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Datum 1 Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. BBlattes

1907. «
16. Dezember Bestätigungsurkunde, das Freiherrlich von Hut= .

ten'sche Familienfideikommiß betr. 2 5—0.
31. — Bekanntmachung,Einverleibung der Landgemeinde

Offenhausen, K. Bezirks-AmtsNeu-Ulm,in die
190 S. StadtgemeindeNeu=Ulm betr. 1 132.

7. Januar Bekanntmachung,das Viehseuchenübereinkom= #
men zwischendemDeutschenReiche undÖster=
reich-Ungarn vom 25. Januar 1905 betr. 1 2—4.

8. — Bekanntmachung,den Vollzug des Reichsmünz⸗
gesetzes betr. 3 41—42.

12. —I Bekanntmachung,die Eise bahn=Bau= und Be=
ttriebsordnung für die Haupt= und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr. 3 42.

14. Bekanntmachung,dieHausordnung für dieArbeits=
häuser betr. - 4 45 46.

17 Bekanntmachung,Verbot der Einfuhr von Rind—
vieh und Ziegen aus der Schweiz betr. 4 6.

17 — Bekanntmachung,die Ausführungsbestimmungen
zum Wechselstempelsteuergesetz und zum
Reichsstempelgesetze betr. 3 47 18.

18. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
boungen auf den Inhaber durchdie Bayerische

Vereinsbank in München beitr. 3 48.

1“



Datum Nummer
desGesetzes Juhalt des Seiten

rc. Blattes

1908.
24. Januar Bekanntmachung,die Eisenbahn-Bau- und Be—

triebsordnung für dieHaupt= undNeben=
eisenbahnen Bayerns betr. "„ 6 50.

27. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf den Inhaber durch die Markt=
gemeindeGeiselhöring betr. S 58.

28. Gesetz,dieAufbringung der Mittel für dieUnter= #
stützungderNotariatsgehilfen betr. 1 6 49—50.

30. GBesetz,die Aufwandsentschädigung der Land
"tagsabgeordneten betr. 7 51-54.

1. Febrnar Bekanntmachung,dieVorstände derAnwaltskam
mern betr. 59—62.

5. — Königlich Allerhöchste Verordnung, betreffend die
Polizeistunde. m# 55—57.

6. — Bekanntmachung,die Polizeistunde betr. S 57 58.
6. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=

boungen auf denInhaber durchdieBayerische
Handelsbank in München betr. 62.

6. — Bekanntmachung,denVollzug desBörsengesetzes
betr. 10 63.

8. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen aufden Inhaber durch dieBayerische
Handelsbank in München betr. 10 64.

12. — Bekanntmachung, Gebührenordnung für Bader
betr. 10 64.

17. — Bekanntmachung,dieEinführung derEisenbahn=
Verkehrsordnung in Bayern betr. 10 65—68.

20. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf den Inhaber durch die Stadt=
gemeindeRegensburg betr. 11 82.

23. — Gesetz, die Berufsvormundschaft betr. 12 85 —97.
234. — Königlich AllerhöchsteVerordnung,dieGebühren der

Dispacheure betr. 12 90.
24 Bekanntmachung,Landwehrbezirkseinteilung der «

K. Preuß. 5. Infanterie-Brigade betr. 11 82—83.
25. Königlich AllerhöchsteVerordnung, die Handels=

kammern und Handelsgremien betr. 11 60—82.

Cocgle



V

Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

2c. Blattes
1!

1908. «
25. Februar Bekanntmachung,betreffenddieAusführung des "

. Reichsgesetzes vom 6. Juli 1904 über die
Bekämpfung der Reblaus. 11 83.

26. — Gesetz, betreffend die Abänderung des Forst= ,
gesetzes. 12 87—889.

99. März bvtuuviha“ betreffenddasBerggewerbegericht
Zweibrücken. 14 95—109.

10. – SBekanntmachug,Abgabe starkwirkenderArzneien
in denApotheken betr. 13 91.92.

10. Bekanntmachung,die Errichtung des Graf Ernst
1 Rechberg'schen Familienfideikommisses 1
Eltofen, GemeindeOlkofenbetr. 16 117 134.

14. — nrchun, Anderungdes Militärtarifs für
Eisenbahnen betr. 6 15 #111.—112.

16. — Bekanntmachung,Anderung der Ausführungsbe= -
stimmungen!D nebstAnlagena, b, c undd zum
Schlachtvieh= undFleischbeschaugesetze betr. 17 135 203.

17. — Bekanntmachung,den Vollzug des Reichs=Erb= !
schaftssteuergesetzes vom3. Juni 1906betr 15 112.

18. Bekanntmachung,die Einführung der Eisenbahn= ;
Verkehrsordnung in Bayern betr 19 219—220.

21. Bekanntmachung,die Bezir kseinteilung der Ober=
postdirektionen betr. 19 220—22s

21. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei-
bungen aufden Inhaber durchdieBayerische

Landwirtschaftsbank in München betr. 19 221—222
23. Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei==

vboungenauf den Inhaber durch die Stadt=
gemeinde Nürnberg betr. 19 222.

24. -- Gesetz, betreffend denHauptetat der Militär—
verwaltung des Königreichs Bayern für
das Rechnungsjahr vom1. April 1907½
31. März 1908. 18 205—214

24. — Gesetz,betreffendRuderungendesAusführungs=
gesetzes vom 11. Juli 1900 zu den Reichs=

"“ militärjustizgesetzen vom 1. Dezember1898.
und9. März 1899. 18 215—21
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VI

Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

2c. « Blattes

1908. l
24. März Gesetz,die Abänderung des Gesetzes über die

Landeskultur-Rentenanstalt betr. · 21 227—234
26. — Königlich AllerhöchsteVerordnung, den Vollzug des

Gesetzes überdenMalzaufschlag betr. 19 219.
26. — Bekanntmachung,Anderung derMilitär=Trans=

port=Ordnung für Eisenbahnen betr. 19 222.
27. — Geset, betreffendAnlehen für Zweckevon Kreis=

gemeinden. 19 217. 218
28. Gesetz, den vorläufigenVollzug des Budgets für ·

die Jahre 1908und 1909betr. 20 223—225
29. — Königlich AllerhöchsteEntschließung,die Verlänge= 6

rung des Landtages betr. 20 226.
29. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=

bungen auf denInhaber durchdiePfälzische
Hypothekenbank in Ludwigshafen a. Rh. #

1 betr. 20 226.
30. — Bekanntmachung, den Vollzug der Königlich Aller=

höchstenVerordnungüber die Postportofreiheit
und die Vergünstigungen im Telegramm= 1
und Telephonverkehr vom 22. Dezember1907

» betr. 22 252 254.
31. Bekanntmachung,dieRedaktion desGesetzes iber

die Landeskultur=Rentenanstalt betr. 21 2341—248.
31. — Königlich AllerhöchsteVerordnung, die Prüfungen

für das Lehramt an denLehrer= und Lehre=
rinnenbildungsanstalten betr. 22 249—252

1. April Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf den Inhaber durch die Süd=
deutsche Bodenkreditbank in München betr. 27 262.

41. — Bekanntmachung,den gewerbsmäßigen Betrieb
des Handels mit ländlichen Grundstücken
betr. 23 255—256

4. — Bekanntmachung, den Vollzug des Gesetzes vom
26. Februar 1908 über die Abänderung des
Forstgesetzes betr. 23 206 260.

G. Bekanntmachung,ünderung derOberpolizeilichen
Vorschriften über den Radfahrverkehr betr. 24 261.
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VII

Datum Nunmmer
des Gesetzes Inhalt 1 des Seiten

rc. Blattes

1908.
10. April SVetanntmachung..den Vollzug des Reichsstempel=

gesetzes vom3. Juni 1906 betr. 23 263—264.
11. — Bekanntmachung,Veröffentlichung derSatzungen

der bayerischen Landwirtschaftsbank E. G.
m. b. H. betr. 25 264.

25. — Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be=
« triebsordnung für die Haupt- und Neben—

eisenbahnen Bayerns betr. - 27 273.
25. Bekanntmachung,denVollzug desReichserbschafts=

sditenergesetzes vom 3. Juni 1906 betr. 27 274.
25. — Bekanntmachung,Kontrollabstempelung von aus=

ländischen Inhaberpapieren mit Prämien «
betr. 27 274—281.

26.— KoöniglichAllerhöchsteVerordnung,die Apotheker=
kammern betr. 26 267—272

27. — Bekanntmachung,die Apothekerkammerrn betr. 26 272.
238. — Bekantmachung,Ergänzung der Gebührentaxe

der Eichanstalten für Maß undGewicht betr. 27 282.
28. — Bekanntmachung,Abänderung undErgänzung der

Eichordnung für das Königreich Bayern
v. 1. August1885 betr. · 27 282—284.

28. — Bekanntmachung,Anderungen der Landwehr= 1
bezirkseinteilung im Bereicheder K. Preuß. 1
Militärverwaltung betr. *28 285 286.

20. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf den Inhaber durchdie Vereins=
bank in Nürnberg betr. # 28 29846.

1. Mai Bekanntmachung, den Vollzug des Reichsstempel= #
gesetzes vom3. Juni 1906betr. - 28 287.

. Bekanntmachung,Anderung der §§ 30 und 39 der 1
Eisenbahnverkehrsordnung betr. 29 289 290.

9. Bekanntmachung,Änderung derLandwehrbezirks=
einteilung für das Königreich Sachsen vom
1.April 1908abbetr. 67 555956.

12 Bekanntmachung,denVollzug des Ver einsgesetzes #
vom 19. April 1908 betr. « 30 291 294.
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VIII

Datum Nummer "
desGesetzes Inhalt des Seiten

�c. Blattes

1908.
12. Mai Bekanntmachung,die den Militäranwärtern und

den Inhabern von Anstellungsscheinen in
denBundesstaaten vorbehaltenenStellen betr. 31 295.

14. KoöniglichAllerhöchsteVerordnung, den Verkehr mit
Geiften betr. 32 297—298

1!17. Bekanntmachung,Vollzug des Vereinsgesetzes in s
der Stadt Fürth betr. 31 296.

1!17 Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaber durchdieStadtgemeinde

Müüncher betr. 31 296.
20. — Bekanntmachung,die Einführung der Eisenbahn= #

Verkehrsordnung in Bayern betr. 33 302 303.
21. — OberpolizeilicheVorschriften,die Bekämpfung von

schädlichen Tieren, insbesonderevon Feld=
mäusen betr. 32 298 299.

24. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaber durchdieStadtgemeinde
Passau betr. 33 303.

25. — Königlich AllerhöchsteVerordnungüber dieErgänzung
der KöniglichenVerordnung vom 8. Juni 1890
über das Gestütswesen. 33 8301—3602.

27. Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaber durchdieStadtgemeinde
Augsburg betr. 33 30.

30. — Bekanntmachung,betreffendSicherheitsleistungen
in Reichs=undStaatsschuldverschreibungen. 31 305 306.

5. Juni Bekanntmachung,Anderungender Eisenbahn=Ver= »
kehrsordnung betr. 34 306—310.

9. Königlich AllerhöchsteVerordnung,die Abänderung
der Vollzugsinstruktion zum QOnartier=
leistungsgesetz. 36 319 322

11. — Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaber durchdieBayer. Hy=
potheken= undWechselbank in München betr. 33 8316—317

12. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei
bungen auf denInhaber durchdieStadtgemeinde
Annweiler betr. 33 317.
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IX

Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

2c. Blattes

190 S.

13. Juni Königlich AllerhöchsteVerordnung, den Vollzug der
8§8128—132 des Gewerbeunfallversiche #
TFungsgesettesbetr. 33 314 315

13. Bekanntmachung,Ausgabe vonSchuldverschrei= 1D
bungen aufdenInhaber durchdieStadtgemeinde

Gerolzhofen betr. 33 317.
13. — Bekanntmachung,die Einführung der Eisenbahn=

Veerkehrsordnung in Bayern betr. 33 318.
16. — Gesetz, die Scheckproteste betr. 35 311 312.
17. —1 Gesetz. die Verwendung der infolge Erwerbung

der Pfälzischen Eisenbahnen an das K. B. #
. Staatsärar übergehenden Fonds betr. 33 313—314.

17. — Königlich AllerhöchsteEntschließung,die Verlänge= T
rung desLandtages betr. 33 315—316.

19. — Bekanntmachung,dieBezirkseinteilungderOberpost-
direktionen betr. 36 323—324.

22. n!Bekanntmachung,denVollzug derKöniglichAllerhöchsten
Verordnung über die Postportofreiheit unddie E

VergünstigungenimTelegramm-und Telephon-
verkehr vom22. Dezember1907betr. 37 325—326.

23. — Bestätigungsurkunde,dasFreiherrl. von Herman' sche
Familienfideikommiß Schorn betr. 41 357—360.

25 Bekanntmachung,die technische Einheit im Eisen= 6 «
bahnwesen betr. 37 327—340.

26. — Gesetz, den vorläufigen Vollzug desBudgets für
die Jahre 1908und1909betr. 38 341.341.

26. Königlich AllerhöchsteVerordnung, den Vollzug des
Scheckgesetzes betr. 1 39 345346.

27 — Bekanntmachung,Anderung der Landwehrbezirks=
einteilung für das Königreich Bayern betr. 67 956 957.

29. — Bekanntmachung,Anderung der Telegraphenord=
1 nung für dasDeutsche Reich vom16.Juni 1904 -
betr. 39 346—350.

29. — Bekanntmachung, Abänderung der Telegraphen
ordnung für das Königreich Bayern vom
29. Juni 1904 betr. 39 350.

6. Juli Gesetz,denVollzugdesVereinsgesetzes betr. 10 1 352

Cocgle



Datum Nummer
desGesetzes« Inhalt des Seiten

rc. « Blattes

1908. i
6. Juli Geset, die Abänderungdes Tit. VII § 26 der Ver |

fassungsurkunde betr. 10 352 —353
6. Gesetz,die AnderungenderGemeindeordnungen #

und des Polizeistrafgesetz buches betr. 10 353 354
6. — Gesetz, über die Abänderungdes Gesetzes,die Vieh= 1

versicherungsanstalt betr., vom 11. Mai 1896. 10 355.
7. Bekanntmachung,dieKontrollabstempelung aus.

ländischerInhaberpapiere mit Prämiern betr. 41 360.
15. — Bekanntmachung,Vollzug desGesetzesüberdie Schlacht=

vieh- undFleischbeschauvom3.Juni 1900betr. 12 361.
15. — Bekanntmachung,das Normalstatut für Orts= .

viehversicherungsvereine betr. 43 365—366.
17. — KöniglichAllerhöchsteEntschließung,die Verlänge= « «
« rung desLandtages betr. 13 364.

18. KöniglichAllerhöchsteVerordnung,die Kaminkehrer
betr. 13 363—364.

18. Bekanntmachung,die Landeskulturrentenanstalt
betr. « 11 367—383.

23. Bekanntmachung,die Berechtigungender Reifezeng=
nisse der Oberrealschulen betr. 45 385 —386.

26. — Bekanmmachung,VollzugdesGesetzesüberdieSchlacht= #
vieh=undFleischbeschau vom3. Juni 1900betr. 13 386388.

28. — Bekanntmachung,die Einführung der Eisenbahn= #
verkehrsordnung in Vayern betr. 16 380 —390.

209. Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf den Inhaber durch die Stadt=
gemeindeBamberg betr. « 16 390

7. August Gesetz, betreffend den Hauptetat der Militärver= «
waltung des Königreichs Bayern für das Rech—
nungsjahrvom1.April 1908bis 31.März 1909. 17 391 401.

8. Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaber durchdieBayerische
Handelsbank in München betr. 19 108.

9. Gesetz, beireffend die Behandlung der Gesetzent—
würfe über die direkten Stenern und einiger
anderer zur Anderung der Stenergesetze in
BeziehungstehenderGesetzentwürfe. 18. 103 105



XI

Datum Nummer

des Gesetzes Inhalt des Seiten
2c. Blattes

1— 1
12. August Königlich AllerhöchsteEutschließung,die Vertagung

I desLandtages betr. 49 407—408.
13. —— Bekanntmachung,die Stellung unter Polizeiaufsicht

betr. 36 561—564.
14. — Bekanntmachung,den Vollzug desReichsstempel= « I

gesetzes betr. 33 520.
15. — Gemeindewahlgesetz. 31 421—423.
15. — Pfälzisches Städteverfassungsgesetz. " 32 471—473.
15. – Gesetz, dieKirchensteuer für dieprotestantischen

Kirchen des KönigreichsBayern betr. I 33 513 —519.
15. —1 KöniglichAllerhöchsteVerordnung,dieBildung eines 1

1 Landeseisenbahnrates für dieStaatseisen==
beahnverwaltung betr. 54 523—525.

15. — Fischereigesetz für das Königreich Bayern. 38 527—560.
!16. Finanzgesetz für die Jahre 1908 und 1909. I 50 409—420.
16. Gesetz,dieFortsetzung derGrundentlastung betr. 54 521—522.
16. — Bekanntmachung,den Gewerbeaussichtsdienst in 6

I derPfalz betr. s 54 526.
16. — Beamtengeset. » 59 581 680.
18. — Königlich AllerhöchsteVerordnung,die Gemeinde= .

wahlen betr. q 31 424—432.
18. — Bekanntmachung,den Vollzug des pfälzischen I

Städteverfassungsgesetzes betr. I 52 474—512.
18. — Bekanntmachung,dieZusammensetzung desK. Lau= «

desversicherungsamtes betr. » 54 526.
19. Bekanntmachung, den Vollzug der Wahlordnung

für die gemeindlichen Verhältniswahlen betr. 31 433 469.
19. — Bekanntmachung,die Errichtung von Filialen der #

Königlich Bayerischen Bank betr. 57 571.
21. Bekanntmachung,die Behandlung der Depositen

bei den K. Baunkkassen betr. 57 571—573.
22. Bekanntmachung,diePostordnung für dasDdeutsche I

Reichvom20.März1900betr. 56 564—568.
23. — Königlich AllerhöchsteVerordnung, die Technische I

Prüfungs= undLehranstalt derVerwaltung I
der Zölle und indirekten Steuern betr. 37 "69—571

—. —.
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Datum I I Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1908. I
25. August Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei— I

bungen auf den Inhaber durch die Bayer.
Vereinsbank in München betr. 57 I 573 574.

20. — Bekanntmachung,diePostordnung für das König= I
reich Bayern vom 27. März 1900 betr. 38 575 580.

29. — Bekanntmachung,Anderungen in derLandwehr= I
Bezirkseinteilung sowie in der Geschäfts—
einteilung derLandwehrbezirke IIV Ber=
lin betr. 67 957

3. SeptemberBekanntmachung,die Erwerbung des Freiherrlich
« von Swaine'schen Kohlenbergwerkes bei

Stockheim undNeuhaus fürden bayerischen
Staat betr. · 60 767

5. Bekanntmachung,Vollzug des Gesetzes,betreffenddie
Abänderung der Gewerbeordnung vom
30. Mai1908. 80 7465767

6. — Königlich AllerhöchsteVerordnung,die Gehalts= ·
verhältnisse der etatsmäßigen Staats= —
beamtenbetr. 39 681—684.

— Gehaltsordnung. 89 685 —755.
6. — KöniglichAllerhöchsteVerordnung,dieErrichtung

neuer Bezirksämter betr. 60 757—758.
6. Königlich AllerhöchsteVerordnung, das General=

konservatorium der Kunstdenkmale und
Altertümer Bayerns betr. 60 159 760.

6. KöniglichAllerhöchsteVerordnung,dieAusgrabungen «
und Funde von prähistorischen oder historisch
merkwürdigen Gegenständen betr. 60 762—763

7. Bekanntmachung, die Errichtung neuer Bezirks=
ämter betr. 60 758.

* Bekanntmachung,dasK. Generalkonservatorium
der Kunstdenkmaleund Altertümer Bayerns
betr. 60 760—161.

iP — Bekanntmachung,Ausgrabungen und Funde von
prähistorischen oder historisch merkwürdigen
Gegenständen betr. 60 763—764.

8. — Abschied für den Landrat von Oberbayern. 61 769—791.

Google



XIII

Datum . I Nummer
des Gesetzes Inhalt Seiten

rc. rrnes

1908. D. .
8. September Abschied für den Landrat von Niederbayern. 61 792—809.
8. — Abschied für den Landrat der Pfalz. 61 810—825.
8. — AbschiedfürdenLandratderOberpfalzund I

von Regensburg. 61 826—839.
8. — Abschied für den Landrat von Oberfranken. 61 840— 855.
8. — Abschied für den Landrat von Mittelfranken. 61 856—873.
8. — Abschied für den Landrat von Unterfranken i

und Aschaffenburg. 61 874— 887.
S. Abschied für den Landrat von Schwaben und

Neuburg 61 888—905.
12. — Bekanntmachung,die Hausgeistlichen bei den Ge—

richtsgefängnissen betr. 62 907908
12. Bekanntmachung, die Errichtung eines gemeinsamen «

HandelsbureausfmdrestaatltchenBerq-,.
Hüütten= und Salzwerke betr. 62 908.

12. — IBekanntmachung,Anderung derLandwehrbezirks=
1 einteilung für das Königreich Bayern
bbetr. 63 951.

17. — Bekanntmachung,Gesamtverzeichnis derjenigen
I Lehranstalten, die zur Ausstellung von

Zeugnissen über die Befähigung für den
ein jährig=freiwilligen Militärdienst be= . I
rechtigt sind,betr. 65 923—951.

25. WBekanntmachung,die Einfuhr von Rindern und "
1 Ziegen aus der Schweiz betr. 63 909. 912.

25. Bekanntmachung, die Bekämpfung der Pferde= Ü
iinfluenza betr. 64 913—921.

25. Bekanntmachung,dieEisenbahn=Bau undBetriebs= s
ordnung für die Haupt- und Nebeneisen— I
bahnenBayerns betr. « L 921.

26. Bekanntmachung,Landwehrbezirkseinteilung betr. 65 951 952.
28. Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau und Betrieb=

ordnung für die Haupt-= und Nebeneisen= I
bahnenBayerns betr. 65 952.

29. — Bekanntmachung, die Auflösung und anderweitige I
66Organisation von Forstdienststellen betr.

Google
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Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

2. Blattes

1908.
6. Oktober Bekanntmachung,die Einfuhr von Rindern und

Ziegen aus der Schweiz betr. 66 9854.
6. N Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be= 1

triebsordnung für die Haupt= und Neben= I
eisenbahnen Bayerus betr. 66 # 954.

I
I

12. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf den Inhaber durchdie Vereins= ,
I bank in Nürnberg betr. I 68

13. — Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau= und Be=
triebsordnung für die Haupt= und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr. « 68 961 962.

114. Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei I
« bungen auf denJuhaber durchdiePfälzische I

Hypothekenbank in Ludwigshafen a.Rh. betr.« 69 9693.
16. — fKhäöniglichAllerhöchsteEntschließung,dieEinberufung 1

der Landräte betr. 68 960 961.
17. — Bekanntmachung,betreffenddie Einberufung der

. besonderen Ausschüsse beider Kammern des
Landtages zur Beratung der Gesetzentwürfe
überdie direkten Steuern undeinigeranderer
zur Änderung der Steuergesetze in Beziehung
stehender Gesetzentwürfe. 68 959960.

17. E die Errichtung neuer Straf—
anstalten in Aichach und Landsberg betr. 69 964

19. Königlich AllerhöchsteVerordnung,den Schutz von
Vögeln betr. 70 965—969.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaber durchdieBayerische
Vereinsbank in München. 70 969.

s Bekanntmachung,Erneuerung der Meldungen der
in den Bewerberverzeichnissen derBehörden
aufgeführtenMilitäranwärter und Inhaber
des Anstellungsscheines betr. 70 969 970.

23. — Bekanntmachung,die Eisenbahn-Bau- und Be—
triebsordnung für die Haupt= und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr. 70 970

961.

Cocgle



Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt I des Seiten

rc. Blattes

l9os. I
24. Oktober Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau= und Be= «

I triebsordnung für die Haupt- und Neben— I
eisenbahnen Bayerns betr. « 70 970.

21. VBekannemachung,eLandwehrbezirkseinteilung des #
XIII. (KöniglichWürttembergischen)Armeekorpsbetr. 71 971.

28. — Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau= und Be=
triebsordnung für dieHaupt= undNeben=

I eisenbahnen Bayerns betr. « 71 972.
31. — Bekanntmachung,Auflösung und anderweitigeOr=

ganisation von Forstdienststellen betr. 72 978.
3. November Bekanntmachung,Anderung der Militär=Trans=

— port=Ordnung betr. 72 979.
5. Bekanntmachung,die Einführung der Eisenbahn—

Verkehrsordnung in Bayern betr. 72 979.
5. Bekanntmachung,Einverleibung der Landgemeinde I

Haidenhof, Bezirksamt Passau, in die Stadt=
gemeindePassau betr. 72 980.

7. — Königlich AllerhöchsteVerordnung,die Prüfung für
den ärztlichen Staatsdienst betr 72 973—978.

19. Bekanntmachung,die Postscheckordnung für das
Königreich Bayern vom 17. November1908 I
betr. 73 981- 988.

20. — Bekanntmachung,dieAusführungsbestimmungen «
zum Reichsstempelgesetze betr. 76 999 - 1001.

21. — Königlich AllerhöchsteVerordnung, die Kollegien— .
gelder der Hochschulprofessoren betr. 77 989—990.

21. – Oberpolizeiliche Vorschriften, betreffend die -
Beschäftigung vonArbeiterinnen aufBauten. 74 990—991.

23. Bekanntmachung,die Besorgung des Hinter=
legungswesens durch die K. Bank betr. 76 1001—1002.

25. — Königlich AllerhöchsteVerordnung über die Errich—
tung einesWasserwirtschaftsrates. 75 995—998.

25 – Bekanntmachung,den Gewerbeaufsichtsdienst in
Oberbayern betr. 76 1002.

26. — Bekanntmachung,die Eisenbahn-Bau- und Be—
triebsordnung für die Haupt= und Reben—
eisenbahnen Bayerus betr. 75 8.

Google



Datum Nummer
desGesetzes Inhalt I des Seiten

rc. Blattes

1908. 1 I
30. NovemberBekauntmachung,Anderung der Militär=Trans= »

port=Ordnung betr. « 77 1094.
1. Dezember Urkunde übereineZustiftung zu derPrinzregent

Luitpold=Stiftung für armeKinder in Markt= I
heidenfeld. 77 I1003—1004.

3. Bekanntmachung,dieBezirkseinteilung der Ober= «
postdirektionen betr. 77 11005—1006.

3. — Königlich AllerhöchsteVerordnung, den Obersten I «
Schulrat betr. 79 1035—10=7.

3. — KöniglichAllerhöchsteVerordnung,die Verwaltungs=
ordnung für die Verkehrsanstalten betr. 81 1069—1070.

3. —1 KöniglichAllerhöchsteVerordnung,die Errichtung
von Eisenbahninspektionen in derPfalzbetr. I 81 1070—1011.

5. —1 Bekanntmachung,die Redaktion des Disziplinar= «
gesetzesfür richterliche Beamtebetr. I 78 1007—1034.

7. — Bekanntmachung,dieZuständigkeits=Ordnung fürI I
die Verkehrsverwaltung betr. I 81 1071—1082.

J. — Königlich AllerhöchsteVerordnung, die Berginspek-
tion Bayreuth betr. 82 1083—1084.

9. — Bekanntmachung, die K. Berginspektion Bay— I
reuth betr. 82 1084—1085.

9 — Bekanntmachung,die Schiffstelegraphie betr. 82 1085—1086.
9. — Bekanntmachung,den Vollzug des Krankenver= «

sicherungsgesetzes betr. 79 r 1037—1038.
10. — Bekanntmachung,Ergänzung der Gebührentaxe «

derEichanstalten für Maß undGewicht betr. 79 1038.
10. — Bekanntmachung,Abänderung und Ergänzung

der Eichordnung für dasKönigreich Bayern
vom l. Angust betr. 79 1038—1040.

10. — Königlich AllerhöchsteVerordnung, den Vollzug des I
Beamtengesetzes betr. 80 1041.1050.

10. Königlich AllerhöchsteVerordnung, die Einrichtung
der Behörden und dieBenennung derBeam=
ten der Zivilstaatsverwaltung betr. 80 1051 1064.

10. Königlich AllerhöchsteVerordnung,die Beamten der
K. Bauk betr. 80 1084—1063

Google
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Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1908.
13.DezemberBekanntmachung,dieEisenbahnbau- undBetriebs= I

ordnung für die Haupt= und Nebeneisen=
bahnen Bayerns betr. « 82 1086.

13. — Bekanntmachung,die Bezirkseinteilung für die
Bayerischen Staats-Eisenbahnen betr. 82 1086.

15. — Königlich AllerhöchsteVerordnung,Anderungen der
Organisation der Staatsforstverwaltung
betr. I 83 1087—1094.

15. — KöniglichAllerhöchsteVerordnung,denUmmessungs=
dienst der Finanzverwaltung betr. « 83 1094—1098.

15. — Königlich AllerhöchsteVerordnung, die Neuordnung
derSteuerämter betr. 1 83 1098—1111.

16. — Königlich AllerhöchsteVerordnung, den Vollzug des
Ausführungsgesetzes vom 23. Februar 1879
zum Reichsgerichtsverfassungsgesetze betr. 84 1113—1116.

16. — Bekanntmachung,Abänderung desVerzeichnisses
der denMilitäranwärtern usw. im Reichs=
dienst vorbehaltenenStellen betr. i 84 1116—1119.

21. — KöniglichAllerhöchsteVerordnungüberdieBezirks= I
ämter. 88 1121—1137.

214. — Königlich AllerhöchsteVerordnung über das K. Sta=
tistische Landesamt. I 88 1138—1141.

21. — KöniglichAllerhöchsteVerordnung,dieTierär zte betr. 88 1141—1150.
21. — KöniglichAllerhöchsteVerordnung,dieK. Versich

rungskammerbetr. 4 88. 1150—1154.
21. —1 Königlich AllerhöchsteVerordnung, das K. Wasser=

versorgungsbureau betr. i 88 1155—1157.
21. — KöniglichAllerhöchsteVerordnung über die Rechts=

verhältnisse derBeamtenderVersicherungs=
anstalten. 85 1158.

21. — KöniglichAllerhöchsteVerordnung über dieRegelung
des kulturtechnischen Dienstes. 86 1159—1175.

21. — KöniglichAllerhöchsteVerordnung,dieOrganisation
der Gendarmerie betr. 87 1189—1204.

21. — Königlich AllerhöchsteVerordnung, die K. Schutz=
mannschaft für die Haupt= undResidenz= I
stadt München betr. 87 1204—1209.

Google
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Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1908.
21. Dez. Bekanntmachung,diePostordnung für dasDeutsche

Reich vom 20. März 1900 betr. 87 1209—1210.
21. — Bekanntmachung,diePostordnung für das König

reich Bayern vom 27. März 1900 betr. 87 120.
22. — Bekanntmachung,Bestimmungenüber die Aufnahme

in den kulturtechnischen Staatsdienst betr.I 86 1175—1188.
23. — KerniglichAllerhöchsteVerordnung,betreffenddieRang= .

verhältnisse der Beamten. 88 1211—1246.
23. — Bekanntmachung,dieArzneitaxe betr. # 89 1249—1250.
23. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=

bungen auf den Inhaber durch die Bayer.
Hypotheken=u.Wechselbankin München betr. 89 1250—1251.

23. — Bekanntmachung,die Errichtung einer Haupt=
« stelle für Gefangenenobsorge in Nürnberg I
. betr. 89 12251.

26.— KhüniglichAllerhöchsteVerordnung, die Kreiss *=
inspektoren betr. 89 1247—1248.

27. — Bekanntmachung, den Vollzug des Reichserb=
schaftssteuergesetzes vom 3. Juni 1906 betr. 91 1267—1268.

27. — Bekanntmachung, den Vollzug des Reichserb=
schaftssteuergesetzes vom 3. Juni 1906 betr. 91 1268.

29. Bekanntmachung,dieBeförderung vonLeichen betr. 91 1269—1270.
30. — Bekanntmachung, den Vollzug des Beamten=

gesetzesbetr. 1 91 1270—1271.
30. — Bekanntmachung,Vollzug des Süßstoffgesetzes

I vom 2. Juni 1902 betr. I 91 1271—1280.
30. — Bekanntmachung, den Allgemeinen Unterstüt=

zungsverein für dieHinterlassenen der
K. B. Staatsdiener unddiehiemitverbun=
dene Töchterkasse betr. 90 1253—1265.

30. — Bekanntmachung, den Allgemeinen Unterstüt= «
I zungsverein für die Hinterlassenen der
K. V. Staatsdiener und die hiemitverbun=

dene Töchterkasse betr. 90 1266.

Co *



A.
Abschich.Siehe „Landräte“.
Abtrennung,Gemeinde=Siehe „Einverleibung“.
Adel.
Erhebungin denAdelsstand.300. 962.
Einverleibungenin die Adelsmatrikel. 44.
83 —84. 94. 110. 222. 262. 284. 290.
294. 300. 304. 310. 324. 406. 908. 962.
994. 1006.

Advokaten.Siehe „Rechtsanwälte“.
Arbeiterinnen,Beschäftigungauf Bauten. 990.
s#zte.Prüfung für denärztlichenStaatsdienst.
(Verord. v. 7. Nov. 08.) 973—978.

Altertümer. Siehe „General=Konservatorium“.
Anlehenfür Zwecke von Kreisgemeinden.
(Ges. v. 27. März 08.) 217—218.

Anleihen, fremde. Siehe „Inhaberpapiere".
AmnahmefremderDekorationen.Siehe „Deko=
rationen“.

Anstellungsbehörden.Siehe „Militäranwärter“.
Anstellungsschein.Siehe „Militäranwärter“.
Anwaltskammern,Personalstandder Vorstände.
59—62.

Apotheken.
Abgabe starkwirkenderArzneien; Abänderung
derVorschriftenderVerordn.v. 22. Juli 96.
(Bek. v. 10. März 08.) 91—92.

Anderungder Arzneitaxe. 1249—1250.

Google

Apothekerkammern.(Verordn. v. 26. April 08.)
267—272.

BestimmungderZahl derMitgliederundEr=
satzmänner. (Bek. v. 27. April 08.) 272.

Arbeitshäuser,Hausordnung;Anwendungder
Hausordnungfür diebayer.Strafanstaltenauf
die Arbeitshäuser. (Bek. v. 14. Jan. 08.)
45 46.

Arzneimittel.
AbgabestarkwirkenderArzneienin denApo=
theken;AbänderungderVorschriftenderVerordn.
v. 22. Juli 96. (Bek.v. 10.März08.)
91—92.

Arzneitaxe,Anderung.
1249—1250.

AufwandsentschädigungderLandtagsabgeordneten.
(Ges. v. 30. Jan. 08.) 51—54.

Ausgrabungenvonprähistorischen oderhisto=
rischen merkwürdigenGegenständen.(Ges.
v.6.Juli O8.) 354. (Verord v. 6.Sept.08.)
762—763.

Vollzugsbestimmungenhiezu.(Bek.v.7.Sept.O8.)
763—764.

(Bek. v. 23. Dez. 08.)

B.
Bader,Gebührenordnung.(Bek.v. 12.Febr.08.)
64.

Bahnen. Siehe „Eisenbahnen“.



Banken. Ausgabe von Schuldverschreibungen.
Siehe „Schuldverschreibungen“.

Errichtung von Filialen der K. Bayerischen
Bank. (Ingolstadt.) 571.

Behandlung der Depositenbei den K. Bank=
kassen.— UbersichtdergebildetenDeposital=
bezirke. 571—573.

BeamtederK.Banken.(Verord.v.10.Dez.08.)
1064—1066. — Gehaltsordnung für die
etatsmäßigenBeamten. 1067.

Bau=undBetriebsordnungfür die Haupt=und
Nebeneisenbahnen. Siehe „Eisenbahnen“.

Bauordnung,Zulässigkeitvon Vorschriftenfür
Verschönerung.(Ges. v. 6. Juli 08.) 354.

Bauten,BeschäftigungvonArbeiterinnen.(Ober=
poliz. Vorschr.21. Nov. 08.) 991.

BeamtederK. Banken. 1064-1066. — Ge=
haltsordnung. 1067.

Erklärung der Personenals Beamteim Sinne
desBeamten=Gesetzes.1041—1042.

Benennungder Beamten der Zivilstaatsver=
waltung. 1051—1064.

derK. Versicherungskammer— Gehaltsordnung.
1154.

der Versicherungsanstalten,Rechtsverhältnisse.
1158.

desK. Wasserversorgungsbureaus.— Gehalts=
ordnnng. 1157.

Rangverhältnisse der Beamten. (Ver=
ord. v. 23. Dez. 08.) 1211—1213. —
Nangordnung1214—1246.

Unterstützungsvereinund Töchterkasse.
„Staatsdiener=Unterstützungsverein“.

Beamten=Gehaltsordnungv.6.Sept.OS.681 755.
Beamtengesetzvom 15. August08s. 581670.
Vollzugsverordnung vom 10. Dez. 08.
10411—1050. Siehe auch „Staats=
beamtes.
Vollzug. Anwendungder Vorschriften
des Gesetzesauf die am 1. Jan. 09 zu
übernehmendenBeamten und Bediensteten
der PfälzischenEisenbahnen. 1270.—1271.

Siehe

Google

Befähigungszeugnissefür denein jährig=frei=
willigen Militärdienst; Verzeichnisder
zur Ausstellung von Zeugnissenberechtigten
Lehranstalten. 923—951.

Berggewerbegericht,Errichtungin Zweibrücken.
(Bek. v. 9. März 08.) 95—109.

BerginspektionBayreuth. 1083. 1084.
Bergwerksverwaltung,staatliche;Errichtungeines
gemeinsamenHandelsbureaus. 908.

Berufsvormundschaft (Ges.v.23.Febr.08.)85 —S7.
Betrieb,gewerbsmäßiger,desHandelsmitländl.
Grundstücken.Siehe „Handel mit ländl. Grund=
stücken“.

BewerberverzeichnisseüberMilitäranwärter.Siehe
„Militäranwärter“.

Bezirksämter,Errichtungneuer; — Nieden.
burg undLauf. (Verord.v. 6. Sept. 08.)
757—758.

Beginn der Wirksamkeit der Bezirksämter
Riedenburg undLauf. (Bek.v.7.Sept08.)
758. "

Verordnungüberdie, v. 21. Dez.Os. 1121—
1126.

Ubersicht überdieEinteilung desKönigreichs
in Bezirksämter. 1127—1137.

Bodenzins=Ablösung.Siehe „Grundentlastung“.
Börsengesetz;Vollzug.— FunktionendesStaats=
kommissärs beiderBörse Augsburg. 63.

Budget.Siehe „Staatshaushalt“.

D.
Dekorationenfremde,Genehmigungzur Annahme.
42 44. 110. 294. 299—300. 304. 344. 356.
574. 768. 958. 972.992—993. 1006. 1120.
1252.

Denkmale. Siehe „Generalkonservatoriumder
Kunstdenkmale2c.“

Depositenwesen.Siehe „Hinterlegungswesen“.
Dienstesnachrichten.„SieheHof=Dienstnachrichten“
„Staatsdienst=Nachrichten."“

Dispacheure,Gebühren.(Verord.v.23.Febr.08.)
90.



Disziplinargesetz -Finanzverwaltung. 3

Disziplinargesetzfür richterlicheBeamte;neuer' Eisenbahnen. ·
Text. 1007—1034. AnderungdesMilitärtarifs fürEisenbahnen.

111—112.
E. Militär=Transport=Ordnung; Ande=

Eichwesen. rungen.222. 979. 1004.
Eichanstalten für Maß und Gewicht; Er=
gänzungder Gebührentaxe.282. 1038.

— AbänderungundErgänzungderEichordnung
für Bayern v. 1. Aug. 1885. 282—284.
1039—1040.

Einfuhrvon Fleisch. Siehe„Schlachtvieh=und
Fleischbeschau“.
—von Rindvieh undZiegenaus derSchweiz;
Verbot. Siehe „Maul= u. Klauenseuche".

Einjährig=Freiwilliger=Militärdienst.Siehe„Mili=
tärwesen“.

EinverleibungderLandgemeindeOffenhausenin
dieStadt Neu=Ulm.(Bek.v. 31. Dez.07.) 1.
— Haidenhof, Bül. Passau, in die Stadt=
gemeindePassau. 980.

Eisenbahnen.
Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung
für dieHaupt= und Nebeneisenbahnen
Bayerns; Anderungen:

— Eröffnung von Bahnlinien. 42. 50.
273. 921. 952. 954. 961. 970. 971. 972.
998. 1086.

Erwerbung der pfälzischen Eisenbahnen;
Fondsverwendung.(Ges.v. 17.Juni 08.)313.

Bestimmungenüber die technische Einheit
imEisenbahnwesen. (Bek.v.25.Juni08.)
327—340.

Bildung eines Landeseisenbahnratesfür die
Staatseisenbahnverwaltung. (Verord. v.
15. Aug. 08.) 523—525.

Eisenbahn=Verkehrsordnung in Bayern;
Abänderungen. 65—68. 219—220.
289—290.302—303.306—310.389—390.
979.

Aufhebungder Bek. v. 18.Juni, 2. Sept. u.
29. Nov. 05. 318.

Google

Verwaltungsordnungfür dieVerkehrsanstalten.
1069—1070. »

Errichtung von Eisenbahninspektionenin der
Pfalz. 1070—1071.

Zuständigkeitsordnungfür den Bereich der
Eisenbahnverwaltung.1071—1081.

ErrichtungeinerEisenbahndirektioninLudwigs=
hafena. Rh. 1086.

Vollzug des Beamtengesetzes.— Anwendung
derVorschriftendesGesetzesauf dieBeamten
u. Bedienstetender PfälzischenEisenbahnen,
die am 1.Jan. 1909 übernommenwerden.
1270—1271.

Erbschaftssteuer.Siehe „Reichs=Erbschaftsstener=
gesetz“u. „Steuerwesen“.

Exzellenz.VerleihungdesPrädikats.113.390.
980. 1266.

F.
Familien=Fideikommisse.Siehe „Fideikommisse".
Feldmäuse,VertilgungdurchGift. 297—298.
OberpolizeilicheVorschriftenv. 21. Mai 08.
298—299.

Fideikommisse.
Bestätigungsurkunden,
—das Freiherrlich von Hutten'scheFamilien=
fideikommißbetr. 5—40.

— dasFreiherrlichvonHerman'scheFamilien=
sideikommißSchorn betr. 357—360.

Errichtung des Graf Ernst Rechberg'schen
FamilienfideikommissesElkofen,Gem.Olkofen.
117—134.

Finanzgesetzfür die Jahre 1908 u. 1909 v.
16. Aug. 08. 409—420.

Finanzverwaltung,Ummessungsdienst.
v. 15. Dez. 08). 1094—1098.14

(Verord.



Fischereigesetzfür dasKönigreich Bayern vom
15. August08. 527—560.

Allgemeines. (Art. 1—2.) 528.
Fischereiberechtigung(Art. 3—17.) 528—532.
Ausübung der Fischereirechte.(Art. 18—71).
533—547.

Schutz der Fischerei gegen Schädigungen.
(Art. 72—87.) 547—552.

Aufsicht. Pfändung. (Art. 86—87.) 552.
Zuständigkeitund Verfahren. (Art. 88—99.)
553—555.

Strafbestimmungen.
556—558.

Übergangs-und Schlußbestimmungen.(Art.
108—113.)558—560.

Fleischbeschau.Siehe „Schlachtvieh=undFleisch=
beschau.“

Fonds derPfälzischen Eisenbahnen. Siehe
„PfälzischeEisenbahnen“.

Forstgesetz,Abänderung;(Ges.v. 26.Febr.08.)
87—88.

Anzeigepflichtüber Erwerbung oderVeräuße=
rung von Waldgrundstückenoder Holzbe=
ständen2c. 87—88.

Handelmit ländlichenGrundstücken.(Bek.v.
4. April 08.) 255—256.

Vollzugsbekanntmachungv. 4. April 08.
256—260. «

(Akt.100—107.)

Forstverwaltung.
AuflösungundanderweitigeOrganisation von
Forstdienststellen.953—954. 978.

AnderungenderOrganisation derStaatsforst=
verwaltung. (Verord. v. 15. Dez. 08.)
1087—1094.

Frachturkundenstempel.Erlaß. 520.
FundundAusgrabungen von prähistorischen2c.
Gegenständen.Siehe „Ausgrabungen“.

G.

Gebührenwesen.
Gebühren der Dispacheure.
23.Febr.08.) 90.

(Verord. v.

Goo gle

Gebührenwesen.
Gebührenfür dieUntersuchungdesin dasZoll=
inland eingehendenFleisches; Anderungen.
387—388.

Gebührenordnung für dieDienstleistungen
der Bader. (Bek. v. 12. Febr. 08.) 64.

Gebührentaxeder Eichanstaltenfür Maß und
Gewicht; Ergänzung. 282.

Gefangenenobsorge,ErrichtungeinerHauptstelle
in Nürnberg. 1251. «

Gegenstände,prähistorische2c. Siehe „Ausgra=
bungen“.

Gehaltsordnung
der Staatsbeamten. 681—755.
der Beamten der K. Banken. 1067.
der K. Versicherungskammer. 1154.
des K. Wasserversorgungsbureaus.1157.

Gehaltsverhältnisseder Staatsbeamten.Siehe
„Beamtengesetz“und „Staatsbeamte“.

Gemeinde=Einverleibung,derLandgemeindeOffen=
hausenin die StadtgemeindeNeu=Ulm. 1.

Gemeindcordnungen,Anderungen;
Veräußerung,Belastungrc. beweglicherSachen
prähistor.,historischen2c.Wertes. (Ges.v.
6. Juli 08.) 353—354.

Gemeindewahlgesetzvom15.Aug.08. 421—423.
K. Verordnung vom 18. Aug. 08, die Ge=
meindewahlenbetr. 424—432.
A. Allgemeine Bestimmung. (8§1.) 424.

B. RegelmäßigeWahlen derGemeindebevollmäch==
tigten und ihrer Ersatzmänner,dann der nicht
berufsmäßigen Gemeinderäte und ihrer Er=
satzmänner. (8 2—31.) 424—430.

G. Regelmäßige Wahlen der bürgerlichenMagi=
stratsräte und ihrer Ersatzmänner.(§ 32—34.)
430—431.

D. RegelmäßigeWahlen der nicht berufsmäßigen
Adjunktenund ihrer Ersatzmänner.(835—36.)
431—432.

E. Ergänzungswahlen.

I. Schlußbestimmungen.

(§ 37.) 432.
8 38.) 432.



Gemeindewahlgesetz.
Vollzug derWahlordnung für die gemeind=
lichenVerhältniswahlen. (Gek. v.
19. Aug. 08.) 433—462.
Muster: Aufforderung zur Einrechnung von

Vorschlagslisten. Beil. 1. 463.
„ Bekanntmachungder Vorschlagslisten

und der Verbindungserklärungen.
Beil. 2. 465.

„ Stimmlisten. Beil. 3. 467.

Gendarmerie,Organisation.(Verord.v. 21.Dez.O8.)
1189—1204.

GeneralkonservatoriumderKunstdenkmale und
Altertümer Bayerns; — ab1. Nov. 08
selbständigeBehörde.(Verord.v.6. Sept.O8.)
759—760.

Vollzugs=Bestimmungen. (Bek. v. 7. Sept. 08.)
760—761.

Gerichtsgefängnisse;DienstverhältnisderHaus=
geistlichen.907—908.
Gesetzentwürfe,überdie direktenSteuerncc.;
Behandlung. (Ges.v. 9. Aug.O8.) 403—405.

Gesetzgebung.Siehe die Übersichtüber die
Zeitfolge der erschienenenGesetze2c." Seite
III—XVI.

Gesetz=und Verordnungsblatt;Notiz über die
Ausgabe der Titel und Inhaltsverzeichnisse
f. 1907. 4.

Gestütswesen;ErgänzungderK. Verord.vom
8. Juni 1890— KörungderHengste.(Verord.
v. 25. Mai 08.) 301—302.

Gewerbeaussichtsdienst;Bildung von zweiAuf=
sichtsbezirken.

— in der Pfalz. 526.
—in Oberbayern. 1002.

Gewerbeordnung,Abänderung, Gesetz vom
30. Mai 1908 — Regelung des Lehrlings=
wesens2c durch dieHandwerkskammern. (Bek.
v. 5. Sept. 08) 765—767.

Gewerbeunfallversicherungsgesetz.
sicherungswesen“.

Siehe „Ver=

Google

O

Gifte.
Aufhebungder Verord. v. 3. März 1873,
Verwendung von Gist zur Vertilgung der
Feldmäusebetr. (Verord. v. 14.März 08.)
297—298.

Bekämpfungvonschädlichen Tieren, insbe=
sonderevon Feldmäusen. (Oberpoliz.Vor=
schriftenv. 21. Mai 08) 298—299.

Grundeutlastung,Fortsetzung.(Ges.v.16.Aug.O8.)
521—522.

Grundstückshandel.Siehe „Handel mit ländl.
Grundstücken“.

Güterhandel.Siehe „Handelmitländl. Grund=
stücken“.

H.

Handel mit ländlichen Grundstücken, ge=
werbsmäßigerBetrieb— Anzeigepflichtüber
Erwerbung oder Veräußerung von Wald=
grundstücken,Holzbeständen2c. (Forstges.v.
26. Febr. 08.) 87—88.

(Bek. v. 4. April 08). 255—256.
Vollzug des Forstgesetzesv. 26. Febr. 08.
(Bek. v. 4. April 08). 256—260.

Handelsbureau,gemeinsames,der K. B. Berg=
werksverwaltung;Errichtung. 908.

Handelsgremien.Siehe „Handelskammern".
Handelskammern.(Verordn.v. 25. Febr. 08.)

69—82.
Regelungdes Lehrlingswesens2c.— Vollzug
des Gesetzes,dieAbänderungder Gewerbe=
ordnungv. 30.Mai O08.(Bek.v. 5.Sept.O8.)
765—767. "

HausgeistlichebeidenGerichtsgefängnissen,Dienst=
berhältnisse. 907—908.

Hausordnungfür die Arbeitshäuser.
14. Jan. 08.) 45—46.

Heugste,Körung. Siehe „Gestütswesen“.
Hinterlegungswesen.
Behandlung der Depositen bei den K. Bank=
kassen. 591. 1001.

lbersicht der Depositalbezirke.

(Bek. v.

571—573.



HistorischmerkwürdigeGegenstände;Schutz.(Ges.
v. 6. Juli 08.) 354.

(Verord. v 6. Sept. 08.) 762—763.
Vollzugsbestimmungenhiezu.(Bek.v.7.Sept.O8.)
763—764.

Hochschulprofessoren.Kollegiengelder989—990.
Hofdienst=Nachrichten.299. 324. 384. 908.

958. 991. 1119—1120.
Ernennung zu Kämmerern. 4. 92. 262.
265. 288. 310. 406. 980. 1251. 1252.

Ernennungzu Kammerjunkern.4. 42. 262.
288. 310. 1251. 1252.

Errichtung einer „K. Königsseeadmini=
stration". 288.

Hofstaaten:
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin Arnulf
von Bayern. — Wahl eines Hof=Sekretärs.
42.

Hoftitel=Verleihungen.92—93. 288. 520.
Hypothekenwesen.AnderungdesReglementsfür
das Hypothekengeschäftder Bayer. Landwirt=
schaftsbank.264.

J.
Juhaber von Anstellungsscheinen.
„Militäranwärter“.

Jnhaberpapiere. Kontrollabstempelungvon aus=
ländischen Inhaberpapieren mit Prämien.
(Bek. v. 25. April 08.) 274—281. (Bek. v.
7. Juli 08.) 360. Siehe auch „Schuld=
verschreibungen“.

Siehe

K.
Kämmerer,K. Ernennungen.4. 92. 262. 265.
288.310.406.980. "5“

Kammerjunker,K. Ernennungen.
288.310.

Kaminkehrer;ÄAnderungdes§ 15 derVerord.
v. 26.März 1903.— (Verord.v. 18.Juli 08.)
363—364.

Kanzlei=undUnterbeamtenstellen, Besetzung
Siehe „Militäranwärter".

4. 42. 262.

Cocgle

Kirchenstenerfür dieprotestantischen Kirchen
desKönigreichsBayern. (Gesetzv. 15.Aug.08.)
513—519.

Klauenseuche.Siehe „Maul=undKlauenseuche“.
Königsseeadministration,K., Errichtung. 288.
KörungderHengste. 301—302.
KollegiengelderderHochschulprofessoren.(Verord.
v. 21. Nov. O8.) 989—900.

Kommunalbehörden,Besetzungder mittleren,
Kanzlei= und Unterbeamtenstellen. Siehe
„Militäranwärter“.

KontrollabstempclungvonausländischenInhaber=
papieren mit Prämien. 274—281. 360.

Krankenversicherungsgesetz,Vollzug; Aufsicht.
1037—1038.

Kreisanlehen,Aufnahme,
zur ErrichtungeinerKreisirrenanstalt in Wöl=
lershof (Oberpfalz). 217.
eines Neubauesfür die Kreisoberreal=

schulein Bayreuth. 218.
— —eines Neubauesfür dieKreisoberreal=
schulein Würzburg. 218.

zur ErweiterungderHeilanstalt in Kaufbeuren
218.

Kreisschulinspektoren.(Verord. v. 26. Dez. 08.)
1247—1248.

Kulturbanämter.1168—1175.
KulturtechnischerDienst, Regelung, (Verord. v.

21. Dez.08.) 1159—1167.
UÜbersichtüberdenSitz, BenennungundZusam=
mensetzungderKulturbauämter.1168—1175.

BestimmungenüberdieAufnahmein denkultur=
technischenStaatsdienst.(Bek.v.22.Dez.08.)
1175—1188.

KunstdenkmaleundAltertümer. Siehe „General=
konservatoriumder Kunstdenkmale2c."

L.
Laboratorium, chemisches,der Generaldirektion
der Zölle und indirekten Steuern. — Um=
wandlungin eine „TechnischePrüfungs= und
Lehranstalt". 569—571.



Landesamt,K. Statist. 1138—1141.
Landeseisenbahnratfür die Staatseisenbahnver=
waltung, Bildung. (Verord. v. 15. Aug. 08.)
523—525.

Landeskultur=Rentenanstalt.
AbänderungdesGesetzes.(Ges.v.24.März 08.)
227—234.

Neuer Gesetzestext.(Bek. v. 31. März 08.)
234—248. ·

Tabellenzur BerechnungderTilgung für die
verzinslichenDarlehen. (Bek.v. 18.Juli 08.)
367—383.

Landesversicherungsamt.
wesen“.

Laudräte.
Abschiedfür Oberbayern. 769—791.

Niederbayern. 792—809.
die Pfalz. 810—825.
„ Oberpfalz. 826—839.
Oberfranken. 840—855.
Mittelfranken. 856—873.
Unterfranken. 874—887.

„ „ Schwaben. 888—895.
Einberufungzu denVersammlungenfür 1909.
960—961.

Landtag.
Verlängerung bis zum 30. Juni 08.
Entschl. v. 29. März 08.) 226.

— bis 31. Juli 08. (Allerh. Entschl. v.
17. Juni 08.) 315.

—bis 14. August08. (Allh. Entschl. vom
17. Juli 08.) 364.

Vertagung. (Allh. Entschl.v. 12.August08.)
107—08.

StrafverfolgungvonMitgliederndesLandtags;
(Ges. v. 17. Juli 08.) 352—353.

Einberufung der besonderenAusschüssebeider
Kammern des Landtageszur Beratung der
Gesetzentwürfeüber die direktenSteuern rc.
(Bek. v. 17. Okt. 08.) 959—960.

Landtagsabgeordnete,Aufwandsentschädigung.
(Ges. v. 30. Jan. 08.) 51—54.

Siehe „Versicherungs=

(Allh.

Google

Landwehrbezirkseinteilung,Anderungen:
für das KönigreichBayern. 951. 951—952.
956-—957.

der K. Preuß. 5. Infanterie=Brigade.82—83.
im Bereicheder K. Preuß. Militärverwaltung.
285. «

für das Königreich Sachsen. 955.
der LandwehrbezirkeI—1IV Berlin. 957.
des XIII. (Königl Württ.)Armeekorps. 971.

Landwirtschaftsbank,Bayer; Anderung der
Satzungen. 264.

Lehramt, Prüfungsvorschriften.
v. 31. März 08.) 249.

Lehranstalten.
Prüfungen für das Lehramt an den
Lehrer= und Lehrerinnenbildungs=
anstalten. (Verord. v. 31. März 08.)
249—252.

BerechtigungenderReifezeugnissederOberreal=
schulen. 385.

TechnischePrüfungs=undLehranstaltderVer=
waltungderZölle undindirektenSteuern—
selbständigeDienstesstelle.569—571.

Befähigung für den einjährig=freiwilligen
Militärdienst; Gesamtverzeichnis der
zur Ausstellungvon Befähigungszeug=
nissen berechtigtenLehranstalten.
923—951.

KollegiengelderderHochschulprofessoren.(Ver=
ordn. v. 21. Nov. 08.) 989—990.

Lehrlingswesen,Vollzug des Gesetzes,die Ab=
änderungderGewerbeordnungv. 30. Mai C8.
(Bek. v. 5. Sep. 08.) 765—767.

Leichen.Verzeichnisvon schweizerischenBe=
hörden, die zur AusstellungvonLeichenpässen

(Verordnung

befugtsind. 1269 1270.
Lokalbahnen. Siehe „Eisenbahnen“.

M.
Maß undGewicht. Siehe „Eichwesen“.
Malzaufschlag,FestsetzungderUbergangsabgabe
für Bier. (Verord. v. 26. März 08.) 219.
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Maul= und Klauenseuche.
Verbot der Einfuhr von Rindvieh undZiegen
aus der Schweiz. 46.

— weiteresVerbot und bedingungsweiseGe=
stattungderEin=undDurchfuhrvonRindern
undZiegenausderSchweiz.909—912.954.

Messungsdienst.Siehe „Ummessungsdienst".
MilitäranwärterundInhaber von Anstellungs=

scheinen.
Vorbehaltene Stellen:
im Bayerischen Staatsdienste 295.
in den Bundesstaaten. 295.
im Reichsdienste. 11161119.

BewerberverzeichnissederBehörden;Erneuerung
der Meldungen. 969.

Militärwesen.
Hauptetat derMilitärverwaltung des
KönigreichesBayern für dasRechnungsjahr
v. 1. April 1907bis 31.März 1908.
(Ges. v. 24. März 08.) 205—214.

— — vom 1. April 1908 bis 31. 1909.
(Ges. v. 7. Aug. 08.) 391—401.

Anderungen des Ausführungsgesetzesvom
11. Juli 1900 zu den Reichsmilitärzjustiz=
gesetzenv. 1.Dez. 1898 und 9. März 1899.
(Ges. v. 24. März 08.) 215—216.

AnderungdesMilitärtarifs für Eisen=
bahnen. 111—112.

Landwehrbezirkseinteilung, ÄAnderungen.
951. 951.—952. 956—957.

derft Preuß.5.Infanterie=Brigade.82—83.
inm Bereicheder K. Preuß. Militärverwal=
tung. 285.

— für das KönigreichSachsen. 955.
—der LandwehrbezirkeI—IV. Berlin. 957.
des XlIII. (Königl.Württ.)Armeekorps.971.
Militär=Transport=Ordnung, Abände=
rungen. 222. 979. 1004.

GesamtverzeichnisderzurAusstellungvonZeug=
nissenüberdieBefähigungfür deneinjährig=
freiwilligen Militärdienst berechtigtenLehr=
anstalten. 923—951.

–0 2.—

Militärwesen.
Abänderung der Vollzugs=Instruktion zum
Quartierleistungsgesetz. (Verord. v.
9. Juni 08.) 319—322.

Münzwesen.
Vollzug des Reichsmünzgesetzes,— abgekürzte
Schreibweisevon „Mark“. (Bekannim.v.
8. Jan. 08.) 41—42.

N.

Namensführung,Allerh.Bewilligung. 300.
Nebeneisenbahnen.Siehe „Eisenbahnen."“
Normalstatutfür Ortsviehversicherungs=
vereine; Anderungen.365.

Notariatsgehilfen, Aufbringung der Mittel zur
Unterstützung.(Ges.v. 28. Jan. O8.) 19—50.

NotizüberAusgabederTitelblätterundInhalts=
verzeichnissezumGesetz=undVerordnungsblatte
für 1907.4.

O.
OberpolizeilicheVorschriften.
Die Bekämpfungvon schädlichenTieren, ins=
besonderevonFeldmäusenbetr.v.21.Mai
298—299.

Oberpostdirektionen.Siehe „Postanstalten“.
Oberrealschulen,BerechtigungenderReifezeugnesse.
(Bek.v.23.Juli 08.) 386—387.

ObersterSchulrat,Bildung.(Verord.v.3.Dez.O8.)
1035— 1037.

Obligationen. Siehe „Schuldverschreibungen“.
Ordensverleihungen.4. 68. 94.109.113—116.
248. 265 —266. 284. 299. 303—304. 318.
356. 384. 390. 406. 574. 962. 980. 991.
1002. 1120.

Ortsviehversicherungsvereine.
sicherung“.

P.
PfälzischeEisenbahnen.Verwendungder infolge
ErwerbungderPfälzischenEisenbahnenan das
K. B. Staatsärar übergehendenFonds. (Ges.
v. 17. Juni 08.) 313—314.

Siehe „Viehver=



PfälzischesStädteverfassungsgesetzv. 15.Aug.08.
471.

Vollzugsbekanntmachungvom18.Aug.O8.474.
Pferdeinfluenza,Bekämpfung.(Bek.v.25.Sept.08.)
913—921.

PflanzenschutzgegenAusrottung.(Ges.v.6.Juli8.)
354.

Polizeiaufsicht,Stellungunter.(Bek.v.13.Aug.ON.)
561 —564.
Polizeistrafgesetzbuch,Anderung— Strafbestim=
mungen über Ausgrabungenund Funde von
prähistor.,histor merkwürdigenGegenständen.
— (Ges. v. 6. Juli 08.) 353 —354.

Polizeistunde;Festsetzung.(Verord.v.ö. Febr.O8.)
55—56.

Vollzug derVerord. v. 5. Febr. 08. (Bek. v.
6. Febr. 08.) 57—58.

Postanstalten.
Bezirkseinteilung der Ocberpostdirektionen.
220 —221. 323—324. 1005— 1006.

Zuständigkeitsordnungfür denBereichderPost=
und Telegraphenverwaltung.1081—1082.

PostordnungfürBayern vom27. März 1908;
Anderungen:

Postproteste (Wechselproteste) — Personen=
beförderung. 575—580.

Ausstellungvon Postausweiskarten. 1210.
für das Deutsche Reich v. 20.März 1900;
Anderungen:

Postproteste(Wechselproteste)— Personen=
beförderungmit den ordentlichenPosten.
564—568.

Ausstellungvon Postausweiskarten.1209 bis
1210.

Postportofreiheitund die Vergünstigungenim
Telegramm=und Telephonverkehr;Abände=
rungen. 252—253. 325—326.

Postproteste.(Wechselproteste).565—568.575bis
580. -

Postscheckordnungfür das KönigreichBayern v.
17. Nov. 08. (Bek. v. 19. Nov. 08.) 981.
982—988.

Google

Prädikats=Verleihungen..Exzellenz. 113. 390.
980. 1266.

Prähistorische2c.Gegenstände,Schutz 353. 762.
763.

Prämienanleihen.Siehe „Inhaberpapiere“.
PrinzregentLuitpold=Stiftungfür armeKinder
in Marktheidenfeld;Zustiftung. 1003.

Privatwaldungen.Siehe „Forstgesetz“und„Han=
del mit ländlichenGrundstücken“.

Prüfung für den ärztlichen Staatsdienst.
(Verord. v. 7. Nov. 08.) 973—978.

Prüfungs=undLehranstalt ((echnische)derVer=
waltung der Zölle und indirektenSteuen
selbständigeDienstesstelle.569—571.

ProtestantischeKirchendes KönigreichsBayern.
— Kirchensteuer.(Ges. v. 15. Aug. 08.)
513 —519.

Proteste. Siehe „Scheckproteste“.
Prüfungenfür das Lehramt an denLehrer=
und Lehrerinnenbildungsanstalten.
(Verord. v. 31. März 08.) 249—252.

QO.
Ouartierleistungsgesetz;Abänderungder Voll=
zugs=Instruktion.(Verord. v. 9. Juni 08.)
319—322.

R.

Radfahrverkehr.ÄnderungderOberpolizeilichen
Vorschriften. 261.

Radlaufglocken,AufhebungdesVerbotes. 261.
Rangverhältnisseder Beamten. (Verord. v.
23. Dez. 08.) 1211—1213. — Rang=
ordnung. 1214 —1246.

Realschulen;BerechtigungderReifezeugnisseder
Oberrealschulen.(Bek. v. 23. Juli 08.) 385.

Reblaus. Ausführungdes Reichsgesetzesvom
6. Juli 1904 über die BekämpfungderReb=
laus; h. Verwendung von Rebteilen als Ver=
packungsmaterial.83.

Rechtsanwälte;Personalstandder Vorständeder
Anwaltskammern. 59—62.
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Reichs=Erbschaftssteuer.
Vollzug des Gesetzesv. 3. Juni 1905; h.
Heranziehung des Vermögens bri=
tischer Staatsangehöriger. 112.

—niederländischer Staatsangehöriger.274.
dieunischer Staatsangehöriger. 1267.
französischer Staatsangehöriger 1268.

Reichs=Gerichtsverfassungsgesetz,Vollzug desAus=
führungsgesetzesvom 23. Februar 1879. —
Anderungder Verordnungvom23. Aug. 1879.
(Verord. v 16. Dez. 08.) 1113—1116.

Reichsmilitärjustizgesetze,Anderungen.215.
Reichsräte. VerleihungderWürde eines lebens=
länglichenReichsratesderKroneBayern. 1266.

Reichs=Schuldverschreibungen.Siehe „Schuldver=
schreibungen“.

Reichsstempelgesetz.
Aus führun gsbestimmungen zumWechsel=
stempelsteuergesetzund zum Reichsstempel=
gesetz.— Ergänzung desVerzeichnissesder
Mittelwerte für die daselbstaufgeführten
Währungen. 47- 48.

VerwendungundUmtauschvonStempelmarken.
263—264.

Einzug von Wertzeichenzur Entrichtungder
Reichsstempelabgabe.287.

Erlaß des Frachturkundenstempels.520.
AbstempelungausländischerWertpapiere999bis
1001.

Reichs=undStaatsbehörden,Besetzungdermittleren
Kanzlei= und Unterbeamtenstellen.Siehe
„Militäranwärter".

Reichsvereinsgesetzv. 19. April 1908.
Vollzug des Vereinsgesetz.(Bek.12.Mai 08.)
291—294.

Vollzug desVereinsgesetzesin derStadt Fürth.
(Bek. 17. Mai 08.) 296.

Gesetzv. 6. Juli 08, Vollzug des Vereins=
gesetzes.351—352.

ReifezeugnissederOberrealschulen;Berechtigungen.
385.—

Reisegepäck,AufgabeundVerpackung.289—290.

Cocgle

Richter,Disziplinargesetzfür richterlicheBeamte;
neuerText. 1007—1034.

Rindvieh, Einfuhrverbot. Siehe „Maul= und
Klauenseuche“.

S.

Scheckverkchr.
Scheckproteste, Gesetz v. 16. Juni 08.
311—312.

— Vollzug des Scheckgesetzes(Verord. v.
26. Juni 08.) 345—346.
— Abänd. der Gerichtsvollzieherord.v.
16. Dez. 99. — derLandesgebührenord.f.
Gerichtsvollzieherv. 16. Dez. 99. — der
Notariatsgebührenord. v. 28. Dez. 99.
345 346.

Schiffstelegraphie, Bestimmungen. (Bek. v.
9. Dez. 08.) 1085—1086.

Schlachtvich=und Fleischbeschaugesetz.
Anderung der AusführungsbestimmungenD
nebstAnlagen a, b, c und 4 135—203.

Vollzug des Gesetzes;hier Anderungen:(Bek.
des Reichskanzlersv. 4. Juli 08) betr. ge=
sundheitsschädlicheund täuschendeZusätzezu
FleischunddessenZubereitungen.361—362.

(Bek. des Reichskanzl. v. 4. Juli 08), Be=
stimmungenfür Einfuhr vonfrischemFleische
und von zubereitetemFleische. 362.

Gebühren für die Untersuchungdes in das
ZollinlandeingehendenFleisches;Anderungen.
386—387.

Fleischbeschau=Zollordnung.Anderungen.388.
Schuldverschreibungen,Reichs= und Staats=;
Sicherheitsleistungen.(Bek. v. 30. Mai 08.)
305—306.

SchuldverschreibungenaufdenJuhaber; Ausgabe:
durch die Bayerische Vereinsbank in München.

18. 573—574. 969.
„ „ MarktgemeindeGeiselhöring. 58.
„ „Bayerische Handelsbank in München.

64.408.
„ „ StadtgemeindeRegensburg. 82.
„ „Bayerische Landwirtschaftsbank in

München. 221—222.



Schuldverschreibungenauf den Juhaber;
durchdie Stadtgemeinde Nürnberg. 222.
„ „ Pfälzische Hypothekenbank in Lud=

wigshafen. 226. 963.
„ „ Süddeutsche Bodenkreditbank in

München. 262.
„ Vereinsbank in Nürnberg. 286. 961.
„ Stadtgemeinde München. 296.

Passau. 303.
„ " Augsburg. 303.

„ „ Bayer. Hypotheken= u. Wechselbank
in München. 316— 317. 1250—1251.

„ „ Stadtgemeinde Annweiler. 317.
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„ „ „ Bamberg. 390.
Schulrat,oberster;Bildung (Verord.v.3.Dez.08.)
1035—1037.

SchutzmannschaftK., für dieHaupt=undResidenz=
stadt München. (Verord. v. 21. Dez. 08.)
1204—1209.

Schweiz;Verbot derEinfuhr von Rindviehund
Ziegen aus der Schweiz. 46.

— Verzeichnis vonschweizerischenBehörden,die
zur Ausstellungvon Leichenpässen befugt
sind. 1269—1270.

Sicherheitsleistungenin Reichs=undStaats=
schuldverschreibungen.(Bek. v. 30. Mai 08.)
305—306.

Staatsärar;Verwendungder infolgeErwerbung
derPfälzischenEisenbahnenübergehendenFonds.
(Ges. v. 17. Juni 08.) 313—314.
— ErwerbungdesFreiherrl. vonSwaine'schen
Kohlenbergwerkesbei Stockheimund Neu=
haus für den Bayer. Staat. 767.

Staatsbeamte.
Beamtengesetz vom 15. August 1908.
581—670.
I. Allgemeine Bestimmungen. (Art. 1—10.)
S. 581—584.

II. Pflichten der Beamten. (Art. 11—25.)
S. 584—588.

III. Diensteinkommen der etatsmäßigen
Beamten. (Art. 26—37.) S. 588—593.

IV. Versetzung der etatsmäßigen Beamten
in den Ruhestand. (Art. 38—71.) S. 503
bis 603.

Cocgle

A. Einstweilige Versetzung in den Ruhe=
stand mit Wartgeld. (Art. 38—46.)
S. 593 —595.

B. Versetzungin denRuhestandmit Ruhe=
gehalt. (Art. 47— 68.) S. 595—602.

C. Gemeinsame Bestimmungen. (Art. 69
bis 71) S. 602—603.

V. Fürsorge für die Hinterbliebenen der
etatsmäßigen Beamten. (Art. 72—88.)
S. 603—608. ·

A. Sterbegehalt. (Art. 72.)S.603—604.
B. Witwen= und Waisengeld. (Art.

73—88.) S. 604—608.

VI. Unfallfürsorge. (Art. 89—101.) S. 608
bis 615.

A. Fürsorge bei Betriebsunfällen,
die in reichsgesetzlich der Unfall=
versicherung unterliegenden Be=
trieben eintreten. (Art. 89—100.)
S. 608—615.

B. Fürsorge bei Unfällen, die in
einem der reichsgesetzlichen Un=
fallversicherung nicht unter=
liegenden Betrieb oder Dienst=
zweig eintreten. (Art. 101.) S. 615.

VII. Dienstaufsicht und Dienststrafrecht
(Art. 102—169.)S. 615—635.

A. Dienstaufsicht. (Art. 102—104.)
S. 615—616.

B. Dienststrafrecht für unwider=
rufliche aktive Beamte. (Art. 105
bis 163.) S. 616—633.
1. Dienstvergehen und Dienst=
strafen. (Art. 105—116.) S. 616
bis 619.

2. Ordnungsstrafen. (Art. 117.)
S. 619.

3. Disziplinarverfahren. (Art.
118—161.) S. 619—632.

4. Kosten desVerfahrens.(Art. 162.)
S. 632—633.

5. Vollstreckung der Dienst=
strafen. (Art. 163.) S. 633.

C. Dienststrafrecht für andere Be=
amte. (Art. 164—169.) S. 633—635.

VIII. Vorläufige Dienstenthebung. (Art. 170
bis 175.) S. 635—636.

27



Staatsbeamte.
IX. Verfolgung vermögensrechtlicher An=

sprüche der Beamten und ihrer Hinter=
bliebenen. (Art. 176—178.) S. 637—638.

X. Verfahren bei Ersatzzuweisungen.
(Art. 179—181.) S. 638—639.

XI. Besondere Vorschriften für einzelne
Klassen von Beamten. (Nrt. 182—206.)
S. 639—649. ·
A. Staatsminister. (Art. 182.)S. 639.
B. Richter der ordentlichen Gerichte

und Mitglieder des Verwaltungs=
gerichtshofes. (Art. 185.) S. 639
bis 641.

C. Mitglieder des Obersten Rech=
nungshofs. (Art. 184.) S. 641.

D. Landtagsbeamte. (Art. 185.)
S. 641—642.

E. Beamteder Versicherungskammer
und des Wasserversorgungs=
bureaus. (Art. 186.) S. 642.

F. Hochschulprofessoren. (Art. 187.)
S. 642.

(i. Beamte der aus Kreisfonds unter=
haltenenMittelschulen. (Trt. 188.)
S. 643—644.

II. Sonstige Beamte der Kreise und
Beamte der Stiftungen. (Art. 189.)
S. 644.

I. Beamte der Fachschulen. (Art. 190.)
S. 645.

K. Beamte derK. Bank. (Art. 191.) 645.
L. Beamte der Militärverwaltung.

(Art. 192—202). S. 645—647.
N. Militärgeistliche. (Art. 203.)S. 647.
N. Gendarmerieoffiziere und Gen=

darmen. (Art. 204.) S. 648.
O. Eichmeister sowie Steuer= und

Gemeinde=Einnehmer. (Art. 205.)

S. 618.
P. Weibliche

S. 648—649.
Beamte. (Art. 206.)

XII. Schluß=undUbergangsbestimmungen.
(Art. 207—230., S. 649—670.

Verzeichnis:

Anlage l. A. der etatsmäßigen Beamten,
die sofort mit ihrer Ernennung
unwiderruflich sind. S. 672.
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Staatsbeamte.
B. Der Beamten, die nach einer

etatsmäßigen Dienstzeit von
drei Jahren unwider ruflich
sind. 672—677.

Anlage lI. Der Beamten der K. Versicherungs=
kammer, des Wasserversorgungs=
bureaus. S. 678.

„ III. Der Beamten der Oberrealschulen,
Progymnasien 2c. S. 679.

„ II. Der Beamten der Militärverwaltung.
680 (Sämtl. nacheineretatsmäßigen
Dienstzeit von drei Jahren un=
widerruflich.)

Gehaltsverhältnisse der etatsmäßigen
Staatsbeamten. (Verord.v. 6. Sept. 08.)
681—684.

Gehaltsordnung für die etatsmäßigen
Staatsbeamten. 685’—755.

BeamtenderK. Banken.(Verord.v. 10.Dez.08.)
1065“—1068.

Vollöugs= Verordnung vom 10. Dez. 08.
I. Allgemeine Bestimmungen. 1041—1047.

II. Dienststrafrecht für nichtrichterliche Beamte.
1047—1048.

III. Vorschriften für sonstigeetatsmäßige Beamte
der Zivilstaatsverwaltung. 1049.

IV. Beamte der Militärverwaltung. 1049—1050.
V. Schlußbestimmungen. 1050.

— Rangverhältnisse der Beamten.
(Verord. vom 23. Dez. 08.) 1211—1213.
— Rangordnung. 1214—1246.

Vollzug des Beamtengesetz.— Anwendung
der Vorschriften des Gesetzesauf die am
1. Jan. 1909 zu übernehmendenBeamten
u. BedienstetenderPfälzischenEisenbahnen.
1270—1271.

Staatsbehörden.
Einrichtungder Behördenund dieBenennung
der Beamten der Zivilstaatsverwaltung.
(Verord. vom 10.Dez. 08.) 1051—1064

— Staatsministerien. § 1. — Verwaltungsgerichts=
hof. § 2. — Obersten Rechnungshof. 1051.
— Kreisregierungen. § 4. — Geheimes Haus= und
Staatsarchiv. § 5. 1052.



Staatsbehörden. ·
—Geognoftischeuntersuchung.§6.—Allgemeines
Reichsarchiv. § 7. — HydrotechnischesBurcau. § 8.
1053.
—Flurbereinigungskommission. §9. — Moorkultur=
anstalt und AgrikulturbotanischeAnstalt. § 10. 1054.
—Polizeidirektion. § 11. — Untersuchungsanstalten
für Nahrungs=und Genußmittel. § 12. 1055.

—Landwirtschaftliche Fachberater. § 13.— Sektionen
für Wildbachverbauung. § 14. — Hochschulenund
Akademien. § 15. 1056.
— WMissenschaftlicheund Kunst= Sammlungen des

Staates. § 16. — Bibliotheken. § 17 — Humani=
stischeund Real=GymnasienundOberrealschulen.§ 18.
1057.
— Zentralturnlehrerbildungsanstalt. § 19. — Ver=
waltung der Zölle und indirekten Steuern. § 20.
1058—1059.
— Verwaltung der Berg=, Hütten= und Salzwerke.
5 21. — Staatsschuldenverwaltung. §22. 1060.
—Katasterbureau. § 23.— Rechnungskammer.824.
1061.
— Hauptmünzamt. § 25. — Zentralstaatskasse.§ 26.
— Kreiskassen. § 27. 1062.
—Rentämter,§28.—Hofbräuamt.§929.—Übrige
etatsmäßige Beamte. § 30. 1063.
— Schluß.u. Übergangsbestimmungen.1064.
— Errichtung neuer Bezirksämter
(Riedenburgu.Lauf). (Verord.v.6.Sept.08.)
757—758.

— Beginn der Wirksamkeitder neuenBez.==
Amter. (Bek.v. 7. Sept.08.) 758.

— Verordnung über die Bezirksämter v.
21.Dez.08. 1121—1126.

— Üdbersichtüber die Einteilung des König=
reichs in Bezirksämter. 1127—1137.

— Kulturbauämter, kübersicht,Sitz, Be=
nennungundZusammensetzung.1168—1175.

— Bezirkseinteilung der Oberpostdirek=
tionen. 220—221.323—324. 1005—1006.

— Generalkonservatorium der Kunst=
denkmale Bayerns. 759—760.

— Steuerämter, Neuordnung.1098—1099.
— Ühbersichtüber den Bestandder Steuer=
ämter. 1100—1108. 1109—1111.
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Staatsbehörden.
— Errichtungvon Eisenbahninspektionen
in der Pfalz. 1070—1071.

— Versicherungskammer, K. 1150—11353.

— Wasserversorgungsbureau, K.
1155—1156.

Staatsdiener=Unterstützungsverein,allgemeiner,
für dieHinterlassenen,unddiedamitverbundene
Töchterkasse;Veröffentlichungder neuen,mit
1. Jan. 09 in Kraft tretendenSatzungen.
1253—1265.

—Personalstand desVerwaltungsrates.1266.
Besetzungder mittleren Kanzlei=und Unter=
beamtenstellen2c.Siehe „Militäranwärter“.

Staatsdienst,ärztlichen,Prüfungfürden.(Verord.
v. 7. Nov. 08.) 973—978.
— RegelungdeskulturtechnischenDienst.1159.

— Bestimmungenüber die Aufnahmein den
kulturtechnischenStaatsdienst. 1175.

Staatsdienst=Nachrichten.54. 248. 288. 964.
1252.

Staatseisenbahnen.Siehe „Eisenbahnen.“
Staatsforstverwaltung.Siehe„Forstverwaltung“.
Staatshaushalt.VorläufigerVollzugdesBud=
gets für 1908 u. 1909. 223—225. 341—344.

Staatsschuldverschreibungen.Siehe Schuldver=
schreibungen“.

Städteverfassungsgesetz,Pfälzisches,v.15.Aug08.
471—423.

VollzugdesGesetzesv.15.Aug.08. (Bek.v.
18. August 08.) 174—482.

Abdruck der Art. 70 —122, 160, 162,
164—168, 172—196, 200 der rechts=
rheinischen Gemeindeordnung. 483
bis 512.

StatistischesBureau.Siehe„StatistischesLandes=
amt".

StatistischesLandesamt,Königl.; (Verord vom
21.Dez.08.) 1138—1141.



Steuerämter,Neuordnung.(Verord.v.15.Dez.O8.)
1098 —1099.—lbbersicht überdenBestand
der Steuerämter. 1100—1108.

Übersichtüber den Bestand der mit einer
Zollbehörde verbundenenSteuerhebestellen.
1109—1111.

Steuerwesen.
Vollzug des Reichs=Erbschaftssteuergesetzesv.
3. Juni 1906;

— Heranziehungdes Vermögens britischer
Staatsangehöriger. 112.

— niederländischer Staatsangehöriger.
274.

dänischer Staatsangehöriger. 1267.
— französischer 2 1268.
BehandlungderGesetzentwürfeüberdiedirekten
Steuern und einigerandererzur Anderung
der Steuergesetzein Beziehung stehender
Gesetzentwürfe. (Ges. v. 9. August 08.)
403—405.

— EinberufungderbesonderenAusschüssebeider
Kammern des Landtages auf 9. Nov. 08.
(Bek. v. 17. Okt. 08.) 959—960.

TechnischePrüfungs=undLehranstaltderVer=
waltung der Zölle und indirektenStenern
—selbständige Dienstesstelle. (Verord. v.
23. Aug 08.) 569—571.

Stiftung. Zustiftungzu derPrinz=RegentLuit=
pold=Stiftung für arme Kinder in Markt=
heidenfeld. 1003.

Strafanstalten;Errichtungin AichachundLands=
berg. (Bek. v. 17. Okt. 08). 964.

StrafverfolgungvonMitgliederndesLandtages,
hier Einwilligung der betr. Kammer. (Ges.
v. 6. Juli 08.) 352—353.

Süßstoffgesetzvom 2. Juli 1902. Anderungen.
1271 —1280.

T.
TechnischePrüfungs=undLehranstaltderVer=
waltung derZölle und direkten Steuern.
(Verord. v. 23. Aug. 08.) 569—571.
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Telegramm=und Telephonverkehr,Vergünsti=
gungen;Abänderungen. 252—254.

Telegraphenordnungfür das DeutscheReicht
Anderung. 346—350.

für Bayern; Anderung. 350.
Tierärzte. (Verord. v. 21. Dez. 08.)
bis 1150.

Tiere schädliche,Bekämpfung.(Oberpolizeiliche
Vorschr. v. 21. Mai 08.) 298—299.

Titelverleihungen.113. 114. 115. 116.
Titulaturen.
Einführung: Amtsgerichtspräsident,
richtsdirektor, Amtsgerichtsrat.

Aufhebung:„Obergerichtsschreiber",„Gerichts=
schreiber“.
(Verord. v. 16. Dez.Os.) 1113—1116.

Töchterkasse.Siehe„Staatsdiener=Unterstützungs=
verein“.

1141

Amtsge=

u.
UmmessungsdienstderFinanzverwaltung.(Verord=
v. 15. Dez. 08.) 1094—1098.

Unfallversicherung.Siehe „Versicherungswesen“.
Unterbeamtenstellen,Besetzung.Siehe „Militär=
anwärter“.

UnterstützungderNotariatsgehilfen.
v. 28. Jan. 08.) 49—50.

Unterstützungsverein,allgemeiner,für dieHinter=
lassenenderK. B. Staatsdienerunddiedamit
verbundeneTöchterkasse;nmeueSatzungen.
1253—1265.

— PersonalstanddesVerwaltungsrates.1266.

(Ges.

V.
Vereinsgesetz.Siehe „Reichsvereinsgesetz“.
Verfassungsurkunde,Abänderung des Tit. VII
§ 26 — Strafverfolgung v. Mitgliedern des
Landtages. (Ges. v. 6. Juli 08.) 352—353.

Verkehrsanstalten.Siehe „Verkehrsverwaltung“.
Verkehrsordnung,(Eisenbahn=). Siehe „Eisen=
bahnen“.



Verkehrsverwaltung.
Verwaltungsordnungfür dieVerkehrsanstalten.
(Verord. v. 3. Dez. 08.) 1069—1070.

Errichtung von Eisenbahninspektionenin der
Pfalz. (Verord.v. 3. Dez.08.) 1070—1071.

Zuständigkeitsordnungfür dieVerkehrsverwal=
tung. (Bek. v. 7. Dez.O8.) 1071—1082.

Versicherungsanstalten;RechtsverhältnissederBe=
amten. (Verordn. v. 21. Dez. 08.) 1158.

Versicherungskammer,Königl. (Verordnungvom
21. Dez. 08.) 1150—1153. — Gehalts=
ordnung für die etatsmäßigenBeamten.
1154.

Versicherungswesen.
Vollzug der 8§ 128—132 desGewerbeunfall=
versicherungsgesetzes.(Verord.v.13.JuniO8.)
314—315.

Zusammensetzungdes K. Landesversicherungs=
amtes. 526.

Vollzug desKrankenversicherungsgesetzes;Auf=
sicht. 1037.

Vermögender Pensions=und Unterstützungs=
kasse für die Angestelltender Pfälzischen
Eisen bahnen; Verwendung. 313—314.

Biehseuchen.Siehe „Maul=undKlauenseuche"
und „Pferdeinfluenzas.

Viehsenchen=UbereinkommenzwischendemDeut=
schenReiche und Osterreich=Ungarn;Berichti=
gungdesVerzeichnissesderSperrgebiete.2—4.

Viehversicherung;AbänderungdesGesetzes,die
Viehversicherungbetr. (Ges.v. 6. Juli 08.)
355.

Normalstatutfür Ortsviehversicherungsvereine,
Anderungen. 365—366.
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Vogelschutz;Verord. v. 19.Okt. 08. 965—969.
Vormundschaft. Siehe „Berufsvormundschaft".

W.
Wahlordnungfür die gemeindlichenVerhältnis=
wahlen. (Bek. v. 19. Aug. 08.) 433—462.

Waldwirtschaft.Siehe „Forstgesetz“.
Wasserversorgungsburcan,Königl. (Verord. v.
21. Dez. 08.) 1155—1156. — Gehalts=
ordnungfür dieetatsmäßigenBeamten. 1157.

Wasserwirtschaftsrat,Errichtungeines. (Verord.
v. 25. Nov. 08.) 995—998.

Wechselproteste.Siehe „Proteste“.
Wechselstempelstenergesetz.Siehe „Reichsstempel=
gesetz“.

Wertpapiere,ausländische;Abstempelung.999
bis 1001.

Wertzeichenzur Entrichtungder Reichsstempel=
abgabe. Siehe „Reichsstempelgesetz".

Würde. VerleihungderWürdeeineslebensläng=
lichenReichsrates. 1266.

Z.
ZeugnisseüberBefähigungfür den einjährig=
freiwilligen Militärdienst. Siehe „Lehran=
staltenund Militärwesen“.

Ziegen, Einfuhr ausderSchweiz. Siehe „Maul=
und Klauenseuche“.

Zollwesen.
TechnischePrüfungs=und LehranstaltderZoll
verwaltung. (Verord. v. 23. Aug. 08.)
569—571.

Zollordnung. (Fleischbeschau=);Anderungen.
388.
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—Bayer. Hypotheken=undWechselbank;Schuld=

verschreibungen.316. 1250.
Generalkonservatorium derKunstdenkmaleund
Altertümer;selbständigeBehörde.759. 760
bis 761.

N.
Neu=Ulm, Stadt, Zuteilung der Gemeinde
Offenhausen. 1.

Neustadt a.H.—Geinsheim,Bahnlinie; Er=
öffnung. 970.

Nürnberg Nordostbahnhof- Heroldsberg,Bahn=
linie; Eröffnung. 50.

Stadtgemeinde; Schuldverschreibungen.
— Vereinsbank; Schuldverschreibungen.
961.

Errichtung einerHauptstellefür Gefangenen=
obsorge. 1251.

– —.

286.

O.

Obing—Endorf, Bahnlinie; Eröffnung. 961.
Offenhausen, Einverleibung in die Stadt=

gemeindeNeu=Ulm. 1.
Ortenburg.—Vilshofen, Bahnlinie; Eröffnung.

42.

Cocgle

Passau, Stadtgemeinde;Schuldverschreibungen.
303.

— Zuteilung derGemeindeHaidenhofzur Stadt
Passau. 980.

R.

Regensburg, Stadtgemeinde;Schuldverschrei=
bungen. 82.

Reichenhall —St. Zeno, Forstamt; Auflösung.
954. «

— —, Forstamtsassessorsstelle.954.
Riedenburg, Bezirksamt; Errichtung.758.951.

S.
Scheßlitz—Bamberg, Bahnlinie;Eröffnung.921.
Stockheim, K. Grubenverwaltung;Errichtung.

767.
Straubing, Strafanstalt; Umwandlungin ein

„Zuchthaus“. 964.
Sulzbach, Gefangenanstalt;Umwandlung in

eine Strafanstalt. 964.

T.
Taubensuhl, Kommunal=Försterstelle.953.
Thurnau—Kulmbach, Bahnlinie; Eröffnung.

954.
Tittmoning—Wiesmühl, Bahnlinie. 998.
Türkheim i. Bayern—Ettringen,Bahnlinie; Er=

öffnung. 970. »
Tüßling—Heiligenstadt-—Altötting,Bahnlinie;

Eröffnung. 972.
— — Mühldorf, Bahnlinie; Eröffnung 972.

U.
Unterferrieden, Forstamtsassessorsstelle.Um=

wandlungin eine Försterstelle. 978.
4



26 Vilshofen —Zweibrücken.

V. Wildflocken—Brückenau, Bahnlinie. 1086.
Vilshofen —Ortenburg, Bahnlinie; Eröffnung. Wöllershof, Kreisirrenanstalt; Kreisanlehen

4.

W.
Waidhaus—Eslarn, Bahnlinie; Errichtung.952.
Wasserburg, Zuchthaus; Auflösung. 964.
Weihern, Füörsterstelle;Auflösung. 953.
Werneck, Kreisirrenanstalt; Kreisanlehen zur

VerbesserungderAnstaltundErrichtung einer
zweitenIrrenanstalt. 218.

Wiesmühl— Tittmoning, Bahnlinie. 998.

Google

zur Errichtung. 217.
Würzburg, Kreisoberrealschule;Kreisanlehen

zur Errichtungeines Neubaues. 218.
— Zuchthaus;Auflösung. 964.

3.
Zweibrücken, Berggewerbegericht,Errichtung.
95.



rsetundVerudungschut
für das

Königreich Bayern.

Nr. 1.
Mäünchen, den 10. Januar 1908.

.—..————————

In ##.
Bekanntmachung vom 31. Dezember 1907, Einverleibung der LandgemeindeOffenhausen, K. Bezirksamts

Neu=Ulm, in die StadtgemeindeNeu=Ulm betreffend.— Bekanntmachung vom 7. Jannar 1908, das Vieh=
seuchenübereinkommen zwischen dem Deutschen Reiche und OÖsterreich=Ungarn vom 25. Januar 1905 betreffend.
— Hofdienst=Nachrichten.— Ordens=Verleihungen.

Nr. 29904.

Bekanntmachung, Einverleibungder LandgemeindeOffenhausen, K. Bezirksamts Neu-Ulm,
in dieStadtgemeindeNeu=Ulm betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Im NamenSeinerMoajestätdesKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenallergnädigstgeruht,mit Wirkung vom 1. Jannar 1908 dieAbtrennung
der GemeindeOffenhausen von demK. BezirksamteNeu=Ulmund ihre Zuteilung zum
DistriktsverwaltungsbezirkderStadt Neu=Ulm zu verfügen.

1

Google



Im Anschlußhieranwird gemäßArt. 4 Abs. I der rechtsrheinischenGemeindeordnung
im Einverständnismit denK. Staatsministeriender Justiz, des Innern für Kirchen=und
Schulangelegenheiten,sowie der Finanzen zur gleichzeitigenEinverleibungder Gemeinde
Offenhausen in die StadtgemeindeNeu=Ulm die Genehmigungerteilt.

München,den31. Dezember1907.
J. U.

Staatsrat v. Krazeisen.

Nr. 325.

Bekanntmachung, das ViehseuchenübereinkommenzwischendemDeutschenReicheund Osterreich=
Ungarn vom 25. Januar 1905 betreffend.

f# Staatsministeriumdes Innern.

Nachstehendwird die Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 7. September1907
aus demZentralblatt für das DeutscheReich vom 13. September1907 Nr. 41 Seite 432
zum Abdruckgebracht.

München, den 7. Januar 1908.

J. A.
Ministerialrat #renner.

Abdruck.

Bekanutmachung.
Mit Rücksichtauf die innere, administrativeEinteilung in den im österreichischen

ReichsratevertretenenKönigreichenund Ländernwird dasVerzeichnisder in den Anlagen1
und II zum ViehseuchenübereinkommenzwischendemDeutschenReicheundOsterreich=Ungarn
vom25. Januar 1905 (Reichs=Gesetzbl.1906 S. 287) aufgeführtenSperrgebiete,wie
folgt, berichtigt:

Anlage I.

1. I. Erstes Sperrgebietin Niederösterreich.
Statt „Unter=Gänserndorf“zu setzen:

„Gänserndorf"“.
2. X. Erstes Sperrgebietin Böhmen.

Hinzuzusetzen:
„BezirkshauptmannschaftPreßnitz“.

Google



Nr. 1.

S

*1

10.

11.

12.

Viertes Sperrgebietin Böhmen.
Hinzuzusetzen:

„BezirkshauptmannschaftNachod“.

Hinzuzusetzen:
„BezirkshauptmannschaftKamenitza. d. Linde“.

ViertesSperrgebietin Galizien.
Hinzuzusetzen:

„BezirkshauptmannschaftZboröw.“

Anlage II.

a. In Osterreich.

Erstes Sperrgebietin Niederösterreich.
Statt „Untergänserndorf“zu setzen:

„Gänserndorf“.
Drittes Sperrgebietin Steiermark.
Statt „Feistritz“ zu setzen:

„Leibnitz“. «
Drittes Sperrgebietin Tirol.
Hinzuzufügen:

„BezirkshauptmannschaftAmpezzo“.

Hinzuzufügen:
„BezirkshauptmannschaftMezolombardo“.

Drittes Sperrgebietin Böhmen.
Hinzuzufügen:

„BezirkshauptmannschaftPreßnitz“.

NeuntesSperrgebietin Böhmen.
Hinzuzufügen:

„BezirkshauptmannschaftKamenitza. d. Linde“.
Viertes Sperrgebietin Mähren.
Statt „Stadt UngarischBrod“ zu setzen:

„Stadt UngarischHradisch“.

Google



4

Hinzuzufügen:

Berlin, den 7. September 1907.

Hofdienst-Nachrichten.
Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm30. Dezember1907 denKarl Frei=
herrn von Gienanth, K. Preuß. Leutnant
der Landwehr=Kavallerie,zum K. Kämmerer,
denLeutnantundpersönlichenAdjutantenSeiner
KöniglichenHoheit des Prinzen Konrad von
Bayern Friedrichvon Nagel zu Aichberg,
den Leutnant im 12. Infanterie=Regiment
Maximilian Freiherrn von Imhoff und
den RechtspraktikantenReinhard Freiherrn
von Godin zu K. Kammerjunkern,sämt=
licheauf ihr alleruntertänigstesAnsuchen,zu
ernennen. «

Ordens-Verleihungen.
Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,

unterm 13. Dezember1907 demFlürsten=
Großmeisterdes souveränenMalteser=Ritter=
Ordens Frä Galeazzo von Thun und
Hohenstein den Haus=Ritter=Ordenvom
heiligenHubertus,

unterm24. Dezember1907 dem Herzog=
lich SächsischendirigierendenStaatsminister
Richter in Gotha das Großkreuzdes Ver=
dienstordensvom heiligenMichael und dem
Herzoglich SächsischenGeheimen Staatsrat
und Vorstand der Ministerialabteilung für
Coburg Schmidt in Coburg den gleichen
Orden I. Klasse,

demK. Staatsrat i. o.D. Staatsminister
desInnern FriedrichRitter von Brettreich
den Verdienstordenvom heiligen Michael
II. Klassemit Stern und demK. Kämmerer
und Oberstleutnantz. D. Hans Freiherrn
von Laßberg, Hoffarschall Seiner König=
lichenHoheitdesPrinzen Ludwigvon Bayern,
das Ritterkrenz des Verdienstordens der
BayerischenKrone
zu verleihen.

am 8. Januar 1908 zur Ausgabe.

Google



Nr. 2.
München, den 12. Jannar 1908.

Inhalt:
Festttigungsurkunde vom 16. Dezember 1907, das Freiherrlich von Hutten'sche Familienfideikommiß be=

treffend. ,

Bestätigungsurkunde.

Das Freiherrlichvon Hutten'sche Familienfideikommißbetreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bapern

beurkundetdas K. OberlandesgerichtBamberg in seinerEigenschaftals Fideikommißgericht,
was folgt:

Mit Stiftungsurkundevom27. Juli 1907 und Nachtraghiezuvom16. Oktobergl. J.
hatder K. B. KämmererFriedrich Carl August Freiherr von Hutten zum Stolzen=
berg auf Schloß Steinbachbei Lohr a. M. unter Mitwirkung seinesnoch minderjährigen
Sohnes,des Freiherrn Carl FerdinandChristophFranzUlrich vonHutten zum Stolzen=
berg, vertretendurchden für denselbenbestelltenPfleger, den K. B. KämmererCarl Frei=
herrnvon Seefried auf Buttenheim, früher in Cherbonhof,nun in Unternschreetzbei

2
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6

Bayreuth, und unterZustimmungdeserblichenReichsratsderKroneBayern undK. B. Käm=
merersGrafenBertholdSchenkvon Stauffenbergauf SchloßJettingen,als desvomFidei=
kommißgerichtegemäß§§ 13 und 97 Fid. Ed. bestelltenVertreters des alten Freiherrlich
von Hutten'schen Kondominatsfideikommissesund der Nachkommenschaft,das gesamte
StammgutsvermögenseinerFamilie zu einemFamilienfideikommisseim Sinne derVII. Bei=
lage zur Verfassungsurkundefür seinemännlicheund weiblicheNachkommenschaftbestimmt
und hiezudie nachstehendenAnordnungengetroffen:

I. Bestandteiledes Familiensideikommisses.

A. Liegenschaften und mit diesen verbundene Rechte.
1. Ein Haus in der Stadt Würzburg,der sogenanuteHuttenhof.

Plannummer Fläche
7 WohnhausNr. 2 in der Kapuzinergassemit bewohntemSeitenbau,

Waschhaus,Pferde=und Schweinstall,Wagentenise, zwei Holz=
remisen,dann Hofraum zu . . . .0,216ha

8 Baumgartenund Anlagenzu . . . . . .0,164,,

2. Besitzungenin undum Steinbach,Amtsgerichtsund RentamtsLohr a.M.

a) Steuergemeinde Steinbach:
Plannummer Fläche

1 Schloßgebäude,Hs.=Nr. 1 mit Keller, Nebenbau,Pferdestall,Holz=
schupfe,Scheuermit dreiTennen,Wagenremise,Treibhaus, Rind=
viehstall,Kelterhaus,Gefligisallung, Brunnen und Hofraum zu 0),396 ha

2 Gemüsgartenzu . · . . . . .0,561»
ZeugltscherGartenzu. . . . . . .-.0,324»
4 Gras=undBaumgartenzu . . . . . .0,916»
5Schloßgartenweihetzu. . . . . . . .0,050,,
6frecerPlatzzu. . . . . . .0,011»
9 Grasgarten an der Schloßgartenmauerzu . .0,013»
20Gras-nndBaumgartenzu. . 0,189«
49a Wohnhaus Nr. 12 mit Schweinställen,Vackhaus, Waschhaus und

Hofraumzu. . . . . .0,037»
49b SamengärtleinamNevierfürsterghauszu . . . .0,010»
50 GemüsgartenhinterderJägerswohnungzu . . . .0,092«

Cogle



Nr. 2.

Plammummer

75 Baum=und Gemüsegartenam Hofsstetterwegzu.
110½⅛Ackeran den Hofgärtenzu
117½ Wiese „ „ „ »
215 Mittelmühlackerzu
229R Sandkrautackerzu
229⅛½ „
232 Odung amMeinfuhrts=Trieb zu
233 Spitzackeram Mainfuhrts=Triebzu
261 Ackeran denBachgärtenzu
267 Wiesle„ „ „ „
268 Acker % l) ½ 7 r'

268½⅛Ackerin derunternAn zu
269 1 2 7 77 77 77 * 1

270 7. * „% 7“ »i-

280 ½ 77 !" ½ » »»

322 7/3 W. iese »» « »»

349½a Ackerin derunternAu zu
349½b Wiese ,„„ „ „ „
381 Waldung,Bergschlagzu .
434 „ Mainfuhrt undSchellenbrunnenschlagzu

447 Waldung,derTränkschlagzu
hierzudie zumGrabenPl.=Nr. 563 gezogeneTeilflache

452 Waldung am steinernenSchlag zu
475 „ „ der Buchenschlagzu
513 „ an derSteinfelder=Jägerswiesezu
526 Bidelrainwiesezu " ·
531 Waldung, äußereHeegzu
533 „ innere „ „
534 äußereKirschbaumwiesezu
536 innere
536b 77. 7!. 1r

543 Wieseim Buchentalzu
546 „ anm hohenStümmelschlag im Buchentalzu

77 77.

Google

Fläche

0,123
0,043
0,028
0,065
.

0,074
0,092

0,024
0,032
0,084
0,128
0,090
0,103
0,059
0,029
0,337
0,066
9,321
30,431

11,196

16,461
19,314
0,170
0,753
16,282
29,993
0,557
0,178
0,405
0,537
0,409



Plannummer

549 Geierswieseim Buchentalzu.
566 Wehrwieseim Schellenbrunnenzu

hierzudie zumGrabenI4 Nr. 563 gezogeneT
570 Frohnwiesezu
592 Waldung,Brunnleitenschlagzu
618 „ Rothgrabenschlagzu
632 » Plattenschlagzu
644 Hollerackerzu
644½ „ „ .
645½ Acker,die Hofellernzu
645 8 « »

683a WieseaußerderSchloßmauerzu
683b Acker „„Schloßgartenmauer zu
707½11Wiesean den zehnMorgen zu

708½1/10Wiese an den zehnMorgen zu
710a Ackeran derDornheckezu
710b Odung an derDornheckezu
713 Ackeram Roth zu
719% „„ „ „
722 „ „ „ „
746 Waldung, Virkengrabenschlag3zu

794 Waldung, Herrnrainschlagund am Wiesenfelderpfadzu
hierzudie zum Graben Pl.=Nr. 671 gezogeneTeilfläche

805 Waldung am Wiesenfelderpfadzu
hierzudie zumGrabenPl.=Nr. 671 gezogene**iÜ

816½ Schäferwiesenackerzu . .

816 ½14 7“ «

824 Teufelsbaumackerzu
835 Odung am Seifenwegzu
837 Neubauackerzu .
838½⅛Ackeram Neubanzu
838¼ „ „ „ „
838½½„ „ „ „

Google

0,155

4,630
18.780
5,020
5,524

0,330
0,111
0,102
0,290
0,036
0,081

0,229
0,200
0,040
0,183
0,191
0,362
5,922

15,480

0,232

0,390
0,117
0,092
0,120
0,40
0,143
—
0,188

0

—



————

7

Nr. 2.

Plannummer

869 Acker am Halsbacherwegzu
872"½ „ im Grund im I. Stück zu
872½0 5 7. 7“ * ½% 7“ « « » ·

872722»mitOdungimGrundimllLStückzu
hierzudie zumGrabenPl.=Nr. 876 gezogeneTeilfläche

872½8 Ackermit Odung im Grund im III. Stück zu
hierzu die zum Graben Pl.=Nr. 876 gezogeneTeilfläche

925 Waldung, derHartschlag,DachsbaumschlagundamSteinertsgrabenzu
hierzudie zumGrabenPl.=Nr. 1091 gezogeneTei sluche

948 Ackerin derSeife zu . . .
968 Waldung in der Seife zu

1015 » »« « »

1015½ 4 * 7“ 7, 7“

1017 Ackerin derSeise zu
1038N „ „ „ „
1046 „, am breitenStein zu
1062¼ langerHofackerzu
1062/106 „ , .
1081 WaldungamJagersackerzu .

hierzudie zum Graben Pl.=Nr. 1091 gezogeneeTeilfläche
1084 Waldungin derSeife zu
1084¼ Ackerin der Seife zu
1084½ Waldungin derSeife zu
1118½ Ackerin der obernAu z

hierzudie zum Graben Pl.=Nr. 1524 gezogene2
1142½ Ackeram Schönrainswegzu . .
1142Vz»» » ,,
119672a»«Riedzn
1196½b Wieseam Ried zu
1223¼ Ackeran denKreuzäckernzu
1232¼ „ anm Seelenbrunnenzu
1232½ „ „ „ „
1263/, obererHartackerzu
1284 Ackeram Gänsrain zu.

hierzu die zum Graben Pl.=Ar. 876 gezogeneTeilflache

0,121
0,614
0,129

0,099

23,365

0,057
0,262
0,720
0,187
0,181
0,283
0,621
0,363
0,570
1,756

0,311
0,310
0,458
0,160

0,211
0,282
0,066
0,110
0,454
0,160
0,171
0,230
0,068

7°

77

7“

!7

77

77

77.
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Plannummer

1285½ Waldungam Gänsrain zu
1293½ Ackeran derHart zu
1299 Ackeram Vogelsangzu
1308 « » «

1369¼ AckermitWiese an den nassenAuern zu
1369⅛ „ an dennassenAckernzu
13891/19Ackeram Sandhügelan dennassenAuern
1421½/10Wieseam Schönrainswegzu
1497 WieslDeam Haag zu
1555 obereAuwiesezu
1572a Halbbauwiesezu. .
15725 „ „lange Wiese und mi beim Saherg zu
1573 Kellerwiesezu . . . . . .
1575 Waldung, der Salzberg zu

b) Steuergemeinde Sendelbach:
Plannummer

5774 Waldung am Klostergartenzu

c) Steuergemeinde Halsbach:
Plannummer

271 Mühlackerzu
272 Klingenwiesezu
273 hoherAckerzu
1484a Wiese im Mühlfeld zu
14840bWaldung im Mühlschlagzu.
1502½ Forstschutzhauszu
1504 JZäger=und Wehrwiesezu
1621½ Wasser,Mühlwöhr zu
1641 „ „ „

Dazu zwei Gemeinderechtezu je einem ganzenNutzanteil an
den nochunverteiltenGemeindebesitzungenin der GemeindeHals=
bach,von den nunmehrabgebrochenenHäusern Hs.=Nr. 33 und
34 daselbst.

Google

Fläche

0,06
0,084
0,413
1,016
0,06
0,25
0,257
0,021
0,411
1,445
6,830
0,532
1,268

123,761

Fläche

0,157

Fläche

0,746
5,104
7,771
0,001
3,307
0,050
0,146

ha

ha



Nr.2. 11

3. Besitzungenin undumWiesenfeld,AmtsgerichtsundRentamtsKarlstadta.M.

a) Steuergemeinde Wiesenfeld:
Plannummer Fläche

335 WohnhausNr. 139 — der obereHof — Scheunemit Keller,
Stallungen,Brennerei,SchweinstallungundHofraumzu. . 0,356 ha
Dazu zwei ganzeGemeinderechte,worunter eines von demso= «

genanntenuntermHof, Hs.=Nr. 100.
336a Gras=undBaumgarten,dergroßeSchloßgartenzu . .1,158,,
ZZSbGatteiiackerzu. . 0,111,,

Dem jeweiligenEigentüner derPlan—Nr. 386 sieht u. Urt.
desK. Not. Lohr v. 6. Dezember1905 G.=R.=Nr.1207 ein

Recht aufErhaltungdesauf Pl.=Nr.336⅛ befindlichenZauneszu.
337 Odung am Schloßgartenzu . . . . . .0,048»
338 Gartenackeram großenSchloßgertenzu . . . .0,106»
339 Schloßgartenzu . . . . · .0,796»
413 Gemeindewiese,stößtauf denVoch zzu , . . .0,33«1,,
414 „ ,,,,,,,,» . . . · .0,09l»
415 „ »,,,,,,,, . . . . .0,087,,
416 » »»»»» . . . . .0,175,,
417 die viereckigeGemeindewiesezu . . .0,306»
418 die mittlere viereckigeWiesezu · . .0,144»
419 Gemeindewiese,Mittelwiesegenannt!zu . . .0,156»
420 „ stößtauf denWasen zu . . . .0,268»
421 „ ziehtderGrabendurchzu . 0),126 „
422 » stößtaufdenWasenzu. . . . .0,132,,
526 „ jenseitsdes Grabens zu . . .0,056,,
924 Acker, kleinesKrautfeld jenseitsdes Grabens zu . 0,043 „
937 „ Klrautfeldjenseitsdes Grabens zu · . . .0,048»
984 „ „ „ „ b „ . . .0,100,,
1110 Gemeindewiesebei den Krautgärtenzu . .0,058,,
1111 Acker,Krautfeld bei der Gemeindewiesezu . . . .0,141»
1112GemeindewiesejenseitsdesGrabenszn. . . .-.0,155»
1131 „ „ „ „ ». . . . .0,066,,
1222 Götzwiesezu . . . . . . . . ·0,074»
1223 „ das Haupt zu . · . . .0,062»
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1293
1294
1295
1296
1297
1640
1641
1642
1822
1823
1824
1836
1873
2994

2995

3116
3117
3118
3385
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3753
3983
4024
4177
4211

Ackerbei der Götzwiesezu

Götzwiesezu .
Ackerim Sand, stößtauf denTrieb zu

Hauptackerim Sand, stößtauf denTrieb zu
der lange Ackerim Sand zu .
Ackerim Sand links am Trieb zu.

77. 7?7“ 77 7y 1 1 ?!“

« « « » « « »

„ am NeugartenbeimWiesenrainzu
Ackerim Gäßleinzu

hierzudie zumWegePlK Nr. 5018 gezogenenT
neuerGartenackeram Gäßleinzu
hierzu die zu denWegenPl.-Nr. 5018 und2957 gezogenen

Teilflächen
Wiese im Briebel zu

Pfundwieseim Briebel zu
Schätzwieseim obernTal beim L zu
Pflanzbeetam Horninger zu .

Wiese im Tal bei der oberenMühle zu
Mohrenwieseim obernTal zu
FrohnwieseoberdemHorninger zu
Ackerim hohenStändelbachzu
„ am Horninger zu

Cocgle

Fläche

0,016
0,081
0,103
0,176
0,259
0,150
0,155
0,076

0,319
0,119
0,132
0,275
0,187
0,588

0,657

0,141
0,088
0,086
0,124
0,004

0,005
0,002
0,002
0,0034
0,0024
0,213
0,271
0,609
0,389
0,393



Nr. 2.

Plannummer

4212 AckeroberdemHorninger zu
4213 „ am HorningerbeimMühlwegzu
4761 Wieseim tiefenStändelbachzu .
4784 Ackeram Trieb bei der Steinbacherstraßezu
4799 „ „ Ständelbach in der Schelmenheckezu .
4800»initiefenStändelbachbeiderSchelmeiiheckezii.
4801»»« » ,,» » »
4802»»» ,, »» » »

4803 77. 7". 77 1 7 1 77 11

4951 der lange Acker,stößt an den Steinbacherwegzu
4952 „ „ „ ,,,,,,« „ „
4971 AckeraußermPfarrgartenzu
4972 HauptackeraußermPfarrgarten zu
4974 Acker außermPfarrgarten zu
4975 „ „ „ „
4976 „ „ „ „
5037 „ „ „ „
5039 AckeraußermSchloßgartenzu
5040 „ stößtauf den Schloßgartenzu
5041 Hauptacker,stößtauf den Schloßgartenzu
5042 AckernebendemSchloßgartenzu
5043 „ am Moritzeckzu
5069 „ gupßerdemSchloßgartenzu
5070 » ,,,, -» ,,.
5077 „, stößtauf die Steinbacherstraßezu
5078 7“ u « » ·
5087 „am Trieb bei der Steinbacherstraßezu
5088 » » » »« » «

5089 „ an denaltenSteinbacherwegstoßendzu
5090 , beiderSteinbacherstraßezu.
5091 „ stößtan den alten Steinbacherwegzu
5092 „ „ aauf die alte Steinbacherstraßezu
5110 „ mit Odung am alten Steinbacherwegzu
5111 peben demaltenSteinbacherwegzu
5112 „ am alten Steinbacherwegzu

Google

Fläche

0,238
0,239
0,382
0,213
0,315
0,307
0,315
0,447
0,320
0,231
*iie

0,087
0,087
0,312
0,323
0,635
0,190
0,26
0,162
0,140
0,056
0,022
0,067
0,068
0,107
0,114
0,059
0,05
0,044
0,026
0,030
0,049
0,140
0,135
0,051
3

7"“

7"“

7y

7y

77

7y.

7".



14

Plannummer Fläche

5113 Ackeram altenSteinbacherwegzu " . . . .0,054ha
5114 „neben demalten Steinbacherwegzu. ... . .0,051»
5114½ „ „ „ „ „ „ . . .0,226»
5152»iiiiLexbachzn. . . . · . . .0,646»
5153,,,, ,,» . . .0,637»
51782»beidenneun Heiligen am alten Steinbacherwegzu . 0, 284 „
5178b Odung, „ „ , ,,» » ,,. .0,026,,
5267Acker,dieelsMorgenbeidetReichlesheckezu. . . .2,167»
5307langerAckertmLexbachzn. . . . . . .0,194,,
5308 „ ,,,,,,,,. . . . . . .0,201»
5309 „ ,,»,,«· . . . . .0,392»
5406 Ackerim LexbachbeimTeufelsbergzizu . . . . .0,173»
5407 „ „ „ „ » . . . . .0,161»
5796 Waldung im Stück zu . . .2,156,,

hierzudie zum WegePl.=Nr. 6027 gezogeneTeilläche
5810 Waldungin dergroßenBuchez . . . · .0,787,,
6120 „ im Stück zu . . . . . . .I,394»
6180 Acker ,,»,,. . . . . .0,725»

hierzu die zu demWege PlKNr. 6134 gezogeneTeilfläche
6181 Ackerim Stück zu . . . . . . .0,193»

hierzudie zu demWegePl. r. 6134 gezogeneTeilfläche
6182 Ackerim Stückzu . . . . . . .0,187,,

hierzudie zu demWege* Nr. 6134 gezogeneTeilfläche
6183 Ackerim Stück zu . . ... . .0,080»

hierzudie zu demWegepl—Nr. 6134 gezogeneTeilfläche
6183½ Ackerim Stück u . . . . . .0,278»

hierzu die zu demWegePloar. 6134 gezogeneTeilfläche
6346 Ackerim Gebranntenzu . . . . . .0,369»

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 6754 gezogeneTeilfläche
6347 Ackerim Gebranntenzu . . . . . . .0,366»

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 6754 gezogeneTeilfläche
6428 Hauptackeram Hain, stößtauf den Sperberswegzu . .0,164»
6429 Acker ,,» »»» » ,,. . .0,083»
64291-2» ,,» ,,,» « „ . .0,083,,
6454AckerstoßtandeicOperberswegzii . . . . .0,684»

Cogle



Nr. 2. 15

Plannummer Fläche

6455 Acker,stößtan denSperberswegzu . . . . 0,298 ha
6456 „ „ „ » . . . . .0,277,,
6806 „ das kurzeGewendin der Nöthe zu . . . .0,117»
6807a „ „ „ „ „ „ „ „ . . . .0,092»
6807b,, ,,» ,,,,,,,,» . . . .0,028,,
6808 „ ,,» ,,»,,»,, . . . .0,225»
6831 „außer der Röthe zu . . . . . .0,157»
6832 „ ,,,,,,,, . . . . . . .0,083»
6833 » » » » « « « « · · - 0,085 7.

6870 „ der obereaußerder Nothe zu . . . . .0,209,,
7055 „ in der Röthe beimHollerbuschz . . . .0,112»
7062 ,,,,» „ zu . . . . . . .0,123»
7063 ,,,,,, ,,,,. . . . .-. . .0,304»
7064 „ „ „ „ „ . . . . . . .0,306»
7126 „ beimSperbersweg zu . . . . . .0,122,,
71261-2,, » » ,,. . . . . . .0,123»
7127 „ „ „ ,,. . . . . . .0,058»
7128 „ » » ,,. . . . . . .0,064»
7129 » „ » ,,. . . . . .0,075»
7139 „stößt auf denSperberswegzu . 0,126 „
7140 „ „ „ „ „ „ · · . . .0,062»
7141 ,,,,,,,, » « . . . . .0,047«
7189 „außerm Schätzleinzu. 0,089 „
7241 Opferwiesez . .0,081,,
7333 Acker außerder Opferwiesebeim Erlbacher Hohlweg zu . .0,090,,
7334 „ „den Opferwiesenam „ „ „ 0,087 „
7335a „ „ der Opferwieseam Erlbacherwegzu. . 0,137 „
7335b Odung, „ „ „ „ „ . . .0,033»
7350 Acker „ „ » zu .0,326 „
7637 „ „ „ Cschenauzu . .0,088,,

hierzu die zu demWegePl.oNr. 6754 gezogeneTeisslace
7638 Acker in der Eschenauzu . .0,400»

hierzudie zu demWegePl.-Nr. 6754 gezogeneTeilsläche
7655 AckeroberderEschenauz . . . . . .0,129,,
7656 „„, in der Eschenauzu . · . . . . .0,128,,

3*

Google



16

Plannummer

7820 Waldung,Lölmenschlagin den16 Morgenzu
7821 77 77 77 77 77 77 77

7845 Acker,das Philipprotoderdie 16 Morgenzu
7846 11 77 # 77 7y“ 77 1 1 77 "

7847 aldung, das Philipprot oderdie 16 Morgen zu
7848 » » » ,,»» »»
7849 Acker,das Philipprotoderdie 16 Morgenzu
8079 „ in derKlinge beimErlbacherwegzu
8080 77 77 7. 11 1 11 »

8130 „beim Rettersbacherwegzu
8 1 3 1 1 1 77 77

8147 in derKlingenröthezu
8148 „ „ „ „ ,,. . .
8188 »,,»KlingebeimErlbacherwegzu
8189 ,,,,» „ „ „ „
8190 „ liegt am Erlbacherwegzu
8288 „ am Klingengrabenzu
8289 „ „ „ „ . . . . .

hierzu die zum Graben Pl.=Nr. 8290 gezogeneTeilfläche
8367 AckernebendemRettersbacherwegbei den 16 Morgen zu
83609 „ „ „ „ „ „ „ „ „

hierzudie zu demGraben Pl.=Nr. 8290 gezogeneTeilfläche
8370 AckernebendemRettersbacherwegbei den 16 Morgen zu
8370½%„„ „ „ »»,, ,,».

hierzudie zu demGraben Pl.=Nr. 8290 gezogeneTeilfläch
8395 Ackeran den10 MorgenbeimRettersbacherwegzu
8396 77) 77 77 11 77 77 77 7)

8404 „ bobermErlbacherwegzu .
8405 „ 7?7 7

8406 „ stößtauf den Erlbacherwegzu
8407 f„ zieht der Erlbacherwegdurchzu
8425 „ bei denOpferwiesenzu.
8427 „ an „ » ,,. .
8445 „zieht der Erlbacherwegdurchzu
8446 77. 77. 77 1 1 1

Google

Fläche

1,833
1,890
0,966
1,299
0,165
0,377
2,002
0,210
0,231
0,175
0,174
0,066
0,069
0,161
0,157
0,302
0,045
0,071

0,179
0,084

1,083

0,435.
0,407
0,042
0,035
0,076

0,04
0,04
0,503
0,232

ha

77

77

7



Nr. 2. 17

Plannmnmer Fläche

8447 Ackerzieht der Erlbacherwegdurchz . . . .0,226ha
8467 „ beimSchätzleinam Goppengartenzu 0,039 „
8468 „ am Schätzleinzu . . . . . .0,018,,
8536 „inm Schätzleinam Kreuzwegzu 0,586 „
8537 „ „ „ beim „ „ · . 0,598 „
8593 „ „, Krautfeld im Schätzleinz . . . . .0,117»
8594WieseimSchätzlemzu . . . . .0,124,,
8595 AckerbeimSchätzlein,stößtauf dieGarten zu . . .0,114»
8596 „ „ „ „ „ „ »». . — .0,114»
8597 „ „ „ „ „ „ »». . . .0,222«»
8598 „ am Hochreinzu . . . . .0,033,,
8599 „ „ „, stößtauf dieGörten zu . . . .0,031»
8603 ,,» »zu. · . . . . . .0,067,,
8604 ,,« ,,,,. . . . . . . .0,066»
8619 „ bberder Linde zu . . . . . .0,131«
8711 „ am Stiegel bei denHallgarten zu . . . .0,172»
8863 „ Krautfeld außerdenHirtengärtenzu . . .0,032»
8905 „ bei den Hirtengärten,stößtauf die Straße zu . .0,134,,
8907 „„ Krautfeld bei den Hirtengärten,stößtauf die Straße zu 00085 „
18914 „ „ bei der Sondersbrückeim Neugartenzu . 0,031 „
!89145 „ „ „ „ „ » » » . .0,029»
8915 „ ,,» » » » . .0,057,,
9026 „ amNain beimAustegzu . . . . . .0,472»
9052 Hauptackerbeim Stiegel zu . .0,277,,

hierzudiezudemWegePlNr 8721 gezogeneTeilfläche
9072 Hauptackerauf der nächstenHöhe beimRohrbacherpfadzu . 0,140 „

hierzu die zu demWegePl.=Nr. 8721 gezogeneTeilfläche
9073 Ackerauf der Höhe am Rohrbacherpfadzu . . .0,139»
9083 ,,,,,,,,,, » ,, . «. . .0,099,,
9084 »».,,» » ,, . . . 0,090 „
9092 „ auf der nächstenHöhe zu . . . . .0,106»’
9107 Hauptackerauf der nächstenHöhe zu . . . . 0,129 „
9108 AckerbeimAustegzu . . · . .0,10«2»
9133 „ in der Grube bei der nächstenHähe zu . .0,537»
9134 Schlüsselackerin derGrubebei der nächstenHöhezu . .0,571,,



Plannummer

9135 Ackerin dernächstenGrubebei dernächstenHöhezu
9136 „ auf dernächstenHöhezu
9160 Hauptackerauf der Höhe, stößtauf denNehrbacherpfadzu

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 8721 gezogeneTeilfläche
9161 Ackerauf der Höhe, stößtan den Rohrbacherpfadzu

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 8721 gezogeneTeilfläche
9162 Ackerauf der Höhe, stößtauf den Rohrbacherpfadzu

hierzu die zu demWegePl.=Nr. 8721 gezogeneTeilfläche
9163 Hauptackerauf der Höhe, stößtauf den Rohrbacherpfadzu

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 8721 gezogeneKech
9226 Hauptackerauf derHöhezu . .
9243 Ackerauf derHöhebeimVBrachsurzu
9244 « »» »zu-
9245 Hauptackerauf derHöhezu
9283 Ackerauf derHöhebeimSteinfelderwegzu
9284 7“ 1/ 1 "7 77. 77 77“

9285 1 77. « « « 77 "

9337 „ in der Vogelsheckebei den Hallgärten zu
9338 7. » , « » « s »

9339 „ in den Hallgärten bei der Vogelsheckezu
9341 „ in der Vogelhecke
9353 Hauptackerin den Hallgarten bei derVogelshece zu
9361 Ackerin den Hirtengärtenbei der nächstenHöhe zu

hierzudiezu demWegePl.-Nr. 8721 gezogeneKaische
9487 Hauptackerbei denHallgärtenzu
9508 Acker,Krautfeldin denHallgärtenzu
9521 „ stößtauf die Hallgärtenzu
9561 „ am Häußenerweg,stößtan denPfarrackerzu
9562 "5“ 1 1# 1 auf 77. 77 77

9563 „ „ » »»,, » »
9611»stoßtaufdenSteinfelderwegzu
9612 7"v 77“ 77 0 77,

9616 „ im innerenRied, stößtan denSteinfelderwegzu
9634 „ am Häußenerwegstößtauf die Riedwiesenzu
9656 innereRiedwiesezu . . .

Cogle

Fläche

0,051
0,130

0,180

0,177

0,286

0,020
0,179
0,178
0,360

0,105
0,108
0,146
0,152
0,308
0,026
0,124
0,034

0.260
0,025
0,113
0,152
0,082

0,028
0,027

0/0087
0,146
0,129



Nr. 2.

9657
9679
9721
9722
9891
9893
9950
9951
9952
9953
10045
10046
10072
10073
10077
10111
10144
10149
10150
10163
10224
10225
10453
10454
10487
10488
10489
10513
10514
10515
10516
10517
10518
10531

Wieseim innernRied zu
*1 11 1 77, 1½

»»,, „ untermSteinfelderwegzu
77 77" 5J", 77 7 1 1

Sumpfwieseim innernRied zu

Seewiesezu
Ackeraußerder Seewiesezu
Wiese am Eichelbergbei der Seewiesezu

Ackerbei der äußerenRiedwiesezu
Wiese, Hauptackerbei der äußerenRiedwiesezu
„ hinter der Nußgrubebei der Seewiesezu

Acker „ „ „ „ » »
Schlüsselackeram Hüußenerwegzu.
Ackeran der Seewiesezu .
Hauptacker,stößtauf denSteinselderwegzu
Ackerbei der innerenRiedwiesezu
„ „ den innerenRiedwiesenzu
Acker,stößtauf die innern Riedwiesenzu
Acker in der Nußgrubezu

„ obermHäußenerwegzu
„ oberdemHäußenerwegzu
„ auf der erstenHöhe beimHäußenerwegzu
77. in 77 77 77. 77 1 77

11 auf 77, 57 J77 77. « »

stößtauf den Sperberswegzu
Hauptacke=,stößt auf den Sperberswegzu
AckernebendemSperberswegzu
„ beim Sperberswegzu.
„ bbberdemSperberswegzu
77. 1 77. 77 #

»»,, » „stößt an denPfarracker:zu

Google

Fäche

0,026
0,068
0,087
0,073
0,072
0,402
0,040
1,395

0,339
0,269
0,063
0,062
0,131
0,127
0,439

0,538
0,081
0,088
0,164
0,121
0,128
0,344
0,341
0,045
0,032
0,084
0,179
0,158
0,076
0,080
0,178
0,042
0,442



Plannummer

10813 Ackeram Raupenstückzu
10814 11 11 1

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 10815 gezogeneTeilfläche
11223 AckerbeimHäußenerkrenz,ziehtderHäußenerBes durchzu
11224 HauptackerbeimHäußenerkreuzzu
11291 Ackeram gelbenStein zu

hierzudie zu demWegePl. Nr. 10815 gezogeneTeilflache
11292 Ackeram gelbenStein zu

hierzudie zu demWegePl.=-Nr. 10815 gezogeneTeilflache
11293 Ackeram gelbenStein in denHäußenerMehlenzu
11359 „ in den HäußenerMehlen, beim Dunzenbaumgenanntzu
11441 Ackeram gelbenStein, in denHäußenerMehlen
11442 Schlüsselackerin den HäußenerMehlen zu .
11447 Ackeram gelbenStein, in denHäußenerMehlen zu
1 1448 11 * 7y bei 1 0 1 77

11480 „ bei denWeidigwiesenzu
1 1481 6 « » »

11583 Hauptackerim Vogelslochzu
11584 Ackerim Vögelsloch,deroberezu
11590 Wiese im Weidig zu
11591 Hauptwieseim Weidigzu
11730 Ackerim Vögelsloch,der unterezu
11731 Wieslseim Weidig beimVögelslochzu
11732 „ „Vögelsloch zu

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 11734 gezogeneTeilflache
11733 untererAckerim Vögelslochneb. demTrieb zu

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 11734 gezogeneTeilflache
11959 Wiese im Weidig zu
12007 Hauptacker,stößt auf dieWeidigwiesenzu
12008 Acker,stößtauf die Weidigwiesenzu
12066 „ an der Landstraßebeim Birkig zu
(120% » ,,» » » ,,«
112057b„ „ „ „ „ „ „
12217 „ an gelbenStein, zieht der Haußenerweg.durchzu
12218 „ „ „ „ ,,» » ,,»

Google

Fläche

0,251
0,223
0,304

0,287

0,095
0,390
0,178
0,077

0,120
0,192
0,176
0,924
0,964
0,063
0,058
0,789
0,071
0,070

0,643

0,044
0,319
0,341
0,912
0,319
0,502
0,152
0,155

77

1

77.



Nr. 2. 21

Plannummer Fläche

12229 Ackeran derHeerstraße,ziehtderHäußenerwegdurchz . 0),179ha
1220 „ „ „ „ „ „ „ „ „ 0,205 „
12475 „ anm Häußenerrain,stößtauf den Häußenerwegzi . 0,133 „
12476 „ „ „ »»,, „ „ . . 0,129 „
12487 „ „, äußernRied beimHäußenerwegzu . 0,086 „
12488 „ „ „ ,,» ,, ,,. .0,093»
12571 Ackermit Odung am Eichelbergbei den äußerenRiedwiesenzu. 0,379 „
12688 „ am Häußenerrainbei den Riedellernzu . .0,109»
12693 nasserAckerin den Riedellernzu . . . .0,189»
12694 „ »»,, » „ b0V,170,
12695 Ackeram Häußenerrainbei denRiedellern zu . . .0,679,,
12696«,, » ,,» » ,,. . . .0,159»
12697 „ „ „ ,,» » ,,. . . .0,151»
12727,,außerdenRtedellernzn . .0,576»
13372 „ ober „ „ „zieht der Lungentalswegdurch,zu . 0,156 „

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 13458 gezogeneTeilfläche
13373 AckeroberdenRiedellern,ziehtderLungentalswegdurch,zu 0,149 „

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 13458 gezogeneTeilfläche
13888 bobererAckerim Lungentalzu . . . . .0,817»
13904 nasser „ „ » » . . . . . ·0,385,,
13905 „ ,,» » ,, . . . . . .0,427»
13910SpitzackerimLiingentalzn. . . . . . .0,198,,
13911 Ackerim Lungentalzu . . . . . . .0,126,,
14018 Hauptackerim Lungental zu . . . . . .0,168»
14019 Ackerim Lungentalzu . . . . . .0,189»
14025 „ „ „ „ . . . . . . .0,200»-
14026 „ „ „ „ . . . . . . 0,207»
14027»» „ » . . . . . .0,228»
14028 „ , » . . . . . .0,219»
14029 Hauptacherim Lungentalzu . . . . .0,420«»
14030 „ „stößt auf den Rohrbacherfadzu . 0,373 „

hierzudie zu demWege Pl.=Nr. 8721 gezogeneTeilflache
14031 Ackerim Lungental,stößtan den Rohrbacherpfadzu . .0,195»

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 8721 gezogeneTeilfläche
14032 Ackerim Lungental,stößtan den Rohrbacherpfadzu . .0,191»

4

Google



22

Plannummer

14051 Biegwiesezu
14064 Ackerin der Biege zu
14065 Wiese„ „ „ „
14066 Biegwiesezu
14070 „ ,,. .
14071 Ackerin der Biege zu
14072 „ „ „ „
14073 Wieslse„ „ „ „
14132 sauereWiese in der Biege zu
14316 Wiese im Laubenried,stößtan den Berg zu
14317 „ „ „ ,,,,»,,,,
14367 langeWiese im Laubenriedzu
14368 „ „ „ „ „
14440 Wiese im Laubenriedam Weg zu
14441 „ „ » »»,,.
14442 ,,» „ zu
14482 Ackerim LaubenriedamNohrbacherwegzu
14483 „ „ „ liegt am Rohrbacherwegzu
14484 „ „ „ „ „ „ „
14485 „ „ „ „ „ ,, ,,
14486 ,,» ,, am Rohrbacherwegzu
14487 kurzerAckerauf der Höhe beim Laubenriedzu.
14488 „ ,,,,»,,» » ,,.
14489 „ „im LaubenriednebendemPfad zu

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 8721 gezogeneTeilflache
14490 Ackerauf derHöhebeimLaubenriedzu# .

hierzu die zu demWegePl.=Nr. 8721 gezogeneTeilflache
14491 der lange Ackerauf der Höhe beim Laubenriedzu
14492 Ackerauf der Höhe beim Laubenriedzu
14547 „ außer der Bettlersheckezu . . .

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 8721 gezogeneTeilfläche
14548 Schafschwanzackerbei den Hundäckernzu . .
14549 „ „ „ »

hierzudie zu demWege Pl. Nr. 8721 gezogeneTeilflache
14605 Hundackerzu . . .

Google

Fläche

0,215
0,034
0,565
0,432
0,038
0,065
0,100
0,021
0,196
.0,149
0,148
0,116
0,112
0,195
0,167
0,641
0,194
0,215
0,142
0,074
0,103
0,172
0,169
0,293

0,155

0,136
0,263
0,398

0,191
0,182

0,047

ha

7



Nr. 2. 23

Plannummer Fläche

14606 Hundackerz . . . . . . . .0,056ha
14607 ,, ,,. . · . . . . . .0,292»
14638AckerbeidenSauellernhintermEichelbergzu. . . .0,052,,
14639 » « » « « » »« « - - 0,043 »

14668 Hauptackerin derBettlersheckezu. . 0,061 „
hierzudie zu demWegePl.=Nr. 8721 gezogeneTeilfläche

14705 Ackerbeim Laubenriedd. . . . .0,034»
14706 „ im „ „ . 0,035 „

hierzudie zu demWege* Nr. 8721 gezogeneTeilstche
14707 Ackerim Laubenriedbeim Rohrbacherpfadzu . .0,068,,

hierzudie zu demWegePl. Nr. 8721 gezogenee
14708 Ackerim Laubenriedzu . . . .0,074,,
14709 ,,» » ,, . . . . . . .0,073»
14710 ,,» » » . . . · . . .0,103»
14711 ,,,, » » . . . . . . .0,109,,
14712 ,,« » » . . . . . . .0,113»
14713 „ „ „ » . . . . . . .0,089,,
14714 ,,» » ,, . . . . . . .0,141,,
14715 „ beim „ „ . . . . . . .0,032»
14716 „ im „ „ . . . . . . .0,035»
14717 „ „ » » . . . . . . .0,071»
14718 „ „ » » . . .«. . . .0,073»
14719 ,,» » » . . . . . . .0,039»
14753 „ am Auweg untermLaubenriedzu . . . .0,09l,,
14761 „ beim „ zu. · . . . . . .0,029»
14774 Ackerin derBettlersheckezu . . . . . .0,031,,
14775 » »» « » · - · « - « 0,03 1 7“

14800 kleinerAckeruntermDaubaum zu . . . . .0,038«
14801 „ „ „ „ ,,. . . . . .0,038»
14804 Acker beimDaubaumzu. . . . . .0»123»
14805»» » » . . . . . . .0,109»
14806,,,, ",, » . . . . . . .0,234»

hierzu die zu demWegePl.-Nr. 8721 gezogeneTeilfläche
14814 AckerbeimRohrbacherpfadam Hasenschenkelzu 0,203 „
14815 „ „ „ „ „ „ . . .0,195»

47
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Plannummer

14824 Ackeram EichelbergbeimLungentalswegzu
14825 * 77. 77 77 77 77

14857 „ boberden Riedellern,zieht der Lungentalswegdurchzu
hierzudie zu demWegePl.=Nr. 13458 gezogeneTeilfläche

14858 AckeroberdenRiedellern,ziehtderLungentalswegdurchzu
hierzudie zu demWegePl.=Nr. 13458 gezogeneTeilfläche

14880 AckerbeimDaubaumzu . . . .
14881 „ „ „ , . . . . .
14882» » » zieht der Rohrbacherpfaddurchzu
14883 „ „ „ „

hierzudie zudemWegePl. Nr. 8721 gezogeneTeilflache
14898 AckerobermDaubaum zu . .
14899 „ » » ,,. . .
14923 „ „ SchmalbachbeimDaubaumzu
14924 „ » » » » „
14960 GrubenackerbeimAuwegzu
15004 Ackerin derobernAu am Weg zu
15108 „ „ „ Au beim Schmalbachzu
15 109 » » » » » « »

151 10 » » » » » » »

1 5 1 1 1 « » « « » » «

15164 am Ried bei den Riedländernzu

15164b Ackeram Ried bei denRiedländernzu
15175 Pflanzbeetam Ried zu

hierzudie zu demWegePl. Ar. 13158 gezogeneTeilfläche
15290 AckerbeimRiedgrabenzu . . .
15291 „ „ „ »
15292 „ „ „ »
15293» » » «
15294 „ » « «
15317 Hauptackerbeim Riedgrabenzu
15318 AckerbeimRiedgrabenzu
15319 „ „ „ „ .
15344 „ an der BrückebeimAuweg zu

Google

Fläche

0,100
0,095
0,106

0,111

0,022
0,022
0,095
0,093

0,048
0,050
0,096
0,091
0,331
0,066
0,143
0.068
0,067
0,125
0,132

0,054
0,0017

0,078
0,076
0,175
0,065
0,065
0,156
0,075
0,076
0,030

ha

77

77

77.

77

77

77

'“

77

77

77.



Nr.2.

Plannummer

15345 Ackeran derBrückebeimAuwegzu
15348 Acker,stößtauf den Augrabenzu
15349 „ „ „ „ „ „„
15350 Hauptacker,stößtauf denAugrabenzu
15390 Ackerin der An beim Karlstadterkreuzzu
1 53 9 1 77 77 77 77, 77 77 77

15392 „ beim Karlstadterkreuzzu
15429a „ am Karlstadterwegzu
15429b Odung am „ „
15430 a Ackeram Karlstadterkrenzzu
15430 „ „ „ »
15431a»beim » »
15431b Odung beim „ »
15491 Ackerim Pfaffengrundzu . . . . .

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 15520 gezogeneTeisslache
15505 Ackerim Pfaffengrundzu

hierzudie zu denWegenPl.=Nr. 15408 und 15520 gezogenen
Teilflächen

15506 Ackerim PfaffengrundbeimAuberg zu .
hierzu die zu demWegePl.=Nr. 15520 gezogeneTeilflache

15576 Ackerim Pfaffengrundzu
15577 »,, ,, „ . . . . .

hierzu die zu demWegePl.=Nr. 15520 gezogeneTeilfläche
15578 Ackerim Pfaffengrundzu . . .

hierzu die zu demWegePl.-Nr. 15520 gezogeneTeilfläche
15579 Odackeram Auberg zu . . .

hierzu die zu demWegePl. Ar— 15520 gezogeneTeilfläche
15580 Ackerim PfaffengrundbeimAuberg zu
15581 „ am Auberg beim Pfaffengrundzu

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 15520 gezogeneTeilflache
15583 Ackeram Pfaffengrundzu

hierzu die zu demWegePl-Nr. 15520 gezogeneTeilfläche
15584 Ackerim Pfaffengrundzu

hierzudie zu demWegePl. Ar. 15520 gezogeneTeilfläche
15585 Ackerim Pfaffengrundzu

Google

0,036
0,054
0,123
0,130
0,093
0,087
0,139
0088
0,018
0,080
0,006
0,203
0,019
0,349

0,056

0,047

0,059
0,056

0,117

0,070

0,060
0,177

0,119

ha

77,

77

1

77.

7'7"

7?7“

77.
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Plannummer Fläche

15586 Ackeram Aubergzu . · . . . . .0,055ha
15587 „ im „ „ . . . . . . ·0,096»
15588 „ „ » » . . . . . . .0,039»
15589,,» Psaffengrundzu. · . . . . .0,159»
15590 „ „ „ ,,. . . . . . .0,152,,
1559l,,,, » . . . . . . .0,318,,
15592 „„ Roßfeld auf derMehlen zu . . . . . .0,070»
15593»imAubergzu. . . . . . . .0,066»
15665,,RoßseldausderMehlenzu. . ... . .0,130,,
15666 „ „ „ „ » » . . . . .0,062»
15667»nnRoßseldaufder Mehlen zu. · . . .0,060»
15686,,» » »,, » ,,. . . . .0,188,,
15711 „ bei den viereckigenEllern zu . . . . .0,345»
15712 „ „ „ „ »,, . . . . .0,353»
15713 „ „ „ „ ,,» . . . .0,734»
15825 großerAckerim Roßfeld auf der Mehlen zu. 0,983 „
16553 „ „ „ „ „ „ » ,,. . . .«0,324»
16554 Hauptacker „ „ »,, » ,,. . . .0,518»
16555AckerimRoßfeldaufdchehlenzu. . . . .0,130»
16556 »,, » »,, » » . . . . .0,138»
16557»,RoßfeldaiifderMehleiizii . . . . .0,277»
16567 „ „ „ „ „ „ . . . .«0,330»
16568 „ „ »,, » » . . . . .0,177»
16569 „im Roßfeld auf der Mehlen zu 0,188 „
16570 „ „ „ zu . . . . .0,139»
16571 „,Roßfeld auf der Mehlen zu . . . .0,053,,
16572 „ » „ „ » . . . . .0,116»
16573 „ im Noffeld auf der Mehlen zu . . . .0,137»
16574 „„Roßfeld auf der Mehlen zu 0D0,403„
10575 ,,, ,, »,, »,, . . . . .0,218»
16623 „ am Karlstadterwegzu . . . . . .0,229
16624 Hauptackeram Karlstadterwegzu . . . . .0,264»
16699LochackeriinBrennessellochzu . . . . .0,322»
16700 großerLochackeram Brennessellochzu . . . . .0,338»
16701 kleiner „ „ „ „ . 0,218 „

Google
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Nr. 2. 27

Plannummer Fläche

16702 Lochackerim Brennesselloch,das Haupt zu ... . .0,237ha
16741AckerimBrennessellochbeimdürrenHoszu. . . .0,090»
16742»,, ,, » ,,,,,,. . . .0,084»
16746 „ „ „ » »»,,. . . .0,550»
16747 „ „ „ „ „ „ „ . . .0,279»
16748 „ „ ,, » »»,,. . .0,286»
17321 „ „ Pfaffengrund,stößt auf dieKorlstadterstraßezu 0,252 „
17461 „ „ Heidelbergzu . . · . . . .0,095»
17462 „ „ „ „ . . . . . . .0,082»
17463 „ „ 0.,161,
18404 — obererMansbergsschlag;zu . .1,551,,

hierzudie zumWegePl.=Nr. 18251 gezogeneTeilflache
18405 AckerobermMäusberg z . . . . .0,402,,
18406» » ,, » . . . . . .0,390»
18407 „ im obernMäusberg zu . . . ·0,458,,
18408 Waldung im oberenMäusberg zu . · 0,302 „
18766 q„„ Herbsttalschlag bei der Karlburger Markung zu . 2,036 „
20478 » tmGritndbeiderWeiherleitezu. .0,442»

hierzudie zu demWegePl=Nr. 20986 gezogeneTeilflache
22238 Waldung im Ständel, die Spitze zu 0,093 „

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 21950 gezogeneTeilflache
22239 Waldungim Ständel zu . . · · .0,201»
22240 , »»,, .0,277»

hierzudie zu demWege —Nr. 21950 gezogeneTeilflache
22507 Waldung in der langenTanne oderGeisruhe z . .1,623,,
23203AckeramWeinbergspfadzu. . . . . . .0,131»
23204 „ „ » ,,. . . . . . .0,151,,
23205»beim » ,, . . .0,348»
23818 Ackerim Seifen, stößtan denMassenbucherwegzu . .0,402,,
23819 „ „ „ »»,, » ,,. . .0,202»
23820» » »»,, » ,,. . .0,195,,
23876 » Itoßt auf den Seifen zu . . . . . .0,075,.
23877 „ „ „ „ „ . . .0,136»
24097 „, am Ruhweg,stößi auf dieWasenwiesezu 0,521 „
24329 „ stößtauf die Heidezu . . . . . 0,215 „

— Google
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Plannummer Fläche

24330 Ackerstößtauf die Heidezu . ". . . . .0,226ha
24331 „ „ „ „ „ „ . . .«.0,406,,
24430 „inm BärenbuchbeimTannenbuschzu . . . .0,492,,
24431 „ „ „ „ „ „ . . . .0,239,,
24432»» » » » » . . . .0,239»
24838Acker,dieHeidezu. . . . . . . .0,075»
24839»»,,». . . . . . .0,062»
24840,,»»». . . . . . . .0,205»
24841»,,,,». . . . ( . .0,124»
24842»,,»». . ( . . . . 0,088 „
24843 „ „ „ . . . . . . .0,061,,
24844 „ „ „ „ . ( .0,076»
25044 Waldung, der hintereMühlbergsschlagzu 7,476 „

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 25030 gezogeneTeilflache
25045 Waldung, der hintereMühlbergsschlagzu 4,197 „

hierzu die zu denWegenPl.=Nr. 25082, 25297 und 25376
gezogenenTeilflächen

25046 Waldung, Mühlbergsschlagzu . . . . . .0,058»
hierzu die zu denWegenPl.-Nr. 25297 und 25376 gezogenen
Teilflächen

25047 Waldung,Mühlbergsschlagzu . . . . . .0,035»
hierzudie zu denWegenPl.=Nr. 25297 und 25376 gezogenen
Teilflächen

25048 Waldung, Mühlbergsschlagzu . . . .0,097»
hierzudie zu denWegenPl.Nr. 25297 und25376 gezogenen
Teilflächen

25049 Waldung, Mühlbergsschlagzu 0,152 „
hierzudie zu denWegenPl.Nr. 25297 und25376 gezogenen
Teilflächen

25050 Waldung, Mühlbergsschlagzu . . . . . .0,432»
hierzudie zu denWegenPl. Nr. 25297 und25376 gezogenen
Teilflächen

25051 Waldung, Mühlbergsschlagzu . . . . . .0,043»
hierzudie zu denWegenPl.=Nr. 25297 und25376 gezogenen
Teilflächen

Cocgle
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25053
25054
25055
25056
25057
25058
25059
25060

25062
25063
25064
25065
25066
25067
25068
25069
25070
25071
25072
25073
25074
25075
25076
25077
25078
25079
25080

25081

25083

77

77

7?

77

77

7!

77

77

77

77

77

77

:
77

11

11

11

7?

7!7

77

5„

11

14

77

77

77

77

77

77 *

77 77

77 77

in den Bauernschlägenzu
77 77 77 77

Mühlbergsschlagzu
77 77

—11 11

14 114

*7% 77

7° 7!7

7? 77

*77 77

. „
77 77

*!7 11

77 77

77 77

in denBauernschlägenzu
Mühlbergsschlagzu

77 77

11 11

7° ?7“

77 77"

77 11

—11 11

77 77

77 77

Google
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0,054
0,047
0,047
0,046
0,102
0,132
0,073
0,042
0,051
0,021
0,066
0,047
0,027
0,047
0,035
0,037
0,127
0,053
0,046
0,056
0,220
0,082
0,037
0,078
0,025
0,056
0,037
0,072
0,045

0,017

0,110
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ha

77

77

*

77

77

77

77

7

77

77

77

77

7

*77

77
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l7

7°

*

*70

11

77

77
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Plannummer

25084 Waldung, Mühlbergsschlagzu
25085 „ „ »
25086 „ „ „
25086½% „ « »
25087 „ „ „
25088 „ „ „
25089 „ „ „
25090 „ „ „
26091 » ,, »
25092 „ „ „
25093 » „ »
25094 „ „ „
25095 » ,, »
25096 „ „ »
25097 „ „ „
25098 „ „ »
25099 „ „ „
25100 » ,, »
25101 „ » »
25102 » ,, »
25103 „ „ „
25104 „ 5 »
25105 » ,, »
25106 » -, »
25107 » 5 »
25108 „ „ „
25109 „ „ „
25110 „ „ »
25111 „ » «
25112 „ „ „
25113 „ „ „
25114 „ „ „

25115 „ «, »
25116 „ „ „
25117 » »

Fläche

0,024
0,034
0,057
0,123
0,045
0,043
0,04
0,021
0,141
0,090
0,060
0,056
0,055
0,077
0,173
0,041
0,023
0,029
0,028
0,128
0094
0,035
0,066
0,039
0.037
0,046
0,043
0,022
0.078
0,018

0,064
0,097
0,079



Nr. 2. 31

Plannummer Fläche

25118 Waldung,Mühlbergsschlagzu . . . .0,253ha
25119 „ „ „ . · . . . .0,027,,
25120 „ „ „ . 0),135 „
25121 „ „ » . . . . . .0,096,,

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 25030 gezogeneTeilfläche
25122 Waldungin denBauernschlägen i . 0,069 „

hierzudie zu demWegePl.=Nr. 25030 gezogeneTeilflache
25123 Waldung,Mühlbergsschlagzu . . . .0,167»
25124 „ „ „ .0,052 „
25125 » ,, » . . . . . .0,074,,
25126 „ „ » . . . . . .0,042,,
25127 » » » . . . . . .0,043,,
25128 „ „ » . . . . . .0,076,,
25129 „ „ » . . . . . .0,032»
25130 „ „ „ . . . .0,050»
25131 „ „ „ . . . . . .0,025,,
25132 „ „ » . . . . . .«0,040,,
25133 » „ „ . . . . . .0,035»
25134 „ „ » . . . . . .0,079»
25135 » » » . . . . . .0,012»
25136 „ „ „ . . · . . .0,026»
25137 „ „ „ . . . . .0,078»
25138 „ „ „ 0,103 „
25139 Waldung, der vordereMiuhlbergsschlagzu . .11,463»

hierzudie zu demWegePl.-Nr. 21950 gezogeneTeilflache
25140 Waldung, der vordereMühlbergsschlagzu . . . .9,307,,

hierzudie zu denWegenPl.-Nr. 25082, 25297 und 25376
gezogenenTeilflächen

25378 WohnhausNr. 163 mit Mahlmühle, Keller und Stall, Holzhalle,
Backofen,ScheuerundHofraumundBienengärtchenbeiderScheuerzu 0,067 „
Dazu ein ganzesGemeinderecht.

25379 Gemüs=,Gras= und Baumgartenhinter der Scheuerz 0,080 „
25380 Seewieseam Mühlfeld z. . . . . . .0,142»
25381 » » » ,,. . . . . . .0,030»

5
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77.

Ackerunter demWeg, die erstehalbe Länge und das

Ackerunter demWeg, die zinter halbeLuge zu
der Badelheckezu
die Badelheckeund derWadrrain zu.
AckeroberdemWeg zu.
der oberenMühle zu
unterehalbeLängeoberdemWeg zu
vordere „ „ »,, »,,
die rauheEllern zu

vorderehalbeLängeoberdemWeg zu

„ » «»
Roth zu
den langenEllern zu
,,» »»

»» »»
»,, ,,»
»,, »»
zu demWegePl.=Nr. 4495 gezogeneTeiltäche
den langenEllern, stößtauf die Wiesenzu
zu demWegePl.=Nr. 4495 gezogeneTeilfläche
den langenEllern zu . .
zu dem Wege Pl. Rr. Teilfläche4495 gezogene
den laugen Ellern

Plannummer

25382 Riemenwiesezu
25383 «
25384 der lange

25385 der lange
25386 Wiese an
25387 Waldung,
25388 der lange
25389 Wiese bei
25390 Acker,die
25391 „ die
25392 Waldung,
25393 »
25394 Acker,die
25505
25522 „ „
25523 » im
25539 „ in
25540 » »
25541 » »
25542 » «
25543 „ «
25544 „ „

hierzu die

25545 Waldung in
hierzudie

25546 Waldung in
hierzudie

25547 Waldung in
hierzu die

25548 Waldung in
hierzu die

25549 Waldung in
hierzu die

zu dem Wege Pl. Nr.4105 gezogeneTeilfläche

den langen Ellern zu . .
zu demWegePl. Nr. 4495 gezogeneTeilfläche
den langen Ellern zu . . .
zu demWegePl. Ar. 4495 gezogeneTeilfläche

0,783

0,524
0,898
0,033
1,325
3,208
0,310
0,57S8
0,792
0,647
0,286
1,654.
0,196
0,099
0,544
0,385
0,818
0,151
0,076
0,520
0,036

0,110

0,043

0,076

0,160

0,053

77.

7„

7

1

77

77

7"“

1

7y

77



Nr. 2.

25551

25552

25553

25554

25555

25556

25557

25558

25559

25695
26547
26548
26549
26550

hierzu die
Waldung in
hierzudie

Waldung in
hierzudie

Waldung in
hierzudie

hierzu die
Waldung in
hierzudie

Waldungin
hierzu die

Waldung in
hierzudie

Waldung in
hierzu die

77

77

4495

4495

4195

4495

4495

77 77

77 7

77

7!7 577

7!7 77

77 77

27259
27260
27261
27923
28339
28340

77

77

77 J77 77 *7

Cocgle

77 77

7% 5*%

77 77

77 77

Fläche

0,035

0,031

0,030

0,022

0,025

0,029

0,048

0,047

0,104

0,031

0,045

0,126
0,253
0,130
0,119
0,481
0,604
0,477
0,946
0,483
0,525
0,647
0,063
0,063

33
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Plannummer Fläche

28341 Acker im Reichelseezu . . . . . .0,063ha
28342 „ „ „ „ . . . . . . .0,063»
28343 „ „ „ » . . . . . . .0,063»
28344»,, » ,, . . . . . . .0,063»
28345»» ,, » . . . . . . .0,063«
28346»» » » . . . . . . .0,063»
28542 „ im Sohl zu . . . . . . . .0,101»
28543 „ „ „ „ . . . . . . . .0,101»
28544 „ „ „ „ . . . . . . . .0,101»
28545»»»,, . · . . . . . .0,101»
28546 „ „ „ „ . . . . . . . .0,101»
28547 »»,,» . . . . . . . .0,101»
28548 »»,,» . . . . . . . .0,101»
28549 »»,,» . . . . . . . .0,101»

b) Steuergemeinde Rohrbach:
Plannummer » Fläche

3149 Wiese in der Biege zu . . . . . .0,218ha
3150,,,,»»,, . . . . . . ·0,264»

c) Steuergemeinde Karlburg:
Plannummer Fläche

2118 Waldungam Riementalzu . . . . . .0,628ha

40¼0 Kr.

B. Rechte, die den Liegenschaften gleichstehen.
1. Fischrechte:

a) Fischrechtim Buchenbach,Pl.=Nr. 478 der SteuergemeindeSteinbach, vom
Krebs=oderFischsteinbis an den Main;

h) Fischrechtim Ziegelbach,Pl.=Nr. 1621 derSteuergemeindeHalsbach, von der
Wiese,Pl=Nr. 1516, wo sichdie SteinbacherMarkung schließt,bis zur Ein=
mündungin den Main bei Pl.=Nr. 1504.

Cocgle



2. RealeGewerberechte:
Die reale Schenk-und Gastgerechtigkeitin Steinbach.

C. Kirchliche Ehrenrechte der Freiherrn von Hutten zum Stolzenberg:
1. Das Patronatsrechtüber die Pfarrei Steinbach;
2. das Recht,zur rechtenSeitentüre in die SteinbacherKirche einzutretenund das

Recht auf Benützungvon sechsKirchenstühlenin dieserKirche.

D. Bewegliches Zubehör:
(Schloßeinrichtung,Bibliothek,Silberzeug,Gemäldeund andereKunstgegenstände)nach

genauembei den Akten befindlichemVerzeichnissein einemSchätzungswertevon 22 447
— zweiundzwanzigtausendvierhundertundsiebenundvierzigMark —.

E. Kapitalien:
285400 && —zweihundertfünfundachtzigtausendvierhundertMark — Reinerlös aus dem

Verkaufedes Gutes Romsthal in Hessen=Nassau;
102000 —+M—einhundertundzweitausendMark —Reinerlös aus demVerkaufedesGutes

Stöckach=Walchenfeld,darunter62000 & Hypothekenkapitalien,währendder
Rest in mündelsicherenWertpapierenangelegtund auf den Namen desFidei=
kommissesbei der K. Filialbank in Würzburg hinterlegtist.

Diese Fideikommißkapitalienvon zusammen387 400 A dreihundertsiebenundachtzig=
tausendvierhundertMark — mehrensichnochum den Betrag, der nachWegfertigungaller
Kostenfür die FideikommißerrichtungvonderSummevon 19600 —Kübrigbleibt.

II. Lastendes Fideikommisses:
a) Die Patronatsleistungenan diePfarrpfründestiftungin Steinbach,nämlicheinjähr=

lichesHolzreichnisvon 9,4 Ster gemischtemHolz und dreihundertStück gemischtenWellen
an den jeweiligenPfarrer in Steinbach,wofür dieserjährlich zweiJahrtäge— am26. März
und 19. Juni —für die Familie der Freiherrn von Hutten zum Stolzenberg zu
haltenhat, und weiterhindie gesamteBaulast amPfarrhausemit Scheuer,Stallung, Holz=
undWaschhaus,sowie Instandhaltungdes Hofes, der Gartenmauerund des Lattenzauns
auf Pl.=Nr. 52 der SteuergemeindeSteinbachim hergebrachtenUmfange,wogegender je=
weiligePfarrer an den FideikommißbesitzereinenjährlichenBankanon von 10 7 71 J
zu entrichtenhat.



36

b) Die Patronatsleistungenan dieKirchenstiftungSteinbachzur besserenBewidmungdes
Schul⸗ undniederenKirchendienstesin SteinbachundzwareinHolzreichnisvonjährlich6,27 Ster
gemischtemHolz und zweihundertStück gemischtenWellen, ein Getreidereichnisvon jährlich
einemScheffelzwei Metzen 10¼ SechzehntelKorn und weiter 4 29 J bar an den
Inhaber des vereinigtenSchul=und Kirchendienstesin Steinbachund außerdemdie gesamte
Baulast an der Lehrerwohnung,Pl.=Nr. 51 der SteuergemeindeSteinbach,samt den dazu
gehörigenNebengebänden,demHof und Garten im gleichenUmfangewie an den Pfarr=
gebäuden. ,

Für das Getreidereichnishat die GemeindeSteinbach alljährlicheine bare Vergütung
von 20 & 57 J an den jeweiligenFideikommißbesitzerzu leisten.

hc)25000 —X— fünfundzwanzigtausendMark — als Kapitalsstockzur Begründung
einerNebenstiftungim Sinne des§ 12 Fid. Ed. zuGunstender durchEinführung derErst=
geburtsfolgevon demBesitzeund Genussedes Familienvermögenskünftig ausgeschlossenen
männlichenAbkömmlingedes erstenFideikommißbesitzers,soweit für solchenicht bereits in
§ 46 Fid. Ed. genügendeVorsorgegetroffenist.

ÜlhberdieseNebenstiftungenthält§ 6 derStiftungsurkundevom27. Juli 1907folgendes:
Die vierprozentigenZinsen desKapitalstockssind unterAufsichtdesFideikommißgerichts

zunächstsolangeanzusammelnund beziehungsweisesofort wieder verzinslichanzulegen,bis
das Stiftungsvermögendie Summe von einhunderttausendMark erreichthabenwird.

Sind in diesemZeitpunkteoderspätereinmal keineempfangsberechtigtenAgnaten vor=
handen,so sind die jeweiligenZinsenerträgnisseweiterhinzum Kapitale zu schlagen,jedoch
nicht länger als bis letzteresden Betrag von zweihunderttausendMark erreichthat. Von
da an fallen dieErträgnissederNebenstiftung,wenn nicht mehrals zweiEmpfangsberechtigte
vorhandensind, zu einemDrittel demFideikommißbesitzer,wenn keineEmpfangsberechtigten
vorhandensind, demFideikommißbesitzerausschließlichzu.

Die Stiftungserträgnissesind in ersterLinie zur Erziehungund Bildung dermänn=
lichenund weiblichenJugend, in zweiterLinie zur AussteuerderTöchterder nachgeborenen
Agnaten zu verwenden.

Die näherenBestimmungenhierübersollenin demZeitpunktegetroffenwerden,wenn
das Stiftungskapital die Summe von einhunderttausendMark erreichthabenwird. Die
bezüglichenAnordnungenobliegendemFideikommißbesitzer,welcherhiezu nachAnhörungsämt=
licherAnwärter desFideikommissesdieGenehmigungdesFideikommißgerichtszu erwirkenhat.

Eine späternotwendigwerdendeodernützlicherscheinendeAnderungdesZweckesund
der einzelnenBestimmungendieserNebenstiftungkann durch Mehrheitsbeschlußsämtlicher
Agnaten,wobeidemFideikommißbesitzerdas ausschließlicheAntragsrechtund zwei Stimmen
gebühren,und mit Genehmigungdes Fideikommißgerichtsvorgenommenwerden.

Cocgle



Nr. 2. 87

Die Nebenstiftunghört auf und ihr Vermögenvereinigtsichmit demVermögendes
Hauptfideikommissesmit dem Erlöschendes Mannesstammesder Freiherrn von Hutten
zum Stolzenberg. Jedochsollendennicht zum FideikommißbesitzegelangendenTöchtern
der letztenFreiherrn von Hutten zum Stolzenberg die Erträgnisseder Nebenstiftung
nachKöpfenund zwar solange,als sie ledig bleiben,zu gute kommen.

4) 500 — fünfhundertMark —, die alljährlichvon einemjedenFideikommiß=
besitzer— mit einzigerAusnahmedes ersten— und zwar solangeaus den Früchtendes
Fideikommisseszurückzulegensind, bis einBaufond vonwenigstenszwanzigtausendMark zur
Bestreitungder mit der vorhin erwähntenPatronatsbaupflichtder Freiherrn von Hutten
verbundenenAuslagenangesammeltist, der nur im Notfalle bis zurHälfte eingezehrtwerden
darf, dann aber sofortwiederbis zu seinerangegebenenHöhe ergänztwerdenmuß.

e) Das auf demGrundstücke,Pl.=Nr. 536 a, b der StenergemeindeSteinbachnach
dem Kaufbriefevom10. Februar1734 zuGunstenderMaria=Buchen=Wallfahrtspflegelastende
dinglicheRückfallsrecht,welchessofort mit demAussterbendes Mannesstammesder Frei=
herrn von Hutten zum Stolzenberg wirksamwird.

1) Die folgendenvertraglichfestgestellten,auf demFideikommißkapitalvermögenlastenden
LeibrentenverpflichtungengegenüberfolgendenWitwen und Töchtern frühererKondominats=
herren:

1. 1800 K —achtzehnhundertMark —jeährliche Leibrenteder Freifrau Luise
von Hutten, geboreneFreiin von Bothmer, geboren5. Dezember1830,
wohnhaftzu Steinbach,auf Lebensdauerder Berechtigten;

2. 1029 ##—eintausend und neunundzwanzigMark —jährliche Leibrenteder
Freifrau Charlottevon Hutten, geboreneFreiin von Mauchenheim genannt
Bechtolsheim, geboren3. September1838, wohnhaftzu Steinbach,auf
Lebensdauerder Berechtigten;

3. 2760 & —zweitausendsiebenhundertund sechzigMark —jährliche Leibrente
der Freifrau Henriette von Hutren, geboreneFreiin von Brück, geboren
9. April 1836, wohnhaftzu München,auf Lebensdauerder Berechtigten;

4. je 787 — siebenhundertund siebenundachzigMark — jährlicheLeibrentender
Freiinnen Klothilde von Hutten, geboren27. November1833, und Anna
von Hutten, geboren25. Juni 1835, beidewohnhaftin Würzburg,je auf
Lebensdauerder Berechtigten;

5. je 571 —fünfhundertundeinundsiebenzigMark —jährliche Leibrentender
Freiinnen Elisabeth von Hutten, geboren17. August 1857, wohnhaft zu
Steinbach,undMarie von Hutten, geboren24. Januar 1867, wohnhaft
ebenda,je auf LebensdauerderBerechtigten.
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Die jährlichenLeibrentender zuletztgenanntenFreiinnenElisabethundMarie von
Hutten erhöhensich mit demAblebeneiner der beidenFreiinnen Klothilde und Anna
von Hutten jährlich um je einhundert,im Falle desVorablebensbeideraberum jährlich
je zweihundertMark.

Im Falle des Ablebenseinerder beidenFreiinnenElisabethundMarie von Hutten
erhöhtsichdie Rente der Überlebendenum jährlichvierhundertMark, wenn aber eine der
Freiinnen Klothilde und Anna in diesemZeitpunkteschongestorbensein sollte, um jährlich
fünfhundertMark und wenn keine der letztgenanntenzwei Damen mehr lebensollte, um
jährlichsechshundertMark, im letzterenFalle also auf 1371 —dreizehnhundert und
einundsiebzigMark —jährlichen Bezug. «

Im Falle des Aussterbensdes MannesstammesderFreiherrn von Hutten und des
Übergangsdes Fideikommissesan die weiblicheNachkommenschaftdes erstenFideikommiß=
besitzerserhöhtsichdie Leibrenteder Freiinnen Klothilde, Anna, Elisabethund Marie von
Hutten, wenn in diesemZeitpunktenochdie vier Damen am Lebensein sollten, auf je
zweitausendMark, wenn aber nur nochzwei dieserDamen leben sollten, für die Über=
lebendenauf je dreitausendMark und wenn nur eineDame noch lebensollte, für diese
auf viertausendMark jährlichenBezug. «

8) Das Wohnungsrechtund Wittum der überlebendenWitwe des erstenFideikommiß=
besitzers,worüberdie Stiftungsurkundefolgendesbestimmt:
« Der jeweiligeFideikommißbesitzerist schuldig,derWitwe des erstenFideikommißbesitzers
FriedrichCarl August von Hutten zum Stolzenberg für die Zeit des Witwenstandes
zusammenmit den gemeinschaftlichenKindern, letzterensolangeersteream Leben ist, im
sogenanntenSchloßlangbau(Seitenbau)zu Steinbachausreichende,standesgemäßeWohnung
unentgeltlichzu gewähren,der Witwe auch die lebenslänglicheBenützungdes von ihr in
das FideikommißgegebenenSilbers zu überlassenund außerdemeine jährliche,in Monats=
raten vorauszahlbareWittumsrentevon dreitausendMark auszubezahlen.

III. Machfolgeim Fideikommißbesitz.

Erster Fideikommißbesitzerist Friedrich Carl August Freiherr von Hutten zum
Stolzenberg. Vom Fideikommißbesitzist unter allen Umständenausgeschlossen:

1 wer keinerchristlichenReligionsgemeinschaftangehört;
2. wer Mitglied einesreligiösenOrdensodereinerordensähnlichenKongregationist.

Solangein der Familie des erstenFideikommißbesitzersder Mannesstammblüht, sind die
Weiber vom Besitzund Genuß des Fideikommißvermögensausgeschlossen.

Für die Erbfolge gilt die Regel des § 87 Fid. Ed.
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Nr. 2. 39

Nach Erlöschendes Mannesstammessind die weiblichenAbkömmlingenachMaßgabe
des§ 90 Fid. Ed. zumFideikommisseunterFortdauerdesfideikommissarischenVerbandes
berufen. Dabei gehendie Töchter von vorverstorbenenSöhnen des letztenFideikommiß⸗
besitzersund Abkömmlingevon solchendesseneigenenTöchtern und derenAbkömmlingen
unbedingtvor. Die nachMaßgabedes§ 90 Fid. Ed. zum BesitzedesFideikommisses
GelangendenhabenihremGeschlechtsnamenden Namenvon Hutten zum Stolzenberg
beizusetzen.

Sind keineweiblichenAbkömmlingedes letztenodervorletztenFideikommißbesitzers,wohl
aber Schwesternvondiesen oderAbkömmlingevon solchenvorhanden,sogeht das Fidei=
kommißan dieseüber und zwar gleichfallsnachMaßgabedes § 90 Fid. Ed.

Sind jedochdie letztenFideikommißbesitzer— zwei odermehr— Brüder, so gehen
etwa von ihnenvorhandeneweiblicheAbkömmlingeihrenSchwesternundAbkömmlingenvon
solchenvor. Hiebei genießendieseweiblichenAbkömmlingeder letztenFideikommißbesitzer
nebeneinanderzwar die gleichenAnwartschaftsrechte,es habenjedochdie Abkömmlingedes
späterenFideikommißbesitzershinsichtlichdes Fideikommißantrittsden Vorrang vor denen
einesfrüherenBesitzersund schließendie einmal auf dieseWeisezum FideikommisseGe=
langten, wenn sie sukzessionsfähigeNachkommenschafthaben,die dabei Übergangenenfür
alle Zeiten vonder Fideikommißerbfolgeaus.

Sind die letztenFideikommißbesitzerBrüder und von keinemirgendwelcheAbkömmlinge
vorhanden,so sind beimFehlen von eigenenSchwesternauchnochihreVatersschwesternund
derenAbkömmlingenachMaßgabedes § 90 Fid. Ed. zumFideikommissemit fortdauerndem
fideikommissarischenVerbandeberufen. Es schließtaber auchhier eineeinmal zum Fidei=
kommissegelangteVatersschwestermitsukzessionsfähigenAbkömmlingenetwa nochweitervor=
handeneVatersschwesternund derenAbkömmlingevon der Fideikommißfolgeaus.

IV. Verwandelung des Fideikommissesin eine Familien=und Wohltätig=
keitsstiftung.

Für den Fall, daß keine nachVorstehendemzur FideikommißerbsolgeberufeneNach=
kommenschaftdes erstenFideikommißbesitzersmehrvorhandenist, soll sichdas Fideikommiß
in eine der Aufsichtder höherenVerwaltungsbehördeunterstehendeFamilien=undWohltätig=
keitsstiftungzu Gunstenaller sonstnochvorhandenenAbkömmlingedes erstenFideikommiß=
besitzersund der etwa nochvorhandenenTöchteroderWitwen der letztenKondominatsherren
verwandeln. Die näherenAnordnungenhierübersind in § 5 der Stiftungsurkundevom
27. Juli 1907 enthalten.
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V. SonstigeAnordnungen.
Soweit nachVorstehendemüber dieVerhältnissedesFamilienfideikommisses,die Rechte

und Pflichtender jeweiligenFideikommißbesitzerund übrigenFamiliengliederkeineBestim=
mungengetroffensind, tretendie Vorschriftendes bayerischenFideikommißrechtsein. Dies
gilt besondersfür den Fall etwaigerStreitigkeitenwegenüblerWirtschaftdes Fideikommiß=
besitzersoderwegenderHöhederApanagenundAussteuern.

Diese im Vorstehendennachihren einzelnenBestandteilenundwesentlichenBestimmungen
beschriebeneFamilienfideikommißstiftungwurde von dem unterfertigtenFideikommißgerichte
nachDurchführungdes gesetzlichvorgeschriebenenVorverfahrensgemäß§ 29 Fid. Ed. in
wiederholteund näherePrüfung genommenund hiebei allen gesetzlichenErfordernissenent=
sprechendbefunden.

Es wird deshalbdiesemFamilienfideikommisseder Freiherrnvon Hutten zum
Stolzenberg hiemit die gerichtlicheBestätigungerteilt und dessenEintragung in die
Fideikommißmatrikelunter gleichzeitigerVeröffentlichungdieserBestätigungsurkundeim Gesetz=
und Verordnungsblatteangeordnet.

So beschlossenvomK. OberlandesgerichtBambergals Fideikommißgerichtin Anwendung
der§§ 14, 22, 25, 29 und 30 desEdiktsüberdie Familienfideikommisse,BeilageVII
zum Titel V § 4 der Verfassungsurkunde.

Bamberg,den16. Dezember1907.

K. Oberlanbesgericht Bamberg.
Der K. Präsident:

v. Schnarz.
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tax-undVerordnung-Wall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 3.
München, den 17. Jannar 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 8. Januar 1908, den Vollzug des Reichsmünzgesetzesbetreffend. —Bekanntmachung

vom 12. Januar 1908, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die Haupt= und Nebeneisenbahnen
Bayerns betreffend. — Hofdienst=Nachricht. — Königlich Allerhöchste Genehmigung der Wahl eines Hofsekretärs
Ihrer Königlichen Hoheit der Prinzessin Arnulf von Bayern. — Königlich AllerhöchsteGenehmigung zur
Annahme fremder Dekorationen. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 28573.

Bekanntmachung, den Vollzug des Reichsmünzgesetzesbetreffend.

fl. Staatsministeriumdes föniglichenhausesund des Außern, K. Staatsministerium
der Jukiz, K. Staatsministeriumdes Innern, K. Staatsministeriumdes Innern für
Kirchen- und Schulangelegenheiten,K. Staatsministeriumder Finanzen, K. Staats=

ministerium für Verkehrsangelegenheiten,K. Kriegsministerium.

Der Bundesrat hat in seinerSitzung vom 21. November1907 beschlossen,daß in
Abänderungdes Beschlussesvom 7. November1874 und in Anlehnungan den Beschluß
vom 8. Oktober 1877 als amtlicheabgekürzteSchreibweisevon „Mark“ wie bisher das
liegendelateinische„“, jedochohne Hinzufügungeines Punktes, zu geltenhat.

Dies wird unter Bezugnahmeauf die Entschließungdes K. Staatsministeriumsdes
Innern vom 20. Dezember 1874 (M.=A.=Bl. S. 496) und die Bekanntmachung vom
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10. November1877 (Gesetz=und VerorduungsblattS. 527) mit dem Auftrag bekannt
gegeben,im amtlichenVerkehr und beim Unterricht in den öffentlichenLehranstaltendie
bezeichneteSchreibweisein Anwendungzu bringen. «

München,den8. Januar 1908.

Drr.Frhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v.Wehner.
J. V.

Staatsrat Frhr. v. Speidel.

v. Frauendorfer. v. Pfasf. v. Grettreich.

7/16340.
Bn

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt- und Nebeneisen=
bahnenBayerns betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf dieam 16. Januar 1907 zurEröffnungkommendeBahnlinieVilshofen=Orten=
burg findendie in derEisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und Neben=
eisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905 — Gesetz=und Verordnungs=

München,den 12. Januar 1908.

Hofdienst-Nachricht.
Im Namen Seiner Majestät des fKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm 10. Januar 1908 den Rechtsprakti=
kanten Karl Freiherrn von Papius auf
seinalleruntertänigstesAnsuchenzumK. Kam=
merjunkerzu ernennen.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigung
der Wahl eines Hof-Sekretärs Ihrer Königlichen

hoheit der prinzessin Arnulf von GBayern.

Im Namen BSeinerMajestät des Mänigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,

Google

haben allergnädigstgeruht, der von Ihrer
KöniglichenHoheit derPrinzessinArnulf von
Bayern getroffenenWahl des K. Rats Jo=
hann Bodensteiner zu HoöchstihremHof=
sekretärdie AllerhöchsteGenehmigungzu er=
teilen.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzr
AnnahmefremderDekorationen.
Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm3. Januar 1908 demK. Kämmerer,

Vorsitzendenim Ministerrate und Staats=
minister des K. Hauses und des Außern



Nr. 3.

Dr. Klemens Freiherrn von Podewils=
Dürniz für das ihm von dem Ordeus=
Großmeistermotu proprio verlieheneEhren=
undDevotionskreuzdes souveränenMalteser=
Ritter=Ordens,
unterm11.Januar1908demK. Staats=

rat i. o. D. Eugen Freiherrn von Schacky
anf Schönfeld, Ministerialdirektor im
K. Staatsministerium für Verkehrsangelegen=
heiten, für den ihm von Seiner Mazestät
demDeutschenKaiser, Könige von Preußen,
verliehenenK. PreußischenRotenAdler=Orden
II. Klasse mit demStern und
dem LakaienWilhelm Engel sowie dem

LeibjägerWilhelm Reingruber, beidein
DienstenSeinerKöniglichenHoheitdesPrinzen
LudwigvonBayern, für dieihnen vonSeiner
Majestät demDeutschenKaiser, Könige von
Preußen, verlieheneK. PreußischeKronen=
Ordens=Medaille
dieBewilligungzur AnnahmeundzumTragen
zu erteilen;
ferner den nachgenanntenPersönlichkeiten

die gleicheBewilligung für die ihnen von
Seiner KöniglichenHoheit demHerzogevon
Sachsen=Coburgund Gotha verliehenenAus=
zeichnungenzu erteilenund zwar: «

A. für die nachbezeichneten Dekora=
tionen des Herzoglich Sachsen=Erne=

stinischen Hausordens
nämlich:

I. für das Großkreuz:

dem K. OberstzeremonienmeisterMaximi=
lian Grafen von Moy,
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demK. GeneralintendantenderHoftheater
undHofmusikAlbertFreiherrnvon Speidel,
demVorsitzendenim Ministerrate, Staats=

minister des K. Hauses und des Außern
Dr. Klemens Freiherrn von Podewils=
Dürniz;

II. für das Komturkreuz I. Klasse:

demMinisterialrate im K. Staatsministe=
rium des K. Hauses und desAußernFried=
rich Ritter von Graf,
demRegierungsdirektorund Vorstand der

K. Polizeidirektion München Julius Frei=
herrn von der Heydte,
demOberbürgermeistervon München,K.

GeheimenHofrat Dr. Wilhelm Ritter von
Borscht;

III. für das Komturkreuz II. Klasse:

demin derGeheimkanzleiSeiner König=
lichenHoheit desPrinz=Regentenverwendeten
Oberregierungsrateim K. Staatsministerium
der Justiz Otto Dandl;

IV. für das Ritterkreuz lI.Klasse:

demStabsoberinspektorim K. Obersthof=
meisterstabe,Rittmeistera. D. Hans Frei=
herrnvon Jeetze,
dem GeheimenSekretär im K. Oberst=

kämmererstabeAlois Schwaiger,
demK. HofkapellmeisterHugo Röhr,
demRat und GeheimenSekretär im K.

HofsekretariatAugust Meyer,
demK. HofstabsratundHofkassierTheodor

Eichheim,
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demin derGeheimkanzleiSeiner König=
lichenHoheit desPrinz=Regentenverwendeten
K. Rat undGeheimenSekretärimStaats=
ministeriumdesK. HausesunddesAußern
Oskar Schultheiß,
demGeheimenSekretärim Staatsmini=

steriumdesK. HausesunddesAußernKarl
Naab,
demGeheimenRegistratorim Staats=

ministeriumdes K. Hauses und desAußern
Ernst Müller,
demKonservatoramBayerischenNational=

museumDr. GeorgHager,
demI. VorstandedesKollegiumsderGe=

meindebevollmächtigtenvon MünchenJohann
Schwarz;

V. für das Ritterkreuz II. Klasse:

demK. Bereiter Anton Hofbauer,
den K. PolizeioffiziantenWilhelm Eßl

und Georg Seufert;

VI. für dasVerdienstkreuz:

demK. HofoffiziantenJosephSchuster,
demK. BüchsenspannerJakob Kiste;

VII. für die Verdienstmedaille in Gold:

denOberwachtmeisternGeorg Appel und
Wilhelm Schmidt von derK. Schutzmann=
schaftMünchen;

VIII. für die Verdienstmedaille in
Silber:

demK. SchloßdienerJakob Wimmer,
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den K. HoflakaienKarl Windsperger,
Leonhard Nägele, Jakob Hupf, Paul
Vockendanz und Johann Nagel,
demK. Postillon JosephMüller,
demK. KutscherMax Körner,
demK. WagenhausgehilfenAdalbertPe=

stalazzi,
demWagenwärterJosephHauser.

B. Für die Goldene Medaille für
Kunst und Wissenschaft:

den K. KammersängerinnenBerta Mo=
rena undMargaretaPreuse=Matzenauer,
demK. KammersängerFritz Feinhals,
dem K. KammervirtuosenFranz Bennat,
demK. RegisseurWilly Wirk.

Auszug aus der Adels-Matrikel6
des Königreiches.

Der Adelsmatrikel wurden einverleibt:

am30. Dezember1907 derMinisterialrat
und Kronanwaltim K. Staatsministerium
der Finanzen Georg Ritter von Brennig
in München für seine Person als Ritter
desVerdienstordensderBayerischenKrone bei
der Ritter=Klasse Lit. B, Fol. 89, Akt
Nr. 30115 und
der KommerzienratHeinrich Ritter von

Buz, Fabrikdirektorin Augsburg für seine
Person als Ritter des Verdienstordensder
BayerischenKronebeiderRitter=KlasseLit. B,
Fol. 90, Akt Nr. 30211.



tax-undIlerardnungaxllatl
für das

Königreich Bayern.

Nr. 4.
München, den 18. Januar 1908.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 14. Januar 1908, die Hausordnung für die Arbeitshäuser betreffend.— Bekannt=

machung vom 17. Januar 1908, Verbot der Einfuhr von Rindvieh und Ziegen aus derSchweiz betreffend.
— — —

Nr. 443.
Bekanntmachung, die Hausordnungfür die Arbeitshäuserbetreffend.

K. StaatsministeriumdesInnern.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Ver—
weser, habenmit AllerhöchsterEntschließungvom 5. Januar 1908 unter Aufhebungder
Verordnungvom 12. Juni 1862, die Hausordnung für die Polizeianstaltenbetreffend
(Reg.=Bl. S. 1333), und der dieselbeabänderndenVerordnungenAllerhöchstanzuordnen
geruht, daß die Bestimmungender Hausordnung für die bayerischenStrafanstalten vom
20. September1907 auf die bayerischenArbeitshäusermit folgenderMaßgabeAnwendung
finden:

1. wo die Hausordnung verschiedeneBestimmungenfür Zuchthäuserund Gefangen=
anstaltenenthält, sind auf die Arbeitshäuserdie für GefangenanstaltengegebenenBestim=
mungenanzuwenden;
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2. was in der Hausordnung von demVollzuge der Strase und von der Straf=
vollstreckungsbehördegesagtist, gilt sinngemäßvon demVollzuge der korrektionellenNachhaft
und von der zuständigenDistriktsverwaltungsbehörde;die dort demK. Staatsministerium
der Justiz vorbehaltenenBefugnisse stehenhinsichtlichder ArbeitshäuserdemK. Staats=
ministeriumdes Innern zu;

3. im übrigensind die vorgesetztenK. Regierungen,KammerndesInnern, ermächtigt,
mit Genehmigungdes K. Staatsministeriumsdes Innern abweichendeVorschriftenfür die
Arbeitshäuserzu treffen, soweit die VerhältnissedieserAnstalten es unbedingterfordern.

München,den 14. Jannar 1908.

u. Brettreich.

Nr. 1061.

Bekanntmachung, Verbot der Einfuhr von Rindvieh und Ziegen aus der Schweiz betreffend.

f#l.Staatsministeriumdes Innern.

Nachdemdie Maul= und Klauenseuchein der Schweiz neuerdingseine größereVer=
breitunggefundenhat, wird auf Grund des § 7 des Reichsgesetzesvom 23. Juni 1880
und 1. Mai 1894, die Abwehr und Unterdrückungvon Viehseuchenbetreffend,dieEinfuhr
von Rindvieh und Ziegen aus derSchweiz nachund durchBayern mit sofortigerWirksam=
keit bis auf weiteresverboten.

GleichzeitigwerdendieBekanntmachungenvom 11. Februar, 31. August, 19. Oktober,
1. November,7. Dezember— Nr. 27922 — und 27. Dezember1907 (Gesetz=und
VerordnungsblattS. 76, 633, 794, 820, 1050 und 1147) aufgehoben.

München,den 17. Januar 1908.

v. Brettreich.
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Geists-undYerurdnungagllatl
fürdas

KönigreichBayern.

Nr. 5.
München, den 25. Jannar 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 17. Januar 1908, dieAusführungsbestimmungenzumWechselstemvelsteuergesetzund zum

Reichsstempelgesetzebetreffend. —Bekanntmachung vom 18. Jannar 1908, Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf den Inhaber betreffend.

Nr. 1312.

Bekanntmachung, dieAusführungsbestimmungenzumWechselstempelsteuergesetzund zumReichs=
stempelgesetzebetreffend.

##.Staatsministeriumder Finanzen.

Nachstehendwird die Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 6. Januar 1908 —
Zentralblatt für das DeutscheReich vom 10. Januar 1908 Nr. 2 Seite 16 — zum
Abdruckegebracht.

München,den 17. Januar 1908.
J. V.

Staatsrat v. Pausch.

Abdruck.

Der Bundesrat hat in seinerSitzung vom 5. Dezember1907 beschlossen,daß in
Ziffer 1 derAusführungsbestimmungenzumWechselstempelsteuergesetzund in derAnmerkung

9
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zu § 3 der AusführungsbestimmungenzumReichsstempelgesetzedemVerzeichnissederMittel—
wertefür die daselbstaufgeführtenWährungenam Schlussehinzugefügtwerde:

1 mexikanischerGolddollar = 2%0=.

Berlin, den 6. Januar 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage: Kühn.

Nr. 29965.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Der BayerischenVereinsbank in München wurde dieGenehmigung erteilt, innerhalb
der gesetzlichenund statutarischenMaximalgrenzedes Pfandbriefumlaufs

1. eine neneSerie (XXXXVII) zu 4% verzinslicher,vom 1. Januar 1908 an
innerhalblängstens70 Jahren im Weg der Kündigung, Verlosung oder des freihändigen
RückkaufeseinzulösenderHypothekenpfandbriefeauf den Inhaber im Betrage von 10 Mil=
lionen Mark,

2. fünf weitereSerien (XXXXVIII—LII) zu 4% verzinslicherinnerhalbdes
gleichenZeitraumes im Weg der Kündigung oder des freihändigenRückkaufesunter Aus=
schlußder Verlosung einzulösenderHypothekenpfandbriefeauf den Inhaber im Gesamt=
betragevon 5 Millionen Mark,

3. an Stelle der mit Ministerialentschließungvom 26. Dezember1906 Nr. 26054
(Gesetz=und Verordnungsblatt1906 S. 978) zur AusgabegenehmigtenSerie II der
3½ % igen Kommunalobligationenim Betrage von 2 Millionen Mark eine Serie (II)
zu 4% verzinslicherinnerhalblängstens70 Jahren vom1. Januar 1908 an im Weg
derKündigung,VerlosungoderdesfreihändigenRückkaufseinzulösenderKommunalobligationen
(Schuldbriefefür Gemeindedarlehen)im Betrage von 2 Millionen Mark in denVerkehr
zu bringen.

Sämtliche Serien sind eingeteilt in Stücke zu 5000, 2000, 1000, 500, 200
und 100 “.

Die mit Ministerialentschließungvom 26. Dezember1906 Nr. 26054 unter lit. bP
erteilteGenehmigungwurdezurückgezogen.

München,den 18. Januar 1908.

v. Krettreich.
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Geseh=undVerarhunugsgiat.·
KönigreichBayern.

Nr. 6.
München, den 29. Jannar 1908.

— — — —

Inhalt:
Geses vom 28. Januar 1908, die Aufbringung der Mittel für die Unterstützungder Notariatsgehilfen be=

neffend. — Bekanntmachung vom 24. Januar 1908, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die
Haupt=und NebeneisenbahnenBayerns betreffend.

Gesetz, die Aufbringung der Mittel für die Unterstützungder Notariatsgehilfenbetreffend.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir haben nach Vernehmungdes Staatsrates mit Beirat und Zustimmungder

Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:

Einziger Artikel. 1

Die Notare sind verpflichtet,zum Zweckeder Unterstützungvon Notariatsgehilfenund
vonHinterbliebenenvon NotariatsgehilfenUnterstützungsabgabenan die Staatskassezu

entrichten.
Die Abgabenwerdenmonatlichnachder Zahl der ständigenGehilfen erhoben,die im I

vorhergehendenMonate bei demNotariat aufgestelltwaren. Hierbeiwird jederNotariats=
schilfegezählt,der auchnur währendeinesTeiles diesesMonats im Dienstewar.

10
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Die Abhabewird für die Jahre 1908 und 1909 auf dreiMark imMonate fest=
gesetzt. Für die späterenFinanzperiodenwird die Höhe der Abgabe durch das Finanz=
gesetzbestimmt.

Scheidetein Notar währenddes Monats aus demAmte, so trifft die Abgabenpflicht
ihn und seinenNachfolgernachdemVerhältnisseder Amtsdauer in diesemMonate.

Als Notar gilt auchder Amtsverweser,der das Amt auf eigeneRechnungführt.
Wird dasAmt aufRechnungdesStaatesgeführt,soist für dieDauerderAmtsverwesung
eineUnterstützungsabgabenichtzu entrichten.

Die Staatsministeriender Justiz und der Finanzen sind mit dem Vollzuge dieses
Gesetzesbetraut. Sie habenauchdie Streitigkeitenüber die Abgabenpflichtzu entscheiden.

Gegebenzu München,den28. Januar 190;.

Luitpold,
Prinuzvon Baygern,

desKönigreichsBayernVerweser.

Dr. Frhr. v.Podewils. v. Mi#tmer. Dr. v.Wehner. v.Frauendorsfer.v. Pfaff.
Frhr.v.Horn.v. Srettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

imK.StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Nr. /—
Bn

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und Nebeneisen=
bahnenBayerns betreffend.

fl. StaatsministeriumfürVerkehrsangelegenheiten.

Auf die am 1. Februar1908 zurEröffnung kommendeBahnlinie Nürnberg Nord=
ostbahnhof—Heroldsberg findendiein derEisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfür die
Haupt=undNebeneisenbahnenBayerns(Bekanntmachungvom 13.April 1905 —Geset=
und Verordnungsblatt1905 S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür Nebenbahnen
Anwendung.

Mürchen, den 24. Januar 1908. 6

v. Srauendorfer.
— —
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Gesetz=undrndiungsgut
für das

Königreich Bayern.

Nr. 7.
München, den 30. Jannar 1908.

AInhalt:
* Januar 1908, die Aufwandsentschädigungder Landtagsabgeordnetenbetreffend.— Staatsdienst=

Nachricht.
S.

Gesetz, die Aufwandsentschädigungder Landtagsabgeordnetenbetreffend.

Im NamenSeiner Mazjestätdes Königs.

Cuitpold,
vonGottesGnadenRöniglicherPrinzvonGBayern,

Regent.
Wir haben nach Vernehmung des Staatsrates mit Beirat und Zustimmung der

Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenunter Beobachtungder in
Titel X § 7 der Verfassungsurkunde vorgeschriebenenFormen beschlossenund verordnen,
was folgt:

Art. 1.

Jeder Abgeordneteerhält für dieDauer einerSession, in der demLandtagdasBudget
vorgelegtwird (ordentlicheSession), eineAufwandsentschädigungvon insgesamt3600 M,
die am SchlussejedenMonats vom Tage der Eröffnung des Landtags anin hoöchstens
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achtRaten von 400 M und am Tage des regelmäßigenLandtagsschlussesmit demRest=
betragezahlbar ist.

Art. 2.

1. Ein Abgeordneter,der währendder Landtagssessionneu eintritt, erhält an Stelle
der nächstenEntschädigungsratefür jedenTag der Anwesenheitin einerPlenarsitzungein
Tagegeldvon 15 =. .

2. Die Gesamtentschädigungeines neueingetretenenAbgeordnetenist am Schlusseauf
denjenigenBetrag zu erhöhenoder zu ermäßigen,der aus der Dauer seinerZugehörigkeit
zum Landtageim Verhältnis zur Gesamtdauerder Session als Anteil an der vollenAuf=
wandsentschädigung(Art. 1) sichberechnet.

Art. 3.

Ein Abgeordneter,der währendderLandtagssessionausscheidet,erhält für dieZeit seit
demFälligkeitstageder letztenEntschädigungsratefür jedenTag der Anwesenheitin einer
Plenarsitzungein Tagegeldvon 15 .XK bis zum Hoöchstbetragevon 400 —M.

Art. 4.

Die Vorschriftendes Art. 3 geltenfür alle Abgeordneten,wenn derLandtagvor dem
regelmäßigenAbschlußder Session aufgelöstwird.

Art. 5.

Währendeiner außerordentlichenSession desLandtageserhält derAbgeordnetefür den
Tag seinerAnwesenheitin einer Plenarsitzungund, soferneer Mitglied einesAusschusses
ist, für den Tag seinerAnwesenheitin einer Sitzung diesesAusschussesein Tagegeldvon
15 —, für einenMonat jedochnichtmehrals 400 ¾ und für die ganzeaußerordentliche
Session nicht weniger als 100 —M. Die Tagegeldersind jeweils am letztenTage des
Monats und am Schlusseder Session zahlbar.

Art. 6.

1. Ein Abgeordneter,der zugleichMitglied desReichstagesist, erhältdieEntschädigung
nur für denjenigenZeitraum einer ordentlichenLandtagssession,währenddessennicht gleich=
zeitig der Reichstag versammeltist. Der treffendeTeilbetrag der Entschädigungist aus
demVerhältnis des bezeichnetenZeitraumeszur GesamtdauerderLandtagssessionzu berechnen.

2. Für diejenigenTage, für welchedemAbgeordnetenauf Grund des§ 2 desReichs=
gesetzesvom 21. Mai 1906, betreffenddie Gewährung einer Entschädigungan die Mit=
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glieder des Reichstags,ein Abzug von der Entschädigunggemachtoderin den Fällen des
*3 diesesGesetzesTagegeldnicht gewährtwird, erhält derselbebei Anwesenheitin einer
PlenarsitzungderKammer derAbgeordneten,sowieals Entschädigungfür dieReisen zwischen
denVersammlungsortendes Landtagsund des Reichstagsein Tagegeldvon je 15 M.

3. Wenn nebendemReichstag der Landtag in außerordentlicherSession versammelt
ist, erhält der Abgeordnetedie in Art. 5 festgesetztenTagegeldernur in den im vorstehenden
AbsatzebezeichnetenFällen.

Art. 7.

1. Für jedenTag, an demein AbgeordneterderPlenarsitzungferngebliebenist, wird
von der nächstfälligenEntschädigungsrateein Betrag von 10 —¾in Abzug gebracht.

2. Findet an einemTage mehr als einePlenarsitzungodernebeneinerPlenarsitzung
die Sitzung einesAusschussesstatt, so genügtzur FernhaltungdesAbzugesdieAnwesenheit
in einer der Plenarsitzungensowiefür die Mitglieder des betreffendenAusschussesdie An=
wesenheitin der Ausschußsitzung.

3. Ein Abzugfindetnichtstatt,wenndas FernbleibendurchKrankheit,durchhöhere
Gewalt oder durchGeschäfteim Interessedes Landtagsoderim ehrenamtlichenöffentlichen
Dienst veraulaßt ist und der Abgeordnetesichentschuldigthat.

4. Diese Bestimmungensind entsprechendanzuwendenauf die Ausbezahlungdes in
denArt. 2 bis 6 bezeichnetenTagegeldes.

Art. 8.

Die Anwesenheitsowiedie entschuldigteoderunentschuldigteAbwesenheitin einerPlenar=
oderAusschußsitzungwird durch eine von denAbgeordnetenbei derErhebung der nächsten
Entschädigungsrateoderder TagegelderabgegebeneErklärung festgestellt.

Art. 9.

1. Der Verzichtauf die Aufwandsentschädigungist unzulässig.
2. Der Anspruchauf Aufwandsentschädigungist nicht übertragbar.
3. Ist im Falle des Todes einesAbgeordneteneine Ehefrau hinterblieben,so kann

die Zahlung an dieseerfolgen,ohnedaß derenErbrechtnachgewiesenzu werdenbraucht.

Art. 10.

Die näherenBestimmungenüber den Vollzug diesesGesetzessind in der Geschäfts=
ordnungder Kammer der Abgeordnetenzu erlassen.
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Art. 11.

Die vorstehendenBestimmungensollenals BestandteilderVerfassungsurkundeangesehen
und könnennur in der durch den Titel X § 7 der Verfassungsurkundevorgeschriebenen
Form abgeändertwerden.

Art. 12.

1. Dieses Gesetztritt am 1. Februar 1908 in Kraft. Am gleichenTage tritt der
Art. 38 Abs. 2 des Landtagswahlgesetzesvom 9. April 1906 außerWirksamkeit.

2. Mit dem Tage des Inkrafttretens diesesGesetzeserhalten die Abgeordnetendie
volle Aufwandsentschädigung(Art. 1) für die Zeit von derEröffnung des Landtagesbe=
zinnend nachMaßgabe der bestehendenFälligkeitstermine;für jedenTag diesesZeitraumes
wird hiebeiein Betrag von 10 & angerechnet.

Gegebenzu München,den 30. Januar 1908.

Luitpold,
Prinz vonBayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Podewils. v.Miltner. Dr. v.Wehner. v. Franendorfer. v. Pfaff:.
Frhr. v.Horn. v.Brettreich.

Staatsdienst-Machricht.

Im amen Seiner Moajestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm19. Januar 1908 denK. Staats=
rat i. o. D. Dr. Karl von Bumm seinem
alleruntertänigstenAnsuchenentsprechendvom
1. Februar 1908 an von der Stelle eines
Staatsrats i. o. D. zu entheben,unter die

Google

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

im K. StaatsministeriumdesJunern:
Knözinger

Staatsräte im außerordentlichenDienst ein=
zureihenund zugleich in seiner Eigenschaft
als MinisterialdirektoraufGrund des § 22
lit. I) der IX. Verfassungsbeilagewegen
Krankheitin den dauerndenRuhestandtreten
zu lassen,ferner demselbenin wohlgefälliger
Anerkennungseinerlangjährigenmit vollster
Hingebungund Treue geleistetenausgezeich=
netenDienstedas GroßkomturkreuzdesVer=
dienstordensder BayerischenKrone zu ver=
leihen.
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Geseh=undVerorduungs=Mlatt
für das

KönigreichBayern.

Nr. 8.
München, den S. Februar 1908.

— —— —
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 5. Februar 1908, betreffend die Polizeistunde. — Bekannt=

machung vom 6. Februar 1908, die Polizeistunde betreffend. — Bekanutmachung vom 27. Jannar 1908,
Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

Königlich Allerhöchste Verordnung, betreffenddie Polizeistunde.

Im NamenSeiner Miajestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottesGnadenKöniglicherPrin;vonHBayern,

Bepent.
Wir findenUns bewogen,auf Grund des § 365 RStGB. und desArt. 2Ziff. 4

PStB. zu verordnen,was folgt:
§ 1.

Die Polizeistundewird für die Städte auf 12 Uhr mitternacht,für die übrigenGe=
meindenauf 11 Uhr abendsmit der Maßgabe festgesetzt,daß bis 6 Uhr morgensGäste
in Schankstubenund an öffentlichenVergnügungsortennicht verweilendürfen.
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Durch ortspolizeilicheVorschrift kann die Polizeistundeallgemeinoder für bestimmte

ganzeJahr oder für bestimmteMonate, Wochen oderTage anderweitiggeregeltwerden.
Eine Regelung, durchwelcheeinespätereals die in Abs. 1 bestimmtePolizeistunde

festgesetztoderdasVerweilenvonGästen vor 6 Uhr morgensgestattetwird, kann nur durch
eine fortdauerndgeltendeVorschrift(Art. 6 PSt GB.) und nur insoweiterfolgen,als es die
örtlichenVerhältnisseunbedingterfordern.Außerstenfallsdarf durchortspolizeilicheVorschrift
das Verweilenvon Gästen bis 2 Uhr nachtsund von 4 Uhr morgensan gestattetwerden.

82.
Die Polizeibehördenkönnenbei besonderemAnlasseauf AnsuchendurchschriftlicheVer—

fügung Abweichungenvon der allgemeinenPolizeistundebewilligen. Den Ortspolizeibehörden
stehtdie Bewilligung nur für eine einzelneWirtschaftund für einenbestimmteneinzelnen
Tag zu, den Distriktspolizeibehördenauchfür sämtlicheWirtschafteneiner Gemeinde,sowie
für mehrereTage; in gleichemUmfangekanndieDistriktspolizeibehördeauchdiePolizeistunde
ganz aufheben.

In Städten mit mehr als 20000 Einwohnern kann die Ortspolizeibehörde— in
München die PolizeidirektionnachEinvernahmedes Stadtmagistrats— einzelnenWirt=
schaftenfür das ganzeJahr oder für bestimmteMonate eine späterePolizeistundebewilligen
oder die Polizeistundeganz aufheben. Solche Bewilligungen dürfen jedochnur in stets
widerruflicherWeise und unter Bedingungenerteilt werden,welcheMißbräucheund Aus=
schreitungenhintanzuhaltengeeignetsind.

Für Wirtschaften,derenBetrieb in Bezug auf Ruhe, Ordnung, SicherheitoderSitt=
lichkeitwiederholtzu polizeilichenBeanstandungenAnlaß gegebenhat, kann die Distrikts=
polizeibehörde— in München die Polizeidirektion— eine früherePolizeistundebestimmen,
als allgemeinfestgesetztist. Die gleicheMaßnahmekann bei dringendenaußerordentlichen
Veranlassungenvon der Distrikts=oderOrtspolizeibehördefür alle Wirtschafteneines be=
stimmtenGebietesgetroffenwerden.

§ 3.

Am Fastnachtedienstagist eineHinausschiebungderPolizeistunde überMitternacht aus=
geschlossen.

84.

GeselligeVereineund geschlosseneGesellschaftensind von derEinhaltung der festgesetzten
Polizeistunde nur dann befreit, wenn sie einenbesonderen,mit öffentlichenWirtschaftsräumen
nicht verbundenenGesellschaftsraumbesitzen.
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Die Ortspolizeibehördensind jedochberechtigt,geselligenVereinen und geschlossenen
Gesellschaften,welchein einemWirtshauseeinenvon den allgemeinzugänglichenWirtschafts=
räumengetrenntenund ausschließendfür sie bestimmtenGesellschaftsraumhaben, einever=
längertePolizeistunde in widerruflicherWeise zu bewilligen, sofern dieseMaßregel nach
denörtlichenVerhältnissenmit der Aufrechthaltungder öffentlichenRuhe und Ordnung
vereinbarist.

85.

GegenwärtigeVerordnungtritt am 1. April 1908 in Kraft; gleichzeitigtritt die
Verordnungvom 18. Juni 1862, die Polizeistundebetreffend(Reg.=Bl.S. 1388),
außerKraft.

München, den 5. Februar 1908.

Prinz von Sayern,
des KönigreichsBayern Verweser.

v. Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.

Nr. 3628.
Bekanntmachung, die Polizeistundebetreffend.

K. Staatsministerium des Innern.

Zum Vollzuge vorstehenderAllerhöchsterVerordnungwird folgendeseröffnet:
Die Verordnung hält für dieRegel die seitherigeFestsetzungder Polizeistunde(12 Uhr

für die Städte, 11 Uhr für die übrigenGemeinden)aufrechtund ergänztdieselbenur
durchdie Festsetzungdes Zeitpunktes,bis zu welchemdas Gebot der Polizeistundewirksam
it (6 Uhr); sie siehtaber im Gegensatzezu der früherenVerordnungvor, daß dieseBe=
stimmungendurch ortspolizeilicheVorschriften nicht bloß verschärft,sondern auch abgeschwächt
werdenkönnen.

Hiemit ist indessenkeineswegsbeabsichtigt,einen ausgedehnteren Betrieb der
Wirtschaften im ganzen Lande herbeizuführen. Vielmehr soll nur da, wo sich
infolgeder örtlichenEntwicklungderVerkehrsverhältnissedie bisherigeRegelungals durch
ausunzulänglich erwiesenhat,eineentsprechendeBerücksichtigungdieserVerhältnisseermöglicht
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werden, und es soll insbesoudereda, wo eine solcheBerücksichtigung bisher nur mittelst
einer von den PolizeibehördengeübtenstillschweigendenDuldung fortgesetzterGesetzesüber=
tretungenstattgefundenhat, diesergesetzwidrigeZustand beseitigtwerden.

Nach § 1 Abs.3 der Verordnung darf eine die verordnungsmäßigenBestimmungen
abschwächende ortspolizeilicheRegelungnur durcheine fortdauernd geltendeVorschrift
—die nachArt. 6 PSt GB. der zuständigenRegierung, Kammer des Innern, vorgelegt
werdenmuß—und nur insoweiterfolgen,als die örtlichen Verhältnisse unbedingt
erfordern. Das VorhandenseindieserletzterenVoraussetzungist in dembetreffendenVor=
lageberichteeingehendzu erörternund von der Regierung, Kammer des Innern, sorgfältig
zu würdigen;in ErmangelungderVoraussetzungist die Vorschrift gemäßArt. 12 PSt GB.
außerKraft zu setzenoderderenVollzug einzustellen.

Während§ 1 der Verordnung die allgemeine Regelung der Polizeistundezum
Gegenstandehat, handelt§2 von dendurchbesondere behördlicheVerfügungenbegründeten
Abweichungen.Neu ist die Bestimmung, daß in Städten mit mehr als 20 000 Ein=
wohnernfür einzelneWirtschaftenAusnahmennichtbloß für einzelneodermehrerebestimmte
Tage, sondernfür bestimmteMonate oder für das ganze Jahr, wenn auchnur in stets
widerruflicherWeise, bewilligt werdendürfen; selbstverständlichist hievon nur ein streng
bemessener auf die Fälle eines wirklichen Bedürfnisses beschränkter Gebrauch
zu machen,und ist durchdie Genehmigungsbedingungender Betrieb in seinenEinzelheiten
(Bedienungspersonalrc.) derart zu regeln,daß die öffentlicheRuhe, Ordnung,Sicherheitund
Sittlichkeit nicht gefährdetwird.

Neu ist ferner die Bestimmung, wonach durch besonderebehördlicheVerfügung für
einzelneWirtschaften,derenBetrieb in Bezug auf Ruhe, Ordnung, Sicherheit oder Sitt=
lichkeitwiederholtzu polizeilichenBeanstandungenAnlaß gegebenhat, eine früherePolizei=
stundefestgesetztwerdenkann. Die Distriktspolizeibehördenwerdenauf dieseWeisenamentlich
demUnwesender sogenanntenAnimierkneipen mit Nachdruckentgegenzuwirkenhaben.

München,den 6. Februar 1908.
v. Grettreich.

Nr. 2171.
Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

fl. StaatsministeriumdesInnern.
Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden, daß die Marktgemeinde

Geiselhöring 4% ige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im Gesamtbetrage
von 70.000.&#und zwarStückezu 1000, 500, 200 und 100—Xin denVerkehrbringe.

München,den 27. Januar 1908.
v. Brettreich.
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Gesetzund LL
für das

KönigreichVayern.

Nr. 9.
München, den 11. Februar 1908.

Inhalt:
Bekann tmachung vom1. Februar 1908, die Vorstände der Anwaltskammern betreffend. — Bekanntmachung

vom 6. Februar 1908, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.— Ordens=Verleihung.
— — —

Nr. 5623.
Bekanntmachung, die Vorstäfve der Anwaltskammernbetreffend.

. StaatsminigerinmderZusti.
Die nachdenSS§44, 46 derRechtsanmöltsordnungvollzogenenjüngstenWahlen haben

folgendenPersonalstandder Vorständeder Apvaltskammernergeben:

I. Vorstand der Anwaltskammer München:

Die Rechtsanwälte

1. Justizrat Friedrich Haas in München, lebenslänglicherReichsrat derKrone
Bayern, Vorsitzender,
Justizrat Alfred Eckert in München,stellvertretenderVorsitzender,
Dr. Wilhelm Zimmermann in München,Schriftführer,
Justizrat Dr. Ignaz Heinsfurter in München, stellvertretenderSchrift=
führer,

5. Justizrat Dr. Karl Buhmann in München,
Justizrat Karl Eckert, K. Advokat in München,

7. Dr. TheodorLöwenfeld, Honorarprofessoran derUniversitätin München,
13
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1.

S#

Justizrat Karl Halm, K. Advokatin Deggendorf,
Justizrat Franz kaver Kaufmann, K. Advokatin Landshut,
Justizrat JosephLangesee, K. Advokatin Passau,
Ludwig Niller in Traunstein,
Justizrat Hubert Pfannenstiel in Straubing.

II. Vorstand der Anwaltskammer Zweibrücken:

Die Rechtsanwälte

Vorsitzender,
JustizratKarl Merckle, K. Advokat=Anwaltin Frankenthal,stellvertretender
Vorsitzender,
JustizratAntonGebhart, K. Advokat=Anwaltin Zweibrücken,Schrift=
führer,
Justizrat Karl Schuler in Zweibrücken,stellvertretenderSchriftführer,
Balthasar Berg, K. Advokat,Miwalt in Landau,
JustizratDavid Frenckel, &:.Abbskat=Anwaltin Kaiserslautern,
August Grill in Neustadta-S
Justizrat Johann Kärcher, K. .dpokat=Anwalt in Kaiserslautern,
Justizrat Wilhelm Ney, K.=Adeckat=Anwaltin Landau,
JustizratKarl Schweickertin Frankenthal.

III. Vorstand der Anwaltskammer Bamberg:

Die Rechtsanwälte

in Bamberg, Vorsitzender,
Justizrat LorenzMeisner, K. Advokatin Bamberg, stellvertretenderVor=
sitzender,
Justizrat Michael Dietzin Bamberg, Schriftführer,
Christian Meisner in Würzburg, stellvertretenderSchriftführer,
JustizratMichaelBuhlheller, K. Advokatin Schweinfurt,
Justizrat Johann Adam Dittmann, K. Advokatin Aschaffenburg,
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JustizratDr. Ignaz Freudenthal in Würzburg,
Justizrat Ludwig Hippeli, K. Advokatin Schweinfurt,
Dr. Christian Langheinrich in Bayrenth,
Karl Ströbel in Hof.

IV. Vorstand der Anwaltskammer Nürnberg:

Die Rechtsanwälte

berg,Vorsitzender,
GeheimerJustizrat Eberhardvon Praun, K. Advokatin Nürnberg, stell=
vertretenderVorsitzender, ·
JustizratOskar Vollhardt, K. Advokatin Nürnberg,Schriftführer,
Justizrat Georg Freiherr Kreß von Kressenstein, K. Abvokat in
Nürnberg, stellvertretenderSchriftführer,
JustizratOskar Bernhold in Regensburg,
LeonhardDorsch in Fürth,
Justizrat Ernst Enderlein, K. Advokatin Ansbach,
Dr. Michael Erlanger in Nürnberg,
Justizrat Max Fleißner in Amberg,
LeonhardFrankenburger in Nürnberg,

JustizratDr. Karl Schmidt in Fürth,

V. Vorstand der Anwaltskammer Augsburg:

Die Rechtsanwälte

Justizrat Ludwig Bauer in Augsburg, stellvertretenderVorsitzender,
Christian Gwinner in Augsburg, Schriftführer,
Arnold Ohler in Augsburg, stellvertretenderSchriftführer,
Justizrat Dr. Julius Binswanger in Augsburg,
Franz Dieminger in Schwabmünchen,
Justizrat JosephFischer in Nördlingen,
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8. Otto Gessele in Memmingen,
9. Justizrat Martin Heichlinger in Kempten,
10. Karl Käppel in Eichstätt,
11. FriedrichRottenhöfer in Augsburg,
12. Hermann Sand in Augsburg,
13. JustizratBernhardWurzer in Neuburga.D.

München,den 1. Februar 1908.

J. A.
Staatsrat Dr. v. Henle.

Nr.2613.
Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

# Staatsministeriumdes Innern.

Der BayerischenHandelsbank,A.=G. in München, wurdedie Genehmigungerteilt,
unterEinhaltungder gesetzlichenMaximalgrenzedenBetrag von 10 Millionen Mark auf
den Inhaber lautender, 4% iger, verlosbarer und innerhalb 60 Jahren rückzahlbarer
Kommunal=Schuldverschreibungen,eingeteiltin Stückevon 5000, 2000, 1000, 500, 200
und 100 —Kxin denVerkehrzu bringen.

München,den 6. Februar 1908.

J. A.
Staatsrat v. Krazeisen.

Ordens-Verleihung. gnädigstbewogengefunden,derKammerfrau
— Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Erz=

Im NamenKeiner Majestätdes Königs. herzoginAdelgunde,Herzogin von Modena,
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= Katharina Lechner, die silberneMedaille

pold, des Königreichs Bayern Verweser, des Verdienstordensvom heil. Michael zu
habenSich unterm14. Jannar 1908 aller= verleihen.
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eclz-undMkordnungagllall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 10.
München, den 20. Februar 1908.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 6. Februar 1908, den Vollzug des Börsengesetzes betreffend. — Bekanntmachung

vom 8. Februar 1908, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend. — Bekannt=
machung vom 12. Februar 1908, Gebührenordnung für Bader betreffend. — Bekanntmachung vom
17. Febrnar 1908, die Einführung derEisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend.— Ordens=Verleihungen.

Nr. 22061I.
Bekanntmachung, den Vollzug des Börsengesetzesbetreffend.

fl. Staatsministeriumdes KöniglichenHausesund des Äußern.

Gemäß Ziffer 2 der Bekanntmachungdes K. Staatsministeriumsdes Innern vom
21. November1896 (Gesetz=und VerordnungsblattS. 634) wurde die Funktion des
Staatskommissärsbei der Börse in Augsburg an Stelle des zur Dienstleistungin das
K. Staatsministeriumder Finanzen einberufenenK. Regierungs=und FiskalratesDr. Karl
Neumaier demK. Regierungs=und Fiskalrat Franz JosephMeier in Augsburg vom
1. Februar 1908 an übertragen.

München,den 6. Februar 1908.

Dr. Frhr. v. Podewils.
14
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Nr. 2925.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

f. Staatsministerinmdes Innern.

Der BayerischenHandelsbankA.=G. in München wurde die Genehmigungerteilt,
innerhalbder gesetzlichenund satzungsmäßigenMaximalgrenzedes Pfandbriefumlaufsnach=
stehendezu 4% verzinslicheHypothekenpfandbriefeauf denInhaber, eingeteiltin Stücke zu
5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 , nämlich

1. unverlosbare,vom Ausstellungstageinnerhalb 70 Jahren kündbare,jedochvor
Ablauf von 10 Jahren nicht rückzahlbareHypothekenpfandbriefeim Betrage von
10 Millionen Mark,

2. verlosbare,vomAusstellungstageinnerhalb60 Jahren kündbareHypothekenpfand=
briefeim Betragevon 5 Millionen Mark

in den Verkehrzu bringen.

München,den 8. Februar 1908.
J. A.

Staatsrat v. Krazeisen.

Nr. 3920.
Bekanntmachung, Gebührenordnungfür Bader betreffend.

ft. Staatsministeriumdes Innern.

Im UNumenSeiner Majestätdes Königs.
Auf Grund AllerhöchsterGenehmigungwerdender Gebührenordnungfür die Dienst=

leistungenderBader— Beilage zu § 8 derK. AllerhöchstenVerordnungvom31. März 1899
über die Verhältnisseder Bader, Gesetz=und Verordnungs=BlattS. 120 und 121 —
in Ziffer IIb „Gebührenfür einzelneVerrichtungen,die derBader nur in ärztlichemAuf=
trag vornehmendarf", folgendeZiffern angefügt:

Ziffer 7. Für Teilmassage. 11
Für Massagedes ganzenKörpers 2 AM

Ziffer 8. Für Hilfeleistung bei ärztlichenOperationenfür
jedeViertelstunde 50 J.

München,den 12. Februar 1908.
J. A.

Staatsrat v. Krazeisen.
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9/3452
Vos

Bekanntmachung, die Einführung der Eisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend.

4#.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.
Die Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(Gesetz=und Verordnungsblatt1899

S. 1075) wird in nachstehenderWeise abgeändert:
I. In Nr. XIV wird am Ende folgenderAbs. (4) nachgetragen:

(4) Plastrotyl (einGemengevonTrinitrotoluolmit 14 bis 18 Prozent
Dinitrotoluol, Lärchenterpentinund höchstens0,, Prozent Kollodiumwolle)wird
befördert,wenn es in starkeHolzgefäßefest verpacktist, derenFugen so gedichtet
sind,daßein Ausstreuennichtstattfindenkann. Die Gefäßedürfennichtmit
eisernenReifen oder Bändern versehensein. Der Verschlußdarf nicht durch
eiserneNägel erfolgen.Statt derHolzgefäßedürfenauchsogenannteamerikanische
(Pappe=)Fässerverwandtwerden. Das GewichtdesPlastrotyls in einemGefäße
darf 60 Kilogramm, das Rohgewichteines gefülltenGefäßes 90 Kilogramm
nicht übersteigen.Die Gefäße müsseneine den Inhalt deutlichkennzeichnende
Aufschrifttragen. « «

II. In Nr. XXXVa:
a) In derEingangsbestimmungderZiffer 6 werden
1. dieWorte:durchnitrierteChlorhydrineersetztist (Hydrindynamit);geändert
in: durchnitrierteChlorhydrine(Hydrindynamit)oderdurchNitrobenzolersetztist,

2. Dahinter wird eingeschaltet:
Patronen aus Cosilit (einemGemenge,das höchstens30 Prozent
Nitroglyzerin, mindestens40 Prozent Pflanzenmehl und außerdem
Natron=oderKalisalpeterund Kochsalzenthält);

3. dieWorte: Patronen ausC. Pulver Silesia (Gemengevon hböchstens
85 Prozent Kaliumchloratmit einemnitriertenGemischevon Harz und
Stärkemehl),werdenersetztdurch:
Patronen aus dem Sprengstoffe Silesia (Gemengevon hbchstens
85 Prozent Kaliumchlorat und reinem oder nitriertem Harze, mit oder
ohneZusatzvon nitriertemMehle) — sieheauchNr. XXXVg —,

b) Unter „A. Verpackung. Zu 6.“" wird der Abs. (3), wie folgt, gefaßt:
(3) Auf die zur Ausfuhr in dasAusland bestimmtenSendungenund

auf die kein Nitroglyzerin enthaltendendynamitartigenStoffe findendie
Vorschrift im Abs. (1) wegenBenutzungvon Wellpappebei derVerpackung
sowieder Abs. (2) keineAnwendung.
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III. In Nr. XXXVe wird eingeschaltet:
1. In dem mit „Ammon=Carbonit“ beginnendenAbsatz am Schlusse hinter „Nitro=
glyzerin“ folgenderZusatz:

, mit oderohneZusatzvon Ruß),
2. vor demmit „Thunderite“ beginnendenAbsatze:

Thornit (Gemengevon Ammoniaksalpeterund Pflanzenmehl,mit oder
ohneZusatzvon tierischenoderpflanzlichenFetten),

3. hinter demmit „Thunderite“ beginnendenAbsatze:
Titanit III (Gemengevon Ammoniaksalpeter,höchstens12 Prozent
Curcumakohleund höchstens8 Prozent Trinitrotoluol),
Titanit IV (Gemengevon Ammoniaksalpeterund höchstens12 Prozent
Curcumakohle),

4. hinter demmit „Neuwestfalit“ beginnendenAbsatze:
Gelatine=Westfalit, (einemgelatiniertenoderpulverförmigenGemenge
aus Kali= oderNatronsalpeter— odereinemGemischevon beiden— mit
Ammoniaksalpeter,das höchstens50 ProzentDinitrochlorhydrin,höchstens
5 Prozent Trinitroglyzerin und höchstens2 ProzentKollodiumwolleenthält,
währendder Rest aus Kohlenwasserstoffen,Pflanzenmehlenund neutralen
Salzen wie Chlorkalium,ChlornatriumundOxalaten]sowieaus Nitro=
verbindungender aromatischenReihe /wie Nitrotoluol, Dinitrotoluol und
Nitronaphthalin])besteht).

IV. In Nr. XXXVe werdengeändert:
1. Im Eingang und unter a die Worte „durchgelatiniertePulvergewebe“in:

durchgelatiniertePulverfäden,
2. unter b die Worte „mit Pulvergeweben“in:

mit Pulverfädenund daraus hergestelltenFabrikaten.
V. Hinter Nr. XXXV /wirdfolgendeneueNummer eingefügt:

XXXVs.
Patronen aus dem Sprengstoffe Silesia (Gemengevon hbchstens

75 Prozent Kaliumchloratund reinemodernitriertemHarze,mit oderohne
ZusatzvonnitriertemMehle)werdenbeiAufgabein Mengen bis zu 200Kilo=
grammunter folgendenBedingungenbefördert.

(1) a) Die Patronen sind in luftdichtverschlosseneBlechbüchsenund diesein
starkeHolzkistenzu verpacken.

Google
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b) Mit Paraffin oderCeresingetränktePatronen könnenauchdurcheine
festeUmhüllung von Papier in Pakete vereinigt werden. Ferner

dürfen Patronen, die nicht so getränktsind, bis zum Gewichtevon
2 Kilogramm in Pakete vereinigt werden,die durch einenÜberzug
von Ceresin und Harz völlig von der Luft abgeschlossensind. Die
Paketesind in haltbarehölzerneKisten oderTonnen, derenFugen so
gedichtetsind, daß ein Ausstreuennicht stattfindenkann, fest zu ver=
packen. Zum Zusammenfügender Kistenwändeverwendeteeiserne
Nägel müssenverzinktsein.

) Frei bleibendeRäume in den Kisten oderTonnen müssenmit Pappe
Papier, Werg, Holzwolle oderdergleichenso ausgefülltsein, daß die
Patronen sichnicht bewegenkönnen.

4) Jede Kiste oderTonne darf höchstens25 Kilogramm Patronen ent=
halten.

e) Die Kisten oderTonnen müssenmit einer den Inhalt deutlichkenn=
zeichnendenAufschriftversehensein.

1) Jeder Sendungmuß einevom Fabrikantenund einemvereideten
ChemikerausgestellteBescheinigungdarüberbeigegebenwerden,daß die
Zusammensetzungdes Sprengstoffsder Eingangsbestimmungentspricht
und daß die vorstehendgetroffenenVerpackungsvorschriftenbeachtetsind.

8) Eine gleicheBescheinigungist von demAbsenderauf demFrachtbrief
unter amtlicherBeglaubigungder Unterschriftauszustellen.

(2) Es ist verboten,solchePatronen mit sprengkräftigenZündungenoder
mit Schwefelsäure,Salzsäure oderSalpetersäurein demselbenWagenzu verladen.

(3) In einenWagen dürfen höchstens200 Kilogramm solcherPatronen
verladenwerden. Die Annahmezur Beförderungkannhiernachbeschränktwerden.

(1) Größere Mengen als 200 Kilogramm und Patronen aus Silesia,
das mehr als 75 Prozent Kalinmchlorat enthält, unterliegendenVorschriften
unter Nr. XXXVaZiffer 6.

VI. In Nr. XLV. A. wird nachgetragen:
a) Im Eingangehinter „verdichteter Wasserstoff“:

„ verdichtete Luft (Preßluft)
b) in Ziffer 14 Abs. (2) hinter „VerdichteterWasserstoff“:

„VerdichteteLuft (Preßluft)“
VII. Ferner wird die Vorschrift unter Nr. XV Ziffer 1 Abs. (1) bis auf weiteres,wie

folgt, geändert:
15

Google



68

München,den 17. Februar 1908.

Ordens-Verleihungen.
Im NamenSeiner Majestätdes RKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
nachstehendeOrdensauszeichnungenzuverleihen:
unterm2. Februar 1908

den Militär=Verdienstorden II. Klasse
mit Stern:

demK. SächsischenGeneralleutnantBarth,
Kommandeurder 4. Division;

denselben Orden IV. Klasse mit der Krone:
demK. SchsischenOberstleutnantvon

Issendorff beim Stabe des 3. Infan=
terie=Regiments„Prinz=RegentLuitpoldvor
Bayern“;

Google

das Verdienstkreuz des Ordens vom
heiligen Michael:

dem K. SächsischenHofkanzlistenMax
Heeger;

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

demSilberkammergehilfenFriedrichHantke;
unterm8. Februar 1908 demKaiserlichen

Statthalter in Elsaß=Lothringen,General der
Kavallerie und GeneraladjutantenSeiner
Majestät des DeutschenKaisers und Königs
von Preußen, Karl Grafen von Wedel,
denHaus=Ritterordenvom hl. Hubertus und
dem bei demKaiserlichenStatthalter in

Elsaß=LothringenkommandiertenK. Preußischen
Major von Donop den Militär=Verdienst=
ordenIV. Klassemit der Krone.



ern-undYernrdnungg-gllatl«
für das

Königreich Bayern.

Nr. 11.
München, den 29. Februar 1908.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 25. Februar 1908, die Handelskammern und Handelsgremien

betreffend. — Bekanntmachung vom 20. Februar 1908, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber
betreffend. —Bekanntmachung vom24. Februar 1908, LandwehrbezirkseinteilungderK. Preuß. 5. Infanterie=
Brigade betreffend. — Bekanutmachung vom 25. Februar 1908, betreffenddie Ausführung des Reichs
gesetzesvom 6. Juli 1904 über die Bekämpfung der Reblaus. — Auszug aus der Adels=Matrikel des
Königreiches.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Handelskammernund Handelsgremienbetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottesGnadenKöniglicherPrin;vonBayern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,aufGrund desArt. 27 desGesetzesvom30. Januar 1868,

das Gewerbswesenbetreffend,(Gesetzblattfür das KönigreichBayern 1868 Seite 309)
unter Aufhebungder Verordnungvom 25. Oktober 1889, die Handels- und Gewerbe—
kammernund die Bezirksgremienfür Handel und Gewerbebetreffend,(Gesetz=und Ver=
ordnungsblatt1889 S. 559) zu verordnen,was folgt:

16
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Geschäfts=
kreis.

70

I. AllgemeineBestimmungen.
§ 1.

Den Handelskammernund Handelsgremienobliegtdie Förderungund Vertretung der
Interessendes Handels und Gewerbes,der Industrie und des Bergbaues.

Für jedenRegierungsbezirkhat mindestenseineHandelskammerzu bestehen.
Die Errichtung,der Sitz undBezirk derHandelskammernwird vomStaatsministerium

desKöniglichenHausesund desAußernbestimmt.
Handelsgremienwerdenfür Orte oderBezirke, wo ein Bedürfnis hiefür obwaltet,

nachAnhörung der Handelskammermit Genehmigungdes Staatsministeriumsdes König=

Die Auflösungder Handelskammernund Handelsgremiensteht demK. Staatsmini=
steriumdesKöniglichenHausesunddesAußernzu.

II. Handelskammern.
8 2.

Die Handelskammern,welchedemStaatsministeriumdes KöniglichenHauses und des
Außern untergeordnetsind, habenfolgendenGeschäftskreis:

1. Sie habenden Behördenals begutachtendesachverständigeOrgane in Fragen zu
dienen,welcheHandel und Gewerbe,Industrie und Bergbau betreffen. Soweit tunlich,
sind sie bei jederwichtigenAngelegenheitdieserArt zu hören.

2. Sie sind zur Wahrnehmungder Interessenvon Handel und Gewerbe,Industrie
und Bergbau ihres Bezirkes berufenund befugt,die zur Förderung derselbengeeigneten
Einrichtungenzu beratenund bei der zuständigenBehördeanzuregen.

3. Sie üben die ihnen durchbesondereGesetze,Verordnungenund Ministerial=Vor=
schriftenübertragenenFunktionenaus. Mit ihrer Zustimmungkann ihnen dieVerwaltung
oderdieAufsichtauf dieVerwaltung vonAnstaltenundEinrichtungen,welchezur Förderung
des Handels und Gewerbes,der Industrie und des Bergbauesdienen, übertragenwerden.

Sie sind befugt,Anstaltenund Einrichtungen,welchedie Förderungvon Handel und
Gewerbe,Industrie und Bergbau, sowie die technischeund geschäftlicheAusbildung, die
Erziehungund den sittlichenSchutzder darin beschäftigtenGehilfen undLehrlingebezwecken,
zu begründen,zu unterhaltenund zu unterstützen.

4 Sie habenjährlichlängstensbis EndeApril an dasStaatsministeriumdesKöniglichen
Hauses und des Außern einenBericht über die Lage, die Verhältnisseund die Bedürfiisse
desHandelsundGewerbes,derIndustrieund desBergbauesihresBezirkeszu erstatten
und könnenhiebeiWünscheund Anträge vorbringen.
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5. Sie habenmit denin ihremBezirkebestehendenHandelsgremiendenerforderlichen
Verkehr zu unterhaltenund, soweittunlich, in wichtigerenFragen sowiebeiErstattungdes
Jahresberichtssichihrer Mitwirkung zu versichern.

6. Sie sindbefugt,Gewerbetreibendeder in § 36 derReichsgewerbeordnungbezeichneten
Art, derenTätigkeit in das Gebiet des Handels und der Industrie fällt, mit Ausnahme
der Auktionatoren,öffentlichanzustellenund zu beeidigen. Etwaige für dieseerlasseneVor=
schriftensind demStaatsministeriumdesKöniglichenHausesund desAußernzurGenehmigung
vorzulegen.

7. Sie sind zur AusstellungvonUrsprungszeugnissenund anderendemHandelsverkehr
dienendenBescheinigungenberechtigt,soweit hiemit nicht andere Behörden ausschließend
betraut sind.

8 Sie könnensichzu einemBayerischenHandelskammertagzusammenschließen.

83.
Die Handelskammernhaben die Rechteeiner juristischenPerson; sie könnenunter

ihremNamen Rechteerwerbenund Verbindlichkeiteneingehen,vor Gericht klagenund ver=
klagt werden. Für ihre Verbindlichkeitenhaftetnur ihr Vermögen.

Sie führen als Siegel das von einem Lorbeer=und Palmzweig umgebeneHerz=
schild des bayerischenStaatswappens mit der Königskroneund der Umschrift: Handels=
kammierr (Sitz).

§ 4.

Die Handelskammernwerdengebildetaus:
1. unmittelbargewähltenMitgliedern (88§20 ff.)
2. von denHandelsgremienabgeordnetenMitgliedern.

Die Zahl der unmittelbargewähltenMitglieder wird vonderfür denHandelskammersit
zuständigenK. Regierung,Kammer des Innern, bestimmt.

Jedes HandelsgremiumentsendetseinenVorsitzendenund bei dessenVerhinderungden
Stellvertreterzu der Handelskammer,derenBezirk es zugeteiltist.

EinzelnenHandelsgremienkannnachAnhörungderHandelskammervonderK. Regierung,
Kammer des Innern, das Recht zur Abordnung eines weiterenoder mehrererVertreter
zugestandenwerden;diesesind vom Handelsgremiumzu wählen.

85.
Die Handelskammerwählt aus ihrer Mitte einenVorsitzendenund einenoderzwei

Stellvertreterdesselben.
16*
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Der Vorsitzendeund die Stellvertreter,welcheam Kammersitzwohnenmüssen,werden
auf drei Jahre gewählt. Im Falle ihres Ausscheidensvor dieserZeit erfolgt für denRest
der Zeit eineNeuwahl.

Der Vorsitzendeberuftdie Handelskammer.Er hat sie gerichtlichund außergerichtlich
zu vertretenund insbesonderedie Urkunden,welchedieselbevermögensrechtlichverpflichten
sollen,zu unterzeichnen.

86.

Sekretariat. Die Handelskammerhat einenfachwissenschaftlichgebildetenSekretär, der nicht Mit=
glied der Kammer ist, sowiedas erforderlicheHilfspersonalaufzustellen.

§ 7.

Rechteund Die Mitglieder sind verpflichtet,denSitzungenbeizuwohnenund die ihnenzugewiesenen
PflichtenderBerichteauszuarbeiten.
Mitglieder. WegenfortgesetzterVernachlässigungdieserPflichtenkann einMitglied von derKammer

ausgeschlossenwerden. Für die Ausschließungmuß mehr als die Hälfte der Kammermit=
gliedergestimmthaben.

Die Mitglieder der Handelskammernversehenihre Stellen unentgeltlich,dochhaben
die nicht am KammersitzwohnhaftenMitglieder Anspruchauf Ersatzder Reisekosten.

88.

Arbeits= Die Handelskammernkönnenzur Vorbereitungihrer BeschlußfassungArbeitsausschüsse
ausschüsseundbilden. .

IIIIIISIIJIJJR Sie sind berechtigt,zu ihren SitzungenSachverständigemit beratenderStimme bei=
zuziehen. GleicheBefugnis habendie Arbeitsausschüsse.

§ 9.

Ver Die Verhandlungender Handelskammernsind in der Regel öffentlich. Ausgenommen
handlungen.hievonsindGegenstände,derenGeheimhaltungodervertraulicheBehandlungvondenBehörden

bestimmtwurde,dann die Beratungenüber alle Personal=und über solcheAngelegenheiten,
für welchewenigstensein Dritteil der anwesendenMitglieder eine vertraulicheSitzung
verlangthat.

8. 10.
Beschlüsse. Die Beschlüsseder Handelskammernwerden,soweitnichts anderesbestimmtist, durch

Stimmenmehrheitder stimmberechtigtenTeilnehmeran denSitzungengefaßt. Bei Stimmen⸗
gleichheitentscheidetdie Stimme des Vorsitzenden.
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Zur gültigenBeschlußfassunggehört, daß alle Mitglieder unter Mitteilung der Be—
ratungsgegenständerechtzeitiggeladensind.

Durch die Geschäftsordnung(§ 12) kann bestimmtwerden,daß die Beschlußfähigkeit
der Handelskammerdurch die Anwesenheiteiner gewissenAnzahl der nicht am Kammersitz
wohnhaftenMitglieder bedingtist.

§ 11.

Die KostenderHandelskammerneinschließlichderWahlkostenwerden,soweitnichtZu=
schüsseaus Kreis=undZentralfondsodersonstigeEinnahmenverfügbarsind, durchBeiträge
der Wahlberechtigten(§ 21) des ganzenKammerbezirksmit EinschlußderGremialbezirke
gedeckt.

Die Beiträge werdenauf Grund eines von der HandelskammeraufgestelltenHaus=
haltsplanes von der K. Regierung,Kammer desInnern, nachbestimmtenVerteilungsgrund=
sätzenfestgesetztund, vorbehaltlichanderweitigerRegelung,von derHandelskammereingehoben.

Werdendie BeiträgenachdemMaßstabederGewerbesteuererhoben,so sindbei der
Berechnungdes auf den Einzelnen entfallendenBetrags nur diejenigenSteuerbeträgezu
berücksichtigen,mit denenderBeitragspflichtigefür ein im KammerbezirkbetriebenesGewerbe
veranlagtist.

HinsichtlichderBeitreibungderBeiträge, dannhinsichtlichderVerjährungdesAnspruchs
auf die Beiträge und desAnspruchsaufRückerstattungzuUnrechterhobenerBeiträge, endlich
hinsichtlichder nachträglichenEinhebunggeschuldeterBeiträge findendiefür Gemeindeumlagen
geltendenVorschriftenentsprechendeAnwendung.

BeschlüssederHandelskammernüberUnternehmungenundEinrichtungen,zu derenAus=
führung dieErhöhungder im Haushaltsplau vorgesehenenBeiträgeerforderlichist, unterliegen
der besonderenGenehmigungder K. Regierung,Kammer des Innern.

Die Handelskammerhat über ihreEinnahmenundAusgabenRechnungzu führenund
die abgeschlosseneJahresrechnungder K. Regierung,Kammer desInnern, zurPrüfung und
Genehmigungvorzulegen.

12.

Die Handelskammernhabenüber die GeschäftsführungnähereBestimmungenin einer
Geschäftsordnungzu erlassen,welchederK. Regierung,Kammer desInnern, vorzulegenist.

8 13.
Für jede Handelskammerwird von der K. Regierung, Kammer des Innern, ein

Kommissärernannt.
Dieser hat in der Regel den Sitzungen der Handelskammerbeizuwohnenund kann

jederzeitdas Wort verlangen;ein Stimmrechtstehtihm nichtzu.

Google

Kosten und
Beiträge.

Geschäfts
ordnung.

Regierungs⸗
kommissär.



74

814.
Ausschuß Bei derHandelskammerwird einAusschußvon 4—6 demHandwerknichtangehörigen

aleincerbe—Kleingewerbetreibenden(§ 4 des Handelsgesetzbuches)gebildet.
treibenden. Die Zahl derMitglieder, welchenach§ 36 zuwählensind, wirdvonder K. Regierung,

Kammer des Innern, nachAnhörungder Handelskammerbestimmt.
Die Mitglieder des AusschussesderKleingewerbetreibendensind zu denBeratungender

Handelskammer,welcheAngelegenheitendesKleingewerbeszumGegenstandehaben,beizuziehen
und habendie Rechteund Pflichten von Mitgliedern der Handelskammern.

8 15.
Ausschuß Bei jederHandelskammerwird fernerein Ausschußvon 6—14 VertreternderHand=
der lungsgehilfenundtechnischenAngestelltengebildet.Handlungs= »«

gehilfenund Die Zahl der Mitglieder, welchenach8 37 zu wählensind, dann ihre Verteilung
technischenauf die beidenGruppenwird von derK. Regierung,KammerdesInnern, nachAnhörung

Angestellten.
der Handelskammerbestimmt.

Die Mitglieder des Ausschussessind zu denBeratungender Handelskammer,welche
Angelegenheitender Handlungsgehilfenund technischenAngestelltenzum Gegenstandehaben,
beizuziehenund habendie Rechteund Pflichten von Mitgliedern der Handelskammern.

III. Handelsgremien.
8 16.

Geschäftskreis. Den Handelsgremienobliegtdie FörderungundVertretungderInteressendesHandels
und Gewerbes,der Industrie und des Bergbauesihres Bezirkes(§ 2 Ziff. 1 und 2).

Sie übendie ihnendurchbesondereGesetze,Verordnungenund Ministerialvorschriften
übertragenenFunktionenaus und habeninsbesonderebei der Ernennung der Handelsrichter
mitzuwirken. «

Sie habendenHandelskammernMaterial zurErstattungdesJahresberichtszu liefern
und die von diesenoderden Behördenihres Bezirks gestelltenAnsuchenzu erledigen.

In Angelegenheitenvon vorwiegendörtlichemInteressekönnendieHandelsgremienmit
den zuständigenBehörden unmittelbar verkehren,haben jedochin wichtigerenFällen der
HandelskammerhievonKenntniszu geben.

§ 17.
Zusammen= Die Handelsgremienbestehenaus unmittelbargewähltenMitgliedern(§ 38), deren
setung.Zahl dieK. Regierung,KammerdesInnern, festsetztund auchentsprechendverteilt,wenn

sich der Gremialbezirk aus mehrerenDistriktsverwaltungs=oder Gemeinde=Bezirkenoder
Bestandteilensolcherzusammensetzt.
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§18.
Die auf dieGeschäftsführungunddieWahlenderHandelsgremienerwachsendenKosten Kosten

werden,soweitnicht Zuschüsseder Handelskammern,GemeindenoderDistrikte und sonstigeundBeitrage.
Einnahmenzur Verfügungstehen,durchBeiträge derWahlberechtigten(§ 21) des Gremial⸗
bezirksgedeckt.

Die Beiträge werdenauf Grund eines vom HandelsgremiumaufgestelltenHaushalts=
planes von der für den Sitz des HandelsgremiumszuständigenDistriktsverwaltungsbehörde
nach bestimmtenVerteilungsgrundsätzenfestgesetztund, vorbehaltlichanderweitigerRegelung,
vomGremiumeingehoben.

§ 19.

Im übrigenhabendie für die HandelskammerngeltendenBestimmungenin § 3 SonstigeBe=
abs.1,§§5—9,§ 10Abs.1und2,§ 11Abs.3—6,sowie§ 13mitderMaß=kimmungen
gabeentsprechendeAnwendungzu finden,daß

1. die Befugnisseder K. Regierung,Kammer des Innern, auf die für den Sitz des
HandelsgremiumszuständigeDistriktsverwaltungsbehördeübergehen;

2. die Aufstellungeines fachwissenschaftlichenSekretärs nicht erforderlichist.

IV. Wahlen.

1. Wahlen zu den Handelskammern.

a) Wahlverfahren.

8 20.

Zur Vornahmeder Wahlen hat die K. Regierung, Kammer des Innern, denBezirk Wahlkreise,
derHandelskammermit AusnahmederGremialbezirkein Wahlkreiseeinzuteilen. Wahlordnung,Wahltage.

Hierüber, dannüber dieZahl der in jedemWahlkreisezu wählendenKammermitglieder %
und über die etwa erforderlicheBildung vonWahlbezirkenzur Stimmabgabe(Abstimmungs=
bezirken)hat die WahlordnungVorschriftenzu treffen,welchenachAnhörung der Handels=
kammervon der K. Regierung,Kammer des Innern, zu erlassenist.

Die Wahlordnung kann bestimmen,wievieleKammermitgliederaus jedemWahlkreise
demGroßhandel,der Industrie, demBergbau und demfirmenberechtigtenKleinhandel(De=
tailhandel)anzugehörenhaben. Sie kann ferneranordnen,daß jededieserGruppengetrennt
abzustimmenhat.

Die Wahltagewerdenvon der K. Regierung,Kammer des Innern, festgesetzt.



Wahlberechti=
gung.

Wahlrechts=
ausübung.

8 21.
Wahlberechtigtsind, sofernsie zur Gewerbesteuerveranlagtsind:
1. alle ein Handelsgewerbetreibendennatürlichenund juristischenPersonen,welcheals

Inhaber einer Firma in einem der für den KammerbezirkgeführtenHandelsregistereinge=
tragensind, mit Ausnahmeder Apotheker;

2. alle ein HandelsgewerbetreibendenGesellschaftenund Genossenschaften,welche in
einemder für den KammerbezirkgeführtenHandels=oderGenossenschaftsregisteroderRegister
für registrierteGesellschafteneingetragensind, mit Ausnahme der landwirtschaftlichenund
Handwerker=Genossenschaften;

3. die im Kammerbezirkals EigentümeroderPächterdenBergbau treibendennatür=
lichenoderjuristischenPersonenund Gesellschaften,auchwenn sie nicht im Handels=oder
Genossenschaftsregistereingetragensind;

4. die Besitzerder im KammerbezirkgelegenenBetriebsstätten,welchezu einem außer=
halb diesesBezirks befindlichenim HandelsregistereingetragenenUnternehmengehören,auch
wenndieBetriebsstättenicht im Handelsregistereingetragenist, jedochnachArt undUmfang
einenin kaufmännischerWeise eingerichtetenGeschäftsbetrieberfordert.

§ 22.
Das Wahlrechtwird ausgeübt:
1. für Frauen durchden Ehemannoderden Geschäftsleiter;
2. für Personen, die geschäftsunfähigoder in der Geschäftsfähigkeitbeschränktsind

oderunter Pflegschaftstehen,durchihre gesetzlichenVertreter:
3. für Gesellschaftenund Genossenschaftendurchdie persönlichhaftendenGesellschafter,

die Vorstandsmitglieder,Geschäftsführerrc.;
4. für Gewerkschaftendurchihre Repräsentanten:;
5. für den Staat, für Gemeinden,Stiftungen und sonstigeKörperschaftendurchdie

zuständigenBeamtenoderVertreter.
Das Wahlrechtkann durcheinen mit schriftlicherVollmachtversehenen,im Handels=

registereingetragenenProkuristen,jedochnur für eine wahlberechtigtePersonausgeübtwerden.

8 23.

Wer in demselbenKammerbezirkmehrfachwahlberechtigtist, darf gleichwohlnur eine
Wahlstimmeabgebenundhat, wenn er gleichzeitigin mehrerenWahlkreisenoderAbstimmungs=
bezirkendes Kammerbezirkswahlberechtigtist, vor Ablauf der zu Einwendungengegendie
WählerlistenbestimmtenFrist (§ 26 Abs. 3 am Ende) zu erklären,in welchemWahlkreis
er sein Stimmrechtausübenwill.
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8 24.
Wählbar sind deutscheStaatsangehörige,die zur persönlichenAusübung des Wahl⸗

rechtsbefugtoderzur Ausübungeines fremdenWahlrechtsgemäß§ 22 Ziffer 3—5
berufen sind, das 25. Lebensjahrvollendethaben und im Kammerbezirkoder in dessen
nächster,von der K. Regierung, Kammer des Innern, abgegrenzterUmgebungwohnen.

Wer nachAbsatz1 wählbar gewesenist, die seineWählbarkeitbegründendeTätigkeit
aber aufgegebenhat und eine andereBerufstätigkeitnicht ausübt, kann gewähltwerden,
falls er im BezirkderHandelskammerwohnt.

MehrereVertreterderselbenGesellschaftoderjuristischenPerson dürfennicht gleichzeitig
Mitglieder derselbenHandelskammersein.

6 25.
Wer nach§ 21 wahlberechtigtist, sichjedochnicht im Besitzder bürgerlichenEhren=

rechtebefindet,kann wederwählennochgewähltwerden.
Gleiches gilt von demjenigen,über dessenVermögenderKonkurs eröffnetist, bis nach

AbschlußdiesesVerfahrens, sowie von demjenigen,welcherseineZahlungeneingestellthat,
währendder Dauer der Zahlungseinstellung.

8 26.
Zur Vorbereitung der Wahlen werden von den Distriktsverwaltungsbehördender

WahlkreiseoderAbstimmungsbezirke— in München vom Stadtmagistrat— auf Grund
der Einträge im Handels=und Genuossenschaftsregisterund auf Grund von Auszügenaus
der GewerbesteuerlisteWählerlistenaufgestellt.

Zur Teilnahmean denWahlen ist nur berechtigt,werin denWählerlisteneingetragenist.
Spätestensvier Wochenvor demWahltagesind die WählerlistenöffentlicheineWoche

lang auszulegen. Die Distriktsverwaltungsbehördehat Ort und Zeit der Auslegung
mit demHinweis auf den Inhalt des vorstehendenAbsatzesund mit demBeifügenbekannt
zu geben, daß Einsprüchegegendie Liste spätestensinnerhalbeinerWochenachbeendigter
Auslegung bei ihr anzubringensind.

Einsprüchehat die Distriktsverwaltungsbehördesogleichzu bescheiden,worauf die Listen
abgeschlossenwerden.

§ 27.

Die Wahlen sind unmittelbarund geheim. Sie erfolgendurchrelativeMehrheit der
in einemWahlkreiseabgegebenengültigenStimmen.

Bei Stimmengleichheitentscheidetdas Los.
17
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8 28.
Die Wahlen werdenvon Wahlvorsteherngeleitet,die von den Distriktsverwaltungs=

behördennachAnordnungder K. Regierung,Kammer des Innern, zu ernennensind.
Der Wahlvorsteherberuft aus der Zahl derWahlstimmberechtigten2—3 Beisitzer,die

mit ihm denWahlvorstandbilden.
§ 29.

Die AbstimmunggeschiehtdurchStimmzettelvon weißemPapier, die nicht unterschrieben
und mit keinemäußerenKennzeichenversehenseindürfen; sie sind nachgehörigerAusfüllung
zusammengefaltetvondenWählernpersönlichdemWahlvorsteherzu übergebenundvondiesem
in eineUrne zu legen.

Über Anstände,die sich bei der Wahlhandlungergeben,entscheidetder Wahlvorstand
(& 28 Abs. 2) durchStimmenmehrheit;beiStimmengleichheitgibt die Stimme des Wahl=
vorstehersden Ausschlag. Die Entscheidungist endgültig. .

8 30.
Nach vollendeterWahl zählt der Wahlvorstanddie Stimmen und stellt das Ergebnis

und denwesentlichenVerlauf der Wahlhandlungin einerNiederschriftfest, die alsbald der
Distriktsverwaltungsbehördeeinzusendenist; diebeanstandetenWahlzettelsindoffen,dieübrigen
versiegeltbeizulegen.

8 31.

Die Distriktsverwaltungsbehördenhabendie Wahlaktenan dieK. Regierung,Kammer
des Innern, einzusenden,welchedie Wahlergebnissefür sämtlicheWahlkreisefeststelltund
veröffentlicht.

Sind mehrereVertreter derselbenGesellschaftoderjuristischenPerson (§ 24 Abs. 3)
gewähltworden,so ist nur dieWahl desjenigenVertretersgültig, welcherdiemeistenStimmen
erhalten hat; an die Stelle der übrigentretendiejenigen,welchenach ihnen im gleichen
Wahlkreiseund Wahlgangedie meistenStimmen erhaltenhaben.

Sind von einemWahlstimmberechtigtenentgegender Vorschrift des § 23 mehrere
Wahlstimmenabgegebenworden,so sind sie sämtlichungültig.

b) Mitgliedschaft.

§ 32.

Die Mitglieder der Handelskammernwerdenauf sechsJahre gewählt.
Am Schlusse jedes dritten Jahres scheidetdie Hälfte der Mitglieder, bei ungerader

Zahl zum erstenmaldie größereAnzahl aus und wird durchNeuwahlenergänzt;die zuerst
Austretendenwerdendurchdas Los bestimmt.
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Die Ausscheidendensind wiederwählbar, könnenjedocheineWiederwahlablehnen.
Bei Erledigungenin derZwischenzeitwird dieMitgliederzahlbinnen2 Monaten durch

Zuwahl der Handelskammerergänzt. Der Gewählte, der die Wählbarkeitnach 8 24f.
besitzenund demWahlkreisesowie der Berufsgruppedes Ausgeschiedenenangehörenmuß,
tritt an die Stelle des Ausgeschiedenenauf dieDienstesdauer,welchediesernochzu erfüllen
gehabthätte.

8 33.

Eine Ablehnung der Wahl odereinefreiwillige Niederlegungder Funktion als Mit= Ablehnung
glied der Handelskammerist, außer im Falle des § 32 Abs. 3, wegenzurückgelegtenn=—i
60. Lebensjahres,wegenerwiesenerkörperlicherodergeistigerUnfähigkeitoderaus sonstigen
triftigen Gründen zulässig.

Die endgültigeEntscheidunghierübertrifft die Handelskammer.

* 34.
Jeder in derPersoneinesMitgliedeseintretendeUmstand,welcher,wenner vor der Erlöschen.

Wahl vorhandengewesenwäre, von der Wählbarkeitausgeschlossenhabenwürde,hat das
Erlöschender Mitgliedschaftzur Folge.

2. Handelsvorstand Nürnberg.

35.

An Stelle der in Nürnberg zu wählendenMitglieder der Handelskammertritt der
dortigeHandelsvorstand.

3. Wahlen zum Ausschuß der Kleingewerbetreibenden.

8 36.

Wahlberechtigtsind die am Handelskammersitzwohnenden,wederdemHandwerkange=
hörigen noch im HandelsregistereingetragenenKleingewerbetreibenden(§ 4 des Handels=
gesetzbuches),die mindestens3 —“ Gewerbesteuerentrichten.

Wählbar sind die 25 Jahre alten, männlichendeutschenStaatsangehörigen,die im
Kammerbezirkwohnenund im übrigennachAbs. 1 wahlberechtigtsind. Wer unter Vor=
mundschaftoderPflegschaftsteht,ist von der Wählbarkeitausgeschlossen. «

Zur Vornahmeder Wahlen kann die DistriktsverwaltungsbehördedesHandelskammer⸗
sitzesAbstimmungsbezirkebilden.

Die Wähler habensichüber ihrePerson und ihreWahlberechtigungdurcheinwandfreie
Bescheinigungenauszuweisen.

17*
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Jeder Wähler ist bei AbgabederStimme in eineListe einzutragen,die in 4 Spalten
die fortlaufendeNummer, Vor= und Zuname, Berufsart und Wohnung des Wählers zu
enthaltenhat.

Das Staatsministerium des KöniglichenHauses und des Außern kann bestimmen,
daß die Wahl nachden Grundsätzender Verhältniswahl unter Berücksichtigungder in Be=
trachtkommendenBerufsgruppenstattfindet. «

Im übrigenfindenauf die Wahlen die Vorschriftenin den §§ 22 Ziffer 1 und 2,
25, 27—30, 31 Abs. 1, 32—34 und 39 Abs. 2 mit der Maßgabe entsprechendeAn=
wendung,daß die Zuwahl nach§ 32 Abs. 4 vom Ausschußvorzunehmenist. -

4. Wahlen zum Ausschuß der Handlungsgehilfen und technischenAngestellten.

§ 37.

Wahlberechtigtsind die volljährigen,männlichenHandlungsgehilfenund technischenAn=
gestellten,die am Handelskammersitzbeschäftigtsind.

Wählbar sind die 25 Jahre alten, männlichendeutschenStaatsangehörigen,die im
Kammerbezirkals HandlungsgehilfenodertechnischeAngestelltebeschäftigtsind.

Wer unterVormundschaftoderPflegschaftsteht,ist wederwahlberechtigtnochwählbar.
Zur Vornahmeder Wahlen kanndie Distriktsverwaltungsbehördedes Handelskammer=

sitzesAbstimmungsbezirkebilden.
Die Wähler habensichüber ihrePerson und ihreWahlberechtigungdurcheinwandfreie

Bescheinigungenauszuweisen.

Jeder Wähler ist bei AbgabederStimme in eineListe einzutragen,die in 5 Spalten
die fortlaufendeNummer, Vor= und Zuname, Berufsart, Wohnungund Firma des Ge=
schäftsherrndes Wählers zu enthaltenhat.

Die Wahl findet nach denGrundsätzender Verhältniswahl derart statt, daß neben
denMehrheitsgruppenauchdie Minderheitsgruppenentsprechendihrer Zahl vertretensind;
die Verteilung auf die Gruppen erfolgtdurchdie K. Regierung,Kammer des Innern.

Das StaatsministeriumdesKöniglichenHauses und desAußern kanndie Stimm=
abgabeauf Vorschlagslistenbeschränken.

Im übrigenfindenauf dieWahlen dieVorschriftenin den88 25, 27—30, 31 Abf.1,
32—34 und 39 Abs. 2 mit der Maßgabe entsprechendeAnwendung,daß die Zuwahl
nach§ 32 Abs. 4 vom Ausschußvorzunehmenist.
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5. Wahlen zu den Handelsgremien.

l38.
Für den Gremialbezirkfindennur Wahlen zum Handelsgremium,nicht zur Handels=

kammerstatt. .

Setzt sichein Gremialbezirkaus mehrerenDistriktsverwaltungsbezirkenzusammen,so
bildetjederDistriktsverwaltungsbezirkeinenWahlkreis; BestandteileeinesDistriktsverwaltungs⸗
bezirkeskönnenvon derK. Regierung,Kammerdes Innern, als eigenerWahlkreis bestimmt
odereinembenachbartenWahlkreis zugeteiltwerden.

Abstimmungsbezirkekönnenvon denDistriktsverwaltungsbehördennachBedarf geschaffen
werden.

Der Wahltag wird von der für denSitz des HandelsgremiumszuständigenDistrikts=
verwaltungsbehördeim Benehmenmit denetwa sonstbeteiligtenDistriktsverwaltungsbehörden
festgesetzt.

Im übrigenfindenauf die Wahlen zu denHandelsgremiendie §§ 21—34 mit der
MaßgabeentsprechendeAnwendung,daßdasWahlergebnisvon der für denSitz desHandels=
gremiumszuständigenDistriktsverwaltungsbehördefestgestelltund veröffentlichtwird.

V. Streitigkeiten.
§ 39.

StreitigkeitenüberWahlberechtigung,WählbarkeitundBeitragspflichtzu denHandels=
kammernundHandelsgremienwerdenin I. Instanzvonderfür denWohnsitzdesBeteiligten
(oder den Betriebssitz)zuständigenDistriktsverwaltungsbehörde,in II. Instanz von der
K. Regierung,Kammer des Innern, entschieden.

EinsprüchegegendieWahl sind binnen2 Wochennachder VeröffentlichungdesWahl=
ergebnisses(§ 31 Abs. 1, § 38 Abs.5) bei der Handelskammer(oderdemHandelsgremium)
anzubringen. GegenderenEntscheidungist binnen2 Wochenseit der ZustellungBerufung
zur K. Regierung,Kammer des Innern, (oderDistriktsverwaltungsbehördedesAbstimmungs=
bezirkes)zulässig,welcheendgültigbeschließt.

VI. Schlußbestimmungen.

8 40.
GegenwärtigeVerordnungtritt am 1. März 1908 in Wirksamkeit.
Mit ihrem Vollzug wird das Staatsministerium des KöniglichenHauses und des

Außernbeauftragt.
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Die derzeitbestehendenHandels- undGewerbekammernhabenbis zur vollständigen
DurchführungdieserVerordnungihreTätigkeitfortzusetzen.ÜberdenZeitpunktihrerAuflösung
hat das Staatsministeriumdes KöniglichenHauses und des Außern zu bestimmen.

München,den 25. Februar 1908.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:
. V. n.
Ministerialrat v. Graf.

Nr. 4621.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaberbetreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heute ist genehmigtworden,daß die Stadtgemeinde
Regensburg 4% ige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im Gesamtbetragevon
1750 000 Mark und zwar Stücke zu 5000, 2000, 1000, 500 und 200 K in den
Verkehrbringe.

München,den 20. Februar 1908.

v. Brettreich.

St.=M.d.J. Nr.4716.
Kr.M. Nr.3194.
Bekanntmachung, Landwehrbezirkseinteilungder K. Preuß. 5. Infanterie=Brigadebetreffend.

fi. StaatsministeriumdesInnern undK. Kriegsministerium.

Die K. Preuß. 5. Infanterie=Brigadehat vom1. April lfd. Is. ab folgendeLand=
wehrbezirkseinteilung:
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. . Verwaltungs=
i mBezirk Landwehrbezirke (bzw.Aushebungsbezirke Bemerkungen

17) Stettin *)Der 1.Bezirkist demKommandeur
In der der5.Infanterie=Brigade,der2.Be=

— .. zirk dem Kommandeur der 3. Ka=
2 Anklam Verwaltungseinteilung balerier=Brigadeundder2. Seit

) « « - dem Kommandeurder3. Feldartil⸗
Stralsund tritt eine Anderung lerie⸗Brigade im Frieden unterstellt.

— nicht ein.3* Swinemünde
Naugard

Die Anderungder Anlage 1 der Wehrordnungbleibt vorbehalten.

München,den 24. Februar 1908.
J. A.

Frhr. v. Horn. Staatsrat v. Arczeisen.

Nr. 3683.

Bekanntmachung, betreffenddieAusführungdesReichsgesetzesvom 6. Juli 1904überdie
Bekämpfungder Reblaus.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund des§ 2 Abs. 2 Nr. 4 desReichsgesetzesvom6. Juli 1904 überdie
BekämpfungderReblausunddes§ 2 derK. Vollzugsverordnunghierzuvom7.Mai 1905
(Gesetz=und VerordnungsblattS. 465) wird folgendesbestimmt:

Die Verwendungvon Rebteilen,insbesonderevon trockenemRebholzals Verpackungs=
material und dergl. ist verboten.

ZuwiderhandlungenwerdennachMaßgabe des § 10 Ziff. 2 und § 11 Ziff. 1 des
Reichsgesetzesbestraft.

München,den 25. Februar 1908.

v. Grettreich.

Auszug aus der Adels-Matrike! der BayerischenKrone bei der Ritterklasse
des Königreiches. am 3. Februar 1908:

derGeheimeHofrat Dr. Karl Ritter von
Birkmeyer, ord.Professoran der K. Uni=

Der Adelsmatrikelwurden einverleibtfür versitätMünchensub Lit. B, Fol. 91, Akt
ihre Person als Ritter des VerdienstordensNr. 3022,
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der KommerzienratPaul Ritter von
Schmid, Bankierin AugsburgsubLit. §,
Fol. 149, Akt Nr. 3022,
derMinisterialrat im K. Staatsministerium

der Finanzen, Philipp Ritter von Kohl,
stellvertretenderBevollmächtigterBayerns zum
BundesratsubLit. K, Fol. 66, AktNr. 3022,
derMinisterialrat im K. Staatsministerium

für Verkehrsangelegenheiten,Eduard Ritter

Google

von Weiß sub Lit. W, Fol. 64, Akt
Nr. 3022,
der Wirkliche GeheimeKriegsrat Heinrich

Ritter von Lenz, Siektionsvorstandim
K. Kriegsministeriumsub Lit. L, Fol. 59,
Akt Nr. 3022,
derOberstaatsanwaltbeimK. Oberlandes=

gerichteMünchen,Julius Ritter von Zöller
sub Lit. 7, Fol. 18, Akt Nr. 3022.



Geset=undVerurdungsguct!
für das

LKönigreichBayern.

Nr. 12.
München, den 2. März 1908.

AInhalt:
Gesetz vom 23. Februar 1908, die Berufsvormundschaftbetreffend.— Gesetz vom 26. Februar 1908, betreffend

die Abänderung, des Forstgesetzes.— Königlich Allerhöchste Verordnung vom 23. Februar 1908, die
Gebühren der Dispacheurebetreffend. .

Gesetz, die Berufsvormundschaftbetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

LCuitpoldb,
VvonGottezGnadenSöniglicherPrinzvonHayern,

Begent.
Wir habennachVernehmungdesStaatsrats mit Beirat undZustimmungderKammer

der Reichsräteund der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

Artikel 1.

Das Vormundschaftsgerichtkann vor den nach§ 1776 des BürgerlichenGesetzbuchs
als VormünderberufenenPersonenBeamte einerGemeindezu Vormündern für diejenigen
Minderjährigenbestellen,welcheunter der Aufsicht der Beamten in einer von ihnen aus=
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gewähltenFamilie oderAnstalt erzogenoderverpflegtwerden. Es kann ihnenauchnur
einzelneRechteund Pflichten einesVormundesübertragen.

Artikel 2.

Durch Gemeindestatutkann bestimmtwerden,daß Gemeindebeamtealle odereinzelne
Rechteund Pflichten eines Vormundes für solcheMinderjährige haben, welcheunterder
Aufsichtder Beamtenin einer von ihnen ausgewähltenFamilie oderAnstalt erzogenoder
verpflegtwerden.

Das Statut bedarfderGenehmigungderStaatsministerienderJustiz unddesInnern.
Treten bei einemMinderjährigendie Voraussetzungenein, unter denenderGemeinde=

beamtenachdemStatute die in diesemvorgesehenenRechteund Pflichten einesVormundes
erlangt, so hat derGemeindebeamtedies demVormundschaftsgerichtunverzüglichmitzuteilen.

Die Befugnis des Vormundschaftsgerichts,einen anderenVormund zu eestellenoder,
sofernenachdemStatute demGemeindebeamtennur bestimmteRechteund Pflichten eines
Vormundeszukommen,diesedemVormundezu übertragen,bleibt unberührt.

Artikel 3.
Die Vorschriftender Artikel 1, 2 gelten bei unehelichenMinderjährigen auchdann,

wenn dieseunter der AufsichtderGemeindebeamtenin der mütterlichenFamilie erzogenoder
verpflegtwerden.

Artikel 4.
Der Gemeindebeamtebehältdie Rechteund Pflichten einesVormundesauchnachder

Beendigungder ErziehungoderVerpflegungbis zur Volljährigkeitdes Minderjährigen.

Artikel 5.
Soweit der GemeindebeamteRechteund Pflichten einesVormundes erhält, endigen

die Rechteund Pflichten des bisherigenVormundes.

Artikel 6.

DemGemeindebeamtenstehendienachdem§ 1852Abs.2 desBürgerlichenGesetzbuches
zulässigenBefreiungenzu

Ein Gegenvormundist nichtzu bestellen.

Artikel 7.

Auf Antrag der Gemeindehat das Vormundschaftsgerichtden Gemeindebeamtenals
Vormund zu entlassenund, sofernihm nur einzelneRechteund Pflichten einesVormundes
zustehen,ihn von diesenzu entbinden.
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Artikel 8.

Der Artikel12 Abs.2 Satz2 desGesetzesvom10.Mai 1902, die Zwangserziehung
betreffend,erhält folgendeFassung:

„In Münchenist derStadtmagistratzuständig.“

Gegebenzu München,den 23. Februar 1908.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v. Wehner. v. Krauendorfer. v. Pfaff.
Frhr. v.Horn.v. Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Gesetz, betreffenddieAbinderung des Forsigesebes.

Im NamenSeiner Majestütdes Königs.

Luithold,
von GofttesGnadenKbniglicher Prinj Von ayern,

Regent.
Wir habennachVernehmungdesStaatsrats mit Beirat undZustimmungder Kammer

der Reichsräteund der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

1.
Nach demArt. 42 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

Art. 422a.

Wenn ein gewerbsmäßigerHändler mit ländlichenGrundstückenim eigenenNamen
oder als Vertreter eines anderenein Waldgrundstückerwirbt oder veräußert, so hat er

Google



88

hievonbinnenachtTagen nachdemAbschlussedesVertrags derDistriktsverwaltungsbehörde,
in derenBezirk das Waldgrundstückgelegenist, Anzeigezu erstatten.

Die Anzeigehat zu enthalten:
a) die Bezeichnungdes WaldgrundstücksnachderSteuergemeinde,derPlannummer,
demNamen und der Fläche;

b) Namen, Stand und Wohnort des Veräußerersund des Erwerbersdes Wald=
grundstücks;

) ob das Grundstückmit demHolz auf demStamme oderohnediesesveräußert
wordenist.

Art. 42 b.

Wenn ein gewerbsmäßigerHändler mit ländlichenGrundstückenim eigenenNamen
oder als Vertreter eines anderenein Waldgrundstückerworbenoderveräußerthat und der
Güterhändleroder derjenige,für welchener es erworben,oder derjenige,an welchener es
veräußerthat, den Wald ganz oder teilweiseabholzenoder eine der Abholzung in der
Wirkung gleichkommendeLichthauungvornehmenwill, so ist zur AbholzungoderLichthauung
forstpolizeilicheGenehmigungerforderlich.

Die Forstpolizeibehördehat die Genehmigungvon der Erfüllung der zur Sicherung
derWiederaufforstungerforderlichenBedingungenabhängigzu machen,insbesonderedasMaß
der zulässigenLichthauungzu bestimmenund für die Kostender WiederaufforstungSicher=
heitsleistungzu verlangen. Sie darf jedochdie Genehmigungnicht versagen,wenn die
Wiederaufforstunghinreichendgesichertist. Bei Jungholzbeständendes Hochwaldbetriebesist
dieGenehmigungin derRegel zu versagen,wennnichtmindestens75 Prozent derStämme
auf Brusthöheeine Stärke von 12 cm besitzen.

Für die Sicherheit gelten die Vorschriftender §§ 232 bis 240 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs.Die geleisteteSicherheit ist zurückzugeben,wenndie Wiederaufforstunghin=
reichendgesichertist.

Die Forstpolizeibehördehat sich vor der Erteilung oderVersagungder Genehmigung
mit demForstamtezu benehmen.

Art. 42c.

Die VorschriftenderArt. 42a und42b findenauchAnwendung,wennein gewerbs=
mäßigerHändler mit ländlichenGrundstückenlediglichden HolzbestandeinesWaldgrundstücks
erwirbt oderveräußert.

8 2.

Im Art. 75 Abs.1 werdennachdenWorten „oder wer demVerbotederAbschwendung
zuwiderhandelt“die Worte eingestellt:
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„oder wer ohnedienachdemArt. 42b oder42c erforderlicheGenehmigung
mit der Abholzung oder einerder Abholzung in der Wirkung gleichkommenden
Lichthauungbeginnt oder bei der Abholzung oder Lichthauungden auferlegten
Bedingungenzuwiderhandelt."“

8 3.
Als Art. 76a wird folgendeVorschrifteingestellt:

„Wer die im Art. 42a oder42 vorgeschriebeneAnzeigeunterläßt, ver⸗
fällt in eine Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark.“

8 4.
Der Art. 77 erhält folgendenAbs. 3:

„WereinenWald ganzoderteilweiseabgeholztodereinederAbholzungin derWir=
kunggleichkommendeLichthauungvorgenommenhat,sodaßeinenachArt. 42 aufzu=
forstendeWaldblößeentsteht,haftet demStaate für die Kosten der vom Forst=
amte bewirktenWiederaufforstungauch dann, wenn er nach demAbs.1 nicht
strafbarist; der Anspruchdes Staates verjährtin fünf Jahren von der Ent=
stehungder Waldblößean. Die gleicheHaftung trifft denjenigen,welchereine
nachArt. 42 aufzuforstendeWaldblöße erwirbt; die Verjährungsfristberechnet
sichvom Erwerbean.“

§ 5.
Im Art. 78 Abs. 1 werdennachdemWorte „Abschwendung"“dieWorte eingestellt:

„oder einer nachArt. 42b oder420 unerlaubtenAbholzung oderihr in
der Wirkung gleichkommendenLichthauung.“

Gegebenzu München,den26. Februar1908.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Podewils. v.Miltner. Dr. v.Wehner. v. Frauendorfer. v. Pfaff.
Frhr. v.horn. v.Prettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Königlich Allerhöchste Verordnung, die Gebührender Dispacheurebetreffend.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.

Kuitpold.
vonGottezGnadenZöniglicherPringvonBayern,

Regent.

Wir findenUns bewogen,aufGrund desArtikel5 desGebührengesetzeszu bestimmen:
1 Für die AufmachungeinerDispachehat der Dispacheurzu beanspruchen:
a) eine Gebühr von 1½0%0 des zur großenHaverei beitragöpflichigenWertes von

Schiff und Ladung,mindestensaber 35 =x,
b) eine Gebühr von 1%0 des zur großenHaverei beitragspfichtigenWertes von

Schiff und Ladung für den Fall, daß es sich um ganzeLadungeneinerWarengattungfür
einenEmpfängerhandelt,mindestensaber 35 ,

c) Ersatz der Reisekostenund sonstigenAuslagen nachMaßgabe des § 3 Abfk.3
und der §§ 6 bis 11 der Gebührenordnungfür Zeugen und Sachverständigesowie des
§ 80 des Gerichtskostengesetzes.

2. Lehntder Dispacheurden Auftrag einesBeteiligtenzur AufmachungderDispache
ab, weil ein Fall der„großenHaverei nicht vorliege, so kann er außer demErsatze der
Reisekostenund sonstigenAuslagen (Nr. 1c) eineGebühr von 10 —X beanspruchen.

München,den 23. Februar 1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. v. Miltuer.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Heinzelmann.
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Grseh=undVerdungsgua!
für das

KönigreichBayern.

Nr. 13.
München, den 11. März 1908.

Inhalt:
dekanntmachung vom 10. März 1908, Abgabe starkwirkenderArzneien in den Apothekenbetreffend.— Hof=

—8 —Hoftitel-Verleihungen. — Ordens-Verleihungen. — Auszug aus der Adels-Matrikel des
önigreiches.

Nr. 6671.

Bekanntmachung, AbgabestarkwirkenderArzneien in den Apothekenbetreffend.

K. Staatsministerium des Innern.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenallergnädigstgeruht, die Vorschriftender AllerhöchstenVerordnungvom
22. Juli 1896, betreffenddie Abgabe starkwirkenderArzneien u. . w. in den Apotheken
(Gesetz=und VerordnungsblattS. 517) dahin abzuändern,daß —

1. in § 4 Abs. 1 dieserVorschriftenzu denjenigenStoffen, derenwiederholteAbgabe
zum innerenGebrauchenur auf jedesmalerneuteschriftliche,mit Datum und Unterschrift
verseheneAnweisungeinesArztes oderZahnarzteserfolgendarf, „Veronal“ hinzutritt und
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salia und Vinum Colchici eingefügtwird:

München,den 10. März 1908.

0,5 g.“

Hof dienst=nachiich.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm3. März 1908 denK. Kammerjunker,
HauptmannundKompagniechefim 20. Infan=
terie=Regiment,EduardFreiherrnvon Brück
auf sein alleruntertänigstesAnsuchenzum
K. Kämmererzu ernennen.

Hoftitel-Verleihungen.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenmit AllerhöchstemSignate vom7. März
1908 Sich allergnädigstbewogengefunden,
nachstehendeHoftitelauszeichnungenzuverleihen
und zwar:

A. den der Gewerbsbezeichnung
vorzusetzenden Hoftitel:

1. aus der K. Haupt= und Residenzstadt
München:

an Stelle des bisherigenHoflieferanten=
titels an Louis Ballin, Möbelfabrikantden
Titel „Hofmöbelfabrikant"und an Georg

Google

Düll, Farben=und Lacabrikant denTitel
„Hoffarbenfabrikant“,
an Martin Ballin, Möbelfabrikant,
Robert Ballin, Möbelfabrikant,
MargarethaBußmann, Schlossermeisters=

witwe,
Ernst Karkutsch, Uhrmacher,Inhaberder

Firma Schweitzer,
JohannKlaiber, Hafnermeister,
Karoline Mastaglio, Besitzerin einer

Gobelinweberei,
Robert Pergler, Inhaber der Firma

J. Palm's Buchhandlung,
Karl Schmutzer, Uhren=und Chrono=

metermacher, #
Luitpold Seifers, Sattler und Riemer,
Wilhelm Vogt, Uhrmacher,
Valentin Witt, Möbelfabrikant,
Karl Rothmüller, Goldschmiedund

Ciseleur;
2. aus den Kreisen:

an Max Schreiner, Photographin
Schwandorf.

B. denTitel eines K. B. Hoflieferanten:
1. aus der K. Haupt= und Residenzstadt

München:
an Franz Brandl, Autograyhieanstalts=

besitzer,
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Karl Ritter von Dall' Armi junior,
Inhaber der Firma Karl Volkert, Zigarren⸗
und Tabakhandlung,
Max Knorr, Zigarettenfabrikantund

Zigarrengroßhändler,
EduardMühlthaler, InhaberderFirma

Johann Hamtöck,graphischeKunstanstalt,
Dr. Karl Riemerschmid, Spritraffinerie,

Likör=und Essigfabrikant,
Florian Silberbauer,

früchte=und Butterhändler,
Johann Sturm, Schlossermeister,
Karl Wiedling, Spielwarengeschäfts=

inhaber;

Mehl=, Hülsen=

2. aus den Kreisen Bayerns:
an Richard Schramm, Nosenzüchterin

Augsburg,
Georg Weiß, Spezerei=undDelikatessen=

geschäftsinhaberin Berchtesgaden,
Klara Zechmeister, Kunstschnitzerei=und

Holzbildhauereibesitzerswitwein Berchtesgaden,
Hermann Metz, Posamentier in Bad

Kissingen,
LorenzZitzmann, Delikatessen=undWein=

händler in Landau i. Pf.,
LudwigKohlndorfer, Delikatessen=,Kolo=

nialwaren=undZigarrenhändlerin Landshut,
LudwigWagner, GroßmetzgerinLandshut,
Arnold Graff, Wäschefabrikantin Lud=

wigshafena. Rh.,
Karl Schulze, Konditoreibesitzerin Lud=

wigshafena. Rh.,
Jakob Wegmann und
Arthur Hüetlin, Dampfmühlenbesitzerin

Memmingen,
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Konrad Hammell, Weingutsbesitzerund
Weingroßhändlerin Neustadta.H.,
EliseSebald, MitinhaberinderBuch=

druckereiundVerlagsbuchhandlungU.E. Sebald
in Nürnberg,
FerdinandStaudt und
AndreasMunzer, Inhaber der Firma

A. Wahrschaffe,Kurz= und Spielwarenhand=
lung in Nürnberg,
Gustav Wagner, Inhaber der Firma

J. ReißmannPianofortehandlunginNürnberg,
Ludwig Mühlbauer, Weingroßhändler

in Passau,
Franz Paul Wiedemann, Butter= und

Käsefabrikantin Prien,
Haus Arzmüller, Wurst= und Fleisch=

warenfabrikantin Rosenheim,
JosefNoepl, Leinenfabrikantin Wegscheid

und Jandelsbrunn,
JohannFerdinandBroili, Kolonialwaren=

und Zigarrenhandlung,FirmaC. A. Veninos
Erbenin Würzburg,
Karl Gräf, Herrenkleidergeschäftsinhaber

in Würzburg,
Philipp Keller,

burg,

Justine Moser, Kunst=und Handels=
gärtnereibesitzerinin Würzburg,
Ludwig Ruckert, Zinngußwarenfabrikant

in Würzburg,
Anna Schmidt, Möbelgeschäftsinhaberin

undTapezierermeisterswitwein Würzburg,
Karl Anton Würth, Kunstschlosserin

Würzburg.

Geigenbauerin Würz=
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Ordens-Verleihungen.

Im Namen Seiner Majestät des Känigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm11.Dezember1907 zuMitgliedern

des Maximiliansordenszu ernennen:

In der Abteilung für Wissenschaft:

den ordentlichenProfessorder Philologie
an der K. UniversitätMünchenDr. Hermann
Paul,
denProfessorderMathematikanderK. preu=

ßischen Universität Göttingen Dr. David
Hilbert,
den ordentlichenProfessoran der K. Tech=

nischenHochschulein München Dr. Karl
Ritter von Linde;

in der Abteilung für Kunst:

den K. MusikprofessorDr. Max Zenger
in München,
den Professor der Bildhauerei an der

K. Akademieder Künste in Berlin Louis
Tuaillon und
denArchitektenundBaurat amStadtbau=

amtMünchenHans Grässel, Ehrenmitglied
der K. Akademieder bildendenKünste;

Google

unterm15. Februar 1908 demWagen=
wascherAdamWitzgall bei derHofhaltung
Ihrer KöniglichenHoheitderPrinzessinTherese,
Witwe Seiner KöniglichenHoheitdesPrinzen
Arnulf von Bayern, die bronzeneMedaille
desVerdienstordensvom heiligenMichael und
unterm 26. Februar 1908 dem Lehrer

für Architekturzeichnenan der K. Pagerie,
städtischenOberingenieur a. D. Kaver Böck,
denVerdienstordenvomhl. MichaelIV. Klasse
zu verleihen.

Auszug aus der Adels-Matrikel
des Königreiches.

Der Adelsmatrikelwurden einverleibtfür
ihre Person als Ritter des Verdienstordens
derBayerischenKrone bei derRitterklasseam
26. Februar 1908:
derDirektorderK. RegierungvonMittel=

franken, Kammer der Finanzen, Georg Ritter
von Grimm sub. Lit. G., Fol. 52, Ah
Nr. 4910,
der K. Generalmajor und Kommandant

derFestungUlm, EugenRitter von Benzino
sub. Lit. B., Fol. 92, Akt Nr. 4910,
der Senatspräsidentam K. Oberlandes=

gerichteAugsburg,Philipp Ritter von Straub
sub. Lit. S., Fol. 150, Akt Nr. 4910.



»Es-undyetarduunggsklaft5
für das

Königreich Bayern.

Nr. 14.
München, den 16. März 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 9. März 1908, betreffenddas BerggewerbegerichtZweibrücken.— Ordens-Verleihung. —

Königlich AllerhöchsteGenehmigungzur Annahme einer fremdenDekoration. — Auszug aus der Adels=Matrikel
des Königreiches.

Bekanntmachung, betreffenddas BerggewerbegerichtZweibrücken.

f#.StaatsministeriumdesKöniglichenHausesunddesAußern.

Auf Grund des § 82 Abs. 1 desGewerbegerichtsgesetzes(R.G. Bl. 1901 S. 353 ff.)
und der §§ 1 und 2 der AllerhöchstenVerordnung über den Vollzug diesesGesetzesvom
16. August 1890 (Gesetz=und VerordnungsblattS. 571), ferner der §§ 1 und 2 der
AllerhöchstenVerordnung betreffenddie Formation der Staatsministerien vom 10. No=
vember1904 (Gesetz=und VerordnungsblattS. 567) wird für die Entscheidungvon
Streitigkeiten aus demArbeitsverhältnissezwischenden auf den Bergwerken,unterirdischen
Brüchen und Gräbereiendes Regierungsbezirkesder Pfalz beschäftigtenArbeitern einerseits
und ihren Arbeitgebern andererseits ein Gewerbegericht unter nachstehendenBestimmungen
errichtet:

21
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I. Abschnitt.

Hennung, BuständigkeitundBusammensetzungdes Lerggewerbegerichts.

§ 1.

Das Gewerbegerichtführt den Namen „BerggewerbegerichtZweibrücken“und hat
seinenSitz in Zweibrücken.

§ 2.

Arbeiter. Als Arbeiter im Sinne dieserBestimmungengeltenalle auf denobenbezeichnetenGruben
unter und über Tage beschäftigtenArbeiter.

Ebensogelten als Arbeiter Betriebsbeamte,Werkmeisterund mit höherentechnischen
DienstleistungenbetrauteAngestellte,derenJahresarbeitsverdienstan Lohn oderGehalt zwei=
tausendMark nicht übersteigt.

§ 3.

Sachliche Die Zuständigkeitdes Berggewerbegerichtsbemißt sich nach§ 4 Abs. 1 Nr. 1—5
ZuständigkeitdesGewerbegerichtsgesetzes.

Streitigkeiten, welchesich zwischenMitgliedern von Knappschaftsvereinenund den
letzterenaus demVollzug der Art. 205 bis 212 desBerggesetzesfür das Königreich
Bayern in derFassungderBekanntmachungvom20. Juli 1900 (Gesetz=undVerordnungs=
blatt Nr. 45) ergeben,werdennachArt. 213 und 226 diesesGesetzesentschieden.

84.

Das Berggewerbegerichtbestehtaus einemVorsitzenden,einemStellvertreterdes Vor=
sitzenden,20 Beisitzernund 10 Ersatzmännern.

85.
Allgemeine Zum Beisitzerdes Berggewerbegerichtssoll nur berufenwerden,wer das dreißigste
— Lebensjahrvollendet,in demderWahl vorangegangenenJahre für sichoderseineFamilie
derMitglieder.Armenunterstützungaus öffentlichenMitteln nichtempfangenoder die empfangeneArmen=

unterstützungerstattethat, und in demBezirkedesBerggewerbegerichtesseit mindestenszwei
Jahrenwohntoderbeschäftigtist.

Zu Beisitzernsollennicht berufenwerdenPersonen,welchewegengeistigeroderkörper=
licherGebrechenzu demAmte nicht geeignetsind.

Personen, welchezum Amte eines Schöffen unfähig sind Gerichtererfassungegeset
88 31, 32) könnennicht berufenwerden.
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86.
Der Vorsitzendeund dessenStellvertreterwerdenvomK.Stantsministrium desKönig=

lichenHausesund desAußernernannt.

§ 7.

Die Beisitzerund Ersatzmännermüssenzur Hälfte aus denArbeitgebern, zur Hälfte
aus den Arbeiternentnommenwerden.

Die Beisitzerund Ersatzmänneraus demKreiseder Arbeitgeberwerdenmittels Wahl
der Arbeitgeber,die Beisitzerund Ersatzmänneraus demKreise der Arbeitermittels Wahl
der Arbeiter bestellt.

Die Wahl erfolgt auf sechsJahre. Eine Wiederwahlist zulässig.

88.

Zur Teilnahmean denWahlensindnur berechtigt
a) als ArbeitgeberdiejenigenselbständigenUnternehmervonBergwerken,unterirdischen
BrüchenundGräbereienderPfalz, welchedas 25. Lebensjahrvollendethaben
und mindestenseinenArbeiter regelmäßigdas Jahr hindurchoder zu ewissen
Zeiten des Jahres beschäftigen;

b) als Arbeiter diejenigenArbeiter der Bergwerke,unterirdischenBrüche und Grä=
bereiender Pfalz, welchedas 25. Lebensjahrvollendetund im Bezirk des Berg=
gewerbegerichtsWohnungoderBeschäftigunghaben. ·

Die in § 5 Abs. 3 bezeichnetenPersonensindnichtwahlberechtigt.

§ 9.

Den Arbeitgebernstehenim Sinne der §§ 7 und 8 dieserBestimmungendie mit
der Leitung einesBergwerksbetriebesbetrautenDirektorensowietechnischeOberbeamte(Ober=
steiger,Betriebsführerund Maschinenwerkmeister)gleich, sofernederenNahresarbeitsverdienft
an Lohn oderMindestgehaltzweitausendMark übersteigt.

Die wahlberechtigtenVertreterdes Staates auf den ärarialischenWerkenwerdenvom
K. Stoaatsministrium der Finanzen oder mit dessenErmächtigungvon der K. General=
bergwerks=und Salinenadministrationbezeichnet.

§ 10.
Die Wahl der Beisitzerund Ersatzmännerist unmittelbarund geheim. Die Kosten

der Wahl trägt der Staat.
21“
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Das VerfahrenregeltsichnachdenGrundsätzenderVerhältniswahlmit gebundenenListen.
Im letztenJahre jederWahlperiode ist in der erstenHälfte des Monats Oktober

durchAnschlagauf jedemBetriebezur Einreichungvon Vorschlagslistenaufzufordern.
Es kann bei Meidung der Ungültigkeit der Stimme nur für vollständige,unver=

änderteVorschlagslistengestimmtwerden,welchein der Zeit vom 16. bis 31. Oktober
bei der K. Berginspektionvon einer bestimmtenPerson eingereichtwordensind.

Jede Vorschlagslistehat die sämtlichenzu wählendenBeisitzerund Ersatzmännerunter
Angabevon Vor= und Zunamen, Stand und Wohnort zu enthalten.

Beisitzerund Ersatzmännersind genauauszuscheiden.Bei Vorschlagslisten,welchedie
erforderlicheZahl von Personenenthalten, auf welchenaber Beisitzerund Ersatzmänner
nichtausgeschiedensind, werdendieerstaufgeführtenNamenals für dieBeisitzer,die folgenden
als für die Ersatzmännerbestimmtangesehen.

Die Vorschlagslistender ArbeitgeberbedürfenderUnterschriftvon mindestens3 Wahl=
berechtigten,die der Arbeitnehmervon mindestens20 Wahlberechtigten.Vor= und Zuname,
Stand und Wohnort der Unterzeichnersind in der Liste anzugeben.

Personen,welchemehr als eine Liste unterzeichnen,werdenauf allen Listengestrichen.
Die Vorschlagslistensind durchBenennungderWählergruppe,von welchersieausgehen,

zu kennzeichnen.
Die Listenwerdenvon derBerginspektiongeprüft,eventuell,wenn siedenvorgezeichneten

Vorschriftennicht entsprechen,zur RichtigstellungdemEinreicherspätestensbis 10. November
zurückgegeben.Sie sind bei Meidung der Ungültigkeitlängstensbis 20. Novembernach
Zurückstellungberichtigtoderergänztwiederin Vorlage zu bringen.

Die ordnungsmäßigenListenwerdennachderReihenfolgeihresEinlaufes durchAnschlag
auf denWerkenbekanntgemacht.

Ist nur eineVorschlagslistevon ArbeitgebernoderArbeitern eingereichtworden, so
findet für die betreffendeBeisitzerklassekeineWahl statt. Die in der Liste verzeichneten
Personengeltenals gewählt.

§ 11.

Die Wahl erfolgtunterLeitungderBerginspektion. »
Der Gerichtsbezirkwird zum Zweckeder Stimmabgabe in Wahlbezirkegeteilt; die

Bildung derWahlbezirkeund dieBestimmungderWahllokaleerfolgtdurchdieBerginspektion.
Für jedesWahllokal muß ein Wahlausschußaus einem von der Berginspektionzu

ernennendenWahlvorsteherund je zwei Beisitzerngebildetwerden. Die Beisitzersind vom
Wahlvorsteheraus derZahl der stimmberechtigtenArbeitgeberund Arbeiter längstens3 Tage
vor der Wahl zu ernennen. Auf die EntschädigungderMitglieder der Wahlausschüssefür
Zeitversäumnisund Reiseaufwandfindet 8 29 entsprechendeAnwendung.
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8 12.
Wählerlistenwerdennicht aufgestellt;jederWähler hat sichauf Erforderndes Wahl=

ausschussesüber seineEigenschaftals ArbeitgeberoderArbeiter, sowieüber denBesitzder
Reichsangehörigkeitund die Zurücklegungdes 25. Lebensjahresauszuweisen.

Der Wahlausschußkann von der Forderung der Ausweise absehen,wenn ihm das
Vorliegen der Voraussetzungenfür das Wahlrechtbekanntist. Als genügendeAusweise
über die Eigenschaftals Arbeitgebergelten für Arbeitgeberund ihnen gemäß§9 gleich=
gestelltePersoneninsbesondereAuszügeaus demHandels=oderGesellschaftsregister,Steuer=
quittungen,Bescheinigungender vorgesetztenBehördeoder der Werksleitung;als Ausweise
für die Eigenschaftals Arbeiter dieneninsbesondereZeugnisseder Werksleitung.Die Reichs=
angehörigkeitwird durchStaatsangehörigkeitsausweiseoderHeimatscheine,das Lebensalter
durch Geburtsregisterauszügeoder Quittungskartender Invalidenversicherungnachgewiesen.
Der Wahlausschußkann auch andereihm als genügenderscheinendeLegitimationenberück=
sichtigen. In Zweifelsfällen kann der Wahlausschußdie Beibringung weitererAusweise
verlangen.

Die lediglichfür WahlzweckeausgestelltenZeugnissesind zu denWahlaktenzu nehmen.
2

22

65818.
Ort, Tag, Stunde undZeitdauerderWahl bestimmtdie BerginspektionunterBerück=

sichtigungder Zahl der Wahlberechtigtenin jedemWahlbezirke.
Bei Bestimmungder Zeit und desOrtes ist tunlichstdarauf zu achten,daß sämtliche

Wahlberechtigtean der Wahl teilnehmenkönnen. «
Die von der BerginspektiongetroffenenBestimmungensind unter Mitteilung der für

die Wählbarkeit und WahlberechtigunggeltendenVorschriften und unter Festsetzungdes
Termins für die Feststellungdes GesamtwahlergebnissesdurchAnschlag auf denWerken
bekanntzu machen.Der Anschlaghat mindestens14 Tage vor demWahltag zu erfolgen.

8 14.
Der Wahlausschußleitet dieWahlhandlung.Der Zutritt zu derselbenist allen in gewn

dembetreffendenWahlbezirkwahlberechtigtenPersonengestattet;jedochist derVorsitzendebe=
fugt, die zur Aufrechterhaltungdes ordnungsmäßigenVerlaufes der Wahl erforderlichen
Anordnungenzu treffen.

* 15.
Das Wahlrechtist in Person und durchverdeckteStimmzettel auszuüben,welchehand=

schriftlichoderim Wegeder Vervielfältigungherzustellensind.

1—. 5 Google



100

Die Stimmzettelmüssenvon weißemPapier sein, dürfenkein äußeresKennzeichenan
sichtragenund sind von demWähler in einemvomWahlausschussezur Verfügunggestellten
einheitlichenUmschlag,der kein Kennzeichenhabendarf, abzugeben.Der Stimmzettel hat
die sämtlichenauf einerVorschlagslistestehendenNamen (§ 10 Abs. 4) zu enthaltenoder
es ist statt dessendie Vorschlagsliste,für welchegestimmtwerdenwill, so zu bezeichnen,
daß jedeVerwechslungausgeschlossenist. Die Stimmzettel dürfenvomWähler nichtunter=
schriebensein. Stimmzettel, welchediesenAnforderungennicht genügen,sind ungültig.

Meinungsverschiedenheiten,welcheim Wahlausschußüber die Stimmberechtigung,die
Wählbarkeitoder die Gültigkeit der Stimmzettel entstehen,werdennachStimmenmehrheit
entschieden.

Es ist entwederdurchBereitstellungeines odermehrererNebenräume,die nur durch
das Wahllokal betretbarund unmittelbarmit ihm verbundensind oderdurchVorrichtungen
an einemodermehrerenvon demTischedes WahlausschussesgetrenntenNebentischenVor=

zulegenvermag. s
Die zur Wahl Erschienenensind in zweikabellarischaufgestellteListen einzutragen,

von denendie eine für die Arbeitgeber,die anderefür dieArbeiterbestimmtist und welche
in der erstenSpalte die fortlaufendeNummerder Erschienenen,in der zweitenderenVor=
namen,Zunamen, sowieBeschäftigungsortoderWöhmungund in der dritten einenVermerk
über die Legitimationenthalten.

Zur Abgabeder Stimmzettel ist eineWahlurne aufzustellen,in welcheder Vorsitzende
die ihm von den StimmberechtigtengeschlossenübergebenenStimmzettel uneröffneteinlegt.

8 16.
Nach Ablauf der zur Vornahmeder Wahl festgesetztenZeit sind nur nochdiejenigen

Personen,welchebereitsim Wahllokaleanwesendsind, zur Wahl zuzulassen.
Sodann sind die Stimmzettel aus der Wahlurne zu nehmenund zu zählen. Dem=

nächsterfolgt die Eröffnung der Stimmzettel,die Prüfung ihrer Gültigkeit und die Fest=
stellungder Stimmenzahl,welchedie einzelnenListenerhaltenhaben.

Ülberdie Wahlhandlungist ein vomWahlausschussezu unterzeichnendesProtokoll an=
zufertigen,in welchesBeginn undEnde derWahl, das Wahllokal, die berufenenAusschuß=
mitglieder, die Ergebnisseder Abstimmungendes Wahlausschussesund die Veranlassung
hiezu,die Zahl der erschienenenWähler und der abgegebenenStimmen, die Stimmenzahl,
welchedie einzelnenListenerhaltenhaben,und sonstigewichtigereVorkommnisseaufzunehmen
sind; insbesonderesind die Gründe anzugeben,aus welchenetwa Wähler als nichtwahl=
berechtigtzurückgewiesenoderStimmzettel für ungültig erklärtwurden.
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Die Stimmzettel,die der Wahlausschußganz oderteilweisefür ungültig erklärt hat,,
sind mit fortlaufendenNummernversehen,demProtokoll beizuheften.Die für gültig er=
klärten Stimmzettel hat der Wahlvorsteherzu versiegelnund denWahlaktenbeizufügen.

* 17.
Die Wahlvorsteherhabendas Wahlprotokollund die sonstigenWahlaktensofortnach

Schluß des Wahlgeschäftsder Berginspektioneinzusenden.
Bei der Berginspektionwird ein Ausschußgebildet,der aus demBerginspektorund

aus je zwei von ihm aus derZahl der wahlberechtigtenArbeitgeberundArbeiter ernannten
Beisitzernbesteht;dieserAusschußhat in öffentlicherSitzung am festgesetztenTermine das
Gesamtwahlergebnisfestzustellen(§ 18). Auf die EntschädigungderBeisitzerfür Zeitver=
säumnis und Reiseaufwandfindet § 29 entsprechendeAnwendung.

Die Beschlußfassungerfolgt nachStimmenmehrheit;der Ausschußist nicht zuständig,
Beschlüsseder Wahlausschüsseüber Stimmberechtigung,Wählbarkeit oder Gültigkeit von
Stimmzettelnabzuändern.

Über die FeststellungdesWahlergebnissesist ein Protokoll aufzunehmen.

§ 18.
Die Ermittlung des Gesamtwahlergebnisseserfolgt in nachstehenderWeise.
Von den auf den einzelnenVorschlagslistenenthaltenenPersonengilt diejenigeZahl

als gewählt, welchesichzu der Gesamtzahlder zu wählendenBeisitzerbeziehungsweiseEr=
satzmännerebensoverhält,wie die Zahl der auf die Liste entfallenengültigenStimmen zu
der Gesämtzahlder abgegebenengültigenStimmen.

Ergebensichbei der VerteilungBruchteile,so werdendie nochrestigenSitze denjenigen
Listen zugeteilt,derenStimmenzahl bei der verhältnismäßigenVerteilung die größtenReste
aufweist;bei gleichgroßenRestenentscheideterforderlichenFalles das Los.

Ein auf mehrerenListenVorgeschlagenergilt in derjenigenals gewählt, in welcher
die meistenStimmen für ihn abgegebenwordensind; dochwerdenihm die Stimmen zu=
gezählt,welcheauf den für die anderenListen abgegebenenStimmzetteln für ihn enthalten
sind. Ist für einePerson in den verschiedenenGruppen die gleicheStimmenzahl abge=
geben,so entscheidetfür die Zuteilung das Los.

Unter den Personeneiner Liste entscheidetdie Reihenfolge,in der sie benannt sind;
sind indes einzelnenPersoneneiner Liste Stimmen nachdemvorstehendenAbsatzezugezählt
worden,so werdensie nachMaßgabe ihrer Stimmenzahl den übrigenvorangestellt.
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§19.
Das Wahlergebnis wird durch die Berginspektionauf den zum Berggewerbegericht

gehörigenWerkendurchAushang bekanntgegebenmit demHinweis, daßBeschwerdengegen
die Gültigkeit der Wahlen binnen einer Ausschlußfristvon 1 Monat beimOberbergamt
geltendzu machensind.

Gleichzeitighat die BerginspektionjedenGewähltenvon seinerBerufungzumMitglied
des Berggewerbegerichtsunter Hinweis auf die gesetzlichenAblehnungsgründemit der Auf=
forderungschriftlichin Kenntnis zu setzen,etwaigeAblehnungsgründeschriftlichbinnen einer
Wochebeim Oberbergamtegeltendzu machen.

6 20.
Das Amt der Beisitzerist ein Ehrenamt. Die Übernahmedesselbenkann nur aus

solchenGründen verweigert,die Niederlegungnur auf solcheGründe gestütztwerden,welche
zur Ablehnungeines unbesoldetenGemeindeamtesgemäßArt. 174 der Gemeindeordnung
für die Landesteilediesseitsdes Rheins berechtigen.Doch kann derjenige,welcherdas
Amt einesBeisitzerssechsJahre versehenhat, währendder nächstensechsJahre die Über=
nahmedes Amtes ablehnen.

Über die Gründe für die Ablehnung oder NiederlegungentscheidetNamene des
K. StaatsministeriumsdesKöniglichenHausesund desAußerndas Oberbergamt.

8 21.
Beschwerdengegendie Rechtsgültigkeitder Wahlen sind nur binnen eines Monats

nachder Wahl zulässig. Sie sind beimOberbergamtanzubringenund von diesemzu ent—
scheiden.Das Oberbergamthat auf erhobeneBeschwerdeWahlen, welchegegendas Gesetz
oderdie aufGrund desGesetzeserlassenenWahlvorschriftenverstoßen,für ungültigzu erklären.

8 22.
An Stelle der die Wahl mit Erfolg ablehnendenoder solcherPersonen,derenWahl

für ungültig erklärtist, geltendiejenigen,welcheaufGrund derErmittelung desGesamtwahl=
ergebnissesnach§ 18 das nächsteAnrechthaben,als gewählt.

Sind Wahlen nicht zu Stande gekommen,oderwiederholtfür ungültig erklärt,so ist
das Oberbergamtbefugt,die Beisitzerund die Ersatzmännerselbstzu ernennen.

23.
Die endgültigeZusammensetzungdes Berggewerbegerichtsist von der Berginspektion

unterAngabederNamenundWohnortederMitgliederim Kreisamtsblattfür die Pfalz,
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sowieauf densämtlichenzumBerggewerbegerichtgehörigenWerkendurchAushangbekannt
zu machen.

8 24.

Der VorsitzendedesBerggewerbegerichtsund dessenStellvertretersind vor ihremAmts=
antritte durchden Vorstand des Oberbergamts,die Beisitzervor der erstenDienstleistung
durch den VorsitzendenoderdessenStellvertreter auf die Erfüllung der Obliegenheitendes
ihnen übertragenenAmtes eidlichzu verpflichten.

§ 25.

Ein Mitglied desBerggewerbegerichts,hinsichtlichdessenUmständeeintretenoderbekanntEnthebung,
werden,welchedieWählbarkeitzu demvon ihm bekleidetenAmtenachMaßgabedesGesetzesbugiebungder
ausschließen,ist des Amtes zu entheben. "

Die Enthebungerfolgt durchdas OberbergamtnachAnhörungdes Beteiligten.
Ein Mitglied desBerggewerbegerichts,welchessicheiner grobenVerletzungseinerAmts=

bflichtschuldigmacht,kann seinesAmtes entsetztwerden. Die Entsetzungerfolgt durchdas
LandgerichtZweibrücken. Hinsichtlichdes Verfahrensund der RechtsmittelfindendieVor=
schriftenentsprechendeAnwendung,welchefür die zur ZuständigkeitderLandgerichtegehörigen
Strafsachengelten. Die Klage wird von der Staatsanwaltschaftauf Antrag des Ober=
bergamteserhoben.

An Stelle ausgeschiedenerBeisitzertretendie Ersatzmännerder gleichenVorschlagsliste
nach Reihenfolgeihrer Wahl.

Sind Ersatzmännerder gleichenVorschlagslistenicht mehr vorhanden,so entscheidet
unter den nochvorhandenenErsatzmännernder übrigenListendas Los.

Sind Ersatzmännerüberhauptnicht mehrvorhanden,so hat dasOberbergamtüberdie
Notwendigkeitvon Ersatzwahlenzu entscheiden.

Die Bestimmungenüber die regelmäßigenWahlen findenauchauf solcheWahlensinn=
gemäßeAnwendung.

8 26.
Der Vorsitzendebestimmtdie Beisitzer für die einzelnenSitzungen des Berggewerbe=

gerichts unter Berücksichtigungder örtlichenBetriebsverhältnisseund setzt sie von den
Sitzungstagen,an welchensie in Tätigkeit zu tretenhaben,unter Hinweis auf die Folgen
des Ausbleibensschriftlichund rechtzeitigin Kenntnis.

8 27.
Die Beisitzersind verpflichtet,im Falle der Verhinderungihre EntschuldigungsgründeAusbleiben

rechtzeitigdemVorsitzendenanzuzeigen. derBeisitzer.
22
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Beisitzer,welcheohnegenügendeEntschuldigungzu den Sitzungen nicht rechtzeitigsich
einfindenoderihrenObliegenheitenin andererWeise sichentziehen,sind zu einerOrdnungs=
strafebis zu 300 Mark sowiein die verursachtenKostenzu verurteilen. Die Verurteilung
wird durchdenVorsitzendenausgesprochen.Erfolgt nachträglichgenügendeEntschuldigung,
so kann die Verurteilung ganz oderteilweisezurückgenommenwerden.

Gegendie EntscheidungfindetBeschwerdean das LandgerichtZweibrückenstatt.
Das VerfahrenrichtetsichnachdenVorschriftender Strafprozeßordnung.
Die BeisitzerhabeneinenWechselihres Wohnortesbinnen3 Tagen demVorsitzenden

anzuzeigen.
§ 28.

Für jedeSpruchsitzungdes Berggewerbegerichtssind vorbehaltlichder Bestimmungin
§ 54 des GewerbegerichtsgesetzeszweiBeisitzer,ein Arbeitgeberund ein Arbeiter einzuladen.

Dabei ist auf die Beschäftigungsartder Streitteile angemesseneRücksichtzu nehmen.

§ 29.
Die Beisitzererhaltenfür jedeSitzung, welchersie beigewohnthaben,als Entschädigung

für Zeitversäumnisfür den Tag fünf Mark; außerdemwerdendie wirklich erlaufenen
Reisekosten— bei EisenbahnenBillets II. Klasse, bei DampfschiffenBillets I. Klasse—
rückvergütet.Die Entschädigungenwerdenin der Regel sofort ausbezahlt; eine Zurück=
weisungderselbenist nicht statthaft.

8 30.

Beim Berggewerbegerichtwird eineGerichtsschreibereieingerichtet.Der mit Ermächtigung
des K. Staatsministeriumsdes KöniglichenHauses und des Außern vom Oberbergamtzu
ernennendeGerichtsschreiber,welcheran den Spruchsitzungendes Berggewerbegerichtsals
Protokollführerteilzunehmenhat, ist durch den Vorsitzendendes Berggewerbegerichtszu
vereidigen.

Zur Bewirkungvon Zustellungenkönnenan Stelle des Gerichtsvollziehersvom Vor=
sitzendendes Gerichts auchGemeindebeamtebeauftragtwerden.

g 31.
Die Geschäfteder Gerichtskassedes Berggewerbegerichteserledigt die Berginspektion.

Von derselbenwerdendemGerichtsschreiberdes Berggewerbegerichtsdie nötigenVorschüsse
zurZahlung der nach§ 29 zu leistendenEntschädigungen,derZeugen=undSachverständigen=
gebührenund sonstigerdurch die Tätigkeit des Gerichts erwachsendenAusgabenüberwiesen.

Das Abrechnungsverfahrenzwischender Gerichtsschreibereiund derBerginspektionwird
durchAnweisungdes Oberbergamtesgeregelt. .
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Die Kostender Einrichtung und Erhaltung des Berggewerbegerichtsträgt der Staat.
Der Vorsitzendedes Berggewerbegerichtshat alljährlicheinenBericht über die gesamte

Geschäftstätigkeitdes Berggewerbegerichtsin dem abgelaufenenJahre an das Oberbergamt
zu erstatten.

II. abschnitt.
Verfahren.

8 32.

Das Verfahrenvor demBerggewerbegerichtregeltsichdurchdie 88 26, 28 bis 57
und 59 bis 61 desGewerbegerichtsgesetzes.

§ 33.

Für die Verhandlungdes Rechtsstreitesvor demBerggewerbegerichtewerdenGebühren
nicht erhoben. Auch Schreibgebührenkommennicht in Ansatz.

Im übrigenfindetdie Erhebungder Auslagen nachMaßgabe des § 79 desGerichts=
lostengesetzesstatt. Der § 2 desselbenfindetAnwendung.

II. Abschnitt.
Tätigkeitdes Herggewerbegerichtesals Einigungsamt.

8 34.

Das Berggewerbegerichtkann in Fällen von Streitigkeiten,welchezwischenArbeitgebern
und Arbeitern über die Bedingungender FortsetzungoderWiederaufnahmedes Arbeits=
verhältnissesentstehen,als Einigungsamt angerufenwerden.

35.
Der Anrufung ist Folge zu geben,wenn sie von beidenTeilen erfolgt, und die

beteiligtenArbeiter und Arbeitgeber—letztere, sofernihre Zahl mehr als drei beträgt—
Vertreterbestellen,welchemit der Verhandlungvor demEinigungsamtebeauftragtwerden.

endethaben,sichim Besitzeder bürgerlichenEhrenrechtebefindenund nicht durchgerichtliche
Anordnungin der Verfügungüber ihr Vermögenbeschränktsind.

Soweit Arbeiter in diesemAlter nicht, odernicht in genügenderAnzahl vorhanden
sind, könnenjüngereVertreterzugelassenwerden.

Die Zahl der VertreterjedenTeiles soll in der Regel nichtmehrals drei betragen.
Das Einigungsamt kann eine größereZahl von Vertreternzulassen.

22“
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Ob dieVertreterfür genügendlegitimiertzu erachtensind, entscheidetdasEinigungsamt
nachfreiemErmessen.

Erfolgt die Anrufung nur von einer Seite, so soll der VorsitzendedemanderenTeile
oderdessenStellvertreternoderBeauftragtenKenntnis gebenund zugleichnachMöglichkeit
dahin wirken, daß auch dieserTeil sich zur Anrufung des Einigungsamtesbereitfindet.

Auch in anderenFällen soll derVorsitzendebeiStreitigkeitender in § 34 bezeichneten
Art auf die Anrufung des Einigungsamteshinzuwirkensuchenund dieselbeden Beteiligten
bei geeigneterVeranlassungnahelegen. »

Der Vorsitzendeist befugt,zur Einleitung der Verhandlungund in derenVerlauf an
den StreitigkeitenbeteiligtePersonenvorzuladenund zu vernehmen.Er kann hiebei,wenn
das Einigungsamt gemäßAbs. 1 und 6 angerufenwordenist, für den Fall des Nicht=
erscheinenseineGeldstrafebis zu 100 Mark androhen. Gegendie Festsetzungder Strafe
findetBeschwerdenachden Bestimmungender Zivilprozeßordnungstatt.

Eine VertretungbeteiligterPersonendurchderenallgemeinenStellvertreter(§ 45 der
Gewerbeordnung),ProkuristenoderBetriebsleiterist zulässig.

Die Verhandlungendes Einigungsamtessind öffentlich,falls dies von beidenSeiten
beantragtwird.

8 36.

Das Berggewerbegericht,welchesals Einigungsamt tätig wird, bestehtnebendemVor=
sitzendenaus Vertrauensmännernder Arbeitgeberund Arbeiter in gleicherZahl.

Die Vertrauensmännersind von den Beteiligtenzu bezeichnen.Erfolgt die Bezeich=
nung nicht, so werdendie Vertrauensmännerdurchden Vorsitzendenernannt.

Einigen sichdie Beteiligtenüber die Zahl der zuzuziehendenVertrauensmännernicht,
so ist die Zahl derselbenvon dem Vorsitzendenauf mindestenszwei für jeden Teil zu
bestimmen.

Die Vertrauensmännerdürfennicht zu den Beteiligtengehören.
Der Vorsitzendeist befugt, eine oder zwei unbeteiligtePersonen als Beisitzer mit

beratenderStimme zuzuziehen;vor der Zuziehungsind die beidenTeile zu hören.

§#37.
Das Einigungsamthat durchVernehmungderVertreterbeiderTeile die Streitpunkte

und die für die Beurteilungderselbenin BetrachtkommendenVerhältnissefestzustellen.

6#38.
Nach erfolgter Klarstellung der Verhältnisseist in gemeinsamerVerhandlung jedem

Teile Gelegenheitzu geben,sich über das Vorbringendes anderenTeiles, sowieüberdie
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vorliegendenAussagen der Auskunftspersonenzu äußern. Demnächstfindet ein Einigungs=
versuchzwischenden streitendenTeilen statt.

*dbö
Kommt eineVereinbarungzu Stande, so ist der Inhalt derselbendurch eine von

sämtlichenMitgliedern des Einigungsamtesund von den VertreternbeiderTeile zu unter=
zeichnendeBekanntmachungin den geeignetenTagesblätternund durchAnschlag zu ver=
öffentlichen.Die Publikationskostenträgt der Staat.

8 40.
Kommt eineVereinbarungnicht zu Stande, so hat dasEinigungsamteinenSchieds=

spruchabzugeben,welchersichauf alle zwischendenParteien streitigenFragen zu erstreckenhat.
Die Beschlußfassungüber den Schiedssprucherfolgt mit einfacherStimmenmehrheit.

Stehen bei der Beschlußfassungüber den Schiedsspruchdie Stimmen sämtlicherfür die
ArbeitgeberzugezogenenVertrauensmännerdeujenigensämtlicherfür dieArbeiter zugezogenen
gegenüber,so kann der Vorsitzendesich seinerStimme enthaltenund feststellen,daß ein
Schiedsspruchnicht zu Stande gekommenist.

8 41.
Ist ein Schiedsspruchzu Stande gekommen,so ist derselbedenVertreternbeiderTeile

mit derAufforderungmündlichoderschriftlichzu eröffnen,sichbinneneiner zubestimmenden
Frist darüberzu erklären,ob sie sichdemSchiedssprucheunterwerfen.Die Nichtabgabeder
Erklärungbinnender bestimmtenFrist gilt als Ablehnungder Unterwerfung.

NachAblauf derFrist hat dasEinigungsamt einevon sämtlichenMitgliedern desselben
unterzeichneteöffentlicheBekanntmachungin den geeignetenTagesblätternund durchAnschlag
zu erlassen,welcheden abgegebenenSchiedsspruchund die darauf abgegebenenErklärungen
der Parteien enthält. § 39 Satz 2 findet entsprechendeAnwendung.

§2.
Ist wedereineVereinbarungnochein Schiedsspruchzu Stande gekommen,so ist dies

von demVorsitzendendesEinigungsamtesin gleicherWeisewie dies in § 41 vorgesehen
ist, öffentlichbekanntzu machen. ·

8 43.

Die Vertrauensmänner(§ 36) erhaltenauf ihren Antrag Entschädigungfür Zeit=
versäumnisund Reisekostengemäß§ 29, die Anskunftspersonen(§ 37) eineVergütung
nachMaßgabeder Gebührenordnungfür Zengenund Sachverständige.
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IV.abschnitt.

GntachtenundAnträgedes Lerggewerbegerichts.

§ 44.

Gutachtenüber berggewerblicheFragen, welchevon Staatsbehördenerfordertwerden,

wahl.

fassung.

sollen, sind von einemAusschussedes Berggewerbegerichteszu beratenund zu beschließen.
Der Ausschußkann die Sache an das Gesamtgewerbegerichtzur Beschlußfassungver=

weisen.

g46.
DieserAusschußbestehtunterLeitungdesVorsitzendendesBerggewerbegerichtesaus

4 Beisitzern,je 2 ArbeitgebernundArbeitern.
Die Wahl der Ausschußmitgliedererfolgt nach jeder Neuwahl derBeisitzer für die

Dauer der Wahlperiodein öffentlicherSitzung durch sämtlicheBeisitzerdes Berggewerbe=
gerichts,getrenntnachArbeiternund ArbeitgebernunterLeitungdesVorsitzendenund zwar,
falls keiner der BeisitzerWidersprucherhebt,durchZuruf, andernfalls durch verschlossene
Stimmzettel. Gewählt sind diejenigen,auf welchedie meistenStimmen gefallensind. Bei
Stimmengleichheitentscheidetdas durchdenVorsitzendenzu ziehendeLos.

Über das Ergebnis der Wahl ist ein Protokoll aufzunehmen,welchesvomVorsitzenden
und je einemBeisitzervon jederSeite zu fertigenist.

8 46.
BeschlüssewerdenvondemAusschußeinschließlichdesVorsitzendenmit einfacherStimmen⸗

mehrheitgefaßt.
An den Beratungen des Ausschusseskann der Stellvertreterdes Vorsitzendenmit be=

ratenderStimme teilnehmen.
Handelt es sichbei einer vomBerggewerbegerichterfordertenBegutachtungumFragen,

welchenur die Interessender einenKlasse,sei es der Arbeitgeber,sei es derArbeiterallein
berühren,so kann im Einverständnisder Behörde,welchedas Gutachtenverlangt, von der
ZuziehungderMitgliederder nicht beteiligtenKlassezu derBeratungabgesehenwerden.

Über die Verhandlungendes Ausschussesist ein Protokoll aufzunehmen,welchesbei
hervortretendenMeinungsverschiedenheitenersichtlichmachenmuß, welcheMeinungenvon den
Arbeiternund welchevon den Arbeitgebernvertretenwordensind.

Goccgle 2
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EtwaigeAbstimmungensind so vorzunehmenund zu protokollieren,daß das Ergebnis
derselbenbezüglichder Arbeitgeberund bezüglichder Arbeiter getrenntersichtlichist.

§ 47.
Mit dem vom Berggewerbegerichtbezw. demAusschussebeschlossenenGutachtenoder

Antrageist eineAbschriftdesüber dieVerhandlungenausgenommenenProtokolleseinzureichen.
Ist über ein vom BerggewerbegerichterfordertesGutachten ein Beschluß nicht zu

Stande gekommen,so ist eineAbschriftdes über dieVerhandlungaufgenommenenProtokolles
einzureichen.

V.abschnitt.
Schlußbestimmungen.

ß48.
Diese Bestimmungentreten, soweit sie die Vornahme der Wahlen betreffen,sofort,

imübrigenam 1. Juli 1908 in Kraft.

§ 49.
Die am 1. Juli 1908 bei denzuständigenBehördenbereitsanhängigenStreitigkeiten

sindbei diesenzur Erledigungzu bringen.

§ 50.

Die Dienstaufsichtüber das Berggewerbegerichthat das Oberbergamtzu führen.

München,den 9. März 1908.

Dr. Frhr. v. Podewils.

Ordens-Verleihung. habenSich unterm23. Februar1908 aller=
gnädigstbewogengefunden,demK. Staats=
rate i. o. D., Staatsminister für Verkehrs=

ImNamenLeinerMajestätdesnigs. angelegenheitenHeinrichRittervonFrauen=
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= dorfer das Großkreuzdes Verdienstordens

pold, desK önigreichs Bayern Verweser, vom heiligenMichael zu verleihen.
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2) Die Ziffer 4 der AllgemeinenBestimmungenzum Militärtarife für Eisenbahnen
erhält folgendeFassung:

Für die Beförderung mit zuschlagpflichtigen Schnellzügen und
zuschlagfreien Schnellzügen (Eilzügen)— § 30 derMilitär=Transport=
Ordnung — sind die tarifmäßigenFahrpreise des gewöhnlichenVerkehrs zu
vergüten,soweitnicht besondereAusnahmenzugelassensind.

3) DieseAnderungtritt sofortin Kraft.

München,den14. März 1908.

v. Frauendorfer. Frhr. v. Horn.

Nr. 6857.

Bekanntmachung, den Vollzug des Reichs=Erbschaftssteuergesetzesvom 3. Juni 1906 betreffend.

K. Staatsministerinmder Finanzen.

Durch die BekanntmachungdesReichskanzlersvom 26. Februar1908 —Zentralblatt
für das DeutscheReich 1908 S. 106 —ist auf Grund des § 6 Abs. 4 des Reichs=
Erbschaftssteuergesetzesvom 3. Juni 1906 nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
angeordnetworden, . -

1. daßdasim Inlande befindlichebeweglicheVermögeneinesbritischenStaatsangehörigen
zur ErbschaftssteuerohneRücksichtdarauf, ob der ErblasserseinenWohnsitzoderAufenthalt
in einemBundesstaatehatte,uneingeschränktheranzuziehenist,

2. daß das beweglicheVermögeneinesbritischenStaatsangehörigen,der zurZeit seines
Todes seinenWohnsitzin einemBundesstaatehatte, zur Erbschaftssteuerauchdann heran=
zuziehenist, wenn es sichim Auslande befindet. Doch ist in diesemFalle derBetrag der
in dem ausländischenStaate, in welchemsich das Nachlaßvermögenbefindet,erweislich
gezahltenErbschaftsabgabevon dem Werte diesesNachlaßvermögensbei Berechnungder
inländischenErbschaftssteuerin Abzug zu bringen.

München,den 17. März 1908.

v. Pfaff.
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AllerhöchsteAuszeichnungen.

Im AUamenSeiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
nachstehendeAuszeichnungenzu verleihen:
unterm5. März 1908

I. den Haus=Ritterorden vom heiligen
Hubertus:

dem Standesherrn Ernst Fürsten von
Löwenstein=Wertheim, erblichenReichs=
rat der Krone Bayern, I. Präsidentender
Kammer der Reichsräte;

II das Großkreuz der Verdienstordens
der Bayerischen Krone:

dem Standesherrn Philipp Fürsten zu
Hohenlohe=Waldenburg=Schillings=
fürst, Prinzen von Ratibor und ECorvey,
erblichenReichsratder Krone Bayern;

III. das Großkreuz des Verdienstordens
vom heiligen Michael:

demK. Staatsratei. o.D., Staatsminister
derFinanzen, Hermann Ritter von Pfaff;

IV. den Verdienstorden vom heiligen
Michael II. Klasse mit Stern:

demStaatsrate i. o.D. Max Ritter von
Pausch, Ministerialdirektorim K. Staats=
ministeriumder Finanzen;

V. das Komturkreuz des Verdienstordens
der Bayerischen Krone:

demK. Staatsratei. a.o.D., Gottfried
Ritter von Böhm, Ministerresidentenin
Bern;
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VI. das Ritterkreuz des Verdienstordens
der Bayerischen Krone:

dem Präsidentender K. Regierung der
Oberpfalz und vonRegensburg,Anton Frei=
herrn von Aretin;

VII. das Prädikat „Exzellenz“:

demStaatsratei. o.D. SigmundRitter
undEdlen von Lößl, Ministerialdirektorim
K. StaatsministeriumdesKöniglichenHauses
unddesAußern;

unterm7. März 1908:

A. Im Geschäftskreise des K. Oberst=
hofmeisterstabes:

den Verdienstorden vom heiligen Michael
IV. Klasse:

dem II. Kanonikus am Kollegiatstifte
St. Cajetan K. Geistl.Rat AugustFuchs;

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

dem SchloßdienerKaspar Krinninger
in Nympyhenburg,
demAufseherim Pompejanumin Aschaffen=

burgCajetanWolf;

die bronzene Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

demRegiearbeiterbei der Bauabteilung
des K. ObersthofmeisterstabesThomasKoch;

den Titel und Rang eines K. Stabs=
rates:

dem Stabsoberinspektorbeim K. Oberst=

herrn von Jeetze;
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denRang einesStabssekretärsII.Klasse:

dem Schloßverwalter I. Klasse Ludwig
Siegler in Würzburg,
demSchloßverwalterI. Klasseim K. Wit=

telsbacher=PalaisJosephWintersheimer;

den Titel eines K. Hofbrunnmeisters:

demHofbrunnwartKarl Stoll.

B. Im Geschäftskreise des K. Oberst=
kämmererstabes:

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

dem Edelknabendienerund funkt.Kranken=
wärter der K. Pagerie LeonhardGregg.

C. Im Geschäftskreise des K. Oberst=
hofmarschallstabes:

das Verdienstkreuz des Ordens vom
heiligen Michael:

demK. ProviantmeisterMichael Rietzl,
demK. HofgärtnerKarl Hoedt in Veits=

höchheim;

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

demK. HofoffiziantenJosephKaufmann,
dem K. Hofoffizianten Johann Kron=

burger;

die bronzene Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

der OffizendienerinFanny Griesberger,
demGartengehilfenHeinrichPichlmeier

in Schleißheim,

Google
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demGartenarbeiterNikolaus Fuchs in
Würzburg,
der GartenarbeiterinAnna Baumann in

Würzburg,
dem Schreiner im K. EnglischenGarten

JosephBauer,
demPferdeknechtim K. EnglischenGarten

demGartenarbeiterim K. EnglischenGarten
JosephKandler;

den Titel und Rang eines K. Stabsrates

dem StabsoberinspektorK. Rat Luitpold
Werz.

D. Im Geschäftskreise des K. Oberst=
stallmeisterstabes:

a) beimStabe:
das Ritterkreuz des Verdienstordens

der Bayerischen Krone:

dem Stabsrat, Hofrat Friedrich von
Sigriz, Major d.R. a. D;

diesilberne Medailledes Verdienstordens
vom heiligen Michael:

dem1. Postillon Stefan Sedlmair,
demKutscherFranz Straßmaier,
demVorreiter Christian Fuchs,
demSchulreitknechtKarl Mayer;

denTitel undRang einesK. Stabsrates:

demOberinspektor,Rittmeisterd.R. a.D.
Ludwig Appel; -

denRang einesK. Stabs=Oberinspektors:

demHofstabs=BeterinärKarl Wille;
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b) bei denK. Hofgestüten:
die silberne Medaille des Verdienst=

ordens vom heiligen Michael:

demFuttermeisterJohann Finkenzeller
in Rohrenfeld;

den Rang eines K. Stabsrates:

demK. Hofgestütsdirektor,Rittmeistera.D.
Max von Stetten in Bergstetten;

I) bei der K. Hofjagdintendanz:

das Verdienstkreuz des Ordens vom
heiligen Michael:

dem K. FörsterAnton Peter in Schleiß=

heim,
dem K. Förster Friedrich Hipper in

Oberdill,
dem K. FörsterMax Roth in Ober=

menzing;

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

dem K. Jagdstationsgehilfenim Hirsch=
garten Johann Schöffmann,
dem K. HofjagdgehilfenMartin Jochner

in Ramsau,
demK. HofjagdgehilfenFranz Graßl in

Königssee.

E. Im Geschäftskreise derK. General=
intendanz der Hoftheater und der

Hofmusik.

1. bei den Hoftheatern:

die silberne Medailledes Verdienstordens
vom heiligen Michael:

demp. DekorationsmalerFranz Kragl,
demRüstmeisterKaver Zinoni,
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demSchlossermeisterThomasFischhaber,
demTheatermeisterKarl Jenn;

die bronzene Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

demVormann Taver Schweizer,
dem funkt. SchnürmeisterMax Wer=

berger,
der GarderobegehilfinMarie Schneider;

den Titel eines Oberbeleuchtungs=
meisters:

demBeleuchtungsmeisterAlbrechtHoff=
mann;

2. bei derHofmusik:
die K. Ludwigsmedaille, Abteilung für

Wissenschaft und Kunst:

demKonzertmeisterBruno Ahner,
demKammermusikerJohann Horbelt;

den Titel eines K. Kammervirtuosen:

dem KammermusikerHeinrichScherrer;

den Titel und Rang eines K. Kammer==
musikers:

demHofmusikerJohannSigler,
dem HofmusikerChristian Döbereiner,
demHofmusikerTheodorRupprecht,
demHofmusikerOskar Hieber,
dem HofmusikerGustav Weißenborn.

F. Im Geschäftskreise des K. Hof=
sekretariates und der K. Hofkasse:

den Titel und Rang eines K. Hofrates:

demGeheimenSekretärim K. Hoffekre=
tariat K. Rat August Meyer;
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den Titel und Rang eines K. Rates:

dem K. Hofkasse=Kontrolleur Johann
Mittemeyer;

den Titel und Rang eines K. Hof=
offizianten:

demBureaudienerdesK. Hofsekretariates
GeorgHeckler,
demBureaudienerMax Nagl, verwendet

in derK. Geheimkanzlei.

G. Im Geschäftskreise der Admini=
stration des Vermögens Seiner Maje=

stät des Königs Otto:

das Ritterkreuz des Verdienstordens
der Bayerischen Krone:

dem K. Kämmerer, Major z. D. und
HofkavalierGeorgFreiherrn von Stengel;
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den Verdienstorden vomheiligen Michael
IV. Klasse:

dem K. Hofbaurat Eugen Drollinger
in München,
demStabskassierbei der K. Fondskassa,

K. Rat Fritz Hofmann;

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

demK. HoflakaienJosephBiller;

die bronzene Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

demGärtner in denMaximiliansanlagen
LorenzGerhäuser,
demGartenarbeiterin denMaximilians=

anlagenGeorgRitzl,
demBautaglöhnerGeorgOstler in Hohen=

schwangau, .
demOkonomietaglöhnerSebastianHefter

in Herrenchiemsee.



Geseh=undVerorhunnssgult
für das

Königreich Bayern.

Nr. 16.
München, den 21. März 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 10. März 1908, Errichtung des Graf Ernst Rechberg'schen Familienfideikommisses

Elkofen, Gemeinde Olkofen betreffend.
—

Nr. 6060.

Bekanntmachung, die Errichtungdes Graf ErnstRechberg'schenFamilienfideikommissesElkofen,
GemeindeOlkofen betreffend.

K. Staatsministerien der Justiz und des Innern.

Zufolge AllerhöchsterGenehmigungSeiner Königlichen Hoheit des Prinzen
Luitpold, des Königreichs Bayern Verwesers, wird nachstehendgemäß§9 der
IV. Beilage zur VerfassungsurkundeAuszug aus demStatut des von demGrafen Ernst
von Rechberg und Rothenlöwen, Major à la suite derArmee in München, errichteten

20. März 1901
Familienfideikommissesvom16. Jonnar1908.unter dem Vorbehalt der Rechte jedes Dritten

und jedeseinzelnenFamilienmitgliedeszur allgemeinenKenntnis und Nachachtungmit dem
Beifügenveröffentlicht,daß demStatut die sämtlichenMitglieder derGräflich von Rech=
berg'schenGesamtfamiliezugestimmthaben.

München,den 10. März 1908.

v. Miltner. v. Brettreich.
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Statuten
für das Fideikommiß Elkofen.

#1.
Ich, ErnstGraf von Rechberg und Rothenloewen, als BesitzerdesSchloßgutes

Elkofen und der in § 2 aufgeführtenImmobilien, Mobilien, Wertpapiereund Pretiosen,
verfügehiemit im Einverständnissemit Seiner ErlauchtOtto Grafen und Herrn von Rech=
berg und Rothenloewen zu Hohen=Rechberg und Weißenstein 2c. 2c.,meinem
Herrn Vetter, als dermaligemHaupte meinesGräflichenstandesherrlichenHauses,wie folgt:

In Ausführung des Testamentesdes Herrn Grafen Wilibald von Rechberg vom
20. April 1829 soll ausdenBesitzungen,welcheich mit denmir, diesemTestamentezufolge,
zugefallenenKapitalien erworbenhabe, sowieaus demnochnichtzum Grund=Ankaufever=
wendetenReste dieserKapitalien ein Fideikommißgebilbetund errichtetwerdenund zwar
auf Grund des § 9 des Edikts IV zu Tit. 5 § 2 der BayerischenVerfassungsurkunde.

§ 2.

Als Bestandteiledes Fideikommisseserkläreich: »
v. 1. das SchloßgutElkofen, im KöniglichBayerischenBezirksamteEbersberggelegen,

veho mit Inventar, Mobiliar und Baumanns-Fahrnissen, wie solchesin denAnlagen
näher bezeichnetist,

* 2. die im BayerischenAllgäu, BezirksamtesImmenstadt,liegendenSennalpen und
vohoot Weiderechte,wie sie die Anlage ausweist,

das AnwesenHs. Nr. 15 in der Maria Theresiastraßein München,
die in demvorliegendenVerzeichnisseaufgeführtenWertpapiere,
die in der Anlage näherbezeichnetenPretiosen,Silberzeug und Wertgegenstände.

—e "

lI.Das Fideikommißvermögenbildet in den zudemselbengehörigenLiegenschaftenein un=
veräußerlichesGanzes

Cor gle
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Notwendigwerdendeoderin hervorragendemInteressefür den Fideikommiß=Grundstock
sowohl, als auch für die nachhaltigeFideikommißrentegelegeneVeräußerungenoderVer=
tanschungendürfen nur mit Genehmigungder Agnaten—erstere nur gegenSurrogierung
— vorgenommenwerden. ·

85.

In Bezug auf die Belastungdes Fideikommissesmit Schulden ist § 6 Ziff. 2 des
Alt=Rechberg'schen Fideikommissesin allen Teilen maßgebend.

88.

Das Fideikommißvererbt sich nach den Bestimmungendes Testamentesdes Grafen
Wilibald von Rechberg für das von ihm gegründeteSubstitutionsvermögen,welchesden
Grundstockdes gegenwärtigenFideikommissesbildet:nämlichan meinemännlicheeheliche
NachkommenschaftnachdemErstgeburtsrechtein der Linealerbfolge,mit Ausschlußder weib=
lichenNachkommenschaft,also zunächstan meinenältestenSohn Bernhard Bero. Nach
demAussterbendes Mannesstammesin meinerLinie gehtdas Fideikommißan die männ=
licheehelicheNachkommenschaftmeinesVetters des Grafen undHerrn Otto von Rechberg
undHohen=Rechberg zu Donzdorf über, aberin dieserLiniemit Bevorzugungdernach=
geborenenSöhne vor demjeweiligenBesitzerdesaltenRechber g'’schenFamilienfideikommisses.
Bei mehrerennachgeborenenSöhnen geht es an den ältestenderselbenüber d. h. an das
demjeweiligenBesitzerdes Alt=Rechberg'schen Fideikommisseszunächststehendemännliche
Glied dieserLinie mit Ausschluß des präsumtivenNachfolgersim Alt=Rechberg'’schen
Fideikommisse.

Auch in dieserLinie vererbtsich dann das FideikommißElkofen nachdemRechteder
Erstgeburtmit Hintansetzungdesjenigen,der zur Nachfolgedes altenRechberg'’schenFidei=
kommissesberufenist und verbleibtin derselbenbis zum Aussterbendes Mannesstammes.
Sollte der Fall eintreten,daß uur mehrein männlichesGlied der Rechberg'schenFamilie
amLebenist,sofallenbeideRechberg'’scheFamilienfideikommisse,sowohldasAlt=Rechbergrsche
als dasFideikommißElkofen in eineHand zusammenund bleibenaufLebenszeitdesBesitzers
vereint,trennensichjedochwiederbei der Erbfolgenachden obenausgeführtenGrundsätzen,
wenn wiederzwei männlicheGlieder der Familie vorhandensind.

Nach gänzlichemAussterbendes Mannesstammesin allen Linien meinerFamilie soll
das FideikommißElkofen in allodialerEigenschaftauf die weiblicheRechberg’scheNach=
kommenschaftfallen. Bei mehrerengleichnahenVerwandtensoll die ältesteals Haupterbe
succedieren,jedochgehaltensein, den jüngerenden dritten Teil des nacheinembilligen An=
schlagezu ermittelndenWertes desselbenhinauszubezahlen,in welchensichletzteregleichheitlich

. 25*
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zu teilen haben. Sollte derRechberg'scheMannesstammerlöschen,nachdemdasFideikommiß
Elkofen bereits in die Linie „Donzdorf“ meines Vetters, desGrafen Otto, übergegangen
ist, so sind vor der Vererbung desselbenin allodialerEigenschaftfolgendeVermögensteile
auszuscheiden,welcheich außerdemGräflichWilibald'schen SubstitutionskapitalezumFidei=
kommißgeschlagenhabe,nämlich:

a) die Summe von 200,000 in Kapitalien und
b) die in § 2 diesesStatuts unter Ziff. 2 lit. b angeführtenGegenstände.

Diese Vermögensteilefallen wieder an die weiblicheDescendenzmeinerLinie zurück,
wenn zu dieserZeit einesolchenochbesteht.EbensohabendiesemeineweiblichenDescendenten
auch, beimVerkaufe an Nichterbberechtigtedas Vorkaufsrechtfür das Schloßgut Elkofen.

§ 9.

Von derFideikommißerbfolgesind ausgeschlossen:jenezurErbfolgeberufenemännlichen
Nachkommen,welcheeineEhe eingegangenhabenmit einerFran, die nicht aus einemAdels=
geschlechtestammt,oderderenVater nicht im Besitzedes erblichenAdels war, sowiedieNach=
kommenaus einer solchenEhe— beidesinsofernein derselbenLinie (Ernst'scheoderOtto'sche
Linie) nochandereerbfähigeDescendentenaus standesmäßigenEhen vorhandensind.

Im übrigen gelten für Renunciation und denAusschluß aus der Erbfolge die Be=
stimmungender §§ 12 und 13 des Alt=Rechberg'schen Fideikommisses.

20.März1901
16. Januar 1908

München,den

E. Graf v. Rechberg.

u.s.w. u.s.w.
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Beilage 1.
i

Verzeichnis

der zum SchloßguteElkofen gehörigenGrundstücke.

Plannummer Bezeichnung der Grundstücke Tagw.Dawgeu n

A. In derStenergemeindeOlkofen (Bezirks-und
RentamtsEbersberg).

873 Schloßgebäude,Stallgebäude,Rechbergbau,Kapelle,
Waschhaus,Holzschupfe,bofraum 76— 25,9

106½ OberölkoferWeiherl . . ——22——07,5
654 EisendorferWiese .... 26 03)8 86,9
874 Weiherbergmit Sommerhäuschen — 66#0 22,5
875 Spchloßgarten 7 58 2 58,3

876 Schloßweiher . 1 33— 45,3
894 Am großenDobel, Brand“ — 85— 29,0
904 Schloßberg . — 52 — 17,7
905 Bäckerweiherl,Pferdeschwemm — 04— 01,4
906 Am Beamtenhaus . —15——05,1
9loaWurzgarten(Schloßgarten). —»82—27,9
siokaquiatz ,, — 42 13
911 Wurzgartenmit Baunschule(Schloßgarten) — 30— 10,2
926 Aiterndorferholz .... 1732590,1
929 Am Printl 4 83 1 f4,6
933 Im Stadelfeld 7 722 63,0
936 ObererWeiher 1 6E2 — 55,.2
937 Mittlerer Weiher — 59 — 20,1
938 GroßerWeiher . 2E07—70,5
939 Am Weiherausfluß,Wald — 48— 156,3
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Plannummer Bezeichnung der Grundstücke 16%„,EM 2
—

940 Zwischendemgroßenund mittlerenWeiher — 16— 05,4
941 „ „ bberen „ „ — 11111 C3,7
942 Weiherwiese . 4,591’564
944 Hofangerbuchet,Wald 7 57 579
945a Hofanger,Wiese 17 066 81 „3
945b » » . —,97—33,1
947GkoßekDobe1,WaId 146j8750 I04,3948 Schloßfeld,Wald 2 79%
950 » 4 81 64,2
952 „ AckerundWald 797 71,6968 » »»,, 128634130,3
955 Kohllacke,Weiher 1 64% 5549
930 Anhang, Wald 3 76 1 28,1
931 „ 2 34 797
934 Im Stadelfeld, Wald 1 7— 58,6
954 Kleiner Dobel, „ 21 80 7 42,8
954½ Fürsaum am Schloßfeld 08 — 092,7
956 In derKohllacke,Wald 17 65,3
653 Seewiese 12 33 4 201
912 Stadel undHofraum, Gebäude — 844= 28.6
932 Im Stadelfeld,Acker 17 5235 97,4
673 Seeland, Wiese — 08 —002,7
676 Beim See, „ — 13| 04,4
70½ Bahnareal,OdungundGchölz 6 662 26,9
851 BruckenwieslundPoigen,Wiese 2 80 — 95,4
421½ In derLeiten,Waldung 2 23T 7542 „ — 44 — 1650
427 Leitenholz . 1 55 52.8
850 BruckenwieseundPoigen 2 3/| S0j„7
448 ViterndorferAnger,Wiese . —98—33-4
898 WohnhausNr. 6 Unterölkofenmit Stall, Kellerhaus

und Kegelbahn,Wirtsanwesen 27| 09,3
899 Bäckerbergwiesemit Garten 2 32— 79,1

Google
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Plannummer Bezeichnung der Grundstücke Tann. rrat 6

900 Bäckerberg,Ackermit Wiese 3 4½ 17,6

901 Gras und Baumgarten — 38— 12,9

923 Benefiziatenland,AckermitWiese . 1!48——50,4

90872WohnhausNr71jziiiUnterolkosen. ——I01—00,3
908 „ „ 7 „ „ — 01,5— 00,5

909 GrasgartenbeimHause. — 17,61— 606,1

909½⅛ „ ....... — 03 01,0
879 WohnhausNr. 14 in Unterölkofen — 066(62, 1

880 WurzgartenbeimHause — 09 —os,b

881 Kleiner Dobel, Wiesemit Geb. — 15,

921 WohnhausNr. 16 in Unterölkofen — 05— 0107

922 BergwieseoderWeichselberg . 3’981-35,6
907aWohnhausNr20mUnterolkofen, Waschhausmit "

HolzlegeundHofraum ...—l7—305,8
907hGakteuquauie» —Ho7—s02,4
421 In der Leiten,Waldung 8 432 87,2

671½ EisendorferAcker — 16 — 05,5
672⅛ » » — 94— 329,0

674 „ „ 220 MWMTG9
24 WohnhausNr. 8 in Oberölkofenmit Stall, Stadel,

Hausstadl, Schupfe, Badofen Hofreun und
Wurzgarten — 52— 17,7

23 Weg durchdenHausgarten — 08 — 602,7
25a 6EGras=undBaumgarten 2 20 — 75,0
255 Der Hausgarten 2 050 699
105 An der Weiherwiese,Wald — 24% 08,2

106 Weiherwiese . 1 96 — 66,8

118 Bachland,Ackermit Wiese . 3s54120,6

140 Wolfsgrube,Acker — 711— 124,2
141 Löchelbreite, 2 57| 87,6
148 „ „ 17333– 59,0
150 Bergland, » 219—·74,6
151 Wegäcker, „ 1 25— 420,6

Google
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Plannummer Bezeichnung der Grundstücke Tagw. Fpr #
= 6

152 Feldbreite,Acker .. 4 68 1 1 59,5
154 Winkelland, , mit Wiese 2 071 670.5
173 Hut in der Tauberleite,Wald. 6 0662 06,5
174 Felbreiten,Ackerund Wiese 10 644 62,5
175 Feldbreitenwiese 1 56553,2
177 Feldl, Wiese 2 45— 83,5
182 Berglandwiese. — 46— 15,.7
189 In der Feldbreite,Welse 2 51— 85,5
457 Mooswiese,Wald 9 52 3 24,4
462 Hennewiese,Wiese 7 8882 68,5
872 Poingwiese, „ . 1· 82——;62,0
119 Beim Bachland,Wiese . ——»80—-:27,3
162 „ „ Wald. 12 364 21,1
166 » » » —181—»27,6
1621x,» » ,,. 3 91 325
187 In den Gräben, Wiese — 13— 04,4
188 ,,,,, ,, —»39—133
160 Im Winkel, Acker 1 32J1U 45,0
186 Auf'm Kreuzberg,Wiese — 09— 083,1
101 Hanflandl,Acker — 78— 26,6
96 Roßwiese,Wiese — 27— (09,2
107 Brünnlwiese,Wald — 29— 09,9
190 Auf'm Kreuzberg,Wiese — 45 — 15,3
87 Buchenland,Acker — 6los
65 Angerwiese 1244 423
66 Im Anger,Wiese 2 74 693,4
68 Anwand,Wiese — 28 09,5
194 Kreuzbergbreite,Acker 2 6490 917
193 Auf demKreuzberg,Wiese — 53 — 1881
420 Leitenholz,Wald. 231— 78,7
52 Buchetwiese 3 08 1 04,9
94 Weiherland,Acker 156— 5332
439 Bachelwiese — 46 —15,7
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Plannummer Bezeichnung der Grundstücke rag. nt "

440 Bachelwiese — 44 # 15.0
435 „ — 42 — 1,3
436 „ — 5611,1
437 „ — 51— 17,4
438 „ — 51 17,4
141 » —43—14,6
442 „ ... — 68 — 20,1
444 Krautgartenwiese — 54401l0
134 GroßesLand,Acker — 72— 24.,5
181 Bergland, Wiese 2 29 — 78,0
185 Grabenlandl,Wiese — 844 U6
295 Hut,Waldung 11 003 77,9
51 Buchet, „ ..... 3s49118,9
55 Buchenland,AckerundWiese — 66— 22,5
62 UntererAnger,Wiese — 53— 18,1
73 Krautgarten,Acker — 34%— 115,6
77 BeimBuchenland,Acker — 54
82 ü„ Fahrtweg,Acker — 441
86 Am Kirchenweg,„ — 21
136 Beim Asen, Acker 1 111 38,0
139 In derWolfsgrube,Acker — 22 — 07.,5
142 4 Ackerim Bachl — 46 15,7
431 Eierbichel, Wiese 1 85 638.0
64 Wasseranger — 53 181
143 Am Büchel, Acker — 88 — 30,0
425 Am Krautgärtl, Wiese — 82 — 27,9
659 Wiesel beim See . — 32— 10,9
184 Auf demKreuzberg,Wiese — 34%— 11,6
4599 Hutwiese ... 51601 90,7
88 AmKirchenweg,Acker 1 08 36,8
120 In derWasserstube,Acker 1 2090140,9
76 Am Angerland,Acker — 0444
53 Buchenwiese – 67= 22,8

26
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MaßgehaltPlannummer Bezeichnung der Grundstiücke —=

« « l

54 Steinland, Acker — 944 32,0
61 Wiasseranger, Wiese 1 60 54,5
74 2 Ackerim Krautgarten — 16 — 05,4
93 Kirchland, Acker 1 50 — 51,1
97 Gehölz – 62 — 2s101
98 » 1 36 — 46,3
99 » » — 60 — 204
100 Hanfangerl,Wiese — 42— 11,3
138 In der Wolfsgrube,Acker — 52 1707
80 BreitesLand,Acker — 27 09,
84 4 AckerbeimFüllbaum,Acker — 25 — 08,5
3 Wiesemit EinfahrtzumFriedhof — 41s 16,0
419 Im Anger, Wiese 2 36 80,4
67 „ » ,,.... — 71— 24,2
418 Angerholz,Wald. . 3 191 08,7
21 WohnhausNr. 7 in Oberölkofenmit Stall, Stadl

undHofraum ...... ——»33———«11,2
22 Wurz=undGrasgarten 2 27|[— 77,4
58 Angerfleckl,Wiese — 4406 15,T
149 In derRück,Acker 5 591 905
153 Beim Peterholz,Acker 1 00 - 37,1
155 NebendemWeg,Wiese — 6655 221
156 »»,,» —’39—13,3
158 Am Hofreiterholz,„ — 21L 07,2
1599 ImWinkel,Acker 4 74
168 Hartmoos,Wald 2 60|B 886
170 Im Hartmoos,Wald — 48— 16.3
171 Hochreiterholz,Wald 23 057 85,4
176 In Feldl,Ackr 3 44 1
178 1 30 445
179 »,, „ 1 63# 55
180 „ Wiese .... — 211— 07.2
445 Das Moos samt Krautgartenwiese 9 22 3 14,r2

Gocgle
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Blaununimer Bezeichnung der Grundstücke Tagw. “J3½1! n

465 Hennenwiese 3 66 21,3
69 Wasserangerl,Wiese — 35 1sL,9
79 Kiesgrube 1 37— 46,7
166½ Beim Bachelland,Wald — 23 07,8
426½ aIn der Leiten,Gehölz — 39 —13,3
50 Beim Hofanger,Waldung 1 86 63,4
56 Angerland,WieseundAcker — 69— 2355
60 Wasseranger,Wiese — 73 249
78 Hängland,Acker — 4%4
90 Kirchenwegland,Waldung — 85# 29,0
91 „ „ — 88 30,0
137 Hinterm Haus, Acker — 99 339
157 Am Peterholz,Wiese — 46¾ 15,7
833 GroßeWiesenbachwiesemit 22 2 07/— 70,5
81 Füllbaumland,Acker — 51 17,4
85 BeimFüllbaum,Acker — 21T 07,2
430 Beim Krautgarten,Wiese 1 84— 62,7
43 , , » 173—59,0
434 » » » 1)32——s45,0
146 Löchelbreite,Gehölz — 66— 22,5
147 „ Acker 4 04 376
49 Im Buchet,Waldung 5 84 99,0
57 Angerl,Wiese — 68 23.2
59 Angerlfleck,Wiese 36 123
63 Wasseranger,„ . 2 4„
102 Im Neubruch,Wald — 37|— 126
1068333. 1 66— 57,2
104 » » « ·2-84— 1968
108»»» 42414
109 » „ Acker 1 57 35
49 In derkleinenHut, Wiese 8. 49 2 89,3
456 Die 3 Tagwerk, Waldl. 1 4 47,7
834 Große Wieseam Bach, Torfstich 1 80 61,3

265
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Plannummer Bezeichn ung der Grundstücke — i ê

110 Im Neubruch,Wiese — 35 11,9
75 AußerhalbdemAnger,Acker — 30 10,2
89 Wegackerl ... —-J57—-19,4
83 Beim Fahrtweg, Acker — 55— 1817

461 In der Hennenleiten,Waldung 3 27 1 11,4

44½ Dorfanger,Friedhofanlage — 26— 09.,0
16 Angerberg, „ — 17 05,7
72 Krautgartenacker — 52 17,7
742⅛½ Hennenleiten,Waldung 4 95 1 68,8
868⅛ „ Wald — 09 - 063.0
862 Harschbichl,Wiese — 95— 32,4
835 Große Wieseam Bach,Weese 1, 52— 51,8
848 Über der Attel, Wiese — 82 — 27,9
847 ,,» » — 941 320
424½ Beim Bachel,Wald — 34— 11,6
424 »,, . —17—05,8
838 lber derA#teel,Wesse 43 146
861 Herschbachwiese — 85#L 29,0
463 Poingwiese . 1t29—44,0
191 Feldbreiten,Acker 4 56 1 55,4
192 In denGräben,Wiese 1 96 — 66,8
20 In das Bachhäusl,Weg — 59— 20,1
161 „ dieBachleit, „ — 12041
167 „ das Hartmoos, „ — 14 — ¼,8

B. In derGemeindeStraußdorf gelegene
Grundstücke.

895 Bieberwiese — 71 2 4,2
930 GroßeMooswiese 3 72 1 26,8
938 Kleine » 1»71—T58,’3
979 Wasseranger 6 4 , S
983 UntereTagwerkwiese 1 2— 41,9

Gocgle
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Maßgehalt#!
Plannummer1 Bezeichnung der Grundstücke raw Dntlh

988 Doppelwiese 1 644 55.9
998 Wührwiessess 46 157

1005 Gänskragenwiesses 2 42 — 82,.5

967a Hausangermit Staalll 2 04, 69,5
967 Brechhaus,Wiese 0401,4

996 Prielwissess 1 86T 63,4
978 AiterndorferWiese 1 73 — 539,0

C. In der GemeindeLoitersdorf gelegene
. Grundstücke.

1574% Sallachwises 3 94 1 34,2

1575 Sallachwaldung.. 19 400 61,0

1759 Mooshölzl,Waldung. 511 7,4
1760 „ » —;68——-23,2
1829 Herrenleitenholz,Waldng 62 421 26,8
1829½ UnteresHerrenleitenholz,Waldounng 5 34 8285
1838 Triselholz,Waldng 22 02 50,3
1756 Moosholz, „ ...... 2 47 —34,2

1837 Ober=oderHochholz,Waldung 1956 6 66,5
1847 Am Asßlingerweg,Waldng 10 405 579,9
1754 Klingbichlwiese,Wiesfse 4 — 36,3

1741 Sperrackerholz,Walduanng 8 40S
1281 Frauenangerl, Wiessfes 1 06 — 36,1
1844 Aßlingerholzwiese,„ 2 41141 82,1

1282 Frauenangerl, „ .. 97 33, 1
1291 Anwendender Kling, Waldung 15— 05,1
1259 Leitenholz,Waldung ....... 221-—s75,3
1262 „ „ GGEs 96 327
1263 Klingwiese, „ ...."..... 7 51 2 55,8

1264 Klingholz, „ 4 70 1 60,3

1677 Sallachholz, 99 523 24.4
1840 Triselholz, „ ......... 251——85,5

Cogle
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Plannummer Bezeichn u ’ der Grundstücke T9.6 Wie

2182 Osterholz,Waldung 8 0052 74,3
1212 Hntholz, » 945322,0

D. Ju der GemeindeNettelkofen gelegene «
Grundstücke.

715½ WieselinksderBahn,Waldung — 03 01,0
689½ Waldung ... — 17 05,8
636½ Gehölz,Waldung 2 36— 80,4
634¼ „ 4 03 1 37,3
634½ „ „ 1 645 56,2
686½% „ 11% 596
715 Wiesfles, „ — 13— 04,4
709 Wiesehinter demAhomaledererhol,Waldung 1 93— 65,8
713½ HeidlingerholzNeubruch,Waldung — 40 1366
714½ Heidlingerwiese,Waldung — 122 04,1
689 Wechselholz,Waldung 55111 8757

E. In derGemeindeGrafing gelegeneGrundstücke.

600 ZmDobel,Wald 4 51 5355
604 Dobelwiese, „ 2 00||WT 69,9
605 Im Dobelfeld,Wald 414 141,2

F. In derGemeindeBruck gelegeneGrundstücke.

2160 Krautgartenwiesl, Wiese — 18 — 006,1
2161 Krautgartenwiese.„ 3 311 12,8
2165 In derTauberleiten,Wiese 3 00 03,9
2171 Tauberleitenholz,Waldung 4 93 680
2172 In derTauberleiten,Waldung — 58F 19,8
2173 ,,» » » 2·63—89,6
2174 Hutholz „ 12 668 32,0

Gocgle
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Plannummier Bezeichnung der Grundstücke ### werzn ms
1

2166 GroßeWiese,Wiese . 3T671«25,1
2167 Am Biethenberg,Waldung 8 42 87,9
2168 Hartmooswiese,Wiese 3 93 1 339,9
2169 Tauberleitenacker,„ — 22— 07,5
2170 Tauberleitenholz,Waldung 6 49 2 21,1

Gocgle
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Verzeichnis

Plannummer Bezeichnung der Grundstücke Tagu. me „

A. In derGemeindeStaufen liegendeGrundstücke.
2381a Alpenhütte,Holzschlagalpe — 07- 02,4
2381b Alpe I. Teil, „ . 127—- 43,3
2382 SchachenI. Waldung,Holzschlagalpe · —s49,8
2383 Alvpe II. Teil, Holzschlagalpe #1#s25 49 83,1
2383⅛½ »»,, « . ——49——I16,7
2346aAlpenhütte,Gebllnde »08—— o2,7
23460 Hochschwandalpe,Alpe 123 9112 22,7
2346½-Alpenwiese,Wiese 3 291=
2347 Hochschwand,Waldung ½ 69 16 93,1
2384 Alpenhütte,Gebäude 6— 02,0
23840 DTannenbergalpe,Sennalpe 106 07.86 14,1
2348½EinTeilvomBrodel,Alpe 18 609 6 368
2374n½ Alpenhütte, Gebäude —— 02,4
2371 Untere Tannenbergalpe,Alpe — 8 48.4
2370 Heuwachs=Alpe . — — — 12,3
2369 » —————46,0
2374b TannenbergoderKlanfenalpe — —5 52)1
2373 Ein Teil vom TännenbergschachenJ.Teil, Waldung — — 3 04,3
2367½ Desgl. II. Teil, Waldung 1393
2368⅛ „ III.„, „ — — U 55,„5
2373½ „ „ — 62,0

13.In der GemeindeThalkirchdorf gelegene
Grundstücke.

272 Gündle, Viehweide ... 10 29 3 50,6

271½ Ein Teil desBrodels,I. Teil Wald 8 27 8l,8
271½ „2 ,,1t.»» 162-55-2

Go gle
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MaßgehaltPlannummer Bezeichnung der Grundstücke —n=p=

C. In der GemeindeGunzesried gelegene
Grundstücke.

742a Alpenhütte,Gebäude 033 O1,0
742 Sennalpe,Feldalpe,Weide 53 738 30.7
743 AufderFeldalpe,Felsen 40 793 89,8
740 ennhütte, Gebäude — 066 02,0
740b UntersipplingerSennalpe 141 87|8 33, 9
741a Alpenhütte,Gebäude — 066 R02,0
7410.Obersipplinger Sennalpe 162 50 55 36.8

Von der Maltzan Stiftung gekauft 1 54 52.3
| !Z

!

Rechte.

87 ha 37,3 a
oder 256,43 Tgw.

und
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Das Haus Nr. 15 an der Maria Theresiastraßein München

Plan Nr. 259 Wohnhaus mit Freitreppe,Veranda und
Hofraum, dann Garten und Springbrunnen

Plan Nr. 2591/11Bauplatzanteil
0,128ha= 0,38Tgw.
0,014„ = 0004,

Gocgle



Grseh=undVerordumsshut
für das

Gönigreich Bayern.

Nr. 17.
München, den 28. März 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 16.März 1908, Anderung der AusführungsbestimmungenD nebstAnlagen a, b, c und d

zum Schlachtvieh und Fleischbeschaugesetzebetreffend.

Nr. 7507.

Bekanntmachung, Anderungder AusführungsbestimmungenD nebst Anlagen a, b, c und d
zum Schlachtvieh=und Fleischbeschaugesetzebetreffend.

K. Staatsministeriendes Innern und der Finanzen.

Nachstehendwird die BekanntmachungdesReichskanzlersvom 22. Februar1908 aus
demZentralblatt für das DeutscheReich vom 5. März 1908 Nr. 10 S. 59 zum Ab=
druckgebracht.

München,den 16. März 1908.

J. V. J. A.
Staatsrat v. Pausch. MinisterialratBrenner.
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Bekanntmachung,

betreffendAnderungder AusführungsbestimmungenD nebstAnlagen a, b.
und d zum Schlachtvieh=und Fleischbeschaugesetze.

Der Bundesrathat in seinerSitzung vom 30. Januar 1908 den nachstehendenab=
geänderten?)AusführungsbestimmungenD nebstAnlagen a, b, c und d zu demGesetze,
betreffenddie Schlachtvieh=und Fleischbeschau,vom 3. Juni 1900 (Beilage zu Nr. 22 des
Zentralblatts für das DeutscheReich1902)"“) mit der MaßgabeseineZustimmungerteilt,
daß die abgeändertenBestimmungenmit dem1. April 1908 in Kraft treten.

Berlin, den 22. Februar 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:von Bethmann Hollweg.

D.

UntersuchungundgesundheitspolizeilicheBehandlungdes in das
Zollinland eingehendenPleisches.

Allgemeine Bestimmungen.

E1.
(1, Fleisch sind alle Teile von warmblütigenTieren, frischoderzubereitet,sofernsie

sich zum Genussefür Menscheneignen. Als Teile gelten auchdie aus warmblütigen
Tieren hergestelltenFette und Würste. Als Fleischsind daherinsbesondereanzusehen:

Muskelfleisch(mit oder ohne Knochen,Fettgewebe,Bindegewebeund Lymphdrüsen),
Zunge, Herz, Lunge,Leber,Milz, Nieren, Gehirn, Brustdrüse(Bröschen,Bries, Brieschen,
Kalbsmilch, Thymus), Schlund, Magen, Dünn= und Dickdarm,Gekröse,Blase, Milch=
drüse (Euter), vom Schweinedie ganzeHaut (Schwarte),vom Rindvieh die Haut am
Kopfe,einschließlichNasenspiegel,Gaumenund Ohren, sowiedie Haut an denUnterfüßen,
fernerKnochenmit daran haftendenWeichteilen,frischesBlut;

*)Die AnderungensinddurchlateinischeSchriftersichtlichgemacht.
*) Abgedrucktim Gesetz=und Verordnungs=Blatt für das Königreich Bayern 1902 Nr. 35 S. 283 ff.
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Fette, unverarbeitetoderzubereitet,insbesondereTalg, Unschlitt,Speck,Liesen(Flohmen,
Lünte,Schmer,Wammenfett),sowieGekrös=und Netzffett,Schmalz,Oleomargarin,Premier
jus, Margarine und solcheStoffe enthaltendeFettgemische,jedochnicht Butter und ge=
schmolzeneButter (Butterschmalz);

Würste und ähnlicheGemengevon zerkleinertemFleische.
(2)AndereErzeugnisseaus Fleisch,insbesondereFleischextrakte,Fleischpeptone,tierische

Gelatine, Suppentafelngeltenbis auf weiteresnichtals Fleisch.

li.
(1)Als frischesFleisch ist anzusehenFleisch, welches,abgesehenvon einemetwaigen

Kühlverfahren,einerauf die HaltbarkeiteinwirkendenBehandlungnichtunterworfenworden
ist, ferner Fleisch,welcheszwar einersolchenBehandlungunterzogenwordenist, aberdie
EigenschaftenfrischenFleischesim wesentlichenbehaltenhat oderdurchentsprechendeBehand=
lung wiedergewinnenkann.

(2) Die Eigenschaftals frischesFleischgehtinsbesonderenicht verloren
durchGefrierenoderAustrocknen,ausgenommenbeigetrocknetenDärmen(83 Abf.4),
durchoberflächlicheBehandlungmit Salz, ZuckeroderanderenchemischenStoffen,
durch bloßes Räuchern,
durchEinlegenin Essig, "
durchEinhüllung in Fett,Gelatineoderandere,denLuftabschlußbezweckendeStofffe,
durchEinspritzenvonKonservierungsmittelnin dieBlutgefäßeoderin die Fleisch=

substanz.
(3) Als ganzerTierkörperist unbeschadetderSonderbestimmungim § 6 dasgeschlachtete,

abgehäuteteund ausgeweideteTier anzusehen;der Kopf vom erstenHalswirbel ab, die
Unterfüßeeinschließlichder sogenanntenSchienbeineund der Schwanzdürfenvorbehaltlich
derselbenSonderbestimmungfehlen.

§ 3.

(1) Als zubereitetesFleisch ist anzusehenalles Fleisch, welchesinfolge einer ihm zuteil
gewordenenBehandlungdie EigenschaftenfrischenFleischesauchin den innerenSchichten
verlorenhat und durcheineentsprechendeBehandlungnichtwiedergewinnenkann.

(2)Hierher gehört insbesonderedas durchPökelung,wozu auch starkeSalzung zu
rechnen ist, oder durch hohe Hitzegrade (Kochen, Braten, Dämpfen, Schmoren) behandelte
Fleisch. Als genügendstarke Pökelung (Salzung) ist nur eine solche Behandlung
anzuschen, nach der das Fleisch auch in den innersten Schichten mindestens
6 Prozent Kochsalz enthält; auf Speck findet diese Bestimmung insofern Anwen=

28“
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dung, als der angegebeneMindestgehalt an Kochsalz nur in den etwa eingelagerten
schwachen Muskelfleischschichten enthalten sein muss.

(3)Als zubereitetesFett sind anzusehenausgeschmolzenesoderausgepreßtesFett mit
oder ohne nachfolgendeRaffinierung, insbesondereSchmalz, Oleomargarin,Premier jus
und ähnlicheZubereitungen;fernerdie tierischenKunstspeisefetteim Sinne des § 1 Abf. 4
des Gesetzes,betreffendden Verkehrmit Butter, Käse, Schmalzund derenErsatzmitteln,
vom 15. Juni 1897 (Reichs=Gesetzbl.S. 475), sowieMargarine.

(4) Im Sinne des § 12 des Gesetzesund im Sinne dergegenwärtigenAusführungs=
bestimmungensind anzusehen:

als Schinkendie von den Knochennicht losgelöstenoberenTeile des Hinter=
oderVorderschenkelsvom Schweinemit oderohneHaut;

als Speck die zwischender Haut und demMuskelfleische,besondersam Rücken
und an denSeiten desKörpers liegendeFettschichtvomSchweinemit oder
ohneHaut, auchmit schwachenin derFettschichteingelagertenMuskelschichten;

als Därme der Dünn= und der Dickdarmsowiedie Harnblasevom Rindvieh
Schweine,Schafe und von der Ziege, der Magen vom Schweine,sowie
der Schlund vom Rindvieh;

als Würste und sonstigeGemengeaus zerkleinertemFleische insbesonderealle
Waren, welcheganz oderteilweiseaus zerkleinertemFleischebestehenund
in Därme oderkünstlichhergestellteWursthülleneingeschlossensind, ferner
Hackfleisch,Schabefleisch,Mett, Brät, Sülzen aus zerkleinertemFleische,
Fleischpulver,Fleischmehl(ausgenommenFleischfuttermehl)mitoderohneZusätze;

als luftdicht verschlosseneBüchsen oder ähnlicheGefäßeinsbesondereBüchsen,
Dosen,Töpfe(Terrinen)und Gläser jederForm und Größe, derenInhalt
mit oder ohne anderweitigeVorbehandlungdurch Luftabschlußhaltbar
gemachtwordenist.

84.
(1)Die Vorschriftender §§ 12 und 13 des Gesetzessowiedie gegenwärtigenAus=

führungsbestimmungenfindenauchauf Renntiereund WildschweineAnwendung,und zwar
dergestalt,daß, unbeschadetder Bestimmungenim § 6 Abs. 4 und im § 27 unter A II,
ersteredem Rindvieh, letztereden Schweinengleichgestelltwerden. AnderesWildbret ein=
schließlichwarmblütigerSeetieresowieFederviehunterliegenwederdenEinfuhrbeschränkungen
in §§ 12, 13 des Gesetzesnochder amtlichenUntersuchungbei der Einfuhr; das Gleiche
gilt für das zum ReiseverbrauchemitgeführteFleisch.

(2)Büffel unterliegendenselbenVorschriftenwie Rindvieh.
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Beschränkungender Ein- und Durchfuhr.

§ 5.

In das Zollinland dürfennichteingeführtwerden:
1. Fleisch in luftdichtverschlossenenBüchsenoder ähnlichenGefäßensowieWürste
und sonstigeGemengeaus zerkleinertemFleische;

2. Hundefleischsowie zubereitetesFleisch,welchesvon Pferden,Eseln,Maultieren,
Mauleseln oderanderenTieren des Einhufergeschlechtsherrührt;

3. Fleisch, welchesmit einemder folgendenStoffe oder mit einer solcheStoffe
enthaltendenZubereitungbehandeltwordenist:
a) BorsäureundderenSalze,
b) Formaldehydund solche Stoffe, die bei ihrer Verwendung Formal-

dehyd abgeben,
I) Alkali= und Erdalkali=HOydroxydeund =Karbonate,
4) SchwefligeSäure und derenSalze sowieunterschwefligsaureSalize,
ee)Fluorwasserstoffund dessenSalze,
k) Salizylsäure und derenVerbindungen,
8) ChlorsaureSalze,
h) FarbstoffejederArt, jedochunbeschadetihrer Verwendungzur Gelbfärbung
der Margarine, sofern dieseVerwendungnicht anderenVorschriftenzu=
widerläuft.

§ 6.

(1, FrischesFleischdarf in dasZollinland nur in ganzenTierkörpern(vgl.§ 2 Abs.3),
die bei Rindvieh, ausgenommenKälber, und beiSchweinenin Hälften zerlegtsein können,
eingeführtwerden.Als Kälber geltenRinder im Fleischgewichtevon nichtmehrals 75 kg.
Mit den TierkörpernmüssenBrust=und Bauchfell,Lunge,Herz, Nieren, bei Kühen auch
das Euter, mit den zugehörigenLymphdrüsenin natürlichemZusammenhangeverbunden
sein. In Hälften zerlegteTierkörpermüssennebeneinanderverpacktund mit Zeichenund
Nummern versehensein, welcheihre Zusammengehörigkeitohneweitereserkennenlassen.
Die Organe und sonstigenKörperteile, auf welchesichdie Untersuchungzu erstreckenhat
(ogl. §§ 6 bis 12 der Anlage a), dürfen nicht angeschnittensein, jedochdarf in die
Mittelfelldrüsenund in dasHerzfleisch je ein Schnitt gelegtsein.

(e2)Bei Rindvieh, ausgenommenKälber (vogl.Abs. 1), muß auchder Kopf oderder
Unterkiefermit den Kaumuskeln,bei Schweinenauchder Kopf mit Zunge und Kehlkopf
in natürlichemZusammenhangemit den Körpern eingeführtwerden;Gehirn und Augen
dürfenfehlen. Bei Rindern darf der Kopf getrenntvon demTierkörperbeigebrachtwerden,
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soferner und der Tierkörperderartmit ZeichenoderNummernversehensind, daß dieZu=
sammengehörigkeitohneweitereserkennbarist.

(3)Bei Pferden, Eseln, Maultieren, Mauleseln und anderenTieren des Einhufer=
geschlechtsmüssen,außer den im Abs. 1 aufgeführtenTeilen, Kopf, Kehlkopfund Luft=
röhresowiedie ganzeHaut mindestensan einerStelle mit demKörper nochin natürlichem
Zusammenhangeverbundensein.

(4)Bei Wildschweinen,die im übrigendenSchweinengleichzu behandelnsind,dürfen
Lunge,Herz und Nieren fehlen.

§W.
1) Pökel=(Salz=) Fleisch, ausgenommenSchinken, Speckund Därme, darf in das

Zollinland nur eingeführtwerden,wenn das Gewichtder einzelnenStückenichtweniger
als 4 kg beträgt. #

(2)GeräuchertesFleisch, welcheseinemPökelverfahrenunterlegenhat, ist als Pökel=
fleischzu behandeln.

(3)Die der Untersuchungzu unterziehendenLymphdrüsendürfennicht fehlenoderan=
geschnittensein, jedochdarf in die Mittelfelldrüsenund in das Herzfleischje ein Schnitt
gelegtsein.

§ 8.

Das nachweislichim Inlande bereitsvorschriftsmäßiguntersuchteund nachdemZoll=
auslande verbrachteFleisch ist im Falle der Zurückbringungder amtlichenUntersuchung
nichtunterworfen.

89.
Auf das im kleinen Grenzverkehresowie im Meß=und Marktverkehredes Grenz=

bezirkeseingehendeFleisch finden die Vorschriftenin §§ 12, 13 des Gesetzessowiedie
gegenwärtigenAusführungsbestimmungenAnwendung,soweit die Landesregierungennicht
Ausnahmenzulassen.

8 10.
(1) Die unmittelbareDurchfuhr ist als Einfuhr im Sinne des Gesetzesnicht zu

betrachten.
(2)Unter unmittelbarerDurchfuhrist derjenigeWarendurchgangzu verstehen,bei dem

die Ware wiederausgeführtwird, ohneim Inland eineBearbeitungzu erfahrenund ohne
aus der zollamtlichenKontrolleoder— im Postverkehr— aus demGewahrsamder Post=
verwaltungzu treten.
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(3)Bei der Überführungvon Fleischauf ein Zollager gilt derFall der unmittelbaren
Durchfuhrnur dann als vorliegend,wenn,abgesehenvon den im Abs.2 bezeichnetenVor=
aussetzungen,bereitsbei der Anmeldungdes Fleischeszur Niederlagesichergestelltwird, daß
eineAbfertigungdes Fleisches in den freienVerkehrausgeschlossenist.

Grundsätze für die gesundheitliche Untersuchung des in das Zollinland
eingehenden Fleisches.

8 11.
(1)Für dieUntersuchungdes in dasZollinland eingehendenFleischesist als Beschauer

ein approbierterTierarzt und als dessenStellvertreterein weitererapprobierterTierarzt zu
bestellen. Zur Ausführung der Trichinenschauund zur Unterstützungbei der Finnenschau
könnenanderePersonen,welchenachMaßgabeder Prüfungsvorschriftenfür Trichinenschauer
genügendeKenntnissenachgewiesenhaben,bestelltwerden.

(2)Die Herrichtungdes Fleischesfür die tierärztlicheUntersuchung(Herausnahmeder
Eingeweide,Loslösender Liesen[Flohmen,Lünte, Schmer,Wammenfett],Zerlegung der
Schweinein Hälften, AufhängenoderAuflegender Fleischteileim Untersuchungsraum)er=
folgt nachAnweisungdes Tierarztes, und zwar soweitderVerfügungsberechtigtenichtselbst
eineHilfskraft stellt,gegenEntrichtungeinerbesonderenGebühr nachMaßgabeder hierüber
ergehendenAnweisungdurchdie Beschaustelle.

(3)Die chemischenUntersuchungensind von einem besondershierzu verpflichteten
Nahrungsmittel=Chemiker,und nur wennein solchernichtzur Verfügungsteht,von einem
in der ChemiehinreichenderfahrenenanderenSachverständigenvorzunehmen.Die Vor=
prüfungderFette ist von demChemikeroderdemFleischbeschauervorzunehmen.Ausnahms=
weise könnenhiermit anderePersonen,welchegenügendeKenntnissenachgewiesenhaben,
betraut werden.

§ 12.

(1)Die Untersuchungdes Fleischeshat sichinsbesondereauf die in §§ 13 bis 15
aufgeführtenPunkte zu erstrecken.

(2) Sie ist bei frischemFleischean jedemeinzelnenTierkörper,bei zubereitetemFleische,
und zwar bei Därmen und Fetten an deneinzelnenPackstücken,im übrigen an den ein=
zelnen Fleischstückenvorzunehmen,soweit nicht eine Beschränkungder Untersuchungauf
StichprobennachdenBestimmungendes folgendenAbsatzeszulässigist.

(3)Bei Sendungenvon zubereitetemFleischekann die Untersuchungauf Stichproben
beschränktwerden,und zwar bei Fett und Därmen die gesamtePrüfung, bei sonstigem
Fleischedie Prüfung auf
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a)Behandlung-mitverbotenenstofken(§5Ni«.3nnd§14Abs.1untei·b),
b)Mjndestgewi(-ht(§7Abs.1und§14A1)s.1unterc),
c)DurchpökelungodersonstigegenügendeZubereitung(§3Abs.1,2un(1
§ 14 Abs. 1 unter d).

Die Beschränkungder Untersuchungauf Stichprobenist jedochnur insoweitzulässig,als
die SendungnachInhalt der Begleitpapiere(Rechnungen,Frachtbriefe,Konossemente,Lade=
scheineu. dergl.) eine bestimmtegleichartige,aus derselbenFabrikation stammendeWare
enthält,die auchäußerlichnachderArt derVerpackungoderKennzeichnung(vgl. Anlage c.
unter D) als gleichartigangesehenwerdenkann. Die Auswahl der Stichprobenerfolgt
nachdenBestimmungenim § 14 Abs. 3, 4 und§ 15 Abs. 5.

(4)Führt die Untersuchung bei einer Stichprobe zu einer Beanstandung, so
hat die Beschaustelle die Untersuchung zu unterbrechen und den Verfügungs=
berechtigten sofort unter Angabe des Beanstandungsgrundes zu benachrichtigen.
Binnen einer eintägigen Frist nach der Benachrichtigung kann der Verfügungs=
berechtigte die Sendung, insoweit nicht eine unschädlicheBeseitigung (§ 19 Abs. 1
unter I) oder eine Zurückweisung(§ 19 Abs. 1 unter II und § 21) erforderlich
wird, vor der weiteren Untersuchung freiwillig zurückziehen (vgl. jedoch § 25
Abs. 3). Erfolgt die Zurückziehung nicht, so sind zunächst sämtliche nach § 14
Abs. 3, 4 und § 15 Abs. 5 entnommenenStichproben auf den Beanstandungs=
grund weiter zu untersuchen. Sofern nicht diese Untersuchung wegen Beanstan=
dung aller Stichproben nach § 19 Abs. 1 unter IIA oder § 21 Abs. 3 deie
Zurückweisung der ganzen Sendung zur Folge hat, ist der Verfügungsberechtigte
zunächst wiederum von dem Ergebnisse der Untersuchung zu benachrichtigen.
,Binnen einer zweitägigenFrist nach dieserBenachrichtigung steht ihm erneut das
Recht zu, den nicht beanstandetenRest der Sendung freiwillig zurückzuziehen.
Macht er auch von dieser Befugnis keinen Gebrauch, so ist die Untersuchung
auf den Beanstandungsgrundbei Därmen und Fetten an der Gesamtheit der Pack=
stücke, im übrigen aber an jedem einzelnen Fleischstücke des Restes der Sendung
auszuführen. Die chemische Untersuchung ist jedoch in diesem Falle — ab=
geschen von Fetten — in der Weise fortzusetzen, dass aus allen noch zu unter=
suchendenPackstücken oder als solche zu behandelndenSendungsteilen Proben
nach § 14 Abs. 4 entnommenwerden. Mit den nach diesemAbsatz erforderlichen
Benachrichtigungen ist ein Hinweis auf die dem Verfügungsberechtigten zustehen=
den Befugnisse und auf die sonstigen aus den Beanstandungen sich ergebenden
Folgen, insbesondere auf die bei Ausdehnung der Stichprobenuntersuchung eintreten=
den (iebührenerhöhungenzu verbinden.
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8 13.
(1)Bei frischemFleischeist zu prüfen:
a) ob es denAngabenin denBegleitpapierenentspricht;
b) ob esunterdieVerboteim § 5 füllt;
0) ob es den Bestimmungenim §6 entspricht;
4) ob es in gesundheits=oder veterinärpolizeilicherBeziehungzu BedenkenAnlaß
gibt. Insbesondereist Schweinefleischauf Trichinenzu untersuchen.

(2)Eine chemischeUntersuchungdes frischenFleischeshat stattzufinden,wennder Ver=
dachtvorliegt,daß es mit einemder im §5 Nr. 3 aufgeführtenStoffe behandeltwordenist.

8 14.
() Bei zubereitetemFleische,ausgenommenFette, ist zu prüfen:
a) ob die Ware denAngabenin denBegleitpapierenentspricht;
b) ob dieWare unterdieVerboteim §5 fällt;
) ob die Ware der Vorschriftim § 7 Abs. 1 entspricht;
4) ob die Fleischstückevollständigdurchgepökelt(durchgesalzen),durchgekochtodersonst
im Sinne des § 3 Abs. 1 zubereitetsind; ·

e) ob die Ware in gesundheits-oder veterinärpolizeilicherBeziehung zu Bedenken
Anlaß gibt. Insbesondereist.Schweinefleischauf Trichinenzu untersuchen.

(2) Bei der gemäßAbs. 1 unter b vorzunehmendenPrüfung hat auch eine chemische
Untersuchungstattzufinden:

a) zur Feststellung,ob dem Verbot im § 5 Nr. 2 zuwider Pferdefleischunter
falscherBezeichnungeinzuführenversuchtwird, wenn der Verdachteinessolchen
Versuchsbestehtund die biologische Untersuchung (Anlage a § 16) nicht
zu einem entscheidendenErgebnisse führt;

b) zur Feststellung,ob das Fleisch mit einemder im § 5 Nr. 3 aufgeführten
Stoffe behandeltwordenist; bei Schinken in Postsendungenbis zu 3 Stück,
bei anderenPostsendungenim Gewichtebis zu 2 kg, bei Speckund bei
Därmen sowie bei Sendungen, die nachweislich als Umzugsgut von An=
siedlern und Arbeitern eingeführt werden, jedochnur, wenn der Verdacht
einer solchenBehandlungbesteht.

G3)Liegen die Voraussetzungendes § 12 Abs. 3 für eine Geschrinkung der
Untersuchungauf Stichproben vor, so hat sich die dort erwähnte Prüfung bei
Sendungen, die aus 1 oder2 Packstückenbestehen,auf jedesPackstück,bei Sendungen
von 3 bis 10 Packstückenauf mindestens2 Packstücke,bei größerenSendungenauf min=
destensden 10. Teil der Packstückezu erstrecken.Besteht die Sendung aus un=

29
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verpackten Schinken oder sonstigen Fleischstücken, so sind bis zu 20 Stück als
ein Packstück zu rechnen. Aus den hiernachauszuwählendenPackstückenoder als
solche zu behandelndenSendungsteilen ist zum Zwecke der Untersuchung — mit
Ausnahme der im Abs. 4 geregelten chemischenUntersuchung nach Abs. 2 unter b
—mindestens der 10. Teil desInhalts, bei eigentlichenPackstücken aus verschiedenen
Lagen,zu entnehmen.Auf wenigerals 2 Fleischstückeaus jedemeinzelnenPackstückoder
als solches zu behandelndenSendungsteile darf dieUntersuchungnichtbeschränktwerden.

(4, Zu der nach Abs. 2 unter b erforderlichen regelmässigen, chemischen
Untersuchung sind aus jedem der nach Abs. 3 ausgewählten Packstücke oder als
solche zu behandelndenSendungsteile mindestenseine Mischprobe und, wenn ein
Packstück mehr als 30 Fleischstücke enthält, mindestens 2 Mischproben aus mög=
lichst vielen Fleischstücken und bei eigentlichen Packstücken aus verschiedenen
Lagen zu entnehmen. Ausserdem ist aus den ausgewählten Packstücken, falls das

Fleisch von Pökellake eingeschlossenist oder äusserlich die Anwendung von Kon=
servesalz erkennen lässt, noch je eine Probe der Lake oder, wenn möglich, des
Salzes zu entnehmen. Besteht bei gleichartigenSendungenvon Speck oderDärmen
der Verdacht einer Behandlung mit einem der im § 5 Nr. 3 aufgeführten Stoffe,
so hat die zur Aufklärung dieses Verdachts nach Abs. 2 unter b erforderliche
chemischeUntersuchung mindestensan Stichproben zu erfolgen,die nach vorstehen=
den Grundsätzen auszuwählen sind. Jedoch bedarf es bei Därmen — abgesehen
von den danach etwa zu untersuchenden Lake- oder Konservesalzproben — nur
der Untersuchung je einer Mischprobe, die aus den zur Stichprobenuntersuchung
ausgewählten Packstücken und zwar aus verschiedenenLagen zu entnehmenist.

§ 15.
1) Die Untersuchungdes zubereitetenFettes zerfällt in eineVorprüfungund in eine

Hauptprüfung.
Die Vorprüfunghat sichdarauf zu erstrecken:
a) ob die PackstückedenAngabenin denBegleitpapierenentsprechenund gemäßden

für den InlandsverkehrbestehendenVorschriftenbezeichnetsind („Margarine“,
„Künstspeisefett“)

b) ob das Fett in denPackstückeneineder betreffendenGattung entsprechendeäußere

Beschaffenheithat, wobei insbesondereauf Farbe und Konsistenz, Geruch und

nötigenfalls auf Geschmack,ferner auf dasVorhandenseinvon Schimmelpilzen

oderBakterienkolonienauf der Oberflächeoder im Innern sowie auf sonstige

Anzeichenvon Verdorbenseinzu achtenist.
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G) Die Hauptprüfungist nachfolgendenGesichtspunktenvorzunehmen:
a) es ist zu prüfen,ob äußerlicham Fette wahrnehmbareMerkmaleauf eineVer=
fälschungoderNachmachungoder sonstauf einevorschriftswidrigeBeschaffenheit
hinweisen;

ausserdemist: #
b) zu prüfen, ob das Fett verfälscht,nachgemachtoder verdorbenist, unter das

Verbot des § 3 des Gesetzesvom 15. Juni 1897, betreffend den Verkehr
mit Butter, Käse, Schmalz oder deren Ersatzmitteln, fällt oder ob es einen
der im § 5 Nr. 3 der gegenwärtigenBestimmungenaufgeführtenStoffe enthält;

c) Margarine auf die Anwesenheitdes gemäßdemGesetzevom 15. Juni 1897
und der Bekanntmachung, betreffendBestimmungen zur Ausführung dieses
Gesetzes, vom 4. Juli 1897 (Reichs-Gesetzbl.1897 S. 591) vorgeschriebenen
Erkennungsmittels(Sesamöl)zu prüfen;

d) Schweineschmalzmit demZeiß=WollnyschenRefraktometerzu untersuchen.
(Die Proben für die Hauptprüfungsind nach Maßgabe der Bestimmungenin

Anlage c zu entnehmenund unverzüglichder zuständigenStelle zu übermitteln.Bei Dost=
sendungen und bei Warenproben im Gewichte bis zu 2 kg, ferner bei Sendungen,
die nachweislich als Umzugsgut von Ansiedlern und Arbeitern eingeführt werden,
hat die Hauptprüfung nur im Verdachtsfalle zu erfolgen.

(6)LiegendieVoraussetzungendes § 12 Abs.3 für eineBeschränkungderUntersuchung
auf Stichproben vor, so haben sich die Vorprüfung und die unter Abs. Za, c und d
fallenden Untersuchungen der Hauptprüfungmindestensauf 2 Packstücke,bei 40 und
mehrPackstückenbis zu 100 auf 5 vomHundert, vomMehrbetragebis zu 500 Packstücken
auf 3 vom Hundert, von einemweiterenMehrbetrageauf 2 vom Hundert zu erstrecken.

(6)Die nachAbs. 3 unter b vorzunehmendeHauptprüfungist unter gleicherVoraus=
setzungauf eine geringereZahl derfür dieHauptprüfungentnommenenProben zubeschränken,
und zwar sind dazu

von wenigerals 6 Proben 2,
von wenigerals 18 Proben 3,
von wenigerals 28 Proben 6

und von weiterenje 6 Proben eineauszuwählen.

* 16.
Für die Ausführungder Untersuchungensind maßgebend:
1. dieAnweisungfür die tierärztlicheUntersuchungdesin dasZollinland eingehenden

Fleisches (Anlage a);
29*
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2. die Anweisungfür die Untersuchungdes Fleischesauf Trichinen und Finnen
(Anlageb);

3. die Anweisungfür die Probenentnahmezur chemischenUntersuchungvon Fleisch
einschließlichFett sowie für die Vorprüfung zubereiteterFette und für die
Beurteilung der Gleichartigkeit der Sendungen (Anlage c);

4. die Anweisungfür die chemischeUntersuchungvon Fleischund Fetten(Anlaged).

Behandlung des Fleisches nach erfolgter Untersuchung.

. 17.
Unbeschadetder weitergehendenMaßregeln,welcheauf Grund veterinärpolizeilicheroder

strafrechtlicherBestimmungenangeordnetwerden,ist das beanstandeteFleischnachdenVor=
schriftenin 88 18 bis 21 zu behandeln.

8 18.
(1)Für frischesFleischgeltenfolgendeGrundsätze:
I. In unschädlicherWeisezu beseitigensind:
A. alle Tierkörperder betreffendenSendung, soweitnachder gemeinsamenHerkunft,

der Art der Beförderungoderden sonstigenUmständenangenommenwerdenkann, daß eine
übertragungdes Krankheitsstoffsstattgefundenhat, wennauchnur an einemTierkörper
Rinderpest,Milzbrand, Rauschbrand,Rinderseuche,Schweinepest,Schweineseuche(die letzt=
gedachteSeuchejedochnur im Falle einerAllgemeinerkrankung),Pockenseuche,Rotz (Wurm)
oderder begründeteVerdachteinerdieserKrankheitenvorliegt;

B. der einzelneTierkörper,wennTollwut, Rotlauf derSchweine,Septicämie,Pyämie,
Texasfieber,Ruhr oder der begründeteVerdachteiner dieserKrankheitenvorliegt, ferner
wennbeimSchweineTrichinenoderbeimRindvieh und Schweinein größererZahl Finnen
(beimRindvieh Cysticercus inermis, beimSchweineCysticercus cellulosae) nachgewiesen
sind; an Stelle der unschädlichenBeseitigungist die Wiederausfuhrvon Schweinen,bei
denenin wenigerals9 von den vorschriftsmäßigzuuntersuchenden24 PräparatenTrichinen
gefundensind, auf Antrag desVerfügungsberechtigtenzu gestatten,wenndas Fleischvorher
derfür schwachtrichinösesFleischvonSchweinenbei Schlachtungenim Inlande vorgeschriebenen
Behandlungunterworfenist;

C. die verändertenTeile (soferndie in I unterA undB erwähntenFälle nichtvorliegen)
a) bei DurchsetzungvonEingeweidenmit vereinzelten,auf denMenschennichtüber=
tragbarentierischenSchmarotzern;

b) bei örtlicherStrahlenpilzerkrankung;
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) bei Tuberkulose,wennnur die Lymphdrüsenan der Lungenwurzel,im Mittelfell
und (für den Fall der Miteinführung der Leber)an der Leberpforteoderwenn
sie an einer der vorbezeichnetenStellen Veränderungenaufweisenundwenn die
tuberkulösenHerdewenigumfangreichund trocken,verkästoderverkalktsind; die
Organe, zu denendie erkranktenLymphdrüsengehören,sind ganzzu vernichten;

d) bei LungenseucheoderdembegründetenVerdachtedieserKrankheit;
e) bei SchweineseucheoderNesselfieber (Backsteinblattern) oderdembegründeten
Verdachteiner dieserKrankheiten;

t) bei oberflächlicherund geringgradigerFäulnis und ähnlichenZersetzungsvorgängen,
Besetzungmit Insektenund unerheblicherBeschmutzung.

II. Von der Einfuhr zurückzuweisensind:
A. alle Tierkörperder betreffendenSendung, von denenanzunehmenist, daß auf sie

eineUbertragungdesKrankheitsstoffsstattgefundenhat, wennauchnur bei einemTierkörper
Lungenseucheoder Schweineseuche(die letztgedachteKrankheitmit Ausnahmedes unter IA
bezeichnetenFalles) oderMaul= und Klauenseucheoder der begründeteVerdachteinerdieser
Krankheitenvorliegt,beiLungenseuche,SchweineseucheoderNesselfieber(Backsteinblattern)
oderdemVerdachteiner dieserKrankheitennach unschädlicherBeseitigungder veränderten
Teile (vgl. I unter Cd und e);

B. die einzelnenTierkörper,die auf Grund der nach § 13 ausgeführtenPrüfung
beanstandetsind, soweitsie nichtnachI unter A undB unschädlichbeseitigtwerdenmüssen.
Liegt einerder Fälle zu I unter C a, d, oderf vor, so hatdieZurückweisungzu unter=
bleiben, sofernder BeanstandungsgrunddurchBeseitigungund Vernichtungder veränderten
Teile behobenwird.

Insbesonderemuß, unbeschadetdieserAusnahmen,die Zurückweisungerfolgen:
a) wenndie Ware denAngabenin denBegleitpapierennichtentspricht;
b) wenn die Beschaffenheitdes Fleischeseinen schlechtenErnährungszustanddes
Tieres bekundet;

) wenndas FleischauffälligeAbweichungenin BezugaufFarbe, Geruch,Geschmack
und Konsistenzoderwennes fremdartigeEinlagerungenzeigt;

4) wenndas FleischdurchFäulnis, Verschimmelung,Insekten,Beschmutzungoder
dergleichenin seinerGenußtauglichkeitbeeinträchtigtoder wennLuft in dasselbe
eingeblasenist;

e) wennsichan den Lymphdrüseneine Schwellungmit oderohneBlutung, Ver=
käsungoderVerkalkungzeigt;

t) wennTuberkuloseoderder begründeteVerdachtdieserKrankheitvorliegt;
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g) wennvereinzelteFinnen (beim Rindvieh Cysticercus inermis, beim Schweine
Cysticercus cellulosae) nachgewiesensind;

h)wenn Organe oder sonstigeKörperteile,auf welchesich die Untersuchungzu
erstreckenhat, denBestimmungendes § 6 zuwiderfehlenoderangeschnittensind.

# Die Zurückweisungkann bei Beanstandungenauf Grund der Bestimmungim
Abs. 1 unter II Ba unterbleiben,wenn nachträglichfür die Ware entsprechendeBegleit=
papierebeigebrachtwerden.

§ 19.

(1)Für zubereitetesFleisch,ausgenommenFette, geltenfolgendeGrundsätze:
I. In unschädlicherWeisezu beseitigensind:
a) alle zu derbetreffendenSendunggehörigenPackstücke,soweitnachder gemeinsamen
Herkunft,der Art derVerpackungund Beförderungoderden sonstigenUmständen
angenommenwerdenkann, daß eineÜbertragungdesKrankheitsstoffsstattgefunden
hat, wennauchnur an einemFleischstückeinederim § 18 Abs.1 unter 1 A auf=
geführtenKrankheitenoderder begründeteVerdachteinerderselbennachgewiesenist;

b) das einzelnePackstück,wenn an einem FleischstückeRotlauf der Schweine,
Septicämie,Pyämie, Texasfieber,Ruhr oderderbegründeteVerdachteinerdieser
Krankheitennachgewiesenist;

I) das einzelneFleischstück,wenn in demselbenTrichinen oderFinnen nachgewiesensind;
d) dieverändertenTeile bei oberflächlicherund geringgradigerFäulnis und ähnlichen
Zersetzungsvorgängen,Besetzungmit Insekten,unerheblicherBeschmutzung,Durch=
setzungvonOrganenmit Schmarotzern, die durch den Fleischgenuss auf den
Menschennicht übertragen werdenkönnen (Leberegeln,Hülsenwürmernusw.);

wenn die Zahl oder Verteilung dieserSchmarotzerderengründlicheEnt=
fernungnicht gestattet,sind die ganzenOrgane zu vernichten,andernfallssind
die Schmarotzerauszuschneidenund die Organe freizugeben.

II. Von derEinfuhr zurückzuweisenist das Fleisch,soweites nichtnach1 unschädlich
beseitigtwerdenmuß, und zwar

A. die ganze Sendung,
a) wenn sämtliche daraus entnommenenStichproben (§ 14 Abs. 3, 4) bei
der Prüfung auf die Behandlung mit verbotenen Stoffen (8 5 Nr. 3,
5 14 Abs. 1 unter b) oder, abgeschen von Därmen, auf die Durch=
pökelung usw. (§ 3 Abs. 1, 2, § 14 Abs. 1 unter d) wegen desselben
Grundes beanstandet worden sind;

b) wenn auch nur ein Fleischstück als Hundefleisch oder als Fleisch von
Einhufern (§ 5 Nr. 2) erkannt ist;
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B. das ganze Packstück, «
a) wenn die Ware den Angaben in den Begleitpapieren nicht entspricht;
b) wenn, abgesehen von dem Falle unter A a, auch nur eine aus dem

Packstück entnommeneProbe wegen Behandlung mit verbotenen Stoffen
(§ 5 Nr. 3, S 14 Abs. 1 unter b) beanstandet ist;

c) wenn in dem Packstücke Därme gefunden sind, die in veterinär- oder
gesundheitspolizeilicher Beziehung zu Bedenken Anlass geben, soweit
nicht im Falle zu l unter d der Mangel durch Beseitigung der ver=
änderten Teile behoben wird;

ad) wenn, abgesehen von dem Falle unter A a, sämtliche aus dem Pack=

stück entnommenenProben (§ 14 Abs. 3) wegen unvollständiger Pöke=
lung usw. (§ 3 Abs. 1, 2, S§ 14 Abs. 1 unter d) beanstandet sind;

)wenn auch nur an einem Fleischstück Erscheinungen der Lungenseuche
oder der Maul- und Klauenseuche vorliegen oder der begründete Ver=
dacht dieser Krankheiten besteht.

Bei Sendungen unverpackter Fleischstücke ist als Packstück im
Falle zu b der nach S§14 Abs. 3 einemPackstücke gleichzuerachtende
Teil einer Sendung anzusehen; in den anderen Fällen unter B hat sich
bei unverpackten Fleischstücken die Beanstandung nur auf das einzelne
Fleischstück zu erstrecken.

C. das einzelneFleischstück,das, — abgesehenvon den Fällen unter A und B —
auf Grund der Prüfung nach § 14 Abs. 1 beanstandetist, insbesonderewenn der
Bestimmungdes § 7 zuwiderdie der Untersuchungzu unterziehendenLymphdrüsenfehlen
oderangeschnittensind, fernerwennsichbei derPrüfung einerder im § 18 Abs. 1 unter
II Bb bis f aufgeführtenMängel ergibt, und diesernicht im Falle zu 1 unter d des
gegenwärtigenParagraphendurchVernichtungder verändertenTeile gehobenwird.

2) Die Zurückweisungkann bei Beanstandungenauf Grund der Bestimmungen in
Abs. 1 unterII B a unterbleiben,wenn nachträglichfür die Ware entsprechendeBegleit=
papierebeigebrachtwerden.

8 20.

In den Fällen der §§ 18, 19 kann an Stelle der unschädlichenBeseitigungdes
Fleischesdie Zurückweisungtreten, wenn die das Fleisch beanstandendeBeschaustelleim
Auslande liegt.

§ 21.
(1) ZubereitetesFett ist zurückzuweisen
I. auf Grund der Vorprüfung:
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a) wenndie Ware denAngabenin denBegleitpapierennicht entsprichtoder die
zugehörigePackungnicht den für den JulandsverkehrbestehendenVorschriften

entsprechendbezeichnetist („Margarine", „Kunstspeisefett“);
b) wenn das Fett mit einem ranzigen, sauer-ranzigen, fauligen oder sauer=
fauligen Geruch oder Geschmack behaftetoderinnerlichmitSchimmelpilzen
oderBakterienkoloniendurchsetztodersonstverdorbenbefundenwird;

c) wenn das Fett in einemPackstückäußerlichderart mit Schimmelpilzenoder
Bakterienkolonienbesetztist, daß der Inhalt des ganzenPackstücksals verdorben
anzusehenist;

II. auf Grund der Hauptprüfung:
a) in denunter La bisc angegebenenFällen;
b) wenneineProbe einender im § 5 Nr. 3 aufgeführtenStoffe enthält;
) wenneineProbe als verfälschtodernachgemachtbefundenwird;
d) wenneineProbeMargarine denBestimmungendesGesetzesvom15. Juni 1897
oder den auf Grund desselbenerlassenenBestimmungen(Reichs=Gesetzbl.1897
S. 475 und 591) nichtentspricht.

(2)Die Zurückweisungkann bei der Vorprüfung und Hauptprüfungin den Fällen
zu Abs. 1 unter I a unterbleiben,wennnachträglichdas Packstückmit den vorgeschriebenen
BezeichnungenversehenoderdieÜbereinstimmungmit denBegleitpapierenherbeigeführtwird.

(3)Die Zurückweisunghat sich auf alle zu einerSendung gehörigenPackstückeeiner
Fabrikation zu erstrecken,wenn die Untersuchungsämtlicherdavon entnommenenStichproben
(§ 15 Abs. 5) zu einergleichenBeanstandunggeführthat (§ 12 Abs. 4). Im übrigen
hat sichdie Zurückweisungnur auf die einzelnenbeanstandetenPackstückezu erstrecken.

Weitere Behandlung des Fleisches.

8 22.
Zurückgewiesenesoderfreiwillig zurückgezogenesFleisch kann unter den im § 29 be=

zeichnetenVoraussetzungenzur Einfuhr zugelassenwerden,wennes zu anderenZweckenals
zum Genussefür MenschenVerwendungfindensoll.

8 23.
Die Beschaustellehat Fleisch,welcheseinenAnlaß zur Beanstandungauf Grund der

Bestimmungenin 88 13 bis 15 nicht gibt, als tauglich zum Genussefür Menschenzu
erklären.
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8 24.
(1)Die Beschaustellehat beanstandetesFleisch vorläufig zu beschlagnahmenund mit

einemErkennungszeichenzu versehen,welchesleichtwiederentfernbarist. Die erfolgteBe=
schlagnahmeist demVerfügungsberechtigten,der Zoll= oderSteuerstelle,sowie der Polizei=
behördeunter Angabedes Beanstandungsgrundessofortmitzuteilen.

(2)Die Polizeibehördehat alsdann über die weitereBehandlungdes Fleischesgemäß
§§ 18 bis 21 Entscheidungzu treffenund hiervonsofortdenVerfügungsberechtigtensowie
nachAblauf der Beschwerdefristdie Beschaustellezu benachrichtigen.

(3) Die Polizeibehördehat die Wiederausfuhroder die unschädlicheBeseitigungdes
Fleischesunter den erforderlichenSicherungsmaßregelnzu veranlassenund im Benehmenmit
der Zoll= oderSteuerstellezu überwachen.

(4 Für Grenzstationenauf ausländischemGebietekönnenbesondereAnordnungener=
lassenwerden.

Kennzeichnung des Fleisches.
§ 25.

(1) Die Beschaustellehat auf Grund des endgültigenErgebnissesder Untersuchung
(ogl. §§ 23 und 30) das Fleischzu kennzeichnen.

(2) In den Fällen des § 19 Abs. 1 unter I darf die Kennzeichnungder einzelnen
Fleischstückeunterbleiben,wenndie unschädlicheBeseitigunganderweitsichergestelltist; das=
selbegilt, wenn im Falle des § 18 Abs. 1 unter IB die Wiederausfuhrvon Fleisch
schwachtrichinöserSchweinegestattetwird und die dort vorgeschriebeneBehandlungstatt=
gefundenhat. Sendungen,welchezurückzuweisenwären,weil die Ware nichtdenAngaben
in den Begleitpapierenentspricht(§ 18 Abs. 1 unter IIBa; 8 19 Abs. 1 unter IIBa;
§ 21 Abs1unter Ia und Ila) oderweil das Packstücknichtden für denInlandsverkehr
bestehendenVorschriftenentsprechendbezeichnetist (§ 21 Abs. 1 unter la und IIa), sind
im Falle einernachträglichenBehebungdieserAnständenur nachdemAusfalle der Unter=
suchungder Ware selbstzu kennzeichnen.

(3) Teile von Sendungen,die im Falle des § 12 Abs. 4 zurückgezogenwerden,sind
gleichfallszu kennzeichnen;nicht geöffnetePackstückejedochnur an der Außenseiteder Be=
hälter (§ 27 unterB Abs. 2). Bei anderenfreiwillig zurückgezogenenSendungenhat eine
Kennzeichnungder nichtuntersuchtenTeile zu unterbleiben.

g 26.
(1)Die KennzeichnungdesFleischesund der BehältererfolgtmittelsFarbstempels

odermittels BrandstempelsnachWahl der Verfügungsberechtigten.
30
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(2)Jeder Stempel trägt als Aufschriftdie Worte „Ausland“ sowie das Zeichender
Zoll- oderSteuerstelle,bei welcherdie Untersuchungvorgenommenwird. Der Stempel für
Fleischvon Pferdenund anderenEinhufernträgt außerdemdie Aufschrift„Pferd“.

(3)Der Reichskanzlerist ermächtigt,nähereBestimmungenüberdie bei deneinzelnen
Zoll= oderSteuerstellenzu benutzendenZeichenzu erlassensowie darüberzu bestimmen,
welcheBezeichnunganzuwendenist, wenn einegemeinsameBeschaustellefür mehrereZoll=
oderSteuerstellenerrichtetist.

(4)Die Stempel sind für das bei der Untersuchungtauglich befundeneFleisch von
sechseckigerForm mit 2,, cm Länge der einzelnenSeiten, für Fleisch von Pferden und
anderenEinhufern von viereckigerForm mit 5 und 2,, cm Seitenlänge,für das bei der
Untersuchungbeanstandetesowie für freiwillig zurückgezogenesFleisch von dreieckigerForm
mit 5 cm Seitenlänge. Sie tragenbei demzurückgewiesenenFleischedie weitereAusschrift
„Zurückgewiesen“,bei demunschädlichzu beseitigendenFleischedie weitereAufschrift „Zu
beseitigen“,bei freiwillig zurückgezogenemFleischedenBuchstaben„2“.

Rot. Rot.

5 cm

Ausland. Ausland.

N. N. Pferd. 3

N. N.

Schwarz. Schwarz. Schwarz.

Ausland.
Ausland. Zu Ausland.

Zurückgewiesen. beseitigen. Z.
N. N. N. N. N. N.
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G) Die Brandstempelsind vongleicherForm wie dieFarbstempel,dürfenjedochgrößer
sein. Auch die Farbstempeldürfen, insoweit sie zur Abstempelungder Packstückean den
Außenseitendienen, die im Abs. 4 angegebenenMaße überschreiten.

(6) Im Falle der Kennzeichnungmittels Farbstempelsist für beanstandetesoderfrei=
willig zurückgezogenesFleischeineschwarze,für das übrigeFleischeinerote, nicht gesund=
heitsschädliche,haltbare Farbe zu verwenden.

(0 An jedemStempel müssendieSchriftzeichenund dieRänder scharfausgeprägtsein.

§ 27.

Für die Kennzeichnungdes FleischesgeltenfolgendeBestimmungen:

A. Frisches Fleisch.

Die Stempelabdrückesind an jederKörperhälftemindestensan dennachverzeichneten
Körperstellenanzubringenund zwar:

I. Bei Rindvieh, ausschließlichder Kälber, sowiebei Pferdenund anderenEinhufern:
auf der Seitenfläche des Halses,
an der hinterenVorarmfläche,
auf der Schulter,
auf demRückenin der Nierengegend,
auf der innerenund
auf der äußerenFlächedes Hinterschenkels,
an der Zunge und am Kopfe.

II. Bei Kälbern, Renntieren und Wildschweinen, erforderlichenfallsnach Lostrennung
der Haut an denbetreffendenStellen:

auf der Schulter oderan der hinterenVorarmfläche,
nebendemNierenfettoderauf demRücken,
auf der Brust,
auf der Keule, am Beckenoderam Unterschenkel.

Bei Schweinen:
am Kopfe,
auf der Seitenflächedes Halses,
auf der Schulter,
auf demRücken,
auf demBauche,
auf der Außenflächedes Hinterschenkels.

—

soes5 —
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IV. Bei Schafenund Ziegen, erforderlichenfallsnachLostrennungder Haut an den
betreffendenStellen:

1. auf demHalse,
2. auf der Schulter,
3. auf demRücken,
4. auf der innerenFlächedes Hinterschenkels.

V. Statt der vorstehend unter Nr. II und IV vorgeschriebenenKennzeichnung
genügt bei nichtenthäutetenKälbern, Lämmern, Renntieren und Wildschweinen die
Stempelung in der Nähe des Schaufelknorpels und neben dem Nierenfett oder an
den Innenflächen der Hinterschenkel. 6
VI. Außerdemist bei allenTiergattungenauf jedemEingeweidestückenochmindestens

einStempelabdruckanzubringen.

#B. Zubereitetes Fleisch.

(1) Bei gepökeltem(gesalzenem),gekochtemoder sonstzubereitetemFleischesind die
Stempelabdrückean zwei Stellen jedesFleischstücsund zwar bei SchinkenundSpeck tun=
lichstauf der Schwarteanzubringen.

(0) Außen an demBehälter(Kübel, Faß, gise u. dergl.) sind die Stempel gleich=
falls an zwei Stellen anzubringen.Bei ZubereitetenFetten und Därmen hat dieKenn=
zeichnungnur an denBehälternzu erfolgen.

unschädliche Beseitigung des beanstandetenFleisches.
g 28.

(10 Die unschädlicheBeseitigungdesFleischeshat zu erfolgenentwederdurchhöhere
Hitzegrade(KochenoderDämpfenbis zumZerfall derWeichteile,trockeneDestillation,Ver=
brennen)oder auf chemischemWege bis zur Auflösungder Weichteile. Die hierdurchge=
wonnenenErzeugnissekönnentechnischverwendetwerden.

(2)Wo ein derartigesVerfahrenuntunlichist, erfolgtdieBeseitigungdurchVergraben
tunlichstan Stellen, welchevon Tieren nicht betretenwerdenund an welchenViehfutter
oderStreu wedergewonnennochaufbewahrtwird; trichinösesFleischist stetsnachMaß=
gabeder Bestimmungenim Abs.1 zu beseitigen,soweit nicht nach § 18 Abs. 1 unter
1 die Wiederausfuhr gestattet wird. Vor demVergrabenist das Fleischmit tiefen
Einschnittenzu versehenund mit Kalk oderfeinem,trockenenSande zu bestreuenodermit
Teer, rohen Steinkohlenteerölen(Karbolsäure,Kresol) oderAlpha=Naphthylaminin fünf=
prozentigerLösung zu übergießen. Die Gruben sind so tief anzulegen, daß die Oberfläche
des Fleischesvon einerwenigstens1 Meter starkenErdschichtbedecktwird.
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(3) Der Reichskanzlerist ermächtigt,weitereMittel zur unschädlichenBeseitigung
zuzulassen.

(4) Das Verpackungsmaterialist zu verbrennenoder, sofernein solchesVerfahren
nicht angängigist, anderweitigunschädlichzu beseitigenoderzu desinfizieren.

Nicht zum Genusse für Menschen bestimmtesFleisch.
§ 29.

(1) Fleisch,welcheszwar nicht für den menschlichenGenuß bestimmtist, aberdazu
verwendetwerdenkann, darf ohnevorherigeUntersuchungzur Einfuhr zugelassenwerden,
wenn die Unbrauchbarmachungfür denmenschlichenGenuß entweder im Wegeder fabri=
kationsmäßigenBehandlungdurch geeigneteKontrollmaßregelnsichergestellt wird oder
durch besondereBehandlung herbeigeführt ist.

(2) Diese besondereBehandlung hat zu erfolgen:
a) bei Fleisch, ausgenommen zubereitete Fette, durch Anlegen von tiefen

Einschnitten und Zusetzen von Kalk, Teer oder rohen Steinkohlenteer-
ölen (Karbolsäure, Kresol), bei getrockneten Schafdärmen auch von
Kampfer oder Naphthalin, -

b) bei zubereiteten Fetten durch Vermischen mit gewöhnlichem, stark
riechenden Brennpetroleum, mit Teer, rohen Steinkohlenteerölen(Karbol=
säure, Kresol), Gerbertran, rohem Birkenöl (Birkenteer) oder Rosmarinöl.

(3) Auf je 100 kg Fett sind zur Unbrauchbarmachung folgende Gewichts=
mengen der einzelnen Mittel zu verwenden: 1 kg gewöhnliches, stark riechendes
Brennpetroleum, 2 kg Teer, 2 kg rohe Steinkohlenteeröle (Karbolsäure, Kresol),
10 kg Gerbertran, 5 kg rohes Birkenöl (Birkenteer), 1 kg Rosmarinöl.

(4) Für das Verfahren bei der Unbrauchbarmachung der Fette sind die zoll=
amtlichen Vorschriften über das Ungeniessbarmachenvon Fetten massgebend.

(5) Der Reichskanzlerist ermächtigt,nochweitere Mittel zur Unbrauchbarmachung
zuzulassen.

Rechtsmittel.
l 30.

) Gegen die seitensder Beschaustelleim Falle des § 12 Abs. 4 vorgenommene
BeanstandungeinerStichprobesowiegegendie von derPolizeibehördeim Falle der §§ 18
bis 21 getroffeneEntscheidungkann von demVerfügungsberechtigteninnerhalbeinerein=
tägigen Frist nach der Benachrichtigung(§ 12 Abs. 4 und § 24 Abs. 2) Beschwerde
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eingelegtwerden.Dieses Rechtsmittelist in ersteremFalle bei derBeschaustelleanzumelden
und hat auf Antrag des Beschwerdeführersdie Aufschiebungder weiterenUntersuchungzur
Folge; in letzteremFalle ist es bei der Polizeibehördeanzumeldenund hat stets auf—
schiebendeWirkung. Über die Beschwerdeentscheideteine von der Landesregierungzu be=
zeichnendehöhereBehördeund zwar, soferndas Rechtsmittelgegendas technischeGutachten
gerichtetist, nachAnhörungmindestenseinesweiterenSachverständigen.Die durchunbe=
gründeteBeschwerdeerwachsendenKosten fallen dem Beschwerdeführerzur Last.

(2) Von der endgültigenEntscheidunghat die höhereBehördedenBeschwerdeführer,
die Beschaustelle,die Polizeibehördesowie die Zoll= oder Steuerstellesofort in Kenntnis
zu setzen.

Fleischbeschaubuch.

31.
(1) An jederBeschaustellefür ausländischesFleisch ist ein Fleischbeschaubuchnach

beifolgendemMuster von dem Beschauerzu führen, in welchesalleUntersuchungenund
derenErgebnissesowiedie endgültigeEntscheidungeinzutragenund jedesmalmit derUnter=
schrift des Beschauerszu versehensind. Die näherenBestimmungenhierüberwerdenvom
Reichskanzlererlassen. «

(2)WodasBedürsnisbesteht,kannfürfrischesundzubereitetesFleisch,namentlich
Fette, sowiefür die einzelnenTiergattungenein besonderesBeschaubuchgeführtwerden.

(3) Das Fleischbeschaubuchist für jedesKalenderjahrneuanzulegen;das abgeschlossene
ist mindestenszehnJahre lang aufzubewahren.
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Beschaustelle N. N.

Fleischbeschaubuch.
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Anmeisung
für

A. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1.

82.

ob eineder nach§ 5 Nr. 1 der AusführungsbestimmungenD vonderEinfuhr
ausgeschlossenenWarengattungenvorliegt;
ob das Fleischdurchdie ihm zuteil gewordeneBehandlungdie Eigenschaftendes
frischenFleischesauch in den inneren Schichtenverlorenhat und durchent=
sprechendeBehandlungnicht wiedergewinnenkann (8§3 der Ausführungsbe=
stimmungenD);
ob das Gewichtder einzelnenStückevon Pökel=(Salz=) Fleisch,ausgenommen
Schinken,Speckund Därme, mindestens4 kg beträgt(§ 7 derAusführungs=
bestimmungenD);
ob das Fleischden Verdachterregt, daß es von Pferden, Eseln, Maultieren,
Mauleseln oderanderenTieren des Einhufergeschlechtsherrührt(§ 5 Nr. 2 der
AusführungsbestimmungenD).
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83.

Bei allen Arten von Fleischist insbesonderezu prüfen:
ob die Ware denAngabenin denBegleitpapierenentspricht;
ob dasFleischvonHundenherrührt(§ 5 Nr. 2 derAusführungsbestimmungenD);
ob an dem Fleische Erscheinungenvorhandensind,diedenVerdachterregen,daß es
mit einemder nach § 5 Nr. 3 der AusführungsbestimmungenD verbotenen
Stoffe behandeltist;

4. ob das Fleischvon einemTiere stammt,dasmit einerauf MenschenoderTiere
übertragbarenKrankheitbehaftetwar und ob nach den obwaltendenUmständen
angenommenwerdenkann, daß eineÜbertragungdesKtantheitsstoffsauf andere
Teile der Sendung stattgefundenhat;

5. ob das Fleisch,abgesehenvon denFällen unterNr. 4, krankhafteVeränderungen
zeigt,die seineTauglichkeitzum Genussefür Menschenbeeinträchtigen;

6. ob die Beschaffenheitdes FleischeseinenschlechtenErnährungszustanddesTieres
bekundet,ob es auffälligeAbweichungenin Bezug auf Farbe, Geruch,Geschmack
und Konsistenz,und ob es fremdartigeEinlagerungenzeigt;

7. ob das Fleisch durch Fäulnis, Verschimmelung,Insekten,Beschmutzungoder
dergleichenin seiner Genußtauglichkeitbeeinträchtigtoder ob Luft in dasselbe
eingeblasenist;

S. ob Organe oder sonstige Körperteile, auf die sich die Untersuchung zu
erstrecken hat, fehlen oder angeschnitten sind (88 6 und 7 der Aus=
führungsbestimmungenD).

* 4.

Die Untersuchungdes Fleischeshat bei Tageslichtoderbei einerausreichendenkünst=
lichenBeleuchtungstattzufinden.Kerzen=,Ol=, Petroleum=odergewöhnlichesGaslicht sind
hierzu nicht geeignet.

§ 5.

An HilfsmittelnundGerätensollenbei derUntersuchungzur Hand sein:
1. eineausreichendeAnzahl von geeignetenMessern;
2. ein Mikroskop,welchessichauchfür bakteriologischeUntersuchungeneignet,sowie
eineausreichendeAnzahl von Skalpellen,Scheren,Präpariernadeln,Platinnadeln,
Objektträgern,Deckgläsernund Präparierschälchenzur Herstellungmikroskopischer
Präparate; fernerdie für die mikroskopischeUntersuchungerforderlichenFarbstoffe
und Zusatzflüssigkeiten,Spiritus= oderBunsenflammen,sowie einigemit Agar
oderPepton=GelatinebeschickteKulturröhrchen;

317
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3. Lackmuspapierund die zurUntersuchungdesFleischesaufKochsalzsowieauf das
Vorhandenseinvon Ammoniak(Fäulnis) erforderlichenChemikalienund Geräte;

4. die zur biologischenUntersuchung auf Einhuferfleisch erforderlichenStoffe
und Geräte;

5. eineVorrichtungzum Kochenvon Fleischproben;
6. Holz=, Bein=oderStahlnadelnzur innerenPrüfung vonSchinkenauf denGeruch.

SämtlicheHilfsmittel sind stetsin brauchbaremZustandezu erhalten Messer,welche
durchKrankheitsstoffeverunreinigtwurden,dürfenohnevorherigeReinigungundDesinfektion
zum AnschneidengesunderKörperteilenichtbenutztwerden.

B. Besondere Bestimmungen.
I. Frisches Fleisch.

§ 6.

Die Untersuchungder einzelnenTeile derTierkörperhat nachden in den8§§7 bis 12
angegebenenGrundsätzenund tunlichstin der im § 7 bezeichnetenReihenfolgestattzufinden,
so daß die Prüfung der innerenOrgane regelmäßigder Untersuchungdes Muskelfleisches
vorangeht. ·

Wenn außerden vorschriftsmäßigmit demTierkörpereinzuführendenOrganenweitere
Organe in natürlichemZusammenhangemit demTierkörpereingeführtwerden,so sind diese
gleichfallsnachdenhierfür angegebenenGrundsätzenzu untersuchen.

Durch die Untersuchungist festzustellen,ob an der Oberflächeoder im Innern der
Organe und desMuskelfleischeskrankhafteVeränderungenodersonstigeregelwidrigeZustände
vorhandensind. Zu diesemZweckesindsämtlicheOrganeunddasMuskelfleischzu besichtigen,
die Lungen,dieLeber,dieMilz, dieNieren, dasEuter auchzu durchtasten.Bei denjenigen
Teilen, bei denendie Besichtigungoder Durchtastungzur Ermittelung von Krankheits=
zuständennicht ausreicht,sind die tieferenSchichtendurchEinschnitteundZerlegungengemäß
den nachfolgendenVorschriftenfreizulegenund zu untersuchen.Die zu untersuchendenLymph=
drüsensind der Länge nach zu durchschneiden,erforderlichenfallsherauszuschneidenund in
dünneScheibenzu zerlegen. LiegenkrankhafteVeränderungenvor, derenErkennungeine
weitergehendeUntersuchungerforderlichmacht,so ist eine solcheentsprechendder Lagedes
Falles vorzunehmen;insbesonderesind verdächtigeodererkrankteTeile anzuschneiden.

Im gefrorenen Zustand eingehendeTierkörper müssen vor der Untersuchung
aufgetaut werden. Bei Renntieren kann die Auftauung auf die Eingeweide be=
Sschränktwerden, wenn nicht das Ergebnis der Besichtigung des Muskelfleisches
cine weitergehendeUntersuchung erforderlich macht.
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§ 7.

Bei der Beschausind im allgemeinenzu berücksichtigen:
das Brust=und das BauchfellnebstdenserösenÜberzügender Eingeweide;

2. die Lungenund die Lymphdrüsenan der Lungenwurzelund im Mittelfell (An=
legungeinesQuerschnittsim unterenDrittel der Lungen);
der Herzbeutelund das Herz (Anlegung einesLängsschnitts,durch den beide
Kammerngeöffnetwerdenund dieScheidewandderKammerndurchschnittenwird);
die Leberund die einzelnenLymphdrüsenan der Leberpforte;
die Milz; -
dieNierenunddiezugehörigenLymphdrüsen(FreilegungderNierenin derFettkapsel);
das Euter und die zugehörigenLymphdrüsen;
der Kopf und die oberenHals- und Kehlgangslymphdrüsen(Lösungder Zunge
soweit,daßdieMaul- undRachenschleimhautin ihremganzenUmfangezusehenist);

9. die Haut und einzelnenHautteile;
10. das Muskelfleischeinschließlichdes Fett= und Bindegewebes,der Knochenund

Gelenke(AnlegungeinesSchnittes in das Fleisch,UntersuchungderKnochenund
Gelenke,soweitsie ohneZerlegungdesTierkörpersfür dieUntersuchungzugänglich
sind; im Falle einesVerdachtsder Erkrankungder KnochenoderGelenkedurch
Freilegungder in BetrachtkommendenKnochenoderGelenke).

—

Vo

88.
Bei Rindern und Renntieren sind außerdemdieZunge, dasHerz, dieäußeren

und inneren Kaumuskeln, letztereunter Anlegung ergiebiger, parallel mit dem Unterkiefer
verlaufenderSchnitte, sowiedie bei derSchlachtungzutagetretendenFleischteileauf Finnen
zu untersuchen;an der Leber ist je ein Schnitt senkrechtzu der Magenfläche,querdurch
die HauptgallengängesowienebendemSpigelschenLappenbis auf die Gallengängeanzu=
legen;es folgt alsdann die Untersuchungder Lendendrüsen,innerenDarmbeindrüsen,Knie=
falten-, Kniekehlen-,Gesäßbein=,Bug= und Achseldrüsen.Von der UntersuchungderKnie=
kehlen=und Achseldrüsenkann abgesehenwerden,wenn in natürlichemZusammenhangemit
denTierkörpernLeberund Milz eingeführtund mit ihrenLymphdrüsenfrei vonTuberkulose
befundenwerden. «

§ 9.

Bei Kälbern sind auchderNabelunddieGelenkezu besichtigenundim Verdachtsfall
anzuschneiden.Die Untersuchungauf Finnen erfolgtwie bei Rindern, sie fällt für Saug=
und Milchkälberweg. Die Untersuchungder Lymphdrüsendes Euters kann unterbleiben.
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8 10.
Bei Pferden ist auchdie Schleimhautder Luftröhre,desKehlkopfs,der Nasenhöhle

und derenNebenhöhlenzu untersuchen,letztere,nachdemderKopf in derLängsrichtungneben
der Mittellinie durchgesägtoder durchgehauenund dieNasenscheidewandherausgenommenist,
fernerdie Haut und Unterhautnebstden zugehörigenLymphdrüsen,endlichdieNieren nach
AnlegungeinesSchnittes am konvexenRande bis auf das Nierenbecken.

* 11.
Schweine (einschließlichder Wildschweine)sind vor der UntersuchungdurchSpalten

derWirbelsäuleund desKopfes in Hälften zu zerlegen,dieLiesen(Flohmen,Lünte,Schmer,
Wammenfett)sind zu lösen. Die zutagetretendenFleischteile,insbesonderean denHinter=
schenkeln,am Bauche, am Zwerchfell, an denZwischenrippenmuskeln,am Nacken,am Herzen,
an der Zunge und am Kehlkopfe sind auf Finnen zu untersuchen. Auch sind die inneren
Darmbeindrüsen,Lendendrüsen,Bugdrüsen,Scham=,Kniefalten=undKniekehlendrüsenanzu=
schneidenund zu untersuchen.Von der Untersuchung der Kniekehlendrüsen kann ab=
gesehenwerden, wenn in natürlichem Zusammenhangemit den Tierkörpern Leber
und-Milz eingeführtundmit ihren Lymphdrüsenfrei von Tuberkulosebefundenwerden.

Die Untersuchungauf Trichinenerfolgtnachder besonderenAnweisung(Anlageb zu
denAusführungsbestimmungenD).

Bei Wildschweinen darf auf Antrag desVerfügungsberechtigtenvon der Spaltung
ler Wirbelsäule und des Kopfes abgesehenwerden, wenn auf andere Weise aus=
reichend sichergestellt ist, dass Finnen nicht vorhanden sind.

8 12.
Bei Schafen und Ziegen erfolgt die Untersuchungder Leberwie beimRinde.

Die Untersuchungder Lymphdrüsender Lungen,der Leber,der Nieren und desEuterskann
unterbleiben.

II. Zubereitetes Fleisch.

§ 13.
Zum Zweckeder im § 2 Nr. 2 vorgeschriebenenPrüfung ist das betreffendeFleisch=

stückan einerder dickstenStellentiefeinzuschneidenunddieSchnittflächeaufFarbe, Konsistenz
und Geruchzu untersuchen.Vei Einzelsendungen,welchemit derPost eingehenodernach=
weislichnichtzum gewerbsmäßigenVertriebebestimmtsind,kanndieUntersuchungin anderer
Weisevorgenommenwerden.
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Erforderlichenfallsist auchdieKochprobe.)und diePrüfung aufKochsalz#2)vorzunehmen.
Hat die Prüfung auf Kochsalz eine deutliche Reaktion nicht ergeben, so ist ein
etwa hühnereigrossesStück aus den innersten Teilen des Fleischstücks zu ent=
nehmenund die Fesstellung desKochsalzgehaltss) auszuführen. Die Untersuchung
kann auch dem Chemiker übertragen werden.

Frisches Muskelfleisch ist von roterFarbe,bestimmtem,derTierarteigentümlichen
Geruche,weichemGefüge,zeigteineunebene,rillige streifigeSchnittfläche,wird beimKochen
grau, weißlichoderbräunlichund enthältnur Spuren von Kochsalz.

Durchgepökeltes (gesalzenes)Muskelfleisch hat auchin den innerenSchichten
denGeruchdes frischenFleischesverloren;es ist von festemGefüge,hatglatteSchnittflächen,
behältbeimKochenunter gewöhnlichenVerhältnissendie roteFarbe(Salzungsröte)auchnach
demErkaltenund enthälterheblichmehrKochsalzals frischesFleisch.

Durchgekochtes (gebratenes,gedämpftes,geschmortes)M uskelfleisch hat auchin
den innerenSchichtendenGeruchdes frischenFleischesverloren,ist von festemGefüge,hat
eineglatte, trockeneSchnittflächeund einegraue,weißlicheoderbräunlicheFarbe.

* 14.
Die einzelnen Fleischstücke sind namentlichzu prüfenzunächstan der Oberfläche
a) auf Finnen und andereungewöhnlicheEinlagerungen;
b) auf Farbe, Konsistenzund Gerucht),insbesondereblutigeodergelblicheFärbung,
ranzigen,tranigenGeruch,ErweichungundLockerungdesZusammenhanges,Gas=

1) Aus der inneren Schicht desFleischstückswird ein flaches,etwa handtellergroßesStück herausgeschnitten,
in siedendesWassergebrachtund 10 Minuten gekocht.

2) a) Herstellung des Reagens: 100 ccm einer 2prozentigen Silbernitratlösung werden mit
100 cem Normal-Ammoniakflüssigkeit vermischt. Von dieser Fluüssigkeit sind je 20g. in
gelben Gläschen aufzubewahren.

b) Ausführung der Prüfung: Von demFleischewird ein aus den innerenSchichtenentnommenes
haselnußgroßes,etwa 28 wiegendes Stück in ein mit20 gder FlüssigkeitbeschicktesReagensgläschen
gebracht und darin einigemalekräftig geschüttelt.Wenn ein weißer, bei Tageslicht schnellschwärz=
lich werdenderNiederschlagentsteht,ist das Fleisch gesalzen,wenn nicht, so ist es frisch.

i) 2 g Fleisch werden mit 2 g chlorfreiem Seesandund 2 bis 8 cemWasser in einer Porzellan=-
schale zu einem gleichmässigen Brei zerrieben. Dieser wird mit geringen Mengen Wasser in einen
Masskolben von 110 ccm Inhalt gespült, der über der 100ccm-Marke noch einen Steigraum von mindestens.
10 ccm hat. Darauf wird zu der Mischung Wasser hinzugefügt, bis die 100 cem-Marke erreicht ist.
Hierauf stellt man den Kolben, nachdem sein Inhalt tüchtig durchgeschuttelt ist, 10 Minuten lang in
kochendes Wasser. Hierbei gerinnt das Eiweiss, und die Flussigkeit wird fast farblos. Nunmehr wird
der Kolbeninhalt durch Einstellen in kaltes Wasser schnell abgekühlt, nochmals durchgeschauttelt und
filtriert. Von dem klaren, fast farblosen Filtrate werden je 25 cem, wenn nötig, mit Natronlauge unter
Anwendung von Lackmus als Indikator neutralisiert. In der neutralisierten Flüssigkeit wird nach
Zusatz von 1 bis 2 Tropfen einer kalt gesättigten Lösung von Kaliumchromat durch Titrioren von
% Normal-Silbernitratlösung der Kochsalzgehalt ermittelt.

4) Der Gernch ist erforderlichenfallsdurchdie Kochprobegenauerfestzustellen.
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ansammlungenim Bindegewebe,schmierigenBelag, Schimmelbildung,Insekten
u. dergl;

P) auf die Beschaffenheitder durchAnschneidenleichterreichbarenLymphdrüsen.
Organe, die einzelnoderim Zusammenhangemiteinanderodermit anderenFleischstücken

eingeführtwerden,sind nachMaßgabeder entsprechendenVorschriftenin den §§ 6 bis 9,
11, 12 zu untersuchen.

§ 15.

Bei Därmen (8 3 Abs. 4 der AusführungsbestimmungenD) ist namentlichdarauf
zu achten,ob eineungewöhnlicheFarbe, verminderteKonsistenzoderein übler Geruchvor=
handenist und zu prüfen, ob krankhafteVeränderungen,insbesondereBlutungen, Kuoten,
Geschwürevorhandensind.

In welchemUmfangedie Untersuchungvorzunehmenist, richtetsichnachS§12 und
14 Abs. 3 der AusführungsbestimmungenD.

C. Schlußbestimmungen.

8 16.
In Fällen, in denendas in den §§ 6 bis 15 vorgeschriebeneUntersuchungsver=

fahren für die gesundheitlicheund veterinärpolizeilicheBeurteilungdesFleischesnichtaus=
reicht,ist einemikroskopische,erforderlichenfallsaucheinebakteriologischei)Untersuchungvor=
zunehmenund die Reaktiondes frischenMuskelfleischesfestzustellen.?))Dies gilt namentlich
für den Fall des Verdachtsvon Blutvergistung.

Beim Vorliegen des Verdachts verbotswidriger Einfuhr von zubereitetemEin=
huferfleisch(§ 2 Abs. 1 Nr. 4) ist die biologischeUntersuchungauszuführens)
Sofern diese Untersuchung, z. B. bei ungeeigneter Beschaffenheit des Materials,
nicht zu einem entscheidendenErgebnisse führt, ist die chemischeUntersuchung
(Anlage d zu den AusführungsbestimmungenD. Erster Abschnitt unter I) vor=
Zunehmen.

1) Nachdemdie Oberflächemit fast zum Glühen erhitztenMessernabgesengtist, wird mit einem frisch aus=
geglühtenMesserein Schnitt in dieTiefe geführt und mit sterilemMesserund ausgeglühterPinzette aus der Tiefe
der Muskulatur eineProbe entnommen. Diese dient 1. zur Anfertigung vonAusstrichpräparaten,2. zur Anlegung
vonKulturenauf schrägerstarrtemAgar.

:) Die Reaktion des frischenMuskelfleischesist in derWeise zu prüfen, daß in die Hinterschenkelmuskulatur
und an zwei weiterenmöglichstvoneinander entfernt liegenden Körpergegendenein tiefer Schnitt gelegt und auf
die Schnittflächemit einemMessermit destilliertemWasser schwachangefeuchtetesLackmuspapierangedrücktwird.
Nach 10Minuten wird das Papier vom Objekt abgehoben,auf eine weißeUnterlage gelegtund mit einer anderen,
ebenfalls angefeuchtetenProbe des ursprünglichenLackmuspapiersverglichen.

3) Zur Ausführung der biologischen Untersuchung auf Pferdefleisch und anderes
Einhuferfleisch sind mit einem ausgeglühten oder ausgekochten Messer aus dor Tiefe des vordächtigen
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Deuten Anzeichenauf Fäulnis, so ist durchEinschnittefestzustellen,ob dieZersetzung
auf die Oberflächebeschränktoderin die Tiefe gedrungenist. Bestehenüber das Vor=

Fleischstücks etwa 30g Muskelfleisch, möglichst ohne Fettgewebe, von einer frisch hergestellten Schnitt=
flüche zu entnehmen und auf einer ausgekochten, mit ungebrauchtem Schreibpapiere bedeckten Unterlage
durch Schaben mit einem ausgekochten Messer zu zerkleinern. Die zerkleinerte Fleischmasse wird in
oin ausgekochtes oder sonst durch Hitze sterilisiertes, etwa 100ccm fassendes Erlenmeyersches Kölbchen
gebracht, mit Hilfe eines ausgekochten sterilisierten Glasstabs gleichmässig verteilt und mit 50 ccm
Ssterilisierter 0,Sprozentiger Kochsalzlösung übergossen. Gesalzenes Fleisch ist zuvor in einem grösseren
Ssterilisierten Erlenmeyerschen Kolben zu entsalzen, indem man es mit sterilem destillierten Wasser
übergiesst und letzteres, ohne zu schütteln, während 10 Minuten mehrmals erneuert. Das Gemisch
von Fleisch und 0, prozentiger Kochsalzlösung bleibt zur Ausziehung der im Fleische vorhandenen
Eiweisssubstanzen etwa 3 Stunden bei Zimmertemperatur oder über Nacht im Eisschranke stehen und
darf, um eine klare Lösung zu erhalten, nicht geschuüttelt werden. Zur Feststellung, ob die für die
Untersuchung nötige Menge Eiweiss in Lösung gegangen ist, sind etwa 2 cem der Ausziehungs=
flassigkeit in ein sterilisiertes Reagensglas zu giessen und tüchtig durchzuschütteln. Entwickelt
sich dabei ein feinblasiger Schaum, der längere Zeit stehen bleibt, so ist der Auszug verwenddbar.
Die zu untersuchende Eiweisslösung muss für die Ausführung der biologischen Untersuchung
wie alle uabrigen zur Verwendung kommenden Flussigkeiten vollstün dig klar sein. zZu
diesem Zwecke muss der Fleischauszug filtriert werden, und zwar entweder durch gehürtete
Papierfilter, oder, wenn hierbei ein klares Filtrat nicht erzielt wird, durch ausgeglühten
Kieselgur auf Büchnerschen Trichtern oder auch durch Berkefeldsche Kieselgurkerzen. Das Filtrat
ist für die weitere Prüfung geeignet, wenn es wie der unfiltrierte Auszug beim Schutteln schäumt
und ausserdem eine Probe (etwa 1 cem) beim Kochen nach Zusatz eines Tropfens Salpetersäure vom
pezifischen Gewicht Lss eine opalisierende Eiweisstrübung gibt, die sich nach etwa fünf Minuten
lungem Stehen als eben noch erkennbarer flockiger Niederschlag zu Boden senkt. Dann besitzt das
Filtrat die für die biologische Prüfung zweckmässigste Konzentration des Eiweisses in der Ausziehungs=
flüussigkeit (etwa 1:300). Ist das Filtrat zu konzentriert, so muss es So lange mit sterilisierter Koch=
salzlösung verdünnt werden, bis die Salpetersäure-Kochprobeden richtigen Grad der Verdünnung
anzeigt. Ferner soll das Filtrat neutral, schwach sauer oder schwach alkalisch reagieren.

Von der filtrierten, neutralen, schwach sauren oder schwach alkalischen, völlig
klaren Lösung wird mit ausgekochter oder anderweitig durch Hitze sterilisierter Pipette je 1 cem in
2 Reagensröhrchen von je 1lecemLänge und 0.8 cm Durchmesser (Röhrchen 1 und 2)gebracht. In ein
Röhrchen 3 wird 1 cem eines ebenfalls klaren, neutral, schwach sauer oder schwach alka=
lisch reagierenden, aus Pferdefleisch in gleicher Weise hergestellten Filtrats eingefullt. Weitere
Röhrchen 4 und 5 werden mit je 1 cem einer ebenso hergestellten Schweinc- und Rindfleisch=
lösung beschickt. Iin ein Röhrchen 6 wird 1 cem sterilisierter 0,s prozentiger Kochsalzlösung
gegossen. Die Röhrchen werden in ein kleines, passendes Reagensglasgestell eingehängt. Sie
missen vor dem Gebrauch ausgekocht oder anderweitig durch Hitze sterilisiert und vollkommen
sauber sein. Zum Einfüllen der verschiedenen Lösungen in die einzelnen Röhrchen sind je besondere
sterilisierte Pipetten zu benutzen. Zu den, wie angegeben, beschickten Röhrchen wird, mit Ausnahme
von Röhrehen 2, je Oncem vollständig klares, von Kaninchen gewonnenes Pferdeeiweiss aus=
fällendes Serum von bestimmtem Titer so zugesetzt, dass es an der Wand des Röhrchens herabfliesst
und sich auf seinem Boden ansammelt. Zu Röhrchen 2 wird Ol cccmnormales, ebenfalls völlig
klares Kaninchen-Serum in gleicher Weise gegeben.

Die Röhrchen sind bei Zimmertemperatur aufzubewahren und dürfen nach dem Serum-Zusatze
nicht geschattelt werden.

Beurteilung der Ergebnisse. Tritt in Röhrchen 1 ebenso wie in Röhrchen 3 nach etwa
fünf Minuten eine hauchartige, in der Regel am Boden des Röhrchens beginnende Trübung auf, die
sich innerhalb weiterer fünf Minuten in eine wolkige umwandell und nach spütestens 30 Minuten als
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handensein von Fäulnis Zweifel, so ist frisches Fleisch der Salmiakprobe!4)zu unter=
werfen,von Salzfleisch einekleineProbe zu kochenund auf seinenGeruchzu prüfen.

17.
Liegt der Verdacht der Anwendung eines der nach § 5 JNr. 3 der Aus=

führungsbestimmungenD verbotenen Stoffe vor, So ist, unbeschadetder im § 14
Abs. 2 zu b daselbst vorgeschriebenen regelmässigen chemischen Untersuchung,
eine solche zur Aufklärung des Verdachts nach der besonderen Anweisung (An=
lage c und d der AusführungsbestimmungenD zu veranlassen.

Bodensatz absetzt, während (lie Lösungen in den übrigen Röhrchen völlig klar bleiben, so haudelt es
sich um Pferdetleisch (oder underes Einhuferfleisch). Später entstchende Trübungen dürfen als
bositive Reaktion nicht aufgefasst werden. Zur besseren Feststellung der zuerst eintretenden Trübung
können die Röhrchen bei auffallendem Tages- oder künstlichem Lichte betrachtet werden, indem
hinter das belichtete Reagensglas eine schwarze Fläche (z. B. schwarzes Papier oder dergleichen,
geschoben wird.

Das ausfällende Serum muss einen Titer 1:20 000 haben, d. h. es muss noch in der Verdünnung
120 000 in einer Lösung von Pferdeblut-Serum binnen 5 Minuten eine beginnende Trübung herbei=
führen. Derartiges Serum ist bis auf Weiteres vom Kaiserlichen Gesundheitsamt erhältlich. Das
Serum wird in Röhrchen von 1 cecm Inbalt versandt (ietrübtes oder auch nur’opalisierendes Serum
ist nicht zu verwéenden. Serum, das durch den Transport trüb geworden ist, darf nur gebraucht
werden, wenn es sich in den oberen Schichten binnen 12 Stunden vollkommen klärt, 80 dass die
trübenden Bestandteile entfernt werden können. Zur Untersuchung soll stets nur der Inhalt eines
Röhrchens, nicht dagegen eine Alischung mehrerer Röhrchen verwendet werden.

4) Ein Reagensglas oder zylindrischesGlasgefäß von etwa 2 cm Durchmesserund 10 cm Länge wird mit
einem Gemische von 1 Raumteil Salzsäure vom Spezifischen Gewicht 1,12, 3 Raumteilen Alkohol und 1 Raum=
teil Atherbeschickt,so daß der Bodendes Glasesetwa1 cm hochbedecktist,verkorktundeinmalgeschüttelt.
Darauf wird von dem Fleischemit einem reinen Glasstab cine Probe abgestreiftoder ein erbsengroßesStückchen
vermöge der Adhäsion befestigt. Der so präparierte Stab wird schnellin das mit den Chlorwasserstoff=Alkohol=
Atherdämpfen erfüllte Glas gesenkt,so daß sein unteres Ende etwa 1 cm von dem Flüssigkeitsspiegelentferut
bleibt und auch die Wände des Gefäßes nicht berührt werden. Bei Gegenwart von Ammoniak entstehtnach
wenigen Sekunden ein starker Nebel um die in das Gefäß versenkteFleischprobe,welchermit dem Grade der
Fäulnis an Intensität zunimmt.
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Anlage b.

Anweisung
für

die Untersuchungdes Fleischesauf Trichinen und Finnen.

§ 1.

Die Untersuchungdes Fleischesauf Trichinenhat mit einemMikroskopestattzufinden,
welcheseine 30= bis 40 facheund außerdemeineetwa 100 facheVergrößerungermöglicht
und die Objekteklar und deutlicherkennenläßt.

Als Obijektträgersind Kompressorienaus zwei durch Schraubengegeneinanderdrück=
barenGläsern zu verwenden,von welchendas eine in gleicheFelder geteiltist.

Außer demMikroskopund zwei Kompressorienmuß der Trichinenschauerzur Hand
haben: einekleinekrummeSchere,zwei Präpariernadeln,1 Pinzette,1 MesserzumProben=
ausschneiden,eine Anzahl numerierterkleiner Blechbüchsenzur Aufnahmeder Proben,
1 Tropfpipette,je 1 Gläschenmit Essigsäureund Kalilauge.

. §2.

Auf die mikroskopischeUntersuchungder Proben eines Schweines oder eines halben
zubereiteten Schweines einschließlichder Herstellungder Präparate, jedochausschließlich
der für die ProbenentnahmeaufgewendetenZeit, sind mindestens18 Minuten, auf die
mikroskopischeUntersuchungeineseinzelnenStückesSpeck mindestens9 Minuten, auf die
UntersuchungsonstigereinzelnerFleischstückemindestens14 Minnten zu verwenden.

§ 3.

Die zur UntersuchungbestimmtenFleischprobenhat der Trichinenschauerpersönlichzu
entnehmen,und zwar bei frischemFleischevor demZerlegendes Schweinekörpers;es kann
jedochdie Probenentnahmedurch besondershiezu verpflichteteProbenentnehmererfolgen.
Wenn aus mehrerenSchweinen oder halben zubereiteten Schweinen oder Fleischstücken
zugleichProben entnommenwerden,sind zu ihrer Aufbewahrungund UnterschedungBlech=
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büchsenmit eingestanztenNummernzu verwenden.Die einzelnenSchweineoder halben
zubereiteten Schweine oderFleischstücke,von denendie Proben entnommenwerden,sind
übereinstimmendmit den zugehörigenProben zu numerieren.

84.

Die Proben sind in der Größe einerBohne oderHaselnußzu entnehmen,und zwar
bei ganzenSchweinenoder halben zubereiteten Schweinen aus folgendenKörperstellen

a) aus denZwerchfellpfeilern(Nierenzapfen),
b) demRippenteiledes Zwerchfells(Kronfleisch),
) denKehlkopfmuskeln,
d) denZungenmuskeln.

In Fällen, in denendie unter c und d genanntenFleischteileetwa abhandenge=
kommensind, sind je eineweitereProbe aus den unter à und b genanntenKörperstellen
oder2 Proben aus denBauchmuskelnzu entnehmen.

Von zubereitetemFleische(Pökelfleisch,Schinken und Speckseiten)sind von jedem
einzelnenStücke3 fettarmeProben von verschiedenenStellen und womöglichaus derNähe
von KnochenoderSehnen zu entnehmen.

§ 5.

Von jeder der vorstehendbezeichnetenFleischprobenhat der Beschauerbei Speck 4,
mithin im ganzen12, im übrigen6, mithin bei ganzen Schweinenoder halben zu=
bereiteten Schweinen 24, bei einzelnenFleischstücken18 haferkorngroßeStückchenauszu=
schneidenund zwischenden Gläsern des Kompressoriumsso zu guetschen,daß durchdie
Präparate gewöhnlicheDruckschriftdeutlichgelesenwerdenkann. Ist das Fleischder zu
untersuchendenStücke trockenund alt, so sind die Präparate vor demQuetschen10 bis
20 Minuten mittels Kalilauge zu erweichen,welcheetwamit der doppeltenMengeWasser
verdünntist.

86.
Die mikroskopischeUntersuchunghat in der Weise zu erfolgen,daß jedesPräparat

bei 30= bis höchstens40 facherVergrößerunglangsamund sorgfältigdurchmustertwird.
Bei zweifelhaftemBefund ist die Untersuchungan einerweiterenZahl von Fleisch=

proben und Präparaten, nötigenfallsmit Hilfe stärkererVergrößerungenbis zur völligen
Aufklärungfortzusetzen.

« 87.

Entdecktder Trichinenschauerin den untersuchtenFleischprobenTrichinen oder Gebilde,
deren Natur ihm zweifelhaftoder unbekanntist, so sind die betreffendenPräparate und
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Proben mit genauerBezeichnungdes Ortes, Datums und der Fundstellezu versehenund
dem zuständigenTierarzte zur Prüfung zu übergeben.

Enthalten die Präparate oder Proben nachAngabedes TrichinenschauersTrichinen,
so hat der Tierarzt den Befund unverzüglich,nötigenfallsunter EntnahmeneuerProben,
nachzuprüfen. I

§8.
Falls der Tierarzt die Untersuchungauf Finnen nicht bereits vorgenommenhat, sind

von dem Trichinenschauerunmittelbarvor der Entnahmeder Fleischprobenbeimeinzelnen
FleischstückedieOberfläche,beimganzenTierkörperdie nachderSchlachtungundZerlegung
in LängshälftensowienachLösungder Liesen(Bauchfett)zutagetretendenFleischteile,ins=
besonderean denHinterschenkeln,am Bauche,am Zwerchfell,an denZwischenrippenmuskeln,
am Nackensowiedas Herz, die Zunge und die Kehlkopfmuskelnauf das Vorhandenseiu
von Finnen zu untersuchen.Das Erhebnis dieserUntersuchungist demTierarztemit=
zuteilen.

§ 9.

Im allgemeinendürfen von einemTrichinenschaueran einemTage nichtmehr als
20 Schweine,20 halbe zubereitete Schweine, 40 Speck=oder26 sonstigeFleischstücke
untersuchtwerden. Ausnahmsweisedürfen jedochan einemTage bis zu 25 Schweine,
25 halbe zubereitete Schweine, 50 Speck=oder32 sonstigeFleischstückeuntersuchtwerden.

8 10.
Von den Trichinenschauernsind SchaubüchernachbeifolgendemMuster zu führen,in

welchedie Untersuchungenauf Trichinen und derenErgebnisseeinzutragenund durchdie
Unterschriftdes Beschauerszu beglaubigensind.

Wo das Bedürfnis besteht,können für frischesund zubereitetesFleisch besondere
Schaubüchergeführtwerden.

Die Schaubüchersind für jedesKalenderjahrneu anzulegen;die abgeschlossenensind
zehn Jahre lang aufzubewahren.
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Trichinenschaubuchdes Trichinenschauers.
Zoll- bzw. SteuerstelleN. N.
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Aulagee.

Anweisung
für

die Probenentnahmezur chemischenUntersuchungvon Fleisch einschließlichFett
sowie für dieVorprüfung zubereiteterFette und für dieBeurteilungderGleich=

artigkeit der Sendungen.

A. Probenentnahme zur chemischenUntersuchung von Fleisch,
ausgenommen zubereitete Fette.

(Vgl. §§ 11 bis 14 und 16 der AusführungsbestimmungenD.)

Die Probenentnahmegeschieht,soweit angängig, durch den mit der Untersuchungbe=
trauten Chemiker,sonstdurchden als BeschauerbestelltenapprobiertenTierarzt.

I. Die Auswahl der Proben geschiehtnachfolgendenGrundsätzen:
1. Bei frischem Fleische (5 13 Abs. 2der AusführungsbestimmungenD):

Es ist von jedemverdächtigenTierkörpereineDurchschnittsprobein der
Weisezu entnehmen,daß an mehreren(etwa3 bis 5) Stellen Proben im Ge=
samtgewichtevon etwa 500 g abgetrenntwerden. Die einzelnenProben sind
möglichstder Außenseitein Form dickerMuskelstückean saftigenStellen des
Tierkörperszu entnehmen.

2. Bei zubereitetem Fleische:
a) Zur Feststellung,ob demVerbotedes§ 5 Nr. 2 derAusführungsbestimmungen1)

zuwider Pferdefleisch unter falscher Bezeichnung einzuführenversuchtwird, ist
aus dem verdächtigenFleischstückeineDurchschnittsprobeim Gesamtgewichtevon
500 8g zu entnehmen,wobei möglichstStellen mit fetthaltigemBindegewebe
auszusuchensind.

b) Zur Untersuchung,ob das Fleisch mit einemder im § 5 Nr. 3 der Aus=
führungsbestimmungenD verbotenenStoffe behandeltwordenist, sind dieProben
nachfolgendenGrundsätzenzu entnehmen:
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a)Dnrchschnittspi-obeniinGesanitgewichtevon5003sindzuentnehmein
Beigleicliartigensendungenjmsinnedes§12Abs·3der

Ausführungsbestimmungen D nach den Grundsätzen des S 14 Abs.
3, 4 ebenda,

im übrigen aus jedem einzelnen Fleischstücke, bei Speck jedoch
nur aus etwaigen verdächtigen Stücken und bei Därmen nur aus
ctwaigen verdächtigen Packstücken.

Führt die chemischeUntersuchungauchnur bei einerProbe aus einer
gleichartigenSendung zu einer Beanstandung, so ist gemäss § 12 Als.
4 ebenda zu verfahren.

Die Durchschnittsprobeist, abgesehenvon Därmen, so auszuwählen,
daß nebenmöglichstgroßenFlächen der Außenseiteauch tiefereFleisch=oder
Fettschichtenmitgenommenwerden.

Sind an der AußenseiteAnzeichen von Konservierungsmitteln wahr=
nehmbar, so sind dieseStellen bei der Probenentnahmezu berücksichtigen.

5) Bei Fleisch, welchesvon Pökellakeeingeschlossenist oder äußerlichdie
Anwendungvon Konservesalzerkennenläßt (vol. § 14 Abs. 4 ebenda),
wird außerdemeineProbe der Lake (mindestens200 cem) oder, wenn
möglich, des Salzes (bis zu 50 2) entnommen.

Aus Schinken in Postsendungen bis zu 3 Stück, aus anderen Post=
sendungen im Gewichte bis zu 2 kg. ferner aus Sendungen, die nach=
Weislich als Iimzugsgut von Ansiedlern und Arbeitern eingeführt werden.
sind Proben nur im Verdachtsfalle zu entnehmen.

2—

Die Proben sind dergestaltzu kennzeichnen,daß ohneweiteresfestgestelltwerden
kann, aus welchenPackstückensie entnommenwurden.

Herkunft und Abstammung des Fleisches sowie über den Umfang der Sendung,
der die Proben entnommenwurden. Werden bei der Probenentnahmebesondere
Beobachtungengemacht,welchevermuten lassen, daß das Fleisch unter die Ver=
bote im § 5 Nr. 2 und 3 der AusführungsbestimmungenD) fällt, oderwurde
die Probenentnahme auf Grund derartiger Beobachtungen veranlaßt, so ist
eineAngabe hierüber gleichfalls in das Schriftstückaufzunehmen. Bei gesalzenem
Fleische ist zugleichanzugeben,ob dasselbein PökellakeoderKonservesalzein=
gehülltlag.
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3. Zur Verpackungsind sorgfältig gereinigteund gut verschlosseneGefäße aus
Porzellau, Steingut, glasiertemTon oderGlas zu verwenden;in Ermangelung
solcherGefäße dürfen auch Umhüllungen von starkemPergamentpapier zur Ver=
wendunggelangen.

4. Die Aufbewahrungoder Versendungder Päkellake erfolgt in gut gereinigten,
dann getrocknetenund mit neuenKorkenversehenenFlaschenaus farblosemGlase.

5. Konservesalzwird ebenfallsin Glasgefäßenaufbewahrtund verschickt.
Die Proben sind, sofernnicht ihre Beseitigunginfolge Verderbensnotwendig
wird, so lange in geeigneterWeise aufzubewahren,bis die Entscheidungüber die
zugehörigeSendung getroffenist.

B. Probenentnahme zur chemischenUntersuchung zubereiteter Fette.
(Vgl. §§ 15 und 16 der AusführungsbestimmungenI).)

1. Auf die Probenentnahmefindet die Bestimmungunter A Abs. 1 Anwendung.
Ausnahmsweisekönnenhiermit anderePersonen,welchegenügendeKenntnissenachgewiesen
haben, betraut werden.

2. Durchschnittsprobenim Gesamtgewichtevon 250 2sind zu entnehmen:
a) wenn die Sendung aus einem oder zwei Packstückenbesteht,oder wenn sie aus
mehrals zweiPackstückenbesteht,ohnedaß einegleichartigeSendung im Sinne
des § 12 Abs. 3 derAusführungsbestimmungenD vorliegt,aus jedemPackstücke;

b) wenndie Sendung aus mehrals zwei Packstückenbestehtund im vorgenannten
Sinne gleichartig ist, aus jellem gemäß § 15 Abs. 5 ebendaauszuwählenden
Packstücke;

) wenn die Untersuchunginfolge einer Stichprobenbeanstandungausgedchnt
werden muss, gemäß§ 12 Abs. 4 ebendaaus allen Packstückender gleich-=
artigen Sendung.

Die Durchschnittsprobensind an mehrerenStellen des Packstückszu entnehmen;zweck=
mäßig bedientman sichhierbeieinesStechbohrersaus Stahl.

Aus Postsendungen und Warenproben im Gewichte bis zu 2 kg, ferner bei
Sendungen, die nachweislich als IImzugsgut von Ansiedlern und Arbeitern einge=
führt werden, sind Droben zur Intersuchung gemäss S 15 Abs. 3 ebenda nur im
Verdachtsfalle zu entnehmen.

3. Die Durchschnittsprobensind dergestaltzu kennzeichnen,daß ohneweiteres festgestellt
werden kann, aus welchenPackstückensie entnommenwurden.
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4. In einembesonderenSchriftstückesind genaueAngabenzu machenüberdie Her=
kunft und Abstammungdes Fettes, über den Jamen und Wohnort des Empfängers,
über Zeichen, Nummer und Umfang der Sendung, der die Proben entnommenwurden,
überdie bei der Entnahmeder Probe gemachtenBeobachtungenund schließlichdarüber, ob
die Probenentnahmezur ständigenKontrolle oder auf Grund eines besonderenVerdachts
stattfand. ·

Außerdemist denProben einekurzeAngabeüber das Ergebnis der Vorprüfungbei=
zufügen. «

5. DieAufbewahrungoder Versendungder Proben erfolgt in gut verschlossenenund
sorgfältig gereinigtenGefäßen aus Porzellan, glasiertemTon, Steingut (Salbentöpfeder
Apotheker) oder von dunkelgefärbtemGlas, welchemöglichst luft= und lichtdicht zu ver=
schließensind.
« 6. Die Proben sind so lange aufzubewahren,bis die Entscheidungüberdiezugehörige
Sendung getroffenist.

C. Vorprüfung zubereiteter Fette.
Vgl. § 15 Abs. 2 und § 16 der AusführungsbestimmungenI).)

Die Packstückemüssenden Angaben in den Begleitpapieren entsprechenund die für
denHandelsverkehrvorgeschriebeneBezeichnungtragen(„Margarine“, „Kunstspeisefett“).

Die Fette müssenein der betreffendenGattung im unverdorbenenund unverfälschten
ZustandezukommendesallgemeinesAussehenhaben. Insbesondereist auf Farbe,Konsistenz,
Geruchund GeschmackRücksichtzu nehmen.

FolgendeGesichtspunktemüssenhierbeibesondersbeobachtetwerden:
1. Bei Gegenwartvon SchimmelpilzenoderBakterienkolonienist festzustellen,obdiese
a) als unwesentlicheörtlicheäußereVerunreinigung(z. B. infolge kleinerSchäden
der Verpackung),

b) als wesentlicheräußerer Uberzug der Fettmasseoder
c) als Wucherungenim Innern des Fettes

vorliegen.

2. Bei der Beurteilung der Farbe ist darauf zu achten,ob das Fett eine ihm nicht
eigentümlicheFärbung odereineVerfärbungaufweist,oderob es sonstsinnlichwahrnehm=
barefremdeBeimengungenenthält.

3. Bei der Prüfung des Geruchs ist auf ranzigen, sauer-ranzigen, fauligen oder
Sauer-kauligen. talgigen, öligen, dumpfigen(mulstrigen,grabelnden),schimmeligenGeruch
zu achten. 1
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4. Bei der Prüfung des Geschmacksist festzustellen,ob ein bittererodereinallgemein
ekelerregenderGeschmackvorliegt. Auch ist darauf zu achten,ob fremdeBeimengungendurch
den Geschmackerkanntwerdenkönnen.

5. Ist Schimmelgeruchoder=geschmackfestgestellt,so ist zu prüfen, ob derselbenur
von geringfügigenäußerenVerunreinigungendes Fettes oderdes Packstücksherrührt.

D. Beurteilung der Gleichartigkeit von Sendungen zubereiteten Flei=
sches. Probenentnahme in zweifelhaften Fällen.

Bei Anwendung des § 12 Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen D ist nach
folgenden Grundsätzen zu verfahren:

1. Bei Verschiedenheit der Verpackung darf Gleichartigkeit einer Sendung
nur angenommen werden:

a) bei Fett, wenn und insoweit die Kennzeichnung gleich ist und eine
äusserliche Prüfung des Inhalts keinen Verdacht verschiedener Fabrika=
tion erregt, .

b) bei sonstigem Fleische, einschliesslich Därmen, wenn und insoweit die
Art der Kennzeichnung und eine äusserliche Prüfung des Inhalts auf
eine gleiche Fabrikation schliessen lassen.

2. Als gleiche Kennzeichnung gilt bei Fett eine einheitliche Fabrikmarke.
NJeben der Fabrikmarke angebrachte Buchstaben und Nummern bleiben bei Be=
urteilung der Gleichartigkeit einer Sendung unberücksichtigt, soweitsich aus ihnen
ein Verdacht verschiedener Fabrikation nicht ergibt. Fehlt ein Fabrikzeichen, so
darf bei Fett eine gleichartige Sendung nur insoweit angenommen werden, als

die Verpackung gleich ist, auch die Art der sonstigen Kennzeichnung keinen Ver=
dacht verschiedener Fabrikation ergibt.

3. Insoweit nach den vorstehenden Grundsätzen über die Gleichartigkeit der
Sendungen von zubereiteten Fetten wegen verschiedener Verpackung oder ver=
schiedener Kennzeichnung einzelner Teile Zweislel entstehen, ist die Probenent-

nahme nach S 15 Abs. 5 der AusführungsbestimmungenD so einzurichten, dass,
mindestens aus jedem dieser Teile eine Probe zum Zwecke der Vorprüfung und
der Prüfung gemäss 6 15 Abs. 3a, c und d ebenda entnommen wirtd.

4. Wird bei der nach vorstehendem Absatze vorgenommenen Prüfung der Ver=
dacht der Ungleichartigkeit nicht bestätigt, so hat die Auswahl der Stichproben
für die weitere Prüfung nach den Vorschriften im § 15 Abs. 5 und 6 ebenda zu
crfolgen.

337
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Anlage d.

Anwrisung
für

die chemischeUntersuchungvon Fleisch und Fetten.

Die chemischeUntersuchungvon Fleisch ausschließlichzubereiteterFette wird nachdem
Ersten Abschnitte, diejenige von zubereitetenFetten nach dem Zweiten Abschnitte dieser
Anweisungausgeführt.

Erster Albschnitt.

Untersuchung von Fleisch ausschließlich zubereiteter Fette.
(Vgl. §§ 11 bis 141und 16 der AusführungsbestimmungenD.)

Proben, bei denenein bestimmterVerdachtvorliegt, sind zunächstauf denVerdachts=
grund zu untersuchen.

J.

Bei der Untersuchungauf Grund von § 5 Nr. 2 der AusführungsbestimmungenD
kommtfür die chemischeUntersuchungzur Zeit lediglichder Nachweisvon Pferdefleischin
Frage. Zur Untersuchungsind die beidennachstehendunter Nr. 1 und2 bezeichneten
Verfahren anzuwenden. Der Nachweis ist nur dann als erbracht anzusehen, wenn
beide Verfahren zu einem Pesitiven Ergebnisse geführt haben.

1. Verfahren, welches auf der Bestimmung des Brechungsvermögens
des Pferdefetts beruht.

Aus Stückenvon 50 8 möglichstmit fetthaltigemBindegewebedurchsetztemFleische
wird das Fett durchAusschmelzenbei 100° oder,falls dies nichtmöglichist, durch Aus=
kochen mit Wasser gewonnenund im Zeiss-Wollnyschen Refraktometer nach der
im Zweiten Abschnitt unter IIIa gegebenen Anweisung zwischen 38 und 425
geprüft.Wenn die erhalteneRefraktometerzahlauf 40“ umgerechnetdenWert 51, über=
steigt,so ist auf die Gegenwartvon Pferdefleischzu schließen.
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2. Verfahren, welches auf der Bestimmung der Jodzahl des
Pferdefetts beruht.

Aus Stückenvon 100 bis 200 g möglichstmit fetthaltigemBindegewebedurchsetztem
Fleischewird das Fett in der gleichenWeisewie beimVerfahren unter 1 gewonnenund
seineJodzahl nach der im Zweiten Abschnittunter IIIb gegebenenAnweisungbestimmt.
Unter denvorliegendenUmständenist dieAnwesenheitvonPferdefleischals erwiesenanzusehen,
wenndie Jodzahl des Fettes 70 und mehrbeträgt.

II.

Bei derUntersuchungauf verboteneZusätze(§ 5 Nr. 3 der usführungsbestimmungerD)
ist nachder folgendenAnweisungzu verfahren:

Liegt ein Anhalt dafür vor, daß ein bestimmterverbotenerStoff zugesehtwordenist,
so ist zunächstauf diesenzu untersuchen.Im iübrigenist auf die nachstehendunter 1
angeführtenStoffe in allenFällen zu untersuchen.Verläuft dieseUntersuchungergebnislos,
so ist mindestensnoch auf einender übrigenStoffe zu prüfen,wobei je nach Lage des
Falles tunlichst auf einen Wechsel bei der Auswahl der Stoffe, auf die geprüft
werden soll, auch bei den aus einer Sendung entnommenen mehreren Stichproben
zu achten ist.

Wird einerder genanntenStoffe gefunden,so brauchtauf die übrigen nichtweiter
untersuchtzu werden.

Tedes der für die Durchschnittsprobe von 500 g entnommenenFleischstückchen
ist in Hälften zu zerlegen. Für die Untersuchung ist zunächst die eine Hälfte
aller Einzelproben möglichst fein zu zerkleinern und gut durchzumischen, die
andere Hälfte dagegen für eine etwa notwendig werdende Nachprüfung unvermischt
zu belassen. Von dieser Mischung werdendie angegebenenMengen für die Einzel=
prüfungenverwendet.

Bei Untersuchungenvon Pökellake und von Konservesalzfinden die unten angegebenen
VorschriftensiungemäßeAnwendung. Die Untersuchungder Lake und des Konservesalzes
hat derjenigendes Fleischesvoranzugehen.

1. Nachweis von Borsäure und deren Salzen.

50 der feinzerkleinerten Fleischmasse werden in einem Becherglase mit
einer Mischung von 50 cem Wasser und 0, cem Salzsäure vom SpezifischenGe=
wicht l## zu einem gleichmässigenBrei gut durchmischt. Nach halbstündigem
Stehen wird das mit einem Uhrglase bedeckteBecherglas, unter zeitweiligem Um=
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rühren, ½ Stunde in einem siedendenWasserbad erhitzt. Alsdann wird der noch
warme Inhalt des Becherglases auf ein Gazetuch gebracht, der Fleischrückstand
abgepresst und die erhaltene Flüssigkeit durch ein angefeuchtetes Filter gegossen.
Das Filtrat wird nach Zusatz von Phenolphtalein mit ¼0 Normal-Natronlauge
schwach alkalisch gemacht und bis auf 25 cem eingedampft. 5 cem von dieser
Flüssigkeit werden mit 0,; cem Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1###angesäuert.
tiltriert und auf Borsäure mit Kurkuminpapier 1) geprüft. Dies geschieht in der
Weise, dass ein etwa 8 cm langer und 1 cm breiter Streifen geglättetes Kurkumin-
papier bis zur halben Länge mit der angesäuerten Flüssigkeit durchfeuchtet und
auf einem Uhrglase von etwa 10 cm Durchmesser bei 60 bis 70°%getrocknet
wird. Zeigt das mit der sauren Flüssigkeit befeuchtete Kurkuminpapier nach
dem Trocknen keine sichtbare Veränderung der ursprünglichen gelben Fearbe,
dann enthält das Fleisch keine Borsäure. St dagegen eine rötliche oder orange=
rote Färbung entstanden, dann betupft man das in der Farbe veränderte Papier
mit einer 2prozentigen Lösung von wasserfreiem Jatriumkarbonat.
Entsteht hierdurch ein rotbrauner Fleck, der sich in seiner Farbe nicht von dem
rotbraunen Fleck unterscheidet, der durch die Natriumkarbonatlösung auf reinem
Kurkuminpapier erzengt wird, oder eine rot violette Färbung, so enthält das
Fleisch ebenfalls keine Borsäure. Entsteht dagegen durch die Natriumkarbonat=
lösung ein blauer Fleck, dann ist die Gegenwart der Borsäure nachgewiesen.
Bei blauvioletten Färbungen und in Fweifelsfällen ist der Ausfall der Flammen=
ruktion ausschlaggebend.

Die Flammenreaktion ist in folgender Weise auszuführen: 5 cem der rück=
ständigen alkalischen Flüssigkeit werden in einer Platinschale zur Trockne ver=
dampft und verascht. Zur Herstellung der Asche wird die verkohlte Substanz
mit etwa 20 cem heissem Wasser ausgelaugt. Nachdem die Kohle bei kleiner
Flamme vollständig verascht worden ist, kügt man die ausgelaugte Flüssigkeit

1) Das Kurkuminpapier wWir durch einmaliges Trünken von weissem Filtrierpapier mit einer
lLüsung von 0.1 s8Kurkumin in 100 cem 100Drozentigem Alkohol hergestellt. Das getrocknete Kurku=
minpapier ist in gut verschlos-enen Gefässen, vor Licht geschützt, auxzubewahren.

Das Kurkumin wird in folgender Weise hergestellt:
½0g feines bei 100° getrocknetes Kurkumawurzelhulver (Cureuma longa) werden im
Soxhlietschen Extraktionsul#larat zunüchst 1 Stunden lang mit Petrolenmäther ausgezogen.
Das so cntsettete und getrocknete Pulver wird alsdann in demselben Apparat mit heissem
rVenzolS bis 10 Stunden lang, unter Anwendung von 100 cem Benzol, erschöpft. Zum
Erhitzen des Benzols kann ein ((ilWerinlud von 115 bis 1200 verwendet werden. Beim
LErkalten der Benzollüsung scheidet sich innerhall 12 Stunden das für die Herstellung
des Kurkuminpapiers zu verwendende Kurkumin ab
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hinzu und bringt sie zunächst auf dem Wasserbad, alsdann bei etwa 120°%C zur
Trockne. Die so erhaltene lockere Asche wird mit einem erkalteten Gemische
von 5 cem Methylalkohol und 0., cem konzentrierter Schwefelsäure sorgfältig
zerrieben und unter Benutzung weiterer 5 cem Methylalkohol in einen Erlen-=
meyerkolben von 100 cem Inhalt gebracht. Man lässt den verschlossenen Kolben
unter mehrmaligemUmschütteln ½ Stunde lang stehen: alsdann wird der Methyl-
alkohol aus einem Wasserbade von 80 bis 85°%vollständig abdestilliert. Das
Destillat wird in ein Gläschen von 40 cecm Inhalt und etwa 6 cm Höhe ge=
bracht, welches mit einem zweimal durchbohrten Stopien verschlossen wird, durch
den 2 Glasröhren in das Innere führen. Die eine Röhre reicht bis auf den Boden
des Gläschens, die andere nur bis in den Hals. Das verjüngte äussere Ende der
letzteren Röhre wird mit einer durchlochten Platinspitze, die aus Platinblech her=
gestellt werden kann, verschen. Durch die Flüssigkeit wird hierauf ein getrock=
neter Wasserstoffstrom derart geleitet, dass die angezündete Flamme 2 bis 3 cm
lang ist. Ist die bei zerstreutem Tageslichte zu beobachtende Flamme grün ge=
färbt, so ist Borsäure im Fleische enthalten.

Fleisch, in welchem Borsäure nach diesen Vorschriften nachgewiesenist, ist
im Sinne der AusführungsbestimmungenD S5 JNr.3 uls mit Borsäure oder deren
Salzen behandelt zu betrachten.

2. Nachweis von Formaldehyd und Solchen Stoffen. welche bei ihrer
Verwendung Formaldehyd abgeben.

30 6 der ZzerkleinertenFleischmasse werden in 200 cem Wasser gleichmässig
verteilt und nach halbstündigem Stehen in einem Kolben von etwa 500 cem
Inhalt mit 10 ccm einer 25 prozentigen Phosphorsäure versetzt. Von dem bis
zum Sieden erhitzten emenge werden unter Einleiten eines Wasserdampfstroms
50 ccm abdestilliert. Das Destillat wird filtriert. Bei nicht geräuchertem
Fleische werden 5 cem des Destillats mit 2 cem frischer Milch und 7 cem
Salzsäure vom spezifischen Gewicht li welche auf 100 ccm 0,, cem einer
10 prozentigen Eisenchloridlösung enthält, in einem geräumigen Probiergläschen
gemischt und etwa ½ Minute lang in schwachem Sieden erhalten. Durch Vor=
versuche ist festzustellen, einerseits, dass die Milch frei von Formaldehyd ist,
anderseits, dass sie auf Zusatz von Formaldehyd die Reaktion gibt. Bei ge=
räucherten Fleischwaren ist ein Teil des Destillats mit der 4 fachen Menge
Wasser zu verdünnen und 5 cem der Verdünnung in derselben Weise zu behandeln.
Die Gegenwart von Formaldehyd bewirkt Violettfürbung. Tritt letztere nicht ein,

Gocgle



182

so bedarf es einer weiteren Prüfung nicht. Im anderen Falle wird derRest des
Destillats mit Ammoniakflüssigkeitim Uberschusseversetzt und in der Weise,
unter zeitweiligem Zusatze geringer Mengen Ammoniakflüssigkeit, zur Trockne
verdampft, dass die Flüssigkeit immer eine alkalische Reaktion behält. Bei
Gegenwart von nicht zu geringen Mengen von Formaldehyd hinterbleiben charak=
teristische Kristalle von Hexamethylentetramin. Der Rückstand wird in etwa
4 Tropfen Wasser gelöst, von der Lösung je ein Tropfen auf einen Objektträger
gebracht und mit den beiden folgenden Reagentien geprüft:

1. mit 1 Tropken einer gesättigten Quecksilberchloridlösung. Es entsteht.
hierbei sofort oder nach kurzer Zeit ein regulärer Kristallinischer Nieder-
Sschlag; bald sieht man drei- und mehrstrahlige Sterne, später Oktaeder:

2. mit 1 Tropfen einer Kaliumquecksilberjodidlösung und einer sehrgeringen
Menge verdünnter Salzsäure. Es bilden sich hexagonale sechsseitige,
hellgelb gefärbte Sterne.

Die Kaliumquecksilberjodidlösung wird in folgender Weise herge=
stellt: Zu einer 10 prozentigen Kaliumjodidlösung wird unter Erwärmen
und Imrühren solange Ouecksilberjodid zugesetzt, bis ein Teil desselben
ungelöst bleibt; die Lösung wird nach dem Erkalten abflltriert.

In nicht geräucherten Fleischwaren darft die Gegenwart von Formal-
dehyd als erwiesen betrachtet werden, wenn der erhalteneRückstand die Reaktion
mit Quccksilberchloric gibt. In geräucherten Fleischwaren ist die Gegen=
wart des Formaldehvd erst dann nachgewiesen, wenn beide Reaktionen eintreten.

Fleisch, in welchem Formaldehyd nach diesen Vorschriften nachgewiesen ist.
ist im Sinne der Ausführungsbestimmungen I) S§ 5 Nr. 3 als mit Formaldehyd
oder solchen Stoffen. die Formaldehyrd abgeben, behandelt zu betrachten.

3. Nachweis von schwefliger Säure und deren Salzen und
von unterschwefligsauren Salzen.

30 8 tein zerkleinerte Fleischmasse und 5 cecm25 prozemige Phosphorsäure
werden möglichst auf dem Boden eines Erlenmeyerkölbchens von 100 cem Inhalt
durch schnelles Jusammenkneten gemischt. Hierauf wird das Kölbchen sofort mit
cinem Korke verschlossen. Das Ende des Korkes, welches in den Kolben hinein=
ragt, ist mit einem Spalt verschen, in dem ein Streifen Kaliumjodatstärkepapier
§ befestigt ist, dass dessen unteres etwa 1 em lang mit Wasser befeuchtetes
LEndeungefähr 1 em über der Mitte der Fleischmasse sich befindet. Die Lösung
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zur Herstellung des Jodstärkepapiers besteht aus 0,, Kaliumjodat und 1g löslicher
Stärke in 100 cem Wasser.

Zeigt sich innerhalb 10 Minuten keine Bläuung des Streifens, die zuerst ge=
wöhnlich an der Grenzlinie des feuchten und trockenen Streifens eintritt, dann
stellt man das Kölbchen bei etwas loserem Korkverschluss auf das W’asserbad.
Tritt auch jetzt innerhalb 10 Minuten keine vorübergehendeoder bleibendeBläuung
des Streifens ein, dann lässt man das wieder fest verschlossene Kölbchen an der

Luft erkalten. Macht sich auch jetzt innerhalb ½ Stunde keine Blaufärbung des
Papierstreifens bemerkbar, dann ist das Fleisch als frei von schwefliger Säure zu
betrachten. Tritt dagegen eine Bläuung des Papierstreifens ein, dann ist der ent=
scheidende Nachweis der schwefligen Säure durch nachstehendes Verfahren zu
erbringen.

a) 30 gder zerkleinertenFleischmassewerden mit 200 cem ausgekochtemWasser in
einemDestillierkolbenvon etwa500 cem Inhalt unter Zusatzvon Natriumkarbonatlösung
bis zur schwachalkalischenReaktionangerührt.Nach einstündigemStehen wird derKolben
mit einem zweimal durchbohrtenStopfen verschlossen,durch welchenzwei Glasröhren in das
Innere des Kolbens führen. Die ersteRöhre reichtbis auf denBoden des Kolbens, die
zweitenur bis in denHals. Die letztereRöhre führt zu einemLiebigschenKühler; an
diesenschließtsichluftdichtmittels durchbohrtenStopfens einekugeligaufgeblaseneII. Röhre
(sogen.PeligotscheRöhre).

Man leitet durchdas bis auf denBoden des Kolbens führendeRohr Kohlensäure,
bis alleLuft aus demApparat verdrängtist, bringt dann in diePoligotscheRöhre 50 cem
Jodlösung (erhaltendurch Auflösen von 5 g reinem Jod und 7,5 g Kaliumjodid in Wasser
zu 1 Liter; die Lösung muss sulkatfrei sein), lüftet den Stopfen des Destillierkolbens
und läßt, ohnedas Einströmender Kohlensäurezu unterbrechen,10 cem einerwässerigen
25 prozentigenLösung von Phosphorsäureeinfließen. Alsdann schließtman denStopfen
wieder, erhitztden Kolbeninhalt vorsichtigund destilliert unter stetigemDurchleitenvon
Kohlensäuredie Hälfte der wässerigenLösungab. Man bringt nunmehrdie Jodlösung,
die noch braun gefärbt sein muß, in ein Becherglas, spült die PeligotscheRöhre gut mit
Wasser aus, setztetwas Salzsäure zu, erhitztdas Ganze kurzeZeit und fällt die durch
Oxydation der schwefligenSäure entstandeneSchwefelsäuremit Baryumchloridlösung(1 Teil
kristallisiertesBaryumchloridin 10 Teilen destilliertemWasser gelöst). Im vorliegenden
Falle ist eineWägung des so erhaltenenBaryumsulfatsnicht unbedingterforderlich.Liegt
jedochein besondererAnlaß vor, den Niederschlagzur Wägung zu bringen, so läßt man
ihn absetzenund prüft durch Zusatz eines Tropfens Baryumchloridlösung zu der über dem
Niederschlagestehendenklaren Flüssigkeit,ob die Schwefelsäurevollständigausgefällt ist.

« 34
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Hierauf kochtman das Ganze nochmalsauf, läßt dasselbe6 Stunden in derWärme
stehen,gießt die klareFlüssigkeitdurchein Filter von bekanntemAschengehalte,wäschtden
im BecherglasezurückbleibendenNiederschlagwiederholtmit heißemWasseraus, indemman
jedesmal absetzenläßt und die klare Flüssigkeit durch das Filter gießt, bringt zuletzt den
Niederschlagauf das Filter und wäschtso langemit heißemWasser, bis das Filtrat mit
Silbernitrat keineTrübung mehr erzeugt. Filter und Niederschlagwerdengetrocknet,in
einemgewogenenPlatintiegel veraschtund geglüht;hieraufbefeuchtetman denTiegelinhalt
mit wenig Schwefelsäure,raucht letztereab, glüht schwach,läßt im Exsikkatorerkalten
und wägt.

Lieferte die Prüfung ein positives Ergebnis, so ist das Fleisch im Sinne der Aus=
führungsbestimmungenD §s5 Nr. 3 als mit schwefliger Säure, schwefligsauren
Salzen oder unterschwefligsauren Salzen behandelt zu betrachten. Liegt ein Anlaß
vor, festzustellen,ob die schwefligeSäure unterschwefligsaurenSalzen entstammt,so ist in
folgenderWeisezu verfahren:

b) 50 g der zerkleinertenFleischmassewerdenmit 200 cem Wasserund Natrium=
karbonatlösungbis zur schwachalkalischenReaktion unter wiederholtemUmrühren in einem
BecherglaseeineStunde ausgelaugt. Nach demAbpressenderFleischteilewird derAuszug
filtriert, mit Salzsäure starkangesäuertund unter Zusatzvon 5 g reinemNatriumchlorid
aufgekocht.Der erhalteneNiederschlagwird abfiltriert und so lange ausgewaschen,bis im
WaschwasserwederschwefligeSäure nochSchwefelsäurenachweisbarsind. Alsdann löst
man den Niederschlagin 25 ccm5prozentiger Natronlauge,fügt 50 cem gesättigtes

und filtriert. Das vollkommenklareFiltrat gibt bei Gegenwartvon unterschwefligsauren
Salzen im Fleische auf Zusatz von Baryunchloridlösung sofort eine Fällung von
Baryumsulfat.

4. Nachweis von Fluorwasserstoff und dessen Salzen.

25 8 der zerkleinertenFleischmassewerdenin einerPlatinschalemit einerhinreichen.
denMenge Kalkmilchdurchgeknetet.Alsdann trocknetman ein, veraschtund gibt denRück=
standnachdemZerreibenin einenPlatintiegel,befeuchtetdasPulver mit etwa dreiTropfen
Wasserund fügt 1 coemkonzentrierteSchwefelsäurehinzu. Sofort nachdemZusatzeder
Schwefelsäure wird der behufs Erhitzens auf eine Asbestplatte gestelltePlatintiegel mit
einemgroßenUhrglasebedeckt,das auf der Unterseitein bekannterWeisemit Wachsüber=
zogenund beschriebenist. Um das Schmelzendes Wachseszu verhüten,wird in dasUhr
glas ein StückchenEis gelegt.
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Sobald das Glas sich an den beschriebenenStellen angeätzt zeigt, so ist der
Nachweis von Fluorwasserstoff im Fleische als erbracht und dasFleisch im Sinne
der AusführungsbestimmungenD § 5 Nr. 3 als mit Fluorwasserstoff oder dessen
Salzen behandelt anzuschen. «

5. Nachweis von Salizylsäure und deren Verbindungen.

50 g der fein zerkleinerten Fleischmasse werden in einem Becherglase mit
50 Cccmeiner 2 prozentigen Natriumkarbonatlösung zu einem gleichmässigen Brei
gut durchmischt und 1½Stunde lang kalt ausgelaugt. Alsdann setzt man das mit
einem Uhrglase bedeckte Becherglas ½ Stunde lang unter zeitweiligem Umrühren
in ein siedendes Wasserbad. Der noch warme Inhalt des Becherglases wird auf
ein Gazetuch gebracht und abgepresst. Die abgepressteFlüssigkeit wird alsdann
mit 58 Chlornatrium versetzt und nach dem Ansäuern mit verdünnter Schwefel=
säure bis zum beginnendenSieden erhitzt. Nach dem Erkalten wird die Flüssig=
keit filtriert und das klare Filtrat im Schütteltrichter mit einem gleichen Raum=
teil einer aus gleichen Teilen Ather und Petroleumäther bestehendenMischung
kräftig ausgeschüttelt. Sollte hierbei eine Emulsionsbildung stattfinden, dann ent=
fernt man zunächst die untere klar abgeschiedene wässerige Flüssigkeit und
schüttelt die emulsionsartige Atherschicht unter Zusatz von 5 g pulverisiertem
Natriumchlorid nochmals mässig durch, wobei nach einiger Zeit eine binreichende
Abscheidung der Atherschicht stattfindet. Nachdem die ätherische Flüssigkeit.
ZzZweimalmit je 5 cemWasser gewaschenworden ist, wird sie durch ein trockenes,
Filter gegossenund in einer Porzellanschale unter Zusatz von etwa 1 cecmWasser
bei mässiger Wärme und mit HBilfe eines Luftstroms verdunstet. Der wässerige
Rückstand wird nach dem Erkalten mit einigen Tropfen einer frisch bereiteten
0.0%prozentigenEisenchloridlösung versetzt. Eine deutlicheBlauviolettfärbung zeigt
Salizylsäure an.

Fleisch, in welchem Salizylsäure nach dieser Vorschrift nachgewiesen ist,
ist im Sinne der AusführungsbestimmungenD S5 Nr. 3 als mit Salizylsäure oder
deren Verbindungen behandelt zu betrachten.

6. Nachweis von chlorsauren Salzen.

30 8 der zerkleinertenFleischmassewerdenmit 100 cem WassereineStunde lang
kalt ausgelaugt,alsdann bis zum Kochenerhitzt. Nach demErkaltenwird die wässerige
Flüssigkeit abfiltriert und mit Silbernitratlösung im Überschusseversetzt. 25 cem der von
dem durchSilbernitrat entstandenenNiederschlagabfiltriertenklarenFlüssigkeitwerdenmit

*
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1 ccm einer 10 prozentigenLösungvon schwefligsauremNatrium und 1cemkonzentrierter
Salpetersäureversetztund hierauf bis zum Kochenerhitzt. Ein hierbeientstehenderNieder=
schlag,der sich auf erneutenZusatz von kochendemWassernicht löst und aus Chlorsilber
besteht,zeigtdie GegenwartchlorsaurerSalze an.

Fleisch, in welchem nach vorstehender Vorschrift chlorsaure Salze nachge=
wiesen sind, ist im Sinne der AusführungsbestimmungenD S§5 JNr. 3 als mit
hlorsauren Salzen behandelt zu betrachten.

7. Nachweis von Farbstoffen oder Farbstoffzubereitungen.

50 g derzerkleinerten Fleischmasse werden in einem Becherglase mit einer
Lösung von 5 g Natriumsalizylat in 100 cem eines Gemisches aus gleichen Teilen
Wasser und Glyzerin gut durchmischt und ½ Stunde lang unter Zeitweiligem
([mrühren im Wasserbad erhitzt. Nach dem Erkalten wird die Flüssigkeit abge=
presst und filtriert, bis sie klar abläuft. Ist das Filtrat nur gelblich und nicht

rötlich gefärbt, so bedarf es einer weiteren Prüfung nicht. Im anderen Falle
bringt man den dritten Teil der Flüssigkeit in einen (laszylinder, setzt einige
Tropfen Alaunlösung und Ammoniakflüssigkeit in geringem IIberschusse hinzu und
lässt einige Stunden stehen. Karmin wird durch einen rot gefärbten Bodensatz
rkannt. JIum Nachweise von Teerfarbstoffen wird der Rest des Filtrats mit
cinem Faden ungebeizter entfetteterWolle unter Zusatz von 10 cem einer 10 pro=
entigen Kaliumbisulfatlösung und einigen Tropfen Essigsäure längere Zeit im
kochenden Wasserbad erhitzt. Bei Gegenwart von Teerfarbstoffenwird der Faden rot
gefärbtund behältdie Färbung auchnach dem Auswaschenmit Wasser.

Fleisch, in welchem nach rvorstehender Vorschrift fremde Farbstoffe nach=

Zewiesen sind, ist im Sinne der Auskührungsbestimmungen I) S55 Nr. 3 als mit
fremden Füarbstoffen oder Farbstoffzubereitungen behandelt zu betrachten.

III.

Die Untersuchung von I’ökelflcisch auf Kochsalz (vgl. auch Anlage à § 13

Abs. 2) hat nach folgender Anweisung zu erfolgen:

2g Bleisch werden mit 2g chlorfreiem SeeSand und 2 bis 3 cem Wasser in
einer DPorzellanschall zu einem aleichmässigen Brei zerrichen. Dieser wird mit
geringen Alengen Wasser in einen Masskolben von I10 cem Inhalt gespült, der
üler der 100 com-NMarke noch einen Steigraum von mindestens 10 cem hat.
Inrauf wird zu der Aischung Wusser hinzugefügt. bis die 100 cem-Marke
Crreicht ist. Hicrauf stellt man den Kolben. nachdem sein Inhalt tüchtig dureh-=

Gocgle



Nr. 17. · 187

geschüttelt ist, 10 Minuten lang in kochendes Wasser. Hierbei gerinnt das Ei=
weiss, und die Flüssigkeit wird fast farblos. Nunmehr wird der Kolbeninhalt
durch Einstellen in kaltes Wasser schnell abgekühlt, nochmals durchgeschüttelt
und filtriert. Von dem klaren, fast farblosen Filtrat werden je 25 ccm, wenn
nötig, mit Natronlauge unter Anwendung von Lackmus als Indikator neutralisiert.
In der neutralisierten Flüssigkeit wird nach Zusatz von 1 bis 2 Tropfen einer
kalt gesättigtenLösung von Kaliumchromat durch Titrieren mit /10 Normal-Silber=
nitratlösung der Kochsalzgehalt ermittelt.

Schlußbericht.

Nach Beendigungder Untersuchungist der Ausfall derselbendem zumBeschauerbe=
stelltenTierarzteschriftlichmitzuteilen.

Sweiter Abschnitt.

Untersuchung von zubereiteten Fetten.
(Vgl. §§ 15 und 16 der AusführungsbestimmungenD.)

Proben, bei denenein bestimmterVerdacht vorliegt, sind zunächst auf den Verdachts=
grund zu untersuchen.

Sobald sich bei der UntersuchungeinesFettes herausstellt,daß dasselbenachMaßgabe
der im folgendenunter I angegebenenPrüfungeneinerder im 8 15 Abs. 3 unterabis d
der AusführungsbestimmungenD aufgeführtenBestimmungennicht entspricht,so ist von
einer weiterenUntersuchungdes Fettes abzusehen.

Eine jedeDurchschnittsprobeist vor derVornahmeder einzelnenPrüfungengut durch=
zumischenund für sichzu untersuchen.

I. AllgemeineGesichtspunkte.
1. Bei der Prüfung, ob äußerlicham Fette wahrnehmbareMerkmale auf eineVer=

fälschungoderNachmachungodersonstauf einevorschriftswidrigeBeschaffenheithinweisen,
ist auf Farbe, Konsistenz,Geruchund Geschmackzu achten. Dabei sind die folgenden
Gesichtspunktezu berücksichtigen.

Bei der Beurteilung der Farbe ist darauf zu achten,ob das Fett eine ihm nicht
eigentümlicheFärbung odereineVerfärbungaufweistoderfremdeBeimengungenenthält.

Bei der Prüfung des Geruchs ist auf ranzigen,sauer-ranzigen, fauligen, sauer=
fauligen, talgigen,öligen,dumpfigen(mulstrigen,grabelnden)schimmeligenGeruchzu achten.
Die Fette sind hierzuvorherzu schmelzen.



188

Bei der Prüfung des Geschmacksist festzustellen,ob ein bitterer oder ein allgemein
ekelerregenderGeschmackvorliegt. Auch ist darauf zu achten,ob fremdeBeimengungendurch
denGeschmackerkanntwerdenkönnen.

Ist ein ranziger Geruch oder Geschmack festgestellt, so ist die Bestimmung
des Säuregrads gemäss III unter h dieses Abschnitts auszuführen.

2. Margarineprobensind auf dieAnwesenheitdes vomBundesrat in Ausführungdes
Gesetzesvom 15. Juni 1897, betreffenddenVerkehrmit Butter, Käse,Schmalzund deren
Ersatzmitteln,(Reichs-Gesetzblatt 1897 S. 591) vorgeschriebenenErkennungsmittel
(Sesamöl)zu prüfen. Die Ausführungder UntersuchunggeschiehtgemässIII unter d, v
dieses Abschnitts.

3. Bei Schweineschmalzist die refraktometrischePrüfung mit einemZeiß=Wollnyschen
Refraktometerunter Verwendung des gewöhnlichen Thermometersauszuführen. Die
AusführungderrefraktometrischenPrüfung geschiehtgemässIII unter a diesesAbschnitts.

4. Soweit nicht auf Grund der Untersuchungen nach 1 bis 3 eine Bean=
standung erfolgt, ist in Ausführung des § 15 Abs. 3 unter b der Ausführungs=
bestimmungenD zu prüfen:

a) ob das Fett anderweitigverfälschtoderverdorbenist;
b) ob es unter das Verbotdes§ 3 desGesetzesvom15. Juni 1897 (Reichs=

Gesetzbl.S. 475) fällt:
c) ob es einen der im § 5 Nr. 3 der AusführungsbestimmungenD verbotenen

Stoffe enthält.
Die Untersuchungenunter a und b sind nachdennachstehendunterIII aufsgestellten

Bestimmungenauszuführen. In den Fällen des 8 12 Abs. 4 der Ausführungs=
bestimmungenD hat sich jedoch die Ausdehnung der Untersuchung zunächst nur
auf dassenigeBestimmungsverfahrenzu beschränken, welches zu der Beanstandung
geführt hat; soweit sich hiernachein Verdachtnicht ergibt, bedarfes einer
weiteren Untersuchung über die Stichprobenuntersuchungbinaus nicht.

Liegt ein bestimmterVerdacht vor, dass Fette, welche unter einer für Pflanzen=
fette üblichen Bezeichnung oder als Butter, Butterschmalz u. dergl. eingeführt.
werden, unter das Gesetz, betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau, vom
3. Juni 1900 fallen, so sind diese Fette einer Untersuchung gemässIII zu unter=
ziehen.

Die Untersuchungunter c geschiehtnach der nachstehend unter II gegebenenAn=
weisung. .

Die Anzahl der zu untersuchendenProben für die vorstehend angeführtenPrüfungen
richtetsichnachdem letztenAbsatzedes § 15 der AusführungsbestimmungenD.
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II. Untersuchungder Fette auf die im § 5 Ar. 3 der Ausführungsbestimmungen1
verbotenenZusätze.

Sofern nichtein besondererVerdachtsgrundvorliegt(ZweiterAbschnittAbs. 1), ist in
allen Fällen auf die nachstehendunter 1 angeführtenStoffe zu untersuchen.Verläuft diese
Untersuchungergebnislos,so ist mindestensnochauf einender übrigenStoffe zu prüfen,
wobei je nach Lage des Falles tunlichst auf einen Wechsel bei der Auswahl der
Stoffe, auf die geprüft werden soll, auch bei den aus einer Sendung entnommenen
Stichproben zu achten ist.

1. Nachweis von Borsäure und deren Salzen.

50 g Fett werden in einem Erlenmeyerkolben von 250 ccm Inhalt auf dem
Wasserbade geschmolzenund mit 30 ccm Wasser von etwa 50° und 0. cem Salz=
säure vom spezifischenGewicht 1# eine halbe Minute lang kräftig durchgeschüttelt.
Alsdann wird der Kolben so lange auf dem Wasserbad erwärmt, bis sich die
wässerige Flüssigkeit abgeschiedenhat. Die Flüssigkeit wird durch Filtration von
dem Fette getrennt. 25 ccm des Filtrats werden nach Ziffer II 1 des Ersten
Abschnitts weiter behandelt.

Fett, in welchem Borsäure nach diesen Vorschriften nachgewiesenist. ist im
Sinne der AusführungsbestimmungenD S 5 Nr. 3 als mit Borsäure oder deren
Salzen behandelt zu betrachten.

2. Nachweis von Formaldehyd und solchen Stoffen, die bei ihrer Ver=
wendung Formaldehyd abgeben. I

50 g Fett werdenin einemKolben von etwa550 ccm Inhalt mit 50 cemWasser
und 10 cem 25 prozentiger Phosphorsäure versetztund erwärmt. Nachdemdas Fett
geschmolzenist, destilliertman unterEinleiten eines Wasserdampfstroms50 cocmFlüssigkeit
ab. Das ültrierte Destillat ist nachZiffer II 2 des Ersten Abschnitts weiter zu
behandeln.

Durch den positiven Ausfall der Quecksilberchloridreaktion ist der Nachweis
des Formaldehyds erbracht.

Fett, in welchem Formaldehyd nach diesenVorschriften nachgewiesenist, ist
im Sinne der AusführungsbestimmungenD § 5 Nr. 3 als mit Formaldehyd oder
solchen Stoffen, die bei ihrer Verwendung Formaldehyd abgeben, behandelt zu
betrachten.
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3. Nachweis von Alkali- und Erdalkali-Hydroryden und -Karbonaten.

a) 30 8 geschmolzenesFett werdenmit der gleichenMenge Wasserin einemmit
Kühlrohr versehenenKolben von etwa550 cem Inhalt vermischt.In das Gemischwird
½ Stunde lang Wasserdampfeingeleitet.Nach demErkaltenwird der wässerigeAuszug
filtriert.

b) Das zurückbleibendeFett, sowie das unter a benutzteFilter werdengemeinsam
nachZusatzvon 5 cem Salzsäure vom SpezifischenGewicht 104 in gleicherWeise,wie
unter a angegeben,behandelt.

Wird kein klares Filtrat erhalten, so bringt man das trübe Filtrat in einen
Schütteltrichter, fügt auf je 20 ccm der Flüssigkeit 1 g Kaliumchlorid hinzu und
schüttelt mit 10 ccm Petroleumäther etwa 5 Minuten lang aus. Nach dem Ab=
scheiden der wässerigen Flüssigkeit filtriert man diese durch ein angefeuchtetes
Filter. Nötigenfalls wird das anfangs trübe ablaufende Filtrat so lange zurück=
Legossen,bis es klar abläuft.

Alsdann ist das klareFiltrat von a auf 25 cem einzudampfenundnachdemErkalten
mit verdünnterSalzsäure anzusäuern.Bei Gegenwartvon AlkaliseifescheidetsichFettsäure
aus, die mit Ather auszuziehenund nachdemVerdunstendesselbenals solchezu kenn=
zeichnenist. Entsteht jedochbeim Ansäuern eine in Ather schwerlösliche oder gelblich=weiße
Abscheidung,so ist diesegegebenenfallsnachder folgendenZiffer 4 unter b auf Schwefel
weiter zu prüfen.

Das klare Filtrat von b wird durchZusatzvonAmmoniakflüssigkeitundAmmonium=
karbonatlösungauf alkalischeErden geprüft.

TPritt keine Fällung ein, dann ist die Flüssigkeit auf 25 cem einzudampfen
und durch Zusatz von Ammoniakflüssigkeit und Natriumphosphatlösung auf Magnesium
zu prüfen.

Fett, in welchem nach diesen Vorschriften Alkali- oder Erdalkali-Hydrorxyde
und -Karbonate nachgewiesen sind, ist im Sinne der Ausführungsbestimmungen D
5 Jr. 3 als mit Alkali- oder Erdalkali-Hydroryden und -Karbonaten behandelt
zu betrachten.

4. Nachweis von schwefliger Säure und deren Salzen und von unter=
schwefligsauren Salzen.

30 # Fett werden nach Ziffer II 3 des Ersten Abschnitts behandelt. Während
des Erwärmens und auch während des Erkaltens wird der Kolben wiederholt vor=
Sichtig geschüttelt.
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Tritt eine Bläuung des Papierstreifens ein, dann ist der entscheidendeNach=
weis der schwefligen Säure durch nachstehendesVerfahren zu erbringen.

a) Zur Bestimmungder schwefligenSäure und der schwefligsaurenSalze werden50 8g
geschmolzenesFett in einemDestillierkolbenvon 500 cem Inhalt mit 50 cem Wasser
vermischt. Der Kolben wird darauf mit einemdreimaldurchbohrtenStopfen verschlossen,
durchwelchendreiGlasröhren in dasInnere des Kolbens führen. Von diesenreichenzwei
Röhren bis auf den Boden des Kolbens, die dritte nur bis in denHals. Die letztere
Röhre führt zu einemLiebigschenKühler; an diesenschließtsichluftdichtmittels durchbohrten
Stopfens einekugeligaufgeblaseneII.Röhre (sogenanntePeligotscheRöhre).

Man leitet durchdie eineder bis auf denBoden des Kolbens führendenGlasröhren
Kohlensäure,bis alle Luft aus demApparat verdrängtist, bringt dann in die Peligotsche
Röhre 50 cem Jodlösung(erhaltendurchAuflösenvon 5 g reinemJod und 7,5g Kalium=
jodid in Wasserzu 1 Liter; die Lösung muss Sulfatkrei sein), lüftet den Stopfen des
Destillationskolbensund läßt, ohnedasEinströmenderKohlensäurezu unterbrechen,10 cem
einerwässerigen25 prozentigenLösungvonPhosphorsäurehinzufließen.Alsdann leitetman
durch die dritte Glasröhre Wasserdampf ein und destilliert unter stetigemDurchleiten von
Kohlensäure50 cem über. Darauf verfährtmanweiter,wie im ErstenAbschnittunterII 3 a
angegebenist.

Liefertedie Prüfung ein positivesErgebnis, so ist das Fett im Sinne der Aus=
führungsbestimmungenD § 5 Nr. 3 als mit schwefliger Säure, schwefligsauren
Salzen oder unterschwefligsaurenSalzen behandelt zu betrachten. Liegt ein Anlaß
vor, festzustellen,ob die schwefligeSäure unterschwefligsaurenSalzen entstammt,so ist in
folgenderWeisezu verfahren:

b) 50 g geschmolzenesFett werdenmit der gleichenMenge Wasser in einemmit
RückflußkühlerversehenenKolben von etwa 500 cem Inhalt vermischt. In das Gemisch
wird einehalbeStunde lang strömenderWasserdampfeingeleitet,der wässerigeAuszug nach
demErkalten filtriert und das Filtrat mit Salzsäure versetzt.Entstehthierbeieine in Ather
schwerlöslicheAbscheidung,so wird dieseauf Schwefeluntersucht.Zu demZweckewird
der abfiltrierteund gewascheneBodensatznachden im ErstenAbschnittunter II 3b gegebenen
Bestimmungenweiterbehandelt.

5. Nachweis von Fluorwasserstoff und dessen Salzen.

30 8 geschmolzenesFett werdenmit der gleichenMengeWasserin einemmit Rück=
flußkühlerversehenenKolben von etwa 500 cem Inhalt vermischt.In das Gemischwird
½⅛Stunde lang strömenderWasserdampfeingeleitet,der wässerigeAuszug nachdemEr=
kalten filtriert und das Filtrat ohneRücksichtauf eine etwa vorhandeneTrübung mit Kalk=

35
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milch bis zur stark alkalischenReaktion versetzt.Nach demAbsetzenundAbfiltrieren wird der
Rückstandgetrocknet,zerrieben,in einenPlatintiegel gegebenund alsdann nachder Vor=
schrift im Ersten Abschnitt unterII 4 weiter behandelt.

Fett, in welchem nach dieser Vorschrift Fluorwasserstoff nachgewiesen ist,
ist im Sinne der AusführungsbestimmungenD § 5 Nr. 3 als mit Fluorwasserstoff
der dessen Salzen behandelt zu betrachten.

6. Nachweis von Salizylsäure und dereu Verbindungen.

Man mischt in einem Probierröhrchen 4 ccm Alkohol von 20 Volumprozent
mit 2 bis 3 Tropfen einer frisch bereiteten 0.5 prozentigen Eisenchloridlösung.
fügt 2 ccm geschmolzenes Fett hinzu und mischt die Flüssigkeiten, indem man
das mit dem Daumen verschlosseneProbierröhrchen 40 bis 50 Mal umschüttelt.
Bei Gegenwart von Salizylsäure färbt sich die untere Schicht violett.

Fett, in welchem nach dieser Vorschrift Salizylsäure nachgewiesen ist, ist im
Sinne der Ausführungsbestimmungen I) S 5 Nr. 3 als mit Salizylsäure oder deren
Verbindungen behandelt zu betrachten.

7. Nachweis von fremden Farbstoffen.

Die Gegenwart fremderFarbstoffeerkenntman durchAuflösen des geschmolzenen
Fettes (50 g) in absolutemAlkohol (75 cem) in der Wärme. Bei künstlichgefärbten
Fetten bleibt die unter Umschütteln im Eis abgekühlte und filtrierte alkoholischeLö=
sung deutlichgelb oder rötlich gelb gefärbt. Die alkoholische Lösung ist in einem
Probierrohre von 18 bis 20 mm Weite im durchfallenden Lichte zu beobachten.

Zum NachweisebestimmterTeerfarbstoffewerden5 g Fett in 10 cem Ather oder
Petroleumäther gelöst.Die Hälfte der Lösungwird in einemProbierröhrchenmit 5 cem
Salzsäure vom spezifischenGewicht 1/, die andere Hälfte der Lösung mit 5 ccm
Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1%½kräftig durchgeschüttelt.Bei Gegenwartge=
wisserAzofarbstoffeist die untensichabsetzendeSalzsäureschichtdeutlichrot gefärbt.

Fett, in welchem nach vorstehenden Vorschriften fremde Farbstoffe nach=
gewiesen sind, ist im Sinne der Ausführungsbestimmungen D S 5 Nr. 3 als mit
fremden Farbstoffen behandelt zu betrachten.

III. Untersuchungder Fette auf ihre AbstammungundUnverfälschtheitbeziehungsweise
darauf,ob siedenAnforderungendesReichsgesetzesvom 15. Juni 1897 entsprechen.

Zu diesemZweckesind, soweit nicht nachstehendAbweichungenvorgeschen sind,
die Verfahrender „Anweisungzur chemischenUntersuchungvon Fetten und Käsen“ anzu=
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wenden,welcheauf Grund des § 12 Ziffer 2 des Gesetzesvom 15. Juni 1897 durch
Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 1. April 1898 (Zentralblatt für das Deutsche
Reich1898 S. 201 bis 216) erlassenwurde.

Bei allen tierischen Fetten, ausgenommen Margarine und Kunstspeisefett.
(z. B. bei Schmalz, Talg und Oleomargarin) ist in allen Fällen ausser der Be=
stimmung desBrechungsvermögens(a) die Prüfung auf Pflanzenöle nach den nach=
stehenden Vorschriften unter d, a oder 8 und e auszuführen, bei Schmalz auch
die Prüfung nach c; dagegen hat die Prüfung unter g nur in dem dort angege=
benen Umfange, die Bestimmung der Verseifungszahl (f), bei mindestens je einer
Probe einer Sendung und die Bestimmung der Jodzahl (b), abgesehenvon beson=
deren Verdachtsfällen, nur dann zu erfolgen, wenn bei 40° die Refraktometerzahl:

a) von Schmalz ausserhalb der Grenzen 48,, bis 51,,
b) von Talg ausserhalb der Grenzen 45,°0 bis 48,,
) von Oleomargarin ausserhalb der Grenzen 46 bis 50

liegt.
Bei der Untersuchung von Margarine und von Kunstspeisefetten sind die Be=

stimmung des Brechungsvermögens(a), der Jodzahl (b) und die Prüfung auf
Pflanzenöle (c, d, e und g), unbeschadet der Bestimmung im Zweiten Abschnitt
unter I 2; die Bestimmungder Verseifungszahl(I) hat bei mindestensje einer
Probe einer Sendung stattzufinden.

Sofern der Verdacht vorliegt, dass tierische Fette unter einer für Pflanzen=-
fette üblichen Bezeichnung oder als Butter, Butterschmalz und dergl. eingeführt
werden, sind je nach Lage des Falles die in Betracht kommenden Verfahren der
oben genannten„Anweisung zur chemischenUntersuchung von Fetten und Käsen“
anzuwenden.

Lässt bei Fetten aller Art die Geruchs-und Geschmacksprobeauf eineranzige,
sauer-ranzige oder sauer-faulige Beschaffenheit des Fettes schliessen, so ist die
Bestimmung des Säuregrads (bD)auszuführen.

Die vorstehend besonders genannten Prüfungen sind nach folgenden Verfahren
auszuführen: I

a) BestimmungdesBrechungsvermögens.
Die wesentlichenTeile desRefraktometers(vgl. Abbildung1)1)sind2 Glaspris-

men, die in den zwei MetallgehänsenA und B enthaltensind. Je eineFlächederbeiden
Glasprismen liegt frei. Das GehäuseB ist um die AchseC drehbar, so daß die beiden

J 1) Die Abbildungen vgl. „Anweisung zur chemischenUntersuchungvon Fetten und Käsen“ — Zentralblatt
für das DeutscheReich 1898 S. 215/216—. . 35.
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freienGlasflächender Prismen aufeinandergelegtund von einanderentferntwerdenkönnen.
Die beidenMetallgehäusesind hohl; läßt man warmesWasserhindurchfließen,so werden
die Glasprismen erwärmt. An das GehäuseAist eine Metallhülsefür ein Thermometer
M angesetzt,dessenQuecksilbergefäßbis in das GehäuseA reicht. K ist ein Fernrohr,
in demeinevon 0 bis 100 eingeteilteSkala angebrachtist; J ist ein Quecksilberspiegel,
mit Hilfe dessendie Prismen und die Skala beleuchtetwerden.

Zur Erzeugungdes für die Prüfung erforderlichenwarmenWasserskanndiein Ab=
bildung21) gezeichneteHeizvorrichtungdienen. Der einfacheHeizkesselist mit einemge=
wöhnlichenThermometerI• und einemsogenanntenThermoregulatorS# mit Gasbrenner
B versehen.Der RohrstutzenA stehtdurcheinenGummischlauchmit einem½ bis 1 m
höherstehendenGefäßeC# mit kaltemWasser (z. B. einerGlasflasche)in Verbindung;
der Gummischlauchträgt einen SchraubenquetschhahnE.Vor Anheizungdes Kessels
läßt man ihn durchOffnen des QuetschhahnsE. voll Wasser fließen, schließtdann den
Quetschhahn,verbindetdas SchlauchstückGi mit der Gasleitung undentzündetdieFlamme
bei Bu. Durch Drehenan der SchraubePr reguliertman den Gaszufluß zu demBren=
ner BüBin der Weise, daß die Temperaturdes Wassers in demKesselbei der Unter=
suchung fester Fette 40 bis 45% C, bei derjenigen von Olen 25 bis 30° C be=
trägt. Sollten jedoch Fette zur Untersuchung gelangen, die schon bei 42%erstarren,
§0 ist die Bestimmung des Brechungsvermögens bei einer Temperatur vorzunehmen,
welche ausreicht, um das Fett geschmolzen zu erhalten; hierzu wird es einer
Erhöhung der Temperatur über 60%hinaus nicht bedürfen. An Stelle der hier
beschriebenenHeizvorrichtungkönnenauchandereEinrichtungenverwendetwerden,welcheeine
möglichstgleichbleibendeTemperaturdes Heizwassersgewährleisten.Falls eine Gasleitung
nicht zur Verfügung steht, behilft man sich in der Weise, daß man das hochstehende
Gefäß Cr mit Wasservon etwa 45°%oder 30° füllt, dasselbedurch einen Schlauch
unmittelbarmit demSchlauchstückeD desRefraktometersverbindetund das warmeWasser
durchdas Prismengehäusefließen läßt. Wenn die Temperatur des Wassers in dem
hochstehendenGefäße C bis auf 40°%oder 25° gesunkenist, muß es wieder auf die
Temperatur von 45° oder 300 gebrachtwerden.

a. Aufstellung des Refraktometersund Verbindung mit der Heizvorrichtung.

Man hebtdas Instrumentaus demzugehörigenKastenheraus,wobeiman nichtdas
FernrohrK, sonderndie Fußplatte anfaßt, und stelltes so auf, daß man bequemin das
Fernrohr hineinschanenkann. Zur Beleuchtung dient das durch das Fenster einfallende
Tageslichtoderdas Licht einer Lampe.

Man verbindetdas an demPrismengehäuseB des Refraktometers(Abbildung1) an=
gebrachteSchlauchstückI) mit demRohrstutzenI): des Heizkessels;gleichzeitigschiebtman
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über das an der Metallhülsedes RefraktometersangebrachteSchlauchstückE einenGummi=
schlauch,den man zu einem tiefer stehendenleerenGefäß odereinemWasserablaufbecken
leitet. Man öffnet hierauf den SchraubenquetschhahnE, und läßt aus dem Gefäße
Ci (Abbildung2) Wasserin den Heizkesselfließen. Dadurchwird warmes Wasserdurch
den RohrstutzenD (Abbildung2) und mittels des Gummischlauchsdurchdas Schlauch=
stückD (Abbildung1) in das PrismengehäuseB, von hier aus durchden in der Ab=
bildung 1 gezeichnetenSchlauchnachdemPrismengehäuseA gedrängtund fließt durchdie
Metallhülsedes ThermometersM, den StutzenE und den daran angebrachtenSchlauch
ab. Die beidenGlasprismen und das QOluecksilbergefäßdes Thermometers werden durch
das warmeWassererwärmt.

Durch geeigneteStellung des Ouetschhahnsregeltman den Wasserzuflußzu dem
Heizkesselso, daß das aus E austretendeWassernur in schwachemStrahle ausfließt und
daß das Thermometer bei festen Fetten eine Temperatur von nicht unter 38° und
nicht über 42°0,bei Olen nicht unter 23° und nicht über 27° anzeigt. Liegen
Fette zur Untersuchung vor, welche schon bei 42 erstarren, so darf die Temperatur
des Heizwassers nur allmählich gesteigert und nach Beendigung der Messungen
nur allmählich wieder vermindert werden. Einer Erhöhung der Temperatur über
60%hinaus wird es nicht bedürfen.

§. Aufbringen des geschmolzenenFettes auf die Prismenfläche und Ablesung der Refraktomcterzahl.

Man öffnetdas Prismengehäusedes Refraktometers,indem man den Stift F (Ab=
bildung 1) etwa eine halbe Umdrehung nach rechts dreht, bis Anschlag erfolgt; dann läßt
sich die eineHälfte des Gehäuses(B) zur Seite legen. Die Stütze H hält B in der in
Abbildung 1 dargestelltenLage fest. Man richtetdas Instrument mit der linken Hand
so weit auf, daß die freiliegendeFläche des Glasprismas B annähernd horizontal liegt,
bringt mit Hilfe eineskleinenGlasstabs dreiTropfendesfiltriertenFettes auf diePrismen=
fläche,verteilt das geschmolzeneFett mit demGlasstäbchenso, daß die ganzeGlasfläche
davonbenetztist, und schließtdann das Prismengehäusewieder. Man drückt zu dem
Zweckeden Teil B an A an und führt den Stift F durchDrehung nach links wieder
in seine anfänglicheLage zurück; dadurchwird der Teil B am Zurückfallen verhindert und
zugleichein dichtesAufeinanderliegender beidenPrismenflächen bewirkt. Das Instrument
stellt man dann wieder auf seineBodenplatte und gibt dem Spiegel eine solcheStellung,
daß die Grenzlinie zwischendemhellenund dunklenTeile des Gesichtsfeldesdeutlichzu sehen
ist, wobei nötigenfalls der ganzeApparat etwas verschobenoder gedrehtwerdenmuß. Ferner
stelltman denoberenausziehbarenTeil desFernrohrsso ein, daß man dieSkala scharfsieht.

Nach demAufbringendes geschmolzenenFettes auf die Prismenflächewartet man
etwa3 Minuten und liest dann in demFernrohr ab, an welchemTeilstricheder Skala
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die Grenzlinie zwischendem hellenund dunklenTeile des Gesichtsfeldesliegt; liegt sie
zwischenzwei Teilstrichen,so werdendie Bruchteile durchAbschätzenermittelt. Sofort
hinterherliest man das Thermometerab.

Die abgelesenenRefraktometerzahlensind in der Weise auf die Normaltemperatur
von 40°%umzurechnen,daß für jedenTemperaturgrad,den dasThermometerüber 400 zeigt,
O,5%Teilstrichezu der abgelesenenRefraktometerzahlzuzuzählensind, währendfür jeden
Temperaturgrad,den das Thermometerunter 400 zeigt, 0,50 Teilstrichevon der abge=
lesenenRefraktometerzahlabzuziehensind.

J. Reinigung des Refraktometers.

Nach jedemVersuchemüssendie Oberflächender Prismen und deren Metallfassungen
sorgfältigvon demFette gereinigtwerden. Dies geschiehtdurchAbreibenmit weicherLein=
wand oder weichemFiltrierpapier, wenn nötig, unter Benutzung von etwas Ather.

5. Prüfung der Refraktometerskalaauf richtige Einstellung.

Vor demerstmaligenGebrauchund späterhinvon Zeit zu Zeit ist das Refraktometer
daraufhinzu prüfen,ob nicht eineVerschiebungder Skala stattgefundenhat. Hierzu be=
dientman sichder demApparatbeigegebenenNormalflüssigkeitt).Man schraubtdas zu dem
RefraktometergehörigegewöhnlicheThermometerauf, läßt Wasser von Zimmertemperatur
durchdas Prismengehäusefließen(man heiztalso in diesemFalle dieHeizvorrichtungnicht
an), bestimmtin der vorherbeschriebenenWeise die Refraktometerzahlder Normalflüssigkeit
und liest gleichzeitigden Stand des Thermometersab. Wenn die Skala richtigeingestellt
ist,mußdieNormalflüssigkeitbeiverschiedenenTemperaturenfolgendeRefraktometerzahlenzeigen:

Bei einer Temperatur I Sktalenteile I Bei einer Temperatur Stalenteile

250Celsius 71, 16. Celsius 76,t
24% „ 71½ 15 „ 77,
2394 72, 14% 77,
222%„ 730 13 „ 78½/
2½ „ 73, 12%„ 79,
W— 74, 11 798
19 74, = 80,
188 75, 9. 81,0
17 76, 8„ 81.

1) Die Normalflüssigkeit ist von der Firma Carl Zeiß in Jena zu beziehen;die ist vor Licht geschuützt.
und in gut Verstchlossenen Gefüssen anfzubewahren und darf nicht älter als 6 Monate sein.
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Weichtdie Refraktometerzahlbei der Versuchstemperaturvon der in der Tabelle an=
gegebenenZahl ab, so ist die Skala bei der seitlichenkleinenOffnung G (Abbildung1)
mit Hilfe des demInstrumentbeigegebenenUhrschlüsselswiederrichtig einzustellen.

b) Bestimmungder Jodzahl nachvonHibl.

Erforderliche Lösungen.

1. Es werdeneinerseits25x Jod, anderseits30g Quecksilberchloridiu je 500 cem
fuselfreiemAlkohol von 95 Volumprozentgelöst,letztereLösung,wennnötig, filtriert und
beideLösungengetrenntaufbewahrt. Die Mischung beiderLösungenerfolgt zu gleichen
Teilen und soll mindestens48 Stunden vor demGebrauchestattfinden.

2. Natriumthiosulfatlösung.Sie enthält im Liter etwa 25 g des Salzes. Die
bequemsteMethodezurTiterstellungist die Volhardsche:3,8858 wiederholtumkrystallisiertes
Kaliumbichromatlöst man zum Liter auf. Man gibt 15 com einer10 prozentigenJod=
kaliumlösungin ein dünnwandigesKölbchenmit eingeriebenemGlasstopfen von etwa
250 cem Inhalt, säuertdie Lösungmit 5 cem konzentrierterSalzsäure an und verdünnt
siemit 100 cem Wasser. Unter tüchtigemUmschüttelnbringt man hierauf20 cem der
Kaliumbichromatlösungzu. Jeder Kubikzentimeterderselbenmachtgenau0,01 8 Jod frei.
Man läßt nun unter Umschütteln von der Natriumthiosulfatlösung zufließen, wodurchdie
anfangs stark braune Lösung immer heller wird, setzt,wenn sie nur nochweingelbist,
etwas Stärkelösunghinzu und läßt unter jeweiligemkräftigenSchüttelnnochsovielNa=
triumthiosulfatlösungvorsichtigzufließen,bis der letzteTropfen die Blaufärbung der Jod=
stärkeebenzum Verschwindenbringt. Die Kaliumbichromatlösungläßt sichlange unver=
ändertaufbewahrenund ist stetszur Kontrolledes Titers derNatriumthiosulfatlösungvor=
rätig, welcherbesondersim Sommer öfters neu festzustellenist.

Berechnung:Da 20 com der Kaliumbichromatlösung0### Jod freimachen,wird die
gleicheMenge Jod von der verbrauchtenAnzahl KubikzentimeterNatriumthiosulfatlösung
gebunden. Daraus berechnetman, wieviel Jod 1 cem Natriumthiofulfatlösungentspricht.
Die erhalteneZahl, den Koeffizientenfür Jod, bringt man bei allen folgendenVersuchen
in Rechnung.

3. Chloroform;am besteneigensgereinigt.
4. 10prozentigeJodkaliumlösung.
5. Stärkelösung:

Man erhitzteineMesserspitzevoll „löslicherStärke“ in etwas destilliertemWasser:
einigeTropfender unfiltriertenLösunggenügenfür jedenVersuch.
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Ausführung der Bestimmung der Jodzahl.

Man bringt bei Schmalz 0,6 bis 0# g, bei den übrigen Fetten O,« bis 18g
geschmolzenesFett in ein Kölbchender unter Nr. 2 beschriebenenArt, löst das Fett
in 15 cem Chloroform und läßt 30 cem Jodlösung (Nr. 1) zufließen,wobei man
die Pipette bei jedem Versuch in genau gleicherWeise entleert. Sollte die Flüssigkeit
nachdemUmschwenkennicht völlig klar sein, so wird nochetwas Chloroformhinzugefügt.
Tritt binnen kurzerZeit fast vollständigeEntfärbung der Flüssigkeitein, so muß man
nochJodlösung zugeben. Die Jodmenge muß so groß sein, daß noch nach 2 Stunden
die Flüssigkeit stark braun gefärbt erscheint. Nach dieserZeit ist die Reaktion beendet.
Die Versuchesind bei Temperaturenvon 15 bis 180 anzustellen,die Einwirkungdirekten
Sonnenlichtsist zu vermeiden.

Man versetztdann dieMischungmit 15 cem Jodkaliumlösung(Nr. 2), schwenktum
und fügt 100 cem Wasser hinzu. Scheidetsichhierbei ein roter Niederschlagaus, so
war die zugesetzteMenge Jodkaliumungenügend,dochkannman diesenFehler durchnach=
träglichenZusatz von Jodkalium verbessern.Man läßt nun unter oftmaligemSchütteln
so lange Natriumthiosulfatlösung zufließen, bis die wässerigeFlüssigkeit und dieChloroform=
schichtnur mehrschwachgefärbtsind. Jetzt wird etwas Stärkelösungzugegebenund zu
Ende titriert. Mit jederVersuchsreiheist ein sogenannterblinder Versuch, d. h. ein solcher
ohne Anwendung eines Fettes zur Prüfung der Reinheit der Reagentien (namentlichauch
des Chloroforms)und zur Feststellungdes Titers der Jodlösungzu verbinden.

Bei der Berechnungder Jodzayl ist der für den blinden Versuch nötige Verbrauch in
Abzug zu bringen. Man berechnetaus den Versuchsergebnissen,wievielGramm Jod von
100 g Fett ausgenommenwordensind, und erhält so die HüblscheJodzahl des Fettes.

Da sich bei der Bestimmung derJodzahl die geringstenVersuchsfehlerin besonders
hohemMaße multiplizieren,so ist peinlichgenauesArbeiten erforderlich.Zum Abmessen
der Lösungensind genaueingeteiltePipettenund Büretten,und zwar für jedeLösungstets
das gleicheMeßinstrument zu verwenden.

Nachweisvon Pflanzenölenim Schmalznach Bellier.

5 com eschmolzenes. filtriertes hett werden mit 5 cCemfarbloser Salleten=
Sünre vom Sbezifischen Gewieht l. und 5 dem einer kalt getättigten lösung von
IESOTZin in Dlienzel in einer diekwandigen. mit Glasstohlen verschliessburen Probier-=
brölhre 5 Sekunden lung tüchtig durchgeschüttelt. Treten während des Schüttelns

oder 5 Sekunden nach #iemSchütttain rote. violctte olen grüne Fürhungen auf. 80
deuten diese auf die Anwesenheit von D’fianzenaolenhin. Spüten eintretende Farben-
c#rscheinungen Sind unberückSichtiat zu lussen.
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c NachweisvonSesamül.
a) Wenn keineFarbstoffe vorhandensind, die sichmit Salzsäure rot färben, sowerden

5 ccm geschmolzenesFett in 5 cem Petroleumäther gelöst und mit 0,, cecmeiner
alkoholischenFurfurollösung(1 Raumteil farblosesFurfurol in 100 Raumteilenabsolutem
Alkohol gelöst)und mit 10 cem Salzsäure vom spezifischenGewicht 1,10 mindestens
½ Minute lang kräftig geschüttelt.Bei Anwesenheit von Sesamöl zeigt die amBoden
sichabscheidendeSalzsäure einenichtalsbald verschwindendedeutlicheRotfärbung.

() Wenn Farbstoffevorhandensind, die durch Salzsäure rot gefärbtwerden,so
werden 5 ccm geschmolzenesFett in 10 ccm Petroleumätber gelöst und 2, cem
stark rauchender Zinnchlorürlösung zugesetzt. Die Mischung wird kräftig durch=
geschüttelt,so dass alles gleichmässiggemischt ist (aber nicht länger) und die
Mischung nun in Wasser von 40° getaucht. Nach Abscheidung der Zinnchlorür=
lösung taucht man die Mischung in Wasser von 800, so dass dieses nur die Zinn=
chlorürlösung erwärmt und ein Sieden des Petroleumäthers verbindert wird. Bei
Gegenwart von Sesamöl zeigt die Zinnchlorürlösung nach 3 Minuten langem Er=
wärmen eine deutliche bleibende Rotfärbung.

Die Zinnchlorürlösung ist aus 5 Gewichtsteilen kristallisiertem Zinnchlorür,
die mit 1 Gewichtsteile Salzsäure anzurünrenund vollständig mit trockenemChlor-
wasserstoff zu sättigen sind, herzustellen, nach dem Absetzen durch Asbest zu
fitrieren und in kleinen, mit Glasstopfen verschlossenen, möglichst angefüllten
Flaschen aufzubewahren.

) Bei der Untersuchung von Margarine auf den vorgeschriebenen Gehalt
an Sesamöl werden, wenn keine Farbstoffe vorhanden sind, die sich mit Salz=
säure rot färben, 0,, ccm des geschmolzenen, klar filtrierten Fettes in 9,, cem
Petroleumäther gelöst und die Lösung nach dem unter 8 angegebenenVerfahren
geprüft.

Wenn Farbstoffe vorhanden sind, die durch Salzsäure rot gefärbt werden,
so löst man 1 cem des geschmolzenen, klar filtrierten Margarinefetts in 19 ccm
Petroleumäther und schüttelt diese Lösung in einem kleinen zylindrischen Scheide=
trichter mit 5 ccm Salzsäure vom spezifschen Gewicht 1, etwa ½ Mi=
nute lang. Die unten sich ansammelnderot gefärbte Salzsäureschicht lässt man
abfliessenund wiederholt dieses Verfahren, bis die Salzsäure nicht mehr rot ge=
färbt wird. Alsdann lässt man die Salzsäure abfliessen und prüft 10 ccm der
so behandelten Petroleumätherlösung nach dem unter e angegebenenVerfahren.

Hat die Margarine den vorgeschriebenenGehalt an Sesamöl von der durch
die Bekanntmachungvom 4. Juli 1897 — Reichs-Gesetzbl.S. 591 — vorge=

36
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schriebenenBeschaffenheit, so muss in jedemFalle die Sesamölreaktionnoch deut=
lich eintreten. -

e)NachweisvonBaumwollsamenöl.
öeomFettwerdeninitdergleichenRaummengeAmylalkoholundbei-meiner

1prozentigenLösungvonSchwefelin Schwefelkohlenstoffin einemweiten,mit Korkverschluß
und weitemSteigrohreversehenenReagensglasetwa¼ Stunde lang im siedendenWasser=
bad erhitzt. Tritt eineFärbung nicht ein, so setztman nochmals5 cem der Schwefel=
lösungzu und erhitztvon neuem¼ Stunde lang. Eine deutlicheRotfärbungderFlüssigkeit
kanndurchdie Gegenwartvon Baumwollsamenölbedingtsein.

k) Bestimmungder Verseifungszahl(derKöttstorferschenZahl).
Man wägt bei Schmalz 2 bis 2,5 g, bei den übrigen Fetten 1 bis 2 g Fett

in einemKölbchenaus Jenaer Glas von 150 cem Inhalt ab, setzt25 cem eineran=
nähernd½=normal=alkoholischenKalilauge hinzu, verschließtdas Kölbchenmit einemdurch=
bohrtenKorke,durchdessenOffnung ein 75 cm langesKühlrohr ausKaliglas führt. Man
erhitztdieMischungauf demkochendenWasserbade15 Minuten lang zum schwachenSieden.
Um dieVerseifungzu vervollständigen,ist derKolbeninhaltdurchöfteresUmschwenken,jedoch
unter Vermeidungdes Verspritzensan denKühlrohrverschluß,zu mischen.Man versetztdie
vomWasserbadegenommeneLösungmit einigenTropfen alkoholischerPhenolphtaleinlösung
und titriert die nochheißeSeifenlösungsofortmit ½=Normal=Salzsäurezurück.Die Grenze
der Neutralisationist sehrscharf;die Flüssigkeitwird beimUbergangin die saureReaktion
rein gelbgefärbt.

Bei jederVersuchsreihesindmehrereblindeVersuchein gleicherWeise,aberohneAn=
wendungvon Fett auszuführen,um denWirkungswertder alkoholischenKalilauge gegenüber
der ½=Normal=Salzsäurefestzustellen. " "

Aus denVersuchsergebnissenberechnetman, wievielMilligramm Kaliumhydroxyder=
forderlichsind, um genau1 g des Fettes zu verseifen.Dies ist die Verseifungszahloder
KöttstorferscheZahl des Fettes.

8) Prüfungauf das Vorhandenseinvon Phytosterin.
Wenn die vorhergehendenPrüfungen darauf hinweisen,daß eine Verfälschungvon

Schmalz, Talg und Oleomargarin mit Pflanzenölenstattgefundenhat, so ist die Unter=
suchungauf Phytosterinanzustellen.Auch ohne dieseVoraussetzungen ist die Prüfung
auf Phytosterin so häufig auszuführen, dass im Jahresdurchschnitte bei den ge=
nannten Fetten auf etwa 25 nach § 15 Abs. 6 der AusführungsbestimmungenD
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bei einer Beschaustelle zur Untersuchung gelangendeProben ausser denPrüfungen
in Verdachtsfällen noch je eine sonstige Prüfung auf Phytosterin entfällt.

Die Prüfung auf dasVorhandenseinvonPhytosterinist in folgenderWeiseauszuführen:
100 g Fett werdenin einemKolben von 1 Liter Inhalt auf demWasserbadege=

schmolzenund mit 200 coemalkoholischerKalilauge, welchein 1 Liter Alkohol von
70 Volumprozenten200 g Kaliumhydroxydenthält, auf dem kochendenWasserbadam
Rückflußkühlerverseift. Nach beendeterVerseifung,die etwa ½ Stunde Zeit erfordert,
wird die Seifenlösungmit 600 cem Wasser versetztund nachdemErkalten in einem
Schütteltrichterviermalmit Ather ausgeschüttelt.Zur erstenAusschüttelungverwendetman
800 cem, zu den folgendenje 400 cem Ather. Aus diesenAuszügenwird der Ather
abdestilliertund der Rückstandnochmalsmit 10 cem obigerKalilauge 5 bis 10 Minuten
im Wasserbaderhitzt,die Lösung mit 20 cem Wasser versetztund nach dem Erkalten
zweimal mit je 100 cem Ather ausgeschüttelt.Die ätherischeLösungwird viermalmit
je 10 cem Wassergewaschen,danachdurchein trockenesFilter filtriert und derAther
abdestilliert.Der Rückstandwird in ein etwa 8 cem kassendeszylinderförmiges, mit
GlasstopfenversehenesGläschen gebracht und bei 1000 getrocknet. Der erkaltete
Rückstand wird mit 1 cem unterhalb 50°%siedenden Detroleumäthers übergossen
und mit einem Glasstabe zu einer pulverförmigenMasse zerdrückt. Alsdann wird
das verschlossene Gläschen 20 Minuten lang in Wasser von 15 bis 160°gestellt.
Hierauf bringt man den Inhalt des Gläschens in einen kleinen, mit Wattestopfen
verschenen Trichter und bedeckt diesen mit einem Uhrglase. Nachdem die klare
Flüssigkeit abgetropft ist, werden Glasstab, Gläschen und Trichterinhalt fünfmal
mit je 0, cem kaltem Petroleumäther nachgewaschen. Der am Glasstabe, im
Gläschen und Trichter sich befindendeungelösteRückstand wird alsdann in Ather
gelöst, die Lösung in ein Glasschälchen gebracht und der Rückstand nach dem
Verdunsten des Athers bei 100° getrocknet. Darauf setztman 1 bis 2 cem Essig=
säureanhydridhinzu, erhitztunter Bedeckungdes Schälchensmit einemUhrglas auf dem
Drahtnetzetwa ½ Minute lang zum Sieden und verdunstetdenÜberschußdes Essig=
säureanhydridsauf demWasserbade.Der Rückstandwird drei- bis viermal aus geringen
Mengen,etwa 1 cem absolutemAlkohol, umkristallisiert.Die einzelnen Kristallisations=-
produkte werden unter Anwendung eines kleinenPlatinkonus, der an seinemspitzen:
Fnde mit zahlreichen äusserst kleinen Löchern versehen ist, durch Absaugen von
den Mutterlaugen getrennt. Von der zweiten Kristallisation ab wird jedesmalder
Schmelzpunktbestimmt. Schmilzt das letzteKristallisationsprodukterst bei 1170 (korri=
gierterSchmelzpunkt)oderhöher,so ist derNachweisvonPflanzenöl als erbracht und das
Fett als verfälscht im Sinne des § 21 der AusführungsbestimmungenD anzusehen.
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h) Bestimmungder freienFettsäuren(desSäuregrads).
5 bis 10 g Fett werdenin 30 bis 40 cem einersäurefreienMischunggleicher

RaumteileAlkohol und Ather gelöstund unter Verwendungvon Phenolphtalein(in ein=
prozentigeralkoholischerLösung)als Indikator mit 1/10=Normal=Alkalilaugetitriert. Die
freien Fettsäurenwerdenin Säuregraden ausgedrückt.Unter Säuregrad einesFettes
verstehtman die Anzahl KubikzentimeterNormal=Alkali, die zur Sättigung von 100 g
Fett erforderlichsind.

Sollte während der Titration ein Teil des Fettes sich ausscheiden, so muss
von dem Lösungsgemischevon neuem zugesetzt werden.

Schlußbericht.

Nach Beendigungder Untersuchungist deren Ausfall dem zum Beschauerbestellten
Tierarzteschriftlichmitzuteilen,soweit dieser das Beschaubuch führt.
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Schweineschmalz. JFalg. Margarine.

Auszuführen bei
allen von einerSen= (Ausführungs=. InlandverkehrbestehendenVorschriftenbezeichnetsind(„Margarine“, Unstspeisefett“)

Vor- dung gemäß§ 15) bestimmungenD 8 15 e) a und Anlage e )
üf der Ausführungss —. ——— — —— — — — — —

prufung. abestimmungen.° b) Prüfungauf önbereBeschaffenheit:Farbe,Konsistenz,GeruchundnötigenfallsGeschmack,aufVor=
proben. handenseinvon SchimmelpilzenundBakterienkolonien sowie auf sonstigeAnzeichenvon Verdorbensein.

(AusführungsbestimmungenD § 15 (2) b und Anlage c C.)

a) Prüfung, ob äußerlich am Fette wahrnehmbareMerkmale auf eine Verfälschungoder Nachmachung
,. n oder sonst auf eine vorschriftswidrige Beschaffenheit hinweisen. Eusführungsbestimmungen1D

Auszuführenbei E 15 6) #aundAnlage ä, Zveiter AbschnittI 1)
allengemäsz§15(5)———-—--———----— — — —
der Ausführungss b) Bestimmung des — — I —- Prüfung auf den
bestimmungenD ——— I vorgeschriebenen

## mögen us⸗ ehaentnommenenStich führungsbestim= I I an Sesamöl.
proben. mungen D I I (Ausführungs.

*s15 (9 d.) I bestimmungen DE l — *15C)o
a) Bestimmungendes Brechungs= 1 — —

vermögens.
Anlage d,ZweiterÄbschnittII1.) I

Auszuführenbei b) PrüfungaufBorsäure.(Anlaged, ZweiterAbschnittII.)
den gemäß§ 15 (et — — — —— —— —

ü ’ Sofern diePrüfung aufVorsäure ergebnislosverläuft,Prüfung auf einenweiterenverbotenen
der A usführungs Stof je nachLage des Falles. (Anlage d, Zweiter Abschnit II.)
bestimmungen d & — » ·--.-.-—
entnommenenStich-d) Pritsmi en aufPflanzenoͤle. — —

Gaupt= proben. (Anlaged, ZweiterAbschnittIII.)

ũ Prüfung nachBellier. Prüfung auf Sesamöl,
prüfung Prüfung auf Sesamöl, „ „ Baumwollsamenöl.

„ „ Baum=
wollsamenöl.

#kBestimmungderJodzahl, wenn die Refraktometerzahlen 7
bei 40%außerhalb der Grenzen liegen:
(Anlage d, Zweiter Abschnitt III.)Auszuführen bei

½2=—61½ 14%4% I 46—50Verdachtsgründen.

b) Bestimmungdes Säuregrads.

a)Phwoosterinacetatrrobe,wenn die Bestimmung des —
Brechungsvermögensdie Bestimmungder Jodzahl und
die Prüfungen auf Pftanzenöle darauf hinweisen, daß
eine Verfälschung mit Pflanzenölen stattgefundenhat,
sowie bei mindestenseiner von 25 der gemäß§ 15 (65)

entnommenenStichproben.
(Anlage d, Zweiter Abschnitt III.) I

Auszuführen bei
einerbeschränkteren
Anzahl von Proben.

AbschnittII

) Sonstige tierischeFette sher ununddOltomargarin zu untersuchen.
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ern-undIlkrcirdnungidgblatt5
für das

Königreich Bayern.

Nr. 18.
München, den 30. März 1908.

Shalt:
Gesetz vom 24. März 1908, betreffendden Hauptetat der Militärverwaltung des KönigreichesBayern für das

Rechnungsjahr vom1. April 1907 bis 31.März 1908. — Gesetz vom 24.März 1908, betreffendAnderungen
des Ausführungsgesetzes vom 11. Juli 1900 zu den Reichsmilitärjustizgesetzen vom 1. Dezember 1898 und
9. März 1899.

— — — —

Gesetz, betreffendden Hauptetat der Militärverwaltung des Königreiches Bayern für das
Rechnungsjahrvom 1. April 1907 bis 31. März 1908.

Im NamenBeinerMajestüt des Königs.

Luitpold,
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonSayern,

Begent.

Wir habennach Vernehmungdes Staatsrates mit Beirat und Zustimmungder
Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:

38
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Einziger Artikel.

Der Hauptetatder Militärverwaltungdes KönigreichsBayern für dasRechnungsjahr
vom 1. April 1907 bis 31. März 1908 wird nach der in der Beilage enthaltenen
Kapitel=und Titeleinteilungauf 94617 404 in Einnahme und Ausgabe festgesetzt.

Bezüglichder in den Spezialetats zu diesemHauptetatbei den einzelnenKapiteln
und Titeln als übertragbarbezeichnetenFonds wird dem KöniglichenKriegsministerdas
Rechtder Übertragungeingeräumt. Über die Verwendungvon Restender abzuschließenden
Fonds wird durchdenEtat des zweitfolgendenJahres Bestimmunggetroffen.

Gegebenzu München,den24. März 1908.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Erhr. v. Podewils. Dr. v.Wehner. v. Frauendorfer. v. Pfasf. Frhr. v Horn. v. Brettreich.
J. V.

StaatsratDr. v.Henle.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

GSocsse . -



Nr. 18.

Haupt=Etat

207

Beilage.

der Militärverwaltung des KönigreichsBayern für das Rechnungsjahrvom 1. April 1907
bis 31. März 1908.

— Betrag für
— 9 dasSTitel Ausgaben Rechnungsjahr

1907

A
I. Bestand der Vorjahre.

1Fonds zurErverbungeireines#uppenübungsplatesfürddasIII. Armee=
korps ... 1775 415

II. Ausgaben auf die Uberweisung aus dem Reichs=
haushaltsetat 1907.

a) FortdauerndeAusgaben.
1 1—12 Kriegsministerium 623800
2 1—5 HMilitär=Kassenwesen. 130920
3 1—9 Militär=-Intendanturen 603 274
4 1—3 Militär=Geistlichkeit. 113261
5 1—5 Militär=Justizuerwaltung 358454
6 1—2 ODöhereTruppenbefehlshaber . 502 839
7 1—3 6ouverneure,KommandantenundPlatzmajore 119360
8 1—3 DAdjutantur=Offiziereund Offiziere in besonderenStelungen bwie

Beamtebei denselben. 190578
9 1—24%6eneralstabund Vermessungswesen. 474 113
10 1—3 Ingenieur=Offizierer . 291 960
11 1-28 Geldverpflegungder Truppen 19032298
12 1—7 Naturalverpflegung . 19419783
lsIl-—11 Bekleidungund Ausrüstungder Truppen 4 319312
14 1—22 Garnisonverwaltungs=und Serviswesen 6073 227
15, 1—56 Militär=Bauwesen .... 283990
16 1—18 Militär=Medizinalwesen 1526 441
17 1—6 Verwaltung der Traindepotsund Instandhaltungder Feldgeräte 242 288
18 12 Ersatz=und Reservemannschaftensowie Attestatenauf demMorsche 333500
19 1-6 HPferdebeschaffung . .. .. 1801228
20 1—3 Verwaltungder Nemontedepots 905758
21 1—2 Reisegebührnisse,Umzugskosten,Vorspann=und Transdoritvsien 1238 130
22 1—60 Militär=Erziehungs=undBildungswesen 867 228
23 1—6 Militär-Gefängniswesen . 87521
24, 1 16 rtillerie= und Waffenwesen 6 816799
25 1 6 TechrnischeInstitute . 329690
26 1—20 Festungen,Ingenieur=,Pionier= und Vertehrwesen 769779
27. — Wohnungsgeldzuschüsse . ... 1845572

38“
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Beirag für
* das
3Telitel Ausgaben Rechnungsjahr

1907
· +

28 1—6 UnterstützungenanMilitärs des aktivenundBeurlaubtenstandes,für
. die an anderenStellen Unterstützungsfondsnichtangesetztsind.

Unterstützungenund außerordentlicheVergütungenfür aktiveBe=
· amte mit Ausnahme der des Kriegsministeriums(einschl.der ·

Hausverwaltungund derGeneralmilitärkafs . · 149136
29 ZuschußzurMilikir Witwenkafse . 500000
30 1—8 VerschiedeneAusgaben 356589

Summe II „ForchauerndeAusgaben=gap— 1 . 55 70 306 828

b) Militär=Pensionsfonds.

31 1—10 |Militär=Pensionsfonds ..... 9 663838
Summe IIb für sich.

1 c) EinmaligeAusgaben.
Besondere Zulagen usw.

1 Zulagen für Unteroffiziereusw. bei denBesatzungstruppenin Elsaß=
Lothringen 36800

2 Einrichtungs=undAusstattungskoftenvondreiGeschäftszimmern,und
zwar von einemGeschäftszimmer für das Kommando der 4. Ka=
vallerie=Brigade und zwei Geschäftszimmern für das am 1. Ok=
tober 1907 neu zu errichtendeBezirkskommandoNeustadta. H.
je 200 MA sowiefür letztereszur erstenBeschaffungoderHer=
stellungvonKassenbüchern,Listen,Stammrollen,Aktenauszügen,
einemMeßgerät usw. 500 //, einemKassenkasten100.X, einem
Behälter zur AufbewahrunggeheimerVorschriftenund Akten
250 (/, von Dienstsiegelnund Dienststempeln50 4, voller
Bedarf 1500

3 Beschaffungvon Schreibmaschinenfür hohereoinniandobehdiden
· undDienstesstellen,3Rate.. 3200

I Magazinverwaltungswesen.

4 Neubau von Proviantamtsgebäudenin Hammelburg,2. Rate (ür
EntwurfundGrunderwerbb. . 20000

5 NeubaueinesKörnermagazinsin Ingolstadt,3. Nate . 80000
6 Neubau von Furagemagazinen und eines Dienstgebäudesin Lands=

hut, 4. Rate 100000
7 EinrichtungdeselektrischenBetriebsundVerbeserungenderMagchin

anlagenin München,2. Rate 60000
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Ausgaben

Betrag für
das

Rechnungsjahr
1907

10

11

13

14

15

16

17

Deggendorf:

Freising:

Ingolstadt:

Landan:

Garnison verwaltungswesen.
Neubau von zwei Halbbataillonskasernenfür ein
Infanterie=Bataillon, samt Grunderwerb, Aus=
stattungsergänzungund den erforderlichenNeben=
anlagen,5. Rate
Erbauung einesBezirkskommandogebäudessamt
Nebenanlagenund Geräteausstattung,Schlußrate
NeubaueinerKasernenebstZubehörfür einJäger=
Bataillon, samtAusstattungsergänzung,Erwerbung
und Instandsetzungeines Exerzierplatzes,dann
ErweiterungdesSchießplatzes,einschließlichGrund=
erwerb, ohne Ansatz.

Von den Gesammtkostenzu 1 461 473 .4
werden61473 .X durchdenErlös für die ver=
äußerten Gebäude und Grundstückegedeckt.
Herstellungvon einemWohngebäudemitdrei Woh=
nungen für Offiziere und Beamte, einschließlich
Grunderwerbund Ausstattung,ohneAnsatz.

Von denGesamtkostenzu 203 146.X werden
3146A durchdenErlös für dasAbbruchmaterial
der CarnotschenMauer gedeckt.
Erbauung einer Halbbataillonskasernefür das
1. Fußartillerie=Regiment,dann einer Stallung,
Fahrzeugremise,BeschlagschmiedeundeinesKranken=
stalles für dessen Bespannungsabteilung, samt
Nebenanlagenund Geräteausstattung,ohneAnsatz.

Die für diesen Bau im Etat für 1906 bei
Titel 17 angesetzten60000 ∆ werdenbeiTitel 22
verwendet.
Neubau einer Halbbataillonskaserne, eines Wirt=
schaftsgebäudesund zweier Familiengebäude, samt
den erforderlichenNebenanlagenund der Aus=
stattungsergänzung,Schlußrate

AM

170000

100000
86 000

72000

200000

15000

120000
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I

Titel
Kapitel

Ausgaben das
Rechnungsjahr

1907

19

20

22

23

24

Lindau:

München:

Neustadta. 9.:

Nürnberg:

Gocgle

Neubauund AusstattungsergänzungeinerKaserne
nebstZubehör für einzweitesInsanterieBataillon,
Schlußrate

Von denGesamtkosten zu 1057 962
werden200000 X durchdenErlös für die weiße
und rote Kasernegedeckt.
Neubau einerKasernefür dieaufzulassendeLinden=
schanzkaserne,einschließlichGrunderwerb und Aus=
stattungsergänzung,2. Rate .
ErbauungeinesBezirkskommandogebäudesfür das
BezirkskommandoI MünchensamtNebenanlagen
und Geräteausstattung,dann Kostender vorüber=
gehendenUnterbringung einzelnerBehörden in
demaltenGerichtsgebäude,1. Rate
Neubau einer Kaserne nebst Zubehör für die
Telegraphentruppen,einschließlichAusstattungs=
ergänzung,dann BereitstellungvorläufigerUnter=
kunft nebstNebenanlagenfür die neu zugehenden
Formationen, 1. Rate .
Neubau einer Halbbataillonskaserneund eines
VerheiratetengebäudesfürFußartillerie,einschließlich
Grunderwerbund Geräteausstattung,dann Kosten
der Abänderung der Chevaulegers=Kasernein
Neu=Ulm für Unterbringungder Bespannungs=
abteilung1. Fußartillerie=Regiments,1. Rate
Erbauung eines Bezirkskommandogebäudesmit
Nebenaunlagenund Geräteausstattung,2. Rate
Bau von Kasernen für ein Infanterie=und ein
Kavallerie-RegimentnebstGebäudenfür Proviant=
amt undGarnisonverwaltungmit denerforderlichen
Nebenanlagen.

Neubau einesWohn=und Stallgebäudesfür
den kommandierendenGeneral, eines Gerichts=
gebäudes,eines Arresthausesmit Verwaltungs=
gebände, ferner von zwei Dienst= (Bureau=)
Gebäudenfür das Generalkommando,das Sanitäts=
amt, die Korpsintendantur und dieKorpszahlungs=
stelle,für die Kommandantur,das Diovisionskom=
mandomitIntendantur,dannfür diedreiBrigade=
kommandos.

Erwerbungund Instandsetzungeinesgemein=
schaftlichen Ererzierlatzes für die Standorte
Nürnbergund Fürth,6. Rate ...

»,-

29 962

150000

25 000

60 000

250 000

50 000

250000
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... Betrag für
— , das7 Titel Ausgaben Rechnungsjahr
S 1907

"4
25 Nürnberg-Fürth: NeubaneinerKasernenebstZubehörfür denStab

und zwei Kompagnien des 3. Train=Bataillons,
einschließlichAusstattungsergänzung,2. Rate 250000

26 Regensburg: HerstellungeinesKasernementsnebstZubehörfür
einKavallerie=Regiment,einschließlichGrunderwerb
undGeräteausstattung;ErwerbungeinesExerzier=
platzes,2. Rate 976912

27 Straubing: HerstellungeinesKasernememsnebst Zubehör für
einKavallerie=Regiment,einschließlichGrunderwerb
und Geräteausstattung,dann Erweiterung des

« Exerzierplatzes, Schlußrate 120 000
28 Würzburg: HerstellungeinesKasernementsnebst Zubehörfür

ein Feldartillerie=Regiment,einschließlicheräte=
ausstattung,4. Rate 656000

29 Erwerbung neuerundErweiterungvorhandenerExerzier=un Schieß=
plätzesowiederenHerstellungund Einrichtung,19. Rate 30000

30 Für Herstellungvon kleinerenNeubautenzur Unterbringungvon
Mannschaften und verheiratetenUnteroffizieren, dann von
Bekleidungsvorrätenund Fahrzeugenin den GarnisonenGer=
mersheim,Ingolstadt, München,Neu-Ulm, Passau undRegens=
burg, Schlußrate 11476

Von denGesamtkostenzu 500476. werden49000
durchdenErlös für das Zeughausund das Nikolaihaus in
Passau gedeckt.

31 Verbesserungder vorhandenenUnterkunft der Unteroffiziereund
l Bereitstellungder Unterkunftfür dieEtatverstärkungenanUnter=

offizieren,einschließlichGrunderwerbundGeräteausstattung,2. Nate 227000
32 Anteil an denKostender Beschaffungvon Gerätenzur Ausstattung

neuerKasernenusw. in Elsaß=Lothringen,voller Bedarf 7V64

Militär=Medizinalwesen.
33 Landau: Neubau eines Garnisonlazaretts, einschließlichAus=

stattungsergänzung,8. Rate. 75.000
34 München: ErweiterungdesGarnisonlazaretts, einschließlichAus.

stattungsergänzung,dann Einrichtung der elektrischen
6 Beleuchtung,5. Rate. 177000
35 Speyer: Neubau einesGarnisonlazaretts, einitehli Grund=
# erwerbund Ausstattungsergänzung,3.Rate. 25000
36 Straubing: Neubau eines Garnisonlazaretts,einschließlich*d

tungsergänzung,5. Rate 25000
37 Anderungund Ergänzung der medizinisch=hirurgischenR
I derTriippenundderSanitatsforinationen6Rate... 25000

838 BeschaffungvonSanitätsmaterialfür dieKavallerie,2. Rate. 10000

Gocgle
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Betrag für
— das2.—Titel Ausgaben Rechnungsjahr
*. 1907

A
39 Ergänzung der Ausstattungder Garnisonlazarettemit Sanitäts=

material, 2. Rate 8 000
40 Beschaffungeines zweitenVerbandpäckchensfür jedenAngehörigen

des Feldheeres,1. Rate 7000
41 Beschaffungvon Krankenzeltenfür dasLazarett=Reservedepot.sowie

VermehrungundAnderung derEinrichtung des Lozarettzuga.
1. Rate .. 25000

Trainwesen.
42 Einführung einesneuenKavallerie-Brückengeräts,5. Rate .. 27000
43 Beschaffungvon FeldgeräteausAnlaß der Anderungder Sanitäts=

ausrüstungder Kavallerie, 2. Nate . 8400
44 Beschaffungvon FeldgerätfürKriegsformationen,voller VBedarf 2700

Remontewesen.
45 Erweiterungder Remontedepotsund größereMeliorationen 54000

Zu diesemZwecksind außer den durchdenEtat jeweils
zur Verfügung gestelltenBeträgen die Erlöse aus zu ver=
äußerndenGrundstückenderRemontedepotsunter den imBe=
richte des Finanzausschussesder Kammer der Abgeordneten
zum Etat für 1876 (Beilagen=BandII Seite 646) aufge=
führtenVoraussetzungenund Bedingungenzu verwenden.

46 BereitstellungeinerDienstwohnungund von Remontewärter=Schlaf=
räumenbeim RemontedepotSchleißheim,voller Bedar 19500

47 HerstellungvonArbeiterwohnungenbeimRemontedepotSchleißheim,
2. Rate.. . 12500

Die hieraus anfallendenMieten sowie der Unterhalt
werdenauf dieWirtschaftskostendesRemontedepotsverrechnet.

48 Neubau einesRauhfutterstadelsund Bereitstellungvon Haferlage=
rungsräumenbeim RemontedepotSchleißheim, voller Bedarf 25000

Reisegebührnisse, Umzugs= und Transportkosten.
49 Reisegebührnisseund Umzugskosten,Vorspann=und Transportkosten

für die 1907 anläßlich der Errichtung und Verstärkungvon
Truppenteilen usw. eintretenden Versetzungen und Transporte,
voller Bedarf ............ 6000

Militär-Erziehungs- und Bildungswesen.
50 Anschlußdes Kriegsschulgebäudesan die Zentralheizungsanlagedes

Kadettenkorpsin München,vollerBedarf 52000
51 Herstellung größerer Schlafräume imVadettentorps.„Gebäude in

München,voller Bedarf. .. ... 26000
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... Betrag für

Titel Ausgaben dase Rechnungsjahr
1907

M
Artillerie= und Waffenwesen.

# 52 Beschaffungvon Handwaffen, Beschaffungund Umänderungvon
- Handwaffenzubehör,Reinigungsgeräten, Büchsenmacherkasten,
I BüchsenmachergerätenundHandwaffenmunition 1785000

Erlöse aus demVerkauf entbehrlichenMaterials nebst
Munition verbleibendemFonds.

I 53 BessereAusstattungder Truppenübungsplätzemit Einrichtungenfür
" das gefechtsmäßigeSchießenderInsanterie, 2. Rate .. 36000
54 Versucheim Waffenwesen 438300
I 55 BeschaffungeinesVorrats anTeilen zum Meschinengewehrnateriai

1. Rate. . 14000
I 56 SchaffungeinerReserve anFeldartilleriematerial . . 3026000

Erlöse aus demVerkaufe entbehrlichenMaterials ver
I bleibendemFonds.
57 Beschaffungvon Feldartilleriematerial nebstMunition für leichte

Munitionskolonnen,1. Rate 875.000
58 Herstellungvon Unterbringungsräumenfür dashinzutretendeFeld= 4

artilleriematerialnebstMunition für leichteMunitionskolonnen,
voller Bedarf . . . 250000

59 WeitereBeschaffungenfür gweckeder Fußartillerie .. 1000000
I Erlöse für das infolge vonNeubeschaffungenverfügbat

werdendeMaterial nebstMunition verbleibendemFonds.
60 HerstellungvonUnterbringungsräumenfür dashinzutretendeMaterial

der Fußartillerie nebstMunitio ... 12500
61 Beschaffungvon artilleristischemPlanmaterial,Schlußrate . 5200
62 Beschaffungund Unterbringungvon Fußartilleriematerial infolge

Neugestaltungund Erweiterung der Übungendes Beurlaubten=
standes derFußartillerie, 1. Rate · 25000

63 Neubau einesGeschoß=,einesZündungen=und eines Sprengmuni=
tionsmagazinsbeimArtilleriedepotWürzburg, 2. Rateo 25000

64 Neubau von Dienstwohngebäudenfür Zeug=und Feuerwerksunter=
offizierebei den Artilleriedepots,1. Rate W. 1. . 60000

Technische Institute.

65 Erbauungvon Arbeiterwohnhäusernin Amberg,Ingolstadtund
München;in Ambergauchfür Grunderwerb,7. Ratte 60000

66 Ausbau der elektrischenAnlage undErsatzderAkkumulatorenbatterie,
dann Einrichtung einerTurbinenanlage bei derPulverfabrik,

. 2.Rate 75000

Google

39
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—·-««—- Betrag für
. das5 Titel « Ausgaben Rechnungzlahr

— 1907

I 4
I Ingenieur-, Pionier- und Verkehrswesen.
67 Ergänzungder Beständedes Feldbahndepots,voller Bedaf 62000
I 68 HBeschaffungvon Feldsignalgerätsowie von Fahrzeugen,Geschirren
I iindAusriistnngenderReit-Zug-undPackpserdefiirFeldsig-

nalabteilungen,2Rate·. 21 000
I 69 Umbauder älterenSturmübungswerkeauf denPionierübungedladen «

2Rate.. 17000
I 70 BeschaffungvonEisenbahnbrückenfür Kriegszwecke,7. Nate 10000

971 Vervollständigungdes Telegraphengerätsder Eisenbahn=undTele=
graphentruppen,2. Ratet 8 400

72 Beschaffungdes Materials zur Ausstattungder Armee mitFerr=
sprechtrupps,2. Rateoe . . 25 300

73 BeschaffungvonFunkentelegraphengerät,2. Rate 42000
74 Ergänzungder Brückentrains,2. Rate 25000

75 Vermehrung des übungsgeräts desTelegraphen=Detachementsund
I Beschaffungvon Geschirr=und Stallsachen für die bei dem

1. Trainbataillon zu errichtendeBespannungsabteilung,1. Rate 20000
76 Beschaffungvon Feldgerätfür Kriegseisenbahntruppen,1. Rate 2000

77 Beschaffungvon Personenkraftwagenfür die Truppen, 1. Rate 15000
78 Beschaffungbesondererusstattungsgegenständefür Kraftwagenbe. .

dienungspersonallRate.. 10000

SummeKapitelIderEininaligenAusgaben12711604

2 1 Zur GewährungaußerordentlichereinmaligerBeihilfen an alle etat=
mäßigenund diätarischbeschäftigtenUnterbeamtensowiean alle
etatmäßigenund diätarischbeschäftigtenmittlerenBeamten,deren
tatsächlichesGehaltdenBetragvonjährlich4200.& nichtübersteigt 159719

1 Summec „EinmaligeAusgaben"“12 871323
HiezuSummeII b „Militär=Pensionsfonds“Kapitel31 9 663838

Hiezu Summe IIa „FortdauerndeAusgaben“Kapitel 1 bis 3970306828

I Summen92841989
Hiezu Summe 1 1775 415

Summe desMilitäretatsfür dasRechumngsjahrvom1.April 1907
bis 31. März 1908 94617404

Gocgle



Nr.18. 915

justjagesetzenvom1.Dezember1898 und9. März 1899

In NamenSeinerBlajestãtdesabun

Tunitpolk,
znEitssEuninmniilhern unge

Keuent.
Wir habennachVernehmungdesStaatsrats mit Beirat undZustimmungderKammer

der Reichsräteund der=Kammerder Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:
Artikel 3 Ziffer II und III desAusführungsgesetzesvom 11. Juli 1900 zu den

Reichsmilitärjustizgesetenvom 1. Dezember1898 und 9. März 1899 — Gesetz=und
Verordnungsblattfür das KönigreichBayern Seite 705 ff. — wird durchfolgendeVor=
schriftenersetzt:

Die Pensionbeträgtbei vollendeterzehnjährigeroderkürzererDienstzeit2⅝ undsteigt
nach vollendetemzehntenDienstjahremmitjedemweiter zurückgelegtenDienstjahrebis zum
vollendetendreißigstenDienstjahr um ½0 und von da ab um ¼/120des pensionsfähigen
Diensteinkommens.

Über denBetrag von 4⅝/60diesesEinkommenshinaus findeteineSteigerungnichtstatt.
Im Falle desAbsatzes4 derZiffer I beträgtdiePensionhöchstens260 desbezeichneten

Einkommens.
Der JahresbetragderPension ist nachobenso abzurunden,daßbeiTeilung durchdrei

sich volle Markbeträgeergeben.
Für die Berechnungdes pensionsfähigenDiensteinkommensund derDienstzeit,für den

Nachweisder Dienstunfähigkeitund für die Zahlbarkeit,Kürzung, Einziehungund Wieder=
gewährungderPensionenfindendieVorschriftender§§ 42 bis 53, 55 bis 60, 69 desReichs=
beamtengesetzesvom31. Mai 1873 in derFassungderBekanntmachungvom18. Mai 1907
—ReichsgesetzblattSeite 245 ff. — entsprechendeAnwendungmit folgendenMaßgaben:

1. Bei Berechnungder Dienstzeit (§ 45) ist diesevom Tage der ersteneidlichen
Verpflichtungfür den Staatsdienstan zu rechnen.

2. Dasjenige,was für den Fall
a) desWiedereintrittsin denReichsdienstin § 58,
b) des Eintritts in eine Stelle außerhalbdes Reichsdienstesin 8 59

bestimmtist, gilt

Ges . betreffendAnderungendes Ausführungsgesetzesvom 14. Inli 1900.zu*?# —“es
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zu a) auchbei der Wiederanstellungals Beamterder Militärverwaltung,
zu b) beiEintritt außerhalbdesReichsdienstesund desMilitärverwaltungsdienstes

in eineder in § 57 Nr.2 bezeichnetenStellen.
3. An Stelle desBundesrats(§52) undderReichsbehörden(§ 69)trittdasKriegs=
ministerium.

Dieses Gesetztritt mit der Wirkung vom 1. April 1907 in Kraft.

Gegebenzu München,den24. März 1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. ärhr. v.Podewils. Dr. v.Wehner.v. Frauendorfer.v. Pfaff. Frhr. v.Horn. v. Prettreich.
J. V.

Staatsrat Dr. v. Henle.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

imK.StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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ers-undVerordnung-blast
fürdas

Lönigreich Bayern.

Nr. 19.
München, den 30. März 1908.

Inhalt:
;Gesetz vom 27. März 1908, betreffendAnlehen für Zwecke von Kreisgemeinden.— Königlich Allerhöchste

Verordnung vom 26. März 1908, den Vollzug des Gesetzesüber den Malzaufschlag betreffend.— Be=
kanntmachung vom 18. März 1908, die Einführung der Eisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend.
— Bekanntmachung vom 21. März 1908, die Bezirkseinteilung der Oberpostdirektionenbetreffend.—
Bekanntmachung vom 21. März 1908, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. —
Bekanntmachung vom 23.März 1908, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.—
Bekanntmachung vom 26. März 1908, Anderung der Militär=Transport=Ordnung für Eisenbahnenbe=
treffend. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Gesetz, betreffendAnlehenfür Zweckevon Kreisgemeinden.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

TLus#tpolJ,
vonGottezGnadenKöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir haben nach Vernehmungdes Staatsrats mit Beirat und Zustimmungder

KammerderReichsräteundderKammerderAbgeordnetenbeschlossenundverordnen,wasfolgt:

Art. 1.

Der Kreisgemeindeder Oberpfalzund von Regensburgwird dieGenehmigungerteilt,
zur Errichtungeiner Kreisirrenanstaltin Wöllershof ein aus Kreisfonds zu verzinsendes
undzu tilgendesAnlehenbis zumHöchstbetragevon2000000 — aufzunehmen.

40
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Die Tilgung hat in demnachFertigstellungderAnstalt folgendenJahre zu beginnen
und spätestens40 Jahre darnachzu enden.

Art. 2.

Der Kreisgemeindevon Oberfrankenwird die Genehmigungerteilt, zur Errichtung
einesNeubauesfür die KreisoberrealschuleBayreuth ein aus Kreisfonds zu verzinsendes
und zu tilgendesAnlehenbis zum Höchstbetragevon 339 000 M aufzunehmen.

Die Tilgung muß spätestensam 31. Dezember1936 beendetsein.

Art. 3.

Der Kreisgemeindevon Unterfrankenund Aschaffenburgwird dieGenehmigungerteilt,
zur Errichtung eines Neubauesfür die Kreisoberrealschulein Würzburg, zur Vornahme
baulicherVerbesserungenin derKreisirrenanstaltWerneckund zur Errichtungeiner zweiten
Kreisirrenanstaltein aus Kreisfonds zu verzinsendesund zu tilgendesAnlehenbis zum
Gesamtbetragevon 7000000 M aufzunehmen.

Die Tilgung ist durchden Landrat von Unterfrankenund Aschaffenburgzu regeln
und muß spätestensbinnen45 Jahren nachDurchführungder bezeichnetenUnternehmungen
beendetsein.

Art. 4.

Der Kreisgemeindevon Schwabenund Neuburg wird die Genehmigungerteilt, zur
Erweiterungder HeilanstaltKaufbeurenein aus Kreisfondszu verzinsendesundzu tilgendes
Anlehenbis zum Höchstbetragevon 730000 M aufzunehmen.

Die Tilgung muß spätestensam 31. Dezember1931 beendetsein.

Gegebenzu München,den27. März 1908.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v.Wehner. v. Frauendorfer. v..Pfaff.
Frhr. v.Vorn. v.Frettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

imK. StaatsministeriumdesJunern:
Knözinger.
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Nr. 6252.

Königlich Allerhöchste Verordnung, denVollzug des Gesetzesüber denMalzaufschlag
betreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

TZitpol!
vonGottezGnadenKöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir findenUns bewogenzu verordnenwas folgt:
Die in § 1 der Verordnungvom 14. Dezember1889, betreffendden Vollzug des

GesetzesüberdenMalzaufschlag(Gesetz=undVerordnungsblattSeite 637 ff.), auf3//ki25
für 1 hl festgesetzteUbergangsabgabevon Bier beträgtvom1. April 1908 an 3 9
für 1 hl.

München, den 26. März 1908.

Luitpold,
Prinz vonSayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Pfaff.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
Ministerialrat Moser.

Bekanntmachung, die Einführungder Eisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

In derAnlageB zurEisenbahn=Verkehrsordnung(Gesetz=undVerordnungsblatt1899
S. 1075) wird die Nr. XXIII, betreffenddie BeförderungübelriechenderOle und der=
gleichen,wie folgt, geändert:

1. Im Abs. (1) werdendie Worte „findet nur in offenenWagen statt“ ersetzt
durch„findet in der Regel in offenenWagen statt".
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Am Schlussewird hinzugefügt:
BedeckteWagen dürfen nur dann verwendetwerden,wenn die Packgefäßefest
undvöllig dichtsind, so daß sichihr Inhalt nichtdurchGeruchbemerkbarmacht.
VergleicheauchAbs. (3).

2. Der Eingang des Abs. (2) wird folgendermaßengefaßt:
„Die Vorschriftenim Abs. (1) geltensinngemäßauch «

(usw.,wie bisher).

München,den 18. März 1908.

v. Frauendorfer.

Bekanntmachung, die BezirkseinteilungderOberpostdirektionenbetreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.
Unter Bezugnahmeauf die Bekanntmachungvom 7. Dezember1907 (Gesetz=und

VerordnungsblattSeite 1077) werdenim folgendendie Anderungenbekanntgegeben,die
infolgeder EinrichtungundAufhebungvonPost=undTelegraphenanstaltenin den einzelnen
Oberpostdirektionsbezirkenseit diesemZeitpunkteingetretensind.

München, den 21. März 1908.

v. Frauendorfer.

I. Neueinrichtungen.
a) Postanstalten.

OberpostdirektionsbezirkAugsburg: Mündling;
» Bamberg: Banmberg6;
„ Landshut: Niederlindhart;
„ Nürnberg: Büchenbach(Oberfranken),Fürth (Bayern) 6 und

Gollhofen;
„ Regensburg:Altammerthal,Möning und Weltenburg(Kloster);
» Speyer: Bedesbach=Patersbach,Gersbach(Pfalz), Grethenund

Höhfröschen.

b) Telegraphenanstalten.

OberpostdirektionsbezirkAugsburg: Balteratsried,Batzenhofen,Gundelsdorf(Oberbayern),
Huisheim, Karlskron, Pleß (Schwaben),Rottbach,
Stoffen und Überacker;

Google
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OberpostdirektionsbezirkBamberg: Bamberg6, Buch a. Forst, HirschaidundModschiedel;
„ Landshut: Holzhausenb. Vilsbiburg, Fraunberg,Reichenkirchen

und Unterneuhausen; «
,, München: Eurasburgb.Wolfratshausen,Neukirchenb.Teisendorf

undWenigmünchen;
„ Nürnberg: Fürth (Bayern) 6, Herrnsheim(Bayern), Kaldorf,

Mitteldachstetten,Offenbau, Petersbuch,Seuversholz,
» Virnsberg und Weigersdorf;

„ Regensburg:Altrandsberg,Beidl, Guteneck,Mühlhausen(Oberpfalz),
Sulzkirchen,Thannhausen(Oberpfalz)und Wildenau
(Oberpfalzz;

» Speyer: Bedesbach=Patersbach,Dörrenbach(Pfalz),Glan=Münch=
" weiler, Hallgarten (Pfalz), Hatzenbühl, Lohnsfeld,

Niederbexbach,PotzbachundSeelen(Bayern);
„ Würzburg: Albstadt,Ebersbach(Unterfranken),Eichelsdorf(Bayern),

Heufurt, Kälberau, Kimmelsbach,Krum (Bayern),
Leidersbach,Preppach,Stöckachund Wernberg1.

II. Aufhebungen.

a) Postanstalten.

OberpostdirektionsbezirkRegensburg:Forstmühle.

b) Telegraphenanstalten.

OberpostdirektionsbezirkBamberg: Bamberg 1a;
„ Landshut: Haidenhof;
„ Speyer: Patersbach.

Nr. 6128.

Bekanntmachung,AusgabevonSchuldverschreibungenauf denInhaberbetr.

R. Staatsministeriumdes Innern.

Der BayerischenLandwirtschaftsbank,e. G. m. b. H., in München wurdedie Ge=
nehmigungerteilt, nachstehendeauf denInhaberlautende,in Stückezu5000, 2000, 1000,
500, 200 und 100 eingeteilteSchuldverschreibungenin denVerkehrzu bringen:

41
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eineSerie (XII) verlosbarerzu 4 verzinslicherHypotheken=Pfandbriefeim Betrage
von10 Millionen Mark.

München,den21. März 1908.
u.Lrettreich.

Nr. 7724.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden,daß die Stadtgemeinde
Nürnberg 4% ige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im Gesamtbetragevon
5000 000 Mark und zwar Stückezu 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 K in
denVerkehrbringe.

München,den23. März 1908.
J. A.

Staatsrat v. Krazeisen.

Nr. 7/B m.

Bekanntmachung, AnderungderMilitär=Transport=Ordnungfür Eisenbahnenbetreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheitenund fl. Kriegsministerium.

Die durchdieBekanntmachungdesReichskanzlersvom 5. März 1908 (N.G.Bl. 1908
S. 68) verfügtenAbänderungender Militär=Transport=Ordnunghaben auch für die
bayerischenEisenbahnenzu gelten.

München,den26. März 1908.
v. Frauendorfer. Frhr. v. Horn.

Auszug aus der Adels-Matrikel RegentenverwendeteOberregierungsratim

des Königreiches. K. StaatsministeriumderJustiz, Otto Ritter
– von Dandl in München,für seinePerson

Der Adelsmatrikelwurdeeinverleibt: als Ritter desVerdienstordensderBayerischen
am 19.März 1908 derin derGeheim=Kronebei derRitter=KlasseLit. D, Fol.30,

kanzleiSeiner KöniglichenHoheit desPrinz= Akt Nr. 7272.

Corse
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ErsetundVerordunngs=Blall
fürdas

HPönigreichBayern.

Nr. 20.
München, den 31. März 1908.

—— .

Inhalt:
Gesetz vom 28. März 1908, den vorläufigen Vollzug des Budgets für die Jahre 1908 und 1909 betreffend.—

Königlich Allerhöchste Entschließung vom 29.März 1908, dieVerlängerung desLandtagesbetreffend.—
Bekanntmachung vom 29.März 1908, Ausgabe vonSchuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend.

Nr. 8734.

Gesetz, den vorläufigenVollzug des Budgets für die Jahre 1908 und 1909 betreffend.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

Tityol!,
von Gottes Gnaden XLL Prin von Hayern,

Regent.
Wir habenin Bezug auf die vorläufigeBestreitungder Ausgabendes Staates und

ihreDeckungim II. Vierteljahr 1908 nachVernehmungdes Staatsrats mit Beirat und
ZustimmungderKammerderReichsräteund derKammerderAbgeordnetenbeschlossenund
verordnen,was folgt: «

42
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Artikel 1.
Die Staatsregierungwird ermächtigt,bis zur endgültigenFestsetzungdes Budgets

der Jahre 1908 und 1909 die zur FortführungdesStaatshaushalts notwendigenordent=
lichenAusgabenbis zur HöhederWilligungen desBudgetsderJahre 1906 und 1907
nachBedarf bestreitenzu lassen.
Ferner wird dieStaatsregierungermächtigt,die im Entwurfe des ordentlichen-Budgets

der Jahre 1908 und 1909 aufrechterhaltenenfreiwilligenLeistungendes Staates bis zur
Höhe der für ein Jahr der Finanzperiode1906 und 1907 bewilligten Summen nach
Bedarf bestreitenzu lassen.

Artikel 2.

Von denimaußerordentlichenBudgetderJahre1908 und1909 vorgesehenenSummen
dürfenvor der endgültigenFestsetzungdes Budgets nachBedarf verausgabtwerden:

I. auf Rechnungder ÜberschüssefrühererFinanzperioden:
1. zurVerstärkungdesZentralnebenfondsfür Iidse dieHälfte
derGesamtsummezu 200 O00 . ... 100000 4

(außerordentlichesBudget Ziff. If Nr. 1),
2. einmaligeEntschädigungan die StadtgemeindeSchweinfurt
für denVerzichtauf diefernereErhebungdes sogen.Floßzolls 200 000 4#

(außerordentlichesBudget Ziff. Ig Nr. 3),

· Summel 300000Æi

«ll.auf Rechnungdes allgemeinenStaatsanlehens:
für den Neubau eines Zentraljustizgebäudesin Nürnberg
sowiefür die Vornahme baulicherAnderungenbeimZellen=
gefängnis und die Errichtung eines Wohngebäudesfür die
BeamtendesZellengefängnisses,I. Ratt 1 800000 M

(außerordentlichesBudget Ziff. III/à1),

SummeII 1 800 000 4#

III.auf Rechnungdes Staatseisenbahnanlehens:
für neueBahnen
a) Hauptbahnen. 17844,000 4.
h) Nebenbahnen 134465 600 ,
(I. Nachtragzum außerordentlichenBudget), — —

Summe III 19 309 600 .

Cocsse
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Der Staatsminister der Finanzen wird ermächtigt,im Bedarfsfallezur Deckungder
unterZiff. II ausgewiesenenAusgabeeinallgemeinesAnlehenbis zumBetragevon1800 000=
und zur Deckungder unter Ziff. III ausgewiesenenAusgaben einStaatseisenbahnanlehen
bis zum Betragevon 19 309 600 MKaufzunehmen.

Artikel 3.

Der Staatsministerder Finanzen wird ermächtigt,die direktenSteuern vorläufig mit
einemweiterenViertel des Jahresbetragszu erhebenund zwar

1. die Grundsteueraus einemJahresbetragevon 78/10 Pfennig für jedeEinheit
der Steuerverhältniszahl,

2. dieAreal=unddieMiethaussteuerje aus einemJahresbetragevon3 85/100Pfennig
für jedeMark der Steuerverhältniszahl,

3. die Gewerb=, Kapitalrenten=und Einkommensteuernach den Gesetzenvom
9. Juni 1899.

Die Erhebungder Steuer vom GewerbebetriebimUmherzichen bemißtsichnachdem
10. März 1879

Gesetze vom 20. Dezember 1897
Artikel 4.

Hinsichtlichder Höchstsätzeder Tarife für den Transport auf den Staatseisenbahnen
und der Kanalgebührenfür den Ludwig=Donau=Main=Kanalbleibendie Bestimmungenim
Artikel 2 des Gesetzesvom 7. Februar 1874, die provisorischeSteuererhebungund vor=
läufigeBestreitungbesondererAusgabenpro 1874 betreffend,mit denim § 10 desFinanz=
gesetzesvom 20. August 1906 verfügtenAnderungenbis zum 30. Juni 1908 in Geltung.

Gegebenzu München,den28. März 1908.

Luitpold,
PrinzvonSLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr.Frhr. v. Podewils. v.Miltner. Dr. v.Wehner. v.Frauendorfer. v.Pfaff.
Frhr.v. Horn. v.Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Nr. 8458. -
I Kwiglich Allerhöchste Ents oreßung. die VerlängerungdesLandtagesbetreffend.

DJImBamenSeinerMajestätdesKönigs.
Tiitpyol),

vonGottesSundenBöniglicherasm vonHayern,
Regent.

Unseren Gruß zuvor,Liebe undGetreue!
Wir findenUns bewogen,die Dauer des gegenwärtigenLandtagesgemäßTitel VII

§ 23 der Verfassungs=Urkundebis zum 30. Juni des laufendenJahres einschließlichzu
verlängern.

Indem Wir euchdieseseröffnen,bleibenWir euchin Huld und Gnade gewogen.
München, den 29. März 1908.

Luitpold,
Prinz vonLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Podewils. v.Miltner. Dr. v.Wehner. v.Frauendorfer. p.Pfaff.
Frhr.v. Horn. v.Srettreich.

u Auf Allerhöchsten Befehl:
n Der General=Sekretär:1) die Kammerder Reichsräte, ... .Ydiewmmrdnuhgmdmtm Ministerialratv. Schreiber.

Nr. 8462.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schudverschreihungenauf den Inhaber betreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern.
Der PfälzischenHypothekenbankin Ludwigshafen a. Rh. wurdedie Genehmigung

erteilt, innerhalb der gesetzlichenund satzungsmäßigenUmlaufsgrenzean Stelle nicht in
Verkehr gebrachterälterer4% iger Pfandbriefeeine weitereSerie (Nr. 53) 4% ige bis
zum 1. Januar 1917 nicht rückzahlbarerHypothekenbriefeauf den Inhaber im Gesamt=
betragevon 10 Millionen Mark, eingeteiltin Stückezu 5000, 2000, 1000, 500, 200
und 100 & in denVerkehrzu bringen.

München,den29. März 1908.
v. Hrettreich.
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esetzundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 21.
Mäünchen, den 4. April 1908.

Inhalt:
Gesetz vom 24. März 1904, die Abänderung des Gesetzesüber die Landeskultur=Rentenanstaltbetreffend.—

Bekanntmachung vom 31. März 1908, die Redaktion des Gesetzesüber die Landeskultur=Rentenanstalt
betreffend.— Staatsdienst=Nachricht.— Ordens-=Verleihungen.

— — — —

Gesetz, die Abänderungdes Gesetzesüber die Landeskultur-Rentenanstaltbetreffend.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.

Titpol!,.
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonBayern,

Regent.

Wir haben in Abänderungdes Gesetzesvom 21. April 1884, die Landeskultur=
Rentenanstaltbetreffend(Gesetz=und VerordnungsblattS. 113), sowiedes Gesetzesvom
18.Mai 1900, die AbänderungeinigerBestimmungendes Gesetzesüber die Landeskultur=
Rentenanstaltbetreffend(Gesetz=und VerordnungsblattS. 451), nachVernehmungdes
Staatsrates, mit Beirat und Zustimmungder Kammerder Reichsräte und der Kammer
der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

43
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§1.

Vor Art.1ist einzuschalten:

I. Abschnitt.

AllgemeineBestimmungen.

82.
Art. 1 Abs. 1 erhält folgendeFassung:
Die für das KönigreichBayern als Staatsanstalt errichteteLandeskultur=Rentenanstalt

hat den Zweck,die Beschaffungvon Kapitalien zur AusführungvonKulturunternehmungen,
zu Unternehmungenfür VersorgungdesKleingewerbesund derLandwirtschaftmit elektrischer
Kraft sowiezur Herstellungund gesundheitlichenVerbesserungvon Kleinwohnungsbautenfür
die minderbemittelteBevölkerungund zur Ansiedelungvon landwirtschaftlichenArbeitern
zu erleichtern.

§ 3.

Art. 2 wird wie folgt geändert:
Die Anstalt gewährtnachMaßgabe der jeweils verfügbarenMittel Darlehen
I. zu folgendenKulturunternehmungen:
1. Herstellungvon Bewässerungs=und Entwässerungsanlagen,außergewöhnlicheAus=

besserungundErneuerung sowieAusbau solcherAnlagen;
2. Instandhaltungvon Gewässern(Reinigung und Räumung der Gewässer; Frei=

haltung, Schutz und Unterhaltungder Ufer; Ausführung und Unterhaltungvon Fluß=
regulierungen,DammbautenundWildbachverbauungen),soweitdie Instandhaltungüber das
bei einer ordnungsmäßigenUnterhaltunggeboteneMaß hinausgeht.

3 bis 9 unverändert.
10. Herstellungvon Trink= und NutzwasserleitungenländlicherGemeindenund öffent=

licherWassergenossenschaftenin solchenGemeinden.
II. Zur Herstellung von Stan= und Triebwerksanlagensowie von Sammelbecken

durch kleinereGemeinden und öffentlicheWassergenossenschaftenzu demüberwiegendenZwecke
der Erzengung und Abgabe von elektrischerKraft für das Kleingewerbeund die Land=
wirtschaft.

III. Zur Herstellungund gesundheitlichenVerbesserungvon Kleinwohnungsbautenfür
die minderbemittelteBevölkerung und zur Ansiedelung von landwirtschaftlichenArbeitern.
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84.

1. In Art. 5 Abs. 2 Ziff. I ist statt der Worte: „dem Plane der Kulturunter=
nehmung“zu setzen:

dembestimmtenZwecke.
2. Dem Abs. 2 wird folgendeZiff. 4 angefügt:

4 wenn derKulturrentenpflichtigetrotzAufforderunges unterläßt,die ausgeführte
Anlage in gutemZustandezu erhalten.

§ 5.

Vor Art. 6 wird eingeschaltet:

II. Abschnitt.

Bestimmungenfür Darlehenzu denin Art. 2 Ziff.1und bezeichnetenUnternehmungen.
86.

1. In Abs. 1 des Art. 6 ist an Stelle der erstenachtWorte zu setzen:
„die nachMaßgabe des Art. 2 Ziff. I gewährtenDarlehen sind

2. Hinter Abs. 1 wird folgenderAbsatzeingefügt:
Die gemäßArt. 2 Ziff. II gewährtenDarlehen sind von demauf die Darlehens=

hingabe folgendenKulturrententermineangefangenmit einemBetrage zu verzinsen,welcher
dem jeweiligenZinssatzeder aus Anlaß derDarlehenshingabeausgegebenenLandeskulturren=
tenscheinegleickkommt,und in der Regel durchZahlung einesjährlichenZuschlagesvon
Eins vom Hundert der ursprünglichenDarlehenssummezu tilgen. In besondersgelagerten
Fällen ist die Kommissionbefugt, den Tilgungszuschagbis auf drei Viertel vom Hundert
der ursprünglichenDarlehenssummezu ermäßigen.

3. Im Abs. 3 wird der Relativsatz:„welchesdurchEntrichtungderKulturrente
getilgt wird,“ gestrichen.

87.
Abs. 2 des Art. 9 erhält folgendeFassung:
Bezüglich der Darlehen an öffentlicheWassergenossenschaften,welcheauf Grund des

Art. 110 und ff. des Wassergesetzesvom 23. März 1907 zur Ausführungder in Art. 2
Ziff. I, 1, 2 und 10 und Ziff. II bezeichnetenUnternehmungensichgebildethaben,ferner
bezüglichder Darlehen für Unternehmungen,über derenAusführungdie Gemeindebehörde
auf Grund des Art. 55 Abs.2 der Gemeindeordnungfür dieLandesteilediesseitsdesRheins
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bezw.des Art. 40 Abs. 2 der Gemeindeordnungfür die Pfalz vom 29. April 1869 die
notwendigenAnordnungengetroffenund hinsichtlichdes hiefür erforderlichenAufwandesbe=
schlossenhat,sowiefür Flurbereinigungen,welcheunter Mitwirkung derK. Flurbereinigungs=
kommissiondurchgeführtwerden,geltenfolgendebesondereBestimmungen:

1. Die Darlehen sind in der Regel in höchstens28 Jahren zurückzuzahlen.
2. Für dieVerteilung derKulturrenteauf die beteiligtenGrundstückesind maßgebend:

bei den gemäßArt. 110 Ziff. 1 und 3 des Wassergesetzesgebildeten
Genossenschaftendie Bestimmungender Genossenschaftssatzungund der Art. 142
und 152 des Wassergesetzes,

bei den GenossenschaftennachArt. 110 Ziff. 2 a. a. O. die Genossen=
schaftssatzungen,

bei den Unternehmungenim Sinne des Art. 55 Abs. 2 bezw.Art. 40
Abs. 2 der Gemeindeordnungendie Bestimmungendes Art. 55 Abs. 3 bezw.
Art. 40 Abs. 1 Ziff. 1 a. a. O. und

bei den FlurbereinigungenArt. 44 Abs. 2 desGesetzes,dieFlurbereinigung
betreffend,in der Fassungder Bekanntmachungvom 30. Juli 1899.

3. Die ermitteltenTeilrentensind öffentlicheLastender Grundstücke,auf die sie nach
Ziff. 2 verteiltwordensind.

88.
Hinter Art. 13 wird eingeschaltet:

III. Abschnitt.
Bestimmungenfür Darlehenzu den in Art. 2 Ziff. AI bezeichnetenUnternehmungen.

Art. 13a.

Als Kleinwohnungsbautenfür die minderbemittelteBevölkerungim Sinne diesesGe=
setzessind in der Regel nur solcheWohnungsbautenanzusehen,in welchendie selbständigen
Einzelwohnungennichtmehrals drei Zimmer nebstKücheund Zubehörumffassen.

Das Gleiche gilt auchbei Herstellungvon Wohngebäudenzur Ansiedelunglandwirt=
schaftlicherArbeiter; in diesemFalle sind im Zubehörauchdie zur AnlegungeinesHaus=
und NutzgartenserforderlicheGrundfläche,ferner Acker=und Wiesland bis zu 2 ha und
die notwendigenWirtschaftsräume(Stall und Scheune)inbegriffen.

Art. 130b.

Darlehen zur HerstellungodergesundheitlichenVerbesserungvon Kleinwohnungenfür
die minderbemittelteBevölkerungund zur Ansiedelungvon landwirtschaftlichenArbeitern
werdennur an Gemeindengewährt.
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Das Darlehendarf «
1. den vollenBetrag derKostenfür GrunderwerbundBauausführungerreichen,wenn

die Gemeindefür ihre Rechnungdie Grundstückeerwirbt und dieBauten herstelltoderver=
bessert,dagegen

2. 90 vom Hundert der Kosten für Grunderwerbund Bauausführung nicht über=
steigen,wenn die Gemeindedie von der Landeskultur=RentenanstaltempfangenenMittel

a) rechtsfähigengemeinnützigenVereinigungen,die sichmit derErbauung,Beschaffung
undVerbesserungvon Wohnungenfür die minderbemittelteBevölkerungbefassen
(Bauvereine,Baugenossenschaften,Baugesellschaftenusw.), zur Herstellungoderge=
sundheitlichenVerbesserungvon Kleinwohnungsbauten,

b) solchenVereinigungenodereinzelnenlandwirtschaftlichenGrundbesitzernzur An=
siedelungvon landwirtschaftlichenArbeiternals Darlehen gibt.

Die Darlehen werdendenGemeindenin derRegel ohneSicherheitsbestellunggewährt.
Wird Sicherheitverlangt,so findendie Art. 7, 8 entsprechendeAnwendung.

Art. 13e.

Eine Vereinigunggilt als gemeinnützigim Sinne desArt. 13b nicht,wennsatzungs=
gemäßdie Einzahlungender Mitglieder mit mehr als 4% jährlichverzinstwerden oder
den Mitgliedern im Falle der Auflösung mehrals die Einzahlungenausgeantwortetwird.

Art. 13 d.

Die gemäßArt. 13b gewährtenDarlehen sind, von dem auf die Darlehenshingabe
folgendenKulturrententermineangefangen,mit einemBetragezu verzinsen,welcherdemje=
weiligenZinssatzeder aus Anlaß der DarlehenshingabeausgegebenenLandeskulturrenten=
scheinegleichkommt,und in der Regel durchZahlung eines jährlichenZuschlagesvon Eins
vomHundert der ursprünglichenDarlehenssummezu tilgen. In besondersgelagertenFällen
ist die Kommissionbefugt, denTilgungszuschlagbis auf drei Viertel vom Hundert des
ursprünglichenDarlehens zu ermäßigen. In Füälleneines außerordentlichenBedürfnissesist
das K. Staatsministerium des Innern ermächtigt,im Benehmenmit demK. Staats=
ministeriumder Finanzen denZinsbetragum ein Viertel vomHundert unter denZinssatz
der aus Anlaß der DarlehenshingabeausgegebenenLandeskulturrentenscheineherabzusetzen.

Im übrigenfindendie Vorschriftendes Art. 6 Abs. 3, 4 entsprechendeAnwendung.
Wird in den Fällen des Art. 13b Abs. 2 Ziff. 2 der Gemeinde von der Vereinigung
oderdemGrundbesitzerdasDarlehenganz oderzumTeile zurückerstattet,so istdieGemeinde
verpflichtet,den zurückerstattetenBetrag an die Landeskultur=Rentenanstaltzur Tilgung des
ihr von diesergewährtenDarlehens zurückzuzahlen,soweit die Summe der der Gemeinde
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zurückerstattetenBeträge höherist als die Summe der von der Gemeindebereitsgetilgten
Beträge.

Art. 13e.

In den Fällen des Art. 13b Abs. 2 Ziff. 2 muß der Vertrag zwischenderGe=
meindeundder Vereinigung oderdemGrundbesitzerfolgendenAnforderungenentsprechen:

1. Die Gemeindedarf sich für die Verzinsung und Tilgung des Darlehens keine
höherenZinsen und keineraschereTilgung ausbedingen,als in demVertrage zwischender
Landeskultur=Rentenanstaltund der Gemeindebezüglichder ihr obliegendenLeistungenbe=
stimmt ist. Die Gemeindeist jedochberechtigt,sichzur SicherunggegenVerlustean Zins=
und TilgungsrateneinenZuschlagvon ½8% des ursprünglichenDarlehensbetrageszu dem
jährlichenZinsbetrageauszubedingen.

2. Die Gemeindedarf sich die Kündigung des Darlehens nur für folgendeFälle
vorbehalten:

a) wenndie Vereinigungoderder Grundbesitzerdas Darlehen nicht innerhalb der
dazu bestimmtenFrist zu den Zweckenverwendet,für welchees bewilligt ist,

b) wenn die RechtsgültigkeitodersofernedinglicheSicherheitbestelltwordenist, der
Rang der bestelltenSicherheitbestrittenwird,

c) wenn ein Besitznachfolgerdie persönlicheVerbindlichkeitdes Darlehensnehmers
nicht übernimmt,

4) wenn der Darlehensnehmerdie Vereinbarung hinsichtlichder ordnungsmäßigen
BenützungundInstandhaltungdererstelltenGebäudeundWohnungennichteinhält,

e) wenn das mit demDarlehen erstellteGebäude oderAnwesen seinerZweckbe=
stimmungentzogenzu werdendroht.
Diie Gemeindedarf sichhiebeieine geringereals sechsmonatigeKündigungs=

frist nicht ausbedingen.
Das Rechtder Gemeinde,in den Fällen der §§ 1133— 1135 B.G.B.

sofortigeRückzahlungzu verlangen,bleibt unberührt.
3. Die VereinigungoderderGrundbesitzermuß sichder sofortigenZwangsvollstreckung

& 794 Nr. 5, § 800 3Z.P.O.) in Ansehender Zinsen und des Kapitales unterwerfen.
Das Staatsministeriumdes Innern ist ermächtigt,ausnahmsweisezu genehmigen,

daßderVertragzwischenderGemeindeund derVereinigungoderdemGrundbesitzervon
denAnforderungender Ziff. 1 bis 3 abweicht.

Wenn die Gemeindeden mit der Vereinigung oder demGrundbesitzergeschlossenen
Vertrag in Ansehungder in Ziff. 1 bis3 bezeichnetenBestimmungenohnedieZustimmung
der Landeskultur=Rentenanstaltändert,ist dieseberechtigt,derGemeindedas Darlehenunter
Einhaltung einer Kündigungsfristvon sechsMonaten zu kündigen.
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Art. 13f.

Wenn das mit demDarlehenhergestellteGebäudeoderAnwesenseinerZweckbestimmung
entzogenzu werdendroht, ist die Landeskultur=Rentenanstaltberechtigt,der Gemeindedas
Darlehen unter Einhaltung einer Kündigungsfristvon sechsMonaten zu kündigen.

In denFällen des Art. 13b Abs. 2 Ziff. 2 gilt diesnur, sofernedie Gemeinde
trotzAufforderungvon dem ihr derVereinigungoderdemGrundbesitzergegenüberzustehenden
Kündigungsrechte(Art. 13e Abs. 1 Ziff. 2 lit. e) keinenGebrauchmacht.

Art. 138.

Soweit die gemäßArt. 13e Abs. 1 Ziff. 1 Satz 2 von der Gemeindeerhobenen
Zuschlägenicht zurDeckungvonVerlustenan Zins= undTilgungsratenVerwendungfinden,
dürfen sie nur zur Förderungdes KleinwohnungsbauesoderderAnsiedelungvon landwirt=
schaftlichenArbeiternverwendetwerden.

Art. 13 h.

Soferne an einemOrte ein erhebliches,auf andereWeisenicht zu befriedigendesBe=
dürfnis zur Verbesserungder Wohnungsverhältnisseder minderbemitteltenBevölkerungoder
in Bezug auf die Ansiedelung landwirtschaftlicher Arbeiter besteht, können die Gemeinden
auf Antrag einer gemeinnützigenVereinigungoderbeteiligterlandwirtschaftlicherGrundbesitzer
zur darlehensweisenHingabe der erforderlichenMittel zur Herstellungvon Kleinwohnungen
nach Maßgabe des Art. 13b Abs. 2 Ziff. 2 von der vorgesetztenVerwaltungsbehörde
angehaltenwerden.

Art. 13:.

Die Gesucheum Darlehen sind von denGemeindenmit den erforderlichenBeschlüssen,
Plänen und sonstigenBehelfenbei der vorgesetztenVerwaltungsbehördeeinzureichenund
vondiesermit gutachtlicherAußerungderKommissionzu übersenden.Steht einnachArt. 13b
Abs. 2 Ziff. 2 zu vermittelndesDarlehen in Frage, so ist auch der die Verzinsungund
Rückzahlungdes Darlehens, die ordnungsmäßigeAusführung der beabsichtigtenBauten,
ihre Aufnahmein die Brandversicherungsanstaltund ihre zweckentsprechendeBenützungund
UnterhaltungsicherstellendeVertrag beizufügen.

Die Vorschriftendes Art. 11 und des Art. 13 Abs. 1—3 finden entsprechende
Anwendung.

§ 9.
Vor Art. 14 wird eingeschaltet:
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IV. Abschnitt.
Bestimmungenüber den Vollzug der bewilligtenDarlehen und über dieVerwaltung

der Landeskultur-Rentenanstalt.
8 10.

Die Staatsregierungistermächtigt,denText desGesetzes,dieLandeskultur=Rentenanstalt
betreffend,in der Fassungder Bekanntmachungvom 30. Mai 1900, wie er sichaus den
in demgegenwärtigenGesetzevorgesehenenAnderungenergibt, durchdas Gesetz=und Ver=
ordnungsblattbekanntzu machenund hiebeieine fortlaufendeNumerierungder Artikel und
die Richtigstellungder Verweisungenvorzunehmen.

Gegebenzu München,den24. März 1908.

Luitpold,
Prinz von HLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. Dr. v.Wehner. v. Frauendorfer. v. Pfaff. Frhr. v. Horn.
v.Brettreich. Staatsrat Dr. v.Heule.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Kuözi ger.

Nr. 8975.

Bekanntmachung, die Redaktiondes Gesetzesüber die Landeskultur=Rentenanstaltbetreffend.

K Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund der durch§ 10 des Gesetzesvom 24. März 1908, die Abänderungdes
Gesetzesüber die Landeskultur=Rentenanstaltbetreffend,erteiltenErmächtigungwird im
Einverständnissemit den K. Staatsministeriender Justiz und der Finanzen der Wortlaut
des Gesetzesvom 21. April 1884 die Landeskultur=Rentenanstaltbetreffend,in derFassung
derBekanntmachungvom30. Mai 1900, wie er sichinfolgedesGesetzesvom24. März 1908
ergibt,hiemit bekanntgemacht.

Nebenden neuenArtikelnummernsind die alten in Klammernbeigefügt.
München,den 31. März 1908.

v. Grettreich.
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Gesetz,
die Landeskultur-Mentenanstaltbetreffend.

I. Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1. (1.)

Die für das KönigreichBayern als Staatsanstalt errichteteLandeskultur=Rentenanstalt
hat denZweck,die BeschaffungvonKapitalien zur Ausführung von Kulturunternehmungen,
zu Unternehmungenfür VersorgungdesKleingewerbesund derLandwirtschaftmit elektrischer
Kraft sowiezur Herstellungund gesundheitlichenVerbesserungvonKleinwohnungsbautenfür
die minderbemittelteBevölkerungund zur Ansiedelungvon landwirtschaftlichenArbeiternzu
erleichtern.

Zu diesemBehufewerdenSchuldverschreibungen(Landeskultur=Rentenscheine)in demjeweils
durchGesetzfestgesetztenMaximalbetragausgegeben.DieseSchuldverschreibungenbilden eine
unter verfassungsmäßigerGewährschaftstehendebesondereStaatsschuld.

Von der bei der K. Staatsschuldentilgungs=AnstaltbestehendenGrundrenten=Ablösungs=
kasseist dieseStaatsschuldbesondersnachzuweisenund mit demVermögender Landeskultur=
Rentenanstaltals besondererFonds zu verwalten.

Die Bestimmungenüber die rechtlicheVertretungderLandeskultur=Rentenanstaltwerden
durch Verordnunggetroffen.

Art. 2. (2.)

Die Anstalt gewährtnachMaßgabe der jeweils verfügbarenMittel Darlehen
I. zu folgendenKulturunternehmungen: »
1. Herstellungvon Bewässerungs=undEntwässerungsanlagen,außergewöhnlicheAus=

besserungund Erneuerung sowie Ausbau solcherAnlagen,
2. InstandhaltungvonGewässern(ReinigungundRäumungderGewässer;Frei=
haltung, Schutzund Unterhaltungder Ufer; Ausführung und Unterhaltungvon
Flußregulierungen,DammbautenundWildbachverbauungen),soweitdie Instand=
haltung überdas beieinerordnungsmäßigenUnterhaltunggeboteneMaß hinausgeht,
Flurbereinigungen,
Urbarmachungenöder Flächen, Meliorationenvon Feldern, Wiesen,Weidenund
Moorgründen,
AufforstungenöderFlächen,

6. Anlagen und Meliorationenvon Weinbergen,
44
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7. Obstbau-und Weidenkulturen,
8. Fischereianlagen,
9. Wegeanlagen,welchezu einer besserenBenützungland=oderforstwirtschaftlichen
Grundbesitzesbestimmtsind,

10. Herstellungvon Trink= undNutzwasserleitungenländlicherGemeindenund öffent=
licherWassergenossenschaftenin solchenGemeinden.

II. Zur Herstellungvon Stau= undTriebwerksanlagensowievonSammelbeckendurch
kleinereGemeindenund öffentlicheWassergenossenschaftenzu demüberwiegendenZweckeder
Erzeugungund Abgabevon elektrischerKraft für das Kleingewerbeund die Landwirtschaft.

III. Zur Herstellungund gesundheitlichenVerbesserungvon Kleinwohnungsbautenfür
die minderbemittelteBevölkerungund zur Ansiedelungvon landwirtschaftlichenArbeitern.

Art.3.(8.)
Zur Prüfung und Bescheidungder Gesucheum Darlehen, zur Bewirkungdes Dar=

lehensvollzugesund zurUberwachungderDarlehensverwendungwird im K. Staatsministerium
des Innern eine Kommission— Landeskultur=Rentenkommission— gebildet.

Die Zusammensetzungderselbenwird durch Verordnung geregelt. Die Mitglieder
werdenvom Könige ernannt.

Art. 4. (4.)

Die Darlehenwerdenin baremGeldeoderin SchuldverschreibungenzumNennwertegegeben.
Insoweit derDarlehensbetragsichin Schuldverschreibungennicht ausgleichenläßt, wird

derselbestetsin baremGelde gewährtund, soferneder KursstandderSchuldverschreibungen
denNennwertderselbennicht erreicht,dieBarzahlungim VerhältnissedieserDifferenzgekürzt.

Art. 5. (5.)
Die Darlehen sind seitensder Anstalt unkündbar.
Ausnahmsweiseist dieKommissionbefugt,dasDarlehenbeziehungsweisedenungetilgten

Rest desselbenzur RückzahlungnachAblauf von sechsMonaten zu kündigen:
1. wenndas Darlehen nicht innerhalbder hiezubestimmtenFrist dembestimmten
Zweckeentsprechendverwendetwurde,

2. wenndieRechtsgültigkeitoderderRang der bestelltenHypothekenoderReallasten
bestrittenwird,

3. wenn ein Besitznachfolgerdie persönlicheVerbindlichkeitdes Darlehensnehmers
nicht übernimmt,

4. wenn der KulturrentenpflichtigetrotzAufforderunges unterläßt, die ausgeführte
Anlage in gutemZustandezu erhalten.
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II.Abschnitt.
LHestimmungenfür Varlehen zu den in Art. 2 Biff. I und II bezeichuetenAnternehmungen.

Art. 6. (6.)

I. Die nachMaßgabe des Art. 2 Ziff. 1 gewährtenDarlehensind von demauf die
DarlehenshingabefolgendenKulturrententermineangefangen,mit einemBetrage zu verzinsen,
welcherjeweils um ¼ vom Hundert hinter demZinssatzeder aus Anlaß der Darlehens=
hingabeausgegebenenLandeskulturrentenscheinezurückbleibt,und durchZahlung eines jähr=
lichenZuschlageszu tilgen, welcherbei 3¾ prozentigenDarlehen ½ vom Hundert, bei
3¼prozentigenDarlehen3/4vomHundertundbei2¾prozentigenDarlehen1 vomHundert
derursprünglichenDarlehenssummebeträgt.

II. Die gemäßArt. 2 Ziff. II gewährtenDarlehen sind von demauf dieDarlehens=
bingabefolgendenKulturrententermineangefangenmit einemBetrage zu verzinsen,welcher
dem jeweiligenZinssatze der aus Anlaß der DarlehenshingabeausgegebenenLandeskultur=
rentenscheinegleichkommt,und in der Regel durchZahlung eines jährlichenZuschlagesvon
Eins vom Hundert der ursprünglichenDarlehenssummezu tilgen. In besondersgelagerten
Fällen ist die Kommissionbefugt,den Tilgungszuschlagbis auf drei Viertel vom Hundert
der ursprünglichenDarlehenssummezu ermäßigen.

III. Diese Zins= und Tilgungsbeträgebilden zusammendie vom Schuldner zu ent=
richtendeKulturrente und sind in halbjährigenRaten an den durchMinisterialvorschrift
festgesetztenKulturrententerminein baremGelde an die Anstalt abzuführen. Zugleich mit
der erstenHalbjahresrateder Kulturrentehat der Darlehensnehmerden Stückzins für die
Zeit zwischender Darlehenshingabeund dem darauffolgendenKulturrententermineeinzube=
zahlen. Erfolgt die Darlehenshingabeausnahmsweiseerst nachdemTermine, zu welchem
gemäßder Schuldurkundedie Verzinsung und Tilgung zu beginnenhat, so wird dem
Darlehensnehmerder entsprechendeStückzins gutgerechnet.

IV. Die nachdemDarlehensnennwertefestgesetztenZinsen sindder fortschreitendenTil=
gung des Darlehens ungeachtetim vollen Betrage währendder bestimmtenTilgungszeit
fortzubezahlenund dienen,soweitsie mehrbetragenals der Zins der Restschuld,zur Til=
gung des Darlehens.

V. Auf Antrag des Darlehensnehmerskann, bei Wasserversorgungenund An=
lagen, welcheeiner rascherenAbnützung unterworfensind, soll in der Regel bei der
Darlehenshingabeein höhererals in Absatz 1 vorgeschriebenerjährlicherTilgungsbetrag
und dementsprechendeine Abkürzungder Tilgungsperiodevon der Kommissionfestgesetzt
werden.

44*
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Art.7.(7.)
Zur Sicherheitdes Darlehens und der Kulturrenteist Hypothekauf land=oderforst=

wirtschaftlichbenützbaremGrundbesitzeund zwar innerhalbder erstenHälfte seinesWertes
zu bestellen. Grundbesitz,welcherschonmit Hypotheken,GrundschuldenoderRentenschulden
belastetist, kann überdiesnur dann als Sicherheitangenommenwerden,wenn die Gläu=
biger der für das Darlehen und die Kulturrentezu bestellendenHypothekim Range aus=
weichen. Die Kommission ist befugt, von demErfordernisseder Rangausweichungaus=
nahmsweiseabzusehen.

Art. 8. (8.)
Die Sicherheitkann auchin der Weise geleistetwerden, daß land= und forstwirt=

schaftlichbenützbarerGrundbesitzmit der Kulturrenteals ablösbarerReallast belastetwird.
Die Ablösungssummemuß innerhalbder erstenWertshälftezu stehenkommen. Ist der
Grundbesitzschonmit Hypotheken,GrundschuldenoderRentenschuldenbelastet,so muß der
Reallast der Vorrang eingeräumtwerden. Die Kommissionist befugt,ausnahmsweisevon
der Einräumung des Vorranges abzusehen.

Die Ablösungder Reallast kann binnen sechsMonaten von der Kommissiongefor=
dert werden

1. in den Fällen des Art. 5 Abs.2 Ziff. 1 und 2,
2. wenn der Erwerberdes belastetenGrundbesitzesdie persönlicheHaftung für rück=
ständigeRenten nicht übernimmt,

3. wenn ohneEinwilligung der Anstaltsverwaltungund ohnegerichtlicheFeststellung
der Unschädlichkeitvon dembelastetenGrundbesitzein GrundstückodereineTeil=
flächeoderein Realrechtabgetrenntwordenist.

Art. 9. (9.)
An Gemeindenund unter staatlicherAufsicht stehendeStiftungen könnenDarlehen

ohneSicherheitsbestellunggewährtwerden.
Bezüglich der Darlehen an öffentlicheWassergenossenschaften,welcheauf Grund des
Art. 110 und ff. des Wassergesetzesvom 23. März 1907 zur Ausführung der in Art. 2
Ziff. I, 1, 2 und 10 und Ziff. II bezeichnetenUnternehmungensichgebildethaben,ferner
bezüglichder Darlehen für Unternehmungen,über derenAusführung die Gemeindebehörde
auf Grund des Art. 55 Abs. 2 der Gemeindeordnungfür die Landesteilediesseits des
Rheins, bezw.desArt. 40 Abs.2 der Gemeindeordnungfür diePfalz vom 29. April 1869
die notwendigenAnordnungengetroffenund hinsichtlichdes hiefür erforderlichenAufwandes
beschlossenhat, sowiefür Flurbereinigungen,welcheunterMitwirkung derK. Flurbereinigungs=
kommissiondurchgeführtwerden,geltenfolgendebesondereBestimmungen:
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1. Die Darlehen sind in der Regel in höchstens28 Jahren zurückzuzahlen.
2. Für die Verteilung der Kulturrente auf die beteiligtenGrundstückesind maß=

gebend:
bei den gemäßArt. 110 Ziff. 1 und 3 des Wassergesetzesgebildeten

GenossenschaftendieBestimmungenderGenossenschaftssatzungundderArt. 142
und 152 desWasisergesetzes, «

bei den Genossenschaftennach Art. 110 Ziff. 2 a. a. O. die
Genossenschaftssatzungen,

bei denUnternehmungenim Sinne des Art. 55 Abs.2 bezw.Art. 40
Abs. 2 der Gemeindeordnungendie Bestimmungendes Art. 55 Abs. 3
bezw.Art. 40 Abs. 1 Ziff. 1 a. a. O. und

bei denFlurbereinigungenArt. 44 Abs.2 desGesetzes,dieFlurbereini=
gungbetreffend,in der FassungderBekanntmachungvom 30. Juli 1899.

3. Die ermitteltenTeilrenten sind öffentlicheLastender Grundstücke,auf die sie
nachZiff. 2 verteilt wordensind.

Art.10.(10.)
Die Darlehensgesuchewerdenbei der Distriktsverwaltungsbehörde,in derenBezirk das

Unternehmendurchgeführtwerdensoll, angebracht.Erstrecktsich das Unternehmenüber die
Bezirke mehrererDistriktsverwaltungsbehörden,so ist vorbehaltlichder Bestimmungenein=
schlägigerSpezialgesetzediejenigeDistriktsverwaltungsbehördezuständig,in derenBezirk der
größteTeil der betreffendenGrundflächesichbefindet.

Das Gesuchhat einemit den erforderlichenPlänen und Kostenvoranschlägenversehene
Darlegung des beabsichtigtenUnternehmens,der dadurchzu bewirkendenVerbesserungenund
der davonfür das Grundstückzu erwartendenWertserhöhungzu enthalten.

Außerdem ist in Ansehung der SicherheitsbestellungderNachweis darüber beizubringen,
daß das Darlehenund dieKulturrenteinnerhalb der erstenHälfte des Wertes des Grund=
besitzeszu stehenkommt. Das Gesuchhat die Erklärung zu enthalten,ob die Sicherheit
nachArt. 7 odernachArt. 8 bestelltwerdensoll.

Die Distriktsverwaltungsbehördehat die etwa nötigeErgänzung des Gesucheszu
veranlassenund dasselbemit gutachtlicherAußerungder Kommissionin Vorlage zu bringen.

Artt.11.(11.)
Bei der Prüfung des Gesucheskann die KommissionSachverständigevernehmenoder

durchdieDistriktsverwaltungsbehördevernehmenlassen. Die Sachverständigenkönnenbeeidigt
werden.
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Auf Grund des Ergebnissesder Prüfung kann die KommissiondemGesuchstellerfür
den Fall der Bestellung der gefordertenSicherheit ein Darlehen zusichern,welchesden
Betrag der zu erwartendenWertserhöhungund, wenndieKostendes Unternehmensgeringer
sind, denBetrag der letzterennichtübersteigendarf. Dabei sind die Darlehensbedingungen
zu bestimmen.GrößereDarlehen sollen in der Regel in TeilbeträgennachMaßgabe des
FortschreitensderArbeiten ausgezahltwerden.

Mit derAuszahlungdesDarlehensdarf erst nachBestellungder gefordertenSicherheit
auf Anweisungder Kommissionvorgegangenwerden.

Art.12.(12.)
Soll als Sicherheitfür das Darlehen und die Kulturrente eine Hypothekoder eine

Reallast an demGrundstückebestelltwerden,zu dessenVerbesserungdas Darlehengewährt
wird, so findet auf Antrag desGesuchstellerseinegerichtlicheAufforderungder Hypotheken=,
Grundschuld=und Rentenschuldgläubigerzur Erklärung darüberstatt, ob sie demVorrange
der zu bestellendenHypothekoderReallast widersprechen.Ist das RechteinesderGläubiger
mit demRechteeinesDritten belastet,so ist die gerichtlicheAufforderungauch an den
Dritten zu richten.

Für die gerichtlicheAufforderunggeltendie nachfolgendenBestimmungen:
1. Der Antrag ist mit demDarlehensgesuchezu verbinden.
2. Nach Zusicherungdes Darlehens läßt die Kommissionihren Bescheidund das
Darlehensgesuchmit den Beilagen durchdie Distriktsverwaltungsbehördedem
Amtsgerichte,bei welchemdasGrundbuchfür dasGrundstückgeführtwird,mit=
teilen und das Amtsgerichtum Erlassungder Aufforderungan dieHypotheken=,
Grundschuld=und Rentenschuldgläubigerund, sofernein Recht, das zurücktreten
soll, mit dem Rechte eines Dritten belastetist, an den Dritten ersuchen.

3. Die Aufforderunghat zu enthalten:
a) die BezeichnungdesUnternehmens,dieAngabedesBetragesdeszugesicherten
Darlehens und der Dauer der Kulturrente;

b) die Bezeichnungder Hypotheken,Grundschuldenund Rentenschulden,welche
der als Sicherheit für das Darlehen und die Kulturrente zu bestellenden
HypothekoderReallast im Range ausweichensollen;

6) die Mitteilung, daß die Beschreibungdes Unternehmensmit den Plänen
und Kostenvoranschlägenund der BescheidderKommissionauf derGerichts=
schreibereieingesehenwerdenkönnen;

() die Eröffnung, daß die Zustimmungdes Hypotheken=,Grundschuld=oder
Rentenschuldgläubigersund, soferndessenRechtmit demRechteeinesDritten
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belastetist, auch die Zustimmungdes Dritten zu der Rangausweichung
angenommenwerde, wenn nicht innerhalb einesMonats bei demAmts=
gerichteschriftlichoder zum Protokolle des GerichtsschreibersWiderspruch
erhobenwird.
Die Zustellungder Aufforderungerfolgt vonAmts wegennachden in der

Zivilprozeßordnungfür ZustellungengegebenenVorschriften. Die öffentliche
ZustellungerfolgtdurchAnheftungan dieGerichtstafelund einmaligeEinrückung
in das für die Bekanntmachungendes AmtsgerichtsbestimmteBlatt. Das
Amtsgerichtkann anordnen,daß die Veröffentlichungnoch in einem anderen
Blatte erfolgensoll. Die Erklärungsfrist beginntmit dem Ablaufe von zwei
Wochenseit der Einrückung,im Falle mehrfacherEinrückungseit der letztenEin=
rückung.

Berechtigte,die nicht im Grundbucheingetragensind, werdennur berück=
sichtigt,wenn sie Erben eines eingetragenenBerechtigtensind oder wenn ihre
Rechteangemeldetund auf Verlangendes Amtsgerichtsglaubhaftgemachtsind.

4. Soweit innerhalb der Frist Widerspruchnicht erhobenist, hat das Amtsgericht
auszusprechen,daß die Rangausweichungals von den aufgefordertenBerechtigten
bewilligt zu erachtenist. Die Berechtigtensind in demBeschlussezu bezeichnen.

5. Von demErgebnisseder Aufforderungist der Distriktsverwaltungsbehördeunter
RückgabederübersendetenAktenstückeMitteilung zumachen;dieDistriktsverwaltungs=
behördesetztden Gesuchstellerdavon in Kenntnis.

6. In demFalle der Ziff. 4 finden auf die Eintragung des Vorranges der als
Sicherheit für das Darlehen und die KulturrentebestelltenHypothekoderReal=
last, soweit durchdie Eintragung eineHypothek,GrundschuldoderRentenschuld
betroffenwird, die Vorschriftender §§ 42 bis 44 der Grundbuchordnungkeine
Anwendung. Das Grundbuchamthat den Besitzerdes Hypotheken=,Grund=
schuld=oderRentenschuldbriefszur Vorlegung anzuhalten,um nach den Vor=
schriftendes § 62 Abs. 1 und des § 70 Abs. 1 der Grundbuchordnungzu
verfahren.

Art. 13. (13.)

Das Darlehen darf nur zur Ausführung des Unternehmens,für welchesdasselbe
bewilligt ist, verwendetwerden.

Die ausgeführteAnlage istvondemKulturrentenpflichtigenin gutemZustandezuerhalten.
Die Kommissionkann im Falle nichtplanmäßigerVerwendungvon Darlehensgeldern

nach freiem Ermessendie AuszahlungweitererTeilbeträgeeinstellenodervon Bedingungen
abhängigmachen.
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Der Auspruchauf die nochnicht ausbezahltenDarlehensbeträgekann nur mit dem
Grundstücke,auf welchemdas Unternehmenausgeführtwerdensoll, veräußertwerden. Ist
das Grundstückzum Zweckeder Zwangsvollstreckungin Beschlaggenommen,so ist dieAn=
stalt zu der Auszahlungnicht verpflichtet.

III. Abschnitt.

Zestimmungenfür Varlehen zu den in Art. 2 Biff. III bezeichnetenAnternehmungen.

Art. 14.
Als Kleinwohnungsbautenfür die minderbemittelteBevölkerungim Sinne diesesGe=

setzessind in der Regel nur solcheWohnungsbautenanzusehen,in welchemdie selbständigen
Einzelwohnungennichtmehrals drei Zimmer nebstKücheund Zubehörumfassen.

Das gleichegilt auch bei Herstellungvon Wohngebäudenzur Ansiedelunglandwirt=
schaftlicherArbeiter; in diesemFalle sind im Zubehörauchdie zur AnlegungeinesHaus=
und NutzgartenserforderlicheGrundfläche,fernerAcker=und Wiesland bis zu 2 ha und
die notwendigenWirtschaftsräume(Stall und Scheune)inbegriffen.

Art. 15.

Darlehen zur Herstellungoder gesundheitlichenVerbesserungvon Kleinwohnungenfür
die minderbemittelteBevölkerung und zur Ansiedelungvon landwirtschaftlichenArbeitern
werdennur an Gemeindengewährt.

Das Darlehendarf
1. den vollenBetrag der Kosten für GrunderwerbundBauausführung erreichen,
wenndie Gemeindefür ihre Rechnungdie Grundstückeerwirbt und die Bauten
herstelltoderverbessert,dagegen

2. 90 vom Hundert der Kostenfür Grunderwerbund Bauausführungnicht über=
steigen,wenn die Gemeindedie von der Landeskultur=Rentenanstaltempfangenen
Mittel
a) rechtsfähigengemeinnützigenVereinigungen,die sich mit der Erbauung,

Beschaffung und Verbesserung von Wohnungen für die minderbemittelte
Bevölkerungbefassen(Bauvereine,Baugenossenschaften,Baugesellschaftenusw.),
zur HerstellungodergesundheitlichenVerbesserungvonKleinwohnungsbauten,

b) solchenVereinigungenoder einzelnenlandwirtschaftlichenGrundbesitzernzur
Ansiedelungvon landwirtschaftlichenArbeiternals Darlehengibt.

Die Darlehen werdenden Gemeindenin der Regel ohne Sicherheitsbestellungge=
währt. Wird Sicherheitverlangt,so findendie Art. 7, 8 entsprechendeAnwendung.

Cocgle



Nr.21. 243

Art. 16.

Eine Vereinigunggilt als gemeinnützigim Sinne des Art. 15 nicht,wenn satzungs=
gemäßdie Einzahlungender Mitglieder mit mehr als 4 % jährlichverzinstwerdenoder
denMitgliedern im Falle der Auflösungmehr als die Einzahlungenausgeantwortetwird.

Art. 17.

Die gemäßArt. 15 gewährtenDarlehensindvondemauf dieDarlehenshingabefolgenden
Kulturrententermineangefangen,mit einemBetragezuverzinsen,welcherdemjeweiligenZinssatze
derausAnlaß derDarlehenshingabeausgegebenenLandeskulturrentenscheinegleichkommtund in
derRegel durchZahlung einesjährlichenZuschlagesvonEins vomHundertderursprünglichen
Darlehenssummezu tilgen. In besondersgelagertenFällen ist die Kommissionbefugt,den
Tilgungszuschlagbis auf ¾ vom Hundert des ursprünglichenDarlehens zu ermäßigen.
In Fällen einesaußerordentlichenBedürfnissesist das K. Staatsministeriumdes Innern
ermächtigt,im Benehmenmit demK. Staatsministeriumder Finanzen denZinsbetragum
¼ vom Hnundertunter den Zinssatz der aus Anlaß der Darlehenshingabeausgegebenen
Landeskulturrentenscheineherabzusetzen.

Im übrigenfindendie Vorschriftendes Art. 6 Abs. 3, 4 entsprechendeAnwendung.
Wird in den Fällen des Art. 15 Abs. 2 Ziff. 2 der Gemeindevon der Vereinigungoder
demGrundbesitzerdas Darlehen ganz oder zum Teile zurückerstattet,so ist die Gemeinde
verpflichtet,den zurückerstattetenBetrag an die Landeskultur=Rentenanstaltzur Tilgung des
ihr von diesergewährtenDarlehens zurückzuzahlen,soweit die Summe der der Gemeinde
zurückerstattetenBeträge höherist als die Summe der von der Gemeindebereits getilgten
Beträge.

Art. 18.
In den Fällen des Art. 15 Abs. 2 Ziff. 2 muß der Vertrag zwischender Gemeinde

undder VereinigungoderdemGrundbesitzerfolgendenAnforderungenentsprechen:
1. Die Gemeindedarf sichfür die Verzinsung und Tilgung des Darlehenskeine
höherenZinsen und keineraschereTilgung ausbedingen,als in demVertrage
zwischender Landeskultur=Rentenanstaltund der Gemeindebezüglichder ihr
obliegendenLeistungenbestimmtist. Die Gemeindeist jedochberechtigt,sichzur
SicherunggegenVerlusteanZins= undTilgungsrateneinenZuschlagvon /8%
desursprünglichenDarlehensbetrageszu demjährlichenZinsbetrageauszubedingen.

2. Die Gemeindedarf sich die Kündigung des Darlehens nur für folgendeFälle
vorbehalten:
a) wenndie Vereinigungoderder Grundbesitzerdas Darlehen nicht innerhalb
derdazu bestimmtenFrist zudenZweckenverwendet,für welcheesbewilligtist,
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b) wenndie Rechtsgültigkeitoder sofernedinglicheSicherheit bestelltworden
ist, der Rang der bestelltenSicherheitbestrittenwird,

c) wenneinBesitznachfolgerdie persönlicheVerbindlichkeitdesDarlehensnehmers
nicht übernimmt,

d) wenn der Darlehensnehmerdie Vereinbarunghinsichtlichder ordnungs—
mäßigenBenützungundInstandhaltungdererstelltenGebäudeundWohnungen
nicht einhält,

e) wenn das mit demDarlehenerstellteGebäudeoderAnwesenseinerZweck=
bestimmungentzogenzu werdendroht.

Die Gemeindedarf sichhiebeieinegeringereals sechsmonatigeKündig=
ungsfristnicht ausbedingen.

Das Rechtder Gemeinde,in den Fällen der §§ 1133—1135
BGB. sofortigeRückzahlungzu verlangen,bleibtunberührt.

3. Die Vereinigungoder der Grundbesitzermuß sich der sofortigenZwangsvoll
strecung(§ 794 Nr. 5, § 800 Z.P.O.) in Ansehender Zinsen und des
Kapitales unterwerfen.

Das Staatsministeriumdes Innern ist ermächtigt,ausnahmsweisezu genehmigen,
daß der Vertrag zwischender Gemeindeund der Vereinigungoder dem Grundbesitzer
von denAnforderungender Ziff. 1 bis 3 abweicht.

Wenn die Gemeindeden mit der Vereinigungoder dem Grundbesitzergeschlossenen
Vertrag in Ansehungder in Ziff. 1 bis 3 bezeichnetenBestimmungenohnedie Zustimmung
der Landeskultur=Rentenanstaltändert,ist dieseberechtigt,derGemeindedasDarlehenunter
Einhaltung einerKündigungsfristvon 6 Monaten zu kündigen.

Art. 19.

Wenn das mit dem Darlehen hergestellteGebäude oder Anwesen seiner Zweck=
bestimmungentzogenzu werdendroht, ist die Landeskultur=Rentenanstaltberechtigt,der
Gemeindedas Darlehen unter Einhaltung einer Kündigungsfristvon sechsMonaten zu
kündigen.

In denFällendesArt. 15 Abs.2 Ziff. 2 gilt diesnur, sofernedie Gemeindetrotz
Aufforderungvon dem ihr der Vereinigung oder demGrundbesitzergegenüberzustehenden
Kündigungsrecht(Art. 18 Abs. 1 Ziff. 2 lit. e) keinenGebrauchmacht.

Art. 20.

Soweit die gemäßArt. 18 Abs. 1 Ziff. 1 Satz 2 von der Gemeinde erhobenen
Zuschlägenicht zur DeckungvonVerlustenau Zins= undTilgungsratenVerwendungfinden,
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dürfensie nur zur Förderungdes KleinwohnungsbauesoderderAnsiedelungvon landwirt=
schaftlichenArbeiternverwendetwerden.

Art. 21.

Soferne an einemOrte ein erhebliches,auf andereWeisenicht zu befriedigendesBe⸗
dürfniszur VerbesserungderWohnungsverhältnissederminderbemitteltenBevölkerungoder
in Bezug auf die AnsiedelunglandwirtschaftlicherArbeiter besteht,könnendie Gemeinden
auf Antrag einer gemeinnützigenVereinigungoderbeteiligterlandwirtschaftlicherGrundbesitzer
zur darlehensweisenHingabe der erforderlichenMittel zur Herstellungvon Kleinwohnungen
nachMaßgabe des Art. 15 Abs. 2 Ziff. 2 von der vorgesetztenVerwaltungsbehördean⸗
gehaltenwerden.

Art. 22.

Die Gesucheum Darlehensind von denGemeindenmit den erforderlichenBeschlüssen,
Plänen und sonstigenBehelfenbei der vorgesetztenVerwaltungsbehördeeinzureichenund von
diesermit gutachtlicherAußerungder Kommissionzu übersenden.Steht ein nachArt. 15
Abs. 2 Ziff. 2 zu vermittelndesDarlehen in Frage, so ist auchder die Verzinsung und
Rückzahlungdes Darlehens, die ordnungsmäßigeAusführung der beabsichtigtenBauten,
ihre Aufnahmein die Brandversicherungsanstaltund ihre zweckentsprechendeBenützungund
UnterhaltungsicherstellendeVertrag beizufügen.

Die Vorschriftendes Art. 11 und des Art. 13 Abs. 1—3 findenentsprechendeAn=
wendung.

IV.Abschnitt.
Bestimmungenüber den Vollzug der bewilligtenVarlehen und über die Verwaltung der

Landeskultur-Rentenanstalt.

Art. 23. (14.)

Die Kulturrentenwerdendurchdie Rentämtereingehobenund es stehtdenselbenhie=
wegendas Vollstreckungsrechtzu.

Art. 24. (15.)

DemSchuldnerstehtnachvorausgegangenerdreimonatlicherKündigungfrei, das Dar=
lehenauchvorAblauf der bestimmtenTilgungsperiodeganz oderteilweiseentwederin barem
Gelde oderin Rentenscheinender entsprechendenZinsgattung zum Nennwertezurückzuzahlen
oderin gleicherWeisedie bestellteReallast abzulösen.

Freiwillige teilweiseZurückzahlungenundAblösungen sind unter dem Betrage von
50 KX nicht gestattet.

In jedemdieserFälle ist dieKulturrentefür das laufendeHalbjahr voll zu entrichten.
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Art. 25. (16.)

Rentenscheineder entsprechendenZinsgattung könnenauch dann zu ihrem Nennwerte
zur Zurückzahlungdes Darlehens oderzur Ablösungder Reallast verwendetwerden,wenn
die ZurückbezahlungoderAblösungauf Verlangender Kommissionerfolgt.

Artl.26.(17.)
Die Verhältniszahlen,mittelstwelcherder durchEntrichtungder Kulturrentewährend

einesbestimmtenZeitraums getilgteBetrag sichberechnet,werdenfür die einzelnenZins=
gattungendurchMinisterial=Vorschriftbestimmt.

Art.27.(18.)
Die Bewilligung zur Löschungder für die Landeskultur=Rentenanstalteingetragenen

HypothekoderReallast oderzur UmschreibungderHypothekwird vonderAnstaltsverwaltung
durchschriftlicheErklärung erteilt.

Hat die Hypothekden Vorrang vor den zur Zeit der Eintragung bestehendenHypo—
theken,Grundschuldenund RentenschuldennachArt. 12 Ziff. 4 erlangt, so kann diesen
Rechtengegenüberder Vorrang, soweit sich die Hypothekmit demEigentuman dembe=
lastetenGrundstückin einerPerson vereinigt,nicht geltendgemachtwerden.

Art.28.(19.)
Die Rentenscheinelauten auf denInhaber, werdenin Stückenzu 5000, 1000, 500,

200 und 100 XKausgegebenund in halbjährigenRaten verzinst.
Der Nennwert der ausgegebenenRentenscheineeiner jedenZinsgattung darf den Be=

trag der gewährtenDarlehender entsprechendenZinsgattung nichtüberschreiten.
Wird das Darlehen in barem Gelde gegeben,so könnenRentenscheineder ent=

sprechendenZinsgattung in der Höhe des gewährtenDarlehens ausgegebenwerden. Ein
dabeierzielterGewinn fällt demReservefondsder Anstalt zu. DiesemReservefondswerden
ferner die durchNichterhebungund Verjährungvon Zinsscheinen,dann von verlostenoder
gekündigtenRentenscheinenerzieltenSummen, sowiedie Zinsen der Kapitalien diesesFonds
zugewiesen.

Art.29. (20.)
Die fälligen Zinsabschnitteder Rentenscheinewerdenbei sämtlichenStellen eingelöst,

welchezur Einlösung von Zinsabschnittender Staatsschuldbestimmtsind.
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Art.30.(21.)
Den Inhabern der Rentenscheinestehtkein Kündigungsrechtzu.
Die K. Staatsschuldentilgungsanstalthat das Recht der Kündigung einesbeliebigen

Teilesoderauchdes ganzenBetragesder umlaufendenRentenscheine.
Insoweit die Rentenscheinenicht im Wegeder nachArt. 24 und 25 vor Ablauf der

TilgungsperiodeerfolgendenKapitalsrückzahlungoderRentenablösungeingelöstwerden,ist
zu derenEinlösung und Heimzahlungim Wege der Verlosung ein Betrag zu verwenden,
welchersichbildet aus:

1. den für jededer nach Art. 6 Abs. 1 und 4, dann Art. 9 Abs. 2 Ziff. 1
treffendenTilgungsperiodenerforderlichenTilgungsbeträgen und den ersparten
Zinsen,

2. den vor Ablauf der Tilgungsperiodein Barem erfolgtenKapitalsrückzahlungen
und Rentenablösungen,

insoweitdie Einnahmennichtzur HingabeneuerDarlehenvon der gleichenZinsgattung
verwendetwerdenkönnen.

An den mit BekanntgabederKündigungoderdesVerlosungsergebnisseszubestimmenden
Terminentreten die betreffendenRentenscheineaußerVerzinsung und wird der Nennwert
derselbenbar ausgezahlt.

Zur Ergänzung des Verlosungsplaneskann nachVerhältnis der vorhandenenMittel
eineentsprechendeAnzahl von Rentenscheinenauch durchAnkauf seitensder Anstalt dem
Verkehreentzogenwerden.

Art. 31. (22.)
Die VerhandlungenundBescheidein Landeskultur=Rentensachensindgebührenfrei.Für

Schuldbekenntnisseund Bestellungenvon HypothekenundReallasten,für Rangänderungenzu
Gunsten der zu bestellendenHypothekenoderReallasten,mit Einschlußder Berichtigungder
Hypotheken=,Grundschuld=und Rentenschuldbriefe,sowiefür Eintragung und Löschungder
Hypothekenund Reallastenund für dieUmschreibungder Hypothekenauf den Eigentümer
des belastetenGrundstückswerdenGebührenzur Staatskassenicht erhoben. Das gleiche
gilt für Erklärungen, welchedie AufhebungeinerHypothek,GrundschuldoderRentenschuld
zu Gunsten der zu bestellendenHypothekoderReallast betreffen.

Kosten, welchefür Beiziehungvon Sachverständigenund für sonstigezurVorbereitung
derBescheide dienendeGeschäfte,dann für Bestellungder Sicherheiterwachsen,sind vom
Darlehenssucherzu tragen.

Art. 32. (23.)
Insoweit die von den Schuldnernzu entrichtendenKulturrenten und Rückzahlungen,

dann der Reservefonds(Art. 28) zur VerzinsungundTilgung dereusgegebenenRenten=
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«StaatsdienstNachricht.
Im Namen Seiner Majestüt des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
haben Sich unterm 29. März 1908
allergnädigstbewogengefunden,den außer=
ordentlichenGesandtenund bevollmächtigten
Minister am KaiserlichRussischenHofe, Ge=
heimenLegationsratII. KlasseKarl Grafen
von. Moy nachMaßgabedesTitels II § 18
der Verfassungsurkundevom 1. April 1908
an zum GeheimenLegationsratI. Klassezu
befördern.
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Ordens-Verleihungen.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unterm 23. Februar 1908
allergnädigstbewogengefunden,demHerzog=
lich Sachsen=AltenburgischenKammerherrn
Grafen Beust denVerdienstordenvom hei=
ligen Michael II. Klasseund demK. Preu=
ßischenOberleutnantBernhardt im 8. Thü=
ringischenInfanterie=RegimentNr. 153 den
Militär=VerdienstordenIV. Klassezuverleihen.



cis-undyerarduungg-gilatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 22.
München, den 6. April 1908.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 31. März 1908, die Prüfungen für das Lehramt an den Lehrer=

und Lehrerinnenbildungsanstalten betreffend.— Bekanntmachung vom 30. März 1908, den Vollzug der
Königlich AllerhöchstenVerordnung über die Postportofreiheit und die Vergünstigungenim Telegramm=und
Telephonverkehrvom 22. Dezember1907 (Gesetz=und Verordnungsblatt S. 1082ff.) betreffend.

Nr. 29178.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Prüfungen für das Lehramt an denLehrer=und
Lehrerinnenbildungsanstaltenbetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Litpol!,
vonGottezGnadenKöniglicherPrinzvonHayern,

Revent.
Wir findenUns bewogenin Abänderungund Ergänzung der §§ 6, 54 und 55

des Normativs vom 29. September1866 über die Bildung der Schullehrerim Königreich
Bayern zu verordnen,was folgt:
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§ 1.
Der Nachweisder Befähigung zur Übernahmeder Stelle einesDirektors odereines

Seminarlehrers(Seminarschullehrers)an einer K. Lehrerbildungsanstaltoder an einem
K. Schullehrerseminare,dann der Stelle einesHauptlehrersan einerK. Präparandenschule
ist in der Regel durchdas Zeugnis über erfolgreicheAblegungentwedereinerPrüfung für
das Lehramtan humanistischenoder technischenUnterrichtsanstaltenoder der Prüfung für
das Lehramtan den Lehrer=und Lehrerinnenbildungsanstaltenzu erbringen.

Was vorstehendfür die K. Lehrerbildungsanstaltenbestimmtist, gilt in der Regel
auchfür die Übernahmeder Stelle einesDirektors, einesOberlehrers oder einer Ober=
lehrerinan einerK. Lehrerinnenbildungsanstalt.

Geistlichekönnendie Stelle eines erstenSeminarlehrersund Präfekten oder eines
Religionslehrersan denK. LehrerbildungsanstaltenohnesolchenbesonderenPrüfungsnachweis
erlangen. ·

.§2.
Durch die Prüfung für das Lehramtan den Lehrer-undLehrerinnenbildungsanstalten

ist festzustellen,ob der Kandidat oderdie Kandidatin sich in einerGruppe von Lehrgegen⸗
ständendie erforderlicheLehrbefähigungfür den Unterrichtan den Lehrer-und Lehrerinnen⸗

§ 3.

Die Prüfung erstrecktsich vorerst auf vier Gruppen von Lehrgegenständenund zwar
umfaßt

die ersteGruppe (Realprüfung):
Deutsche Sprache, Geschichteund Erdkunde,

die zweite Gruppe (mathematischeund naturwissenschaftlichePrüfung): entweder
a) Mathematik mit Physik und Chemieoder
b) Mathematik und beschreibendeNaturwissenschaftenoder
) Chemie mit Mineralogie,Botanik, ZoologieundAnthropologiesowieErdkunde,

die dritte Gruppe (pädagogischePrüfung):
Erziehungs= und Unterrichtslehre in Verbindung mit zwei Lehrgegen=
ständender erstenoderzweitenGruppe,

die vierte Gruppe (Musikprüfung):
Musik in Verbindungmit einemLehrgegenstandeder vorgehendenGruppen.

84.

Zur Prüfung in einerdieservierGruppenwerdennurKandidatenund Kandidatinnen
für das Lehramtan den Lehrer-und Lehrerinnenbildungsanstaltenund zwar in derRegel
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nur solchezugelassen,welchenachErfüllung der Vorbedingungenfür die Anstellungim
Volksschuldiensteeine ständigeVerwendungim Dienste der K. Lehrer=und Lehrerinnen=
bildungsanstaltengefundenhabenund denNachweisliefern, daß sie vier Semesterhindurch
die Prüfungsgegenständeder gewähltenGruppe zum ausschließlichenGegenstandeihrer hoch=
schulmäßigenoderFachstudiennachnähererBestimmungdesStaatsministeriumsdes Innern
für Kirchen=und Schulangelegenheitengemachthaben.

Religionslehrerder K. Lehrer=undLehrerinnenbildungsanstaltenkönnensichderPrüfung
in einerder vier Gruppen ohneNachweisweitererHochschulstudienunterziehen.

Die Zulassung zur Prüfung in einer der vier Gruppen soll auch den an Lehrer=
und Lehrerinnenbildungsanstaltenvon Gemeinden,von geistlichenGenossenschaften,von Ver=
einen, dann von Privaten hauptamtlichverwendetenLehrpersonenbewilligt werden,welche
sichüberErfüllung derVorbedingungenfür Anstellungim Volksschuldiensteundüber das durch
Absatz1 gefordertezweijährigeHochschulstudiumauszuweisenvermögen.

Währendder Übergangszeit,jedochnicht über das Jahr 1911 hinaus kann die Zu=
lassungzur LehramtsprüfungauchohnedenNachweiseinesdurchvier Semesterfortgesetzten
Hochschulstudiumsden im Zeitpunkteder ErlassungdieserVerordnungseit drei oder mehr
Jahren im Diensteder Lehrer=oderLehrerinnenbildungsanstaltenstehendenLehrpersonenauf
Grund anderweitigerAusbildungsnachweiseund guterQualifikation bewilligt werden. Zu=
gunstensolcherKandidatenkann auch eineandereGruppierungder Prüfungsfächergestattet
werden.

§ 5.

Die Prüfung für das Lehramtan den Lehrer=und Lehrerinnenbildungsanstaltenwird
nachBedarf in Münchenunter demVorsitzeeinesMinisterialkommissärsabgehalten. Die
Beisitzerder Prüfungskommissionwerdenvom Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=
und Schulangelegenheitenaus Professorenvon Hochschulen,dann aus Mitgliedern der
Landesschulkommissionund anderengeeignetenFachmännernernannt. Die Prüfung in der
Musik wird an der K. Akademieder Tonkunstin Münchenabgelegt.

86.
Nach demErgebnisseder Prüfung wird das Zeugnis der sehrguten, gutenoderge=

nügendenBefähigung für das Lehramt an den Lehrer=oder Lehrerinnenbildungsanstalten
erteilt. Im Falle ungenügendenErgebnissesist eineeinmaligeWiederholungder Prüfung
gestattet.

87.

Das Staatsministeriumdes Innern für Kirchen- und Schulangelegenheitenist mit
demVollzuge dieserVerordnungbeauftragtund hat die erforderlichenVollzugsvorschriften,
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insbesonderediePrüfungsordnungzu erlassen. Auch bleibt ihm dieBestimmungvorbehalten,
in welchemUmfangeund von welchemZeitpunkteanLehrpersonenan den unter§ 2 Absatz1
Ziffer 1 lit. b Unserer Verordnungvom 10. Mai 1905 überdie Gründung,Leitung
und Beaufsichtigungvon Erziehungsanstaltenund UnterrichtsanstaltenfallendenLehrer=und
LehrerinnenbildungsanstaltendenAnforderungengegenwärtigerVerordnungzu genügenhaben.

Diese Verordnungtritt mit demTage ihrer Verkündigungin Kraft.

München,den31. März 1908.

Luitpold,
Prinz von SHayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. u. Wehner.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
Ministerialrat Steiner.

Nr.23/4511.
V.VI.100.

Bekanntmachung, denVollzug der KöniglichAllerhöchstenVerordnungüber die Postportofreiheit
und die Vergünstigungenim Telegramm=und Telephonverkehrvom 22. Dezember1907 (Gesetz=

und VerordnungsblattS. 1082 ff.) betreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern, Kl. Staatsministeriumdes Innern für firchen-und
SIchulangelegenheiten,K. Staatsministeriumder Finanzen, K. Staatsministeriumfür

Verkehrsangelegenheiten.

Die Beilagen5, 6 und8 zur Bekanntmachungvom25. Dezember1907 — den
Vollzug des Gesetzesüber die Postportofreiheitvom 22. Dezember1907, ferner der
KöniglichAllerhöchstenVerordnungüber die Postportofreiheitund die Vergünstigungenim
Telegramm=und Telephonverkehrvom gleichenTage betreffend— (Gesetz=und Verord=
nungsblattS. 1111 ff., S. 1127 ff. und S. 1137 ff.) sind abzuändern,wie folgt.
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I. Nachzutragensindin alphabetischerFolge

A. in derBeilage 5:

Kult. AgrikulturchemischesInstitut der KöniglichenAkademiefür Landwirtschaftund
Brauereiin Weihenstephan. «

Inn. Anstalt, Königliche— für Bienenzuchtin Erlangen.
Kult. Baumschule,Königliche— in Weihenstephan.
Inn. (Zum Vortrag „Bezirksämter“)

Vorständeder Bezirksämter.
Inn. BienenzuchtanstaltErlangen.
Inn. Bienenzucht,Konsulentfür —.
Fin. ChiemseeadministrationBergen.
Inn. Konsulentfür Bienenzucht.
Kult. StaatsgutsökonomieverwaltungWeihenstephan.
Kult. Stadtschulkommissionen. « «
Kult. Tierärztliche Hochschulein München, Direktion, Kliniken, Institute und

Abteilungen,dann die dortigeHufbeschlagschule(Lehrschmiede).
Kult. Versuchs=und Lehrbrauerei,Königliche— in Weihenstephan.
Kult. Versuchs=und Lehrbrennerei,Königliche— in Weihenstephan.
Kult. Verwaltung der Staatsbrauereiin Weihenstephan.

B. in derBeilage 6:

Inn. LandwirtschaftlicheKreisversuchsstationWürzburg. I I
Fin. SeewarteiÜbersee. I
Kult. StiftungsadministrationFreystadt. « I In·Iv

O.inderBeilage8:

IsraelitischeKultusgemeindeverwaltungen. Kultusgemeindeverwaltungen,Israelitische—.
IsraelitischeKultusvorstände. Kultusvorstände, Israelitische—.

Synagogenausschüsse.
VerwaltungsausschüssederisraelitischenKultus=

gemeinden.
48

Gocgle



254

II. Zu streichensind
in derBeilage 6:

Fin. ChiemseeadministrationBergen. l
Kult. Gefällstiftung,Geistliche—zu Neumarkti. Opf. in Freystadt. I u. IV
Kult. GeistlicheGefällstiftungzu Neumarkt i. Opf. in Freystadt. I u. IV

München,den30. März 1908.

Dr. v.Wehner. v. Frauendorfer. v. Pfaff. v. Brettreich.
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GesetzundVerardunngs-gunt
Königreich Bayern.

Nr. 23.
München, den 8S.April 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 4. April 1908, den gewerbsmäßigenBetrieb des Handels mit ländlichen Grundstücken

betreffend. — Bekanntmachung vom 4. April 1908, den Vollzug des Gesetzesvom 26. Februar 1908
(Gesetz=und Verordnungsblatt S. 87) über die Abänderung des Forstgesetzesbetreffend.

Nr. 8910.

Bekanntmachung, dengewerbsmäßigenBetriebdesHandelsmit ländlichenGrundstückenbetreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund der §§ 35 und38 derGewerbeordnungin derFassungderBekannt=
machungvom26. Juli 1900 (N.G.=Bl.S. 871) wird für die Landesteile rechts
des Rheines folgendesbestimmt:

1. Die Güterhändlerhabenalle in denArt. 42a und 42c des Forstgesetzesin der
FassungdesGesetzesvom26. Februar1908 (Gesetz=undVerordnungsblattS. 87) be=
zeichnetenGeschäftsabschlüsseund den Tag der erfolgtenAnzeigeüber dieseVerträgean die
Distriktsverwaltungsbehördein das nachderMinisterialbekanntmachungvom1.Januar1894
(Gesetz=undVerordnungsblattS. 12) zu führendeGeschäftsbucheinzutragen.

Gocgle



256

2. Die Ministerialbekanntmachungvom 3. Oktober 1899, dengewerbsmäßigenBetrieb
des Handels mit ländlichenGrundstückenbetreffend(Gesetz=und VerordnungsblattS. 844),
wird außerKraft gesetzt.

Für diePfalz bewendetesbeidenVorschriftenderBekanntmachungenvom1. Jannar 1894 I
und vom 3. Oktober1899 (Gesetz=und Verordnungsblatt1894 S. 12; 1899 S. 844).

München,den 4. April 1908.
v. Erettreich.

Nr. 9124.

Bekanntmachung, den Vollzug des Gesetzesvom 26. Februar 1908 (Gesetz=undVerordnungs=
blatt S. 87) über die Abänderungdes Forstgesetzesbetreffend.

fl. StaatsministeriumderInstiz, K. StaatsministeriumdesInnern, K. Staatsministerium
der Finanzen.

Das Forstgesetzin der Fassung vom 4. Juli 1896 (Gesetz=und Verordnungsblatt
S. 325) will die derHolzzuchtzugewendetenGrundstückeindieser Nutzungsarterhalten
und schreibtin Art. 42 — abgesehenvon denFällen, in denendieRodung gemäßArt. 34
erlaubtwird — die WiederaufforstungabgeholzterWaldflächenvor.

Das Gesetzvom26. Februar1908 (Gesetz=undVerordnungsblattS. 87) bezweckt,
unter besondererBerücksichtigungder den PrivatwaldungendurchdenBetrieb des gewerbs=
mäßigenGüterhandelszugefügtenSchäden,denbeidemVollzugderVorschriftendesArt.42
des ForstgesetzesaufgetretenenSchwierigkeitenzu begegnenund die Jungholzbeständedes
HochwaldbetriebesvorderVerwüstungzu schützen. «

Die Anwendungder Forstgesetzuovellevom 26. Februar 1908 ist wie die des Forst=
gesetzesauf die Landesteilerechtsdes Rheins beschränkt.

Für denVollzug der einzelnenBestimmungenwerdenfolgendeGesichtspunkteaufgestellt:

I. Zu § 1, Art. 42a.

1. Der Art. 42a nimmt die bisher in der Ministerialbekanntmachungvom 3. Ok=
tober1899 (Gesetz=und VerordnungsblattS. 844) vorgeschriebeneAnzeigepflichtauf und
dehntsie auf alle Fälle aus, in denenein gewerbsmäßigerHändler mit ländlichenGrund=
stückenim eigenenNamen oderals VertretereinesAnderen,— also auch als gesetzlicher
Vertreter, nicht nur als Bevollmächtigter,— ein Waldgrundstückerwirbt oderveräußert.
Auf eine reineVermittlungstätigkeitdes Güterhändlers,bei der er wederals Vertragsteil,
nochals Vertreterim Willen oder in der Erklärung des Willens einesVertragsteils auf=
tritt, findetderArt. 42a keineAnwendung.
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2. Die Anzeigepflichttritt ohneRücksichtauf die beabsichtigteVerwendungdesGrund=
stücksein. Die Anzeigekann mit demGesucheum Erteilung der nachArt. 42b erforder=
lichenGenehmigungverbundenwerden.

3. Der Begriff des gewerbsmäßigenGüterhändlerswird in demGesetzenichtaus=
drücklichbestimmt,ist jedochnach der Absichtdes Gesetzgebersder gleichewie in Art. 19
des Grundentlastungsgesetzesvom 2. Februar 1898 (Gesetz=undVerordnungsblattS. 19);
beim Vollzug des Gesetzeskann deshalbdie zu Art. 19 a. a. O. ergangeneRechtsprechung
herangezogenwerden.

« Il.Zu§1,Art42b.
1. Der Art. 42 b erweitertdas bishernur bei SchutzwaldungenbestehendeErforder=

nis der forstpolizeilichenGenehmigungauf Abholzungenund der Abholzungin derWirkung
gleichkommendeLichthauungen,die vomGüterhändlerodervondemjenigen,als dessenVertreter
der GüterhändlerdenWald erworbenhat, odervon demjenigenvorgenommenwerden,an
welchender Güterhändlersei es im eigenenNamen oderals Vertreter einesAnderen den
Wald veräußerthat.

Kahle Abholzungenkommensehrhäufig beiGutszertrümmerungenvor und zwar meist
für die Zweckeder GüterhändlerselbstodergewerblicherUnternehmungen,wie z. B. Säge=
werke,Schleifholz=und Cellulosefabriken,die Waldteilemit oderohnedenBoden von den
Händlern erwerbenund denHolzbestandohneRücksichtauf das Alter oder den noch im
Steigen begriffenenMassen=oderWertzuwachsverwerten.Die Polizeibehördenund die mit
demForstschutzbetrautenOrgane (Art. 115) habendeshalbdiesenVorgängenbesondereAuf⸗
merksamkeitzu widmen.

2. Die Pflicht zur Erholung forstpolizeilicherGenehmigungist zeitlichunbeschränkt;
dies gilt insbesondereauch von demBesitznachfolgerdes Güterhändlersoder des von dem
GüterhändlerVertretenen.

3. Die Genehmigungist nur für dieAbholzung,d. i. denkahlenAbtrieb,und für
die diesemin der Wirkung gleichkommendeLichthauung,vorgeschrieben.Eine solcheLicht=
hauung liegt dann vor, wennder Hauptbestandganz oder in einemMaße beseitigtwird,
daß die zurückbleibendeBestockungfür eine natürlicheWiederverjüngungdes Waldes nicht
mehr ausreicht,diesevielmehrauf künstlichemWege bewerkstelligtwerdenmuß.

4. Das Gesuchum Genehmigung,das AngabenüberSteuergemeinde,Plannummer
und Umfang des Grundstücks,über Benützungsartund Eigentumsverhältnissean den an=
grenzendenGrundstücken,endlichüber Art und Umfang der beabsichtigtenNutzung zu ent=
haltenhat, ist bei der gemäßArt. 42a zuständigenDistriktsverwaltungsbehördeeinzureichen.
Diese hat von demGesuchdie Ortspolizeibehördeund die angrenzendenWaldbesitzerzur
Abgabevon Einwendungeninsbesondereüber die Richtigkeitder Grenzen zu verständigen.
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Das Gesuchist sodannnebstden eingelangtenEinwendungenan das Forstamt zur gut=
achtlichenAußerungzu leiten.

Das Forstamthat, wennes dies für erforderlicherachtet,zur Aufklärung der Ver=
hältnissedie beteiligtenGrundbesitzerzu einer Tagfahrt einzuladen.

5. ErweisensichdieGrenzendesWaldgrundstücksals strittig und einigensichdieBe=
teiligtennichtüber die vomGesuchstellervorzunehmendeNutzung,so ist dieGenehmigungbis
zur FeststellungderGrenzenauszusetzen,soweitdie strittigeFlächedurchdiebeabsichtigteNutzung
berührtwird. Das Genehmigungsgesuchist jedochzu bescheiden,falls der Widersprechende
nicht binnen zu bestimmenderFrist denRechtswegzur Festsetzungder Grenzenbeschreitet.

6. Wird mit dem Genehmigungsgesuchein Antrag auf Rodungserlaubnisgemäß
Art. 34 des Forstgesetzesverbunden,so ist über diesenAntrag in der Regel vorweg und
gesondertzu befinden,da mit der Rodungserlaubnisdie Genehmigungspflichtentfällt.

7. Die Genehmigungist zu versagen:
a) gemäßArt. 39 des Forstgesetzes,wenneineSchutzwaldungin Frage steht,
b) wenndieWiederaufforstungoderhinreichendeWiederbestockungnichtgesichertist,
) in der Regel, wenn in einemJungholzbestanddes Hachwaldbetriebesnichtmin=
destens75 vomHundertderStämmein Brusthöhe12 cmundmehrStärkebesitzen.

8. Die Feststellung,ob die erforderlicheMehrzahl der Stämme in Brusthöhe12 cm
und stärkerist, hat durch sachverständigeErhebungen,insbesonderedurchAufnahme von
Probeflächenzu geschehen.

9. Unter die Beschränkungder Ziffer 7 Buchstabec fallen nichtdie Bestände des
Nieder=oderMittelwaldbetriebes(Ausschlagwaldungen).

Ausnahmenvon der Regel sind nur für solcheJunghölzer des Hochwaldbetriebeszu
gewähren,derenAbholzungwegenBeschädigungendurchInsekten,Schneedruck,Hagelschlag,
Feuerschadenund ähnlichenGründen, oder wegensehr geringerWuchsleistungoder zum
Zweckder Anderungder Holzart forstwirtschaftlichgebotenist.

10. Die Genehmigungzur AbholzungoderLichthauungsetztvoraus, daß dieWieder=
aufforstungohneZweifel gesichertist. Die etwa aufzuerlegendenbesonderenBedingungen
habendeshalbausschließlichder Erhaltung des Waldes zu dienen. Als Beispielesind die
Auflage der VerwendungbestimmterHolzarten, einerFrist für die Wiederaufforstung,des
Maßes der zulässigenräumlichenAusdehnungdes Schlages, von Vorkehrungenzur Ver=
hütungvon Waldabschwendungenim Sinne des Art. 41 zu nennen;die Bestimmungdes
zulässigenMaßes der Lichthauungwird in Betrachtkommen,wenn die beabsichtigteHieb=
führungdurchübergroßeräumlicheAusdehnungdes Schlagesz. B. auf steilenHängenund
steinigemBoden in sonnseitigerLagedie künftigeWiederbestockunggefährdenwürde.

11. Für die Kostender Wiederaufforstungist Sicherheitzu verlangen.
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Ihre Höhe bemißtsich nach dem vom Forstamtezu schätzendenBetrageder Kosten,
die demStaate im Falle der zwangsweisenAufforstungerwachsenwürden. Die Sicherheits=
leistungkannin einerder in § 232 desBürgerlichenGesetzbuchesbezeichnetenArtenerfolgen.
Bei der Prüfung der Frage, ob sichdie angeboteneSicherheitzur Annahme eignet, sind
die Vorschriftender §§ 238 bis 239 a. a. O. zu beachten.Die Distriktspolizeibehörde
hat darauf hinzuwirken,daß die Sicherheitin der Regel nur durchHinterlegungvon Geld
oderWertpapierengeleistetwird. Die Hinterlegungkann bei jedembaherischenAmtsgericht,
dann bei der K. Bank oderderenFilialen bewirktwerden.

Die Rückgabeder Sicherheit ist in das Ermessender Distriltspolizeibehördenach
Anhörungdes ForstamtsohnezeitlicheBeschränkunggelegt; sie hat zu erfolgen,sobalddie
ausgeführtenKulturen sich in demMaße entwickelthaben,daß die Wiederbewaldungder
abgeholztenFläche als hinreichendgesichertangesehenwerdenkann oderdurchÜbergangdes
Grundstücksin einen geordnetenWaldbetriebfür die entsprechendeAufforstunggenügende
Gewähr gegebenist. Auch eineteilweiseRückgabeist nicht ausgeschlossen.

Die Rückgabeder Sicherheithat durchdie Hinterlegungsstellean denBerechtigtenzu

geschehen.
12. Die EndbescheidederDistriltsverwaltungsbehördein demGenehmigungsverfahren

sindgemäßArt. 109 Abs. 1, dann 111 des Forstgesetzesanfechtbar.
Die GebührenundKostendesVerfahrensfallen, soweitsienicht als durchunbegründete

Einwände Dritter entstandendiesenaufzuerlegensind, demAntragstellerzur Last. Die
VerhandlungensindnachMöglichkeitzu beschleunigen.

III. Zu § 4.

1. Das ForstgesetzverpflichtetdenWaldbesitzerzurAufforstungkulturfähigerWaldblößen
und verfügt gemäßArt. 42 und 77 Abs. 1 die AusführungderKulturarbeitendurchdas
Forstamt auf Kosten des Säumigen, wenn dieserdie Arbeiten binnen festgesetzterFrist
unterlassenund gerichtlicheStrafe verwirkthat.

2. Der von der Novelle demArt. 77 beigefügteZusatzerweitertden Kreis der für
die Kosten der WiederaufforstungHaftpflichtigenauf jeden,der einen Wald abbolzt oder
eine nach Art. 42 aufzuforstendeWaldblöße erwirbt. Die durchdie Novelle eingeführte
Haftung ist zeitlichauf 5 Jahre beschränkt,setztjedochnicht voraus,daß einGüterhandels=
geschäftin Mitte liegt. Wer denWald abholzt,haftetohneRücksichtdarauf, ob ihm das
Waldgrundstückgehört,also auchdann, wenn er nur das Holz auf demStamme gekauft
hat; der Erwerbereiner aufzuforstendenWaldblößehaftetfernerauchdann,wenndieWald=
blößeschonlange Zeit, bevorer das Grundstückerworbenhat, entstandenist.

50
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3. Die gemäßArt. 77 Abs. 3 Verpflichtetenhaften als Gesamtschuldnerim Sinne
des§ 421 desB. G.B.

4. Die Vorschriftendes Art. 42 sind von der Novelleunberührtgeblieben.
Hiernach sind die Aufforderungzur Wiederaufforstungund die Fristbestimmungauch

künftighinan den jeweiligenBesitzerdes Waldgrundstückszu richten.Nach demUrteil des
K. OberstenLandesgerichtsvom 4. Febr. 1904 (S. der Entsch.in Strafs. B. 4 S. 213)
wirkt der Aufforstungsauftragauch gegenjedenBesitznachfolger.Wird demAufforstungs=
auftrag nicht rechtzeitigentsprochen,so ist das Strafverfahrendurchzuführenund die Er=
mächtigungzum weiterenVorgehengemäßArt. 42 Abs. 2 für das Forstamtzu erwirken.

Die Beitreibung der Kosten erfolgt sodann auf zweifacheWeise: gegenüberdenzur
Strafe Verurteilten, wie seithergemäß§ 13 Abs. 4 der Vollzugsvorschriftenzum Forst=
gesetzvom10. Oktober1879 (Fin.M.Bl. S. 424/Just.M.Bl. S. 1718), gegenüberden
sonstigenVerpflichtetenvor den Zivilgerichten(zuvgl.Art. 64 Abs.1 des Forstgesetzes).Die
Durchführungdes Verfahrensgehörtzur Zuständigkeitder Regierungsfinanzkammern.

IV. Zu § 5.

Diese Ergänzung des Art. 78 Abs. 1 des Forstgesetzessoll der Forstpolizeibehörde
ein rechtzeitigeswirksamesEinschreitenermöglichen,wenn der Verfügungsberechtigte,um
den durch das GesetzgeschaffenenBeschränkungenzu entgehen,ein Waldgrundstückdurch
Teilhiebeauszuplenternunternimmt.

Den Behördensind durchdas neueGesetzeineReihe vonAufgabenübertragenworden,
die im Interesseeiner geordnetenWaldwirtschaftundWalderhaltungliegenund derenDurch=
führung die fortgesetzteAufmerksamkeiterfordert. Es wird erwartet, daß alle beteiligten
Behördenund Organe des Forstschutzesim Bewußtseinder WichtigkeitdieserAngelegenheit,
demGesetzeeinen genauenund strengenVollzug sichern;gleichzeitigsind jedochalle vom
Standpunkteder Waldpflegenichterforderlichenund die Verfügung über die Grundstücke
unnötigerschwerendenMaßnahmenzu vermeiden. «

München,den 4. April 1908.

v.Miltner. v.Pfaff. v.Grettreich.
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esehundVerorduungs=Blatt
für das

KönigreichBayern.

Nr. 24.
München, den 10. April 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 6. April 1908, Anderung der Oberpolizeilichen Vorschriften über den Radfahrverkehr

betreffend. — Bekanntmachung vom 1. April 1908, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber
betreffend.— Hofdienst Nachrichten.— Auszug aus der Adels=Matrikel des Könrgreiches.

— —

Nr. 8862.

Bekanntmachung, AnderungderOberpolizeilichenVorschriftenüberdenRadfahrverkehrbetreffend.

+K.Staatsministerium des Innern.

Auf Grund einer zwischenden BundesregierungengetroffenenVereinbarungwerden
die OberpolizeilichenVorschriftenüber den Radfahrverkehrvom 29. September1907
(Gesetz=und VerordnungsblattS. 731) dahin abgeändert,daß in § 6 Abs.4 hinter dem
Worte „Radlaufglocken“ folgendeWorte eingeschaltetwerden:

„sofern sie dergestaltin Verbindungmit der Hemmuvorrichtungstehen,daß sie
ertönen,wennund solangediesein Anwendunggebrachtwird“.

München,den 6. April 1908.
v. Greitreich.
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Nr. 8279.

pfandbriefein den Verkehrzu bringen:

lionen Mark.

München,den 1. April 1908.

hofdiensNachrichten.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm20. März 1908 denMajor z. D.
und Bezirksoffizierin AnsbachKarl Freiherrn
von und zu der Tann unddenK. Kammer=
junker,Hauptmann und Adjutanten bei der
KommandanturMünchen Friedrich Grafen
von Spreti zu K. Kämmerern und den
Leutnantim 1.Chevaulegers=RegimentHerbert
von Spies zum K. Kammerjunker,auf
deren alleruntertänigstesAnsuchen, zu er=
nennen.

Gocgle

Auszug aus der Adels-Matrikel
des Königreiches.

Der Adels=Matrikelwurdeneinverleibt:
am 3. April 1908 der Professoran der

K. Akademieder bildendenKünste Heinrich
Ritter von Zügel in München für seine
Person als Ritter des Verdienstordensder
BayerischenKronebeiderRitter=KlasseLit 2,
Fol. 19, Akt Nr. 8666 und
am 4. April 1908 der Ministerialrat

undGeneralsekretärim K. Staatsministerium
desInnern für Kirchen=undSchulangelegen=
heiten JosephGeorg Ritter von Steiner
in Münchenfür seinePerson als Ritter des
VerdienstordensderBayerischenKrone bei der
Ritter=KlasseLit. S, Fol. 151, AktNr. 8768.



Greis-undYerordnungsgilais
für das

Königreich Vayern.

Nr. 25.
Maünchen, den 18. April 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 10. April 1908, den Vollzug des Reichsstempelgesetzesvom 3. Juni 1906 betreffend.—

Bekanntmachung vom 11. April 1908, Veröffentlichung der Satzungen der bayerischenLandwirtschafts=
bank E. G. m.b.H. betreffend.— Hofdienst=Nachricht.— Ordens=Verleihungen.

Bekanntmachung, den Vollzug des Reichsstempelgesetzesvom 3. Juni 1906 betreffend.

+K.Staatsministerium der Finanzen.

Auf Grund des § 152 der AusführungsbestimmungenzumReichsstempelgesetzeistdurch
die Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 20. März 1908 —Zentralblatt für das
DeutscheReich 1908 S. 126 — folgendesangeordnetworden:

Der Absatz6 des § 33 der Ausführungsbestimmungenzum Reichsstempelgesetzewird
aufgehoben.

Marken und mit StempelaufdruckverseheneVordruckezur Entrichtungder in der
Tarifnummer4 angeordnetenAbgabe, welcheder im § 33 der Ausführungsbestimmungen
enthaltenenBeschreibungnicht entsprechenoderwelcheüber andereals die dort aufgeführten
Wertbeträgelauten, dürfennur nochbis einschließlich31. Dezember1908 weiterverwendet
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werden. Bis zum gleichenZeitpunktekönnenWertzeichendieserArt nachMaßgabedes
§ 129 gegenvorschriftsmäßigeStempelwertzeichenkostenlosumgetauschtwerden. Der Umtausch
erfolgt bei gestempeltenVordruckennach Wunsch gegenStempelmarkenoder gestempelte
Vordrucke,bei Stempelmarkendagegennur gegenStempelmarken.

München,den 10. April 1908.
v. Pfaff.

Nr.8617.
Bekanntmachung, Veröffentlichungderah derbayerischenLandwirtschaftsbankE. G.m.b.H.

etreffend.

K. Staalsministeriumdes Innern.

Seitens der bayerischenLandwirtschaftsbankE. G. m.b. H. in Münchenwurdendie im
Gesetz=undVerordnungsblatt1904 Nr. 7 bekanntgegebenen§§ 16 derGenossenschafts=
satzungenund 27 Abs. 3 des Reglementsfür das Hypothekengeschäftabgeändert.

Gemäß§ 1115Abs.2 desBG. undArt.1Nr. 13 desGesetzesvom20.Dezember1903
— Gesetz=und VerordnungsblattS. 703 —wird nachstehendauf Antragderbayerischen
Landwirtschaftsbankder nunmehrigeWortlaut des § 16 der Satzungen und des § 27
Abs. 3 nebstdem daselbstangeführten§ 23 Abs. 1 des Reglementsfür das Hypotheken=
geschäftbekanntgegeben.

München,den11. April 1908.
v. Brettreich.

§ 16 der Satzungen.
Die Jahresleistungist in zwei halbjährigenTerminen nach den Bestimmungender

betreffendenSerie und zwar bei derKassederBank oderbei den von dieserfestgesetzten
Stellenbar einzuzahlen.

Die Höhe derVerzugszinsenwird durchReglementfestgesetzt,darf aber denBetrag von
4½0½%nicht übersteigen.

§ 27 Abs. 3 des Reglements.
Der Rückstandist in denFällen der§§ 26 und 27 mit ½% überdemnach§ 23

Abs. 1 festgesetztenZinssatz vom Tage der Fälligkeit an zu verzinsen.

§ 23 Abs. 1 des Reglementslautet:
Das Pfandbriefdarlehenist entsprechendder Höhe des vom Vorstandund Aufsichtsrat

festgesetztenZinsfußes zu verzinsen.

Go gle J



HofdienstNachricht.

Im Namen Seiner Majestät des Rönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
mitAllerhöchsterEntschließungvom 10. April
1908 den Grafen Edgar von Seyssel
d'Aix, seinemalleruntertänigstenAnsuchenent=
sprechend,vonderWürde einesK. Kämmerers
zu entheben.

Ordens-Verleihungen.
Im Mamen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold,des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
nachstehendeOrdensauszeichnungenzuverleihen:

unterm20. bezw.24. Dezember1907

I. den Verdienstorden vom heiligen
Michael I. Klasse:

demHofmarschallSeiner Kaiserlichenund
KöniglichenHoheit desKronprinzendesDeut=
schenReichesundKronprinzenvon Preußen,
von Trotha;

II. das Großkomturkreuz des Verdienst=
Ordens der Bayerischen Krone:

dem HofmarschallSeiner Majestät des
DeutschenKaisers, Königs von Preußen,
Grafenvon Zedlitz=Trützschler;

III. den Verdienstorden vom heiligen
Michael II. Klasse:

demKammerherrnIhrer Kaiserlichenund
KöniglichenHoheit der Frau Kronprinzessin

Gocgle
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desDeutschenReichesundKronprinzessinvon
Preußen,GrafenvonBismarck=Bohlen;

IV. das Verdienstkreuz des Ordens vom
heiligen Michael:

demK. preußischenHoffourier Borgwardt
und
dem K. preußischenSalonkammerdiener

Große;

V. die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

demK. preußischenHofjäger Pretschker,
dem K. preußischenKammerlakaiOskar

Tüllner,
demK. preußischenPortier Flanhardt,
den K. preußischenHof=LakaienGustav

Hölmdorf und HermannKiausch, sowie
demHaushofmeisterdesK. GesandtenGrafen
von Lerchenfeld,Johannes Sindl;
unterm20. März 1908

den K. Militär=Verdienstorden I. Klasse:
demK. und K. OsterreichischenFeldmar=

schalleutnantArtur Sprecher von Bern=
egg, Kommandantender 47. Infanterie=
Truppendivision;

denselben Orden III. Klasse:
demK. undK. OsterreichischenMajor des

GeneralstabsLudwigvon Bartha, eingeteilt
in derMilitärkanzleiSeinerK. undK. Apo=
stolischenMajestät;

denselben Orden IV. Klasse mit der Krone:

demK. undK. OsterreichischenHauptmann
Viktor von Moga desInfanterie=Regiments
Nr. 101;
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das Militär-Verdienstkreuz J. Klasse:

demK. undK. OsterreichischenLeibgarde=
Infanteristen(mit Feldwebelsrang)Johann
Janauschek;

das Verdienstkreuz des Ordens vom
heiligen Michael:

demK. K. Saaltürhüter Haller in der
Hofburg zu Wien;

die silberne Medaille des Verdienstordens
vom heiligen Michael:

demK. K. Jäger Edenberger,
demK. K. KutscherGoiser,
demK. K. Lakai Reitmeyer,

sämtlichein Wien;
unterm21. März 1908
demKammerlakaiJosephMayr, demLeib=

kutscherAndreasFriedl und demHofkutscher

Gocgle

KosmasFriedl in DienstenSeiner König=
lichenHoheit des Prinzen LudwigFerdinand
vonBayern,fernerdemLakaiMichaelKugler
in Diensten Ihrer KöniglichenHoheit der
Prinzessin Klara von Bayern die silberne

und
unterm30. März 1908
dem K. Kämmerer, OberstenHartmann

Freiherrnvon Owauf Wachendorf, Hof=
marschallund persönlichenAdjutantenSeiner

dinand von Bayern, den Verdienstordenvom
hl. Michael II. Klasse und demHofkaplan
SeinerKöniglichenHoheitdesPrinzenLudwig
FerdinandvonBayern,HeinrichRuez, päpst=
lichenHausprälatenundGeheimkämmerer,das
Ritterkreuzdes Verdienstordensder Bahe=
rischenKrone.

–



...-«

GesetzundVerarhunngs-hunt
für das

Königreich Vayern.

Nr. 26.
München, den 27. April 1908.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 26. April 1908, die Apothekerkammernbetreffend.— Bekannt=

machung vom 27. April 1908, die Apothekerkammernbetreffend.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Apothekerkammernbetreffend.

Im MamenSeiner Majestätdes Königs.

Zuitpoll!,
von Gottes GnadenKöniglicher Prinz vonFayern,

Regent.

Wir findenUns bewogenzu verordnen,was folgt:

81.
Als StandesvertretungderApothekerbestehtfür jedenRegierungsbezirkamRegierungssitz

eineApothekerkammer.
Die Apothekerkammernsind Körperschaftendes öffentlichenRechtes. Sie führen als
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Siegel das Herzschilddes BayerischenStaatswappensmit der Königskrone,umgebenvon
einem Lorbeer=und einem Palmzweig und von der Unschrift: „Apothekerkammervon
(derrrer . ·

§2.

Die Apothekerkammernbestehenaus gewähltenVertretern
1. der Eigentümerder selbständigenöffentlichenApothekendes Regierungsbezirkes,
2. der übrigenapprobiertenApotheker,die in ApothekendesRegierungsbezirkestätig
sind, sowiederaktivenMilitärapotheker,derenStandort im Regierungsbezirkeliegt.

Die Zahl der Vertreter bemißt sich für jede der beidenKlassen nach der Zahl der
Klassenangehörigen.Dabei ist innerhalb jeder Kammer für beide Klassen der nämliche
Maßstab anzuwenden.

83.

Wahlberechtigtund wählbarsind in jederKlassedie zu ihr gehörendenreichsangehörigen
approbiertenApotheker.

Von der Wahlberechtigungund von der Wählbarkeitsind ausgeschlossen:
1. Personen,die entmündigtodernach8 1906 des BürgerlichenGesetzbuchsunter
vorläufigeVormundschaftgestelltsind,

2. Personen,über derenVermögendas Konkursverfahreneröffnetist, währendder
Dauer diesesVerfahrens,

3. Personen,welchedie Befähigung infolge strafgerichtlicherVerurteilung verloren
haben,so lange dieserVerlust dauert,

4. Personen, die sichmit Beiträgen zur Apothekerkammer(8 17 Abs. 1) trotz
zweimaligerMahnung im Rückstandebefinden,

5. Personen,denendieWahlberechtigungund dieWählbarkeitwegenschwereroder
wiederholterVerletzungderBerufspflichtenoderwegenstandesunwürdigenVerhaltens
entzogensind.

Die Entziehung(Abs. 2 Ziff. 5) kann zeitlich begrenztoder dauerndsein. Sie
erfolgtdurchBeschlußder Apothekerkammer.Vor der Beschlußfassungist demBeschuldigten
Gelegenheitzur Außerungzu geben. Gegenden Beschlußfindetbinnenzwei Wochennach
der Eröffnung Beschwerdean die Kreisregierung,Kammer des Innern, statt.

84.

Die Wahl derMitglieder derApothekerkammerund ihrerErsatzmännererfolgterstmals
im Mai 1908, sodannalle drei Jahre (1911 usw.)im Oktober.
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85.

In den erstenTagen des Wahlmonats werdensämtlicheWahlberechtigtevon den
Distriktsverwaltungsbehörden,in München von der Polizeidirektion, schriftlicheingeladen,
spätestensam 20. des gleichenMonats oder, wenn dieserTag ein Sonn= oderFeiertag
ist, spätestensam nächstfolgendenWerktagebei der Distriktsverwaltungsbehördeeineneigen=
händig unterschriebenenStimmzettelmit so viel Namen einzureichen,als Kammermitglieder
und Ersatzmännerin der entsprechendenWählerklassezu wählen sind. An die Militär=
apothekerergehtdieseEinladung durchVermittlung der Generalkommandos.

§ 6.

Nach Ablauf der Frist für die Stimmabgabesendendie Distriktsverwaltungsbehörden
die Stimmzettel gesondertnach beidenWählerklassenje mit einemVerzeichnisder Wähler
sowiemit den erforderlichenBemerkungenüber die Wahlberechtigungder Wähler, über die
Wählbarkeitder Gewähltenund über etwaigeAnständean dieKreisregierung,Kammerdes
Innern, ein.

§ 7.

Die Kreisregierung,Kammer desInnern, nimmt unterZuziehungvon je 2 Vertretern
beider WählerklasseneeinePrüfung derAbstimmungvor und setztsodanndasAbstimmungs=
ergebnisfest.

88.
Ungültig sind Stimmzettel,
1. die von nichtwahlberechtigtenPersoneneingereichtwordensind,
2. die nicht rechtzeitigeingereichtwordensind,
3. die vom Wähler nicht unterschriebensind,
4. soweitdarin die Person einesGewähltennicht unzweifelhaftzu erkennenist,
5. soweitdarin Namen verzeichnetsind, derenTräger in der entsprechendenKlasse
nicht wählbar sind,

6. diemehrNamenals zu Wählendeenthalten.

89.
Gewählt sind diejenigen,welchedie meistenStimmen erhaltenhaben, und zwar der

Reihenfolgenachals Kammermitgliederund als Ersatzmänner.Bei Stimmengleichheitent=
scheidetnötigenfallsdas Los.

Die Gewähltenwerdenvon der Kreisregierung,Kammer des Innern, zur Erklärung
über die Annahmeder Wahl aufgefordert. Trifft binnen zwei WochennachEmpfang der
AufforderungkeineErklärung ein, so gilt die Wahl als abgelehnt.

Gocgle



8 10.
Verliert ein Kammermitglieddie Wählbarkeit, sei es überhauptoder in der Klasse,

die es vertritt, so scheidetdas Mitglied aus der Apothekerkammeraus.
Ein Ersatzmannhört in solchemFalle auf Ersatzmannzu sein.

§ 11.
Aufgabeder Apothekerkammernist: -
1. die Förderungdes Apothekenwesens,
2. die Förderungder Interessendes Apothekerstandes.

Zur Erfüllung dieserAufgaben habendie Apothekerkammernauf Verlangen der zu=
ständigenBehördenGutachtenzu erstatten;auch könnensie bei diesengeeignetenfallsAn=
träge stellen.

§ 12.
Jede Apothekerkammerwird alljährlich einmal oder öfter von der Kreisregierung,

Kammerdes Innern, zu einerVersammlungberufen.
Die Berufung muß erfolgen,wenn sie vomVorstande(8 13 Ziff. 1) odervon einem

Vierteil der Kammermitgliederbeantragtwird.

13.
Die versammelteApothekerkammerwählt mit einfacherStimmenmehrheitaus den

Mitgliedern der Kammer:
1. alle 3 Jahre einen Vorstand, der —unter entsprechenderVerteilung auf die
Eigentümervon Apothekenund die Nichteigentümer— aus mindestens3 Mit=
gliedernbesteht,und die erforderlicheAnzahl von Ersatzmännern,

2. alljährlicheinenAusschußvon 5 Mitgliedern für die Abgabevon Gutachtenbeie
ZurücknahmevonApothekerapprobationen(§24 derVerordnungvom29. März 1892,
den Vollzug der Reichsgewerbeordnungbetreffend)und 2 Ersatzmännerdieser
Mitglieder,

3. alljährlicheinenAbgeordnetenzum Obermedizinalausschuß(§ 6 der Verordnung
vom 24. Juli 1871, denObermedizinalausschußund dieKreismedizinalausschüsse
betreffend)und einen ErsatzmanndiesesAbgeordneten.Der Abgeordneteund
sein Ersatzmannsind —in entsprechendemWechsel— von 5 Apothekerkammern
aus der Klasse der Eigentümervon Apotheken,von 3 Apothekerkammernaus
der Klasseder Nichteigentümerzu wählen.

8 14.
Der Vorstand besorgtdie laufendenGeschäfteund leitet die Versammlungender

Apothekerkammer.Er vertritt die Apothekerkammergerichtlichund außergerichtlich.
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Die Mitglieder des Vorstandeswählenunter sicheinenApothekeneigentümerals ersten
Vorsitzenden,einenNichteigentümerals zweitenVorsitzendenund einenSchriftführer.

8 16.
Die BeschlüssederApothekerkammerund desVorstandeswerdenmit absoluterStimmen=

mehrheit der Erschienenengefaßt. Bei Stimmengleichheitentscheidetdie Stimme des
Vorsitzenden. «

Ein Beschlußdes Vorstandesist auchohneVersammlungderMitglieder gültig, wenn
alle Mitglieder des Vorstandesihre Zustimmungzu demBeschlusseschriftlicherklären.

§ 16.
Den Versammlungender Apothekerkammerwohnt ein Vertreter der Kreisregierung,

Kammer des Innern, bei. Dieser hat kein Stimmrecht, muß aber jederzeitzum Worte
zugelassenwerden.

§ 17.

Die Kostender Apothekerkammernwerden,soweit nötig, durchBeiträge der im § 2
bezeichnetenPersonenbestritten. »

Die Mitglieder der Apothekerkammernversehenihr Amt als Ehrenamt.

8 18.
Soweit dieseVerordnung keine Bestimmungentrifft, werden die Verhältnisseder

ApothekerkammerndurchSatzungengeregelt.
Jede Apothekerkammerbeschließtüber ihre Satzung selbst. Die Satzungenund deren

Abänderungenbedürfender Genehmigungdes Staatsministeriumsdes Innern.

§* 19.

Für die ersteWahlperiodenach demInkrafttreten dieserVerordnungwird die Zahl
der Mitglieder derApothekerkammernund die Zahl derErsatzmännervomStaatsministerium
des Innern bestimmt. «

Nach Feststellungder Wahlergebnissewird jedeApothekerkammerzu einerVersammlung
berufen. In dieserVersammlungwerdenunter Leitung einesVertretersderKreisregierung,
Kammer des Innern, die erforderlichenWahlen (8 13) vorgenommen.Die Wahl des
Vorstandeserfolgt hierbei unter vorläufigerFestsetzungder Zahl und der Verteilung der
Vorstandsmitgliederund ihrer Ersatzmänner.

Bis zur nächstenVersammlung bereitetalsdann der Vorstand den Entwurf der
Satzung vor.
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8 20.
Die §§ 36—40 der Apothekenordnungfür das KönigreichBayern vom 27. Ja=

nuar 1842(Reg. Bl. S. 257) tretenaußerKraft.

München,den 26. April 1908.

Luitpold,
Prinz von BLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v.Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.

Bekanntmachung, die Apothekerkammernbetreffend.

f#.Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund des§ 19 derK. Verordnungvom26. April 1908 (Gesetz=und Ver=
ordnungsblattS. 267) wird für die ersteWahlperiodenachdemInkrafttretendieserVer=
ordnungdie Zahl der Mitglieder der Apothekerkammernund die Zahl der Ersatzmänner,
wie folgt, bestimmt:

Klasseder Eigentümer Klasse
-pothekerkammer von Apotheken der Nichteigentümer

Kammer==Ersatz= Kammer==Ersatz=
mitglieder männermtglieder männer

| l

vonOberbayern 12 6 22 14
vonNiederbayern 7 3 4 3
derPfalz 9 4 6 4
der Oberpfalz und von Regensburg 7 3 4 3
von Oberfranken 8 4 4 3
von Mittelfranken 11 5 9 I 6
von Unterfrankenund Aschaffenburg 10 5 5 4
vonSchwabenundNeuburg 8 4 5 4
München,den 27. April 1908.

v. Prettreich.
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cseh-undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Vayern.

Nr. 27.
München, den 30. April 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 25. April 1908, die Eisenbahn=Bau und Betriebsordnung für die Haupt= und Neben=

eisenbahnen Bayerns betreffend. — Bekanntmachung vom 25. April 1908, den Vollzug des Reichserbschafts
steuergesetzesvom 3. Juni 1906 betreffend. Bekanutmachung vom 25. April 1908, Kontrollabstempelung
von ausländischen Inhaberpapieren mit Prämien betreffend. Bekanntmachung vom 28. April 1908,
Ergänzungen der Gebührentareder Eichanstalten für Maß und Gewicht betreffend. Bekanntmachung
vom 28. April 1908, Abänderung und Ergänzung der Eichordnung für das Königreich Bayern vom 1. An
gust 1885 betreffend.— Ordensverleihungen.— Auszug aus der Adelsmatrikel des Königreiches.

Nr. 7/B n.

Bekanntmachung, die Eisenbahn-Bau-und Betriebsordnungfür die Haupt- und Nebeneisen—
bahnenBayerns betreffend.

K#.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf dieam1. Mai 1908 zurEröffnungkommendeBahnlinieHeroldsberg —Eschenau
findendie in derEisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfür die Haupt und Nebeneisenbahnen
Bayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905 — Gesetz=und Verordnungsblatt1905
S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München,den25. April 1908.
v. Franendorfer.

OuWi
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Nr. 11219.

Bekanntmachung, denVollzug des Reichserbschaftssteuergesetzesvom 8. Juni 1906 betreffend.

K. Staaisministeriumder Finanzen.

Auf Grund des § 6 Abs. 4 des Reichserbschaftssteuergesetzesvom 3. Juni 1906
ist nach erfolgterZustimmung des Bundesrats mit Bekanntmachungdes Reichskanzlers
vom 14. April 1908 — Zentralblattfür das DeutscheReich1908 S. 157 —ange=
ordnetworden,daß das beweglicheVermögeneines niederländischenStaatsangehörigen,der
zur Zeit seinesTodes seinenWohnsitzin einemdeutschenBundesstaatehatte, zur Erb=
schaftssteunerauchdann heranzuziehenist, wenn es sichim Auslande befindet.

München,den 25. April 1908.

v. Pfaff.

Nr. 11220.

Bekanntmachung, Kontrollabstempelung,von ausländischenInhaberpapieren mit Prämien
etreffend.

K. Staatsministeriumder Finanzen.

Nachstehend wird die Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 14. April 1908 —
Zentralblatt für das DeutscheReich vom 16. April 1908 Nr. 17 Seite 147 ff. —
zum Abdruckegebracht.

Vordruckezu dendurchZiff. 3 der ReichskanzlerbekanntmachungvorgeschriebenenAn=
meldungenkönnenvon der K. Kreiskassevon OberbayerngegenErsatzder Druckkostenbe=
zogenwerden.

München, den 25. April 1908.

v. Pfaff.

Bekanntmachung.

Der Bundesrat hat in seinerSitzung vom 19. März 1908 beschlossen:
1. Die nachbezeichnetenAmtsstellen— das HauptzollamtBerlin Börse, das Haupt=
zollamtCöln Apostelnkloster,das HauptzollamtBreslau Nord, dasHauptzollamt
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Frankfurt a. M., die Kreiskassevon Oberbayernin München, die Hanptzoll=
ämter Dresden II und Leipzig II, das HauptzollamtKaiserstraßein Bremen
und das Stempelkontorin Hamburg — werdenermächtigt,die an deutschen

Inhaberpapieremit Prämien auf Antrag und ohneErhebungeinerGebührmit
einemKontrollstempelabzustempeln,wenndie Einreichungdes Papiers bei einer
der vorbezeichnetenAmtsstellenbinnendrei Monaten nachderBekanntgabedieses
Beschlussesim Zentralblattefür das DeutscheReich erfolgt ist und sichbei der
Prüfung aus der Beschaffenheitder bisherigenSpempelmarkeoderdesStempel=
aufdrucksein bestimmterAnhalt für die Annahmeeiner FälschungdieserZeichen
nicht ergibt.
Nach Ablauf der in Nr. 1 bezeichnetenFrist ist die Kontrollabstempelungnur
zulässig,wenn innerhalbeines Jahres, nachdemdie BekanntmachungdiesesBe=
schlussesim Zentralblatte für das DeutscheReich erfolgt ist, der Antrag auf
Abstempelunggestelltund hierbeiglaubhaftgemachtwird, daß der Antragsteller
ohne sein Verschuldenan der Einhaltung der vorgeschriebenenEinreichungsfrist
verhindertworden ist. Die Abstempelungerfolgt in diesemFalle ausschließlich
durchdas HauptzollamtBerlin Börse.

Der Antrag ist bei der oberstenLandesfinanzbehördedesjenigenBundesstaats
zu stellen,in welchemder AntragstellerseinenWohnsitzoder in Ermangelung
eines solchenseinenAufenthalthat. Befindet der WohnsitzoderAufenthaltsort
sichim Auslande, so ist derAntrag durchdieVermittelungeinerdeutschenBank=
anstaltbei derfür dieseörtlichzuständigenoberstenLandesfinanzbehördeeinzureichen.

In demAntrage sind die Gründe der verspätetenEinreichungdarzulegen
und unter Angabe der Beweismittel glaubhaft zu machen. Ihm ist eine der
Vorschrift in Ziffer 3 diesesBeschlussesentsprechendeAnmeldungbeizufügen.
Die obersteLandesfinanzbehördeentscheidetnachfreiemErmessendarüber,ob der
Antragstellerohnesein Verschuldenan der Einhaltung der Einreichungsfristver=
hindertwordenist. .

Wird das VorliegendieserVoraussetzungbejaht,so hat dieAnmeldungzur
AbstempelungnachMaßgabe der Bestimmungenin Ziffer 3 diesesBeschlusses
binnenvierWochennachEmpfangdesBescheidsunterdessenBeifügungzu erfolgen.
Die mit demKontrollstempelzu versehendenInhaberpapieremit Prämien sind
bei einer für die KontrollabstempelungzuständigenAmtsstellemittels einernach
demanliegendenMuster doppeltausgefertigten,von demAntragstellermit Namen
und Wohnung unterzeichnetenAnmeldungeinzureichen,in welcherdie einzelnen
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Stücke, nachihrer BenennungsowienachReihe und Nummer geordnet,aufzu=
führensind.

Von den StückengetrennteZinsleistenundZiusscheinesind nichtmit vor=
zulegen.Werdensie dennochbeigefügt,sogeschiehtdiesaufGefahrdesEinsenders.

Kann die Abstempelungnicht sofort vorgenommenwerden,so erhältder
lberbringerdieeineAusfertigungderAnmeldungmitEmpfangsbescheinigungzurück.
Nachdemdie KontrollabstempelungerfolgtoderderenUnzulässigkeitfestgestelltist,
werdendemAntragstellerdie zur AbstempelungeingereichtenPrämienloseund die
zweiteAusfertigungder Anmeldungmit einemVermerk über die Abstempelung
oderden Grund ihrerVersagungverabfolgt— und zwar im Falle derZiffer3
Abs. 3 diesesBeschlussesnachRückgabeder Empfangsbescheinigung—.
Prämienlose,welchedenAmtsstellendurchVermittelungderPost zugehen,werden,
sofernnichtderAntragstelleretwas anderesbestimmt,nachErledigungdesAntrags
in gleicherWeise,wie sie eingesendetwordensind, zurückgesandt.

Die Einsendungund Rücksendunggeschiehtauf Gefahr und Kostendes
Antragstellers.

und untenvon geschwungenenLinien umrandet,die in der Mitte beiderSeiten
durch geradeLinien verbundenwerden. Die Mitte des Stempels zeigt auf
schraffiertemGrunde das nach rechts gewandteBrustbild einerGermania mit
der Kaiserkroneund einemEichenkranz. OberhalbdiesesMittelfeldes ziehtsich
ein geschwungenesBand hin, welchesdieSchrift: „Reichsgesetzvom8. Juni 1871“
trägt. Unter dem Mittelfelde befindetsichdie Iunschrift:„Kontrollstempelfür
Prämienanleihen“. Beide Inschriftensind schwarzauf weißemGrunde. Am
Fuße desStempels erscheintdieUnterscheidungszifferderAbstempelungsstelleweiß
auf schwarzemGrunde. Rechts und links vom Mittelfelde befindetsichje ein
buntes Rändchen.

lichenAnweisungenan die Amtesstellenaufzustellen.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:Sydow.
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Anlage A.

Verzeichnis
der

gemäßBundesratsbeschlußvom 19. März 1908 zur Kontrollabstempelung
zugelassenenausländischenPrämienanleihen.

Stempelgebühr
gsd Jahr Nennwert Zins= gemäßGesetz
Arc1HBezeichnung der Anleihe ##t der satz vom
« gabe« Stücke v. H. S. Juni 1871

Gr. Kr.

Belgien.

1.Communal=Credit=Anleihe 1868/100 Franken 3 5 17½⅛
2. Lüttich,StädtischeAnleihe.185380 „ 2⅛½ 5 17½⅛
3. Ostende, „ „ 858S 2 „ — 5 17½

Stalien.

4. Neapel, StädtischeAnleihe 1868150 Franken 4⅜ 5 17½
5.] Mailand, „ » .186145Lire — 5 17½
6.] Mailand, „ „ 866%0 – 5 17½
7.Venedig, » » .186930» — 5 17⅛½
8.] Genua, „ « .1870150» —- 5»l71-2

Niederlande.
9.D Prämien=AnteilsscheinederStuhl=

weißenburg.Raab=GrazerE.=
B.=Anleihhe 1871/100 Thaler 4 5 17½

10. NiederländischeCommunal=Cre=
dit-Anleihe 1871|100 Holl. Gulde 5 17½⅛
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gsd. « « Jdtkk Nennwert Zins gemäßGesetz
Nr Bezeichnung der Anleihe Ans. der satz vom

gabe Stücke v. H. B. Juni 1871

Gr. Kr.

ölterreich und UAngarn.
11.Staats=Anleihe(1860er Lose)0Guld. O.W. 5 10 35

500 „ „ „ 10 I 35
100 „ „ „ 5 17½⅛

12.Donau=Regulierungs=Anleihe 1870100 „ „ „ 5 5 17½
13. Staats=Anleihe(1864 er Lose) 1864400 „ — 5 17½

50 „ „ „ – 5 17½
14. UngarischeAnleie 1870160600umuIU 5 17½
15.Ofen, StädtischeAnleihe 1859 40 „ „ „ — 5 17½⅛
16.st. Creditanstalt,Eisenbahn=

Anleihe 1858 100 5 17½
17.K. K.Hofpitalfonds, Rudolyh=

Stiftungs=Anleihe 18644 „1 5 17½
18. Clary- (Fürstliche)Anleihe . 1856 40Guld.C M. — 5 17½
19. Palffy= (Fürstliche)Anleisbe 1855% 40 „ „ „ — 5 17½
20.Salm=Reifferscheidt=(Fürstiche

Anleihe 1855 40505 ,— 5 17½

Rußland.
21.ussische, ersteStaats=Prämien=

Anleihe 1864400 Rub. S. 5 5 17½
22. Russische, zweiteStaats=Prä= -

mienAnleihe 1866100»« 5 5 1772
23.Anleihedes Großherzogtums

Finnland (FinnischeLose) 1868 10 Thaler — 5 17½

Schweiz.
24.Canton Freiburg, Anleihe 1860 15 Franken — 5 17½⅛

Spanien.
25.] Madrid, StädtischeAnleihe.18699100 Franken 3 5 17½

TFürbei.
26. OttomanischePrämien=Anleihe 1870|] 400 Franken 3 10 35

Gocgle



Nr. 27. 279

Anlage B.
Eingegangenden ten 190
Nr. des Aumeldungsbuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

Anmeldung
zur

Kontrollabstempelungvon ausländischenInhaberpapierenmit Prämien auf
Grund des Bundesratsbeschlussesvom 19. März 1908.

D Unterzeichnete beantrag dieAbstempelungder anbei folgenden,umstehend
näherbezeichnetenInhaberpapieremit Prämien und damit einverstanden,daß — die
Wertpapiereih auf Gefahr undKostendurchdiePost zurückgesandt— demÜber=
bringerder unten ausgefertigtenEmpfangsbescheinigunggegenderenAushändigungdie ab=
gestempeltenWertpapierezurückgegebenwerden,sowie daß die Steuerbehördezur Prüfung
der Legitimation des ÜberbringersdieserEmpfangsbescheinigungzwar berechtigt,abernicht
verpflichtetsein soll.

, den ten 190

/Vor- und Zuname, )
(ves Anmeldenden IWohnort undWohnung.

Empfangsbescheinigung.

Die umstehendverzeichnetenInhaberpapieremit Prämien sind der unterzeichneten
Steuerstelleübergebenund werdennacherfolgterAbstempelungdemÜberbringerdieserEm=
pfangsbescheinigungausgehändigtwerden. Die Steuerstellebehältsich das Rechtvor, die
Legitimation des UÜberbringersdieserEmpfangsbescheinigungzu prüfen, ist jedochzu einer
solchenPrüfung nicht verpflichtet.

„den ten 190

(Amtsbezeichnung,Unterschriftenund Amtsstempelabdruckder Steuerstelle.)
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Lfde.
Nr.

«Name, Stand und Wohnort
des

Anmeldenden
zahl 1

Benennung
(Anleihe)

4.

jahr
5. 6.

der Stücke
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papiere I Lfde. Nr. Der Kontrollabstempeluug!·) Bemerkungen**)

ve, — des — (insbesondere Grund der
ezeichnungnach Anmeldungs= Tag Monat Jahr II Versagung
Reihe Nr. buchs") r *r II derAbstempelung).

l l

7. 8. 9 10. 11,,. 12. 13.
# « 7

l

I « I

I
s I

I
I

I
I I

I

I
I

I
I

jedeStückgattunggesondertzu geschehen.
Unterschrift und Amtsstempelabdruck zu versehen.
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Nr. 11413.

Bekanntmachung, ErgänzungderGebührentaxederEichanstaltenfür Maß undGewichtbetreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Im NamenSeiner Mazjestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenAllerhöchstzu genehmigengeruht,daß die durchdie AllerhöchsteVerord=
nung vom 21. April 1894 festgesetzteGebührentaxederEichanstaltenfür Maß undGewicht
(Eeset=und Verordnungsblatt1894 Seite 151 und ff.) ergänztwerde,wie folgt:

Die Gebührenfür dieersteEichungeinesMeßapparatsfürFlächen(Planimeter)
betragen10 =4, für alle folgendenEichungen,sowiefür Prüfung ohneStempelung
5 Z, bei Rückgabewegenäußerlicher,sofort erkennbareroder kleinerer,leicht
sichtbarerMängel 1 —.

Jedem geeichtenApparate wird ein Eichscheinmit genauerAngabe des
Prüfungsergebnisses(Prüfungsschein)beigegeben.

München,den 28. April 1908.

v. Brettreich.

Nr. 520.

Bekanntmachung, Abänderung und Ergänzung der Eichordnungfür das KönigreichBayern
vom 1. August 1885 betreffend. Vom 28. April 1908.

Auf Grund des § 3 Abs. 2 des Reichsgesetzesvom 26. November1871, betreffend
dieEinführungderMaß=undGewichtsordnungfürdenNorddeutschenBundvom17. August1868
in Bayern, erläßt die K. Normal=Eichungs=KommissionnachstehendeVorschriften:

J.

Eichungvon Meßeinrichtungenfür Flächen(Planimeter).

§ 1.

Zur EichungwerdenzugelassenEinrichtungenzurAusmessungvon Flächen(z.B. von
Leder) — Planimeter —, welcheauf einer Umfahrung der zu messendenFläche mit einem
am Ende einesFahrstabs befindlichenFahrstifte bei entsprechenderAbrollung einer den
Flächeninhaltanzeigendenoder seineAnzeige vermittelndenMeßrolle beruhen. Es werden
sowohlKoordinaten=als auchPolar=Planimeterzugelassen.

Gocgle



Nr. 27. 283

§ 2.

Die ZulassungsolcherEinrichtungenist an folgendeBedingungengeknüpft:
a) Die Ausführung muß Gewähr für längereBrauchbarkeitder Achsenlagerund
für Unveränderlichkeitder wesentlichenTeile, insbesonderedes Durchmessersder
Meßrolle, sowieder Längedes Fahrstabsbieten.

h) Die Teilung darf nur nachmetrischemMaße erfolgen. Sie soll nachQuadrat=
dezimeter(agäm)oder dekadischenBruchteilen (0,,, 0,, 0/1) dieserMaßgröße
fortschreiten. ·

c) Auf dem Instrument ist dentlich anzugeben,für welcheFlächengrößenes be=
stimmt ist. «

83.

Als Fehlergrenzewird für alle Angabenvon 10 Qnadratdezimeteraufwärts ein Be=
trag von 2 Prozent der Angabefestgesetzt.

§ 4.

Es sind in geeigneterWeise Stempelstellenherzurichtenfür den auf demFahrstab
anzubringendenHauptstempel,der aus demgewöhnlichenEichstempel,der laufendenNummer
und der Jahreszahl besteht,sowiefür die erforderlichenSicherungsstempel.

85.

Die Eichung erfolgt bis auf weiteresnur durch die KöniglicheNormal=Eichungs=
Kommission.

II.

Eichungvon Flüssigkeitsmaßen.

Im § 10 der Eichordnungwird Ziffer 10 aufgehoben.An die Stelle von Ziffer 4
tretenfolgendeBestimmungen:

4. Bei denjenigenMaßen, bei denender Flüssigkeitsspiegelder richtigen
Füllung unter dem oberenRande des Maßes liegt, muß der Raumgehaltbe=
grenztwerden:
a) bei metallenen Maßen durch zwei einandergegenüberliegendeoderdrei
auf demUmfangegleichmäßigverteilteMarken, welchebestehenkönnen

aus Uberlauföffnungenin der Maßwand,
aus eingelötetenodereingenietetenStiften,
aus stiftartigen,aus der Maßwand getriebenenErhöhungen;
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können.

München,den 28. April 1908.

Ordens-Verleihungen.

Im NamenFeinerMajestätdesKönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 9. April 1908, aller=
gnädigstbewogengefunden,demerstenAdju=
tantenSeiner KöniglichenHoheit desHerzogs
von Genua, Kapitän zur See, Grafen Rai=
mondoMengoni=Ferretti denVerdienst=
ordenvom hl. Michael II. Klasseund

den Ordonnanz=OffizierenSeiner König=
lichenHoheit, SchiffsleutnantsLuigi Terni
de Gregorj und Carlo Casana denselben
Orden IV. Klassezu verleihen.

Go gle

Auszug aus der Adels-Matrikel
det Königreiches.

Der Adels=Matrikelwurdeneinverleibt:
am24. April 1908 derK. Generalleutnant

und Kommandeurder 3. Division Friedrich
Ritter von Lobenhoffer in Landaui. Pf.
für seinePersonals GroßkomturdesVerdienst=
ordens der BayerischenKrone bei der Ritter=
KlasseLit. L, Fol. 60, Akt Nr. 9238 und
der PäpstlicheHausprälat und Geheim=

kämmererHeinrichRitter von Ruez, Hof=

Ferdinandvon Bayern in Nymphenburgfür
seine Person als Ritter des Verdienstordens
der BayerischenKrone bei der Ritter=Klasse
Lit. R, Fol. 73, Akt Nr. 10124.
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rseh-undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Vayern.

Nr. 28.
München, den 7. Mai 1908.

Inhal t
Bekanntmachung vom 28. April 1908, Anderungen der Landwehrbezirkseinteilung im Bereiche der K. Preuß.

Militärverwaltung. — Bekanntmachung vom 29. April 1908, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf
den Inhaber betreffend.— Bekanntmachung vom 1. Mai 1908, den Vollzug des Reichsstempelgesetzes
vom 3. Juni 1906 betreffend. — Verwaltung der zivillistischen Seen und Fischwasser. — Hofdienst=Nachrichten.—
Hoftitel=Verleihung.— Staatsdienst=Nachricht.

St.M.d.J. Nr.9900.
Kr.=M. Nr. 7142.

Bekanntmachung, Anderungender Landwehrbezirkseinteilungim BereichederK. Preuß. Militär=
verwaltung betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern und f. Kriegsministerinm.

Mit Giltigkeit vom 1. April 1908 sind im Bereicheder K. Preuß. Militär=
verwaltungfolgendeAnderungender Landwehrbezirkseinteilungeingetreten:

1. Es ist das BezirkskommandoWaldenburg neu errichtetworden.
2. Die LandwehrbezirkseinteilungdesVI. K. Preuß.Armeekorpshat die nachstehenden
Anderungenerfahren.

3. Der 2. Bezirk der 32. Infanterie=Brigade(BezirkskommandosI und II Trier)
ist der 16. Feldartillerie=Brigade(bisher 16. Kavallerie=Brigade)im Frieden
unterstellt.

Die Anderungder Anlage 1 der Wehrordnungbleibt vorbehalten.
München,den 28. April 1908.

J. A.
Frhr.v. Horxn. v. Krazeisen.
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Landwehrbezirkseinteilung
der 2. Bezirkeder 22. und 23. Infanterie=Brigadeund des 1. Bezirks der 24. Infanterie=

Brigade.

„. VWerwaltungs-— «
Armee Infanterie Landwehrbezirke (bzw.Aushebungs.) Bemerkungenkorps Brigade bezirke

VI.22. 2.Be= LandkreisBreslaumsDer2.BezirkistdemKom=
« « II Breslau · - mandeurder11.Feldartil⸗

öirk- · sp.Kreis Trebnitz “*295im Frieden
Kreis Striegau unterstellt.

I Striegau Kreis Neumarkt

Waldenburg Kreis Waldenburg

23.2. Be= Nybnik
zirk““) Ratibor In derVerwaltungs=) "bn2. Bezirtder3 dn

— — — — ; ; « 1 anterie-Brigade i em

24. 1. Be= Cosel einteilung i beiee Kommandeurder12.Ka=
zirk““) Neisse un EEMMIIIEe

« «")der1.Bezirkder24-Jns
Oppeln fanterie=Brigadedem

Kommandeurder 24.In=
I fanterie=BrigadeimFrie=
6 den unterstellt.

Nr. 11014.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Der Vereinsbankin Nürnberg wurdedie Genehmigungerteilt, innerhalbder gesetz=
lichenund satzungsmäßigenUmlaufsgrenzeauf denInhaberlautende,in Stückezu 5000,
2000, 1000, 500, 200 und 100 eingeteilte4% ige Bodenkreditobligationen(Hypo=
thekenpfandbriefe)im Betrage von 10 Millionen Mark — Serie Nr. XXXII —, bei
welchendie Verlosungund Kündigungbis zum Jahre 1918 ausgeschlossenist, derenRück=
zahlung im übrigenaber innerhalb 60 Jahren vom Tage der Ausgabean im Wege der
Verlosung erfolgt, in den Verkehrzu bringen.

München,den 29. April 1908.
J. A.

Staatsrat v. kragzeisen.
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Nr. 9059.

Bekanntmachung, den Vollzug des Reichsstempelgesetzesvom 3. Juni 1906 betreffend.

fl. Staatsministeriumder Finanzen.

Unter Bezugnahmeauf dieBekanntmachungvom 10. April 1908 — Gesetz=und
VerordnungsblattS. 263 — wird zur Kenntnis gebracht,daß vom 1. Januar 1909
abvon denWertzeichenzurEntrichtungderReichsstempelabgabenachTarifnummer4 R. St.G.
völlig wertlos werden:

1. von Reichsstempelmarken
a) diejenigenmit gelblichem(bräunlichem)Untergrund,insoweit als der Neunwert
auf Pfennigbeträgelautet,

b) alle, welchedie Wertbezeichnungin der Mitte statt am oberenRande tragen,
c) alle mit schwarzemW auf beidenMarkenhälften(Warenmarken),insoweit als
derNennwertauf einender Beträgevon 5, 10, 30, 50 oder90 Pfennig
lautet;

2. von dendurchStempelaufdruckhergestelltenVordruckenzu Schlußnoten
a) diejenigenmit einemMarkenbilde von gelblichem(bräunlichem)Untergrund,in=
soweitder Nennwertauf Pfennigbeträgelautet,

b) alle mit schwarzemW auf beidenHälften des Markenbildes(Warenschlußnoten),
I) diejenigenohne schwarzesW auf demMarkenbild, insoweit als der Nennwert
auf einender Beträge von 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder10 J lautet.

Nach Einzug dieserWertzeichenbleibt eineVerschiedenheitinsofernenochbestehen,als
auf den Marken für Warengeschäfteder schwarzeW=Aufdruckbald in der Mitte bald am
unteren Rande des Markenbildes zu finden sein wird. Neugedrucktwerdennur mehr
Marken der letzterenArt. Insoweit nochsolchemit W=Aufdruckin der Mitte im Verkehre
sind und derenWeiterverwendungnicht durch die Bestimmungender Bekanntmachungdes
Reichskanzlersvom 20. März 1908 ausgeschlossenwird, stehtderenWeiterverwendungkein
Hindernis entgegen. .

Ebenso ist es zulässig, daß diejenigengestempeltenund ungestempeltenVordruckezu
Schlußnoten,welchestatt desWortes „Lieferungstermin:“nachfrüheremMuster die Worte
„Lieferungsterminper“ tragen, weiter verwendetwerden,soweit nicht wegenBeschaffenheit
des aufgedrucktenWertzeichensdie Bestimmungender vorgenanntenBekanntmachungAn=
wendungfinden.

München,den 1. Mai 1908.
u.Pfaff.
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Verwaltung der zivillistischenSeen
und Fischwasser.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs BayernVerweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
durch AllerhöchsteSignate vom 15. und
30. April 1908
I. die Verwaltung der zivillistischenSeen

und Fischwasservom K. Obersthofmarschall=
stab auf denK. Obersthofmeisterstabzu über=
tragen;
II. zuverfügen,daß für die zurK. Zivil=

liste gehörigenSeen und Fischwasserin
Berchtesgadeneine eigene äußereVerwaltung
mit der amtlichenBezeichnung„K. Königs=
seeadministration"“ eingerichtetund damit
der K. ForstmeisterGeorg Hauber in
Berchtesgadenfunktionsweisebetraut werde;
III. vom16. April 1908 denK. Geheimen

Sekretär am K. Obersthofmarschallstab,Leo=
pold Weyh, in gleicherDiensteseigenschaft
an den K. Obersthofmeisterstabzu versetzen.

hofdienst-Nachrichten.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm28. April 1908 den K. Kammer=

junker, Rittmeister und Eskadronschefim
3. Chevaulegers=RegimentJohann Freiherrn
von und zu Bodman auf sein allerunter=
tänigstesAnsuchenzum K. Kämmerer zu

ernennenund denGrafenJosephvon Spreti
seinemalleruntertänigstenAnsuchenentsprechend
von der Würde einesK. Kammerjunkerszu
entheben; -
mitSignatvom1.Mai 1908demPriester

Michael Huber, Kurat am städt.Kranken=
hauser. d. J. in München,dieerledigteHof=
kuratiein Schleißßeimvom 1. Mai 1908
an zu übertragen.

Hoftitel-Verleihung.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenmit AllerhöchstemSignate vom17.Apiil
1908 Sich allergnädigstbewogengefunden,
derElise Sebald, Mitbesitzerin der U. E. Se=
bald'schenBuchdruckereiin Nürnberg an Stelle
des bisherigenK. B. Hoflieferantentitelsden
Titel einer„K. B. Hofbuchdruckerin“zu ver=
leihen.

Staatsdienst-Machricht.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben allergnädigstgeruht, den Legations=
sekretärbei der K. Gesandtschaftam K. Ita=
lienischenHofe in Rom KonradGrafen von
Preysing, seinemalleruntertänigstenAn=
suchenentsprechend,vom 1. Juni 1908 ab
gemäß§ 22 lit. a der IX. Beilage zur
VerfassungsurkundeausdembayerischenStaats=
dienstezu entlassen.
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Geset=undVerudunzschuat
Königreich Vayern.

Nr. 29.
München, den S. Mai 1908.

7 Inhalt:
Bekanntmachung vom 4. Mai 1908, Anderung der §§ 30 und 39 der Eisenbahn=Verkehrsordnungbetreffend.—

Auszug aus der Adelsmatrikel des Königreichs.

Nr. 6/0 0.

Bekanntmachung, Anderungder §§ 30 und 39 der Eisenbahn=Verkehrsordnungbetreffend.

+K.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die §§ 30 und 39 der Eisenbahn=Verkehrsordnungwerden in nachstehenderWeise
abgeändert:

1. § 30 wird gefaßt:
(1) Der Reisendekann Gegenstände,derener zur Reise bedarf, bei der

Gepäckabfertigungsstellezur Beförderungals Reisegepäckaufgeben.
(2) Das Reisegepäckmuß durchseineVerpackung— in Koffern, Reise=

körben,Reisetaschen,Hutschachteln,handlichenKisten und dergleichen— als
solcheskenntlich sein.
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(3) Ob und unter welchenBedingungenGegenstände,die nichtzum
Reisebedarfezu rechnensind, sowieFahrzeugeund Tiere in genügendsicheren
Behältern als Reisegepäckangenommenwerden, hat der Tarif einheitlichzu
bestimmen.

Abs. (4) und (5) bleibenunverändert.
2. § 39 wird gefaßt:

Gegenstände,die sichzur Beförderung im Packwageneignen, sind nach
nähererBestimmungdes Tarifs als Expreßgutanzunehmen.

3. Die Verweisungenin den §§ 32 Abs. (2) und 34 Absl. (6) habenstatt
„ 30 Abs. 2)“ zu lanten: (8 30 Abl. 3).

Die Anderungentretensofort in Kraft.

München,den4. Mai 1908.

v. Frauendorfer.

Auszug aus der Adels-Matrikel des und dessenBruder Franz von Brentano
Königreiches. di Tremezzo, Fahnenjunkerim K. 1.In=

fanterie=Regiment„König“, beidein München
Der Adelsmatrikelwurdeneinverleibt: in erblicherWeisebei derAdels=KlasseLit. B,
am 29. April 1908 der cand. jur. Fol. 80, Akt Nr. 11.006.

Klemens von Brentano di Tremezzo
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GesetundVerardunngs-huat
für das

Königreich Bayern.

Nr. 30.
München, den 12. Mai 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 12. Mai 1908, den Vollzug des Vereinsgesetzes vom 19. April 1908 betreffend. —

Königlich AllerhöchsteGenehmigung zur Annahme fremder Dekorationen. — Auszug aus der Adelsmatrikel
des Königreiches. .

Nr. 12872.

Bekanntmachung, den Vollzug des Vereinsgesetzesvom 19. April 1908 betreffend.

f#. Staatsministerium des Innern.

Auf Grund AllerhöchsterErmächtigungwerdenzum Vollzuge des Reichsvereinsgesetzes
vom 19. April 1908 (R.G.Bl. S. 151) nachstehendeAnordnungenerlassen:

I. ZuständigkeitderBehörden.
Zu § 21 des Gesetzes.

1. HöhereVerwaltungsbehördenim Sinne desVereinsgesetzessind dieKreisregierungen,
Kammern des Innern, und untere Verwaltungsbehördendie Distriktspolizeibehörden,in
München die K. Polizeidirektion.

Polizeibehördenim Sinne des § 3 Abs. 2, § 7 Abs. 1, § 13 Abs. 1 und 2,
§ 14 Abs 1 und 2 des Gesetzessind die Distriktspolizeibehörden,in München die
K. Polizeidirektion,und Polizeibehördenim Sinne des § 5 des Gesetzesdie Ortspolizei=
behörden,in Münchendie K. Polizeidirektion.
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II. Von den Vereinen.

Zu § 2 Abs. 1 und 2.

2. Die Auflösung einesVereines, dessenZweck den Strafgesetzenzuwiderläuft,auf
Grund des § 2 des GesetzeserfolgtdurchBeschlußder Distriktspolizeibehörde,in München
der K. Polizeidirektion. Das Verfahren,insbesonderehinsichtlichder Beschwerde,sowiedie
ZuständigkeitdesVerwaltungsgerichtshofesbemißtsichnachdem (nochzu erlassenden)Gesetze
über die Ausführungdes Vereinsgesetzes.

Zu § 2 Abs.3.
3. Die öffentlicheBekanntmachungder endgültigenAuflösung einesVereines erfolgt

durchEinrückungin das für die öffentlichenBekanntmachungender Distriktspolizeibehörde
bestimmteAmtsblatt.

III. Von denVersammlungen.

Zu § 5.

4. Die in § 5 des GesetzesvorgeschriebeneAnzeige über die Veranstaltungeiner
politischenVersammlungist von demVeranstaltermindestensvierundzwanzigStunden vor
dem Beginn der Versammlungbei der Ortspolizeibehörde(Ziff. 1 Abs. 2) zu erstatten.
Die Ortspolizeibehördehat sofort die vorgeschriebenekostenfreieBescheinigung,in welcher
der Zeitpunkt(Tag und Stunde) der Anzeigeerstattungtunlichstgenau festzustellenist, zu
erteilenund unverzüglich,erforderlichenFalles telegraphischoder telephonisch,der vorgesetzten
Distriktspolizeibehördeüber die VersammlungNachrichtzu geben.

Zu § 6 Abf.1.
5. Der Anzeige bei der Polizeibehördebedarfes nicht, wenn die öffentlicheBekannt=

machungder Versammlungunter Angabedes Ortes und der Zeit der Versammlungsowie
ihres Veranstalterserfolgtentweder

a) in einer im Bezirkeder DistriktspolizeibehördeerscheinendenZeitung oder
b) durchöffentlichen,in dieAugen fallendenAnschlagunterBeachtungder allenfalls
über das PlakatwesenbestehendenpolizeilichenVorschriftenoder

0) durchAusrufen, wo dies für Bekanntmachungenauchnicht amtlicherArt orts=
üblich ist.

SpätestensvierundzwanzigStunden vor Beginn der Versammlungmuß die Nummer
derZeitung, welchedieBekanntmachungenthält,zur Ausgabegelangtsein oderderAnschlag
oderdas Ausrufen der Bekanntmachungbegonnenhaben.
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Die Ortspolizeibehördenhaben in den oben lit. a—c bezeichnetenFällen jeweils
sofort die in Ziff. 4 vorgeschriebeneAnzeigean die Distriktspolizeibehördezu erstatten.

Zu § 7Abs. 1u. 2 und §9.

6. OffentlicheVersammlungenauf öffentlichenStraßen undPlätzen und Aufzügeauf
öffentlichenStraßen und Plätzen bedürfender GenehmigungderDistriktspolizeibehörde.

Wird die Genehmigungverweigertoder von der Einhaltung bestimmterBedingungen
abhängiggemacht,so ist demVeranstaltersofortein gebühren=und kostenfreierBescheidmit
Angabe der Gründe zu erteilen. GegendiesenBescheidfindet innerhalb einer Frist von
vierzehnTagen Beschwerdean die K. Regierung,Kammer des Innern, statt, welchein
zweiter und letzterInstanz entscheidet.Die Oberaufsichtsbeschwerdean das K. Staats=
ministeriumwird hiedurchnicht ausgeschlossen. «

7. OffentlicheVersammlungenunter freiemHimmel, die nicht auf öffentlichenStraßen
und Plätzen stattfinden,bedürfeneinerGenehmigungnicht, wenn sie nachZiff. 4 bei der
Ortspolizeibehördeangezeigtwordensind. Diese hat auchin diesemFalle nachZiff. 4 zu
verfahren. «

8. Keiner Genehmigungoder Anzeige bedürfengewöhnlicheLeichenbegängnissesowie
Züge derHochzeitsgesellschaften,wo sie hergebrachtsind, AufzügeundAufmärschederFeuer=
wehren,Sanitätskolonnen,Kriegervereine,Innungen, Schulen, dann Aufzüge zu geselligen
und sportlichenZwecken.

9. Die zur Verhütungvon Gefahrenfür die öffentlicheSicherheit, insbesondereVer=
kehrssicherheit,erforderlichenpolizeilichenAnordnungenbleibenfür alle vorgenanntenVeran=
staltungen(Ziff. 6, 7 und 8) vorbehalten.

Die Polizeibehördensind verpflichtet,die in dieserRichtung in Betrachtkommenden
VorschriftendenVeranstalternauf Anfragemitzuteilen.

10. Aufzüge, die durchmehrereOrtschaftenführen, brauchennur die Genehmigung
der Distriktspolizeibehördedes Ausgangsortes. Von der erteilten Genehmigungsind die
Distrikts= und Ortspolizeibehörden,derenBezirke der Aufzug berührt, sofort schriftlich,
telegraphischodertelephonischzu verständigen.

Zu § 12.
11. In den in § 6 Abs.3 des GesetzesbezeichnetenVersammlungenist derGebrauch

einer nichtdeutschenSprachezulässig.
In anderenöffentlichenVersammlungenist nebenden im § 12 Abs. 2 des Gesetzes

bezeichnetenFällen der MitgebraucheinernichtdeutschenSprachegestattet.)
Die ZulassungweitererAusnahmenwird den Distriktspolizeibehördenübertragen.
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Auf das Verfahren findet die

München,den 12. Mai 1908.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 8. Mai 1908 aller=
gnädigstbewogengefunden,denNachgenannten
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
der ihnen von Seiner Majestät demKaiser
von OsterreichverliehenenOrdensauszeich=
nungenzu erteilen,nämlich:

für denÖsterreichischKaiserlichenOrden
der Eisernen Krone II. Klasse:

AllerhöchstihremLeibarzt,dem K. Hofrat
und HofstabsarztDr. Wilhelm Kastner;

für das goldene Verdienstkreuz:
demK. Büchsenspanner,OberjägerJoseph

Brutscher;
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für das silberne Verdienstkreuz mit der
Krone:

dem K. Kammerlakai Leonhard März;

für das silberne Verdienstkreuz:
denK. HoflakaienPaul Vokentanz und

Korbinian Gill, sowie dem K. Wagen=

Auszug aus der Adels-Matrikel
des Königreiches.

Der Adels=Matrikel wurde einverleibt:

am5. Mai 1908 derK. Obermedizinalrat
Dr. Gottlieb Ritter von Merkel, Direktor
des städtischenKrankenhausesin Nürnberg,
für seinePersonals Ritter desVerdienstordens
der BayerischenKrone bei der Ritter=Klasse
Lit. M., Fol. 81, Akt Nr. 11447.
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PsetundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 31.
München, den 19. Mai 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 12. Mai 1908 die den Militäranwärtern und den Inhabern von Anstellungsscheinen

in den BundesstaatenvorbehaltenenStellen betreffend. —Bekanntmachung vom 17. Mai 1908, Vollzug
des Vereinsgesetzesin der Stadt Fürth betreffend. —Bekanntmachung vom 17. Mai 1908, Ausgabe
von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

St. M. d.J. Nr. 109301.
Kr. Min. Nr. 3172J.

Bekanntmachung, die denMilitäranwärtern und denInhabern von Anstellungsscheinenin den
BundesstaatenvorbehaltenenStellen betreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern und K. friegsministerium.
Zu dem im Gesetz=und Verordnungsblatt1903 S. 513 veröffentlichtenGesamt=

verzeichniswird folgenderNachtragbekanntgegeben:
Angabe VBezei

- -- ----· zeichnung
der anwelchedie

Bezeichnungder Stellen. schließlichbestimmtenBewerbungenzwkichtenind,emerkungen.
Stellen, in welchem esnicht dieBehörde
Umfan sie vor= selbst ist, bei der die An=
g#uensenfind. stellung gewünscht wird.

12. Bienenzuchtaustaltin Erlangen:
Diener – Bienenzuchtanstalt

in Erlangen.
München,den 12. Mai 1908.

J. A.
Frhr. v. Horn. Staatsrat v. Krazeisen.
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Nr. 8042.

Bekanntmachung, Vollzug desVereinsgesetzesin der Stadt Fürth betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Durch Ziff. 1 der Ministerial=Bekanntmachungvom 12. Mai 1908, den Vollzug
des Vereinsgesetzesvom 19. April 1908 betreffend(Gesetz=undVerordnungsblattS. 291),
sind als untereVerwaltungsbehördenim Sinne diesesVereinsgesetzes,und als Polizeibehörden
im Sinne des § 3 Abs. 2, § 7 Abs. 1, § 13 Abs. 1 und 2, § 14 Abs. 1 und 2
des Gesetzesdie Distriktspolizeibehördenerklärt; ein VorbehalthinsichtlichdesVereinswesens
und Versammlungsrechtesin der Stadt Fürth ist hieran nichtgeknüpft.

Hienach ist die mit Ministerial=Bekanntmachungvom 20. April 1881 (Gesetz=und
VerordnungsblattS. 317) getroffeneAnordnung,wonachdie Ausübung der den Distrikts=
polizeibehördenvorbehaltenenBefugnissein Bezug auf das Vereinswesenund das Versamm=
lungsrechtfür die Stadt Fürth bis auf weiteresdem K. BezirksamteFürth übertragen
wordenist, als außerWirksamkeitgetretenzu betrachten.

München,den17.Mai 1908.
u. Brettreich.

Nr. 13302.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden,daß die Stadtgemeinde
München 4 0%ige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im Gesamtbetragevon
15000000 Mark und zwar Stückezu 5000, 2000, 1000, 500 und 200 in den
Verkehrbringe.

München,den 17. Mai 1908.

u. Grettreich.
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tax-undzljlkrardnungkvgzlath7
für das

Königreich Bayern.

Nr. 32.
München, den 23. Mai 1908.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 14. Mai 1908, den Verkehr mit Giften betreffend. — Ober=

polizeiliche Vorschriften vom 21. Mai 1908, die Bekämpfung von schädlichen Tieren, insbesondere von
Feldmäusen betreffend.— Hofdienst=Nachricht.— Ordens=Verleihung.— Königlich AllerhöchsteGenehmigung
zur Annahme fremder Dekorationen. — Allerhöchste Bewilligung zur Namensführung. — Erhebung in den
Adelsstand. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 13109.

Königlich Allerhöchste Verordnung, den Verkehrmit Giften betreffend.

Im NamenSeiner Maofjestätdes Königs.

Luitpol J,
vonGottezGnadenKöniglicherPrin;vonBahern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,auf Grund des § 34 der Reichsgewerbeordnung,des

§ 367 Nr. 3 und 5 des Strafgesetzbuchsfür das DeutscheReich und des Art. 2 Ziff. 8
und 9 des Polizeistrafgesetzbuchszu verordnen,was folgt:

1. Die KöniglicheVerordnungvom 3. März 1873, die Verwendungvon Gift zur
Vertilgung der Feldmäusebetreffend(Reg.=Bl. S. 345) wird aufgehoben.
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2. In derKöniglichenVerordnungvom 16. Juni 1895, denVerkehrmit Giften
betreffend(Gesetz-und VerordnungsblattS. 267) wird Satz 2 des Abs. 4
des § 18 gestrichenund erhält der § 22 als Ziff. 6 denZusatz: „die K. Agri=
kulturbotanischeAnstalt in München für die zur Bekämpfungvon Pflanzen=
schädlingendienendengifthaltigenMittel.“

München,den 14. Mai 1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Prettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.

OberpolizeilicheVorschriften,die Zekämpfungvon schädlichen
Tieren, insbesonderevon Feldmäusenbetreffend.

Kl. Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund desArtikel 120 Abs. I Ziff. 2 des Polizeistrafgesetzbuchswird bestimmt:
1. Gesucheum Verwendungvon mit Strychnin oder anderengiftigenStoffen ver=

setztemGetreide, Brot u. dgl. zur Bekämpfung von schädlichenTieren, insbesonderevon
Feldmäusen,sind bei der Ortspolizeibehördeanzubringenund von dieserderDistriktspolizei=
behördevorzulegen.

2. Die Distriktspolizeibehördehat bei der Genehmigungdes GesuchsdiejenigenAu=
ordnungenzu treffen,welcheeinerseitsdie tunlichsteWirksamkeitderMaßregel gewährleisten,
anderseitsaber die Gefahr für Lebenund Gesundheitmöglichsteinzuschränkengeeignetsind.
Insbesondereist dafür zu sorgen,daß die beabsichtigteMaßregel vorher in der Gemeinde
entsprechendbekanntgemachtwird.

3. Die gifthaltigenMittel sind entwederaus Apothekenoder von derAgrikultur=
botanischenAnstalt in Münchenzu beziehen.

4. Die Verwendungder gifthaltigenMittel hat unter AufsichtderOrtspolizeibehörde
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meindeflurzu geschehen.
Das

behördevernichtenzu lassen.

München,den 21. Mai 1908.

Hofdienst-=Nachricht.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unterm 3. Mai 1908 aller=
gnädigstbewogengefunden,beginnendmit
dem 1. Juni 1908 den funktionierenden
RechnungsrevisorMoritz Metz zum wirk=
lichenRechnungsrevisorderK. Hofrechnungs=
Revisionsstellezu ernennen. «

Ordens-Verleihung.

Im Namen Leiner Moajestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unterm 9. Mai 1908 aller=
gnädigstbewogengefunden,demfunktionieren=
den HaushofmeisterIhrer KöniglichenHoheit
der Frau ErzherzoginAdelgunde,Herzogin
vonModena, Offizianten JosephKainz in
Wien, das Verdienstkreuzdes Ordens vom
heiligenMichael zu verleihen.
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KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.

Im NamenKeinerMajestätdes Kzuigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm10. Mai 1908 demK. Staats=

ratei. a.ö.D., Ministerialdirektor im K. Staats=
ministeriumderFinanzen undstellvertretenden
BevollmächtigtenBayerns zum Bundesrate,
Wilhelm Ritter von Burkhard für das
ihm von Seiner Majestät demKönige von
SachsenverlieheneKomturkreuzI. Klassedes
K. SächsischenAlbrechts=Ordens,
demerblichenReichsratderKrone Bayern

Dr. jur. Karl von Lang=Puchhof für
das ihm von Seiner KöniglichenHoheit dem
GroßherzogevonOldenburgverlieheneEhren=
Komturkreuzdes GroßherzoglichOldenbur=
gischenHaus= und VerdienstordensdesHer=
zogs Peter FriedrichLudwig,
demK. Oberleutnanta. D. GottliebFrei=

herrn Ebner von. Eschenbach, fürstlich
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bulgarischenOberststallmeisterfür den ihm
vonSeinerMajestätdemKaiser vonRußland
verliehenenKaiserlich RussischenSt. Annen=
Orden II. Klassein Brillanten,
unterm 11. Mai 1908 demK. Kämmerer,

Vorsitzendenim Ministerrate und Staats=
minister des K. Hauses und des Außern
Dr. Klemens Freiherrn von Podewils=
Dürniz für das ihm von Seiner Majestät
demKaiservonOsterreich,ApostolischenKönige
vonUngarn, verlieheneGroßkreuzdesK. Un=
garischenSt. Stephans=Ordens,und
demK. Kämmerer,Staatsrat i. a. o.D.,

außerordentlichenGesandtenund bevollmäch=
tigten Minister am K. und K. Osterreichisch=
UngarischenHofe HeinrichFreiherrnTucher
von Simmelsdorf für denihmvonSeiner
Majestät demKaiser vonOsterreich,Aposto=
lischenKönige vonUngarn, verliehenenöster=
reichisch=kaiserlichenOrden derEisernenKrone
I. Klasse,sowiefür den vonSeinerMajestät
demDeutschenKaiser, Könige von Preußen,
ihm verliehenenK. preußischenRoten Adler=
Orden 1 Klasse
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.

AllrhöchsteVewilligungzurUamens=
führung.

Im MNamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
mittels Urkundevom 6. April 1908 dem
K. Kammerjunker,Oberleutnantund Adju=
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tantenbei der4. Kavallerie=Brigade,Ottmar
Ritter von Poschinger, seinemAnsuchen
entsprechend,dieBewilligung zu erteilen,sich
und die aus seinerEhe mit Gerda Camp=
hausenhervorgehendenNachkommen,derRechte
Dritter unbeschadet,von nun an Ritter von
Poschinger=Camphausen nennenund
schreibenzu dürfen.

Erhebungin den Adelsstand.
Im Namen SKeinerMajestät des fönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs BayernVerweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
den K. Staatsministerder Justiz Ferdinand
Ritter von Miltner, Staatsrat i. o.D.
mit Diplom vom 16. Mai 1908 und den
K. Staatsminister des Innern für Kirchen=
und SchulangelegenheitenDr. Anton NRitter
von Wehner, Staatsrat i. o. D. mit
Diplom vom gleichenTage in den erblichen
AdelsstanddesKönigreichsmit demPrädikate
„von“ unterVorbehaltdesvon ihnen bereits
erworbenenpersönlichenRechtesaufdenhöheren
Adelsgrad(„Ritter") zu erheben.

Auszug aus der Adels-Matrikel
det Königreiches.

Der Adelsmatrikelwurdeeinverleibt:
am 11. Mai 1908 der Ministerialrat

und Kronanwalt im K. Staatsministerium
derFinanzen Dr. Karl Ritter von Günder
in München für seine Person als Ritter
des Verdienstordensder BayerischenKrone
bei der Ritter=KlasseLit. G, Fol. 53, Akt
Nr. 12044.
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Geseh=undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 33.
München, den 30. Mai 1908.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 25. Mai 1908 über die Ergänzung der Königlichen Verordnung

vom 8. Juni 1890 über das Gestütswesen.— Bekanntmachung vom 20. Mai 1908, die Einführung der
Eisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend. — Bekanntmachung vom 24. Mai 1908, Ausgabe von
Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend. — Bekanntmachung vom 27.Mai 1908, Ausgabe von
Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.— Ordens=Verleihungen.— Königlich Allerhöchste Ge=
nehmigung zur Annahme einer fremdenDekoration. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Königlich Allerhöchste Verordnung über die Ergänzung der KöniglichenVerordnung vom
8. Juni 1890 über das Gestütswesen.

Im MNamenSeiner Majestätdes Königs.

Luitpol J,
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonBayern,

Regent.
Wir habenUns bewogengefunden,die K. Verordnungvom 8. Juni 1890 über

das GestütswesenbezüglichderKörung derHengstezu ergänzenund verordnen,was folgt:
1. 8§42 Absatz4 soll lauten:
„Wenn Hengstevorgeführtwerden, welcheim Eigentum einesMitgliedes des Kör=

ausschussesoder eines nahen Verwandten eines solchenMitglieds oder eines Vereines oder
einerGenossenschaftstehen,welchenein Mitglied des Körausschussesangehört, so hat sich

62
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das beteiligteAusschußmitgliedder Mitwirkung bei denVerhandlungenund bei derAb⸗
stimmungüber dieseHengstezu enthalten.“

2. 8 46a erhält folgendeFassung:
Absatz1. Die Ankörung einesHengstesnach 8 45 gilt zunächstnur für die von

demKörausschußzu bestimmendenOrte oderBezirkejenesRegierungsbezirkes,zu welchem
der Körort gehört.

Absatz2. Soll ein angekörterHengst in einemanderenals demin Abs. 1 bezeich=
netenOrte oderBezirkezur BedeckungfremderStuten verwendetwerden,so muß vor der
Verwendungvon einemKörausschussedes in Betracht kommendenRegierungsbezirksfest=
gestelltwerden, ob der HengstseinerGesamtkörperbeschaffenheitnachdemStutenmateriale,
den Pferdezuchtverhältnissenund der anzustrebendenZuchtrichtungder betreffendenGegend
entspricht,in der er zum Deckgeschäfteaufgestelltund verwendetwerdensoll.

Absatz3. Der Antrag aufZulassungzumDeckgeschäftein einemanderenRegierungs=
bezirkeist bei demzuständigenLandgestütezu stellen.

Absatz4. Das Ergebnis der in Abs. 2 verlangtenFeststellungist auf demKörscheine
zu vermerken.

3. In § 47 wird nachAbs. 1 folgenderneuerAbsatzeingefügt:
„Das Gleichegilt für die Verwendungeines angekörtenHengstesan Orten oderin

Bezirken,für die er nicht angekörtoderzugelassenist."

— den 25. Mai 1908.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Frettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General⸗Sekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, die Einführung der Eisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend.

4#Staatsministerinmfür Verkehrsangelegenheiten.

In der Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(Gesetz=undVerordnungsblatt1899
S. 1075) wird die Nr. XXXVd, betreffendrauchschwache,gelatinierteNitrozellulose=
pulver und nitroglyzerinhaltigeNitrozellulosepulver,wie folgt, ergänzt:

“ Go gle
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In Abs. (1) Ziffer 1 wird am Schlussehinzugefügt:
„Die Vorschriftenuntera undb geltennichtfür die vor dem23. Juni 1906

hergestelltenPulver.“

München,den20. Mai 1908.
v. Frauendorfer.

Nr. 13756.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

# Staatsministerinmdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden, daß die Stadtgemeinde
Passau 4%%igeSchuldverschreibungenaufdenInhaberim Gesamtbetragevon2000000 Mark
und zwar Stückezu 2000, 1000, 500 und200 in denVerkehrbringe.

München,den 24. Mai 1908.

F. Brettreich.

Nr. 13938.

Bekanutmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden, daß die Stadtgemeinde
Augsburg 4% ige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im Gesamtbetragevon
4000000 Mark und zwar Stückezu 5000, 2000, 1000, 500 und 200 in den
Verkehrbringe.

München,den 27. Mai 1908.
J. A.

Staatsrat v. Krazeisen.

Ordens-Verleihungen. 6 gefunden,nachstehendeOrdensauszeichnungen
zu verleihen:

In Namen Seiner Majesät des Königs. Das Großkreuz des Verdienstordens der
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= Bayerischen Krone:

pold, desKönigreichs Bayern Verweser, dem WirklichenGeheimenRat Heinrich
habenSich laut AllerhöchstenHandschreibensvon Tschirschky und Bögendorf, kaiser=
vom 15. Mai 1908 allergnädigstbewogen lich deutschenaußerordentlichenund bevoll=
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mächtigtenBotschafteram K. und K. Oster⸗
reichisch-UngarischenHofe;
den Verdienstorden vom hl. Michael

I. Klasse:
dem K. und K. Osterreichisch=Ungarischen

außerordentlichenGesandtenund bevollmäch=
tigten Minister am K. Hofe Dr. Ludwig
Velics von Läszléfalva;
das Großkomturkreuz des Verdienst=
ordens der Bayerischen Krone:

demK. Kämmererund Staatsrati. a.o.D.
HeinrichFreiherrn Tucher von Simmels=
dorf, außerordentlichenGesandtenund be=
vollmächtigtenMinister am K. undK.Oster=
reichisch=UngarischenHofe;
den Verdienstorden vom hl. Michael

II. Klasse:
demBotschaftsratDr. GrafenBrockdorff=

Rantzau, I. Sekretär der kaiserlichdeutschen
Botschaftin Wien;
das Ritterkreuz des Verdienstordens der

Bayerischen Krone:
demkaiserlichdeutschenGeneralkonsulAlfred

Freiherrnvon Liebieg in Wien,
demGeheimenHofrat Pieszczek, Vor=

steherderKanzlei der kaiserlichdeutschenBot=
schaftin Wien;
den Verdienstorden vom hl. Michael

III. Klasse:
dem K. preußischenRittmeister Grafen

von Kageneck, FlügeladjutantenSeiner
Majestät des DeutschenKaisers, Königs von
Preußen,undMilitär=Attachébeiderkaiserlich
deutschenBotschaftin Wien;
den Verdienstorden vom hl. Michael

IV. Klasse:
K. Kämmerer Heinrich Freiherrndem

Goosle

Tucher von Simmelsdorf, Legations=
sekretärbei der K. Gesandtschaftin Wien,
demOberleutnant a. D. Karl Freiherrn

von Tautphoeus, funktionierenderKanzlei=
sekretärder K. Gesandtschaftin Wien.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
Annahmeeinerfremden Dekoration.
Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm25. Mai 1908 aller=
gnädigst bewogengefunden,dem Liibjäger
SeinerKöniglichenHoheitdesPrinzen Konrad
vonBayern, RichardLemp,die Bewilligung
zur Annahmeund zumTragendes ihm von
SeinerMajestätdemSultan verliehenengroß=
herrlichtürkischenMedschidje=OrdensV. Klasse
zu erteilen.

Auszug aus der Adels-Matritkel
des Königreiches.

Der Adels=Matrikel wurden einverleibt:

am 17. Mai 1908 derK. Staatsminister
der Justiz und Staatsrat i. o. D. Ferdinand
Ritter von Miltner und seine Kinder
Theodorund Ernestinevon Miltner in
München in erblicherWeise bei der Adels=
KlasseLit. M., Fol. 70, Akt Nr. 12633,
der K. Staatsminister des Innern für

Kirchen=undSchulangelegenheitenundStaats=
rat i. o.D. Dr. Anton Ritter von Wehner
und seine Kinder Klara, Anton und Her=
mann von Wehner in München in erb=
licherWeise bei der Adels=KlasseLit. W.,
Fol. 71, Akt Nr. 12691.
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esehundVerordnungs=Blalt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 34.
München, den 10. Juni 1908.

Inhalt:
Bekanutmachung vom 30. Mai 1908,betreffend Sicherheitsleistungen in Reichs= und Staatsschuldverschreibungen.

— Bekanntmachung vom 5. Juni 1908, Anderungen der Eisenbahn=Verkehrsordnung betreffend. — Hof=
dienst=Nachrichten.— Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 3683.

Bekanntmachung, betreffendSicherheitsleistungenin Reichs=und Staatsschuldverschreibungen.

K. Staatsministeriumdes KöniglichenHausesund des Außern, fi. Staatsministerium
der Justiz, K. Staatsministeriumdes Innern, fK. Staatsministeriumdes Innern für
Kirchen-und Schulangelegenheiten,K. Staatsministeriumder Finanzen, fl. Staats=

ministerium für Verkehrsangelegenheitenund K. fKriegsministerium.

Bei Sicherstellungenfür ForderungendesBayerischenFiskus, die aus einemvertrags=
widrigenVerhalten des Kautionsstellersund in einer im voraus nicht zu bestimmenden
Höhe erwachsen,werdenvon nun an Schuldverschreibungendes BayerischenStaates und
Schuldverschreibungendes DeutschenReichs zum Nennwerte,sofern jedochder Kurswert
höherist, zum Kurswert angenommen.

Diese Anordnungbeziehtsichnur auf solcheFälle, in denendieSchuldverschreibungen
auf Grund von allgemeinenVertragsbedingungenfür dieAusführungenvon Leistungenund
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Lieferungenals Sicherheithinterlegtwerden; für die staatlichenKreditgewährungen,z. B.
Stundungenvon Zöllen, Steuern und sonstigenAbgaben,vonEisenbahnfrachtgeldern,Holz=
und Kaufgeldernund dergleichen,verbleibtes bei den bestehendenBestimmungen.

Die gleicheRegelungwird von den Reichsämternfür ihren Geschäftsbereichgetroffen.

München,den 30. Mai 1908.

Dr. Frhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v.Wehner. v. Frauendorfer. v..Pfaff.
Frhr. v.Horn.v. Brettreich.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, Anderungender Eisenbahn=Verkehrsordnungbetreffend.

f#.Staatsministerinmfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(Gesetz=und Verordnungsblatt1899
S. 1075) wird in nachstehenderWeise abgeändert

I. In Nr. XXXVaZiffer 6 — Eingangsbestimmungen—:
1. vor denWorten „Patronen aus Cosilit“ wird eingeschaltet:

Patronen aus Extra=Gummidynamit, Winterdynamit und ll—
auchBelgisches Winterdynamit genannt— (Gemengevonhöchstens
60 ProzentNitroglyzerin und höchstens8 ProzentNitrobenzol,gelatiniert
mit Kollodiumwolle,mit ZusatzvonSalpeterarten,denenauchHolzmehl
und indifferente,neutrale, beständige,färbendeStoffe beigemischtsein
können); «

Patronen aus Gesilit mit oderohnedie Ziffern J, II und III (Ge=
mengevon höchstens30 Prozent durch Kollodiumwollegelatiniertem
Nitroglyzerin mit Salpeterarten,Kochsalzund Kohlehydraten,mit oder
ohneZusatzvon Dinitrotoluol),;

2. bei „Patronen aus Chedditen“wird hinter der Klammer beigefügt:
—siehe auchNr. XXXVg —.

II. In Nr. XXXVe##
1. Der mit „BautzenerSicherheitspulver“beginnendeAbsatzwird geändertin:

Bautzener Sicherheitspulver (Gemengevon mindestens70 Prozent
Ammoniaksalpeter,Barytsalpeterundhöchstens15 ProzentTrinitrotoluol),

2. Der mit „Gesteins=Dahmenit“beginnendeAbsatzerhält folgendeFassung:
Gesteins=Dahmenit auch Perfektiv=Dahmenit (Gemengevon
Ammoniaksalpeter,festenKohlenwasserstoffenoder Nitrokohlenwasserstoffen

Gocgle 4



Nr. 34. 307

— z. B. Trinitrotoluol (hiervon aber höchstens17 Prozent), Mono=
oderDinitrotoluol, Dinitrobenzol, Nitronaphthalin— mit oder ohne
Zusatz vonPflanzenmehlen,Chlorammonium,Kochsalz,Alkaliphosphaten,
Alkalioxalaten, Kalisalpeter (hiervonaber höchstens15 Prozent) oder
Natronsalpeter,Alkalichromaten(hiervonaberhöchstens3 Prozent) und
Braunstein oderBlutlaugensalz),

3. Hinter demmit „Minolite“ beginnendenAbsatzewird eingeschaltet:
Monachit I (Gemengevon Ammoniaksalpeter,höchstens15 Prozent
Trinitroxylol, höchstens4 Prozent gelatiniertemNitroglyzerin und min=
destens4 Prozent Pflanzenmehlen), « v

Monachit II (Gemengevon Ammoniaksalpeter,höchstens18 Prozent
Trinitroxylol, höchstens8 Prozent Kalisalpeter, höchstens1 Prozent
Kollodiumwolle,höchstens1 Prozent Kohle, mit Kohlenwasserstoffen,
Pflanzenmehlen,Ammoniumoxalatoder anderendie Gefährlichkeitnicht
erhöhendenneutralenSalzen),

4. Der mit „Neuwestfalit“ beginnendeAbsatzerhält folgendeFassung:
Neuwestfalit auch Gesteins=Westfalit (Gemengeaus Ammoniak=
salpeterund Pflanzenmehlmit oderohneZusatzvon Kohlenwasserstoffen

Nitrokohlenwasserstoffen,wieNitronaphthalin,Nitrotoluolen,und zwar

höchstens20 ProzentDinitrotoluoloderMono=und Dinitrotoluoloder
höchstens13 Prozent Trinitrotoluol, dieses auch mit Zusatz anderer
Nitrotoluolebis zu 20 Prozent derGesamtmenge,mit oderohneZusatz
von höchstens 10 Prozent Baryt=, Kali= oder Natronsalpeteroder
10 Prozent von MischungendieserSalpetersorten(bei gleichzeitigem
Gehalt an Trinitrotoluol aus höchstens5 Prozent dieserStoffe) mit
oderohneZusatzvon höchstens1 ProzentKollodiumwolle# 1 Prozent
Holzkohle,mit oder ohneZusatz von neutralen, beständigen,inerten
Chloriden,Oxalaten, Azetatenund ähnlichenSalzen),

III. In Nr. XXXV g:
1. Die Eingangsbestimmungwird gefaßt:

Patronen aus folgendenChloratsprengstoffen:
Chedditen (Gemengenvonhöchstens80 ProzentKaliumchloratoder
höchstens75 Prozent Natriumchloratmit Nitronaphthalin,Dini=
trotoluol und mindestens5 Prozent Rizinusöl),

Gocgle



308

Silesia (Gemengevon höchstens75 Prozent Kaliumchloratund
reinemodernitriertemHarze,mit oderohneZusatzvonnitriertemMehle)

werdenbei Aufgabein Mengen bis zu 200 Kilogramm unternach=
stehendenBedingungenbefördert:

Abs. (1) f wird gefaßt:
k) Jeder Sendung muß einevom Fabrikantenund einemvereidetenChemiker
ausgestellteBescheinigungdarüberbeigegebenwerden, daß die Zusammen=
setzungdesSprengstoffsderEingangsbestimmungentspricht,daß dieSpreng=
stoffmassegleichmäßiggemischtist und daß die vorstehendgetroffenenVer=
packungsvorschriftenbeachtetsind.

Als neuerAbs. (2) wird eingefügt:
(2) Die Patronen dürfennicht als Eilgut ausgegebenwerden. Die

bisherigenAbsätze(2) und (3) erhaltendieBezeichnung(3) und (4).
4. An Stelle desbisherigenAbs. (4) tritt folgenderAbs. (5):

(5) WegengrößererMengenals 200 KilogrammundwegenPa=
tronen aus Cheditten und Silesia, die den Eingangsbestimmungennicht
entsprechen,vergl. Nr. XXX VaNZiffer 6.

IV. Hinter Nr. XXXV9 wird eingeschaltet:

XXXVh.
Geladene Munition für Geschütze bis 15 Zentimeter Kaliber

aus einer zu ihrer Herstellungberechtigtendeutschenoderaus einer zumVersand
auf deutschenBahnen besondersermächtigtenausländischenFabrik.
a) Fertige Metallpatronen.
a) Granatpatronen(Schwarzpulverals Geschoßfüllung).
6) Schrapnellpatronen(Schwarzpulverin Form einer Bodenkammerladung
im Geschosse,darüberKugeln im Geschosse,mit Kolophoniumoderder=
gleichenodermit Schwarzpulverfestgelegt).

7) Panzergranatpatronen(Schwarzpulverals Füllung in demmit massiver
SpitzeversehenenGeschosse).

6) Kartätschpatronen,bei denendieKugeln in einerMetallbüchsemit einem
ungefährlichen,keine explosivenEigenschaftenbesitzendenMittel fest=
gelegtsind.

6) Schrapnellgranatpatronen(Granate und Schrapnell in sich vereinigende

10#

□#

ähnlichwie bei § unter Verwendungeines brisantenSprengstoffs,der
nichtgefährlicherist als reinePikrinsäure).
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5) Sprenggranatpatronen(brisanterSprengstoff,nicht gefährlicherals reine
Pikrinsäure,außerdemRauchentwickler).

b) Metallpatronen in getrenntem Zustande.
#a)Geschützladungen(rauchschwaches
Pulver in Metallkartuschen).

Geschosse. tronen zu a.

Beförderungsvorschriften.
A. Verpackung.

(1) Die Munition darf nicht mit Zündern versehensein, sondernmuß
an Stelle der Zünder Zinkverschlußschraubenmit hohlenZapfen enthalten.

(2) Die PatronenhülsendürfenZündschraubenoderZündhütchenenthalten.
In diesemFalle muß das Zündhütchenentwederdurcheinewenigstens1 Milli=
meterstarkeMetallplatte bedecktsein oder um wenigstens0,, Millimeter gegen
den Boden der Patronenhülseversenktliegen. Die ZündschraubenoderZünd=
hütchenmüssendurchMetallbügel mit Gummieinlage,die mit drei Armen den
Rand derPatronenhülseumgreifenund dadurchin ihrerLagegesichertsind, gegen
Stoßwirkungen geschütztsein. Bei Munition von wenigerals 10 Zentimeter
Kaliber könnenstattderMetallbügelmit Gummieinlageauchmindestens3 Milli=
meterstarkePappscheibenverwendetwerden,die in den Packkistenzwischenden
Böden der Patronen und den Kistenwändenliegenund an den Stellen für die
ZündschraubenoderZündhütchenentsprechendeAuslochungenhaben. Haben die
Hülsen keineZündschrauben,so müssenZinkverschlußschraubenvorhandensein.
In diesemFalle sind PappscheibenoderMetallbügelnichterforderlich.

(3) Die Munition ist in haltbareHolzkistenso festzu verpacken,daß eine
Verschiebungverhindertist.

(4) Zum Schließender Kisten dürfen nur Schraubenverwendetwerden.
(5) Die Kisten müssen,wenn sie nicht mit Zinkblecheinsatzversehensind,

innen undaußeneinenhaltbarenFirnisanstrichhaben. Sie sindmit sicherenHand=
habenund mit der deutlichen,gedrucktenoderschabloniertenAufschriftzuversehen:

„ZusammengesetzteMunition für Geschütze“.
« oder
„GetrennteMunition für Geschütze“.

oder
„GeladeneGeschossefür Geschütze“.

oder «
„Geschützladungenin Metallkartuschen“.

Zusammensetzungwie bei den Pa—

64
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Außerdemmuß ein vom

bis (4) und (6) bis (8).

München,den 5. Juni 1908.

Fo diens.t nachrichten.
Im Namen Seiner Moajestätdes Rönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm25. Mai 1908 den K. Kammer=
junker und Oberleutnantder Landwehr=Ka=
vallerie, KaiserlichenLegationsratund ersten
Sekretärbei der KaiserlichenDeutschenBot=
schaftin TokioAdolfGrafenvon Montgelas
und den K. PreußischenHauptmann a. D.
Gisbert Freiherrn von Ritter zu Grün=
stein zuK. KämmerernunddenMinisterial=
praktikantenim StaatsministeriumdesKönig=
lichenHansesunddesAußern, K. Preußischen
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Leutnant der . des 2. Garde=Ulanen=
Regiments Philipp Freiherrn von Hoff=
mann zum K. Kammerjunker,auf deren
alleruntertänigstesAnsuchen,zu ernennen.

Auszug aus der Adels„Matritel!
des Königreiches.

Der Adelsmatrikelwurdeeinverleibt:
am 2. Juni 1908 der Oberst Ludwig

Ritter von Seither, Kommandeurdes
K. 3. Feld=Artillerie=Regiments„Prinz Le=
pold"“ in München für seinePerson als
Ritter des Verdienstordensder Bayerischen
KronebeiderRitter=KlasseLit. S, Fol. 152,
Akt Nr. 13724.



reiz-undycrnrdnunggMk
für das

Königreich Bayern.

Nr. 35.
München, den 20. Juni 1908.

Inhalt:
Gesetz vom 16. Juni 1908, die Scheckprotestebetreffend. — Gesetz vom 17. Juni 1908, die Verwendung der

infolge Erwerbung der Pfälzischen Eisenbahnenan das RK.B. Staatsärar übergehendenFonds betreffend.—
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 13. Juni 1908, den Vollzug der §§ 128—132 des Gewerbe=
unfallversicherungsgesetzesbetreffend.— Königlich Allerhöchste Entschließung vom 17. Juni 1908,
die Verlängerung des Landtages — — Bekanntmachung vom 11. Juni 1908, Ausgabe von
Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.—Bekanntmachung vom 12.Juni 1908, Ausgabe von
Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend. —Bekanntmachung vom 13. Juni 1908, Ausgabe von
Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.—Bekanntmachung vom13. Juni 1908, die Einführung
der Eisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend.— Ordens=Verleihungen.

Gesetz, die Scheckprotestebetreffend.

Im MNamenSeiner Moajestätdes Königs.

itpol J,
von GottesGnadenKöniglicherPrinz von Hayern,

Regent.
Wir habennachVernehmungdesStaatsratesmit Beirat undZustimmungderKammer

der Reichsräteund der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

Artikel 1.

Die Gerichtsvollziehersind zuständigScheckprotestezu erheben.
65
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Artikel 2.

Das GesetzüberdasGebührenweseninderFassungderBekauntmachungvom28. April 1907
(Gesetz-und VerordnungsblattS. 395) wird dahingeändert:

1. Nach demArtikel 282 werdenunter der Uberschrift

VI. Titel.

Proteste.

Artikel 282 a.

Wechselprotesteund ScheckprotesteunterliegeneinerGebühr zu eins vom Tausend der
Gegenstandssumme,mindestensaber einer solchenvon 1 J4.

folgendeVorschrifteneingestellt:

Artikel 282b.

Die Zuständigkeitund das Verfahren bei Streitigkeitenüber die Verpflichtung zur
Entrichtungder im Artikel 282 a bestimmtenGebühr bemessensich,wennder Protest von
einemNotar erhobenist, nach den Vorschriftenfür die Gebührenvon den Verhandlungen
der Notare, wennderProtest von einemanderenBeamtenerhobenist, nachdenVorschriften
für die Gebührenvon den Amtshandlungender Gerichtsvollzieher.

2. Der Artikel 172 und der Artikel 196 Abs. 1 werdenaufgehoben.
3. Der Eingang des Artikel 250 hat zu lauten:
Streitigkeitenüber die Pflicht zur Entrichtungder in dieserAbteilung bestimmten

Gebührenoderüber derenGröße werden,soweitnachstehendnicht ein anderesbestimmtist,

Gegebenzu München,den 16. Juni 1908.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v. Wehner. v.Frauendorfer. v. Pfaff.
Frhr. v.Vorn. v.Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

im K. StaatsministeriumdesJunern:
Knözinger.
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Gesetz, die Verwendungder infolge ErwerbungderPfälzischenEisenbahnenan das K. B. Staats=
ärar übergehendenFonds betreffend.

Im UamenKeiner Moajestätdes Königs.

Luitpold,
zumSnttssGupbenamiglihehrPrinumhmn,

Mennt.
Wir haben nachVernehmungdes Staatsrates mit Beirat und Zustimmung der

Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:

Artikel 1.

Aus deman das K. B. Staatsärar am 1. Januar 1909 übergehendenVermögen
der Pensions=und Unterstützungskassefür die Angestelltender PfälzischenEisenbahnenist

1. demAllgemeinenUnterstützungsvereinefür dieHinterbliebenender K. B. Staats=
diener und der hiemit verbundenenTöchterkasseein Betrag von fünfhundert=
tausendMark zumAusgleicheder durchdenEintritt vonBeamtenderPfälzischen
Eisenbahnenin dieseVereineentstehendenBelastung,

2. ein Betrag von einerMillion Mark dem gemeinsamenUnterstützungsfondsder
K. B. Staatseisenbahnverwaltung,

3. der Restbetragdes Vermögens der Abteilung B der Arbeiterpensionskasseder
K. B. Staatseisenbahnverwaltungzu überweisen.

Sollte die Aufnahme von Beamten der PfälzischenEisenbahnenin den
AllgemeinenUnterstützungsvereinfür die Hinterbliebenender K. B. Staatsdiener
und in die hiemit verbundeneTöchterkassesichnicht ermöglichenlassen, so fällt
der unter Ziffer 1 genannteBetrag ebenfallsdemgemeinsamenUnterstützungs=
sondsderK. B. Staatseisenbahnverwaltungzu.

Artikel 2.

Die übrigenmit denPfälzischenEisenbahnenan den Staat übergehendenbesonderen
Fonds, nämlich

der staatlicheAnteil an demVersicherungsfonds,
dasVermögenderLebensversicherungsanstaltderAngestelltenundständigenArbeiter,

sind ihrer bisherigenBestimmungbis auf weitereszu erhaltenund ausgeschiedenvon dem
übrigenFondsvermögender K. B. Verkehrsanstaltenzu verwalten.

65°“
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Artikel 3.

Der aus Anlaß desÜbergangesderPfälzischenEisenbahnenan das K. B. Staats=
ärar aus demReservefondsder PrivatbahnberufsgenossenschaftauszuscheidendeAnteil des
Staates ist der Abteilung B der Arbeiterpensionskasseder K. B. Staatseisenbahnverwaltung
zu überweisen.

Gegebenzu München,den17. Juni 1908.

Luitpold,
Prinz vonSayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr.Frhr. v.Podewils. v.Miltner. Dr. v.Wehner. v.Frauendorfer. v.Pfaff.
Frhr. v. Horn.v. Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Königlich Allerhöchste Verordnung, den Vollzug der §§ 128—132 des Gewerbeunfall=
versicherungsgesetzesbetreffend.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottesGnadenSöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,die Vorschrift in 8 1 Buchstabec der Verordnungvom

18. Dezember1906, denVollzug der §§ 128— 132 desGewerbeunfallversicherungsgesetzes
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betreffend,(Gesetz=undVerordnungsblatt1906Seite883) mitWirkungvom1.Juli 1908ab
aufzuheben.

...

München,den 13. Juni 1908.

Luitpold,
Prin von Sayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Frauendorfer. v. Frettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialratv. Schreiber.

Nr. 16037. 2

Königlich Allerhöchste Entschließung, die Verlängerungdes Landtagesbetreffend.

Im NamenSeiner Maojestätdes Königs.

Zuitpol!,
vonGottesGnadenKöniglicherPrin vonHayern,

Pegent.

Unseren Eruß zuvor,Liebe und Getreuel

Wir findenUns bewogen,die Dauer des gegenwärtigenLandtagesgemäßTitel VII
§ 23 der Verfassungs=Urkundebis zum 31. Juli des laufendenJahres einschließlichzu
verlängern. —

— Gocgle
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Indem Wir euchdieseseröffnen,bleibenWir euchin Huld und Gnade gewogen.

München,den 17. Juni 1908.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Podewils. v.Miltner. Dr. v.Wehner. v.Frauendorfer. v.Pfaff.
EFrhr.v.Horn. v.grettreith.

Auf Allerhöchsten Befehl:
An

1) die Kammer der Reichsräte, Der G eneral-Sekretär:
2) dieKammerderAbgeordneten. Ministerialrat v. Schreiber.

Nr. 14990.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

f#.Staatsministeriumdes Junern.

Der BayerischenHypotheken=und Wechselbankin München wurdedieGenehmigung
erteilt, innerhalb der gesetzlichenund satzungsmäßigenUmlaufsgrenzenachstehendeauf den
Inhaber lautende,zu 4% verzinslicheHypothekpfandbriefein den Verkehrzu bringen:

a) 4%ige verlosbare Hypothekenpfandbriefe:

3000 StückeLit. E à 2000 Nr. 138 001—141 000 = 6000000 ,
7000 „ lit. Fad 1000 4 „ 300001—307000 = 7000 000 ,
6000 „ Lit. 4 500 & „ 99001—105 000 = 3000 000 ,
7000 „ Lit. H A 200 „ 279001—286 000 = 1400000 “,
6000 „ Lit. Ja 100 „ 170001—176 000 = 600000 (K,
29000 Stücke Summe: 18000 000 ,
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b) 4%ige unverlosbare Hypothekenpfandbriefe:

300 StückeLit. GG à 5000 Nr. 3201— 3500 = 1500 000 =
2000 „ Lit. HH à 2000 „ 17001—19 000 = 4000 000 %&,
7000 „ Lit. JJ à 1000 & „ 36001—43 000 = 7000000 ,
5000 „ Lit. KK à 500 l „ 28001—33 000 = 25000000 J4,
7000 „ Lit. LL. 200 + „ 31.001—38 000 = 10
6000 „ Lit. MM 100 „ 28001—34000 = 600000 ",
27300 Stücke Summe: 17000 000 4.

München,den 11. Juni 1908.

v. Brettreich.

Nr. 15550.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuloverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

##.Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden,daß die Stadtgemeinde
Annweiler 3½2%ige und4%ige Schuldverschreibungenauf denInhaberim Gesamt=
betragevon 111000 = und zwar Stückezu 500 (157 Stückezu 3½% und
65 Stückezu 4%) in denVerkehrbringe.

München,den 12. Juni 1908.

J. A#.

Staatsrat v. Krazeisen.
— . . — —

Nr. 15665.

Bekantmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaberbetreffend.

K. Staatoministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden,daß die Stadtgemeinde
Gerolzhofen 4%ige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im Gesamtbetragevon
125000 — und zwar Stückezu 2000, 1000, 500 und 200.—Xxin denVerkehrbringe.

München,den 13. Juni 1908.

v. Frettreich.
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Nr. 9/Vos.

Wirksamkeitgetreten.

München,den 13. Juni 1908.

Ordens-Verleihungen.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm4. Mai 1908 allergnädigst
bewogengefunden,demGeneraladjutantenund
OberstallmeisterSeiner Majestät desSultans

Soosle

Faik Pascha das GroßkreuzdesVerdienst⸗
ordens vom heiligenMichael, dem Flügel=
adjutanten Seiner Majestät des Sultans,
Kapitän zurSeeMustapha Bey, denVer=
dienstordenvom heiligenMichael II. Klasse
mit Stern und dem Kaiserlich Deutschen
Oberleutnantzur See, von Eichhorn, den
VerdienstordenvomheiligenMichaelIV. Klasse
zu verleihen.



Greis-undIlernrdnungg-gBchth9
für das

Königreich Bayern.

Nr. 36.
München, den 23. Juni 1908.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 9. Juni 1908, betreffenddieAbänderung der Vollzugs-=Instruktion

zum Quartierleistungsgesetz.—Bekanntmachung vom 19. Juni 1908, die Bezirkseinteilung der Ober=
postdirektionenbetreffend.— Hofdienst=Nachricht.— Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

— — —

Königlich Allerhöchste Verordnung, betreffend die AbänderungderVollzugs-Instruktionzum
Quartierleistungsgesetz. «

Im NamenBeiner Majestätdes Königs.

Zuityol!,
iumGottesGucbenSöniuicher#rimvongmen,

W
Wir habendie nachfolgende„AbänderungderVerordnungvom 8. Juli 1875 (Gesetz=

undVerordnungsblattSeite 513), betreffenddieVollzugs=InstruktionzumQuartierleistungs=
66
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gesetz“,genehmigtund lassensolchedurch das Gesetz-und Verordnungsblatt öffentlich
bekanntmachen. ".

Gegebenzu München,den9. Juni 1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Pfaff. Frhr. v. Horn. v. Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Chef der Zentralabteilung:

von Beckenbauer, Generalmajor.

An die Stelle des § 15 tritt unter gleichzeitigerAbänderungdes unter Litt. E bei=
gefügtenMustersdie nachstehendeVorschrift:

* Über die von den Truppenteilenin den Standorten gezahltenServis=
vergütungenstellen die Gemeindevorständenach dem Muster in der Beilage
Litt. D Quittungen aus.

Für Quartiergewährungin Ortsunterkunft und auf Märschenempfangen
die Ortschaftenvon den TruppenteilenQuartierbescheinigungennach dem unter
„itt. E beigefügtenMuster. Die hienachzu entrichtendeServisvergütungwird

voon denTruppenteilendenGemeindevorständenentwedersofortbezahltoderdurch
Vermittelung der Post zugesandt. In letzteremFalle sollen die Gemeinden
spätestenssechsWochennachBeendigungder betreffendenUbung usw. im Besitz
ihrer Gebührnissesein.
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nartierbescheinigung.
Q sch g g Die Servisvergütung

für die gewährten

Daß die Gemeinde8 .. . dem .. . Bataillon s Quartiere berechnet
.Infanterie=Regiments in der Stärke von: sich wie folgt:

A 1 vom is also auf Monatlicher Es ist daher
(Tag Monate Betrag dessan Personal—

— inage bes (ausschl. Personal=!und Stall=Dienstgrad osn Ein= 5 desAb.. Bemerkungen rin ses
tierten Pferde tref⸗ gangs) gangs⸗ Stallservises/ empfangen

fens) tags) .44

1 Bataillons=Kommandeur,
Major M . — 415,121.620/30 48 600 32 40

1 7 20 4 80
dessen Pferde " " «ssenPf 1 » » » 270180

1Adjutant,LeutnantK — » » » 31202080

dessenPferd 1 » » » 7 20 4 80

1Hauptmann R — » » » 31202080

dessenPferd 1 » » » 7 20 4 80
1 Oberleutnant A — » » 31202080

ILeutnantN — » » « 31I202080

ILeutncth —., ,·, 31202080
1|Leutnant W — » » » 31 200 20 80

1Stabsarzt V. — » » » 31 20) 20 80

1,ahlmeister K — » » » 31 8 20 80

1Unterzahlmeister. — » » » 18 30 12 20

2 Feldwebel. —»» » 18’302440

1 Fähnrich « — » » » 10 7 40

2 etatmäßigeVizefeldwebel!. » » » 11 1 80

14 Unteroffiziere — » » » 75070—

zu übertragen 343 80

Original from

—
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Quartier in vorschriftsmäßigerAusdehnungundBeschaffenheitgegebenhat,
sowie daß in der vorangegebenenZeitdauer der Tag des Einrückensin
dieOrtsunterkunft— nichtaber derTag desAusmarsches— mitgerechnet
ist, auchunter der angegebenenZahl der GemeinensichkeineDiener oder
BurschenderOffiziere usw. befinden,wird hiedurchpflichtmäßigbescheinigt.

Die Bezahlung des Quartiers ist... . . . . erfolgt.

Ort, Datum.

(L. S.) Unterschrift.

Diese Bescheinigungist bis zum ... an die
Kassenverwaltungdes ... Bataillons . . . Juf.=Rgts. in
zu senden.

Gocgle

2 mtemhs *
Ein= Dienstgrad einge=lmr desKauschBemerkungenVersonal.—
ttrten sriten tref= 907o gangs- aalaag empfangen

fens) tags) 4 &4

Ubertrag 343 80

145%0%emeien L G1. 5? #2 4 20 406 —

1Bataillonstambour . .— » » » 750 ö-

Zugeteilt

1 MajorI. (berzähliggg—— „„4, bon ennè 60 32
dessenPferd 1 (" " » 7 20 4 80

1 OberstabsarztDr. B88l— 2 „ („ 48 60 62 40

1 setatmäßigerHoboist. » » » vomRegiments= 7 50 5.—

1mGemeiner,außeretat= stabe
mäßigerHoboiit— „ » » 4 20 2 80

Summe 832 20
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Nr. 23/153.

Bekanntmachung, die Bezirkseinteilungder Oberpostdirektionenbetreffeud.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Unter Bezugnahmeauf die Bekanntmachungvom 21. März 1908 (Gesetz=und
VerordnungsblattSeite 220) werdenim folgendendie Anderungenbekanntgegeben,die in=
folge der Einrichtungund Aufhebungvon Post=und Telegraphenanstaltenin den einzelnen
Oberpostdirektionsbezirkenseit diesemZeitpunkteingetretensind.

München,den 19. Juni 1908.

v. Frauendorfer.

I. Neueinrichtungen.
a) Postanstalten.

OberpostdirektionsbezirkAugsburg: Niederrieden;
„ Bamberg: Schweisdorf;
„ Landshut: Haiming (Oberbayern)und Moos b. Langenisarhofen;
„ München: Ennmeringb. Aßling (Oberbayern)
„ Nürnberg: Wettstetten;
» Regensburg:Rittsteig b. Neukirchenb. hl. Blut;
„ Würzburg: Binsfeld (Unterfranken)und Eßfeld.

b) Telegraphenanstalten.

OberpostdirektionsbezirkAugsburg: Dürrlauingen, Eichenhofen,Finningen, Hafenhofen,
Holzheimb.Neuulm,Kadeltshofen,Konzenberg,Mindel=
altheim, Mühlhausen (Oberbayern), Schwenningen
(Bayern) und Winterbach(Schwaben);

,, Bamberg: Fischbachb. Kronach,Oberelldorfund Weihersmühle;
„ Landshut: Griesbachb.Dingolfing und Mitterskirchen(Bayern);
„ München: Haushausen,Obergeroldshausen,Riedering,Söllhuben,

Wildsteigund Ziegelberg;
„ Nürnberg: Aurach(Mittelfranken),Mitteleschenbach,Mörlach und

Neunstetten(Bayern);
67
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OberpostdirektionsbezirkSpeyer: Bechhofen(Pfalz),Bockenheim(Pfalz), Cronenberg
(Pfalz),Erfenbach,Hofstätten(Pfalz),Ilbesheimb.Kirch=
heimbolanden, Rathskirchen, Sarnstall, Siegelbach
(Pfalz) und Teschenmoschel;

„ Würzburg: Ruppertshütten.

II. Aufhebungen.
a) Postanstalten.

OberpostdirektionsbezirkAugsburg: Staufen b. Lauingena. Donau.

b) Telegraphenanstalten.

OberpostdirektionsbezirkAugsburg: Ried (Schwaben)und Ried=Birkland.

Hofdienst=Nachricht. Auszugaus der Adels-Matrikel
— des Königreiches.

Im Namen Seiner Majestät des Königs. Der Adels=Matrikel wurde einverleibt:
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= am 14. Juni 1908 der Obermedizinal=

pold, des Königreichs Bayern Verweser, rat, K. K. OsterreichischeHofrat Dr. Max
habenSich mit AllerhöchstemSignate vom Ritter von Gruber, ordentlicherProfessor
17. Juni 1908 allergnädigstbewogengefunden, an der K. Universität München für seine
denStabsassistentenbeimK. Obersthofmeister=Person als Ritter des Berdienstordensder
stabeJosef Wiesmaier vom1. Juli 1908 an BayerischenKrone bei derRitterklasseLit. G,
zumK. StabssekretärII. Klassezu befördern. Fol. 54, Akt Nr. 14998.

Gocgle
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esth.undVerordnungs=Hlatt
für das

KönigreichBayern.

Nr. 37.
München, den 29. Juni 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 22. Juni 1908, den Vollzug der Königlich AllerhöchstenVerordnung über die Postporto=

freiheit und die Vergünstigungen im Telegramm=und Telephonverkehrvom 22. Dezember 1907 (Gesetz=
und Verordnungsblatt S. 1082ff.) betreffend. —Bekanutmachung vom 25. Juni 1908, die technische
Einheit im Eisenbahnwesenbetreffend.

Nr.23/5701.
V V1 100.

Bekanntmachung, denVollzug der KöniglichAllerhöchstenVerordnungüber diePostportofreiheit
und die Vergünstigungen im Telegramm=und Telephonverkehr vom 22. Dezember 1907 (Gesetz=

und VerordnungsblattS. 1082 ff.) betreffend.“)

f. Staatsministerium des Innern, fi. Staatsministerium des Innern für Kirchen-und
Schulangelegenheiten,K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Beilagen 5—8 zur Vekanntmachungvom 25. Dezember1907 —den Vollzug
des Gesetzesüber die Postportofreiheitvom 22. Dezember1907, ferner der Königlich
AllerhöchstenVerordnungüber die Postportofreiheitund dieVergünstigungenim Telegramm=
und Telephonverkehrvom gleichenTage betreffend— (Gesetz=und Verordnungsblatt
S. 1111 ff.) sind zu berichtigen,wie folgt. -

*) Vgl. auchGesetz=und Verordnungsblatt 1908 S. 252 ff.
68
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I. Abzuändernist

in derBeilage 5:

derVortrag „Land=und forstwirtschaftlicheBerufsgenossenschaften,Vorständeder—" in:
Land=und forstwirtschaftlicheBerufsgenossenschaften,auchderenVorstände

und Vorstandsvorsitzende.

II. Nachzutragensindin alphabetischerFolge
A. in derBeilage 5:

Inn. Vorstandsvorsitzendeder land=und forstwirtschaftlichenBerufsgenossenschaften.

B. in derBeilage 6:

Inn. Bauführungender Kreisgemeinden l

C. in derBeilage 7:

1. hinter „Die Berufsgenossenschaften und derenSektionen“:
sowiedie Vorständeder Berufsgenossenschaftenund der Sektionen.

2. hinter „Die Sektionen der Unfallversicherung“:
sowiederenVorstände.

3. hinter „Die Versicherungsanstaltendern Altersversicherung:"
sowiederenVorständeundVorstandsvorsitzende.

D. in derBeilage 8:

StiftungsadministrationFreystadt.

III. Zu streichensind

in derBeilage 8:
1. Gefällstiftungzu Neumarkti. O. in Freystadt,Geistliche—.
2. Geistliche Gefällstiftung zu Neumarkt i. O. in Freystadt.

München, den 22. Juni 1908.

Dr. v. Wehner. v. Franuendorfer. v. Brettreich.

Gocgle —
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Bekanntmachung, die technischeEinheit im Eisenbahnwesenbetreffend.

fl. StaatsministeriumfürVerkehrsangelegenheiten.
Nachstehendwerdendie zwischendemDeutschenReiche,Belgien, Bulgarien, Dänemark,

Frankreich, Griechenland,Italien, Luxemburg,den Niederlanden,Norwegen,Osterreich,
Ungarn, Rumänien, Rußland, Schweden,der Schweiz und Serbien vereinbartenneuen
Bestimmungenüber die technischeEinheit im Eisenbahnwesenveröffentlich.

Auf den bayerischenStaats= und Privatbahnen treten diese Bestimmungenab
1. Juli 1908 anStelle der bisherigenBestimmungen(Gesetz=undVerordnungsblatt1887
S. 185) in Kraft. k « .

München,den25. Juni 1908.

v. Frauendorfer.

Bestimmungenüber die technischeEinheit im Eisenbahnwesen.

Artikel I.

Spurweite.

Größtes Kleinstes

Maß in Millimeter.
Gegenstände

Die Spurweite der Bahngleise, zwischenden inneren
Kanten der Schienenköpfegemessen,soll bei neu zu legendenoder
umzubauendenGleisen

auf geradenStreckennichtunttttrr — 1 435
betragen

und in Krümmungen,einschließlichder Spurerweiterung,
das Maß nnnnnn 1 470 —

nichtüberschreiten.

687
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Artikel II.

Bauart der Eisenbahnfahrzeuge.

Gegenstände
Maß in Millimeter.

1.

1Die Eisenbahnfahrzeugedürfenwegenihrer Bauart, soweit
sie in den folgendenPunkten berührt ist, nicht zurückgewiesen
werden,wenn sie den bei diesenPunkten gestelltenBedingungen
entsprechen.

: JedochbestehtkeineVerpflichtung,in Züge,für derenZu=
sammensetzungbesondereVorschriftenerlassensind, Wagen einzu=
stellen,die diesenVorschriftennichtentsprechen.

3Die nachstehendangegebenengrößten und kleinstenMaße
geltenfür vorhandeneswie für neuzu beschaffendesMaterial, soweit
nicht für ersteresdie in KlammernbeigefügtenMaße zugelassensind.

82.
1Radstand neu zu erbauenderWagen .
Diese Bestimmungfindet keineAnwendungauf Drehgestell.
Wagen mit Radständenbis einschließlich4500 Millimeter

werdenauf allen Eisenbahnlinien,die dem internationalenVerkehre
dienen, zugelassen.

Bei Drehgestellwagenist der Radstand unbeschränkt,bei
anderenWagen dann, wenn ihre AchseneinesolcheVerschiebbarkeit
besitzen,daß die Wagen Krümmungen von 150 Meter Halbmesser
durchfahrenkönnen. Wagen der letzterenArt mit einemRadstande
von mehrals 4500 Millimeter erhaltendas Zeichen—(.——(siehe
Anlage 0.

°Die Vorschriften der Bahnverwaltungen über den zulässigen
größten Nadstand der Wagen, die den Absätzen3 und 1 nicht
entsprechen,sind den beteiligtenStaaten bekanntzu geben

*Wenn mehr als zwei Wagenachsenin einem gemeinsamen
Rahmen gelagert sind, so müssen, sofern der Nadstand mehr als
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Gegenstände
GrößtesKleinstes
Maß in Millimeter.

4 000 Millimeter beträgt,die Achsenderartverschiebbarsein, daß

werdenkönnen.
83. .-;.--..»·

Abstand der Räder einer Achse, gemessenzwischenden
innerenFlächen der Radreifenoderder sie ersetzendenTeile

84.

1Breite der Radreifen oderder sie ersetzendenTeile.
2ZulässigesMinimum für bestehendesMaterial, unter der

Bedingung,daßderAbstandtderRäder* °mindestens1360 Milli⸗
meter betrage ...

§5·

Entfernung von Außenkante zu Außenkante der
Spurkränze, gemessen10 Millimeter außerhalbder beidenin
einer Entfernungvon 1500 Millimeter voneinanderanzunehmenden
Laufkreise

86.
Höhe der Spurkränze bei normalerStellung der Räder

auf geradem, wagerechtemGleise, von Schienenoberkantesenkrecht
gemessen

87.

Stärke der Radreifen in der EbenedesLaufkreises(§ 5)
gemessen .......

88.

Schalengußräder sind unter nichtmit Bremsenversehenen
Güterwagenzulässig.
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Gegenstände
Maß in Millimeter.

§ 9.

1Elastische Zug= und Stoßapparate missenanbeiden
Stirnseiten derWagengestelleangebrachtsein.

2Diese Bestimmungfindet keineAnwendungaufGüterwagen,
die für spezielleTransporte verwendetwerden.

8 10.
1Höhenlage der Puffer, von Schienenoberkantebis zur

Mitte der Pufferscheibensenkrechtgemessen:
bei leerenWagen .
bei größterBelastung

2ZulässigeMaße für das vor 1887 gebauteMaterial:
bei leerenWagen .....
bei größterBelastung

8 11.
1Abstand der Puffer von Mitte zu Mitte
2ZulässigeMaße für das vor 1887 gebauteMaterial

812.
Durchmesser der Pufferscheiben
:ZulässigesMaß für das vor 1887 gebauteMaterial.
3Für Fahrzeuge,bei denender Abstandder Puffer geringer

ist als 1720 Millimeter, muß der horizontaleDurchmesserder
Pufferscheibenmindestens350 Millimeter betragen.

13.
!IFreie Räume an den Stirnseiten der Wagen zu

beidenSeiten derZugvorrichtung, zwischendieser, denPufferscheiben
und den vor derKopfschwellevortretendenfestenTeilen an beliebiger
Stelle:
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Gegenstände
Größtes Kleinstes

Maßin. Millimeter.

Breite .
Tiefe bei völligeingedrücktenPuffern
HöheüberSchienenoberkante

2Für bestehendesMaterial wird keinMaß festgesebt.

8 14.
1Vorsprung der Puffer über den Zughaken, von der

Angriffsflächedes nicht angezogenenHakensbis zurStirn der nicht
eingedrücktenPuffer, gleichlaufendmit der Wagenachsegemessen

2ZulässigesMaß für das vor 1887 gebauteMaterial:
Personenwagen
Güterwagen

§ 15.

1Länge der Kuppelungen, von der Stirnseite der nicht
eingedrücktenPuffer bis zur Innenseitedes Einhängbügels,bei
ganz ausgeschraubterund gestreckterKuppelunggemessen

2Für das vor 1887 gebauteMaterial werdenkeineMaße

festgesetzt.
8 16.

Kleiner Durchmesser des Querschnitts der Kuppe—
lungsbügel am Berührungspunktemit demZughaken

17.
Sicherheitskuppelungen. Die Eisenbahnfahrzeugesollen

sich in doppelterWeise so miteinander verbinden lassen, daß die
Sicherheitskuppelungin Wirksamkeittritt, wenndieHauptkuppelung
bricht. Wagenmit zentralerSicherheitskuppelungsollendie doppelte
Verbindungauchmit Fahrzeugen,die mit Notkettenversehensind,
gestatten.
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Gegenstände
Größtes

18.
1IKuppelungsteile, die auf wenigerals 130 Millimeter

überSchienenoberkanteherabhängenkönnten,müssenmindestensauf
diesenAbstandeingeschraubtoderaufgehängtwerdenkönnen.

2Für vorhandenesMaterial tritt dieseVorschrift mit dem
1. Januar des Jahres 1912 in Kraft.

§ 19.

Die Wagenmüssenmit Tragfedern versehensein.

§ 20.

Die Bremsen müssenso eingerichtetsein, daß sie beim
DrehenderKurbel nachrechts,das heißt im Sinne desUhrzeigers
angezogenwerden.

8 21.

1Abstand der Bremsersitze und anderer über die
Wagenstirnen vortretender fester Teile von derStirnfläche
der vollständigeingedrücktenPuffer, in der Wagenachsegemessen

*Für bestehendesMaterial wird kein Maß festgesetzt.

8 22.

Die Querschnittsmaße derWagen müssendenVorschriften
der Bahnverwaltungen, auf deren Linien sie übergehensollen, ent—
sprechen. Diese Vorschriften sind den beteiligten Staaten bekannt
zu geben.

8 23.

Die Schlösser der dem internationalen Verkehre
dienenden Personenwagen sollen, wenn die Türen dieser
Wagen überhauptmittels einesSchlüsselsverschließbarsind, entweder

der einen oder der anderender beiden Schlüsselformenentsprechen,
die in Anlage B dargestelltsind
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Gegenstände
Größtes Kleinstes
Maß in Millimeter.

g 24.

8 26.

dieEisenbahn, zu welcherer gehört;
die Ordnungsnummer;
die Tara oderdas EigengewichteinschließlichRäder und
Achsen; bei Wagen jedoch,die auf Streckenvon ver=
schiedenerSpurweite verkehrenund beim Ubergangedie
Radsätzewechseln,ist es zulässig,das Gewichtdes ge=
federtenTeiles amWagenkasten,das GewichtderRäder
und Achsbüchsenaber an denAchsbüchsenanzuschreiben;
bei Güter=und GepäckwagendieTragfähigkeitund das
Ladegewichtoder das Ladegewichtallein. Wenn nur
eineZahl angeschriebenist, bedeutetdieseZahl dasLade=
gewicht;dieTragfähigkeitist in diesemFalle um5 Prozent
größer;
denRadstand;beiDrehgestellwagendenAbstandderDreh=
zapfenund den Radstandder Drehgestelle;
wennerforderlich,das im § 2 vorgeseheneZeichen—)—
(sieheAnlage A); «
das Datum der letztenUntersuchung(Revision);
beiWagen,diefür Zeitschmierung(periodischeSchmierung)
eingerichtetsind, die Schmierfristund dieZeit der letzten
Schmierung;
die Privatwagenaußerdemhinter derOrdnungsnummer
das Zeichen(PI.
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Artikel III.
Unterhaltungszustandder Eisenbahnfahrzeuge.

81.
1Die im internationalenVerkehrezugelassenenWagen sollensichin befriedigendem,

die Sicherheitdes Bahnbetriebsin keinerWeise gefährdendemZustandebefinden.
2Wenn dies nicht der Fall ist, wenn sie insbesonderedenBestimmungenin §§ 2

bis 4 nicht entsprechenoder mit einem der im § 5 angeführtenMängel behaftetsind,
dürfensie zurückgewiesenwerden.

§ 2.

Bei demÜbergangauf die BahneneinesNachbarlandessollenseitder letztengründ=
lichenUntersuchung(Revision) nichtmehr als drei Jahre verflossensein. Nach der Heimat
zurückkehrendelauffähigeWagen sind indes von drittenVerwaltungenleer oderbeladenzu
übernehmen,auchwenndieseFrist überschrittenist.

§ 3.

1Die Achsbüchsensollenmit Schmiermaterialausreichendversehensein.
2 Für Zeitschmierung(periodischeSchmierung)eingerichteteWagen, derenSchmierfrist

abgelaufen ist, dürfen die Heimatbahn ohne neue Schmierung nicht verlassen.

84.

Zur ViehbeförderungbenutzteWagen sind gründlichgereinigtund desinfiziertzu
übergeben.

§ 5.

Mängel, die zur Zurückweisungberechtigen.
A. Mängel an Rädern und Achsen.

1. Räder, die Spuren einerBewegungauf der Achsezeigen.
2. Räder, derenNaben gesprungenund nicht mit umgelegtenRingen gebundensind.
3. Räder mit durchgebrochenenRadkränzen(Speichenkränzen),derenRadreifen, im

Laufkreisegemessen,eine geringereStärke als 30 Millimeter haben. Anbrücheder Rad=
kränzesind kein Grund zur Zurückweisung.

4. Räder, die eine durchgebrocheneoder mehr als eine angebrocheneSpeiche haben,
und Näder mit gußeisernerNabe, in der die Mehrzahl der Speichenlose ist.

5. Radscheibenmit kreisförmigenRissenin einerLängevonmehrals einemFünftel
des Umfanges oder mit mehr als zwei Radialrissen.

Google
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6. GegosseneRäder ohneRadreifen, die Sprünge zeigen. Kleine Abschieferungenan
der Laufflächeund unbedeutende,auf Gußfehler zurückzuführendeMängel in der Scheibe
sind kein Grund zur Zurückweisung.

7. Räder, derenSpurkranz am Berührungspunktemit der Schiene wenigerals 20
Millimeter stark ist. Räder, an derenSpurkranzsich durchAbnutzungeinescharfeKante
gebildethat. Bei dreiachsigenWagen kommtdie Stärke der Spurkränzeder Mittelräder
nicht in Betracht. « » ««.·..»: »

8. Räder, die auf ihrerLaufflächeFlachstellenvon mehrals 5 MillimeterPfeil=
höhehaben.

9. Räder mit Radreifen, die stellenweisezerdrückt,gesprungen,mit Querrissenoder
Längsrissenbehaftetsind. «

10. Räder mit besonderenRadreifen,wenn:
a) die Radreifenlosesind oderSpuren einer seitlichenVerschiebungzeigen;
h) mehr als zwei der zur Befestigungdes Radreifens an der Felge dienenden
Schrauben,Bolzen oderNieten gebrochenoderlose sind oderfehlen;

c) bei Radreifenbefestigungmittels Sicherheits=oderKlammerringen
1. die Ansätzeder Radreifen oder die Ringe selbstmit Rissen vonmehr als
100 Millimeter Längebehaftetsind;

2. mehrals zwei Befestigungsschraubender Klammerringegebrochensind.
11. Achsen,die verbogenodermit AnbrüchenoderRissenbehaftetsind.
12. Achsen,auf denenBremsstangenoder sonstigeTeile schleifen. Lassen sich die

schleifendenTeile entfernen,beträgtdie Tiefe der Einschleifungnicht mehr als 2, Milli=
meter (5 Millimeter im Durchmesser)und zeigtdie eingeschliffeneStelle keinescharfenKanten,
so ist der Wagen zu übernehmen.

B. Mängel an Achsbüchsen (Lagergehäusen) und Lagern.

1. Achsbüchsen,die so beschädigtsind, daß sie dieAchsennichtmehr genügendführen
oder das Schmiermaterialnichtmehrzurückhalten.

2. HeißgelaufeneAchslager.

□. Mängel an Tragfedern.

1. VerschiebeneinerTragfederoderihres Hauptfederblattszur Achsbüchsebei Wagen
von nichtmehr als 4500 Millimeter Radstand um mehrals 20 Millimeter, bei Wagen
von größeremRadstand um mehr als 5 Millimeter.

2. Bruch des Hauptblatts einer Tragfeder.
69
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3. Bruch einesZwischenblattsnahe der Mitte bei Personenwagen;Bruch zweier
odermehrererZwischenblätternaheder Mitte bei Güterwagen.

4. Bruch einer Schneckenfeder,die nichtdurchHalter odereinendurchgehendenBolzen
gegendas Herausfallengeschütztist.

5. Fehlen oderBruch solcherTeile, die zur Befestigungder Federnerforderlichsind.
6. Aufsitzender Wagenkastenoderder Längsträgerauf demFederbunde,Streifen der

Räder an diesenTeilen oderfrischeSpuren von solchenBerührungen. Altere Spuren von
früherenBerührungen oder das Aufsitzender Sicherheitsstützenauf den äußerenVierteln
der Federläugeberechtigennicht zur Zurückweisung.

Anmerkung. Wagen von nichtmehr als 4 500 Millimeter Radstand,die leer nachder
Heimat laufen, sind auchmit den unter C 2 bis 6 angeführtenMängeln zu
übernehmen,wenn sie statt der Federn durchgut befestigteKlötze sicherunter=
stütztsind.

D. Mängel an Stoßvorrichtungen.

1. Gebrocheneoder beschädigtePufferstangenund Pufferfedern,die das Spiel der
Puffer verhindern. .

2. Fehlen der Befestigungsmittel,die das Herausfallender Pufferstangenverhindern.
3. Fehlendeoder gebrochenePuffergehäuse.BeschädigtePuffergehäuse,deren sichere

Befestigungund Stangenführunggewährleistetist, sind keinGrund zur Zurückweisung.
Anmerkung. Wagen, die leer nachder Heimat laufen, sindmit denunter D 1 bis 3

angeführtenMängeln zu übernehmen,wenn sie ohneGefahr am Schlusseeines
Zuges laufen können.

. Mängel an Zugvorrichtungen.

1. GerisseneHauptkuppelungenoderSicherheitskuppelungenoderNotketten,gebrochene
oderangebrocheneZughaken,wenndurchdieseMängel das vorschriftsmäßigeKuppeln (durch
die Haupt=undSicherheitskuppelungen)mit anderenWagen unmöglichgemachtwird.

2. GebrocheneoderangebrocheneZugstangen,Keile oderMuffen.
3. Fehlen der Notkettenoderder Sicherheitskuppelungenan Wagen, die nicht so ein=

gerichtetsind, daß die beidenHauptkuppelungenzugleicheingehängtwerdenkönnen.
4 Bruch einer Zugspiralfeder oder eines Hauptblatte der Zugfeder: Bruch in der

Mitte eines der anderenBlätter.
Anmerkung. Wagen, die leer nach der Heimat laufen, sind mit den unter E 1 bis 4

angeführtenMängeln iu übernehmen,wenn sie ohneGefahr am Schlusseeines
Zuges laufen können.
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F. Mängel an Untergestellen und Wagenkasten.

1. Gebrocheneoder über ein Drittel des QuerschnittsangebrochenesowieloseAchs=
halter, soweitsie nicht durchAnziehenvon Schraubenfestgemachtwerdenkönnen. ·

2. Querbrüchean Hauptträgern,KopfschwellenodersolchenMittelschwellen, die durch
die Zugvorrichtungbeanspruchtsind.

3. Gänzlich gebrocheneTeile des Kastengerippes,Beschädigungenan Türen und deren
Verschlußvorrichtungen,sowie an den Kastenwänden,Böden und Dächern, wenn dadurch
die Ladungbeschädigtoderder Betrieb gefährdetwerdenkönnte.

Anmerkung. Leer nachder Heimat laufendeWagen dürfenwegenBeschädigungenan
den Untergestellennur dann zurückgewiesenwerden, wenn der Weiterlauf mit
Gefahr verknüpftwäre.

§ 6.

Wagen mit schadhaftenoderunbrauchbarenBremsensind nicht zurückzuweisen,sollen
jedochmit deutlichen,in dieAugen fallendenAnklebezettelnmit entsprechenderAufschriftver=
sehensein. Beschädigteoder gelösteTeile, die den Betrieb gefährdenodersonstSchaden
herbeiführenkönnten,sind abzunehmen.

§ 7.

Eigene leere Wagen müssen in jedemZustand übernommenwerden; zum Viehtraus=
portebenutzteWagen jedochnur nachgründlicherReinigung und Desinfizierung.

Artikel IV.

Beladungder Güterwagen.
§1.

Die im internationalenVerkehrezugelassenenWagen dürfen wegenihrer Beladung
nicht zurückgewiesenwerden,wenn die Ladung sich in einembefriedigenden,die Sicherheit
des Bahnbetriebsin keinerWeise gefährdendenZustandebefindetund insbesondereden nach=
folgendenBedingungenentspricht.

82.

Die verladenenGegenständemüssensicherund fest liegenund dürfensichauchinfolge
von Stößen und Erschütterungennicht verschiebenkönnen.
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§ 3.

1 Die Ladung soll so verteilt sein, daß die Räder des Wagens und namentlichdie=
jenigender Endachsenmöglichstgleichmäßigbelastetwerden.

2 Wagen, derenLadungso ungleichverteilt ist, daß die WagenkastenoderdieLängs=
träger auf demFederbundaufsitzenoderdie Räder streifen,dürfenzurückgewiesenwerden.

84.
Die BelastungeinesWagens darf die Tragfähigkeit (das Maximalladegewicht)nicht

überschreiten.Wenn die Tragfähigkeitnicht angeschriebenist, darf das angeschriebeneLade=
gewichtbis zu 5 Prozent überschrittenwerden.

865.

1Die RaddrückeeinesWagens dürfenden auf einer Linie zugelassenengrößtenDruck
nicht übersteigen.

2Die Vorschriftender Bahnverwaltungenfür die einzelnenLinien sind den beteiligten
Staaten bekanntzu geben.

86.

1Die LadungoffenerGüterwagendarf die auf den einzelnenBahngebietenzugelassenen
Lademaßenicht überschreiten.Die Breite langer Ladungenmuß mit Rücksichtauf das
DurchfahrenscharferKrümmungeneingeschränktwerden.

Die Vorschriftender Bahnverwaltungenfür die einzelnenLinien sind denbeteiligten
Staaten bekanntzu geben.

87.

Die LadungoffenerGüterwagendarf die KopfschwelledesWagens nur soweitüber=
ragen, daß zwischenden Scheiben der nicht eingedrücktenPuffer und der Ladung ein
Zwischenraumverbleibt, der in der Höhe bis 2 000 Millimeter über Schienenoberkante
mindestens400 Millimeter, darübermindestens200 Millimeter betragenmuß. Außerdem
muß zum Einhängen der Kuppelung über dem Zughaken ein Raum von mindestens
200 Millimeter Höhe und von mindestens200 Millimeter Breite zu beidenSeiten der
Zughakenmittevon der Ladungganz frei gelassenwerden.

berragt die Ladung die Kopfschwellemehr als nach demvorstehendenzulässigist,
so ist ein Schutzwageneinzustellen.

88.

Zur VerladunglangerGegenstände,die auf einemWagen nichtgelagertwerdenkönnen,
müssen zwei mit Drehschemeln verseheneWagen verwendet werden. Die Wagen können

So gle
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durchSchraubenkuppelung,durcheiserneodermit kräftigemEisenbeschlageverseheneKuppel=
stangen,einenZwischenwagen,der mit den beidentragendenWagen durchdie gewöhnlichen
KuppelungenoderdurchKuppelstangenzu verbindenist, oder, wenn die Ladung sich dazu
eignetund jedenDrehschemelmit wenigstens7,, Tonnen belastet,durch dieseselbstver=
bundenwerden. Die Ladungdarf nur auf denDrehschemelnaufliegenund muß dieseum
mindestens300 Millimeter, wenn aberdie Wagen nur durchdie Ladungverbundensind,
um mindestens1 000 Millimeter überragen.

§69.
1Bei Einstellungvon Schutz=oderZwischenwagenmuß die Ladungentferntbleiben:
a) von demBoden dieserWagen:

mindestens100 Millimeter;
b) von den Seitenwändender Schutzwagen,sofern dieseWände nicht wenigstens

100 Millimeter unter der Ladungbleiben:
mindestens300 Millimeter, wenn die Ladung bis zur Mitte reicht,
mindestens500 Millimeter, wenn sie über die Mitte hinausragt;

) von den SeitenwändendesZwischenwagens,soferndieseWände nichtwenigstens
100 Millimeter unter der Ladungbleiben:

mindestens500 Millimeter, wenn die Entfernung der Drehzapfennicht
größer ist als 20 Meter; bei Drehzapfen=Entfernungenvon mehr als
20 Meter dürfenals Zwischenwagennur solcheWagen verwendetwerden,
derenWändewenigstens100 Millimeter unter der Ladungbleiben.

Diese Spielräume dürfendurchbeigeladeneGegenständenicht verringertwerden.
*Mehr als ein Zwischenwagenist nicht zulässig.
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Anlage A.

Zeichenfür WagennachArtikel II 8 2 Abs. 4.

Doppelschlüsselfür die deminternationalenVerkehredienendenPersonenwagennach
Artikel II § 23.

Anlage B.
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GesetundVerurdunngsgurt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 38.
München, den 30. Juni 1908.

Inhalt:
Gesetz vom 26. Juni 1908, den vorläufigen Vollzug des Budgets für die Jahre 1908 und 1909 betreffend.—

Königlich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme fremder Dekorationen.

Gesetz, den vorläufigenVollzug des Budgets für die Jahre 1908 und 1909 betreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Lu tpol J,
vonGottezGnadenKöniglicherPrinzvonGayern,

Regent.
Wir habenin Bezug auf die vorläufigeBestreitungder Ausgabendes Staates und

ihre Deckungim III. Vierteljahr 1908 nachVernehmungdes Staatsrats mit Beirat und
Zustimmungder KammerderReichsräteund derKammerder Abgeordnetenbeschlossenund
verordnen,was folgt:

Artikel 1.

Die Wirksamkeitder Artikel 1 und 4 des Gesetzesvom 28. März 1908, den vor=
läufigenVollzug des Budgets für die Jahre 1908 und 1909 betreffend,wird auf das
III. Vierteljahr1908 erstreckt.

. Cochlel 8
70
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Artikel 2.

I. auf Rechnungder ÜberschüssefrühererFinanzperioden:

sowiefür ErwerbungvonGrubenfelden 700000 “
(außerordentlichesBudget Ziff. La),

fürdieNeufassungderHeilquellenin Brückenau,StebenundBocklet 200 000 MA
(außerordentlichesBudget Ziff. 1d),

zur Verstärkungdes Zentralnebenfondsfür Industrie die
zweiteHälftederGesamtsummezu 200O0 100odo AMA
(außerordentlichesBudget Ziff. If Nr. 1),
Zuschußfür den Neubaudes DeutschenMuseums . .. 800 000 M
(außerordentlichesBudget Ziff. Ig Nr. 1),

für Verbesserungund Erweiterungder Holzeinwurfplätzeam
Main bei Kitzingen . 222 000 MA
(außerordentlichesBudgetZiff. Ig Nr.5)
für den Einbau vonGalerien undPodien in dieHörsäle und
die Seminarien, dann für Schaffung von Bibliothekräumen
im Dachgeschosseder UniversitätMünchen 178 000 "
(außerordentlichesBudgetZiff. Ih Nr. 1),
Zuschuß zu den Kosten der inneren Einrichtung des Er=
weiterungsbauesder UniversitätMünchen 450 000 “4
(außerordentlichesBudgetZiff. Ih Nr. 2),
für baulicheAdaptierungenim PathologischenInstitute der
UniversitätWürzburgundfürteilweiseNeueinrichtungdesInstituts 177 187 MA
(außerordentlichesBudgetZiff. Ih Nr. 3),
für ErrichtungeinesLehrgebäudesder landwirtschaftlichenAb=
teilung der TechnischenHochschulein München 254 000 “4
(außerordentlichesBudgetZiff. Ih Nr. 4),
zur Gewährung eines nachBedarf zu verabfolgenden,mit
3 vom Hundert verzinslichen,jederzeitkündbarenBetriebs=
vorschussesan die BayerischeZentralhandwerkergenossenschafts=
kasse,eingetrageneGenossenschaftmit beschränkterHatyflicht
in München ... ... 640 000 A
(III. Nachtrag zum auherordentlichenBudged,

Summe 1: 3721187 M;
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II. auf RechnungdesGefällsablösungsfonds:

(außerordentlichesBudget Ziff. IIa),

(außerordentlichesBudgetZiff. IId), — — —
Summe II: 5 122 600;

III. aufRechnungdesallgemeinenStaatsanlehens:

(außerordentlichesBudget Ziff. IIId Nr. 1),

Inn, an der Salzach, an der Isar und am Le7cch 614 000 4
(außerordentlichesBudget Ziff. IIId Nr. 2),

letzte NRaat . 2400000 44
(außerordentlichesBudget Ziff. me r. 5

(außerordentlichesBudget Ziff. IIIe Nr. 4),

nasiumin Straubng ... ... 463000Jx
(außerordentlichesBudget Ziff. IIIe Nr. 7),

SummeIII: 4 902 500%;

IV. aufRechnungdesStaatseisenbahnanlehens:
für neueBahnen und zwar für Nebenbahnen 33 728 300
(II. Nachtrag zum außerordentlichenBuget),

Summe IV: 33 728 300 —.

Artikel 3.

der Steuerverhältniszahl,

Gocgle



344

10. März 1879Gesetzevom26.Sezember1891.

AnnahmefremderDekorationen.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm12. Juni 1908 demK. Kämmerer,

Staatsrat i. a. o. D., außerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMinister am
K. PreußischenHofe und Bevollmächtigten
zumBundesrate,Hugo Grafen von und zu
Lerchenfeld auf Köfering und Schön=
berg für das ihm von Seiner Königlichen

Gocgle

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Hoheit demGroßherzogevonOldenburgver=
lieheneEhren=Großkreuzdes Großherzoglich
OldenburgischenHausordens des Herzogs
PeterFriedrichLudwigund
unterm 17. Juni 1908 dem Leibjäger

Seiner KöniglichenHoheitdesPrinzenHeinrich
von Bayern, Maximilian Bertele für den
ihm von Seiner Majestät demSultan ver=
liehenen großherrlichtürkischenMedschidje=
Orden V. Klasseund dervonSeiner König=
lichenHoheitdemFürstenvonBulgarien ihm
verliehenenFürstlich Bulgarischen silbernen
Verdienst=Medaille
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.



Greis-undyetardnungngklatk
für das

Königreich Bayern.

Nr. 39.
München, den 30. Juni 1908.

Inhalt.
Königlich Allerhöchste Verordnung vom26. Juni 1908, den Vollzug des Scheckgesetzesbetreffend.—

Bekanntmachung vom 29. Juni 1908, Anderung der Telegraphenordnung für das DeutscheReich vom
16. Juni 1904 betreffend. —Bekanntmachung vom 29. Juni 1908, Abänderung der Telegraphenordnung
für das Königreich Bayern vom 29. Juni 1904 betreffend.

Nr. 25105.

Königlich Allerhöchste Verordnung, den Vollzug des Scheckgesetzesbetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Lu itpold
vonGottesGnadenSöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir finden Uns bewogen,die Gerichtsvollzieherordnungvom 16. Dezember1899,

die Landesgebührenordnungfür die Gerichtsvollziehervom 16. Dezember1899 und die
Notariatsgebührenordnungvom 28. Dezember1899 zu ändern,wie folgt:

1. Die Nummer2 des§ 11 derGerichtsvollzieherordnungerhältdiefolgendeFassung:
mit dem Auftrage zur Erhebungdes Wechsel=oder Scheckprotestes

auchdenAuftrag zur Empfangnahmeder Zahlung für den Fall zu über=
71
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nehmen,daß die Zahlung nochvor der Rückgabedes protestiertenWechsels
oderScheckserfolgt.

2. Im 821 derGerichtsvollzieherordnungwird hinter demWorte „Wechselproteste“
das Wort „Scheckproteste“eingeschaltet.

3. Der § 8 der Landesgebührenordnungfür die Gerichtsvollziehererhält folgenden
weiterenAbsatz:

Die vorstehendenBestimmungenfinden auf die Scheckprotesteent=
sprechendeAnwendung.

4. Dem §9 derLandesgebührenordnungfür dieGerichtsvollzieherunddemArtikel42
der Notariatsgebührenordnungwird der Satz beigefügt:

Dasselbegilt für die Scheckproteste.

München,den 26. Juni 1908.

Luitpold,
Hrinz von BLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Miltner.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Heinzelmann.

Nr.25/7139
(I 33 Telegr.=Ordn.

Bekanntmachung, AnderungderTelegraphenordnungfür dasDeutscheReich vom16.Juni 1904
betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die nachstehendabgedruckteVerordnungdes Reichskanzlers,die eineAnderungder in
Nr. 34 des Gesetz=und Verordnungsblattesvon 1904 veröffentlichtenTelegraphenordnung
für das DeutscheReich vom 16. Juni 1904 enthält,wird in Ansehungdes telegraphischen
VerkehrszwischenBayern einerseits,danndemReichspostgebieteundWürttembergandererseits
mit Wirkung vom 1. Juli 1908 an für maßgebenderklärt.

München,den 29. Juni 1908.

v. Franendorfer.
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Berlin Wes, den 14. Juni 1908.

Abänderung
der

Telegraphenordnung vom 16. Juni 1904.

Die Telegraphenordnungvom 16. Juni 1904 wird, wie folgt, abgeändert:
1) In §2 unter Ill ist im 2. Satz hinter „Seetelegramme“einzuschalten:

oderum Funkentelegramme
2) In §6 unter h sind im 2. Satz die Wörter „entwederals Handelsmarken“
bis „(s. §§ 2, 111und 15,1)“ zu ersetzendurch:

in denSeetelegrammen,in denFunkentelegrammenoderals Handelsmarken
angewandtwerden(s. §8§2, III, 15,1 und 15a, U).

3) Hinter § 15 werden folgende Bestimmungen eingeschaltet:

§ 15a. Funkentelegramme.

1 Funkentelegrammesind Telegramme,die mittels FunkentelegraphenzwischenKüsten=
stationen und Stationen auf Schiffen in See (Bordstationen)oderzwischenSchiffen in
See gewechseltwerden.

Die inländischenund ausländischenKüstenstationenund Bordstationensind in dem
amtlichenVerzeichnisseder Funkentelegraphenstationenaufgeführt.

II Für die Abfassungdes Textes der Funkentelegrammegelten die in § 2 unter
II bis V enthaltenenVorschriften.

III Die Adresseder Funkentelegrammean Schiff in See muß möglichstvollständig
sein;siehat zu enthalten: «

a) denNamen des Empfängersmit etwaigenergänzendenZusätzen;
b) den Namen des Schiffes, wie er in dem amtlichen Verzeichnis aufgeführt ist,
unter Hinzufügung der Nationalität und, im Falle von Namensgleichheit,des
Unterscheidungszeichensnachdem internationalenSignalbuch;

c) denNamen der Küstenstation,wie er in demVerzeichnisaufgeführtist.
IV Hat sichdas Schiff, für welchesein Funkentelegrammbestimmtist, innerhalbder

vom AbsenderbestimmtenFrist oderbeimFehlen einersolchenBestimmungbis zumMorgen
des 29. Tages bei der Küstenstationnichtgemeldet,so gibt diesedemAbsenderNachricht.
Dieser kann durch einetelegraphischoderbrieflichan die Küstenstationgerichtetegebühren=
pflichtigeDienstnotizverlangen,daß sein Telegrammweitere30 Tage zur Übermittelung
an das Schiff bereitgehaltenwerdeusf. In Ermangelungeines solchenVerlangenswird
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das Telegrammam Ende des 30. Tages (denTag der Aufgabenichtmitgerechnet)als
unbestellbarzurückgelegt.

Hat jedochdie Küstenstationdie Gewißheit,daß dasSchiff ihrenWirkungsbereichver=
lassenhat, bevor ihm das Funkentelegrammzugeführtwerdenkonnte,so benachrichtigtsie
denAbsenderdavon.

V Unzulässigsind:

a) Telegrammemit vorausbezahlterAntwort,
b) telegraphischePostanweisungen,
0) Telegrammemit Vergleichung,
d) Telegrammemit Empfangsanzeige,
e) nachzusendendeTelegramme,
f) gebührenpflichtigeDiensttelegramme,außersoweites sichum dieBeförderungauf
den Linien des Telegraphennetzeshandelt,

8) dringendeTelegramme,außersoweites sichum die Beförderungauf denLinien
desTelegraphennetzesnachMaßgabederhierüberbestehendenBestimmungenhandelt,

h) durchbesonderenBoten oderdurchdie Post zu bestellendeTelegramme.
VI Die Gesamtgebührfür Funkentelegrammeumfaßt:
1. die Gebühr für die Seebeförderung,und zwar:

a) die „Küstengebühr“,
b) die „Bordgebühr“;

2. die nach den allgemeinenBestimmungenberechneteGebühr für die Beförderung
auf den Linien des Telegraphennetzes.

Für deutscheStationen beträgtin der Regel:
a) die Küstengebühr15 Pf. für das Wort, mindestens1 50 Pf. für einTele=
gramm,

b) die Bordgebühr35 Pf. für das Wort, mindestens3 50 Pf. für ein
Telegramm.

Das Nähere, auch bezüglichder Gebühren für denVerkehr mit ausländischenFunken=
telegraphenstationensowie der erhöhtenGebühren für den Verkehr auf Entfernungenvon
mehr als 800 km, sofern ein solcherVerkehr zugelassenwird, ergibt sich aus den bei den

Telegraphenanstaltenund den BordstationenvorhandenenTarifen.
Im VerkehrzwischenKüstenstationenundBordstationenwird die Gesamtgebührder

Funkentelegrammevom Absender erhoben. Im Verkehr zwischenBordstationen wird die

Bordgebührdes gebendenSchiffes vom Absender,die des aufnehmendenSchiffes vom
Empfänger erhoben.
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Für Telegramme,bei deneneine funkentelegraphischeBeförderungnur zwischeneinem
deutschenFeuerschiffund einer deutschenKüstenstationauf festemLandestattfindet,wird die
nachden allgemeinenBestimmungenzu berechnendeGebühr für die Beförderungauf den
Linien des Telegraphennetzesund danebenein festerZuschlag von 80 Pf. erhoben. In
solchenFällen wird die Gesamtgebührfür die an FeuerschiffegerichtetenTelegrammevom
Absenderund für die von denFeuerschiffenkommendenTelegrammevomEmpfängererhoben.

VII Hinsichtlichder Erstattung von Gebührengeltendie Bestimmungendes § 21
unter folgendenVorbehalten:

Die auf die funkentelegraphischeBeförderungverwandteZeit sowiedie Zeit, während
der ein Funkentelegrammbei der Küsten-oderBordstation lagert, zählen bei den für die
Erstattungvon GebührenmaßgebendenFristen nichtmit.

Hat die gebendeStation keineQuittung über das Funkentelegrammerhalten,so wird
die Gebühr nur erstattet,wenn festgestelltwordenist, daß das FunkentelegrammAnlaß zur
Gebührenerstattunggibt.

vul Wenn ein auf einemSchiffe in See aufgeliefertesFunkentelegrämmdemEmp=
fänger aus irgendeinemGrunde nicht zugestelltwerdenkann, so wird eineUnbestellbar=
keitsmeldungabgelassenund, wennmöglich,demSchiffe zugeführt. Kann ein bei einer
BordstationangekommenesTelegrammnicht bestelltwerden, so teilt die Bordstation dies
der UrsprungsanstaltdurchdienstlicheMeldung mit. Die Meldung wird, soweitmöglich,
der Küstenstationzugeführt,die das Funkentelegrammim Durchgangbeforderthat, sonst
der nächstenKüstenstation.

IX Die lrschriften der Funkentelegrammewerden, von dem auf den Aufgabemonat
folgendenMonat an gerechnet,12 Monate lang aufbewahrt.

4) In § 17 ist unter Ucd)hinter (§ 3, IX) ein Komma zu setzen und
sodann einzuschalten: «

e)fürdiezwischenBordstationenzuwechselndenundfürdievondeutfchen
FeuerfchiffenkommendenFiinkentelegramme(§152,vt).

5) In § 20 ist unter 1 als zweiter Abs. einzuschalten:

Bestimmungenin § 15a untervVIII.
6) In § 20 unter U ist im letztenSatz einzuschalten hinter „See=
telegrammen“:

und von Funkentelegrammen,
ferner hinter „§ 15“

und § 15a
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7) In 8 21 ist hinter Vil einzuschalten:
VIII Die bei Funkentelegrammenfür dieGebührenerstattunggeltendenVorbehaltesind

in 8 15a unter VII angegeben.
8) In § 23 unter list am Schlusse nachzutragen:

Für die Aufbewahrungder Urschriftender FunkentelegrammegeltendieBestimmungen
in § 15 unter 1Ix.

9) In § 24 ist als Abs. III einzuschalten:
III Für den funkentelegraphischenVerkehrmit demAuslande sind die Bestimmungen

des internationalenFunkentelegraphenvertragsnebstZusatzabkommen,Schlußprotokollund
Ausführungsübereinkunftsowieder etwaigenbesonderenVerträge maßgebend;fernergilt die
Telegraphenordnung,soweitsie mit diesenBestimmungennicht in Widerspruchsteht.

Der bisherige Abs. Ul erhält die Bezeichnung 7v.

Die vorstehendenBestimmungentretenam 1. Juli 1908 in Kraft.

Der Reichskanzler.
In Vertretung
Kraetke.

er.20/7199
1 33 Telegr.=Ordn.

Bekanntmachung, Abänderung der Telegraphenordnungfür das Königreich Bayern vom
· 29. Juni 1904 betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.
§ 23 Abs. III derTelegraphenordnungfür dasKönigreichBayern vom29. Juni 1904

— Gesetz=undVerordnungsblatt1904S. 202 —erhält mit Wirkungvom1. Juli 1908
folgendeFassung:

„Auf den telegraphischenVerkehrmit dem Auslande finden die Bestim=
mungendes internationalenTelegraphenvertragsund der dazu gehörigenAus=
führungsübereinkunftsowie der etwaigenbesonderenTelegraphenverträgeAn=
wendung.Für den funkentelegraphischenVerkehrmit demAuslande sind dieBe=
stimmungendes internationalenFunkentelegraphenvertragsnebstZusatzabkommen,
Schlußprotokollund Ausführungsübereinkunftsowie der etwaigen besonderen
Verträgemaßgebend.Danebengilt dieTelegraphenordnungfür dasDeutscheReich
vom 16. Juni 1904 insoweit, als jeneBestimmungennicht entgegenstehen.“

München,den 29. Juni 1908.
v. Frauendorfer.
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Gesetz=undVerardunngsglat
für das

Königreich Bayern.

Nr. 40.
München, den 8. Juli 1908.

Inhalt:
Gesetz vom 6. Juli 1908, den Vollzug des Vereinsgesetzesbetreffend. —Gesetz vom 6. Juli 1908, die Ab=

änderung des Titels VII § 26 der Verfassungsurkundebetreffend.— Gesetz vom 6. Juli 1908, die Ande=
rung der Gemeindeordnungenund des Polizeistrafgesetzbuchesbetreffend. — Gesetz vom 6. Juli 1908 über
die Abänderung des Gesetzes,die Viehversicherungsanstalt betreffend, vom 11. Mai 1896. — Ordens=Verleihungen.
— Königlich Allerhöchste Genehmiguug zur Annahme einer fremden Dekoration.

Gesetz, denVollzug des Vereinsgesetzesbetreffend.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

Luitpold,
von Gottes GnadenKüniglicher Mrnz Von Layern,

Regent.
Wir habennach Vernehmungdes Staatsrates mit Beirat und Zustimmung der

Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:

Art. 1.

Die Ziffer 6 des Artikel 8 des Gesetzesvom 8. August 1878, die Errichtungeines
Verwaltungsgerichtshofesund das Verfahren in Verwaltungsrechtssachenbetreffend,wird
wie folgt geändert:

6. Auflösung von Vereinenund Versammlungenauf Grund der §§ 2 und 15 des
Vereinsgesetzesvom 19. April 1908.

73
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Art. 2.
Zur Entscheidungüber die Auflösung einesVereins und über die Anfechtungder

Auflösung einer Versammlung sind die Distriktsverwaltungsbehörden,in München die
Polizeidirektion,in ersterInstanz zuständig.

Art. 3.
Die auf Grund der §§ 3, 5, 7, 12 und 14 des VereinsgesetzesergehendenAmts=

handlungender Behördensind gebührenfrei.
Gegebenzu Hohenschwangau,den 6. Juli 1908.

Luitpold,
Prinz vonHLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v. Mehner. v. Frauendorfer. v. Pfaff.
Frhr. v.Horn. v.Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Gesetz, die Abänderungdes Titels VII § 26 der Verfassungsurkundebetreffend.

Im MNamenSeiner Mazjestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottezGnadenKöniglicherHrinzvonGayern,

Begent.
Wir habennach Vernehmungdes Staatsrates mit Beirat und Zustimmung der

Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenunter Beobachtungder in
Titel X § 7 der VerfassungsurkundevorgeschriebenenFormen beschlossenund verordnen,
was folgt:

Einziger Artikel.
Der § 26 des Titels VII der Verfassungsurkundeerhält folgendeFassung:
WährendderVersammlungdesLandtagsin ordentlicheroderaußerordentlicherTagung

kann ohneEinwilligung der betreffendenKammer gegenein Mitglied des Landtags eine
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Strafverfolgung weder eingeleitetnoch fortgesetztund eineHaft nicht vollzogenwerden.
Ausgenommensind die Fälle, daß das Mitglied des Landtags bei Beginn der Tagung
verhaftetwar oder daß das Mitglied bei Ausübung der Tat oder im Laufe des nächsten
Tages ergriffenwird. In diesenFällen ist auf Verlangen der Kammer für die Dauer
der Tagung die Unterbrechungder Strafverfolgungund der Haft herbeizuführen.

Diese Vorschriftenfinden auf die Mitglieder eines bei nicht versammeltemLandtag
einberufenenbesonderenAusschussesfür die Dauer seinerTagung mit der Maßgabeent=
sprechendeAnwendung, daß die erforderlicheEinwilligung oder das Verlangen an Stelle der
betreffendenKammerdemAusschussezusteht.

Gegebenzu Hohenschwangan,den6. Juli 1908.

Luitpold,
Prinz von HLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v. Wehner. v. Franendorser. v.Pfaff.
Frhr. v.Horn. v.Prettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Gesetz, die Anderungder Gemeindeordnungenund des Polizeistrafgesetzbuchesbetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Zlitpold,
von Gottes GnadenKüniglicher Prin# pon Layern,

Regent.
Wir haben nachVernehmungdes Staatsrates unter Beirat und Zustimmung der

KammerderReichsräteund derKammerderAbgeordnetenbeschlossenundverordnen,wasfolgt:

Art. 1.

In Art. 159 der Gemeindeordnungfür die Landesteilediesseits des Rheins vom
29. April 1869 und in Art. 91 der Gemeindeordnungfür die Pfalz vom gleichenTage
wird nachZiffer 4 eingeschaltet:
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4a) beiVeräußerung,Belastung,RestaurationoderVeränderungbeweglicher
Sachenvon prähistorischem,historischemoderkunsthistorischemWerte.

Art. 2.

Im Polizeistrafgesetzbuchevom 26. Dezember1871 wird nach Art. 22 folgender
neueArt. 22b eingestellt:

An Geld bis zu 150 M odermit Haft wird bestraft,wer den durch
VerordnungoderoberpolizeilicheVorschriftenerlassenenBestimmungenüber Aus=
grabungenund Funde von prähistorischenoder historischmerkwürdigenGegen=
ständenzuwiderhandelt.

GleicherStrafe unterliegt, wer den ober=,distrikts=oder ortspolizeilichen
Vorschriftenzuwiderhandelt,die zum SchutzeeinheimischerTier= und Pflanzen=
arten gegenAusrottung oder zum Schutze von Orts= und Landschaftsbildern
gegenverunstaltendeReklameerlassensind.

In den Fällen des Abs.2 findendie Vorschriftender Art. 105, 18 Abs.2
entsprechendeAnwendung.

Art. 3.

Der Art. 101 des Polizeistrafgesetzbucheserhält in Abs. 3 folgendeFassung:
Im Interesseder VerschönerungkönnenbaupolizeilicheVorschriftendurch

Verordnung, distrikts=oder ortspolizeilicheVorschriftengetroffenwerden. Die
hierauf gegründetenAbänderungendes Bauplanes dürfenjedochdie Kostender
Bauführung nichtwesentlichvermehren.

Gegebenzu Hohenschwangau,den6. Juli 1908.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. ärhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v.Wehner. v. Frauendorfer. v. Pfaff.
Frhr. v.orn. v..Brettreich. .

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

imK.StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Gesetz überdieAbänderungdesGesetzes,dieViehversicherungsanstaltbetreffend,vom11.Mai 1896.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Luitpold,
mmEmsEuchenSöriniihermi umgumem.

Regent.

Wir haben nach Vernehmungdes Staatsrates mit Beirat und Zustimmung der
Kammer der Reichsräteund der Kammer der Abgeordnetendie Abänderungdes Gesetzes,
die Viehversicherungsanstaltbetreffend,vom 11. Mai 1896 (Gesetz=und Verordnungsblatt
S. 207) beschlossenund verordnen,was folgt:

Einziger Artikel.

Der Artikel 1 erhält folgendeFassung:
„Die für das KönigreicherrichteteöffentlicheViehversicherungsanstaltauf Gegenseitig=

keit befaßtsichmit der Versicherungvon Vieh mit Ausnahmeder Pferde. »
Die Anstalt hat ihren Sitz in München. Die Verwaltung und rechtswirksameVer=

tretungderselbenwird der KöniglichenVersicherungskammerübertragen.“

Gegebenzu Hohenschwangau,den 6. Juli 1908.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. v.Miltner. Dr. v.Wehner. v.Frauendorfer. v. Pfaff.
Frhr. v.Horn. v.Grettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

74
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Ordens·Verleihungen.

Im AUamenSeiner Majestüt des Rönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm 20. Juni 1908 dem K. und

K. Hofkapellmeistera. D. Dr. Hans Richter
denVerdienstordenvomhl. Michael II. Klasse
und demK. KammersängerMax Schlosser
denselbenOrden IV. Klasse,
unterm 28. Juni 1908 dem Liibjäger

SeinerKöniglichenHoheitdesHerzogsLudwig
in Bayern, Max Hallwachs, die silberne
Medaille desVerdienstordensvomhl. Michael
zu verleihen.
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KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
Aunnahmeeiner fremdenDekoration.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 30. April 1908 aller=
gnädigstbewogengefunden,der K. Palast=
dame,Kämmerers=undReichsratswitweChri=
stianeGräfin von Preysing=Lichtenegg=
Moos, geborenenGräfin von Arco=Zinne=
berg, die Bewilligung zur Annahme und
zum Tragen des ihr verliehenenK. K. öster=
reichischenSternkreuz=Ordenszu erteilen.



Geset=undVerorhunugs-Ruuft
für das

Königreich Vayern.

Nr. 41.
München, den 9. Juli 1908.

Ssol
Bestätigungsurkunde vom 23. Juni 1908, das Freiherrlich von Hermansche Familienfideikommiß Schorn

betreffend. — Bekanntmachung vom 7. Juli 1908, die Kontrollabstempelung ausländischer Inhaberpapiere
mit Prämien betreffend.

Bestätigungsurkunde.
Das Freiherrlich von Hermansche Familienfideikommiß Schorn betreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern

wird von demK. OberlandesgerichtAugsburg im Nachgangzur Bestätigungsurkundevom
25. Februar 1905, das Freiherrlichvon Hermansche FamilienfideikommißSchorn be=
treffend(Gesetz=und Verordnungsblatt1905 S. 67) weiter folgendesbeurkundet:

Der Stifter und derzeitigeBesitzer des vorbezeichnetenFamilienfideikommisses,der
K. WürttembergischeKammerherr Gottlieb Benedikt Freiherr von Herman auf Wain,
hat mit Urkundenvom 28. Dezember1907 und 18. Juni 1908 nachstehendeAbänderungen
des von ihm gestiftetenFamilienfideikommissesgetroffen,zu denener, da noch niemand
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durchÜbergabeoderVertrag ein Rechtan demFideikommißerworbenhat, gemäß§ 94
des Fideikommißediktesberechtigtwar: «

I.

Den in § 1 derBestätigungsurkundevom25. Februar1905 aufgezähltenBestand=
teilendes Fideikommisseswurdenhinzugefügt:

B. das lebendeund tote land=und forstwirtschaftlicheBetriebsinventar,
C. die Einrichtungder Brennerei,
D. die Einrichtungder GastwirtschaftHaus Nr. 2 in Schorn,
. die neu eingerichteteWasserversorgungsanlage.

Rechte.
A. Gemeinderechte.

Die mit denAnwesenNr. 2, 5, 7 und 32 in Schorn verbundenenNutzanteilean
den Besitzungender GemeindeSchorn.

B. Gewerberecht.

Eine radizierteTaferngerechtsameauf Haus Nr. 2 in Schorn.

II.

Das in § 1 C derBestätigungsurkundevom 25. Februar1905 bezeichneteGeld=
kapital im Nennwertevon 100 000 K hat fortan zur eigenenBewirtschaftungdesFidei=
kommisseszu dienen.

An die Stelle des Geldkapitals treten die jetzigenZugehörungenund Pertinenzstücke
des Fideikommisses,wie sie des näherenin der vom Stifter gefertigtenund übergebenen
Aufstellungvom28. Dezember1907 verzeichnetsind.

Aus einemdemZinsenertragedes ursprünglichenFideikommißkapitalsvon 100 000 =—
gleichkommendenBetrage von 4000 .Kx sind jährlich 10% nachderBestimmungdes§ 1.0
Absatz2 der Bestätigungsurkundevom 25. Februar 1905 zu verwenden.

Würdedas Fideikommißzeitweiligganzoderteilweisewiederverpachtetwerden,so
soll das dadurchfrei werdendeBetriebskapitalwieder als Geldkapital demFideikommiß
einverleibtwerden,so zwar, daß für das ursprünglicheKapital von 100 000 . samt
etwaigenAdmassierungenjederzeitvolleDeckung,sei es in Wertpapierenoderin Zugehörungen
und Pertinenzstücken,vorhandenist.
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III.

Die Erbfolgeordnung— §2 der Bestätigungsurkundevom 25. Februar 1905 —
ist nunmehrfolgendermaßengeregelt:

Ziffer 1 und 2 bleibenunverändert.
3. Wenn bei AblebendesStifters zwar männlicheDeszendenzvorhandenist und

zum Fideikommißgelangt, aber späterder Mannesstammdes Stifters aussterbenwürde,
so soll

a) der Vetter des Stifters, Ottmar Richard Maria Freiherr von Herman,
geborenam 16. Dezember1878 zu Neusiedl in Ungarn, Dr. jur. und zur
Zeit K. K. Gerichtsadjunktin Voitsberg, Steyermark, zum Fideikommißge=
langen und es nachErstgeburtsfolgeund nach der agnatischlinealenErbfolge
im Mannesstammvererben;

b) falls zurZeit desErlöschensdesMannsstammesdesStifters dieLinie desVetters
Ottmar Richard Maria Freiherrn von Herman ebenfallsausgestorbenwäre,
oder falls sie nach Eintritt in den Besitz des Fideikommissesim Mannesstamme
aussterbensollte, so soll der andere, aberentfernterverwandteVetter desStifters,
Friedrich Freiherr von Herman, zurZeit K. WürttembergischerHauptmann im
7. WürttembergischenInfanterie=RegimentNr. 125 in Ludwigeburg, zum
Fideikommiß gelangen, und soll dieses gleichfalls nach Erstgeburtsfolgeund nach
der agnatisch linealen Erbfolge im Mannesstamme weiter vererben.

4. Nach Abgang desMannesstammesauchim Falle vonZiffer 3b wird die weibliche
Nachkommenschaftdes letztenFideikommißinhabersmit der Bestimmungfortdauerndenfidei=
kommissarischenVerbandesnach den näherenVorschriftender §§ 90 und 91 des Fidei=
kommißedikteszur Fideikommißfolgeberufen. Für den Fall der Fideikommißfolgeweiblicher
Nachkommenwird bestimmt,daß die Ehemännerder Fideikommißinhaberinnenvorbehaltlich
der landeshoheitlichenGenehmigungNamen und WappenderFreiherrn von Herman an=
zunehmenhaben.

Für den Fall aber, daß der letzteFideikommißbesitzernicht verheiratetoderkinderlos
wäre, soll nachdessenAblebendas Fideikommißder nächstenevangelischenweiblichenVer=
wandtenaus der Linie des Stifters als allodialesEigentum zufallen, wozu hiemit noch
näherbestimmtwird, daß unter gleichnahenVerwandtendieNachkommender ülterenLinie
jenender jüngerenLinie vorgehenund die ältereSchwestervor der jüngerenSchwesterdas
Fideikommißerhaltensoll, daß aber, wenndie ältere Schwesterschonvorhermit Hinter=
lassungvon ehelichenNachkommenverstorbensein sollte,das Fideikommißvermögenan deren
ehelicheNachkommenzu gleichenTeilen als allodialesEigentumfallen soll.
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IV.

VorstehendeAbänderungenwurdendurchdieBeschlüssevom4. Januar und23. Juni 1908
gemäß 8 29 der VII. Verfassungsbeilageunter Vorbehalt der Rechteder Pflichtteilsbe=
rechtigtenauf den Pflichtteil bestätigtund sind in die Fideikommißmatrikeleinzutragen.

Augsburg, den 23. Juni 1908.

K. Oberlandesgericht.

Der K. Oberlandesgerichtspräsident:

von Pohl.

Nr. 17783.

Bekanntmachung, die KontrollabstempelungausländischerInhaberpapieremit Prämien betreffend.

##Staatsministeriumder Finanzen.

Der Bundesrat hat sichmit Beschlußvom 27. Juni 1908 — Zentralblatt für das
DeutscheReich S. 249 — damit einverstandenerklärt, daß im Sinne des Bundesrats=
beschlussesvom 19. März 1908 —Zentralblatt für das DeutscheReich S. 147, Gesetz=
und VerordnungsblattS. 274 — die KontrollabstempelungausländischerInhaberpapiere
mit Prämien als ordnungsgemäßbewirkt auch dann anzusehenist, wenn sie mit anderem
als schwarzemFarbaufdruckevorgenommenist.

München,den 7. Juli 1908.

v. Pfaff.
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Nr. 42.
München, den 17. Juli 1908.

— — « — — —

Inhalt:
Bekanntmachung vom 15. Juli 1908, Vollzug des Gesetzesüber die Schlachtvieh- und Fleischbeschauvom

3. Juni 1900 betreffend.

sssus=x. “ee — #"

Nr. 18728.

Vetnntmachm, Vollzug des Gesetzesüber die Schlachtvieh-undFleischbeschauvom
3. Juni 1900 betreffend.

K. Staalsministerinmdes Innern.

Nachstehendwerdendie Bekanntmachungendes Reichskanzlersvom 4. Juli 1908 aus
demReichs=Gesetzblatt1908 Nr. 41 S. 470 und471 zumAbdruckgebracht.
Münchenden15.Juli 1908.

— J. A.
Ministerialrat Brenner.

Abdruck.

(Nr. 3508.) Bekanntmachung, betreffendgesundheitsschädlicheund zauschendeZusätzezu Fleisch
und dessenZubereitungen. Vom 4. Juli 1908

Auf Grund derBestimmungenim 8 21 desGesetzes,betreffenddie Schlachtvieh=und
Fleischbeschau,vom 3. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 547) hat der Bundesrat beschlossen,
den nachstehendenAbänderungender Bekanntmachungvom 18. Februar 1902 (Reichs=
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Gesetzbl.S. 48)7) mit derMaßgabezuzustimmen,daßdieAnderungenam1.August1908
in Kraft treten.

aA,) Im erstenAbsatzist hinterdemWorte„Formaldehyd“einzuschalten:
und solcheStoffe, die bei ihrer VerwendungFormaldehydabgeben,

b) Der zweiteAbsatzerhält folgendeFassung:
Dasselbe gilt für FarbstoffejederArt, jedochunbeschadetihrer Ver=

wendungzurGelbfärbungderMargarine und derHüllen derjenigenWurst=
arten, bei denendieGelbfärbungherkömmlichund als künstlicheohneweiteres
erkennbarist, soferndieseVerwendungnichtanderenVorschriftenzuwiderläuft.

Berlin, den 4. Juli 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

Abdruck.

(Nr. 3509.) Bekanntmachung, betreffenddas Gesetzüber die Schlachtvieh=und Fleischbeschau
vom 3. Juni 1900. Vom 4. Juli 1908.

Auf Grund der Bestimmungenim § 12 Abs. 2, § 15 des Gesetzes,betreffenddie
Schlachtvieh=und Fleischbeschau,vom 3. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 547) hat der
Bundesrat beschlossen,der nachstehendenAbänderungderBekanntmachungvom10. Juli 1902
(Reichs=Gesetzbl.S. 242) 5) mit der Maßgabe zuzustimmen,daß die Anderungam
1. August 1908 in Kraft tritt.

Hinter Nr. 2 ist als Nr. 2a einzufügen:

Bei der Einfuhr von frischemFleischedürfen die Organe und sonstigen
Körperteile,auf die sich die Untersuchungzu erstreckenhat, nicht angeschnitten
sein, bei der Einfuhr von zubereitetemFleischedie der Untersuchungzu unter=
ziehendenLymphdrüsennicht fehlen oder angeschnittensein, jedochdarf in die
Mittelfelldrüsenund in das Herzfleischje ein Schnitt gelegtsein.

Berlin, den 4. Juli 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

)r von Bethmann Hollweg.

*) Abgedrucktim Gesetz-und Verordnungsblatt für das Königreich Bayern 1902 Nr. 35 S. 294.
*““)Abgedrucktim Gesetz=undVerordnungs-Blattfür das KönigreichBayern 1902Nr. 35 S. 295.
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GesetzundVerordungs-laft
für das

HCönigreichBayern.

Nr. 43.
München, den 21. Juli 1908.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom18. Juli 1908, die Kaminkehrer betreffend.— Königlich Aller=

höchste Entschließung vom 17. Juli 1908, die Verlängerung des Landtages betreffend. — Bekannt=
machung vom 15. Juli 1908, das Normalstatut für Ortsviehversicherungsvereine betreffend.

— — —

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Kaminkehrerbetreffend.

Im NamenBeiner Majestütdes Königs.

Luitpold,
vronGottesGnadenKöniglicherPrinzvonGBahern,

Regent.
Wir finden Uns Allerhöchstbewogen,auf Grund des § 39 der Gewerbeordnung

für das DeutscheReich, und Art. 15 des Gesetzesvom 30. Januar 1868, das Gewerbs=
wesenbetreffend,zu verordnen,was folgt:

Der § 15 der Verordnungvom 26. März 1903, die Kaminkehrerbetreffend,erhält
folgende Fassung:

I. Die seit 1. Mai 1903 aufgestelltenKaminkehrersind bei Meidung der Folgen
des § 11 Abs. I Ziff. 5 verpflichtet,dem Unterstützungsvereinfür bayerische
KaminkehrerwitwennachnähererAnordnungderSatzungendiesesVereinsbeizutreten.

II. Auf die in § 14 vorgeseheneUnterstützunghaben nur die Witwen derjenigen
KaminkehrerAnspruch,die demgenanntenVerein angehörenoder die innerhalb
der satzungsmäßigenBeitrittsfrist gestorbensind. 77
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III. Auf die Inhaber von Realrechtenfinden die BestimmungendiesesParagraphen
keineAnwendung.

IV. Diese Verordnungtritt am 1. September1908 in Kraft.
München,den 18. Juli 1908.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.
v. Prettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Brenner.

Nr. 19140.

Königlich Allerhöchste Entschließung, die Verlängerungdes Landtagesbetreffend

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Zuitpold!,

umGottesSnadenHBöniglicherPrin vonHayern,
Regeut.

Unseren Gruß zuvor,Liebe und Getreue!
Wir findenUns bewogen,die Dauer des gegenwärtigenLandtagesgemäßTitel VII

§ 23 der Verfassungs=Urkundebis zum 14. August des laufendenJahres einschließlichzu
verlängern.

Indem Wir euchdieseseröffnen,bleibenWir euchin Huld und Gnade gewogen.
München,den 17. Juli 1908.

Luitpold,
Prinz von Gayern,

des KönigreichsBayern Verweser.
Dr. Frhr. v. Podewils. u.Miltner. Dr. v.Wehner. v. Franendorfer. v. Pfaf.

rhr. v.Oorn. v.Grettreich.
An Auf Allerhöchsten Befehl:

1) dieKammerderReichsräte, Der General=Sekretär:
2) die Kammerder Abgeordneten. » an dessenStatt:

Ministerialrat Brenner.
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Nr. 18603.

Bekanntmachung, das Normalstatutfür Ortsviehversicherungsvereinebetreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Bezugnahmeauf die Ministerial=Bekanntmachungvom 11. Mai 1896 (Gesetz=
und VerordnungsblattS. 214) werdendie von der K. Versicherungskammer,Abteilung
für Viehversicherung,mit Zustimmungdes der AnstaltsverwaltungbeigegebenenAusschusses
gemäßArt. 4 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 1 des Gesetzesvom 11. Mai 1896, die Vieh=
versicherungsanstaltbetreffend,beschlossenenAnderungender §§ 1 Abs. 2, 3 lit. e, 14
Abs. 4, 25 lit. 4 und 26 des Normalstatuts für Ortsviehversicherungsvereinemit dem
Beifügenbekanntgegeben,daß die neuenBestimmungenam1. August1908 in Wirksamkeit
treten: .

,,§1Abs.2.

Der Verein hat zum Zweckedie VersicherunggegenVerluste, die durchUmstehenoder
NotschlachtungvonRindvieh und Ziegen oderdadurchentstehen,daß das Fleischeinesge=
schlachtetenRindviehstückespolizeilichals zumGenussefür Menschenuntauglich,nur bedingt
tauglichodererheblichherabgesetztim Nahrungs=und Genußwerteerklärtwird.

§3lit. e.
Tiere, die mit Verzichtauf GewährleistungwegenHauptmängelerworbensind, insoweit

die Gewährleistungsfristläuft;
§ 14 Abs. 4.

Wenn Tiere in den Besitz von Nichtvereinsmitgliedernübergehen,erlischtmit der
Entfernungaus dembisherigenStandorte der Tiere odermit demZeitpunktedes verein=
bartenÜbergangesder Anspruchauf Entschädigunghiefür. Jedochhaftetder Verein seinen
Mitgliedern nachMaßgabedes Normalstatuts,wennein von einemMitgliede veräußertes
versichertesTier innerhalb der Gewährfrist infolge einesHauptmangelsumstehtodernot=
geschlachtetwird, vorbehaltlichjedochder Bestimmungendes § 26.

§ 25 lit. d.
wenn der Tod, die VerletzungoderErkrankungeines vom Versichertenerworbenen

TieresinfolgeeinesHauptmangelsinnerhalbdergesetzlichenGewährfristeintritt;

g 26.
Wird das Fleischeinesvom Versichertenzur SchlachtungveräußertenRindviehstückes

wegeneinesHauptmangelspolizeilichals zumGenusseuntauglich,nur bedingttauglichoder
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erheblichherabgesetztim Nahrungs=und Genußwerteerklärt, so bestehtdie Entschädigung
in 8 Zehntelndes Wertsverlustes. Die Entschädigungdarf mit Einrechnungdes Erlöses
nichtmehrals 8 Zehntel des nach§ 21 Abs. 2 ermitteltenWertes des Tieres betragen.

In gleicherWeisewird bei derSchlachtungeinesRindviehstückesdurchdenVersicherten
(Hausschlachtung)der WertsverlustohneRücksichtauf die Art derErkrankung,wegenderen
das Fleischals untauglich,nur bedingttauglich,oder erheblichherabgesettim Nahrungs=
und Genußwerte erklärt wurde, entschädigt.

Der Versichertehat sofort, nachdemer von der Beanstandungdes Fleisches eines
RindviehstückesKenntnis erhaltenhat, hievon dem VereinsausschusseAnzeige zu erstatten
und über die Veräußerung, den Verkaufspreis, den Erlös, sowie die Identität des Tieres
Nachweiszu liefern. Die Schadensursacheund der Wertsverlustmüssendurchdas Gut=
achteneines approbiertenTierarztes, oder,wennein solcheramSchlachtortenicht vorhanden
ist, des Fleischbeschauersund einesweiterenSachverständigenfestgestelltwerden. Auch die
Gutachtensind unverzüglichdemVereinsausschussemitzuteilen.

Der Vereinsausschußprüft die Vorlagen und hält gegebenenfallsdenVersichertenzur
Ergänzungan.

Eine Entschädigungwird nicht geleistet:
a) wenneinerder Versagungsgründedes § 25 vorliegt,
b) wenndie Schlachtungeines veräußertenTieres nicht innerhalb der gesetzlichen

Gewährfristnachder Entfernungdesselbenaus seinembisherigenStandorte oder
nicht im Gebietedes DeutschenReicheserfolgt; ferner wenn denVersicherten
überhauptkeinezivilrechtlicheHaftung für denWertsverlusttrifft,

) wenn die BeanstandungdesFleischesnicht rechtzeitigangemeldetwird, dieNach=
weiseüber die Identität, den Verkaufspreis,den Erlös und die Gutachtenüber
die SchadensursachesowiedenWertsverlustnichtunverzuglichodernicht in der
bestimmtenWeiseerbrachtwerden,

d) wennes der Versichertebei Verwertungder verwendbarenTeile des Tieres an
der nötigenSorgfalt absichtlichhat fehlenlassen.

Gegendie Versagungder Entschädigungfindet Berufung an die Anstaltsverwaltung
nach8 23 Abs.2statt.“

München,den 15. Juli 1908.

v. Lrettreich.
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Königreich Bayern.

Nr. 44.
München, den 25. Juli 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 18. Juli 1908, die Landeskultur=Rentenanstaltbetreffend.—Hofdienst=Nachricht. —

Ordens-Verleihungen.
— r-

Bekanntmachiiiig,dieLandeskulturschtenaiistaltbetreffend.

K. Staatsministerium des Innern und K. Staatsministerium der Finanzen.

Auf Grund der Bestimmungin Art. 26 des Gesetzes,die Landeskultur-Rentenanstalt
betreffend,in der Fassung der Bekanntmachungvom 31. März 1908 (Gesetz-und Ver—
ordnungsblattS. 235 ff.) werdennachstehendvier Tabellenveröffentlicht,aus welchenfür
die mit 3¼, 3½, 3 und 4 Prozent verzinslichenDarlehen aus der Landeskultur=
Rentenanstaltder durchEntrichtungder Kulturrentewährendeines bestimmtenZeitraums
gutgemachteTilgungsbetrag zu entnehmenist und bezüglichsolcherDarlehen die Länge der
Tilgungsperiodefür Kulturrentenvon jederHöhe bestimmtwerdenkann.

78

Gocgle



368

4¼
4½

4%
5

5%
5%
5%
6
6½
7
8
9
10
12

«

«

»

»

«

in 52 Jahren —-
45 »
40 » „ 43⅛
36 » »381X4,
33 » „ 35
30 ,, »32
28 » „ 29½
26 » »271X2
241j2» „ 25½
22 » »221X2
19½ „ „20
16⅛ „ 5 1
14 » „ 14½
12½ 7 7“ 12½
10 » ,,10

v. Pfaff.

» »481X2
»42
»37V2
„34
31

„ 28½
26½⅛

" 23½
#*1
77 17½

15
„13

„ 10½

7y.

7y

41
36%½
*
30½
28
24½
21½
18
15
18
10½

7“.

77.

7y.

77
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Tabelle I

zur

BerechnungdergutgemachtenTilgungfürdiemit31,Prozent
verzinslichenDarlehen.

Anleitung.

Der durch Entrichtung der Kulturrente während eines bestimmtenZeitraumes gutgemachtegesamte
Tilgungsbetrag wird durchMultiplikation des jährlichen Tilgungsbetrages mit der betreffendenVerhältniszahl
in Spalte 2 der Tabelle gefunden. Wird z.B. für ein Darlehen von 1200 ¾ eine jährliche Kulturrente von
100 .1, d. h. neben dem jährlichen Zins von 12531/4 — 839“ ein jährlicher Tilgungsbetrag von 61 4
(= 5,0 %) entrichtet,so sind ausweislich derTabelle beispielsweisenach20Halbjahren 610/11,10624= 714,02%
getilgt. Die Restschuldigkeit,durch deren Erlage das fragliche Darlehen zur angegebenenZeit vollständig getilgt
wird, beträgt sonach485,08 M.

Die Länge der Tilgungsperiode bei einer Kulturrente von bestimmter Höhe wird mit Hilfe der Spalte 3
der Tabelle aus dem Prozentverhältnis der Kulturrente zur ursprünglichenDarlehenssumme bestimmt. In dem
obenangegebenen Beispiele wird dieses Prozentverhältuis durch die Zahl 8.388.(3,,35 Zins und 5,088..Tilgung) aus=
gedrückt,welchezwischenden Zahlen 8.4206150und 8.266uF, d. i. zwischender 30. und 31. Zahl der Spalte 3 liegt.
Am Ende des 30. Halbjahres berechnetsichder gesamteTilgungsbetrag auf 19/131511#X061= 1167,211; mithin
ist am Schlussedes 31. Halbjahres nur noch ein Darlehensrest von 32,79¾ nebsthalbjährigem Zins hieraus zu
entrichten. Das Darlehen von 1200 J¼wird sonach mittelst einer Kulturrente von 100 im Wege der ordent=
lichen Tilgung in 31 Halbjahren vollständig abgetragen.
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TabelleJ
zur Berechnungder gutgemachtenTilgung für die mit 3¼ Prozent verzinslichenDarlehen.

—— —— . — 6o

In der nebenangege— Um ein Darlehen in In der nebenangege- Um ein Darlehen in
S benenZahl vonHalb- der nebenangegebenen S benenZahl vonHalb- der nebenangegebenen
S jahrenergibtein jähr= Zahl von Halbjahren fjaahrenergibtein jähr= Zahl von Halbjahren

llicherTilgungsbetrag ohne Rest l(licherTilgungsbetrag ohne Rest
2 von zu tilgen, ist eine SL von zu tilgen, ist eine
S. 1 Mark Kulturrente —11 Mark Kulturrente
2 eine Tilgung von erforderlich von 27 zeine Tilgung von erforderlich von

Mark Prozent Mark Prozent

1 0,50 00 00 203,25 00 00 31 19,94 54 80 8,26 36 67
2 1,00 81 25 102,44 40 48 32 20,76 95 94 8,06 47 30
3 1,52 45 07 68,84 49 75 33 2s1,60 71 00 7,87 81 08
4 2,04 92 80 52,04 76 26 34 22,45 82 16 7,70 27 13
5 2,58 25 81 41,97 09 53 35 23,32 31 62 7,53 75 83
6 3,12 45 48 35,25 46 29 36 24,20 21 63 7,38 18 62
7 3,67 53 22 30,45 85 00 37 25,09 54 48 7,23 47 86
8 4,23 50 46 26,86 24 94 38 26,00 32 49 7,09 56 73

9 44580 38 65 24,06 65 71 39 26,92 58 02 6,96 39 09
10 5,38 19 28 21,83 07 01 40 27,86 33 46 6,83 89 44
11 5,96 93 85 20,00 21 44 41 28,81 61 26 6,72 02 79
12 6,56 63 87 18,47 90 74 42 29,78 43 88 6,60 74 63
13 7,17 30 91 17,1909 91 43 30,76 83 84 6,50 00 89
14 7,78 96 54 16,08 75 40 44 31,76 83 70 6,39 77 85
15 8,41 62 35 15,13 17 97 45 32,.78 46 06 6,30 02 12
16 9,05 29 99 14,29 60 63 46 33,81 73 56 6,20 70 61

17 9,70 01 10 13,55 91 61 47 34,86 68 88 6,11 80 50
18 10,35 77 37 12,90 46 18 48 35,93 34 75 6,03 29 20
19 11,02 60 51 12,31 94 30 49 37,01 73 94 5,95 14 32
20 11,70 52 24 11,79 31 94 50 38,11 89 27 5,87 33 68
21 12,39 54 34 11,31 74 86 51 39,23 83 59 5,79 85 26
22 13,09 68 60 10,88 54 17 52 40,37 59 83 5977 67 12
23 13,80 96 83 10,49 12 95 53 41,53 20 92 5,65 77 76
24 14,53 40 91 10,13 03 75 54 42,70 69 89 5,59 15 37
25 15,27 02 70 9,79 86 72 55 43,90 09 77 5,52 78 53
26 16,01 84 12 9,49 28 16 56 45,11 43 68 5,46 65 88
27 16,.77 87 11 9,20 99 33 57 46,34 74 77 5,40 76 14
28 1755 13 65 8,94 75 62 58 47,00 06 23 5,35 08 12
29 18,33 65 75 8,70 35 81 59 48,87 41 33 5,29 60 72

30 19,13 45 44 8,17 61 50 60 50,16 83 38 5,24 32 89
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TabelleJ
zur Berechnungder gutgemachtenTilgung für die mit 3¼ Prozent verzinslichenDarlehen.

1. 2. 3. 1. 2 3.
In der nebenangege=Um ein Darlehen in In der nebenangege=Um ein Darlehen in
benenZahl vonHalb- der nebenangegebenen bbenen Zahl vonHalb- der nebenangegebenen
Hjahrenergibtein jähr=Zahl von Halbjahren jahren ergibtein jähr Zahl von Halbjahren

## TicherTilgungsbetrag ohne Rest icher Tilgungsbetrag ohne Rest
2 von zu tilgen, ist eine 2 von zu tilgen, ist eine

1 Mark Kulturrente S. 1 Mark Kulturrente
eine Tilgung von erforderlich von " eine Tilgung von erforderlich von

Mark Prozent r Mark Prozent

61 51,48 35 74 5,19 23 67 83 86,49 43 10 4,40 61 45
62 52,82 01 82 5,14 32 15 84 88,39 98 42 4,38 12 23

63 54,17 85 10 5,09 57 50 85 90,33 63 40 4,35 69 74
64 55,55 89 10 5,04 98 91 86 92,30 43 05 4,33 33 73
65 56,96 17 43 5,00 55 64 87 94,30 42 50 4,31 03 97
66 58,38 73 71 4,96 26 99 88. 96,33 66 94 4,28 80 26
67 59,83 61 66 4,92 12 30 89 98,40 21 66 4,26 62 37

68 61,30 85 03 4,88 10 95 90 100,50 12 01 4,24 50 12
69 62,80 47 67 4,84 22 35 91 102,63 43 45 4,22 43 32

70 64,32 53 44 4,80 45 97 92 104,80 21 53 4,20 41 78

71 65,87 06 31 4,76 81 27 93 107,00 51 88 4,18 45 34
72 67,44 10 29 4,73 27 76 94 109,24 40 23 4,16 53 81
73 69,03 69 45 4,69 84 99 95 111,51 92 38 4,14 67 06
74 70,65 87 96 4,66 52 51 96 113,83 14 26 4,12 84 92
75 72,30 70 01 4,63 29 91 97 116,18 11 86 4,11 07 24
76 73,98 19 90 4,60 16 80 98 118,56 91 31 4,09 33 89
77 75,68 41 97 4,57 12 79 99 120,99 58 79 4,07 64 74
78 77,41 40 66 4,54 17 54 100 123,46 20 62 4,05 99 65
79 79,17 20 44 4,51 30 72 101 125,96 83 21 4,04 38 50
80 80,95 85 90 4,48 51 99 102 128,51 53 06 4,02 81 17
81 82,77 41 67 4,45 81 06 103 131,10 36 80 4,01 27 55
82 84,61 92 47 4,43 17 64 104 133,73 41 14 3,99 77 52
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Tabelle II

BerechnungdergutgemachtenTilgungfür diemit 3½Prozent
verzinslichenDarlehen.

Anleitung.

Der durch Entrichtung der Kulturrente während eines bestimmtenZeitraumes gutgemachtegesamte
Tilgungsbetrag wird durch Multiplikation des jährlichen Tilgungsbetrages mit der betreffendenVerhältnis=
zahl in Spalte 2 der Tabelle gefunden. Wird z.B. für ein Darlehen von 12004 eine jährliche Kulturrente von
100 .X, d. h. neben dem jährlichen Zins von 120.3½ = 42 “ ein jährlicher Tilgungsbetrag von 58 4
(= 483888.%) entrichtet, so sind ausweislich der Tabelle nach 20 Halbjahren 58.X11,Sos#= 687,35 "446getilgt.
Die Restschuldigkeit,durchderenErlage das fraglicheDarlehen zur angegebenenZeit vollständig getilgt wird, beträgt
sonach512,65 „.

Die Länge der Tilgungsperiode bei einer Kulturrente von bestimmterHöhe wird mit Hilfe der Spalte 3
der Tabelle aus dem Prozentverhältnis der Kulturrente zur ursprünglichenDarlehenssummebestimmt. In dem
obenangegebenenBeispiele wird diesesProzentverhältnis durch dieZahl 8,388.(3),50Zins und4,8388.Tilgung) aus=
gedrückt,welche zwischenden Zahlen 8,u401 und 8,215684,d. i. zwischender 31. und 32. Zahl der Spalte3 liegt.
Am Ende des 31. Halbjahres berechnetsich die gesamteTilgung auf 20,319975).58= 1180,30 „é“; mithin ist
am Schlussedes 32. Halbjahres nur noch ein Darlehensrest von 19,70 ¾ nebst halbjährigem Zins hieraus zu
entrichten. Das Darlehen von 1200 =„x.wird sonachmittelst einer Kulturrente von 100 & im Wege der ordent=
lichenTilgung in 32 Halbjahren vollständig abgetragen.

Gocgle
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TubelleII
zur BerechnungdergutgemachtenTilgungfür diemit 3½ ProzentverzinslichenDarlehen.

1. 2. 3. 1. 2. 3.

4 In der nebenangege=Um ein Darlehen in * In der nebenangege=Um ein Darlehen in
bbenen Zahl vonHalb= der nebenangegebenen benenZahl vonHalb. der nebenangegebenen

jahrenergibtein jihr= Zahl von Halbjahren . jahrenergibt ein jähr= Zahl von Halbjahren
licherTilgungsbetrag ohne Rest licherTilgungsbetrag ohne Rest

von zu tilgen, ist eine von zu tilgen, ist eine
— 1 Mark Kulturrente . 1 Mark - Kulturrente
z eine Tilgung von erforderlich von 2 eine Tilgung von erforderlich von

r Mark Prozent r ) Mark Prozent

l

1 0,50 00 00 203,50 00 00 31 20,34 99 75 8,41 40 11
2 1,00 87 50 102,63 25 90 32 21,20 61 00 8,21 56 24
3 1,592 64 0.3 69,01 34 98 33 22,07 72 07 8,02 95 58
4 2,05 31 15 52,20 64 77 34 22,96 35 58 7,85 47 26
5 2,58 90 45 42,12 42 80 35 23,86 54 20 7,69 01 63
6 3,13 43 53 35,40 45 11 36 24,78 30 65 7,53 50 13
7 3,68 92 04 30,60 61 18 37 25,71 67 68 7,388 85 14
8 4,25 37 65 27,00 85 86 38 26,66 68 12 7,24 99 80
9 4,82 82 06 24,21 16 27 39 27,63 34 81 7,11 87 99
10 5,41 27 OC)0 21,97 50 68 40 28,61 70 67 6,99 44 18
11 6,00 74 22 20,14 60 75 41 29,61 78 66 6,87 63 40
12 6,61 25 52 18,62 27 54 42 30,63 61 78 6,76 41 15
13 7,22 82 72 17,.33 45 65 43 31,67 23 11 6,65 73 32
14 7,85 47 66 16,23 11 24 44 32,72 65 77 6,55 56 21

15 8,49 22 25 15,27 54 77 45 33,79 92 92 6,45 86 42
16 9,14 08 39 14,43 99 15 46 34,89 07 80 6,36 60 87
17 9,80 08 03 13,70 32 46 47 36,00 13 68 6,27 76 72

18 10,47 23 17 13,04 89 85 48 37,13 13 92 6,19 31 39

19 11,15 55 83 12,46 41 21 49 38,28 11 91 — 6,11 22 49
20 11,85 08 06 11,93 82 45 50 39,45 11 12 6,03 47 83
21 12,55 81 95 11,46 29 28 51 40,64 15 07 5,96 05 39
22 13,27 79 63 11,03 12 76 52 41,85 27 33 5,88 93 30
23 14,01 03 27 10,63 75 92 53 43,08 51 56 5,82 09 85
24 14,75 55 08 10,27 71 30 54 44,33 91 46 5,75 53 43
25 15,51 37 30 9,94 59 03 55 45,61 50 81 5,69 22 57
26 16,28 52 20 9,64 05 37 56 46,91 33 4 5,63 15 90
27 17,07 02 11 9,35 81 58 57 48,23 43 29 5,57 32 12
28. 17,86 89 40 9,09 63 03 58 6 49,57 84 29 5,51 70 06
29 18,68 16 46 8,85 28 47 59 50,94 60 52 « 5,46 28 61
30 19,50 85 75 8,62 59 51 60 52,33 76 086 5,41 06 72
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TabelleII
zur BerechnungdergutgemachtenTilgung für diemit 3½ ProzentverzinslichenDarlehen.

1. 2. 3. 1. 2. — 3.
2 In der nebenangege- Um ein Darlehen in 4 In der nebenangege=Um ein Darlehen in

benenZahl vonHalb= der nebenangegebenen benen Zahl vonHalb- der nebenangegebenen
fjjahrenergibt ein jähr= Zahl von Halbjahren (jahrenergibt ein jähr=Zahl von Halbjahren
hlIlicherTilgungsbetrag ohne Rest llicherTilgungsbetrag ohne Rest

2 von zu tilgen, ist eine 2 von zu tilgen, ist eine
** 1 Mark Kulturrente S 1 Mark Kulturrente

eine Tilgung von erforderlichvon 7 eine Tilgung von erforderlich von

Mark Prozent Mark Prozent

61 53,75 35 16 5,36 03 43 81 87,90 01 08 4,63 76 55
62 55,19 42 03 5,31 17 84 82 89,93 83 60 4,61 18 73
63 56,66 01 01 5,26 49 10 83 92,01 22 81 4,58 68 11
64 58,15 16 53 5,21 96 42 84 94,12 24 96 4,56 24 45
65 59,66 93 07 5,17 59 03 85 96,26 96 40 4,53 87 49
66 61,21 35 20 5,13 36 26 86 98,45 43 59 4,51 56 99
67 62,78 47 56 5,09 27 43 87 100,67 73 10 4,49 32 72
68 64,38 34 90 5,05 31 93 88 102,93 91 63 4,47 14 48
69 66,01 02 01 5,01 49 17 89 105,24 05 98 4,45 02 04
70 67,66 53 79 4,97 78 61 90 107,58 23 00 4,42 95 21

71 69,34 95 23 4,94 19 71 91 109,96 49 99 4,40 93 80
72 71,06 31 40 4,90 71 99 92 112,38 93 86 4,38 97 64
73 72,80 67 45 4,87 34 99 93 114,85 62 01 4,37 06 54
74 74,58 08 63 4,84 08 27 94 117,36 61 84 4,35 20 34
75 76,38 60 28 4,80 91 40 95 119,92 00 92 4,33 38 89
76 78,22 27 83 4,77 84 00 96 122,51 86 94 4,31 62 02
77 80,09 16 82 4,74 85 69 97 125,16 27 71 4,29 89 60
78 81,99 32 87 4,71 96 12 98 127,85 31 20 4,28 21 48
79 83,92 81 69 4,69 14 95 99 130,59 05 49 4,26 57 52
80 85,89 69 12 4,66 41 86 100 133,37 58 84 4,24 97 61

79
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Nr. 44. 377

Tabelle III

zur

Berechnungder gutgemachtenTilgung für diemit 3/. Prozent
verzinslichenDarlehen.

Anleitung.

Der durch Entrichtung der Kulturrente während eines bestimmtenZeitraumes gutgemachtegesamte
Tilgungsbetrag wird durchMultiplikation des jährlichen Tilgungsbetrages mit der betreffendenVerhältniszahl
in Spalte 2 der Tabelle gefunden. Wird z. B. für ein Darlehen von 1200 eine jährliche Kulturrente von
100, d. h. nebendem jährlichenZins von 1207.33/1=45.& ein jährlicherTilgungsbetrag von 55 4 (4/5838.%)
entrichtet,so sind ausweislich der Tabelle sbeispielsweisenach 20 Halbjahren55X 11,998614= 659,92 J getilgt.
Die Restschuldigkeit,durchderen Erlage das fragliche Darlehen zur angegebenenZeit vollständig getilgt wird,
beträgt sonach540,08 4.

Die Länge der Tilgungsperiode bei einer Kulturrente von bestimmterHöhe wird mit Hilfe der Spalte 3
der Tabelle aus dem Prozentverhältnis der Kulturrente zur ursprünglichenDarlehenssummebestimmt. In dem
obenangegebenenBeispiele wird diesesProzentverhältnis durch-dieZahl 8,338. (3/5 Zins und 4,688.Tilgung) aus=
gedrückt,welche zwischenden Zahlen 8,368001und 8,182628,d. i. zwischen'der 32. und 33. Zahl der Tabelle liegt.
Am Ende des 32. Halbjahres berechnetsichder gesamteTilgungsbetrag auf 21/68680C55= 1190,97 #; mithin
ist am Schlusse des 33. Halbjahres nur noch ein Darlehensrest von 9,03 nebsthalbjährigem Zins hieraus zu
entrichten.Das Darlehen von 1200 wird sonachmittelsteinerKulturrentevon 1004 im Wegeder ordent=
lichenTilgung in 33 Halbjahren vollständig abgetragen. 79-
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TabelleIII
zur BerechnungdergutgemachtenTilgung für diemit 3¾ ProzentverzinslichenDarlehen.

1. 2. 3. 1. 2. 3.

IIn der nebenangege=Um ein Darlehen in . In der nebenangege=Um ein Darlehen in
bbenen Zahl vonHalb= der nebenangegebenen bbenen Zahl vonHalb. dernebenangegebenen
. jahrenergibtein jähr= Zahl von Halbjahren jahrenergibtein jähr= Zahl von Halbjahren

icher Tilgungsbetrag ohne Rest licherTilgungsbetrag ohne Rest
2 von zu tilgen, ist eine 2 von zu tilgen, ist eine

1 Mark Kulturrente — 1 Mark Kulturrente
eine Tilgung von erforderlich von s eine Tilgung von erforderlichvon

Mark Prozent Mark Prozent

1 0 50 00 O00 203 75 00 00 31 20 76 46 31 8 56 58 81
2 1 00 93 75 102 82 12 07 32 21 65 39 68 8 36 80 91
3 1 52 83 01 69 18 21 46 33 22 55 99 80 8 18 26 28
4 2 05 69 56 52 36 55 27 34 23 48 29 79 8 00 84 04
5 2 59 55 24 42 27 78 66 35 24 42 32 85 7 84 44 53
6 3 14 41 90 35 55 46 94 36 25 38 12 22 7 68 99 26
7 3 70 31 44 30 75 40 81 37 26 35 71 20 7 54 40 41
8 4 27 25 78 27 15 50 73 38 27 35 13 16 7 40 61 31

4 85 26 88 24 35 71 36 39 28 36 41 53 7 27 55 77
10 5 #44 36 77 22 11 99 36 40 29 39 59 81 7 15 18 26
11 6 04 57 46 20 29 05 56 41 30 44 71 55 7 03 43 79
12 6 65 91 03 18 76 70 38 42 31 51 80 40 6 92 27 86
13 728 39 62 I7 4787 92 43 32 609003 6 81 66 38
14 7 92 05 36 16 37 54 08 44 33 72 04 22 6 71 55 62
15 8 56 90 46 15 41 99 10 45 34 85 26 79 6 61 92 20
16 9 22 97 16 14 58 45 70 46 3600 61 67 6 52 73 02
17 9 90 2773 13 84 81 82 47 37 18 12 83 6 43 95 25
18 10 58 84 50 13 19 42 53 48 38 37 84 32 6 35 56 30
19 11 28 69 83 12 60 97 63 49 39 59 80 27 6 " 27 53 78
20 11 99 86 14 12 08 42 96 50 # 40 84 04 91 6 3 19 85 50
21 12 72 35 88 11 60 94 18 51 42 10 62 50 6 12 49 44
22 13 46 21 55 11 I17 82 31 52 43 39 57 42 6 05 43 74
23 14 21 45 71 10 78 50 35 53 44 70 94 12 5 98 66 66
24 14 98 10 94 10 42 50 80 54 46 04 77 14 5 92 16 60
25 15 76 19 89 10 09 43 77 55 47 41 11 8 5 85 92 10
26 1655 75 27 9 78 95 49 96) 45 d0 o0 66 5 79 91 78
27 17 36 79 80 9 50 77 22 57 50 21 50 68 5 74 14 34
28 18 19 36 30 9 24 64 29 58 51 65 66 00 5 68 58 61
29 19 03 47 61 9 00 35 46 59 53 12 51 61 5 63 23 47
30 19 89 16 62 8 77 72 32 60 54. 62 12 58 5 58 07 89
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TubelleIII
zur BerechnungdergutgemachtenTilgung für diemit 3¾ ProzentverzinslichenDarlehen.

1. 2. 3. 1. 2. 3.

7 In der nebenangege=Um ein Darlehen in 4 In der nebenangege=Um ein Darlehen in
benen Zahl vonHalb= der nebenangegebenen bbenen Zahl vonHalb= der nebenangegebenen
2 jahrenergibt ein jähr= Zahl von Halbjahren jahrenergibt ein jähr= Zahl von Halbjahren

llicherTilgungsbetrag ohne Rest lHllicherTilgungsbetrag ohne Rest
2 von zu tilgen, ist eine 2 von zu tilgen, ist eine
. 1 Mark Kulturrente 1 Mark Kulturrente

eine Tilgung von erforderlich von z eine Tilgung von erforderlich von

5 Mark Prozent 3 Mark Prozent

61 56 14 54 07 5 53 10 90 89 112 64 48 65 4 4 77 46
62 57 69 81 33 5 48 81 58 90 115 25 69 56 4 61 76 27
63 59 27 99 73 5 43 69 10 91 117/91 80 24 4 59 84 71
64 60 89 14 73 5 39 22 66 92 120 62 89 87 4 57 89 88
65 62 53 31 88 5 34 91 51 93 123 39 07 81 4 56 04 33
66 64 20 56 85 5 30 74 94 94 126 20 43 58 4 54 23 66
67 65/90 95 42 5 26 72 31 95 129 07 06 90 4 52 47 69
68 67 64 53 46 5 22 82 98 96 131 99 07 65 4 50 76 29
69 69 41 36 96 5 19 06 38 97 134 96 55 92 4 49 09 30
70 71 21 52 03 5 15 41 95 98 137 99 61 97 4 47 46 58
71 73 05 04 88 5 11 89 16 99 141 08 36 26 4 45 87 99

72 74 92 01 84 5 08. 47 54 100 144 #22 89 43 4 44 33 42
73 76 82 49 38 5 65 16 61 101 147 143 32 36 4 42 82 73
74 78 76 54 00 5 01 95 93 102 150 69 76 09 4 41 35 81
75 80 74 22 57 4 98 85 09 103 154 102 31 90 4 39 92 53
76 82 75 61 74 1 4 m 83 69 104 157 41 11 24 4 38 52 79
77 84 80 78 52 4 92 91 36 105 160 #86 25 83 4 37 16 49
78 86 89 80 O00 4 90 07 74 106 164 37 87 56 4 35 83 51

79 89 02 73 37 4 87 32 50 107 167 96 08 58 4 34 53 77
80 91 19 66 00 4 84 65 32 108 171 61 01 24 4 33 27 16
81 93 40 65 36 4 82 05 89 109 175 32 78 14 4 32 03 60
82 95 65 79 08 4 79 53 92 110 179 11 52 10 430 83 00
83 9 95 14 94 4 77 09 13 111 182 97 36 21 4 29 65 27
84 100 28 80 85 1 7 71 27 112 186 «90 43 76 4 28 50 33
§85 102 66 84 86 472 40 09 113 190 90 88 33 4 27 38 10
86 105 00 35 20 4 70 15 33 114 194 98 83 74 4 26 28 51
§87 107 56 40 214 4 67 96 79 115 199 14 44 06 4 25 21 48
88 110 08 08 49 4 65 84 23 116 203 37 83 63 4 24 16 94

« I
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Nr. 44. 381

Tabelle IV

zur

Berechnungder gutgemachtenTilgung für die mit 4 Prozent
verzinslichenDarlehen.

Anleitung.

Der durch Entrichtung der Kulturrente während eines bestimmtenZeitraumes gutgemachtegesamte
Tilgungsbetrag wird durchMultiplikation des jährlichen Tilgungsbetrages mit der betreffendenVerhältniszahl
in Spalte 2 der Tabelle gefunden. Wird z.B. für ein Darlehen von 1200 M seine jährliche Kulturrente svon
100JX, d.h. nebendem jährlichenZins von 124 = 48 ¾ ein jährlicherTilgungsbetrag von 52 (4,3888.%)
entrichtet, so sind ausweislich der Tabelle beispielsweisenach 20 Halbjahren 52—12,1486835= 631,73 4 getilgt.
Die Restschuldigkeit,durch deren Erlage das fragliche Darlehen zur angegebenenZeit vollständig getilgt wird,
beträgt sonach568.27 Jr.

Die Länge der Tilgungsperiode bei einer Kulturrente von bestimmterHöhe wird mit Hilfe der Spalte 3
der Tabelle aus dem Prozentverhältnis der Kulturrente zur ursprünglichen Darlehenssumme bestimmt. In dem
obenangegebenenBeispiele wird diesesProzentverhältnis durch dieZahl 8,83. (4,00Zins und4,3838.Tilgung) aus=
gedrückt,welchezwischenden Zahlen 8,#7306und 8/16373/4,d. i. zwischender 33. und 34. Zahl der Tabelle liegt.
Am Ende des 33. Halbjahres berechnetsich der gesamteTilgungsbetrag auf 23/0553H)52= 1198,90— mithin
ist am Schlussedes 34. Halbjahres nur nochein Darlehensrest von 1,10 .7 nebsthalbjährigemZins hieraus zu
entrichten. Das Darlehen von 1200 J wird sonachmittelst einer Kulturrente von 100 im Wege der ordent=
lichenTilgung in 34 Halbjahren vollständig abgetragen.
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TabelleIV
zur BerechnungdergutgemachtenTilgung für die mit 4 ProzentverzinslichenDarlehen.

1. 2. 3. 1. 2. 3.

Ixn der nebenangege=Um ein Darlehen in Ixn der nebenangege=Um ein Darlehen in
bbenen Zahl vonHalb= der nebenangegebenen benen Zahl vonHalb= der nebenangegebenen

jahrenergibt ein jähr= Zahl von Halbjahren jahrenergibt ein jähr= Zahl von Halbjahren
licher Tilgungsbetrag ohne Rest #l licher Tilgungsbetrag ohne Rest

von zu tilgen, ist eine 2 von zu tilgen, ist eine
S 1 Mark s Kulturrente S. 1 Mark Kulturrente

eine Tilgung von erforderlich von eine Tilgung von erforderlich von

S Mark Prozent S Mark Prozent

1 50 o0 00204 Oo0000 31 21 18 97 20 * 71 92 69
2 1 01 odoo10300 %ot 32 22 113515 8 52 2121
3 1 53 02 00 69 35 09 34 33 23 05 57 85 8. 33 73 06
v 2 0608 r 52 52 47 50 3424 ül 69 01 6 37 34
5 2 60 20 20 4 3 16 80 35 24 99 72 39 8 00 04 42
6 3 15 40 60 35 70 51 67 36 25 99 71 84 7 34 65 70
7 3. 71 71 42 30 90 23 89 37 27 01 71 27 7 70 13 56
8 4 29 14 85 27 30 19 63 38 28 05 74 70 7 56 41 13
9 4 87 73 14 24 50 30 88 39 29 11 86 19 7 43 42 29
10 5 47 48 60 22 2653 07 40 30 20 09 92 7 31 11 50
11 608 43 58 20 43 55 88 41 31 30 50 11 7 19 43 77
12 6 70 6045 18 911919 42 3243 1112 ?„08 34 59
13 734 01 66 17 62 36 70 43 33 57 ü%%34 6 97 79 87
14 7 98 69 69 16 52 03 94 44 34 75 13 29 6 8775 88
15 8 64 67 08 15 56 50 95 45 35 94 63 55 6 78 19 23
16 931 96 43 14 73 00 25 46 37 16 52 82 669 06 83
17 10 00 60 35 13 99 39 69 47 38 40 85 88 6 60 35 84
18 10 70 61 56 13 34 04 21 48 39 67 67 60 6 52 03 67
19 11 42 02 79 12 7563 53 49 40 97 02 95 6 4407 93
20 12 14 86 85 12 23 13 44 50 42 28 97 01 6 36 46 42
21 12 89 16 59 11 75 60 54 51 43 63 54 95 6 29 17 12
22 13 64 94 92 11 32 62 80 52 45 00 82 05 6 22 18 17
23 14 42 24 82 10 93 36 19 53 16 40 83 69 6 l5 47 8414
24 15 21 09 31 10 57 12 20 54 17 83 65 36 6 09 04 52
25 16 01 51 50 10 24 40 88 55 490 29 32 67 6 02 86 75
26 16 33 54 33 9 93 98 46 56 50 77 91 32 5 96 93 13
27 17 67 21 62 9 65 86 17 57 52 29 47 15 5 91 22 39
23 18 52 56 05 39 79 34 58 53 84 06 00 5 85 73 34
29 19 39 61 17 9 15 56 71 59 55 41 74 2s 5 80 44 87
30 20 28 40 40 8 90 99 8414 60 57 02 57 v70 5 V75 35 93
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TabelleIV
zur BerechnungdergutgemachtenTilgung für diemit 4 ProzeuntverzinslichenDarlehen.

1. 2. 3. 1. 2. 3.

In der nebenangege- Um ein Darlehen in & I der nebena esé. Um ein Darlehen in
"r= benenZahl vonHalb= der nebenangegebenen 2 benenZahl von * b= der nebenangegebenen

zjahrenergibteinjähr=#Zahl vonHalbjahren zjahrenergibteinjähr= Zahl vonHalbjahren
Hlicher Tilgungsbetrag ohne Rest lHlicherTilgungsbetrag ohne Rest

von - zu tilgen, ist eine 2 von zu tilgen, ist eine
S 1 Mark Kulturrente S. 1 Mark Kulturrente

eine Tilgung von erforderlich von eine Tilgung von erforderlichvon

Mark Prozent Mark Prozent

6158 66 62 85 5 70 45 57 78 92 15 29 98 5 08 51 52
62 60 33 96 11 5 65 72 86 79 94 49 60 58 5 05 82 45
63 62 04 64 03 5 61 16 96 80 96 88 59 79 5 03 21 41

64 63 78 73 31 5 56 77 09 81 99 32 36 98 5 00 68 09

65 65 56 30 78 5 52 52 49 82 101 81 01 72 4 98 22 20

66 67 37 43 39 5 48 42 45 83 104 34 63 76 4 95 83 47

67 69 22 18 26 5 44 46 31 84 106 93 33 03 4 93 51 62

68 71 10 62 63 5 40 63 46 85 109 57 19 69 4 91 26 42

69 73 02 83 88 5 36 93 31 86 112 26 34 09 4 89 07 62

70 74 98 89 56 5 33 35 30 87 115 00 86 77 4 86 95 00

71 76 98 87 35 5 29 88 91 88 117’F 80 88 51 4 84 88 33

72 79 02 85 09 5 26 53 66 89 120 66 50 28 4 82 87 42

7381 10 90 80 5 23 29 08 90 123 57 83 28 4 80 92 03

74 83 23 12 61 5 20 14 72 91 126 54 98 95 4 79 02 02

75 85 39 58 86 5 17 10 17 92 129 58 08 93 4 77 17 19

7687 60 38 04 5 14 15 03 93 132 67 25 10 4 75 37 36

7789 85 58 80 5 11 28 93 94 135 82 59 61 4 73 62 36
,

l
i «

i! 1*= ii

*1¼
5

l »
I " 6

I It
7 I

i I I

80
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BofdienstNachricht.
Im NamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm17. Juni 1908 aller=
gnädigstbewogengefunden,vom1. Juli 1908
an denK. HofstabsassistentenHans Land=
storfer zum K. HofstabssekretärII. Klasse
zu ernennen.

Ordens-Verleihungen.
Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

Gocgle

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm14. Juni 1908 aller=
gnädigstbewogengefunden,dem Chef der
Verwaltung Seiner KöniglichenHoheit des
Herzogsvon Cumberland,WirklichenGe=
heimenRat und KammerherrnGeorg von
der Wense denVerdienstordenvom heiligen
Michael I. Klasse und dem Hofmarschall
Seiner KöniglichenHoheit des Herzogs von
CumberlandOberstleutnanta. D. Freiherrn
E. Grote denselbenOrden II. Klasse zu
verleihen.



vers-undVerordnung-Mtatst5
für das

Königreich Bayern.

Nr. 45.
München, den 29. Juli 1908.

— — — — — — — —

Inhalt:
Bekauntmachung vom 23. Juli 1908, die Berechtigungender Reifezeugnisseder Oberrealschulenbetreffend.—

Bekanntmachung vom 26. Juli 1908, Vollzug des Gesetzesüber die Schlachtvieh=und Fleischbeschauvom
3. Juni 1900 betreffend.

Nr. 15138.

Bekanntmachung, die Berechtigungender Reifezeugnisseder Oberrealschulenbetreffend.

Kl. Staatsministeriendes KöniglichenHausesund des Außern, des Innern beider
Abteilungen,der Finanzen,für VerkehrsangelegenheitensowieK. Kriegsministerium.

Im VollzugedesAbsatzes1Ziffer 5 derK. AllerhöchstenVerordnungvom14. Juni 1907,
die realistischenMittelschulenund den gewerblich=technischenUnterrichtbetreffend,wirdverfügt,
daß dieReifezeugnisseder neunklassigenbayerischenOberrealschulenfür dieZulassungzu den
nachgenanntenBerufen und den einschlägigenStaatsprüfungen den Reifezeugnissender
humanistischenGymnasienund der Realgymnasiengleichgestelltwerden:

Berg=,Hütten=undSalinenfach;Beruf einesGewerbeaufsichtsbeamten;Staatsbaudienst
und zwarHochbau=undIngenieurfach;Beruf einesNahrungsmittelchemikers;kulturtechnischer
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Dienst; Lehramtfür Chemieund beschreibendeNaturwissenschaften;Lehramtfür dieHandels=
wissenschaften;Lehramtfür Mathematikund Physik; Lehramtfür Baukunde; Lehramtfür
Maschinenkunde;Lehramtder Realien; Lehramtder neuerenSprachenim allgemeinen;vor=
behaltlichdes Nachweisesder erforderlichenKenntnissein der lateinischenSpracheund einer
etwaigenAusscheidungder Lehrbefähigungfürdie humanistischenoderrealistischenAnstalten,
Lehramtfür Stenographie;höhererBibliothekdienstvorbehaltlichdesNachweisesder erforder=
lichenKenntnissein der lateinischenund griechischenSprache; Zolldienst; mittlererFinanz=
dienst;Forstverwaltungsdienst,vorbehaltlichdes Nachweisesder erforderlichenKenntnissein
der lateinischenSprache; Kataster=und Bezirksgeometerdienst;höherertechnischerDienst der
staatlichenVerkehrsverwaltung;Offizierslaufbahn.

Die Reifezeugnisseder Oberrealschulenberechtigenferner auchzur Teilnahmean der
Prüfung der Nahrungsmittel=Chemiker(K. AllerhöchsteVerordnungvom 14. Juni 1894,
diePrüfung vonNahrungsmittel=Chemikernbetreffend,Gesetz=undVerordnungsblattS. 303 ff.,
85 derAnlage)undderTierärzte(BekanntmachungdesReichskanzlersvom26. Juli 1902,
A. Bl. des K.St. M. d. J. 1902 S. 646 ff., M. Bl. f. K. u. Sch.A. 1902 S. 497 ff.)
sowieunter den in denBekanntmachungendesReichskanzlersvom 18. Mai 1904 undvom
12. Februar1907 (A.Bl. d. K. St. M. d. J. 1904 S. 214 ff., M. Bl. f. K. u. Sch.A. 1904
S. 243 ff., 1907 S. 157 ff.) festgesetztenBedingungenan denPrüfungen für Apotheker
und für Arzte.

München,den 23. Juli 1908.

Frhr. v. Podewils. Dr. v. Wehner. v. Frauendorfer. v. Pfaff. Frhr. v. Horn.u. Brettreich.

Nr. 19906.

Bekanntmachung, Vollzug desGesetzesüberr Schlachtvieh=undFleischbeschauvom3.Juni 1900
etreffend.

K. Staatsministeriendes Innern und der Finanzen.

NachstehendwerdendieBekanntmachungendesReichskanzlersvom4. und6. Juli 1908
aus demZentralblatt für das DeutscheReich 1908 Nr. 31 S. 255 und 260 zumAb=
druckgebracht.

München,den 26. Juli 1908.

v. Pfaff. v. Brettreich.

Gocgle
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Abdruck.
Bekanntmachung,

betreffenddie Gebühren für die Untersuchungdes in das Zollinland ein=
gehendenFleisches.

Auf Grund des § 22 Nr. 3 des Gesetzes,betreffenddie Schlachtvieh=und Fleisch=
beschau,vom 3. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 547) hat der Bundesrat beschlossen,den
nachstehendenAbänderungender Bekanntmachungvom12. Juli 1902 (Zentralblatt für das
DeutscheReich S. 238)") mit der Maßgabezuzustimmen,daß die Anderungenam
1. August 1908 in Kraft treten.

a) Dem Abs. 1 des § 6 ist folgendeFassung zu geben:
Für die biologischeoderchemischeUntersuchungvonzubereitetemFleische

auf das Vorhandenseinvon Pferdefleisch(§ 16 der Anl. a, § 14 Abf. 2
unter a der AusführungsbestimmungenD) wird, wenn der Verdachtdurch
die Untersuchungbestätigtwird, eineGebührvon0,16X für jedesKilo=
grammder Sendung erhoben. Unter der gleichenBedingungist
1. für die Untersuchungvon Schinkenin Postsendungenbis zu 3 Stück,
von anderenPostsendungenzubereitetenFleischesim Gewichtebis zu
2 kg, von Speckund von Därmen sowie von Sendungen,die nach=
weislichals UmzugsgutvonAnsiedlernundArbeiterneingeführtwerden,
desgleichenvon frischemFleischeauf die Anwesenheitder im 85 Nr. 3
derAusführungsbestimmungenD genanntenStoffe (8 14 Abs.2 unterb,
§ 13 Abs. 2 der AusführungsbestimmungenD),

2. für die chemischeUntersuchungvon zubereitetemFette bei Postsendungen
und beiWarenprobenim Gewichtebis zu 2 kg, fernerbei Sendungen,
die nachweislichals Umzugsgutvon AnsiedlernundArbeiterneingeführt
werden(§ 15 Abs. 4 der AusführungsbestimmungenD),

eineGebühr von O0,6 & für jedesKilogramm der Sendung zu
entrichten.

b) Der Abs. 2 des§ 6 erhältfolgendeFassung:
Die Mindestgebührbeträgtbei derUntersuchungauf das Vorhanden=

sein von Pferdefleisch15 X, beiden übrigenim Abs.1 unterNr. 1 und2
bezeichnetenUntersuchungen2,600 für jedeSendung.

) Dem § 6 der Gebührenordnungwird folgenderdritter Absatzbeigefügt:
Für die im Abs. 1 unter Nr. 2 bezeichnetenFettsendungenwerden

*) Abgedrucktim Gesetz=und Verordnungs-Blatt für das Königreich Bayern 1902 Nr. 46 S. 683.
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im Falle der Gebührenerhebungnach vorstehendenVorschriftendie regel=
mäßigenGebührennach§5nicht erhoben.

d) Im § 8 Abs. 1 ist in der hinter demWorte „wird“ beginnendenKlammer
das Zitat: § 12 Abs. 6 zu ersetzendurch§ 12 Abs. 4.

Berlin, den 4. Juli 1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung: von Bethmann Hollweg.

Abdruck.

Bekanntmachung,
betreffendAbänderungender Fleischbeschau=Zollordnung.

Der Bundesrat hat beschlossen,den nachstehendenAbänderungender Fleischbeschau=
Zollordnung vom 5. Februar 1903 (Zentralblatt für das DeutscheReich S. 32) ") mit
derMaßgabezuzustimmen,daßdie Anderungenam 1. August1908 in Kraft treten.

a) Im § 1 Nr.3 ist unter b hinzuzufügen:
„und solcheStoffe, die bei ihrer VerwendungFormaldehydabgeben“;

b) im § 1 Nr. 3 unter h sind die Worte:
„und zum Färben der Wursthüllen“

zu streichen;
c) im § 1 Nr. 4 sind hinter demWorte „Körperteilen“einzuschaltendie Worte:

„ferner in bezugauf die Unversehrtheit“;
4) dem§ 1 ist als neueNr. 7 zuzufügen:

„ZubereitetesFleisch,das in bezugauf das Vorhandenseinund dieUnver=
sehrtheitderLomphdrüsenderVorschriftim §7 Abs.3 derAusführungs=
bestimmungenD nicht entspricht.“

Berlin, den 6. Juli 1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage: Kühn.

*) Abgedrucktim Gesetz=und Verordnungsblatt für das Königreich Bayern 1903 Nr. 6 S. 28.
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tax-undglicriirdnungagtlatst
für das

Königreich Bayern.

Nr. 46.
Mürnchen, den 31. Juli 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 28. Juli 1908, die Einführung der Eisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend.—

Bekanntmachung vom 29. Juli 1908, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. —
Ordens-=Verleihung.— Prädikats=Verleihung.

Bekanntmachung, die Einführung der Eisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(Gesetz=undVerordnungsblatt1899
S. 1075) wird in nachstehenderWeise abgeändert:
I. In Nr. XXXVe wird hinter demmit „Donarit“" beginnendenAbsatzeingeschaltet:

Dorfit (GemengevonAmmonsalpeter,Kochsalz,Mehl, höchstens17 Prozent
Trinitrotoluol und höchstens5 Prozent Kalisalpeter),
Alldorfit (GemengevonAmmonsalpeter,Mehl und höchstens17 Prozent
Trinitrotoluol),

II. Nr. XLIIa wird, wie folgt, geändert:
1. Die bisherigenVorschriftenerhaltendie BezeichnungAbs. (1).
2. Als Abs. (2) wird hinzugefügt:

(2) Paraffinzündbänder, derenZündmischungaußer einem Zusatze
von Ultramarinblau anstatt des amorphen,gelbenPhosphor und anstatt
einesTeiles des chlorsaurenKali, Salpeter enthält, sind in zylindrische
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Blechbüchsenvon 5 ZentimeterHöhe und 2 ZentimeterDurchmessermit
oben und unten dicht aufgeschobenenDeckelnzu verpacken.Jede Büchse
darf höchstens12 gerollteBandstreifenmit je 50 Zündpillen enthalten.
Höchstensje 30 Büchsensind durchPapierumschlagzu einemfestenPakete
zu vereinigen.Im übrigengeltendieVorschriftenim Abs.(1) Ziffer 3 bis5.

III. In Nr. L — Eingangsbestimmung—wird hinterdemWorte „Sikkative“ eingeschaltet:
fernerLösungenvon Bezin und anderenleichteutzündlichenFlüssigkeitenin
wässerigerSeifenlauge.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
München,den28. Juli 1908.

v. Frauendorfer.

Nr. 19832.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaberbetreffend.

4. Staalsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden,daß die Stadtgemeinde
Bamberg 4 7%ige Schuldverschreibungenauf den Juhaber im Gesamtbetragevon
4 000 000 Mark und zwar Stückezu 5000, 2000, 1000, 500 und 200 & in den
Verkehrbringe.

München,den 29. Juli 1908.

v. Brettreich.

Ordens-Verleihung. Prädikats-Verleihung.
Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= Im MamenSeinerMajestͤt des Aönigs.

pold,desKönigreichsBayernVerweser, Seine KöniglicheHoheitPrinz Luit=
habenSich unterm26. Juli 1908 aller= pold, des Königreichs Bayern Verweser,
gnädigstbewogengefunden,demin Diensten habenSich allergnädigstbewogengefunden,der

IhrerKöniglichenHoheitderFrauErzherzoginK.PalastdameMarieFreifrauvonRitter
Adelgunde,HerzoginvonModenastehenden31 Grünstein, geborenenvon Preen das
Tafeldeckerund TürhüterJohannKerstner Prädikat „Exzellenz"gebührenfreizu ver=
das VerdienstkreuzdesOrdens vomheiligen leihen.
Michaelzu verleihen.

Gocgle »-



Greis-undVerordnungngtatstl
für das

Königreich Bayern.

Nr. 47.
München, den 11. August 1908.

Inhalt:
Gesetz vom 7. August 1908, betreffend den Hauptetat der Militärverwaltung des Königreichs Bayern für das

Rechnungsjahr vom 1. April 1908 bis 31. März 1909.
— —

Gesetz, betreffendden Hauptetatder Militärverwaltung des KönigreichsBayern für das
Rechnungsjahrvom 1. April 1908 bis 31. März 1909.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.

LCuitpold,
umGottesGnadenSKöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir haben nachVernehmungdes Staatsrats mit Beirat und Zustimmung der

Kammer der Reichsräteund der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:
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Artikel I.

Der Hauptetatder Militärverwaltung des KönigreichsBayern für dasRechnungsjahr
vom 1. April 1908 bis 31. März 1909 wird nach der in der Beilage enthaltenen
Kapitel=und Titeleinteilungauf ·
« 98730620 4
in Einnahmeund Ausgabefestgesetzt.

Bezüglichder in den Spezialetats zu diesemHauptetat bei den einzelnenKapiteln
und Titeln als übertragbarbezeichnetenFonds wird demKöniglichenKriegsministerdas
Rechtder Übertragungeingeräumt. ÜUberdie Verwendungvon Restender abzuschließenden
Fonds wird durchden Etat des zweitfolgendenJahres Bestimmunggetroffen.

Artikel II.

Der KöniglicheKriegsministerwird erächtigt, die in den Etatstellen eintretenden
Anderungenrückwirkendzu vollziehen.

Gegebenzu Hohenschwangan,den 7. August 1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. rhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v. Wehner. v. Frauendorfer. v. Pfaff.
Frhr. v. Horn. v. PBrettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Haupt=Etat Weilage.
derMilitärverwaltung des KönigreichsBayern für das Rechnungsjahrvom 1. April 1908

bis 31. März 1909.

* Betrag für
— . das&, Titel Ausgaben Rechnungsjahr
8 1908
I I. Bestand der Vorjahre. *

— 1 FondszurErwerbungeinesTruppenühungsplatesfürdasIII. Armee=
I korps 342 798

I II. Ausgaben aufdie überwelsang aus demReichshaus=
6 haltsetat 1908.
1 a. FortdauerndeAusgaben.
1 1—12 Kriegsministerium ...,.... 643 298
2 1—5 Militärkassenwesen 133240
3 1—9 Militärindentanturen 625358
4 1—3 Militärgeistlichkeit 114530
5 1—5 Militärjustizverwaltung 365 734
6 1—2 HöherrTruppenbefehlshaber 503 064
7 1—3 ouverneure,KommandantenundPlatzmajore“ . 119360
8, 1—5 Adjutanturoffiziereund Offiziere in besonderenStellungen sowie

Beamte bei denselben 208000
9 1—24eneralstab und Vermessungswesen 482 878
10, 1—3 Ingenieuroffiziere .. 303 414
1111—24 eldverpflegung derTruppen . 19223 833
1 1—7 Naturalverpflegung 20972 055
13 1—11 Bekleidungund Ausrüstungder Truppen 4421 515
11—22 Garnisonverwaltungs=und Serviswesen. 6 397989
15 1—6 Militärbauwesen .... 301508
161—18 Militärmedizinalwesen 1577 851
1 1—6 Verwaltung derTraindepots und InstandhaltungderFeldgeräte 275288
18 1—2 Ersatz=und ReservemannschaftensowieArtestatenauf demn Marsche 333500
19 1—6 Pferdebeschaffung . . 1914126
20 1—3 Verwaltung der Remontedepots 1091 480
21 1—2 Reisegebührnisse,Umzugskosten,Vorspann= undTiansporttosten 1343 300
22, 1—60 Militär=Erziehungs=undBildungswesen 896506
23 1—6 Militärgefängniswesen . 81 847
24 1—16 rtillerie= und Waffenwesen 6 355 116
25 1—6 TechnischeInstitute . 443 665
26 1—20 Festungen,Ingenieur=,Pionier= und Verkehrswesen. 937 794
27 — Wohnungsgeldzuschüsse . 1855538
28 1—6 Unterstützungenan Militärs des aktiven und Beurlaubtenstandes,

für die an anderenStellen Unterstützungsfondsnichtangesetzt
sind. Unterstützungenund außerordentlicheVergütungenfür
aktiveBeamtemit Ausnahmeder desKriegsministeriums(ein=
schließlichder Hausverwaltungund derGeneralmilitärkass 163791

29 — Zuschußzur Militärwitwenkasse ... .. 500000
30 1—9 VerschiedeneAusgaben 374531
— SummeII#] „FortdauerndeAusgaben"Kapitel I bis 72960109

Gocgle
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Betragfür
— . — asTitel Ausgaben Rechnungsjahr

“ 1908

MA

31 b. Militär-Pensionsfonds.

1—10 Militär=Pensionsfonds ....·... 10467769
Summe IIh fülr sich.

1 c. EinmaligeAusgaben.

Besondere Zulagen usw.

1 Zulagen für Unteroffiziereusw. bei denBesatzungstruppenin Elsaß⸗
Lothringen 36 800

2 BeschaffungvonSchreibmaschinenfür hoherePommarboleherden
und Dienstesstellen,4. Rate 3 600

Militärgeistlichkeit.

3 BeschaffungvonGebetbüchernfür die tatholischenMannschaften
I des Heeres zum Gebraucheim Felde 1250

1
Magazinverwaltungswesen.

4 Neubau von Proviantamtsgebäudenin Hammelburg, 3. Rate 65000
5 Neubau einesKörnermagazinsin Ingolstadt, Schlußrate 57000
6 Neubau von Fouragemagazinenund eines Dienstgebäudesin

Landshut,5. Rate. 31 208
7 EinrichtungdeselektrischenBetriebsundVerbesserungenderMagazin=

anlagenin München, Schlußrate 2 172
Von den Gesamtkostenzu 149000 .#4 werden6 828 4

durch den Erlös für die außer GebrauchgesetztenMaschinen
gedeckt.

8 Neubau einesNauhfuttermagazinsin Neu=Ulm, voller Bedarf 30000
Von den Gesamtkostenzu 35000 .A werden 5.000 MA

durchden Erlös für das alte Heumagazingedeckt.
9 Neubau einesProviantamtsdienstgebäudes,einesBäckereigebäudes

und der Fouragemagazinein Regensburg, 2. Rate 500 000
10 Neuban einesRauhfuttermagazinsund einesVienstvohngebaides

in Würzburg, Schlußrate .. . 36500

Gocgle



Titel Ausgaben

395

Rechnungsjahr
1908

11
12

18

14

15

16

17

18

19

20

21

Bekleidungs= und Ausrüstungswesen.

NeueBekleidung
BeschaffungdesVedarfäanBekleidungs⸗undAusrüstungsstückenusw.

für Kriegsformationen,voller Bedarf ..
Erweiterung und Ausstattungserginzungdes Belledunosamis

I. Armee=Korps,1. Rate ..

Garnisonverwaltungswesen.

Bayreuth: Neubau von zwei Halbbataillonskasernenfür ein
Infanterie=Bataillon,samt Grunderwerb,Aus=
stattungsergänzungund denerforderlichenNeben=

. anlagen,6.Rate.
Fürth: Neubau einerKasernenebst.Zubehör für denStab

und 2 Kompagniendes 3. Train=Bataillons, ein=
sleßlich GrunderwerbundAusstattungsergänzung,
3. Ratet

Ingolstadt: Abänderungdes von derMilitärverwaltunger
worbenenalten städtischenSchlachthauseszu mili=
tärischenZwecken,vorläufig ohneAnsagz

München: Erbauung einesBezirkskommandogebäudesfür das
Bezirkskommando 1 München samt Nebenanlagen
und Geräteausstattung,dann Kosten der vorüber=
gehendenUnterbringungeinzelnerBehördenin dem
alten Gerichtsgebäude, 2. Rate
Neubau einerKasernenebstZubehörfür dieTele=
graphentruppen,einschließlichAusstattungsergän=
zung, dannBereitstellung vorläufiger Unterkunft
nebstNebenanlagenfür die neu zugehendenFor=
mationen,2. Rattet
Neubau einerHalbbataillonskaserneundeinesVer=
heiratetengebäudesfür Fußartillerie, einschließlich
Grunderwerbund Geräteausstattung,dannKosten
derAbänderungderChevaulegers=Kasernein Neu=
ulm für UnterbringungderBespannungsabteilung
1. Fußartillerie=Regiments,2. Ratet
Erbauung eines Kraftwagenschuppensfür Ver=
kehrstruppen,1. Rate

Ueustadta. 9.: Erbauung einesBezirkskommandogebäudesmit
Nebenanlagenund Geräteausstattung,3. Rate

7
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« Betrag für
2 . dasZTitel Ausgaben Rechnungsjahr
* 1908

MA
22 Nürnberg: Bau vonKasernenfür 1 Infanterie=und 1 Ka=

vallerie=RegimentnebstGebäudenfür Proviantamt
und Garnisonverwaltungmit den erforderlichen
Nebenanlagen.
Neubau einesWohn=und Stallgebäudes für

« den KommandierendenGeneral, eines Gerichts=
- gebäudes,eines Arresthausesmit Verwaltungs=

gebäude,ferner von zwei Dienst=(Bureau=)Ge=
bäudenfür das Generalkommando,das Sanitäts=
amt, dieKorpsintendanturunddieKorpszahlungs=
stelle,für die Kommandantur,das Divisionskom=
mandomit Intendantur, dann für die drei Bri=
gadekommandos.

I Erwerbung und Instandsetzungeines gemein=
schaftlichenExerzierplatzesfür dieStandorteNürn=

« bergiindFilrth,7Rate.. 100000
I 23 Regensburg: HerstellungeinesKasernementsnebstZubehörfür

einKavallerie=Regiment,einschließlichGrunderwerb
6 und Geräteausstattung;Erwerbungund Instand=
# setzungeines Exerzierplatzes,3. Nate 900 000
2m1 Würzburg: HerstellungeinesKasernementsnebstZubehörfür
" ein Feldartillerie=RegimenteinschließlichGeräte=
I ausstattung, 5. Rate . 1000 000

25 Erwerbung neuer und Erweiterung vorhandenerExerzier= und
Schießplätze,sowiederenHerstellungund Einrichtung,Schluß=
rate 37 400
Von denGesamttoste zu4 690 142 .¾werden698 742.6

durch den Erlös für veräußerteGrundstückein München
(510397 K+), für den alten Schießplatzan der Saas in
Bayreuth (12000 4(), für den Exerzierplatzbei Lainek in
Bayreuth (152000 /X) und durchPachterträgnissedes von
der StadtgemeindeBayreuth für das Militärärar erworbenen,
bieter pachtweisebenütztenneuenExerzierplatzes(24345 .#)
gedeckt.

26 Verbesserungder vorhandenenUnterkunft der Unteroffiziereund
Bereitstellungder Unterkunft für die Etatverstärkungenan
UnteroffiziereneinschließlichGrunderwerbundGerätegusstattung,
3. Rate 150000

27 Erwerbungeines Ltubpenibingsdlabes für das III.Armeekorps,
3. NRate 428000

28 Anteil an den KostenderBeschaffungvonGeräten zurAusstattung
neuerKasernenusw. in Elsaß=Lothringen,voller Bedarf 18 312

Gocgle



Nr. 47. 397

...- Betrag für
das& Teitel Ausgaben Rechnungsjahr

SE 1908

AMA
Militärmedizinalwesen.

29 Hammelburg: Neubau einesGarnisonlazarettseinschließlichGe=
· räteaiisstattung,4Rate.. 55000

30 Landau: Neubau einesGarnisonlgbaretts einschließlichAus=
stattungsergänzung,9. RKate 100000

31 München: Erweiterung desGarnisonlazaretts einschließlich
Ausstattungsergänzung,dannEinrichtungder elek=
trischenBeleuchungund derSammelheizung,ohne
Ansatz . —

32 Nürnberg-Fürth: HerstellungeinesGarnisonlazaretts einschließlich
Ausstattungsergänzung —
Der Restbestandvon 195479 .X aus der Ge=

1 samtbewilligungbei Titel 28 der einmaligenAus=
3 gabenfür 1903 wird bei Titel 31 verwendet.

33 Regensburg: Erweiterung des Garnisonlazaretts einschließlich
i Ausstattungsergänzung, 1. Ratet 3000
34 Stranbing: Neubau einesGarnisonlazaretts2 Aus=
1T stattungsergänzung,6. Rate .. 100000
" 35 Anderungund Ergänzung der medizinisch=chirurgischenAusstattung

der Truppen und der Sanitätsformationen,7. Rate 15.000
D 36 Beschaffungvon Sanitätsmaterial für die Kavallerie, Schlußrate 10800
r 37 Ergänzung der Ausstattung derGarnisonlazarette mit Sanitäts=

material, 3. Rate . 6000
38 Beschaffungeines zweitenVerbandpächchensfür jedenAngehdrizen

desFeldheeres,2. Natet 8000
39 Wohnungsausstattungfür die bei denGarnisonlazaretteneinzu

stellendenArmeeschwestern,1. Rate 3 400
s 40 Geräteausstattungder UnterkunftsräumeundBeschaffungdesVe=
# darfs an Bekleidungs=und Ausrüstungsstückenfür die bei den

GarnisonlazarettenhinzutretendenSanitätsfeldwebel, 1. Rate 732
41 Beschaffungvon Feldsanitätsmaterial,voller Bedarf .. 13425

.42 Vermehrung der Krankentragenbei denFeldsanitätsformationen,
I 1Rate.. . 3000
43 Ausstattungder Sanitätsformationenmit Beleichiungsgerii neuer «

Art, 1. Rate . 3000
44 Vermehrungder LagerungsvorrichtungenzurBeförderungvon

" Krankenund Verwundetenin Hilfslazarettzügen,1. Rate 4500
45 Anteil an denKostenderBeschaffungvonGeräten zurAusstattung

der Garnisonlazarettein Elsaß=Lothringen,voller Bedarf. 296
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# Betrag für
. as|Titel Ausgaben Rechnungsjahr

E 1908

#
Trainwesen.

46 Einführung eines neuenKavallerie=Brückengeräts,6. Rate 21.000
47 BeschaffungvonFeldgeräteaus Anlaß derAnderungderSanitäts=

ausrüstung der Kavallerie, 3. Rate. 4000
48 feschassn von fahrbarenFeldküchenfür dieTruppen, 1. Nate 135000
49 Beschaffungvon Feldgerät für Kriegsformationen,voller Bedarf 36000

I Remontewesen.

50 Beschaffungvon100dreijährigenRemonten,vollerBedarf 141000
I 51 Erweiterungder Remontedepotsund größereMeliorationen 43 000
6 Zu diesemZweckesindaußerdendurchdenEtat jeweils zur
. Verfügung gestelltenBeträgendie Erlöse aus zu veräußernden

Grundstückender Remontedepotsunter den im Berichte des
FinanzausschussesderKammerderAbgeordnetenzum Etat für
1876 (Beilagen=BandII Seite 646) aufgeführtenVoraus=
setzungenundBedingungenzu verwenden.

52 Neubau von Stallungen bei denRemontedepots,voller Bedarf 90000
53 Ankauf und Umbau von ländlichenAnwesenzur Herstellungvon

Arbeiterwohnungenbei denRemontedepots,voller Bedarf. 23 600
Die hierausanfallendenMietensowiederUnterhaltwerden

auf die Wirtschaftskostendes Remontedepotsverrechnet.
54 UmbaueinerBrückeund zweierWasserablässebeim Remontedepot

Fürstenfeld, Schlußrate 9250
55 Herstellungvon ArbeiterwohnungenbeimNemontedepotSchleiß=

heim, Schlußrate 44200
Die hieraus anfallendenMieten sowiederünterhalt werden

auf die Wirtschaftskostendes Remontedepotsverrechnet.
56 Herstellung von Tränkbarren in den Stallungen des Remonte=

depotsSchleißheim, voller Bedarf .... 6 900

I Militär-Erziehungs- undBildungswesen.

57 Neubau eines Schulhausesin Lager-Lechfeld, voller Bedarf 20000

Militärgefängniswesen.

58. Einführung der elektrischenBeleuchtungbei denmilitärschenStraf=
anstaltenauf Oberhaus, vollerBedaff 27800
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. Betrag für
das

Teitel Ausgaben echmungefahr
S 1908

A
Artillerie= und Waffenwesen.

59 Beschaffungvon Handwaffen, Beschaffungund Umänderungvon
andwaffenzubehör,Reinigungsgeräten,Büchsenmacherkasten,

6„ üchsenmachergerätenund Handwaffenmunitio 860000
. Erlöse aus demVerkaufeentbehrlichenMaterialsnebstMuni=
· tion verbleiben dem Fonds.

60 BessereAusstattungderTruppenübungsplätzemit Einrichtungenfür
das gefechtsmäßigeSchießenderInfanterie undErrichtungeiner
elektrischenKraftzentraleauf demLechfelde,3. Rate . 110000

61 Versucheim Waffenwesen . 1925850
. 62 BeschaffungeinesVorrats anTeilen zumMaschinengewehrmaterial,
" 2. Rate 13875
63 Beschaffungnasanafen, Maschinengewehren,Munttion und
"„ Gerät für Ersatz=Maschinengewehr=Kompagnien. 50000

64 Beschaffungvon HandwaffenundMunition fürTregsforwanionen
1. Rate 50000

65 SchaffungeinerReserve anFeldartilleriematerial . 1014000
» Erlöse aus demVerkaufeentbehrlichenMaterials verbleiben

demFonds.
66 Beschaffungvon Feldartilleriematerial nebstMunition fur leichte

I Munitionskolonnen,Schlußrate.. . 881000
627 WeitereBeschaffungenfür ZweckederFeldartillerie 2 016000
66sd Beschaffungvon Feldartilleriegerätsowievon Geschirr=undStall=
D. sachenfür Kriegsformationen,voller Bedarf . 18500

69 Herstellungvon UnterbringungsräumenfürExerziergerät derk öh
artillerie, 1. Rate . 45000

70 WeitereBeschaffungenfür gweckederFußartillerie .. 850000
, Erlösefür dasinfolgevonNeubeschaffungenverfügbarwerdende
T Material nebstMunition verbleibendemFonds.
I 71 Herstellungvon Unterbringungsräumenfür das hinzutretendeFuß=
. artilleriematerialnebstMunition . 15000
I 72 Beschaffungund UnterbringungvonFußartilleriematerial infolge

Neugestaltungund Erweiterungder UbungendesBeurlaubten=
standes der Fußartillerie, 2. Rate 15.000

73 Beschaffungvon Geräten undLehrmittelnfürdie Oberfeuerwerker=
schule,voller Bedarf. 6 098

74 Neubau einesGeschoß=,einesZündungen=undeinesSprengmuni=
tionmagazinsbeimArtilleriedepotWürzburg —
Von den Gesamtkostenzu 84 000 A werden 19Wo

I durchdenErlosfurGebaiideundGriindstückeimSteinbach
grund gedeckt.

I 75 Neubau * Dienstwohngebäudenfür Zeug=undFeuerwerksunter=
1 offizierebei den Artilleriedepots,2. Rate . 60000

84
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. Betrag für
das

3 Teitel Ausgaben Rechnungsjahr
G. 1908

I «
Technische Institute.

76 Erbauung von Arbeiterwohnhäusernin Amberg, Ingolstadt
und München; in Amberg auchfür Grunderwerb,Schlußrate 40000

77 Ausbau der elektrischenAnlage und Ersatz der Akkumulatoren=
# batterie,dannEinrichtungeinerTurbinenaulage bei derPulver=
# fabrik, 3. Rate 75000

Ingenieur-, Pionier- und Verkehrswesen.

78 Beschaffungvon Feldsignalgerätsowievon Fahrzeugen,Geschirren
und Ausrüstungender Reit=, Zug= und Packpferdefür Feld=
signalabteilungen,3 Rate 4500

79 Umbau der älteren Szmmtbungewerte auf den Bionieribungs
plätzen,Schlußrate . 11800

80 Beschaffungvon EisenbahnbrückenfürKriegszweck 8. Rate . 10000
81 Vervollständigungdes TelegraphengerätsderEisenbahn=und Tele=

graphentruppen,3. Rate 10000
82 BeschaffungdesMaterials zur zussetimg derArmee mitFer=

sprechtrupps,3. Rate . 22000
83 BeschaffungvonFunkentelegraphengerät,'s. Nate. 100000
84 Vermehrungdes UbungsgerätsdesTelegraphen=Detachementsund

Beschaffungvon Geschirr=und Stallsachen für die bei dem
1. Trainbataillon errichteteBespannungsabteilung,2. Rate 13300

85 Beschaffungvon Feldgerät für Kriegseisenbahntruppen,2. Rate 2000
86 Beschaffungvon Personenkraftwagenfür die Truppen, 2. Rate 15000
87 BeschaffungbesondererAusstattungsgegenständefür Kraftwagen=

bedienungspersonal,2. Rate. 11200
88 Ergänzung des Feldgeräts der Pioniereund des Kriegematerials

der Festungen,1. Rate . 9500
89 Beschaffungvon Fahrrädern samtZubehör für beschendeR

i. Rate . .. 6000
90 VersuchemitKriegsbrückengerät,vollerBedarf 30000

SummeKapitel 1 derEinmaligenAusgaben 14799463
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J Betrag für
* Kieel Ausgaben Miechntiahr
e 1908
I M
2 1 Zur Gewährung außerordentlichereinmaliger Beihilfen an die
I etatmäßigenUnterbeamtensowiean die etatmäßigenmittleren

Beamten, deren tatsächlichesGehalt denBetrag vonn jahrlich
I romankchiabeksieigt 160481

I
Summec. „EinmaligeAusgaben“ 14959944

1 Hiezu:SummeIIb. „Militär=Pensionsfonds“Kapitel31 10467769
1! Hiezu: Summe IIa. „FortdauerndeAusgaben“ Kapitel 1 bis 30 72 960 109

i
Summe II 98 387 822

Hiezu: Summe 1 342 798

Summe desMilitäretatsfür dasRechmungsjahrvom 1.. Abril 1908
bis 31. März 1909. 98 730 620
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beseh=undVerardunngs-Ruut
für das

Königreich Bayern.

Nr. 48.
München, den 12. August 1908.

Inhalt:
Gesetz vom 9. August 1908, betreffenddie Behandlung der Gesetzentwürfeüber die direktenSteuern und einiger

anderer zur Anderung der Steuergesetze in Beziehung stehender Gesetzentwürfe. — Hofdienst=Nachrichten. —
Ordens=Verleihungen.— Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Gesetz, betreffenddie Behandlung der Gesetzentwürfeüber die direktenSteuern und einiger
andererzur Anderungder Steuergesetzein BeziehungstehenderGesetzentwürfe.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Zuitpol!,
vonGottesGnadenBöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir habennachVernehmungdesStaatsrats mit Beirat undZustimmungderKammer

der Reichsräteund der Kammerder Abgeordnetenund unter Beobachtungder im Tit. X
& 7 der VerfassungsurkundevorgeschriebenenFormen beschlossenund verordnen,was folgt:

Art 1.
I1Zur Beratung der Entwürfe
1. eines Einkommensteuergesetzes,
2 eines Gewerbsteuergesetzes,
3. einesKapitalrentensteuergesetzes,
4. einesGesetzes,betreffenddie Anderung der Gesetzeüber die allgemeineGrund=
und Haussteuer, 85
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einesEinführungsgesetzeszu den Gesetzenüber die direktenSteuern,
einesUmlagengesetzes,
einesWarenhaussteuergesetzes,
einesWertzuwachssteuergesetzes,
einesBesitzveränderungsabgabengesetzes,

10. einesHundeabgabengesetzes
wird bei der Kammerder Reichsräteund der Kammer der Abgeordnetenje ein besonderer
Ausschußgebildet.

IIFür den Fall des AbgangesoderderVerhindernngeinzelnerAusschußmitgliedersind
in einembesonderenWahlgange bei jeder Kammer Ersatzmänneraufzustellen,derenZahl
der Hälfte der Ausschußmitgliedergleichkommensoll. Für den Fall der Verhinderungein=
zelnerAusschußmitgliedersind dieErsatzmännerfür dieDauer derVerhinderungeinzuberufen.

II!Die Ersatzmännersind berechtigtden Sitzungendes Ausschussesbeizuwohnen.

0

Art. 2.
Den AusschüssenkönnenGesetzentwürfe,die zum Gegenstandihrer Aufgabe gehören,

unmittelbarvorgelegtwerden. Als zum Gegenstandeder Aufgabeder Ausschüssegehörend
sind Gesetzentwürfeüber die öffentlichenEinnahmen des Staates und der gemeindlichen
VerbändesowiesolcheGesetzentwürfeanzusehen,die einedamit zusammenhängendeAnderung
andererGesetzebetreffen.

Art. 3.
Auf den Geschäftsgangund dieGeschäftsbehandlungdieserAusschüssefindendie Vor=

schriftender Art. 2, 4 bis 7 des Gesetzesvom 12. Februar 1880, betreffenddie Be=
handlung der Gesetzentwürfeüber die direktenSteuern, entsprechendeAnwendung.

I1Unbeschadetder hiernachdenVorsitzendender AusschüssezustehendenBefugnisseob=
liegt die Wahrnehmungder allgemeinenPräsidial= und Direktorialgeschäftewährend der
Tagung dieserAusschüssein der Zeit der Vertagungdes LandtagsdemPräsidentenjeder
Kammer,der sichnachMaßgabeder GeschäftsordnungjederKammer vertretenlassenkann.

Art. 4.
Die Mitglieder der Kammer der Abgeordnetenerhalten während der Ausschuß=

beratungenund währendder vorausgehendenund der nachfolgendenachtTage, ferner die
Vorsitzenden,die Berichterstatterund MitberichterstatterdesAusschussessowiedieMitglieder
des Ausschusses,wenn sie am Sitze des Ausschussesmit Arbeiten für den Ausschuß be=
schäftigtsind, vom achtenTage nachBekanntmachungderEinberufungdesAusschussesan bis
zum Ablaufe von vier WochennachSchluß derAusschußberatungenfreieEisenbahnfahrtund
ReisekostenentschädigungnachArt. 38 Abs.1 des Landtagswahlgesetzesvom 9. April 1906.
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IIDie Mitglieder desAusschussessowiedie PräsidentenderKammerder Abgeordneten
erhaltenfür jedenTag der Anwesenheitin einerSitzung desAusschusseseinTagegeldvon
15 ¾ Der Anwesenheitin einerSitzung desAusschusseswerdeninnerhalbder im Abs.J
bezeichnetenZeiträumedie Anfertigung schriftlicherBerichteund dieErledigungsonstigerauf
die GesetzentwürfebezüglicherArbeitenderAusschußmitgliederamSitze desAusschussessowie
die im Art. 3 Abs. II diesesGesetzesbezeichneteTätigkeit der Präsidentenam Sitze des
Ausschussesgleichgeachtet.Die Vorschriftendes Art. 7 Abs.III des Gesetzesvom 30. Ja=
nuar 1908, dieAufwandsentschädigungderLandtagsabgeordnetenbetreffend,findenentsprechende
Anwendung.

1IIDie übrigenMitgliederdesDirektoriumsder KammerderAbgeordnetenerhalten
während der Ausschußberatungensowie währendder vorausgehendenund der nachfolgenden
acht Tage, jedochfrühestensvomTage desInkrafttretensdesBeamtengesetzesan einTage=
geld von 15 für jedenTag, an demsie gemäßArt. 185 desBeamtengesetzesamSitze
des Ausschussestätig werden.

Art. 5.

Die Vorschriften des Tit. VII § 26 der Verfassungsurkundein der Fassung des
Gesetzesvom 6. Juli 1908 finden währendder Tagung der Ausschüsseauch auf die
Präsidentenund die übrigenMitglieder der DirektorienbeiderKammernAuwendung.

Art. 6.

Dieses Gesetztritt außerWirksamkeit,wenndie verfassungsmäßigeZuständigkeitder
gegenwärtiggewähltenKammer der Abgeordnetenerloschenist.

Gegebenzu Hohenschwangan,den 9. August 1908.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v. Wehner. v. Frauendorfer. u. Pfaff.
Frhr. v.Hoxn. v.Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Hofdienst-Machrichten.

Am NamenSeiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm16. Juli 1908 denK. Kammerjunker,
HauptmannundpersönlichenAdjutantenSeiner
KöniglichenHoheit des Prinzen Ludwig von
Bayern, Ludwig Grafen von Holnstein
aus Bayern unddenK. Kammerjunkerund
Rittmeisterim 1. SchwerenReiter=Regiment
Gottfried Grafen von Tattenbach und
unterm28. Juli 1908 denK. Kammerjunker,
Rittmeisterund Adjutantender4. Kavallerie=
Brigade Ottmar Ritter von Poschinger=
Camphausen, auf derenalleruntertänigstes
Ansuchen,zu K. Kämmerernzu ernennen.

Ordens-Verleihungen.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 25. Juli 1908 aller=
gnädigstbewogengefunden,nachstehendeOrdens=
auszeichnungenzu verleihen:

das Großkreuz des Verdienstordens vom
heiligen Michael:

demGroßherzoglichBadischenWirklichen
GeheimenRat, FreiherrnMarschall von
Bieberstein, PräsidentendesMinisteriums
des GroßherzoglichenHauses und der aus=
wärtigenAngelegenheiten,

dem Großherzoglich[BadischenWirklichen
GeheimenRat Freiherrn von Babo, Vor=
standdesGroßherzoglichenGeheimenKabinetts,

denVerdienstorden vom heiligen Michael
mnm 1— I. Klasse

demGroßherzoglichBadischenOberhofmeister
von Stabel,

II. Klasse:

demGroßherzoglichBadischenKammerherrn
FreiherrnGöler von Ravensburg,

das Verdienstkreuz des Ordens vom
heiligen Michael:

den GroßherzoglichenOffizianten Joseph
Lang und Johann Reinhard,

die silberne Medailledes Verdienstordens
vom heiligen Michael:

denGroßherzoglichenLakaienOskar Wa=
gishauser, WilhelmVokt, Ernst Richert,
Karl Döbelin und TheodorStadel.

Auszug aus der Adels-Matrikel
des Königreiches.

Der Adelsmatrikel wurde einverleibt:

am31.Juli 1908derK.HofratDr. Oskar
Ritter von Diruf, Brunnenarzt in Bad
Kissingen, für seinePerson als Ritter des
VerdienstordensderBayerischenKrone bei der
Ritter=KlasseLit. D, Fol.31, AktNr. 18951.



Greis-undIleriirduungagtlaii
für das

Königreich Bayern.

Nr. 49.
München, den 14. August 1908.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Entschließung vom 12. August 1908, die Vertagung des Landtages betreffend.—

Bekanntmachung vom 8. August 1908, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.
— —

Königlich Allerhöchste Entschließung, die Vertagungdes Landtagesbetreffend.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.

Zuitpol!,
vonGottesGnadenAöniglicherPringvonHayern,

Regent.

Unseren Gruß zuvor,Liebe und Getreue!

Wir findenUns bewogen,den gegenwärtigversammeltenLandtaggemäßTitel VII
§ 23 der Verfassungs=Urkundebis auf Weitereszu vertagen.

86
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Indem Wirr euchdieseseröffnen,bleibenWir euch in Huld und Gnadegewogen.

Hohenschwangau,den 12. August 1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr.Frhr.v.Podewils. v.Miltner. Dr.v.Wehner.v.Frauendorfer.v.Pfaff.
Frhr. v.Horn.v.. Prettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
An

10dieKammerderReichsräte, Der General=Sekretär:
2) dieKammerderAbgeordneten. an dessenStatt:

Ministerialrat Brenner.

Nr. 19968. .

Bekanntmachung, AusgabevonSchuldverschreibungenauf denInhaberbetreffend.

K. S#taatsministerinmdesInnern.

Der BayerischenHandelsbank,A. G. in München wurdedieGenehmigungerteilt,
innerhalb der gesetzlichenund satzungsgemäßenMaximalgrenzedes Pfandbriefumlaufszu
vier Prozent verzinsliche,unverlosbare,vom Ausstellungstageinnerhalb70 Jahren seitens
der Bank kündbare,jedochvor Ablauf von zehn Jahren nicht rückzahlbareHypotheken=
pfandbriefeauf den Inhaber im Betragevon 10 Millionen Mark, eingeteiltin Stücke zu
5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 J&xin den Verkehrzu bringen.

München,den 8. August 1908.

J. A.
Staatsrat v. Krazeisen.
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IGkils-undVerordnung-Mast
enönigreichBayern

" - Nr.50.
München, den 17. August 1908.

7—— —

Inhalt:
Finanzgesetz vom16. August1908für die Jahre 1908und 1909.

Finanzgesetz für die Jahre 1908 und 1909.

Im NamenSeiner Mafestätdes Königs.

TZlitpol!,.
vonGottesGnadenHBöniglicherPrinzvonGayern,

Regent.
Wir habennach Vernehmungdes Staatsrats mit Beirat und, soweitdie Erhebung

der direktenSteuern und die Festsetzungder MaximalbeträgederTarife für denTransport
auf den Eisenbahnenund der Kanalgebührenauf dem Ludwig=Donau=Main=Kanalin
Betrachtkommt,mit ZustimmungderKammerderReichsräteund derKammerderAbgeord=
neten,und zwar bezüglichdes § 6 unter Beobachtungder in Tit. X §7 derVerfassungs=
urkunde vorgeschriebenenFormen, über die Staats=Einnahmenund -Ausgaben für die
Jahre 1908 und 1909 beschlossenund verordnen,was folgt:

87
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Litel I.

BestandderfrüherenFinanzperioden.

§1.

die nach § 1 Abs. 2 Ziff. 1 und Abs. 3 Ziff. 3 des Finanzgesetzesvom
20. August 1906 reserviertenKredite für Straßen=, Brücken=und Wasser=
Neubautensowie für Staatszuschüssezur Herstellungund Unterhaltungvon
Distriktsstraßen;
die nach§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3 Ziff. 4 mit 7, 9 und 10 des
vorgedachtenGesetzesreserviertenKredite für Landneubautenim Geschäftskreise
der Staatsministerien der Justiz, des Innern, des Innern für Kirchen=und
Schulangelegenheitenund der Finanzen, für Förderung und Pflege der Kunst
einschließlichder ErwerbungausgezeichneterKunstwerkefür die Kunstsammlungen
des Staates, für Zweckeder Bergwerks=und Salinenverwaltung, für Unter=
stützungenan das Kanzleipersonalbei den Gerichtenund Staatsanwaltschaften,
für Zweckeder Zwangserziehung,für Leistungendes Staates an Kirchen,
Pfarreien, Benefizien2c., endlichfür die Heimzahlungder zur Umwandlungin
3½ prozentigeObligationen nicht vorgelegtenStaatsschuldverschreibungendes
4prozentigenAllgemeinenAnlehens und des 4prozentigen Eisenbahnanlehens
gemäß§ 20 desFinanzgesetzesvom 15. Juni 1898.

Ebenso werden von den durch das Budget und § 3 des Finanzgesetzes
für die 28. Finanzperiodeerteilten Willigungen aufrechterhalten die nach
Ablauf der FinanzperiodeunverwendetgebliebenenKredite:
für Straßen-=,Brücken=und Wasserneubautensowie für Staatszuschüssezur
Herstellungund Unterhaltungvon Distriktsstraßen;
für Landneubautenim GeschäftskreisederStaatsministerienderJustiz, desInnern,
des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenund der Finanzen;
für Förderungund Pflege der Kunst bei demEtat für Erziehungund Bildung
einschließlichder ErwerbungausgezeichneterKunstwerkefür die Kunstsammlungen
des Staates;

den Gerichtenund Staatsanwaltschaftenmit der Maßgabe, daß der unverwendet
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gebliebeneKredit zur Gründung eines besonderenUnterstützungsfondsfür dieses
Personal verwendetwird.

Ferner werdendie in den §§ 15 und 16 des Finanzgesetzesvom 5. Mai 1890, in
den§§ 15 und 16 des Finanzgesetzesvom 11. Juni 1894, in den§§ 14 und 15 des
Finanzgesetzesvom 17. Juni 1896, in den §§ 14, 15 und 16 des Finanzgesetzesvom
15. Juni 1898, in den§§ 15 und 16 desFinanzgesetzesvom30. Juni 1900, in
§ 15 des Finanzgesetzesvom 10. August 1902, endlichin den §§ 14, 15, 18 und 19
des Finanzgesetzesvom 10. August 1904 auf die Erübrigungender 18 mit 26. Finanz=
periodeangewiesenenKrediteaufrechterhalten.

§2. .
Der gemäß§ 2 Abs. 2 des Finanzgesetzesvom 28. April 1882 als Verstärkung

desAllgemeinenBetriebskapitalsverbliebeneRestzu 22·108,320 — 08 J aus denAnlehen
nach § 1 des Gesetzesvom 19. Februar 1879, die zeitweiseVerstärkungdes Betriebs=
fonds der K. Zentralstaatskassebetreffend,und nach§ 2 Abs. 3 des Finanzgesetzesvom
25. Februar 1880 hat auch fernerhinals Verstärkungdes AllgemeinenBetriebskapitals
zu dienen.

Fitel II.

Budgetder Jahre 1908 und 1909.

§ 3.
Das Budget der Jahre 1908 und1909 wird nachMaßgabeder beigefügtenÜbersicht

im ordentlichen Bedarf
mit 548°332,094 + Ausgaben,

546·032,094 +4 Einnahmen;
im außerordentlichen Bedarf
mit 82°923,012 & Ausgaben,

82·923,012 & Einnahmen
für ein Jahr festgesetzt.

Der im ordentlichenBudget durch die Einnahmen nicht beglicheneAusgabsbetrag von
2•300,000 hat seineDeckungdadurchzu finden, daß die in demEtat Nr. 24 vor=
geseheneTilgung der AllgemeinenStaatsschuld im Jahresbetragevon 2·500,000 M zu
Lastendes ordentlichenBudgets nur so weit vollzogenwird, als die Rechnungender Jahre
1908 und 1909 nachDeckungdes sonstigenStaatsbedarfsMittel hiefür bieten,während
der durchdie Einnahmendes ordentlichenBudgets nicht gedeckteBedarf für die Tilgung
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der AllgemeinenStaatsschuldaus denEinnahmsüberschüssender Jahre 1906 und 1907
zu bestreitenist. «

Der Staatsminister der Finanzen wird ermächtigt,den im außerordentlichenBudget
vorgesehenen,nicht durchanderweitigeMittel gedecktenBedarf von 145°530,000 X mit
demBetrage von 41“139,100 & durchAufnahmeeinesAllgemeinenAnlehens und mit
dem Betrage von 104°390,900 — durch Aufnahme eines Eisenbahnanlehensflüssig
zu machen.

*4.
An direktenSteuern sind für jedesJahr der Finanzperiodezu erheben:

a) an Grundsteuer76/10Pfennig für jedeEinheit der Steuerverhältniszahl;
b) an Haussteuerund zwar an Arealsteuerwie an Mietsteuer385/100Pfennig
für jedeMark der Steuerverhältniszahl;

) die GewerbsteuernachdemGesetzevom 9. Juni 1899;
d) die Steuer vom Gewerbebetriebim UmherziehennachdemGesetzevom

10 März1879
20.Dezember18977

e) die KapitalrentensteuernachdemGesetzevom 9. Juni 1899;
f) die EinkommensteuernachdemGesetzevom 9. Juni 1899.

§ 5.

Bezüglichder Maximalsätzeder Tarife für den Transport auf denStaatseisenbahnen
sowieder Kanalgebührenfür denLudwig=Donau=Main=Kanalverbleibendie in Art. 2 des
Gesetzesvom 7. Februar 1874, die provisorischeSteuererhebungund vorläufigeBestreitung
besondererAusgabenpro 1874 betreffend,getroffenenBestimmungenauch für die Jahre
1908 und 1909 mit dem Abmaße in Geltung, daß in Ansehung der Staats=
eisenbahnen

a) der beiBenutzungvon SchnellzügenzurErhebunggelangendeZuschlag,für welchen
unter dem7. Februar 1874 der Betrag von 3 Kreuzer für die Meile als Maximalsatz
festgesetztwurde, 85 Pfennig für je auchnur angefangene75 Kilometerin keinerKlasse
übersteigen,

b) für den Transport von Reisegepäckan Stelle des ebendabekanntgegebenen
Satzes von 7,3 Kreuzer für denZentner und die Meile ein solchervon 35 Pfennig für
je angefangene25 kg und 25 Kilometerals Maximalsatzgeltensoll.
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TitetIII.

BesondereVerfügungen.

§ 6.

Die in den Etats der sämtlichenStaatsministerienfür die in pragmatischerEigen=
schaftangestelltenStaatsdiener vorgesehenenGehaltszulagenbildenkeineGehaltsbestandteile
im Sinne der§§ 5, 8 und 23 desEdikts überdieVerhältnissederStaatsdienerund
habendeshalbbei Bemessungder Pensionenfür die Staatsdienerund ihreHinterbliebenen
nicht in Betrachtzu kommen.

§ 7.

Die von der Brandversicherungsanstaltfür GebäudegemäßArt. 90 des Gesetzesvom

zur BestreitungderGesamtausgaben,die für den Bedarf der K. Versicherungs=

kammerdann durchdie Aufstellungder Brandversicherungsinspektorenund derenFunktionäre
entstehen,an die Staatskassezu zahlendeAversalsummewird für das Jahr 1908 auf
920,000 —, für das Jahr 1909 auf 980,000 .X festgesetzt.

§6.
Der Ertrag der Kreisamtsblätter,welcherbisherdemAllgemeinenUnterstützungsfonds

für Staatsdienerzugewiesenwar, bleibt — ohneAnderungder Natur dieserEinnahms=
quelleals Staatsregale— diesemFonds auchfernerhinzugewiesen.

§69.
Der Hoöchstbetrag,welchender gleichzeitigeUmlauf der auf Grund des Gesetzes,die

Landeskultur=Rentenanstaltbetreffend,in derFassungderBekanntmachungvom31. März 1908
und des § 22 desFinanzgesetzesvom10. August1904 auszugebendenLandeskultur=Renten=
scheinenicht übersteigendarf, wird auf fünfzig Millionen Mark erhöht.

8 10.
Unter Abänderungder 88 42 und 20 der Landtagsabschiedevom 29. April 1869

und vom 28. Mai 1892 und der 88 18 und 21 der Finanzgesetzevom 30. Juni 1900
und 20. August 1906 wird der StadtgemeindeVilshofen von der Brückenbauschuldan
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denStaat derBetrag von 100,000 —Xnachgelassen,wennsie im Laufe des Jahres 1908
den Betrag von 21,075 + 45 7 bar an die Staatskasseheimzahlt, den Rest von
20,000 MAan denBrückenbaufondsVilshofen abführt und sichverpflichtet,bis längstens
31. Dezember1918 denBrückenzollvollständigaufzuheben.

Gegebenzu Hohenschwangau,den 16. August 1908.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v.Wehner. v. Frauendorfer. v. Pfaff.
Frhr. v. Horn.v. Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Abersicht

der

veranschlagten Einnabmen und Ausgaben

für die Jahre 1908und 1909.
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I l

Cogle

2 Joahresvoranschlagfür 1908 und 1909:

"r Bezeichnung der Etats Verwaltungs=
Einnahmen m—is Reineinnahme4 ⸗

S ausgaben
A + 4

1 Einnhmen undAusgabenausfrüherenFinanzperioden — — —
2 Direkte Steuern 46°000,000 1·256,930 44743,070

3 Erbschaftssteuern,anh enewek und »
Strafen . 31«434,200 609,14530«825,055

4 Verwaltung der geue und indirettenSteuern 48°847,680 16°120,800 327/726,880

5 Bergwerks=,Hütten=und Salinenverwaltung 13°409,094 127'738,283 670,811

6Münzanstalt .. 598,890 405,544 193,346

7 Betrieb der K. Bank in Nurnbeig. 3400,000 — 3°400,000

8 Staatseisenbahnverwaltung 227·869,900 158·395,9900 69°473,910

9 PfälzischeEisenbahnen 22·614,500 22·285,830 328,670

10Post. und Telegraphenverwaltung 66°113,345 49“499,035 16“614,310

11Bodensee=Dampfschiffahrt 631,505 590,905 40,600

12 Ammersee=DampfschiffahrtundSchifahmanf.der# 63,250 77,950 14,700

13 Ludwig=Donau=Main=Kanal 111,370 200,095 2 7.

14 Kettenschleppschiffahrtauf demMain 235,600 214,988 —

15 FrankenthalerKanal 7,100 7,618 518
Fehlbetrag

16 Gesetz=undVerordnungsblatt 72,850 33,692 39,158
17Forst=, Jagd=und Triftverwaltung 52•288,000 22·567,500 29.·720,500

18 BesondereBetriebedes Staates 2°948,110 1°807,570 1“140,540

19 Grundgefälle · 5°248,300I 68,200 5·180,100

20 Leistungender PfälzischenEisenbahnen 360,000 — 360,000

21 Überweisungenseitens des Reichs .21·00, 800 — 21.060,800

22 Ubrige Einnahmen und übrige Verwaltungsausgaben 2·717,600 I 8,310 2·709,290

Abschluß der Einnahme-Stats 546/032,094 I 286°888,385 259°143,709
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udget. .
B. Staatsaufwands=Etats.

O ..-... —„ — — —

r Jahres=

l Bezeichnung der Etats voranschlag
für

* 1908 und 1909

4

23 K. Haus und Hof 5°402,475
24 Staatsschuld 68°072,285
25 Landtag ..... 748.525

26Staatsministerium des K. Hausesund des Außern 1·538,258
27 Staatsministerium der Justiz 24·587,174

28 Staatsministeriumdes Innern ....·... 33°735,044
29 Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten 39·/061,777

30 StaatsministeriumderFinanzen . 9·874,445
31 Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten 97,475
211 usgaben für Reichszwecke ... 36°699,381

32 HPensionen,Unterhaltsbeiträgeund Unterstützungen ..... 26°102,270

38 Reserve a. für besondereStaatsbedürfnisse 6 1°972,216 A 24483,225
b. für unvorhergeseheneund unabweisbareAusgaben. 511,009 .4#

34 Neuregelungder Besoldungsverhältnisseder Staatsbeamtenund Aufbesserungdes
Einkommensder Geistlichenund der Volksschullehrer 13·041,375

Abschluß der Staatsaufwands-Etats 261“443,709

Abgleichung des ordentlichen Budgets.

Staatseinnahzhen . 546,032,094

Verwaltungs=undBetriebsausgaben 286°888,385
Staatsaufwandsausgaben 261,443,709

GesamtbetragderAusgaben 548•332,094

Fehlbetrag 2•300,000

88
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II. Auherordentliches

Jahresvoranschlag
für 1908und 1909:Vortrag —

Einnahmen I Ausgaben

— —
i

I. Auf Rechnung der Einnahmsüberschüssefrüherer Finanzperioden 3°816,712I
l

a)FürZweckederBergwerksverwaltung.......... " 350,000

b) Für Zweckeder Post=und Telegraphenverwaltung .. I 508,750

) Für Zweckeder Forstverwaltnng ... 400,000

4) Für Zweckeder besonderenBetriebe des Staates 100,000

e) Für Zwecke der Grundentlastung.. . 750,000

t) Für Zweckedes Staatsministeriumsdes K. Hausesund des Äußern 470,000

8) Für Zweckedes Staatsministeriumsdes Innen 6 686,000

h) Für Zwecke desStaatsministeriums des" Innern für Kirchen und
Schulangelegenheitien . 540,000

i) Für Zweckedes Staatsministeriums der Finanzen 11,962

Summe 1 3°816,712 I 3°816,712

1
II. Auf Rechnung des Gefällsablösungssonds 6•341,300

a) Für Zweckeder Bergwerks=,Hütten=und Salinenverwaltung 2261L,300

b) Für Zweckeder Post=und Telegraphenverwaltung . 3.000,000

6) Für ZweckederAmmersee=Dampfschiffart 6 80,000

(1.Für ZweckederbesonderenBetriebedesStaates 1000,000

Summe116•341,300 6.341,300
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eudget.

6 Jahresvoranschlag *=5
für 1908 und 1909:

Vortrag
Einnahmen Ausgaben

4 M

III. Auf Rechnung des AllgemeinenStaatsanlehens207569,550

a) Für Zweckeder Verwaltung der Zölle und indirektenSteurn 3°585,500

b) Für Zweckeder Bergwerks=,Hütten=und Salinenverwaltaung 150,000

c) Für Zweckeder Post=und Telegraphenverwaltuiinyng 8/108,250

4) Für Zweckedes Staatsministeriumsder Insis 900,000

e)Für ZweckedesStaatsministeriumsdesInnern | 702,000

kfFür Zweckedes Siaatsministeriumsdess Innern für Kirchen und
Schulangelegenheiten . 44103,800

I
8) Für Zweckeder Staatsministeriendes Innern und der Finanzen. 600,000

h) Für Zweckeder Staatsministeriendes Imer undfür Vertehrs= s
angelegenheiten I2-420,000

I

Summe11120«569,550 I 20·569,550

IV. Auf RechnungdesStaatseisenbahnanlehens. I
1

FürZweckederStaatseisenbahnverwaltung.........52«195,450I52«195,450

Summelvfürsich I

Hier,.1II·..20s569,550j20-569,55o
»lI... 6°341,300 6°341,300

» I.".. 3°816,712 3°816,712

Kbschluß des außerordentlichenBudgtts. 827·923,012 827923,012
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Hanntlebgleikliiing

Jahres⸗
Vortrag cs

1908und1909

/

A. Einnahmen.

Einnahmendes ordentlichen Budgets 546°032,094

Einnahmendes außerordentlichen Budgets 82°923,012

Gesamtbetragder Einnahmen 628°955,106

B. Ausgaben.

Ausgabendesordentlichen Budgets 548•332,094

Ausgabendesaußerordentlichen Budgets 82°923,012

Gesamthetragder Ausgahben 631°256,106

Fehlbetrag 2•·300,000
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Geseh=undVerudingsgual
für das

Königreich Bayern.

Nr. 51.
München, den 19. August 1908.

Inhal t:r:
Gemeindewahlgesetz vom 15.August1908.— Königlich Allerhöchste Verordnung vom 18.August1908,

die Gemeindewahlenbetreffend. —Bekanutmachung vom 19. August 1908, den Vollzug der Wahlordnung
für die gemeindlichen Verhältniswahlen betreffend.

Gemeindewahlgesetz.

Im NAamenSeiner Mojestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottesGnadenSoöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.

Wir habennach Vernehmungdes Staatsrats mit Beirat und Zustimmungder
Kammer der Reichsräteund der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:

Art. 1.

1In Gemeindenmit mehrals 4000 Einwohnernhabendie regelmäßigenWahlen
derGemeindebevollmächtigten,
der bürgerlichenMagistratsräte,

89
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Art. 2.

Vor der Wahl ist zur Einreichungvon Vorschlagslistenaufzufordern.

Wähler sind an die Vorschlagslistennichtgebunden.
zu besetzendenStellen werdenunter die Vorschlagslistenund unter die auf

a)

b

Die Gesamtzahlder gültigenStimmen wird durchdie um 1 vermehrte
Zahl der zu besetzendenStellen geteilt. Durch densichergebendenQuotienten,
der nötigenfallsauf die nächsteganzeZahl aufzurundenist, werdendie
Stimmenzahlender einzelnenVorschlagslistengeteilt und jedersolchenso
viel Stellen zugewiesen,als dieseVerteilungergibt.
Werden hierdurchnicht sämtlicheStellen besetzt,so wird die Stimmenzahl
jederVorschlagslistedurch die um 1 vermehrteZahl der ihr zugewiesenen
Stellen geteilt,undderjenigenVorschlagsliste,beidersichdergrößteQuotient
ergibt, eine weitereStelle zugewiesen.Dieses Verfahrenwird nötigenfalls
entsprechendfortgesetzt.

Kandidaten, die auf keinerVorschlagslistestehen,werden,jederfür sich, einer
Vorschlagslistegleichbehandelt.
Die auf jedeVorschlagslisteentfallendenStellen werdenden wählbaren
Kandidatender ListenachMaßgabeder auf jedengefallenenStimmenzahl
zugewiesen.
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Art. 3.

1Im übrigenwerdendie Einzelheitenfür die DurchführungderVerhältniswahldurch
die Wahlordnunggeregelt. Die Wahlordnungwird durchKöniglicheVerordnungerlassen.

IIDie WahlordnungkannBestimmungentreffen,die von denVorschriftenin Art. 184
Abs. 3, 189 Abs. 2, 190 Abs. 1, 192 Abs. 2, 6, 195 Abs. 1, 3, 4, 197 Abs. 2,
200 Abs. 2 der Gemeindeordnungfür die Landesteilediesseitsdes Rheins, dann in
Art. 57 Abs. 4, 58 Abs. 5, 115 Abs. 2, 3, 117 Abs. 1, 3, 119 Abs. 1, 121,
123 Abs. 4, 6, 124 Abs. 3 derGemeindeordnungfür diePfalz abweichen.Soweit dies
der Fall ist, tretenjeneVorschriftenaußerKraft.

Art. 4.

1Im Art. 196 Abs. 5 der Gemeindeordnungfür dieLandesteilediesseitsdesRheins
werden dieWorte: „.gesetzlicherFörmlichkeiten“ und „gesetzwidrigerpersönlicherBenachteiligung“
ersetztdurchdie Worte:

„vorgeschriebenerFörmlichkeiten“und „rechtswidrigerpersönlicherBenachteiligung“.
IIDie gleichenAnderungentretenim Art. 122 Abs.4 derGemeindeordnungfür die

Pfalz ein.
Art. 5.

Dieses Gesetztritt am 1. Oktober1908 in Kraft.

Gegebenzu Hohenschwangau,den 15. August 1908.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils.v. Miltner. Dr. v.Wehner. v. Pfaff. v. Brettreich.
J. V. J. V.

Staatsrat Frhr. v. Schachy. Staatsrat Frhr. v. Speidel.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Königlich Allerhöchste Verordnung, die Gemeindewahlenbetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Titpol!.
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonSayern,

Regent.

Wir findenUns bewogenauf Grund des Art. 3 des Gemeindewahlgesetzesvom
15. August1908 zu verordnen,daß für die gemeindlichenVerhältniswahlendie nachstehende
Wahlordnungzu geltenhabe.

Wahlordnung für die gemeindlichen Verhältniswahlen.

A. AllgemeineBestimmung.
§ 1.

Soweit dieseWahlordnungnichts anderesbestimmt,gelten für die gemeindlichen

Verhältniswahlendie Vorschriftender Art. 170 bis 200100'bis 125 beiderGemeindeordnungen.

B. RegelmäßigeWahlenderGemeindebevollmächtigtenund ihrerErsatzmänner,dannder
nichtberufsmäßigenGemeinderäteund ihrer Ersatzmänner.

I. Wahlbezirk.

§ 2.

Der Gemeindebezirk bildet einen einzigen Wahlbezirk. Die Einteilung in kleinere
Wahlbezirke(Art. 189 Abs. II der rechtsrheinischenGemeindeordnung)ist ausgeschlossen.

II. Vorschlagslisten.

Aufforderung § 3.
ur Mi « ; « ·Emnmapg« Mit der Bekanntmachungüberdie AuflegungderWählerliste(Art. 176/105 Abs.IV

beiderGemeindeordnungen)istdieAufforderungzurEinreichungvonVorschlagslistenzuverbinden.
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84. Einreichung.
Die Vorschlagslistensind beimBürgermeistervor Ablauf der 10 Tage einzureichen,

währendderendieWählerlisteaufliegt(Art. 176/105 Abs. IV beiderGemeindeordnungen).

§ 5. Unter=
Jede Vorschlagslistemuß von mindestens20, in Gemeindenmit weniger als schristen.

10 000 Einwohnernvon mindestens10 in der WählerlisteeingetragenenPersonenunter=
zeichnetsein.

§ 6. Inhalt.

Die Vorschlagslistedarf höchstenseineinhalbmalsovielNamenenthalten,als Gemeinde=
bevollmächtigteoderGemeinderätezu wählensind. Bruchteilewerdenauf die nächsteganze
Zahl aufgerundet.

n InnerhalbdieserGrenzedürfendie einzelnenNamen auchzweimaloderdreimal— 4
durchWiederholungderNamen— aufgeführtsein. «

§7— Deutlichkeit.
Die Vorgeschlagenenmüssendeutlichbezeichnetund in erkennbarerReihenfolgeauf—

geführtsein.
88. Zustimmung

1er Vorschlagslisteist die schriftlicheErklärungeinesjedenVorgeschlagenenbeizufügen,—
daß er der Aufnahmein die Vorschlagslistezustimme.

11Stimmt jemand der Aufnahme in mehr als eine Vorschlagslistezu, so sind seine
sämtlichenZustimmungserklärungenungültig.

§ 9. verbundene

1Zwei odermehrerenVorschlagslistenkann die übereinstimmendeschriftlicheErklärung ien.
derUnterzeichnerbeigefügtwerden,daß die Listenmiteinanderverbundenseien. (Verbundene
Listen.)

I UEineGruppemiteinanderverbundenerListengiltgegeiiiiberandereiiVorschlagslisten
« als eineeinzigeVorschlagsliste.

8 10. Vertrauens
mann.

1Auf der Vorschlagslistesoll einerder Unterzeichnerals Vertrauensmann,ein anderer
als StellvertreterdesVertrauensmannsbezeichnetsein. Fehlt dieseBezeichnung,so gilt als
Vertrauensmannder ersteund als sein Stellvertreterder zweiteUnterzeichner.
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I1Der Vertrauensmannist ermächtigt,nachträglich
1. fehlendeUnterschriften(§ 5) zu beschaffen,
2. undeutlicheBezeichnungender Vorgeschlagenenoder ihrer Reihenfolge(§ 7)

zu verbessern,
3. die Verbindung der Vorschlagslistemit einer anderenListe odermit mehreren
anderenListen(§ 9) zu erklären.

l Nach demsiebentenTage vor demWahltagesind Ergänzungender Vorschlagsliste
(Abs. II Ziff. 1 bis 3) nichtmehrzulässig.

Ungültigkeit. 8 11.

Ungültig sind Vorschlagslisten,
.die nichtrechtzeitig(§ 4) eingereichtwordensind,
die nichtvon der erforderlichenAnzahl geeigneterPersonen(§ 5) unterzeichnetsind,
soweit darin nachErschöpfungder zulässigenZahl von Namen (8 6) weitere
Namen enthaltensind oder soweit ein Name öfter als dreimalaufgeführtist,

4. soweit die Vorgeschlagenennicht deutlichbezeichnetoder nicht in erkennbarer
Reihenfolgeaufgeführtsind,

5. soweitPersonenvorgeschlagensind, die der Aufnahmein dieVorschlagslistenicht
zugestimmthabenoderderenZustimmungserklärungnach§ 8 Abs.II ungültigist.

—*
n———

prüfung. § 12.

Der Bürgermeisterhat sofortnachEinreichungderVorschlagslistenundderVerbindungs=
erklärungen(§§ 4, 9, 10 Abs.II Ziff. 3) diesezu prüfenund dasErgebnisderPrüfung
denVertrauensmännern(8 10) zu eröffnen.

OSffeutliche § 13.

eehuntgabe Spätestensam viertenTage vor demWahltagesind — zu gleicherZeit — sämtliche
Vorschlagslistenund Verbindungserklärungen,soweitsie gültig sind, vom Bürgermeister
öffentlichbekanntzugeben.Dabei ist die Bedeutungder Vorschlagslistenund der Listen=
verbindungentsprechendzu erläutern.

III. Stimmabggbe.

Volle 8 14.
Wahlfreihci. Die Wähler sind an die Vorschlagslistennicht gebunden.Sie könnendieNamen der

zu wählendenPersonen den verschiedenenVorschlagslistenentnehmen;auch können sie
Personenwählen,die auf keinerVorschlagslistestehen.
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15. « sur-an
IEinWahlzetteldarfhochstenseineinhalbnialsovielNanieneiithaltenalsGemeinde-—

bevollmächtigteoderGemeinderätezu wählensind. Bruchteilewerdenauf die nächsteganze
Zahl aufgerundet.

#Innerhalb dieserGrenze dürfen die einzelnen.Namen auch zweimal oder dreimal
—durch7 Wilbeel der Namen— aufgeführtsein.

— 8 16. Ungülutgneit
der

1!Soweit in einemWahlzettelnachErschöpfungder zulässigenZahl vonNamen(§ 15) mahtzettel.
weitereNamenenthaltensind odersoweiteinName öfterals dreimalaufgeführtist, ist der
Wahlzettelungültig. Wahlzettelmit einergeringerenals der zulässigenZahl von Namen
sind gültig.

Im übrigenbemißtsichdie Ungültigkeitvon WahlzettelnnachArt. 182/110
Abs. VII, IX beiderGemeindeordnungen.

IV.Wahlergebnis.
—

§ 17. Stimmen=

1Bei derStimmenzählungwird aus denWahlzetteln,soweitdiesegültig sind (8 16), zuhuns.
zunächstdie Zahl der Stimmen ermittelt,die für jedenKandidatenabgegebenwordensind.

IISodannwird durchZusammenzählungderStimmenzahlen,diesämtlicheKandidaten
einer jedenöffentlichbekanntgegebenenVorschlagsliste(§ 13) erhaltenhaben,die Zahl der
Stimmen festgestellt,die für jedeVorschlagslisteabgegebenwordensind.

uIFür verbundeneund als solcheöffentlichbekanntgegebeneListen(8§§9, 13) wird
außerdemdie Gesamtzahlder auf die ListengruppevereinigtenStimmen berechnet.

V Kandidaten,die auf keinerVorschlagslistestehen,werden,jederfür sich,einerVor=
schlagslistegleichbehandelt.

Endlich wird die Gesamtzahlder gültigenStimmen festgestellt.

§ 18. Verteilung
derStell

Die zu besetzendenStellen der GemeindebevollmächtigtenoderderGemeinderätewerdenasedePor.
unter dieVorschlagslisten(§ 17 Abs.II) und die auf keinerListe stehendenEinzelkandidatenschlagslisten.
(§ 17 Abs. IV) nachMaßgabeder §§ 19 bis 24 verteilt.

" § 19.
1Die Gesamtzahlder gültigenStimmen (6 17 Abs. I, V) wird durchdie um 1

vermehrteZahl der zu wählendenGemeindebevollmächtigtenoderGemeinderätegeteilt.



428

uDurch denQuotienten,der sichhierbeiergibtund nötigenfallsauf die nächsteganze
Zahl aufzurundenist,werdendieStimmenzahlendereinzelnenVorschlagslisten(§ 17Abs.II, IV)
der Reihe nach geteilt. Jeder Vorschlagslistewerdenso viel Stellen zugewiesen,als diese
Teilung ergibt.

8 20.

1Werdendurchdie Verteilungnach§ 19 nichtsämtlicheStellen besetzt,so wird die
Stimmenzahl jeder Vorschlagslistedurchdie um 1 vermehrteZahl der ihr zugewiesenen
Stellen geteilt. Der Vorschlagsliste,bei der sichhierbeider größteQuotient ergibt, wird
die erstenochzu besetzendeStelle zugewiesen.

Ist nocheineweitereStelle zu besetzen,so wird dieStimmenzahlderVorschlagsliste,
die nachAbs. I eineStelle erhalten hat, durch die wiederumum1 vermehrteZahl der
ihr zugewiesenenStellen geteilt. Der neueQuotient wird mit denQuotientenverglichen,
die nachAbs.I für die anderenVorschlagslistenermitteltwordensind. Der Vorschlagsliste,
die nunmehrdengrößtenQuotientenaufweist,wird die zweite noch zu besetzendeStelle
zugewiesen.

II1Dieses Verfahren(Abs. II) wird nötigenfallsentsprechendfortgesetzt.

8 21.
Die Richtigkeitder nach§ 20 vorgenommenenStellenzuweisungwird dadurchnach=

geprüft,daß die Stimmenzahlender einzelnenVorschlagslistendurchdenQuotienten,auf
dendie letzteStelle traf, geteiltwerden. Die Teilung muß für jedeVorschlagslistedie
Gesamtzahlder Stellen ergeben,die ihr nach§§ 19, 20 zugewiesenwordensind.

8 22.
Sollten nach§§ 19 bis 21 auf eineVorschlagslistemehrStellen entfallen,als die

ListewählbareKandidatenenthält,so sind alle dieseKandidatengewählt. Die überschüssigen
Stellen werdenzusammenmit denauf die übrigenVorschlagslistenentfallenenStellen unter
entsprechenderAnwendungder §§ 19 bis 21 von neuemverteilt.

g 23.
Sollten nach 88 19 bis 21 mehrereVorschlagslistenauf eine Stelle derart gleichen

Auspruch haben, daß bei voller Befriedigung der Ansprüchedie verfügbareZahl der Stellen
überschrittenwürde, so erhält die Vorschlagslisteden Vorzug, deren in Betracht kommender
Kandidat (8 25) die größereStimmenzahl aufweist. Bei gleichenStimmenzahlenentscheidet
das Los.
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8 24.
1JedeGruppemiteinanderverbundenerund als solcheöffentlichbekanntgegebenerListen

(§§ 9, 13) wird imVollzugeder§§ 19 bis 23 zunächstals eineeinzigeVorschlagslistein
Ansatzgebracht.

UDie Gesamtzahlder auf sie entfallendenStellen wird sodannauf die Einzellisten
der Gruppeunter entsprechenderAnwendungder §§ 19 bis 23 unterverteilt.

§ 25. Vverteilung
1Die Stellen,die auf jedeVorschlagslisteentfallen,werdendenwählbarenKandidatenk-“

derListenachMaßgabederStimmenzahlzugewiesen,die jedervon ihnenerhaltenhat. Die “— 18
größereStimmenzahlbegründetdenVorzug vor der kleineren. Vorschlags·

IIHabenmehrere.Kandidatendie gleicheStimmenzahlerhaltenundreichtdieverfügbare listen.
Zahl der Stellen nicht für alle aus, so entscheidetdas Los.

§ 26. Reihenfolge i
Die Reihenfolgeder gewähltenGemeindebevollmächtigtenoderGemeinderätebemißtsich der "

. .. . . , , Gewählten.
nach der Zahl der Stimmen, die jeder einzelnevon ihnen erhaltenhat. Bei gleichen 1
Stimmenzahlenrichtetsie sichnachdemLebensalter.

27. Ersatzmänner.

1Innerhalb jederVorschlagslistesind für die gewähltenKandidatender Liste, und
zwar bis zur Hälfte der Zahl derGewählten,Ersatzmänneraus denwählbarenKandidaten
der Liste zu bestimmen,die denGewähltenan Stimmenzahlzunächstfolgen. Bruchteile
werdenauf die nächsteganzeZahl aufgerundet.

IIDie Reihenfolgeder ErsatzmännerbemißtsichnachderZahl derStimmen, die jeder
von ihnenerhaltenhat. Bei gleichenStimmenzahlenrichtetsie sichnachdemLebensalter;
habenjedochmehrereKandidatendie gleicheStimmenzahlerhaltenund reichtdie verfügbare
Zahl der Ersatzmännerstellennicht für alle aus, so entscheidetdas Los.

g 28.
1Die ErsatzmännereinerVorschlagsliste,die mit eineranderenListeverbundenist (§ 9),

geltenim Nachgangezu denErsatzmännernder anderenListe auchfür derenGewählteals
Ersatzmänner.

IIKommendabeimehrals zwei verbundeneListenin Betracht, so werdendie Ersatz=
männergegebenenfallszunächstderVerbindungslisteentnommen,welchediegrößereStimmenzahl
(§ 17 Abs.II) erhaltenhat. Bei gleichenStimmenzahlenfindendieVorschriftendes § 23
entsprechendeAnwendung.

90
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§29.

In den Gemeindenmit städtischerVerfassungkann jederGemeindebevollmächtigte,der
einer früherenWahl entstammt,binneneinerWochenachSchluß derWahl beimMagistrate
schriftlichoderzuProtokoll erklären,daß er sicheinerVorschlagslistederneuenWahl zurechne.
Die ErsatzmännerdieserListe und der mit ihr verbundenenListen(§ 28) geltenalsdann
auchfür jeneGemeindebevollmächtigtenals Ersatzmänner.

§ 30.
1Ist einegültigeVorschlagslistenichtvorhandenoderkönnenauskeinerderVorschlagslisten

Ersatzmännerbestimmtwerden,so wird für die Bestimmungder Ersatzmänner(§ 27) die
Gesamtheitder Personen,die Stimmen erhaltenhaben,als eineVorschlagslistebetrachtet.

IIIn denGemeindenmit städtischerVerfassunggeltendie hiernachbestimmtenErsatz=
männerauchals solchefür sämtlicheGemeindebevollmächtigte,dieeinerfrüherenWahl entstammen.

V. Nachwahlen.

§ 31.

Findet infolgeeinerWahlvernichtung(Art. 196/122 beiderGemeindeordnungen)eine
Nachwahl statt, bei der mehrereStellen zu besetzensind, so finden die Vorschriftender
§§ 2 bis 30 entsprechendeAnwendung. Ist dabei die EinreichungneuerVorschlagslisten
veranlaßt,ohnedaß eine neueAuflegungderWählerlisteerfolgt (§§ 3, 4) so hat der
Bürgermeisterin geeignetemZeitpunkte zur Einreichungvon Vorschlagslistenöffentlich
aufzufordernund dabeifür die EinreichungeineangemesseneFrist zu bestimmen.

IIIst bei der Nachwahlnur eineeinzigeStelle zu besetzen,so erfolgtdie Wahl nach
denentsprechendenVorschriftenbeiderGemeindeordnungen.

C. RegelmäßigeWahlender bürgerlichenMagistratsräteund ihrer Ersatzmänner.

g 32.
· 1Die Wahl derErsatzmännerfür die bürgerlichenMagistratsräteerfolgtfür dieDauer
der Wahlperiode.

IINeuwahlen nach Art. 192 Abs. VI, 195 Abs. III, IV der rechtsrheinischen
Gemeindeordnungfindennichtstatt.
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l33
Soweit § 34 nichtsanderesbestimmt,findenaufdieWahl derbürgerlichenMagistratsräte

und ihrer Ersatzmännerdie Vorschriftender §§ 3 bis 31 entsprechendeAnwendung.

8 34.
1Die Aufforderungzur Einreichungvon Vorschlagslisten(§3) erfolgtin Verbindung

mit der Ladungder Gemeindebevollmächtigtenzur Wahlversammlung(Art. 195 Abs. I der
rechtsrheinischenGemeindeordnung).

Die Vorschlagslistensind demWahlkommissärspätestensbei Beginn der Wahl von
einemder Unterzeichnerpersönlichzu übergeben.

IIIJedeVorschlagslistemußvonmindestensdreiGemeindebevollmächtigtenunterzeichnetsein.
IVDer Übergebergilt als Vertrauensmann(8 10). NachträglicheErgänzungender

Vorschlagslistesind nur insoweitzulässig,als sie geschehenkönnen,ohnedenFortgang des
Wahlgeschäftserheblichaufzuhalten.

Die Prüfung der Vorschlagslisten(§ 12) erfolgt durch denWahlkommissärsofort
nachder Einreichung. Der Wahlkommissäreröffnetdas Ergebnisder Prüfung denÜber=
gebernmündlich,gibt bei Beginn derWahl die Vorschlagslistenund die Verbindungs=
erklärungen,soweitsie gültig sind, den anwesendenWählernmündlichbekanntund legt sie
zur Einsichtder Wähler im Wahlraum auf.

D. RegelmäßigeWahlen der nicht berufsmäßigenAdjunktenund ihrer Ersatzmänner.

§35.

1Die Wahl der Ersatzmännerfürdie nicht berufsmäßigenAdjunktenerfolgt für die
Dauer der Wahlperiode.

I1NeuwahlennichtberufsmäßigerAdjunktennachArt. 57 Abf. IV, 58 Ab. V, 121, 123
Abs. IV, VI der pfälzischenGemeindeordnungfindennicht statt.

g 36.
Auf die Wahl der nicht berufsmäßigenAdjunktenund ihrer Ersatzmännerfindendie

Vorschriftender §§ 33, 34 entsprechendeAnwendung;abweichendgilt jedochfolgendes:
90“
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1. Die Höchstzahlder Namen, die in einerVorschlagslisteund in einemWahlzettel
enthaltensein dürfen(§§ 6, 15), beträgtvier.

2. Die Zahl der Ersatzmänner,die innerhalb einer Vorschlagslistezu bestimmen
sind (§ 27), entsprichtder Zahl der GewähltendieserListe.

E. Ergänzungswahlen.
§ 37.

1ErgänzungswahlenfürGemeindebevollmächtigteoderfür nichtberufsmäßigeGemeinderäte,
beidenengleichzeitigmehrereStellen zu besetzensind oderdie in Verbindungmit einerregel=
mäßigenWahl vorgenommenwerden,findennachdenVorschriftender §§ 2 bis 26 statt.

IIErgänzungswahlenfür bürgerlicheMagistratsräte oder für nicht berufsmäßige
Adjunktenfinden unter der gleichenVoraussetzungnach denentsprechendenVorschriftender
88 33, 34, 36 statt.

II Die Höchstzahlder Namen,die bei solchenEngunungswahlen(Abs.I, II) in einer
Vorschlagslisteund in einemWahlzettelenthaltensein dürfen(8§ 6, 15) entsprichtderZahl
der zu besetzendenStellen.

F. Schlußbestimmung.
g 38.

Das Staatsministeriumdes Innern ist ermächtigt,für die Durchführungdes Wahl=
geschäftsnähereAnweisungenzu erteilen.

Linderhof,den 18. August 1908.

Luitpold,
Drinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl=
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.
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Bekanntmachung, denVollzug derWahlordnungfür diegemeindlichenVerhältniswahlenbetreffend.

K. Staatsministerinmdes Innern.

Zum Vollzuge der Wahlordnungfür die gemeindlichenVerhältniswahlen(K. Ver=
ordnungvom 18. August1908, G. u. V. Bl. S. 424) wird folgendeAnweisung erteilt.

1.
Die gemeindlichenVerhältniswahlenfindennachArt. 1 des Gemeindewahlgesetzesvom

15. August1908 (G. u.V. Bl. S. 421) nur in Gemeindenmit mehrals 4000 Ein=
wohnernstatt.

Maßgebendfür die BerechnungderEinwohnerzahlist dasErgebnis der letztenVolks=
zählung. Ein solches„Ergebnis“ liegt erstdannvor, wennesvonder zuständigenBehörde,
d. i. dem K. StatistischenBureau, endgültig festgestelltund — allgemeinoder durch
besondereVerfügung — bekanntgegebenist.!) Die allgemeineBekanntgabewird künftig
für alle Gemeindenmit mehrals 4000 Einwohnernetwa 8 Monate nachdemZählungs=
tageerfolgen. Im Falle einesdringendenfrüherenBedarfswäredas K. StatistischeBureau
umWbesondereBekanntgabeanzugehen.

Vor der—allgemeinen oder besonderen— Bekanntgabedarf eineetwa anfallende
Wahl2) in Gemeinden,die bei der vorletztenVolkszählungwenigerals 4001 Einwohner
gezählthatten,auchdann nichtnachdenGrundsätzender Verhältniswahlstattfinden,wenn
mit Sicherheit zu erwartenist, daß das Ergebnis der letztenVolkszählungjene Ziffer
erreichenwird.

Die Ergebnisseder Berufs=und Betriebszählungkommenhierhernicht in Betracht.

Nach denGrundsätzender Verhältniswahlfinden gemäßArt. 1 des Gemeindewahl=
gesetzesin Gemeindenmit mehrals 4000 Einwohnernstatt:

a. die regelmäßigenWahlen
der Gemeindebevollmächtigten(in Gemeindenmit städtischerVerfassungund

in Gemeindenmit Landgemeindeverfassung),
der bürgerlichenMagistratsräte,
der nichtberufsmäßigenGemeinderäte,
der nicht berufsmäßigenAdjunkten,

b. die Wahlen der Ersatzmännerfür die unter a bezeichnetenStellen,

Zu Ziff. 1. 1) Vgl. Art. 203/127 beider Gemeindeordnungen,Beilage 1 zur Begründung des Entwurfs
eines Gemeindewahlgesetzes(Verh.d.K. d.Abg. 1907/8 Beil. 463), Bericht des Reichsrats Dr. Graf von Crailsheim
andenvereinigtenI. u. III. Ausschußder Kammer derReichsräteüber diesenGesetzentwurfvom 4. Juli 1908 S.7/8.

2) Z. B. eine Ergänzungswahl, bei der mehrereStellen zu besetzensind, oder die regelmäßigeErneuerungs=
wahl, die in den Gemeindenmit städtischerVerfassungzu Ende des Jahres 1920 stattzufindenhat.
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c. die Ergänzungswahlenfür die unter a bezeichnetenStellen, falls gleichzeitig
mehrereStellen zu besetzensind oder die Wahl mit einer regelmäßigenWahl
verbundenist.

Von der Verhältuiswahlausgeschlossensind dagegen
àa. die Wahlen (regelmäßigeund Ergänzungs=Wahlen)

der Bürgermeister,
der Beigeordneten,
der rechtskundigenMagistratsräte,
der berufsmäßigen,besoldetenAdjunkten,
der berufsmäßigen,besoldetenGemeinderäte,
der Ortspfleger,
der Ortsausschußmitglieder,
der sog. Polizeiadjunkten(für Nebenorte;Art. 73 der pfälzischen

Gemeindeordnung),)
bb. die Ergänzungswahlenfür die obenunter a bezeichnetenStellen, falls nur

eine Stelle zu besetzenund die Wahl nichtmit einerregelmäßigenWahl
verbundenist,

cc. die Nachwahlen,bei denennur eine Stelle zu besetzenist (§ 31 Abs. II
der Wahlordnung.)

Zu81 cder 2.

E—— Durch abweichendeBestimmungenderWahlordnungersetztunddahernachArt. 3 Abs.II
des Gemeindewahlgesetzesfür die gemeindlichenVerhältniswahlenunanwendbarsind die
VorschriftenbeiderGemeindeordnungen

überdie entscheidendenUmständefür die Bemessungdes abstmmungsergehniffes
(Art. 184 Abs. III, 192 Abs. II, 195 Abs. 1/117 Abs. IIII, 119
Abs. ),

über die Bezirkswahlenin Gemeindenmit städtischerVerfassung(Art. 189
Abs. II, 200 Abs. II),

über die gesonderteWahl und die Zahl der Ersatzmänner(Art. 190 Abs. I,
197 Abs. II/115 Abs. II, III),

überdie Neuwahlenin einzelnenbesonderenErledigungsfällen(Art. 192 Abs.VI,
195 Abs. III, IV/57 Abs. IV, 58 Abs. V, 121, 123 Abs. IV, VI,
124 Abs. III a. E.).

* 7 die negründung zum Entwurf eines Gemeindewahlgesetzes (Verh. d. K. d. Abg. 1907/8 Beil. 463
S. 12 Fußnote“).
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Von derWahlordnungunberührtund deshalbauch für die gemeindlichenVerhältnis=
wahlen anwendbarbleibendagegeninsbesonderedie VorschriftenbeiderGemeindeordnungen

über das Wahlstimmrecht,die Wählbarkeit,die Wahlablehnungund die Wahl=
bestechung(Art. 170—175, 191, 192 Abs. I III—V, 197 Abs.III—V,
198 Abs. VII/100—104, 117 Abs. IVIXVI, 118, 119, 121, 124
Abs. III),

über die Wahlperiodenund die Wählerlisten(Art. 75, 108, 125, 176, 187
Abs. I/56 Abs. I, 105, 115 Abs. 1,

über denWahlkommissärund denWahlausschuß(Art. 178—181/106—109),
über die Form der Abstimmung,die Protokollierung,die SchließungderWahl,

die Mindestzahlder Abstimmenden(bei der Wahl der Magistratsräteund
der Adjunkten)und die Bekanntgabedes Wahlergebnisses(Art. 182—184
Abs. II, 185, 195 Abs. II/110—112, 116, 120),)

überdenZeitpunktdes Stellenwechsels(Art. 186, 191 Abs. IV/113),
über die Reihenfolgeder Wahlgänge (Art. 189 Abs. I, 192 Abs. I, 193,

194, 197 Abs.1/115Abs. I, 119),)
überdieAbstimmungsbezirke(Art. 189 Abs. III, IV/115a),3)
überdie Einberufungder Ersatzmänner(Art. 187 Abs. II, III, 190 Abs. II,

191 Abs. II, 197 Abs. IV, V, 198 Abs. V—VII/118 Abs. II, 123
Abs. IV—VI, 124 Abs. I, II Satz 1, 125),)

überdieWahlkosten(Art. 188/114),
überdieWahlprüfung,dieWahlanfechtungund dieWahlbeschwerden(Art. 196,5

197 Abs. VI, 198 Abs. VII/1225, 123 Abs. VI,),
über die Voraussetzungenund die zeitlicheWirkung der Ergänzungswahlen

(Art. 200 Abs. I, III/124 Abs. II, 125).

3. Zu§ 3.
Für die Aufforderungzur EinreichungvonVorschlagslistenwird dasin der Beilage1 S

ElabgedruckteMuster enpfohlen. 4

Zu Ziff. 2. ) In Bezug auf die Ungültigkeit der Wahlzettel vgl. jedoch § 16 der Wahlordnung.
2) In Bezug auf die Wahl der Ersatzmänner vgl. §§ 27—30 der Wahlordnung, in Bezug auf die Wahl

der nicht berufsmäßigenAdjunkten s. unten Ziff. 36 (zu Ziff. 6).
3) Die Bildung möglichst kleiner Abstimmungsbezirke wird sich namentlich dort empfehlen, wo die Zahl

der zu besetzendenStellen größer und daher die Stimmenzählung (§ 17 der Wahlordnung) schwierigerist.
") S. übrigens unten Ziff. 27.
5) In der Fassungdes Art. 4 des Gemeindewahlgesetzes.
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4.

Unter dem „Bürgermeister“ist der einzigeoderder ersteBürgermeisterzu verstehen.
Ist dieserverhindert,was auchbei InanspruchnahmedurchandereAmtsgeschäfteder Fall
seinkann, so tritt an seineStelle der Stellvertreter.

5.

Die Grundsätze,die für die Berechnungder Einwohnerzahlmaßgeben,sind unter
Ziff. 1 aufgeführt.

Die Unterschriftensollendie Personender Unterzeichnerunzweideutigerkennenlassen;
einerBeglaubigungbedürfensie nicht.

Für dieUnterzeichnerderVorschlagslistenist lediglichverlangt,daß sie in derWähler=
liste eingetragensind. Die Unterzeichnungwird nichtdadurchunwirksam,daß der Unter=
zeichnerselbstzu den vorgeschlagenenKandidatengehörtoderdaß er aucheine andereListe
unterzeichnet,ferner auch nicht dadurch,daß er bei der Berichtigungder Wählerliste
(Art. 176/105 Abs. V) aus diesergestrichenwird oder daß sichder Eintrag sonstals
unrichtigerweistoderdaßderUnterzeichnerstirbt. Die Erklärung,dieUnterzeichnungzurück=
zunehmen,ist nicht zu berücksichtigen,und zwar auch dann nicht, wenn sie nochvor
der Einreichungder Vorschlagslisteabgegebenwird.

Im übrigenwird es sich beimAuftauchenvon Zweifeln immer empfehlen,Wahl=
anfechtungendurch entsprechendeVermehrungder Unterschriftenrechtzeitig(s. auch§ 10
Abs. II Ziff. 1) hintanzuhalten.

6.

Die BemessungderHöchstzahlvon Namen für dieVorschlagslistenund für dieWahl=
zettel(§ 15 Abs.1) hängt damit zusammen,daß mit derWahl derGemeindebevollmächtigten
oderGemeinderätezugleichdie Wahl der Ersatzmännererfolgt. Vgl §§ 27—30.

Wieviel Gemeindebevollmächtigteoder Gemeinderätezu wählen sind, ergibt sichaus
Art. 108 Abs. III, 124 Ziff. 3/55 Buchst.c beiderGemeindeordnungen.

In Gemeindenmit städtischerVerfassungkönnensichausnahmsweiseauchhöhereZiffern
ergeben,nämlichdann, wenneineVermehrungder GesamtzahlderGemeindebevollmächtigten
eintritt oder wenn die Gemeindebevollmächtigtenerstmals nachVerleihung der städtischen
Verfassungzu wählensind.1)

Die nach§ 6 Abs. II der Wahlordnungzulässigezwei=oderdreimaligeAufführung
der einzelnenNamendarf nur „innerhalbderGrenze“ des Abs.I stattfinden,d.h. die dort
bestimmteHöchstzahlvon Namen darf nicht überschrittenwerden.

Zu Ziff. G. 1, Vgl. dazu v. Rahr rechtsrheim. Gemeindeordnung Art. 189 Anm 1,a, c.
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aufgeführtenNamen (= zusammen6) und 3 zweimalaufgeführtenNamen (= zusammen6)
nur 6 weitereNamenenthalten. -

Die mehrmaligeAufführungvon Namen kann nur durchWiederholungder Namen,
nichtauchdurchBeifügungvon Zahlzeichenzu denNamen erfolgen. Der Grund dieser
Beschränkungliegt darin, daß solcheZahlzeichenan manchenOrten zur Unterscheidung
gleichnamigerPersonenüblichsind.

Die mehrmaligeAufführung von Namen in denVorschlagslistenund in denWahl=
zetteln(§ 15) soll das sog. Köpfen der Listen verhindern. Dieses Köpfen besteht
darin, daß nebender großenMehlheit einerPartei, die geschlossenfür die unveränderte
Vorschlagslistestimmt,einigewenigeWähler, vielleichtsogarParteigegner,nur die Hinter=
männerder Listewählen. Dadurchkann es kommen,daß innerhalbder Listedie Hinter=
männerdie Stimmenmehrheiterhaltenund die bedeutenderenPersönlichkeitenderPartei, die
an der Spitze der Liste stehen,bei der Stellenverteilung(§ 25) leer ausgehen.

Man nehmez. B. an, für eine Vorschlagslistemit 9 Kandidaten seien99 die
unveränderteListe enthaltendeWahlzettelabgegebenworden,ein weitererWahlzettellaute
aber nur auf die 2 Namen, die auf der Liste zuletzt stehen. Wenn solchenfallsnach
§§ 18—24 zweiStellen auf die Liste entfallen,so ergibtsichaus § 25, daß dieseStellen
entgegendemaugenscheinlichenWillen von 99 Wählern den2 letztenKandidatender Liste
zufallen. Denn diesehabenje 100, die anderenabernur je 99 Stimmen erhalten.

SolchenUnzukömmlichkeitenwird wirksamdadurchvorgebeugt,daß zu Gunstender
Vordermännerder Liste eineentsprechendeStimmenhäufung (§ 15 Abs.II) stattfindet.

Die Stimmenhäufungaber wird zweckmäßigdadurchgeregelt,daß schonin den
VorschlagslisteneineentsprechendeHäufung vrvonNamen- (§ 6 Abs. II) Platz greift.

Bei der Häufung vonNamenin denVorschlagslistenwird übrigensdarauf zu achten
sein, daß die Gesamtzahlder Kandidaten der Liste nichtkleinerwird, als die Zahl der
Stellen und der Ersatzmänner(§ 27 Abs.1), auf derenZuweisunggerechnetwird. Ins=
besonderewird es sichdaherempfehlen,von derHäufung von Namen in derVorschlagsliste
dann abzusehen,wenn die Einreichungvon Gegenlistennichtzu erwartenist. In solchem
Falle wird es vielmehrzweckmäßigersein, die VorschlagslisteohneHäufung von Namen
aufzustellenund lediglichdahin zu wirken, daß einegenügendeAnzahl von Wählern von
derWahl derHintermännerderListe absieht,dafür aberauf dieVordermännerdieStimmen
entsprechendhäuft.

7.

Daß die Vorschlagslistenmit einemListenmerkmal,etwa mit der Bezeichnungeiner
Partei odereinerWählergruppezu versehenseien,ist nichtvorgeschrieben.

« 91
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Anderseitsmachtdie Beifügung einer solchenBezeichnungdie Vorschlagslistenicht
ungültig. Bei der öffentlichenBekanntgabeder Vorschlagslisten(8§13) sind jedochBezeich=
nungendieserArt wegzulassen.

=p= 8.
Die Zustimmungserklärungder Vorgeschlagenenmuß von dieseneigenhändigunter—

schriebensein, einerBeglaubigungbedürfendie Unterschriftennicht.
Die Zustimmungserklärungkann von jedemeinzelnenVorgeschlagenengesondertabge=

gebenwerden; es genügtjedochauch eine von mehrerenVorgeschlagenenunterschriebene
gemeinsameZustimmungserklärung,z. B.

„Die Unterzeichnetenstimmen ihrer Aufnahme in die vorstehendeVor=
schlagslistezu."

Die Erklärung, die Zustimmungzurückzunehmen,ist nicht zu berücksichtigen,und
zwar auchdann nicht,wennsie nochvor derEinreichungderVorschlagslisteabgegebenwird.

DurchdieZustimmungzurAufnahmein dieVorschlagslistewird eine spätereAblehnung
der Wahl (Art. 174/118, 121) beiderGemeindeordnungen)nichtausgeschlossen!).

u § 9. 9.
Die Verbindungserklärungenmüssen,um wirksamzu sein, übereinstimmen,d. h. ihr

Inhalt (nichtauchihr Wortlaut) muß sichgegenseitigvollständigdecken.Dies ist z. B.
dann nicht der Fall, wenn zwei Verbindungserklärungenzwar die beiderseitigenListenals
verbundenbezeichnen,nur einedieserErklärungenaberaucheinedritteListein dieVerbindung
einbezieht.

Die Verbindungserklärungkann etwa lauten:
„Diese Vorschlagslisteist mit der Vorschlagslisteverbunden,die mit dem

Namen beginnt.“
oder

„Diese Vorschlagslisteist verbunden
1. mit der Vorschlagsliste,die mit demNamen . . . . . .. beginnt,
2. mit der Vorschlagsliste,die mit demNamen beginnt,usw.“

Die Verbindungserklärungmuß, um eine schriftlicheErklärung der Unterzeichnerzu
sein, entwedervor denUnterschriftender Unterzeichnerder Liste stehenodersiemuß von
sämtlichen Unterzeichnernder Liste eigenhändigbesondersunterschriebensein; einerBe=
glaubigungbedürfendie Unterschriftennicht.“)

Zu Ziff. 8. 1) Vgl. Protokoll des vereinigtenI. und III. Ausschussesder Kammer der Reichsrätevom
15. Juli 1908 S. 11. 6

Zu Ziff 9. 1 UVgl.übrigens§ 10 Abs. II Ziff. 3, Abs.II, wonachdie Verbindungserklärungnach
der Einreichung der Vorschlagslisteauch von demVertrauensmann allein abgegebenwerdenkann.

———
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Die ZurücknahmeeinereingereichtenVerbindungserklärungist nicht zu berücksichtigen,
und zwar auchdann nicht,wennsie nochvor Ablauf der Einreichungsfristerfolgt.

Durch die ListenverbindungwerdenParteien oderGruppen, die einandernahestehen,
in denStand gesetzt,überschüssigeoderunzulänglicheStimmenzahlen,diesonstbeiderStellen⸗
verteilungverlorengingen,zu sammelnund sichgegenseitigzuzuwenden.Auf solchemWege
könnennamentlichkleinereParteien oderGruppenzu einerVertretunggelangen,die sie ohne
Listenverbindungnichterreichenwürden.

Beispieleder Wirkung der Listenverbindungsind untenin Ziff. 18—24 (Beispielezu
§ 24) angeführt. -

ÜbereineweitereWirkungderListenverbindungin Bezugauf dieErsatzmänners.8 28.

10.

Die BeschaffungfehlenderUnterschriften(§ 10 Abs. II Ziff. 1) kann nur dadurch
geschehen,daß sichdie hinzutretendenUnterzeichnerzum Bürgermeister(obenZiff. 4) begeben
und die dort befindlicheUrschriftder Vorschlagslisteeigenhändigunterschreiben.

Andereals die im § 10 Abs.II bezeichnetenErgänzungenkönnenvondemVertrauens=
mann oderseinemStellvertreternichtvorgenommenwerden. Unzulässigsind hiernachins=
besonderesachlicheAnderungenin Bezug auf die vorgeschlagenenPersonenoderin Bezug
auf derenReihenfolge,dann die ZurücknahmeeinerVorschlagslisteodereinerVerbindungs=
erklärung.

Der 7. Tag vor demWahltag ist derTag dervorausgehendenWoche,derdemWahltage
durchdie Benennungentspricht.Ergänzungender Vorschlagslistemüssendaher,wennder
Wahltag ein Montag ist, spätestensam vorausgehendenMontage vorgenommenwerden.
Dies gilt auchdann, wennder vorausgehendeMontag ein Feiertagist.

11.

In den Fällen der Ziff. 1 und 2 ist die VorschlagslisteihremganzenInhalte nach
ungültig, in denFällen der Ziff. 3—5 dagegennur insoweit,als die Mängel reichen.

Die UngültigkeitnachZiff. 3 Satzteil 1 beschränktsichauf die überschießendenletzten
Namender Reihenfolge. Es werdenalso,von demzuletztaufgeführtenNamenbeginnend,
nachrückwärtsso viel Namen als nichtgeschriebenbehandelt,bis nur mehrdie zulässige
Zahl von Namen übrig bleibt. Anders ist es jedochdann, wenndie Überschreitungder
zulässigenZahl von Namen ganz oderteilweisedavonherrührt,daß der gleicheName öfter
als dreimalaufgeführtist. In diesemFalle wird zuerstdie WiederholungdiesesNamens
auf das zulässigeMaß zurückgeführtunderst,soweitesalsdannnochnötigist, dievorerwähnte

917
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Behandlungder letztenNamen vorgenommen.In entsprechendgleicherWeiseistzuverfahren,
wennein vorausgehenderName nach§ 11 Ziff. 4 oder5 ungültig ist.

Beispiele:
a. Eine Vorschlagsliste,die höchstens9 Namenenthaltendarf, lautet auf11 ver=
schiedeneNamen(A—IL). AlsdannsinddieNamenA—J gültig,dieNamen
K und IL ungültig.

b. EineVorschlagsliste,die höchstens9 Namen enthaltendarf, enthältzuerstviermal
denNamenN; sodannfolgen7 weitere,verschiedeneNamen(A—F. G). Hier
ist der Name X einmal ungiltig, fernerist ungültig der NameG. Die Namen
A—F sind dagegengültig.

J. Eine Vorschlagsliste,die höchstens9 Namenenthaltendarf, enthältzuerstden
Namen einer Person, derenZustimmungserklärungnach § 8 Abs.II ungültig ist,
Sodann folgen9 weitere,verschiedeneNamen. Hier ist der ersteNameungültig.
die 9 weiterenNamen sind gültig.

Die Aufzählung der Ungültigkeitsgründeim § 11 ist ausschließend.Durch andere
Umständekanndie Ungültigkeitnichtbegründetwerden. So ist z. B. eineVorschlagsliste
gültig, die einegeringereals die zulässigeZahl vonNamenenthältt); fernerist gültig der
Vorschlag einer nicht wählbarenPerson, ja selbstdadurchwird dieGültigkeit einesVorschlags
nicht beeinträchtigt,daß die vorgeschlagenePerson nachAbgabeder Zustimmungserklärung
verstirbt.

12.

liber denBürgermeisterund seineVertretbarkeits. obenZiff. 4.
Die Prüfung der Vorschlagslisten und der Verbindungserklärungenhat sich auf alle

Umständezu erstrecken,die für derenGültigkeit nach§SS4—11 von Belang sind.
Die EröffnungdesPrüfungsergebnisseshat entwederschriftlichgegenZustellungsnachweis

odermündlichzuProtokoll zu erfolgen.Hierbei sind etwaigeAnständegenauzu bezeichnen;
lassensichdieAnständenach§ 10 Abs. II beseitigen,so ist auf dieseMöglichkeitsowieauf
dieFrist hierfür (§ 10 Abs. III) hinzuweisen.

Die EröffnungdesPrüfungsergebnissesdurchdenBürgermeisterhatlediglichdieBedentung
eineraufklärendenKundgabe,nichtdie einer instanziellenEntscheidung.Der Bürgermeister
darf daherz. B. eineungültigeVorschlagslisteoderdenungültigenTeil einersolchennach
§ 13 auch dann nicht veröffentlichen,wenner es unterlassenhat, bei der Eröffnungdes

Zu Ziff. 11. 1) IJn diesemFalle sowie bei sonstigerUnvollständigkeitder Liste (z. B. infolge teilweiser
Ungültigkeit) können die Wähler der Vorschlagsliste die gewünschte Stimmenzahl dadurch zuwenden, daß sie die
Stimmen auf andereKandidaten der Liste häufen (§ 15 Abf. II).

Google
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PrüfungsergebnissesaufdenMangelhinzuweisen.Umgekehrtstehtz.B. dieirrigeBeanstandung
einerVorschlagsliste(§ 12) der Veröffentlichung(§ 13) nicht im Wege.

Auch für denWahlausschuß(Art. 180/108 Abs.I beiderGemeindeordnungen)ist die
Würdigungder VorschlagslistendurchdenBürgermeisternichtbindend.)

13.
Ist derWahltag einMontag, so ist der 4. Tag vor demWahltageder vorausgehende

Donnerstag. Spätestensan diesemTage muß die öffentlicheBekanntgabeder Vorschlags=
listen und der Verbindungserklärungenauchdann erfolgen,wenner ein Feiertagist.

Die Bekanntgabekann auchschonam 5. oder6. Tage vor demWahltagegeschehen.
Vor dem6. Tage darf sie mit Rücksichtauf die Möglichkeitvon Ergänzungender Vor=
schlagslisten(§ 10 Abs. II, III) nichterfolgen.

SämtlicheVorschlagslistenundVerbindungserklärungensind durcheineeinzigeBekannt=
machunggleichzeitigzu veröffentlichen.Die einzelnenVorschlagslistensind dabei in der
Reihenfolgeihres Eingangeszu ordnen;sie könnenmit Ordnungsbuchstaben(A, B usw.)
bezeichnetwerden. Von der Bekanntgabeder Unterschriftenist abzusehen.Die Reihenfolge
der Verbindungserklärungenhat sichder Reihenfolgeder Vorschlagslistenanzuschließen.

Über denBürgermeisterund seineVertretbarkeits. obenZiff. 4.
Die öffentlicheBekanntgabehat durchAusschreibungin einemöffentlichenBlatte oder

durchAnschlagan die Gemeindetafelzu erfolgen. Ist danebenein anderesVerfahrender
öffentlichenBekanntgabeortsüblich,so ist außerdemauchdiesesVerfahreneinzuhalten.

Die öffentlicheBekanntgabenach§ 13 hat nichtdieBedeutungeiner instanziellenFest=
stellungder Gültigkeit der Vorschlagslistenund der Verbindungserklärungen.Insbesondere
ist daherderWahlausschuß(Art 180/108 Abs.I beiderGemeindeordnungen)nichtgebunden,
eineVorschlagslisteodereineVerbindungserklärunglediglichdeshalbfür gültigzuhalten,weil
sie vomBürgermeisterveröffentlichtwordenist.1) .
Anders ist es im Falle der Nichtveröffentlichung.Vorschlagslistenund Verbindungs=

erklärungen, die nicht veröffentlichtworden sind, kommenbei der Stimmenzählung und bei
der Stellenverteilungnach§ 17 Abs.II, III, § 18 auchdann nicht in Betracht,wenndie
Veröffentlichungzu Unrechtunterbliebenist. Das Gleichegilt für nichtveröffentlichteTeile
vonVorschlagslistenodervonVerbindungserklärungen(z.B. für einzelneNamen,die in der
VeröffentlichungausVersehenweggebliebensind).2) Es empfiehltsichdeshalb,beiHerstellung
und Drucklegungder Bekanntmachungdie größteSorgfalt anzuwenden.

Zu Ziff. 12. 1) Vgl. auch unten Ziff. 13.
Zu Ziff. 13. 1) Vgl. auchoben Ziff. 12 (a. C.).
2) Der Grund hiervon liegt darin, daß andernfalls der AbstimmungWirkungen beigemessenwürden, von

denendie Wähler amtlich nicht verständigtworden sind.

—— OSCogle
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Die Beigabeder im Schlußsatzedes 8 13 vorgeschriebenenErläuterungsetztvoraus,
daß mindestenseine gültigeVorschlagslisteund mindestenseine gültigeListenverbindung
vorhandensind. Liegt einegültigeListenverbindungnichtvor, sobeschränktsichdieErläuterung
auf die Bedeutungder Vorschlagslisten.Fehlenauchdiese,so unterbleibtdie Erläuterung
ganz. Doch empfiehltes sichalsdann, amtlichdarauf hinzuweisen,daß in Ermangelung
gültigerVorschlagslistenfür das ErgebnisderWahl dieGröße derStimmenzahlentscheidend
seinwird, die jedereinzelneKandidat erhält.5)

Für die Bekanntmachung,die aufGrund des § 13 zu erfolgenhat, wird das in der
2. Beilage 2 abgedruckteMuster empfohlen.

—— 14.
3u§14. Nach§ 14 stehtes jedemWählerfrei, vondenListenvorschlägenbeliebigabzuweichen.

Man nenntdies das Systemder „freienListen.“

r / 1.. 15.
Hier ist für dieWahlzetteldasNämlichebestimmtwie im § 6 für dieVorschlagslisten.

Vgl. dazu obenZiff. 6.
hu§ 16. 16. .

Im§16Abs.IistfürdieWahlzetteldernämlicheUngültigkeitsgrundaufgestelltwieim
§11,Ziss.3fürdieBorfchlagslisten.Bgl.dazuobenZiff-.11.1)

§16Abf.lstelltübrigensnurdeufürdieVerhältniswahlerforderlichenAusbauder
Vorschriftendes Art. 182/110 Abs. VIII beiderGemeindeordnungendar.

Nach den im § 16 Abs. II erwähntenVorschriftendes Art. 182/110 Abs.VII, IX
a. a. O. sind weiterungültig:

Wahlzettel,die nichtabgestempeltsind,
Wahlzettel,die unterschriebensind,
Wahlzettel,soweitsie die Gewähltennichtdeutlichbezeichnen,
mehrerevon einem Wähler unberechtigtabgegebeneWahlzettel(z B. Wahlzettel,
die ein Wähler ineinandergestecktund so als scheinbareinen Wahlzettelab=
gegebenhat).

Ju 8 17. 17.
Die Stimmenzählungbeschränktsichauf die gültigenStimmen. Sie erstrecktsichnicht
a. auf die Wahlzettel,die ihremvollenInhalte nachungültig sind,
b. auf denungültigenInhalt der Wahlzettel,die nur teilweisegültig sind.

——e

*) Vgl. unten Ziff. 18—24 (Eingang).
Zu Ziff. 16. 1) Die dort erwähnteUngültigkeit einesNamens nach§ 11Ziff. 5 (Mangel dergültigenZustim=

mungzur Aufnahmein dieVorschlagsliste)kommtjedochhiernichtin Betracht. In einemWahlzettel,dersolautet,wiein
demBeispiel KderZiff. 11dieserAnweisungangegebenist, wäre dahernichtder erste,sondernderzehnteNameungültig.

Gocgle
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Die Wählbarkeitder Kandidatenist bei derStimmenzählung(8 17) nichtzu prüfen.
Sie kommterst bei der Stellenverteilung(88 22, 25, 27) in Betracht. Es sind daher
auchdie Stimmen mitzuzählen,die auf anscheinendoderzweifellosnichtwählbarePersonen
lauten. Das Gleichegilt von Stimmen, die auf verstorbenePersonenlauten sollten.“)

Zur Beurkundungder Stimmenzählungdienen nebendem Protokolle die beiden
Stimmlisten, die nachArt. 183/111 Abs.II—IV beiderGemeindeordnungenzu führensind.

Zur Erleichterungund Abkürzungdes Wahlgeschäftsempfiehltes sich,bei Anlegung
und Führung der Stimmlisten in folgenderWeisezu verfahren:

a. In die Stimmlisten werdenschonvor Beginn derWahlhandlungdie auf den
VorschlagslistenstehendenNamen eingetragen,und zwar die Namen jederVor=
schlagslistezweimalnacheinander, "

das erstemalunterBenützungeinereinzigenQuerspaltefür die ganze
(außerlichzusammenzufassende)Vorschlagslisteund unterWiederholungder
mehrmalsaufgeführtenNamen: zur VermerkungderStimmen, die für die
ganze,unveränderteVorschlagslisteabgegebenwerden,

das zweitemalunter Benützungje einerQuerspaltefür jedenNamen
und ohneWiederholungder mehrmalsaufgeführtenNamen: zurVermerkung
derStimmen, die für dieTräger dieserNamenunter teilweiserAbweichung
von der Vorschlagslisteabgegebenwerden.

Ein Muster für die AnlegungderStimmlisten ist in der Beilage 3 abgedruckt.
b. Die entfaltetenWahlzettelwerdenvor der Verlesungin der Weise gesondert,
daß die ganz oderannäherndgleichlautendenWahlzettelje eigensgelegtwerden.
Insbesonderegeschiehtdies, und zwar gesondertfür jedeVorschlagsliste,mit den
Wahlzetteln,die deneinzelnenVorschlagslistenunverändertentsprechen,fernermit
denWahlzetteln,die von den einzelnenVorschlagslistennur wenig abweichen.

C. Zur öffentlichenVerlesungwerdenhieraufzuerstdieWahlzettelgebracht,die den
einzelnenVorschlagslistenunverändertentsprechen.Es genügtdabei,den Inhalt
des jeweils erstenWahlzettelszu verlesenund bei denfolgendendenGleichlaut
mit demerstenzu erwähnen.

Die Vermerkungder gültigenStimmen, die auf eine unveränderteVor=
schlagslistelauten, erfolgt in der Querspalte,in derenHauptrubrikdie ganze
Vorschlagslistezusammengefaßteingesetztist (obenBuchst.a).

d. Sodann werdendieWahlzettel,die von den einzelnenVorschlagslistennur wenig
abweichen,und schließlichdie übrigenWahlzettelverlesen.

Zu Ziff. 17. 1) Vgl. oben Ziff. 11 a. E.

Goccgle

rcrurn



Bu§§18—24.

444

Die Vermerkungder gültigenStimmen, die für Listenkandidaten,aber
unter teilweiserAbweichungvon den Vorschlagslistenabgegebenwordensind,
erfolgt in denQuerspalten,in derenHauptrubrik die einzelnenNamen der
Listenkandidateneingesetztsind (obenBuchst.a gegenEnde). Dabei ist zubeachten,
daß bei gültigerStimmenhäufung(8 15 Abs.II) auchder Vermerkentsprechend
zu wiederholenist.

Der Stimmenzahl,die hiernach(Buchst.d) ein Listenkandidaterhaltenhat,
wird dieZahl derWahlzettel,die auf die entsprechendeunveränderteVorschlagsliste
lauten (Buchst.c), — bei gültigerHäufung des Namens nachVerdoppelung
oderVerdreifachung— hinzugerechnet.Die Summe beiderZahlen ist die für
denListenkandidateninsgesamtabgegebeneStimmenzahl(8 17 Abs. I).

Die Summe der StimmenzahlensämtlicherKandidateneinerVorschlagsliste
ist die Zahl der Stimmen, die für dieseVorschlagslisteabgegebenwordensind
(§ 17 Abs. II).

Kandidaten, die gültigeStimmen erhaltenhaben,ohneauf einerVorschlagsliste
zu stehen,werdenwährendder Stimmenzählungin dieHauptrubrikderStimm=
listeneingesetztDie auf sie gefallenengültigenStimmen werdenin denQuer=
spaltenvermerkt;bei gültigerStimmenhäufungwird der Vermerkentsprechend
wiederholt.

18—24.
Sollte eine gültigeVorschlagslisteüberhauptnichtvorhandensein, so ergibtsichbeim

Vollzugeder §SS§18—24 von selbst,daß die zu besetzendenStellen denwählbarenEinzel=
kandidatennachMaßgabe der Stimmenzahl zufallen, die jedervon ihnen erhaltenhat.
Die Verhältniswahl verwandeltsich also solchenfallsim Ergebnissevon selbst in die
Mehrheitswahl und sowohldie Stimmenzählungund die Stellenverteilungals auch die
ProtokollierungkönnennachdenVorschriftenbeiderGemeindeordnungenerfolgen.:)

Wie sichbeimVorhandenseineinergültigenVorschlagslisteodermehrerersolcherdie
Verteilungder Stellen nachden§§ 18—24 gestaltet,ist in den nachstehendenBeispielen
dargestellt.Die Beispielekönnenzugleichals Vorbilder für die Protokollierungdienen.

Beispielezu § 19.
J.

Es sind 20 Gemeindebevollmächtigtezu wählen.

Zu Ziff. 18—24. 1) Die Wahl der Ersatzmänner findet jedoch auch in solchem Falle zugleich mit der
Wahl der Gemeindebevollmächtigtenoder der Gemeinderätestatt. Vgl. § 30.

Darüber, daß für die Stellenverteilung nur wählbare Kandidaten in Betracht kommen, s. §§. 22, 25, 21.
Vgl. auchoben Ziff. 17 Abs. II.

Gocgle
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Die gültigenStimmen verteilensichwie folgt:
Vorschlagslistee 2::2:::: 2343.809,

» B:.................165.301,
einEinzelkandidat,deraufkeinerVorschlagslistesteht:....... 980,
mehreresolcheKandidatenmit geringerenStimmenzahlen(zusammen: 100,

Gesamtzahlder gültigenStimmen: 410.190.
Diese Zahl wird durch die um 1 vermehrteZahl der zu wählendenGemeinde=

bevollmächtigtengeteilt:
410.190:(20+—1 =) 21 = 19.532,8.

Der Quotient wird auf die nächsteganzeZahl aufgerundet;er ist alsdann:
19.533.

Mit diesemQuotientenwerdendie Stimmenzahlender einzelnenVorschlagslistender
Reihe nach geteilt. Jeder Vorschlagsliste werden so viel Stellen zugewiesen,als diese
Teilung ergibt.

Es erhaltendaher
VorschlagslisteA: 243.809: 19.533 = 12 Stellen,

B: 165.301:19.533 = 8 Stellen,7

der höchstbedachteEinzelkandidat: 980: 19.533 0 Stellen,
insgesamt: 20 Stellen.

II.

Es sind 8 Gemeindebevollmächtigtezu wählen.
Die gültigenStimmen verteilensichwie folgt:

EinzigeVorschlagsliste: 1i366,
ein Einzelkandidat,der nichtauf der Vorschlagslistesteht: ...... 210,
ein weiterersolcherKandidadt . .. ... 24,
mehreresolcheKandidatenmit geringerenStimmenzahlen(usammen): .. 10,

Gesamtzahlder gültigenStimmen= 1800.
Diese Zahl wird durch die um 1 vermehrteZahl der zu wählendenGemeinde=

bevollmächtigtengeteilt: .
1800:(84-1=)9=200.

Mit demQuotientenwerdendie bezeichnetenStimmenzahlender Reihe nachgeteilt.
JederVorschlagslisteusp. werdenso viel Stellen zugewiesen,als dieseTeilung ergibt.
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Es erhaltendaher
die einzigeVorschlagslist:e:. 13556:200 = 7 Stellen,
der höchstbedachteEinzelkandidat:. 210:200 = 1 Stelle,
der nächst=höchstbedachteEinzelkandidaddt 24: 200 = 0 Stellen,

insgesamt: 8 Stellen.

Beispielezu § 20.
I.

Es sind 20 Gemeindebevollmächtigtezu wählen.
Die gültigenStimmen verteilensichwie folgt:

VorschlagslisteAÄ :. ... . 232380.8568,
„ B.:. 3312332,
„ C:.... .........·..192.574,
,, D:.......·....... . 11.334,

ein Einzelkandidat,der auf keinerVorschlagslistestettt 100,
mehreresolcheKandidatenmit geringerenStimmenzahlen(zusammen .. 52,

Gesamtzahlder gültigenStimmen: 716.250.
Diese Zahl wird durchdie um 1 vermehrteZahl der zu wählendenGemeindebevoll=

mächtigtengeteilt:
716.250: (20+ 1 =) 21 = 34.107,1.

Der Quotient wird auf die nächsteganzeZahl aufgerundet;er ist alsdann:
« 34.108.
Mit diesemQuotientenwerdendie Stimmenzahlender einzelnenVorschlagslistender

Reihe nach geteilt. Jeder Vorschlagslistewerdenso viel Stellen zugewiesen,als diese
Teilung ergibt.

Es erhaltendaher
VorschlagslisteA: 280.858: 34 108 = 8 Stellen,

„ B: 231.332: 34.108 = 6 Stellen,
„ C: 192.574: 34.108 = 5 Stellen,
„ D: 11.334: 34.108 = 0 Stellen,

der höchstbedachteEinzelkandidat: 100: 34.108 = 0 Stellen,
insgesamt: 19 Stellen.

Da hiernachnichtsämtlicheStellenbesetztsind, wird dieStimmenzahljederVorschlagsliste
durchdie um 1 vermehrteZahl der ihr zugewiesenenStellen geteilt.
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VorschlagslisteA: 280.858: (8+ 1 =) 9— 31.206½
„ B: 231.332(64 1=)7—33.047⅜%
„ 0: 192.574:(5—1=)6=32.095½,
„ bD 11.334(0 4d1=) 1—811.334,

der höchstbedachteEinzelkandidat: 100: (O0 1 ) 1—. 100.
Der VorschlagslisteB, bei der sich hierbeider größteQuotient ergibt, wird die

20. Stelle zugewiesen.
Es erhaltenhiernachim ganzen

Vorschlagsliste : 868Stellen,
„ B: (6 41—).. ç 75 Stellen,
„ c::.ß ç ........ . 5BStellen,

insgesamt: 20 Stellen.
Zur Nrchrüfng (& 21 derWahlordnung)werdendie Stimmenzahlender einzelnen

VorschlagslistendurchdenQuotienten,auf dendie 20. Stelle traf, geteilt.
VorschlagslisteA: 280.858: 33 047 3/

» B:231.332:33.0473J7
» 0:192.574:33.0473,«7
» D:11.334:33.0473j7

der höchstbedachteEinzelkandidat: 100: 33. 0478/,
Die Teilung ergibt für jedeVorschlagslistedie Zahl der Stellen, die ihr zugewiesen

wordensind.

—

—

—
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II.
Es sind24 Gemeinderätezu wählen.
Die gültigenStimmen verteilensichwie folgt:

VorschlagslisteA :... . ... ....... ... 71.232,
„ B:................. 57.967,
,, 0:................. 49.988,
„ D:................. 28.765,

ein Einzelkandidat,der auf keinerVorschlagslistesthht 1.000,
mehreresolcheKandidatenmit geringerenStimmenzahlen(zusammen: 1.048.

Gesamtzahlder gültigenStimmen: 210.000.
DieseZahl wird durchdie um1 vermehrteZahl derzu wählendenGemeinderätegeteilt:

210.000: (24+ 1 =) 25 = 800.
Mit demQuotientenwerdendie Stimmenzahlender einzelnenVorschlagslistender

Reihe nachgeteilt. JederVorschlagslistewerdenso vielStellen zugewiesen,als dieseTeilung
ergibt. Es erhaltendaher
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VorschlagslisteA: 71.232: 8400 = 8 Stellen,
„ B: 57.967: 8400 = 6 Stellen,
„ C: 49.988: 8400 = 5 Stellen,

D: 28.765: 8400 = 3 Stellen,
derhöchstbedachteEinzelkandidat: 1.000:8400= 0 Stellen,

insgesamt: 22 Stellen.

Da hiernachnichtsämtlicheStellen besetztsind, wird dieStimmenzahljederVorschlags=
liste durchdie um 1 vermehrteZahl der ihr zugewiesenenStellen geteilt.

VorschlagslisteA: 71.232: (8+ 1 =) 9 = 7914%,
» B:57.967:(6-i—1=)7=8281,
» C: 49.988: (5+ 1 =) 6 = 8331⅜,
„ D: 28.765: (3+ 1 =) 4 — 7191¼,

derhöchstbedachteEinzelkandidat:1.000: (0+—1 =) 1 = 1000.
Der VorschlagslisteC, beider sichhierbeidergrößteQuotient ergibt,wirddie23. Stelle

zugewiesen.
Da nocheine weitereStelle zu besetzenist, wird die Stimmenzahl der Vorschlagsliste

Cdurch die wiederumum 1 vermehrteZahl der ihr zugewiesenenStellen geteilt.
49.988: (5 + 11 =) 7 = 7141½.

Der neueQuotient wird mit denvorhin ermitteltenQuotientenverglichen.
VorschlagslisteA: 7914%,

„ B: 8281,
„ C: 7141½
„ D: 71911¼,

der höchstbedachteEinzelkandidat: 1000.
Der Vorschlagsliste B, die nunmehr den größten Quotienten aufweist, wird die

24. Stelle zugewiesen.

Es erhaltenhiernachim ganzen
Vorschlagsliste : 865Stellen,

» B:(64-1=)..·...... 7 Stellen,
„ C: (51—) 665 Stpellen,
» D:...... 3 Stellen,

insgesamt: 24 Stellen.
Zur Nachprüfung(§ 21 der Wahlordnung)werdendie Stimmenzahlender einzelnen

VorschlagslistendurchdenQuotienten,auf den die 24. Stelle traf, geteilt.
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VorschlagslisteA:. J4.232: 8281 = 8,
„ B:. 57.967: 8281 = 7,
„ CG6 49.5988: 8281= 6,
„ 112)20 28.765: 8281 =3

der höchstbedachteEinzelkandidaaadd:t:t: 1000: 8281 = 0.
Die Teilung ergibtfür jedeVorschlagslistedieZahl derStellen, die ihr zugewiesensind.

Beispielzu § 22.
In demBeispiel1 zu § 20 erhaltenim ganzen

VorschlagslisteA 8 Stellen,
B: 7 Stellen,
C: 5 Stellen,

insgesamt: 20 Stellen.
Man nehmenun an, die VorschlagslisteA enthaltenur 6 wählbareKandidaten.)

Alsdann sind die 2 überschüssigenStellen zusammenmit den12 auf die übrigenVorschlags=
listen entfallenenStellen, im ganzenalso 14 Stellen, von neuemzu verteilen.

Die Gesamtzahlder gültigenStimmen nachAbzug der StimmenzahlderVorschlags=
liste A wird durchdie um 1 vermehrteZahl dieserStellen geteilt.

(716.250 — 280.858 =) 435.392: (14— 1 =) 15 = 29.026,1.
Der Quotient wird auf die nächsteganzeZahl aufgerundet;er ist alsdann:

29.027.
Mit diesemQuotientenwerdendie Stimmenzahlender einzelnen(übrigen)Vorschlags=

listen der Reihe nach geteilt. Jeder Vorschlagsliste werdenso viel Stellen zugewiesen,als
dieseTeilungergibt. Es erhaltendaher «
« BorschlagslisteB:231.332:29.027=7Stelleu,

» C: 192574:29.027= 6 Stellen,
» D:11.334:29.027=0Stellen,,

der höchstbedachteEinzelkandidat: 100: 29.027= 0 Stellen,
iinnsgesamt: 13 Stellen.

Da hiernachnicht sämtlicheStellen besetztsind, wird die Stimmenzahl jederVor=
schlagskistedurchdie um 1 vermehrteZahl der ihr zugewiesenenStellen geteilt.
4 8)Dieser Fall wird freilich kaum jemals vorkommen. Immerhin ist er denkbar. Die übrigen Kandidaten
der Liste könnenz. B. zwischender Aufstellung der Liste und der Wahl gestorbensein.

über die Wählbarkeit s. oben Ziff. 2.
§ 22 findet auchdann entsprechendeAnwendung,wenn auf einenEinzelkandidaten,derauf keinerVorschlags=

liste steht (§ 17 Abs. IV), eine Stelle entfällt, der Einzelkandidat aber nicht wählbar ist, oder wenn auf einen
solchenEinzelkandidatenmehr als eine Stelle entfallen sollte.

77.
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VorschlagslisteB: 231.332: ((7+ 1 =) 8— 28.916 ⅛,
„ C: 192.574:(6 +—1=) 7= 27510 /,
„ D: 11.334:(0 + 1 =) 1— 11.334,

der höchstbedachteEinzelkandidat: 100:(0 1 =) 1— 100.
Der VorschlagslisteB, bei der sich hierbei der größteQuotient ergibt, wird die

14. Stelle zugewiesen.
Es erhaltenhiernachim ganzen

VorschlagslisteB: (7—+1 =) 8 Stellen,
„ □: 6 Stellen,

insgesamt: 14 Stellen.
Zur Nachprüfung(§ 21 der Wahlordnung)werdendie Stimmenzahlender einzelnen

VorschlagslistendurchdenQuotienten,auf dendie 14. Stelle traf, geteilt.
VorschlagslisteB: 231.332: 28.916 ⅛ = 8,

„ C: 192.574: 28.916/8 =6,
,, D:11.334:28.91678=0,

der höchstbedachteEinzelkandidat: 100: 28.916⅛ =0.
Die Teilungergibtfür jedeVorschlagslistedieZahl derStellen,dieihrzugewiesenwordensind.

Beispielzu § 23.
Es sind 10 Gemeindebevollmächtigtezu wählen.
Die gültigenStimmen verteilensichwie folgt:

VorschlagslisteA: 5000,
„ B: 4000,
„ C: 3000,

Gesamtzahlder gültigenStimmen: 12000.
Diese Zahl wird durchdie um 1 vermehrteZahl der zu wählendenGemeindebevoll=

mächtigtengeteilt:
12.000:(10 + 1=) 11 = 1090,9.

Der Quotient wird auf die nächsteganzeZahl aufgerundet;er ist alsdann:
1091.

Mit diesemQuotientenwerdendie Stimmenzahlender einzelnenVorschlagslistender
Reihe nach geteilt. Jeder Vorschlagslistewerdenso viel Stellen zugewiesen,als diese
Teilung ergibt. Es erhaltendaher

VorschlagslisteA: 5000: 1091 = 4 Stellen,
„ 1: 4000: 1091 = 3 Stellen,
„ C: 3000: 1091 = 2 Stellen,

insgesamt:9 Stellen.
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Da hiernachnicht sämtlicheStellen besetztsind, wird die StimmenzahljederVor=
schlagslistedurchdie um 1 vermehrteZahl der ihr zugewiesenenStellen geteilt.

VorschlagslisteA: 5000: (4+ 1 =) 5 = 1000,
„ B: 4000: (3—+1 =) 4 = 1000,
» 0:3000:(2-I—1=)3=1000.

Der Ouotient ist bei allen 3 Vorschlagslistender gleiche. Diese habenalso auf die
10. Stelle gleichenAnspruch.

Bei voller Befriedigungder Ansprüchewürde jedochdie verfügbareZahl der Stellen
überschritten.Es erhält daherdie VorschlagslistedenVorzug, derenin Betrachtkommender
Kandidat(§ 25 der Wahlordnung)die größteStimmenzahlaufweist.

In BetrachtkommenderKandidat ist im Hinblick auf die bereits erfolgteStellen=
zuweisungunter denwählbarenKandidaten

der VorschlagslisteA der Kandidatmit der fünftgrößtenStimmenzahl,
„ „ B „ „ „ „ viertgrößten „ ,

» C „ « „ „ drittgrößten „
Eollien diese3 Kandidatenoderdie 2 Höchstbedachtendavondie gleicheStimmenzahl

aufweisen,so entscheidetdas Los.)

Beispielezu § 24.

.I.
Es sind10 Gemeindebevollmächtigtezu wählen.
Die gültigenStimmen verteilensichwie folgt:

VorschlagslisteA: 5982.

,Q miteinanderverbunden6) 3997,

Gesamtzahlder gültigenStimmen: 9979.
Diese Zahl wird durch die um 1 vermehrteZahl der zu wählendenGemeinde=

bevollmächtigtengeteilt:
9979: (10 1 =) 11 = 907,1.

Der Quotient wird auf die nächsteganzeZahl aufgerundeter ist alsdann:
908.

Mit diesemQuotientenwerdendie Stimmenzahlender einzelnenVorschlagslistender
Reihe nach geteilt. Jeder Vorschlagslistewerdenso viel Stellen zugewiesen,als diese
Teilung ergibt. Die miteinanderverbundenenListenB und C werdendabei als eine
einzigeVorschlagslistein Ansatzgebracht.
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Es erhaltendaher ·
VorschlagslisteA:5982:908=6Stellen,
ListengruppeB, C: 3997: 908 =4 Stellen,

insgesamt: 10 Stellen.
Die 4 auf die ListengruppeB, C entfallenenStellen werdennunmehrauf die

Einzellisten dieserGruppe unterverteilt.
Die Gesamtzahlder für die Gruppe abgegebenengültigenStimmen ist 3997.
DieseZahl wirddurchdieum1 vermehrteZahl deraufdieGruppeentfallenenStellengeteilt:

3997: (4+ 1=) 5 — 799,4.
Der Quotient wird auf die nächsteganzeZahl aufgerundet;er ist alsdann:

800.
Mit diesemQuotientenwerdendieStimmenzahlender einzelnenzurGruppe gehörigen

VorschlagslistenderReihe nachgeteilt. JederVorschlagslistewerdensoviel Stellenzugewiesen,
als dieseTeilung ergibt. Es erhaltendaher

Vorschlagsliste B:3148: 800 = 3 Stellen,
« C: 849: 800 = 1 Stelle,

insgesamt: 4 Stellen.,)

II.
Es sind 10 Gemeindebevollmächtigtezu wählen.
Die gültigenStimmen verteilensichwie folgt:

VorschlagslisteA: 5982.
» B: 2352,
„ Cw: miteinanderverbunden849, 13997,
» D: 796,

Gesamtzahlder gültigenStimmen: 9979.
Diese Zahl wird durch die um 1 vermehrteZahl der zu wählendenGemeinde=

bevollmächtigtengeteilt:
9979: (10 K1 =) 11= 907,1.

Der Quotient wird auf die nächsteganzeZahl aufgerundet;er ist alsdann:
908.

Mit diesemQuotientenwerdendie Stimmenzahlender einzelnenVorschlagslistender
Reihenachgeteilt. JederVorschlagslistewerdenso vielStellen zugewiesenals dieseTeilung

*) Ohne Listenverbindunghättenerhalten:
VorschlagslisteA: 7 Stellen,

„ B: 3 Stellen,
„ : 0 Stellen,
insgesamt: 10 Stellen.
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ergibt. Die miteinanderverbundenenListen B, C, D werden dabei als eine einzige Vor=
schlagslistein Ansatzgebracht.Es erhaltendaher

VorschlagslisteA: 5982:908 =6 Stellen,
ListengruppeB, C, D: 3997:908 = 4 Stellen,

insgesamt:10 Stellen.
Die 4 aufdieListengruppeB, C,D entfallenenStellen werdennunmehrauf dieEinzel=

listendieserGruppe unterverteilt.
Die Gesamtzahlder für die Gruppe abgegebenengültigenStimmen ist 3997.
Diese Zahl wird durchdie um 1 vermehrteZahl der auf die Gruppe entfallenen

Stellen geteilt:
3997: (4—+1=) 5 — 799,4.

Der Quotient wird auf die nächsteganzeZahl aufgerundet;er ist alsdann:
800.

Mit diesemQuotientenwerdendieStimmenzahlender einzelnenzur Gruppe gehörigen
Vorschlagslistender Reihe nach geteilt. Jeder Vorschlagslistewerdenso viel Stellen
zugewiesen,als dieseTeilung ergibt. Es erhaltendaher

VorschlagslisteB: 2352: 800 = 2 Stellen,
„ C: 849: 800 =1 Stelle,
„ D: 796:800 = 0 Stellen,

insgesamt:3 Stellen.
Da hiernachnichtsämtlicheStellen besetztsind,wird dieStimmenzahljederzurGruppe

gehörigenVorschlagslistedurchdie um1 vermehrteZahl der ihr zugewiesenenStellen geteilt.
VorschlagslisteB: 2352: (2 + 1=) 3 — 784,

„ C: 849: (1+ 1 =) 2— 424½
„ D): 796:(0 T 1=) 1—796.

Der VorschlagslisteI), bei der sich hierbei der größteQuotient ergibt, wird die
4. Stelle zugewiesen.

Von den4 Stellen der Gruppe B, C, D erhaltengieruch im ganzen
Vorschlagsliste 33 2 Stellen,

„ C1 Stelle,
„ D (OT.) 1 Stelle,

insgesamt:4 Stellen.")
4) Ohne Listenverbindunghättenerhalten:

VorschlagslisteA: 7 Stellen,
„ : 2 Stellen,
„ C: 1 Stelle,

insgesamt: 10 Stellen.
93
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Zur Nachprüfung(§ 21 derWahlordnung)werdendieStimmenzahlender zur Gruppe
gehörigenVorschlagslistendurchdenQuotienten,auf dendie 4. Stelle traf, geteilt.

VorschlagslisteB:t 2352: 796 = 2,
„ C: 849:796 = 1,
„ D: 796:796 = 1.

Die Teilung ergibtfür jededieserVorschlagslistendie Zahl der Stellen, die ihr zu=
gewiesenwordensind.

25.
Ueberdie Wählbarkeits. obenZiff. 2.
8 26 Abs. II entsprichtdem Art. 184 Abs. III Satz 4/117 Abs. III beider

Gemeindeordnungen.
Der Fall, daß mehrereKandidatendie gleicheStimmenzahlerhaltenhaben,die verfüg=

bareZahl der Stellen aber für alle ausreicht, ist nicht im § 25 Abs. II, sondernim
§ 26 behandelt.

Für den Fall, daß auf eineVorschlagslistel)mehrStellen entfallen, als die Liste
wählbareKandidatenenthält,gibt 8 22 Maß.

Zur VeranschaulichungderWirkungendes§ 25 (sowieder§§ 26 und27) dienefolgendes

Beispiel.
Es sind 8 Gemeindebevollmächtigtezu wählen.
Auf die 3 nachstehendenVorschlagslistenentfällt je die beigesetzteZahl von Stellen.

Die einzelnenKandidatenderVorschlagslistenhabenjediebeigesetzteZahl vonStimmenerhalten.
Vorschlagsliste A. Vorschlagsliste B. Vorschlagsliste C.

4 Stellen. 3 Stellen. 1 Stelle.
Kandidatene) Stimmen Kandidaten) Stimmen Kandidaten?) Stimmen

D 625 L 429 P 156
E 429 M 326 I 156
F 418 N 319 V 107
6 406 · 186 W. 99
H 215 P 161 X 56
J 215 161 v 52
K 196 R 155

8 101
Zu Ziff. 25. 1)Oder auf einenEinzelkandidaten,der auf keinerVorschlagslistesteht;s.obenZiff. 18—24

(Beispiel zu § 22, Fußnote 2).
2, Die Vorschlagslisten enthielten je 12 Namen. In jeder Liste waren aber einige Namen gehäuft.

Vgl. obenZiff. 6. — Im obigen Beispiele wird angenommen,daß sämtlicheKandidaten, denenStellen zugewiesen
werden,wählbar sind. Kandidaten, bei denen dies nicht der Fall ist, wären bei der Verteilung der Stellen
innerhalb der Listen einfachzu übergehen. v

–
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Hiernachsindals Gemeindebevollmächtigtegewählt:

von der VorschlagslisteA: die KandidatenD, E, F, G,
» » » B: » » L, M, N,

»,, ,, CjenachderEntscherdungdesLosesderKandrdatToderder
Kandidat U.

Die Reihenfolgeder gewähltenGemeindebevollmächtigten(§ 26) ist folgende:
1. D (625 Stimmen),
2. L (429 „ „50 Jahre alt),
3. E (429 „ 40 „ „),
4. F (418 „ ),
5. G (406 » ),
6. M (326 „ ),
7. N (319 )
8. T oderU t166 Stimmen).

Als Ersatzmännersind nach§ 27 Abs. 1 zu bestimmen:
innerhalbderVorschlagslisteA: die KandidatenH, J,

« » » B: „ „ O und, je nach der Entscheidungdes
Loses,P oderQ,

„ „ » C: je nachder Entscheidungdes Losesbei derZuweisungder
GemeindebevollmächtigtenstellederKandidatU oderT.

Die Reihenfolgeder Ersatzmänner(§ 27 Abs. II) ist folgende:
Innerhalb der VorschlagslisteA:

1. H.(215Stimmen,45 Jahrealt),
2. J (215 „ „ 35 „ „ );

innerhalbder VorschlagslisteB:
1. 0 (186 Stimmen),
2. P oder QO(161 Stimmen).3)

26. Zu § 26.

§ 26 entsprichtdemArt. 184 Abs. III Satz 2, 3/117 Abs. II beiderGemeinde=
ordnungen.

Der Fall, daß mehrereKandidatendie gleicheStimmenzahl erhaltenhaben und die
verfügbareZahl der Stellen nicht für alle ausreicht,ist im § 25 Abs. II behandelt.

Ein Beispiel zu § 26 f. obenbei Ziff. 25.

) Innerhalb der VorschlagslisteC ist nur ein Ersatzmannzu bestimmen. Eine Reihenfolgekommtdaher
nicht in Frage.
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27.
Für die Ersatzmännerfindetkein gesonderterWahlgangstatt, ihre Wahl erfolgtviel=

mehrzugleichmit der Wahl der Gemeindebevollmächtigtenoderder Gemeinderäte.
Ebendeshalbdürfendie Vorschlagslistenund die Wahlzettel1½ mal so viel Namen

enthalten,als GemeindebevollmächtigteoderGemeinderätezu wählensind(88 6, 15).
Die „Zahl derzu wählenden“Ersatzmänner,diederWahlkommissärnachArt. 181/109

Abs.II beiderGemeindeordnungenvor derWahl bekanntzumachenhat, istdie— nötigenfallst)
auf die nächsteganzeZahl aufzurundende— Hälfte der gleichzeitigzu wählendenGemeinde=
bevollmächtigtenoderGemeinderäte.DeundiesistdieZahl, diefür dieWählerin Betrachtkommt.
Die GesamtzahlderErsatzmänner,die nach§ 27 Abs.1 zu bestimmensind,wird derHälfte
der gleichzeitigzuwählendenGemeindebevollmächtigtenoderGemeinderäteungefährgleichkommen.
Sie kann aberauchetwasgrößersowiekleinersein. Größer im Hinblick auf § 27 Abs.1
Satz 22), kleiner,weil diewählbarenKandidaten?)einerListemöglicherweisenichthinreichen,
um die Hälfte der Gewähltenals Ersatzmännerbestimmenzu können,und weil für etwa
gewählteEinzelkandidaten,die auf keinerListe stehen(§ 17 Abs. IV), Ersatzmännernicht
bestimmtwerdenkönnen.

§ 27 Abk. II entsprichtdemArt. 184 Abs. III Satz 2—4/117 Abs. II, lIlI beider
Gemeindeordnungen.

Die ErsatzmännerjederVorschlagslistekönnen— vorbehaltlichder §§ 28, 294) —
nur an dieStelle derGemeindebevollmächtigtenoderderGemeinderätedergleichenListetreten.
Die Ausdrücke„nächsterErsatzmann“",„ReihenfolgeihrerWahl“, „ReihenfolgederGewählten“
und „nachrückendeErsatzmänner“in Art. 187 Abs. II, 190 Abs. II/117 Abs. II, 118
Abs. II, 124 Abs. 1 beiderGemeindeordnungenfinden dahernur unter Berücksichtigung
diesesListenverbandesAnwendung.

FreiwerdendeStellen, für die hiernachErsatzmännernichtodernichtmehrvorhanden
sind, könnennur durchErgänzungswahl(Art. 200/124 beiderGemeindeordnungen)wieder
besetztwerden.

Ein Beispiel zu § 27 f. obenbei Ziff. 25.

« 28.
Nach § 28 Abs. I hättenin demBeispiele,das obenbeiZiff. 25 angegebenist, im

Falle der Verbindungder VorschlagslistenB und ( weiterzu gelten:

Zu Ziff. 27. 1 S. oben Ziff. 6 Fußnote 1.
2) Beispiel: 20 Gemeindebevollmächtigteentstammenzwei verschiedenenVorschlagslisten,und zwar 13 der

einen, 7 der anderen. Die Zahl derErsatzmänner,diewennmöglichzu bestimmensind,beträgtalsdann (7+4 =) 11
3)Überdie Wählbarkeits. obenZiff. 2.
*) § 22 findet auf die ErsatzmännerkeineAnwendung.
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innerhalbder VorschlagslisteB der KandidatU oderT als 3. Ersatzmann,
» » « C » » o » 2. » -«

»»PodetQ-,3- »

29.

In denGemeindenmit städtischerVerfassungwerdendieGemeindebevollmächtigtenauf
9 Jahre, dieErsatzmännerabernur auf 3 Jahre gewählt(Art. 108, 187 derrechtsrheinischen
Gemeindeordnung).In diesenGemeindenstehendahernach§§ 27, 28, 30 Abs. I der
WahlordnungErsatzmännernur für denFall zur Verfügung,daß die abgehendenGemeinde=
bevollmächtigtender jüngstenWahl entstammen.Durch § 29 (mit § 30 Abs. II) wird
die Möglichkeitgeschaffen,die Ersatzmännerauchfür denFall verfügbarzu stellen,daß ein
Gemeindebevollmächtigterabgeht,der einerfrüherenWahlt) entstammt. Der Magistrat
hat hierauf die beteiligten (älteren) Gemeindebevollmächtigten unmittelbar
nach der Wahl aufmerksam zu machen.

In den anderenGemeinden— Gemeindenmit Landgemeindeverfassung,Gemeindenmit
pfälzischerGemeindeverfassung— werdendieErsatzmännergleichdenGemeindebevollmächtigten
(Gemeinderäten)auf 6 (5) Jahre gewählt. Für dieseGemeindenist dahereineVorschrift
nachArt des § 29 entbehrlich.

Die einwöchigeFrist für die Zurechnungserklärungendetmit jenemTage der ersten
Woche,der durchseineBenennungdemTage desWahlschlussesentspricht. Ist jenerTag
ein Sonntag oder ein in der GemeindestaatlichanerkannterallgemeinerFeiertag, so endet
die Frist mit demnächstfolgendenWerktage.

Ein Gemeindebevollmächtigteraus einerfrüherenWah=,der eineZurechnungserklärung
nicht abgibt,kann im Falle desAbgangesnur durchErgänzungswahl(Art. 200 der rechts=
rheinischenGemeindeordnung)ersetztwerden.

Die ZurechnungserklärungensowieeineBescheinigungdesMagistrats darüber,von wem
einesolcheErklärungnichteingekommenist, sind zu denWahlaktenzu nehmen.

30.

Der Hauptanwendungsfalldes § 30 ist der, daß eine gültigeVorschlagslistenicht
vorhandenist.1)

Außerdemgilt § 30 nochfür den Fall, daß aus keinerder gültigenVorschlagslisten
auchnur ein einzigerErsatzmannbestimmtwerdenkann.

Zu Ziff. 29. 1) Zu „denfrüherenWahlen“ gehörenauch frühereErgänzungswahlen (Art. 200 der rechts=
rheinischenGemeindeordnung).

Zu Ziff. 30. 1) Vgl. dazu oben Ziff. 18—24 (Eingang).
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Die Zahl und die Reihenfolgeder Ersatzmännerbemessensichnach§ 27.
Zu § 30 Abs. II s. obenZiff. 29.

31.

Im Falle der Wahlvernichtungsind drei Möglichkeitenzu unterscheiden:
a. Die Vernichtungerstrecktsichwederauf die HerstellungderWählerlistenochauf
das Verfahrender Einreichungvon Vorschlagslisten.) In diesemFalle erfolgt
die Nachwahlauf Grund der aufgestelltenWählerlisteund der etwabereitsvor=
handenengültigenVorschlagslisten.Ein neuesEinreichungsverfahrenfindetnichtstatt.

b. Die Vernichtungerstrecktsichauf das ganzeWahlverfahrenmit Einschlußder
HerstellungderWählerliste.:) Alsdann finden die Vorschriftender §§ 2—30,
darunterinsbesondereder §§ 3, 4, entsprechendeAnwendung.

C. Die Vernichtungerstrecktsichnichtauf dieHerstellungderWählerliste,wohl aber
auf dasVerfahrenderEinreichungvonVorschlagslisten3) In diesemFalle finden
die §§ 2— 30 entsprechendeAnwendung;an Stelle derVorschriftender§§ 3, 4
überdie Aufforderungzur Einreichungvon Vorschlagslistenund über die Frist
für dieseEinreichungtritt jedochS 31 Abs. I Satz 2.

Über denBürgermeisterund seineVertretbarkeits. obenZiff. 4.

32.

Daß in Gemeindenmit mehrals 4000 EinwohnernErsatzmännerauchfür die bürger=
lichenMagistratsrätezu wählensind, ist im Art. 1 Abs. II des Gemeindewahlgesetzesbe=
stimmt. § 32 Abs.I der Wahlordnungbetrifftnur die zeitlicheWirkung derErsatzmänner=
wahl. Er entsprichtdem Art. 187 Abs. I der rechtsrheinischenGemeindeordnung.Die
Wahlperiodedauertin Gemeindenmit städtischerVerfassung3 Jahre.

In denErledigungsfällen,die im § 32 Abs.II erwähntsind (Wahlablehnung,Vor=
rückungzum Bürgermeisteroder zum rechtskundigenMagistratsrate,Verwandtschaftoder
Schwägerschaftmit einem Bürgermeister oder einem rechtskundigenMagistratsrate), rückt
der nächsteErsatzmannnach. Ist einErsatzmannnichtodernichtmehrvorhanden,so kann
die erledigteStelle uur durchErgänzungswahl(Art. 200 der rechtsrheinischenGemeinde=
ordnung)wiederbesetztwerden.

Zu Ziff. 31. 1) Beispiel: es wurde erst bei der Stimmenzählung ein Fehler gemacht.
2) Beispiel: die Vernichtungerfolgt wegenformeller Mängel der Herstellungder Wählerliste.
3) Beispiel: die Vernichtung erfolgt, weil die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlagslisten(3) unter=

blieben ist.
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33.

Die abweichendenVorschriftendes § 34 beziehensich nur auf die Vorschlagslisten
(§§ 3—5, 10, 12, 13, 31 Abs. I Satz 2). 6

VorbehaltlichdieserAbweichungensind nebenden§§ 3—31 der Wahlordnungauf
die Wahl der bürgerlichenMagistratsräteund ihrer Ersatzmännerauchdie Ziffern 3—31
dieserAnweisungentsprechendanzuwenden.Dazu wird folgendesbemerkt:

Zu Ziff. 3. Das Muster für dieAufforderungzurEinreichungvonVorschlags=
listen(Beilage1) bedarffür dieWahl derbürgerlichenMagistrats=
räte und ihrer ErsatzmännerentsprechenderAbänderung.

Zu Ziff. 6. Wieviel bürgerlicheMagistratsrätezu wählen sind, ergibt sich
aus Art. 71 Abs.IZiff. 3 der rechtsrheinischenGemeindeordnung.
Ausnahmsweisekönnensich auch hier höhereZiffern ergeben.
(Vgl. Ziff. 6 Abs. III.)

Zu Ziff. 18—24 (Eingang). Sollte eine gültigeVorschlagslistenicht vor=
handensein, so verwandeltsichauchbeiderWahl derbürgerlichen
Magistratsräte und ihrer Ersatzmännerdie Verhältniswahl von

nichtdie absoluteMehrheit (Art. 195 Abs.I der rechtsrheinischen
Gemeindeordnung),sondern— gleichwiebei derWahl derGe=
meindebevollmächtigten— die relativeMehrheit.

Zu Ziff. 29, 30. Die bürgerlichenMagistratsrätewerdenauf 6 Jahre, die
Ersatzmänneraber nur auf 3 Jahre gewählt (Art. 75 Abs. I,
187 Abs. I der rechtsrheinischenGemeindeordnung,§ 32 Abs.1
derWahlordnung).

Die Vorschriftender §§ 29 und 30 Abs. II findendaher
entsprechendeAnwendung.

34.
Die Abweichungendes § 34 von den Vorschriftender §§ 3—5, 10, 12, 13,

31 Abs. I Satz 2 zielenmit Rücksichtauf den geringenUmfangdesWahlkörpersbei der
Magistratswahlauf eineVereinfachungund Abkürzungdes Vorverfahrensab.

Zu beachtenist insbesondere,daß die VorschlagslistennachAbs. II demWahlkom=
missär zu übergebensind.

Wenn die mündlicheEröffnungdes Ergebnissesder Listenprüfung(834 Abs.V) schon
vor der Wahl erfolgt,ist ein eigenesProtokollhierüberaufzunehmen.Andernfallsist über
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die Eröffnungim Wahlprotokolledas Erforderlichezu bemerken. Im übrigengilt für die
Prüfung der Vorschlagslistenund für die Eröffnung des Ergebnissesdie Ziff. 12 dieser
Anweisung.

Der mündlichenBekanntgabeund der Auflegungder Vorschlagslistensowieder Ver=
bindungserklärungen(§ 34 Abs. V) kommtdie gleicheBedeutungzu wie der öffentlichen
Bekanntgabenach§ 13. Vgl. Ziff. 13 dieserAnweisung.

Eine Erläuterungder Bedeutungder Vorschlagslistenund der Listenverbindung(8§13
Satz 2) hat hier zu unterbleiben.

35.

Daß in Gemeindenmit mehrals 4000 EinwohnernErsatzmännerauchfür die nicht
berufsmäßigenAdjunktent)zu wählensind, ist im Art. 1 Abs. II des Gemeindewahlgesetzes
bestimmt. § 35 Abs. I der Wahlordnungbetrifft nur die zeitlicheWirkung der Ersatz=
männerwahl. Er entsprichthierin den Art. 115 Abs. II, 119 Abs. I1 der pfälzischen
Gemeindeordnung.Die Wahlperiodedauert5 Jahre.

In denErledigungsfällen,die im § 35 Abs. II erwähnt sind (Nichtbestätigung,
Rücktritt,Wahlablehnung,Vorrückungzum Bürgermeister,VerwandtschaftoderSchwäger=
schaftmit demBürgermeister),rücktder nächsteErsatzmannnach. Ist ein Ersatzmannnicht
odernichtmehrvorhanden,so kanndie erledigteStelle nur durchErgänzungswahl(Art. 124
der pfälzischenGemeindeordnung)wiederbesetztwerden.

36.

Nebenden§§ 33, 34 der Wahlordnungsind auf dieWahlen der nichtberufsmäßigen
Adjunkten!)und ihrer Ersatzmännerauchdie Ziff. 33, 34 dieserAnweisung entsprechend
anzuwenden.

Im § 33 der Wahlordnungund in derZiff. 33 dieserAnweisungist wiederumauf
die §§ 3—31 und die Ziff. 3—31 daselbstverwiesen.

Auf dieWahl der nichtberufsmäßigenAdjunktenund ihrerErsatzmännerhabenhiernach
—vorbehaltlich der abweichendenVorschriftendes§ 36 derWahlordnung—entsprechende
Anwendungzu finden:

a. die Vorschriftender §S 3—31 der Wahlordnungund der Ziff. 3—31 dieser
Anweisung,soweit§ 34 und Ziff. 34 daselbstnichtsanderesbestimmen,

b. die Vorschriftendes § 34 derWahlordnungund derZiff. 34 dieserAnweisung.

Zu Ziff. 35 u. 36. 1) Nicht hierher zu rechnensind die sog.Polizeiadjunkten für NebenortenachArt. 7
der pfälzischenGemeindeordnung. Vgl. die Begründung zum Entwurf eines Gemeindewahlgesetzes(Verh. d. K.
d. Abg. 1907/8 Beil. 463 S. 12 Fußnote ).
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Dazu wird folgendesbemerkt:

Zu Ziff. 3 dieserAnweisung. Das Muster für die Aufforderungzur Ein=
kFeichung von Vorschlagslisten(Beilage 1) bedarf für die Wahl
der nichtberufsmäßigenAdjunktenentsprechenderAbänderung.

Zu Ziff. 6. Die Zahl der nichtberufsmäßigenAdjunktenbeträgtin denGe=
meindenmit mehrals 4000 Einwohnernzwei(Art. 55 Buchst.b
der pfälzischenGemeindeordnung).

Die Wahl der beidenAdjunktenund ihrer Ersatzmänner
erfolgt in einem Wahlgange.

Zu Ziff. 18—24 (Eingang). Sollte eine gültige Vorschlagslistenicht vor=
handensein, so verwandeltsichauchbei der Wahl der nichtbe=
rufsmäßigenAdjunktenund ihrerErsatzmännerdieVerhältniswahl
von selbstin dieMehrheitswahl.Entscheidendist abersolchenfalls
nichtdie absoluteMehrheit (Art. 119 Abs.I der pfälzischenGe=
meindeordnung),sondern— gleichwiebei derWahl derGemeinde=
räte — die relativeMehrheit.

Zu Ziff. 27. Die Zahl der zu wählendenErsatzmännerder nicht berufs=
mäßigenAdjunktenbeträgtzwei (8 36 Ziff. 2 derWahlordnung).

Zu Ziff. 29, 30. Die Vorschriftender §§ 29 und 30 Abs. II derWahl=
ordnungsind hier gegenstandslos.

37.
Bei denErgänzungswahlenhandeltes sich um die Wiederbesetzungvon Stellen, die

im Laufe derWahlperiodefrei gewordenund für welcheErsatzmännernichtodernichtmehr
vorhandensind. NachArt. 200/124 beiderGemeindeordnungensind solcheErgänzungs=
wahlenvorzunehmen,wenndie Gemeindeverwaltung(Magistrat,Gemeindeausschuß,Ge=
meinderat),die GemeindeversammlungodereinevorgesetzteVerwaltungsbehördesie als not=
wendigerklärt. In dieserVoraussetzungder Ergänzungswahlentritt keineAnderungein.

Die Ergänzungswahlenhabennachden Grundsätzender Verhältniswahlstattzufinden,

a. wenngleichzeitigmehrereStellen zu besetzensind,
b. außerdem,wenndieErgänzungswahlin Verbindungmit einerregelmäßigenWahl
vorgenommenwird.

Der Fall unterb kann nur in Gemeindenmit städtischerVerfassung,in diesenaber
sowohlin Bezug auf Gemeindebevollmächtigteals in Bezug auf bürgerlicheMagistratsräte
eintreten. In denrechtsrheinischenLandgemeindenund in denGemeindenmit pfälzischer
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Gemeindeverfassungist er unmöglich. Denn dort wird bei der regelmäßigenGemeindewahl
stetsdie ganzeGemeindeverwaltung(Gemeindeausschuß,Gemeinderat)erneuert.

Nebenden Vorschriftender 88 2 —26 und der §§ 33, 34, 36 der Wahlordnung
sind bei denErgänzungswahlenauchdie Ziffern 3—26 und 33, 34, 36 dieserAnweisung
entsprechendanzuwenden.

Die Anwendungdes § 2 der Wahlordnung (Ausschließungvon Bezirkswahlenfür
städtischeGemeindebevollmächtigte)hat zur Folge, daß Ergänzungswahlen,die unter § 37
Abs. I fallen, auchin der UÜbergangszeitnicht bezirksweise(Art. 200 Abs. II der rechts=
rheinischenGemeindeordnung)vorgenommenwerdenkönnen.

Die Vorschriftdes § 37 Abs.III der Wahlordnunghängtdamit zusammen,daß sich
Ergänzungswahlennichtauf die Wahl von Ersatzmännernerstrecken.Wird dieErgänzungs=
wahl in Verbindungmit einer regelmäßigenWahl vorgenommen(obenBuchst.b), so ist
übrigenseineUnterscheidungzwischendenGemeindebevollmächtigtenoder Magistratsräten,
die aus der regelmäßigen,und denen,dieausderErgänzungswahlhervorgehen,nichtmöglich.
Die ErsatzmännerjederVorschlagsliste(§§ 27, 28, 30 Abs. 1) habendaher als solche
für alle Gewähltender Liste zu gelten.)

Die Muster für die Aufforderungzur Einreichungvon Vorschlagslistenund für die
Bekanntmachungder Vorschlagslistenund der Verbindungserklärungen(Beilagen1, 2) be=
dürfenfür ErgänzungswahlenentsprechenderAbänderung.

Münchenden 19. August 1908.

v. GCrettreich.

Zu Ziff. 37. 1) Vgl. auch oben Ziff. 29 Fußnote 1.
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Beilage 1.

Muster
fürdie

Aufforderungzur Einreichungvon Vorschlagslisten.)
(5 3 der Wahlordnung.)

Die Wahl der Gemeindebevollmächtigten — Gemeinderäte?) — und
ihrer Ersatzmänner hat nachdenGrundsätzender Verhältniswahlmit freienund ver=
bundenenListenstattzufinden.

Es wird daheraufgefordert,Vorschlagslisteneinzureichen.
Die Einreichunghat beimBürgermeistervorAblauf der 10 Tage zu erfolgen,während

derendie Wählerlisteaufliegt.
Jede Vorschlagslistemuß von mindestens 3) in der WählerlisteeingetragenenPer=

sonenunterzeichnetsein.
Die Vorschlagslistedarf höchstens .4) Namenenthalten. Die einzelnenNamen

dürfenauchzweimaloderdreimal— durchWiederholungder Namen—aufgeführt sein;
dochdarf dadurchdie bezeichneteHöchstzahlvon Namennichtüberschrittenwerden.

Die Vorgeschlagenenmüssendeutlichbezeichnetund in erkennbarerReihenfolgeauf=
geführtsein.

Der Vorschlagslisteist die schriftlicheErklärungeinesjedenVorgeschlagenenbeizufügen,
daß er der Aufnahmein die Vorschlagslistezustimme. Stimmt jemandder Aufnahmein
mehrals eineVorschlagslistezu, sosind seinesämtlichenZustimmungserklärungenungültig.

Zwei odermehrerenVorschlagslistenkann die übereinstimmendeschriftlicheErklärung
derUnterzeichnerbeigefügtwerden,daß dieListenmiteinanderverbundenseien. EineGruppe
miteinanderverbundenerListengilt gegenüberanderenVorschlagslistenals eineeinzigeVor=
schlagsliste.

1) Diese Aufforderung ist mit der Bekanntmachungüber die Auflegung der Wählerliste (Art. 176/105
Abs. IV beider Gemeindeordnungen)zu verbinden. Der Wortlaut des Musters wird sichalso an dieseBekannt=
machungunmittelbar anzuschließenhaben.

Für den Fall der Nachwahl s. § 31 der Wahlordnung und Ziff. 31 der Vollzugsanweisung.
) In den Gemeindenmit pfälzischerGemeindeverfassung.
*) 10 in Gemeindenmit weniger als 10000 Einwohnern, 20 in größerenGemeinden.
") 1½mal so viel, als gleichzeitig Gemeindebevollmächtigteoder Gemeinderätezu wählen sind. — Für

Ergänzungswahlen s. jedoch§ 37 Abs. III der Wahlordnung. 94
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a.
b.
fehlendeUnterschriftenzu beschaffen
undentlicheBezeichnungenderVorgeschlagenenoderihrerReihenfolgezu verbessern,
die Verbindungder Vorschlagslistemit einer anderenListe oder mit mehreren
anderenListenzu erklären.

die nicht rechtzeitigeingereichtwordensind,
die nicht von mindestens .9) in der WählerlisteeingetragenenPersonenunter=

soweitdarin nachAufführungvon . ) gültigenNamen weitereNamen ent=
haltensind odersoweitein Name öfter als dreimalaufgeführtist,
soweit die Vorgeschlagenennicht deutlichbezeichnetoder nicht in erkennbarer
Reihenfolgeaufgeführtsind,

zugestimmthabenoder die der Aufnahmein mehr als eineVorschlagslistezu=
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Beilage 2.

Muster
für die

Bekanntmachungder Vorschlagslistenund der Verbindungserklärungen.
(5§13 der Wahlordnung.)

Für die Wahl der Gemeindebevollmächtigten— Gemeinderätet)— und ihrer Ersatz=
männer,die auf . . . . . . . ... den 19 . .. mittags.. Uhr
anberaumtist, sind folgendeVorschlagslisteneingereichtworden:

Vorschlagsliste A. Vorschlagsliste B.

Anton Meier, Kaufmann,A=Straße1.

Anton Meier, Kaufmann,A=Straße1.

AntonMeier, Kaufmann,A-Straße1.

Ernst Hofer, Rechtsanwalt,B=Straße2.

Ernst Hofer, Rechtsanwalt,B=Straße2. (Entsprechendauszufüllen.)

Franz Kühl, Rentner,C=Straße3.

Otto Stab, Landwirt, D=Straße4.

Hans Bern, Werkmeister,E=Straße5.

Dr. Fritz Ruck, prakt.Arzt, F=Straße6.

Vorschlagsliste C. Vorschlagsliste D.

(Entsprechendauszufüllen.) (Entsprechendauszufüllen.)

0 In denGemeindenmitpfälzischerGemeindeverfassung.
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Die VorschlagslistenA und C sind miteinanderverbundenworden.

Die Wähler sind an die Vorschlagslistennicht gebunden. Sie könnendie Namen
der zu wählendenPersonenden verschiedenenVorschlagslistenentnehmen;auchkönnensie
Personenwählen,die auf keinerVorschlagslistestehen.?.)

Ein Wahlzettel darf höchstens ) Namen enthalten. Die einzelnenNamen
dürfenauchzweimaloderdreimal— durchWiederholungder Namen— aufgeführtsein;
dochdarf dadurchdie bezeichneteHöchstzahlvon Namen nichtüberschrittenwerden. «

Jede Stimme, die für einenKandidatendervorstehendenVorschlagslistenabgegeben
wird, zählt zunächstfür die Vorschlagslisteund erstinnerhalbdieserfür den Kandidaten.

Die zu besetzendenGemeindebevollmächtigtenstellen— Gemeinderatsstellen!)— werden
unter die Vorschlagslistenund unter die auf keinerListe stehendenKandidatennachdem
Verhältnisseder auf sie gefallenenStimmen verteilt Kandidaten,die auf keinerVorschlags=
liste stehen,werden,jederfür sich,einerVorschlagslistegleichbehandelt.
Die Stellen, die auf jedeVorschlagslisteentfallen,werdendenKandidatender Liste
nachMaßgabeder Stimmenzahlzugewiesen,die jedervon ihnenerhaltenhat.

Innerhalb jederVorschlagslistewerdenfür die gewähltenKandidatender Liste, und
zwar bis zur Hälfte der Zahl der Gewählten,Ersatzmänneraus den Kandidatender Liste
bestimmt,die denGewähltenan Stimmenzahlzunächstfolgen.

Die erwähnteVerbindungder VorschlagslistenA und C hat zur Folge, daß diese
beidenListenbei der Stellenverteilunggegenüberden anderenListen als eine einzigeVor=
schlagslistegelten.“) .

Die hiernachauf die ListengruppeA, CentfalleudenStellen werdenunter die Einzel=
listenA und C nachdemVerhältnisseder auf jedevon beidengefallenenStimmen unter=
verteilt.“)

(Ort, Tag, Unterschrift.)

1) In den Gemeindenmit pfälzischerGemeindeverfassung.
:) Ist nur eine gültige Vorschlagsliste eingereichtworden, so ist dieser Absatz etwa so zu fassen:„Die

Wähler sind an die Vorschlagslistenicht gebunden. Sie könnenauch Personen wählen, die nicht auf der Vor=
schlagslistestehen.“ Auch ist solchenfallsin den folgendenSätzen immer nur von der Vorschlagslistezu sprechen.

*) 1½mal so viel, als gleichzeitigGemeindebevollmächtigteoder Gemeinderäte zu wählen sind. — Für
Ergänzungswahlens. jedoch§ 37 Abf. III der Wahlordnung.

“) Liegt eine gültige Listenverbindungnicht vor, so bleibendie beidenletztenAbsätzeweg.
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Beilage 3.

Muster für die Stimmlisten.
(Ziff. 17derVollzugsanweisung.)

Stimmliske

zur Wahl der

in

19

*) Einzusetzen1 oder 2.
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Stimmenempfänger.
l

2 I lBorschlagslisteA. — — — — 1K
——— „ . . — –mi

AntonMeier,Kaufmann,A-Straße 1. 7=p.
Derselbe. — . —
Derselbe. — E —
ErnstHofer,Rechtsanwalt,B.Straße2. „;„ 1. EEIEEIIIIIIIIE
Daselbe, 11.—lls
FranzKühl,Rentner,C.Straße3. M&&„ DEDEDMD9
Otto Stab, Landwirt, D=Straße 4. **'= 2 v 5 3 # 5 .

Haus Bern,Werkmeister,E=Straße5. *“"⅝ . 4——— =m=*=npN
Dr.FritzRuck,prakt.Arzt,F.Straße6. — i«f1

;«.i«- — g Ii
AntonMeier. —

ErnstHofer. 2IQ 11s
— I i i.s ji si ;

FranzKühl. 1 "„ % 4 D
.j s : ; !i!.!

OttoStab. »F «j«. j!s«’;,. T
’ « ! . 1 .- ) .- . -

dansBern. — EE ELo — —
Dr. Fritz Ruck. EEIIEIIIII 2&„„

* . 141
Vorschlagsliste B.

–—. —

’..
.... 4ä— — — E

J —
1 4% nI .#t i

c– —— — —
# EEEIIIIIIE

–
! I„
J□— —.
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Pfälzisches Städteverfassungsgesetz.

Im NamenSeinerMajestät des Königs.

Zlitpol!
vonGottesGnadenFKrniglicherPringvonLayern,

Renent.
Wir habennachVernehmungdes Staatsrats mit Beirat und Zustimmung der

KammerderReichsräteund derKammerderAbgeordnetenbeschlossenundverordnen,was folgt:

Art. 1.

1Den pfälzischenStädten kann auf Antrag der GemeindeverwaltungdurchKönigliche
EntschließungdieVerfassungder städtischenGemeindenrechtsdesRheins sowie,nebendieser,
die Kreisunmittelbarkeitverliehenwerden.

IIDer Antrag bedarfder Zustimmungvon zwei Dritteilen der abstimmendenGe=
meindebürger.Die AbstimmungerfolgtnachöffentlicherBekanntgabedesAntrags schriftlich
zu Protokoll. Das Abstimmungsprotokollist innerhalb einer ausschließendenFrist zur
Aufnahmeder Unterschriftenim Gemeindehausaufzulegen.

znDie Verleihungder KreisunmittelbarkeiterfolgtnachEinvernahmedesLandrats

7
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Art. 2.

! Für die pfälzischenStädte, denendie städtischeVerfassungoder die Kreisunmittel=
barkeitverliehenwird, treten alle gesetzlichenVorschriftenin Kraft, welchedie besondere
Verfassungder städtischenGemeindensowiedie Sonderstellungder kreisunmittelbarenStädte
rechtsdesRheins begründenodermit dieserVerfassungoderSonderstellungzusammenhängen.

An Stelle derBefugniszur Annahmeder rechtsrheinischenLandgemeindeverfassung
(Art. 9 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnungfür die Landesteilediesseitsdes Rheins)
tritt für die pfälzischenGemeindenmit städtischerVerfassungdie Befugnis, zur pfälzischen
Gemeindeverfassungzurückzukehren.

u1Die EinrichtungderGemeindeeinnehmereienhat für diepfälzischenGemeindenmit
städtischerVerfassungfortzubestehen.NähereBestimmungenhierüber,dann für die formelle
BehandlungdesKassen=undRechnungswesensüberhaupt,bleibenderKreisregierung,Kammer
des Innern, vorbehalten.

IV In denpfülzischenGemeindenmit städtischerVerfassungkannder Magistrat mit
Zustimmungder Gemeindebevollmächtigtenbeschließen,die BeitreibungderGemeindeumlagen
und der sonstigenöffentlichrechtlichenGemeindegefälleselbstzu bewirken;er hat dabeials=
dann die nämlichenBefugnissewie das Rentamt in Bezug auf dieBeitreibungderStaats=
gefälle.

VIm Bereichevon gesetzlichenVorschriften,die nur für diePfalz gelten,tritt in den
pfälzischenGemeindenmit städtischerVerfassungan Stelle der Zuständigkeitdes Gemeinde=
rats und der Gemeindeversammlungdie Zuständigkeitdes Magistrats und der Gemeinde=
bevollmächtigten.

Art. 3.

1ie Verleihungder Kreisunmittelbarkeitan pfälzischeStädte erfolgtunterAufrecht=
erhaltungdes Distriktsverbandes.Die LösungdiesesVerbandeskannnur aufGrund vor=
gängigerVereinbarungderBeteiligtenerfolgen.Bei derBeschlußfassunghierüberim Distrikts=
rate geltendie Vertreterder ausscheidendenStadt nichtals dessenMitglieder.

11Bei AufrechterhaltungdesDistriktsverbandesgeltennachstehendebesondereVorschriften:
1. Bei der Wahl der distriktsgemeindlichenVertreterzum Landrat(Art. 3 des
Gesetzes,die Landrätebetreffend,vom 28. Mai 1852) sind die Vertreter der

dieserStadt nichtwählbar.
2. Die entsprechendgleicheAusscheidungfindet bei der Wahl der distriktsgemeind=
lichenVertrauensmänner,Schätzerund dergleichenstatt. Ist dieZahl der Ver=
trauensmännerusw. nachderEinwohnerzahlderDistriktsgemeindezu bestimmen,
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so kommtals solchedieZahl in Betracht,die sichnachAbzug derEinwohnerzahl
der kreisunmittelbarenStadt ergibt.

3. Der Art. 41 Abs. 4 des Gesetzesüber die öffentlicheArmen=und Kranken=
pflege(G. u. V.Bl. 1902 S. 186) findetkeineAnwendung.

Art. 4.

Der Art. 29 Abs.6 des GesetzesüberHeimat, Verehelichungund Aufenthalt(G. u.
V.Bl. 1899 S. 470) tritt für die pfälzischenGemeindenmit städtischerVerfassungaußer
Kraft.

Art. 5.

1Bei Verleihungder städtischenVerfassungan einepfälzischeStadt tretenfür diese
dieVerschriftenüberdieWahl derGemeindebevollmächtigtenund desMagistrats dreiMonate
vor demZeitpunktin Kraft, in demdieVerleihungwirksamwird. Die erstenErneuerungs=
wahlen finden gleichzeitigmit den nächstenregelmäßigenGemeindewahlen(Art. 176 der
Gemeindeordnungfür die Landesteilediesseitsdes Rheins) statt.

1.BesoldeteMitgliederdesGemeinderatstretenmit ihrenvertragsmäßigenRechtenin
denMagistrat über. Unterliegensie nocheiner Wiederwahl,so erfolgt diesedurch die
Gemeindebevollmächtigten.

Gegebenzu Hohenschwangau,den 15. August 1908.

Luitpold,
Prinz von #Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Arhr.v.Podewils. v.Miltner. Dr. v.Wehner. v. Pfaff. v.Brettreich.
J. V. J. V.

StaatsratFrhr. v.Schachy.StaatsratFrhr. v.Speidel.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Bekanntmachung, denVollzug des pfälzischenStädteverfassungsgesetzesbetreffend.

K#.Staatsministeriumdes Innern.

Im Einverständnissemit denübrigenK. Ministerienwird zumVollzugedespfüälzischen
Städteverfassungsgesetzesvom 15. August 1908 (G. u. V. Bl. S. 471) folgendesbekannt=
gegeben:

J.

Die städtischeVerfassungsowiedie Kreisunmittelbarkeitkann in der Pfalz nur einer
„Stadt“ verliehenwerden.DieseBeschränkunghat zurFolge, daß einepfälzischeGemeinde,
die denTitel „Stadt“ nichtbereitsführt, gleichwohlaberdie städtischeVerfassunganstrebt,
spätestensmit demGesucheum Verleihung dieserVerfassungauch das Gesuchum Ver=
leihungdes Titels „Stadt“ (nachArt. 8 Abs. II der pfälzischenGemeindeordnung)
stellenmuß.

II.

Der Art. 2 Abs. I soll nach der Begründungdes Gesetzentwurfszum Ausdrucke
bringen,daß für die beteiligtenGemeindenvon der rechtsrheinischenGemeindeordnungund
von sonstigengesetzlichenVorschriftenalle jeneBestimmungenin Kraft treten,welchedie
Eigenartder rechtsrheinischenStadtgemeindenund kreisunmittelbarenStädte begründenoder
mit ihr zusammenhängen,daß aber alle Vorschriftendes pfälzischenRechtesin Geltung
bleiben,die durchdieseEigenart nichtberührtwerden.

In Kraft bleibenhiernachzum Beispiel die sachlichenVorschriftender pfälzischen
Gemeindeordnungüber die Gemeindebezirke,die Gemeindeangehörigkeit(Bürgerrecht),das
Gemeinde=undStiftungsvermögen,dieGemeindebedürfnisseundderenBefriedigung(Art. 1—5,
7, 8 Abs. II, 9—36, 38—53, 86, 88—93, 99, 100, 101), fernerdie pfälzischen
Rechtsnormenüberdas Kirchenvermögens=undKirchengemeinderecht,wobeijedochnachArt. 2
Abs. V des pfälzischenStädteverfassungsgesetzesdie Zuständigkeitdes Magistrats an Stelle
der des Gemeinderatstritt (vgl. Fabrikratsdekretvom 30. Dezember1809 Art. 93, 96,
99, 102; Gesetzüberdas Gemeindeumlagenwesenim Rheinkreisevom 17. November1837
Art. 7, 9, 10, G.Bl. S. 145).

Dagegentretenan Stelle des bisherigenRechteswegendesZusammenhangesmit der
erwähntenEigenart — vorbehaltlichder weiterenVorschriftendes pfälzischenStädte=
verfassungsgesetzes— insbesonderedie entsprechendenBestimmungenin den folgendenVor=
schriften:
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27 Abs.II, 31 Abs.III, 40 Abs.III, 47 Abs.I, 58, 67 Abs.II, 70—122,
153 Abs.VII, VIII, 159 Abs.1 Ziff. 8, 9, Abs.II, 160, 162, 164—168,.
172—196, 200;

(EinErfordernis für dieVerleihungderstädtischenVerfassungistderAustritt
aus demetwabestehendenBürgermeistereiverbande.Denn die Vorschriftenbeider

Gemeindeordnungenüber dieBürgermeistereien(Art. ..3160 1105) sonsow

das Wesendes Bürgermeistereiverbandesüberhauptlassensichmit der städtischen
VerfassungeinerGemeindedes Verbandesnicht vereinigen.)
Gesetzüber denSchadensersatzbeiAufläufenvom12. März 1850 Art. 4 Ziff. 1,
Art. 10, 13 mit demGesetzüberdas Einschreitender bewaffnetenMacht vom
4. Mai 1851 Art. 14 und demAusführungsgesetzezum BürgerlichenGesetz=
buchevom 9. Juni 1899 Art. 142, 145;
Distriktsratsgesetzvom 28. Mai 1852 Art. 3 Buchst.a;
Landratsgesetzvom 28. Mai 1852 Art. 2 Buchst.b, Art. 4;
Heimatgesetzvom 16. April 1868 usw. Art. 9 Abl. II, 20, 24, 26 Abs. II
(G. u. V. Bl. 1899 S. 470);
Armengesetzvom 29. April 1869 usw. Art. 22 Abs. I Ziff. I, Abs. II, IV,
23 Abs. II, 25 Abs. I, 26, 32 Abs. II, 34 Abs. III, VIII, 35 Abs. III,
37 Abs. I, IV, 41 Abs. IV, 42 Abs. 1;

(Art. 41 Abs. IV kommtnur im Falle der Lösungdes Distriktsverbandes
in Betracht;s. Art. 3 Abs II Ziff. 3 des pfälzischenStädteverfassungsgesetzes.)

14 Abs. II, 21 Abs. II;
Brandversicherungsgesetzvom 3. April 1875 Art. 39 Abs. II;

(Nicht hierherzu rechnenist Art. 69, da dieSondervorschriftfür diePfalz
— Gesetzvom 5. Mai 1890 Art. 5 — ihremInhalte nach mit der Ge=
meindeverfassungnichtzusammenhängt.)
AusführungsgesetzzumGerichtsverfassungsgesetzevom23. Februar1879 Art. 24;

(Art. 55, der die kreisunmittelbarenStädte verpflichtet,dieAmtsanwaltschaft
gegenEntschädigungselbstzu besorgen,ihnenaberkeinenAnspruchhieraufgibt,

Beamteder Justizverwaltungbesorgt.
Auch bezüglichder Aufsichtüber die Amtsführungder Standesbeamtenin

derPfalz, die nachArt. 74 a — G. u. V. Bl. 1899 Nr. 28 Beilage S. 67 —
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zu den Gegenständender Justizverwaltunggehört, verbleibtes beim geltenden
Rechte.)

10. Ausführungsgesetzzum Viehseuchengesetzevom 21. März 1881 Art. 4 Abs. II
mit demMilzbrandgesetzevom 26. Mai 1892 Art. 5;

11. Hengste=Körgesetzvom 26. März 1881 Art. 2 Abs. II;
12. Zuchtstiergesetzvom 5. April 1888 Art. 9 Abs. 1;
13. Gesetzüberdie gemeindlicheBesitzveränderungsabgabevom 15. Juni 1898;
14. AusführungsgesetzzumBürgerlichenGesetzbuchevom9. Juni 1899 Art. 94—98;
15. Gesetzeüber die Einkommen=,Kapitalrenten=undGewerbsteuervom9. Juni 1899

Art. 33, 34, — 20, — 34, 35;
16. Abmarkungsgesetzvom 30. Juni 1900 Art. 4 Abs. V;
17. Schulbedarfgesetzvom 28. Juli 1902 Art. 6, 13 Abs. J.
Der Hauptinhalt des hiernachauf die Pfalz übertragenenStadtverfassungsrechts,

nämlich die entsprechendenBestimmungender Art. 70—122, 160, 162, 164—168,
172—196, 200 der rechtsrheinischenGemeindeordnung,ist nachstehendanhangsweisewieder=
gegeben.

III.

Außer den erwähntengesetzlichenVorschrifteneignensichzurÜbertragungauchdiegleich=
artigen nichtgesetzlichenVorschriften. Es wird daher—soweit verordnungsmäßigeVor=
schriftenin Betracht kommen,mit Allerhöchster Ermächtigung —bestimmt, daß für
die pfälzischenStädte, denendie städtischeVerfassungoderdieKreisunmittelbarkeitverliehen
wird, alle verordnungsmäßigenund ministeriellenVorschriftenin Kraft treten,die mit der
besonderenVerfassungder städtischenGemeindenodermit derSonderstellungderkreisunmittel=
barenStädte rechtsdes Rheins zusammenhängen.

Hierher gehöreninsbesonderedie entsprechendenBestimmungenin denfolgendenVor=
schriften:

1. VerordnungüberdieBildung derSchulinspektionenvom22. März 1821 (Reg.Bl.
S. 291) mitMin, Entschl.vom5. Juli 1822, 24. Juni 1839 und8. Mai 1840
(Weber,Gesetz=undVerordnungen=SammlungBd. 2 S. 129, Bd. 3 S. 289, 291);

2. Verordnungüberdie Tanzmusikenvom 18. Juni 1862 § 2 Ziff. 2 (Reg.Bl.
S. 1391);

3. VerordnungüberdieDienstzeichenderGemeindeverwaltungsmitgliedervom 4. Au=
gust 1869 §§ 1, 2 (Reg.Bl. S. 1457);

4. Min. Entschl. überdieQualifikationslistenderLokalschulinspektorenvom 31. März
1870 Ziff. 2, 3, 7 (M.Bl. f. K. u. Sch.A. S. 65);

Goccgle
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Zuständigkeitsverordnungvom4. Januar 1872 § 18 Ziff. 1, 2 (Reg.Bl. S. 25);
InstruktionzumOnartirrleistungsgesetevom8. Juli 1875 §F3 Abs.III (G. u.
V.Bl. S. 513);
Verordnungüber die Standesämtervom 14. Oktober1875 §§ 2, 3 (G. u.
V. Bl. S. 623) mitMin. Entschl.vom 20. November1875 Ziff. 5 Abs. II
(Weber,Gesetz=und Verordnungen=SammlungBd. 11 S. 188);
KaiserlicheVerordnungzum Kriegsleistungsgesetzevom 1. April 1876 BeilageB
(R.G. Bl. S. 137) mitMin. Entschl. vom 21. August 1876 (M.Bl. S. 346);
Min.Bek.zumHaussteuergesetzevom4. April 1882 § 6 Abs.V (G. u.V.Bl.

Verordnungüberdie ErrichtungderVolleschule und die Bildung der Schul=

V.Bl.S. 407);
Min. Bek. überdie gemeindlichenDienstsiegelvom 20. November1883 Buchst.b
(G. u.V. Bl. S. 461); -
VerordnungüberdieSchulversitumnissevom2.September1886§2Abf.l,ll,
§ 6 (G. u.V.Bl. S. 585);
VerordnungüberdieDienstkleidungusw.der gemeindlichenPolizeibedienstetenvom
12. Mai 1888 §8 1—3 (G. u.V.Bl. S. 453);
Verordnungzum Zuchtstiergesetzevom 16. Juni 1888 § 1 Abs.II Ziff. 1, 82
(G. u.V. Bl. S. 475);
Wehrordnungvom 19. Januar 1889/29. September1904 § 2 Ziff. 6 Anm.“)
(G.u.V.Bl. 1904 S. 533); «
VerordnungzumGewerbegerichtsgesetzevom16.August1890 § 4 (G. u.V.Bl.
S. 571);
Verordnungzur Gewerbeordnungvom 29. März 1892 S 50 (G. u. V.Bl.
S. 61);
Verordnungzum onemwerscherungegresvom8. Juni 1892 8§2 Abf., III,
§ 4 Abs. I, II (G. u. V. Bl. S. 185);
Min. Entschl.zumGesetzüberdieFomilienunterstützungbei Friedensübungenvom
29. Juni 1892 Ziff. 5 (M. Bl. S. 279);
Min. Bek.überdieZusammensetzungderOrtsschulbehördenvom29.November1897
(G.u. V. Bl. S. 370);
Instruktionzum Naturalleistungsgesetzevom 28. August 1898 AbschnittIII
Buchst.C (G. u.V. Bl. S. 509);

Gocgle



Zu Art. 2
Abs. III.
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Verordnungzum Invalidenversicherungsgesetzevom 14. Dezember1899 8§ 6, 7
Abs.III, § 8 Abs.II und Wahlordnungvom gleichenTage §§ 1, 3, 7 (G. u.
V.Bl. S. 1008, M.Bl. S. 735);
Verordnungzum Impfgesetzevom 17. Dezember1899 §§ 2, 6 mitMin. Bek.
vom21. Dezember1899 Buchst.A Ziff. 1,b (G. u. V.Bl. S. 1049, 1054);
Min.Bek. über die Gemeindewaisenrätevom 22. Dezember1899 §§ 8 u. ff.
(M.Bl. 1900 S. 108);

Ziff. 3, 4 (G.u.V.Bl. S. 1209);
N3N3#vom 17. Februar 1901 § 58 Abs. I, II (G. u.V. Bl.

S. 80;
Pferdeaushebungsvorschriftvom 7. August 1902 15 Abs. IV Ziff. 2 (G. u.
V.Bl. S. 623);
Min.Bek. überdieDienstkleidungusw.vonGemeindebeamtenvom12.März 1903
(M. Bl. S. 103);
Schulpflichtverordnungvom 4. Juni 1903/20. Juni 1907 §§ 4 Abs. II,
5a Abs. II, 6, 9, 10 Abs. II, 11, 15 Abs. III, 16 Ziff. 3, 19
Abs. II (G. u. V. Bl. 1903 S. 359, 1907 S. 499) mitMin. Bek. vom
7. März 1906und21. Juni 1907 (M.Bl. f. K. u. Sch.A.1906S. 143,
1907 S. 394);
Verordnungzum Kaufmannsgerichtsgesetzevom 3. August1904 § 4 (G. u.
V.Bl. S. 273).

IV.

Vgl. die pfälzischeGemeindeordnungArt. 65, 67, 89 Abs. II, dann 78
Abs.X.
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V.

Art. 2 Abs. V trifft für denAnwendungsbereichjener gesetzlichenVorschriftenVor=
sorge,die nur für diePfalz erlassensind unddahermit der rechtsrheinischenStadtverfassung
nichtzusammenhängen.Im BereichedieserVorschriftensoll in denpfälzischenGemeinden
mit städtischerVerfassungdie Zuständigkeitdes Gemeinderatsauf denMagistrat, die Zu=
ständigkeitder Gemeindeversammlungauf die Gemeindebevollmächtigtenübergehen.

Das Gleicheist auchfür denAnwendungsbereichnichtgesetzlicherVorschriftender be=
zeichnetenArt veranlaßt. Es wird daher— soweit verordnungsmäßigeVorschriftenin
Betracht kommen,mit Allerhöchster Ermächtigung —bestimmt, daß der Art. 2
Abs. V des pfälzischenStädteverfassungsgesetzesauchim BereichenichtgesetzlicherVorschriften,
die nur für die Pfalz gelten,Anwendungzu findenhat.

Hierhergehörigegesetzlicheund nichtgesetzlicheVorschriftensind z. B.:
PfälzischeGemeindeordnungArt. 13, 39;
HeimatgesetzArt. 28 Abs.IV, Art. 29 Abs.VIII (G. u. V.Bl. 1899 S. 470);
Fabrikratsdekretvom30. Dezember1809 Art. 4 Ziff. 2, Art. 93, 96, 99, 102;
Landesadministrationsverordnungüber das Gabholz vom 21. August 1816

Ziff. 2 mit Regierungsausschreibenvom 10. August 1832 (Linksrhein.
Amtsblatt1816S. 245, Amts=undInt. Bl. desRheinkreises1832
S. 489) — wobeidieGenehmigungderBeschlüssekreisunmittelbarerStadt=
magistrateder Kreisregierung,Kammerdes Innern, zusteht—;

Gesetzüberdas Gemeindeumlagenwesenim Rheinkreisevom 17. November1837
Art. 7, 9, 10 (G.Bl. S. 145) —bezüglichderKultusumlagen—;

Forststrafgesetzfür diePfalz vom2. Oktober1879 Art. 52 Abs. III (G. u.
V.Bl. S. 1417);

Verordnungüberdie Sicherheitsleistungder Steuer=und Gemeindeeinnehmerder
Pfalz vom 23. August 1903 §8§4, 5, 7, 11 (G. u. V. Bl. S. 461).

Daß die ortspolizeilichenZuständigkeitendesBürgermeisters(vgl. z.B. Jagdverordnung
vom 23. Juli 1814 Art. 3, Amtsblatt der gemeinschaftl.Landesadministrationskommission
S. 21, dann Verordnungüber die Tanzmusikenvom 18. Juni 1862 § 2 Ziff. 4,
Reg.Bl. S. 1391) auf denMagistrat übergehen,ist in derBegründungdesGesetzentwurfs
als selbstverständlichbezeichnet.

VI.

Die Verleihungder Kreisunmittelbarkeitan pfälzischeStädte erfolgtregelmäßigunter
Aufrechterhaltungdes Distriktsverbandes.

97
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Zu Art. 3
Abl. II.
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Wie die Begründungdes Gesetzentwurfsausführt, erhält hierbeider kreisunmittelbare
Stadtmagistratfür den Stadtbezirk— nach nähererBestimmungder Art. 93, 96 der
rechtsrheinischenGemeindeordnung— alle Zuständigkeitender Distriktsverwaltungs=und
Distriktspolizeibehörde,und die Stadt scheidetaus dem staatlichenVerwaltungsbezirkedes
Bezirksamts aus. Dagegenbleibtdie StadtgemeindeMitglied der Distriktsgemeindemit
allen ihren bisherigenRechtenund Verbindlichkeiten,auch treten in Bezug auf die Rechte
und Verbindlichkeitender Distriktsgemeinde,dann in der Bestellung,der Zuständigkeitund
demGeschäftsgangedes Distriktsrats, des Distriktsratsausschusses,des Vorstandesbeider
Vertretungskörpersowie der sonstigendistriktsgemeindlichenOrgane — abgesehenvon den
weiterenVorschriftendes Art. 3 des pfälzischenStädteverfassungsgesetzes— keinerleiVer=
änderungenein. Insbesonderebleibt der BezirksamtmannVorstand des Distriktsrats und
desDistriktsratsausschusses.In dieserEigenschaft,aberauchnur in dieser,erstrecktsichseine
Zuständigkeitörtlichauchauf denBezirkderkreisunmittelbaren,zumDistriktegehörigenStadt.

Aus demGesagtenergibtsichbeispielsweise,daßDistriktsstraßenstreckenim Bezirkeder
kreisunmittelbarenStadt dieEigenschaftvon Distriktsstraßenbeibehaltenund daß ihreUnter=
haltung nach wie vor eineGesamtlastder Distriktsgemeinde,sohineinenGegenstanddes
Wirkungskreisesder distriktsgemeindlichenOrgane bildet. Nicht zu diesenGegenständenzählt
dagegendie ErlassungpolizeilicherVorschriftenüberdenVerkehrauf solchenStraßenstrecken
oder über derenSicherstellunggegenBeschädigungen(ReichsstrafgesetzbouchS§366 Nr. 10,
Polizeistrafgesetztuchfür Bayern Art. 90, dann Art. 2 Ziff. 6, Art. 4). Solche Vor=
schriftenwerdendaher für denStadtbezirk nicht vom Bezirksamte,sondernvom Stadt⸗
magistraterlassen.

VII.

Der letzteSatz des Art. 3 Abs. I soll für Beschlußfassungendes Distriktsrats über
dieLösungdesDistriktsverbandesdiegesetzlicheRegelüberdieBeschlußfähigkeitdesDistriktsrats
(DistriktsratsgesetzArt. 13 Abs.1I)dembesonderenBedürfnissedesFalles anpassen.

Vgl. Verh.d. K. d. Abg. 1907/8 Sten. Ber. Bd. V S. 1032.

Bei solchenBeschlußfassungenhabendie Vertreterder ausscheidendenStadt nichtnur
kein Stimmrecht, sondernsie gelten überhauptnicht als Mitglieder des Distriktsrats.
InfolgedessengenügtzurBeschlußfähigkeitdieAnwesenheitvon 38 der übrigen Distriktsrats=
mitglieder.

VIII. -
Die Ziff. 1 des Art. 3 Abs. II stellt bei Aufrechterhaltungdes Distriktsverbandes

für die Vertretungim Landrat im wesentlichendas Verhältnis her, wie es bestünde,wenn
die kreisunmittelbareStadt aus dem Distriktsverband ausgeschiedenwäre.
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Die Ziff. 2 trifft in gleicherWeise für die zahlreichenFälle Vorsorge, wo Ver=
trauensmänneru. dgl. von der kreisunmittelbarenStadt einerseits,von der Distrikts=
gemeinde— die aberhier die Stadt mitumfaßt—anderseits aufzustellensind.

Einschlägigsind in dieserRichtung:
1. das Ausführungsgesetzzum Gerichtsverfassungsgesetzevom 23. Februar 1879
Art. 24;

2. das Ausführungsgesetzzum Viehseuchengesetzevom 21. März 1881 Art. 4
Abs. II mit demMilzbrandgesetzevom 26. Mai 1892 Art. 5;

3. das Hengste=Körgesetzvom 26. März 1881 Art. 2 Abs. II;
dieGesetzeüberdieEinkommen=,Kapitalrenten=undGewerbsteuervom9. Juni 1899
Art. 33, 34, — 20, — 34, 35;

*P“v

ferner
5. die InstruktionzumQuartierleistungsgesetzevom8. Juli 1875 § 4 (G. u.
V.Bl. S. 513);

6. die Min. Entschl. zum Kriegsleistungsgesetzevom 21. August 1876 (M. UMl.
S. 340);

7. die VerordnungzumZuchtstiergesetzevom 16. Juni 1888 § 1 Abs.II Ziff. 1,
§ 2 (G. u.V. Bl. S. 475);

8. dieWehrordnungvom19.Januar 1889/29. September1904 § 2 Ziff. 6 Anm.““)
(G. u.V. Bl. 1904 S. 533);

9. die Instruktionzum Naturalleistungsgesetzevom 28. August 1898 AbschnittIII
Buchst.C (G. u.V. Bl. S. 509);

10. die Verordnungzum Invalidenversicherungsgesetzevom 14. Dezember1899 § 8
Abs. II und die Wahlordnungvom 14. Dezember1899/8. Oktober1904
§§ 1, 3, 7 (G. u.V.Bl. 1899 S. 1008, M.Bl. 1899 S. 735, 1904
S. 474);

11. die Pferdeaushebungsvorschriftvom 7. August 1902 § 15 Abs. IV Ziff. 2
(G. u.V.Bl. S. 623).

Die Ausscheidungist der Ziff. 1 „entsprechend“gleich,weil in den hier fraglichen
Fällen teilweisenichtderDistriktsrat, sondernderDistriktsratsausschußdieWahl vornimmt,
dannweil die Wählbarkeitnichtan das Bürgerrecht,sondernan denWohnsitzim Distrikt,
an die Bezirkseingesessenheitu. dgl. geknüpftist.

IX.

Die Feststellungdes Heimatgebührentarifs,von der Art. 29 Abs. VI des Heimat=
gesetzeshandelt, erfolgt in pfälzischenGemeindenmit städtischerVerfassungdurch den

97“
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Magistrat unter Zustimmungder Gemeindebevollmächtigten.Die aufsichtlicheGenehmigung
derFeststellungist in solchenGemeindennichterforderlich.

Vgl. dierechtsrheinischeGemeindeordnungArt. 84, 112 Abs. I Ziff. 4.

X.

Nach Art. 5 Abs. I Satz 2 sind beispielsweisein einerpfälzischenStadt, der mit
Wirkung vom 1. Januar 1910 die städtischeVerfassungverliehenwird, die erstenEr=
neuerungswahlenzu Ende des Jahres 1911 vorzunehmen.

Von denerstenErneuerungswahlenab werdendie Wahlperiodenfür die Gemeinden
mit städtischerVerfassungim ganzenLandezusammenfallen.

Die Übergangsvorschriftdes Art. 5 Abs. II soll nach der Begründungdes Gesetz=
entwurfsZweifel hintanhaltenund insbesondere— gegenüberden abweichendenVorschriften
der rechtsrheinischenGemeindeordnung(Art. 71 Abs.I, IV, 75 Abs.I, 76) —die Beibehaltung
aller im entsprechendenZeitpunkt etwa vorhandenennicht rechtskundigenBerufsmitglieder
desGemeinderatsermöglichen.

München,den18. August1908.

v. Frettreich.



- Anhang.
AUbdruckh

der Art. 70—122, 160, 162, 164—168, 172—196, 200 der rechtsrheinischen
Gemeindeordnung.

Vierte Abteilung.

Von derVerwaltungderGemeinden.
Erster Abschnitt.

Von der Verwaltung in Gemeinden mit städtischerVerfassung.
Art. 70.

In denStädtenundMärktenmit städtischerVerfassungwerdenvorbehaltlichderBefugnisse
der Bürgerschaftdie Gemeindeangelegenheitenbesorgt:

1. durchdenMagistrat als Verwaltungsbehörde,
2. durchdie Gemeindebevollmächtigtenals Gemeindevertretung.

I. BildungdesMagistrats.
Art. 71.

1Der Magistratsoll bestehen:
1. aus einemBürgermeister;
2. im Falle des Bedürfnissesaus einemodermehrerenrechtskundigenRäten;
3. aus denbürgerlichenMagistratsräten,und zwar
6 bis 10 in denGemeindenbis zu10 000 Seelen,
8 bis 12 in denGemeindenvon 10 000 bis 20 000 Seelen,
10 bis 16 in denGemeindenvon 20 000 bis 50 000 Seelen,
14 bis 20 in denGemeindenmit größererSeelenzahl. s

»DieeinerKreisregierungunmittelbaruntergeordnetenStädtesindverpflichtet,
mindestensein rechtskundigesMagistratsmitgliedaufzustellen.

m#In Städtenmit mehrals 10000 Seelenkönnenzwei,in Städtenmit mehrals
50 000 Seelendrei Bürgermeisteraufgestelltwerden.
IVNach Erforderniskönnenfür das BauwesentechnischeBauräte,fürSchulangelegen=

heiten,Forstwirtschaft,Gesundheitspflegeund MedizinalpolizeiSachverständigeals Mitglieder
des Magistrats mit voller Stimmberechtigungin Gegenständenihres Wirkungskreisesauf=
gestelltwerden.
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Art. 72.

1Die Gemeindensind fernerberechtigt,VerwalterdesStadtvermögens(Stadtkämmerer),
VerwalterdesStiftungsvermögensund einzelnerGemeindeanstalten,Beamtefür Forst=und
Bauwesenund öffentlicheGesundheitspflegeund anderehöhereBediensteteaufzustellen.“)

I1GemeindenohnerechtskundigesMagistratsmitgliedsindzurAufstellungeinesStadt= J
oderMarktschreibersverpflichtet,wennnichtder Bürgermeistereine der in Art. 77 Abs. I
bezeichnetenPrüfungen mit Erfolg bestandenhat.

II Den Stadt= undMarktschreibernkommteine beratendeStimme in denMagistrats=
sitzungenzu.

1VFür die BesorgunguntergeordneterGeschäfteist das nötigeniedereDienstpersonal
von Gehilfen, Schreibern,Boten, Polizeidienernusw. aufzustellen.

Art. 73.

1Der Magistrat beschließtmit Zustimmungder Gemeindebevollmächtigteninnerhalb
der Vorschriftender Art. 71 und 72 überdie Zahl der bürgerlichenMagistratsmitglieder,
über die Aufstellungund Zahl rechtskundigerund technischerMagistratsmitglieder,sowie
überdie Aufstellungder Stadt=undMarktschreiberund des übrigenhöherenDienstpersonals.

1Die Feststellungder Zahl des niederenDienstpersonalsnachMaßgabederhierfür
bestimmtenMittel stehtdemMagistrat allein zu.

Art. 74.

1Die für dieStelle einesrechtskundigenBürgermeistersoderMagistratsratsGewählten
müssenin derGemeindeihrenWohnsitznehmen.

11Sie erhaltenbei ihrer Anstellungeine angemesseneBesoldungund tretennachdrei
Jahren, wennsie zu derselbenStelle wiedergewähltwordensind, analog in dieVerhältnisse
und Rechteder im Verwaltungsdienstedefinitiv angestelltenStaatsdiener,sofernenichtdurch
besondereDienstverträgeeineandereBestimmunggetroffenist.

Art. 75. 6

1ie nicht rechtskundigenBürgermeisterund Magistratsrätewerdenauf sechsJahre
und zwar letzterein der Art gewählt,daß alle drei Jahre die Hälfte derselbennachder
sie treffendenReihenfolge,das ersteMal nachdemLose, austritt und durch neueWahl
ersetztwird.

*) Vgl. dazu übrigens Art. 2 Abs. III des pfälzischenStädteverfassungsgesetzes,wonachdie Einrichtung
der Gemeindeeinnehmereienfür die pfälzischenGemeindenmit städtischerVerfassungfortzubestehenhat.

Goosgle —s
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I Auch dieseBürgermeisterundMagistratsrätemüssenin derGemeindeihrenWohnsitz
haben.

I Die Bürgermeisterkönnenfür dieDauer ihrerAntsführungeinenFunktionsgehalt,
die Magistratsräteeine verhältnismäßigeEntschädigungerhalten;jedenfallshabendieselben
auf Vergütungder durchdenDienst verursachtenAuslagenAnspruch.

Art. 76.

TechnischeMagistratsmitglieder(Art. 71 Abs. IV) werden,abgesehenvon besonderen
Dienstverträgen,in widerruflicherWeiseangestelltundkönneneineBesoldungoderwerhältnis=
mäßigeEntschädigungerhalten.

Art. 77.

1Die AnstellungeinesStadt= oderMarktschreiberssetztdenNachweisder für dieses
Amt erforderlichenKenntnissedurchBesteheneiner von der Kreisregierunganzuordnenden
oderder in Art. 172 Abs. II erwähntenPrüfung voraus.

II.Die GemeindebedienstetenerhaltenangemesseneBesoldungenoder Funktionsbezüge.
l Das Dienstverhältnisist widerruflichund ziehtwederPensions=nochAlimentations=

Ansprüchenachsich. Der Magistratkann jedochmitZustimmungderGemeindebevollmächtigten
einzelnenGemeindebedienstetenunwiderruflicheAnstellungund Pensionsansprüchegewähren.

Art. 78.

1Die Bürgermeisterund rechtskundigenMagistratsrätebedürfenderBestätigung,welche
bezüglichder einerKreisstelleunmitttelbaruntergeordnetenStädte demStaatsministerium
des Innern, bezüglichder übrigenStädte undMärkteder vorgesetztenKreisregierungzusteht.

1Die Bestätigungkannnur unterAngabederGründeversagtwerden.Gegendie
von einerKreisregierungausgegangeneVersagungderBestätigungist in allenFällenBeschwerde
zum K. Staatsministeriumdes Innern zulässig.

i#Wird dieBestätigungversagt,so ist zu einerneuenWahl zu schreiten,wobeider
Nichtbestätigtenichtwiedergewähltwerdendarf.

Art. 79.

1Die Verpflichtungund Einweisungder Bürgermeistergeschiehtin Gegenwartdes
Magistrats und derGemeindebevollmächtigtendurcheinenvon der vorgesetztenKreisregierung
ernanntenKommissäroderdurchdie unmittelbarvorgesetzteVerwaltungsbehörde.

Die übrigenMagistratsmitgliederund Gemeindebeamten,sowie das Unterpersonal
werdendurchdenBürgermeisterverpflichtetund eingewiesen.
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Art. 80.

1BürgerlicheMagistratsmitgliedersind wegen erwiesenerkörperlicheroder geistiger
DienstesunfähigkeitoderwegenzurückgelegtensechzigstenLebensjahreszumAustritte berechtigt.

Der Austrittmußerfolgen,wennein bürgerlichesMagistratsmitglieddiezurWähl=
barkeiterforderlichenEigenschaftenverliert,oderwennVerhältnisseeintreten,welchedieFort=
führungdes Amtes unmöglichmachen.

Il Uber dieZulässigkeitoderNotwendigkeitdesAustrittesentscheidetderMagistrat
mit Zustimmungder Gemeindebevollmächtigten.

IVAußerdemkann einembürgerlichenMagistratsmitgliedeaus triftigenGründendie
nachgesuchteEntlassungdurchübereinstimmendenBeschlußdesMagistrats und derGemeinde=
bevollmächtigtenbewilligtwerden.

Art. 81.

Rechtskundigeund technischeMagistratsmitgliederkönnenjederzeitihre Stellen nieder=
legen,womitalleAnsprücheauf GehaltundPensionerlöschen.

echtskundigeMagistratsmitgliederohnedefinitiveAnstellung,welchedieWählbarkeit
zu Gemeindeämtern(Art. 172) verlieren,werdendamit ihres Amtes verlustig.

Art. 82.7)
Magistratsmitgliederund Gemeindebedienstete,welchewegeneines Verbrechensoder eines solchenVergehens,

wegendessenauf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden kann, in die öffentlicheSitzung eines Straf=
gerichts verwiesen sind, unterliegen für die Dauer des Strafverfahrens der Suspension vom Amte, welche in Bezug
auf Bürgermeister die vorgesetzteVerwaltungsbehörde, in Bezug auf andere Magistratsmitglieder und Gemeinde=
bediensteteder Bürgermeister in Vollzug zu setzenhat.

Art. 83.

Die Dienstzeichender MagistratsmitgliederwerdendurchVerordnungbestimmt.

II. WirkungskreisdesMagistrats.
A. Eigentliche Gemeindeangelegenheiten.

Art. 84.

Der MagistratverwaltetunterVorbehaltder denGemeindebevollmächtigtenzukommenden
Befugnissedie Gemeindeangelegenheiten,erläßt innerhalb seinerZuständigkeitstatutarische
Bestimmungenund vertritt dieGemeindein ihrenRechtenundVerbindlichkeitennachaußen.

*) Art. 82 ist durchArt. 111, 112 des Ausführungsgesetzesvom 18. August 1879 zur Reichs=Strafprozeß=
ordnung ersetzt. Vgl. übrigens Art. 109 Abs. IV, daun Art. 167 Abs. I der rechtsrheinischenGemeindeordnung
in Verbindung mit Art. 171—175, 223 Ziff. II des Beamtengesetzesvom 16. August 1908.
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Art. 85.

1Der MagistraternenntdietechnischenMagistratsmitgliedermit Zustimmung,dieStadt=
oderMarktschreiberund anderehöhereBedienstetenachvorgängigerVernehmungderGemeinde=
bevollmächtigten.Die AufstellungdesniederenDienstpersonalsstehtdemMagistrateallein zu,
welcher hierbei die in Art. 34 des Wehrverfassungsgesetzesvom 30. Januar 1868 und in Art. 11 des Gesetzesvom
16.Mai 1868, die Versorgung invalider Unteroffiziere 2c. betr., bezeichnetenPersonen möglichst berücksichtigensoll.)

Die Dienstkleidungder zu polizeilichenVerrichtungenverwendetenGemeindebediensteten
wird durchVerordnungbestimmt.

Art. 86.

1Der Magistrat führt denGemeindehaushalt;er hat für Erhaltung des Vermögens
und für Erfüllung der Verbindlichkeitender Gemeindezu sorgen.

1 Seine Mitglieder haftenfür allen durchdie NichterfüllungihrerDienstobliegenheiten
entstehendenSchaden.

Art. 87.

1Er verwaltetdas Gemeinde=und das örtlicheStiftungs=Vermögendurch die aus
seinerMitte aufgestelltenoder durch die besonderenVerwalter.“")

I1Den Bürgermeisternist untersagt,eineVerwaltungselbstzu führen.
IIIDie Verwalter"*) haftenzunächstfür die richtigeErhebungder Einkünfte, für die

Einhaltungder Voranschlägeund für die vorschriftsmäßigeOrdnung in denAusgaben.
1VDer Magistrathatmit ZustimmungderGemeindebevollmächtigtenüberdievonden

Verwaltern"*)zu leistendeKaution und überdie denselben,sofernesie nicht für ihreFunk=
tion einenbestimmtenGehalt beziehen,zu gewährendeEntschädigungzu beschließen;er kann
jedochmit Zustimmungder Gemeindebevollmächtigtenin einzelnenFällen von Anforderung
einerKaution Umgang nehmen,wenn die Verwaltung durchMitglieder des Magistrats
geführtwird.

Art. 88.

1Das Rechnungsjahrläuft vom1. Januar bis 31. Dezember.
u Im Monat Oktoberhat derMagistratdenVoranschlagsämtlichervoraussehbarer

Einnahmenund Ausgabender Gemeindefür das nächsteJahr aufzustellenund denselben
nachvorgängigerBekanntmachungvierzehnTage lang öffentlichaufzulegen.

*) Maßgebendist nunmehr das Reichsgesetz— Mannschaftsversorgungsgesetz— vom 31. Mai 1906 8s18
(R.G.Bl. S. 593) mit den dzu festgesetztenGrundsätzendes Bundesrats (Min. Bek. v. 30. Sept. 1907,G. u.
V.Bl. S. 685). «

**) Da nachArt. 2 Abs. III des pfälzischenStädteverfassungsgesetzesdie Gemeindeeinnehmereienfür die
pfälzischenGemeindenmit städtischerVerfassungfortzubestehenhaben,bleiben die Vorschriftenhierüber im Art. 67
der pfälzischenGemeindeordnungmaßgebend. Danach sind in Kassenangelegenheitenzunächstdie Gemeindeein=
nehmerzuständigund haftbar, auchhabendiesedie verordnungsmäßigfestgesetzteSicherheit zu leisen.

Google



488

Il JedemUmlagenpflichtigenstehtfrei, seineErinnerungenschriftlicheinzureichenoder
zu Protokoll zu erklären.

V Der Voranschlagnebstden abgegebenenErinnerungenwird den Gemeindebevoll=
mächtigtenmitgeteilt,ist von denselbenzu prüfen und nochvor Jahresschlußfestzustellen.

VGibt der Voranschlagzu keinerBeanstandungAnlaß, so wird derselbesofort ge= 1
nehmigt. Findet eineMeinungsverschiedenheitstatt und tritt der Magistrat nichtder An=
sichtder Gemeindebevollmächtigtenbei, so ist einegemeinschaftlicheSitzung beiderKollegien 1
zu veranstalten,in welcherauf Grund gemeinsamerBeratung die Feststellungdes Voran=
schlagesdurchBeschlußfassungder Gemeindebevollmächtigtenerfolgt.

VIBisher nichtbestandeneEinnahmsquellenund bishernichtbestandeneAusgaben, «
sowieErhöhungender in Antrag gebrachtenEinnahmenoder Ausgabenkönnennur mit
Zustimmungdes Magistrats von denGemeindebevollmächtigtenin den Voranschlagein=
gestelltwerden.

=VIIDer vorgesetztenVerwaltungsbehördeist sofort Abschrift des festgestelltenVoran=
schlageszu übersenden.Sieht sichdieseBehördehierdurchzur Ausübungihres Aussichts=
rechtes nach Art. 1577) veranlaßt, so hat sie binnen vier Wochen dem Magistrate die
geeigneteEröffnungzu machen.

VunDer Voranschlagbildet die Grundlage des Gemeindehaushaltes.Unvermeidliche
im Etat nicht vorgeseheneAusgabenerforderndie zuvor eingeholteZustimmungder Ge=
meindebevollmächtigten.

IX Die Verwalter dürfen ohne schriftliche Zahlungsanweisung des Magistrats bei Meidung eigener Haftung
keineZahlung machen.“)

Vorstehende Bestimmungenfinden auch Anwendungauf den Stiftungshaushalt.
Die Voranschlägekönnenjedochfür eine längerePeriodefestgestelltwerden,sofernedie vor=
gesetzteVerwaltungsbehördenicht im einzelnenFalle andersverfügt.

Art. 89.

1Die RechnungenüberdieVerwaltungdesGemeinde=undStiftungs=Vermögensim
abgelaufenenJahre müssenin den einerKreisregierungunmittelbaruntergeordnetenStädten
spätestensbis zum 1. Juli, in denübrigenGemeindenspätestensbis zum 1. Mai gestellt
sein und nachvorgängigerBekanntmachungvierzehnTage lang öffentlichaufgelegtwerden.

Il JedemUmlagenpflichtigenstehtfrei, binnen dieserFrist bei Vermeidungdes Aus=
schlussesseineErinnerungenschriftlicheinzureichenoderzu Protokoll zu erklären.

*) Dem Art. 157 der rechtsrheinischenGemeindeordnungentspricht(fast durchweg)wörtlich der Art. 89 der
pfälzischen Gemeindcordunng.

* Vgl. oben Art. 87 Fußnote *). Nach Art. 2 Abs. III Satz 2 des pfälzischenStädteverfassungsgesetzes
bleiben nähere Bestimmungen über die (Gemeindeeinnehmereien, dann für die formelle Behandlung des Kassen=
und Rechnungswesens überhaupt, der Kreisregierung, Kammer des Innern, vorbehalten.

— — — — — 1
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ul Sodann sind die Rechnungenmit allen hierzu abgegebenenErinnerungendenGe=
meindebevollmächtigtenzur Prüfung mitzuteilen.

IVGibt die vorgenommenePrüfung zu keinerBeanstandungAnlaß, so wird von den
Gemeindebevollmächtigtensofortdie Genehmigungausgesprochen.

VGibt die Prüfung zu ErinnerungenAnlaß, so sind diesedemRechnerzur Beant=
wortungmitzuteilen.WerdendurchdieseBeantwortungdieErinnerungengehoben,sosprechen
die GemeindebevollmächtigtendieGenehmigungderRechnungaus; im entgegengesetztenFalle
erfolgt die Entscheidungin gemeinschaftlicherSitzung auf Grund gemeinsamerBeratung
durchBeschlußder Gemeindebevollmächtigten.

VIGlaubt sichder Rechnerbei einemdieFeststellungseinerVerpflichtungenbetreffenden
Beschlussenicht beruhigenzu können,so entscheidethierüberdie zuständigeVerwaltungs=
behördegemäßArt. 158.)

VIIDie geprüftenRechnungennebstBelegenwerdenmit deneingekommenenErinnerungen
und denBeschlüssenderGemeindebevollmächtigtenbinnenzwei Monaten nachden in Abs.J
bezeichnetenTerminen an die vorgesetzteVerwaltungsbehördeeingesendet.In den einer
KreisregierungunmittelbaruntergeordnetenStädten hat die Prüfung der Aufsichtsbehörde
nachMaßgabe des Art. 157"7) zu geschehen,in den übrigenGemeindenmit städtischer
Verfassunghat auchdie rechnerischePrüfung und Verbescheidungzu erfolgen.Ist dieAuf=
sichtsbehördedurchdie vorgelegteRechnungzur Ausübung ihres Aufsichtsrechtesveranlaßt,
so hat sie binnendrei Monaten demMagistratedie geeigneteEröffnungzu machen.

Art. 90.

In den einerKreisregierungunmittelbaruntergeordnetenStädten hat der Magistrat
jährlich nach beendigterPrüfung und Bescheidungder RechnungeneinenBericht überdie
Ergebnisseder gesamtenVerwaltung des verflossenenRechnungsjahresund überdenStand
derGemeindeangelegenheitendurchdenDruck zu veröffentlichen.In denübrigenGemeinden
mit städtischerVerfassungsind die wesentlichenErgebnisseder Gemeinde=und Stiftungs=
RechnungenjährlichnachbeendigterRechnungsrevisionin ortsüblicherWeisezur öffentlichen
Kundezu bringen.

Art. 91.

Der Magistrat nimmt Anteil an der Armenpflege,sowiean demKirchen=undSchul=
wesennachdenhierüberbestehendenGesetzenund Verordnungen.

*) Dem Art. 158 der rechtsrheinischenGemeindeordnungentsprichtwörtlich der Art. 90 der pfälzischen
Gemeindeordnung.

#) Vgl. obenArt. 88 Fußnote 7).
98“
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B. Polizei⸗ und Distriktsverwaltung.

Art. 92.

1Der Magistratals Ortspolizeibehördeerläßt die ortspolizeilichenVorschriftennach
MaßgabedergesetzlichenBestimmungen. .

DemselbenstehtdieHandhabungundderVollzugderdiePolizeiverwaltungbetreffenden
Gesetze,gesetzlicherlassenenVerordnungen,polizeilichenVorschriftenund kompetenzmäßigen
Anordnungender vorgesetztenBehördeninnerhalbdesGemeindebezirkeszu, soweithierfürnicht
durchGesetzodergesetzmäßigeVerordnungdieZuständigkeiteinerhöherenBehördebegründetist.

Art. 93.

In den einerKreisregierungunmittelbaruntergeordnetenStädten stehtvorbehaltlich
der Bestimmungender Art. 97 und 98 demMagistrat diePolizeiverwaltungmit Einschluß
der denunmittelbarenDistriktspolizeibehördenvorbehaltenenBefugnissezu.

Art. 94.

Die demMagistrateobliegendePolizeiverwaltungstehtunterLeitungdesBürgermeisters,
wo derenmehrerevorhandensind, des ersten. DerselbeerledigtGeschäfte,welchesichzur
kollegialenBehandlungnichteignen,persönlichoderläßt sie unter seinerLeitungdurchandere
MagistratsmitgliederoderdurchhöhereGemeindebedienstetebesorgen.

Art. 95.

1Die Gemeindensind verpflichtet,soweitihnendiePolizeiverwaltungzusteht,diedamit
verbundenenObliegenheitenzu erfüllenund die hierfür erwachsendenKostenzu bestreiten.

U.Zur Bestreitungdes Aufwandes für Handhabungder Distriktspolizei wird nach
Maßgabedes jeweiligenFinanzgesetzesein Beitrag aus Staatsmitteln geleistet.

Art. 96.

1Die nichtpolizeilichenGeschäfteder Distriktsverwaltungsbehördenwerdenin den einer
KreisregierungunmittelbaruntergeordnetenStädten gleichfallsvon demMagistratebesorgt.

IIDie Bestimmungendes Art. 94 findenauchauf dieseGeschäfteAnwendung. 1

Art. 97.
(Betrifft die Haupt= und Residenzstadt München.]
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Art. 98.

1Der Staatsregierungbleibt vorbehalten,auch in den übrigeneinerKreisregierung
unmittelbaruntergeordnetenStädten die Ausübung der den Distriktspolizeibehördenvorbe=
haltenenBefugnissein Bezug auf Fremdenpolizei,Presse,VereinswesenundVersammlungs=
recht,ferner die Handhabungder Sicherheitspolizeizum Schutzedes Staates und der be=
stehendenStaatseinrichtungen,sowie zur Aufrechthaltungder öffentlichenRuhe auf Kosten
des Staates zu übernehmenund hierfür eigeneBeamtemit demerforderlichenHilfspersonal
aufzustellen.

I Wenn die öffentlicheRuhe bedrohtodergestörtist, hat der Magistrat zu derenEr=
haltungoderWiederherstellungmitzuwirken.

C. Swangsbefugnisse.

Art. 99.

1Der Magistrat ist berechtigt,Verfügungen,welcheer in seinerZuständigkeitals
GemeindeverwaltungoderPolizeibehördezum Vollzuge von Gesetzenund gültigenVerord=
nungen,derenÜbertretungnichtmit Strafe bedrohtist, an bestimmtePersonenerlassenund
dieseneröffnethat, durchgesetzlicheZwangsmittelunter Anwendungder Art. 21 und 22
des Polizeistrafgesetzbuchsvom 26. Dezember1871 zur Ausführungzu bringen.

I1 GleicheBefugnis hat der Bürgermeisterin Bezug auf jeneVerfügungen,welcheer
innerhalbseinerZuständigkeitallein erläßt.

D. Vermittlungsamt.

Art. 100.

1Die Ausübung desVermittlungsamtes beiRechtsstreitigkeitenunterGemeindeeinwohnern
stehtdem Bürgermeisterzu. Derselbe ist jedochbefugt, hiermit ein anderesMagistratsmit=
glied oder einen höherenGemeindebedienstetenzu beauftragen. Den Beteiligten ist es
unbenommen,Männer ihres Vertrauens zu benennen,welchezum Sühneversuchebeizuziehen
sind. Die Zulassung von Advokatenist ausgeschlossen.

I1Wenn auf gehörigeLadungnichtbeideParteien erscheinen,so ist derVermittlungs=
versuchals vereiteltzu erachten.Ist der Kläger nichterschienen,so verwirkter eineGeld=
bußevon 30 Kreuzern")zum Bestender Gemeindekasse.

z1ulDie Verhandlungenund AusfertigungendesVermittlungsamtessind tax=und
stempelfrei.

*)Jetzt:90J.
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III. GeschäftsgangdesMagistrats.
Art. 101.

!Die Verteilung der Geschäfte,der Vorsitz in den Sitzungen,die Sorge für den
Vollzug der Magistratsbeschlüsseund die Erledigungder für kollegialeBeratung nichtge=
eignetenGegenständestehtdem erstenodereinzigenBürgermeister,bei dessenVerhinderung
seinemStellvertreterzu.

I.Zur Stellvertretungberufensind die übrigenBürgermeisternachihremRange, in
derenErmangelungoderVerhinderungdie rechtskundigenMagistratsrätenachdemDienst=
alter, in derenErmangelungoderVerhinderungdie bürgerlichenMagistratsrätenachdem
Dienstalterund der Reihenfolgeihrer Wahl.

uInAlle Ausfertigungendes Magistrats werdenvon dem geschäftsleitendenVorstande
unterzeichnet.

Art. 102.

1Der Magistrat beschließtin Sitzungen überalle zur kollegialenBeratung geeigneten
Gegenstände.

IIZur Gültigkeit einesPlenarbeschlusseswird erfordert:
1. daß alle im GemeindebezirkeanwesendenMagistratsmitglieder,sofernedieSitzungs=
tagenichtvorausbestimmtsind, besonderseingeladenwurden;

2. daß mehrals die Hälfte der in Art. 71 Ziff. 1 bis 3 bezeichnetenMitglieder
an der Beratungund Abstimmungteilgenommen;

3. daß die Mehrheit der Abstimmendenfür dieselbeMeinung sich ausgesprochenhat.
Il Alle derZustimmungderGemeindebevollmächtigten,derBürgerschaftoderderStaats=

aufsichtsbehördeunterliegendenBeschlüssesind in Plenarsitzungenzu fassen.
IVZur ErledigungandererAngelegenheitenkönnenin Städten von 100000 Seelen

und darüberSenate gebildetwerden,derenBesetzungdurchPlenarbeschlußerfolgt. Zur
Gültigkeit eines Senatsbeschlussesist erforderlich,daß alle im Gemeindebezirkeanwesenden
Senatsmitglieder, sofernedie Sitzungstage nicht vorausbestimmtsind, besonderseingeladen
wurden,daß mindestensfünf Mitglieder an der Beratungund Abstimmungteilgenommen
habenund daß die MehrheitderAbstimmendensichfür dieselbeMeinung ausgesprochenhat.

VBei Stimmengleichheitentscheidetdie Stimme des Vorsitzenden.
Kein stimmberechtigtesMagistratsmitglieddarf sichder Abstimmungenthalten.

Art. 103.

Magistratsmitgliederkönnenan der Beratung und BeschlußfassungüberAngelegen=
heiten, wodurchihr Privatinteresseunmittelbar berührt wird, nicht teilnehmen.

** Originalfrom
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1Kann infolgedessendie Voraussetzungdes Art. 102 Abs. II Ziff. 2 nicht erfüllt
werden,so habendie Gemeindebevollmächtigtenfür den besonderenFall so viele unbeteiligte
Mitglieder abzuordnen,als zurBeschlußfähigkeitdesMagistrats erforderlichsind. Wird auch
auf diesemWegedieBeschlußfähigkeitnichterzielt,so hat die vorgesetzteVerwaltungsbehörde
die im Interesseder GemeindenötigeVerfügungzu treffen.

IITritt die Beschlußunfähigkeitdes Magistrats in einerSache ein, in welcherdieser
als Polizei=oderDistriktsverwaltungsbehördezu beschließenhat, so ist die Sache durchdie
Kreisverwaltungsstellean eineanderePolizei=oderDistriktsverwaltungsbehördezu verweisen.

IVDas in Abs. II und III vorgezeichneteVerfahrenhat auchdann einzutreten,wenn
der Magistrat durch andere Hindernisse zeitlich beschlußunfähigwird und unverschiebliche
Beratungsgegenständevorliegen.

Art. 104.
Dem Magistrate ist es anheimgegeben,beiGegenständen,welchebesondereFachkenntnis

erheischen,Fachmännermit ihremGutachtenzu hörenund erforderlichenFalles in dieSitzung
zu berufen.

Art. 105.
1Die Plenar=undSenatssitzungendesMagistrats sindöffentlich,soweitnichtRücksichten

auf das Staats= oderGemeindewohloderauchberechtigteAnsprücheEinzelnerentgegenstehen.
il Die Frage,ob in einemgegebenenFalledieOffentlichkeitderBeratungoderAbstimmung

auszuschließensei, wird in geheimerSitzung entschieden.
Die Offentlichkeitdarf jedochniemalsausgeschlossenwerden,wennsiedurchGesetz

für bestimmteFälle ausdrücklichvorgeschriebenist. «
V Der VorsitzendehandhabtdieOrdnung; er ist verpflichtet,ZeichendesBeifalls oder

der Mißbilligung denZuhörernnicht zu gestattenund nötigenfallsjedenderselben,der die
Ruhe derSitzung in irgendeinerWeisestört,aus demSitzungssaalewegzuweisenund nach
Umständenabführenzu lassen.

Art. 106.
1Zur Verwaltung örtlicherStiftungen undAnstalten,sowiezurBesorgungbestimmter

Geschäftekönnenauf Beschlußdes Magistrats besondereAusschüsseaus Mitgliedern des
Magistrats oderaus zu GemeindeämternwählbarenGemeindebürgerngebildetwerden,deren
Auswahl demMagistratezusteht.

I1Die hierzu berufenenGemeindebürgerverrichtenihre Funktion unentgeltlichund
habennur Anspruchauf Ersatzvon Auslagen.

ulSolcheAusschüssesinddemMagistrateuntergeordnet,andessenInstruktionengebunden
und könnenvon demMagistrate aufgelöstwerden. Der Bürgermeisteroder ein von ihm
bezeichnetesMagistratsmitgliedführt denVorsitz.
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iVDie Funktion ständigerAusschüsseendetjedenfallsmit Ablauf der Wahlperiode,in
welchersie gebildetwordensind.

VIm Einverständnissemit den Gemeindebevollmächtigtenkönnenzur Vorbereitungvon
BeratungsgegenständengemeinschaftlicheAusschüssegebildetwerden,zu welchenjederKörper
einebestimmteAnzahl von Mitgliedern abordnet.

Art. 107.

IZur Regelungdes formellenGeschäftsgangeskann der Magistrat eineGeschäftsord=
nung erlassen.Zur Bildung vonSenaten ist die ZustimmungderGemeindebevollmächtigten
erforderlich.

il SämtlichederVerwaltungdesMagistratsuntergebeneKassensindregelmäßigmindestens
einmal im Jahre unvermutetdurcheineausMitgliedern desMagistrats und derGemeinde=
bevollmächtigtengebildetegemischteKommissionzu untersuchen.

III Die näherenVorschriftenüber Führung und Untersuchungder Kassensind von demMagistratezu erlassen
und der vorgesetztenVerwaltungsbehörde zur Bestätigung vorzulegen.

IV Die Formulare der Voranschläge, Rechnungen und Rechnungsübersichten können durch Ministerialvorschrift
festgestelltwerden.)

IV. gestellungder Gemeindebevollmächtigten.
Art. 108.

1!Die Gemeindebevollmächtigtenwerdenauf neunJahre gewähltin der Art, daß je
nachdrei Jahren das ältereDritteil austritt.

IIDer ersteundzweiteAustritt erfolgtnachVerlaufvondreiundsechsJahrendurch
das Los.

ul Die Zahl der gewähltenGemeindebevollmächtigtensoll dreimalso groß sein als die
Zahl der bürgerlichenMagistratsräte.

Art. 109.

1Ein Gemeindebevollmächtigterist aus den in Art. 80 Abs. I bezeichnetenGründen
zumAustritte berechtigtundunterdenVoraussetzungendesArt. 80 Abs.II hierzuverpflichtet.

11Über die ZulässigkeitoderNotwendigkeitdesAustritts entscheidendieGemeindebevoll=
mächtigtenvorbehaltlichder Beschwerdeführungbei der vorgesetztenVerwaltungsbehörde.

I AußerdemkanneinemGemeindebevollmächtigtenaus triftigenGründendienachgesuchte
EntlassungdurchübereinstimmendenBeschlußdesMagistratsundderGemeindebevollmächtigten
bewilligt werden.

*) An Stelle des Art. 107 Absf.III, IV gilt Art. 2 Abs. III des pfälzischenStädteverfassungsgesetzes,
wonachnähereBestimmungenüber die Gemeindeeinnehmereien,dann für die formelleBehandlung desKassen=und
Rechnungswesensüberhaupt,der Kreisregierung, Kammer des Innern, vorbehaltenbleiben.
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IVIn denFällen des Art. 82 unterliegenauchGemeindebevollmächtigtefür dieDauer
des Strafverfahrensder Suspension vom Amte, welcheder Bürgermeisterin Vollzug zu
setzenhat.

Art. 110.

1Die GemeindebevollmächtigtenversehenihreStellenunentgeltlich,erhaltenjedochfür
bareAuslagenVergütungaus der Gemeindekasse.

1Uei öffentlichenFeierlichkeitenund anderenbesonderenGelegenheitenhabensie den
Rang nachdemMagistratevor denübrigenGemeindebürgern.

V. Wirkungskreisder Gemeindebevollmächtigten.

Art. 111.

Die Gemeindebevollmächtigtenvertretendie GemeindegegenüberdemMagistrat.

Art. 112.

IAußer den gesetzlichbestimmtenbesonderenFällen muß derMagistrat dieZustimmung
der Gemeindebevollmächtigtenerholen:

1. bei ÜbernahmeeinerGarantie der Gemeindefür AnstaltenodersonstigeUnter=
nehmungen; 6

2. bei Verpachtungenund Geldvorleihenaus Gemeinde=oderStiftungsmitteln an
Mitglieder des Magistrats oderan derenVerwandtein auf= oderabsteigender
Linie, dann an SeitenverwandteoderVerschwägertedes nächstenGrades;

3. beiFeststellungder denMagistratsmitgliedernzu gewährendenBesoldungen,Funk=
tionsbezügeund Entschädigungen,bei Festsetzungder Besoldungendes höheren
DienstpersonalsderGemeinde,sodannbeiAbschlußvonDienstverträgenundFest=
setzungvon Dienstkautionen,bei Verleihung von Pensionsrechtenund Pensionen
an Magistratsmitgliederund höhereBedienstetederGemeinde,sowiebeiBewilli=
gung außerordentlicherRemunerationen,Unterstützungenund Nachlässean solche
Personen,endlichbei Verleihungvon PensionsrechtenoderPensionenan niedere
Gemeindebedienstete;

4. bei Einführung und Regulierung der Aufnahms=')Heimat=undGemeinderechts=,)
Gebühren;

5. bei Gründung neuerGemeindeanstalten;
6. bei Gemeinde=und Stiftungs=Neubauten;

*) Bürgeraufnahme=undGemeinderechtsgebührengibt es in der Pfalz nicht.
99
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7. bei Erwerbungvon Realitäten, bei freiwilligerVeräußerungoderVerpfändung
unbeweglicherGemeinde=undStiftungsgüterodernutzbarerRechte,sowiebeiVer=
änderungenin derenSubstanzoder bei Belastungderselbenmit ständigenAus=
gabenodersonstigenbleibendenLasten;

8. bei Kapitalanlagen, wenn sie gegendie durchVerordnung aufgestellteNorm statt= |
findensollen;

9. bei Verwandlungder bisherigenSelbstverwaltungbedeutenderOkonomiegüteroder
nutzbarerRechtein Verpachtungund dieserin Selbstverwaltung;

10. bei Regulierungder Gebührenfür Benützungdes Eigentums,derAnstaltenoder
Unternehmungender Gemeinde;

11. bei AnordnungbishernichtbestandenerGemeindedienste;
12. bei Abschließung von Vergleichenoder bei Erklärung des Streitabstandes, wenn

dadurcheineAnderungan derSubstanzdesGemeinde=oderStiftungs=Vermögens
herbeigeführtwird;

13. beiAufnahmevonPassivkapitalien,wodurchderSchuldenstandvermehrtwird, bei
FestsetzungundAbänderung derSchuldentilgungspläneundbeizeitlicherEinstellung
der Schuldentilgung;

14. beiGeschenkenund freiwilligenGabenfür Zwecke,welcheaußerhalbderVerpflichtung
derGemeindeliegen;

15. bei Beschlüssen über Abänderung des gesetzlichenMaßstabes für Verteilung der Naturaleinquartierung.")

WelcheVermögensbestandteilederGemeindeals unterZiff. 9 fallendbetrachtetwerden
sollen, haben die Gemeindebevollmächtigtenzu bestimmen.

Art. 113.

InwiefernedenGemeindebevollmächtigtendie Ausübungvon Präsentations=oderVor=
schlagsrechtenbei Besetzungvon Kirchen=und Schuldienstenoder eineMitwirkung hierbei
zusteht,ist vorbehaltlichbesonderergesetzlicherVorschriftennachderbisherigenÜUbungzubemessen.

Art. 114.

!Habendie Gemeindebevollmächtigtenin einerSache, in welcherderenZustimmung
erforderlichist, nichtzugestimmtund glaubtderk Magistrat, ihremBeschlussenichtbeitreten
zu können,so ist eine wiederholteBeratung in gemeinschaftlicherSitzung zu veranstalten,
wobeidie beidenKörper gesondertabstimmen.Erfolgt hierbeikeineVereinigung,liegt jedoch

) Die Ziff. 15 ist ersetztdurch§ 7 Abs. III—V des Qnartierleistungsgesetzesvom 25. Juni 1868 (G. u.
V. Bl. 1875 S 189).
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eineteilweiseZustimmungderGemeindebevollmächtigtenvor, so ist derenBeschlußmaßgebend,
wenn nicht der Magistrat seinenAntrag zurückzieht.Außerdemhat im Falle der Nicht=
vereinigungdie Angelegenheitauf sichzu beruhen,unbeschadetder Befugnis der vorgesetzten
Verwaltungsbehörde,die nötigenVerfügungenzu treffen,wenn infolgedes Aufschubseine
EinschreitunggemäßArt. 1577) veranlaßtist.

IIIn allen gemeinschaftlichenSitzungenführt derBürgermeisteroderdessenStellvertreter
denVorsitz,jedochwird dieAbstimmungder Gemeindebevollmächtigtenaußerdemin Art. 118
Abs. III vorgesehenenFalle durchderenVorstandgeleitet.

Art. 115.

1Die Gemeindebevollmächtigtensind berechtigt,in allen ihrer Mitwirkung vorbehaltenen
AngelegenheitenselbständigeAnträgezu stellenundhierüberdieBeschlußfassungdesMagistrats
beziehungsweisedie in Art. 114 bestimmtegemeinschaftlicheBeratung herbeizuführen;dieselben
sind auch berechtigt,in den ihrer Zustimmung nicht vorbehaltenenAngelegenheitenan den
Magistrat schriftlicheAnregungen zu richten, auf welchederselbeverpflichtetist, schriftlichen
Bescheidzu geben.

1IDer Magistrat ist verpflichtet,denGemeindebevollmächtigtendie Einsichtder Akten,
derensie zu ihren Beratungenbedürfen,zu gestattenund sonstigeAuskunft über ihre Be=
ratungsgegenständezu erteilen.

VI. Geschäftsgangder Gemeindebevollmächligten.
Art. 116.

1Die Gemeindebevollmächtigtenwählen jedesJahr aus ihrer Mitte einenVorstand,
welcherdieSitzungen,so oft es erforderlichist, anzuordnenhat, undeinenSchriftführer,dem
die Besorgungder schriftlichenArbeitenobliegt.

Die VertretungdesVorstandesundSchriftführerswird durchdieGeschäftsordnung
geregelt.

1IIDie Gemeindebevollmächtigtensind befugt,zu ihren Sitzungendie Abordnungvon
MitgliederndesMagistrats zu verlangen,welchendas Wort, so oft sie es begehren,erteilt
werdenmuß.

IVer Magistrat ist berechtigt,zu jederSitzungMitglieder ausseinerMitte abzuordnen,
die auf Verlangen gehörtwerdenmüssen. Zu diesemBehufeist demMagistratevon der
SitzungszeitKenntniszu geben.

*) Vgl. obenArt. 88 Fußnote ).
99°
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Der Vorstand der Gemeindebevollmächtigtenist verpflichtet,auf schriftlichenAntrag
von mindestensdemviertenTeile sämtlicherMitglieder, sowieauf Antrag des Magistrats
eineSitzung zu veranstalten.

VIie GemeindebevollmächtigtenkönnenSachverständigemit ihrenGutachtenvernehmen;
etwahierauferlaufendeKostenträgt die Gemeindekasse.

» Art. 117.

1Die Vorschriftendes Art. 105 finden auchauf die Sitzungender Gemeindebevoll=
mächtigtenAnwendung. ·

lIZurGültigkeitderBeschlüsseisterforderlich-
1. daß alle im GemieindebezirkeanwesendenGemeindebevollmächtigten,sofernedie
Sitzungstagenichtvorausbestimmtsind, besonderseingeladenwurden;

2. daß mehr als die Hälfte der gesetzlichenMitgliederzahl an der Beratung und
Abstimmungteilgenommen;

3. daß die MehrheitderAbstimmendenfür dieselbeMeinung sichausgesprochenhat.
inlBeiStimmengleichheitentscheidetdie StimmedesVorsitzenden.
Kein stimmberechtigtesMitglied darf sichder Abstimmungenthalten.

Art. 118.

1Gemeindebevollmächtigtekönnenan derBeratung undBeschlußfassungüberAngelegen=
heiten,wodurchihr Privatinteresseunmittelbarberührt ist, nicht teilnehmen.

1Kann infolgedessendie Voraussetzungdes Art. 117 Ziff. 2 nicht erfüllt werden,
so hat der Bürgermeisterunter Beobachtungder Vorschriftendes Art. 190 Abs.II aus der
Zahl der Ersatzmännerso viele Unbeteiligtefür den besonderenFall einzuberufen,als zur
Beschlußfähigkeitder Versammlungerforderlichsind. «

IUKannauchaufdiefeWeiseeinebeschlußfähigeVersammlungnichtgebildetwerden,
so sind die unbeteiligtenMitglieder des Magistrats und derGemeindebevollmächtigtendurch
denBürgermeisterzu ei ner Versammlungzu vereinigen,in welcherder Beschlußdurch
absoluteStimmenmehrheitderAnwesendengefaßtwird und beiStimmengleichheitdieStimme
des Vorsitzendenentscheidet.

Art. 119.

Die Gemeindebevollmächtigtensind befugt,eineGeschäftsordnungaufzustellenund zur
Vorbereitungvon BeratungsgegenständenAusschüsseaus ihrer Mitte zu bilden.

Goccgle



Wqu-TWWI7- ,«-,««k2..q..-.«-1W-

Nr. 52. 499

VII. Distriktsvorsteher.
Art. 120.

1Die größerenStädte sollenvon demMagistratenachStraßen undPlätzenin Distrikte
mit eigenenDistriktsvorsteherneingeteiltwerden.

IDie DistriktsvorsteherwerdenvomMagistratefür jedenDistrikt ausdenzuGemeinde=
ämternwählbarenEinwohnerndesselbenoder eines anstoßendenDistriktes auf drei Jahre
ernannt. Ihr Amt ist unentgeltlichund widerruflich. Sie schließensich bei Feierlichkeiten
denGemeindebevollmächtigtenan.

Art. 121.

Die DistriktsvorsteherhabendenMagistrat in der AusübungseinerBefugnisseinner=
halb ihres Distriktes zu unterstützenund in polizeilichenAngelegenheitenimFalle augen=
blicklichenBedürfnissesstatt des Bürgermeisterszu handeln.

VIII. Gemeindebeschlüsse.
Art. 122.

1In jenenFällen, in welchennachgegenwärtigemGesetzeein Beschlußnur mit Zu=
stimmungeiner bestimmtenAnzahl von Gemeindebürgerngefaßtwerdenkann,") ist nach
öffentlicherBekanntmachungdes Antragesschriftlichzu Protokoll abzustimmen.

I1Das Abstimmungsprotokollist innerhalbeiner ausschließendenFrist zur Aufnahme
der Unterschriftenderjenigen,welchefür denAntrag stimmen,im Gemeindehauseaufzulegen.

AIIn Städten,welchein mehrereDistrikteeingeteiltsind,kannfür jedenDistriktein
solchesProtokoll in einemvomMagistratezu bestimmendenLokaleaufgelegtwerden.

IVIst nachAblauf der Frist die erforderlicheZahl vonZustimmungennicht erreicht,
so gilt der Antrag als abgelehnt.

Fünfte Abteilung.

Von der Staatsaussichtundder Haudhabungder Disziplin.

5) In Betracht kommen:
1. die Rückkehrzur pfälzischenGemeindeverfassungund der Verzicht auf die Kreisunmittelbarkeit(Art.
der rechtsrheinischenGemeindeordnungin Verbindung mit Art. 2 Abs. II des pfälzischenStädtever=
sassungsgesetzes);

2. die Verteilung vonBestandteilendesGrundstockvermögens,danndieVerteilung vonGemeindegründen
zur Nutznießung(Art. 27—29/20—22 beiderGemeindeordnungen).
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Art. 160.

Die gemäßArt. 157 Abs. III, VI bis VIII und Art. 1587) erforderlichenEnt=
schließungenwerdenauchin Bezug auf die einerDistriktsverwaltungsbehördeuntergeordneten
Gemeindenmit städtischerVerfassungvon der vorgesetztenKreisregierungerlassen.In allen
anderenFällen trifft die unmittelbarvorgesetzteVerwaltungsbehördedie zur Handhabung
der StaatsaufsichterforderlichenVerfügungenin ersterInstanz.

Art. 162.

Bei streitigenVerwaltungssachen,worüberdie denKreisregierungenunmittelbarunter=
geordnetenMagistratein ihrerEigenschaftals Distriktsverwaltungsbehördenin ersterInstanz
entschiedenhaben,richtetsichdasBeschwerderechtund derInstanzenzugnachdenhierfür be=
stehendenBestimmungen.

Art. 164.

1Der geschäftsleitendeVorstandderGemeindeverwaltungdarf sichüberNacht nur nach
VerständigungseinesStellvertretersund bei einer über achtTage dauerndenAbwesenheit
mit Genehmigungdes Magistrates oderGemeindeausschussesund der vorgesetztenAussichts=
behördeaus demGemeindebezirkeentfernen.

11DerselbekannMitgliedern des MagistratesoderGemeindeausschussesauf vierzehnTage
Urlaub geben. Ein längererUrlaub kann nur mit Genehmigungdes Magistrates oder
Gemeindeausschusseserteilt werden.

II Für die Versehungdes Dienstes währenddes Urlaubs hat, soweit das Gesetz
nichtmaßgibt,der MagistratoderGemeindeausschußdie etwanötigenVorkehrungenzu treffen.

IVNach denBestimmungender Abs. II und III ist auchdie Erteilung des Urlaubs
an höhereGemeindebedienstetezu behandeln;zur Urlaubserteilungan das niederePersonal
ist der Bürgermeisterallein zuständig.

VWegen ungerechtfertigterVerweigerungdes Urlaubs stehtden Beteiligtendas Recht
der Beschwerdeführungzu.

Art. 165.

1Die Magistrate,Gemeindebevollmächtigten,Gemeinde-undOrts=Ausschüssesind befugt,
gegendiejenigenihrer Mitglieder, welcheohnegültigeEntschuldigungsursachedie Sitzungen
versäumen,oderals Stimmberechtigtesichder Abstimmungenthalten,Ordnungsstrafenbis
zu 25 Gulden'"*)zum Bestender Armenkassezu verhängen.Nach fruchtlosermehrmaliger

*) Vgl. oben Art. 88 Fußnote "7),Art. 89 Fußnole “). ·
YOJLMJWTIkM
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Bestrafungund vorgängigerAndrohungkönnensolcheMitglieder durchBeschlußdes Kolle=
giums als ausgetretenerklärtwerden.

I1Gegen die gemäßAbs. I gefaßtenBeschlüsseist dem Beteiligten nur der binnen
achtTagen nachderZustellungeinzulegendeEinspruchgestattet,worüberin einerder nächsten
Sitzungenzu beschließenist.

mAuf rechtskundigeund technischeMagistratsmitgliederfinden dieseBestimmungen
keineAnwendung.

Art. 166.

1VorbehaltlichderBestimmungendes Art. 165 stehtdieHandhabungderDisziplinar=
gewalt überdie Mitglieder der Magistrate, überdie Stadt=undMarktschreiber,sowieüber
jene höherenGemeindebediensteten,welchendies durchDienstvertragzugesichertwurde, der
vorgesetztenKreisregierungzu.

II Vorbehaltlichder Bestimmungendes Art. 167 wird die Disziplin über Mitglieder der Gemeindeausschüsse
und über die als Gemeindeschreiber verwendeten Schullehrer durch die vorgesetzteDistriktsverwaltungsbehörde ausgeübt.

III In Bürgermeistereien wird die Disziplin über das vom Bürgermeister aufgestellte Dienstpersonal, in Land=
gemeinden die Disziplin über das niedere Dienstpersonal wegen im polizeilichen Dienste verschuldeter Ordnungs=
widrigkeiten durch den Bürgermeister allein gehandhabt.

IVIn Bezug auf die übrigenGemeindebedienstetenstehtdie Disziplinarbefugnisin
Gemeindenmit städtischerVerfassungdemMagistrate,in denübrigenGemeindendemGemeindeaus=
schussezu. Der Bürgermeisterkann jedochauchaußerdenFällendesAbs.1II Geldstrafebis zu
5 Gulden") und,soweitArrestzulässigist, Arreststrafebis zudreiTagenverhängen.

Art. 167.

1Bezüglichder Mitglieder derMagistrateund Gemeindeausschüsseund jenerhöherenBe=
diensteten,welcheStabilität erlangthaben,findendie Disziplinarbestimmungenfür admini=
strativeStaatsdieneranologeAnwendung.

1Magistratsmitglieder,welchenichtdieRechtedefinitivangestellterStaatsdienerbesitzen,
dann Mitglieder der Gemeinde=oderOrts=Ausschüsseund Ortspflegerkönnenwegengrober
Pflichtverletzungen,unsittlicheroder unehrenhafterHandlungendurchDisziplinarerkenntnis
der vorgesetztenKreisregierungdes Dienstesentlassenwerden,wennsichin Gemeindenmit
städtischerVerfassungdas Kollegiumder Gemeindebevollmächtigtendafür ausgesprochenhat,
und in Landgemeinden der Distriktsausschuß der betreffenden Distriktsgemeinde seine Zustimmung erteilt hat.

ul Die gegenGemeindebedienstete,auf welchenichtAbs. I anwendbarist, zulässigen
Disziplinarstrafenbestehenin Verweis, Geldbußebis zu 50 Gulden"?) zum Bestender

*) Jetzt: 9 =.
*#)Jetzt:9046.
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Armenkasseoder einesetwa vorhandenenUnterstützungsfondsfür untergeordneteGemeinde=
bedienstete,Suspensionvom Diensteund Gehalteauf bestimmteZeit und Dienstentlassung.

IVGegen Polizeidiener und andere in dieser Kategorie stehendeGemeindebediensteten kann Arrest bis zu acht
Tagen verhängt werden.“) »

Mit derDienstentlassungerlöschenalleaus demDienstverhältnissefließendenAnsprüche
an die Gemeinde.

Art. 168.

1Das Verfahrenin Disziplinarfällen,auf welchenichtdieBestimmungdes Art. 167
Abs. 1 Anwendungfindet,richtetsichnachfolgendenGrundsätzen:

I Vor jederDisziplinarverfügungist derBeteiligtemit seinerRechtfertigungzu hören.
1IIBeschwerdensind an eineNotfrist von vierzehnTagengebundenundwerdenvon

der nächstvorgesetztenBehördeentschieden.Ist dieseeineDistriktsverwaltungsbehörde,so ist
eineweitereBerufung an die Kreisverwaltungsstellezulässig. In Fällen, in welchenauf
Dienstentlassungoder Suspension erkanntist, wird durch die Beschwerdedie vorläufige
Entfernungvom Dienste und die vorläufigeEntziehungdes Gehaltesnichtausgeschlossen.

IV Die Beschwerdehat keineaufschiebendeWirkung, wenndieerkannteStrafe 24Stunden
Urrestoder1 Gulden 30 Kreuzer?*)an Geld nichtübersteigt. «

VDer Bürgermeisterist befugt,Gemeindebedienstetein dringendenFällen vorbehaltlich %
der Verfügungdes Magistrats oderGemeindeausschussessofort vom Dienste zu suspendieren.

Sechste Abteilung. 1

Von denWahlenzu Gemeindeämtern.
Erster Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

Art. 172.

1Wählbarals Bürgermeister,Beigeordneter,Gemeindebevollmächtigter,Distriktsvorsteher,
Ortspfleger, Ortsführer, sowie als Mitglied eines Magistrates, Gemeinde=oder Orts=
Ausschussesund eines von der GemeindeverwaltunggebildetenbesonderenAusschussessind,

*) Art. 167 Abs. IV hängt nicht mit der Eigenart der rechtsrheinischenStadtverfassung zusammen. Er
bleibt daher für die Pfalz wie bisher außer Betracht.

*“) Jetzt 2 4# 70 .
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soweit nicht Abs. II anwendbarist, alle wahlstimmberechtigtenGemeindebürger,welche
diein Art. 11 vorgeschriebeneBefähigungbesitzen)das fünfundzwanzigsteLebensjahrzurückgelegt
und in der GemeindeihrenWohnsitzhaben.

IIDie Wählbarkeitzur Stelle einesrechtskundigenodertechnischenMagistratsmitglieds
setztden Besitz oder Erwerb des Indigenats, die Zurücklegungdes fünfundzwanzigsten
Lebensjahresund das Nichtvorhandenseinvon Hindernissenvoraus, welchefür Gemeinde=
bürger die AusübungdesWahlstimmrechtsnachArt. 17052)ausschließen.Die zu der Stelle
eines rechtskundigenBürgermeistersoder Magistratsrats zu Wählendenmüssenaußerdem
diePrüfung für dieAnstellungim Richteramteoderim Diensteder innerenStaatsverwaltung
mit Erfolg bestandenhaben. «

Art. 173.

1!Die Stelle eines Bürgermeisters,Beigeordnetenoder Magistratsrates ist mit dem
aktivenDienstverhältnisseeines Staatsdieners,Geistlichen,öffentlichangestelltenLehrers,
Notars oder eines von der GemeindeoderKirche besoldetenBedienstetennicht vereinbar.

I1Staatsdienerim zeitlichenRuhestandekönneneinesolcheStelle nur nacherhaltener
königl.Genehmigungübernehmen.

Die vorstehendenBestimmungensind nicht anwendbarauf Personen,welchezu der
Stelle einestechnischenMagistratsmitgliedesernanntwerdensollen,sowieauf demKauf=
mannsstandeangehörigeMitglieder der Handelsgerichte.

IVDie der aktivenArmee und den besoldetenStämmen der Landwehrangehörigen
Militärpersonen,ferner zeitlich pensionierteOffiziere und Militärbeamte sind zu keinem
Gemeindeamtewählbar.

Art. 174.

1Die Wahl zu den im Art. 172 Abs. I bezeichnetenGemeindeämternkann abgelehnt
werden:

1. wegenerwiesenerkörperlicherodergeistigerUnfähigkeit;
2. wegenzurückgelegtensechzigstenLebensjahres;
3. wenn der Gewähltedas Amt eines Bürgermeisters,Veigeordneten,,““)Magistrats=
rates oderGemeindeausschußmitgliedes=.)währendvoller sechsJahre verwaltethat;

4. wegeneinerBeschäftigung,die eine häufige oder lang andauerndeAbwesenheit
von der Gemeindemit sichbringt.

*))Dieses Erfordernis ist für die Pfalz gegenstandslos.Denn anderewahlstimmberechtigteGemeindebürger
als solchemit der entsprechendenBefähigung (Art. 10 der pfälzischenGemeindeordnung)gibt es in derPfalz nicht.

**) In der Pfalz gibt für die Ausschließung des WahlstimmrechtsArt. 100 der pfälzischenGemeinde=
ordnung Maß.

*““) DemBeigeordnetenwird derAdjunkt,demGemeindeausschußmitgliedederGemeinderatolechgachtensein.

Google



504

uAußerdembildetdieAnstellungim DienstedesStaates oderderKirche oderals
Notar oderöffentlicherLehrerin allen Fällen, in welchendie Wahl solcherPersonendurch
Art. 173 Abs. I nicht ohnehinausgeschlossenist, einenAblehnungsgrund. Advokaten
könnendie Wahl zum Bürgermeister,BeigeordnetenoderMagistratsrat ablehnen.

1I1Wer, ohneeinenEntschuldigungsgrundgeltendzu machen,odernachdemdieserver=
worfenwordenist, die übernahmeeinesGemeindeamtesverweigert,ist anGeld von 25 bis
zu 150 Gulden") zu Gunstender Gemeindekassezu strafen.

Die Aburteilungerfolgtdurchdas zuständigeGericht.=

Art. 175.

Die Bestechungder Wähler hat die UngültigkeitderWahl, soweitsie dieBestechenden
undBestochenenbetrifft,und für beidedenVerlust desWahlstimmrechtesundderWählbarkeit
bei der betreffendenWahl zur Folge.

Art. 176.

1Die regelmäßigenGemeindewahlenfinden in Gemeindenmit städtischerVerfassung
in Perioden von drei zu drei Jahren, in den übrigen Gemeindenin Perioden von sechszu sechsJahren

in denMonaten Novemberund Dezember"“) statt und müssenbis zum 15. Dezember
beendetsein.

1#Bis Ende Oktober habendie Magistrate im Benehmenmit denGemeindebevoll=
mächtigten, in Landgemeindendie Gemeindeausschüssedie Liste aller Wahlstimmberechtigten und
zwar in Städten, in welchenWahlbezirkegebildetwerden,nachdiesengeordnetunter An=
gabeder besonderenGründe, welcheder AusübungdesWahlstimmrechtesoderderWähl=
barkeitEinzelnerentgegenstehen,herzustellen.

inDie königlichenBehörden,PfarrämterundZivilstandsbeamtensindverpflichtet,hierzu
alle erforderlichenAufschlüssesofortund unentgeltlichzu erteilen.

IVDie Aissteist nachvorgängigerBekanntmachungzehnTage lang auf demRathause
oderin einemsonst hierzu geeignetenLokale zur Einsicht der Gemeindebürgeraufzulegen.

Nach Verlauf der zehnTage werdendie erhobenenReklamationenin öffentlicher
Sitzung des Magistrats, beziehungsweisedesGemeindeausschussesbeschieden,nachLageder Sache
die Listenberichtigtund die Beschlüsseden Beteiligteneröffnet. Gegen dieseBeschlüsseist
innerhalbdrei Tagen der Rekurs an die vorgesetzteVerwaltungsbehördezulässig, wodurch
jedochdas Wahlverfahrennichtaufgehaltenwerdendarf.

*) Jetzt: 25—270 .7.
**) 1911, 1914 usw. — Ugl. Art. 5 Abs. I Satz 2 des pfälzischenStädteverfassungsgesetzes.
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VI.Die berichtigteListe bildet die GrundlagederWahl. Niemandkann wählenoder
gewähltwerden,der nicht in dieserListe eingetragenist oderdurchZeugnis der Gemeinde=
verwaltungdemWahlausschussenachgewiesenhat, daß er erstnachAblauf derReklamations=
frist in denBesitz desWahlrechtsgelangtoder daß seinWahlrechtseit Abschlußder Liste
durchEntscheidungeinerhöherenInstanz anerkanntwordenist.

VIIDie Listemuß am Tage derWahl in einemdurchvorgängigeBekanntmachung
bezeichnetenLokalezur Einsichtder Wähler aufliegen.

Art. 177.

1Bei Wahlen rechtskundigerBürgermeisteroderMagistratsrätehat zur Bewerbung
eine öffentlicheAusschreibungdurch denMagistrat stattzufinden,wennnicht im einzelnen
Falle die Gemeindebevollmächtigtenbeschließen,daß von einer AusschreibungUmgang zu
nehmensei.

IIDie eingekommenenBewerbungensamtdenNachweisenüberdieVorbedingungender
Wählbarkeitsind denGemeindebevollmächtigtenmindestensdrei Tage vor der Wahl mitzu=
teilen.

Art. 178.

1Jede durchdieGemeindebürgeroderdieGemeindebevollmächtigtenvorzunehmendeWahl
wird unterLeitungeinesWahlkommissärs,welchemeinWahlausschußzurSeite steht,vollzogen.

IIFür die Wahl der Bürgermeisterin den einerKreisregierungunmittelbarunterge=
ordnetenStädten werdendie Wahlkommissäredurchdie Kreisregierungernannt. Die Wahl
der übrigenMagistratsmitgliederund der Gemeindebevollmächtigtenhat der Bürgermeister
oderder von ihm ernannteWahlkommissärzu leiten.

IIIFür andereGemeindenernenntdievorgesetzteDistriktsverwaltungsbehördedieWahl=
kommissäre.

IVDie WahlausschüssewerdenamWahltagedurchdieWähler aus ihrerMitte ernannt
und bestehenaus fünf Mitgliedern.

VZur BesorgungderSchreibereienkannderGemeindeschreiberodersonsteinegeeignete
Persönlichkeitbeigezogenwerden,welchejedochhierdurchnichtMitglied desWahlausschusseswird.

Art. 179.

1Der Wahlkommissärhat die ihm übertrageneLeitungder Wahlenmit pflichtmäßiger
und rücksichtsloserUnbefangenheitzu vollziehen. Er handhabtdie Ordnung im Wahllokale
und hat jedeAusschreitungzurückzuweisen.

I1DebattenunterdenWählernsindwährendderWahlhandlungim Wahllokalenicht
zulässig. 100“
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Art. 180.

1Die WahlausschüsseunterstützendenWahlkommissärbei der Leitungder Wahl und
entscheidenüberAnstände,die sichbei der Wahlhandlungergeben,durchMehrheitsbeschluß.
Bei Stimmengleichheitentscheidetder Wahlkommissär,welcheraußerdeman derAbstimmung
nichtteilzunehmenhat.

1 BeschwerdengegendieBeschlüssedesWahlausschusseshabenkeineaufschiebendeWirkung.

imIm Falle einerUnterbrechungderWahlhandlungsinddieWahlaktenin Gegenwart
desWahlausschussesunter Siegel zu legenund vor derFortsetzungdesGeschäftesin dessen
Gegenwartzu entsiegeln.

Art. 181.

1Der Wahlkommissärhat alle Vorbereitungenzu treffen, welcheerforderlichsind, damit
die Wahlen unaufgehaltenzu rechterZeit stattfinden. Die Gemeindeverwaltungensind ver=
pflichtet, seinendesfallsigenRequisitionen ungesäumtzu entsprechen,insbesonderedasnötige
Dienstpersonal bereit zu stellenund für ein geeignetesWahllokal, sowie für die erforderliche
Anzahl vonFormularien zu denProtokollen,Stimmlisten, WahlzettelnundBekanntmachungen
zu sorgen.

uVor jederWahl läßt der WahlkommissärOrt und Zeit derselben,dann die Zahl
der zuWählendenund dieStellen, wofür zu wählenist, sowiedieNamenderAustretenden
in der Gemeindeöffentlichbekanntmachen.

Art. 182.

1Die Abstimmungist einegeheimeund geschiehtdurchWahlzettelvon weißemPapier
und gleicherGröße, welchemit dem Gemeindesiegelabgestempeltsind. DieseWahlzettel
werdenvor demWahltagean die Wähler verteilt und sind auchbei der Wahl im Wahl=
lokale auf Verlangen zu verabfolgen.Die Wahlzettel sind gehörig ausgefüllt von den
Wählernzurückzugeben.

I11Jeder Wähler ist verpflichtet,seinenWahlzettelunter Angabe seinesNamens und
nötigenfalls seinerWohnung demWahlkommissärpersönlichzu überreichen,welcherden
Wahlzettel erst dann annehmendarf, wenn der Name des betreffendenWählers in der
Wählerlisteaufgefundenoder dessenWahlberechtigungnachArt. 176 Abs. VI von dem
Wahlausschusseausdrücklichanerkanntwordenist.

# Die Wahlzettelmüssenderartzusammengelegtsein, daß die auf denselbenverzeich=
netenNamen verdecktsind. Wahlzettel,bei welchenhiergegenverstoßenist, oderwelchemit
einemäußerenKennzeichenversehensind, hat der Wahlkommissärzurückzuweisen.
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IVDie zur Annahme geeignetenWahlzettelwerdenvon demWahlkommissärin ein
bereitstehendesGefäß gelegtund dürfenerstnachSchlußdesAbstimmungsakteseröffnetwerden.

Von der StimmabgabejedesWählers ist bei jedemWahlgangenebendemNamen
desWählers in der WählerlisteVormerkzu machen.

VIDie Wahlzettelmüssendie deutlicheBezeichnungdes Gewähltenenthalten.
VIIWahlzettel,welchenichtabgestempeltoder welcheunterschriebensind, sowiesolche,

welcheeinedeutlicheBezeichnungdes Gewähltennichtenthalten,sind, letzteresoweitder
Mangel reicht,nichtzu beachten.

VinJederWahlzettelsoll so vieleNamenenthalten,als Personenin demWahlgange
zu wählensind. Wenn ein WahlzettelmehrPersonenvorschlägt,so sind zur Herstellung
der vorgeschriebenenZahl die zuletztbezeichnetenNamenaußerAnsatzzu lassen.Wahlzettel,
worin wenigerPersonenin Antrag kommen,sind gültig.

IXIm Falle ein Wähler mehrereWahlzettelübergebenhat, so sind dieselbensämtlich
ungültig. *)

Art. 183.

Über den Gang der Wahlverhandlungist ein Protokoll zu führen, welchesvom
Wahlkommissärund denWahlausschußmitgliedernunterzeichnetwird. In dasselbewerden
insbesonderedie BeschlüssedesWahlausschussesübererhobeneBeanstandungenund überdie
Zulassungvon Wählern, welchenichtin derWahllisteeingetragenwaren,sowiedieHaupt=
ergebnissederWahl aufgenommen.

1.NebendiesemProtokoll sind zwei Stimmlisten zu führen, welcheeinen wesentlich
ergänzendenBestandteildesselbenbilden.

II Die übergebenenWahlzettelwerdennachBeendigungdesAbstimmungsaktesvon
dem WahlkommissäreodereinemAusschußmitgliedeöffentlichverlesenund sodann,soweitihr
Inhalt gültig befundenwurde,in zwei gesondertzu führendeStimmlisten in der Art ein=
getragen,daß Name und Stand jedesGewählten in die Hauptrubrikeingesetztund jede
auf denselbenfallendeStimme in der Querspaltefortlaufenddazu vermerktwird.

V Die richtigeFührungderStimmlistenund ihre Übereinstimmungist durchden
Wahlkommissärund denWahlausschußzu überwachenund jederdesfallsigeAnstandsofortzu
berichtigen.

- Art. 184.

1!Bei allen unmittelbardurchdie GemeindebürgervorgenommenenWahlen ist der
Wahlakt zu schließen,wenn innerhalbder vomWahlkommissärfestgestelltenund öffentlich

*) Die hier folgendenVorschriftenbetreffendie Stimmabgabe in Stellvertretung eines anderen. Sie sind
für die Pfalz gegenstandslos,weil nachArt. 101 Abs. II der pfälzischenGemeindeordnungdas Wahlstimmrecht
nicht durch Stellvertreter ausgeübtwerdenkann.
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bekanntgemachtenFrist mehr als die Hälfte der Wähler abgestimmthat. Im entgegen=
gesetztenFalle hat der WahlkommissäreineweitereFrist zur Stimmabgabefestzusetzenund
öffentlichbekanntzu machen. Nach Ablauf der zweitenFrist wird der Wahlakt ohne
Rücksichtauf die Zahl der abgegebenenStimmen geschlossenund niemandmehrzur Abgabe
einesWahlzettelszugelassen.Vor jedemSchlussehat der Wahlkommissärdie etwa an=
wesendenWähler unter GewährungeinerkurzenFrist zur Stimmabgabeaufzufordern.

I1Hierauf wird das Wahlergebnisfestgestelltund den anwesendenWählern bekannt
gegeben.

Ul„)Bei diesenWahlen entscheidetrelative Stimmenmehrheit. Die Reihenfolgeder
Gewähltenbemißtsichnachder Zahl der erhaltenenStimmen. Bei gleicherStimmenzahl
richtetsich die Reihenfolgenach demAlter, wenn die vorschriftsmäßigeZahl durch den
Eintritt aller nichtüberschrittenwird. Im entgegengesetztenFalle entscheidetdas Los.

Art. 185.

NachBeendigungderWahl hat derWahlkommissärdie Namender gültigGewählten
und die Stellen, für welchediesegewähltwurden, öffentlichbekanntzu machenund die
WahlaktenderjenigenBehörde,durchwelcheer ernanntwurde,vorzulegen.

Art. 186.
Bis die neu Gewählten in ihr Amt eingewiesensind, habendie Austretendenihre

Funktion fortzusetzen.
Art. 187.

1Die Ersatzmännerwerdenfür die Dauer der laufendenWahlperiodegewählt.
1Wird im LaufedieserWahlperiodeeineStelle erledigt,so istdieselbedurchEinberufung

des nächstenErsatzmanneszu besetzen.In Städten, in welchengemäßArt. 189 Abs. II
nachBezirkengewähltwordenist, sind hierbeidie Bestimmungendes Art. 190 Abs.II zu
beachten.Die Einberufung,von welcherder vorgesetztenVerwaltungsbehördeAnzeige zu
erstattenist, geschiehtdurchdenBürgermeister.

IIIDie Einberufenenhabenihr Amt für jeneZeitdauerzu versehen,welchediejenigen
noch zu erfüllen gehabthätten, an derenStelle sie treten. Sind mehrereStellen gleich=
zeitig erledigt,so entscheidetdas Los darüber,an wessenStelle jedereinberufeneErsatzmann
einzutretenhat.

Art. 188.
Alle Wahlhandlungenund dabei nötigenAusfertigungensind tax=und stempelfrei;

die sonstigenKostenhat die Gemeindekassezu tragen.
1Nur dieetwaigenReisekostenundDiätenderWahlkommissäreübernimmtdieStaatskasse.
“) Zu Art. 184 Abs. III vgl. übrigens Art. 3 Abs. II des Gemeindewahlgesetzesvom 15. August 1908.
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Zweiter Abschnitt.

Wahlen in Gemeindenmit städtischerVerfassung.
Art. 189.

1ie regelmäßigenWahlen in Gemeindenmit städtischerVerfassungbeginnenmit der
Wahl der Gemeindebevollmächtigtendurchdie Gemeindebürger.
uls) Die Wahl kannnachWahlbezirkenerfolgen,wennMagistratundGemeindebevoll=

mächtigteübereinstimmenddiesesbeschließenund sichüberdieEinteilung derWahlkreisever=
ständigen. In diesemFalle wird die Zahl der in jedemBezirkezu wählendenGemeinde=
bevollmächtigtennachVerhältnis der im Bezirk wohnendenWähler bestimmt. Die Wähl=
barkeitist an keinenbesonderenBezirk gebunden.

IIlIn Gemeinden,in welchendieWahl nichtgemäßAbs. II vorgenommenwird, kann
der Magistrat gleichwohldie VornahmederWahl in mehrerenLokalitätenanordnen. In
diesemFalle ist für jedeAbteilungder Gemeinde,für welcheein besonderesWahllokal be=
stimmtwird, ein Wahlkommissärund Wahlausschußaufzustellen,welchedie in Art. 179
bis 183 und Art. 184 Abs. I bezeichnetenObliegenheitenerfüllen. Die stimmberechtigten
Gemeindebürgerhaben in demWahllokale der Abteilung, in welchersie wohnen, ihre
Stimmzettel zu empfangenund abzugeben.Nach AbschlußdesWahlprotokollesund der
Stimmlisten sind sämtlicheVerhandlungennebstdenStimmzettelnversiegeltan denHaupt=
wahlausschußabzugeben.Dieser bestehtaus demBürgermeisteroder aus dem von ihm
ernanntenWahlkommissärund aus sechsvon denGemeindebevollmächtigtenvor Beginn der
Wahl bezeichnetenstimmberechtigtenGemeindebürgern;er hat in öffentlicherSitzung das
Wahlresultatzu ziehenund nachArt. 185 und 191 weiterzu verfahren.

IV In denFällen der Abs. II und III habenalleWahlen in der Gemeindeam
nämlichenTage zu beginnen.Am Wahltageist in jedemWahllokaleeineListeder daselbs
zur Abgabeihrer Stimmen berechtigtenGemeindebürgeraufzulegen.

Art. 190.

I#)Nach beendigterWahl der Gemeindebevollmächtigtensind in gesonderterWahl=
handlungErsatzmännerzu wählen,derenZahl demDritteil der Gesamtzahlder Gemeinde=
bevollmächtigtengleich sein muß.

I Die ErsatzmännerwerdennachderReihenfolgeihrerWahl einberufen.Wennnach
Art. 189 Abs. II gewähltwordenist, so habendie in einembestimmtenWahlbezirkege=

“) Zu Art. 189 Abs. II, 190 Abs. I vgl. übrigens Art. 3 Abs. II des Gemeindewahlgesetzesvom 15. Au=
gust 1908.
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wähltenErsatzmännerfür die aus derWahl in diesemBezirkehervorgegangenenGemeinde=
bevollmächtigteneinzutreten.

Art. 191.
1Nach vollendeterWahl werdendie zu GemeindebevollmächtigtenGewähltenund die

Ersatzmännervor denWahlausschußgerufenund mit ihrenErklärungenüberdie Annahme
oderAblehnungder Wahl vernommen.

IIWerdenAblehnungsgründegeltendgemacht,so entscheidethierüberderWahlausschuß,
bei dessenVerhandlungenjederGemeindebürgergegenwärtigseinkann. Im Falle die Ab=
lehnungfür begründeterkanntwird, rücktder Ersatzmannin die Stelle des Ablehnenden.
Wenn nachWahlbezirkengewähltwordenist, so stehtden in mehrerenBezirkenGewählten
frei, sich für einenderselbenzu entscheiden.In den übrigentreten alsdann die Ersatz=
männeran ihre Stelle.

IIIDiejenigenGewählten,welchevor demWahlausschussenichterscheinenkönnen,haben
auf schriftlicheAufforderungihreErklärungenbei demMagistrateabzugeben;ein wiederholter
ZusammentrittdesWahlausschussesfindet in diesemFalle nur statt, wennAblehnungs=
gründegeltendgemachtwerden.

1IVDie gewähltenGemeindebevollmächtigtentretennachbeendigterWahl sogleichin ihre
Stellen ein. ·

Art. 192.

Auf dieWahl derGemeindebevollmächtigtenfolgtdiejenigederbürgerlichenMagistrats=
räte, welchevon denGemeindebevollmächtigtenzu vollziehenist.

II!)Die Reihenfolgeder in demselbenWahlgangeGewähltenbemißt sichnach der
Zahl der erhaltenenStimmen. Finden mehrereWahlgängestatt, so gebührtden früher
Gewähltender Vorrang. Werdenin demselbenWahlgangemehrerePersonenmit gleicher
Stimmenzahlgewählt,so richtetsichdie ReihenfolgenachdemAlter, wenndie vorschrifts=
mäßige Zahl durch den Eintritt aller nicht überschrittenwird. Im entgegengesetztenFalle
entscheidetdas Los.

1I1Fällt die Wahl auf einePerson,welchemit einemMitgliede des Magistrats als
Vater oderSohn, Bruder, Oheim oderNeffeverwandtoderals Stiefvater oderStiefsohn,
SchwiegervateroderSchwiegersohnverschwägertist, so ist der Gewählte von demEintritte
in denMagistrat ausgeschlossen.

17VWerden bei derselbenWahl mehrerePersonen,zwischenwelchendas in Abs. III
bezeichneteVerhältnis besteht,gewählt, so hat der im früherenWahlgangeoder der im
nämlichenWahlgange mit der größerenStimmenzahl Gewählte das Recht zum Eintritt.
Bei Stimmengleichheitentscheidetdas Los.

*) Zu Art. 192 Abs. II vgl. übrigens Art. 3 Abs. II des Gemeindewahlgesetzesvom 15. August 1908.
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V Nach vollendeterWahl sind die GewähltennachVorschriftdes Art. 191 sofortüber
AnnahmeoderAblehnungderWahl zu vernehmen.

VI.)WenndieAblehnungvon demWahlausschusseals begründeterachtetwind, ist eine
neueWahl vorzunehmen. .

Art. 193.
1SodannschreitendieGemeindebevollmächtigtenzurWahl desbürgerlichenBürgermeisters,

wenneinesolchevorzunehmenist. Sind mehrerezu wählen, so finden gesonderteWahl⸗
gängestatt.

UDie Gewähltensind nachVorschriftdesArt. 191 mit ihrerErklärungüberAnnahme
oderAblehnungzu vernehmen,worauf imFalle begründeterAblehnungungesäumteineneue
Wahl stattzufindenhat.

Art. 194.
Auf dieseWahl folgt jeneder rechtskundigenBürgermeisterund Magistratsräte. Für

jededieserStellen findeteinebesondereWahlhandlungstatt.

Art. 195.

) BürgermeisterundMagistratsrätewerdenin einervondemWahlkommissäranberaumten
Wahlversammlung,wozu sämtlichestimmberechtigteGemeindebevollmächtigtezu ladensind,
durchabsoluteStimmenmehrheitgewählt.

IIie Gültigkeit desWahlakteserfordert,daß mindestenszwei Dritteile der Stimm=
berechtigtenihre Stimmen wirklichabgegebenhaben.

II.) WerdenBürgermeisteroderrechtskundigeMagistratsräteaus den bürgerlichen
Magistratsrätenerwählt,so sind die Stellen der letzterendurcheineneueWahl zu besetzen.

IV.Fällt die Wahl zum Bürgermeisteroder rechtskundigenMagistratsrate auf eine
Person,welchesichzu einembürgerlichenMagistratsratein demin Art. 192 Abt. III er=
wähnten Verwandtschafts=oder Schwägerschaftsverhältnissebefindet,so ist letztererzum
. Austritte aus demMagistrateverpflichtetund dessenStelle durchNeuwahlzu besetzen.

VWerdenals BürgermeisteroderrechtskundigerMagistratsratPersonengewählt,welche
zu einemder vorhandenenBürgermeisteroderrechtskundigenMagistratsrätein dembezeichneten
Verhältnissestehen,so ist die Wahl ungültig.

Art. 196.
1!Nach BeendigungderWahlenwerdendieWahlaktenmit einerÜbersichtdesgesamten

Bestandesdes Magistrats, der Gemeindebevollmächtigtenund der Ersatzmännerdurchden
Wahlkommissäran die vorgesetzteVerwaltungsbehördeeingesendet.

*) Zu Art. 192 Abs. VI, 195 Abs. I, III, IV vgl. übrigens Art. 3 Abs. II des Gemeindewahlgesetzesvom
15. August 1908.
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i Die zuständigeBerwaltungsbehördehat nachPrüfung derWahlakten,wenn kein
Grund zur Versagungder Bestätigungvorliegt, die gewähltenBürgermeisterund rechts=
kundigenMagistratsrätezu bestätigenund derenEinweisungundVerpflichtunganzuordnen.

In!Wird eineNichtigkeitder Wahl erkannt,so ist dieselbein einermit Entscheidungs=
gründenversehenenEntschließungauszusprechenund vorbehaltlichderBeschwerdedie Vor=
nahmeeinerneuenWahl anzuordnen.

V.Als Nichtigkeitsgründesind beiobigerPrüfung vonAmts wegennur zuberũcsichtigen2
a) wenneinenichtwählbarePersongewähltwurde;
b) wenubei der Wahl nichtdie erforderlicheAnzahl von Wählern abgestimmtund
) wennder Gewähltedie erforderlicheStimmenzahlnichterhaltenhat.

V Innerhalb vierzehnTagen nachder BekanntmachungdesWahlresultatskann jeder
GemeindebürgerwegenVerletzungwesentlichervorgeschriebenerFörmlichkeitenbei der Wahl=
handlungdieWahl anfechtenoderwegengesetzwidrigerAnerkennungvonAblehnungsgründen,
sowiewegenrechtswidrigerpersönlicherBenachteiligungdurchdasVerfahrenoderdieBeschlüsse
einesWahlkommissärsoderWahlausschussesdie Beschwerdeergreifen. In diesenFällen
entscheidendie vorgesetztenVerwaltungsbehördenin dem durchArt. 163") vorgezeichneten
Instanzenzuge,soweitnichtdas GesetzüberdieVerwaltungsgerichtsbarkeitandersbestimmt.
Diese BeschwerdenhabenkeineaufschiebendeWirkung.

Fünfter Abschnitt.

Außerordentliche Gemeindewahlen.
Art. 200.

!Tritt im Laufeder WahlperiodedieErledigungvonGemeindeämternein, für welche
Ersatzmännernichtgewähltwordenodernichtmehrvorhandensind,soisteineErgänzungswahl
vorzunehmen,wennderMagistrat, derGemeindeausschuß,dasKollegiumderGemeindebevollmäch=
tigten, dieGemeindeversammlungoderdievorgesetzteVerwaltungsbehördeesals notwendigerklärt.

118)Ergänzungswahlenfür Gemeindebevollmächtigtein Städten, in welchengemäß
Art. 189 Abs. II nachBezirkengewähltwordenist, sind von jenenBezirkenvorzunehmen,
für welchediejenigeneingetretenwaren,derenStelle zu besetzenist.

UlInfolgeeinerErgänzungswahleingetretenerechtskundigeBürgermeisterund rechts=
kundigeMagistratsrätehabendie für ihr Amt vorgeschriebeneDienstzeit zu erfüllen. In
allen anderenFällen tritt der Gewähltenur für jeneZeit ein, welchederjenige,an dessen
Stelle er berufenwird, nochzu erfüllengehabthätte.

*) DemArt. 163der rechtsrheinischenGemeindeordnungentspricht wörtlich der Art. 93 der pfälzischen
Gemeindeordnung.

*“) Zu Art. 200 Abs. II vgl. übrigens Art. 3 Abs. II des Gemeindewahlgesetzesvom 15. August 1908.
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Nr. 53.
München, den 21. August 1908.

Inhalt:
Gesetz vom15. August 1908,die Kirchensteuerfür die protestantischenKirchendesKönigreichsBayern betreffend.—

Bekanntmachung vom 14.August 1908, den Vollzug des Reichsstempelgesetzesbetreffend.— Hoftitel=Verleihung.
— — 4

Gesetz, dieKirchensteuerfür die protestantischenKirchendes KönigreichsBayern betreffend

Im NamenHBeinerMajestätdes Königs.

Luitpol J,
ronGottesGuadenKöniglicherPrin;vonHayern,

Regent.
Wir habennach Vernehmungdes Staatsrates mit Beirat und Zustimmungder

KammerderReichsräteundderKammerderAbgeordnetenbeschlossenundverordnen,wasfolgt:

Art. 1.

Die protestantischeKircheBayerns r. d. Rh. und die vereinigteprotestantischeKirche
der Pfalz sind berechtigt,für ihre kirchlichenBedürfnisse allgemeinerNatur, welchedurch
LeistungendesStaates odersonstbereiteMittel nichtausreichendgedecktsind, Kirchensteuern
zu erheben.
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Art. 2.

IAls kirchlicheBedürfnisseallgemeinerNatur (Art. 1) gelten nur:
1. die UnterstützungvonKirchengemeindenoderkirchlichenKonkurrenzverbänden,welche
mit Kirchenumlagenüberbürdetsind; v

2. die ErrichtungneueroderUmwandlungbestehenderSeelsorgestellensowiedieHer=
stellungkirchlicherBauten an Orten, an denenein kirchlicherNotstandbesteht;

3. die AufbesserungunzureichendbesoldeterGeistlicher;
4. die Gewährungvon Zuschüssenzu denRuhegehaltenderGeistlichensowiezu den
Bezügenihrer Hinterbliebenen;

5. die Gewährungvon Entschädigungenan Geistlichefür Umzugskostenund für
Stellvertretungskostenin Krankheitsfällennach Maßgabe der hierüberjeweils

bestehendenVorschriften;
6. die BereitstellungeinesDispositionsfondsfür kirchlicheZwecke;
7. der Aufwand für die AbhaltungderSteuersynode,für dieErhebungderKirchen=
steuerund für die Verwaltungdes Kirchensteuerertrags.

IIDurch KöniglicheEntschließungkann auf Antrag der kirchlichenOberbehördemit
Zustimmungder Steuersynode(Art. 3 u. 4) derKreis derkirchlichenBeduͤrfuise allgemeiner
Natur (Abs. 1) erweitertwerden.

Art. 3.
1ie Beschlußfassungüber die auf Kirchensteuernzu nehmendenAusgabenund über

die Erhebungder Kirchensteuernerfolgtfür jededer beidenKirchendurcheineSteuersynode.
I1DieSteuersynodenwerdengebildet:
1. durchdie weltlichenMitglieder der vereinigtenGeneralsynodefür dieKonsistorial=
bezirkedesKönigreichsdiess.d.Rh., bezw.derGeneralsynodefür denKonsistorial=
bezirkSpeyer;

2. durchgeistlicheMitglieder der Generalsynodenin derZahl derHälfte ihrer welt=
lichenMitglieder;

3. in der protestantischenKircheBayerns r. d. Rh. durchein geistlichesund zwei
weltlicheMitglieder der reformiertenSynode.

Die geistlichenMitglieder derSteuersynoden(Ziff. 2) werdenvon dengeistlichenMitgliedern
der ordentlichenGeneralsynodenbeiderenjeweiligemZusammentrittgewählt. Die reformierten
Mitglieder der Steuersynodefür die protestantischeKircheBayerns r. d.Rh. (Ziff. 3) werden
von der der jeweiligenTagung derSteuersynodevorausgehendenreformiertenSynode gewählt.

I Die Stenersynodentagenin derRegel in unmittelbaremAnschlußan dieordentlichen
Generalsynoden.Durch KöniglicheEntschließungkönnenaußerordentlicheTagungeneinberufen
und die ordentlichenund außerordentlichenTagungenjederzeitgeschlossenwerden.
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IVDie Verhandlungender Steuersynodenleitet ein aus ihrer Mitte mit absoluter
StimmenmehrheitgewählterVorsitzender.Die VertreterderKirchenbehördensind bei denVer=
handlungenjederzeitauf ihr Verlangenzu hörenund befugtAnträge zu stellen. Die
K. Staatsregierungist berechtigteinenVertreterzu denVerhandlungenabzuordnen,derjedoch
an denBeratungenselbstkeinenAnteil zu nehmenhat. Die Verhandlungender Steuer=
synodensind in der Regel böffentlich.

Vie Beschlüsseder Steuersynodenerfordernzu ihrer Gültigkeit die Anwesenheitder
Mehrheitder Mitglieder und die Zustimmungder Mechrheitder Anwesenden.

VIIm übrigen finden die Vorschriftenüber die Geschäftsordnungder Generalsynoden
auchauf die SteuersynodenentsprechendeAnwendung.

VIIDie Mitglieder der SteuersynodenerhaltenTagegelderund erforderlichenfallsReise=
kostenentschädigungnachMaßgabe der Vorschriftenüber die Gewährungvon Tagegeldern
und Reisekostenan die Mitglieder der Generalsynoden.

Art. 4.
1Den Steuersynodensind für ihre Beschlußfassungvon der kirchlichenOberbehörde

bestimuiteAnträge(Voranschläge)vorzulegen.
u Die Bewilligung der Ausgaben und der zu ihrer DeckungerforderlichenKirchen=

steuernerfolgtauf die der Tagung der ordentlichenSteuersynodenjeweils folgendenvier
Kalenderjahre;bei außerordentlichenSteuersynodenauf dieZeit bis zur nächstenordentlichen
Steuerperiode.Auf die Dauer berechneteWilligungen frühererSteuersynodenbindenauch
spätereSynoden. Die Bereitstellungvon Mitteln für die in Art. 2 Abs. I Ziff. 7
genanntenAusgabendarf nichtverweigertwerden.

ul Für den Dispositionsfondsfür kirchlicheZweckedarf nicht mehr als der zehnte
Teil der übrigenAusgabenbewilligtwerden.

IVErgebensichim Lauf einerFinanzperiodegegenüberdengefaßtenAusgabebeschlüssen
Einsparungen oder Mehrausgaben oder gegenüberden veranschlagtenSteuerbeträgenMehr=
einnahmenoderMindererträgnissean denKirchensteuern,so sind diese,soweitsie sichnicht
gegenseitigausgleichen,in denVoranschlagfür die nächsteFinanzperiodeals Einnahmen
bezw.als Ausgabeneinzustellen.Die Verwendungvon Uberschüssenzur Bildung von
Steuerausgleichs=,Betriebs=und Reservefondsist jedochzulässig.

Die BeschlüssederSteuersynodenbedürfenderKöniglichenGenehmigung.Ihr Vollzug
obliegtder kirchlichenOberbehörde,soweit sich nichtaus diesemGesetzein anderesergibt.

Art. 5.
1!Das Erträgnis der Kirchensteuerfließt in eineallgemeineKirchenkasse.Diese unter=

stehtder gleichenVerwaltungund Aufsichtwie im rechtsrheinischenBayern die allgemeine
1027
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Unterstützungsanstaltfür die protestantischenPfarreien des KönigreichsBayern diess.d.Rh.,
und wie in der Pfalz die allgemeineprotestantischePfarrwitwenkasseder Pfalz.

I1Die Rechnungender allgemeinenKirchenkassenebstBelegensind derSteuersynodebei
ihremjeweiligenZusammentrittzurPrüfung undAnerkennungoderGeltendmachungetwaiger
Erinnerungenvorzulegen.

IIIDem K. Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=undSchulangelegenheitensind
alljährlichUbersichtender Einnahmenund Ausgabender allgemeinenKirchenkasse,auf Ver=
langendie Rechnungenselbstvorzulegen.

Art. 6.

Über denDispositionsfondsfür kirchlicheZweckeverfügt die kirchlicheOberbehörde.
1IFür die in Art. 2 Abs.I Ziff. 1—5 bezeichnetenZweckedürfenAufwendungenaus

dem Dispositionsfondenur in außerordentlichen,unvorhergesehenenund dringlichenFällen
gemachtwerden.

Art. 7.

1Kirchensteuerpflichtigsind alle Angehörigendes protestantischenBekenntnisses,die im
Gebiet des Königreichsr. d. Rh., bezw.im KonsistorialbezirkSpeyer mit einer direkten
Staatssteuerveranlagtsind. Der VeranlagungstehtdievormerkungsweiseVeranlagunggleich.

I1Soweit nachder Staatssteuergesetzgebungdie SteuerveranlagungmehrererPersonen
einheitlicherfolgtund diesenichtsämtlichkirchensteuerpflichtigsind, ist nur der Anteil der
Kirchensteuerpflichtigenan der Staatssteuerzur KirchensteuerheranzuziehenSolang nicht
ein anderesnachgewiesenoder von Amtswegenfestgestelltwird, sind gleichheitlicheAnteile
anzunehmen.

Die Staatsregierungkann inbezugauf Steuerpflichtigeund Steuerquellen,die der
SteuerhoheitmehrererStaaten oder der Besteuerungauchdurchnichtbayerischeöffentliche
Kirchengesellschaftenunterliegen,VereinbarungenundVerfügungenübereinevon dengesetz=
lichenVorschriftenabweichendeHeranziehungzur Kirchensteuertreffen. Die Staatsregierung
kann fernergegenAusländernachdemGrundsatzder Gegenseitigkeitverfahren,wennderen
HeimatstaatbayerischeStaatsangehörigeungünstigerbehandeltals seineStaatsangehörigen
odersie zu Steuern in Fällen heranzieht,in denendies für AngehörigejenesStaates in
Bayern nicht vorgesehenist.

IVAngehörigeeinesaußerdeutschenStaates, in demnachBekanntmachungderbeteiligten
bayerischenStaatsministeriendie Gegenseitigkeitverbürgtist, könnendie Bezahlung von
Kirchensteuernablehnen,wenn für sie an demOrt, wo sie ihre Steuerpflichtzu erfüllen
haben,oderin dessennächsterNachbarschaftbesondere,nichtvon denprotestantischenKirchen
Bayerns eingerichtetegottesdienstlicheVeranstaltungenbestehen.
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V Ergibt sicheineAnderungin der Kirchensteuerpflichtaus einemUmstand,der nicht
zugleicheineAnderungder Staatssteuerpflichtzur Folge hat, so wird dieseAnderungmit
demBeginn des nächstenKalendervierteljahreswirksam.

Art. 8.

1Die Kirchensteuerwird in der Form eines gleichmäßigenprozentualenZuschlagszu
denjeweils zur ErhebungkommendendirektenStaatssteuernerhoben.

1 Sie darf zehnvomHundertder von deneinzelnenKirchensteuerpflichtigengeschuldeten
direktenStaatssteuernnichtübersteigen.

Art. 9.

1Die Veranlagungder Kirchensteuererfolgt durchdie Rentämter. Die sämtlichen
Staats=, Gemeinde=und Kirchenbehörden,sowiedie Steuerpflichtigensind gehaltenhiebei
nach Maßgabe der ergehendenVollzugsvorschriftenmitzuwirken. Insbesonderehat jeder
SteuerpflichtigeaufVerlangenfür sichunddievonihmvertretenenPflichtigeneineBekenntnis=
erklärungabzugeben.

IIDie aufdieVeranlagungderKirchensteuererwachsendenVerhandlungensindgebührenfrei.

Art. 10.

1Die Kirchensteuerwird mit dendirektenStaatssteuernund nachden gleichenVor=
schriftenwie dieseeingehobenund beigetrieben. ·

HJmFalleinermirteilweiseiiEinbringungmehrerervoneinemPflichtigengeschnldeter
Gefälle sinddie Staatsgefälleund Kreisumlagenvor der Kirchensteuerzu decken.

Ill Ein NachlaßodereineNiederschlagungderStaatssteuernhat zugleichdenNachlaß
oderdie Niederschlagungder Kirchensteuerzur Folge.

IVFür die Veranlagungund Einhebungder Kirchenstenerwerdendrei vomHundert
der vereinnahmtenBeträgefür dieStaatskasseabgezogen.In derPfalz wird der dritteTeil
dieserVergütungdenSteuereinnehmernfür die EinhebungundAblieferungderKirchenstener
überwiesen.

Der Staat haftet nicht für die Veranlagung,EinhebungoderAblieferungder
Kirchensteuer.Die Haftung für die mit der Veranlagung,EinhebungoderAblieferungder
KirchensteuerbetrautenBeamtentrifft die Kirche.

Art. 11.

treitigkeiten überdie Berechnungdes Kirchensteueranteils(Art. 7 Abs. II) werden
nachMaßgabeder Vorschriftender Staatssteuergesetzeüberdas Rechtsmittelverfahrengegen
die rentamtlicheEinsteuerungerledigt.
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I Im übrigenwerdenStreitigkeitenüber die Verbindlichkeitzur Entrichtungvon
Kirchensteuerndem Verwaltungsstreitverfahrennach Art. 10 Ziff. 13 des Verwaltungs=
Gerichtshof=Gesetzesüberwiesen,wobei zur Entscheidungin ersterInstanz die Distrikts=
verwaltungsbehördederGemeindezuständigist, in welcherdieSteuerpflichtzu erfüllenwäre.

Art. 12.

1Der Hinterziehungmachtsichschuldig,
1 wer der vom Rentamt an ihn gerichtetenbesonderenAufforderungzur Abgabe
einerBekenntniserklärungnichtrechtzeitignachkommt;

2. wer inbezugauf seineVeranlagungoderdie Veranlagungeines von ihm ver=
tretenenPflichtigenin der Bekenntniserklärungoderbei Beantwortungder von
zuständigerSeite an ihngerichtetenFragen oderbeiBegründungundVerhandlung
einesRechtsmittelsunrichtigeoderunvollständigeAngabenmacht, die zur Ver=
kürzungder zu veranlagendenKirchenstenerzu führengeeignetsind.

Die Hinterziehungwird mit Geldstrafeim fünf=bis zehnfachenBetrag der Jahreskirchen=
steuerbelegt,derenVerkürzungunternommenwurde. Kann dieserBetrag nichtziffermäßig
festgestelltwerden,so ist auf eineGeldstrafevon 5 bis zu 2000 “¾ zu erkennen.

I1Ist als nachgewiesenanzunehmen,daßeineHinterziehungnichtbeabsichtigtwar, so
ist eineOrdnungsstrafebis zu 200 & auszusprechen.

II1WerdendieunterlassenenunrichtigenoderunvollständigenAngabennochvorErstattung
einerAnzeigeodervor der VornahmeeineramtlichenHandlung zumZweckeder Einleitung
einesStrafverfahrensbei demRentamtnachgebracht,berichtigtoderergänzt,so unterbleibt
die Bestrafung.

IVWegender Teilnahmean der strafbarenHandlung und der Begünstigungfinden
die Vorschriftendes Reichsstrafgesetzbuchesmit der MaßgabeAnwendung,daß die Beihilfe
und die Begünstigungauchdann strafbarsind,wennauf seitendesTäters nur eineÜber=
tretungvorliegt.

V Die Einhebungder Kirchensteuererfolgtunabhängigvon der Bestrafung.
VIBei strafbarenZuwiderhandlungennachAbs. I und II richtetsichdieZuständigkeit

und das VerfahrennachdenVorschriftendesReichsgerichtsverfassungsgesetzesund derReichs=
strafprozeßordnung.

VIIHinsichtlichdesVerfahrensim VerwaltungswegefindendieVorschriftenin Art. 86,
87 Abs.1, 88 Abs. I, Art. 89 Abs.1 bis III und Abs.V, Art. 90, 91 und 92 Abs.II
des Gesetzeszur Ausführung der ReichsstrafprozeßordnungentsprechendeAnwendung mit der
Maßgabe,daß an Stelle der Zollbehördendie Rentämterzu tretenhaben.
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VII.Die Strafverfolgungvon ZuwiderhandlungennachAbs. I und II verjährtin
dreiJahren; dieVollstreckungderrechtskräftigausgesprochenenStrafen verjährtin fünfJahren.

IXDie erkanntenStrafen fließender allgemeinenKirchenkassezu.

Art. 13.

Die Vorschriftender Art. 124 und 125 des Ausführungsgesetzeszum Bürgerlichen
Gesetzbuchfinden auchauf die VerjährungrückständigerKirchensteuernund auf die Rück=
erstattungzu UnrechterhobenerKirchensteuernAnwendung.

Art. 14.

Der Zeitpunkt für das InkrafttretengegenwärtigenGesetzeswird durchKönigliche
Entschließungbestimmt.Er kanngesondertfür jededer beidenLandeskirchenfestgesetztwerden.

Gegebenzu Hohenschwangau,den 15. August 1908.

Luitpold,
Prinz von Gayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v. Wehner. v. Pfaff. v..Brettreich.

J. V. J. V.
StaatsratFrhr. v.Schackj. StaatsratFrhr. v.Speidel.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Nr. 21217.

Bekanntmachung, denVollzug des Reichsstempelgesetzesbetreffend.

4. Staatsministeriumder Finanzen.

Der Bundesrat hat am 29. Mai 1908 — Zentralblatt für das DeutscheReich
1908 S. 233 —beschlossen:

Die Direktivbehördenwerdenermächtigt,auf AntragErlaß desFrachturkundenstempels
aus Billigkeitsrücksichtenzu gewähren,wenn infolgevon Betriebsunfällenoderinfolgevon
Versehendes FrachtführersoderseinerAngestelltendie Beförderungauf die ursprüngliche
Frachturkundenachweislichüberhauptnicht oder nicht nachMaßgabe der Frachturkunde
ausgeführtund wenn infolge hievonauf die FrachturkundeeineFracht nichterhobenoder
die erhobeneFracht erstattetwordenist. #

Im Falle der Ausstellung einer neuen oder einer weiteren Frachturkunde ist die
Stempelabgabefür diejenigeFrachturkundezu erlassen,welchefrachtfreigestelltwordenist.

Ist die Freistellungvon der Fracht nur zum Teil erfolgt,so ist die Stempelabgabe
bis auf dender ermäßigtenFracht entsprechendenBetrag zu erlassen.

München,den 14. August 1908.

J. V.
Staatsratv. Pausch.

hoftitel-Verleihung.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
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habenSich unterm2. August 1908 aller=
gnädigstbewogengefunden,demInhaber der
Firma JohannKasparColuzzi,Kolonialwaren=
und Samenhandlung,Wilhelm Colnuzzi
dahierdenTitel einesK. B. Hoflieferanten
zu verleihen.
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Verordnung vom 15. August 1908, die Bildung eines Landeseisenbahnrates für die Staatseisenbahn=
verwaltung betreffend. — Bekanntmachung vom 16. August 1908, den Gewerbeaufsichtsdienst in der Pfalz
betreffend. —Bekanntmachung vom 18. August 1908, die Zusammensetzungdes K. Landesversicherungs=
amtes betreffend.

Gesetz, die Fortsetzungder Grundentlastungbetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Zuitpol!,.
von Gottes GnadenKöniglicher Pinz Von Fayern,

Regent.
Wir habennachVernehmungdesStaatsrats mit BeiratundZustimmungderKammer

der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

Einziger Artikel.
Das Gesetzvom 2. Februar 1898, die Fortsetzungder Grundentlastungbetreffend

(Gesetz=und Verordnungs=Blatt1898 S. 19 ff.), wird in nachstehenderWeiseabgeändert
und ergänzt:

1. Dem Artikel 11 wird nachstehenderAbs. 3 angefügt:
Beginnendvom Jahre 1908 an ist dieserFonds durchjährlicheZuschüsse

von gleicherHöhe so zu verstärken,daß er beiZugrundelegungeines3½ prozentigen
Zinsfußesmit Schluß desJahres 1940 dieHöhederBodenzinskapitalienerreicht.
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2. Abs. 2 des Artikel 12 erhält nachstehendeFassung:
In einemsolchenFalle wird demPflichtigenderjenigeBetrag zugutege=

rechnet,welcherdemalljährlichfestzustellendenVerhältnissedesAmortisationsfonds
zur Gesamtsummealler nochbestehendenBodenzinskapitalienentspricht. Hiebei
ist demAmortisationsfondsder kapitalisierteWert der an ihn nachArtikel 11
Abs. 3 jeweils noch zu leistendenjährlichenZuschüssebeizurechnen.Die sich
hienachergebendenBeträge werdenzur Ergänzung der Ablösungskapitaliendem
Amortisationsfondsentnommen.

3. Dem Abs. 1 des Artikel 15 wird nachstehenderSatz angefügt:
Beginnendvom Jahre 1908 an wird dieserZuschlaginsoweiterhöht,daß

dieTilgung derBodenzinsezurAblösungskassebis zumSchlussedesJahres1940
beendetist.

4. Im Artikel 15 Abs. 2 werdendie Worte: „Vom gleichenZeitpunkte“durchdie
Worte: „Vom 1. Januar 1898“ und die Jahrzahl „1942“ durchdieJahrzahl „1940"
ersetzt.

5. Der Abs. 3 des Artikel 15 wird gestrichen.
6. Dem Artikel 19 wird nachstehenderAbs. 3 angefügt:

Von der Verpflichtungzur Ablösungder BodenzinsenachAbs. 1 und zur
Anzeigeerstattungan das Rentamtsind die gemeinnützigenländlichenDarlehens=
kassenvereinebefreit. Ein Darlehenskassenvereingilt als gemeinnützignicht,wenn
satzungsgemäßdie EinzahlungenderMitgliedermit mehrals fünf vomHundert
verzinstwerdenoderdenMitgliedern im Falle der AuflösungdesVereins mehr
als die Einzahlungenausgeantwortetwird.

Gegebenzu Hohenschwangau,den 16. August 1908.

Luitpold,
Prinz von Layern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. EFrhr.v. Podewils. v. Miltuer. Dr. v.Wehner. v.Pfaff. Frhr. v. Horn. v. Brettreich.
J. V.

Staatsrat Frhr. v. Schachy.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Königlich Allerhöchste Verordnung, die Bildung einesLandeseisenbahnratesfür die Staats=

eisenbahnverwaltungbetreffend.

Im NamenSeiner Mojestätdes Hönigs.

Litpol!.
vonGottesGnadenHöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,unterAufhebungderVerordnungenvom16.März 1881

und vom 30. Mai 1907, die Bildung eines Eisenbahnratesfür die Staatseisenbahn=
verwaltungbetreffend(Gesetz=undVerordnungsblatt1881 Seite 168 und1907 Seite493),
zu verordnen,was folgt:

81.
DemStaatsministeriumfürVerkehrsangelegenheitenwirdeinLandeseisenbahnratbeigegeben.

8 2.

Der Landeseisenbahnrathat die Aufgabe,in wichtigendenHandel, die Gewerbeoder
die LandwirtschaftberührendenFragen des Eisenbahnbetriebes,der staatlichenSchiffahrts=
undKanalbetriebe,dannderstaatlichenKettenschleppschiffahrtgutachtlicheAußerungenabzugeben.

InsbesondereistderselbeüberwichtigeAnderungenderallgemeinenBeförderungsbestimmungen,
soweitdiesedie Verkehrsinteressenberühren,dann derTarifvorschriftenund Tarissätze,sowie
über Anderungenim Fahrplanezu vernehmen.

Anderungender Bestimmungender bezeichnetenArt, dann der Tarifvorschriftenund
der Tarifsätze,sowieAusnahmetarife,welcheohnevorherigeVernehmungdesLandeseisenbahn=
rates zur Einführung gelangtsind, werdendenMitgliedern desselbenvor seinemnächsten
Zusammentrittzur Kenntnis gebracht.

Der Landeseisenbahnratkann innerhalbdes ihm zugewiesenenWirkungskreisesWünsche
und Beschwerdenan das Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheitenrichtenund Aus=
kunft von ihm verlangen.

§ 3.

Verkehrsangelegenheitender in § 2 bezeichnetenArt, die nur den Kreis der Pfalz
allein angehenund deneneineTragweite auf Landesteilediesseitsdes Rheins oder eine
grundsätzlicheBedeutungfür das gesamteStaatsbahnnetznichtzukommt,fallen nicht in den
GeschäftsbereichdesLandeseisenbahnrates;sie sind in einembesonderen,derEisenbahndirektion
Ludwigshafena.Rh. beizugebendenVerkehrsausschussezu beraten.
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Die Bildung diesesAusschussesund dienähereRegelungseinerGeschäftsführungobliegt
demStaatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

84.

Der Landeseisenbahnratbestehtaus 28 Mitgliedern,welchevon Uns ernanntwerden.
Von der bei der Zentralstellefür Industrie,GewerbeundHandel gebildetenAbteilung

für Industrieund Handel könnenvier Mitglieder, von dendieserZentralstelleweiterange=
gliedertenAbteilungenfür Handwerkund Gewerbeund für Arbeiter=Schutzund=Wohlfahrt
je zweiMitglieder, fernervon denHandelskammernausjedemRegierungsbezirkeeinMitglied,
endlichvon jedemKreisausschussedes landwirtschaftlichenVereins ein Mitglied desLandes=
eisenbahnratesgutachtlichin Vorschlaggebrachtwerden,wobeidie genanntenKörperschaften
nichtauf ihre eigenenMitglieder beschränktsind.

§ 5.

Die Bestellungder Mitglieder des Landeseisenbahnrateserfolgt auf die Dauer von
drei Jahren. . ,

Wir behaltenUns jedochvor, denLandeseisenbahnratvor Ablauf des dreijährigen
Zeitraums aufzulösenund seineNeubildunganzuordnen.

86.

Der Landeseisenbahnratwird von demStaatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten
nachBedürfnis, mindestensaberzweimaljährlichberufen.

Die Tagesordnungist denMitgliedernvierzehnTagevor demSitzungsterminezuzustellen.
Den Mitgliedern ist gestattet,Anträgeauf Erweiterungder Tagesordnungspätestens

8 Tage vor demSitzungsterminebei demStaatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten
einzubringen.

87.

Den Vorsitzim Landeseisenbahnrateführt derStaatsministerfür Verkehrsangelegenheiten
oderein von ihm beauftragterStellvertreter.

Zu denSitzungendes LandeseisenbahnrateswerdennachBedürfnisBeamtederEisen=
bahnverwaltungsbehördenoderandererStaatsbehördenodersonstigeSachverständigebeigezogen.

88.

Die Abgabeder Gutachtendes LandeseisenbahnratesgeschiehtnachStimmenmehrheit,
wobeider Vorsitzendenichtmitzustimmenhat.
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Über die SitzungendesLandeseisenbahnrateswird eineNiederschriftaufgenommen,aus
welcherder Gang der Verhandlung,die gutachtlichenAußerungendes Landeseisenbahnrates
und gegebenenfallsdie Anschauungender Minderheitzu entnehmensind.

Jedes Mitglied ist berechtigt,eine schriftlicheBegründungseiner Anschauungder
Niederschriftbeizugeben.

89.
Das Amt einesMitgliedes des Landeseisenbahnratesist ein Ehrenamt.
Die nicht in München wohnendenMitglieder erhaltenbehufsTeilnahme an den

SitzungenfreieHin= und Rückfahrtin beliebigerWagenklasseauf denbayerischenStaats=
bahnen,die in der Pfalz wohnendenMitglieder außerdemdenKostenersatzder Fahrgelder
für die zu benützendenStreckenfremderBahnen.

8 10.
GegenwärtigeVerordnungtritt am 1. Januar 1909 in Kraft. Die zu ihremVoll=

zuge nötigenEinleitungenund Anordnungenhat das Staatsministeriumfür Verkehrs⸗
angelegenheitenzu treffen.

Die derzeit bestelltenMitglieder des Eisenbahnrateshaben auch nachAblauf der
gegenwärtigenErnennungsperiodebis zur Neubildungdes Landeseisenbahnratesihr Amt
weiter auszuüben.

Hohenschwangau,den 15. August 1908.

Luitpold,
Prinz von BLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Franendorfer.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialdirektorv. Ringer.
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Nr. 13475/II.

Bekanntmachung, denGewerbeaussichtsdienstin der Pfalz betreffend.

fl. StaatsministeriumdesKöniglichenHausesunddesAuhern.

Auf Grund des § 5 der K. AllerhöchstenVerordnungvom 7. Februar 1907, die
Gewerbeaufsichtsbeamtenbetreffend(Gesetz=undVerordnungsblatt1907 S. 73), wird nach=
stehendesverfügt: ·

1. Vom 1. September1908 ab wird der RegierungsbezirkPfalz in zwei Aufsichts=
bezirke:Pfalz=Nordund Pfalz=Süd geteilt.

2. Der AussichtsbezirkPfalz=Nordumfaßt die BezirksämterDürkheim, Frankenthal,
Kaiserslautern,Kirchheimbolanden,Kusel, Ludwigshafena. Rh., Rockenhausenund Speyer.

Der AufsichtsbezirkPfalz=Süd umfaßt die BezirksämterBergzabern,Germersheim,
Homburg,Landau,Neustadta. d. H., Pirmasens,St. Ingbert und Zweibrücken.

München,den 16. August 1908.

Dr. Frhr. v. Podewils.

Nr. 21534.

Bekanntmachung, die Zusammensetzungdes K. Landesversicherungsamtesbetreffend.

#4#Staatsministeriumdes Innern.

Im Namen Seiner Mazjestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenSich allergnädigstbewogengefunden,denK. RegierungsratimK. Staats=
ministeriumfür VerkehrsangelegenheitenDr. Ernst Heubach vom 1. September1908 ab
zum ständigenMitgliede des K. Landesversicherungsamteszu ernennen.

München,den 18. August 1908.

J. V.
Staatsrat v. firazeisen.
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Fischereigesetz für das Königreich Bayern vom 15. August 1908.

Fischereigesetz für das KönigreichBayern.

Im MNamenSeiner Majestätdes Königs.

Kritpold,
vonGottesGnadenKöniglicherPrim vonBayern,

Regent.
Wir haben nach Vernehmungdes Staatsrats mit Beirat und Zustimmungder

Kammerder Reichsräteund der Kammerder Abgeordnetenund in Ansehungder Art. 4,
6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27. 30, 31, 32, 39, Art. 41 Abs. 1, Art. 50.
Abs. 2, Art. 70, 71, 75 Abs. 1, 2, 3, 6, Art 76, 80, 81 unter Beobachtungder in
Titel X § 7 der VerfassungsurkundevorgeschriebenenFormen beschlossenund verordnen,
was folgt:
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AbteilungI.

Allgemeines.

Art. 1.

Das Fischereirechtgibt die Befugnis, in einemGewässerFische, Krebseund andere
nutzbareWassertiere,soweitsie nichtGegenstanddes Jagdrechtessind, zu hegenund sich
anzueignen.

Abs. 2. Woin diesem Gesetzeder Ausdruck: „Fische“ gebrauchtist, sind darunter
die im Abs. 1 bezeichnetenTiere begriffen.
- Abs. 3. WelcheTiergattungenaußerdenFischenundKrebsenGegenstanddesFischerei=
rechtssind,wird durchKöniglicheVerordnungbestimmt.

Abs. 4. Fröschedürfenin Gewässern,die zurFischereibenütztwerden,nur von den
zur Ausübung der Fischerei Berechtigtenund von Personen gefangenwerden, welche von
demFischereiberechtigtendie schriftlicheBewilligung hiezuerhaltenhaben.Wer denFroschfang
ausübt,ohnesichin Begleitung des Fischereiberechtigtenzu befinden,hat den schriftlichen
Ausweisüberdie BewilligungdesFischereiberechtigtenbei sichzu führen.

Abs. 5. Bezüglichder Perlfischereibewendetes bei denVorschriftendes Art. 26
Abs. 3 des Wassergesetzzs.

Art. 2.

GeschlosseneGewässerim Sinne des Gesetzessind:
1. alle künstlichangelegtenFischteicheund Fischbehälter,mögensie mit einemnatür=
lichenGewässerin Verbindungstehenodernicht,

2. die lediglichzum Zweckeder FischzuchtoderFischhaltungkünstlichhergestellten
und ständig abgesperrtenRinnsale, solange sie ausschießlichdiesemZweckedienen,

3. mit Ausnahme der Altwässer alle anderenGewässer,denenes an einer für den
WechselderFische geeignetenregelmäßigenVerbindung mit einem anderennatür=
lichenGewässerfehlt.

Abs. 2. Ob ein geschlossenesGewässervorliegt, entscheidetdie Verwaltungsbehörde.

AbteilungII.

Fischereiberechtigung.
Art. 3.

Insoweit nicht auf besonderenRechtoverhältnissenberuhendeRechte dritter Personen
bestehen,ist fischereiberechtigt:
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1. in öffentlichenGewässernderStaat und
2. in Privatgewässernder Eigentümerdes Gewässers.

Abs. 2. Wird ein Privatgewässerin ein öffentlichesumgewandelt,so kann der
Fischereiberechtigtevom Staate Entschädigungverlangen,wenninfolgederUmwandlungdas
Fischereirechtaufgehobenoderbeeinträchtigtwird.

Art. 4.

In den natürlichenoder künstlichhergestelltenAbzweigungenfließenderGewässer
(Seitenarme,Kanäle, Bewässerungsgräbenusw.)stehtdas Fischereirechtden im Hauptwasser
Berechtigtenin der durchdie Lage und durchdas Längeverhältnisder Hauptwasserstrecke
bestimmtenräumlichenAusdehnungzu. Diese Vorschrift findet auf geschlosseneGewässer
im Sinne des Art. 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 keineAnwendung.

Abs. 2. In zur selbständigenfischereilichenBewirtschaftunggeeignetenKanälen, welche
aus mehrerenFlußläufen gespeistwerdenoderverschiedeneFlußgebietemiteinanderverbinden,
ist der Eigentümerdes Kanals fischereiberechtigt.

Abs. 3. BesondereRechtsverhältnissebleibenunberührt.

Art. 5.

Verändertein fließendesGewässerinfolgenatürlicherEreignisseoder durchkünstliche
Ableitung(Durchstiche,Regulierungen,Uferschutzbautenu. dgl.) seinBett, so sind die In=
haberderFischereirechtesowohlin demneuenWasserlaufals auchin demsichetwabildenden
Altwasserund in den durchLängs=und QuerbautenabgetrenntenWasserflächen(Buhnen)
bis zur vollständigenVerlandungfischereiberechtigt.Die räumlicheAusdehnungderFischerei=
rechteim neuenWasserlaufbestimmtsichverhältnismäßignachder räumlichenAusdehnung
der Fischereirechteim alten Laufe des Gewässers.

Abs. 2. Die Unternehmervon Bauten, welcheeine Veränderungdes Bettes des
Gewässers zur Folge haben, sind verpflichtet,möglichstdafür Sorge zu tragen, daß die Alt=
wasserund Buhnen in einer denDurchzugder Fische gestattendenVerbindungmit dem
Hauptwasserbleiben.Diese Vorschriftfindetauchauf die beimInkrafttretendiesesGesetzes
bestehendenBauten Anwendung.

Art. 6.

Tritt ein Fischwasserüber seineUfer aus, so ist der im FischwasserFischereiberechtigte
befugt,auf demüberflutetenGrundstückezu fischen.Den durchdie Ausübungder Fischerei
allenfalls angerichtetenSchadenhat der Fischereiberechtigtezu ersetzen.
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Abs. 2. Vorkehrungen,welchedenZweckhaben,die Rückkehrdes Wassersund der
Fischein das Wasserbettzu hindern,dürfennichtangebrachtwerden.

Abs. 3. Bleiben nachdemRücktrittedesWassersauf denGrundstückenin Gräben
und anderenVertiefungen,welchenicht in fortdauernderVerbindungmit demFischwasser
stehen,Fischezurück,so ist derFischereiberechtigteberechtigt,sie sichlängstensinnerhalbeiner
Wocheanzueignen;für den hiebei dem GrundbesitzerverursachtenSchaden haftet der
Fischereiberechtigte.Nach demAblaufe der Frist darf der Grundeigentümerdie Fischesich
aneignen.

Abs. 4. Die Verwaltungsbehördekann auf Antrag demFischereiberechtigtenerlauben,
auf geringwertigen,im ÜberflutungsbereicheinesFischwassersgelegenenGrundstückengegen
EntschädigungdesGrundeigentümersGräben anzulegenund zu unterhalten,um denFischen
das Zurückgehenin das Fischwasserzu ermöglichen.

Art. 7.

Eine Fischereiberechtigung,welchebisher von denEinwohnernoder von Angehörigen
einer Gemeinde oder Ortschaft als solchenausgeübt worden ist, geht auf die Gemeinde
oderOrtschaftzur Ausübungüber.

Abs. 2. Fischereirechtein Gewässern,die bisher dem freienFischfangunterlagen,
werdenbei öffentlichenGewässernauf denStaat, bei Privatgewässernauf die Gemeinde
übertragen. Gehört ein Privatgewässerauf einer Strecke zu zwei oder mehrerenGemeinden,
so sind die Gemeindenauf dieserStreckebezüglichdes Fischfangsgleichberechtigt.

Art. 8.

Die bisherin einzelnenLandesteilenjedermannzustehendeBefugnis, in denöffentlichen
Gewässerndie Angelfischereiauszuüben,wird ohne Entschädigungaufgehoben.

Art. 9.

Für Fischereirechte,die nicht demEigentümerdes Gewässerszustehen(selbständige
Fischereirechte),geltendie sichauf GrundstückebeziehendenVorschriften.

Abs. 2. Die für den Erwerb des Eigentums und dieAnsprücheaus demEigentume
geltendenVorschriftenfinden auf die selbständigenFischereirechteentsprechendeAnwendung.

Art. 10.

Ein Fischereirechtkann auchzugunstendes jeweiligenEigentümerseinesGrundstücks
oder zugunsteneiner bestimmtenPerson bestelltwerden.
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Art. 11.

Die Beschränkungdes Fischereirechtsauf dasHegen oderdie Aneignungbestimmter
Wassertiereoder auf die BenützungbestimmterFangmittel oder ständigerVorrichtungen
(Wehre,Zäune, Selbstfänge,feststehendeNetzvorrichtungen,Sperrnetzeusw.) ist unzulässig.
Die zur Zeit des InkrafttretensdiesesGesetzesbestehendenbeschränktenRechtedieserArt
bleibenaufrecht.

Art. 12.

Der Fischereiberechtigtekann von demjenigen,welchemdas an sein Fischwasseran=
grenzendeFischereirechtzusteht,die Mitwirkung dazuverlangen, daß die Grenzeder beiden
Fischereirechtean demUfer durchfesteZeichenabgemarktund, wenneinGrenzezeichenverrückt
oderunkenntlichgewordenist, es wiederhergestelltwird.

Abs. 2. Die Mitwirkung kann nicht verlangt werden,soweit die Grenze desFischerei=
rechtsmit der Grenze einesUfergrundstückeszusammenfälltund letzterebereitsdurchein
GrenzzeichennachMaßgabedes Abmarkungsgesetzesvom 30. Juni 1900 gesichertist.

Abs. 3. Die Art der Abmarkungund das VerfahrenwerdendurchK. Verordnung
geregelt.

Abs. 4. Die Kostender Abmarkungsind von denBeteiligtenzu gleichenTeilen zu
tragen, sofern sichnichtaus einemzwischenihnenbestehendenRechtsverhältnisein anderesergibt.

Art. 13.

Die zur Bestellungeines FischereirechtserforderlicheEinigung des Eigentümersdes
Gewässersund des Erwerbersdes Fischereirechtsmuß bei gleichzeitigerAnwesenheitbeider
Teile vor demGrundbuchamtodereinembayerischenNotar erklärtwerden.

Art. 14.

Das Fischereirecht,welchesdemEigentümerdesGewässerszusteht,wirdin dasGrundbuch
auchdann nichteingetragen,wenndas GewässerBestandteilseinesGrundstücksist.

Abs. 2. Die selbständigenFischereirechteerhaltenein Grundbuchblattnur auf Antrag
oder wenn das Recht veräußert oder belastetwerdensoll.

Abs. 3. Für ein Fischereirecht,welches zugunstendes jeweiligen Eigentümers eines
Grundstücksbesteht,gilt die Vorschriftdes § 8 der Grundbuchordnung.

Abs. 4. Die Vorschriftendes § 20 und des § 22 Abs. 2 der Grundbuchordnung
findenentsprechendeAnwendung.

Abs. 5. Zur Erhaltung der Wirksamkeit ## dem öffentlichenGlauben des
Grundbuchsmuß ein Fischereirechtnicht in das Grundbucheingetragenwerden. Die Ein=
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tragung des Fischereirechtsauf dem Blatte desGewässerskann nur verlangt werden,wenn
für das Gewässerbereitsein Blatt angelegtist.

Abs. 6. Die VorschriftenüberdieVoraussetzungenund dasVerfahrenderEintragung
von Fischereirechtenwerdenvom Staatsministeriumder Justiz erlassen.

Art. 15.

Als Dienstbarkeitkann ein Fischereirechtnicht bestelltwerden. BestehendeFischerei=
rechte,welchenachdembisherigenRechteDienstbarkeitensind, geltenvon demInkrafttreten
diesesGesetzesan, sofern sie Grunddienstbarkeitensind, als Fischereirechte,welchezugunsten
des jeweiligenEigentümerseinesGrundstücksund, sofernsie beschränktepersönlicheDienst=
barkeitensind, als Fischereirechte,welchezugunsteneinerbestimmtenPersonbestelltsind=

Art. 16.

Wer ein in das Grundbuch eingetragenesFischereirechtausübt, wird nach den für den
BesitzschutzgeltendenVorschriftengegenStörungderAusübunggeschützt,soweitdasFischereirecht
innerhalb eines Jahres vor der Störung, sei es auch nur einmal, ausgeübt worden ist.

Abs. 2. Ist das Fischerreirechtnicht in das Grundbuch eingetragen,so wird der
Besitzschutznur gewährt,wenn das Fischereirechtin jedemder dreiletzten Jahre vor der
Störung mindestenseinmal ausgeübtwordenist.

Art. 17.

Fischereirechte,welcheauf das Hegen oder die Aneignung bestimmterWassertiereoder
auf die BenützungbestimmterFangmittel oderständigerVorrichtungen(Art. 11) gerichtet
sind, könnenin nichtgeschlossenenGewässerngegenEntschädigungderBerechtigtenaufgehoben
oder weiterenBeschränkungen,als diesesGesetzvorsieht,unterworfenwerden.

Abs. 2. Eine solcheAufhebung oder weitereBeschränkungkann beanspruchtwerden:

1. vom Staate im öffentlichenInteresse,
2. von Fischereiberechtigtenund Fischereigenossenschaften,wenn von ihnennachgewiesen

wird, daß die Berechtigung der Erhaltung und Verbesserungdes Fischbestandes
dauernd nachteilig ist und einem wirtschaftlichenBetriebe der Fischerei in den
betreffendenGewässernentgegensteht.

Abs. 3. Die zu gewährendeEntschädigungist von demjenigenzu leisten,welcherdie
BeschränkungoderAufhebungder Berechtigungbeansprucht.

Google



Nr. 55. 533

AbteilungIII.

Ausübung der Fischereirechte.
Ibschnitt1.

RäumlicheEinschränkung.

Art. 18.

Zur Ausübung des Fischereirechtsist in der Regel nur derjenigebefugt,dessen
Recht auf einen solchen räumlichen Umfang des Gewässers sich erstreckt,daß hiedurch
eineordnungsmäßigeund nachhaltigeBewirtschaftungermöglichtist. (SelbständigerFischerei=
betrieb.)

Abs. 2. In fließendenGewässernwird hiefür regelmäßigeine zusammenhängende,
die ganzeBreite des GewässersumfassendeStreckevon mindestenszwei KilometernUfer=
längeerfordert.Die Verwaltungsbehördekann einengeringerenUmfangals genügendoder
einengrößerenals erforderlicherklären.

Art. 19.

Fischereirechtevon einem,denVoraussetzungendes Art. 18 nichtentsprechendenräum=
lichenUmfangesollen durch die Verwaltungsbehördezu einemgemeinschaftlichenFischerei=
betriebevereinigtwerden,welchersichtunlichstaufdieRechteansämtlichenin derGemarkungeiner
politischenGemeindegelegenenzusammenhängendenFischwassern,soweitsie nichtselbständige
Fischereibetriebebilden,zu erstreckenhat.

Abs. 2. Sofernedies zweckmäßigerscheint,könnenauchFischereirechtein benachbarten
Gemeindemarkungenin den gemeinschaftlichenFischereibetriebeinbezogenwerden.

Art. 20.

Die Fischerei in einem gemeinschaftlichenFischereibetriebedarf, sofern mehr als zwei
Personenbeteiligtsind,nur ausgeübtwerden:

1. durch besondersaufgestellteFischer,
2. durchVerpachtungauf gemeinsameRechnung,
3. auf genossenschaftlichemWegenachArt. 37 bis 63.

Abs. 2. Darüber, in welcherWeisedieFischereiauszuübenist, habendie beteiligten
Fischereiberechtigtenmit absoluterMehrheit zu beschließen.In Ermangelunganderweitiger
Vereinbarungder Beteiligten ist bei der Berechnungder Mehrheit nebender Zahl der
Beteiligten der Umfang der Fischereirechtezu berücksichtigen.Die Erträgnissewerdenin
Ermangelungeiner anderweitigenVereinbarungder Beteiligten nach demUmfange der

Google



534

Fischereirechteverteilt; im Falle desAbs. 1 Nr. 3 wird die Verteilung durch die Ge=
nossenschaftssatzunggeregell. "

Abs. 3. Die gemäßAbs. 2 getroffeneBestimmungwirkt auch für und gegendie
Sondernachfolgerder Fischereiberechtigten.

Art. 21.

Kommt eineRegelungder FischereiausübungnachArt. 20 nichtzustande,so hat die
Kreisregierung,Kammerdes Innern, die bei einemgemeinschaftlichenFischereibetriebeBe=
teiligtennachden für die Bildung von ZwangsgenossenschaftengeltendenVorschriftendieses
Gesetzeszu einerGenossenschaftzu vereinigenoder für Rechnungder Beteiligtendie Aus=
übungder Fischereian die politischeGemeindeund, wenndie Gewässerin denMarkungen
mehrererpolitischerGemeindengelegensind, an einederselbenzu übertragen.

Abs. 2. Erfolgt die Überweisungder Fischereiausübungan eineGemeinde,so sind
die Reinerträgnisseder FischereinachAbzug von10% , welcheder Kasseder Gemeinde
zufließen, unter die Beteiligten mangels anderweitigerVereinbarung nach dem Verhältnisse
des Umfanges des Fischereirechtsjedes einzelnenzu verteilen.

Art. 22.
« Die Ausübung von Fischereirechten,welchewedereinen selbständigenFischereibetrieb
bilden,nocheinemgemeinschaftlichenFischereibetriebeangehören,ist aufAntrag demInhaber
einesam gleichenWasserlaufbestehendenselbständigenFischereibetriebesund, falls ein solcher
nicht vorhanden ist, dem Inhaber des selbständigenFischereibetriebesin der angrenzenden
GewässerstreckegegeneineangemessenejährlicheEntschädigungzu überlassen.

Abs. 2. Stößt die Gewässerstreckeeines solchenFischereirechtesan Gewässerstrecken
mehrererselbständigerFischereibetriebean (Inklave), so kann für jeden dieserBetriebe die
FischereiausübunggegeneineangemessenejährlicheEntschädigungbeanspruchtwerden.Wollen
die Inhaber der selbständigenBetriebe von diesemRechteGebrauchmachen,so ist ihnen die
Fischereiausübungim Anschlussean ihre Gewässerstreckenauf räumlich gleichenTeilen der
Inklaveeinzuräumen.

Art. 23.
Die Vorschriften diesesAbschnitts gelten nicht für geschlosseneGewässer.

Abschnitt2.
Koppelsfischerei.
Art. 24.

Koppelfischereiliegt vor, wennanderselbenGewässerstreckemehrereFischereirechtebestehen
oderwennan derselbenGewässerstreckemehrerenPersonenein Fischereirechtzusteht.
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Abs. 2. Nicht als Koppelfischereigilt, wenn ein Fischereirechtzu demGesamtgut
einerehelichenoderfortgesetztenGütergemeinschaftoderzu einemLehen,Familienfideikommiß
oderStammgutegehört.

Art. 25.

KoppelfischereirechteoderAnteilsrechteansolchenkönnennichtmehrneubegründetwerden.
Abs. 2. Geht ein Fischereirechtoderein Anteil an einemsolchenvon Todes wegen

auf mehrerePersonen über oder wird das Grundstück,mit welchemein Fischereirechtver=
bunden ist, von mehrerenPersonen erworben,so ist die Fischerei für RechnungderAnteils=
berechtigtenentwederdurcheinender Ortspolizeibehördebekanntzu gebenden,hiefür ständig
bestelltenVertreteroderdurchVerpachtungoderdurchAnschlußan eineGepnossenschaftnach
Art. 37 bis 63 auszuüben.

Abs. 3. Die Verwaltungsbehördekann in AusnahmefällenAbweichungenvon den
Vorschriftender Abs. 1, 2 gestatten.

Art. 26.

VerkaufteinFischereiberechtigterein von einemGrundstückunabhängigesKoppelfischerei=
rechtan einen nichtKoppelfischereiberechtigten,so sind zunächstdie übrigenMitfischerei=
berechtigtenund nachdiesendie auf der gleichenWasserstreckesonstFischereiberechtigtenzum
VorkaufenachMaßgabe der §§ 504 bis 509, des § 510 Abs. 1 und der 511,
512 des BürgerlichenGesetzbuchsberechtigt.

Abs. 2. Die Frist für die Ausübung des Vorkaufsrechtsbeträgt zwei Monate,
beginnendmit demEmpfangeder Mitteilung überdie Veräußerung.

Abs. 3. Ist das verkaufteRechtauf denKäufer übergegangen,so könnendie Vor=
kaufsberechtigtendas ihnen nach Abs. 1 zustehendeVorkaufsrecht dem Käufer gegenüber
ausüben. Dem Verkäufergegenübererlischtdas Vorkaufsrechtmit derUbertragungdes
Fischereirechts. .

Abs. 4. Der Verkäuferhat dieVorkaufsberechtigtenvon derÜbertragungunverzüglich
zu benachrichtigen.

Abs. 5. MachenmehrereGleichberechtigtevon demVorkaufsrechteGebrauch,so ist
mangels einer Vereinbarung über die Person des in den Kauf Eintretenden das Fischerei=
rechtunter denVorkaufsberechtigtenzu versteigern.

Art. 27.

Die Koppelfischereiberechtigtenkönnendie Fischereinur entwederin Person oderdurch
einenständighiefür aufgestellten,der OrtspolizeibehördeanzuzeigendenVertreter oderdurch
VerpachtungoderdurchAnschlußan eineGenossenschaftnachArt. 37 bis 63 ausüben.
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Abs. 2. Ist das einerrechtsfähigenVereinigungvonBerufsfischernzustehendeKoppel=
fischereirechtbishervon denMitgliedern der Vereinigungausgeübtworden,so bleibendie
Mitglieder berechtigt,die Fischereiin Personauszuüben.

Art. 28.

Falls es im Interesseder ordnungsmäßigenund nachhaltigenBewirtschaftungeiner
Gewässerstreckeerforderlichist, kanndieAusübungder an ihr bestehendenKoppelfischereirechte
durcheinenachAnhörungder Anteilsberechtigtenvon der Verwaltungsbehördezu erlassende
Fischereiordnunggeregeltwerden. Auf Antrag von mehr als der Hälfte der beteiligten
Berechtigtenmuß die Fischereiordnungerlassenwerden. Bei der Berechnung der Mehrheit
ist mangelsanderweitigerVereinbarungder BerechtigtennebenderenZahl der Umfangder
Fischereirechtezu berücksichtigen.

Abs. 2. Die Fischereiordnungkann insbesondereVorschriften enthalten:
1. überdie Art der Ausübung der Rechte,ob dieselbedurchalle Beteiligten oder
nur durch eine beschränkteAnzahl derselbenoder durch Verpachtung oder durch
aufgestellteFischer auf gemeinsameRechnungerfolgensoll;

. über die allenfallsigeZuteilung bestimmterGewässerstreckenan dieBeteiligten;

.über die zulässigenArten und Zeiten des Fischfanges;

.über die zum Fange freigegebenenFische;

. überdie Beschaffenheitder Fanggeräte;

.über die Verwaltungder gemeinsamenGewässerstrecke;

.über die Verteilungder Einnahmenund Aufbringungder Ausgaben;
überdie Ordnungsstrafenbei Nichtbeachtungder Fischereiordnung.###s

Art. 29.

Die VorschriftendiesesAbschnittsgeltennicht für geschlosseneGewässer.

Abschnitt3.

Ausübungvon FischereiendurchGemeindenund Stiftungen. 1
Art. 30.

Gemeindenund Stiftungen könnendie ihnen zustehendeoder zur Ausübung übertragene
Fischerei, sofern sie nicht einer Genossenschaftangeschlossensind, nur durch besondersauf=
gestellteFischer oder durch Verpachtungoder durch Ausstellung vonErlaubnisscheinennutzen.
Zur Ausstellung von Erlaubnisscheinenist die Genehmigung der vorgesetztenVerwaltungs=
behördeerforderlich.Das Freigebendes Fischfangesist verboten.
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Abs. 2. Sind zwei odermehrereGemeindenin den ihre Markungen begrenzenden
Gewässerngemeinsamberechtigt,so könnensiedieFischereinur auf gemeinschaftlicheRechnung
nutzen. Ist eineEinigung überdieArt derNutzungnichtzu erreichen,soentscheidetdarüber
die gemeinsameAufsichtsbehörde.

Abs. 3. Die Vorschriftendes Abs. 1 geltennichtfür Pfründestiftungen.

Abschnitt4.

Pachtverträge,Erlaubnisscheine.
Art. 31. ·

Fischereipachtverträgesind für mindestenszehnJahre und mit höchstensdrei Personen
als Pächtern abzuschließen. Die Verpachtungvon Koppelfischereienoder von Anteilsrechten
an solchendarf keinesfallsan eineAnzahl vonPächternerfolgen,welchedie Zahl derVer=
pächterübersteigt.Wird die Fischereian einejuristischePerson verpachtet,so muß in den
Pachtbedingungenvorgesehenwerden, daß die Fischerei von mehr als drei Personen nicht
ausgeübtwerdendarf.

Abs. 2. Zur PachtungdürfennichtPersonenzugelassenwerden,welchennachArt. 66
die Fischerkarteverweigertworden ist. ·

Abs. 3. Wird während der Pachtzeit die Fischerkarte zurückgenommen,so kann,
insofernenichtdie allenfallsigenMitpächter die Verbindlichkeitdes auszuschließendenMit=
glieds übernehmen,derVerpächterohneEinhaltungeinerKündigungsfristdasPachtverhältnis
kündigen.

Abs. 4. Die Verpachtungist nur nachdemganzenInhalte desFischereirechtszulässig.
Abs. 5. Die TrennungeinesFischwassersoderFischereigebietesin Abteilungenzum

Zweckeder Verpachtungist unzulässig.
Abs. 6. Die Verwaltungsbehördekann Abweichungenvon den Bestimmungender

Abs. 1, 4 und 5 gestatten,wenn hieraus wirtschaftlicheNachteile für das verpachteteFisch=
wasserund für die mit ihm zusammenhängendenFischwässernicht zu befürchtensind.

Art. 32.

Das Pachtverhältnis erlischt, falls das verpachteteFischwassereinem gemeinschaftlichen
FischereibetriebenachArt. 19 angeschlossenwird. Das Gleichegilt, wenn das verpachtete
Fischwasserin eine Genossenschaftbehufs gemeinsamerBewirtschaftung und Nutzung der
FischwassernachArt. 39 einbezogenwird, sofernnichtder Pächterder Genossenschaftals
Mitglied beitritt.
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Art. 33.

Der Pachtvertragbedarfzu seinerGültigkeit derSchriftform. Eine von demPächter
und demVerpächterzu unterzeichnendeAusfertigungist von demVerpächterbinnen acht
Tagen nachdemAbschlußdes Vertrags bei der Distriktspolizeibehördezu hinterlegen,in
derenBezirkedas Fischwassergelegenist.

Art. 34.

Unterpachtist nur mit Genehmigungdes Verpächtersund für das ganzeFischereirecht
sowiefür den vollenRest der Pachtdauerzulässig. Im übrigenfindenauf die Unterpacht
die Bestimmungender Art. 31 bis 33 entsprechendeAnwendung.

Art. 35.

Der Fischereiberechtigteodermit dessenEinwilligungderFischereipächteroderderVorstand
einerFischereigenossenschaftkannnur mit Genehmigungder VerwaltungsbehördeErlaubnis=
scheinezur Ausübungder Fischereiausstellen. Die Genehmigungdarf nur erteilt werden,
wenn hierausNachteile für das Fischwasserund für die mit ihm zusammenhängenden
Fischwassernicht entstehen.Die Erlaubnisscheinebedürfender Beglaubigungdurchdie
Ortspolizeibehördeund sind auf einebestimmteZeit, welchedenZeitraum von dreiJahren
nichtüberschreitendarf,auszustellen;dieBeglaubigungerfolgtkostenfrei.Die Verwaltungs=
behördekanndie Höchstzahlund den Inhalt der Erlaubnisscheinefestsetzen.

Abs. 2. Diese Vorschriftenfinden auf geschlosseneGewässerim Sinne des Art. 2
Abs. 1 Nr. 1 keineAnwendung.

Art. 36.

Die Vorschriftendes Art. 31 Abs. 1, 4, 5, des Art. 33 Satz 2 und des Art. 35
finden auf Fischwasser,in denender Staat fischereiberechtigtist, keineAnwendung.

IAbschnitt5.

OffentlicheFischereigenossenschaften.

Art. 37.

OffentlicheFischereigenossenschaftenkönnenaus denFischereiberechtigteneinesFischwassers
oder eines Fischereigebietsgebildetwerden:

1. zur geregeltenAufsichtseführungund zu gemeinsamenMaßnahmenzum Schutze
und zur Hebungdes Fischbestandes,

2. zur gemeinsamenBewirtschaftungund Nutzung der Fischwasser.
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Art. 38.

Die Bildung der Genossenschaftenerfolgt:
1. durchfreiwilligeVereinbarungder Beteiligten(freiwilligeGenossenschaft),
2. durchVerfügungderKreisregierung,KammerdesInnern (Zwangsgenossenschaft).

Art. 39.

Die Bildung einerZwangsgenossenschaftist an die Voraussetzunggeknüpft,daß die
Genossenschaftim Interesseder Erhaltung und Vermehrungdes Fischbestandesliegt und
unzweifelhafteinenwesentlichenwirtschaftlichenNutzengewährt.Bei Genossenschaftenbehufs
gemeinsamerBewirtschaftungundNutzungeinesFischwassersist dieZustimmungderabsoluten
Mehrheitder Beteiligtenerforderlich.

Abs. 2. Fischereiberechtigte,welchederBildung derGenossenschaftwidersprechen,können
zur Teilnahmenur dann gezwungenwerden,wenndieGenossenschaftin wirtschaftlichzweck=
mäßigerWeisenur unterHeranziehungdieserFischereiberechtigtendurchgeführtwerdenkann.

Art. 40.

Zur Bildung einer Genossenschaftsindmindestensdrei Personenerforderlich.

Art. 41.

Bei den im FideikommißverbandestehendenFischereirechtendürfendieOberlandesgerichte
die Genehmigungzum Beitritte zur Genossenschaftdann nicht verweigern,wenn der Nutzen
des Unternehmensfür dasFischereirechtnachgewiesenist. In diesemFalle istdieVernehmung
der Anwärternichterforderlich.

Abs. 2. Zum Beitritte zur Genossenschaftbedarf der Vater oder die Mutter als
Inhaber der elterlichenGewalt sowieein Vormund oderein Pfleger nichtderGenehmigung
desVormundschaftsgerichtesoderdesFamilienrats, einNachlaßpflegernichtderGenehmigung
des Nachlaßgerichts,der gesetzlicheVertreter einerKörperschaft,Stiftung oderAnstalt des
öffentlichenRechtes oder einer unter der Verwaltung einer öffentlichenBehörde stehenden
Stiftung nichtder Genehmigungder vorgesetztenBehörde.

Art. 42.

Die Genossenschaftals solchehat selbständigihre Rechteund ihre Pflichten, sie kann
Eigentum und anderedinglicheRechtean Grundstückenerwerben,vor Gerichtklagenund
verklagtwerden.
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Abs.2. Für dieVerbindlichkeitenderGenossenschafthaftetdenGläubigernausschließlich
das Genossenschaftsvermögen.Die Genossensind nur zu den satzungsmäßigenBeiträgen
verpflichtet.

Art. 43.

Die Genossenschaftmuß ihren Sitz im KönigreichBayern haben.

Art. 44.

Die Rechtsverhältnisseder Genossenschaftund derGenossenwerden,soweitnichtdieses
GesetzhierüberBestimmungenenthält,durchdie Genossenschaftssatzunggeregelt.

Abs. 2. Die Satzungmuß insbesondereBestimmungenenthaltenüber:
1. denNamenund Sitz der Genossenschaft;
2. denZweckdes Unternehmens;
3. die Rechteund Pflichtender Genossen,namentlichhinsichtlichdesMaßstabesder
Teilnahmean denVorteilen undLastenderGenossenschaftundan derVerwaltung
der Genossenschaftsangelegenheiten;

4. dieZusammensetzung,dieWahl und denWirkungskreisdesVorstandesund seines
Vorsitzenden,sowieüberdie Aufstellungder übrigenGenossenschaftsorgane;

5. dieBerufung,ZusammensetzungundZuständigkeitderGenossenschaftsversammlung,
die Form, Gültigkeit und Bekanntgabeihrer Beschlüsse;

6. dieBildungeinesSchiedsgerichtsin GenossenschaftsangelegenheitenunddieBezeichnung
von Sttreitigkeiten,die seinerEntscheidungunterliegen;

7. das Rechnungswesender Genossenschaft(AufstellungderVoranschläge,Rechnungs=
stellung und Rechnungsprüfung);
die Voraussetzungenfür Anderungder Satzung;
dieForm derBekanntmachungenund die hiefür zu wählendenöffentlichenBlätter.2

Art. 45.

Die Satzungwird durcheinfachenMehrheitsbeschlußder Genossenfestgestellt.
Abs. 2. Die Teilnahme an den Vorteilen und Lastender Genossenschaftdarf in

andererWeise als nachMaßgabe des Umfangesder Fischereirechteder Genossennur mit
Zustimmungdes durchdie anderweitigeRegelungbeeinträchtigtenGenossenbestimmtwerden.

Art. 46.

Die Satzung und alle Anderungender Satzung unterliegender Genehmigungder
Kreisregierung,Kammerdes Innern, in derenBezirk die Genossenschaftihren Sitz hat.

Abs.2. Mit derGenehmigungderSatzungerlangtdieGenossenschaftdieRechtsfähigkeit.
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Art. 47.

Die.-=GenossenschaftImußveinenVorstand haben. Der Vorstand kann aus mehreren
Mitgliedernbestehen.,Die Genossenschaftwird in allen AngelegenheitennachMaßgabeder
Satzung durchdenVorstand oderseinenVorsitzendenvertreten. Der VorstandoderVor=
sitzendehat ein Verzeichnis der in das GenossenschaftsunternehmeneinbezogenenFischwasser
(Genossenschaftskataster)herzustellenund richtig zu erhalten.

Abs. 2. Der Vorstandhat seineBestellungund jedeAnderungin seinerZusammen=
setzungder AufsichtsbehördebinneneinerWocheanzuzeigen.

Abs. 3. Ist eineWillenserklärungderGenossenschaftgegenüberabzugeben,so genügt
die AbgabegegenübereinemMitgliede des Vorstandes.

Abs. 4. VorstandsmitgliederkönnenauchPersonensein, welchenichtGenossensind.

Art. 48.

Jedes Mitglied des Vorstandes haftet der Genossenschaftfür den aus einer Pflicht=
verletzungentstehendenSchaden, wennihm ein Verschuldenzur Last fällt. Sind für den
Schadenmehrereverantwortlich,so haftensie als Gesamtschuldner.

Abs. 2. Die Ansprücheauf Grund der vorstehendenBestimmungenverjährenin
fünf Jahren.

Art. 49.

Der Vorstand hat die Genossenschaftsversammlungeinzuberufen,wenn die satzungs=
mäßigeMindestzahlvon Genossendie Einberufungunter Angabedes Zweckesbeantragt.

Art. 50.

Die Genossenschaftist verpflichtet,Fischereiberechtigte,derenFischwasserzumGenossen=
schaftsgebietegehörtoderan dasselbeangrenzt,auf ihrenAntrag in dieGenossenschaftauf=
zunehmen,wenn diesenFischereiberechtigtenerweislich wesentlicheVorteile aus demAnschlusse
an die Genossenschaftzugehen und den bisherigenGenossenNachteile aus dem Beitritte
nichterwachsen.

Abs. 2. Die Genuossenschaftist berechtigt,von den beitretendenFischereiberechtigten
einen angemessenenAnteil an denbisherigenAufwendungenfür die Genossenschaft,soweit
sie auchdemBeitretendenzugutekommen,und die vorgängigeEntrichtungder ihr durch
denBeitritt erwachsendenbesonderenKostenzu verlangen.

Art. 51.

Die Genossenschaftist verpflichtet,Genossenauf ihrenAntrag das Ausscheidenaus
der Genossenschaftzu gestatten,wenn sie aus der Genossenschafterweislich einen Vorteil
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nicht ziehen oder durchdieselbeSchaden erleidenund der Austritt die Erfüllung des
Genossenschaftszwecksnichtwesentlichbeeinträchtigt.

Abs. 2. Ist der Austritt ausgeschlossen,weil durchihn die Erfüllung desGenossen=
schaftszweckswesentlichbeeinträchtigtwürde, so kannder Fischereiberechtigteverlangen,daß
die Genossenschaftdie FischereiberechtigunggegenEntschädigungübernimmt.

Abs. 3. ZwangsweisebeigezogeneGenossenhabenin denFällen der Abs. 1 und 2
Anspruchauf Rückersatzder bezahltenBeiträgeund auf Ersatzdes erlittenenSchadensaus
der Genossenschaftskasse.Der Rückersatzder bezahltenBeiträgeunterbleibtfür die Zeit,
währendwelcherder Genosseaus demUnternehmeneinenVorteil gezogenhat.

Art. 52.

Die Genossenschaftsversammlungkanndie Auflösungder Genossenschaftbeschließen.
Abs. 2. Zur Gültigkeit des Beschlussesist die ausdrücklicheZustimmungvon drei

Viertel der Genossen und im Falle der Auflösung einer Zwangsgenossenschaftaußerdem
die Genehmigungder Aufsichtsbehördeerforderlich.

Abs. 3. Nichtabstimmendewerdenden Nichtzustimmendengleichgeachtet.

Art. 53.

Nach Auflösung der Genossenschafthat die Liquidation stattzufinden.Sie erfolgt
durch den Vorstand, wenn sie nicht durch die Satzung oder durch Beschluß der Genossen=
schaftsversammlunganderenPersonenübertragenwordenist.

Abs. 2. Der Vorstandhat die Bestellungder Liquidatorenund ihre Namenbinnen
zwei Wochender Aufsichtsbehördeanzuzeigen.

Art. 54.

Die Liquidatorenhabendie rechtlicheStellung des Genossenschaftsvorstandes.
Abs. 2. Sind mehrereLiquidatorenbestellt,soist. für ihre Beschlüsse,soweitnicht

bei ihrer Bestellungein anderesbestimmtwordenist, Einstimmigkeiterforderlich.
Abs. 3. Im übrigen findenauf die Liquidatorender Genossenschaftdie Vorschriften

der §§ 49 bis 53 des Bürgerlichen GesetzbuchseutsprechendeAnwendung.

Art. 55.

Die Liquidatoren haben sofort nach Beendigung desLiquidationsgeschäftsderAufsichts=
behördeAnzeigezu erstattenund ihr dieBücherundSchriftender aufgelöstenGenossenschaft
auszuhändigen.
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Art. 56.

Mit der Beendigungdes Liquidationsgeschäftserlischtdie Beitragspflichtzu denAus=
gabender Genossenschaft.

Art. 57.

Bei der BerechnungderMehrheit im Sinne desArt. 39 Abs.1 und derArt. 45, 52
ist nebender Zahl derBeteiligten der Umfangder Fischereirechtezu berücksichtigen.

Art. 58.

Die FischereigenossenschaftenunterliegenderAufsichtdesStaates. Die Aussichterstreckt
sichdarauf, daß die Angelegenheitender Genossenschaftin Übereinstimmungmit demGesetz
und der Satzung verwaltetwerden.

Abs. 2. Aufsichtsbehördeist diejenigeDistriktsverwaltungsbehörde,in derenBezirk
die Genossenschaftihren Sitz hat.

Art. 59.

Die Aufsichtsbehördeist in Anwendungihrer Aufsichtsbefugnisse(Art. 58) berechtigt,
gegendie Mitglieder desVorstandesOrdnungsstrafenbis zum Betragevon fünfzig Mark
zu verhängen,bei AblehnungdesAntrags nachArt. 49 und in sonstigendringlichenFällen
an Stelle des Vorstands die Einberufungeiner Genossenschaftsversammlunganzuordnen,
soweitund solangedie erforderlichenGenossenschaftsorganefehlen, zur Wahrnehmungder
ObliegenheitenderGenossenschaftauf derenKostenBeauftragtezu bestellen,ferner die
erforderlichenMaßnahmen zur Erfüllung des Genossenschaftszwecksan Stelle und auf
Kostender Genossenschaftzu verfügen.

Abs. 2. Die Ordnungsstrafenfließenin die Genossenschaftskasse.

Art. 60.

Die Genossenschaftenbleibenauchwährenddes Liquidationsverfahrensbis zu dessen
Beendigungder Staatsaufsichtunterworfen.

Art. 61.

Die Bildung der Zwangsgenossenschafterfolgt durchAnordnungder Kreisregierung,
Kammerdes Innern; letzterehat gleichzeitigdie Genossenschaftssatzungzu erlassen. Mit
der Erlassungder Satzung erlangt die Genossenschaftdie Rechtsfähigkeit.Nach Bildung
derZwangsgenossenschaftfindendieBestimmungendiesesAbschnittsentsprechendeAnwendung.

— 107
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Art. 62.

Ist ein Fischereirechtverpachtet,so ist zum freiwilligenBeitritt des Pächterszu einer
Fischereigenossenschaftdie Zustimmungdes Fischereiberechtigtennur erforderlich,wenn das
Fischereirechtauchnachder Beendigungder Pacht in der Genossenschaftverbleibensoll.

Abs. 2. Wird ein zu einerFischereigenossenschaftgehörendesFischereirechtverpachtet,
so tritt der Pächterkraft Gesetzesin die Genossenschaftein.

Abs. 3. Zum Austritte des Pächters aus der Genossenschaftist die Zustimmung
des Fischereiberechtigtenerforderlich.

Abs. 4. Besteht das Pachtverhältnisbereits beim Inkrafttretendes Gesetzes,so
bedarfder Pächterzum freiwilligenBeitritte zu einerGenossenschaftin allen Fällen der
Zustimmung des Fischereiberechtigten.

Art. 63.

Die PächtereinesFischwassersodereinesFischereigebietskönnenzu den in Art. 37
bezeichnetenZweckennachdenVorschriftendiesesAbschnittseinefreiwilligeFischereigenossen=
schaftbilden.

Abschnitt 6.

Fischerkartenund Ausweise.

Art. 64.

Wer Fische oder Krebsefängt, muß im Besitzeeinerauf seinePersonausgestellten
Fischerkartesein, welcheer mit sichzu führenund auf VerlangendemPolizei=und Auf=
sichtspersonalvorzuweisenhat.

Abs. 2. Die Fischerkartenwerdendurchdie VerwaltungsbehördedesWohnsitzesoder
des Aufenthaltsorts in der vom K. Staatsministerium des Innern bestimmtenForm auf
dieDauer von höchstenseinemKalenderjahrausgestelltund geltenfür das ganzeKönigreich.

Abs. 3. Zur Ausübung des Fischfangs in einem geschlossenenGewässerder im
Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 bezeichnetenArt ist eineFischerkartenichterforderlich.

Art. 65.
Einer Fischerkartebedürfennicht:
1. das Hilfspersonaldes JunhaberseinerFischerkartebeimFischenin Anwesenheit
des Inhabers und
nicht selbständigeFamilienangehörige eines Fischereiberechtigtenbeim Fischen in
Auwesenheitdes Fischereiberechtigtenoder seines Vertreters.

(
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Art. 66.

5

Abs

nochnichtachtzehnJahre alt sind,
wegenGeisteskrankheit,Geistesschwäche,Verschwendungoder Trunksuchtent=
mündigtodernach§ 1906 des BürgerlichenGesetzbuchsunter vorläufigeVor=
mundschaftgestelltodernotorischgeisteskranksind,
wegenunberechtigtenFischensoderKrebsens,unberechtigtenJagens, Forstfrevels
nachArt. 101 bis 105 des Forstgesetzesin der Fassung der Bekanntmachung
vom 4. Juli 1896 odernachArt. 40 des Forststrafgesetzesfür die Pfalz in
derFassungderBekanntmachungvom 2. Oktober1879, vorsätzlicherBeschädigung
von Wasserbauten,Fischereianstaltenund =Vorrichtungeninnerhalb der letzten
drei Jahre rechtskräftigverurteiltwurden,
wegenÜbertretungfischereipolizeilicherVorschrifteninnerhalbder letztenzweiJahre
mindestenszweimalrechtskräftigverurteiltwurden,

wegenBettels, LandstreichereioderArbeitsscheueinnerhalbder letztendrei Jahre
rechtskräftigverurteiltwurden,
unterPolizeiaufsichtstehen,
sich nicht im Besitzeder bürgerlichenEhrenrechtebefinden,
zur Zuchthausstraferechtskräftigverurteilt wurden, wenn seit Verbüßungoder
Erlaß derStrafe fünf Jahrenochnichtverstrichensind, "
wegenRaubes, Diebstahls, Betrugs, Unterschlagung,Hehlerei innerhalb der
letztenfünf Jahre rechtskräftigverurteiltwurden.

3. Die Verwaltungsbehörde,welchedieFischerkarteausgestellthat, ist berechtigt,

Art. 67.

2. Für die Fischerkarte,welchenur zum Fischenmit der HandangelvomUfer

107“
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Abs. 3. Eine Gebührwird nichterhobenfür dieKarten derGewerbsfischerund des
Hilfs- und Aufsichtspersonalsder Fischereiberechtigten,soweit dieseselbstim Besitze von
Fischerkartensind.
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Art. 68.

Wer FischeoderKrebsefängt, ohne selbstder Fischereiberechtigtezu sein odersichin
Begleitungdesselbenzu befinden,hat nebender FischerkartenocheinenschriftlichenAusweis
überdie Berechtigungzur Ausübungder Fischereibei sichzu führen.

Abs. 2. Wer anderedemFischereirechtunterliegendeWassertierefängt, ohneselbstder
Fischereiberechtigtezu seinoder sich in Begleitungdesselbenzu befinden,hat die schriftliche
Bewilligung des Fischereiberechtigtenbei sichzu führen.

Abschnitt7.
Bezeichnungder zumFischenausliegendenFischerzeuge.

Art. 69.

Die ohneBeisein des Fischerszum Fischfangin nicht geschlossenenGewässernaus=
liegendenFischerzeugemüssenmit einem Kennzeichenversehensein, durch welchesdie Person
des Fischersermitteltwerdenkann. Die Art der Kennzeichnungwird durchdistriktspolizei=
licheVorschriftbestimmt,soweit nicht für Mitglieder von Genossenschaftenin der Satzung
der GenossenschafteineBestimmungdarübergetroffenist.

Abschnitt8.

Uferbenützungsrecht.
Art. 70.

Der zur Ausübungder FischereiBerechtigtesowiedessenHilfs= und Aufsichtspersonal
sind befugt,unter Einhaltungder zur Vermeidungvon BeschädigungenerforderlichenVor=
sichtfremdeUfergrundstücke,Brücken,Wehre und Schleusenzu betreten,an ihnenSchiffe,
sowiezum Fange oderzurAufbewahrungvonFischenbestimmteGerätezu befestigen,soweit
dies zur ordnungsmäßigenAusübungderFischerei,sowiezur Pflege und zurBeaufsichtigung
des Fischwasserserforderlichist.

Abs. 2. Für den hiedurchverursachtenSchaden haftet nebendemUrheberdesSchadens
der zur Ausübungder FischereiBerechtigteals Gesamtschuldner.

Abs. 3. Die Befugnis erstrecktsich nicht auf eingefriedigteGrundstücke.Als ein=
gefriedigtgilt ein Grundstück, wenn es außer auf der vom Wasser bespültenSeite von
Mauern, Gittern oderanderenständigenEinfriedigungenganz umschlossenist. Die Ufer
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vonBewässerungs=undEntwässerungsgräbendürfenwährendderHegezeitderUfergrundstücke
nichtbetretenwerden.

Abs. 4. WiitergehendebesondereRechtsverhältnissewerdendurchdie vorstehendenBe=
stimmungennichtberührt.

Art. 71.

Die Eigentümerder Ufergrundstückehabendie ErrichtungvonZeichenzur Abgrenzung
der Fischereirechtezu dulden,soweitdieGrenzedesFischereirechtsnichtmit derGrenzeeines
ordnungsgemäßvermarktenUfergrundstückszusammenfällt.

Abs. 2. Für dendurchdieErrichtungsolcherZeichenverursachtenSchaden haftendie
Fischereiberechtigtenals Gesamtschuldner.

Abteilung IV.

Schutz der Fischerei gegenSchädigungen.
Abschnitt1.

AllgemeineSchutzvorschriften.
Art. 72.

Die Bestimmungenüber die Zeit und Art des Fischfangs,über besondereFang=
beschränkungensowie überMarkt=und Verkehrsverbotefür Fische,überFangarten,Fang=
geräteund Fangvorrichtungen,sowie überdas Einlassenvon Enten in Fischwasserwerden
durchoberpolizeilicheVorschrifterlassen.

Art. 73.

Es ist verboten,den in denGewässernbefindlichenFischlaichohneGenehmigungder
Verwaltungsbehördewegzunehmen,zuzerstörenoderzubeschädigen.In geschlossenenGewässern
im Sinne des Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 darf der FischereiberechtigtedenFischlaichauchohne
Genehmigungder Verwaltungsbehördewegnehmen,zerstörenoderbeschädigen.

Art. 74.

Es ist verboten,ohneGenehmigungderVerwaltungsbehördein einemnichtgeschlossenen
GewässerVorrichtungenzu demZweckeanzulegen,um den freienZug der Fischezu ver=
hindernoderzu beeinträchtigen.

Art. 75.

Wer in einemnicht geschlossenenGewässerWehre,Schleusen,Dämme oder andere
Wasserwerke,welchedenZug der Fischenachauf=oderabwärts verhindernoder erheblich
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beeinträchtigen,errichtetodereinemvollständigenUmbaueunterstellt,kannvonderVerwaltungs=
behördeangehaltenwerden,auf seineKostengeeigneteFischwegeanzulegenundzuunterhalten.

Abs. 2. Die Eigentümerder zur Zeit des InkrafttretensdiesesGesetzesbereits
bestehendenWasserwerkeder im Abs.1 bezeichnetenArt könnenvon der Verwaltungsbehörde
für verpflichteterklärtwerden,dieAnlageunddieUnterhaltungvonFischwegenzudulden,wenn

1. die Anlage im öffentlichenInteressevom Staate beabsichtigtwird oder
2. wenndie im oberenoderunterenTeile des GewässersFischereiberechtigtendie
Anlage ausführenwollen. f

Abs. 3. Für dendemWasserwerkbesitzeraus der Anlage des FischwegsnachAbs.2
erwachsendenSchaden ist von demjenigen,der denFischwegerrichtet,Ersatzund im Falle
der Nr. 2 auf Verlangenim voraus Sicherheitzu leisten.

Abs. 4. Für dendurchdieAnlage einesFischwegsallenfalls veranlaßtenMinderwert
einerFischereiist ein Ersatznichtzu leisten.

Abs. 5. Zur Anlage von Fischwegen,insofernsie nichtdurchden Staat erfolgt,ist
Genehmigungder Verwaltungsbehördeerforderlich.Die Verwaltungsbehördekannüberdie
Benützungund OffenhaltungeinesFischwegsVorschriftenerlassen.

Abs. 6. Zu Fischwegen,welchevom Staate odernachMaßgabeeinesvon derVer=
waltungsbehördegenehmigtenPlanes von Fischereiberechtigtenoder dem Unternehmereines
Wasserwerkesausgeführtwerden,kanndie zwangsweiseAbtretungvon Grundeigentumoder
Bestellungvon Rechtenunter Anwendungder Bestimmungendes Gesetzesvom 17. No=
vember1837, die Zwangsabtretungvon Grundeigentumfür öffentlicheZweckebetr., und
der Art. 16 bis 26 des erstenAbschnittesdes Gesetzesvom 23. Febrnuar1879 zurAus=
führung der Reichszivilprozeßordnungund Konkursordnung in der Fassung der Bekannt=
machungvom 26. Juni 1899, dann des Art. 8 Ziff. 10 desGesetzesvom8. August1878,
die Errichtung einesVerwaltungsgerichtshofesund das Verfahren in Verwaltungsrechts=
sachenbetr., verlangt werden.

Art. 76.

Zum Schutzeder FischegegenBeschädigungendurchTriebwerkekanndemEigentümer
der Anlage durch die Verwaltungsbehördejederzeitdie Herstellungund Unterhaltungvon
Vorrichtungenauferlegtwerden,welchedasEindringenderFischein dieTriebwerkeverhindern.

Abs 2. Die Eigentümerder zur Zeit des Inkrafttretensdieses Gesetzesbereits
bestehendenTriebwerkekönnenvon der Verwaltungsbehördefür verpflichteterklärtwerden,
die Herstellung und die Unterhaltung von Vorrichtungen der im Abs. 1 bezeichnetenArt
zu dulden, wenn

1. die Maszuahmeim öffentlichenInteressevom Staate beabsichtigtwird oder
2 von den im GewässerFischereiberechtigtenausgeführt werdenwill.
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Art. 77.

Es ist verboten,außer in NotfällenFischwasserzu eineranderenals zu der durch
die OrtspolizeibehördebestimmtenZeit oder über das durchortspolizeilicheVorschriftoder
in Ermangelungeiner solchenRegelung durch das Bedürfnis bestimmteMaß hinaus
abzuzapfenoderablaufenzu lassen.

Abs. 2. Bei der Benützungzu landwirtschaftlichen,teichwirtschaftlichen,gewerblichen
oderindustriellenZweckendarf einemFischwasser,in welchemein andererfischereiberechtigt
ist, unbeschadetbestehenderbesondererRechte,nicht so viel Wasserentzogenwerden,daß
hiedurchdie Fischezugrundegehen.

Abs. 3. Der zurAbleitungdesWassersBerechtigtehet, falls es sichnichtum einen
Notfall oderum eine zu bestimmterZeit wiederkehrendeAbleitunghandelt, demFischerei=
berechtigtendenBeginn und dievoraussichtlicheDauer derAbleitungso rechtzeitiganzuzeigen,
daß der FischereiberechtigteseineInteressenwahrenkann.

Abs. 4. Streitigkeitenzwischendem zur Ableitung desWassersBerechtigtenund
dem Fischereiberechtigtenüber das Maß und die Zeit der Ableitung werden,insoweit
es sichnichtum besondere,auf PrivatrechtstitelnberuhendeRechtehandelt, durchdie Ver=
waltungsbehördeunter entsprechenderAnwendungder Art. 65 bis 72 desWassergesetzes
über das Ausgleichsverfahrenentschieden.

Art. 78.

Das Schlämmenvon Fischwassern,die Räumung von Binsen, Schilfgewächsenund
anderenWasserpflanzenund das Abmähenvon Wassergräsernan denRinnsalen ist ohne
Erlaubnis der Verwaltungsbehördenur in denMonaten Juli, Augustund Septemberund
in Bewässerungs=und Entwässerungsgräbenauch in denMonaten Oktoberund November
zulässig.

Abs. 2. Auf geschosseneGewässerder im Art. 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 bezeichneten
Art findetdieseVorschriftkeineAnwendung.

Art. 79.

Der Fischereiberechtigteist befugt, an den Aus= und Einmündungen von Gräben und
kleinerenWasserläufen,in welchenin der Hauptsachenur auf denFang der aus dem
Wasserdes FischereiberechtigteneinwechselndenFischegerechnetwerdenkann, in seinemFisch=
wasserVorkehrungen(Rechen,Gitter u. dgl.) anzubringen,um denEintritt der Fischein
die Gräben und die kleinenWasserläufezu verhindern.
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Abschnitt2.
Leichschonstätten.

Art. 80.

Streckeneines nichtgeschlossenenGewässers,welchebesondersgeeignetePlätze zum
Laichender Fischeund zur Entwicklungder jungenBrut bieten, könnenauf Antrag von
in demGewässerFischereiberechtigtenoder einerbeteiligtenFischereigenossenschaftnachAn=
hörungder übrigenbeteiligtenFischereiberechtigtenund bei PrivatgewässernnachAnhörung
derEigentümerdesGewässersdurchdieVerwaltungsbehördezuLaichschonstättenerklärtwerden.

Abs. 2. Die Erklärung ist durchöffentlicheBekanntmachungzur Kenntnis der Be=
teiligten zu bringen. Die Laichschonstättensind, soweitmöglich, durchAufstellung einer
Tafel mit Inschrift kenntlichzu machen.

Art. 81.

In denLaichschonstättenist währendder von derVerwaltungsbehördebestimmtenZeit
verboten

1. jedeArt des Fangens von Fischenund von anderenWassertieren,
2. jedeanderweitige,mit einerStörung desFortpflanzungsgeschäftesderFischeoder

mit einer Gefährdung des Laiches oder der Brut derFische verbundeneTätigkeit,
wie insbesonderedie Räumung des Bettes, die Entnahmevon Wasserpflanzen,
von Sand, Kies, Steinen und von Schlamm, das Befahren mit Fahrzeugen,
die Vornahmevon Uferbautenund das Fällen von Uferholz,

3. das Einlassen zahmer Enten, Gänse und Schwäne.
Abs. 2. Die Verwaltungsbehördeist befugt,ausnahmsweiseden Fang von Raub=

fischenund anderenSchädlingenin denLaichschonstättenund, falls es zum ungehinderten
Abfluß desWassersoderfür ZweckedesUferschutzesoderderLandeskulturoderim besonderen
wirtschaftlichenInteresseeinzelnerBeteiligtererforderlichist, Aisnahmen von demVerbote
nachAbs. 1 Nr. 2 zuzulassen.

Abs. 3. Die Arbeitender staatlichenBehördenunterliegennichtdiesemVerbote.

Art. 82.

Insoferndurchdie Anlage einerLeichschonstätteoderdurchein hierausnachArt. 81
sichergebendesVerbot Beteiligtein bestehendenbesonderenRechtengeschädigtwerden,können
sie von denAntragstellern(Art. 80 Abs. 1) eine angemesseneEntschädigungbeanspruchen.
Die Antragsteller können verlangen, daß die Entschädigung in der Form einer Geldrente
festgesetztwird. Auf dieseReute finden die Vorschriften der §§ 913, 914 des Bürger=
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lichenGesetzbuchsentsprechendeAnwendung;die Vorschriftdes § 914 Abs. 2 mit dem
Abmaße,daß zum Verzichtauf das Rechtsowiezur Festsetzungder Höheder Rentedurch
Vertrag die Eintragungin das Grundbuchnichterforderlichist.

Art. 83.

Ist die BeibehaltungeinerLaichschonstättenicht mehr erforderlich,so kann dieselbe
durchdie Verwaltungsbehördewiederaufgehobenwerden.In diesemFalle tretenhinsichtlich
des Fischfangesdie früherenRechtsverhältnissewiederein.

Abschnitt3.

Winterlagerder Fische.

Art. 84.

Es ist verboten,in nichtgeschlossenenGewässernan Stellen, welchevon der Ver=
waltungsbehördeals Winterlagerder Fische erklärt und als solchedurchZeichenkenntlich
gemachtsind, die Eisdeckezu entfernenoder Schlamm, Sand, Kies, Steine oder Wasser=
pflanzenzu entnehmen.

Abschnitt4.

SchädlicheTiere.

Art. 85.

Dem Fischereiberechtigtenist gestattet,Fischotter(Lutra vulgaris), Reiher (Ardea
cinerea L. undArdetta minuta,Gray), Fischadler(Pandion haliastus, Cuvier), Möwen
d. h. die Arten der GattungenLestris und Larus mit AusnahmederLachmöwen(Larus
ridibundus, Linné) und Eisvögel (Alcedo ispida L.) innerhalbseinesFischwassersund in
einer Entfernungvon höchstens3 m vomUfer des Fischwasserszu fangenoderohneAn=
wendung von Schußwaffen,von Giftstoffen oder von Sprengstoffenzu erlegen. Die
gleiche Befugnis stehtdemin einemgeschlossenenGewässerder im Art. 2 Abs. 1 Nr. 1, 2
bezeichnetenArt FischereiberechtigtenhinsichtlichderWasseramsel(Cinclus aquaticus, Brehm)
zu. SchlingensowieandereEisen als Ottereisenoder Pfahleisendürfen nicht verwendet
werden; Ottereisendürfen nur unterWassergelegtwerden; Pfahleisen müssenin einer
Höhe von mindestens0,5 m überdemWasserspiegeloderdemErdbodenaufsgestelltwerden.

Abs. 2. Über denOrt der Aufstellungvon Schlageisenzum Otterfangehat der
FischereiberechtigtedemJagdberechtigten24 Stunden vor ihrerLegungMitteilung zu machen.
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Abs. 3. Der Fischereiberechtigtehat die gefangenenoder getötetenjagdbarenTiere
an den Jagdberechtigteninnerhalb24 Stunden nach ihrer Erbeutungabzuliefern. Dem
Fischereiberechtigtenist erlaubt,die zur Erlangung einerEntlohnungallenfallserforderlichen
Körperteileder Tiere vor der Ablieferungsichanzueignen.

Abs. 4. Der Jagdberechtigtekann verlangen,daß dieMitteilung und dieAblieferung
an denvon ihm aufgestelltenVertretererfolgen.

Abs. 5. Der Fischereiberechtigteist für jeglichenSchaden,der durchdie Schlageisen
jemandemzugeht,ersatzpflichtig. "

Abs. 6. Wenn die im Abs. 1 bezeichnetenTiere in einerdenInteressenderFischerei
schädlichenWeiseüberhandnehmenund derJagdberechtigtetrotzAufforderungderVerwaltungs=
behördeinnerhalbeinerbestimmtenFrist die geforderteAbminderungnichtherbeigeführthat,
so kanndie VerwaltungsbehördenachBenehmenmit demK. Forstamteauf Antrag und
auf Kosten der Fischereiberechtigtendas Abschießender Tiere sowie die Zerstörungder
Nester(Horste)der Vögel samtdenEiern und der Brut anordnenund überdie erlegten
Tiere verfügen.

AbteilungV.

Aufsicht. Pfändung.
Art. 86.

Die Fischereiberechtigten,Fischereigenossenschaftenund Gemeindenkönnenvolljährige
und unbescholtenePersonen als Fischereianfseheraufstellen. Dieselben werden auf Antrag
durchdie Verwaltungsbehördedes Wohnsitzesoder des Aufenthaltsortseidlichverpflichtet,
soferngegendie ZuverlässigkeitkeineBedenkenbestehen.Über die Verpflichtungwird eine
Bestätigungausgefertigt,welcheder Fischereiaufseherim Dienste als Ausweis bei sich zu
tragenhat.

Abs. 2. Die verpflichtetenFischereiaufsehersind in Bezug auf ihrenWirkungskreis
in Gegenständendes FischereischutzesdenöffentlichenBedienstetengleich zu achten. Sie
sind innerhalbdiesesWirkungskreisesHilfsbeamteder Staatsanwaltschaft.

Art. 87.

Wird jemandbei einemFischereifreveloder bei einerÜbertretungdiesesGesetzesoder
gleichhienachbetroffenoderverfolgt, so könnenzur Uberführungder Täterschaftoderzur
Sicherungdes Anspruchesauf Schadensersatzdie bei der UbertretunggebrauchtenFischerei=
geräte und Transportmittel gepfändetwerden.

Abs. 2. Die Bestimmungender Art. 7 bis 9, 11, 12 des Feldschadengesetzesvom
6. März 1902 findenentsprechendeAnwendung.
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AbteilungVI.

Zuständigkeit und Verfahren.

Art. 88.

Der VollzugdesGesetzessowiedie EntscheidungdersichhiebeiergebendenStreitigkeiten
obliegt vorbehaltlichder Zuständigkeitder GerichtedenBehördender innerenVerwaltung.

Art. 89.

Die den VerwaltungsbehördeneingeräumtenBefugnisse werden, insoweit das Gesetz
nichtsanderesbestimmt,durchdieDistriktsverwaltungsbehörde,in MünchendurchdenStadt=
magistrat,ausgeübt.

Art. 90.

Erstinstanziellzuständigist, soweitdasGesetznichtsanderesbestimmt,dieVerwaltungs=
behörde,in derenBezirk die betreffendeGewässerstreckeoderAnlage gelegenist. Ist die
Gewässerstreckein denBezirkenmehrererVerwaltungsbehördengelegen,so hat die zunächst
vorgesetzteStelle eine der Behördenmit der Sachbehandlungund Beschlußfassungzu
beauftragen.

Abs. 2. Dieser Auftrag hat, wenndie mehrerenzuständigenBehördenverschiedenen
Kreisregierungenuntergeordnetsind, von demStaatsministeriumdes Innern auszugehen.

Art. 91.

Bei allen Entscheidungender Verwaltungsbehördenauf Grund diesesGesetzesgeschieht
die Ermittelungdes Sachverhaltesvon Amts wegen.

Abs. 2. Die Beteiligtensind, soweittunlich,zu hören. Mehrerenim gleichenInteresse
Beteiligtenkanndie BestellungeinesgemeinsamenBevollmächtigtenaufgetragenwerden.

Abs. 3. Mit denBeteiligten ist in der Regel mündlichzu verhandeln.Mit der
Verhandlungkannein Augenscheinverbundenwerden. Bei der Verhandlungkönnensich
die BeteiligtendurchBevollmächtigtevertretenund durchRechtsanwälteoder sachkundige
Personen verbeistandenlassen.

Abs. 4. Die Verwaltungsbehördeist befugt, zur Verhandlung die ermittelten
Beteiligtenschriftlich,etwasonstigeBeteiligtedurchAnsschreibenim Amtsblatt zu ladenmit
dem Beifügen, daß Einwendungen gegen das Unternehmenbei Vermeidung des Verlustes
spätestensin der Verhandlungstagfahrtgeltendzu machensind.

Abs. 5. Die Beteiligtensind befugt,Zeugenund Sachverständigein Vorschlagzu
bringen. Die Auswahl und die Beeidigungder Zengenund Sachverständigenerfolgtnach
freiemErmessender Behörde.
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Art. 92.

Den AntragstellernundBeteiligten, welcheEinwendungenerhobenhaben,ist ein
schriftlicherBescheidzu erteilen. Der Bescheidist zu begründen,wenneineErlaubnis oder
Genehmigungversagtoder nur unter Bedingungenerteilt, ein Antrag zurückgewiesenoder
ein erhobenerEinspruchals unbegründeterklärtwird. 6

Abs. 2. Mit derEntscheidungin derHauptsacheist dieEntscheidungim Kostenpunkte
zu verbinden. Die Kostendes Verfahrenshat der Antragstellerzu tragen. Die durch
unbegründeteEinwendungenveranlaßtenbesonderenKostenkönnendemjenigenauferlegtwerden,
welcherdie Einwendungenerhobenhat.

Abs. 3. Ist gegeneinGesuchauf Grund bestehenderPrivatrechtsverhältnisseEinspruch
erhobenworden,so kanndie Verwaltungsbehördeentwederunter Vorbehalt der gesonderten
AustragungdiesesEinspruchsdenBescheiderteilenoderdas Verfahrenbis zur Erledigung
des Einspruchsaussetzen.

Art. 93.

GegendieBescheideundVerfügungenderDistriktsverwaltungsbehördenfindetBeschwerde
zur Kreisregierung,KammerdesInnern, statt, die in zweiterund letzterInstanz entscheidet.
Gegendie erstinstanziellenEntscheidungender Kreisregierungen,Kammern des Innern, ist
Beschwerdezum K. Staatsministeriumdes Innern zulässig.

Abs. 2. Die Beschwerdefristbeträgt14 Tage. Der Lauf der Frist beginnt mit
dem Tage nach der Zustellung des Bescheidesoder der Verfügung. Fällt das Ende der
Frist auf einenSonntag oderallgemeinenFeiertag, so endigt die Frist mit demAblaufe
des nächstfolgendenWerktags. Die Beschwerdefristist gewahrt, wenn die Beschwerde
innerhalbder Frist bei einerder Behördendes Instanzenzugeseingekommenist.

Art. 94.

Die Verwaltungsbehördensind befugt, die Nichtbefolgungihrer Anordnungenund
Beschlüssemit Ordnungsstrafenbis zu 100 = zu bedrohenund die angedrohteStrafe im
Falle des Ungehorsamsund zwar nötigenfallszu wiederholtenMalen für verwirkt zu
erklärensowiedie zumVollzugeerforderlichenMaßnahmen,insbesondereauchdieBeseitigung
gesetzwidrigerAnlagen,auf Kostender Pflichtigenausführenzu lassen.

Art. 95.

Der Vollzug diesesGesetzesdurchdie Behördender innerenVerwaltungunterliegtder
Oberaufsichtdes K. Staatsministeriumsdes Innern.
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Art. 96.

StreitigkeitenüberRechtsansprücheundVerbindlichkeitenin denFällenderArt. 2 Abs.2,
Art.5 Abs. 2, Art. 17 Abs.1, 2, Art. 21, 22, 37 bis 57, 61, 63, 66, 75 Abs.1, 2,
Art: 76 und 79 sind Verwaltungsrechtssachenim Sinne des Art. 8 des Gesetzesvom
8. August 1878, die Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofesund das Verfahren in
Verwaltungsrechtssachenbetr. Das VerfahrenrichtetsichnachZiffer II diesesGesetzes.

Abs. 2. In denFällen derArt. 66 und79 gehtdieBerufung gegendieEntscheidung
der Distriktsverwaltungsbehördeunmittelbaran denVerwaltungsgerichtshof.

Art. 97.

Auf die Zuständigkeitund das Verfahrenbei Streitigkeitenüberdie Abmarkungvon
Fischereirechtenfindendie Vorschriftender Art. 19 bis 21 desGesetzes,die Abmarkungder
Grundstückebetr.,vom30. Juni 1900 entsprechendeAnwendung.

Art. 98.

In denFällen der Art. 3 Abs. 2, Art. 6 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4, Art. 17
Abs.1, 3, Art. 22, Art. 70 Abs. 2, Art. 71 Abs. 2, Art. 75 Abs.3 und Art. 82 hat
auf Antrag einesBeteiligten die Feststellungder Entschädigungim Wege der Schätzung
durchdie Distriktsverwaltungsbehördezu erfolgen.

Abs. 2. Die Bestimmungendes Art. 17, Abs.1 Satz 2, 3, der Art. 18 bis 20,
des Art. 21 Abs. 1, 3 und des Art. 26 des erstenAbschnittsdes Gesetzesvom
23. Februar 1879 zur Ausführung der Reichszivilprozeßordnungund Konkursordnungin
der Fassung der Bekanntmachungvom 26. Juni 1899 findenentsprechendeAnwendung.

Abs. 3. Die KostendesVerwaltungsverfahrenssowiedie Vergütungder denBe=
teiligten hiedurchverursachtennotwendigenAuslagen fallen vorbehaltlichder Vorschriftim
Art. 92 Abs. 2 Satz 3 demEntschädigungspflichtigenzur Last.

Art. 99.

Das Verwaltungsverfahrenin ersterInstanz und das Verwaltungsverfahrennach
Art. 98 sind gebührenfrei.

Abs. 2. Die Kosten,welcheauf Abordnungvon Kommissärenzu Ortsbesichtigungen
undTagfahrtenim Vollzugeder Art. 19 bis 22, 28, 37 bis 63, 80 bis 83 erwachsen,
werdenvon der Staatskasse übernommen.
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AbteilungVII.

Strafbestimmungen.

Art. 100. .

wer unbefugtFischwege(Art. 75 Abs. 1, 2), Schutzvorrichtungenbei Trieb=
werken(Art. 76), Schutzrechen,=Gitteru. dgl. an Gräben (Art. 79) beseitigt
oderbeschädigt;
wer denVorschriftendes Art. 74 zuwiderhandelt;
wer unbefugtZeichen,welchezum Zweckeder Abmarkungder Grenzen von
Fischereirechtenvon den zuständigenBehördenoderPersonenangebrachtworden
sind, wegnimmt, vernichtet,unkenutlichmacht, beschädigtoder verrückt. «

Art. 101.

—1

wer entgegendemArt. 6 Abf. 2Vorkehrungenanbringt,welchedenZweckhaben,
die Rückkehrdes Wassers und der Fische in das Wasserbettzu hindern;

wer die nachArt. 6 Abs. 4 angelegtenGräben unbefugtbeschädigt;
wer einen Erlaubnisschein unbefugt ausstellt oder die für die Ausstellung von
der VerwaltungsbehördefestgesetztenBedingungennichtbeachtet(Art. 35);
wer denbestehendenFischereiordnungenund denaufGrund desArt. 72 erlassenen
oberpolizeilichenVorschriftenzuwiderhandelt;

über die Benützung und die Offenhaltung eines Fischwegs erlassenenVorschriften
zuwiderhandelt(Art. 75 Abs. 5);
wer den Vorschriftendes Art. 77 Abs. 1, 2 zuwiderhandelt oder eine der in
Art. 77 Abs. 3 und Art. 85 Abs. 2 vorgeschriebenenAnzeigenunterläßt;

zuwiderhandelt;
wer unbefugtoderentgegendemArt. 78 ohneErlaubnis Fischwasserschlämmt
oder aus denselbenBinsen, Schilfgewächseoder andereWasserpflanzenräumt
oder Wassergräseran den Rinnsalen abmäht.
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Art. 102.

Im Falle rechtskräftigerVerurteilung nach Art. 6 Abs. 2 mit Art. 101 Nr. I1,
dann nachArt. 74 mit Art. 100 Nr. 2 und nachArt. 75 Abs. 5 mit Art. 101 Nr. 5
ist die Verwaltungsbehördezu ermächtigen,auf Kostendes VerurteiltendieBeseitigungdes
ordnungswidrigenZustandesherbeizuführen.

Art. 103.

An Geld bis zu 60 & odermit Haft bis zu 14 Tagen wird bestraft:
1. wer, ohnein dembetreffendenGewässerzum Fischenbefugtzu sein, nicht ver=
packteund nicht als Fracht=oderPassagiergut zu beförderndeFischereigerätschaften
irgendwelcherArt in und an Schiffen, Flößen und anderenWasserfahrzeugen
mitführt oder solcheGeräte in BadeanstaltenoderMühlen hält oder deren
Mitführen oderHalten durch seinezur Ausübung der Fischereinichtbefugten
Angehörigen,Bediensteten,Lehrlinge,Arbeiteru. dgl. duldet;

2. wer außerhalb der öffentlichenWege in der Nähe von FischwassernFischereigeräte
irgendwelcherArt in nicht verpacktemZustande mit sich führt, ohne in dem
Gewässerzur Fischereiausübungbefugtzu sein oderin BegleitungdesFischerei=
berechtigtenoderseinesStellvertreterssichzu befinden;
wer verboteneFischgeräteunbefugtbesitztodermit sichführt; »

4. wer auf AufforderungdesPolizei- oderAufsichtspersonals(Art. 86) sichweigert,
verboteneFanggeräteoderverbotswidriggefangeneFischeherauszugeben.

v

Art. 104.

An Geld bis zu 30 odermit Haft bis zu einerWochewird bestraft:
1. wer von der ihm zustehendenBefugnis zur FischereiGebrauchmacht, bevor für
ihn eineFischerkartegelöstist odernachdemdieZeit ihrerGültigkeitabgelaufenist;

2. wer seineFischerkarteeinem anderenzum Gebraucheüberläßt;
3. wer der Vorschriftdes Art. 68 oderdes Art. 69 zuwiderhandelt.

Abs. 2. Der ohneFischerkarteBetroffeneist unabhängigvon der Bestrafungzur
Nachzahlungder Gebührdes Art. 67 Abs. 1 verpflichtet.

Abs. 3. Im Falle einerBestrafungnachAbs. 1 Ziff. 2 ist die erteilteKarte von
derVerwaltungsbehörde,welchesie ausgestellthat, für ungültig zu erklärenundeinzuziehen.
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Art. 105.

An Geld bis zu 15 wird bestraft:
1. wer zwar eine gültige, auf seinenNamen lautendeFischerkartebesitzt,dieselbe

aber bei Ausübung der Fischerei nicht bei sich führt;
2. wer denPolizei= und Ausfsichtsorganendie Vorzeigungder Fischerkarteoderdes
AusweisesnachArt. 1 Abs.4, Art. 35 und68 undbeisichergebendenAnständen
die AbgabedieserPapiere verweigert;

3. wer denVorschriftendesArt. 33 hinsichtlichderHinterlegung einerAusfertigung
des Pachtvertragszuwiderhandelt.

Art. 106.

Die bei der verbotenenArt der Ausübungdes FischfangesgebrauchtenGeräte, dann
Fische,welcheentgegendenVorschriftenüberFangbeschränkungengefangenwurdenoderwelche
entgegenden fischereipolizeilichenVorschriftengekauft,verkauft,feilgehaltenodersonstin den
Verkehrgebrachtwerden,unterliegender Einziehung,ohneUnterschied,ob die Geräte oder
FischedemVerurteiltengehörenodernicht.

Abs. 2. In den Fällen des Art. 103 Nr. 1 bis 3 und desArt. 104 Nr. 3 kann
die Einziehungder Geräte und Fischerzeugeerkanntwerden.

Abs. 3. Ist dieVerfolgungoderVerurteilungeinerbestimmtenPersonnichtausführbar,
so kanndie Einziehungselbständigerkanntwerden.

Art. 107.

Wer zurBegehungeinerstrafbarenZuwiderhandlunggegendie zumSchutzederFischerei
erlassenenVorschriftensichseinerAngehörigen,Dienstboten,LehrlingeoderArbeiterbedient,
haftet,wennsie nichtzahlungsfähigsind, nebender von ihm selbstverwirktenStrafe, für
dievon ihnenzu erlegendenGeldstrafen,Kostenund sonstigenErsatzleistungen.

Abs. 2. Die Haftung ist im Strafurteile auszusprechen.

AbteilungVIII.

lbergangs= und Schlußbestimmungen.
Art. 108.

Ein zurZeit desInkrafttretensdiesesGesetzesbestehendesFischereipachtverhältnis,dessen
Inhalt mit denVorschriftendes Art. 31 Abs. 1, 2, 4, 5 oderdes Art. 34 im Wider=
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spruchsteht,endigt ein Jahr nachdemInkrafttretendiesesGesetzes,wennes nichtvorher
mit denbezeichnetenVorschriftenin Einklang gebrachtwird oderauf Grund des Art. 31
Abs. 6 Abweichungengestattetwerden.

Abs. 2. Die Vorschriftendes Art. 31 Abs. 3 und des Art. 32 findenauf die zur
Zeit desInkrafttretensdiesesGesetzesbestehendenFischereipachtverhältnissevondiesemZeitpunkt
an Anwendung. «

Abs. 3. Alle beim Inkrafttreten diesesGesetzesnochzu Recht bestehendenFischerei=
pachtverträgesind binnensechsMonaten nachdiesemZeitpunktein schriftlicherAusfertigung
in Gemäßheitdes Art. 33 von demVerpächterzu hinterlegen.Kann die Hinterlegung
nicht erfolgen, weil ein schriftlicherVertrag nicht vorliegt, so ist dies von dem Verpächter
innerhalbder bezeichnetenFrist bei der im Art. 33 bezeichnetenBehördeanzuzeigen.Die
Unterlassungder HinterlegungoderAnzeigeunterliegtder im Art. 105 angedrohtenStrafe.

Art. 109.

Die vor demInkrafttretendiesesGesetzesausgestelltenErlaubnisscheinezur Ausübung
der Fischereierlöschenspätestensein Jahrnach diesemZeitpunkte.

. Art. 110.

Auf GrubenwässerfindetdiesesGesetzkeineAnwendung.

Art. 111.

Mit demInkrafttretendiesesGesetzestretendie bisherin Geltung gewesenenfischerei⸗
rechtlichenVorschriften,soweitsie einenGegenstandbetreffen,der in diesemGesetzegeregelt
ist, insbesonderederArt. 126 desPolizeistrafgesetzbuchsvom26. Dezember1871 außerKraft.

Abs. 2. Die auf StaatsverträgenberuhendenBestimmungenüber die Fischereiin
Gewässern,welcheBayern und anderenStaaten gemeinsamsind, bleibenunberührt.

Art. 112.

In den Landesteilen, in welchendas Grundbuch noch nicht für angelegt erklärt ist,
findendie Art. 9 bis 16 mit der MaßgabeAnwendung,daß an die Stelle desGrundbuchs
das Hypothekenbuchtritt.
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Art. 113.

Die Vorschriften desArt. 14 tretenmit der Verkündungdes Gesetzesin Kraft. Im
übrigentritt das Gesetzam 1. April 1909 in Kraft.

Gegebenzu Hohenschwangau,den 15. August 1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr.Frhr. v.Podewils. v.Miltner. Dr. v.Wehner. v.Pfaff. v. Srettreich.
J.AV. J. V.

StaatsratFrhr. v. Schachy.StaatsratFrhr. v. Speidel.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Gocgle



Greis-undYerardnungøjllall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 56.
München, den 25. August 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom13.August1908,die Stellung unterPolizeiaufsichtbetreffend.—Bekanntmachung

vom 22. August 1908, die Postordnung für das DeutscheReich vom 20. März 1900 betreffend.

Nr. 21107.

Bekanntmachung, die Stellung unter Polizeiaufssichtbetreffend.

#Staatsministeriender Instiz und des Innern.

Zum Vollzugeder §§ 38 und39 desReichsstrafgesetzbuchswird bestimmt,was folgt:

§ 1.

Die Stellung unter Polizeiaufsichtsoll nur dann stattfinden,wenndie Rücksichtauf
die öffentlicheSicherheitdieseMaßregelerfordert.

Bei der Entscheidungsind alle Umständedes einzelnenFalles, insbesonderedie Art
des verübtenVerbrechens,die Persönlichkeitdes Bestraften,sein Vorleben, sein Verhalten
währenddes Strafvollzugs und dieVerhältnisse,in die er nachder Entlassungeintritt, zu
berücksichtigen.

VorläufigEntlasseneundbedingtBegnadigte,gegenwelcheeinWiderruf nicht ergangen
ist, sollennichtunter Polizeiaufsichtgestelltwerden.
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GegenVerurteilte,hinsichtlichderendieBeamtenkonferenzder Strafanstaltoder der
Vorstanddes Gerichtsgefängnissessich gutachtlichgegendie Stellung unter Polizeiaufsicht
ausgesprochenhat, soll dieseMaßregel nur dann verfügtwerden,wennUmstände,die in
demGutachtennicht gewürdigtsind, dies erfordern,insbesonderedas Verhaltennachder
Entlassung.

§ 2.

Bezüglichder Zuständigkeitwird auf § 1 der K. Verordnungvom4. Januar 1872,
die ZuständigkeitderVerwaltungsbehördenin SachendesStrafgesetzbuchesfür das Deutsche
Reichund des Polizeistrafgesetzbuchesbetreffend(Reg.=Bl.S. 25), verwiesen.

Die zuständigeBehörde hat sich, wenn die Heimatgemeindeund der zukünftige
Aufenthaltsortdes Bestraften nichtzu ihremeigenenVerwaltungsbezirkegehören,vor der
Entscheidungmit denbetreffendenDistriktspolizeibehördenins Benehmenzu setzenunddenselben
von der erfolgtenEntscheidungMitteilung zu machen.

Bezüglichdes VerhältnissesderBehördenverschiedenerBundesstaatenzu einanderwird
auf Ziff. 1 der Bekanntmachungvom 9. August 1872, Reg.=Bl. S. 1967, verwiesen.

§ 3.

Die von der Verwaltung der Strafanstalt an die zuständigeBehörde zu sendende
Nachrichthat sichnach§ 106 der K. Verordnungvom 20. September1907, die Haus=
ordnungfür die bayerischenStrafanstaltenbetreffend(Gesetz=undVerordnungsblattS. 643),
zu richten.

Der Nachrichtist eineMitteilung überetwaigeBitten und Anträge des Gefangenen
sowiedarüberbeizufügen,wo er voraussichtlichAufenthalt nehmenwird und welcheVer=
hältnisseihn erwarten.

« Verbüßt derVerurteiltedieStrafe in einemGerichtsgefängnisse,so hat dessenVorstand
in entsprechenderAnwendungdervorstehendenBestimmungenderzuständigenBehördeNachricht
zu geben.

84.

Die zuständigeBehördehat ihre Entscheidungwomöglichvor Ablauf der Strafzeit zu
treffen. Die Stellung unterPolizeiaufsichtist jedochauch nachträglichinnerhalbder in
§ 38 Abs. 2St. G. B. angegebenenFrist zulässig.

85.

Die Dauer der Stellung unter Polizeiaufsichtist zunächst(vgl. § 7 Abs. 4) in der
Regel nicht unter 6 Monaten zu bemessen. «

Beginn und Ende sind tunlichstnachbestimmtenTagen zu bezeichnen.
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§ 6.

Der Beschlußder Distriktspolizeibehördekann zugleichBestimmungdarüberenthalten:
1. ob und an welcheneinzelnenOrten demVerurteiltenderAufenthaltuntersagtwird,
2. ob ein verurteilterAusländeraus demBundesgebieteverwiesenwird.

Dem unter PolizeiaufsichtStehendendarf nichtder Aufenthaltin demganzenBezirk
der Heimatgemeindeverbotenwerden.

Ausländer, gegenwelcheauf die Zulässigkeitvon Polizeiaufsichterkanntworden ist,
sind in der Regel aus demBundesgebieteauszuweisen.

87.
Der Beschluß,durchwelchendie Stellung unterPolizeiaufsichtverfügtwird, ist dem

Verurteiltenschriftlichoderzu Protokollzu eröffnen.
GegendenBeschlußist Beschwerdezur K. Regierung,Kammerdes Innern, zulässig.
Die Beschwerdehat keineaufschiebendeWirkung.
Die Distriktspolizeibehördeist jederzeitberechtigt,ihre EntscheidungdurchspätereAn=

ordnungselbstabzuändern,insbesonderedie Stellung unterPolizeiaufsichtganz aufzuheben,
ihreDauerabzukürzenoder— unterEinhaltungdergesetzlichenFrist — dieDauerzuverlängern
sowie auch die bereits aufgehobeneStellung unterPolizeiaufsichtneuerdingszu verfügen,
fernerBestimmungenim Sinne des § 6 Abs. 1 nachzuholen,aufzuhebenoderabzuändern.

. 88.
Die Überwachungdes unterPolizeiaufsichtGestelltenobliegtderDistriktspolizeibehörde

seinesjeweiligenAufenthaltsortes,in Münchender Polizeidirektion.
Die Distriktspolizeibehördekann sichhiebeider Mitwirkung geeigneterPersonen(Mit=

gliederder Obsorgevereinefür entlasseneStrafgefangene,Organe der Gemeindeverwaltung,
der Armenpflegeoder des Sicherheitsdienstes,Verwandtedes Verurteilten oder sonstige
Vertrauenspersonen)bedienen,denendie GeheimhaltungbezüglicherMitteilungenstrengstens
zur Pflicht zu machenist.

Die Überwachunghat in schonenderWeiseund derartzu erfolgen,daß derVerurteilte
dadurchnicht in seinemFortkommengestörtwird. Damit er vonpolizeilichenErkundigungen
(bei Arbeitgebernusw.)verschontbleibenkann, ist ihmnahezulegen,jedenAufenthaltswechsel
der Distriktspolizeibehördeoderder von dieserbezeichnetenVertrauenspersonanzuzeigen.

Dem unter PolizeiaufsichtGestelltendürfenkeineBeschränkungenauferlegtwerden,die
nicht im Gesetze(ogl.§ 39St. G. B., §§ 103 —106, 113St. P.O., §§ 42b, 43, 44a,
57, 58, 59a, 62 R.GewOrd., §§ 4f. desPreßgesetzes,§§ 3, 4 und 13 des Nahrungs=
mittelgesetzes,Art. 18 Ziff. 2 desJagdgesetzes,Art. 13 der diesseitigen,Art. 11 der

110*
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pfälzischenGemeindeordnung,Art. 16 Abs.1 und 3 des AusführungsgesetzeszumB.G.B.)
begründetsind. Hiernachist insbesonderezu beurteilen,inwieweitdemselbendie Ausstellung
von Ausweispapierenverweigertwerdenkann.

§ 9. «
Die Distriktspolizeibehördenhabenein VerzeichnisderPersonenzu führen,gegendie auf

die Zulässigkeitder Stellung unterPolizeiaufsichterkanntwordenist.

8 10.
Durch vorstehendeBekanntmachungist die Bekanntmachungvom 25. Februar 1872,

Reg.=Bl.S. 921, undZiffer II derEntschließungvom9. Mai 1871, denVollzugdes
NorddeutschenGesetzesvom 12. Oktober 1867 über das Paßwesenbetreffend,letzterer
soweiter sichauf die Polizeiaufsichtbezieht,ersetztund aufgehoben.

München,den 13. August 1908.
v. Miltner. v. Brettreich.

Nr. 23/8019
160 Postordn.

Bekanntmachung, die Postordnungfür das DeutscheReich vom 20. März 1900 betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Nachstehendwird eine auf Grund des § 50 des Gesetzesüber das Postwesendes
DeutschenReichsvom 28. Oktober1871, demnachauchmit Giltigkeit für denPostverkehr
zwischenBayern, demReichs=Postgebietund WürttembergerlasseneVerordnungdes Reichs=
kanzlersvom13. August1908, betreffendAnderungderPostordnungfür dasDeutscheReichvom
20. März 1900 (Gesetz=undVerordnungsblattNr. 18 vom31. März 1900) bekanntgegeben.

München,den 22. August 1908.
J. V.

Staatsrat Frhr. v. Schachy.

Berlin W6, den 13. August 1908.

Anderung der Postordnung vom 20. März 1900.

Die Postordnungvom20. März 1900 wird in folgendenPunktengeändertundergänzt:
1) Im § 3 „Außenseite“ ist als zweiter Satz des Abs. II. (Anderung
vom 10. September1907) einzuschalten:

Ebensokönnenbei den gegendieDrucksachentaxezu beförderndenoffenenKarten (8 8)
auf dem linken Teile der Vorderseitegedruckteoder durchein sonstigesmechanischesVer=
vielfältigungsverfahrenhergestellteAngabenjederArt angebrachtwerden.
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2) Hinter § 18 wird folgender neuer Paragraph eingeschaltet:

§ 18a. Postprotest.

1 Die Postverwaltungkannbeauftragtwerden,Wechselzur Zahlung vorzulegenund,
wenndie Zahlung unterbleibt,ProtestmangelsZahlung nachdenVorschriftenderWechsel=
ordnungzu erheben.Ausgeschlossenvon der Protesterhebungdurchdie Post sind

a) Wechselübermehrals 800 MÆ,
b) Wechselin fremderSprache,
J0)Wechsel,die auf eineausländischeMünzsortelauten, sofernder Ausstellerdurch
denGebrauchdesWortes „ffektiv“ oder eines ähnlichenZusatzesdie Zahlung
in der im WechselbenanntenMünzsorteausdrücklichbestimmthat,

d) Wechselmit NotadresseoderEhrenakzept,
e) Wechsel,die unterVorlegungmehrererExemplaredesselbenWechselsoder unter
VorlegungdesOriginals und einerKopie zu protestierensind.

II Für dieseAufträge sind besonderevon der PostverwaltunghergestellteFormulare
zu benutzen,die von denPostanstaltenzum Preise von 5 Pf für je 10 Stück verkauft
werden. Der guittierteWechselist dem Postauftragebeizufügen;die Beifügungmehrerer
WechseloderandererAnlagenist nichtzulässig.

Die Ausfüllung der Formulare zu Postprotestaufträgenkann der Auftraggeberganz
oderteilweisedurchDruck, mit der Schreibmaschineusw. bewirkenlassen.

III Der Auftraggeberhat in demAuftragsformularanzugeben:
die Wechselsummein Reichswährungunter Wiederholungder Marksummein
Buchstaben;

denTag, an welchemnachdem Inhalte desWechselsdie Zahlung erfolgen,
bei Wechseln,die auf Sicht lauten,denTag, an demderWechselvorgezeigt
werdensoll;

denNamenund Wohnortder Person,die Zahlung leistensoll;
denNamen und Wohnortdes Auftraggebers.

Stimmen die Angabenim Postauftragüberdie Wechselsummeund denZahlungstag
mit denAngabendesWechselsnichtüberein,so sind dieAngabendesWechselsmaßgebend.

Wenn auf demWechseleineTeilzahlungvermerktwordenist, so ist in das Auftrags=
formular nur der nochnichtbezahlteTeil der Wechselsummeeinzutragen.

Ist ein aufSicht lautenderWechselbereitsvorErteilung desPostauftragszurZahlung
vorgezeigtworden,so ist dies vom Auftraggeberauf der Rückseitedes Auftragsformulars
durchdenVermerk„der Wechselist vorgezeigtwordenaun. (Tag der
Vorzeigung)“anzugeben. »
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Zu weiterenAngaben,insbesondereauchzu schriftlichenMitteilungen, darf das Auf=
tragsformular,das in denHändender Post verbleibt,nichtbenutztwerden.

IV Der Auftraggeberhat denPostauftragunter verschlossenemUmschlagestetsan die
Postanstaltzu senden,zu derenBezirke der im WechselaugegebeneZahlungsort gehört,
auch wenn die Person, die Zahlung leistensoll, nicht in dem im Wechselangegebenen
Zahlungsortewohnt, z. B. nach Ausstellungdes Wechselsverzogenist. Der Brief ist
mit der Adresse„Postauftragnaahr . . . .....(Nameder Postanstalt)“zu ver=
sehenund nicht früher als siebenTage vor demZahlungstagedes Wechselseinzuliefern.

ÜberdenBrief wird ein Einlieferungsscheinerteilt.
MehrerePostaufträgedürfenzu einerSendung nichtvereinigtwerden.
V Die EinziehungderWechselsummeerfolgt gegenVorzeigungdes Postauftragsund

gegenAushändigungdesWechsels.Für dieVorzeigungsinddieVorschriftendes§ 39, 1 bis v
maßgebend.Wird die Wechselsummegezahlt,so wird der Postauftragwie ein solcherzur
Geldeinziehungbehandelt.

Ist die Zahlung derWechselsummenicht zu erlangenoder bleibt der Versuch, den
Postauftrag vorzuzeigen,erfolglos, so wird der Postauftrag bei der Postanstaltbis zum
Schlusseder Schalterdienststundendes erstenWerktagsnachdemZahlungstagedesWechsels
zur Einlösungbereitgehalten. Erfolgt die Einlösungauchbis zu diesemZeitpunktenicht,
so wird der Wechselmit demPostauftragam zweitenWerktagenachdemZahlungstage
des Wechselsnochmalszur Zahlung vorgezeigt.Bleibt die zweiteVorzeigungoder der
Versuchzu diesererfolglos, so wird gegendie im PostauftragebezeichnetePerson Protest
nach den Vorschriften der Wechselordnungerhoben.

Die Aufnahmedes Protestesgeschiehtbereitsnach der erstenVorzeigung,wenn bei
dieserVorzeigungdie Zahlung ausdrücklichverweigertwird. Als Zahlungsverweigerung
gilt nur die Erklärung der Person, die Zahlung leistensoll, oder ihres Bevollmächtigten.
Ebensowird der Protest schonnachder erstenVorzeigungoder nachdemerstenVersuche
der Vorzeigungerhoben,wenndie Protestfristmit demTage der Vorzeigungabläuft oder
wenndiePerson,dieZahlung leistensoll, amZahlungsortedesWechselswedereinGeschäfts=
lokal nocheineWohnunghat, oder wenndie Postanstaltdie Erhebungdes Protestesnach
der erstenVorzeigungaus einemanderenGrunde für erforderlicherachtet.

VI Der protestierteWechselwird mit der Protesturkundeunter „Einschreiben“an den
Auftraggeberunter Einziehungder Gebühren (s. unter X) und der etwa entstandenen
Stempelkostenzurückgesandt.

Zahlt einevom AusstellerdesWechselsnichtbezeichnetePerson innerhalbder Protest=
frist als Ehrenzahlerdie WechselsummesowiedieProtestkostenan denPostprotestbeamten,so
ist der Wechselmit der Protesturkundean denEhrenzahlerauszuhändigen.Die gezahlte
Wechselsummewird demAuftraggeberdurchPostanweisungübermittelt.
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VII Solange derPostauftragnochnichteingelöstodersolangenochnichtProtesterhoben
wordenist, kann der AuftraggeberunterVorlegung einesDoppels des ausgefülltenPost=
auftragsformularsundunter densonstigenBedingungendes§ 33 denPostauftragzurückziehen.

VIII Die Postverwaltunghaftetfür die ordnungsmäßigeAusführung einesdenVor=
schriftender Abs.1 bis III entsprechendenProtestauftragsgemäß§ 4 des Gesetzes,betreffend
die Erleichterungdes Wechselprotestesvom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 321).
Diese Haftung beginntmit demZeitpunkt,in welchemder Postauftragbei der Postanstalt
eingeht,die den Protest zu erhebenhat, und endet, sobald der protestierteWechselnebst
Protesturkundezur Beförderungan denAuftraggebergemäßdenVorschriftendesAbs. VI
eingeliefertwordenist.

Bis zum Eingangedes Postauftragsbei der Postanstalt,die den Protest zu erheben
hat, haftetdie Postverwaltungwie für eineneingeschriebenenBrief. Im gleichenUmfange
haftet sie für denBrief mit demprotestiertenWechselnebstProtesturkunde,sobald dieser
Brief von der Postanstaltzur Beförderungan denAuftraggebereingeliefertwordenist.

Wird die Wechselsummegezahlt,so haftet die Postverwaltungfür deneingezogenen
Betrag wie für die auf PostanweisungeneingezahltenBeträge.

IX Werdendemunter II bezeichnetenFormular zu PostprotestaufträgenWechsel,die
von der Protesterhebungdurchdie Post ausgeschlossensind (I), odermehrereAnlagen (Il)
beigefügt,so werdendieseAufträge,ohnedaß postseitigeineVorzeigungstattfindet,an einen
Gerichtsvollzieher,Notar usw. weitergegeben.Das gleichekann mit Postprotestaufträgen
geschehen,die erst am letztenTage der Protestfristbei der Postanstalteingehen,die den
Protest zu erhebenhat.

Postaufträge,zu denenFormulareder im § 18, III bezeichnetenArt verwandtworden
sind, werden,soferndie Einlösung nicht erfolgt, an einenGerichtsvollzieher,Notar usw.
weitergegeben,auchwennderAuftraggeberauf demFormular vermerkthat, daß der Protest
durchdie Post erhobenwerdensoll.

Auf Postaufträge,die an einenGerichtsvollzieher,Notar usw. weitergegebenworden
sind, findendie Vorschriftendes § 18, XX Anwendung.

X Es werdenerhoben:
1. für denPostauftragsbrief30 Pf.;
2. bei Zahlung derWechselsummefür die Ubermittelungdes eingezogenenBetrags
die tarifmäßigePostanweisungsgebühr(8 20, u);

3. soferndie Zahlung der Wechselsummenichterfolgt:
a) für die Erhebungdes Postprotestes

bei Wechselnbis 500 —Xeinschließlich 1,
bei Wechselnüber500 HH 1.50 Pf.,
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b) für dieRücksendungdesprotestiertenWechselsnebstProtest
urkunde 30 Pf.,
im Orts= und NachbarortovertehrE 37). .... 25 Pf.

Zur ZahlungderGebührensowiezur ErstattungdernachdenLandesgesetzenentstehenden
Stempelkostenfür die Protesturkundeist der Auftraggeberverpflichtet.

Die Gebührunter 1 ist vorauszubezahlen.Die Postanweisungsgebühr(2) wird von
dem eingezogenenBetrag in Abzug gebracht.Die Gebührenunter 3 nebstden landes=
gesetzlichenStempelkostenwerdenbei ÜbersendungdesprotestiertenWechselserhoben.

Die Weitersendungdes Postauftragsan einenGerichtsvollzieher,Notar usw. erfolgt
ohneneuenGebührenansatz.

XI Die VorschriftendiesesParagraphenfinden auf Schecks,welcheprotestiertwerden
sollen,sinngemäßeAnwendung.

3) Abschnitt II der Postordnung erhält die Überschrift:
Personenbeförderung mit den ordentlichen Posten.

1. Personenposten.
4) In § 51 Abs. list zu setzen statt: „Die Meldung zur Reise mit den

ordentlichenPosten 4:
Die Meldung zur Reisemit denPersonenposten

5) Hinter § 62 ist einzuschalten:
2. Güter=undKarriolposten.
Regelung der Benutzung.

§ 62a. Die Bestimmungender §§ 51 bis 62 finden auf Güter= und Karriol=
posten,soweit mit ihnen Personen befördertwerden,entsprechendeAnwendung.

3. Laudpostfahrten.
Regelung der Benutzung.

§ 62b. I Die Meldung zur Reise erfolgt bei demLandbriefträger.Dieser ent=
scheidetüberdie Mitnahme der Reisenden. Fahrscheinewerdennichtausgegeben.

II Für die FestsetzungdesPersonengeldsgilt dieBestimmungdes§ 54, I. Inwieweit
eineMitbeförderungvon Reisegepäckstattfindendarf, wird für jedeLandpostfahrtfestgesetzt.
Eine Gebührfür die Beförderungdes Reisegepäckswird nichterhoben.

VorstehendeAnderungentretenmit dem1. Oktober1908 in Kraft.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Kraetke
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cseh=undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 57.
München, den 28. August 1908.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 23. August 1908, die TechnischePrüfungs= und Lehranstalt der

Verwaltung der Zölle und indirektenSteuern betreffend.— Bekanutmachung vom 19. August 1908, die
Errichtung von Filialen der Königlich Bayerischen Bank betreffend. — Bekanntmachung vom 21. August 1908,
die Behandlung derDepositenbei denK. Bankkassenbetreffend. —Bekanutmachung vom 25.August 1908,
Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. — Ordens-Verleihung. — Königlich Aller=
höchsteGenehmigungzur Annahme einer fremdenDekoration.

Nr. 21768.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die TechnischePrüfungs= undLehranstalt der Verwaltung
der Zölle und indirektenSteuern betreffend.

Im NamenSeiner Mojestätdes RKönigs.

Luityold,
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir findenUns bewogenzu verordnen,was folgt:

§ 1.

Das ChemischeLaboratorium der K. Generaldirektionder Zölle und indirektenSteuern
wird mitWirkung vom 1. September1908 an in eineselbständige,dergenanntenGeneral=
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direktionunmittelbaruntergeordneteDienstesstelleumgewandeltund hat von diesemZeitpunkt
an die Bezeichnung„TechnischePrüfungs=und LehranstaltderVerwaltung der Zölle und
indirektenSteuern“ zu führen.

§ 2.

Die TechnischePrüfungs=und Lehranstaltder Verwaltung der Zölle und indirekten
Steuern führt ein Dienstsiegelin der gleichenForm wie die Hauptzollämtermit einerder
Benennungder Anstalt entsprechendenUmschrift.

83.
Die TechnischePrüfungs- und Lehranstaltder Verwaltung der Zölle und indirekten

Steuern hat folgendeAufgaben:
1. Die Vornahmealler für zoll=und steuerdienstlicheZweckeerforderlichenWaren=

untersuchungenund die Abgabevon Gutachtenhierüber,soweitnichtbezüglichsolcherUnter=
suchungenandereBestimmungengetroffensind oder soweitnicht die Untersuchungendurch
die Zollstellenausgeführtwerdenkönnen;

2. die Abgabe sonstigerdurch denVollzug der Zoll= und Steuergesetzeveranlaßter
technischerGutachten; #

3. dieAbhaltungvon praktischenUbungenzurtechnischenAusbildungvonZollpraktikanten
sowievonZoll= undSteuerbeamtennachnähererAnordnungdesPräsidentenderK. General=
direktionder Zölle und indirektenSteuern.

84.

Dem Vorstandeder in 81bezeichnetenAnstalt obliegennebender Oberleitungnoch
folgendebesondereDienstesaufgaben:

1.Die Mitwirkung bei denPrüfungenfür denZoll- und Steuerdienstnachnäherer
Anordnungdes Präsidentender K. Generaldirektionder Zölle und indirektenSteuern;

2. die Mitwirkung bei der Erteilung amtlicherAuskünftein Zolltarifangelegenheiten
(§ 2 des Zolltarifgesetzesvom 25. Dezember1902);

3. nach nähererAnordnungdes Präsidentender K. Generaldirektionder Zölle und
indirektenSteuern die Prüfung derWarenabfertigungbei denZollstelleneinschließlichder
dort für dieseAbfertigungvorhandenenEinrichtungen(Laboratorien,Gerätschaftenusw.).

§ 5.

Das K. Staatsministeriumder Finanzen ist ermächtigt,der TechnischenPrüfungs=
und Lehranstaltder Verwaltung der Zölle und indirektenSteuern nochweitereals die in
den§§ 3 und4 bezeichnetenDienstesaufgabenzuzuweisen.
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Das K. Staatsministeriumder Finanzenist fernerermächtigt,eineGebührenordnung
für die Vornahme von Untersuchungenund für die Abgabe von Gutachten durch die vor=
genannteAnstalt zu erlassensowiedie zumVollzugegegenwärtigerVerordnungerforderlichen
Anordnungenzu treffen.

Linderhof,den23. August 1908.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Pfaff.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Stoeckle.

Nr. 22082.

Bekanntmachung, die Errichtungvon Filialen der KöniglichBayerischenBank betreffend.

# Staatsministeriumder Finanzen.

Im Hinblickauf die Bestimmungin § 2 Abs. 3 der K. AllerhöchstenVerordnung
vom 13. Dezember1878, die Formationund denWirkungskreisder K. BayerischenBank
betreffend,wird hiemit zur allgemeinenKenntnis gebracht,daß auf Grund Allerhöchster
ErmächtigungSeiner KöniglichenHoheit des Prinzen Luitpold, des KönigreichsBayern
Verweser,beginnendvom 1. September1908 an eineweitereZweiganstaltder K. Baye==
rischenBank in Ingolstadt errichtetwird.

München,den 19. August 1908.
J. V.

Staatsrat v. Pausch.

Nr. 21498.

Bekanntmachung, die Behandlungder Depositenbei denK. Bankkassenbetreffend.

K. Staatsministeriender Justiz, des Innern und der Finanzen.

Am 1. September1908 tretenan die Stelle der durchdie Bekanntmachungenvom
17. Dezember1895 (G. u.V. Bl. S. 427), 25. Mai 1901 (G. u. V. Bl. S. 450)
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Regierungs= Bankanstalt Depositalbezirke BemerkungenBezirk

Oberbayern K. Filialbank Aichach,Bruck,Dachau,Ebersberg,Erding, Die Depositalbezirke
München Dorfen, Freising, Friedberg, Garmisch, sind nach Amtsge=

Landsberg,Miesbach, MünchenI, Mün= richtsbezirkengebil=
chenII, Schongau,Starnberg, Tegernsee,detundumfassenalle
Tölz, Weilheimund Wolfratshausen. Behärden,welcheim

K. Filialbank Geisenfeld,Ingolstadt, Pfaffenhofenund Bezirkedesbetreffen=
Ingolstadt Schrobenhausen. den Anmtsgerichts
K. Filialbank Aibling,Berchtesgaden,Burghausen,Haag, ihren Sitz haben.
Rosenheim Lüaufen,Prien, Reichenhall,Rosenheim,

Tittmoning, Traunstein, Trostberg und
" Wasserburg.

K. Filialbank Altötting, Moosburg, Mühldorf undNeu=
Landshut « markt a. Rott.

Niederbayern K. Filialbank Dingolfing, Eggenfelden,Landaua. J.,
Landshut Landshut,Rottenburgund Vilsbiburg.
K. Filialbank Arnstorf, Freyung, Grafenau, Griesbach,
Passau Obernzell,Osterhofen,Passau,Pfarrkirchen,

Rotthalmünster,Simbach, Vilshofen und
Waldkirchen.

K. Filialbank Bogen, Deggendorf,Hengersberg,Kötzting,
Straubing Mallersdorf,Mitterfels,Neukirchen,Regen,
l Straubing und Viechtach.
K. Filialbank AvensbergundMainburg.
Ingolstadt
K. Filialbank Kelheim.
Regensburg

Oberpfalz und K. Filialbank Burglengenfeld,Hemau,Parsberg,Regens=
Regensburg Regensburg kburg I1und II, Regenstauf,Stadtamhof

und Wörth. «-
K. Filialbank Amberg, Cham, Furth, Kastl, Nabburg,
Amberg Neunburgv.W., Neustadta.W., Nittenau,

Oberviechtach,Roding,Schwandorf,Sulz-
bach,Vilseck,Vohenstrauß,Waldmünchen,

Weiden.
K. Hauptbank Neumarkti. O., Beilngries.
in Nürnberg
K. Filialbank Riedenburg.
Ingolstadt

Gocgle .——““
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Megieos. Bankanstalt Depositalbezirke Bemerkungen

K. Filialbank Auerbach,Erbendorf,Eschenbach,Kemnath,
Bayreuth Tirschenreuthund Waldsassen.

Mittelfranken K. Filialbank Ansbach,Dinkelsbühl,Feuchtwangen,Gun=
Ansbach zenhausen,Heidenheim,Heilsbronn, Her=

rieden,Rothenburgo.T., Schillingsfürst,
Uffenheim,Wassertrüdingen.

K. Filialbank Cadolzburg,Erlangen,Fürth, Markt=Erl=
Fürth bach,Neustadta.a ScheinfeldundWinds=

eim.
K. Hauptbank Altdorf, Ellingen, Greding, Hersbruck,
Nürnberg Hilpoltstein,Lanf, Nürnberg,Pappenheim,

Roth, Schwabach,Weißenburgi. B.
K. Filialbank Eichstättund Kipfenberg.
Ingolstadt

Schwaben K. Filialbank Augsburg, Buchloe, Burgau, Dillingen,
und Neuburg Augsburg Donauwörth,Günzburg, Höchstädta.D.,

K. Filialbank
Kempten

K. Filialbank

Krumbach,Lauingen,Monheim,Neu=Ulm,
Nördlingen, Ottingen, Schwabmünchen,

Wertingen,Zusmarshausen.
Babenhausen,Füssen,Illertissen,Immen=
stadt, Kaufbeuren,Kempten, Lindau, Mem=
mingen, Mindelheim, Oberdorf, Ober=
günzburg,Ottobeuren,Sonthofen, Türk=

heim,Weiler und Weißenhorn.
Neuburga.D. und Rain.

J. V. J. V. J. V.
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Mark,

100 4.
München,den 25. August 1908.

Staatsrat

Ordens-Verleihung.

Im NamenSeiner Majestät des Aönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm31. Juli 1908 aller=
gnädigstbewogengefunden,dem persönlichen
Adjutanten Seiner KöniglichenHoheit des
Prinzen Ferdinand Maria von Bayern,
InfantenvonSpanien,Don José Pulido
Lopez, denVerdienstordenvomheil.Michael
IV. Klassezu verleihen.

Google

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
Annahmeeiner fremdenDekoration.
Im NamenSeiner Majestüt des Koͤnigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm21. August1908 aller=
gnädigstbewogengefunden,dem Stabsrat
LuitpoldWerz, beimK. Obersthofmarschallstab
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
des ihm von Seiner Majestät demKönige
von WürttembergverliehenenRitterkreuzes
I. KlassedesK. WürttembergischenFriedrichs=
Ordens zu erteilen.



Geseh=undVerurdunngsurt
Königreich Bayern.

Nr. 58.
München, den 1. September 1908.

Inhalt:
Berusimgonung vom 29. August 1908, die Postordnung für das Königreich Bayern vom 27. März 1900

etreffend.

Nr. 23/8215.

Bekanntmachung, die Postordnungfür dasKönigreichBayern vom 27.März 1900 betreffend.

+K.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Postordnungfür das KönigreichBayern vom 27. März 1900 (G. u.V. Bl.
Nr. 17 vom 30. März 1900) wird, wie folgt, geändert:

1. Im § 8 „Außenseiteund Aufschrift der Sendungen“ ist unterZiffer I als
zweiterSatz des zweitenAbsatzes(Anderungvom17. September1907), also
hinter „verfügen“., einzuschalten:

Ebenso könnenbei den gegendie Drucksachentaxezu befördernden
offenenKarten (§ 12) auf demlinkenTeile der Vorderseitegedruckteoder
durcheinsonstigesmechanischesVervielfältigungsverfahrenhergestellteAngaben
jederArt angebrachtwerden.

2. Zwischen§ 20 und § 21 wird mit Giültigkeit vom 1. Oktober 1908
folgenderneuerParagrapheingeschaltet: 113
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8 20a.

Postprotest.

I. Die Postverwaltungkann beauftragtwerden,Wechselzur Zahlung vorzulegenund,
wenn die Zahlung unterbleibt,Protest mangels Zahlung nach den VorschriftenderWechsel=
ordnungzu erheben.Ausgeschlossenvon der Protesterhebungdurchdie Post sind

a) Wechselübermehrals 800 Mark,
b) Wechselin fremderSprache,
0) Wechsel,die auf eine ausländischeMünzsorte lauten, sofernder Aussteller
durch den Gebrauch des Wortes „effektiv“ oder eines ähnlichen Zusatzes die
Zahlung in der im WechselbenanntenMünzsorteausdrücklichbestimmthat,

d) Wechselmit NotadresseoderEhrenakzept,
e) Wechsel,die unterVorlegungmehrererExemplaredesselbenWechselsoderunter
Vorlegungdes Originals und einerKopie zu protestierensind.

II. Für dieseAufträge sind besonderevon der PostverwaltunghergestellteFormulare
zu benutzen,die von den Postanstaltenzum Preise von 1 Pf. für je 2 Stück verkauft
werden.Dem Absenderist nichtgestattet,für eigeneRechnunghergestellteFormularepost=
mäßig zu verwenden;es stehtihm aberfrei, dieAusfüllungderFormularezuPostaufträgen
ganz oder teilweise durch Druck, mit der Schreibmaschineusw. bewirkenzu lassen. Der
quittierteWechselist dem Postauftragebeizufügen;die Beifügung mehrererWechseloder
andererAnlagenist nicht zulässig.

III. Der Auftraggeberhat in demAuftragsformularanzugeben:
a) die Wechselsummein Reichswährungunter Wiederholungder Marksummein
Buchstaben;

b) den Tag, an dem nachdem Inhalte des Wechselsdie Zahlung erfolgen,bei
Wechseln,dieaufSicht lauten,denTag, an demderWechselvorgezeigtwerdensoll;

c) denNamenund Wohnortder Person,die Zahlung leistensoll;
d) denNamen und Wohnortdes Auftraggebers.

(Stimmen die Angabenim Postanftragüberdie Wechselsummeund denZahlungstag
mit denAngabendesWechselsnichtüberein,so sind dieAngabendesWechselsmaßgebend.)

Wenn auf demWechseleineTeilzahlungvermerktwordenist, so ist in das Auftrags=
formular nurder noch nicht bezahlteTeil der Wechselsummeeinzutragen.

Ist ein auf Sicht lautenderWechselbereits vor Erteilung des Postauftrageszur
Zahlung vorgezeigt,so ist dies vom Auftraggeberauf der Rückseitedes Auftragformulars
durchdenVermerk„derWechselist vorgezeigtworden .. (Tag derVor=
zeigung)“anzugeben.

Google
— — ——



Nr. 58. 577

Zu weiterenAngaben,insbesondereauchzu schriftlichenMitteilungen, darf das Auf=
tragsformular,das in denHändender Post verbleibt,nichtbenutztwerden.

IV. Der Auftraggeber hat den Postauftrag unter verschlossenemUmschlagestets an
die Postanstaltzu senden,zu derenBezirkeder im WechselangegebeneZahlungsortgehört,
auch wenn die Person, die Zahlung leisten soll, nicht in dem im Wechsel angegebenen
Zahlungsortewohnt,z. B. nachAusstellungdes Wechselsverzogenist. Der Brief ist mit
der Adresse„Postauftragnahy .. (Nameder Postanstalt)“zu versehenund
nicht früherals siebenTage vor demZahlungstagedesWechselseinzuliefern.

Über denBrief wird ein Aufgabescheinerteilt.
MehrerePostaufträgedürfenzu einerSendungnicht vereinigtwerden.
V. Die EinziehungderWechselsummeerfolgtgegenVorzeigungdesPostauftragsund

gegenAushändigungdesWechsels. Für dieVorzeigungsind dieVorschriftendes§ 39 I bis V
maßgebend.Wird die Wechselsummegezahlt,so wird der Postauftragwie ein solcherzur
Geldeinziehungbehandelt.

Ist die Zahlung der Wechselsummenicht zu erlangen,oder bleibt der Versuch,den
Postauftrag vorzuzeigen,erfolglos,so wird der Postauftrag bei der Postanstaltbis zum
Schlusseder Schalterdienststundendes erstenWerktags nachdemZahlungstagedesWechsels
zur Einlösungbereitgehalten. Erfolgt die Einlösungauchbis zu diesemZeitpunktenicht,
so wird derWechselmit demPostauftragam zweitenWerktagenach demZahlungstage
desWechselsnochmalszur Zahlung vorgezeigt.Bleibt die zweiteVorzeigung oder der
Versuchzu diesererfolglos,so wird gegendie im PostauftragebezeichnetePerson Protest
nachden Vorschriftender Wechselordnungerhoben.

Die Aufnahmedes Protestesgeschiehtbereits nach der erstenVorzeigung,wenn bei
dieserVorzeigungdie Zahlung ausdrücklichverweigertwird. Als Zahlungsverweigerung
gilt nur die Erklärung der Person, die Zahlung leisten soll, oder ihres Bevollmächtigten.
Ebensowird der Protest schonnach der erstenVorzeigungodernach demerstenVersuch
der Vorzeigung erhoben,wenn die Protestfrist mit dem Tage der Vorzeigung abläuft, oder
wenndie Person,die Zahlung leistensoll, am Zahlungsortedes Wechselswederein Ge=
schäftslokalnocheineWohnunghat, oderwenndie Postanstaltdie Erhebungdes Protestes
nachder erstenVorzeigungaus einemanderenGrunde für erforderlicherachtet.

VI. Der protestierteWechselwird mit derProtesturkundeunter „Einschreiben“an den
Auftraggeberunter Einziehungder Protestkosten(s. untenX 3) zurückgesandt.

Zahlt einevomAusstellerdesWechselsnichtbezeichnetePerson innerhalbder Protest=
frist als Ehrenzahlerdie Wechselsummesowiedie Protestkostenan denPostprotestbeamten,
so ist der Wechselmit der Protesturkundean denEhrenzahlerauszuhändigen.Die ge=
zahlteWechselsummewird demAuftraggeberdurchPostanweisungübermittelt.
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VII. Solange der Postauftrag noch nicht eingelöstoder solangenochnicht Protest
erhobenwordenist, kannder AuftraggeberunterVorlegungeinesDoppels des ausgefüllten
PostauftragsformularsundunterdensonstigenBedingungendes§32denPostauftragzurückziehen.

VIII. Die Postverwaltunghaftetfür die ordnungsmäßigeAusführungeinesdenVor=
schriftenderAbs. Ibis III entsprechendenProtestauftragsgemäß§ 4 des Gesetzes,betreffend
die Erleichterungdes Wechselprotestesvom 30. Mai 1908 (RNeichsgesetzblattS. 321).
Diese Haftung beginntmit demZeitpunkt, in dem der Postauftrag bei der Postanstalt
eingeht,die denProtest zu erhebenhat, und endet, sobaldder protestierteWechselnebst
Protesturkundezur Beförderungan denAuftraggebergemäßden Vorschriftendes Abs. VI
eingeliefertwordenist.

Bis zum Eingangedes Postauftragesbei der Postanstalt,die denProtestzu erheben
hat, haftetdie Postverwaltungwie für eineneingeschriebenenBrief. Im gleichenUmfange
haftet sie für denBrief mit demprotestiertenWechselnebstProtesturkunde,sobalddieser
Brief von der Postanstaltzur Beförderungan denAuftraggebereingeliefertwordenist.

Wird die Wechselsummegezahlt, so haftet die Postverwaltungfür den eingezogenen
Betrag wie für die auf PostanweisungeneingezahltenBeträge.

IX. Werdendemunter II bezeichnetenFormular zu PostprotestaufträgenWechsel,die
von der Protesterhebungdurchdie Post ausgeschlossensind (I), oder mehrereAnlagen (II)
beigefügt,so werdendieseAufträge,ohnedaßpostseitigeineVorzeigungstattfindet,an einen
Gerichtsvollzieheroder Notar weitergegeben.Das gleichekann mit Postprotestaufträgen
geschehen,die erst am letztenTage der Protestfristbei der Postanstalt eingehen,die den
Protest zu erhebenhat.

Postaufträge,zudenenFormulareder in § 20 III bezeichnetenArt verwendetworden
sind, werden,sofern die Einlösungnichterfolgt, an einenGerichtsvollzieheroder Notar
weitergegeben,auchwennderAuftraggeberauf demFormular vermerkthat, daß der Protest
durchdie Post erhobenwerdensoll.

Auf Postaufträge,die an einenGerichtsvollzieheroder Notar weitergegebenworden
sind, findendie Vorschriftendes § 50 III Anwendung.

X. Es werdenerhoben:
1. für denPostauftragsbrief30 Pf.;
2. bei Zahlung der Wechselsummefür die Übermittlungdes eingezogenenBetrages
die tarifmäßigePostanweisungsgebühr(§ 17 Il);

3. soferndie Zahlung der Wechselsummenichterfolgt,
a) für dieErhebungdesPostprotestesbeiWechselnbis 500
einschließlih.. 1 4
bei Wechselnüber500 1 4 50 Pf.
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b) für die Rücksendungdes protestierten
WechselsnebstProtesturkunde . 30 Pf.
im Orts= und Nachbarortsverkehr(8 10). 25 Pf.

c) die Staatsgebührfür die Protesterhebungzu 1 X gemäßArt. 282 a des
bayerischenGesetzesüber das Gebührenwesenin der Fassungdes Art. 2
desGesetzesvom16.Juni 1908,dieScheckprotestebetreffend(GVl. S. 311).

I. Bei derBestellungsind der im Zeitungs=Preisverzeichnisangegebene
Erlaßpreis fürdieganzeBezugszeitunddieetwaigenZustellgebühren(8 68 II)
zu entrichten;demBezieherwird hierübereineQuittung erteilt.

vom 1. Januar 1909 in Ziffer II der Buchstabeu) nebstzugehörigerBe=
stimmung(Anderungvom 29. Dezember1907) in Wegsallund ist daherzu
streichen.

Durch die PostanstaltwerdenPersonenmittelstderPostomnibus=und
Karriol=Fahrten(Personenposten),mittelstder Postbotenfahrtenund mittelst
Extrapostenbefördert.

Postomnibus=,Karriol= undPostboten=Fahrtensind ordentlichePosten.

ordentlichenPosten“ in eigenerZeile als weitereÜberschriftvorzutragen:

1. Postomnibus-undMarriol-Fahrten.

Das Tabakrauchenin denPostwagenist verboten

114
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2. Postbotenfahrten.

§ S3a.

I. Die Meldung zurReise erfolgtbeidemfahrendenPostboten.Dieser
entscheidetüberdieMitnahmederReisenden.Reisescheinewerdennichtaus=
gegeben.

II. Die BestimmungenüberPersonentaxenundErstattungvonPersonen=
geld in §§ 75 und 77 finden sinngemäßAnwendung. Inwieweit eine
Mitbeförderungvon Reisegepäckstattfindendarf, wird für jedePostboten=
fahrt festgesezt.Eine Gebühr für die Beförderungdes Reisegepäckswird
nichterhoben. .

9.Bei§84istanStellederÜberschrist,,§84HastungderPostanstalt«zusetzen-

3. Haftung der Postanstalt.

8 84.

VorstehendeAnderungentreten,insoweitfür denBeginn ihrer Gültigkeit kein anderer
Zeitpunktangegebenist, sofortin Kraft.

München,den29. August 1908.

v. Frauendorfer.
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Greis-undYerardnungagklalsl
für das

Königreich Bayern.

Nr. 59.
München, den 8. September 1908.

Inhalt:
Beamtengesetz vom 15. August 1908. — Königlich Allerhöchste Verordnung vom 6. September 1908,

die Gehaltsverhältnisse der etatsmäßigen Staatsbeamten betreffend.

Beamtengesetz.

Im MNamenSeiner Moajestätdes Königs.

Kuityoly!,
vonGottesGnadenBöniglicherPrinzvonHBayern,

Regent.
Wir haben nachVernehmungdes Staatsrats mit Beirat und Zustimmung der

Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenunter Beobachtung der in
Titel X § 7 der VerfassungsurkundevorgeschriebenenFormen beschlossenund verordnen,
was folgt:

I. Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

Artikel 1.

Beamteim Sinne diesesGesetzessinddie Personen,die sichauf Grund einerEnt=
schließungdesKönigs odereinervomKönig ermächtigtenBehördein einemDienstverhältnisse
zum Staate befindenund entwedereiner in derGehaltsordnungaufgeführtenBeamtenklasse
angehörenoderdurchAnordnungderStaatsregierungals Beamteim Sinne diesesGesetzes
erklärtsind.

115
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Artikel 2.

EtatsmäßigeBeamtesind diejenigenBeamten,die einer in der Gehaltsordnungauf=
geführtenBeamtenklasseangehörenund in den in dem Artikel 5 Abs. 1 vorgeschriebenen
Formenernanntsind.

Artikel 3.

Zum etatsmäßigenBeamtensoll nur ernanntwerden,wer
1. die deutscheReichsangehörigkeitbesitztodermit der Ernennungerwirbt,
2. das einundzwanzigsteLebensjahrvollendethat,
3. derMilitärpflichtund im Falle derAushebungderaktivenDienstpflichtgenügthat.

Artikel 4.

1Die Ernennungder etatsmäßigenBeamten,die einehöherewissenschaftliche,technische
oderkünstlerischeBerufsbildungnachzuweisenhaben,erfolgtin der Regel durchdenKönig.

2WelcheBeamtehierunterfallen, fürwelcheweitereetatsmäßigeBeamtedieErnennung
durchdenKönig erfolgt und wieweit zur Ernennungdie Behördenzuständigsind, wird
durch Verordnung bestimmt.

3=DieVorschriftender Abs.1, 2 geltenauchfür die Versetzung,Wiederanstellungund
Beförderungder etatsmäßigenBeamten.

Artikel 5.

1Die etatsmäßigenBeamten erhaltenbei ihrerErnennung eineUrkunde,worin der
Zeitpunkt,von deman dieErnennungwirksamwird, zu bezeichnenund anzugebenist, daß
die Ernennung in etatsmäßigerEigenschafterfolgt.

2.Die Ernennungwird durchdie AushändigungdieserUrkundean denBeamtenmit
demdarin bestimmtenZeitpunktewirksam.

:.Die amtlicheAusschreibunghat die gleicherechtlicheWirkung wiedie Aushändigung
derUrkunde.

*Die Vorschriftender Abs.1. bis 3 geltenauchfür dieVersetzung,Wiederanstellung
und Beförderungder etatsmäßigenBeamten.

Artikel 6.

1Das Dienstverhältnis der etatsmäßigen Beamten, die in dem diesemGesetz als
Anlage I beigefügtenVerzeichnisunter BuchstabeA vorgetragensind, ist mit demTage
der Wirksamkeit ihrer Ernennung unwiderruflich.

2Das Dienstverhältnisder unter BuchstabeB diesesVerzeichnissesvorgetragenen
Beamten ist nach einer etatsmäßigenDienstzeit von drei Jahren unwiderruflich.
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4.Das Dienstverhältnisder übrigen in der GehaltsordnungaufgeführtenBeamtenist
nacheineretatsmäßigenDienstzeitvon zehnJahren unwiderruflich. 6

*Für etatsmäßigeBeamte, die späterin die Gehaltsordnungaufgenommenwerden,
wird die Dauer der WiderruflichkeitdurchVerordnungbestimmt.

=DasDienstverhältnisder nichtetatsmäßigenBeamtenist dauerndwiderruflich.

Artikel 7.
Aus besonderenGründenkann von demKönig oderder von demKönig ermächtigten

Behördedas DienstverhältniseineszeitlichwiderruflichenBeamtenschonvor Ablauf der in
demArtikel 6 Abs.2, 3 bestimmtenZeit als unwiderruflicherklärtwerden.Für Militär=
anwärter mit einer mindestensachtjährigenMilitärdienstzeitkann allgemeinangeordnet
werden,daß einTeil derMilitärdienstzeitauf die Zeit derWiderruflichkeitangerechnetwird.

Artikel 8.
1.Beamten,derenDienstverhältniswiderruflichist, (widerruflichenBeamten)kannjederzeit

eine andereihrer BerufsbildungentsprechendeAmtsstelleübertragenwerden. Der Beamte,
demohneseinAnsucheneineandereAmtsstelleübertragenwird, hatAnspruchaufGewährung
von Umzugskostennachdendarüberim VerordnungswegerlassenenVorschriften,wenn die
AnderungseinerdienstlichenStellung nicht durchsein eigenesVerhaltenverschuldetwurde.

2.Das DienstverhältnisderwiderruflichenBeamtenkann,soweitsie vomKönig ernannt
sind,durchEntschließungdes Königs, im übrigendurchEntschließungder zur Ernennung
zuständigenBehördejederzeitgelöstwerden. Die Lösungdes Dienstverhältnisseshat den
Verlust des Diensteinkommens,des Titels und der Dienstabzeichensowieder Aussicht auf
Gewährungeines Ruhegehaltsund auf Hinterbliebenenversorgungzur Folge. Wird das
Dienstverhältnisnicht wegenVerletzungder demBeamtenobliegendenPflichten gelöst,so“
ist demBeamtender Gehalt nochfür die Dauer der Dienstleistung,mindestensaber für
die Dauer von drei Monaten seit der Mitteilung der das DienstverhältnislösendenEnt=
schließungzu gewähren,auchwenndie Lösungvor demAblaufe dieserZeit eintritt.

Artikel 9.
1Beamten,derenDienstverhältnisunwiderruflichist, (unwiderruflichenBeamten)kann,

vorbehaltlichderVorschriftendes Artikel 109, ohneihr AnsucheneineandereAmtsstellenur
übertragenwerden,wennsie in etatsmäßigerWeise übertragenwird, ihrer Berufsbildung
entsprichtund damit wedereineZurücksetzungim RangenocheineSchmälerungdesGehalts
verknüpftist. Der Beamtehat in diesemFalle Anspruchauf GewährungvonUmzugskosten
nachdendarüberim VerordnungswegerlassenenVorschriften.Die Vorschriftdes Artikel 30
Abs. 6 wird hiedurchnichtberührt.

115“
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*UnwiderruflicheBeamtekönnenohneihreZustimmungnur im WegedesDisziplinar=
verfahrensaus demStaatsdienstentlassenwerden.

Artikel 10.

1.Der Beamte kann jederzeitohneAngabe einesGrundes um seineEntlassungaus
demStaatsdienstenachsuchen.Die sofortigeEntlassungkann ihm, sofernbei seinerEr=
nennungnichtsanderesbestimmtwurde,nur verweigertwerden: .

1. solangedies mit Rücksichtauf die Fürsorgefür die anderweitigeWahrnehmung
seinerDienstgeschäftenotwendigist;

2. solangederBeamtein selbstverschuldeterWeisemit der ErledigungseinerDienst=
geschäfteim Rückstandesichbefindet;

3. solangeer über eine ihm anvertrauteVerwaltung von öffentlichemVermögen
nicht Rechenschaftabgelegthat.

: Der Beamtedarf indes aus den in Ziff. 1, 2 bezeichnetenGründen nicht länger
als ein Vierteljahr im Dienstezurückgehaltenwerden.

Die Entlassungwird vom König und, soferndie Ernennungnichtdurchden König
erfolgtist, von der zur ErnennungzuständigenBehördebewilligt.

4Der Beamteverliertmit demDienstaustritteseinenAnspruchauf Diensteinkommen,
den Anspruchoder die Aussichtauf Ruhegehaltund Hinterbliebenenversorgungsowie den
Titel und die Dienstabzeichen,sofern ihm nicht die Weiterführung des Titels und das
Weitertragender Dienstabzeichengestattetwird. Die Erlaubnis zur Weiterführungdes
Titels und zum Weitertragender Dienstabzeichenkann jederzeitzurückgenommenwerden.

II. Abschnitt.

Pflichten der Beamten.

Artikel 11.

Der Beamtehat alle Obliegenheitendes ihm übertragenenAmtes denGesetzen,Ver=
ordnungenund Dienstvorschriftenentsprechendgewissenhaftwahrzunehmenund sich durch sein
Verhaltenin undaußerdemAmtederAchtung,die seinBeruf erfordert,würdigzu erweisen.

Artikel 12.

1Der Beamtehat denDienstbefehlenseinerVorgesetztenzu gehorchen.Soweit er im
Vollzug eines Dienstbefehlshandelt,trifft die dienstlicheVerantwortungden anordnenden
Vorgesetzten.

Corge ——
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2Für einzelneZweige des Staatsdiensteskönnenmit Rücksichtauf ihre besondere
Natur in denDienstvorschriftenAusnahmenvon der Vorschriftdes Abs.1 verfügtwerden.

3Die dienstlicheGehorsamspflichtgilt für Beamteso weit nicht,als sie die richterliche
Gewalt ausüben. «

Artikel 13.

1Verletzt ein Beamtervorsätzlichoder fahrlässigseineAmtspflicht, so hafteter dem
Staate für dendiesemdaraus entstehendenSchaden.

2Die Vorschriftender 88 827, 830, des § 840 Abs. 1, des § 852 Abs. 2 und
des § 853 des BürgerlichenGesetzbuchsfindenentsprechendeAnwendung.

: Der Anspruchdes Staates auf Schadensersatzverjährt in drei Jahren von dem
Zeitpunkt an, in dem eine zur GeltendmachungdesAnspruchs zuständigeBehörde von dem
Schadenund der Persondes ersatzpflichtigenBeamtenKenntnis erlangthat, ohneRücksicht
auf dieseKenntnis in dreißigJahren von der Begehungder Handlung an. Bestehtder
Schadendarin,daßderStaat wegeneinerdurcheineAmtspflichtverletzungerfolgtenSchädigung
eines Dritten diesemErsatzleistenmuß, so beginntdie dreijährigeVerjährungfristmit dem
Zeitpunkt,in demdie Ersatzpflichtdes Staates demBeschädigtengegenüberanerkanntoder
rechtskräftigfestgestelltist.

- Artikel 14.
Der Beamtehat überdie ihm vermögeseinesAmtes bekanntgewordenenAngelegen=

heiten,derenGeheimhaltungihrer Natur nacherforderlichodervon seinenVorgesetzenvor=
geschriebenist, Verschwiegenheitzu beobachten,auchnachdemdas Dienstverhältnisgelöstist.

Artikel 15.
Dem Beamten ist es untersagt,ohneErlaubnis der vorgesetztenBehördeals Sach=

verständigeraußergerichtlicheGutachtenabzugeben.

Artikel 16.
Die Teilnahmean einemVereine, dessenZweckeoder Bestrebungenden staatlichen

oderdienstlichenInteressenzuwiderlaufen,ist demBeamtenuntersagt.

Artikel 17.
1Ein Beamter,der eineEhe einzugehenbeabsichtigt,hatdiesrechtzeitigder zuständigen

Dienstbehördeanzuzeigen.
*Durch Verordnungkann bestimmtwerden,daß gewisseKlassenvon Beamtenzur

EingehungeinerEhe der Erlaubnis der zuständigenDienstbehördebedürfen.
3Die Erlaubnis darf nur verweigertwerden,wennder Eingehungder Ehe dienstliche

Bedenkenentgegenstehen.
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Artikel 18.
1Der Beamtedarf ein NebenamtodereinNebengeschäftnur übernehmen,soweitdies

mit der gewissenhaftenErfüllung seinerPflichten und mit der Achtung, diesein Beruf
erfordert,vereinbarist.

*Ein Beamter,der
1. ein nicht mit einerEntlohnungverbundenesNebenamtim Dienstedes Reichs
odereinesanderenBundesstaatsoder

2. eineehrenamtlicheStellung in denVerwaltungsorganeneinerGemeinde,Anstalt,
Stiftung, Kasse, Religions= oder Kirchengesellschaft,Erwerbsgesellschaftoder
Genossenschaftoder

3. das Amt eines Schiedsrichters,Testamentsvollstreckers,Vormundes, Pflegers,
BeistandesodereineandereVerwaltungfremderAngelegenheitenübernimmt,

hat dies der vorgesetztenDienstbehördeanzuzeigen.
. Die Erlaubnis der zuständigenDienstbehördeist erforderlich:
1. zum Betrieb einesGewerbes im Sinne der Reichsgewerbeordnungund zwar
auchdann, wenn es von der Ehefrau odervon eineranderendemHausstande
des Beamten angehörendenPerson betriebenwird;

2. zur ÜbernahmeeinesNebenamtsoderNebengeschäfts,womit eineEntlohnung
verbundenist;

3. zur Beteiligungan der Errichtungeinerauf Gewinn gerichtetenGesellschaftals
Gründer oder zum Eintritt in denVorstand,AufsichtsratoderVerwaltungsrat
einer solchenGesellschaft.Als eine auf Gewinn gerichteteGesellschaftgilt eine
Genossenschaftnicht,derenTätigkeit auf denKreis ihrerMitglieder beschränktist.

Die Erlaubnis kann jederzeitzurückgenommenwerden.
4In denFällen des Abs. 3 Ziff. 3 darf die Erlaubnis nur erteilt werden,wenn

mit der Tätigkeit weder unmittelbar noch mittelbar ein Gewinn odereineEntlohnung
verbundenist.

Artikel 19.
Die Übernahme von Nebenämternoder Nebengeschäftenim staatlichenDienste kann

der Beamte nicht verweigern, wenn sie seiner Berufsbildung und dienstlichenStellung
entsprechen.

Artikel 20.
Der Beamte darf Titel, Ehrenzeichen,Gehalte, Belohnungenund Geschenkevon

anderenRegentenoderRegierungennur mit Erlaubnis des Königs oder der vom König
ermächtigtenBehördeund sonstigeBelohnungenoderGeschenke,die ihm in Bezug auf sein
Amt zugedachtsind, nur mit Erlaubnis der zuständigenDienstbehördeannehmen.
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Artikel 21.

1Der Beamte hat seinenWohnsitz derart zu nehmen, daß hiedurchdie Erfüllung
seinerdienstlichenObliegenheitennichtbeeinträchtigtist.

*Ob der WohnsitzdieserAnforderungentspricht,wird, wenn ein Zweifel darüber
besteht,von der vorgesetztenDienstbehördeentschieden.

Artikel 22.
1Die VorschriftenüberdieSonntagsruheund überdenUrlaubwerdenvonderStaats=

regierungerlassen.
2JedemetatsmäßigenBeamtensoll alljährlichein angemessenerUrlaubbewilligtwerden,

soweitnichtaußergewöhnlicheVerhältnisseentgegenstehen.Der Feriengenußist demUrlaube
gleichzu achten.

3Ein Beamter, der sichohneden erforderlichenUrlaub von seinemAmte fern hält
oder den erteilten Urlaub überschreitet,ohne daß ihm ausreichendeEntschuldigungsgründe
zur Seite stehen,ist, unbeschadetdienststrafrechtlichenEinschreitens,für die Zeit des
unerlaubtenFernbleibensvom Amte seinesDiensteinkommensverlustig.

" Die Einziehungdes Diensteinkommens(Abs. 3) wird von der Behördeverfügt,die
denUrlaub zu erteilenhat. Gegen die Verfügung stehtdem Beamten die Beschwerde
im Instanzenzugefrei. Die Frist zur Einlegung der Beschwerdebeträgtzwei Wochen,
vom Tage der Eröffnungder Verfügungan gerechnet. v

Artikel 23.

1Der Beamte ist vor demDienstantritt auf die getreueErfüllung seinerObliegen=
heiteneidlichzu verpflichten.

2.Der geleisteteEid verpflichtetauchfür alle Amter, die späterübertragenwerden.
2Ist die eidlicheVerpflichtungunterblieben,so ist dies auf die Gültigkeit der Amts=

handlungenund auf die Verantwortlichkeitfür PflichtverletzungenohneEinfluß, soweitnicht
durchbesondereGesetzefür die ÜbernahmegewisserAmter die AbleistungeinesDiensteids
ausdrücklichvorgeschriebenist.

Artikel 24.

1Die Vorschrift in demArtikel 11 über das Verhalten außer demAmte sowiedie
Vorschriftender Artikel 14, 17, 20 finden auch auf die einstweilenoderzeitlichin den
RuhestandversetztenBeamtenentsprechendeAnwendung.

Auf die im dauerndenRuhestandebefindlichenBeamten finden lediglich dieVorschriften
in dem Artikel 11 über das Verhalten außer dem Amte sowie die Vorschriftender
Artikel 14, 20 entsprechendeAnwendung.
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Artikel 25.

Die Vorschriftendes Artikel 11, des Artikel 12 Abs. 1, 2, der Artikel 13, 14,
16, 17, des Artikel 18 Abs. 1, der Artikel 20, 21, des Artikel 22 Abs. 1 und des
Artikel 23 findenauchauf die StaatsdienstaspirantenentsprechendeAnwendung,die nicht
als Beamteim Sinne desArtikel1 erklärtsind, fernerauf Personen,die, ohneals Beamte
im Sinne des Artikel 1 erklärt zu sein, mit den VerrichtungensolcherBeamtenständig
odervorübergehendbetrautsind.

III. Abschnitt.

Diensteinkommen der etatsmäßigen Beamten.

Artikel 26.

1.Die Gehalteder etatsmäßigenBeamtenwerdendurchdie Gehaltsordnungbestimmt.
2Die ZuweisungdesGehalts an denBeamtenerfolgtdurchdenKönig oderdie vom

König ermächtigteBehörde. Der Gehalt des Beamten soll in die ihm zu behändigende
Urkunde(Artikel 5 Abs. 1) ausgenommenwerden.

3Für die Bemessungdes Gehalts ist die im HauptamtübertrageneStelle maßgebend.
WelcheDienstesaufgabenim einzelnenzu der im HauptamtübertragenenStelle gehören,
bestimmendie Dienstesvorschriften. -

4KeinemBeamtenkönnengleichzeitigmehrereAmtsstellenim Hauptamt übertragenwerden.
5Für ein Nebenamt oder Nebengeschäftkann dem Beamten eine besondereVergütung

aus der Staatskassenur bewilligtwerden,wennes mit demHauptamtenicht in unmittel=
baremZusammenhangestehtoderdenBeamten in besonderemMaße in Anspruchnimmt.

Artikel 27.

1.Soweit dienstlicheRücksichtenes gebotenerscheinenlassen,kann einemBeamten aus=
nahmsweisedurch Königliche Entschließungein von derGehaltsordnung abweichenderhöherer
Gehalt verliehenwerden.

Auch kann, soweitdieVerhältnissees angezeigterscheinenlassen,einBeamterzunächst
mit einemgeringerenals dem in der GehaltsordnungvorgesehenenAnfangsgehalternannt
und ein bereits ernannter Beamter zunächstohne Anderung seines Gehalts oder unter vor=
läufigerGewährungeinerZulage mit der VersehungeinerAmtsstellebetrautwerden,für
die in der Gehaltsordnungein höhererGehalt vorgesehenist.
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3.Abgesehenvon diesemFalle darf für die im HauptamtübertrageneAmtsstelleneben
dem Gehalt eineweitereVergütungnur gewährtwerden,wennsie in der Gehaltsordnung
vorgesehenist oder wenndie Dienstleistungdes Beamten in außergewöhnlicherWeiseüber
das normaleMaß hinausgeht.

4Die Vorschriftenüber die Entschädigungenfür den Dienstaufwandund über die
Gewährungvon Umzugskostenbleibenunberührt.

Artikel 28.

1.Einem Beamten,für dessenKlassein der Gehaltsordnungein steigenderGehalt vor=
gesehenist, wird, unbeschadetderVorschriftendes Artikel27 Abs.1, 2 und desArtikel30,
bei seinerErnennungoderBeförderungzunächstderGehalt der unterstenStufe dieserKlasse
zugewiesen. »

2.Bei befriedigenderDienstleistungund tadelfreiemdienstlichenund außerdienstlichen
Verhaltenrückter nachMaßgabeseinesDienstaltersin die für seineKlassein derGehalts=
ordnungvorgesehenenhöherenDienstaltersstufenvor.

3Für die Bemessungder Vorrückungin den Gehalt einer höherenDienstaltersstufe
wird, unbeschadetder Vorschriftender Abs. 4 bis 7 diesesArtikels und der Vorschriften
des Artikel 29, nur die Zeit gerechnet,die der Beamtein etatsmäßigerEigenschaftin der
gleichenoderin einerhöherenKlasseder Gehaltsordnungzugebrachthat.

4Den Militäranwärternund InhaberndesAnstellungsscheinswird bei derErnennung
in etatsmäßigerEigenschaftfür dieBemessungdesGehalts dieregelmäßigeZeit derAnstellung
aufProbe oderderProbedienstleistungangerechnet,soweitsie in dergleichenStellungzugebracht
wurde. ·

5-DurchVerordnungkannfernerbestimmtwerden,daßdenMilitäranwärternbeider
Ernennung in etatsmäßigerEigenschaftein Teil der Militärdienstzeit für die Bemessung
desGehaltsangerechnetwird.

*Außerdemkann einemBeamtenfür die Bemessungdes Gehalts ganz oderteilweise
die Zeit angerechnetwerden,währendwelcherer

im Dienstedes Reichs oder
im Dienste eines anderenBundesstaats oder
als nichtaus der StaatskassebesoldeterBeamterdes Staates oder
in einem sonstigenöffentlichenDienste verwendetoder
außerhalbdes öffentlichenDienstes tätig war, soferndieseTätigkeit für die
beruflicheAusbildungförderlichist.

S.—
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'VerzögertesichdieErnennungeinesStaatsdienstaspirantenzum etatsmäßigenBeamten
dadurch,daßer seiner aktivenMilitärpflicht genügteoderwegenzeitigerUntauglichkeitvon
der Aushebung zurückgestelltoder als überzählig vorerst nicht eingestelltwurde, so kann die
Zeit der Verzögerungbei der späterenErnennungzum etatsmäßigenBeamten für die
Bemessungdes Gehalts entsprechendangerechnetwerden.

Artikel 29.

1Einem Beamten,der mit Bezug von Wartegeldeinstweilenin denRuhestandversetzt
war, soll bei seinerWiederanstellungfür die Bemessungdes Gehalts ganz oder teilweise
die Zeit angerechnetwerden,währendwelcherer sich im einstweiligenRuhestandebefand.

2.Das Gleichekann geschehen,wenneinBeamter,dessenDienstverhältnisnachArtikel8
Abs. 2. oderArtikel 10 gelöstwar, wiederals etatsmäßigerBeamter angestelltwird, für
die vor der Lösungdes Dienstverhältnissesin etatsmäßigerEigenschaftzurückgelegteDienst=
zeit, sofernseinAusscheidennichtdurcheineVerletzungseinerdienstlichenPflichten veran=
laßt war. Die AnrechnungkanneinemBeamten,dessenDienstverhältnisauf seinAnsuchen
gelöstwird, bei der Bewilligung der Entlassungzugesichertwerden.

Artikel 30.

1Hatte ein Beamter,der in einehöhereKlasseder Gehaltsordnungübergeführtwird,
schonin der bisherigenKlasse einen den Anfangsgehaltder neuenKlasse übersteigenden
Gehalt erdient,so tritt er mit demZeitpunkteder Überführungsofort in die dembereits
erdientenhöherenGehalt entsprechendeDienstaltersstufeder neuenKlasseein. Zugleichwird
ihm die mit demerdientenhöherenGehaltezurückgelegteDienstzeitbis zur Höchstdauervon
drei Jahren für die Bemessungder Vorrückungin der neuenKlasseangerechnet.

2Die gleicheAnrechnungderDienstzeitfindetstatt, wennder bereitsin der bisherigen
KlasseerdienteGehalt demAnfangsgehalteder neuenKlassegleichist.

3.Besteht ein dem bereits erdienten höherenGehalt entsprechenderGehaltssatz in der
neuenKlassenicht, so tritt der Beamtesofortin die nächsthöhereStufe der nenenKlasse
ein, in der erdie volle für dieVorrückungin die nächstfolgendeDienstaltersstufevorgesehene
Zeit verbleibt.Wäre er jedochin der früherenKlasseschonvor Ablauf dieserZeit in einen
höherenGehalt vorgerückt,so rückter in die nächstfolgendeStufe der neuenKlassezu der
gleichenZeit vor, zu welcherer in der früherenKlassevorgerücktwäre. Nach diesemZeit=
punktebemessensichauchseineweiterenGehaltsvorrückungenin der neuenKlasse.
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"4Die Vorschriftendes Abs. 3 Satz 2 und 3 finden auchAnwendung,wenn ein
Beamter, dessenerdienterGehalt bei der Überführungin eine höhereKlasse der Gehalts=
ordnungdenAnfangsgehaltder neuenKlassenichterreicht,in der bisherigenKlassefrüher
als in der neuenKlassein einenhöherenGehalt vorgerücktwäre.

5War ein Beamter in Bezug auf die Beförderungzeitweiseübergangenoder war
er in eineeinerniedrigerenKlasseder GehaltsordnungzugeteilteDienstesstellezurückversetzt,
so bleibt die Bestimmungdarüber,ob undwieweit bei einer späterenBeförderungdie in
der früherenKlassezugebrachteDienstzeitfür die Bemessungder Vorrückungin der neuen
Klasseanzurechnenist, derEntscheidungdesKönigs und, soferndie Beförderungnichtdurch
den König erfolgt, der Entscheidungder zur BeförderungzuständigenStelle vorbehalten.

5Für denBereichderVerkehrsverwaltungkanndurchdieEtats festgesetztwerden,daß,
sofernein Beamteraus dienstlichenGründenaus demFahrdienstin einenanderenDienst=
zweigübergeführtwird, oderumgekehrt,eineErhöhungoderKürzung desGehalts um einen
bestimmtenBetrag eintritt. Soweit Beamte der Verkehrsverwaltung,die den besonderen
Anforderungenihres Dienstes nicht mehrgewachsensind, in einen anderenDienst über=
geführtwerden,werdendie Bestimmungenüberdie Bemessungdes Gehalts und der Vor=
rückungenvon der Staatsregierunggetroffen;eineKürzung des Gehalts, dender Beamte
im ZeitpunktederÜberführungbezieht,darf in diesemFalle nur nachMaßgabedes vorher=
gehendenSatzes eintreten.

Artikel 31.

1.Gebendie dienstlichenLeistungenoder das dienstlicheoder außerdienstlicheVerhalten
einesBeamtenzurBeanstandungAnlaß, so kanndieVorrückungin denGehalt der höheren
Dienstaltersstufeganz oder teilweiseversagtoderin längerenFristen oder nur in wider=
ruflicherWeise bewilligt werden. Die Gründe sind dem Beamten schriftlichzu eröffnen.

*Wird demBeamtendie Gehaltsvorrückungfür die Folge bewilligt,so ist gleichzeitig
zu bestimmen,ob und wieweit durchdie Versagungder Vorrückungder Zeitpunktfür die
späterenVorrückungenhinausgeschobenwird. Aus besonderenGründen kann auch die
teilweiseoder volle Nachzahlungder vorenthaltenenDienstalterszulagegenehmigtwerden.

Artikel 32.

Solange gegen einen Beamten ein Dienststrafverfahrenoder wegenVerbrechensoder
VergehenseineVoruntersuchungodereinHauptverfahrenanhängigist, bleibtdieVorrückung
im Gehalt ausgesetzt.Sie bleibt auch ausgesetzt,solangeder Beamtemit der Wirkung
der EinbehaltungeinesTeiles des Gehalts vom Amte vorläufigenthobenist.
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Artikel 33.

1.Die Vorrückungin denGehalt einer höherenDienstaltersstufewird durchdas dem
Beamten vorgesetzteStaatsministeriumoder die von diesemermächtigteBehördeverfügt.

2.Die VerfügungennachArtikel 31 werdenvon demStaatsministeriumund, sofern
zur Ernennungdes Beamten eine dem StaatsministeriumuntergebeneBehördezuständig
ist, von diesergetroffen. Gegendie VerfügungstehtdemBeamtendie Beschwerdean das
Staatsministeriumund, wenndieVerfügungvondiesemerlassenwurde,andenStaatsrat zu.

Artikel 34.

1Der Anspruch des Beamten auf den Gehalt beginnt mit dem in der Urkunde
(Artikel 5 Abs. 1) bezeichnetenTage der Ernennung,Wiederanstellungoder Beförderung.

7Die Dienstalterszulagenwerdenvom Ersten des Monats an bewilligt,in den der
Eintritt in eineneueDienstaltersstufefällt.

3.Der Gehalt wird monatlichvorausgezahlt.
Der Anspruchdes Beamten auf den Gehalt erlischtim Falle des Ablebensmit

Ablauf des Monats, in dem das Ablebenerfolgt ist, im Falle der Versetzungin den
Ruhestandmit demZeitpunkt,in demderAnspruchauf die Zahlung desWartegeldesoder
des Ruhegehaltsbeginnt,im übrigen,unbeschadetderVorschriftdesArtikel 8 Abs.2 Satz 3,
mit der Beendigungder Dienstleistung.

Artikel 35.

1Für die Dauer des regelmäßigenUrlaubs und für dieZeit derAbwesenheit,für die
der Beamte einesUrlaubs nicht bedarf oder derUrlaub nicht verweigertwerdenkann, findet
ein Abzug am Gehalte nichtstatt; die etwa erwachsendenStellvertretungskostenfallen der
Staatskassezur Last.

2Das Gleiche gilt im Falle der Erkrankung für die Dauer von sechsundzwanzig
Wochen. Dauert die durchKrankheitbewirkteDienstbehinderungununterbrochenlänger als
sechsundzwanzigWochen,so bedarfdie weitereunverkürzteVerabfolgungdes Gehalts und
die Ubernahmeder etwa weiter erwachsendenStellvertretungskostenauf die Staatskasse der
Erlaubnis des vorgesetztenStaatsministeriums oder der von diesemermächtigtenStelle.

*Wird in anderenFällen ein die regelmäßigeDauer überschreitenderUrlaub erteilt,
so stehtdie Entscheidungdarüber,ob und wieweitder Gehalt einzuziehenist, der zu dieser
BeurlaubungzuständigenBehördezu.

Artikel 36.

Bezieht ein etatsmäßigerBeamter auf Grund der Unfallversicherungsgesetzeeine Rente
aus der Staatskasse,so wird der Gehalt um den Betrag der Unfallrentegekürzt.
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Artikel 37.

1Für denGenuß einerDienstwohnunghat der Beamte, falls ihm nicht nachder
Gehaltsordnungeine freieDienstwohnungzusteht,eine Mietentschädigungzu eutrichten.
Diese Entschädigungist von der zuständigenBehördeunter angemessenerBerücksichtigung
einerseitsdes wirklichenWertes der Wohnung nach ihrer Größe und ihrer Beschaffenheit
sowienachden am Wohnsitzedes Beamten für WohnungenderselbenArt zu zahlenden
Mietzinsen andererseits des Wertes festzusetzen,den die Wohnung für den Beamten hat.
Sie darf jedochzwei Drittel des wirklichenWertesnichtübersteigen.

2.Die VerpflichtungzurEntrichtungderMietentschädigungbeginntmit demZeitpunkte,
von deman die Übertragungder Amtsstelle,mit welcherder Genuß der Dienstwohnung
verbundenist, wirksam wird; wenn die Dienstwohnung erst später beziehbarwird, mit
diesemZeitpunkte.

*Der Beamteist nichtberechtigt,die Annahmeund BenützungeinerDienstwohnung
zu verweigern.

4Die Dienstwohnungkann jederzeitdurcheineandereersetztoderdemBeamtenunter
Einhaltungeiner von der zuständigenBehörde festzusetzendenangemessenenKündigungsfrist
entzogenwerden.

5Scheidetder Beamteaus seinerAmtsstelleaus, so ist die Dienstwohnunginnerhalb
einervon der zuständigenBehördezu bestimmendenangemessenenFrist zu räumen.

5Die Vorschriftender Abs. 1 bis 5 geltenauch für denFall, daß einemBeamten
ein Dienstzimmerals Wohnungzugewiesenwird.

Für die Benützung von Gärten und sonstigenGrundstückenhat der Beamte eine
dem Nutzwert und den örtlichenVerhältnissenentsprechendePachtentschädigungzu entrichten.

8.Im übrigenbemißt sich das Verhältnis zwischendemStaate und denBeamten
hinsichtlichder Dienstwohnungen,Dienstzimmerund Grundstückenachdenvon der Staats=
regierungerlassenenVorschriften.

IV. Abschnitt.

Versetzung der etatsmäßigen Beamten in den Ruhestand.
A. Einstweilige Versetzungin den Ruhestandmit Wartegeld.

Artikel 38.
Der unwiderruflicheBeamtekannunterBewilligung des gesetzlichenWartegeldeseinst=

weilen in den Ruhestandversetztwerden, wenn zu seiner Verwendung im Staatsdienst
infolgeeinerAnderungin derOrganisationderBehördenoderihrerBezirkekeineGelegenheit
mehrgegebenist oder wenn ohne sein VerschuldenUmständevorliegen,durch die seine
amtlicheWirksamkeitauch auf einer anderenStelle nichtbloß vorübergehendgestörtwäre.
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Artikel 39.
1Das Wartegeldbeträgtdrei Vierteile des pensionsfähigenDiensteinkommens.
2Als pensionsfähigesDiensteinkommengilt der zuletztbezogeneGehalt und der durch

die Gehaltsordnungals pensionsfähigerklärteTeil des Nebeneinkommens.Außerdemwird
bei gegebenerVoraussetzung(Artikel 28 Abs. 2) in das pensionsfähigeDiensteinkommen
der Teilbetragder nächstenDienstalterszulageeingerechnet,der sichnachMaßgabeder seit
der letztenGehaltsvorrückungzurückgelegtenDienstzeitberechnet.Bei der Feststellungdieses
Betrags kommennur volle Monate in Betracht.

3.Einem Beamten,der seinendienstlichenWohnsitzaußerhalbdesKönigreichshat, sind
bei seinereinstweiligenVersetzungin denRuhestanddie Kosten des Umzugsan denvon
ihm innerhalbdes KönigreichsgewähltenWohnortnachder für dieVergütungderUmzugs=
kostenan die Staatsbeamten maßgebendenVerordnung zu ersetzen.

*Bezieht ein Wartegeldempfängerauf Grund der UnfallversicherungsgesetzeeineRente
aus der Staatskasse,so wird das Wartegeldum denBetrag der Unfallrentegekürzt.

Artikel 40.
Der Anspruchauf Wartegeldbeginntmit demAblaufe des Vierteljahrs,das auf den

Monat folgt, in dem die einstweiligeVersetzung in den Ruhestanddem Beamten bekannt
gegebenwurde. Bis dahin beziehter nochseinenbisherigenGehalt. Ist in derVerfügung
ein spätererZeitpunkt für die Wirksamkeitder einstweiligenVersetzungin denRuhestand
bestimmt,so beginnt der Anspruch auf Wartegeld mit diesemZeitpunkte.

Artikel 41.
Das Wartegeldwird monatlichvorausgezahlt.

» Artikel 42.
Der einstweilenin denRuhestandversetzteBeamte kann unter den gleichenVoraus=

setzungenwiederzur Dienstleistungberufenwerden,unter denennachArtikel 9 Abs. 1
einemunwiderruflichenBeamteneineandereAmtsstelleübertragenwerdenkann.

Artikel 43.
Der Anspruchauf das Wartegelderlischt:
1. wenn der Beamte nach Maßgabe des Artikel 42 im Staatsdienstewieder
angestelltwird;

2. wenner zeitlichoderdauerndin denRuhestandversetztwird;
3. wenn er des Dienstes entlassenoderkraft des GesetzesseinesAmtes verlustigwird;
4. mit Ablauf des Monats, in demer stirbt.
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Artikel 44.

Der Anspruchauf dasWartegeldruht:
1. wennder Beamtedie deutscheReichsangehörigkeitverliert, bis zu ihrer Wieder=
erlangung;

2. wenner ohneErlaubnis der zuständigenBehördeseinenWohnsitzaußerhalbdes
DeutschenReichs nimmt, bis zur RückverlegungdesWohnsitzesoder bis zur
nachträglichenGenehmigungder Verlegung;

3. solangeer aus der Verwendungin demStaats= oder einemsonstigenöffent=
lichenDiensteeinEinkommenbezieht,so weit, als derBetrag diesesEinkommens
unterHinzurechnungdesWartegeldesdenBetrag des Gehalts übersteigt,den er
vor seinereinstweiligenVersetzungin denRuhestandbezogenhatte.

Artikel 45.

1Die EinziehungoderKürzung desWartegeldestritt mit Schluß des Monats ein,
in demdas die EinziehungoderKürzungbedingendeEreignis sichvollzogenhat. Vollzieht
sich diesesEreignis am erstenTage eines Monats, so tritt, abgesehenvon dem Falle des
Artikel 43 Ziff. 4, die EinziehungoderKürzung mit demBeginne diesesMonats ein.

2Die WiedergewährungdesWartegeldestritt mit demBeginnedes Monats ein, in
demdas die WiedergewährungbedingendeEreignis sichvollzogenhat.

3Hat der einstweilenin denRuhestandversetzteBeamte das Wartegeldüber den in
Abs. 1 bezeichnetenZeitpunkthinaus bezogen,so hat er den zuvielbezogenenBetrag zurück=
zuerstattenodersich auf anderweitigeBezügeaus der Staatskasseanrechnenzu lassen.

Artikel 46.

Die Vorschriftender Artikel 38 bis 45 könnenauchauf widerruflicheetatsmäßige
BeamteentsprechendeAnwendungfinden.

B. Versetzungin denRuhestandmit Ruhegehalt.

Artikel 47.

Der unwiderruflicheBeamtekanndieVersetzungin denRuhestandbeanspruchen,wenn
er entweder

1. das fünfundsechzigsteLebensjahrvollendethat oder
2. infolgeeineskörperlichenGebrechensoderSchwächeseinerkörperlichenodergeistigen

Kräfte zur Erfüllung seiner Amtspflichten unfähig ist.
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Artikel 48.

Der unwiderruflicheBeamtekannohneseinAnsuchenin denRuhestandversetztwerden,
wenner

1. das fünfundsechzigsteLebensjahrvollendethat oder
2. infolgeeineskörperlichenGebrechensoderSchwächeseinerkörperlichenodergeistigen
Kräfte zur Erfüllung seinerAmtspflichtenunfähig ist oder

3. wenndurchseinVerschuldenUmständevorliegen,durchdieseineamtlicheWirksamkeit
auchauf eineranderenStellenichtbloßvorübergehendgestörtwäre, einDisziplinar=
verfahrenaberwegenVerjährungausgeschlossenist.

Artikel 49.

Wird ein BeamterinfolgeeineskörperlichenGebrechensoderSchwächeseinerkörperlichen
oder geistigenKräfte zur Erfüllung seinerAmtspflichtenunfähigund ist der Wiedereintritt
der Dienstfähigkeitnicht ausgeschlossen,so ist die Versetzungin denRuhestand zunächstnur
auf die Dauer der voraussichtlichenDienstunfähigkeitzu verfügen.

Artikel 50.

1Zum Nachweiseder Dienstunfähigkeiteines die Versetzungin denRuhestandnach=
suchendenBeamten ist dieErklärung der ihm unmittelbarvorgesetztenDienstbehördeerforderlich,
daß sie nachpflichtmäßigemErmessendieVoraussetzungenfür dieVersetzungin denRuhestand
für gegebenerachtet.

2Nach Lage des Falles könnenweitereBeweismittelgefordertoder die vorliegenden
Beweismittelentgegender Erklärung der unmittelbarvorgesetztenBehördefür ausreichend
erachtetwerden.

Artikel 51.

1.Sucht ein Beamter, bei dem die Voraussetzungenfür die Versetzungin den Ruhe=
stand nach Artikel 48 Ziff. 2, 3 als gegebenerachtetwerden,nicht selbstum diesennach,
so wird ihm unter Angabe derGründe schriftlicheröffnet,daß der Fall seinerVersetzungin
denRuhestandvorliege.

2.Ist eine Verständigung mit dem Beamten nicht möglich und ein gesetzlicherVer=
treter für ihn nicht vorhanden,so hat die zuständigeDienstbehördeihm einenVertreter
zu bestellen.Die EröffnungnachAbs. 1 hat in diesemFalle an den gesetzlichenVertreter
oderan den ihm bestelltenVertreterzu erfolgen.
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3Erhebtder BeamteinnerhalbeinerFrist von zwei WochennachderEröffnungkeine
Einwendungen,so wird in derselbenWeise verfügt, als wenner seineVersetzungin den
Ruhestandselbstnachgesuchthätte.

".Erhebt der Beamte gegendie Versetzungin denRuhestandEinwendungen,so ent=
scheidetdas zuständigeStaatsministeriumund, sofernzur Versetzungin denRuhestandeine
demStaatsministeriumuntergebeneBehördezuständigist, dieseBehörde,ob das Verfahren
fortzusetzensei oder nicht. Bejahendenfallsist ein Beamterzu beauftragen,die streitigen
Tatsachen,soweitnötig unter eidlicherVernehmungvon Zeugenund Sachverständigen,zu
untersuchen.Der Beamte, der in den Ruhestandversetztwerdensoll, darf den Ver=
nehmungenbeiwohnen.Er darf mit einemBeistanderscheinenodereinenVertreterschicken.
Über das ErgebnisderErmittlungenist er mit seinenErklärungenundAnträgenzu hören.
Auch hiezu darf er mit einemBeistand erscheinen.UngeeigneteVertreteroderBeistände
könnenzurückgewiesenwerden.

5.Ist die Eröffnungdemgesetzlichenoder bestelltenVertretergemachtworden, so hat
das Staatsministeriumoder die zur Versetzungin denRuhestandzuständigeuntergebene
Behördedarüber,ob das Verfahrenfortzusetzensei oder nicht, auchdann zu entscheiden,
wennEinwendungennichterhobenwordensind. Auf das Verfahrenfindendie Vorschriften
des Abs. 4 entsprechendeAnwendung.

5Nach Schluß der Verhandlungenwerden die Akten dem Staatsministerium oder der
zur Versetzungin denRuhestandzuständigenuntergebenenBehördezur Entscheidungdarüber
vorgelegt,ob die Versetzungin den Ruhestand zulässig ist. Gegen die Entscheidungsteht
demBeamtenBeschwerdean dasStaatsministeriumund, wenndieEntscheidungvon diesem
ausgegangenist, an denStaatsrat zu. Die Frist zur Einlegung der Beschwerdebeträgt
zwei Wochenvom Tage der Eröffnungder Entscheidungan gerechnet.

!.Die barenAuslagen,die durchunbegründeteEinwendungendesBeamtenoderseines
Vertreterserwachsensind, fallen demBeamtenzur Last, falls ihnen bekanntoder infolge
groberFahrlässigkeitunbekanntwar, daß die Einwendungenunbegründetsind.

Artikel 52.

1Der Ruhegehalt,dender unwiderruflicheBeamte im Falle seinerVersetzungin den
Ruhestandzu beanspruchenhat, beträgtfür die erstenzehnDienstjahrefünfunddreißigvom
Hundertund steigtmit demAntritte jedesweiterenDienstjahrs bis zum Eintritt in das
zwanzigsteDienstjahrjährlichum zweivomHundertundvomEintritt in daseinundzwanzigste
Dienstjahr an jährlich um eins vom Hundert des pensionsfähigenDiensteinkommens
(Artikel 39 Abs. 2).
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2.Der RuhegehaltdarffünfundsiebzigvomHundertdespensionsfähigenDiensteinkommens
nicht übersteigen.

3Für eineneinstweilenmit Wartegeldin denRuhestandversetztenBeamtenwird im
Falle seinerVersetzungin denzeitlichenoderdauerndenRuhestandderRuhegehaltaus dem
vor seiner einstweiligenVersetzungin den RuhestandbezogenenpensionsfähigenDienst=
einkommenberechnet.

4Einem Beamten,der seinendienstlichenWohnsitzaußerhalbdesKönigreichshat, sind
bei seinerVersetzungin denRuhestanddie Kostendes Umzugs an den von ihm innerhalb
des KönigreichsgewähltenWohnort nachder für die Vergütungder Umzugskostenan die
StaatsbeamtenmaßgebendenVerordnungzu ersetzen.

Artikel 53.

Die der Berechnungdes Ruhegehaltszu Grunde zu legendeDienstzeitwird vom
Tage der ersteneidlichenVerpflichtungals Beamter(Artikel23), sofernjedochdieEigenschaft
einesBeamten im Sinne diesesGesetzesfrüher gegebenwar, von diesemZeitpunkt an
gerechnet. -

Artikel 54.

Bei der Feststellungder Dienstzeit(Artikel 53) wird auchdieZeit gerechnet,während
welcherder Beamte

1. mit Bezug von Wartegeldim einstweiligenRuhestandesichbefandoder
2. im Dienstedes Reichsoder
3. als anstellungsberechtigteehemaligeMilitärperson auf einer ihm späterin etats=
mäßigerEigenschaftübertragenenAmtsstellegleicherArt zunächstauf Probe oder
zur probeweisenDienstleistungverwendetwar oder

4. als Staatsdienstaspirant den für die Ernennung zum etatsmäßigenBeamten
angeordnetenoderzugelassenenVorbereitungsdienstableistete.

Artikel 55.

1.Der Zivildienstzeitwird die Zeit des aktivenMilitärdienstes im deutschenHeere
oder in der Kaiserlichen Marine oder bei den Kaiserlichen Schutztruppensowie die Zeit
einesfrüherenaktivenMilitärdienstesin einemzumDeutschenReichegehörigenBundesstaate
hinzugerechnet. »

*Für jedenKrieg, an demeinBeamterim deutschenHeere,in derKaiserlichenMarine
oder bei den KaiserlichenSchutztruppenoder in der bewaffnetenMacht eines Bundesstaats
teilgenommenhat, wird zu der wirklichenDauer der Dienstzeit ein Jahr (Kriegsjahr)
hinzugerechnet;jedochist für mehrerein ein KalenderjahrfallendeKriege die Anrechnung
nur eines Kriegsjahrs zulässig.
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Wer als Teilnehmeran einemKriege anzusehenist, unterwelchenVoraussetzungen
bei Kriegen von längererDauer mehrereKriegsjahreanzurechnensind, welchemilitärische
Unternehmungenals ein Krieg im Sinne diesesGesetzesanzusehenund welcheZeit als
Kriegszeitzu rechnenist, wennkeineMobilmachungoderDemobilmachungstattgefundenhat,
bemißt sich nach den für die ReichsbeamtengeltendenVorschriften und, soweit in der Ver=
gangenheitsolcheVorschriftenfür die Reichsbeamtennichtgetroffenwurden,nachdenEnt=
schließungendes Königs.

"4Wieweit die Zeit einesFestungsarrestesoder einerKriegsgefangenschaftangerechnet
werdenkann, ist nachden für die Pensionierungder Militärpersonengeltendengesetzlichen
Vorschriftenzu bemessen.

Artikel 56.

1.Bei der Feststellungder Dienstzeit(Artikel 53) kann ganz oder teilweiseauchdie
Zeit gerechnetwerden,währendwelcherder Beamte .

1. im DiensteeinesanderendeutschenBundesstaatsodereinesdemDeutschenReiche
nichtangehörendenStaates oder

2. als nichtaus der StaatskassebesoldeterBeamterdes Staates oder
3. in einemsonstigenöffentlichenDiensteverwendetoder
4. außerhalbdes öffentlichenDienstes tätig war, sofern dieseTätigkeit für die
beruflicheAusbildungförderlichist, oder

5. vor seinerErnennungim privatrechtlichenVertragsverhältnissezum Staate oder
zu einemStaatsbeamtenDienst geleistethat, sofern er mit Aussicht auf
dauerndeVerwendung ständig und hauptsächlichmit denDienstverrichtungeneines
Beamtenbetrautwar und dieseBeschäftigungzu seinerErnennungzumBeamten
geführthat. .

2·DemBeamtenkannbeiseinerErnennungdievolleoderteilweiseAiirechnungdieser
Zeit (Abs. 1) zugesichertwerden.

Artikel 57.

1Einem Beamten,dessenDienstverhältnisnachArtikel8 Abs.2 odernachArtikel 10
gelöstwar und der späterim Staatsdienstewiederin etatsmäßigerEigenschaftangestellt
wird, kann bei der Feststellungder Dienstzeit(Artikel 53) ganz oder teilweisedie vor der
Lösungdes DienstverhältnisseszurückgelegteZivildienstzeitangerechnetwerden,sofernsein
Ausscheidennicht durch eine Verletzung seiner dienstlichenPflichten veranlaßt war.

2Die Anrechnungkann einem Beamten,dessenDienstverhältnisauf seinAnsuchen
gelöstwird, bei der Bewilligung der Entlassung zugesichertwerden.
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Artikel 58.

Nicht gerechnetwird die Zivil= und Militärdienstzeit,die der Beamtevor Vollendung
des einundzwanzigstenLebensjahrszurückgelegthat. Nur im Kriegsfallewird dieMilitär=
dienstzeitvom BeginnedesKrieges,beimEintritt in denMilitärdienst währenddesKrieges
vom Tage des Eintritts an nachder Vorschriftdes Artikel 55 ohneRücksichtauf das
Lebensalterangerechnet.

Artikel 59.

Hat der in den RuhestandversetzteBeamte aus einem früherenDienstverhältnis einen
Anspruchauf Wartegeld,Ruhegehaltoderauf einenähnlichenBezug gegenüberdemReiche,
einemanderenStaate, einerGemeinde,Religions= oderKirchengesellschaftoder sonstigen
Körperschaft,Stiftung oder Anstalt des.öffentlichenRechtes, so wird der Ruhegehalt nach
der gesamtenDienstzeit(Artikel 53 bis 58) berechnet,die sichunterEinrechnungder Zeit
des früherenDienstverhältnissesergebenwürde, und sodann um denBetrag des in dem
früherenDienstverhältniserworbenenBezugs gekürzt.

Artikel 60.

1.Beziehtder in denRuhestandversetzteBeamte auf Grund der Unfallversicherungs=
gesetzeeineRente aus der Staatskasse,so wird derRuhegehaltum denBetrag der Unfall=
rentegekürzt. In besonderenFällen kann durch das demBeamtenvorgesetzteStaats=
ministerium von dieserKürzung ganz oder teilweiseAbstand genommenwerden.

2Den Beamtender Bergwerks=,Hütten=und Salinenverwaltung,für die der Staat
als WerksbesitzerBeiträge in der Höhe der Mitgliederbeiträgegeleistethat, wird auf den
nachdiesemGesetzesichberechnendenRuhegehaltdieHälfte desBezugs aus derKnappschafts=
kasseangerechnet.

Artikel 61.

Beamten, die Mitglieder einer Kreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehrpersonenim
Sinne des Artikel18 Abs.2 desSchulbedarfgesetzesvom 28. Juli 1902 sind,wird neben
demnachdemgegenwärtigenGesetzesichberechnendenRuhegehalteder nachdenSatzungen
derKreispensionsanstaltsichberechnendeRuhegehaltsoweit gewährt,als dieserdennachdem
gegenwärtigenGesetzesich berechnendenRuhegehalt übersteigt.

Artikel 62.

1Der Anspruchauf den Ruhegehaltbeginntmit demZeitpunkte,von deman die
Versetzungin denRuhestandverfügtwird. Endigt die Dienstleistungin einemspäteren
Zeitpunkte,so beginnt der Anspruch auf den Ruhegehalt mit diesemZeitpunkte.
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2.Fällt dieserZeitpunktnicht auf denErsten einesMonats, so beginnt die Zahlung
des RuhegehaltsamErstendes nächstenMonats. Bis dahin beziehtder in denRuhestand
versetzteBeamtenochseinenGehalt, auchwenner bereitsseinerDienstleistungenthobenist.

Hat der Beamte seinenGehalt über diesenZeitpunkt(Abs. 1, 2) hinaus bezogen,
so hat er den zuviel bezogenenBetrag zurückzuerstattenoder sich auf denRuhegehaltoder
auf anderweitigeBezügeaus der Staatskasseanrechnenzu lassen. «

Artikel 63.

Der Ruhegehaltwird monatlichvorausgezahlt.

Artikel 64.

1.Der infolge eines körperlichenGebrechensoderSchwäche seiner körperlichenoder
geistigenKräfte zeitlichoderdauerndin den RuhestandversetzteBeamte kann unter den
gleichenVoraussetzungen,unter denen nach dem Artikel 9 Abs. 1 einem unwiderruflichen
BeamteneineandereAmtsstelleübertragenwerdenkann, wiederzur Dienstleistungberufen
werden,wenner seineDienstfähigkeitwiedererlangt und das fünfundsechzigsteLebensjahr
nochnichtüberschrittenhat.

2Kann ein zeitlich in denRuhestandversetzterBeamter nachWiedererlangungseiner
Dienstfähigkeitnichtsofortauf einergeeignetenAmtsstellewiederangestelltwerden,so wird
er bis zumEintritte dieserMöglichkeitunterFortgewährungseinesRuhegehaltsim zeitlichen
Ruhestandebelassen.

Artikel 65.

Der Anspruchauf denRuhegehalterlischt:
1. wenn der Beamte nach Maßgabe des Artikel 64 im Staatsdienste wieder
angestelltwird;

2. wenn er rechtskräftigzu einer Strafe verurteilt ist, die, wenn er im Zeitpunkte
der Rechtskraftnochim Dienste gewesenwäre, kraft des GesetzesdenVerlust
des Amtes zur Folge gehabthätte,oderwennihm durchUrteil desDisziplinar=
gerichtsder Anspruchauf denRuhegehaltrechtskräftigaberkanntwordenist;

3. mit Ablauf des Monats, in dem er stirbt.
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Artikel 66.

Der Anspruchauf denRuhegehaltruht:
1. wennder Beamtedie deutscheReichsangehörigkeitverliert, bis zu ihrer Wieder=
erlangung;

2. solangeer aus der Verwendungin demReichs=,Staats= oder einemsonstigen
öffentlichenDienste ein Einkommenbezieht,so weit, als derBetrag diesesEin=
kommensunterHinzurechnungdes RuhegehaltsdenBetrag des vor seinerRuhe=
standsversetzungbezogenenGehalts übersteigt.Erdient derBeamtein der neuen
Stellung einenRuhegehalt,ein WartegeldodereinenähnlichenBezug, so findet
danebender Bezug des ursprünglichenRuhegehaltsnur bis zur Erreichungdes
Betrags statt, der sichnachMaßgabeder gesamtenDienstzeit(Artikel53 bis 58)
aus dem der Festsetzungdes ursprünglichenRuhegehaltszu Grunde gelegten
pensionsfähigenDiensteinkommenberechnet.

Artikel 67.

1Die EinziehungoderKürzung des Ruhegehaltstritt mit Schluß des Monats ein,
in demdas die EinziehungoderKürzung bedingendeEreignis sichvollzogenhat. Vollzieht
sichdiesesEreignis am erstenTage einesMonats, so tritt, abgesehenvon demFalle des
Artikel 65 Ziff. 3, die EinziehungoderKürzung mit demBeginne diesesMonats ein.

2.Die Wiedergewährungdes Ruhegehaltstritt mit demBeginnedes Monats ein, in
demdas die WiedergewährungbedingendeEreignis sichvollzogenhat.

Hat der in denRuhestandversetzteBeamte den Ruhegehaltüber den in Abs. 1
bezeichnetenZeitpunkthinaus bezogen,so hat er denzuviel bezogenenBetrag zurückzuerstatten
oder sichauf anderweitigeBezügeaus der Staatskasseanrechnenzu lassen.

Artikel 68.

Die widerruflichenetatsmäßigenBeamten könnenauf Grund eintretenderDienst=
unfähigkeitin denRuhestandversetztwerden. In diesemFalle kann ihnenin widerruflicher
WeiseeinRuhegehaltbis zurHöhedes nachdenvorstehendenBestimmungensichberechnenden
Betrags gewährtwerden.

C. GemeinsameBestimmungen.
Artikel 69.

Die Versetzungin den Ruhestandwird, sofern der Beamte durchden König ernannt
wurde,durchdenKönig, außerdemdurchdie zur ErnennungzuständigeStelle verfügt.

K%e — —
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Artikel 70.

1.Die in denRuhestandversetztenBeamten sind zur Weiterführungihres bisherigen
Amtstitels mit demBeisatz„außerDienst“ befugt. Auch kann ihnen das Weitertragen
derDienstabzeichengestattttwerden. Die BefugnisdesBeamtenzurFührung einesanderen
ihm verliehenenTitels bleibt unberührt.

2Die Erlaubnis zum Weitertragender Dienstabzeichenkann jederzeitzurückgenommen
werden. EbensokanndenwiderruflichenBeamtenjederzeitdie Befugnis zur Weiterführung
des Titels entzogenwerden. Den unwiderruflichenBeamtenkanndieBefugnis zurWeiter=
führungdes Titels nur im Wegedes Disziplinarverfahrensentzogenwerden.

Artikel 71.

1.Die Festsetzungdes WartegeldesoderRuhegehaltserfolgt durch die zuständigen
Staatsministerien im Benehmenmit dem Staatsministerium der Finanzen. Die Staats=
ministerienkönnendieseBefugnis eineruntergebenenBehördeübertragen.

2.Der JahresbetragdesWartegeldesund desRuhegehaltsist nachobenso abzurunden,
daß bei Teilung durchdrei sichvolleMarkbeträgeergeben.

V. Abschnitt.

Fürsorge für die Hinterbliebenen der etatsmäßigen Beamten.

A Sterbegehalt.

Artikel 72.

1Die Witwe und die ehelichenoderlegitimiertenKinder einesetatsmäßigenBeamten
erhaltenfür das auf denSterbemonatfolgendeVierteljahrnochdenvollenBetrag des von
demBeamtenbezogenenGehalts(Artikel26), Wartegeldes(Artikel39, 46) oderRuhe=
gehalts(Artikel 52, 68) abzüglichdes bereits zu Lebzeitendes BeamtenerhobenenTeil=
betragsals Sterbegehalt.

2.In Ermanglung solcherHinterbliebenerkann der Sterbegehaltganz oderteilweise
auch dann gewährt werden,wennderVerstorbeneEltern, Großeltern,Geschwister,Geschwister=
kinder,Enkel, Adoptiv=,Stief= oderPflegekinder,derenErnährerer war, in Bedürftigkeit
hinterläßtoderwennder Nachlaßnichtausreicht,die Kostender letztenKrankheitund der
Beerdigungzu decken.
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3An wen die Zahlung des Sterbegehaltsrechtsgültigzu leisten und wie er unter
mehrereAnspruchsberechtigte(Abs. 1) oderBeteiligte(Abs.2) zu verteilenist, bestimmtdie
Staatsregierungmit Ausschlußdes Rechtswegs.

*Der Sterbegehaltkannwederabgetretennochverpfändetwerden.

B. Witwen-undWaisengeld.
Artikel 73.

Die Witwe und die ehelichenoderlegitimiertenKinder einesunwiderruflichenBeamten,
der zur Zeit seinesTodes im Genuß einesRuhegehaltsstandoderhiezuberechtigtgewesen
wäre, erhaltenWitwen= und Waisengeldnach Maßgabe der folgendenVorschriften.

Artikel 74.

1Das Witwengeldbeträgtjährlich vierzig vomHundert des Ruhegehalts,zu dessen
Bezug der verstorbeneBeamteberechtigtgewesenist oderberechtigtgewesenseinwürde,wenn
er am Todestag in denRuhestandversetztwordenwäre. Der Berechnungdes Witwen=
geldesdarf jedochin keinemFalle ein höhererBetrag als fünfundsiebzigvomHundertdes
pensionsfähigenDiensteinkommensdesBeamten(Artikel39 Abs.2) zuGrundegelegtwerden.

:.Das Witwengeldsoll, unbeschadetder Vorschriftdes Artikel 76, mindestensjährlich
dreihundertMark betragen.

3.BeziehendieWitwenoderWaisenaufGrund derUnfallversicherungsgesetzeeineWitwen=
oderKinderrenteaus der Staatskasse,so werdendas Witwen=und Waisengeldje um den
Betrag dieserRente gekürzt.

4Im Falle der WiederverheiratungkannderWitwe aufAnsucheneineeinmaligeBei=
hilfe bis zum fünffachenJahresbetragedesWitwengeldes(Abs. 1) gewährtwerden.

Artikel 75.
Das Waisengeldbeträgtjährlich:
1. für jedesKind, dessenMutter nochlebt und zur Zeit des Todes des Beamten
zum Bezugevon Witwengeldberechtigtwar, ein Fünftel desWitwengeldes;

2. für jedesKind, dessenMutter nicht mehr lebt oder zur Zeit des Todes des
Beamten zum Bezuge von Witwengeldnicht berechtigtwar, ein Drittel des
Witwengeldes.

Artikel 76.
1Witwen=und WaisengelddürfenzusammendenBetrag des Ruhegehaltsnichtüber=

steigen, zu dessenBezug der Verstorbeneberechtigtgewesenist oder berechtigtgewesensein
würde, wenn er am Todestag in den Ruhestand versetztworden wäre. Die Bestimmung
desArtikel 74 Abs. 1 Satz 2 findetentsprechendeAnwendung.
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2Ergibt sich an Witwen=und Waisengeldzusammenein höhererBetrag, so werden
die einzelnenSätze im gleichenVerhältnissegekürzt.

3.Nach demAusscheideneinesWitwen=oderWaisengeld=Berechtigtenerhöhtsichdas
Witwen=oderWaisengeldder verbleibendenBerechtigtenvomBeginnedes folgendenMonats
an so weit, als sie sichnochnicht im vollenGenusseder ihnennachdenArtikeln 74, 75
und dem Artikel 76 Abs. 1 gebührendenBeträge befinden. Das Gleichegilt im Falle
des Artikel 86 Abs. 1 Ziff. 1 für die Dauer des vorübergehendenAusscheidenseines
Bezugsberechtigten.

Artikel 77.

1War die Witwe mehr als fünfzehnJahre jünger als der verstorbeneBeamte, so
wird das nachMaßgabedes Artikel 74 und des Artikel 76 Abs. 1, 2 berechneteWitwen=
geldfür jedesangefangeneJahr desAltersunterschiedsüber fünfzehnbis einschließlichfünf=
undzwanzigJahre um ein Zwanzigstelgekürzt. Nach fünfjährigerDauer der Ehe wird
für jedes angefangeneJahr ihrer weiterenDauer dem gekürztenBetrag ein Zehnteldes
nachMaßgabe des Artikel 74 und des Artikel 76 Abs. 1, 2 sichberechnendenWitwen=
geldesso langehinzugesetzt,bis der volleBetrag wiedererreichtist.

2Die Kürzung unterbleibt,soweithiedurchdas Witwengeldunter denJahresbetrag
von dreihundertMark herabsinkenwürde.

3Auf den nach demArtikel 75 zu berechnendenBetrag des Waisengeldesist diese
Kürzung desWitwengeldesohneEinfluß.

Artikel 78.

Liegendie VoraussetzungeneinerKürzung sowohlnachdemArtikel 76 als auchnach
demArtikel 77 vor, so ist zunächstdas Witwen=und WaisengeldnachdemArtikel 76
und erstdann das WitwengeldnachdemArtikel 77 zu kürzen,demnächstaberder gemäß
demArtikel 77 an demWitwengeldegekürzteBetrag demnachdemArtikel 76 gekürzten
Waisengeldebis zur Erreichungdes vollenBetrags zuzusetzen.

Artikel 79.

Den Hinterbliebenender Beamtender Bergwerks=,Hütten=und Salinenverwaltung,
für die der Staat als WerksbesitzerBeiträge in der Höhe der Mitgliederbeiträgegeleistet
hat, wird auf das nachdiesemGesetzesichberechnendeWitwen=und WaisengelddieHälfte
des Bezugs aus der Knappschaftskasseangerechnet.
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Artikel 80.

Ist ein Beamter, dessenHinterbliebenenim Falle seinesTodes auf Grund dieses
GesetzesWitwen=und Waisengeldzustehenwürde, verschollen,so kanndenHinterbliebenen
das Witwen=und Waisengeldin widerruflicherWeise bereitsvor der Todeserklärungge=
währt werden,wenn das Ablebendes verschollenenBeamtenmit hoherWahrscheinlichkeit
anzunehmenist. Den Tag, von welcheman in diesemFalle die Zahlung desWitwen=
und Waisengeldesbeginnt,bestimmtdie zur GewährungzuständigeBehörde(Artikel83).

Artikel 81.

KeinenAnspruchauf Witwen= und Waisengeldhaben die Witwe und die hinter=
bliebenenKinder einesBeamtenaus einerEhe, die erst nachder Versetzungdes Beamten
in dendauerndenRuhestandgeschlossenwordenist.

Artikel 82.

Der Anspruchauf Witwen=und Waisengeldbeginntmit demAblaufe der Zeit, für
die der Sterbegehalt(Artikel 72) verabfolgtwurde,für Waisen, die erstnachAblauf dieser
Zeit geborenwurden,mit demBeginnedes Monats der Geburt.

Artikel 83.

1Die Festsetzungdes Witwen=und Waisengeldesund die Bestimmungdarüber, an
wen dieZahlung zu leistenist, sowiedieBewilligung der einmaligenBeihilfen (Artikel74
Abs. 4) erfolgt durch die zuständigenStaatministerienim Benehmenmit demStaats=
ministeriumder Finanzen. Die StaatsministerienkönnendieseBefugnis eineruntergebenen
Behördeübertragen.

2Der Jahresbetragdes Witwen=und Waisengeldesist nachobenso abzurunden,daß
beiTeilung durchdrei sichvolleMarkbeträgeergeben.Im Falle einernachdenArtikeln76,
77 odernachbeidenBestimmungenzugleichvorzunehmendenKürzung findetdie Abrundung
erst nach Vornahme dieser Kürzung statt.

Artikel 84.
Das Witwen=und Waisengeldwird monatlichvorausgezahlt.
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Artikel 85.

für jedenBerechtigtenmit demAblaufe des Monats, in demer sich verheiratet
oderstirbt;
für jedeWaise mit demAblaufe des Monats, in demsie das einundzwanzigste
Lebensjahrvollendet.

Artikel 86.

wenn derBerechtigtedie deutscheReichsangehörigkeitverliert, bis zu ihrerWieder=
erlangung;
wenneinemHinterbliebenenaus eineranderweitigenVerwendungdesverstorbenen
Beamten im Staats= oder einem sonstigenöffentlichenDienste eine Versorgung
zusteht,so weit, als das Witwen=und Waisengeldunter Hinzurechnungdieser
anderweitigenVersorgungdenBetrag überschreitet,den der Hinterbliebenenach
denVorschriftendiesesGesetzesunter ZugrundelegungdesjenigenBetrags zu
beziehenhätte, der demverstorbenenBeamtennachdemArtikel66 Ziff. 2 Satz2
gezahltwurdeoderzu zahlengewesenwäre;
bei derErnennungzum Beamten(Artikel1) oderbei einersonstigenVerwendung
in demStaats= odereinemanderenöffentlichenDienste, wenn das Dienstein=
kommennachAbzug der etwa zur BestreitungeinesDienstaufwandesbestimmten
Summe für dieWitwe denJahresbetragvonzweitausendMark undfür eineWaise
denJahresbetragvoneintausendMark übersteigt,in derHöhedesMehrbetrags. Er=
dientdieWitwe aus dieserVerwendungeinePensionoderähnlicheVersorgung,die
denJahresbetragvoneintausendfünfhundertMark übersteigt,soruhtdasnachdiesem
Gesetzesich berechnendeWitwengeldin dem Betrag, um den die anderweitige
PensionoderVersorgungdie Summe von eintausendfünfhundertMark übersteigt.

Artikel 87.
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*Der Bemessungdes Witwen=undWaisengeldesist der volleBetrag desRuhegehalts
zu Grunde zu legen, der sich für den verstorbenenBeamtenauf Grund der Vorschriften
der Artikel 52 bis 61 berechnethätte, auch wenn demBeamten selbst auf Grund des
Artikel 68 ein geringererRuhegehaltbewilligtwar.

Artikel 88.

1.Im Falle der Erwerbsunfähigkeitund Unterstützungsbedürftigkeitkönnenden hinter=
bliebenenehelichenund legitimiertenKindern einesetatsmäßigenBeamten(Artikel 73, 87),
die das einundzwanzigsteLebensjahrbereitsvollendethabenund ledigenStandes sind, fort=
laufendeUnterhaltsbeiträgebis zur Höhedes Waisengeldesgewährtwerden, das sich bei
Anwendungder VorschriftendiesesGesetzesberechnet.

*Die Bewilligung dieserUnterhaltsbeiträgeerfolgt durchdas zuständigeStaats=
ministeriumim Benehmenmit demStaatsministeriumder Finanzen.

VI. Abschnitt.

Unfallfürsorge.
A. Fürsorgebei Betriebsunfällen,die in reichsgesetzlichder Unfallversicherung

unterliegendenBetriebeneintreten.
Artikel 89.

1Beamte,die in reichsgesetzlichderUnfallversicherungunterliegendenBetriebenbeschäftigt
sind, erhalten,wenn sie infolgeeines im DiensteerlittenenBetriebsunfallsdauernddienst=
unfähigwerden,als Ruhegehaltsechsundsechzigzwei Drittel vom Hundert ihres jährlichen
Diensteinkommens.

2Sind solcheBeamte infolge eines im Dienste erlittenenBetriebsunfalls nicht dauernd
dienstunfähiggeworden,aber in ihrer Erwerbsfähigkeit beeinträchtigtworden, so erhalten sie
bei ihrer Entlassung aus dem Dienste als Ruhegehalt:

1. im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für deren Dauer den im erstenAbsatze
bezeichnetenBetrag;

2. im Falle teilweiser Erwerbsunfähigkeit für deren Dauer denjenigenTeil des
vorstehendbezeichnetenRuhegehalts, der dem Maße der durch den Unfall herbei=
geführtenEinbuße an Erwerbsfähigkeit entspricht.

*Ist der Verletzteinfolge des Unfalls nicht nur völlig dienst=odererwerbsunfähig
sondernauch derart hilflos geworden,daß er ohne fremdeWartung und Pflege nicht
bestehenkann, so ist für die Dauer dieserHilflosigkeitder Ruhegehaltbis zum vollen
Betragedes Diensteinkommenszu erhöhen.
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4Solange der Verletzteaus Anlaß desUnfalls tatsächlichund unverschuldetarbeitslos
ist, kann in den Fällen des Abs. 2 Ziff. 2 der Ruhegehaltbis zum vollenBetragedes
Abs. 1 vorübergehenderhöhtwerden.

5Steht demVerletztennachden allgemeinenVorschriften(Artikel 52 ff.) ein höherer
Betrag zu, so erhält er diesen.

5Dem Verletztensind außerdemdieKostendesHeilverfahrens(§ 9 Abs.1 Ziff.1
des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes)zu ersetzen.

Artikel 90.

1Die Hinterbliebenensolcherin demArtikel89 bezeichnetenPersonen,die infolgeeines
im DiensteerlittenenBetriebsunfallsgestorbensind, erhalten:

1. als Sterbegeld,sofern ihnen nicht nachdemArtikel 72 Anspruchauf Sterbe=
gehalt zusteht,den Betrag des einmonatigenDiensteinkommensoder des ein=
monatigenRuhegehaltsdes Verstorbenen,jedochmindestensfünfzig Mark;

2. eineRente. Diese beträgtjährlich:

a. für dieWitwe bis zu ihremTode oderihrerWiederverheiratung,ebensofür
jedesKind bis zum Ablaufe desMonats, in demes das einundzwanzigste
Lebensjahrvollendet,oderbis zur etwaigenfrüherenVerheiratungzwanzig
vom Hundertdes jährlichenDiensteinkommensdes Verstorbenen,jedochfür
die Witwe nicht unter dreihundertMark und für jedesKind nichtunter
einhundertsechzigMark;

b. für Verwandte der aufsteigendenLinie, wenn ihr Lebensunterhaltganz oder
überwiegenddurchdenVerstorbenenbestrittenwordenwar, bis zumWegfalle
der Bedürftigkeitinsgesamtzwanzig vom Hundert des Diensteinkommens
des Verstorbenen,jedochnichtunter einhundertsechzigMark und nichtmehr
als eintausendsechshundertMark; sind mehrereBerechtigtedieserArt vor=
handen,so wird die Rente denEltern vor denGroßelterngewährt;

. für elternloseEnkel, falls ihr Lebensunterhaltganz oderüberwiegenddurch
denVerstorbenenbestrittenwordenwar, im Falle derBedürftigkeitbis zum
Ablaufe des Monats, in demsie das achtzehnteLebensjahrvollendenoder
bis zur etwaigenfrüherenVerheiratunginsgesamtzwanzigvom Hundert
des Diensteinkommensdes Verstorbenen,jedochnicht unter einhundertsechzig
Mark und nichtmehrals eintausendsechshundertMark.
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2Die Renten dürfen zusammensechzigvom Hundert des Diensteinkommensnicht
übersteigen.Ergibt sichein höhererBetrag, so habendie Verwandtender aufsteigenden
Linie nur so weit einenAnspruch,als durchdie Renten der Witwe und der Kinder der
Höchstbetragder Rentennichterreichtwird, dieEnkel nur so weit, als derHöchstbetragder
Renten nicht für Ehegatten,Kinder oder Verwandteder aufsteigendenLinie in Anspruch
genommenwird. Soweit dieRentender Witwe und derKinder denzulässigenHöchstbetrag
überschreiten,werdendie einzelnenRenten in gleichemVerhältnissegekürzt. Beim Aus=
scheideneinesBerechtigtenerhöhtsichdieRenteder verbleibendenBerechtigtenvondemnächst=
folgendenMonat an soweit, als sie sichnochnicht im vollenGenusseder ihnennachvor=
stehendenVorschriftengebührendenBeträgebefinden.

Steht nach den allgemeinenVorschriften (Artikel 73 ff.) einem der Hinterbliebenen
ein höhererBetrag zu, so erhält er diesen.

4Der Anspruchder Witwe ist ausgeschlossen,wenn die Ehe erst nachdemUnfalle
geschlossenwordenist. Bei inmitte liegendenbesonderenVerhältnissenkann jedochauchin
diesemFalle eineWitwenrentegewährtwerden.

5Im Falle der Wiederverheiratungkann der Witwe auf Ansucheneine einmalige
Beihilfe bis zum fünffachenJahresbetrageder Witwenrente(Abs. 1 Ziffer 2a) gewährt
werden.

Artikel 91.

Die Fürsorge erstrecktsich auf die Folgen von Unfällen bei häuslichenund anderen
Diensten, zu denendie in demArtikel 89 bezeichnetenPersonennebender Beschäftigung
im Betriebevon ihren Vorgesetztenherangezogenwerden.

Artikel 92.

Bei der Festsetzungder nach denArtikeln 89 bis 91 zu gewährendenBezügewird
der Berechnungdes Diensteinkommensdas gesamtevon dem Beamten zuletzt bezogene
dienstlicheEinkommennachMaßgabeder folgendenVorschriftenzu Grunde gelegt:

1. FeststehendeNebenbezügewerden mit ihrem vollen Betrag eingerechnet,soweit
nicht in denEtats eine anderweitigeBestimmunggetroffenist. Freie Dienst=
wohnungenkommenmit ihremfestgesetztenWerte zur Anrechnung.
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Fahrgelder,Materialersparnisprämien,werdennur, soweit sie als pensionsfähig
erklärtsind, zurAnrechnunggebracht,und zwar nachden in derGehaltsordnung,
in denEtats odersonstbei Verleihungdes Anspruchsauf dieseBezügedeshalb
getroffenenFestsetzungenoder in Ermanglung solcher Festsetzungennach ihrem
durchschnittlichenBetrage während der drei letztenRechnungsjahrevor dem
Rechnungsjahr,in dem der Ruhegehaltoderdie Rente festgesetztwird. Stand
der Verunglücktenochnicht währenddreier voller Rechnungsjahreim Genusse
der angeführtenEinkommensbestandteile,so ist der dreijährigeDurchschnittder
von einemanderen,in der gleichenDienstgruppeim regelmäßigenDienstever=
wendetenBeamtenbezogenenEinkommensbestandteilezu Grunde zu legen. War
der Verunglückteim letztenRechnungsjahrelängereZeit durchdenUnfall dienst=
unfähig,so ist derDurchschnittsbetraganzunehmen,der sichergebenwürde,wenn
der Verunglückteauchwährendder Zeit der DienstunfähigkeitregelmäßigDienst
geleistethätte.

Einkünfte sowiedie Ortszulagen der Auslandsbeamtenkommennicht zur An=
rechnung.

Gewinnanteile,außerordentlicheRemunerationen,kommengleichfallsnicht zur
Anrechnung.

Artikel 93.
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*Bleibt bei denBeamtenim Sinne des Artikel89, die nichtmit Pensionsberechtigung
angestelltsind, die nach vorstehendenVorschriftender Berechnungzu Grunde zu legende
Summe unter demniedrigstenDiensteinkommenderjenigenStellen, in denensolcheBeamte
nachdenbestehendenGrundsätzenzuerstmit Pensionsberechtigungangestelltwerdenkönnen,
so ist der letztereBetrag der Berechnungzu Grunde zu legen.

Artikel 94.

Ist das derBerechnungderHinterbliebenenrentezuGrundezu legendeDiensteinkommen
infolgeeinesfrühererlittenen,nachden reichsgesetzlichenVorschriftenüberUnfallversicherung
oder nach den Vorschriften über Unfallfürsorge entschädigtenUnfalls geringer als der vor
diesemUnfalle bezogeneLohn oderdas vor diesemUnfalle bezogeneDiensteinkommen,so ist
die aus Anlaß des früherenUnfalls bei LebzeitenbezogeneRente oderder aus diesemAn=
lassebezogeneRuhegehaltdemDiensteinkommenbis zur Höhedes derfrüherenEntschädigung
zu Grunde gelegtenJahresarbeitsverdienstesoderDiensteinkommenshinzuzurechnen.

Artikel 95.

1.Der Anspruchauf Ruhegehalt(Artikel 89) beginntmit demWegfalledes Dienst=
einkommens,der Anspruchauf Hinterbliebenenrente(Artikel90) mit demAblaufe der Zeit,
für die der Sterbegehaltbezogenwurde, oder, soweitein solchernichtgewährtwird, mit
demAblaufe der Zeit, für die nachdemArtikel 90 Abs.1 Ziff. 1 das Diensteinkommen
oderder Ruhegehaltweiterbezogenwordenist.

2Der Anspruchauf Ruhegehalt(Artikel 89) erlischtmit demAblaufe des Monats,
in demder Beamtestirbt oder die der Bewilligung zu Grunde liegendenVoraussetzungen
ihr Ende erreichthaben.

*Der Anspruchauf Hinterbliebenenrente(Artikel 90) erlischtfür jedenBerechtigten
mit dem Ablaufe desMonats, in demer sich verheiratetoder stirbt. Außerdem erlischtder
Anspruchauf dieseRenten:

1. für jedesKind mit demAblaufedesMonats, in demes das einundzwanzigste
Lebensjahrvollendet;

2. für die Verwandtender aufsteigendenLinie und für die elternlosenEnkel mit
demAblaufe des Monats, in demdie Voraussetzungder Bedürftigkeitin Weg=
fall gekommenist oderdie elternlosenEnkeldas achtzehnteLebensjahrvollendet
haben.
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4•.Gehört derVerletzteaufGrund gesetzlicheroderstatutarischerVerpflichtungeinerKranken=
kasseoderder Gemeinde=Krankenversicherungan, so wird bis zum Ablaufe der dreizehnten
WochenachdemEintritte des Unfalls der Ruhegehaltund der Ersatzder KostendesHeil=
verfahrensum denBetrag der von der Krankenkasseoderder Gemeinde=Krankenversicherung
geleistetenKrankenunterstützunggekürzt. Der Anspruch auf das Sterbegeld und vomBeginne
der vierzehntenWocheab auch der Anspruch auf den Ruhegehalt sowie auf den Ersatz der
Kostendes Heilverfahrensgehtbis zum Betragedes von derKrankenkassegezahltenSterbe=
geldesoderbis zum Betrage der von ihr gewährtenweiterenKrankenunterstützungauf die
Krankenkasseüber. Als Wert der freien ärztlichenBehandlung, der Arznei und der Heil=
mittel (§6 Abs.1 Ziff. 1 des Krankenversicherungsgesetzes)gilt die Hälfte des gesetzlichen
Mindestbetrags des Krankengeldes.

Artikel 96.

1.Ein Anspruch auf die in den Artikeln 89 bis 91 bezeichnetenBezüge bestehtnicht,
wenn derVerletzteden Unfall vorsätzlichoder durch ein Verschuldenherbeigeführthat, wegen
dessenauf Dienstentlassungoder auf Verlust des Titels und Nuhegehaltsanspruchsgegenihn
erkannt oder wegendessenihm die Fähigkeit zur Beschäftigungin einem öffentlichenDienst=
zweig aberkanntworden ist. Die Verhängung der Dienstentlassungmit der Wirkung des
Verlustes des Anspruchs auf Unfallfürsorge erfolgt auch hinsichtlichder widerruflichenBe=
amten nach den für die Dienstentlassungder unwiderruflichenBeamten maßgebendenVor=
schriften(Artikel 118 ff.).

2Der Anspruchkann, auchohnedaß einUrteil der bezeichnetenArt ergangenist, ganz
oderteilweiseabgelehntwerden,falls das Verfahrenwegendes Todes oderderAbwesenheit
des Betreffendenoderaus einemanderenin seinerPerson liegendenGrunde nichtdurchge=
führt werdenkann.

Artikel 97.

1.Ansprücheauf Grund der Artikel 89 bis 91 sind, soweitihreFeststellungnicht von
Amts wegenerfolgt,bei Vermeidungdes Ausschlussesvor Ablauf von zwei Jahren nach
demEintritte des Unfalls bei der demVerletztenunmittelbarvorgesetztenDienstbehördean=
zumelden. Die Frist gilt auchdann als gewahrt,wenndie Anmeldungbei der für den
Wohnortdes EntschädigungsberechtigtenzuständigenunterenVerwaltungsbehördeerfolgt ist.
In solchemFalle ist die Anmeldungunverzüglichan die zuständigeBehördeabzugebenund
der Beteiligtedavonzu benachrichtigen.
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*Nach Ablauf dieserFrist ist der Anmeldungnur dann eineFolge zu geben,wenn
zugleichglaubhaftbescheinigtwird, daß eine denAnspruchbegründendeFolge des Unfalls
erst später bemerkbargewordenoder daß derBerechtigtevon derVerfolgung seinesAnspruchs
durchaußerhalbseinesWillens liegendeVerhältnisseabgehaltenwordenist, und wenn die
AnmeldunginnerhalbdreierMonate, nachdemeineUnfallfolgebemerkbargewordenoderdas
Hindernis für die Anmeldungweggefallenwar, erfolgtist.

3.Jeder Unfall, der von Amts wegenoderdurchAnmeldungderBeteiligteneinervor=
gesetztenDienstbehördebekanntwird, ist sofortzu untersuchen.Den BeteiligtenistGelegen=
heit zu geben,selbstoderdurchVertreter ihre Interessenbei der Untersuchungzu wahren.

Artikel 98.

1.Soweit vorstehendnichtsanderesbestimmtist, finden auf die nachdenArtikeln 89
bis 91 zu gewährendenBezüge die für die BeteiligtengeltendenallgemeinenVorschriften
über Ruhegehalteder Beamten(Artikel52 ff.) und überdie Fürsorgefür die Witwen und
Waisen (Artikel 73 ff.) Anwendung. Auf die Bezüge von Verwandtender aussteigenden
Linie und von Enkeln findendieseVorschriftenentsprechendeAnwendung.

2.Die nachdenArtikeln 89 bis 91 zu gewährendenBezügetretenan die Stelle des
Ruhegehaltsund des Witwen=und Waisengeldes,die den Beteiligten auf Grund der
Artikel 47 ff., 73 ff. zustehen,soweitnicht die letzterenBeträge die nach Maßgabe der
Artikel 89 bis 91 zu gewährendenBezügeübersteigen(Artikel 89 Abs. 5 und Artikel 90
Abs. 3).

Artikel 99.

Die in denArtikeln 89, 90 bezeichnetenPersonenkönnen,auchwenn sie einenAn=
spruchauf RuhegehaltoderRente nichthaben,wegeneines im DiensteerlittenenBetriebs=
unfalls gegendenbayerischenStaat weitereAnsprüche,als sie ihnennachdiesemGesetzezu=
stehen,nicht geltendmachen.

Artikel 100.

1Die in denArtikeln 89, 90 bezeichnetenPersonenkönnen,auchwennsie einenAn=
spruchauf Ruhegehalt oder Rente nicht haben, wegeneines im Dienste erlittenenBetriebs=
unfalls aus bayerischenLandesgesetzengegendie im § 10 des Reichs=Unfallfürsorgegesetzes
vom 18. Juni 1901 aufgeführtenPersoneneinenAnspruchauf Schadensersatznur nach
Maßgabeder §§ 10, 11 diesesReichsgesetzesgeltendmachen.
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2Steht den in den Artikeln 89, 90 bezeichnetenPersonenwegeneines im Dienste
erlittenenBetriebsunfallsauf Grund der Reichsgesetzeoder der bayerischenLandesgesetzeein
Schadensersatzanspruchgegendieim § 10 desReichs=Unfallfürsorgegesetzesvom18. Juni 1901
aufgeführtenPersonenzu, so geht dieserAnspruchin der Höhe der denEntschädigungs=
berechtigtenauf Grund des gegenwärtigenGesetzesvom Staate zu zahlendenBeträge auf
den Staat über.

3.EbensogehendiejenigenEntschädigungsansprüche,die den in denArtikeln 89, 90
bezeichnetenPersonenwegeneines im DiensteerlittenenBetriebsunfallsaufGrund bayerischer
Landesgesetzegegenandereals dieim § 10 desReichs=Unfallfürsorgegesetzesvom18. Juni 1901
bezeichnetenPersonenzustehen,in der Höhe der denEntschädigungsberechtigtenauf Grund
des gegenwärtigenGesetzesvom Staate zu zahlendenBeträgeauf denStaat über.

B. FürsorgebeiUnfällen,die in einemder reichsgesetzlichenUnfallversicherungnichtunter=
liegendenBetrieboderDienstzweigeintreten.

Artikel 101.

1.Die Vorschriftender Artikel 89 bis 100 diesesGesetzesfinden,unbeschadetderVor=
schrift im § 5 des Reichshaftpflichtgesetzesvom 7. Juni 1871, auch Anwendung,wenn
Beamtein AusübungdesDienstesin einemreichsgesetzlichderUnfallversicherungnichtunter=
liegendenBetrieb oderDienstzweigeinenUnfall erleiden.

: Ansprücheauf Ersatzdes durchdenUnfall verursachtenSchadens,die demBeamten
oderseinenHinterbliebenengegenDritte aufGrund gesetzlicherVorschriftzustehen,gehenbis
zurHöheder ihnennachdemgegenwärtigenGesetzezukommendenLeistungenandenStaat über.

VII. Abschnitt.

Dienstaufsicht und Dienststrafrecht.

A. Dienstaufsicht.

Artikel 102.

1Die Vorschriftenüber dieQualifikation derBeamtenwerdenvon derStaatsregierung
erlassen.

Auf Verlangenist demBeamtender wesentlicheInhalt derEinträge in seinerQualifi=
kationslistebekanntzu geben. Gegendie Einträge ist Beschwerdezulässig.

119*
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Artikel 103.

1#Jeder Vorgesetzteist befugt,den ihm untergebenenBeamtenmündlichoderschriftlich
ErmahnungenoderWarnungenzu erteilen.

2Wer als Vorgesetzterzu erachtenist, wird durchdie Dienstvorschriftenbestimmt.

Artikel 104.

1.Die vorgesetztenDienstbehördensind befugt,einemBeamtenfür denFall, daß er ein
Amtsgeschäftnicht innerhalbeinerbestimmtenFrist erledigt,dieAbsendungeinesWartboten
auf seineKostenoderZwangsstrafenanzudrohen,die für den gleichenAnlaß denGesamtbetrag
von fünfzig Mark nicht übersteigendürfen. Nach fruchtlosemAblaufe der Frist kann die
Androhungohneweiteresverwirklichtwerden.

2.Die vorgesetztenDienstbehördensind auchbefugt,einemsäumigenBeamtenauf seine
Kostenzur ErledigungrückständigerAmtsgeschäfteeineGeschäftsaushilfebeizugeben.

3.Die ZwangsstrafenwerdendenWohlfahrtseinrichtungenfür dieBeamtenzugewendet.

B. Dienststrafrechtfür unwiderruflicheaktiveBeamte.
1. DienstvergehenundDMienststrafen.

Artikel 105.

Ein Beamter, der die ihm obliegendenPflichten schuldhaftverletzt,machtsich eines
Dienstvergehensschuldig.

Artikel 106.
Die Dienststrafensind:
1. Ordnungsstrafen;
2. Disziplinarstrafen.

Artikel 107.
1Die Ordnungsstrafensind:
1. Verweis;
2. Geldstrafebis zum Betragedes einmonatigenGehalts.

2.Der Höchstbetragder Geldstrafedarf auchbeimZusammenflussemehrererDienstver=
gehennichtüberschrittenwerden.

. Die GeldstrafenwerdendenWohlfahrtseinrichtungenfür die Beamten zugewendet.

Artikel 108.
Die Disziplinarstrafensind:
1. Strafversetzung;
2. Dienstentlassung.
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Artikel 109.

1.Die Strafversetzungerfolgtentweder
1. durchVersetzungauf eineAmtsstellemit dem gleichenRauge und demgleichen
Gehalt oder

2. durchVersetzungauf eineAmtsstellemit einemgeringerenRange und einem
geringerenGehalte.

: Mit derVersetzungauf eineAmtsstellemit demgleichenGehaltekann eineGeldstrafe
verbundenwerden,die dendrittenTeil deszuletztbezogenenJahresgehaltsnichtübersteigendarf.

*#Im Falle der Versetzungauf eineAmtsstellemit einemgeringerenGehaltedarf die
MinderungdesGehalts den fünftenTeil deszuletztbezogenenJahresgehaltsnichtübersteigen.

*Die Strafoersetzungschließtden Anspruchauf Vergütung der Umzugskostenaus.

Artikel 110.

1Die Dienstentlassunghat denVerlust des Titels und der Dienstabzeichensowiedes
Anspruchsauf Diensteinkommen,RuhegehaltundHinterbliebenenversorgungvonRechtswegen
zur Folge.

: LassenbesondereUmständeeinemildereBeurteilungzu, so kann in demUrteile des
Disziplinargerichtsausgesprochenwerden,daß demBeamtenvomZeitpunkteseinerEntlassung
an auf Lebenszeitoderauf bestimmteZeit als Unterhaltsbeitragein Teil des Ruhegehalts
zu gewährensei, den er anzusprechenhätte, wenner im Zeitpunkteder Entlassungin den
Ruhestandversetztwürde. Auch kann bei gleicherVoraussetzungden Hinterbliebenendes
aus demDiensteentlassenenBeamtendurchdas Urteil desDisziplinargerichtsderAnspruch
auf Versorgung ganz oder teilweise,mit oderohneZeitbeschränkungvorbehaltenwerden.

Liegen berücksichtigungswerteVerhältnissevor, so kanndurchKöniglicheEntschließung
demaus demDiensteentlassenenBeamtenoderseinerFamilie ausnahmsweisesofort oder
späterein widerruflicherUnterhaltsbeitraggewährtwerden;der Unterhaltsbeitragsoll jedoch
in der Regel die Hälfte des Betrags nicht übersteigen,der sich als Ruhegehaltberechnet
hätte, wenn der Beamte im ZeitpunkteseinerDienstentlassungin denRuhestandversetzt
wordenwäre. Unter der gleichenVoraussetzung(Satz 1) kanndurchKöniglicheEntschließung
denHinterbliebeneneines aus demStaatsdienst entlassenenBeamten ausnahmsweiseein
widerruflicherUnterhaltsbeitraggewährtwerden; diesersoll in der Regel die Hälfte der
Beträge nicht übersteigen,die sie als Witwen= und Waisengeldzu beanspruchenhätten,
wennder Beamteim Zeitpunkteder Dienstentlassunggestorbenwäre.
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Artikel 111.

Welcheder in denArtikeln 106 bis 110 bestimmtenStrafen anzuwendensei, ist
nachder größerenodergeringerenErheblichkeitdes Dienstvergehensmit besondererRücksicht
auf die gesamteFührung desBeschuldigtenzu ermessen.

Artikel 112.

1Hat ein Beamter währendseines früherenDienstverhältnissesals Richter,Notar
oderals öffentlicherBeamterein Dienstvergehenbegangen,so unterliegter auchhiewegen
denVorschriftendiesesGesetzes.

2WegeneinerHandlung, die ein Beamter vor demEintritt in denStaatsdienstzu
einerZeit begangenhat, in der er wederStaatsbeamternochöffentlicherBeamterwar, ist
ein Einschreitenim Dienststrafverfahrennur dann zulässig,wenndie Handlung die Straf=
versetzungoderDienstentlassungbegründet.

Artikel 113.

1.Die Strafverfolgungvon Dienstvergehenverjährtin fünf Jahren. VerstößtdieTat
auchgegenein Strafgesetz,so verjährtdieStrafverfolgungdes Dienstvergehensnicht,bevor
die Strafverfolgungder Straftat verjährtist.

2Jede Handlung des Strafrichters oder des Disziplinarrichtersoder des mit der
Führung der VoruntersuchungbeauftragtenBeamtenoderdes von diesemersuchtenGerichts
oderBeamten(Artikel134 Abs.2, 7), die wegender begangenenTat gegendenTäter ge=
richtetist, unterbrichtdieVerjährung. Nach derUnterbrechungbeginnteineneueVerjährung.

Artikel 114.

Das Dienststrafverfahrenwird eingestellt,wenn der Beschuldigteunter Verzicht auf
Titel und Dienstabzeichensowie auf Diensteinkommen,Nuhegehaltund Hinterbliebenen=
versorgungum Entlassungaus demStaatsdienstenachsucht,vorausgesetzt,daß er in Bezug
auf seinenDienst sichnicht in verschuldetemRückstandebefindetund über eine ihm anver=
traute Verwaltungvon öffentlichemVermögenRechenschaftabgelegthat.

Artikel 115.

1Hat der Staatsanwalt in einemstrafrechtlichenVerfahrendie öffentlicheKlage er=
hobenoder ist in einemmilitärgerichtlichenVerfahrendie Anklageverfügtworden, so darf
vor BeendigungdiesesVerfahrensgegendenBeschuldigtenwegender nämlichenTatsachen
ein Dienststrafverfahrenwedereingeleitetnoch fortgesetztwerden.
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· *Ist wegenAbwesenheitdesBeschuldigtendie vorläufigeEinstellungdesStrafverfahrens

beschlossen,so kann von diesemZeitpunktan das Dienststrafverfahreneingeleitetoderfort—
gesetztwerden.

Artikel 116.

1Ist von denStrafgerichtenauf Freisprechungerkannt,so findetwegenderTatsachen,
die in dem strafrechtlichenVerfahrenGegenstandder Aburteilungwaren, ein Dienststraf=
verfahrennur nochinsofernstatt, als dieseTatsachenan sichund ohneihre Beziehungzu
demgesetzlichenTatbestandeder strafbarenHandlung, auf die das Strafverfahrensicher=
streckte,ein Dienstvergehenenthalten.

2Die FreisprechungwegenVerjährungim strafrechtlichenVerfahren schließtdie Ein=
leitung oderFortsetzungeinesDienststrafverfahrensnichtaus, solangedie Strafverfolgung
wegenDienstvergehensnochnichtgemäßArtikel 113 ausgeschlossenist.

3Ist in einemstrafrechtlichenVerfahreneineVerurteilungerfolgt,die denVerlust des
Amtes nichtzurFolge gehabthat, so kann von diesemZeitpunktan dasDienststrafverfahren
eingeleitetoderfortgesetztwerden.

2. Ordnungsstrafverfahren.

Artitel 117.

1.Zur Verhängungder Ordnungsstrafen(Artikel 107) sind die vorgesetztenBehörden
und Beamtenzuständig.

Vor der VerhängungeinerOrdnungsstrafeist demBeamtenGelegenheitzu geben,
sichüberdie ihm zurLast gelegteVerletzungseinerDienstpflichtzu äußern,sofernnichtdie
Ordnungsstrafeschonvorherfür denFall einerbestimmtbezeichnetenVerfehlungangedrohtwar.

3Die Verhängungder OrdnungsstrafeerfolgtunterAngabeder Gründe durchschrift=
licheVerfügungoderzu Protokoll.

4Die näherenVorschriftenüber die Zuständigkeitder Behördenund Beamten zur
VerhängungvonOrdnungsstrafenund überdasBeschwerdeverfahrenwerdenvon derStaats=
regierungerlassen.

3. Disziplinarverfahren.

Artikel 118.

Zur Verhängungder Disziplinarstrafensind die Disziplinargerichtezuständig. Für
DienstvergehenwegenZuwiderhandlunggegendie Vorschriftdes Artikel 16 sind sie auch
zuständig,wenndas DienstvergeheneineOrdnungsstrafebegründet.
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Artikel 119.

1Die Disziplinargerichtesind:
1. in ersterInstanz die Disziplinarkammern;
2. in zweiterInstanz der Disziplinarhof.

2Die DisziplinarkammernführendieBezeichnung„Disziplinarkammerfür nichtrichter=
licheBeamte“, derDisziplinarhofdieBezeichnung„Disziplinarhof für nichtrichterlicheBeamte“.

Artikel 120.

1Am Sitze jedesOberlandesgerichtswird eineDisziplinarkammererrichtet.
:.Die Disziplinarkammerbestehtaus einemPräsidenten,den Mitgliedern und stell=

vertretendenMitgliedern der bei demselbenOberlandesgerichtegebildetenDisziplinarkammer
für richterlicheBeamte, ferner je zwei bis sechsBeamten aus demGeschäftskreisejedes
Ministeriums und der erforderlichenAnzahl von Stellvertretern. Diese Beamten und ihre
StellvertretermüssenunwiderruflicheBeamte im Sinne des Artikel 6 Abs. 1 bis 4 sein;
sie werdenvom König auf die Dauer des von ihnenbekleidetenHauptamtsernannt.

:Präsident der Disziplinarkammerist derPräsidentdes Oberlandesgerichts.Im Ver=
hinderungsfallewird dieserdurchdenSenatspräsidentenund, wennmehrereSenatspräsidenten
vorhandensind, durchdendienstältesten,bei gleichemDienstalterdurchdenderGeburt nach
ältestenSenatspräsidentendes Oberlandesgerichtsvertreten.

Artikel 121.

1Die Disziplinarkammerentscheidetmit Einschlußdes Präsidentenin der Besetzung
von fünf Mitgliedern.

2Bei derEntscheidungmüssenaußer demPräsidentenzweiMitglieder oder stellvertretende
Mitglieder der Disziplinarkammerfür richterlicheBeamte mitwirken;die beiden anderen
Mitglieder werdendemGeschäftskreisedes Ministeriums entnommen,dem der beschuldigte
Beamte untersteht,und, wennsich das VerfahrengegenBeamte aus demGeschäftskreise
mehrererMinisterien richtet,demGeschäftskreisedieserMinisterien.

3.Die ZusammensetzungderDisziplinarkammer erfolgt durch den Präsidenten.

Artikel 122.
1.Zuständigim einzelnenFalle istdieDisziplinarkammer,in derenBezirk derBeschuldigte

zur Zeit der Einleitung des DisziplinarverfahrensseinenAmtssitz hat, und, wenn dieser
außerhalbBayerns sich befindet,die Disziplinarkammer in München.

2.Meinungsverschiedenheitenüber die ZuständigkeitverschiedenerDisziplinarkammern
entscheidetder Disziplinarhof.
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Artikel 123.
Der Disziplinarhofkann auf Antrag des Staatsanwalts oder des Beschuldigtendie

VerweisungderSache an eineandereDisziplinarkammerbeschließen,wennGründe vorliegen,
welchedie Unbefangenheitder zuständigenDisziplinarkammerzweifelhaftmachen.

Artikel 124.

1.Der Disziplinarhofhat seinenSitz in München.
2Er bestehtaus einemPräsidenten,denMitgliedernund stellvertretendenMitgliedern

des Disziplinarhofs für richterlicheBeamte, ferner je drei bis sechsBeamten aus dem
GeschäftskreisejedesMinisteriums und der erforderlichenAnzahl von Stellvertretern.Diese
Beamtenund ihre StellvertretermüssenunwiderruflicheBeamte im Sinne des Artikel 6
Abs. 1 bis 4 sein; sie werdenvom König auf die Dauer des von ihnen bekleideten
Hauptamtsernannt.

Präsident des Disziplinarhofs ist der Präsident des OberstenLandesgerichts.Im
Verhinderungsfallewird dieserdurch dendienstältestenSenatspräsidentenund bei gleichem
Dienstalterdurch den der Geburt nachältestenSenatspräsidentendes OberstenLandes=
gerichtsvertreten.

Artikel 125.

1.Der Disziplinarhof entscheidetmit Einschlußdes Präsidentenin der Besetzung von
siebenMitgliedern.

2Bei jeder Entscheidungmüssenaußer dem Präsidentendrei Mitglieder oder stell=
vertretendeMitglieder desDisziplinarhofsfür richterlicheBeamtemitwirken;die drei anderen
Mitglieder werdendemGeschäftskreisedes Ministeriums entnommen,dem der beschuldigte
Beamteuntersteht,und, wenn das Verfahrensich gegenBeamte aus demGeschäftskreise
mehrererMinisterienrichtet,demGeschäftskreisedieserMinisterien.

3Die Zusammensetzungdes DisziplinarhofserfolgtdurchdenPräsidenten.

Artikel 126.

1Die Verrichtungender Staatsanwaltschaftbei der Disziplinarkammerobliegendem
Oberstaatsanwaltebei demOberlandesgerichte.

2Bei demDisziplinarhofebesorgtder Generalstaatsanwaltbei demOberstenLandes=
gerichtedie Geschäfteder Staatsanwaltschaft.

3Den Dienst des Gerichtsschreibersbei denDisziplinargerichtenversehendie Gerichts=
schreiberder betreffendenGerichtshöfe.

120
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*Der Oberstaatsanwaltund der Generalstaatsanwalthaben den Weisungendes
Ministeriums und denAnregungenderStelle, welchedieEinleitung desVerfahrensveranlaßt
haben,Rechnungzu tragen.

Artikel 127.

Eine besondereVerpflichtung der Mitglieder der Disziplinarkammern und des
Disziplinarhofsauf die Erfüllung ihrer Obliegenheitenfindetnicht statt.

Artikel 128.
1HinsichtlichderAusschließungundAblehnungvonMitgliedernderDisziplinarkammern

und des Disziplinarhofs finden die Vorschriftender Reichs=Strafprozeßordnungüber die
Ausschließungund Ablehnungvon Gerichtspersonenmit Ausnahmedes § 23 Abs.3 dieses
GesetzesentsprechendeAnwendung.

*Über die AusschließungoderAblehnungentscheidetdas Disziplinargericht,dem das
Mitglied angehört.

2Wird die DisziplinarkammerdurchAusscheidender abgelehntenMitglieder beschluß=
unfähig,so entscheidetderDisziplinarhofund verweisterforderlichenfallsdie Aburteilungder
Sachean eineandereDisziplinarkammer.

4AblehnungsgesuchewegenBesorgnisder Befangenheitsind bei Vermeidungdes Aus=
schlussesspätestensvor Beginn derHauptverhandlungbei demDisziplinargerichtanzubringen,
demdie abzulehnendenMitglieder angehören.

5Gegenden auf einAblehnungsgesucherlassenenBeschlußdesDisziplinargerichtsfindet
ein Rechtsmittelnichtstatt.

Artikel 129.

1Das Disziplinarverfahrenist auf Antrag des zuständigenMinisteriums oderder von
diesemermächtigtenStelle durchVerfügungdesPräsidentenderDisziplinarkammereinzuleiten.

?:Ist Gefahr auf Verzug, so könnenauchvor derEinleitung desDisziplinarverfahrens
von den dem BeschuldigtenvorgesetztenBehördenund BeamtenUntersuchungshandlungen
zur Sicherungdes Beweisesvorgenommenwerden. Zu diesenUntersuchungshandlungenist
ein beeidigterProtokollführerbeizuziehen.In dringendenFällen kann der Beamte eine
anderegeeignetePersönlichkeitals Protokollführerbeiziehenund beeidigen.

Artikel 130.

Die Vorschriften der Reichs=Strafprozeßordnungüber den Fristenlauf und über die
Wiedereinsetzungin denvorigenStand gegenAblauf von Fristen (8§§42 bis 47) finden
auf das Disziplinarverfahren entsprechendeAnwendung.
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Artikel 131.

1.Zeugenund Sachverständigewerden,soweit nicht durchdie in Abs. 2 bezeichneten
VorschriftenAusnahmenbegründetsind, eidlichvernommen.

2.Die Vorschriftender Reichs=Strafprozeßordnungüber die Verpflichtung,vor Gericht
zu erscheinenund sichals ZeugeoderSachverständigervernehmenzu lassen,überdieFolgen
des Nichterscheinensund der Verweigerungdes ZeugnissesoderderEidesleistungsowieüber
die Zulässigkeitder Beeidigungund der Berufung auf einenfrüher geleistetenEid, ferner
die Vorschriftender Reichs=Strafprozeßordnungund des Gesetzeszu ihrer Ausführungvom
18. August 1879 über die Form der Eidesleistungund über den Gebrauchgewisser
Beteuerungsformelnan Stelle des Eides geltenauchfür das Disziplinarverfahren.

Artikel 132.

1.Die im Disziplinarverfahrenan denBeschuldigtenergehendenschriftlichenMitteilungen
sollenunterUmschlag,der mit demDienstsiegelzu versehenist, zugestelltwerden.

2.Die Zustellungist als gültig erfolgtanzusehen,wennsie an die Person, an welche
die Mitteilung gerichtetist, nachweislichbewirktwurde.

Wird der Beschuldigtenichtangetroffen,so kanndie Zustellungin seinerWohnung
an einenzu der Familie gehörigenerwachsenenHausgenossenoderan eine in der Familie
dienendeerwachsenePerson oder,wennsolchePersonennichtangetroffenwerden,an den in
demselbenHause wohnendenHauswirt oder Vermieter erfolgen, sofern diese zur Annahme
des Schriftstücksbereitsind.

1Ist die ZustellungnachdiesenBestimmungennicht ausführbar,so kann sie an den
BürgermeisteroderseinenStellvertretergeschehen.

5.Ist der Aufenthaltdes Beschuldigtenunbekanntoder hält er sichaußerhalbseines
Amtssitzesim Ausland auf, so kann die Zustellungan seinemletztenAmtssitzebewirkt
werden. Eine öffentlicheLadungist unzulässig. «

*Hinsichtlichder Zustellungenan den Staatsanwalt findendie Vorschriftendes § 41
der Reichs=StrafprozeßordnungAnwendung.

! Die Staatsregierungist ermächtigt,im übrigendie Formen der Zustellungdurch
Vollzugsvorschriftenzu regeln.

Artikel 133.

Alle im DisziplinarverfahrenergehendenEntscheidungensindmit Gründenzu versehen
1207
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Artikel 134.

1.Nach der Einleitung desDisziplinarverfahrenshat eineVoruntersuchungstattzufinden.
2Der Beamte,durchdendieVoruntersuchungzu führenist, wird durchdenPräsidenten

bestimmt. Mit der Führung der Voruntersuchungist einBeamteraus demGeschäftskreise
des Ministeriums zu beauftragen,dem der Beschuldigteuntersteht.Über die Wahl des
Beamtenhat sich der Präsident mit dem zuständigenMinisterium oder mit der Stelle,
welchedie Einleitung des Verfahrensbeantragthat, zu benehmen.

. Die Voruntersuchunghat denZweck,denSachverhaltzu ermittelnund die erforder=
lichenBeweisezu erheben.

4Der Beschuldigtewird unter Mitteilung der Anschuldigungspunktevorgeladenund,
wenner erscheint,in AbwesenheitdesStaatsanwalts mit seinenErklärungenund Anträgen
gehört. Die Verhaftung, vorläufige Festnahmeoder Vorführung des Beschuldigtenist
unzulässig.

5Den Vernehmungender ZeugenoderSachverständigendarf wederderStaatsanwalt
nochder Beschuldigtebeiwohnen.Ausnahmsweiseist ihnen die Anwesenheitzu gestatten,
wennein ZeugeoderSachverständigervernommenwird, der voraussichtlicham Erscheinen
in derHauptverhandlungverhindertoderdessenErscheinenwegengroßerEntfernungbesonders
erschwertsein wird.

5.Ist zu befürchten,daß derZeugein GegenwartdesBeschuldigtendieWahrheitnicht
sagenwerde, so kann der Beschuldigtevon der Anwesenheitbei der Verhandlung aus=
geschlossenwerden.

!.Ist die VernehmungeinesZeugenoderSachverständigenwegengroßerEntfernung
erschwert,so kann der die Voruntersuchung führendeBeamte das Amtsgericht, in dessen
Bezirk der ZeugeoderSachverständigesichaufhält, odermit Zustimmungdes Vorsitzenden
der DisziplinarkammeraucheinenanderenBeamtenum die Vernehmungersuchen.

Artikel 135.

Über jedeUntersuchungshandlungist ein Protokoll unter Beobachtungder im § 186
derReichs=StrafprozeßordnungenthaltenenVorschriftenaufzunehmen.Hiezu ist ein beeidigter
Protokollführerbeizuziehen.In dringendenFällen kannder die Voruntersuchungführende
BeamteeineanderegeeignetePersönlichkeitals Protokollführerbeiziehenund beeidigen.

Artikel 136.

1Der Staatsanwalt kann stets,ohnedaß jedochdas Verfahrendadurchaufgehalten
werdendarf, von dem Stande der VornntersuchungdurchEinsichtder AktenKenntnis
nehmenund Anträgestellen.
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2Vor demSchlusseder Voruntersuchungist demBeschuldigtendas Ergebnismitzu=
teilenund ihm nochmalsGelegenheitzu seinerVerteidigungzu geben

3Auchim LaufederVoruntersuchungsoll demBeschuldigten,soweites ohneGefährdung
desUntersuchungszwecksgeschehenkann, im InteresseseinerVerteidigungvonwichtigenoder
neuenBeweisergebnissenMitteilung gemachtwerden.

Artikel 137.

1Erachtetder die VoruntersuchungführendeBeamte die Untersuchungfür geschlossen,
so übermittelt er die Akten dem Staatsanwalte.

2Beantragtder Staatsanwalt eineErgänzungder Voruntersuchung,so hat der die
VoruntersuchungführendeBeamte, wenn er demAntragenichtstattgebenwill, die Ent=
scheidungdes Präsidentender Disziplinarkammereinzuholen.

3Auf Grund desErgebnissesderVoruntersuchungstelltderStaatsanwalt seineAnträge
an die Disziplinarkammer.

*Beantragtder Staatsanwalt die Verweisungder Sache zur Hauptverhandlung,so
hat er eineAnschuldigungsschriftzu fertigen,in welchedie wesentlichenErgebnisseder Er=
mittlungenaufzunehmensind. DieseAnschuldigungsschriftist demBeschuldigtenzurErklärung
binneneinervon demPräsidentenzu bestimmendenFrist mitzuteilen.

5Die Disziplinarkammerkann eineErgänzungder Voruntersuchunganordnen.

Artikel 138.

1Liegt nachdemErgebnisseder Voruntersuchungein Dienstvergehennichtvor, so hat
die DisziplinarkammerdenBeschuldigtenaußerVerfolgungzu setzen.

2Liegt ein Dienstvergehenvor, ist aber die Verurteilung zur Strafversetzungoder
Dienstentlassungnicht zu erwarten,so hat, unbeschadetderVorschriftdesArtikel118 Satz 2,
die Disziplinarkammerdas Verfahren einzustellen.In diesemFalle kann die zuständige
BehördeeineOrdnungsstrafeverhängen.

3.Steht demweiterenVerfahrender Umstandentgegen,daß der Beschuldigtenachder
Tat in Geisteskrankheitverfallen ist, so kann die vorläufigeEinstellung des Verfahrens
beschlossenwerden.

" In den Fällen der Abs.1, 2 ist demBeschuldigteneineAusfertigungdesBeschlusses
der Disziplinarkammerzu erteilen.

Artikel 139.

1.Ist der BeschuldigtenachdemErgebnisseder VoruntersuchungeinesDienstvergehens
hinreichendverdächtig,das die StrafversetzungoderDienstentlassungbegründet,so verweist
die Disziplinarkammerdie Sache zur Hauptverhandlung.
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: Auf die Abfassungdes Beschlussesfindet§ 205 Abs. 1 der ReichsStrafprozeß=
ordnungentsprechendeAnwendung.

Artikel 140.

Gegen die Beschlüssenach Artikel 138 Abs. 1, 2 steht dem Staatsanwalte die
Beschwerdean denDisziplinarhofzu.

Artikel 141.

1.In den Fällen des Artikel 138 Abs. 1, 2 kann das Disziplinarverfahrennur auf
Grund neuer TatsachenoderBeweismittel wieder aufgenommenwerden. Die Wieder=
aufnahmeerfolgtaufAntrag deszuständigenMinisteriums oderder von diesemermächtigten
Stelle durchBeschlußder Disziplinarkammer.

2Wurde im Falle des Artikel 138 Abs. 2 eineOrdnungsstrafeverhängt,so ist die
Wiederaufnahmedes eingestelltenVerfahrensausgeschlossen.

Artikel 142.

1.Beschließtdie Disziplinarkammerdie Verweisungder Sache zur Hauptverhandlung,
so hat der PräsidentTermin anzuberaumenund die erforderlichenLadungenund sonst
nötigenVorbereitungenzu bewirken.

2.Der Beschuldigteist unter abschriftlicherMitteilung des Beschussesüber die Ver=
weisungder Sache zur Hauptverhandlung(desVerweisungsbeschlusses)mit der Warnung
zu laden, daß die Verhandlung im Falle seinesAusbleibensgleichwohlstattfindenwerde.

3.Zwischender Zustellungder Ladungund demTage derHauptverhandlungmuß eine
Frist von mindestenseinerWocheliegen. Ist dieseFrist nichteingehaltenworden,so kann
der Beschuldigtedie Aussetzungder Verhandlungverlangen,solangenicht in der Sitzung
mit der Verlesungdes Verweisungsbeschlussesbegonnenist.

4Die Zeugen oderSachverständigenwerdenvon Amts wegengeladen,soweit der
Präsidentder DisziplinarkammerdieseLadungnachdemErgebnissederVoruntersuchungfür
nötig erachtet.Anträge des Staatsanwalts und des Beschuldigtenauf Vorladung von
ZeugenoderSachverständigenwerden,unbeschadetder etwaigenErneuerungbei der Haupt=
verhandlung,von demPräsidentenbeschieden.

Die ergehendenVerfügungensind denBeteiligtenbekanntzu geben.
6Lehntder PräsidentdenAntrag auf LadungeinerPerson ab, so kann sie der Be=

schuldigteunmittelbarladenlassen. Der Beschuldigtehat dies demPräsidentengleichzeitig
anzuzeigen.Eine unmittelbargeladenePerson ist nur dann zum Erscheinenverpflichtet,
wenn ihr bei der Ladung die gesetzlicheEntschädigungfür Reisekostenund Zeitversäumnis
bar dargebotenoderihre Hinterlegungbei demGerichtsschreibernachgewiesenwird.
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! Der Beschuldigtekann sichdes BeistandeseinesRechtsanwaltsals Verteidigersbe=
dienen. Diesemist die Einsichtder Akten zu gestatten.

Artikel 143.

1.Die Hauptverhandlungfindet statt, auchwennder Beschuldigtenichterschienenist.
2Er kann sich durch einenRechtsanwaltvertretenlassen. Der Disziplinarkammer

stehtes jedochfrei, das persönlicheErscheinendes Beschuldigtenunter der Warnung anzu=
ordnen, daß bei seinemAusbleiben ein Verteidiger zu seiner Vertretung nicht würde
zugelassenwerden.

3.DieVerhandlungist nichtöffentlich.Das Ministerium oderdie von ihm ermächtigte
Stelle ist befugt, einenBeamten in die Verhandlungabzuordnen.Auf Antrag des Be=
schuldigtenkönneneinzelnePersonennach dem Ermessendes Vorsitzendenals Zuhörer
zugelassenwerden. ·

4sHiiisichtlichderHandhabungderSitziingspolizeifindendieVorfchrifteiidesReichs-
GerichtsverfassungsgesetzesentsprechendeAnwendung.

Artikel 144.

1Bei der Hauptverhandlungwird der Verweisungsbeschlußverlesen.
2Hierauf wird der Beschuldigtevernommen.Gestehter die denGegenstandder An=

schuldigungbildendenTatsachenein undwaltengegendieGlaubwürdigkeitseinesGeständnisses
keineBedenkenob, so beschließtdie Disziplinarkammer,daß eine Beweiserhebungnicht
stattfinde.

Andernfallsgibt ein von demPräsidentenderDisziplinarkammeraus derZahl ihrer
Mitglieder ernannterBerichterstatterauf Grund der bisherigenErhebungeneineDarstellung
der Beweisaufnahme,soweit sie sich auf die in dem Verweisungsbeschlußenthaltenen
Anschuldigungspunktebeziehtund nicht durchunmittelbareBeweiserhebungin der Sitzung
(Artikel145, 146) ersetztwird.

4Urkundenund andereals BeweismitteldienendeSchriftstückesind zu verlesen,ebenso
die Protokolleüber die Aussagender vernommenenZeugenund die Gutachtender Sach=
verständigen,soferndiesePersonennichtbei derHauptverhandlungvernommenwerden.Die
Verlesungder Aussageeines vor der HauptverhandlungvernommenenZenugen,der erst in
der Hauptverhandlungvon seinemRechte,dasZeugnis zu verweigern,Gebrauchmacht,hat
zu unterbleiben.

5.Zum Schlussewird der Staatsanwalt mit seinemAntrag und derBeschuldigtemit
seinerVerteidigunggehört. Dem Beschuldigtengebührtdas letzteWort.
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Artikel 145.

Erachtetdie Disziplinarkammerim Laufe der Hauptverhandlungauf Antrag des Be=
schuldigten,des Staatsanwalts oder von Amts wegendie Vernehmungvon Zeugenoder
Sachverständigen,sei es vor der DisziplinarkammeroderdurcheinenbeauftragtenBeamten,
oderdieHerbeischaffungandererBeweismittelfür angemessen,so erläßt sie den erforderlichen
Beschlußund verlegtnötigenfallsdie Fortsetzungder Verhandlungauf einenanderenTag,
der bekanntzu gebenist.

Artikel 146.

Die Zeugen und Sachverständigenmüssenauf Antrag des Staatsanwalts oder des
Beschuldigtenin der Hauptverhandlungvernommenwerden,wenn die Tatsachenerheblich
sind, über die sie vernommenwerdensollen,und die DisziplinarkammerdieseVernehmung
zur näherenAufklärungder Sache für erforderlicherachtet.

Artikel 147.

1.Stehen dem ErscheineneinesZeugen oder SachverständigenKrankheit oder andere
unabweisbareHindernisseentgegenoderist ihr ErscheinenwegengroßerEntfernungbesonders
erschwert,so ist von der Disziplinarkammerihre Vernehmungdurcheinenbeauftragtenoder
ersuchtenBeamtenanzuordnen.

*2Von dem zum ZweckedieserVernehmunganberaumtenTermine sind der Staats=
anwalt, der Beschuldigteund seinVerteidigervorherzu benachrichtigen;ihrer Anwesenheit
bei der Vernehmungbedarfes nicht.

Artikel 148.

1Auf Grund des Ergebnissesder Beweisaufnahmeentscheidetdie Disziplinarkammer
nachihrer freien,aus demInbegriffeder VerhandlunggeschöpftenÜberzeugungund erkennt
auf FreisprechungoderVerurteilung.

: Findet die Disziplinarkammerauf Grund des Ergebnissesder Beweisaufnahme,daß
nur eineOrdnungsstrafezu verhängensei, so hat sie sofortselbstauf die Ordnungsstrafe
zu erkennen.

. Die Verurteilung des Beschuldigtenin eine Dienststrafekann nur wegender Tat
erfolgen,die in demVerweisungsbeschlussebezeichnetist.

4Zu jeder demBeschuldigtennachteiligenEntscheidung,welchedie Schuldfrageoder
die Verurteilung zur Strafe der Dienstentlassungbetrifft, ist eineMehrheit von zwei
Dritteilen der Stimmen erforderlich.



Nr. 59. 629

3Die Verkündungdes Urteils erfolgt am Schlusseder Verhandlungoder spätestens
innerhalbder darauffolgendenvierzehnTage durchVerlesungderUrteilsformelundEröffnung
der Urteilsgründe. Die Eröffnung der UrteilsgründegeschiehtdurchVerlesungoderdurch
mündlicheMitteilung ihres wesentlichenInhalts. War die Verkündungdes Urteils aus=
gesetzt,so sind die Urteilsgründevor derselbenschriftlichfestzusetzen.Dem Beschuldigtenist
eineAusfertigungdes Urteils zu erteilen.

*Im übrigen finden hinsichtlichder Beratung und Abstimmungdie Vorschriftender
§§ 194 bis 199 des Reichs=Gerichtsverfassungsgesetzesund hinsichtlichder Beurkundung
der Urteile und derErteilung vonAusfertigungenundAuszügendieVorschriftendes § 275
Abs. 2 bis 4 der Reichs=StrafprozeßordnungentsprechendeAnwendung. Für die Reihen=
folge bei der Abstimmungbemißt sich das Dienstalternachder Zeit der Ernennungzum
Mitgliede der Disziplinarkammer.

Artikel 149.
büÜberdieHauptverhandlungwird ein Protokollaufgenommen,das denOrt undden

Tag der Verhandlung,die Namender mitwirkendenMitglieder desDisziplinargerichts,des
Staatsanwalts und des Gerichtsschreibers,dann des Beschuldigtenund seinesVerteidigers
sowie das Wesentlicheüber denGang und über das Ergebnisder Verhandlungenthalten
und die verlesenenSchriftstückebezeichnenmuß.

2.In das Protokoll sind fernerdie im Laufe der VerhandlunggestelltenAnträge, die
ergangenenEntscheidungenund die Urteilsformelaufzunehmen.

3Kommt es auf die FeststellungeinesVorgangesin der Hauptverhandlungoderdes
Wortlauts einerAussageoderAußerungan, so hat der Präsidentdie vollständigeNieder=
schreibungundVerlesunganzuordnen.In demProtokoll ist zu bemerken,daß dieVerlesung
geschehenund die Genehmigungerfolgt ist oderwelcheEinwendungenerhobenwurden.

"“Das Protokoll ist von demPräsidentenund demGerichtsschreiberzu unterzeichnen.
Ist der Präsidentverhindert,so unterzeichnetfür ihn das ältestebeisitzendeMitglied.

Artikel 150.
Ist wederder Beschuldigtenochein Vertreterbei derHauptverhandlungerschienen,so

kann der Beschuldigtegegendas Urteil binneneinerWochenachderZustellungdieWieder=
einsetzungin den vorigenStand unter den gleichenVoraussetzungenwie gegendie Ver=
säumungeinerFrist nachsuchen.
6 Artikel 151.
Der Antrag des Ministeriums oderder von diesemermächtigtenStelle (Artikel 129)

kann bis zur VerkündungdesUrteils derDisziplinarkammerzurückgenommenwerden.Nach
demErlasse des Verweisungsbeschlussesist eineZurücknahmenur mit Zustimmung des
Beschuldigtenzulässig.Wird der Antrag zurückgenommen,so ist dasVerfahrenkinzustellen

1
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Artikel 152.

1Gegendas Urteil derDisziplinarkammerstehtsowohldemStaatsanwaltals dem
Beschuldigtendie Berufung an denDisziplinarhof offen.

2Neue Tatsachen,welchedie Grundlage einer anderenBeschuldigungbilden, dürfeu
in der Berufungsinstanznicht vorgebrachtwerden.

*Jede von demStaatsanwalt eingelegteBerufunghatdieWirkung, daßdasangefochtene
Urteil auchzu Gunstendes Beschuldigtenabgeändertoderaufgehobenwerdenkann.

4War dasUrteil nur von demBeschuldigtenoderzu seinenGunstenvon demStaats=
anwalt angefochtenworden,so darf es nicht zum Nachteiledes Beschuldigtenabgeändert
werden. #

5Die ZurücknahmeeinerzuGunstendesBeschuldigteneingelegtenBerufung ist nurmit
seinerZustimmungstatthaft.

Artikel 153.

1.Die Berufung muß bei der Disziplinarkammer,die das anzufechtendeUrteil erlassen
hat, schriftlichoderzuProtokolldesGerichtsschreibersangemeldetwerden.Für denBeschuldigten
kann die Berufung auchdurcheinenmit schriftlicherVollmachtversehenenBevollmächtigten
angemeldetwerden.

2Die Anmeldungsfristbeträgtzwei Wochen. Sie beginntfür denStaatsanwalt mit
der Verkündungdes Urteils, für denBeschuldigtenmit demTage, an demihm die Aus=
fertigungdes Urteils zugestelltwordenist.

3Die Bestimmungdes § 356 der Reichs=Strafprozeßordnungfindet,falls einGesuch
um Wiedereinsetzungin den vorigenStand gestelltwird, entsprechendeAnwendung.

Artikel 154.

Durch rechtzeitigeEinlegungder Berufung wird dieRechtskraftdes Urteils, soweites
angefochtenist, gehemmt.

Artikel 155.

1Zur schriftlichenRechtfertigungder Berufung steht demjenigen,der sie rechtzeitig
angemeldethat, eineFrist vonzweiWochen,vomAblaufederAnmeldungsfristgerechnet,offen.

2.Die Berufung kann auf bestimmteBeschwerdepunktebeschränktwerden. Ist diesnicht
geschehenoder ist eineRechtfertigungüberhauptnichterfolgt,so gilt der ganzeInhalt des
Urteils als angefochten.
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Artikel 156.

1.Die AnmeldungderBerufung und die etwaeingegangeneRechtfertigungsschriftwerden
demGegner,und zwar demBeschuldigtenin Abschrift,demStaatsanwaltenachMaßgabe
des Artikel 132 Abs. 6 diesesGesetzes,zugestellt.

2Innerhalb zweiWochennacherfolgterZustellungkannderGegnereineBeantwortungs=
schrifteinreichen.

Artikel 157.

Die Fristen zur Rechtfertigungund Beantwortungder Berufung könnenauf Antrag
von demPräsidentender Disziplinarkammerverlängertwerden.

Artikel 158.

1.NachAblauf der in den vorstehendenArtikeln bestimmtenFristen werdendie Akten
an denDisziplinarhofeingesendet.

2.DerPräsidentdesDisziplinarhofskanndiezurAufklärungderSacheetwaerforderlichen
Verfügungenerlassen.Sodann bestimmter eineSitzung zur Hauptverhandlung,zu welcher
der Beschuldigteunter der in demArtikel 142 Abs.2 erwähntenWarnung vorzuladenund
der Staatsanwalt zuzuziehenist.

3.Hinsichtlichder Zustellungder Ladungan denBeschuldigtenfindetdie Bestimmung
des Artikel 142 Abs. 3 mit der MaßgabeAnwendung,daß der dort erwähnteAntrag auf
Aussetzungder Verhandlungvor Beginn der im nachfolgendenAbsatzebezeichnetenBericht=
erstattunggestelltwerdenmuß.

*Bei derHauptverhandlunggibt zunächstder von demPräsidentendesDisiziplinarhofs
aus der Zahl seinerMitglieder ernannteBerichterstattereine Darstellungder bis dahin
stattgefundenenauf die AnschuldigungspunktebezüglichenVerhandlungen.

5.Zum SchlussewerdenderStaatsanwalt und derBeschuldigtemit ihrenAusführungen
und Anträgen,und zwar der Beschwerdeführerzuerst,gehört. Dem Beschuldigtengebührt
das letzteWort.

6.Der Prüfung des Disziplinarhofs unterliegtdas Urteil nur, soweit es angefochten
ist. Im übrigenwird nachMaßgabederin demArtikel 142 Abs.4 bis 6, demArtikel143,
demArtikel 144 Abs. 2 bis 4, denArtikeln 145 bis 150 enthaltenenVorschriftenver=
fahren. Für die Reihenfolgebei der AbstimmungbemißtsichdasDienstalternachderZeit
der Ernennungzum Mitgliede des Disziplinarhofs.

1217
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Artikel 159.

Auf die WiederaufnahmeeinesdurchrechtskräftigesUrteil geschlossenenVerfahrenssind
die Vorschriftendes viertenBuchesder Reichs-StrafprozeßordnungüberdieWiederaufnahme
des Verfahrens in den vor den SchöffengerichtenverhandeltenSachen mit Ausnahmeder
Vorschriftendes 8 403, 8 411Abs. 4entsprechendanzuwenden.Wird eineBeweisaufnahme
angeordnet(§ 409), so ist sie nachdenfür dieVoruntersuchungin Disziplinarsachengeltenden
Vorschriftendurchzuführen.Wird dieErneuerungderHauptverhandlungangeordnet(8 410
Abs. 2), so bemißt sich das weitereVerfahrennachdenVorschriftender Artikel 142 ff.
des gegenwärtigenGesetzes.

Artikel 160.

1.Ein verurteilterBeamter,dessenUnschuldim Wiederaufnahmeverfahrenfestgestelltwird,
kann Ersatz des ihm durchdie StrafvollstreckungerwachsenenVermögensschadensaus der
Staatskassebeanspruchen.

2Wird einverurteilterBeamterim Wiederaufnahmeverfahrenmit einergeringerenStrafe
belegt,so kanndasDisziplinargerichtaussprechen,daß ihm der durchdie Strafvollstreckung
erwachseneVermögensschadenganz oderteilweiseaus der Staatskasseersetztwird.

*Im übrigenfindendieVorschriftendes § 1 Abs.2 bis 4, § 2Abs. 2, § 3 Abs.2,
§§ 4, 5 des Reichsgesetzesvom 20. Mai 1898, betreffenddie Entschädigungder im
WiederaufnahmeverfahrenfreigesprochenenPersonen,entsprechendeAnwendung. Der Antrag
nach§ 5 des Reichsgesetzesist bei der von der Staatsregierungzu bestimmendenBehörde
einzureichen.ÜberihnentscheidetdaszuständigeMinisteriumoderdievondiesemermächtigteStelle.

Artikel 161.

Auf die in diesemGesetzegegenEntscheidungender Disziplinargerichtezugelassenen
BeschwerdenfindendieVorschriftenderReichs=StrafprozeßordnungüberdiesofortigeBeschwerde
entsprechendeAnwendung.

4. Kostendes Verfahrens.

Artikel 162.

1Für das Dienststrafverfahrenwerdennur bareAuslagen in Ansatzgebracht.
?*Wird der Beschuldigteverurteilt oder bleibt ein von ihm eingelegtesRechtsmittel

erfolglos,sohater die im VerfahrenerwachsenenbarenAuslagenganzoderteilweisezuerstatten.
Die Kostendes in Anwendungdes Artikel 114 eingestelltenVerfahrensträgt der

Beschuldigte, die Kosten eines von dem Verurteilten zurückgenommenenRechtsmittels dieser.
*In allen übrigenFällen trägt die Staatskassedie erwachsenenKosten.
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5Wird der BeschuldigteaußerVerfolgung gesetztoder freigesprochenoder wird das
VerfahrennachArtikel 151 eingestellt,so könnendie demBeschuldigtenerwachsenennot=
wendigenAuslageneinschließlichderKostenderVerteidigungderStaatskasseauferlegtwerden.

( Über die Pflicht zur Tragung derKostenist gleichzeitigmit derEntscheidungin der
Hauptsachezu erkennen.

· 5.VollstretliungdrrMenIlflrafeu.

Artikel 163.

1.Die Vollstreckungder rechtskräftigenUrteile der Disziplinargerichtewird durchdas
zuständigeMinisterium oderdie von diesemermächtigteStelle aufGrund einer beglaubigten
Abschrift der Urteilsformelveranlaßt,die der Gerichtsschreiberder Disziplinarkammererteilt
und mit der Bescheinigungder Vollstreckbarkeitversieht.

:2Die Vollstreckungder Zwangs=und Geldstrafenerfolgt, soweit tunlich, im Wege
der Aufrechnungnach demArtikel 12 Abs. 1 des Ausführungsgesetzeszum Bürgerlichen
Gesetzbtuche.Andernfallswird sie nachMaßgabedes Artikel 7 Abs. 1 des Ausführungs=
gesetzeszur Reichs=Zivilprozeßordnungund Konkursordnungbewirkt; einerZustellungder
beglaubigtenAbschriftder Urteilsformelbedarfes nicht.

3.Im übrigenwerdendie Vorschriftenüberdie VollstreckungderDienststrafenvon der
Staatsregierungerlassen.

"“.Die UmwandlungeinernichtbeizutreibendenGeldstrafein eineFreiheitsstrafefindet
nichtstatt.

C. Dienststrafrechtfür andereBeamte.

Artikel 164.

Auf diewiderruflichenaktivenBeamtenfinden,unbeschadetderVorschriftdesArtikel96
Abs. 1 Satz 2, die Vorschriftender Artikel 105 bis 107, 111 bis 117, soweitsie sich
auf Ordnungsstrafenbeziehen,mit der MaßgabeentsprechendeAnwendung,daß Geldstrafen
gegenetatsmäßigeBeamtebis zum Betrage des einmonatigenGehalts, gegendie übrigen
widerruflichenBeamten bis zum Betrage von einhundertMark verhängtwerdenkönnen.

Artikel 165.

Auf die in demArtikel 25 bezeichnetenStaatsdienstaspirantenund sonstigenPersonen
findendieVorschriftenderArtikel105 bis 107, 111 bis 117, soweitsie sichaufOrdnungs=
strafenbeziehen,mit der Maßgabe entsprechendeAnwendung,daß Geldstrafenbis zum
Betragevon einhundertMark verhängtwerdenkönnen.
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Artikel 166.

1.Auf die unter Gewährungvon Wartegeldeinstweilenin den Ruhestandversetzten
unwiderru#flichenBeamtenfindetdas Dienststrafrechtfür unwiderruflicheaktiveBeamtemit
der MaßgabeAnwendung,daß Geldstrafebis zum Betrage des einmonatigenWartegeldes
zulässigist und daß an Stelle der Strafversetzungauf Minderung des Wartegeldesum
höchstensden fünftenTeil für die ganzeZeit oder für einenTeil des einstweiligenRuhe=
standeszu erkennenist.

2Auf die unter Gewährungvon Wartegeldeinstweilenin den Ruhestandversetzten
widerruflichenBeamten finden die Vorschriftender Artikel 105 bis 107, 111 bis 117,
soweitsie sich auf Ordnungsstrafenbeziehen,mit der Maßgabe entsprechendeAnwendung,
daß Geldstrafebis zum Betragedes einmonatigenWartegeldeszulässigist.

Artikel 167.

1Auf die zeitlichoderdauernd in denRuhestandversetztenunwiderruflichenBeamten
findet das Dienststrafrechtfür die aktivenunwiderruflichenBeamtenmit folgendenEin=
schränkungenentsprechendeAnwendung:

2Auf Verweis oder Geldstrafekann nur wegenVerletzungder Pflicht der Amts=
verschwiegenheiterkanntwerden. Geldstrafeist zulässigbis zum Betragedes einmonatigen
Ruhegehalts.

3.Im übrigen ist ein Disziplinarverfahrennur wegensolcherin der Dienstesaktivität
oderim RuhestandebegangenerHandlungenzulässig,die gegenübereinemaktivenBeamten
die Dienstentlassungbegründen.An Stelle der Dienstentlassungist auf Verlust desTitels,
der Dienstabzeichenund des Ruhegehaltssowiedes AnspruchsaufHinterbliebenenversorgung
zu erkennen.Die Vorschriftendes Artikel 110 Abs. 2, 3 findenentsprechendeAnwendung.

"4.War der in denRuhestandversetzteBeamtewiderruflich,so finden die Vorschriften
der Artikel 105 bis 107, 111 bis 117, soweitsie sich auf Ordnungsstrafenbeziehen,
mit der MaßgabeentsprechendeAnwendung,daß auf dieseStrafen nur wegenVerletzung
der Pflicht der Amtsverschwiegenheiterkannt werdenkann und daß Geldstrafebis zum
Betragedes einmonatigenRuhegehaltszulässigist.

Artikel 168.
GegenBeamteund gegendie in demArtikel 25 bezeichnetenStaatsdienstaspiranten

und sonstigenPersonen, derenDienstverhältnisauf Ansuchenoder ohneAnsuchengelöst
wurde(Artikel 8 Abs. 2, Artikel 9 Abs. 2 und Artikel 108 Ziff. 2, Artikel 10), kann,
sofernnichteineandereStrafe verwirktist, wegeneinerVerletzungder Pflicht der Amts=
verschwiegenheitauch nachder Auflösungdes DienstverhältnisseseineGeldstrafebis zum
Betragevon sechshundertMark im Disziplinarverfahrenverhängtwerden.
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Artikel 169.

VIII. Abschnitt.

Vorläufige Dienstenthebung.

Artikel 170.

Artikel 171.

v

wennein richterlicherHaftbefehlgegenihn erlassenwurde;
wennwegeneinesVerbrechensodereinessolchenVergehens,das denVerlust des
Amtes zur Folge habenkann, die Eröffnung des Hauptverfahrens,im militär=
gerichtlichenVerfahrendie Anklageverfügungbeschlossenwurde;
wenn im Disziplinarverfahrenein nochnichtrechtskräftigesUrteil ergangenist,
das auf Dienstentlassunglautet;
wenneineGefängnisstrafegegenihn in Vollzug gesetztwird.

Artikel 172.

Artikel 173.
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2In denFällen des Artikel171 Ziff. 2, 3 endetdie vorläufigeDienstenthebung,
sobaldein rechtskräftigesUrteil ergangenist, das denVerlust des Amtes nicht zur Folge
hat. Lautetjedochim Falle des Artikel171 Ziff. 2 das rechtskräftigeUrteil aufFreiheits=
strafe,so dauertdie vorläufigeDienstenthebungbis zum Ablaufe des zchntenTages nach
Vollstreckungder Strafe fort.

Artikel 174.

1.Währendder vorläufigenEnthebungeinesBeamtenvomDienstenachdenArtikeln171,
172 wird ihm vom Ablaufe des Monats an, in dem sie eintritt, der dritte Teil des
Gehalts einbehalten.

2Soweit für dieseZeit der Gehalt bereitsvorausgezahltist, wird der zuviel gezahlte
Teilbetragbei der nächstfälligenGehaltszahlunggekürzt.

àIn Fällen derNot desBeamtenist das zuständigeMinisterium oderdie von diesem
ermächtigteStelle befugt, die Einbehaltungauf einen geringerenTeil des Gehalts zu
beschränken.

4Wird die VollstreckungeinerFreiheitsstrafeohneSchuld desVerurteiltenaufgehalten
oderunterbrochen,so tritt für die Zeit der VerzögerungoderUnterbrechungeineKürzung
des Gehalts nicht ein. Das Gleichegilt hinsichtlichder in demArtikel 173 Abs. 1, 2
bestimmtenZeit von zehnTagen, wennnicht vor ihremAblaufe durchdie zuständigeDienst=
behörde(Artikel 172) die vorläufigeEnthebungvom Diensteverfügtwird.

Artikel 175.

Der einbehalteneTeil desGehalts ist zur Deckungder denBeamtentreffendenKosten
des Verfahrens(Artikel 162), sodannzur Deckungder erkanntenGeldstrafe und in den
Fällen, in denendas Verfahren zur Strafversetzungoder zum Verluste des Amtes führt,
zur Deckungder durchdie Vertretungdes BeamtenverursachtenKostenzu verwenden,zur
Deckungder Stellvertretungskostenauch,soweitsie wegender VollstreckungeinerFreiheits=
strase(Artikel 171 Ziff. 4, Artikel 172, Artikel173 Abs.1 und Abs.2 Satz 2) erwachsen
sind. Stellvertretungskosten,die durchden einbehaltenenTeil des Gehalts nicht gedeckt
werdenkönnen,fallen demBeamtennichtzur Last. Der nichtverbrauchteTeil desGehalts
ist, wenndas Verfahren zum Verluste des Amtes führt, denWohlfahrtseinrichtungenfür
die Beamtenzuzuwenden,sonstdemBeamtennachzuzahlen.
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IX. Abschnitt.
Verfolgung vermögensrechtlicher Ansprüche der Beamten

und ihrer Hinterbliebenen.

Artikel 176.

1HinsichtlichdervermögensrechtlichenAnsprüchederBeamtenaus ihremDienstverhältnis,
insbesonderehinsichtlichderAnsprücheaufGehalt,WartegeldundRuhegehaltsowiehinsichtlich
der denHinterbliebenender Beamten gesetzlicheingeräumtenvermögensrechtlichenAusprüche
stehtder Rechtswegoffen.

4Ausgeschlossenvon der Verfolgungim Rechtswegesind die Ansprücheder Beamten
auf Vergütungder Umzugskostenund auf die Entschädigungenfür Dienstreisen.

Artikel 177.

1Die in demArtikel176 bezeichnetenAnsprüchekönnenerstgerichtlichverfolgtwerden,
wenn der Beteiligte gegendie ihn beschwerendeVerfügung bei der zunächstzuständigen
höherenVerwaltungsstelleund, soferndie Verfügung von einemMinisterium ausgegangen
ist, bei diesemselbstAbhilfe verlangt und entwedereine ablehnendeoder innerhalbsechs
WocheneineEntschließungnichterhaltenhat.

*Über das Abhilfegesuchist demBeteiligtenungesäumtund unentgeltlichEmpfangs=
bescheinigungzu erteilen.

àDie Klage muß bei Verlust des KlagerechtsinnerhalbsechsMonaten, nachdemdem
Beteiligtendie auf dasAbhilfegesuchergangeneEntschließungeröffnetwordenist und, sofern
innerhalb der Frist vonsechsWocheneineEntschließungnicht ergangenist, binnensechs
Monaten nachAblauf diesersechswöchigenFrist erhobenwerden.

Artikel 178.

Für die Beurteilung der vor demGerichte geltendgemachtenvermögensrechtlichen
Ansprüchesind die Entscheidungender Verwaltungsbehördenund Dissziplinargerichtebindend,
welchediesenachihrempflichtgemäßenErmessenzu treffenberechtigtsind, insbesonderedie
Entscheidungen

überVersetzungauf eineandereAmssstelle,
über einstweilige,zeitlicheoderdauerndeVersetzungin den Ruhestand,
überWiederanstellung,
überDienstentlassung,
über Zuweisungdes Gehalts, überVersagungund nachträglicheAnweisungder
Gehaltsvorrückungen,

—

122
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6. über denVerlust des DiensteinkommenswegenFernbleibensvom Amte oder
wegenÜberschreitungdes Urlaubs,

7. über die Höheder Entschädigungenfür Dienstwohnungen,Gärten und sonstige
Grundstücke,

8. über die Frage, ob die EinwendungeneinesBeamten oder seinesVertreters
gegendie Versetzungin denRuhestand(Artikel51 Abs.7) begründetwarenoder
nicht,und überdie AnrechnungeinerDienstzeitnachArt. 56, 57,

9. überdie Voraussetzungen,unter denenderWitwe oderdenKindern eineswider=
ruflichen etatsmäßigenBeamtenWitwen=oderWaisengeldzu gewährenist, ferner

10. die Entscheidungender Beamten, Behördenund Disziplinargerichteüber die
Verhängungvon Zwangs=,Ordnungs=und Disziplinarstrafen,

11. die Entscheidungender Dienstbehördenüber die vorläufige Enthebungeines
Beamtenvom Dienste,endlich

12. die EntscheidungenüberdenBetrag, der einemvorläufigvomDiensteenthobenen
Beamtenfür Stellvertretungskostenan demeinbehaltenenGehalteabzuziehenist.

X. Abschnitt.
Verfahren bei Ersatzzuweisungen.

Artikel 179.
1.Hat ein BeamterdurchvorsätzlicheoderfahrlässigeVerletzungseinerAmtspflichtdem

Staate einenSchadenzugefügt,so kanndie zuständigeBehördebeschließen,daß derBeamte
für denSchadenhaftbarist und in welcherHöheer demStaate Ersatzzu leistenhat.

. Der Beschlußist mit Gründenzu versehenund demBeamttn unterBelehrungüber
das ihm zustehendeBeschwerderechtzu eröffnen. Auf Verlangen ist ihm eineAbschrift
zu behändigen.

3GegendenBeschlußstehtdemBeamtendieBeschwerdeim Instanzenzugoffen. Die
Frist zur Einlegung der BeschwerdebeträgtzweiWochenvom Tage der Eröffnung an.

4Der Beschlußwird mit demAblaufe derBeschwerdefristodermit derEröffnungder
Entscheidungder letztenInstanz an denBeamtennachMaßgabeder Vorschriftenüber das
Vollstreckungsrechtder Verwaltungsbehörden(Artikel6, 7 desAusführungsgesetzeszurReichs=
ZivilprozeßordnungundKonkursordnung)vollstreckkar.Der Beschlußkann auchvorherfür
vorläufig vollstreckbarerklärtwerden,wennzu befürchtenist, daß derBeamteseinVermögen
der Verwendungzum ErsatzedesSchadensentziehenwerdeoderwennsonstdurchdieAus=
setzungder Vollstreckungfür den Staat ein schwerzu ersetzenderNachteil entstehenwürde.
Dem Beamtenist in diesemFalle zu gestatten,durchSicherheitsleistungoderdurchHinter=
legungdie Vollstreckungabzuwenden.
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Artikel 180.

1GegendenvollstreckbarenBeschluß,durchdenderBeamtezum ErsatzeinesSchadens
an den Staat verpflichtetwird, steht ihm sowohl hinsichtlichder Ersatzverbindlichkeit
als auchhinsichtlichdes Betrags des zu ersetzendenSchadensdie Beschreitungdes Rechts=
wegs offen.

2Das KlagerechterlischtbinneneinerAusschlußfristvon einemJahre. Sie beginnt
mit demTage, an demder Beschlußvollstreckbargewordenist. Auf sie findendie Vor=
schriftender §§ 203, 206, 207 des BürgerlichenGesetzbuchsentsprechendeAnwendung.

*Die Vorschrift des Artikel 2 des Ausführungsgesetzeszur Reichs=Zivilprozeßordnung
und KonkursordnungfindetkeineAnwendung.

Artikel181.
Die Vorschriftender Artikel 179, 180finden auf die in demArtikel25 bezeichneten

Staatsdienstaspirantenund sonstigenPersonenAnwendung.
*D

XI. Abschnitt.

Besondere Vorschriften für einzelne Klassen von Beamten.

A. Staatsminister.

Artikel 182.

Auf dieZivilstaatsministerfindendie für unwiderruflicheBeamtegeltendenVorschriften
der Abschnitte1 bis VI, IX diesesGesetzesAnwendung,soweitsichnichtaus demGesetze
vom 4. Juni 1848, die Verantwortlichkeitder Minister betreffend,ein anderesergibt.

B. Richterder ordentlichenGerichteundMitgliederdesVerwaltungsgerichtshofs.

Artikel 183.

1Die VorschriftendiesesGesetzesfindenauf die Richter der ordentlichenGerichteund
auf die Mitglieder des VerwaltungsgerichtshofsAnwendung,soweit nicht in denReichs=
gesetzen,in demAusführungsgesetzezum Reichsgerichtsverfassungsgesetz,in demDisziplinar=
gesetzefür richterlicheBeamte und in dem Gesetz über die Errichtung einesVerwaltungs=
gerichtshofsund das Verfahrenin Verwaltungsrechtssachenein anderesbestimmtist.

1227
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An Stelle des Artikel 27 Abs. 2: Die Stelle eines Richters oder einesMit=
gliedsdesVerwaltungsgerichtshofsdarf nichtmit einemVerweserbesetztwerden;
die Vorschrift des Artikel 2 des Ausführungsgesetzeszu der Grundbuchordnung
und zu demGesetzüber die Zwangsversteigerungund die Zwangsverwaltung
bleibt unberührt. Einem richterlichenBeamtendarf nichtein geringererGehalt
als der in der Gehaltsordnungbestimmtezugewiesenwerden; eine Ausnahme
gilt nur für dieVorständederAmtsgerichteund für dieVorständederAbteilungen
der Amtsgerichte,ihnenmuß jedochmindestensderGehalt einesOberamtsrichters
zugewiesenwerden.
An Stelle des Artikel 28 Abs. 2: Die richterlichenBeamten haben einen
Anspruchauf Vorrückungim Gehalte nachMaßgabe der Gehaltsordnungund
des Dienstalters.
Die Artikel31, 33 Abs.2 gelteifürrichterlicheBeamtenicht.
Zu Artikel 32: Hat das gegen-einenrichterlichenBeamteneingeleiteteStraf=

TatbestandesinnerhalbzweierWochen nach der Beendigungdes Strafverfahrens

Beamten im Gehalt auchwährendder Zeit von der Beendigungdes Straf=
verfahrensbis zur Erledigung des Disziplinarverfahrensausgesetzt.Ist ein
anderesStrafverfahrenals ein in Artikel32 bezeichnetesgegeneinenrichterlichen
Beamten anhängig, so kann die Disziplinarkammervor der Einleitung des
Disziplinarverfahrensdie Aussetzungder Vorrückunganordnen. Führt das
Strafverfahrenoderdas Disziplinarverfahrenzum Verlustedes Amtes oderzur
EntziehungdesAnspruchsaufVorrückungim Gehalte,so findeteineNachzahlung
der einbehaltenenBeträgenichtstatt.
Zu Artikel 35 Abs. 2: Bei richterlichenBeamtenbedarfes der in Satz 2
bezeichnetenErlaubnis nicht.
Wird ein richterlicherBeamter wider seinenWillen in denRuhestandversetzt,
weil ohneseinVerschuldenUmständegegebenwaren,dieseineamtlicheWirksamkeit
nicht bloß vorübergehendstörten,so sind für die Bemessungund Zahlung des
Ruhegehaltsdie Vorschriftender Artikel 39 bis 41 entsprechendanzuwenden.

Die Vorschriftdes Artikel 64 Abs. 1 gilt für richterlicheBeamtemit der
Maßgabe,daß die Richterder ordentlichenGerichtenicht auf eineandereStelle
als auf eineRichterstelledieserGerichte,dieMitgliederdesVerwaltungsgerichtshofs
nicht auf eine andereStelle als die Stelle einesMitglieds diesesGerichtshofs
wider ihrenWillen berufenwerdenkönnen.
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7. Die Vorschriftender Artikel 103, 104, 170 finden auf richterlicheBeamte
nichtAnwendung.

8. Die VorschriftenderArtikel 179, 180 geltenfür richterlicheBeamtenur soweit,
als sie Hinterlegungsbeamtesind.

C. MitgliederdesOberstenRechnungshofs.

Artikel 184.

1Auf die Mitglieder des OberstenRechnungshofsfindenin Bezug auf denAnspruch
auf Gehalt, und die Vorrückungim Gehalt, in Bezug auf die Dienstaufsichtund das
Dienststrafverfahren,die vorläufigeDienstenthebung,die unfreiwilligeVersetzungauf eine
andereStelle und die unfreiwilligeVersetzungin denRuhestanddie für dieMitglieder des
VerwaltungsgerichtshofsgeltendenVorschriftenAnwendung. Hiebei tritt an die Stelle des
Verwaltungsgerichtshofsund seinerMitglieder derObersteRechnungshofundseineMitglieder
und an die Stelle des Staatsministersdes Innern der Staatsministerder Finanzen.

? In Bezugauf die VerfolgungvermögensrechtlicherAnsprüchegegendenStaat findet
auf die Mitglirder des OberstenRechnungshofsdie Vorschrift im 89des Reichs-Gerichts⸗
verfassungsgesetzesentsprechendeAnwendung.

D. Landtagsbeamte.
Artikel 185.

1UnberührtbleibendieVorschriftenin demArtikel11 desGesetzesvom19. Januar 1872,
den Geschäftsgangdes Landtagsbetreffend.

2Die ErnennungdesKanzleidirektorsderKammerderReichsräteerfolgtauf Vorschlag
des Direktoriums der Kammer der Reichsräte,die Ernennungdes Bureauvorstandesder
Kammerder Abgeordnetenauf Vorschlagdes Direktoriumsder Kammerder Abgeordneten.

3Die Ernennungdes Vorstandesund der Mitglieder des StenographischenInstituts
erfolgtauf Vorschlagder Direktoriender beidenKammerndes Landtags.

*WährendderVersammlungdesLandtagsin ordentlicheroderaußerordentlicherTagung
sowiewährendder Tagung eines bei nichtversammeltemLandtag einberufenenAusschusses
stehtdie Dienstaufsichtüberden LandtagsarchivardenDirektoriender beidenKammern,die
Dienstaufsichtüber den Kanzleidirektorder Kammer der ReichsrätedemDirektorium der
Kammerder Reichsräte,die DienstaufsichtüberdenBureauvorstandderKammerderAbge=
ordnetendemDirektorium der Kammerder Abgeordnetenzu. Die Stellung des Antrags
aufEinleitung desDisziplinarverfahrensund dieZurücknahmediesesAntragserfolgtwährend
dieserZeit mit Zustimmungder betreffendenDirektorien.

Goccgle



.

„*
[

642

5.Der Vorstandund dieMitglieder desStenographischenInstituts sind währenddieser
Zeit hinsichtlichihres Dienstesim Landtags=StenographenbureaudenDirektoriender beiden
Kammernuntergeordnet.

E. BeamtederVersicherungskammerund desWasserversorgungsbureaus.
Artikel 186.

1Die Beamten, die einer in den besonderenGehaltsordnungenfür denBereichder
Versicherungskammerund denBereichdes WasserversorgungsbureausaufgeführtenBeamten=
klasseangehörenund in den in demArtikel 5 Abs. 1 vorgeschriebenenFormen ernannt
werden,sind etatsmäßigeBeamte im Sinne des Artikel 2 diesesGesetzes.Das Dienst=
verhältnis dieserBeamten ist, soweitsie in demdiesemGesetzals Anlage II beigefügten
Verzeichnisaufgeführtsind, nach einer etatsmäßigenDienstzeitvon drei Jahren unwider=
ruflich; das Dienstverhältnisder übrigenin denbesonderenGehaltsordnungenaufgeführten
etatsmäßigenBeamtenist nacheineretatsmäßigenDienstzeitvon zehnJahrenunwiderruflich.

2.Die Vorschriftdes Artikel 6 Abs.4 diesesGesetzesfindetentsprechendeAnwendung.
3Bei demÜbertritt aus einer in denbesonderenGehaltsordnungenaufgeführtenKlasse

in eine in der Gehaltsordnungim Sinne diesesGesetzesaufgeführteKlasseund umgekehrt
geltendieseGehaltsordnungenals eineeinzigeGehaltsordnung.

F. Hochschulprofessoren.

Artikel 187.

1.Die HochschulprofessorenbeziehenaußerihremGehalteKollegiengelderundPromotions==
gebührennachMaßgabeder hierüberjeweils bestehendenVorschriften.

2Durch Verordnungkann verfügtwerden,daß, soweitdieEinnahmeneinesHochschul=
professorsaus KollegiengelderneinenbestimmtenjährlichenHöchstbetragübersteigen,von dem
Mehrbetrageder KollegiengelderdemHochschulprofessornur die Hälfte verbleibt,die andere
Hälfte dagegeneinembei den einzelnenHochschulenzu bildendenFonds zuzufließenhat,
der nachAnordnungdes zuständigenStaatsministeriumsfür sachlicheundbaulicheBedürfnisse
der Hochschule,dann zur Erteilung besoldeterLehraufträgean Privatdozentensowie zur
Gewährungvon Beihilfen an etwabestehendeWitwen=und Waisenkassenzu verwendenist.

3Professorender Universitätenund der TechnischenHochschule,die das 65. Lebensjahr
vollendethaben,könnenauf ihr AnsuchenvonderVerpflichtungzurAbhaltungvonVorlesungen
unterBelassungdes von ihnenerdientenGehalts befreitwerden.
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G. Beamteder aus KreisfondsunterhaltenenMittelschulen.
Artikel 188.

1.Die Beamten der Oberrealschulen,Progymnasien,Realschulen,Lateinschulen,der
KreisbaugewerkschuleKaiserslautern, der landwirtschaftlichenMittelschulen und Kreisackerbau=
schulen,die in den in dem Artikel 5 Abs. 1 vorgeschriebenenFormen ernannt werden, sind

Beamtenist, soweitsie in demdiesemGesetzals AnlageIII beigefügtenVerzeichnisaufgeführt
sind, nacheineretatsmäßigenDienstzeitvon drei Jahren, das Dienstverhältnisder übrigen
BeamtennacheineretatsmäßigenDienstzeitvon zehnJahren unwiderruflich.

2Die vermögensrechtlichenAnsprücheder etatsmäßigenBeamtenderKreisbaugewerkschule
Kaiserslauternund derKreisackerbauschulenaus ihremDienstverhältnisund dieihrenHinter=
bliebenengesetzlicheingeräumtenvermögensrechtlichenAnsprücherichtensichgegendieKreisgemeinde,
in der dieseBeamtenangestelltsind.

3.DieAnsprücheder übrigenin Abs.1 aufgeführtenBeamtenaufWartegeld,Ruhegehalt,
HinterbliebenenversorgungundUnfallfürsorge,dann aufGewährungvonUmzugskostenrichten

sonstigenvermögensrechtlichenAnsprücheder genanntenBeamtenaus demDienstverhältnisse
richtensichgegendie Kreisgemeinde,in der sie angestelltsind.

"Die Kreisgemeindensind verpflichtet,die Gehaltedes Personalsder in Abs. 1 auf=
geführtenAnstaltenvomTagedesInkrafttretensdiesesGesetzesanin folgenderWeisezubemessen:

1. Es habenzu erhalten:
den gleichenGehalt wie die Rektorender humanistischenGymnasien:die

Rektorender Oberrealschulen;
den gleichenGehalt wie die Konrektorender humanistischenGymnasien:die

KonrektorenderOberrealschulen,dieRektorenderRealschuleninMünchen,Rosenheim,
Landshut,Pirmasens,Bamberg,Hof, Ansbach,Fürth und Nürnberg;

den gleichenGehaltwiedieBezirksamtmänner:dieRektorenderProgymnasien,
aller übrigenRealschulen,der KreisbaugewerkschuleKaiserslauternund der land=
wirtschaftlichenMittelschulen;

den gleichenGehalt wie dieGymnasialprofessoren:dieProfessorenderOber=
realschulen,Progymnasien,RealschulenundlandwirtschaftlichenMittelschulen,dann
die Subrektorender Lateinschulenund die Vorständeder Kreisackerbauschulen;

dengleichenGehaltwiedieGymnasiallehrer:dieReallehrerderOberrealschulen,
dieGymnasiallehrerderProgymnasien,dieReallehrerderRealschulen,dieStudien=
lehrer der Lateinschulen,die Lehrerder KreisbaugewerkschuleKaiserslautern,die
ReallehrerderlandwirtschaftlichenMittelschulenunddieLehrerderKreisackerbauschulen.
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2. Die Gehalte der übrigenBeamtender in Abs. 1 aufgeführtenAnstaltensind,
soweitdieseBeamtenbishernachMaßgabederVorschriftenderVerordnungvom
26. Juni 1894 behandeltwurden,den Gehaltender in die Gehaltsordnung
aufgenommeneneinschlägigenBeamtenklassenanzugleichen.

3. Dem aushilfsweiseverwendetenLehrpersonaleder in Abs.1 aufgeführtenAnstalten
sind die gleichenBezügezu gewähren,wie demeinschlägigenPersonaleder aus
Staatsmitteln unterhaltenenMittelschulen.

4. Das Personal der mit OberrealschulenoderRealschulenorganischverbundenen
gewerblichenund technischenFachschulenist gleichdemPersonalederHauptanstalten
zu behandeln.

5Die bisherigenLeistungender Distrikte und Städte zum Personalaufwandeder in
Abs.1 genanntenAnstaltensindnachMaßgabederfür dasJahr 1908 festgesetztenAnstaltsetats
als Bauschbeträgefortzuentrichten.Die Bauschbeträgewerdenvon fünf zu fünf Jahren
nachMaßgabeder bei demInkrafttretendiesesGesetzeszwischendenKreisenunddenDistrikten
oder Städten bestehendenoder künftig an deren Stelle tretendenVereinbarungenneu
festgesetzt.

H. SonstigeBeamteder KreiseundBeamteder Stiftungen.

Artikel 189.

1.Durch KöniglicheEntschließungkönnendieVorschriftendiesesGesetzesüberdie etats=
mäßigenBeamtenauf die nicht in demArtikel 188 aufgeführten,ausKreismittelnbesoldeten
Beamtenund auf die nicht in die Gehaltsordnungaufgenommenen,aus Stiftungsmitteln
besoldetenBeamtenganz oderteilweisefür entsprechendanwendbarerklärtwerden.

2Die Dauer der Widerruflichkeitdes DienstverhältnissesdieserBeamtenwird in der
KöniglichenEntschließungbestimmt. Die vermögensrechtlichenAnsprücheaus demDienst=
verhältnissesowiedie denHinterbliebeneneingeräumtenvermögensrechtlichenAnsprücherichten
sichbei den ausKreismittelnbesoldetenBeamtengegendieKreisgemeinde,in dersieangestellt
sind, bei den aus StiftungsmittelnbesoldetenBeamtengegendenStaat. Die beteiligten
Stiftungen sind demStaate ersatzpflichtig.

Durch KöniglicheEntschließungkönnenfür die in Abs.,1 genanntenKreisbeamten
einheitlicheGrundsätzeüber das Mindestmaßder diesenzu gewährendenBezügeaufgestellt
werden.
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J. Beamteder Fachschulen.

Artikel 190.

Den BeamtenderjenigenFachschulen,die ganz odergrößtenteilsaus staatlichenMitteln
unterhaltenwerden,kann nachMaßgabe des dienstlichenBedürfnissesdie Eigenschaftvon.
etatsmäßigenBeamtenim Sinne des Artikel2 diesesGesetzesverliehenwerden,sofernihre

Gehalte gleichzeitigder Gehaltsordnungentsprechendgeregeltwerden. Die Dauer der
Widerruflichkeitihres Dienstverhältnissesist jeweils entsprechendfestzusetzen.

K. Beamteder K. Bank.

Artikel 191.

Durch KöniglicheVerordnungkönnendie VorschriftendiesesGesetzesüber die etats=
mäßigenBeamtenganz oderteilweiseauf dieBeamtenderK. Bank für entsprechendanwendbar
erklärt werden.

L. Beamteder Militärverwaltung.

Artikel 192.

Auf die Beamten der Militärverwaltung findenlediglichAbschnittI, II, VII bis X
diesesGesetzesentsprechendeAnwendungunter den nachstehendenbesonderenFestsetzungen.

Artikel 193.

EtatsmäßigeBeamtesind diejenigenBeamten, die eine in denBesoldungsetatsauf=
geführteStelle bekleidenund in den in demArtikel 5 Abs. 1 vorgeschriebenenFormen
ernanntwerden. «

Artikel 194.

1.Das Dienstverhältnisder Beamten, die in dem diesemGesetzals Anlage IV
beigefügtenVerzeichnisaufgeführtsind, ist nacheineretatsmäßigenDienstzeitvondreiJahren
unwiderruflich.

*Das Dienstverhältnisder übrigenetatsmäßigenBeamtenist nacheineretatsmäßigen
Dienstzeitvon zehnJahren unwiderruflich.

Artikel 195.

1Für das Dienstverhältnisder außeretatsmäßigenBeamtensind die einschlägigen
allgemeinenVorschriftenund die mit diesenBeamtenabgeschlossenenDienstverträgemaßgebend.
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2Auf dieseBeamtenfindendie Vorschriftender Artikel 105 bis 107, 111 bis 117,
soweit sie sichauf Ordnungsstrafenbeziehen,mit der MaßgabeentsprechendeAnwendung,
daß Geldstrafenbis zum Betragevon einhundertMark verhängtwerdenkönnen.

3Gegen dieseBeamten kann nach Lösung ihres Dienstverhältnissesdie in dem
Artikel 168 vorgeseheneStrafe verhängtwerden.

. Wird einemaußeretatsmäßigenBeamteneineetatsmäßigeStelle übertragen,so wird
ihm die in der EigenschafteinesaußeretatsmäßigenBeamtenzurückgelegteDienstzeitauf die
Zeit der Widerruflichkeitangerechnet.

Artikel 196.

1Artikel 16 diesesGesetzesgilt für dieMilitärbeamtennebendem§ 49 desReichs=
Militärgesetzesvom 2. Mai 1874.

2Die Vorschriftender Artikel17, 18 findenauf die Beamtender Militärverwaltung
nur insoweitAnwendung,als nicht im III. Abschnittedes vorbezeichnetenReichsgesetzesein
anderesbestimmtist. ·

Z·Fi’erdieQualifikatioiiderBeamtender Militärverwaltung ist die Qualifikations⸗
vorschriftfür das Heer maßgebend.Die Einlegungder Beschwerdegegendie Mitteilungen
aus denQualifikationenrichtetsichnachder Beschwerdeordnung.

Artikel 197.

Die Vorschriftendes Artikel 167 über die Anwendungdes Dienststrafrechtsfür
unwiderruflicheBeamtefindenauchaufdiejenigenBeamtenderMilitärverwaltungAnwendung,
die vor der Versetzungin denRuhestandwiderruflichwaren oder als außeretatsmäßige
Beamtemit Pensionin denRuhestandversetztwurden.

Artikel 198.

1Als Gehalt im Sinne der Artikel 8, 9, 107, 109, 164, 174 gilt für die
Beamtender Militärverwaltung ihr Diensteinkommen.

2Als eineSchmälerungdes Diensteinkommensist es nichtanzusehen,wenn bei der
Versetzungdie Gelegenheitzur VerwaltungvonNebenämternentzogenwird, derWohnungs=
geldzuschußsichmindertoderdieOrtszulageoderderBezug der für Dienstunkostenbesonders
ausgesetztenEinnahmenmit diesenUnkostenwegfällt.

Artikel 199.
1.GegenMilitärbeamte, die ausschließlichunter Militärbefehlshabernstehen,verfügt

der KommandierendeGeneral des Armeekorpsdie Einleitung des Disziplinarverfahrensund
ernenntden Untersuchungsbeamten.Soweit dieseBeamten nicht im Armeekorpsverbande
stehen,ist die territorialeZuständigkeitmaßgebend.
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2.Die entscheidendeDisziplinarbehördeI. Instanz ist dieMilitär=Disziplinar=Kommission.
Für jedesArmeekorpstritt die Militär=Disziplinar=Kommissionam Standorte des

Generalkommandoszusammen. Sie wird aus einemOberstenals Vorsitzendenund sechs
anderenMitgliedern, von denendrei zu den Stabsoffizieren,HauptleutenundRittmeistern,
die übrigenzu denoberenBeamtender Militärverwaltunggehörenmüssen,gebildet.

4Die Mitglieder der Kommissionwerdenvom Kriegsministeriumernannt.
* Die Verrichtungender Staatsanwaltschaftbei denMilitär=Disziplinar=Kommissionen

werden von einem durch den KommandierendenGeneral zu bestimmendenOberkriegs=
gerichtsratewahrgenommen.Im Behinderungsfallewird ein andererOberkriegsgerichtsrat
oder ein Kriegsgerichtsratmit der Stellvertretungbeauftragt.

Artikel 200.

Hinsichtlichder von den Militärvorgesetztenüber Militärbeamtezuverhängenden
Strafen, die nicht in StrafversetzungoderDienstentlassungbestehen,kommendie auf jene
BeamtenbezüglichenbesonderenVorschriftenzur Anwendung. Dasselbegilt von derAmts=
suspensionaller BeamtenderMilitärverwaltung im Falle desKrieges.

Artikel 201.

1Die Vorschriftendes Artikel 13 und des AbschnittsX finden auf Personendes
Soldatenstandesso weitAnwendung,als sie in AusübungadministrativerObliegenheitenund
BefugnisseeinenSchadenverursachen.

2.Die Zuständigkeitder Dienstesstellenund Behördenzur Beschlußfassungund der
Instanzenzugfür die Beschwerdewerdenvom Kriegsministeriumgeregelt.

Artikel 202.

Die besonderengesetzlichenVorschriftenüberdie Verhältnisseder richterlichenMilitär==
justizbeamtenbleibenunberührt.

M. Militärgeistliche.

Artikel 203.

1.Die mit der MilitärseelsorgebesondersbetrautenGeistlichenhabendie Eigenschaft
von etatsmäßigenBeamtenim Sinne des Artikel 2 diesesGesetzes.

2Das DienstverhältnisdieserGeistlichenist nach eineretatsmäßigenDienstzeitvon
drei Jahren unwiderruflich.

Die Besoldungwird durchdenMilitäretät festgesetzt.
· 1237
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N. GendarmerieoffiziereundGendarmen.

Artikel 204.

1.Die Gendarmerieoffizieresind nichtBeamteim Sinne diesesGesetzes.Auf sie finden
jedochdie für widerruflicheetatsmäßigeBeamte geltendenVorschriftender AbschnitteIII,
IV. V und VI entsprechendeAnwendung.

2Für die Gendarmeriemannschaftengelten an Stelle der Vorschriftendes VII. Ab=
schnittsdie im Verordnungswegüberdie Dienstaufsichtund das Dienststrafrechterlassenen
Vorschriften.

O. EichmeistersowieSteuer=undGemeinde=Einnehmer.
Artikel 205.

1.Die Eichmeistersowiedie Steuer=und Gemeinde=Einnehmerim Regierungsbezirke
der Pfalz geltenals Beamteim Sinne des Artikel 1 diesesGesetzes.Auf sie findenauch
die Vorschriftenin demArtikel 3, demArtikel 6 Abs. 3, denArtikeln 7, 9 Anwendung.

: Als Ordnungsstrafekann gegensie eineGeldstrafebis zumBetragevon dreihundert
Mark verhängtwerden.

Eichmeister sowieSteuer=und Gemeinde=Einnehmer,welchedie Unwiderruflichkeiter=
langt haben, könnenohneAnsuchenunter denselbenVoraussetzungenihres Amtes enthoben
werden,unter denen unwiderruflicheBeamte ohne Ansuchenin denRuhestandversetzt
werdenkönnen.

4Die Vorschriftendes AbschnittsVI finden auf die Eichmeistersowiedie Steuer=
und Gemeinde=EinnehmerkeineAnwendung.

P. WeiblicheBeamte.
Artikel 206.

1Auf die weiblichenBeamtenfindendie VorschriftendiesesGesetzesmit derMaßgabe
Anwendung,daß

1. mit ihrer Verehelichungdas Dienstverhältnisdauerndwiderruflichwird, auch
wennes bereitsunwiderruflichwar;

2. für die Dauer der Ehe der Anspruchauf Ruhegehaltruht;
3. im Falle durch die Ehe ein Anspruchauf Witwengeldaus der Staats= oder
einer sonstigenöffentlichenKasseerworbenwurde, der Ruhegehaltnur so weit
gewährtwird, als er das Witwengeldübersteigt;

4. denKindern ein Anspruchauf Waisengeldnichtzusteht.
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2.Die Beschränkungenin Ziff. 2 bis 4 finden aufdie Fälle keineAnwendung,in
denendie Gewährung der Unfallfürsorgein Frage kommt. Im Falle der Ziff. 3 wird
jedochdasWitwengeldaus derStaatskassenur so weit gewährt,als diesesdenBetrag der
Unfallpensionübersteigt.

3.Im Falle ihrer Verehelichungnach eingetretenerVersetzungin denRuhestandkann
den weiblichenBeamten auf ihren Antrag eine einmaligeAbfindung bis zum fünffachen
Betragedes Ruhegehaltsgewährtwerden.

XlI. Abschnitt.

Schluß=und übergangsbestimmungen.

Artikel 207.

DiesesGesetztritt am 1. Januar 1909 in Kraft.

Artikel 208.

1Mit demZeitpunktedes InktrafttretensdiesesGesetzesgeltenalle im Dienstebe=
findlichenBeamten und Bediensteten,die vor diesemZeitpunkt in pragmatischeroderin
nichtpragmatischerstatusmäßigerDiensteseigenschaftangestelltwaren und in eine in der
GehaltsordnungaufgeführteBeamtenklasseübergeleitetwerden,als etatsmäßigeBeamteim
Sinne diesesGesetzes.

2Das Gleichegilt von den im Bereicheder Versicherungskammerund desWasserver=
sorgungsbureausim Dienste befindlichenBeamtenund Bediensteten,die vor demInkraft=
treten diesesGesetzesin pragmatischeroder in nichtpragmatischerstatusmäßigerDienstes=
eigenschaftangestelltwaren und in eine in den besonderenGehaltsordnungenfür diese
BeamtenaufgeführteBeamtenklasseübergeleitetwerden.

3.Das Gleiche gilt fernervon den im DienstebefindlichenBeamtenund Bediensteten
der Oberrealschulen,Progymnasien,Realschulen,Lateinschulen,der Kreisbaugewerkschule
Kaiserslautern,der landwirtschaftlichenMittelschulenund Kreisackerbauschulen,die vor dem
Inkrafttreten dieses Gesetzesin pragmatischeroder in nichtpragmatischerstatusmäßiger
Diensteseigenschaftangestelltwarenund gemäßArtikel188 Abs.4 an eine in derGehalts=
ordnungaufgeführteBeamtenklasseangeglichenwerden.

*Das Gleichegilt endlichvon denmit der MilitärseelsorgebesondersbetrautenGeist=
lichen,derenBesoldungin Angleichungan dieGehaltsordnungfür dieStaatsbeamtendurch
den Militäretat festgestelltwird.
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5Mit demInkrafttretendiesesGesetzesgeltendie im Dienstebefindlichenauf Lebens=
zeit angestelltenetatsmäßigenBeamtender Militärverwaltung als unwiderrufliche,die auf
KündigungangestelltenetatsmäßigenBeamtenals widerruflicheetatsmäßigeBeamte.

Artikel 209.

1Für denEintritt der Unwiderruflichkeitdes Dienstverhältnisses(Artikel6 Abs.2, 3)
wird den in demArtikel 208 bezeichnetenBeamtenund Bedienstetendie Zeit, die sie in
einer unter denArtikel 208 fallendenDiensteseigenschaftbereitszurückgelegthaben, nach
Maßgabe der VorschriftendiesesGesetzesangerechnet.In gleicherWeisewird den Eich=
meisternsowieden Steuer=und Gemeinde-Einnehmernim Regierungsbezirkeder Pfalz für
denEintritt der Unwiderruflichkeitdie Dienstzeitangerechnet,die sie in dieseroderin einer
unter denArtikel 208 fallendenDiensteseigenschaftzurückgelegthaben.

2Für die vor demInkrafttretendiesesGesetzesangestelltenpragmatischenBeamten
(Artikel 208), für die im Zeitpunktedes Inkrafttretensdas dreijährigeDienstesprovisorium
nochnichtabgelaufenist, tritt, auchsoweitsie unter denArtikel 6 Abs. 3 diesesGesetzes
fallen, die UnwiderruflichkeitnachAblauf der im § 2 der IX. Beilage zur Verfassungs=
urkundebestimmtendreijährigenFrist ein, sofernnichtnachdemAbs. 1 des gegenwärtigen
Artikels die Unwiderruflichkeitfrühereintritt.

3Für die vordemInkrafttretendiesesGesetzesaufKündigungangestelltenetatsmäßigen
Beamtender MilitärverwaltungrichtetsichdieLösungdesDienstverhältnissesnochnachden
bisherigenVorschriften.

Artikel 210.

1.Den BeamtenundBedienstetenderPfälzischenEisenbahnen,die beiderÜbernahme
dieserEisenbahnendurchdenBayerischenStaat zu etatsmäßigenBeamtenim Sinne dieses
Gesetzesernanntwerden,wird für denEintritt derUnwiderruflichkeitdesDienstverhältnisses
(Artikel 6 Abs.2, 3) die Zeit, die sie als „Angestellte“im Diensteder PfälzischenEisen=
bahnenbereitszurückgelegthaben,nachMaßgabederVorschriftendiesesGesetzesangerechnet.

2Soweit solcheBeamteder PfälzischenEisenbahnenbei ihrerEinreihungin dieGehalts=
ordnungeinerKlassevon Beamtender Staatseisenbahnverwaltungzugeteiltwerden,die bis
zum InkrafttretendiesesGesetzesnachMaßgabeder IX. Beilage zur Verfassungsurkunde
angestelltwurden,sind sie nachAblauf von drei Jahren seit demZeitpunkte,der nachden
Übernahmeverhandlungenals ZeitpunktihrerpragmatischenAnstellungzu erachtenist, unwider=
ruflich, wenn nicht nachdemAbs. 1 diesesArtikels die Unwiderruflichkeitfrüher eintritt.
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Diejenigen BeamtenundBedienstetenderPfälzischenEisenbahnen,die beimUbergange
dieserEisenbahnenauf denBayerischenStaat gemäßArtikel 5 Abs. 1 des Gesetzesvom
7. Dezember1905, die Erwerbungder PfälzischenEisenbahnenfür das K. Staatsärar
betreffend,unter denselbenBedingungen übernommen werden, unter denen sie von den
PfälzischenEisenbahngesellschaftenangestelltwordensind, könnenvon demZeitpunktan, in
demsie als unwiderruflichzu erachtenwären,wennsie als etatsmäßigeBeamteim Sinne
diesesGesetzes(Abs. 1) übernommenworden wären, nur durch Erkenntnis der Disziplinar=
gerichtezur Strafe entlassenwerden. Wieweit im übrigen Vorschriften diesesGesetzesauf
solcheBeamte entsprechendeAnwendung finden, wird durchKöniglicheEntschließungbestimmt.

Artikel 211.

1.Die Vorschriften,nachdenendie im Zeitpunktedes InkrafttretensdiesesGesetzesim
DienstebefindlichenBeamtenundBediensteten(Artikel208) in dieKlassender neuenGehalts=
ordnungüberzuleitensind, werdendurchVerordnungerlassen.

2Stand einBeamterbisher imGenuß eineshöherenals des regulativmäßigenGrund=
gehalts,so ist ihm bei derÜberleitungder treffendeMehrbetragzudemin derneuenGehalts=
ordnungbestimmtenAnfangsgehaltemit der Maßgabezuzusetzen,daß die in der Gehalts=
ordnungvorgesehenenGehaltsvorrückungenzu diesemerhöhtenGrundgehalt,jedochnichtüber
den Betrag von zwölftausendMark hinaus, gewährt werden.

3.Beamte,die infolgeder neuenGehaltsvorschriftenbei der Überleitungoderin einem
späterenZeitpunktein geringeresGesamteinkommenbeziehenwürden,als siebeifortdauernder
Gültigkeit der seitherigenVorschriftenin ihrerseitherigenDienstesstellebezogenhätten,erhalten
für dieDauer dieserEinbußedennachden früherenVorschriftensichberechnendenMehrbezug
als persönlicheZulage.

*.Bei der Abgleichungdes bisherigenund des künftigenDiensteinkommenswerden
Einkommensbestandteile,die ihrer Natur nachsteigendund fallend sind, mit demBetrag
angesetzt,der sichfür die beimInkrafttretendesGesetzesinnegehabteDienstesstellenachdem
Anfalle der letztendreiRechnungsjahreals Jahresdurchschnittergibt,sofernsolcheEinkommens=
bestandteileerstkürzereZeit auf dieserStelle angefallensind, nachdemJahresdurchschnitte
des Anfalls währenddieserZeit.

*.Der Jahresbetragder persönlichenZulagen ist nachobenso abzurunden,daß sichbei
Teilung durchdrei volleMarkbeträgeergeben.

( In Bezug auf denBeginn, dieZahlung und dieEinziehungder persönlichenZulagen
findendie Vorschriftenin demArtikel 34 Abs. 2 bis 4 entsprechendeAnwendung.

Original from
rneabt Google UONVERSTYÖOFMICHIGAN— 8



»Ist-HEN- ---

652

.Auf die Beamtenim VerwaltungsdienstederHochschulenfindendieVorschriftendieses
Artikels mit der MaßgabeAnwendung,daß ihnendie für BesorgungihresHauptamts zur
Zeit desInkrafttretensdiesesGesetzesnebendemGehalt eingeräumtenNebenbezügeals
persönlicheZulage verbleibenund daß auf einenetwaigenMehrbetragdesGehalts, der sich
für sie nachdenneuenGehaltsvorschriftengegenüberdenseitherigenVorschriftenergibt, ein
jenemMehrbetragentsprechenderBetrag der Nebenbezügeaufgerechnetwird. Soweit die
ZuweisungsolcherNebenbezügenicht in unentziehbarerWeiseerfolgt ist, sind sienachnäherer
Festsetzungdes zuständigenStaatsministeriums auf einen unüberschreitbarenHöchstbetrag
zurückzuführenodersonstzu ermäßigen.

8.Hat ein Beamter im ZeitpunkteseinerVersetzungin denRuhestandoder seines
Ablebensinfolgeder für die ÜberleitungverfügtenSperre der letztenoderder beidenletzten
Dienstaltersstufennichtden seinemDienstalterentsprechendenGehalt bezogen,so wird der
Bemessungdes Ruhegehaltsund desWitwen=undWaisengeldesdas pensionsfähigeDienst=
einkommenzu Grunde gelegt, das sichberechnethätte, wenndie Sperre nicht verfügt ge=
wesenwäre.

Artikel 212.
1Für dieBeamtenundBediensteten(Artikel208), die vor odermit demInkrafttreten

diesesGesetzesin denRuhestandversetztwurden,bleibendiefeitherigenPensionsvorschriftenin Kraft.
2Ebensobleibenfür die HinterbliebenenderjenigenBeamtenundBediensteten,die vor

demInkrafttretendiesesGesetzesgestorbensind oderin diesemZeitpunktim Ruhestandesich
befinden,die seitherigenVorschriftenüberdie einmaligeAbfertigungsowieüberdiePensionen
und Unterhaltsbeiträgeauchfernerhinmit der Maßgabein Kraft, daß die Vorschriftendes
Artikel 72 und des Artikel 74 Abs.4 des gegenwärtigenGesetzesentsprechendeAnwendung
finden. Für die in Satz 1 bezeichnetenUnterhaltsbeiträgetritt dieVorschriftdesArtikelXXIV
§ 23d4der Hauptlandespragmatikvom 1. Januar 1805 außerKraft.

3.Die Vorschriftenüber dasErforderniseinerErlaubnis zumGenuß einerPensionoder
einesUnterhaltsbeitragsim Auslande tretenfür die Fälle der Abs. 1, 2 außerKraft.

Artikel 213.
1.Bleibt für einenBeamten(Artikel 208), der sichvor demInkrafttretendiesesGe=

setzesim aktivenDienstebefandund nachdiesemZeitpunktin denRuhestandversetztwurde,
das nachAbschnittIV diesesGesetzessichberechnendeWartegeldoderder nachAbschnittIV.
und VI diesesGesetzessichberechnendeRuhegehalthinter demBetragezurück,der sichbei
fortdauernderGültigkeit der seitherigenVorschriftenüber die Gehalte und Pensionender
Staatsbeamtenund Staatsbedienstetenberechnethätte,wennderBeamtebis zu seinerVer=
setzungin denRuhestandin der vor demInkrafttretendiesesGesetzeszuletztinnegehabten
Dienstesstellungweitergedienthätte,so wird ihm dieserhöhereBetrag gewährt.
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: Wurde bei der Berechnungder Pensionennach den seitherigenVorschrifteneine
Dienstzeitangerechnet,derenAnrechnungnachdenVorschriftendiesesGesetzesausgeschlossen
ist, so ist dieseDienstzeitfür die vor demInkrafttretendiesesGesetzesernanntenBeamten
auchder Bemessungdes Ruhegehaltsnach den VorschriftendiesesGesetzeszu Grunde
zu legen.

Artikel 214.

1.Bleibt das nachdenAbschnittenV und VI diesesGesetzessichberechnendeWitwen=
und Waisengeldhinter demBetrage zurück,der sich bei fortdauernderGültigkeit der seit=
herigenVorschriftenüberdie Gehalteund Pensionender Beamtenund überdie Pensionen
und Unterhaltsbeiträgeder Hinterbliebenenberechnethätte, wennder Beamte bis zu seiner
Versetzungin denRuhestandoder im Falle seinesAblebensim aktivenDienste bis zum
ZeitpunkteseinesAblebensin der vor demInkrafttretendiesesGesetzeszuletztinnegehabten
Dienstesstellungweitergedienthätte,so wird denHinterbliebenender höhereBetrag gewährt.

2Sind für einenTeil derHinterbliebenendie bisherigenVorschriften,für einenanderen
Teil aberdie Vorschriftender AbschnitteV und VI diesesGesetzesgünstiger,so wird für
jedenTeil dasWitwen=undWaisengeldnachder für ihn günstigerenVorschriftangewiesen.

3.Ist das Witwen= und Waisengeldnach den VorschriftendiesesGesetzesbezogen
worden,so kann,vorbehaltlichderVorschriftenin Abs.4 diesesArtikels und in Artikel215,
in einemspäterenZeitpunktedieAnwendungderfrüherenVorschriftennichtmehrin Anspruch
genommenwerden.

*Den Kindern der bereits vor dem InkrafttretendiesesGesetzesin pragmatischer
EigenschafternanntenBeamtenbleibtderAnspruchauf den FortbezugderUnterhaltsbeiträge
nachMaßgabe des Artikel XXIV §8§10 bis 13 der Hauptlandespragmatiküber das
einundzwanzigsteLebensjahrhinaus gewahrt,und zwar auchdann, wennsie bis zur Voll=
endungdes einundzwanzigstenLebensjahrsdas WaisengeldnachdenVorschriftendes gegen=
wärtigenGesetzesbeziehen.

Artikel 215.

1#DenSöhnen und Töchternder Staatsminister, Ministerialreferenten,Kollegial=
präsidentenund Kollegialdirektoren,die dieseDienstesstellungschonvor dem Inkrafttreten
diesesGesetzeseingenommenhaben,bleibt der ihnendurchArtikel XXIV I 9 der Haupt=
landespragmatikeingeräumteAnspruchauf denGenuß des Unterhaltsbeitragsbis zur Ver=
sorgungoderbis zum AblebennachMaßgabe der bisherigenPensionsvorschriftengewahrt,
und zwar auchdann, wenn das bis zur Vollendungdes einundzwanzigstenLebensjahrs
bezogeneWaisengeldnachdenVorschriftenin denAbschnittenV und VI des gegenwärtigen
Gesetzesberechnetwar.

124
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2.Das Gleichegilt vondenSöhnenundTöchternderKollegialräte,diedieseDienstes=
stellungschonvor demInkrafttretendiesesGesetzeseingenommenhabenund zwar gleichviel,
ob dieseBeamtendie nachArtikelXXIV §9 derHauptlandespragmatikund AbschnittIII
Ziffer 78b des Abschiedsfür die Ständeversammlungdes KönigreichsBayern vom
29. Dezember1831 erforderlichefünfundzwanzigjährigeKollegialratsdienstzeitoder das
bestimmteDienst=oderLebensaltervor demInkrafttretendes gegenwärtigenGesetzesvollendet
habenodernachdiesemZeitpunktevollendenwerden.

Der Berechnungdes Unterhaltsbeitragsist in denFällen derAbs.1, 2 dieWitwen=
pensionzu Grunde zu legen,die sichbei fortdauernderGültigkeit der seitherigenVorschriften
überdie Gehalte und Pensionender Staatsbeamtenergebenhätte, wenn der Beamte bis
zu seinerVersetzungin denRuhestandoderbis zu seinemAblebenin der vor demInkraft=
tretendiesesGesetzeszuletztinnegehabtenDienstesstellungverbliebenwäre.

Wird ein Kollegialrat, der dieseDienstesstellungschonvor demInkrafttretendieses
Gesetzeseingenommenhat, auf Grund des Artikel 48 Ziff. 1 diesesGesetzesoder des
Artikel 71 Ziff. 1 Halbsatz1 oderdesArtikel79 Abs.3 Ziff. 1Halbsatz1 desDisziplinar=
gesetzesfür richterlicheBeamte in denRuhestandversetzt,bevor er fünfundzwanzigJahre
lang als Kollegialratgedienthat, so sind seinenSöhnen undTöchterndie im ArtikelXXIV.
§ 9 der HauptlandespragmatikeingeräumtenVorteile zu gewähren,wenner denZeitpunkt
erlebt,mit dessenEintritt er entwederdie fünfundzwanzigjährigeDienstzeitals Kollegialrat
vollendetoderdenAnsprucherworbenhabenwürde, auf Grund des § 22 B oderC der
IX. Beilage zur Verfassungsurkundein den Ruhestandversetztzu werden,falls dieseBe=
stimmungennochin Geltung wären.

Artikel 216.
1In Bezug auf denBeginn, die Zahlung und die Einziehungder auf Grund des

Artikel 213 und desArtikel214 Abs.1 bis 3 nachden früherenVorschriftenangewiesenen
Wartegelder,Pensionenund Unterhaltsbeiträgefindendie Vorschriftenin denArtikeln 40,
41, 43 bis 45, 59 bis 67, in demArtikel 71 Abs. 2, demArtikel 74 Abs. 4, dem
Artikel82, demArtikel 83 Abs. 2 Satz 1, denArtikeln84 bis 86 entsprechendeAnwendung.

2Auf die nachMaßgabedes Artikel 214 Abs. 4 und des Artikel 215 angewiesenen
UnterhaltsbeiträgefindetArtikel 212 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Anwendung.

Artikel 217.
Für die zur Zeit des InkrafttretensdiesesGesetzesim Amte befindlichenHochschul=

professoren,die nicht binneneiner ihnenvorzusetzendenFrist ihr Einverständnismit einer
auf Grund des Artikel 187 Abs. 2 erfolgendenRegelungerklären,bleibenin Bezug auf
die Höhe ihres Diensteinkommensund ihres Ruhegehaltssowie für die Bemessungdes
Witwen= und Waisengeldesihrer Hinterbliebenendie seitherigenVorschriftenin Kraft.
Artikel 187 Abs. 3 hat für solcheHochschulprofessorenkeineGeltung.
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Artikel 218.

Die Artikel210 bis 217 findenaufBeamtederMilitärverwaltung keineAnwendung.

Artikel 219.

1Für die im Zeitpunktedes InkrafttretensdiesesGesetzesbereitsanhängigenDienst=
strafsachenverbleibtes in Ansehungdes Verfahrensbei den bisherigenVorschriften.

2Für die Entscheidungder Frage, ob hinsichtlichder auszusprechendenStrafen die
bisherigenVorschriftenoderdie VorschriftendiesesGesetzesanzuwendensind, ist der § 2
Abs. 2 des Reichsstrafgesetzbuchsmaßgebend.Auf die Strafe derSuspensionund aufHaft
oderArrest kann nichtmehrerkanntwerden.

Artikel 220.

1Alle diesemGesetzentgegenstehendenVorschriftentreten,soweitnichtin denArtikeln212
bis 217, 222 Vorbehaltegemachtsind, für dieBeamtenim Sinne diesesGesetzesaußerKraft.

*Insbesonderetretenfür dieseBeamten,unbeschadetdieserVorbehalte,außerWirksamkeit:
1. die landesherrlicheVerordnung vom 1. Januar 1805, die Verhältnisseder
Staatsdiener vorzüglichin Beziehungauf ihren Stand und Gehalt betreffend,
(Hauptlandespragmatik);

2. Titel V §#6der Verfassungsurkundevom 26. Mai 1818;
3. die IX. Beilage zur Verfassungsurkunde,Edikt überdieVerhältnissederStaats=
dienervorzüglichin Beziehungauf ihren Stand und Gehalt;

4. AbschnittIII Ziffer 78b des Abschiedsfür die StändeversammlungdesKönig=
reichsBayern vom 29. Dezember1831.

Aufgehobenwerden:
1. die landesherrlicheVerordnungvom 23. April 1806, die Gratifikationen der
Staatsdienerbetreffend;

2. 7 Ziff. Le derlandesherrlichenVerordnungvom31. Juli 1817, dieOrganisation
der Generaladministrationder Postenbetreffend;

3. § 19 desAbschiedsfür denLandtagdesKönigreichsBayern vom28. April 1872;
4. AbschnittIII A § 12 des Abschiedsfür den Landtag des Königreichsvom
29. Juli 1876. .

Artikel 221.

Das Gesetzvom 4. Juni 1848, die Verantwortlichkeitder Minister betreffend,wird
dahin geändert:
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I. Im ArtikelI werdendieWorte„welcherhiedurcheinensofortunentziehbarenStandes=
gehaltvon 3000 fl. erhält, sofernihm nichtaus früherenDienstesverhältnissenein höherer
zukommt,“ersetztdurchdie Worte: „welcherhiedurcheinensofortunentziehbarenAnspruch
auf Ruhegehaltund auf HinterbliebenenversorgungnachMaßgabe der für unwiderrufliche
BeamtegeltendenVorschriftenerhält"“.

II. Im Artikel III werden
1. im Abs.1 die Worte „ohneRücksichtauf § 24 derIX. Verfassungsbeilage"
gestrichen; .

2. der Abs.2 erhält folgendeFassung:
„Der auf dieseWeiseinfolgeseinerBitte sowieder aus eigenemAntriebe

des Königs enthobeneStaatsministererhält den im Artikel 1IbestimmtenRuhe=
gehalt;derKönig kann ihm innerhalbdes gesetzlichzulässigenHöchstbetragseinen
höherenRuhegehaltzuweisen."“

III. Im ArtikelIX Ziff. 1 werdendieWorte „nach§ 19 derVerfassungsbeilageIX“"
gestrichen.

Artikel 222.

1Das Ausführungsgesetzvom 23. Februar 1879 zumReichs=Gerichtsverfassungsgesetze
wird dahin geändert:

I. Der Artikel23 erhältfolgendeFassung:
„Zu demAmte einesSchöffensollennichtberufenwerden:
1. der Präsident,dieSenatspräsidentenund dieMitglieder desVerwaltungs=
gerichtshofs;

2. der Präsidentund die Räte des OberstenRechnungshofs;
3. derPräsidentund die übrigenständigenMitgliederdesLandesversicherungs=
amts im Hauptamte.

WelcheweiterenhöherenVerwaltungsbeamtenzu dem Amte einesSchöffen
nichtberufenwerdensollen,wird durchVerordnungbestimmt.“

II. Im Artikel 71 Abs.1 werdendie Worte „einhundertMark“ ersetztdurch die
Worte „fünfzig Mark“.

Ferner wird demAbs.1 der weitereSatz beigefügt:
„Die ZwangsstrafenwerdendenWohlfahrtseinrichtungenfür die Beamten

zugewiesen."“
2Im übrigenbleibendie VorschriftendiesesGesetzesunberührt.
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Artikel223.
.- Das Gesetzvom 18. August 1879 zur Ausführung derReichs=Strafprozeßordnung

wird dahin geändert:
I. Der Artikel 107, derArtikel 113 Abs. 2 unddieArtikel115 und 116 werden

aufgehoben.
II. Die Artikel103 bis 106, 108 bis 111, 114 findenauf BeamtekeineAn=

wendung,derenDienststrafrechtdurchdas Beamtengesetzgeregeltist.

Artikel 224.

" Das Disziplinargesetzfür richterlicheBeamtevom26. März 1881 wird dahingeändert:

1.
Der Artikel 2 Abs.1 erhält folgendeFassung:

„Die Strafverfolgungvon Dienstvergehenverjährtin fünf Jahren. Ver=
stößtdie Tat auch gegenein Strafgesetz,so verjährt die Strafverfolgungdes
Dienstvergehensnicht,bevordie Strafverfolgungder Straftat verjährtist.“

2.
Als Artikel 4a und 4b werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

„Artikel 4a.

Der Richter,demvon einerAufsichtsbehördeauf Grund des Artikel3 eine
ErmahnungoderWarnungerteiltwordenist, kanndieEntscheidungderDisziplinar=
kammerdarüberbeantragen,ob ihm ein Dienstvergehenzur Last fällt. Der An=
trag schließtdie EinlegungeinerBeschwerdegegendie Verfügung der Ausfsichts=
behörde,die EinlegungeinerBeschwerdedenAntrag aus.

Fällt demRichtereinDienstvergehennichtzurLast, so hebtdieDisziplinar=
- kammerdie Verfügungder Aufsichtsbehördeauf.

Fällt demRichter ein Dienstvergehenzur Last, ohne daß die Voraus=
# setzungendes Artikel 4 Abs. 1 gegebensind, so weistdieDisziplinarkammerden .

Antrag des Richters zurück.
Sind die Voraussetzungendes Artikel 4 Abs.1 gegeben,so ist das Dis=

ziplinarverfahreneinzuleiten.
Gegen denBeschlußder DisziplinarkammerstehtdemStaatsanwalt und

demRichterdie Beschwerdean denDisziplinarhofzu.

··· Originalfrom
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Artikel 4b.

Bevor die Aufsichtsbehördeauf Grund des Artikel 3 eineErmahnungoder
Warnung erteilt, kann sie die Entscheidungder Disziplinarkammerdarüber
beantragen,ob demRichterein Dienstvergehenzur Last fällt.

Der Artikel4a Abs. 5 findetAnwendung.“

3.

„Die Disziplinarstrafensind:
1. Verweis;
2. Geldstrafebis zum Betragedes einmonatigenGehalts;
3. EntziehungdesAnspruchsauf Vorrückungim Gehalt auf die Dauer
von höchstensdrei Jahren;

4. Strafversetzung;
5. Dienstentlassung.“

„Die Geldstrafenwerdenden Wohlfahrtseinrichtungenfür die Beamten
zugewendet.“

„Erkennt das Disziplinargerichtauf Entziehungdes Anspruchsauf Vor=
rückungim Gehalte,so hat es zugleichzu bestimmen,ob und wieweitdadurch
der Zeitpunktfür die späterenGehaltsvorrückungenhinausgeschobenwird.“

„Die Dienstentlassunghat denVerlust des Titels und der Dienstabzeichen
sowie des Anspruchsauf Diensteinkommen,Ruhegehaltund Hinterbliebenen=
versorgungvonRechtswegenzur Folge. LassenbesondereUmständeeinemildere
Beurteilung zu, so kann in demUrteile des Disziplinargerichtsausgesprochen
werden,daß dem Angeschuldigtenvom Zeitpunkteseiner Entlassungan auf
Lebenszeitoderauf bestimmteZeit als Unterhaltsbeitragein Teil desRuhegehalts
zu gewährensei, deneranzusprechenhätte,wenner im ZeitpunktederEntlassung
in denRuhestandversetztwürde. Auch kann bei gleicherVoraussetzungden
Hinterbliebenendes aus demDienste entlassenenRichters durchdas Urteil des
Disziplinargerichtsder Anspruchauf Versorgungganz oder teilweise,mit oder
ohneZeitbeschränkungvorbehaltenwerden.
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Liegen berücksichtigungswerteVerhältnissevor, so kann durch Königliche
Entschließung dem aus dem Dienste entlassenenRichter oder seiner Familie
ausnahmsweisesofort oder späterein widerruflicherUnterhaltsbeitraggewährt
werden; der Unterhaltsbeitragsoll jedochin der Regel die Hälfte des Betrags
nicht übersteigen,der sich als Ruhegehaltberechnethätte, wenn der entlassene
Richterim ZeitpunkteseinerDienstentlassungin denRuhestandversetztworden
wäre. Unter der gleichenVoraussetzung(Satz 1) kann durchKöniglicheEnt=
schließungdenHinterbliebeneneinesaus demDienste entlassenenRichtersaus=
nahmsweiseein widerruflicherUnterhaltsbeitraggewährtwerden; diesersoll in
der Regel die Hälfte der Beträge nicht übersteigen,die sie als Witwen=und
Waisengeldzu beanspruchenhätten,wenn der entlasseneRichter im Zeitpunkte
der Dienstentlassunggestorbenwäre."“

4.

„Auf Strafversetzungist zu erkennen,wenndurcheineHandlung, die ein
schweresDienstvergehenbildet, Umständegegebensind, durch die die amtliche
Wirksamkeitdes Richtersauf der bisherigenStelle in einernichtbloß vorüber=
gehendenArt gestörtwird. Sind solcheUmständezwar nicht ohneVerschulden
des Richters gegeben,ist aber das Verschuldennicht derart, daß die Straf=
versetzungangemessenist, so kann das Disziplinargerichtunabhängigvon der
Entscheidungüber die Strafe aussprechen,daß der Richter unter Vergütung der
Umzugskostenauf ein Richteramt von gleicherDienstesklasseund gleichemGehalte
versetztwerdenkann.“

Artikeln 103 bis 105, 109 des Ausführungsgesetzeszur Strafprozeßordnung
aufgeführtenFällen,“.

5

—

„Die VorschriftendiesesGesetzesfinden auf die zeitlichoder dauerndin
den RuhestandversetztenRichter mit folgendenEinschränkungenentsprechende
Anwendung:

Auf Verweis oderGeldstrafekann nur wegenVerletzungder Pflicht der
Amtsverschwiegenheiterkanntwerden. Geldstrafeist zulässigbis zum Betrage
des einmonatigenRuhegehalts.
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Im übrigenist einDisziplinarverfahrennur wegensolcherin derDienstes=
aktivität oder im RuhestandebegangenerHandlungen zulässig, die gegenüber
einemaktivenRichter die Dienstentlassungbegründen.An Stelle der Dienst=
entlassungist auf den Verlust des Titels, der Dienstabzeichenund des Ruhe=
gehalts sowie des Anspruchsauf Hinterbliebenenversorgungzu erkennen.Die
Vorschriftendes Artikel 5 Abs. 5 Satz 2, 3 und Abs. 6 findenentsprechende
Anwendung.“

6.

Der Artikel9 erhältfolgendeFassung:
„Das Disziplinarverfahrenwird eingestellt,wennder RichterunterVerzicht

auf Titel und Dienstabzeichensowie auf Diensteinkommen,Ruhegehaltund
HinterbliebenenversorgungumEntlassungaus demStaatsdienstenachsucht,voraus=
gesetzt,daß er in Bezug auf seinenDienst sichnicht in verschuldetemRückstande
befindetund über eine ihm anvertrauteVerwaltung von öffentlichemVermögen
Rechenschaftabgelegthat.

Gegeneinenim RuhestandebefindlichenRichterist dasDisziplinarverfahren
einzustellen,wenn der BeschuldigteseinenVerzicht auf Titel, Dienstabzeichen,
Ruhegehaltund Hinterbliebenenversorgungerklärt.“

7.

Im Artikel 10 Abs. 1 werdennachdemWorte „erhoben“die Worte eingefügt:
voderist in einemmilitärgerichtlichenVerfahrendieAnklageverfügtworden“.

8

Der Artikel 14 Abs. 2 erhält folgendeFassung:
„Hinsichtlichder in denArtikeln 8, 81 bezeichnetenRichter ist der letzte

dienstlicheWohnsitzmaßgebend."“

9.

Im Artikel19 Abs.2 wird dasWort „Oberstaatsanwalt“durchdasWort „General=
staatsanwalt“ersetzt.

10.

Im Artikel 22 Abs. 2 werdendie Worte: „Artikel 5 Ziff. 1 und 2“ ersetztdurch
die Worte:

„Artikel 5 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3“.
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11.
ZwischenAbs. 1 und Abs. 2 des Artikel 23 wird folgenderneuerAbsatzeingefügt:

„Vor derBeschlußfassungkann dieDisziplinarkammerdieVornahmeeinzelner
Ermittlungen,auchdie Vernehmungvon ZeugenoderSachverständigenund die
schriftlicheVerantwortungdes Beschuldigtenanordnen.“

12.

Der Artikel 30 erhält folgendeFassung:
„Ist das Disziplinarverfahreneingeleitet,wird jedochgemäßArtikel 22

Abs. 2 von Einleitung einer VoruntersuchungUmganggenommen,so ist der
Beschuldigte mit seinerschriftlichenVerantwortungzu hörenund das zur münd=
lichenVerhandlung etwa weiterErforderlichevorzubereiten. Die Disziplinar=
kammerkann insbesondereeinzelneBeweiserhebungenanordnen. ·

Ist die Sache durch die Ermittlungen der Dienstaufsichtsbehördenoder
durchErmittlungeu,die von der Disziplinarkammerauf Grund des Artikel 23
Abs. 2 angeordnetwordensind, genügendaufgeklärtund der Beschuldigteim
Laufe dieserErhebungenausreichendgehört,so kann von weiterenVorerhebungen
abgesehenwerden.“

13.

Dem Artikel 33 werdenfolgendeweitereAbsätzebeigefügt:
„Vor dem Schlusseder Voruntersuchungist dem Angeschuldigtendas

ErgebnismitzuteilenundihmnochmalsGelegenheitzu seinerVerteidigungzu geben.
Auch im Laufe der Voruntersuchungsoll demAngeschuldigten,soweit es

ohneGefährdungdes Untersuchungszwecksgeschehenkann, im Interesseseiner
VerteidigungvonwichtigenoderneuenBeweisergebnissenMitteilunggemachtwerden."“

14.

Als Artikel 34a ist folgendeVorschrifteinzufügen:
„Beantragt der Staatsanwalt die Verweisungder Sache zur Hauptver=

handlung,so hat er eineAnschuldigungsschriftzu fertigen,in welcherdiewesent=
lichenErgebnissederErmittlungenaufzunehmensind. DieseAnschuldigungsschrift
ist demAngeschuldigtenzur Erklärung binnen einer von demPräsidenten zu
bestimmendenFrist mitzuteilen.“
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15.
Als Artikel 36a wird folgendeVorschrifteingestellt:

„Betrifft das DisziplinarverfahrenmehrereDienstvergehenund ist dieFest=
stellungdes einenoderdes anderenunwesentlich,so kanndie Disziplinarkammer
nachVernehmungdes Staatsanwalts beschließen,daß in Ansehungeinessolchen
das Verfahrenvorläufig einzustellenist.

Der Einstellungsbeschlußkann währenddreierMonate nachderRechtskraft
des Urteils von der Disziplinarkammeraufgehobenwerden."“

16.
Im Artikel 39 werden

1. im Abs. 2 die Worte: „unter abschriftlicherMitteilung der von demStaatsanwalt
anzufertigendenAnschuldigungsschrift,in die auchdie wesentlichenErgebnisseder statt=
gefundenenErmittlungenaufzunehmensind“

ersetztdurchdie Worte: #
„unter abschriftlicherMitteilung des Beschlussesüber die Verweisungder

Sache zur Hauptverhandlung(desVerweisungsbeschlusses)“
2. im Abs. 3 die Worte: „mit demVortrag über denInhalt derAnschuldigungsschrift“

ersetztdurchdie Worte:
„mit der Verlesungdes Verweisungsbeschlusses".

17.
1. Der Artikel 41 Abs. 1 erhält folgendeFassung:

„Bei der Hauptverhandlungwird der Verweisungsbeschlußverlesen.“
2. Im Abs. 3 desArtikel 41 werdendie Worte:

„in der Anschuldigungsschrift“
ersetztdurchdie Worte:

„in demVerweisungsbeschluß".

18.
1. Im Artikel 45 wird zwischenAbs. 1 und Abs. 2 folgenderneuerAbsatzeingefügt:

„Wird derAngeschuldigteim Laufe derHauptverhandlungnocheinesanderen
Dienstvergehensbeschuldigt,so kann diesesnachVernehmung des Staatsanwalts
mit Zustimmungdes Angeschuldigtenzum GegenstandederselbenAburteilung
gemachtwerden. Diese Vorschrift findet nicht Anwendung,wenn nach dem
ErmessenderDisziplinarkammerwegendes anderenDienstvergehensvoraussichtlich
auf Strafversetzungoderauf Dienstentlassungzu erkennenist. Liegenbezüglich
des anderenDienstvergehensdie Voraussetzungendes Artikel 36 a vor, so kann
nachMaßgabedieserVorschriftdas Verfahrenvorläufig eingestelltwerden.“
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2. Der bisherigeAbs. 3 hat zu lauten:
„Die Verkündungdes Urteils erfolgt am Schlusseder Verhandlungoder

spätestensinnerhalbderdarauffolgendenvierzehnTage durchVerlesungderUrteils=
formel und Eröffnung der Urteilsgründe. Die Eröffnung der Urteilsgründe
geschiehtdurchVerlesungoderdurchmündlicheMitteilungihreswesentlichenInhalts.
War dieVerkündungdesUrteils ausgesetzt,sosind dieUrteilsgründevorderselben
schriftlichfestzustellen.Dem Angeschuldigtenist eineAusfertigungdes Urteils
zu erteilen."“

19.

Im letztenAbsatzedes Artikel 54 sind die Worte „Artikel 42 bis 47“ zu ersetzen
durchdie Worte:

„Artikel 42 bis 44, Artikel 45 Abs. 1, 3, 4, 5, Artikel 46, 47“.

20.

Der Artikel 55 erhält folgendeFassung:
„Auf die Wiederaufnahmeeines durch rechtskräftigesUrteil geschlossenen

Verfahrens sind die Vorschriftendes viertenBuches der Reichs=Strafprozeß=
ordnungüber die Wiederaufnahmedes Verfahrens in den vor den Schöffen=
gerichtenverhandeltenSachenmit AusnahmederVorschriftendes § 403, § 411
Abs.4 entsprechendanzuwenden.Wird eineBeweisaufnahmeangeordnet(8 409),
so ist sie nachden für die Voruntersuchungin DisziplinarsachengeltendenVor=
schriftendurchzuführen.Wird die Erneuerungder Hauptverhandlungangeordnet
(§ 410 Abs.2), so bemißtsichdas weitereVerfahrennachdenVorschriftender
Art 39 ff. des gegenwärtigenGesetzes.“

21.

Als Artikel 55a wird folgendeVorschrifteingestellt:

„Der Richter,dessenUnschuldim Wiederaufnahmeverfahrenfestgestelltwird,
kann Ersatzdes ihm durchdie StrafvollstreckungerwachsenenVermögensschadens
aus der Staatskassebeanspruchen.

Wird ein verurteilterRichter im Wiederaufnahmeverfahrenmit einer ge=
ringerenStrafe belegt,so kanndas Disziplinargerichtaussprechen,daß der ihm
durchdie StrafvollstreckungerwachseneVermögensschadenganz oderteilweiseaus
der Staatskasseersetztwird.
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Im übrigenfindendie Vorschriftendes § 1 Abs. 2 bis 4, § 2 Abs. 2,
§ 3 Abs. 2, §§ 4, 5 des Reichsgesetzesvom 20. Mai 1898, betreffenddie
Entschädigungder im WiederaufnahmeverfahrenfreigesprochenenPersonen, ent=
sprechendeAnwendung. Der Antrag nach § 5 des Reichsgesetzesist bei dem
Oberstaatsanwaltezu stellen,dem die Verrichtungender Staatsanwaltschaftbei
der Disziplinarkammerobliegen.“

22.

Im Artikel56 werdendieWorte: „derArtikel29, 37 und64“ ersetztdurchdieWorte:
„der Artikel 4a, 4b, 29, 37, 56a, 64“.

23.

Als Artikel 56a wird folgendeVorschrifteingestellt:
„Wenn der Richter,demder AnspruchaufVorrückungim Gehalt entzogen

wurde(Artikel 5 Abs. 1 Ziff. 3, Abs. 3), sich nachder Verurteilung längere
Zeit gut geführthat, kann die Disziplinarkammerdie Entscheidunghinsichtlich
der Zeit, für die der Anspruchauf Vorrückungim Gehalt entzogenist, und
bezüglichdes Zeitpunktsder späterenGehaltsvorrückungzu GunstendesRichters
ändern. Gegendie Entscheidungstehtdie Beschwerdezum Disziplinarhofoffen.

Aus besonderenGründenkann dieJustizverwaltungdie teilweiseodervolle
Nachzahlungder vorenthaltenenDienstalterszulageverfügen."“

24.

Im Artikel59 Ziff. 2 sind nachdemWorte „Hauptverfahrens“dieWorte einzufügen:
„im militärgerichtlichenVerfahrendie Anklageverfügung“.

25.

Der Artikel 60 erhält folgendeFassung:
„Die vorläufigeEnthebungvomAmtekann von derDisziplinarkammerver=

hängtwerden,
1. wenngegendenRichtereinDisziplinarverfahrenanhängigist, bei demdie
VerurteilungzurStrafversetzungoderDienstentlassungin Aussichtsteht;

2. wenn gegenden Richter eineVoruntersuchungwegeneinesVerbrechens
oder Vergehensoder ein Hauptverfahrenwegeneines im Artikel 59
Ziff. 2 nichtbegriffenenVergehenseröffnetist;
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wennüber dasVermögendesRichtersdasKonkursverfahreneröffnetist;
wenngegendenRichter das Entmündigungsverfahreneingeleitet,ferner
wenner entmündigtist;

5. wennder Richterunter vorläufigeVormundschaftgestelltist;
6. wenndie Entscheidungergangenist, daß der Richter auf eine andere
Stelle versetztwerdenkann;

7. wenndas Verfahrennachder sechstenAbteilungeingeleitetist.
Die EntscheidungerfolgtvonAmts wegenoderaufAntragdesStaatsanwalts.
Im Falle des Abs. 1 Ziff. 1 kanndie vorläufigeEnthebungvom Amte im

LaufedesBerufungsverfahrensvomDisziplinarhofauchdannverhängtwerden,wenn

v

26.

Der

„Die Suspensionkann verhängtwerdenim Falle derZiff. 1 desArtikel60
bis zur rechtskräftigenErledigungdes Disziplinarverfahrensund für den Fall,
daß aufStrafversetzungerkanntwird, für dieZeit bis zumVollzugedesUrteils,
im Falle der Ziff. 2 für die Zeit bis zur rechtskräftigenErledigungdes Straf=
verfahrens,im Falle der Ziff. 3 für die Dauer desKonkursverfahrens,im Falle
der Ziff. 4 für die Dauer des Entmündigungsverfahrensund im Falle der
Entmündigungfür die Zeit bis zu derenWiederaufhebung,im Falle derZiff. 5
für die Dauer der vorläufigenVormundschaft,im Falle der Ziff. 6 für die
Zeit bis zümVollzugederEntscheidung,im Falle der Ziff. 7 bis zurBeendigung
des Verfahrensund, wennderRichter freiwillig um dieVersetzungin denRuhe=
standnachsuchtoderseineVersetzungin denRuhestandfür zulässigerklärtwird,
bis zur Versetzungin denRuhestand.

Ist der Richter rechtskräftigzur Strafversetzungverurteiltoder ist er für
versetzbarerklärt,so tritt die vorläufigeEnthebungvomAmte außerWirksamkeit,
wenndie Versetzungauf eineandereStelle nichtbinnensechsMonaten von der
Rechtskraftdes Urteils odervon derErklärungderVersetzbarkeitan erfolgtist.“

27.
Artikel 62 Abs. 1 wird durchfolgendeVorschriftenersetzt:

„Während der vorläufigenEnthebung eines Richters vom Amte nach
Artikel 59, Artikel 60 Ziff. 1, 2 wird vomAblaufe des Monats an, in dem
sie eintritt, der dritte Teil des Gehalts einbehalten.
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Soweit für dieseZeit derGehalt bereitsvorausgezahltist, wird der zuviel
gezahlteTeilbetragan der nächstfälligenGehaltszahlunggekürzt.

In Fällen der Not des Richters ist das Staatsministeriumder Justiz
ermächtigt,dieEinbehaltungauf einengeringerenTeil desGehaltszubeschränken.“

28.

Der Artikel 63 erhält folgendeFassung:
„Der einbehalteneTeil des Gehalts ist zur Deckungder den Richter

treffendenKostendesVerfahrens(Artikel77), sodannzur Deckungder erkannten
Geldstrafeund in denFällen, in denendas Verfahrenzur Strafversetzungoder
zumVerlustedesAmtes führt, zur Deckungderdurchdie VertretungdesRichters
verursachtenKosten zu verwenden,zur Deckungder Stellvertretungskostenauch,
soweit sie wegender Vollstreckungeiner Freiheitsstrafe(Artikel 59 Ziff. 4,
Artikel 61 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2) erwachsensind. Stellvertretungskosten,die
durchdeneinbehaltenenTeil desGehalts nichtgedecktwerdenkönnen,fallen dem
Richternicht zur Last. Der nichtverbrauchteTeil des Gehalts ist, wenn das
Verfahren zum Verluste des Amtes führt, denWohlfahrtseinrichtungenfür die
Beamtenzuzuwenden,sonstdemRichternachzuzahlen.“

29.

Der Artikel 71 Ziff. 1 erhält folgendeFassung:
„1. wenn er das fünfundsechzigsteLebensjahrvollendethat und seineVersetzungin

denRuhestandim InteressederRechtspflegeliegt oderwenner durchein körper=
lichesGebrechenoderSchwächeseinerkörperlichenodergeistigenKräfte zur Er=
füllung seinerAmtspflichtenunfähigist,".

30.
Dem Artikel 72 wird folgenderneuerAbsatzbeigefügt:

„Ist eineVerständigungmit demRichter nicht möglichund ist für ihn
ein gesetzlicherVertreternichtvorhanden,so ist auf Antrag der Aufsichtsbehörde
von demAmtsgericht,in dessenBezirk der RichterseinendienstlichenWohnsitz
hat, ein Pfleger zu bestellen.Die EröffnungnachAbs. 2 hat an den Pfleger
oderan den gesetzlichenVertreterzu erfolgen.“
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31.

Der Artikel 73 erhält folgendenweiterenAbsatz:
„Ist dieEröffnungan denPflegeroderan dengesetzlichenVertretergemacht

worden, so ist die EntscheidungnachAbs. 1 auchdann herbeizuführen,wenn
Erinnerungennichterhobenwordensind, vorausgesetzt,daß der Staatsminister
der Justiz die Sachenicht für beruhenderklärt.“ ·

32.

Dem Artikel 74 Abs. 2 ist folgenderneuerSatz beizufügen:
„Ist einPflegerodereingesetzlicherVertreterbestellt,so ist dieserzu hören.“

· 33.
Im Artikel 77 wird
1. demAbs. 2 folgenderneuerSatz beigefügt:

„Dasselbegilt im Falle desArtikel 4a Abs.3, fernerwenndie von dem
RichternachArtikel 4a Abs. 5 eingelegteBeschwerdeerfolglosbleibt.“

2. ZwischenAbs. 4 und5 wird folgenderneuerAbsatzeingefügt:
„Wird der AngeschuldigteaußerVerfolgung gesetztoder freigesprochen,so

könnendie ihm erwachsenennotwendigenAuslageneinschließlichder Kostender
Verteidigungder Staatskasseauferlegtwerden. Gleiches gilt im Falle des
Artikel 4a Abs.2, fernerdann, wenndie vom StaatsanwaltenachArtikel 4a
Abs. 5 eingelegteBeschwerdeerfolglosbleibt.“

34.

Im Artikel78 sinddieWorte:„viertenundsiebenten“zu ersetzendurchdieWorte:
„vierten,sechstenund siebenten“.

35.
Der Artikel 79 Abs. 3 Ziff. 1 erhält folgendeFassung:

„wenn er das fünfundsechzigsteLebensjahrvollendethat undseineVersetzung
in denRuhestandim Interesseder Rechtspflegeliegt oder wenn er durchein
körperlichesGebrechenoderSchwächeseinerkörperlichenodergeistigenKräfte zur
Erfüllung seinerAmtspflichtenunfähigist,“.

36.
Der Artikel80 wird aufgehoben.
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37.
Im Artikel 81 werden
1. die eingeklammertenWorte in Abs.1gestrichen.
2. Der Abs. 2 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:

„Die Zuständigkeitund das VerfahrenbemessensichnachdenVorschriften
diesesGesetzes.“

38.

Die Staatsregierungist ermächtigt,denText des Disziplinargesetzesfür richterliche
Beamtevom 26. März 1881, wie er sich aus den in demgegenwärtigenGesetzevor=
gesehenenAnderungenergibt, durchdas Gesetz=und Verordnungsblattbekanntzu machen,
hiebeidie Vorschriftender fünften, sechstenund siebentenAbteilung vor denVorschriften
der viertenAbteilungeinzustellen,eine fortlaufendeNumerierungderArtikel und dieRichtig=
stellungder Verweisungenvorzunehmenund denArtikel 83 des Gesetzeswegzulassen.

Soweit in Gesetzenauf die Vorschriftendes Dissziplinargesetzesfür richterlicheBeamte
verwiesenist, tretendie entsprechendenVorschriftendes durchdasJustizministeriumbekannt=
gemachtenTextesan ihreStelle.

Artikel 225.

Der Abs. 1 des Gesetzesvom 26. Oktober1887, die Erläuterungund denVollzug
des Titels II § 18 der Verfassungsurkundebetreffend,erhält folgendeFassung:

„Die von demReichsverweserprovisorischernanntenetatsmäßigenBeamten
sind währendderReichsverwesungnachMaßgabedesBeamtengesetzeszu behandeln
und erlangeninsbesonderenachAblauf der in denArtikeln 6, 186, 188 bis
190, 194 des BeamtengesetzesvorgesehenenDienstzeitdie Unwiderruflichkeitdes
Dienstverhältnisses.DiejenigenprovisorischenBeamten, derenDienstverhältnis
bei BeendigungderReichsverwesungbereitsunwiderruflichgewordenist, behalten
die hienacherworbenenHeimatsrechteund Rechteauf Ruhegehaltund Hinter=
bliebenenversorgungauch für denFall, daß die von demReichsverweseraus=
gegangenenErnennungenwiderrufenwerdensollten. Bei den in der Anlage 1
zum Beamtengesetzunter BuchstabeA aufgeführtenBeamtenund bei Notaren
kanndieErnennungnachBeendigungderReichsverwesungnichtwiderrufenwerden.“

Artikel 226.

Das Ausführungsgesetzvom 9. Juni 1899 zum BürgerlichenGesetzbuchewird dahin
geändert:
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I. Der Artikel 60 Abs. 4 Satz 1 erhält folgendeFassung:
„Die im Dienste einerGemeindeodereinesanderenKommunalverbandes

stehendenBeamtenhabendemVerbandedenSchadenzu ersetzen,der diesemaus
der Verletzungder Amtspflichtentsteht.“

II. In demzweitenSatzedesArtikel60 Abs.4 werdendieWorte:„desStaatesoder"
gestrichen.

III. Der Artikel 175 Abs. 3 wird aufgehoben.

Artikel 227.
Das Notariatsgesetzvom 9. Juni 1899 wird dahin geändert:
I. Dem Artikel 75 Abs. 1 wird folgenderweitererSatz beigefügt:

„VerstößtdieTat auchgegeneinStrafgesetz,soverjährtdieStrafverfolgung
des Dienstvergehensnicht, bevordie Strafverfolgungder Straftat verjährtist."

II. Im Artikel 78 Abs. 1 werdennachdemWorte „erhoben“die Worte eingefügt:
„oder ist in einemmilitärgerichtlichenVerfahrendie Anklage verfügtworden“.

III. Der Artikel 84 Abs. 1 erhält folgendeFassung:
„Die Vorschriftender Artikel 12 bis 34, 34a, 35, 36, 36a,

37 bis 50, 52 Abs. 1, 54 Abs. 2 bis 6, 55, 55a, 56, 58 des Gesetzes
vom 26. März 1881 in der Fassungdes Artikel 224 des Beamtengesetzes
findenauf das DisziplinarverfahrenentsprechendeAnwendung.“

IV. ZwischenAbs.3 undAbs.4 desArtikel90 wird folgenderneuerAbsatzeingefügt:
„Wird der AngeschuldigteaußerVerfolgung gesetztoder freigesprochen,so

könnendie ihm erwachsenennotwendigenAuslagen einschließlichder Kostender
Verteidigungder Staatskasseauferlegtwerden.“

V. Im Artikel 92 Ziff. 2 werdennachdemWorte „eröffnet“die Worte eingefügt:
„oder in einemmilitärgerichtlichenVerfahrendie Anklageverfügt".

Artikel 228.
§ 17 Abs.2 Satz 2 desFinanzgesetzesvom 30. Juni 1900 erhält folgendeFassung:

„Die Höhe diesesZuschusseswird durchdieBudgets der einzelnenFinanz=
periodenfestgesetzt.“

Artikel 229.

Das Schulbedarfgesetzvom28. Juli 1902 wird dahingeändert:
I. In demArtikel 18 werden
1. in demzweitenunddrittenSatzedesAbs.2 dieWorte:„nichtpragmatischangestellte
Lehrpersonal“ersetztdurchdieWorte: „nicht etatsmäßigangestellteLehrpersonal“;
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2. in Abs.3 dieWorte: „in nichtpragmatischeoderpragmatischelehramtlicheStaats=
stellen“ersetztdurchdie Worte: „in etatsmäßigelehramtlicheStaatsstellen"“.

II. In demArtikel 19 werden
1. in demerstenSatze desAbs.2 dieWorte: „das nichtpragmatischangestellteLehr=
personal“ersetztdurchdieWorte: „das nichtetatsmäßigangestellteLehrpersonal“;

2. in demzweitenSatze des Abs. 2 die Worte: „in Elementarfächernangestellt"
ersetztdurchdie Worte: „in Elementarfächernnichtetatsmäßigangestellt";

3. in demerstenSatzedesAbs.7 dieWorte:„in pragmatischelehramtlicheStellungen“
ersetztdurchdie Worte: „in etatsmäßigelehramtlicheStellungen“.

Artikel 230.

Die zur Ausführung diesesGesetzeserforderlichenVorschriftenwerden,soweitnichts
anderesbestimmtist, von denMinisterien erlassen.

Gegebenzu Hohenschwangau,den 16. August 1908.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. u.Miltner. Dr. v.Wehner. v. Frauendorfer, v. Pfaff.
Frhr. v.Horn. v.Grettreith.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Wegs-Is-

Verzeichnis

A. der etatsmäßigenBeamten,die sofortmit ihrer
nennungunwiderruflichsind,

B. derBeamten,dienacheineretatsmäßigenMenstzeitvon
drei Jahren unwiderruflichsind.
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1.
2.

hofs. 1

Die MitgliederdesOberstenRechnungshofs.
Die ständigenMitglieder des Landes=
versicherungsamtsim Hauptamte.

S##=

*

GesandtemitdemGehaltederRegierungs-22.
präsidenten. 23.

Präsidentender Kreisregierungen. 24.
PräsidentdesOberkonsistoriums. 25.
Präsidentder GeneraldirektionderZölle
und indirektenSteuern. 26.

Ministerialdirektoren.
GeneralstaatsanwaltdesOberstenLandes==27.
gerichts. 28.

GeneralstaatsanwaltdesVerwaltungs= 29.
gerichtshofs. ·

.PräsidentenderEifenbahndirektionen.30.

. Ministerialräte.
GeheimeLegationsräteI. Klasse. 31
Oberbergdirektor.
OberstaatsanwältederOberlandesgerichte32
Polizeipräsident. 33
Oberlandstallmeister. 34
Direktor des StatistischenLandesamts. 35
DirektorderFlurbereinigungskommission.36
Direktor des HydrotechnischenBureaus
DirektordesReichsarchivs.
DirektorenderRegierungen,Kammerndes37.
Innern. 38.

Chef des Gendarmeriekorps. 39.
Direktor derHof=undStaatsbibliothek.
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DirektorderAkademiederbildendenKünste.
Direktor der Gemäldegalerien.
Konsistorialdirektorin Speyer.
GeneraldirektorderBergwerks=,Hütten=
und Salinen=Verwaltung.

Direktor der Staatsschuldentilgungs=
anstalt.

Direktor der Rechnungskammer.
Direktor des Katasterbureaus.
Direktorender Regierungen,Kammern
der Finanzen.

Direktorender Regierungen,Kammern
der Finanzen, Forstabteilungen.

der Zölle und indirektenSteuern.

gerichts,der Oberlandesgerichteund
Landgerichte.

Zentralwohnungsinspektor.
Landesinspektorfür Tierzucht.
StaatsanwältedesVerwaltungsgerichts=
hofs.

..



Direktor der Polizeidirektion.
Rektorender humanistischenGymnasien.
Rektorender Realgymnasien.
Direktor der Akademieder Tonkunst.
Direktor des Nationalmuseums.
DirektordesGeneralkonservatoriumsder
Kunstdenkmaleund Altertümer.

DirektorderAkademiefür Landwirtschaft
und Brauerei.

Direktor des Technikumsin Nürnberg.
Oberkonsistorialräte. ·
Direktor des Hauptmünzamts.
Regierungsräte. l
Legationsräte.
Räte desGeheimenHaus=und Staats=
archivs.

Oberbergräte.
Regierungs=und Gewerberäte.
Direktorender Strafanstalten.
Räte desHydrotechnischenBureaus.
Räte des Reichsarchivs.
SteuerrätederFlurbereinigungskommission.
Landtagsarchivar.
KanzleidirektorderKammerderReichsräte.
BureauvorstandderKammerderAbge=
ordneten.

VorstanddesStenographischenInstituts.
Direktor des ArbeitshausesRebdorf.
DirektorderAgrikulturbotanischenAnstalt.
Direktor der Moorkulturanstalt.
II. DirektorenderUntersuchungsanstalten
für Nahrungs=und Genußmittel.

Landgestütstierarzt.
Landstallmeister.
Gestütsdirektoren.
Chef der Schutzmannschaft.
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Chefs der Gendarmeriekompagnien.
OrdentlicheProfessorenderUniversitäten.
OrdentlicheProfessorender Technischen
Hochschule.

OrdentlicheProfessorenderTierärztlichen
Hochschule.

OrdentlicheProfessorender Lyzeen.
Professorender Akademieder bildenden
Künste.

Konrektorender humanistischenGym=
nasien.

Konrektorender Realgymnasien.
Direktor der Zentralturnlehrerbildungs=
anstalt. ·

Direktorender Kunstgewerbeschulen.
Direktoren der vollen Lehrerbildungs=
anstaltenundderSchullehrerseminare.

Direktor der Baugewerkschulemit Ge=
werbelehrerinstitutin München.

Direktor der MeteorologischenZentral=
station.

Direktor der GraphischenSammlung.
Direktor der EthnographischenSamm=
lung.

Direktor des Münzkabinetts.
OberbibliothekarederHof=und Staats=
bibliothek. .
Oberbibliothekareder Universitäten.
Konsistorialräte.
Oberberg-und Salinenräte.
Forsträte.
OrdentlicheProfessorender Forstlichen
Hochschule.

Steuerräteder Regierungen.
Steuerrätedes Katasterbureaus.
Vorstandder Zentralstaatskasse.
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Vorständeder Rentämter mit Kasse=
abteilung.

Vorständeder Hauptzollämter.

der Zölle und indirektenSteuern.
Direktor des Hofbräuamts.
Oberposträte.
Bezirksamtmänner.
Syndici der Hochschulenund derAka=
demien.

DirektorderMusikschuleWürzburg.
ProfessorenderAkademiederTonkunst.
ProfessorenderAkademiefür Landwirt=
schaftund Brauerei.

Oberbibliothekarin Bamberg.
Regierungsassessoren.
LegationssekretäreI. Klasse.
Berginspektoren.
Oberbergamtsassessoren.
Gewerberäte.
Inspektorender Strafanstalten.
InspektorenderGerichtsgefängnisse.
LandwirtschaftlicheFachberater.
Bauamtmänner.
VorständederSektionenfür Wildbach=
verbauung.

Kreisarchivare.
Landgerichtsärzte.
Steuerassessorender Flurbereinigungs=
kommission.

ObergeometerderFlurbereinigungskom=
mission.

Polizeihauptmann.
Gendarmerie=Hauptmänner.
Professoren der humanistischenGym=
nasien.
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Professorender Realgymnasien.
Professorender Kunstgewerbeschulen.
Professorendes Technikumsin Nürn=
berg.

Professorender Baugewerkschulemit
Gewerbelehrerinstitutin München.

Universitätsrentamtmänner.
Universitätsforstmeister.
Universitätsmusikdirektorin Erlangen.
VorstandderHebammenschulein Bam=
berg. .
Professorender Hebammenschulen.
Konservatorender Kommission für
internationaleErdmessung.

KonservatorenderMeteorologischenZen⸗
tralstation.

KonservatorenderGeneralkonservatorien
Konservatorendes Nationalmuseums.
KonservatorenderGemäldegalerien.
Konservatorender GraphischenSamm=
lung.

Bibliothekareder Hof= und Staats=
bibliothek.

BibliothekarederUniversitätsbibliotheken.
Bibliothekareder BibliothekderTech=
nischenHochschule. »

Bibliothekareder Bibliothek in Bam⸗
berg.

Rentamtmänner.
Forstmeister.
Bergmeister.
Hüttenverwalter.
Salineninspektoren.
Oberingenieurder Hochofenanlagein
Amberg.



Hauptkassierder General=Bergwerks=
und Salinen=Administration.

Steuerassessorender Regierungen.
Steuerassessorendes Katasterbureaus.
Vorständeder Messungsämter.
Obergeometerdes Katasterbureaus.
Hauptzollamtsverwalter.
Zollinspektoren.
Steuerinspektoren.
Zentralzollkassier.
Hauptkassiereder Staatsschuldentil=
gungsanstalt. "

Kreiskassiere.
Kontrolleurder Zentralstaatskasse.
RechnungskommissäredesOberstenRech⸗
nungshofs.

Münzwardein.
Weingutsinspektor.
Direktionsräte der Staatseisenbahn=
verwaltung.

Obergeometerder
verwaltung.

Posträte.
Postamtsdirektoren.
Telegraphenamtsdirektoren.
Telephonamtsdirektoren.
Geologender GeognostischenUnter=
suchung.

Staatseisenbahn=

für Nahrungs=undGenußmittel.
AssessorendesStenographischenInstituts.
Präfektender Lehrerbildungsanstalten.
AußerordentlicheProfessorender Uni=
versitäten.

AußerordentlicheProfessorender Tech=
nischenHochschule.
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AußerordentlicheProfessorender Tier=
ärztlichenHochschule.

AußerordentlicheProfessorenderLyzeen.
HauptkassekontrolleurederUniversitäten.
AußerordentlicheProfessorender Forst=
lichenHochschule.

Zentralzollkassekontrolleur.
Hauptzollamtskontrolleure.
Kreiskassekontrolleure.
HauptkassekontrolleurderGeneral=Berg=
werks=und Salinen=Administration.

Hauptkassekontrolleureder Staatsschul=
dentilgungsanstalt.

Oberbuchhalterder Staatsschuldentil=
gungsanstalt.

LegationssekretäreII. Klasse.
Assessorendes GeheimenHaus=und
Staatsarchivs.

Oberbergamtsmarkscheider.
Bergamtaassessoren. -
Assessorender GeognostischenUnter=
suchung.

Gewerbeassessoren.
Gewerbeinspektoren.
Assessorender Strafanstalten.
Hausgeistlicheder Strafanstalten.
Hausgeistlicheder Gerichtsgefängnisse.
Hausärzteder Strafanstalten.
HausärztederGerichtsgefängnisse.
Bezirksamtsassessoren.
Bauamtassessoren.
Reichsarchivassessoren.
Kreisarchivassessoren.
Assessorender Arbeitshäuser. ·
AssessorenderAgrikulturbotanischenAn⸗
stalt.
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Assessorender Moorkulturanstalt.
SekretäredesVerwaltungsgerichtshofs.
Bezirksärzte.
Zentralimpfarzt.
Bezirkstierärzte.
Gestütstierärzte.
Bezirkskulturingenieure. ·
Geometerder Flurbereinigungskommis=
sion.

VorständederStaatserziehungsanstalten.
Hausgeistlicheder Arbeitshäuser.
Hausgeistlicheder Staatserziehungs=
anstalten.

Polizeioffiziere.
Gendarmerieoffiziere.
Universitätsbauassessoren.
Oberärzteder Universitätskliniken.
Mit Beamteneigenschaftausgestattete
AssistentenundLektorenderHochschulen.

Gymnasiallehrerderhumanistischenund
derRealgymnasiensowiesonstigeLehrer
an diesenAnstaltenmit akademischer
Vorbildung.

Lehrerder Akademieder Tonkunst.
LehrerderAkademiefür Landwirtschaft
und Brauerei. -

LehrerderMusikschulein Würzburg.
Seminarlehrer,Präparandenhauptlehrer,
SeminarschullehrerundPräparanden=
lehrer mit akademischerVorbildung.

Lehrerder Kunstgewerbeschulen.
ReallehrerdesTechnikumsin Nürnberg.
Reallehrer der Baugewerkschulemit
Gewerbelehrerinstitutin München.
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Lehrer der Zentralturnlehrerbildungs=
anstalt.

Landwirtschaftslehrer.
Kustodender Kommissionfür inter=
nationaleErdmessung.

KustodenderMeteorologischenZentral=
station.

Kustoden
Kustoden

der Generalkonservatorien.
des Nationalmuseums.

Kustodender Gemäldegalerien.
Kustodender GraphischenSammlung.
KustodenderHof=undStaatsbibliothek.
Kustodender Universitätsbibliotheken.
KustodenderBibliothekderTechnischen
Hochschule.

Kustodender Bibliothekin Bamberg.
FinanzassessorenderRegierungen,Kam=
mernderFinanzen,undderRechnungs=
kammer.

Rechnungskommissäreder Regierungen,
Kammern der Finanzen, und der
Rechnungskammer.

Rentamtsassessoren.
Finanzassessorender Verwaltung der
Zölle und indirektenSteuern.

Rechnungskommissäreder Verwaltung
derZölle und indirektenSteuern.

Zolloberkontrolleure.
Steueroberkontrolleure.
Grenzoberkontrolleure.
Forstamtsassessoren.
Kreisgeometer.
Geometerder Messungsämter.
Geometerdes Katasterbureaus.
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Salinenämter.
TechnischerAssessordesHauptmünzamts.
Eisenbahnassessoren. 6
Eisenbahngeometer.
ChemikerderStaatseisenbahnverwaltung.·
Postassessoren.

Google

Landesgerichts,derOberlandesgerichte,
Landgerichte,AmtsgerichteundStaats⸗
anwaltschaftensowie Amtsanwälte,
welchedie zweitePrüfung für den
höherenJustiz=undVerwaltungsdienst
bestandenhaben.
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Verzeichnis

—

#S

A. K. Versicherungskammer.

Präsident. 4. Regierungsassessoren.
Oberregierungsräte. 5. Oberinspektoren.
Regierungsräte. 6. Bezirksamtsassessoren.

B. K. Wasserversorgungsbureau.

Direktor. |1 4. Geologen.
Raäte. 5. Assessoren.
Bauamtmänner.
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Anlage III.

Verzeichnis

P—

i39.J□

Rektorender Oberrealschulen.
Konrektorender Oberrealschulen.
Rektorender Realschulenund der Progymnasien.
Rektorder KreisbaugewerkschuleKaiserslautern.
Rektorender landwirtschaftlichenMittelschulen.
Professorender Oberrealschulen,Progymnasien,Realschulenund landwirtschaftlichen
Mittelschulen.
Subrektorender Lateinschulen.
Vorständeder Kreisackerbauschulen.
Reallehrerder Oberrealschulen,Gymnasiallehrerder Progymnasienund sonstigeLehrer
an diesenAnstaltenmit akademischerVorbildung,ReallehrerderRealschulen,Studien=
lehrerderLateinschulen,LehrerderKreisbaugewerkschuleKaiserslautern,Reallehrerderland=
wirtschaftlichenMittelschulen,LehrerderKreisackerbauschulenmit akademischerVorbildung.

127“
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Verzeichnis

von drei Jahren unwiderruflichsind.

Militär=Intendanten.
Militäranwalt beimReichsmilitärgerichte.
Oberintendanturräte.
Intendanturräte.
Oberingenieurbei der Inspektionder
TechnischenInstitute. 1

Intendantur=Assessoren.

Oberstabsveterinäre.
Stabsveterinäre.
Korpsstabsapotheker.
Stabsapotheker.
Ingenieureund Chemikerbei den tech=
nischenInstituten.

15. Militärbauinspektoren.

Go gle
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Königlich Allerhöchste Verordnung, die Ssbaltsverhöliase=der etatsmäßigenStaatsbeamten
betreffend

Im NamenSeinerMajestütdesKönigs.

Zuitpol!.
umSoettesGnedenguiglicherPringvonBauern,

W
Wir findenUns bewogen,hinsichtlichderGehaltsverhältnisseder elenehibenStaats=

beamtenzu verordnen,was folgt:

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. -

Die GehaltederetatsmäßigenStaatsbeamtenbemessensich,unbeschadetUnseres Rechtes
nach Maßgabeder Bestimmungendes Beamtengesetzesin einzelnenFällen eineabweichende
Verfügungzu treffen,nachder in der Anlage beigefügtenGehaltsordnung.

82.

Die Einreihungin die einzelnenKlassenderGehaltsordnungist lediglichfür dieHöhe
des Gehalts, nicht aber für denDienstrangder Beamtenmaßgebend.

§ 3.

Den Beamtender Verkehrsverwaltung,die sich auf Grund der Gehaltsordnungim
Genuß eines pensionsfähigenNebenbezugsbefinden,bleibt im Falle ihrer Überführungin
eineStellung, mit der nachder Gehaltsordnungein solcherNebenbezugnicht verbundenist,
das im Zeitpunkteder ÜberführungsichberechnendepensionsfähigeDiensteinkommenfür den
Fall ihrer Versetzungin denRuhestandso langegewahrt,als das pensionsfähigeDienst=
einkommenin der neuenStellung geringerwäre.

II.überleitungsbestimmungen.
84.

Die EinweisungderStaatsministerin dieihnennachderGehaltsordnungzukommenden
GehaltsbezügebehaltenWir Uns vor.

Google
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Wegen derÜberleitungder übrigenam 1. Januar 1909 im Dienstebefindlichen
Beamten in die Klassender Gehaltsordnunghabendie zuständigenStaatsministerienim
Benehihenmit demStaatsministeriumder Finanzendas Weiterezu verfügen.

Für dieUberleitungderBeamten,für die in derGehaltsordnungsteigendeGehalte
vorgesehensind, habennebenden Vorschriftendes Artikel 211 Abs. 2 bis 7 und des
Artikel 217 des Beamtengesetzesdie nachstehendenGrundsätzeMaß zu geben:

1. Die Beamten,hinsichtlichderendieEinteilungin derGehaltsordnungim wesentlichen
mit der Einteilung der bisherigenGehaltsregulativeübereinstimmt,sind unter Anrechnung
der vollenDienstzeit, die sie in der von ihnenam 1. Januar 1909 bekleidetenDienstes=
stellungzurückgelegthaben,in dieKlassenderGehaltsordnungüberzuleiten.

2. Die Beamten,die durchdie Gehaltsordnungden bisherigenGehaltsregulativen
gegenüberin einehöhereKlassegehobenwerden,habenzunächstdenAnfangsgehaltder neuen
Klassezu erhalten.BleibtjedochdieserGehalthinterdemGehaltezurück,dersichnach
Maßgabeder Gehaltsordnungberechnenwürde, wennder Beamte in der Klasseverblieben
wäre, die nach der Gehaltsordnungseiner bisherigenKlasse entspricht,so hat er diesen
Gehalt zu erhalten. .

3. Soweit durchdie GehaltsordnungmehrereKlassender bisherigenGehaltsregulative
in eineKlassevereinigtwerden,fsinddie Beamten

a. unter Anrechnungder vollenDienstzeit,die sie in den vereinigtenKlassenzurück=
gelegthaben,in die Klassender Gehaltsordnungüberzuleiten,wennder künftige
Aufangsgehaltder Anfangsbesoldungder bisherigenunterstenKlasse sichnähert
odervon derAnfangsbesoldungder bisherigenunterenund der bisherigenoberen
Klassegleichweit entferntist, ·

b. unter Anrechnungnur der in der höherenDienstesstellungzurückgelegtenDienstzeit
in dieKlassenderGehaltsordnungüberzuleiten,wennderkünftigeAnfangsgehalt
derAnfangsbesoldungder bisherigenhöherenKlassesichnähert. Bleibt jedoch
der indem letzterenFalle sichberechnendeGehalthinterdemGehaltezurück,der
sichnachMaßgabeder Gehaltsordnungberechnenwürde, wenn der Beamtein
der Klasseverbliebenwäre,die nachderGehaltsordnungseinerbisherigenKlaffe
entspricht,so hat er diesenGehalt zu erhalten.

4. Die Steuerassessorenund die Obergeometerder Flurbereinigungskommission,die
SteuerassessorenderKreisregierungen,dieSteuerassessorenund dieObergeometerdesKataster=
bureaussind unterAnrechnungder halbenDienstzeit,die sie in dieserDienstesstellungoderin
einerihr gleichzu achtendenDienstesstellungzurückgelegthaben,in dieKlasse9 derGehalts=
ondu#nugüberzuleiten.Bruchteile unter einemMonat, die sich bei der Feststellungder
halbenDienstzeitergeben,sind als voller Monat zu rechnen.
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5. Im übrigenhabenbei der Uberleitungder Beamten in die Klassender Gehalts=
ordnungdie Vorschriftendes Artikel 26 Abs. 3 bis 5, des Artikel 27 Abs. 2 bis 4,
desArtikel28 Abs.1 bis 4 undAbs.6, derArtikel29 bis 32, desArtikel34 Abs.2,
desArtikel36, desArtikel183 Abs. 2 Ziff. 1 Satz 2 undZiff. 2 bis 4 sewiedes
Artikel 184 des BeamtengesetzesentsprechendeAnwendungzu finden. Für die Festsetzung
des Gehalts nachdemArtikel 30 des Beamtengesetzesist nur die unmittelbar vor der
letztenBeförderunginnegehabteDienstesstellungin Betrachtzu ziehenund auch für piese
derGehaltnachMaßgabederGehaltsordnungzu berechnen.

6. Soweit die AnwendungvorstehenderGrundsätzefür einzelneBeamtezu Unzuträg=
lichkeitenführen sollte, sind die Staatsministerienermächtigt,denGehalt vieserBeamten
im Benehmenmit demStaatsministeriumder Finanzenbesondersfestzusetzen.

7. Die Beamten der Klassen5 bis 13 sind von der Erreichungdes Gehalts der
beidenletztenDienstaltersstufen,dieBeamtender Klassen14 bis 30 von derErreichungdes
Gehalts der letztenDienstaltersstufeihrerKlasseimZeitpunktederUberleitungzunüchstaus=
geschlossen.Die Beamtender Klassen5 bis 13 könnendieVorrückungin denGehalt der
vorletztenund der letztenDienstaltersstufeihrer KlasseerstnachZurücklegungeinerweiteren
Dienstzeitvon drei und beziehungsweisesechsJahren, die BeamtenderKlassen14 bis 30
die Vorrückungin denGehalt der letztenDienstaltersstufeihrerKlasseerstnachZurücklegung
einer weiterenDienstzeit von drei Jahren nach dem Inkrafttreten der Gehaltsordnung
erreichen.

.
Den etatsmäßigenBeamten, derenGesamteinkommenden Jahresbetragvon drei=

tausendMark nichtübersteigt,wird, soweitsie durchdieGehaltsordnungnicht um acht
vomHundertdesbisherigenregulativmäßigenAnfangsgehaltsdervonihnenam1. Januar 1909
bekleidetenDienstesstellungaufgebessertwerden,bis zur HöhediesesSatzes und bis zum
Betragevon dreitausendMark auf dieDauer derBekleidungdieserStellung einebesondere
nichtpensionsfähigeZulage gewährt.Die Zulage wird diesenBeamtenmit vorstehenderEin=
schränkungauchim Falle ihrerÜberführungin eineandereDienstesstellunggewährt,soweit
sie in diesereinegeringereBesoldungbeziehenwürden,als sie erhaltenhätten,wennsie in
der vorherbekleidetenDienstesstellungverbliebenwären.

Der JahresbetragdieserZulagen ist nach obenso abzurunden,daß bei Teilung
durchdrei sichvolleMarkbeträgeergeben.

In Bezug auf denBeginn, die Zahlung und die EinziehungdieserZulagen haben
die Vorschriftendes Artikel34 Abs. 2 bis 4 des BeamtengesetzesentsprechendeAnwendung
zu finden.
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III. Schlußbestimmungen.

§ 6.

Diese Verordnungtritt am 1. Januar 1909 in Kraft.
Gleichzeitigtretenalle entgegenstehendenVorschriften,insbesonderedieVerordnungvom

11. Juni 1892, die Gehaltsbezügeder pragmatischenStaatsdienerbetreffend,die Ver=
ordnungvom 26. Juni 1894, die Dienstverhältnisseder nichtpragmatischenStaatsbeamten
und Staatsbedienstetenbetreffend,§ 7 Abs. 1 der Verordnungvom 10. Mai 1903, die
Neuorganisationder Rentämterbetreffend,und die Verordnungvom 11. August 1904,
die Besoldungender Staatsbeamtenund Staatsbedienstetenbetreffend,außerKraft.

§ 7.

Die Staatsministerienhabendie zum Vollzuge dieserVerordnungerforderlichenVor=
schriftenzu erlassen.

Vorderriß, den6. September1908.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v. Wehner. vu.Frauendorfer.
v. Pfaff. v. PHrettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
An dessenStatt:

Ministerialrat Sendel.
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Anlage.

Gchaltsordnung

für die

cEtatsmäßigenStaatsbeamten.

128
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28
z3 Beamtenklasse

—

1Staatsminister...........·.................

2PräsidentdesOberstenLandesgerichts.·.......·...·.....

PräsidentdcsVerwaltungsgerichtshofs..................

sGesandtemitdemGehaltederRegierungspräfidenten....·.......

PräsidentenderOberlandesgerichte...-...............

PräsidentenderKreisregierungen2)....................

PräsidentdesOberkonfistoriums...................

PräsidentdesOberstenRechnungshofs.................
PräsidentderGeneraldirektionderZölleUndindirektenSteuern......

4Ministerialdirektoren3)........................ g

Senatspräsidenten ·Generalstaatsanwalt 1 des OberstenLandesgericht

Senatspräsidenten .
Generalstaatsanwalt des Verwaltungsgerichtshosssss

Präsidentender Eisenbahndirektieen:⅛:

Goccgle
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Fester
Gehalt Bemerkungen

2400007

15000

14000

12000

1)Die Staatsminister erhalten außerdemfreie Dienstwohnungund in Ermanglung einer solchen
eine nichtbenstonssähigeWohnungsentschädigungim Jahresbetragevon 5000 t, ferner einen
nichtpensionsfähigen Repräsentationsbezug,der für den Staatsminister des K. Hauses und
des Sllußern jährlich 16 000 .XA, für jeden der übrigen Staatsminister jährlich 5000 A
eträgt.

2) Die Präsidenten der Kreisregierungen erhalten außerdemfreie Dienstwohnungund einen
nichtpensionsfähigenRepräsentationsbezugim Jahresbetragevon 3600 M.

*) Der mit der Vertretung eines Staatsministers als Staatsrat betraute Ministerialdirektor
erhält neben seinemGehalt eine nichtpensionsfähigeZulage im Jahresbetragevon 2400 A.

128*
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Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

r—'di Ministerialräte1)de„e#⅛4

GeheimeLegationsräteI. KlasseeK
Oberbergdirekttotooonananarr ......

Senatspräsidenten .Oberstaatsanwälte—der Oberlandesgerichtt .

Präsidentender Landgerichtttt####
Präsident des AmtsgerichtsMünchell

Präsident des Landesversicherungsaunttsss
Polizeipräsident... zg ......
Oberlandstallmeiste ... ...
Direktor des StatistischenLandesamts. . . . .. ....
DirektorderFlurbereinignngskommiffion.·............. .
DirektordesHydrotechnifchenBureaus.................
DirektordesReichsarchivs.........·........·.. .
DirektorenderRegierungen,Kammerndeannern........... .
ChefdesGendarmeriekorpS.............··.....

DirektorderAkademiederbildendenKünfte..............
DirektorderGemäldegalekien.....................
KonsistorialdirektorinSpeher......... ·...........

GeneraldirektorderBergwcrks-,Hütten-undSalinenverwaltung.....
DirektorderStaatsschuldentilgungsanstalt........... .
DirektorderRechnungskammcr...................
DirektordesKatasterbureaus....................
Direktorendchegierungeci,Kammerndchinanzen...........

RegierungsdirektorcnderGeneraldirektiotiderZölIeundindirektenSteuern4)

Obekpostdirektoreti........................

Cogle
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Steigende Gehalte:

1.—3. vom4. Hvom7. vom10. vom13.1vom16. Bemerkungen

Dienstjahr

M A M AM AM A

1)Einschließlichder technischenMinisterialräte.
„) Der mit der Vertretung eines Staatsministers als
Staatsrat betrauteMinisterialrat erhält neben seinem
Gehalt einenichtpensionsfähigeZulage im Jahresbetrage
von 1200 M.

8 400 9000 9 600 10200 10800 11400

8) Vorständeder Regierungsforstabteilungen.
4) Abteilungsvorstände.
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Beamtenklasse
Klasse

derGehaltsordnung

Oberregierungsräte1)

GeheimeLegationsräteII. Klasse .
Zentralinspektor für Fabrikenund Gewerbe

Räte ·

Staatsanwälte desOberstenLandesgerichts
Vorständeder Amtsgerichtemit Bezirkenvon mehr als 100000 Einwohnern?)

Zentralwohnungsinspektor
Landesinspektorfür Tierzucht

Räte besVerwalt sgerichtshofs
Staatsanwälte es Verwaltungsgerichtshofs=
Direktor der Polizeidirektion )J. ......

Rektorender humanistischenGymnasien
Rektorender Realgymnassen
Direktor der Akademieder Tonkunst
Direktor des Nationalmusemm ..
Direktor des Generalkonservatoriumsder KunstdenkmaleundAltertümer
Direktor der Akademiefür Landwirtschaftund Brauere
Direktor des Technikumsin Nürnberg .
Oberkonsistorialräte ..

Direktor des Hauptmünzamts
Räte des OberstenRechnungshofs

Oberregierungsräteder Verkehrsverwaltung 44)

Dieser Klasse sind auch die Oberregierungsräte der Regierungen, Kammern des Innern, und der
Generaldirektionder Zölle und indirektenSteuern sowiederOberbibliothekarder Hof- und Staats=
bibliothek,diezurzeitdieBesoldungnachKlasseIII desGehaltsregulativsvom 11. Juni 1892 beziehen.
fernerdie derzeitigenLyzealrektorenfür ihre Person zuzuteilen;ebensodie Generaldirektionsräteund
OberposträteältererOrdnung mit demAbmaße,daß diesezunächstin denGehalt der drittenDienst=
altersstufeeingen,iesenwerden und ihnen nach einer weiterendreijährigenDienstzeitder Gehalt der
vierten Dienstaltersstuseals Höchstgehaltgewährt wird.

Google * rrne. —
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Steigende Gehalte:

I
1.—3.vom4.3vom7. omto.vom113.vom6. Bemerkungen

I

Dienstjahr

Al A AMA AMA MA M

1)Einschließlichder technischenOberregierungsräte.

) Nach der jeweiligen letztenVolkszählung.

EEIIII
720077008200 870092009600

) Einschließlich der Abteilungsvorstände der Eisenbahndirektionen und
der Oberpostdirektionen,ferner der Vorständeder zentralenAmter
der Verkehrsverwaltung,soweitsie nicht nachstehendbesondersvor=
getragensind.
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Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

— Regierungsrätettt) «..........·

Legationsräte.............................
NätedesGeheimenHaussundStaatsarchivs................
Oberbergräte.....................·.......
Regierungs-nndGewerberäte......................

Räte
Staatsanwälte
Direktoren
StellvertretendeDirektoren?) der Landgerichte... ...
I. Staatsanwälte
Vorständeder Amtsgerichtemit Bezirkenvonmehrals 40 000 bis 100000 Einwohnerns)
Abteilungsvorständeder in den Klassen5 und 6 bezeichnetenAmtsgerichte .
DirektorenderStrafanstalten4)......·. ...-..........

der Oberlandesgerichte... .. ...

Räte des HydrotechnischenBureaus........
Räte des Reichsarchiwvs.. .. ... s......
StenerrätederFlurbereinigungskommission.................
Landtagsarchivar....................·.... ...
KanzleidirettorderKammerderReichsräte.................
BureauvorstandderKammerderAbgeordneten............... .
VorstanddesStenographischeanstituts.................
DirektordesArbeitshansesRebdorf........·..........
DirektorderAgriknlturbotanifchenAnstalt........ f.........
DirektorderMoorkulturanstalt.....................
II. Direktorender Untersuchungsanstaltenfür Nahrungs=undGenußmitell
Landgestütstieranntt ... . . .. .·..
Landstallmeister.·....................... -.
Gestütsdirektoren..........................
ChesderSchutzmannfchaft......................
ChefsderGendarmeriekompagnien.....·.......·. ·

Cogle
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Steigende Gehalte:

1.—3. vom 4. vom 7./vom10. vom13. vom16.

Dienstjahr

Bemerkungen

———— A M

6000 650070007500|80008 400

Goccgle

1) Einschließlichder Kreismedizinalräte,Kreisbauräte, Kreistierärzte
und Kreiskulturingenieure.

2) Bei jeder Zivilkammer und jederStrafkammer je einer.

.) Nach der jeweiligenletztenVolkszählung.

4) Vorständeder größerenStrafanstalten.

129
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Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

OrdentlicheProfessorender Universitäten.. ....
OrdentlicheProfessorender TechnischenHochschllel .
OrdentlicheProfessorender TierärztlichenHochschule .......
OrdentlicheProfessorenderLyzeen1).................. .
ProfessorenderAkademiederbitdendenKünste....·.....··...
KonrettorenderhumanistischenGymnasien................
KonreltorenderRealgymnasien......................
DirektorderZentralturnlehrerbildungsanstalt................
DirektorenderKunstgewerbefchulen.............. .
Direktorender vollen Lehrerbildungsanstaltenund derSchullehrerseminare
Direktor der Baugewerkschulemit Gewerbelehrerinstitutin München
Direktor der MeteorologischenZentralstation. ..........
DirektorderGraphischenSammlung................·. .
DirektorderEthnoqraphischcnSammlung.....·...........
DirektordesMunzkabmetts........ .........·... .
Oberbibliothekareder Hof- und Staatsbibliothek .. ..
Oberbibliothekareder Universitäten ............ .
Konsistorialräte .......

OberbergsnndSalineiiräle..·....... ....·.......·
Forsträte...(......... ..............
OrdentlicheProfessorender ForstlichenHochschule .......
SteuerratederRegierungen,KammernderFmanzeci............·
SteuerrätederKatasterbureaus..-.,·...·...·.......
VorstandderZentralstaatskaffe.....................
Vorständeder Rentämtermit Kasseabteilung ....
Vorständeder Hauptzollinien
Vorstand der technischenLehr=und Prüfungsanstaltder Generaldirektionder Zölle und

indirektenSten ....... .
DirektordesHofbrauamts.....·.. ...............

Regierungsräte
Oberposträte der V

Dieser Klasse sind für ihre Person auch die Oberlandesgerichtsrätebei den Landgerichtenund
die Oberlandesgerichtsräteder Amtsgerichte,soweitsie nichtnachder neuenGehaltsordnungohnehin
in diese Klasse fallen, ferner der derzeitigeZentralzollkassierzuzuteilen.

erkehrsverwaltung ) ...·......



1. —3#. vom 4. vom7. vomlo. vomis vomis. Bemerkungen

Dienstjahr

iTTZTNJN “
1 i
! I

1) Die mit der Funktion von Rektoren betrauten ordentlichen Pro=
· » fessoren der Lyzeen erhalten neben ihrem Gehalt eine nichtpensions=

fähige Zulage im Jahresbetragevon 1200M.

1

1

I I

I

I)Abteilnngsvorftände.
600065007000750080008400

8) Einschließlich der Vorstände des Wagenamts und der beiden Ver=
kehrskontrollender Staatseisenbahnverwaltungsowie der Post=
anweisungskontrolle,ferner derVorständeder im Etat bezeichneten
wichtigstenInspektionen,PostämterI. Klasse,Telegraphen=undTele=

I phonämter.

129°“
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Klasseder
Gehaltsordnung

Beamterklasse

Bezirksamtmnnen::nn::

Syndici der Hochschulenund der Akademinieeen
Direktor der MusikschuleWürzucrreee
Professorender Akademieder Tonkssst:
Professorender Akademiefür LandwirtschaftundBrauetiiii
Oberbibliothekarin Bamberreeegg ·........ ".....

Regierungsaffesforen1)..........................

LegationssekretäreI.Klaffe........................
Berginfpektoren.................·..........
Oberbergamtsassessoren...... -..................
Gewerberäte....’..........................

Landgetichtsräte............................
Il.StaatsanwältederLandgerichte·............·......
Oberamtsrichter2)...........................
JnfpektorenderStrafanstalteti3)..............·.......
JnspektorenderGerichtsgesängnisse............·.......

LandwirtschastlicheFachberater......................
Bauamtmänner..........·................
VorständederSektionenfürWildbachverbauung·.............
Kreisarchivare...·........................
Landgerichtsärzte.....·............ -........
Steuerassessoren
Obergeometer)
Polizeihauplinmmmmß .
Gendarmerie-Hauptmänner.......................

der Flurbereinigungskommission.. .. ..



«·N:".—59·J-
Steigende Gehalte:

1.—3. vom4. vom7. voml0. vom13.voml!6. Bemerkungen

Dienstjahr

————————

5400 5900/6400 6900 74007800

1)Einschließlichder Kreisbauassessoren.

2) Einschließlichder AbteilungsvorständederAmtsgerichtemit Bezirken
von 500000bis 100000 Einwohnern.)

. 480053005800630068007200I)BorftündederlleinerenStrafanstalteii.

4)VorsitzendederFlnrbereinigungsansfchüssr.

Originalfrom
DigitizedbyGoogle UNIVERSITYOFMICHIGAN
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Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

Professorender humanistischenGymnasen
Professorender Realgymnasen
Professorender Kunstgewerbeschulen. .. .
ProfessorendesTechnikumsinNürnberg..................
Professorender Baugewerkschulemit Gewerbelehrerinstitutin Münche
Universitätsbauamtmiumen
Universitätsrentamtmänner.. z .....
Universitätsforstmeisteernrn:::
Universitätsmusikdirektorin Erlagggen
Vorstand der Hebammenschulein Bambeeeg
Professorender Hebammenschullen
Konservatorender Kommissionfür internationaleErdmessug ·
KonservatorenderMeteorologischenZentralstation..............
KonferoatorenderGeneralkonfervatorien....·..·.........
KonservatorendesNationalmuseums......·.............
Konfcrvatorendechmäldegalerien....................
KonservatorenderGraphischenSammlung.................
BibliothekarederHof-undStaatsbibliothek.................
BibliothekarederUniversitätsbibliotheken..................
BibliothelarederBibliothekderTechnischenHochschnle.......... ..
BibliothekarederBibliothekinBamberg.................

Rentamtmänner1)..........................
Forstineister.................. -...........
Bergmeister.............................
Hüttenverwalter...........................
Salineninspcktorcn.................·..·.·...
OberingenieurderHochofenanlageinAmberg........ —......
HauptkassierderGeneral-BergwerkssundSalincn-Administration.....
SteucrassessorenderRegieruiigen,KammernderFinanzen..........
SteuerassefforendcsKatasterbnreaus................. .
Obergeometerund Vorständeder Messungsämer
ObergeometerdesKatasterbureauass2s2s2s)nnn .

Goccgle



Steigende Gehalte:

1.—3. vom4. vom7. vom10.vom13.voml6. Bemerkungen

Dienstjahr

————————

480053005800/630068007200

2) Vorständeder Messungssektionen.

Oriqinal from
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IF Beamtenklasse
—1

Noch
9 Hauptzollamtsverwalter ............
Zollinspektoren . ...

Steuerinspektoren.
Zentralzollkassier ............
Hauptkassiereder Siccteichildeniltunheaniei ............
Kreiskassiere ............
Kontrolleur dergentralstaatskasse... ........
Rechnungskommissäredes Obersten* ....·.. ..
Munzivardein..... .......... .
Weingutsmfpektor

—.—-iDirektionsräte1) derStaatseisenbahnverwaltung
Obergeometer)

Posträte 3) .. . ..
Postamtsdirektorten
Telegraphenamtsdirektoten ..............
Telephonamtsdirektoren·..................

DieserKlassesind auchdie nicht dienstaufsichtführendenOberamtsrichter,der derzeitigeZentralzoll⸗
kassekontrolleursowiediejenigenRechnungskommissäreder Regierungen,Kammernder Finanzen, die
zurzeitden Gehalt einesRechnungskommissärsdesOberstenRechnungshofsbeziehen,für ihre Person,
dann die Oberinspektoren,Oberbauinspektorenund Obermaschineninspektorensowie die Oberpost=
inspektorender Verkehrsverwaltung zuzuteilen.

Goccgle .. A



Steigende Gehalte:

1.—3. 1vom. vom 7. voml0.

Dienstjahr

Bemerkungen

————

4800 /5 300°5800/6300 6800

I
l
I
I
I
I
I

7200

1)EinschließlichderInspektionsvorständederStaatseisenbahnverwaltung,
soweitsie nicht in die Klasse7 fallen.

2) Vorständeder Messungsbureausbei den Eisenbahndirektionen.

5) Einschließlichdes Vorstandesdes Verlagsamts.

130
Oriqinal from

ONIVERSTTYOF MICHICAN
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2 Beamtenklasse
*2

10Geelogen der GeognostischenUntersuchlnnnnrrr

Inspektorender Untersuchungsanstaltenfür Nahrungs=und Genußmittel

Assessorendes StenographischenInstitnttss

Präfektender Lehrerbildungsanstaleen ....

Lehrer der Zentralturnlehrerbildungsanstaltfür ihre Person zuzuteilen.

Google J 16% 1½



Nr.59. « 703

Steigende Gehalte:

1.—3.1vom4. vom?7.von 10.vemls vomls. don i0.bonia2 bomsb.dons. Bemerkungen

Dienstjahr

M M M M AM M M * M M. M.

I
I » I I

I I I

1 1 c

I I I I
. I · ·

I -i
8000350014000f450050001550060006500I7000I7200
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130“

Gocgle
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S
5

5 Beamtenklasse

AußerordentlicheProfessorender Universitäten .......
AußerordentlicheProfessorenderTechnischenHochfchule........... .
AußerordentlicheProfessorenderTierärztlichenHochschule-J...........
AußerordentlicheProfessorenderLyzeen.·............... .
HauptkaffekontrolleukederUniversitäten...................

AußerordentlicheProfessorenderForftlichenHochschule.........
Zentralzollkaffekontrolleur........................
Hauptzollanitskontrolleure............ ...........
Kreiskassekontrolleure................... ’.......
HauptkasfekontrolleurderGeneraliBergwekks-undSalinensAdmiiiistration.....

ggttpbtägsheäsxtrwllemefderStaatsfchuldentilgungsanstalt...........

DieserKlassesindauchderderzeitigeKassierderAkademieder Wissenschaften,der derzeitigeKassier
desKatasterbureausundderderzeitigeZahlmeisterderZentralstaatskassesowiedieDirektions· und Ober⸗
postassessorenfür ihrePerson, dann dieInspektoren,Postinspektorenund PostmeisterderVerkehrsverwaltung
zuzuteilen,diegenanntenBeamtenderVerkehrsverwaltungmit demAbmaße,daßfür siederGehalt der
dritten Dienstaltersstufeden Anfangsgehaltzu bilden hat und vom dreizehntenDienstjahr ab eine weitere
Dienstaltersstufemit 6500 . angefügtwird.

Go e · —···«··«".f



Nr. 59. 705

1.—3. vomé. vom7. vom0. vom13. voml6. Bemerkungen

I
3600I4100l4600

« I

I
I
I

I

I
I
l

I
I
;
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I

I
I
I
I

Cogle

*) Einschließlichdes Chemikersder BiologischenVersuchsstationfür
Fischerei.
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Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

LegationssekretäreII. Kassen:n: ...
Assessorendes GeheimenHaus=und Staatsarchlss
Oberbergamtsmarkscheden
Bergamtsassesorenn ......
Assessorender GeognostischenUntersuchn
Gewerbeassessorten ..·................
Gewerbeinfpektoren...·...·..................

Amtsrichter....·.........................
111.Staatsanwälte...........................
AssessorenderStrafanstalten......................

ssgägkeuchel der Strafanstaltenund derGerichtsgefängnisse.........

Bezirksamtsassessoren........................
Bauamtsassessoren.........·................. .-
Reichsarchivassefsoren..........................
Kreisarchivassessoen -·........... .
AfsefsorenderArbeitshäuser.......... ........... .
AssessorenderAgrikultnrbotanischenAnstalt...............
AsseffotenderMoorkulturanstalt............... ....
SekretäredesVerwaltungsgerichtshofs.................
Bezirksärzte) ............
Zentralimpfarzt1)..........................
Bezirkötierärzte1)..........................
Gestütstierärzte...............·..........
Bezirkskulturingenieure.........................
Flurbereinigungsgeometer2)........................
VotständederStaatserziehungsanftalten................ ..
HausgeistlichederArbeitshänfernndderStaatserziehungsaiistalten.......
Polizeioffiziere............................. .
Gendarmerieoffiziere...............·........ ..

Cogle



Nr. 59. 707

1.—3. vom4.

Dienstjahr

Bemerkungen

A MA AMA M #½
I
I
I
M

1) Die Bezirksärzte, der Zentralimpfarzt und die Bezirks=
tierärztebeziehennebenihrem Gehalte die ihnen verord=
nungsgemäßzugewiesenenGebühren.

*) Ausführende Geometer.
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’KlassederGehaltsordnung

Beamtenklasse

12 Universitätsbauassesrren
Oberärzteder Universitätskliniien
Die mit BeamteneigenschaftausgestattetenAssistentenund Lektorender Hochschulen1)
Gymnasiallehrerder humanistischenGymnasen
Gymnasiallehrerder Realgymnassen
Lehrerder Akademieder Tonkunstt. ..
Lehrerder Akademiefür Landwirtschaftund Brauereidz).......
Lehrer der Musikschulein Würzueegggg .

gxgxxggkkkchm der Lehrerbildungsanstaltenund Schullehrerseminare. . . ..

Hauptlehrerder Präparandenschlllen
Lehrerder Kunstgewerbeschulen
Reallehrerdes Technikumsin Nürnberraaoaoann
Reallehrerder Baugewerkschulemit Gewerbelehrerinstitutin München
Lehrerder Zentralturnlehrerbildungsanstant.. ...
Landwirtschaftslekheer
Kustoden der Kommission für internationale Erdmessugag
Kustodender MeteorologischenZentralstatttton
Kustoden der Generalkonservatooen: .
KustodendesNationalmufeums......................
KustodenderGemäldegalerien.....................
KustodenderGraphischenSammlung...........·..... ..
KustodenderHof-undStaatsbibliothek..................
KuftodenderUniversitätsbibliothek-i.............·......
KuftodenderBibliothekderTechnifchenHochschule............ .
KnstodenderBibliothekinBamberg..................

Gocgle



I Steigende Gehalte:

vom16.1.—3. vom4. vom7. bonlo. vomls. voml9. Bemerkungen

Dienstjahr

—□TJT

1) Einschließlichdes Apothekersim Reisingerianum.

5) Einschließlich des Assessorsder Saatzuchtanstalt.

3000 3500 4000 4500 5000 5500/6000

131
··· Originalfrom
DigitizedbyGoosgle UNIVERSITVOFMICHIGAN
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Beamtenklasse
Klasse

derGehaltsordnung

12 Finanzassessoren . . ·
RechnungskommissäkeIderRegierungen,KammernderFinanzen,undderRechnungskammer
Rentamtsassessoten ...

TITITZFÅYMUI der Verwaltungder Zölle und indirektenSteuern

Zolloberkontrolleureers
Steueroberkontrolleure (
Grenzoberkontrolleure
Forstamtsassessoren
Kreisgeometeer
Bezirksgeometertt)).
Katastergeometerh) .
Assessorender Berg=,Hütten=undSalinenämter
TechnischerAssessordes Hauptmünzamts

Eisenbahnassessoren
Eisenbahngeometer )
ChemikerderStaatseisenbahnverwaltung

Postassessotten::

DieserKlasse sind auchdie Hauslehrerder Strafanstalten, Arbeitshäuserund Staatserziehungs=
anstalten, die Zeichenlehrerder humanistischenGymnasien, die Turnlehrer der humanistischenund der
Real=GymnasiensowiedieRealienlehrerderWaldbauschulen,die zurzeitdenGehalt derKlasseTle des
Gehaltsregulativsvom 11. Juni 1892 beziehen,ferner die mit demGehaltevon Seminarlehrern
ausgestattetenPräparandenlebrer und die Offiziale der Verkehrsverwaltungfür ihre Person zuzuteilen.

%% 9v6 —
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1.—3. vom4.Ivom7.somo vomls.vomls. vom19. Bemerkungen

Dienstjahr

* # 5½# A M M

I

I

I
I
I

I
I I

I I I-
30003500 4000I 4500 5000 5500%6000. 1)Nebenbeamteder Messungsämter.

ç " ) AusführendeGeometer.

I

Cogle

131“
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Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

13 GeheimeRechnungskommissäre
GeheimeSekretäre Staatsministeren
GeheimeRegistratoren

GeheimeSekretäreder Gesandtschafeen

ObersekretärdesOberstenLandesgerichttss
Obersekretäreder Oberlandesgerichht

Hauptkassierder Landgestütsverwaltung.»................

KasfierderTechnifchenHochschule.....................
RechnungskommisfärdesOberkonsistoriums....·............

KassierdesHauptmünzamts.......................
JnspektordedHofbränamts.......................
Kurgarteainfpektor...........................

Oberbahnverwaltew..........................

Oberpostverwaltery··.................·.

DieserKlasseist auchder derzeitigeGeheimeSekretärdesStatistischenLandesamtsfür seinePerson
zuzuteilen.

Google I—



Nr. 59. 713

Steigende Gehalte:

1.—3. vom4. vom7. omlo. vom13.vom16. Bemerkungen

Dienstjahr

4200 4600|5000/400 800 6000

. *) Einschließlich der technischenOberbahn- und Oberpostverwalter.

Gocgle
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Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

14 Sekretäre I ...
Registratoren ! der Staatsministerien

Kanzleisekretäreder Gesandtschafen -...·........

ObersekretärederLandgerichte1)......................
OberfekretärederStaatsanwaltfchaften...........·...·...
ObersekretärederAmtsgerichte2)....-...........·.....
SekretäredesOberstenLandesgerichts...-......·........
SekretärederObetlandesgerichte............·.........

ObersekketärdesStatistischenLandesamts..................
PräsidialsekretärederKreisregiernngen...................
RechnungskonimifsärederRegiernngen,KammerndesJnnerns).........
KassierderPolizeidirektion........................

RechnungskommissärederKonsistorien....................
QuästorenderUniversitäten........................
VerwalterderUniversitätskliniken.....................
KafsierderslkademiederWifsenschaften...................
KassiekundSekretärderTiekärztlichenHochschule..............
KassieruiidSckretärderAkademiederTonkunst...............
Kassierund Sekretärdes Nationalmuseumsund des GeneralkonservatoriumsderKunst=

denkmaleund Altertiierrrrnr .
KassierderAkademiefürLandwirtschaftundBrauerei............
ZeichenlehrerderhnmanistifchenGymnasien..... -...........
TurnlehrerderhumanistischenGymnasien..................
TurnlehrerderRealgymnasien..·....................
MusiklehkerderhumanistischenGymnasien....-.............
MusiklehrcrderRealgymnasien·................. .....
LehrerinnenderKunstgewerbeschulen....................
JnspektorenderBotanischenGärten................. .-

Cogle



Nr. 59. 715

Steigende Gehalte:

1.-8. vom 4. vom7. vom10. voml8. voml6. vomls. Bemerkungen

Dienstjahr

M A M M AMA MM

I
I

I
I

1)Geschäftsleitendeund rechnungsführendeSekretäre der Land=
7 gerichteund geschäftsleitendeSekretärederlandgerichtlichen

Gerichtsschreibereiabteilungen.
*)GeschäftsleitendeSekretärederAmtsgerichtemit mindestens
drei Richtern und rechnungsführendeSekretäreder Amts=
gerichtemit Bezirkenvon mindestens50000 Einwohnern.

I
I

I I ) Einschließlich der technischenRechnungskommissäreder
I Regierungen, Kammern des Innern, und der Rechnungs=

kommissäreder land= und forstwirtschaftlichenBerufs=
3000|3300|boo 3900/4200/4500 4800 genoseenschaften.

II
I lI

IIIIs.
IiII

I I
II
I I
I
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Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

æ Inspektorder LithographischenAnstalt des Staatsministeriumsder Finanzen
Präsidialsekretär .· ..Materialverwalter der Generaldirektion der Zölle und indirekten Steuern

Direktorialsekretärder General-Bergwerks=und Salinen=Administratioon
Rechnungskommissäreder General=Bergwerks=und Salinen=Administration ....
RechnungskommisfäredekStaatsschuldentilgungskommission...........
Regierungsforstbnchhalter...............·
SteuerrechnungskommissärederRegierungder Pfalz, Kammerder Finanzen
Kassiere ·
Materialverwalter . der Bergwerks=,Hütten=und Salinenverwaltung

Zollverwalter ... ..... .
Steuerverwalter ....·.......... ...·...
KassierdesKatasterbureaus................ .......
Inspektorder LithographischenAnstalt des Katasterbureaaus .....
MedailleurdesHanptmünzamts.......... ......·....
FlaschenfüllereiverwalterdesHofbräuamts...-......

Bahnverwalter) .............

Postverwalter) .. . ...

Dieser Klasse sind für ihre Person auch die im Genussedes Gehalts der KlasseXle des
Gehaltsregulativsvom 11. Juni 1892 befindlichenObersekretäreder Landgerichteund Amtsgerichte,
die mit der Geschäftsleitungnichtbetrautsind, fernerdiederzeitvorhandenenBuchhalterder Zentral=
staatskasse,ZahlmeisterderKreiskassenundStaatsschuldentilgungskassen,derderzeitigeKassekontrolleurdes
Katasterbureaus,derderzeitigeKassekontrolleurdesHauptmünzamts,derderzeitigeSekretärderStaats=
schuldentilgungskommissionund der derzeitigeI. Registrator der Generaldirektionder Zölle und indirekten
Steuern, fernerdie derzeitvorhandenenEisenbahnsekretäre,Eisenbahnverwalter,Bauverwalter,Maschinen=
verwalter,Telegraphenverwalter,PostsekretäreundPostverwalterzuzuteilen,die genanntenBeamtender
Verkehrsverwaltungmit dem Abmaße, daß ihnen nachErreichung des Gehalts von 4 800 „X nach je
weiterendrei DienstjahrenzweiweitereVorrückungenzu je 300 JX zugestandenwerden.



Nr. 59. 717

1.—3. vom . vom13. voml6. vom19.

#

Bemerkungen

3000|33

M =z

4200 4500 4800

*) Einschließlich der technischenBahn= und Postverwalter.

132
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=
9

r| Beamtenklasse
S

15Hauslehrer der Strafanstalleon (

Hauslehrer der Arbeitshäuserund der Staatserziehungsanstalten

Präparandenlehrerder vollen Lehrerbildungsanstalten,Schullehrerseminareund Praͤpa.
randenschulen..w

Realienlehrer der Waldbauschlen

Gocgle
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1.—3. vom4.Ivom7.vom10.vom13.vom16.vom19·vom22.vom25. Bemerkungen

Dienstjahr

A MA AMA MAAA MA A M

2 40/2700 3000| 3300|3600|3900 4200 4500 4800

I

I
I
l

I
I

132’I·
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Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

16 Markscheiderder Berginspektoen
Berginspektionsassistntttttttttttttensn
Gewerbeaufsichtsassistenten........
Gewerbeaussichtsassistentiin0

Registratorendes Verwaltungsgerichtshfssss
Kassierder Flurbereinigungskommisioonon:
Bezirkskommissäre“)
Sicherheitskommissäre")der Polizeidirektion....... ...
Obersekretäre
Gestütsrendantin Zweibrücken... . . ... I......
RendantdesGendarmeriekorps..........·...........

Sekretäre ..RegistratorenIdesOberkonfistoriums...................

KassiereundSetretärederKunstgewerbeschulen...............
KafsierderGymnasieninNürnberg.....·......··...... .
KafsierundSekretärdesTechnikumsinNürnberg.............. .
Kassierund Sekretär der Baugewerkschulemit Gewerbelehrerinstitutin München

Kartographender Ministerialforstabteiliinngngng
SekretärRegistrator. I desOberstenRechnungshofs.................

Rechnungskommissäreder Regierungen,Kammernder Finanzen,Forstabteilungen
Hütteningenieure

Spie Bergwerks=,Hütten=und Salinenverwaltuug

Oberwerkmeister



Nr.59. 721

Steigende Gehalte:

1.—3. vom4.Ivom7.vom10.vom13.vom16.Ivom19. Bemerkungen

Dienstjahr

A A M I Walz-lass

I
I
I
I

I
I

*) Die Bezirkskommissäreund Sicherheitskommissäreder
I Polizeidirektion erhalten neben ihrem Gehalte freie Dienst=
· wohnung und in Ermanglung einer solcheneine nicht⸗
I pensionsfähigeWohnungsentschädigung.

I

I

24002700 3000I3300 360039004200
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=

s Beamtenklasse
&

#

Noch
16 KassekontrolleurRevisoren bes Katasterbureauss.. .... . ...

Kassiereund SekretäreKurgärtner der Badverwaltugen ...

KassekontrolleurdesHauptmünzamts....... .............

TechnischeEisenbahnfektetäre........ ......... .....·
Oberbahnmeifter............... .............

TechnischePostsekretäre...........·..............

DieserKlassesind auch der derzeitigeSekretärund Registratordes Oberbergamts,die derzeitigen
Buchhalterund derderzeitigeRegistratorderGeneral-Bergwerks=-und Salinenadministration,der der=
zeitigeRegistratorderStaatsschuldentilgungskommission,die derzeitigenBuchhalterderStaatsschulden=
tilgungskassen,derderzeitigeSekretärdesKatasterbureaussowiedie derzeitigenSteuerrevisoren,die nicht
zu Steuerverwalternernanntwerden,für ihre Person zuzuteilen.

Gocgle



Nr. 59. 723

Steigende Gehalte:

voml9.

Dienstjahr

Bemerkungen

2402 700| 3000 3300 3600|3900

Gocgle

4200



Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

— Sekretärund Registratordes Oberbergennnssssst
Kartographender GeognostischenUntersuchnnn

Amtsanwälteim Hauptamte )..
Sekretäre!)der Landgerichtee...w ...
Sekretäre1)der Staatsanwaltschafeen
Sekretäre1) der Amtsgerichtteee .....
Hauslehrerinnender Strafanstallen ....

Sekretäreund Registratorendes Landesversicherungsanntttss
Sekretäreund Registratorendes StatistischenLandesansss
Sekretäreund Registratorender Flurbereinigungskommisssiioon
Sekretäreund Registratorender Landgestütsverwalttnynyn
Sekretäreund Registratorender AgrikulturbotanischenAnstallt
Sekretäreund Registratorender Moorkulturanstallllttl ...
SekretäreundRegistratorenderKreisregierungen.·..........·.
Reviforen2)derRegierungen,Kammerndechinern.............
Polizeifekretäre....... ...-..................
Bezirksamtsfekretare..........................
Sekretäreund Bauführer des HydrotechnischenBureaus ......
BausuhrerderBauamter...-....................
BauführerderSektionenfürWildbachverbauiing.....·.........
KulturbauführerderFlurbereinigungskommiffion...... .·.......
KulturbauführerderMoorkulturanstalt...................
KulturbauführerdeskulturtechnifchenDienstes........... -
PflegerinnenderPolizeidirektion.....................
HauslehrerinnenderArbeitshänfernndderStaatscrziehungsanstalten......
OkonomieverwalterdesArbeitshansesRebdorf................

Kanzlei=,Kassesekretäreund Registratorender Hochschulenund der Akademien
BibliotheksekretUuttteteeen:
Sekretäreund Registratorender Konsistorien
Zahntechnikerder Universitäten. ..
Bauführer der Universitäten.. .
Försterder Universitüen::
Verwalter derWalhalla....

Gocgle



Steigende Gehalte:

1.—3. vom4. vom7. bomlo. vom13. vomis. vomis.

Dienstjahr

Bemerkungen

A MA A A A AMAMM

18002100 2400 2700 3000 33003600

Gocgle

1) EinschließlichderAmtsanwälteimGeschäftskreisedesStaats=
ministeriums des Innern.

Die juristischgebildetenAmtsanwälteund Sekretäre
beginnenmit dem Gehalte der dritten Dienstaltersstufe.

2) Einschließlichder Revisorender land=und forstwirtschaft=
lichenBerufsgenossenschaften.

133
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Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

Voch
17 Sekretäreund Registratorender Generaldirektionder Zölle und indirektenSteuern

Sekretäreund Registratorender Hauptzollämtter
Sekretäreund Registratorender Bergwerks=,Hütten-undSalinenverwaltung
Sekretäreund Registratorender Staatsschuldentilgungsanstalllt ..
Sekretäreund Registratorender Rechnungskammierr .......
SekretäreundRegiftratorendesKatasterbnreaus.....-·...... ..
SetretärederZentralftaatskasse......................
SekretärederKreiskassen....................... .
SekretäredesHauptmünzamts......................
SekretäredesHofbtänamts·....-.............. ·...
Rentamtssekretäre.....·............... ......
Regierungsforstfekketäre..·.·........·...........
Förster......................... .·...·
Zollrevisoren.....................·.·.....
Steuerreviforen...-.....·...........·......
SteigerderBergwerks-,Hütten-undSalinenverwaltung...........
KataftergraveuredesKatafterbureans...·....... ........
Okonomieverwalter
MaterialverwalterdesHofbräuans.

Eisenbahnsekretüiitteen ... .......

Postsekretäre.·..... ......................

DieserKlassesind auchdieKanzlistendesOberkonsistoriums,derKreisregierungen,derKonsistorien,
der Generaldirektionder Zölle und indirektenSteuern, der Staatsschuldentilgungsanstaltund der
Rechnungskammer,der Hauptsalzamtsschreibersowie die derzeit vorhandenenKapitäne I. Klasse der
Bodenseedampfschiffahrt,fernerdie derzeitvorhandenenPostexpeditorenII. Klassefür ihrePersonzu=
zuteilen,letzteremit demAbmaße,daß der Gehalt der sechstenDienstaltersstufezu 3300 X für sie
den Höchstgehaltzu bilden hat.



Nr. 59. 727

Steigende Gehalte:

L. -3. vom4. vom7. vomlo. voml8.voml6.vomls. Bemerkungen

Dienstjahr

——N M

1800210024002700300088003600

133

Gocgle
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Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

18 Kanzleiexpeditorender Gerichte und der Staatsanwaltschaften.. .. ...
Buchhalterder Strafanstalten 6

Buchhalterder Arbeitshäuserund der Staatserziehungsanstalteon ..
Rendantder Schutzmannschaftt.. ..#####

Oberwerkführerder Verkehrsverwaltung.... ... ...

Oberstationsmeister
Bahnmeister
Oberwagenmeister der Staatseisenbahnverwaltunng . ..
Oberrangiermeister
TechnischeOberassistenten
Postexpeditten

Gocgle



Nr. 59. 29

Steigende Gehalte:

1.—3.|vom4. vom7. 2 vom16.|vom19. Bemerkungen

Dienstjahr

MA AMA AMA A MA AMA M

2250 24002650 27002850 3000

Gocgle

3 150



730

Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

19 Druckereiwerkmeisterdes Staatsministeriumsder JInsiztz ..
Gefängnisverwaleernrnrnn ...
Hausverwalter der Strafanstalteon
ObermaschinistenderJustizverwaltung.......-

Hausverwalterder Arbeitshäuserund der Staatserziehungsanstalten .
OberwachtmeisterderSchntzmaiinschaft1)..................

WerkmeisterderHochfchulen.......................
WerkmeisterderAkademien......·.................
WerkmeisterderGeneralkonfervatorien...................
WerkmeisterdesTechniknmsinNürnberg..................
Werkmeisterder Baugewerkschulemit Gewerbelehrerinstitutin München
Technikerder Kunstgewerbeschulen ..
Technikerfür die Röckl'scheMetallgußerfinnggaga

Zolleinnemhernl
Werkmeisterder Bergwerks=,Hütten=undSalinenverwaltung . ...
Druckereiwerkmeisterdes Katasterbureaus.. ..... ...
Faktor der Druckereides Hauptmünzamts.. ...

Oberassistenten
Kanzlisten der Verkehrsverwaltung........
Registratoren

Oberpackmeister
Gasmeister

Werkstätteleiter
Obermaschinisten
Kapitäne?)
Oberpackmeister

1 der Staatseisenbahnverwaltttynyg

T der Post=und Telegraphenverwaltgag

b#erVodensechanpfschiffahrr

Dieser Klasse sind auch die noch vorhandenenPaliere der Staatseisenbahnverwaltungfür ihre
Person zuzuteilen.

Gocgle



Nr. 59. 731

Steigende Gehalte:

1. -3. vom4. vom 7. voml0. vom13.vom16.vomlg9. Bemerkungen

Dienstjahr

—— A M

) Beim Kommandound Abteilungsbefehlshaber.

2 1022502 402 5502 700/2850 300

2) 300 pensionsfähigerAnschlagvonNebenbezügen.

1
— Co 8 e



– 1

Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

20

21

Stabsoberwachtmeisterder Gendarmeen

Oberlokomotivführerzth) ...

Kanzlei=und Registraturassistenten 4 ...
BotenundDiener-...... der Staatsministerien

Kanzleiassistentender Gesandtschafen::;

Sekretariatsassistentendes Obersten Landesgerichtsund der Generalstaatsanwaltschaft
Gerichtsvollziehrr)r) ....
Baupaliereder Justizverwalttn

Kanzlei=und Registraturassistentendes Verwaltungsgerichtshoss . ..
KanzleiassistentendesReichsarcds...!
Arrestverwalter
Rottmeister
Bauzeichnerdes HydrotechnischenBuraus
Bauzeichner
Offizianten

.*¾im*G“ der Sektionen für Wildbachverbangggg

Baupaliereder Arbeitshänen#
Obergärtnerder Moorkulturanstalttee.
Oberaufseherder Gestütsanstaleern . . ...
S————————1) . W..
Wachtmeisterder Schutzmannschaftt) ..... . ...

ver Polizeidireson

der Bauuimen

Gocgle



Nr. 59. 733

Steigende Gehalte:

1.—3.1vom4. vomlg. Bemerkungen

Dienstjahr

7½“ A A M M

vom 7. vom10. komus bomis.

1.r

1) 400 4 pensionsfähiger Anschlag von Nebenbezügen.
1860210022602400 266027002860

E— 2) 150 pensionsfähigerAnschlagvon Nebenbezügen.

6
l

l I

acon eco21002 2602402 352700

") Befehlshaber der Brigadestationen.

4) Stationsbefehlshaber.

I

l

H.
134

Gocgle



734

Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

#2 Kanzlei=und Registraturassistentendes Oberkonsistorinnzz . ...
Mechaniker der Hochschulenund der Akademiiieen
Mechanikerdes Technikumsin Nürnberg.. .
Mechanikerder Baugewerkschulemit Gewerbelehrerinstitutin München
Präparatorender Hochschlmen
Präparatorender Akadenmien
Präparatorendes Nationalmusemmmm...
Präparatorender Generalkonservatoen
Präparatorender GraphischenSammllnngagagg
Obergärtnerder BotanischenGrternrn ... ...
Fecht=und Reitlehrer der Universitüttn
TechnischerOffiziant der Akademieder Wissenschafen
Offiziantendes Generalkonservatoriumsder wissenschaftlichenSammlungen
Offiziantender Gymrasfsfsfen

Bauzeichnerder Bergwerks=,Hütten=und Salinenverwaltnnagagg
Offiziantender Messungsämeennnnn

Zeichnerder Verkehrsverwaltng

Zugführer!)
Wagenmeister der Staatseisenbahnverwaltnynynygyg
Bauassistenten

Oberschaffner)
Oberpackmeister
Oberbriefträger
Banzeichner

Schiffsführer der Kettenschleppschiffahrt)

der Post=und Telegraphenverwaltng ...

Dieser Klasse sind auch die bisherigen Flußwärter im Status der Bauführer für ihre Person
zuzuteilen.

Gocgle



Nr. 59. 735

Steigende Gehalte:

1.—3.vom4. vom7. voml0.vomls.vomis.vom19.

Dienstjahr

Bemerkungen

l
180019502100225024002550

Cogle

2700

1) 300 pensionsfähiger Anschlag von Nebenbezügen.

2) 300 1 pensionsfähiger Anschlag von Nebenbezügen bei
Verwendungim Fahrpostdienste.

134*



ElS S.

Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

22 Steindrucker der Staatsministereen

Boten und Diener der Gesandtschaffen
Maschinist des Arbeitermusemme .. . . .

Boten desOberstenLandesgericcht ..
Maschinistender Justizverwalttnnn
Werkführer
Oberkrankenwärter
LandwirtschaftlicheAssistenten,der Strafanstaltenund der Gerichtsgefängnisse
Küchenmeister ]
Waschmeister
Nachrichtenn#

Boten und Diener des Verwaltungsgerichtshosssss .
Flußmeisten ...
Werkführer
Maschinisten
Küchenmeister der Arbeitshäufsfen
Waschmeister
Oberkrankenwärter

Maschinistender Hochschllen.
Maschinisten der Akadnien
Maschinistendes Generalkonservatoriumsder wissenschaftlichenSuammlungen
Maschinistendes Technikumsin Nürnbeggggggg
Maschinistender BaugewerkschulemitGewerbelehrerinstitut in München
Boten und Diener des Oberkonsistorimns

* der Hochschulenund der Akadenienn

Oberdiener
Hausmeister!
Oberausseher!
Hausmeister
Oberaussehen)
Hausmeister

der Hof=und Staatsbibliotheellll

der Gemäldegaleriieen . . ...

des Nationalmuseums.........

—Gocse
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—.
——□

Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

S

S Boten und Diener desOberstenRechnungshofsss.. .. ...
Hafenmeisterder Verwaltungder Zölle und indirektenSteuern... ... . ..
Wagmeister
Schlossereiaufseher
Geldzählerder Zentralstaatskassee.......
Maschinistendes Katasterbureusss
Maschinistender Badverwaltungen. ..
VorarbeiterdesHauptmünzamts.. .....
Büttner desWeinguts.g ...

der Salinenverwaltung... ...

Werkführer
Geldzähler derVerkehrsverwaltnn
Maschinisten)
Stationsmeister
RangiermeisterI derStaatseisenbahnverwaltngngngg ...
Turmwärter
Ländemeisterder Bodenseedampfschiffahrtt H

Kanalmeisterdes Ludwig=Donau=Main=Kanaaas

Dieser Klassesind auchdie derzeitvorhandenenOberportiersund Imprägniermeisterder Staats=
eisenbahnverwaltungfür ihre Person zuzuteilen.

Gocgle



Nr. 59. – □½

Steigende Gehalte:

1.—3. vom4 vom7.vom10.vom13.vom16.|vom19. Bemerkungen

Dienstjahr

1800 1900 20002 1002200 2300 2400

*) Maschinistender Bodenseedampfschiffahrtund der Ketten=
schleppschiffahrt250 & pensionsfähiger Anschlagvon Neben=
bezügen. "“



—1 S

Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

23 Kanzlei=und Registraturassistentendes Oberbergmnts . ..

Sekretariatsassistentender Oberlandesgerichteund derOberstaatsanwaltschaften

Kanzlei=und RegistraturassistentendesLandesversicherungsamtitts
Kanzlei=und Rechnungsassistentendes StatistischenLandesamts ....
Kanzlei-undRegistraturassistentenderLandgestütsverwaltung.........
KanzleisundRegistraturassistentenderKreisregierungen...-..... ..
Kanzlei-undRechnnngsassistentenderFlurbereinigungskommission··......
Polizeiassistenten............................
KanzleiassistentenderKreisarchive...-.... ...........·
KanzleiassistentendesHydrotechnifchenBureaus................
KanzleiafsistentenderAgrikulturbotanischenAnstalt....·.........
KanzleiassistentenderMoorkulturanstalt...-........ ·.....
Kanzlei-undBureauasststentendesStenographischenInstituts..·......

Kanzlei-,Kasse-undRegistkaturassistenteuderHochschulen......... ...
Kanzlei-,Kasse-undRegistraturassistentendcrAkademien............
Kanzlei-,Kasse-undRegiftraturassistentendesNationalmufeums........·
Kanzlei-,Kasse-undRegistraturassistentenderGeneralkonservatorien.......
Kanzlei-,Kasse-undRegistraturassistentendesDechnikumsinNürnberg...·.
KanzleisundRegistraturassistentendekKonfistorien........·.....
Kanzlei-undRegiftraturassistentenderMeteorologischenZentralstation..·...
Kanzlei-undRegistraturassistentenderHebammenschulen.....·......

Kanzlei- und RegistraturassistentenderGeneraldirektionderZölle undindirektenSteuern
Kanzlei- und Registraturassistentender Hauptzollämter
Kanzlei=und Registraturassistentender Bergwerks=,Hütten=undSalinenverwaltung.
Kanzlei=und RegistraturassistentenderStaatsschuldentilgungsanstallt
Kanzlei=und Registraturassistentender Rechnungskamierrnr .
AssistentendesKatasterbureaus........·.............
Kanzleiassistentender Badverwaltungen.

Kanzlei- und Bureauassistentender Verkehrsverwaltung... .
Magazinsassistentender Staatseisenbahnverwaltung .... .
Postadiunkkten ..

Dieser Klasse sind auchdie derzeitvorhandenenAmtsgehilfender Staatseisenbahnverwaltungfür
ihre Personzuzuteilen.

Gocgle



Nr. 59.

Steigende Gehalte:

1— vom 4. vom7. vom10.vom13.vom16.vom1f. Bemerkungen

Dienstjahr

A MA MA MA AMA AM. M

1500 1650 18001950 210022502400

135



– .

Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

2 Oberaufseherund d t talt dd ·
Oberaufseherinnen er Strafanstaltenund derGerichtsgefängnisse

Oberausseher und Arbeitshä= . lt
Oberaufseherinnen der Arbeitshäuserund der Staatserziehungsanstalten

Packmeisterder Verkehrsverwaltnynynynyn
Lokomotivführer) 1 .
Wagenmärtery er Staatseisenbahnverwaltung...

Fahrpostschaffnert) =Priefträger derPost=undTelegraphenverwalttnygg

Steuermänner1)der Bodenseedampfschiffartt:: :
Steuermänner1)der Kettenschleppschiffart:: :

Boten und Diener des GeheimenHaus=und Staatsarchs.
Boten und Diener desOberbergamts. ... . . ...
Boten und Diener der GeognostischenUntersuchn

Boten der Oberlandesgericht .....
Steindruckerder Oberlandesgerichteund derLandgericht
Gesängniswärternrn
Gerichtsvollzieherin Strafsachen

Boten und Diener des Landesversicherungsamis «..........
BotenundDienerdesStatistiichenLandesamts.............·.
BotenundDienerdesReichsarchivs....................
BotenundDienerdesHydtotechnischenBureaus..........·....
BotenundDienerderFlurbereinigungskommission...·.........
BotenundDienerderLandgestütsverwaltung...............·
BotenundDienerderAgrikulturbotanifcheuAnstalt.............
BotenundDienerderMoorkulturanstalt............... «...
BotenundDienerderKreisregierungen.................
BotenundDienerderPolizeidirektion2)...-.......·.....·
BotenundDienerderSchutzmannschaft..................
Boten und Diener des Gendarmerie=Korpskommandos . .....
Boten und Diener des StenographischenInstitttts ..
HausmeisterdesGlaspalastes............... .......

Cogle



Nr. 59.

Steigende Gehalte:

1.—3. vom4. vom7. vom0. vom13.vom6./vom1. Bemerkungen

Dienstjahr

—JJ M

1700 1800, 1900/2000/2 1002200230q20 pensionssähigerAnschlagvonNebenbezügen.

150016001 7001 800 1900 2000/2100

2) Einschließlich der Arrestwärter.

135“

Gocgle



Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

od Steindruckerder KreisregieruggenÖ
Steindruckerder Polizeidirektion...... . . ..

ache chmiede der Gestütsanstaleen

Kulturaufseherder Moorkulturansalltttttt
Gendarmeriewachtmeistert). ...............
Schutzmänner.......................

PedelleDiener J. Ordnung�) der Hochschuuen

Diener I. Ordnung2) derAkadmen
Diener I. Ordnung2) der Generalkonservatoren . ..
Boten und Diener der Hof=und Staatsbibliothellre
Boten und Diener der Universitätsbibliothehgen
Boten und Diener derMeteorologischenZentralstatiion
Boten und Diener der Konsistoienn
Pedelle und Diener der zeenX
Pedelleund Diener der Kunstgewerbeschulen
Pedelleund Diener des Technikumsin Nürnberrggggggg
Pedelle und Diener der Baugewerkschulemit Gewerbelehrerinstitutin München.
Pedelle der Gymnasen
Pedelleder vollen Lehrerbildungsanstaltenund der Schullehrerseminare
Hausmeisterder Zentralturnlehrerbildungsanstalllltll ·
DienerundAufseherderGemäldegalerien.......... ........
DienerundAuffeherderGraphischenSammlung....-·......·.
DienerundAufseherdesNationalmuseums.................
OberausseherderRuhmeshalle......................
FeuerwächterderwissenschaftlichenundKunst-Sammlungen.....·.....
Oberhebammender Universitäts=Frauenklinikken ......

BotcnundDicncrdcrGeneraldirektiondersölleundindirektenSteuern..·..
BotenundDienerdechneral-Bergwerts-undSalinensAdministration......
BotennndDienerderStaatsichuldeatilgungsanstalt.............
BotenundDienerderRechnungskammer..... ..... ....

Cogle



Nr. 59. 745

Steigende Gehalte:

1.—3. vom t. vom7. vomld. vomls. voml6. voml9. Bemerkungen

Dienstjahr

A M M A M M M

E ll ’ l
lII ;

ll l .
Stationsbefehlshaber.

D

B l 2) NachderWichtigkeitder Dienstesausgabe.
1I » l
« l

l

l l
l

1500 160017001800100020002100
#

Oioftizedby,Gocgle
Oriqinal from

UNIVERSTTYOF MICHICAN

——,t—



746

Beamtenklasse
Klasse

derGehaltsordnung

St Boten und Diener des Katasterburauusss —......
BotenundDienerdesHauptmunzamts.............
Boten und Diener der Regierungen,KammernderFinanzen, Forstabteilungen...
BotenundDienerderForstltchenHochschule............... ·
BotenundDienerderForstlichenBersuchsanstalt·....... ......
Boten und Diener der Kreiskassen .. ..............
BotenutdiienerdesHofbräuamts................... .
SteuerbotenundRentamtgdtener1).......... .........
Oberaufseherder Verwaltung der Zölle und indirektenSteuern .......

Jäxnbtxxkrer des Katasterbureeusssssssss

Aufseherder Bergwerks=,Hütten=und Salinenverwaltung ..·..
StändigeArbeiterdesHauptmünzamts......·......... .
SeewartdcrHoffischereiaufdemChiemsee...............
ObergärtnerderBadverwaltungen. ...·............
Weinbergsgärtner........ ..·...«·...........

Direktionsdienerdcherkehrsverwaltung.................

Stationsaufseher
Zugspackmeister?)
Packer im Stationsdienste
Schaffner?)
Lokomotivheizer?) derStaatseisenbahnverwaltung
Fahrkartendrucker
Steindrucker
Weichensteller
Vorarbeiter

Expeditorinnen der Post=und Telegraphenverwaltung

Schiffsheizer?) der Bodenseedampfsschiffahrt

Schiffsheizer2) der Kettenschleppschiffahrt

Dieser Klasse sind auch die Zollamtediener älterer Ordnung und der derzeitigeOberaufseherder
Walhalla für ihre Person zuzuteilen.

Gocgle



Nr. 59.

Bemerkungen

l
l
l
l

1soo 1600

l
l
l
;
l

i
ll
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l

l
iI
l

l

1700

l

l

l
l

l
l
l

l
l

1
l

l

i

l

l

M

l
l
l

l
l

l

l
l

—7
l

l
l
l
l
l

I
l

l

1)150.-l!pensionsfähigerAnschlagvonNebenbezügew

«)250««pensionsfähigerAnfchlagvonNebenbezilgen.



748

Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

26 Sekretariatsassistentender Landgerichtt
SekretariatsassistentenderStaatsanwaltschaften «
Sekretariatsassistentender Amtsgerichte .. .
Kanzlei=und Rechnungsassistentender Strafanstalten

Bezirksamtsassistenn
Kanzleiassistentender Bauämter ..........
Kanzleiassistentender Sektionen für Wildbachverbauung ..........
Kanzleiassistentender Untersuchungsanstaltenfür Nahrungs-und Genußmittel

Forstwarte der Universitäten

Rentamtsassistenten
Forstassistenten . ...-...
ZeichnungsassistentenderMessungsämter .....

Kanzleigehilfender Verkehrsverwaltung

Magazinsgehilfen der Staatseisenbahnverwaltug

Die derzeitigenKanzleigehilfen der Verkehrsverwaltungerhalten für ihre Person den Gehalt
zweitenDienstaltersstufeals Anfangsgehalt.

der



749

vom 7. vom10. voml3. voml6. vomI9. Bemerkungen

1200 1350

==.

1500

=z

1650

AM

1800 1950 2100

136



– S S

Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

N— Heizerder Gerichtsgebäudeund der Gerichtsgefängnisee
Werkaufseher
Küchenaufseher
Waschaufseher der Strafanstaltenund der Gerichtsgefängnisse
Gartenaufseher
Werkaufseherinnen

Werkausseher
Küchenaufseher .
Waschaufseher der Arbeitshäuserundder Staatserziehungsanstalten ..
Gartenaufseher
Werkaufseherinnen

Heizerder Verkehrsverwaltung. ......
Packerim Fahrdienste1)
Wagenwärtergehilfen2)
Portiers
Stationsdiener
Bahnsteigschaffner
Maschinenwärter
Streckenwärter
Blockwärter

SchaffnerBeleuchtungsdiener der Post=und Telegraphenverwaltuig

Matrosen20der Bodensee=Dampfschiffart ....

Matrosen?)der Kettenschleppschiffahrt...

der Staatseisenbahnverwaltung

Dieser Klassesind auchdie derzeitvorhandenenNachtwächterderStaatseisenbahnverwaltungfür
ihre Personzuzuteilen.



"Nr.59. 751

1.—3. vom4. vom7. vom10. vom13. vom16. voml9. Bemerkungen

A M M

1400 1500|1600

AM

1700

AM

1800 189002000
1)180 1 pensionsfähigerAnschlagvon Nebenbezügen.
2) 150 pensionsfähigerAnschlagvon Nebenbezügen.

136“



Ort##

Klasse

derGehaltsordnung

Beamtenklasse

8 Amtsgerichtsdiener(ohneGefängnisdiensth. .......
Landgerichtsboten. ... .....
Aufseherder Strafanstaltenund der Gerichtsgefängnisse . ...

Diener der Bezirksämter...w .. ...
Diener der Bauämter... z z .. ...
Diener der Sektionen für Wildbachverbauung ........... ....
DIenerderKretsarchrve........-................
DienerderZentralimpfanstalt1)......................
Diener derUntersuchungsanstaltenfür Nahrungs=und Genußmittel
Messungsgehilfender Flurbereinigungskommission......
Aufseherder Arbeitshäuserund der Staatserziehungsanstalten
Arrestwärterdes Schubgefängnissesin Nürnbtrregggg . ..
DienerderGendarmeriekompagnien....................
Gendarmen..............................

Diener II. Ordnung?)der Hochschulen8) ...·.....
DtencrllOrdnunngerAkademIen...... ......... ..
Diener II. Ordnung?)derGeneralkonservatorien..............
DienerderBibltothekmBamberg.....«.. ..........
DienerderMusikschuleinWürzburg....... .-....... ...
DienerderHebammenschulen........,.............
AufseherderRuhmeshalle............. ........
AufseherderWalhalla........ ..............

Diener der Berg=,Hütten=und Salinenämrenr
Grenzausseen. ..
Messungsgehilfendes Katasterbureuuussss
Messungsgehilfender Messungsämrteen .. . ..

Bureaudienerder Verkehrsverwaltung .............
KanalaufschecdesLudwigsDonauiMaimKanals...-—........

Dieser Klassesind auch die derzeitigenSchuldienerder Gymnasienund die derzeitigenPedelle
der Präparandenschulenfür ihre Personzuzuteilen.

Gocgle



753

1.—3. vomé. vom7. vom10.vom18.vom16.vom179. Bemerkungen

Dienstjahr

l
l

l

l
l

1) Einschließlichder Kontumazanstalt.

l

ll
·l

13001 400 1500|1600 1700 1800 1900 5 NachderWichtigkeitderDienstesaufgabe.
5)Einschließlichder Krankenwärterund Waldaufseher.
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* Beamtenklasse

8

20 Kanzlei=,Bureau=undRechnungsassistentinnn . . ...

Aufseherinnender Strafanstaltenund der Gerichtsgefängniseee . ..

Aufseherinnender Arbeitshäuserund der Staatserziehungsanstalten

Telephonassistentinn „
Telegraphenassisteninen
Postboten.w .. ..

30| Brunnwäter *ê
Schleusenwärter...w

Straßenwärter.. ..... ......
LändeplatzsundMagazinsaufseher...................
Donaumooswegmacher.......... .............
Gestütswärter..............·. ..........

Weinbergauffeher..........................
Kanalwürtet........ ...................
DievollbeschäftigtenWaldwätter....................

Bahnwärter..-.................... ....
Schrankenwärter...........................

DieserKlassesind auchdiederzeitigenWiesenwärterund der derzeitigeFischereigehilfederHoffischerei
auf demChiemseefür ihre Person zuzuteilen.

Gocgle W —



vom 7. vomlo. voml8. voml6. vom19. Bemerkungen

1200

1200

1300

1250

AM

1400

1300

=z

1500

1400

=z

1600

1500

1700

1600

1800

1700

OCo gle



... Original from
DigitizedbyGo= gle UWERSNT OFICGCAN

— — .



757

BlattesetzundVerordnungs
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 60.
München, den 9. September 1908.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 6. September 1908, die Errichtung neuerBezirksämter betreffend.—

Bekanntmachung vom 7. September 1908, die Errichtung neuer Bezirksämter betreffend. — Königlich
Allerhöchste Verordnung vom 6. September 1908, das Generalkonservatorium der Kunstdenkmale und
Altertümer Bayerns betreffend. — Bekanntmachung vom 7. September 1908, das K. Generalkonservatorium
der Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns betreffend. — Königlich Allerhöchste Verordnung vom
6. September 1908, die Ausgrabungen und Funde von prähistorischenoder historischmerkwürdigenGegen=
ständen betreffend. — Bekanntmachung vom 7. September 1908, Aatrassienen und Funde von prä=
historischenoder historischmerkwürdigenGegenständenbetreffend. — Bekanntmachung vom 5. Sep=
tember1908,Vollzug des Gesetzes,betreffenddie Abänderung der Gewerbeordnungvom 30.Mai 1908.—
Bekanntmachung vom 3. September1908, die Erwerbung des Freiherrlich von Swaines'schen Kohlen=
bergwerkesbei Stockheim und Neuhaus für den bayerischenStaat betreffend.— Königlich Allerhöchste
Genehmigungzur Annahmeeiner fremdenDekoration.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die ErrichtungneuerBezirksämterbetreffend.

Im NamenSeine##Maojestätdes Königs.

Kuitpold
vonGottesGnadenBöniglicherPrinz vonLayern,

Begent.
Wir findenUns bewogen,in teilweiserAbänderungder AllerhöchstenVerordnung

vom 19. Juni 1879, den Bestandder Regierungsbezirkeund Bezirksämterbetreffend
(G. u. V. Bl. S. 665 ff.), zu verordnen,was folgt:
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* 1.

Es werdenzwei neueBezirksämtererrichtetund zwar
1. in Riedenburgim Regierungsbezirkeder Oberpfalzund von Regensburg,
2. in Lauf im RegierungsbezirkeMittelfranken.

8 2.

Das BezirksamtRiedenburgumfaßtdenseitherzumBezirksamteBeilngries gehörigen
AmtsgerichtsbezirkRiedenburg,das BezirksamtLauf denseitherzumBezirksamteHersbruck
gehörigenAmtsgerichtsbezirkLauf.

8 3.

Das Staatsministeriumdes Innern wird ermächtigt,für jedeseinzelneBezirksamt
denZeitpunktzu bestimmen,von welcheman dasselbeseineWirksamkeitzu beginnenhat.

Vorderriß, den 6. September 1908.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

J. V.
Staatsrat v. Krazeisen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Keller.

Nr. 23497.
Bekanntmachung, die ErrichtungneuerBezirksämterbetreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Im Hinblickauf die durch§ 3 derAllerhöchstenVerordnungvom6. September1908
(G. u. V. Bl. S. 757) erteilteErmächtigungwird bestimmt,daß dieBezirksämterRieden=
burg und Lauf am 16. Oktober1908 ihreWirksamkeitzu beginnenhaben.

München,den 7. September1908.

u. Prettreich.
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Königlich Allerhöchste Verordnung, das GeneralkonservatoriumderKunstdenkmaleund
AltertümerBayerns betreffend.

Im NamenBeinerMajestütdes Königs.

TZuitpol!.
von Gottes GnadenBöniglicherPrin von Sayern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,zu verordnen,was folgt:

§ 1.

Vom 1. November1908 an wird das bisher mit der Direktion des Bayerischen
NationalmuseumsverbundeneGeneralkonservatoriumder Kunstdenkmaleund Altertümer
Bayerns als selbständige,demStaatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schul=
angelegenheitenunmittelbarunterstellteBehördemit demSitze in München errichtet.

§2.

Dem Generalkonservatoriumder Kunstdenkmaleund AltertümerBayerns obliegt die
Pflegeder prähistorischenund historischenDenkmale. Die Pflege umfaßt die Erforschung
und ErhaltungdieserDenkmaleund hat iusbesonderezumGegenstande:

1. die Inventarisierungder Denkmale,
2. die Erstattung von Gutachtenbei Veräußerung, Belastung, Ausbesserung,
Restauration,Veränderung,BeseitigungoderZerstörungder Denkmaleoderbeie
Veränderungihrer Umgebung,

3. die KonservierungderDenkmale,
4. die Überwachungder Ausgrabungenund Funde,
5. die Fürsorgefür öffentlicheMuseenund Sammlungen,die nicht unter staat=
licherVerwaltungstehen.

Das Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=undSchulangelegenheitenkanndem
Generalkonservatoriumder Kunstdenkmaleund AltertümerBayernsweitereeinschlägigeAuf⸗
gabenzuweisen.

83.

Das Generalkonservatoriumder Kunstdenkmaleund Altertümer Bayerns wird mit
einemVorstandsowiedemerforderlichenBeamten=undBedienstetenpersonalbesetzt.Einzelnen
Beamtenkannder AmtssitzaußerhalbMünchensangewiesenwerden.

137"
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84.

Dem Vorstand kommtdie Leitung der Geschäfteund die Dienstaufsichtüber die
Beamtenund Bedienstetenzu.

85.

Das Generalkonservatoriumder Kunstdenkmaleund AltertümerBayerns verkehrtin
den ihm zugewiesenenAngelegenheitenunmittelbarmit den treffendenStellen, Behörden,
Körperschaftenund Privaten. 86

Die näherenBestimmungenüberdie Tätigkeit und den Geschäftsgangdes General=
konservatoriumsder Kunstdenkmaleund AltertümerBayerns werdenvomStaatsministerium
des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenerlassen.

Vorderriß,den6. September1908.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. v. Wehner.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

RegierungsratHendschel.

Nr. 20212.

Bekanntmachung, das H. Generalkonservatoriumder Kunstdenkmaleund AltertümerBayerns
betreffend.

##.Staatsministeriumdes Innern für Kirchen-undSchulangelegenheiten.

Zum Vollzuge vorstehenderAllerhöchsterVerordnungwird im Benehmenmit dem
K. Staatsministerium des Innern folgendeseröffnet:

1. Durch die Verordnungist die Pflegeder prähistorischenund historischenDenkmale
beimK. GeneralkonservatoriumderKunstdenkmaleundAltertümerBayerns vereinigtworden.

2. Bezüglich der Angelegenheitender Denkmalpflege, in welchenbisher schon das
Generalkonservatoriumeinzuvernehmenwar, bleibendieeinschlägigenBestimmungenin Kraft.
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3. Als neueAufgabe ist demGeneralkonservatoriumdie Pflege der prähistorischen
Denkmaleübertragenworden.

Zur sachgemäßenund beschleunigtenErledigungder Angelegenheitender prähistorischen
DenkmalpflegewirdeinemKonservatordesGeneralkonservatoriumsderAmtssitzin Würzburg
angewiesenwerden.Sein Arbeitsgebieterstrecktsichauf dieRegierungsbezirkePfalz, Ober=,
Mittel= und Unterfranken.

Demgemäßhaben,wennes sichum die Genehmigungzur Veräußerung,Veränderung
oderBeseitigungunbeweglicherprähistorischerDenkmaleoder zur Veräußerung,Belastung,
RestaurationoderVeränderungbeweglicherSachenvon prähistorischemWerteim Besitzvon
Gemeinden,gemeindlichverwaltetenStiftungen, Kirchengemeinden,Kirchenstiftungenrc.handelt,
die mit derAufsichtoderderKuratel betrautenBehördenundStellen, soweitdieRegierungs=
bezirkeOberbayern,Niederbayern,Oberpfalz und Schwabenin Betracht kommen,das
K. Generalkonservatoriumder Kunstdenkmaleund AltertümerBayerns in München und,
soweitdie RegierungsbezirkePfalz, Ober=,Mittel- und Unterfrankenin Betrachtkommen,
denexponiertenKonservatordesK. GeneralkonservatoriumsderKunstdenkmaleundAltertümer
Bayerns in Würzburg um gutachtlicheAußerunganzugehen.

4. Für die Zweckeder Denkmalpflegesind demGeneralkonservatoriumeineKonser=
vierungs=und eineRestaurationsanstaltbeigegeben.

Die erstereAnstalt soll in dendazugeeignetenFällen für dieKonservierungvonDenk=
malenund AltertümernjederArt sowohldentreffendenstaatlichenwie gemeindlichenund
Vereinsmuseenzur Verfügungstehen.

Die Restaurationsanstaltist vor allem dazu bestimmt,ganz besondersschwierige
Restaurationsarbeitenauszuführen,die ständigerÜberwachungdurcheinen Beamtendes
Generalkonservatoriumsbedürfen.

Die Arbeitenin beidenAnstaltenerfolgenbis auf weiteresunentgeltlich;jedochist in
derRegel für die erwachsenenBarauslagenErsatzzu leisten.

Die einschlägigenGesuchesind an das K. Generalkonservatoriumder Kunstdenkmale
und AltertümerBayerns zu richten.

5. Gesucheum Zuschüsseaus der budgetmäßigenPosition „zur Erforschungder Ur=
geschichteBayerns“ sindbeimK. Generalkonservatoriumder KunstdenkmaleundAltertümer
Bayerns einzureichen.Uberdie Gesuchewird das K. Staatsministeriumdes Innern für
Kirchen=undSchulangelegenheitennachEinvernahmeeinervonihmbeimGeneralkonservatorium
zu bildendenKommissionentscheiden.

München,den7. September1908.

Dr. v. Wehner.
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Königlich Allerhöchste Verordnung, die Ausgrabungenund Fundevon prähistorischenoder
historischmerkwürdigenGegenständenbetreffend.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

Lu itpo 1),
von Gottes Gnaden Kyniglicher Prim bon Sayern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,auf Grund des Artikels 22b Absatz1 des Polizeistraf⸗

gesetzbucheszu verordnen,was folgt:

§ 1.

Wer auf einemGrundstückeAusgrabungennachprähistorischenoderhistorischmerkwürdigen
Gegenständenvornehmenwill oderwer zu einemanderenZweckeGrabungenin einemGrund=
stückevornehmenwill, in demprähistorischeoderhistorischmerkwürdigeGegenständezu vermuten
sind,bedarfder GenehmigungderDistriktsverwaltungsbehörde— in Münchendes Stadt=
magistrates. -

Mit derAusgrabungoderGrabung darf erstbegonnenwerden,wenndieGenehmigung
der Distriktsverwaltungsbehördeerteilt ist.

Die DistriktsverwaltungsbehördekanndieGenehmigungversagenodervonderErfüllung
bestimmterBedingungenabhängigmachen.

VorstehendeBestimmungenfinden keineAnwendung auf Ausgrabungen,welchevon einer
staatlichenDenkmalpflegebehördevorgenommenoder veranlaßt werden. In solchenFällen ist
der Distriktsverwaltungsbehördevor Beginn der AusgrabungsarbeitenlediglichAnzeigezu
erstatten.

§2.

Werdenbei einerErdarbeit, bei einerBau= oderAbbrucharbeitzufällig prähistorische
oderhistorischmerkwürdigeGegenständegefunden,so isthievonderOrtspolizeibehördespätestens
am nächstfolgendenWerktageAnzeigezu erstatten.Die Anzeigepflichtobliegtdemjenigen,
der zuerstauf denGegenstandgestoßenist (Finder). Ist der Finder nichtderUnternehmer
oder dessenStellvertreter oder der Leiter der Arbeiten, so genügtes, wenn der Finder dem
an Ort und Stelle befindlichenUnternehmer,Stellvertreterdes UnternehmersoderLeiterder
ArbeitenunverzüglichAnzeigeerstattet. Dieser ist sodannverpflichtet,die Anzeigean die
Ortspolizeibehördesofortweiterzugeben.
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Der Unternehmerder Arbeiten,alle dabeibeschäftigtenPersonen,der Eigentümerdes
Grundstücksund die sonstetwaVerfügungsberechtigtenhabendie Fortsetzungder Arbeiten
zu unterlassenund die gefundenenGegenständein unverändertemZustandezu verwahren.
DieseVerpflichtungerlischtmit demAblauf des7. TagesnachdemTagederAnzeigeerstattung,
wennnichtseitensderDistriktsverwaltungsbehörde— in MünchenseitensdesStadtmagistrats—
schonfrüherdie Fortsetzungder Arbeitengestattetoderdie Freigabeder gefundenenGegen=
ständeverfügtwurde.

§ 3.

Das StaatsministeriumdesInnern für Kirchen=undSchulangelegenheitenistermächtigt,
die zum Vollzug dieserVerordnung erforderlichenVorschriftenzu erlassen.

8 4.

DieseVerordnungtritt am 1. November1908 in Kraft.

Vorderriß,den6. September1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr. v. Wehner.

Auf AllerhöchstenBefehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

RegierungsratHendschel.

Nr. 20213.

Bekanntmachung, Ausgrabungen und Funde von prähistorischenoder historischmerkwürdigen
Gegenständenbetreffend.

#k#.Staatsministeriumdes Innern für Kirchen-und Schulangelegenheiten.

Zum Vollzuge vorstehenderAllerhöchsterVerordnungwird im Benehmenmit dem
K. Staatsministeriumdes Innern folgendesbestimmt:

1. Nach § 1 der Verordnungist vor Beginn von Ausgrabungennachprähistorischen
oderhistorischmerkwürdigenGegenständenund vorBeginn vonGrabungenin Grundstücken,
in denenprähistorischeoder historischmerkwürdigeGegenständezu vermutensind, die
Genehmigungder Distriktsverwaltungsbehördezu erholen. «
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Durch die Einführung dieserGenehmigungspflichtsoll der noch nicht erschlossene
DenkmälerbestanddesLandesvorZerstörungen,BeschädigungenundVerminderungengeschützt
werden;insbesonderesollenAusgrabungendurchunkundigePersonenverhindertundGrabungen
in Grundstücken,in denenprähistorischeoderhistorischmerkwürdigeGegenständezu vermuten
sind, untersachkundigeBeobachtunggestelltwerden.

Die Distriktsverwaltungsbehördenwerdendaher vor Verbescheidungdertresfenden
Gesuche,soweitdie RegierungsbezirkeOberbayern,Niederbayern,Oberpfalzund Schwaben
in Betracht kommen, das Gutachten des K. Generalkonservatoriumsder Kunstdenkmale
undAltertümerBayerns in München, soweitdieRegierungsbezirkePfalz, Ober=,Mittel=
und Unterfrankenin Betracht kommen,das Gutachtendes exponiertenKonservatorsdes
K. Generalkonservatoriumsder Kunstdenkmaleund AltertümerBayerns in Würzburg
einholen.

2. Gemäß§ 2 der Verordnungmuß überFunde von prähistorischenoderhistorisch
merkwürdigenGegenständen,welchebei Erd=, Bau= oderAbbrucharbeitenzufällig gemacht
werden, der Ortspolizeibehördespätestensam nächstfolgendenWerktage Anzeige erstattet
werden. Die Ortspolizeibehördenhaben solcheAnzeigen auf kürzestemWege—soweit
möglichtelegraphischoder telephonisch— an die vorgesetzteDistriktsverwaltungsbehörde
weiterzugeben.

Die Anzeigepflichtsoll die Möglichkeitbieten,die sachkundigeUntersuchungder Fund=
stellenund die etwaigeErwerbungder Fundgegenständeim Wege des freienKaufs für
BayerischeSammlungenherbeizuführen.

Die Distriktsverwaltungsbehördenhabenmit größterBeschleunigungund untertun=
lichsterFernhaltungvon SchädigungendesUnternehmersdertreffendenArbeiten,gegebenenfalls
nachEinholungeinessachverständigenGutachtens,wegender Erlaubnis zur Fortsetzungder
Arbeitenoderwegender FreigabederFundgegenständegemäß§ 2 Absatz2 derVerordnung
Verfügungzu treffen.Um ErstattungdesGutachtenswerdenanzugehensein: bei Anzeigen
ausdenRegierungsbezirkenOberbayern,Niederbayern,OberpfalzundSchwabendasK. General=
konservatoriumder Kunstdenkmaleund AltertümerBayerns in München, bei Anzeigen
aus denRegierungsbezirkenPfalz, Ober=,Mittel= undUnterfrankender exponierteKonser=
vatordesK. GeneralkonservatoriumsderKunstdenkmaleundAltertümerBayernsin Würzburg,
und wenn es sichum Münzfunde handelt,das K. Münzkabinett in München oder ein von
diesenBehördenbenannterSachverständigerdes treffendenBezirks.

München, den 7. September 1908.

Dr. v. Wehner.
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Nr. 21273/II.

Bekanntmachung, Vollzug des Gesetzes,betreffenddieAbänderung der Gewerbeordnungvom
30. Mai 1908. —

K. StaatsministeriumdesRöniglichenHausesunddesÄußern.

Zur Ausführung des Reichsgesetzes,betreffenddie Abänderung der Gewerbeordnung
vom 30. Mai 1908 (R.G.Bl. S. 356 ff.), wird folgendesbestimmt:

Die Befugnisseder höherenVerwaltungsbehördenwerdenvon denKreisregierungen,
Kammerndes Innern, jeneder unterenVerwaltungsbehördenvon denDistriktsverwaltungs=.
behörden,in München vom Magistrate ausgeübt.

Zu Art. I Ziff. I: Durch die nunmehrigeFassungdes§ 103 Abs.1 derGewerbe=
ordnungsoll zum Ausdruckgelangen,daß die einzelnenHandwerkskammernzur Vertretung
der Gesamtinteressendes Handwerksberufensind. Zu diesemZweckekönnendie Hand=
werkskammernin gegenseitigesBenehmentreten;jedochbehaltendieAnordnungender einzelnen
Handwerkskammernselbstverständlichnur Geltung für dieHandwerkerdesbetreffendenKammer=
bezirks(vergl.Ber. derXXV. Kommission,Drucks.desReichst.1907/08 Nr. 897S. 19).

Zu Art. I Ziff. II: Die näherenBestimmungenüberdieAnzeigefürLehrverhältnisse
zwischenEltern und Kindern sind gemäß§ 103e Ziff. 1 derGewerbeordnungvon der
Handwerkskammerzu erlassen.

Gegen sinngemäßeAnwendungdes Anmeldeformularsfür Lehrlingezur Stammrolle
der HandwerkskammerbestehtkeinBedenken.

Zu Art. I Ziff. III Abs. 1: Die von den Handwerkskammernzur Regelungdes
LehrlingswesenserlassenenVorschriftenwerdenmit Rücksichtauf die neuengesetzlichenBe=
stimmungenüber die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen und die sonstigen, das
LehrlingswesenberührendenVorschriften,zu ändern sein. Behufs einheitlicherRegelung
empfiehltsichdas Einvernehmender sämtlichenHandwerkskammern.

Zu Art. I Ziff. III Abs. 2: Von der Ermächtigungzur VerleihungderBefugnis
zur Anleitung von Lehrlingenhabendie Kreisregierungen,Kammerndes Innern, nur in
besonderenFällen, wenndie Befähigungdes betreffendenHandwerkerszweifelsfreifeststeht,
Gebrauchzu machen.Die AnträgederHandwerkskammernundgegebenenfallsderInnungen,
welchein allen Fällen gehörtwerdenmüssen,sind tunlichstzu berücksichtigen(vergl.auch
Motive zum Reichsges.vom30. Mai 1908 Drucks.d.Reichstags1907 Nr. 350 S. 11).

Die Gesucheum Verleihung der Befugnis sind durchdie Handwerkskammernden
Kreisregierungen,Kammerndes Innern, mit eingehenderBegutachtungvorzulegen.Bei
demneu zugelassenenWiderruf derVerleihungderAnleitungsbefugnisist wegender schweren

1

Gocgle



766

wirtschaftlichenFolgen derMaßnahmemit besondererSorgfalt zu verfahren.Anhaltspunkte
für denWiderruf gebendie Bestimmungendes § 126a der Gewerbeordnung.Auch hier
sinddie Handwerkskammernund eventuelldie Innungenstetszu hörenund derenAnträge
mröglichstzu berücksichtigen.Im übrigenwird es zunächstAufgabedieserKorporationen
sein, auf Grund ihrer Wahrnehmungendie Anträge auf Widerruf der Anleitungsbefugnis
bei der höherenVerwaltungsbehördezu stellen.

Zu Art. I Ziff. III Abs. 3: Als Fälle, in welchendie untereVerwaltungsbehörde
die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingenbis zur Dauer eines Jahres erteilenkann,
sind beispielsweisezu betrachten:die Behinderungdes LehrherrndurchlängereAbwesenheit
oderKrankheit,AusscheidenseinesbisherigenVertretersausdemGewerbebetriebund ähnliches.
Auch hier wird in derRegel dieHandwerkskammereinzuvernehmensein. EineVerlängerung
der Frist über die Dauer einesJahres ist stets bei der höherenVerwaltungsbehördezu
beantragen,welchehierüberdie Handwerkskammerzu hörenhat.

Zu Art. I Ziff. III Abs. 5: Die Anerkennungvon Lehrwerkstättenund sonstigen
gewerblichenUnterrichtsanstaltenerfolgt durchdas K. Staatsministeriumdes Königlichen
Hauses und des Außern im Benehmenmit dem K. Staatsministeriumdes Innern für
Kirchen=und Schulangelegenheiten.

Zu Art. I Ziff. III Abs. 6: Die BedingungdeszweitenSatzes findetkünftigauch
auf die Prüfungszeugnisseder bereitsprivilegiertenLehrwerkstättenund gewerblichenUnter=
richtsanstaltenstatt. Die Festsetzungder Dauer der persönlichenTätigkeit im Gewerbe
bleibtvorbehalten. «

Zu Art. 1 Ziff. IV: In Betrieben,in denenmehrereGewerbevereinigtsind, kann
der Unternehmer,abweichendvon den bisherigenBestimmungen,auchwenn er für eines
der Gewerbeden Voraussetzungendes § 129 entspricht,die Befugnis, in den übrigen
GewerbenLehrlingeanzuleiten,in Zukunft nur nochdurchVerleihungerwerbenund nur
für diejenigenGewerbe,für die er die Befugnis besitzt,ein Lehrzeugnisausstellen.Die
zurErteilung derBefugnis zuständigenDistriktsverwaltungsbehördenhabenvor derErteilung
stetsdie Handwerkskammerzu hörenund derenAnträgetunlichstzu berücksichtigen.

Zu Art. I1Ziff. VI: Der Vollzug ist durchdie Handwerkskammerngenauzu über=
wachen. Uber die Gesellenprüfungenist eineStatistik anzufertigenund denJahresberichten
der Handwerkskammernbeizufügen.

Zu Art. 1 Ziff. VII Abs. 1: Zur VermeidungvonZweifeln wird bemerkt,daß das
Recht zur Führung desMeistertitelsauchnicht selbständigenHandwerkernzusteht,sofern
sie sonstdenVoraussetzungendes neuenAbs. 1 des § 133 der Gewerbeordnunggenügen
(MotiveSeite 9).
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Zu Art. I Ziff. VII Abs. 3: Die AblegungeinerGesellenprüfungüberhauptbildet
„in der Regel“ die Voraussetzungfür die Zulassungzur Meisterprüfung. Ausnahmen
sind hienachstatthaft. Dabei wird besondereRücksichtauf jenePersonenzu nehmensein,
welchebereits längereZeit hindurchals selbständigeHandwerkeroderals Werkmeisterrc.
tätig gewesensind. Bemerktwill nochwerden,daß diefür dieZulassungzurMeisterprüfung
gefordertedreijährigeGesellenzeitganzoderteilweiseauchin einemGroßbetriebzurückgelegt
werdenkann.

Zu Art. II Ziff. 1 Schlußsatz:Die hier vorgeseheneVerleihungder Anleitungs=
befugniswird dann in Frage kommen,wenn die betreffendenHandwerkeraus besonderen
GründendenneuenAnforderungennicht odernur mit erheblicherErschwerungzu genügen
vermögen.Namentlichwird auf die Verhältnissejener HandwerkerangemesseneRücksicht
zu nehmensein, die beiInkrafttreten des Gesetzesihr Gewerbebereits eine entsprechende
Zeit selbständigausgeübthaben. Vor der Verleihung der Anleitungsbefugnisist die
Handwerkskammerzu hörenund derenAntrag tunlichstzu beachten.

München,den5. September1908.
J. A.

Ministerialdirektorv. Rautk. "

Nr. 23216

Bekanntmachung, die Erwerbungdes Freiherrlichvon Swaine'schen Kohlenbergwerkesbei
Stockheimund Neuhausfür denbayerischenStaat betreffend.

K. StaatsministeriumderFinanzen.

Im MamenSeinerMoajestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern
Verweser, habenmit AllerhöchsterEntschließungvom 28. August 1908 zu bestimmen
geruht, daß für den staatlichenBergwerksbetriebbei Stockheimund Neuhaus eine der
K. General=Bergwerks=und SalinenadministrationunmittelbarunterstellteGrubenverwaltung
mit demSitze in Stockheimundmit derBezeichnung„K. GrubenverwaltungStockheim"“
errichtetwerde.

München,den3. September1908.

J. V.
Staatsrat v. Pausch.
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Annahmeeiner fremdenDekoration.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm28. August1908 aller=

Gocgle
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gnädigstbewogengefunden,der Kämmerers=
und Reichsrats=GattinJulie Freifrau von
und zu Franckenstein, geb. Fürstin
von der Leyen, die Bewilligungzur An=
nahmeund zum Tragen des ihr vonSeiner
Heiligkeit dem Papste verliehenenKreuzes
„Pro Ecclesia et Pontifice“ zu erteilen.
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cseh=undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 61.
München, den 14. September 1908.

Inhalt:
Abschied für denLandrat von Oberbayern vom 8. September 1908 über dessenVerhandlungen für das Jahr 1908.—

Abschied für den Landrat von Niederbayern vom 8. September 1908 über dessenVerhandlungen für das
Jahr 1908. — Abschied für denLandrat der Pfalz vom 8. September 1908 über dessenVerhandlungen für das
Jahr 1908.— Abschied für denLandratderOberpfalz und vonRegensburgvomS. September1908 überdessen
Verhandlungen für das Jahr 1908. — Abschied für den Landrat von Oberfranken vom 8. September 1908
über dessen Verhandlungen für das Jahr 1908. — Abschied für den Landrat von Mittelfranken vom
8. September 1908 über dessenVerhandlungen für das Jahr 1908. — Abschied für den Landrat von Unter=
franken und Aschaffenburg vom 8. September 1908 über dessenVerhandlungen für das Jahr 1908.— Abschied
pin, den Landrat von Schwaben und Neuburg vom 8. September 1908 über dessenVerhandlungen für das
ahr 1908.

Abschied für denLandrat von Oberbayernüber dessenVerhandlungenfür das Jahr 1908.

Im NamenSeinerMazjestätdes Königs.

Zuitpyoly,
vonGotteszGnadenKöniglicherPrinzvonFayern,

Regent.
Wir habenUns über die von demLandratevon Oberbayernin seinenSitzungen

vom4. bis 23. November1907 gepflogenenVerhandlungenVortrag erstattenlassen,und
erteilenhierauffolgendeEntschließungen:

139

*
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Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1906.

Die gemäßArt. 15 lit. b und c des Landratsgesetzesvom 28. Mai 1852 dem
LandratevorgelegtenRechnungenüberdie KreisfondsundKreisanstaltenfür das Jahr 1906
wurden von demselbenohneErinnerung anerkanntund derenHauptergebnissedurchdas Kreis=
Amtsblattbereitsveröffentlicht.

II.
Steuerprinzipale für das Jahr 1908.

Die Steuerprinzipalsummedes Regierungsbezirkesvon Oberbayernbeträgtfür das
Jahr 1908: 14734917 76 J, wovonein Steuerprozentauf 147349 17 3J
sichberechnet.

III.

Kreis=Ausgaben und Kreis-Einnahmen für das Jahr 1908.

Dem von dem Landrate geprüftenVoranschlageder Kreis=Ausgabenund Kreis=Ein=
— nahmenerteilenWir in den in der Beilage enthaltenenSätzenUnsere Genehmigung.

—
—

IV.

Auf die vom Landratebei Prüfung desVoranschlagesgestelltenAnträgeund gefaßten
BeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:

1. Die zuGunstendes Kreisvereinszur Unterstützungder HinterbliebenenderVolks=
schullehrergefaßtenBeschlüsse,ferner die Bewilligung einesBetrages zur Abhaltung von
Zeichenkursenfür das Volksschullehrerpersonalwerdengeruegenehmigt.

2. Der Landratsbeschlußüber FestsetzungdesGesamtbedarfesfür die Errichtung eines
Gebäudesfür die Kreis-Lehrerinnenbildungsanstaltin München,sowieüberDeckungdieses
Bedarfs ist genehm.

3. Der Landrat hat die Errichtung eines Progymnasiums in Pasing vom Schul=
jahre 1909/10 an beschlossen.Indem Wir diesemBeschlusseUnsere Genehmigung
erteilen,beauftragenWir die KreisregierungwegenHerstellungeinesSchulgebäudesfür
die neueAnstalt mit derStadtvertretungvon Pasing und demständigenLandratsausschusse
die entsprechendenVerhandlungenzu pflegenund dem Landrate bei seiner nächstenTagung
einenEtat für das Progymnasiumauf die Zeit vom 1. September1909 an in Vorlage
zu bringen.
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4. Wir genehmigendie auf die Errichtungeiner landwirtschaftlichenMittelschulein
OberbayernbezüglichenLandratsbeschlüsseund beauftragendasStaatsministeriumdesInnern
für Kirchen=undSchulangelegenheitendie zur weiterenBereifungdesProjektserforderlichen
Verfügungen zu treffen, wobei Wir auf die EntschließungdiesesStaatsministeriums vom
4. Mai 1908 Nr. 8436 verweisen.

5. Der Landrat hat an einmaligenaußerordentlichenAusgaben für die Distrikts=
Zeichen=und SchnitzschuleBerchtesgadenden Betrag von 2389 & 09 J bewilligt.
DieserWilligung erteilenWir Unsere Genehmigung.

6. Der Landrathat beschlossendenbisherigenZuschußzur BaugewerkschuleMünchen
mit Rücksichtauf das angegliederteGewerbelehrerinstitutzunächstvon5 200 MKauf 7000 .“
zu erhöhen. Diesem der neuen UnternehmungförderlichenBeschlusseerteilenWir gerne
Unsere Genehmigung.

7. Wir behaltenUns vor demLandratedie Ergebnisseder seinemWunschegemäß
eingeleitetenErhebungenzu demAntrage auf ÜUbernahmeder Kosten für den baulichen
UnterhaltderRealschulgebäudeaußerhalbderStadt Münchenmit dengeeignetenVorschlägen
zugehenzu lassen.

8. Dem Beschlußdes Landrats, daß dem Fachlehrerder Distrikts=Zeichen=und
SchnitzschulePartenkirchenKarl Vogt dauerndeAnstellungmit demRechtedesBeitritts
zumoberbayerischenKreispensionsfondszu gewährensei, erteilenWir die Genehmigung.

9. Den Beschlüssendes Landrats auf BewilligungderMittel zur Umwandlungvon
4 Reallehrerstellenin Professorenstellenunterübernahmedes Mehraufwandesauf die An=
stalts=eventuellKreisreserve, sodann zur Umwandlung einer Assistentenstellean der Real=
schuleRosenheim und je einer Reallehrerstelleund einer Professorenstelleà conto des
Etats der Gisela=KreisrealschuleMünchenendlichfür einigeAssistentenstellenerteilenWir,
soweitnichtschongesondertgeschehenund hinsichtlichder BesetzungderStellen nichtbereits
verfügtist, Unsere Genehmigung.

10. Dem Beschlussedes Landrats für die Durchführungdes neuenLehrplanesder
Real=und OberrealschulendeneinmaligenBetrag von 15000 —KzurVerfügungzu stellen,
erteilenWir gerneUnsere Genehmigung.Die Anregung,für dieRealschulenin München
einebiologischeZentralezu errichten,wird geprüftwerden.

11. Der Landrat hat beschlossen,das Bedürfnis für dieErrichtungeinerweiterenKreis=
realschuleam geeignetstenim nordwestlichenTeile von München anzuerkennen,den von der
StadtgemeindeMünchen unentgeltlichangebotenenBauplatz an der Albrechtstraßein aus=
reichender Bemessung gutzuheißenund in denEtat 1908 zur AnsammlungeinesFonds
für die ErbauungeinerweiterenKreisrealschulein Münchenauf dembezeichnetenPlatzeeine

139“
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Rate von 120000 N einzusetzen.Der Landrat hat zugleichdas Ersuchengestellt,die
Bauplatzfragevollständigzu bereinigen.

Wir genehmigendiesenBeschluß in vollemUmfange. Die Kreisregierungwurde
angewiesen,die hienachveranlaßtenVerhandlungenzu pflegen. Dem Landratewird weitere
Vorlage zugehen.

12. Der Landrathat zurVerbesserungderTurnräumefür dieLudwigs=Kreisrealschule
in MünchenweitereErhebungenund Verhandlungenbezüglichder etwaigenErstreckungdes
Mietverhältnissesmit demSt. Anna=Damenstiftund des ihm unterbreitetenBauprojektes
gewünscht.Die Kreisregierungwurdebeauftragt,dieseErhebungenund Verhandlungenzu
pflegen; dem Landrat werdensodannweitereVorschlägegemachtwerden.

13. Den Beschlüssenüberdie neuerlicheErhöhungderPositionenfür die gewerblichen
FortbildungsschulenerteilenWir Unsere Genehmigung.Aus der im Staatsbudgetfür
die 29. Finanzperiodeenthaltenen— gegenfrüher erhöhten— Position werdenhöhere
Zuschußleistungenauch für die gewerblichenFortbildungsschulender Stadt München gewährt
werdenkönnen. Dagegenkannder Bitte um GewährungalljährlicherZentralfondszuschüsse
zum Kreispensionsfondsfür dienstunfähigeLehrer an technischenSchulen zur Verwendung
für PensionendienstunfähigerGewerbelehrer,Hauptlehrerund Direktorender gewerblichen
FortbildungsschulenderStadt Münchenaus grundsätzlichenErwägungennichtwillfahrenwerden.

14. Der Landrat hat seine Fürsorge für die Landwirtschaftdurch Vermehrung des
kulturtechnischenPersonals, insbesonderedurchErhöhungder Mittel für die Gewinnung
ständiger Vorarbeiter, ferner durch die Beschlüsse,betreffenddie Aufstellung eines Kreis=
Molkereiinspektorsund die AbtrennungderKreisgeflügelzuchtanstaltErding von der dortigen
Winterschule aufs neue bewiesen. Wir genehmigenden dadurchbedingtenMehraufwand
mit Befriedigung.

15. Den aufWohltätigkeitbezüglichenBeschlüssenerteilenWir Unsere Genehmigung,
soweitsie nichtbereitsdie Genehmigunggefundenhaben. In letztererHinsicht verweisen
Wir auf Unsere Entschließungvom 30. Dezember1907 und die Entschließungdes
Staatsministeriumsdes Innern vom 1. Jannar 1908.

16. WegendesBeschlussesvom 18. November1907 überdiePrivatflüssemit erheb=
licherHochwassergefahrverweisenWir auf die Entschließungdes Staatsministeriumsdes
Innern vom 27. Dezember1907 Nr. 28368.

17. Der Beschlußvom 19. November1907 überdieBereitwilligkeitzurDurchführung
der KorrektionderAlz wird genehmigt.ZugleichverweisenWir auf die Entschließungdes
Staatsministeriumsdes Innern vom 2. August 1908 Nr. 20127.

18. Die übrigenauf Brücken=und WasserbautenbezüglichenBeschlüsseund nahm:
haftenWilligungen werdengleichfalls genehmigt.

19. Den auf ReservefondsüberwiesenenWilligungenerteilenWir Unsere Genehmigung.
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Indem Wir demLandrategegenwärtigenAbschiederteilen, sprechenWir ihm für die
ersprießlicheund opferwilligeFörderungder KreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus und versichernihn Unserer Huld und Gnade.

Vorderriß,den8. September1908.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des Königreichs Bayern Verweser.

J. V. J. V.
Dr. Frhr. v.Podewmils.Dr. v.Wehner. Staatsrat v.Pausch. Staatsrat v. Krazeisen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Keller.
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Abersicht J.

bezirkes Oberbapvern für das Jahr 1908.

· Festgesetzter
Kap. 83 Vortrag Betrag

. »Es-J
ll ’

1I.Abschnitt.

* Nreis-Ausgaben.
I -

I Auf ErhebungundVerwaltungder Kreis=Einnahmen. 500
| SummeKap. I für sich

*“½ßv*). BedarfdesLandrates.

1 Diäten und Reisekostender Landratsmitglieder 4493 75
2 Diäten undReisetosten des Laudratsausschusses. 3000 —
3 Regiekosten . 10000 —

Summe Kar= nñ 17 493 75

III Auf ErziehnngundBildung.

1 Volksschulen.

1 Ständige BezügedesLehrpersonals:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 8149 06
b) aus der Kreisschuldotationwie bisher 19 103 87
) Anschlagder ärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe

110 4 29 J —
12 Gehaltsergänzungszuschüssefür dasLehrpersonalin OrtenohneStatuten 902 768 30
38Dienstalterszulagen für das Lehrpersonal an den Volksschulen der

Gemeinden bis zu 10000 Einwohnern nach Maßgabe der zum
Budget der XXVI. Finanzperiode gefaßtenBeschlüsse . 459 964 89

ABur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäßArt. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902:
a) im allgemeinen
b) an Stelle des zumilitärischen übungen einberufenenLehr=
personals,bezw.zurUnterstützungderdasMilitärdenstpflicht
jahr ableistendenLehrkräfte
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Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

" AMA E..

l
111 5 aere dennncrationenundUnterstützungenfür das aktiveLehr= l

l persona
| a) für die Arbeitslehrerinnen 26000,
" b) für die Kouferenzvorständeund zurünterstützung der Kon= #

ferenzpflichtigen 12000—
I%0)Unterstützungenfür dürstigeSchuldienstexspektantenwährend

1 der Ableistung ihrer geseblichenMilitärdienstpflicht aus I
Staatsfonds. .. 1000 —

—

00

AllgemeineBeiträgeanSchulkassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonale
an den Volksschulen dieser Gemeinden seither aus Staats=
fonds zugeflossenenDienstalters= und sonstigenZulagen ge=
mäß Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzeseinschließlich
der Dienstalters=u. persönl. Zulagen des Lehrpersonals an
der SeminarübungsschulederKreislehrerinnenbildungsanstalt
in München

b) Weitere Beiträge an dieSchultassen dieserGemeinden einschl.
der Beiträge für Klosterschulen

) Zuschüssean die Schulkassen der übrigen Gemeindenmit
Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonal an den Volksschulen dieser Gemeinden aus
Staats= und Kreisfonds . ..

d) Weitere Beiträge an dieSchultassen. dieser Gemeinden .
e) SonstigeZuschüssean Schulkassen:

a) ausfundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars
8) aus Kreisfondsfür weiblicheKlosterschulen .
7) aus der neuen Kreisschuldotation behufs Unter=
stützungdermitSchullastenüberbürdetenGemeinden

Beiträge zur Realexigenz der Schulen und zu Schulhausneubauten:
a) Realexigenzbeiträge:

aa) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars.
bb) aus allgemeinenKreisfonds .

l))zumUnterhaltevonSchulhauscrnI
c)zuSchulyausneubauten l

StändigeBauausgaben
Prüfungs=und Ausfsichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahme der
ordentlichenundaußerordentlichenSchulvisitationen,dann für
Formularpapiere,Realexigenzausgabenund Literalien

5) für die Kreisschulinspektoren:
aa) Gehalte
bb) Gehaltszulagen
cc) Diäten und Reisekosten
d) Pensionen

Gocgle
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2040098
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D

2013098
190987
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1394

l
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Kap.§ S Vortrag
Festgesetzter
Betrag

Pensionen und Alimentationen:
a) zur Unterstützungdienstunfähiger älterer Schullehrer, die
bereitsvor demEntstehender geseblichenKreisvereinequies=
ziert waren

b) zur Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähige

Lehrpersonen:
a) aus Zentralfonds
6) aus Kreisfonds .

bb) Zur Belassungeines Drittels der zuletztbezogenen
Dienstalterszulagenim Pensionsfalle aus Zentralfonds

c) Zur Unterstützungder vor dem 1. Januar 1896
pensioniertenLehrpersonenund zur Gewährung von
ZuschüssenandiePensions=undRelikten=Unterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensions=
einrichtungen nicht teilnehmende Lehrpersonal aus
Zentralfonds

##d)Zur Unterstützungdes vor dem i. Januar 1904
zugegangenenpensioniertenVolksschullehrpersonals

c) Unterstützungsbeiträgefür Schullehrerrelikten:
an) aus Zentralfonds:

æ) je 240 MAoder 300 K für die Witwen, 130 .##
oder 150 .“4 für die Doppelwaisen und 100 4
für die einfachenWaisen

6) zur Unterstützungder vor dem I.Januar 1896
zugegangenenLehrerreliktenund zur Gewährung
von Zuschüssenan die Pensions= und Relikten=
Unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeind=
lichenPensionseinrichtungennichtteilnehmendeLehr=
personal

7) für dürftige,
Lehrerwaisen

bh) aus Kreisfonds:
a) imAllgemeinen (in bisheriger Weisese
6) Beiträgeà 90 .¾ bezw.180 4 für dieWitwen,
36 ¾ bezw. 90 ∆ für die Doppelwaisen und
27 & bezw. 60 4 für die einfachenWaisen

7) Zulagenà60.4 fürWitwen,welchedas65.Lebens=
jahr zurückgelegthaben, insoferne sie vor dem
1. Jannar 19007zugegangensind .

) zur Unterstützungder vor dem 1.Januar 1907
zugegangenenWitwen und Waisen, behufs An=
gleichungan die höherenPensionssätzeunter 8

demunterstützungsalter entwachsene
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I Festgesetzter
Kap 8 Vortrag Betrag
L— –4

LII lo d) Zuschußan denKreisverein zur ünterstützungder Hinter=
bliebenenderVolksschullehrter 14000D

½ e.)Beitrag an die Witwen=undWaisenkasseder Shullehrer
sl mMunchen... 4000——
— ) aa) Zuschußan das bayerischeLehrer=Waisenstift. 1000—

1 bb) Zuschuß an die Waisenkassedes kath.Lehrervereins 300|
# 38) Zuschuß an die Pensionisten des Privatvereins zur Unter=

1 stützungdienstunfähigerSchullehrerin Oberbayern . 5000—-
II h) Zuschußan denHilfsverein der Lehrerinnenin München 300
1 1) Unterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten:
| a) für dürftige Schulpräparanden. . 8000—-

b) für dürftige Schulpraktikanten und zur Nemuneriernungder
denpraktischenKurs leitendenLehrkräfte .... 4000—

12|ÜbrigeAusgaben:
a) Umzugskostenentschädigungfür das Lehrpersonal 1 715.—
b) zur Förderung der Distriktsschulbibliothekenfür die For=
bildung der Schullehrer 3 000.—

-) aus fundationsmäßigenReichuissen.desStaatsärars:
aa) für die Feiertagsschulein München 342|86
bb) EntschädigungdieserSchulefürdielithographischeAnstalt 2 057|5
ccc)zur Unterstützungarmer Schulkinder 37/72

4) an das Kreismagazin für Lehrmittel undSchuleinrichtungs= 1
gegenstände 7895.

e) zum Unterhalt vonHandfertigteits=ünterrichtskursenESchüler= l
werkstätten) 500 —

t) zur Abhaltung von heichentursenfür das Volksschullehrer= «
personal 2350

13|)Reservefonds für die Volksschulen zur Bestreiiungsonstiger nicht
voraussehbarerAusgaben,fernerzurGewährungvonnünterstützungen 1
in außerordentlichenNotfällen 5000—

Summe J ĩ 3170. #

Progymnasien und Lateinschulen. 1
1Exigenz=Zuschüsse: D

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars. — —
4) aus der Kreisschuldotation . 257632
()ausKreisfonds

aa) für das vormalige Progymnasium in Ingolstadt 36 24040
bh) für das vormalige Progymnasium in Rosenheim 30 117—
cc) für das Progymnasium in Traunstein 31 947°50
4d) Gehalt und Gehaltszulage des Turnlehrers am

K. Progymnasium Schäftlaur. 2535 —
c) desgl.des Gesang undWusitlehrers dieser Anstalt 2535—

2 Prüfungskosten — —
FEummez
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1 Festgesester
Kap.§ Vortrag Betrag

l Jl-,

III Taubstummenanstalten.
IDotationsbeiträge — —
*2 Freblägte undZuschüsse für Personal= und Real-Exigenz: .

a) An das K. Zentraltaubstummeninstitutin München: I
a)FreiplatzefuiZoqlinge(4390.«).. 8970
65)Fakultativer ZuschußzumGesamtaufwanddesInstituts 8 200—

b) für Freiplätzean Zöglinge im Institut für weiblicheTaub= l
stummeinHohenwart(å«240.«). 7680——

3ZuschußandicTaubstunimenanItalt Hohenwart 7 asstn eines
Spezialohrenarztes 500—

T Summe § d 25 350
4 Blindeninstitute. I
« 1. Dotationsbeiträge » —
2 Freiplätze fürZöglinge im Zentralblindeninstitute in Mürchen . 6 480 —

* Summe § 4 6 480

5 Anstalten für krüppelhafte Kinder
I. Dotationsbeiträüge — —
2 Freiplätze für Zöglinge in derZentralanstalt für Etzichungund

Bildung krüppelhafter Kinder in München 3 600 —
- Suninie § 5 3600 —

6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten speziell für die
weibliche Jugend.
a) Beiträge an Erziehungsinstituteaus der Kreis=Schuldotation 5996 57
b) Dotation der Kreislehrerinnenbildungsanstaltin München „
zur Bestreitungdes etatsmäßigenBedarfe 66 53695

) Stipendien für dürftige Schülerinnen dieser Anstalt 1500
") dann für den praktischenKurs bei derselben —
e) Zur Aufbringung des Baubedarfs für dieErrichtung eines
neuenGebäudesfür dieKreislehrerinnenbildungsanstalt—
sechsteRate .. 160000 —

Summe§ 6 23103352

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten. !
a) ErziehungsinstitutAlbertinum in München(4 Freiplätzein
demselbenfür Zöglinge aus Oberbayern) · 2 100

b) zur Gewährung von 55 JanzenFreiplätzen imSuudieiseminar
zu Burghausen. . . . 2250 —

Summe " 5 1650 —

8 Kreisstipendien für Studierende an Universitäten und
Gymnasien ... . ...

Summe § 8
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— 27
III 9 Uebrige Ausgaben.

1/Zur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 1000—
2| Zuschuß an den HistorischenVerein von Oberbayhern 1 000—

4 3|Beitrag an die AnthropologischeGesellschaftin München 300—

4 Beiträge an sonstige Vereine und Institute: #
1. an das GermanischeMuseumin Nürnberg 500.—

" 2. für KinderbewahranstaltenundLindergärten inVinnchen 3400—
D 3. für dergleichenin Oberbayern .. . 5800
l 4. andieFrauenarbeitsschulein München 5000—

5. an denSt. Vinzentiusvereinbei St. BonifazIin München .
für dieKleinkinderbewahranstaltan derSchrenkstraßedaselbst 200—

1 6. an den Krippenverein in München l. J. 200 —
7. an denSt. Marien=Ludwig=Ferdinand=Verein in Mürchen= i

; Neuhausen:
aa) ordentlicherZuschuß 500—

% bb) außerordentlicherBauzuschuß . 500 —
*½1 8. an den Verein „Knabenhort“ in München ... 500 —

9. an die St. Josefs-Rettungsanstaltin Burghausen 600—
. 10. an denVerein „Kinderhort" in Münchenr. J. 300—
* 11. an denKrippenvereinin Münchenr. J. 200|—
# 12. an den Mariahilf=Verein in München zur Erziehing armer I

. KinderznbraveiiDienstboten. 500—
B 13. an den St. Vinzentius=Vereinbei St. Bonifaz ĩ inMürchen #

zur Erhaltung desKinderhortesSt. Bonifaz lI 500—
14. an die botanischeGesellschaftzurErforscng dderhennishen

s Flora.. . 300 —
15. au denKinderhort in Neuhausen. 300—

J 16. an den Vinzentius=KonferenzSt. Maria inNeuhausen für #
# derenKinderbewahranstalt,Knaben=undMädchenhort,sowie »
T Krippenanstalt 300 —

17. an denKindergartenverein in München bezw. an denStadt= ·
I magistrat München als Rechtsnachfolgerdes Vereins 3 500 —

18. andasKindergärtnerinnen=SeminarvonHermannin München –
19. an den Pensionsverein staatlich Veprüfter Lehrerinnen in .

| Bayern . .... 500
# 20. an das bayerischeGewerbemuseum in Nürnberg .. 500 —

21. an den St. Vinzentius=Verein St. Peter II * die Kuber= n!
erziehungsanstaltGrunertshofen . z00"—

! 22. an den OrnithologischenVerein in München 200 —
« 23.andenBereinkatholischenErzieherinnenBayerns.. 200—
# 1 24. an denVerein für Volkskunstund VolkskundeinMünchen 700—

25. an denVerein zur GründungeinesMädchengymnasiumsin
6 München — Zuschuß zur Gewährung von Stipendien an "
1 kreisangehörigeSchülerinnendes vormals Sickenberger'schen "
1 Instituts für Privatgymnasialunterrichtfür Damen 500—

140“
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A
l !

IIII 9 4 26. an denVerein für bayerischeVolkskundeund Mundart= I
forschung 200—

*=½# 27. andieStadtgemeindeMünchen f denBetrieb desSeminars l
I der Handelslehrerinnen ..... 550—

28. an den Verein „Kinderschutz“inMünchen ... 600—
29. an denVerein zurHerausgabeeineshistorischenAllassesvon

- Bayern —zweite Rate einesZuschussesvon 1000 4K. 200—
" Summe § 9 29 750|—

10 1 Gewerblicher Unterricht.

a) Zuschußan die K. BaugewerkschulemitGewerbelehrerinstitut
l in Müncher 7000—
*=1* b) WeitererZuschuß an dieselbe für dieWinterurse f= Bau= %

handwerkerin Traunstein 3000—
20berrealschulen:

Luitpold=Kreisoberrealschulein München 155565/70
3/Realschulenund zwar:

D4 a) Kreisrealschulen:
s 1. Ludwigs=Kreisrealschulein München 136 400|70

" 2. Maria=Theresia=Kreisrealschulein München 77772|60
U 3. Gisela=Kreisrealschulein München 98 818/10
I b) übrige Realschulen:
l 1. in Freising 41 345·40
" 2. „ Ingolstadt 46 702|50

*• 3. „ Landsberg 3671619
*=½ 4. „ Rosenheim 52 074,80
* 5. „„ Traunstein 46 718.20
*=1 6. „ Wasserburg 39 903—

7. „ Weilheim 36 510 90
I0)Für den Bedarf derRealschulenan Instenmenten,Apparaten
und sonstigenLehrmitteln, dann an Materialien, Einrichtungs=

. gegenständenund anderenRequisitennachdemneuenLehr.
plane der Real=und Oberrealschulen . 15000—-

J d) Zur Ansammlung eines Fonds für Erbauung einer weiteren
Kreisrealschulein München .. ... 120000—-

4 Allgemeine gewerbliche Fortbildungsschulen.

a) Für die gewerblichenFortbildungsschulenaußerMünchen 110000—
# h) für die gewerblichenFortbildungsschulender Stadt München 433 450775
" ) Distrikts=Zeichen=und Schnitzerschulen:

an) in Partenkirchen— nebstFilialen 16291
bDn)in Berchtesgaden . 16 504 —
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Kap Vortrag Betrag

J
l

III 10 4 d) a) Zeichen=,Modellier=und SchnitzschuleOberammergau 6 190—
6) Zuschuß zum Fond für dieEriichung eeines neuenGe=

» baudesdieserchule... 1000—
e) Geigenbauschulein Mittenwale 8 680—

- t)ZuschußandieLehrund Versuchsanstaltfür Photcraphie
Lichtdruckund Gravüre in München 2100|—

Sun## * #s 1507743|84

11 Landwirtschaftlicher Unterricht.
IRKreisackerbauschulein Landsbbegggg 39400—

2 Landwirtschaftliche Fortbildungsschlleen 1 000—
3)Landwirtschaftliche Kreiswinterschulein Erdig 11 555—

4|/LandwirtschaftlicheKreiswinterschulein Landsbtreegg 11300—
5s LandwirtschaftlicheKreiswinterschulein Mühldorf . . .. 8230 —
6 LandwirtschaftlicheKreiswinterschulein Pfaffenhofen 6 475—
7Landwir2tschaftlicheKreiswinterschulein Traunstin 7200

8Landwirtschaftliche Kreiswinterschulein Wolfratshausen 8 290—
9|)d?ZurAnsammlungeinesFonds für Errichung eeiner =

6 lichen Mittelschule in Oberbayer. . 50000—-
10|Oberb.Kreisgeflügelzuchtanstaltin Erding 6 150—
11 An dieHaushaltungsschuleauf demGuteWaruberg beiSolln, Zu= 1

schußzur Ermöglichung von Freistellen für ärmere Mädchen 4000—
12|Der StadtgemeindeErding, Zuschußzur rascherenTilgung des zur
l Bestreitungdes Bauaufwandesfür die Haushaltungsschulein

Hl. Blut ausgenommenenAnlehens 500—
13| An den Verein für wirtschaftlicheFrauenschulenauf demLande zur
% Abhaltungvon Wanderkochkursen 500—
1 14 An den genannten Verein zu Stipendien für Heranbildung von
U Wanderkochlehrerinnenund wirtschaftl. Lehrerinnen — —

Summe F ũ 154 600 —

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt=
53 schaftlichenUnterricht.

1| Düten und Reisekostender Prüfungskommissäre 1 700—
2 Penunsionenund Alimentationenfür dienstunfähigeLehrer an Neal=

und Landwirtschaftsschulenund für?Reliktenvon solchen;Buschuß
I andenKreispensionsfond... 61000—
Z-—--..——-.—-———-———— — —

14 Stipendienfür Studierende,Schüler und Eleven:
1 l a)dertechnischenHochschnle.... ...... 2800-
Il b)desRealgyninasiums... ....... 800—
I’ OderObertealschuleundder Realschulen ..." 5200—--
Il d)derSchiiitzschnlenindenBezirkenBerchtesgadenundGarmisch 500—
# e) der gewerblichenForthildungsschulenzumBesucheeieinerKunst
65 gewerbeschule 900—
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Kap. 85 Vortrag Betrag

« 4

III 4 t) der Frauenarbeitsschulein München (Kreisangehörige) .. 5000
I g) derAkademiefürLandwirtschaftundBrauereiinWeihenstephan 500
s h)derKreisackerbauschuleinLandsbetg.. 3000

i) der landwirtschaftlichenKreiswinterschulen inErding. Lands=
berg,Mühldorf,Pfaffenhofen,TraunsteinundWolfratshausen: 1

1 aa) für Schüler der Winterschulen 12 000 —
bb) für Schüler desWiesenbaukursesinLandsberg und

I für Anschaffung und Reparatur von Geräten der
Wiesenbauschule . 1200—

I ce)Stipendienzuni Besucheder ünterrichtskursean der
I oberbayer.Kreisgeflügelzuchtanstalin1 Erding 250—

1 für Veterinärkandidaten .. 1000I—-
I )zumBesuchevoiiMolkereischulen.. .. 1200j—

m) zur Förderungder Obstbaumzucht,speziellGewährungvon
I StipendienzumBesucheder K. Gartenbauschulein Weihen=

stephan, insbesondereder dortselbststattfindendenObstbau= I
und Baumwärterkurse,sowiezurGewährungvon Zuschüssen "
an Verwaltungsbeamte,Lehrer rc. behufsBestreitungihrer I
Auslagen anläßlichdes Besuchesder dortigenObstbaukurse 1000 —

Summe§ 12 98050—
# SummeKap. I111 53404504

IV I Auf IndustrieundKultur. 6

1 Auf Industrie. «
-1————————-—————————— — —

2 Beitrag zur Handels=und Gewerbekammer 3000 —
3| Kosten der Handwerkskammerfür Oberbayern 27500 —
#1|Zuschußzu demDeutschenMuseum 6000—
5| Zuschuß an den Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs in I
«» Münchenund im bayerischenHochlande .... 2000·:——

2 Auf Kultur.
1 a) Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 12000

b) Zuschuß zu den Kosten der Moorkulturversuchsstationim -
ErdingerMoos..· 1900 —

c) Beitrag zur Verstärkungdes Donauindosregilieringesonde
. beimDistriktSchrobenhausen 200—
2|Persönliche und sächlicheAusgaben für den kulturtechnischenDienst: l

a) Gehalte und Gehaltszulagen der pragmatischenBeamten I
(Kreiskulturingenieur undBezirkskulturingenieure) 20 27650

b) Gehalte und Gehaltszulagenfür die nichtpragmatischen
BeamtenundBediensteten(Assistenten,Bauführer undGehilfen) 23 655 —

Tagegelder und Reisekostenfür die pragmatischenBeamten

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

1
IV 2 d) Tagegelderbezw.Feldzulagenund Reisekostenfür die nicht⸗ I

pragmatischenBeamten und Bediensteten 11 300 —
e) BezügederKulturingenieurpraktikantenwährend!derWleisunt n
ihres Vorbereitungsdienstes. . 3 600—

f) Pensionen und Sustentationen 5322 —
8) SächlicheAusgaben für Miete,BeleuchtungundBebeizung 1
der Diensträumefür die Bezirkskulturingenieureund deren 1
Personal, dannAnschaffungundReparatur von Instrumenten, „
für Bücher,Zeitschriftenund Drucksachen,Telephongebühren 6
undPortoauslagen29. 4020—

h) Für Bereitstellung von Kulturvorarbeitern zur Beihilfe für T
Landwirte und Veassenschaften bei der15Ausführung von
Kulturanlagen 12000 —

3|Für sonstige Zwecke und zwar: I

« a)aa)sürObstbaumpflege.. 4500—
bb) Zuschußan denoberbayer.wriseifttanwertan, 3. Rate I

derbewilligten4500.«.. 1500
b) für Hebungder Viehzucht 43000 —
c) für Prämiierung vonPrivatbeschälhengsten 15 000 —
4) aa) Stipendien zum BesuchedesHukbeschlagunterrichtes. 3 500—

bb) für den Wanderunterricht für Hufbeschlag. 600—
e) für denKreiswanderunterricht:

1. für die beidenberufsmäßigenlandwirtschaftlichenKreis= T
Wanderlehrer:
a) BezirkMünchen: 26 o

40. —

Reiseaversum. . 1 800 —
Regieaversum. 100 —

6) Bezirk Rosenheim: 3000

Gehalt. li
Reiseaversum. ......... 1 800 —
Regieaversum. 100

l

2. für den berufsmäßigenKreisobstbauwanderlehrer:
1 3000 —

1 Reiseaversum. . 1800—
J Regieaversum. . . 100—

I 3. für denlandwirtschaftlichenWanderunterrichtimNebenamt 4000—
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IV I 23 t) aa) für Schutz undPflege von Privatwaldungen und speziell
s zur Anlage von Saatkämpen und Verschulungen, sowie zur
— HeranbildungvonWaldkulturvorarbeitern 6000—
" bb) Weiterer Zuschuß für den Bezug asnirtiger #ne 2 000 —

2) aa) für Hebungder Fischzucht 3000/
bb) für den Kreiswanderlehrer für Fischzucht:

Gehalt E! *750fP—
Reiseaversum . 2000«—
Regieaversnni.. 100 —

h) für Hebungder Bienenzucht 500—
i) für HebungderGeflügelzucht,demoberbayerischenGeflügel- «

· zucht=Vereine 300 —
. k) demVerein zurHebung der Pferdezichtf= dieeFahlenan.

zuchtstationen . 4000 —
1!)dem Remontezucht=VereinBruck .. 1 000 —
m) Zuschuß für das brennereitechnischeInstitut inWeihenstephan 500 —
n) Zuschuß an den landwirtschaftlichenKreisausschuß von Ober= I
bayern für landwirtschaftlicheZweckeim allgemeinen 3 000—

o) ZuschußzurErmöglichungdesweiterenAusbauesdesArbeits- "
nachweisesin Oberbayern ... 4000 —

h) Zuschuß an die PferdezuchtgenossenschaftGarmisch 500 —
q) Für einen Kreis⸗Moltereiinspektor.
aa) Gehalt. . .. 1500 —
bb) Reiseaversum 2 000.—

r) Zuschuß zur bayer.Landesobstausstellungiein Nürnberg im I
Jahre 1908 an den Landesverband bayer. Obstbauvereine 200 —

Summe Kap. IV 261 988 50
v Auf Gesundheit. «

l Remunerationen für Arzte in armen Gegenden 7322 —
2 Auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Tuberkulose in I

Oberbayern 2:000—
3 Beiträge an Distriktsgemeinden zur Sustentation von I
» Distrikts-Tierärzten .. 14670 —

4 Zur Ausbildung von Desinfektoren auf demLande 600 —
SummeKap. V 592—

VI . Auf Wohltätigkeit.

2 Kreis— Heil= undPflegeanstalten.
1 inEglfing:

a) für den Betrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten 377765 —
b) für Verzinsung des Kreisanlehens zur Errichtung der neuen «
Kreis-Heil- und Pflegeanstalt Eglfing und zur Erweiterung I
der Kreisirrenanstalt Gaberseeund Verwaltungskostendieses I
Anlehens ..... ..... 356000 —
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Kap. Vortrag Betrag

4 E

VI 21 c) Für denAusbau der beidenneuenDoppelpavillonsiDin Erl.
fing — Restbedarf— .. 182000—

2| in Gabersee: I
a)BetriebderAnstalt-. 142 410 —
b) Für dieErbauung einesPavillons fürPflegebedürftigemänn=
licheKrankein Gabersee— 1. Rate — 100000—

e) Zur Ausführungvon AdaptierungsarbeitenimWaschtüchen=
gebäudeund EinrichtungeinerDesinfektionsanlage 46000—

d) Zur ErbauungeinesneuenBeamtenwohnhausee 47000—
e) Zur Refundierungder eingezehrtenStammkapitaliendes
Maximilians=UnterstützungsfondszumGetreideankaufin Not=

I sahren—letzteRate-. 5000——
3 a) Für VerzinsungundTilgung der— ————

vomJahre 1875. .. 78500—
b) Für VerwaltungskostendieserSchuld. ....... 880——

4ZurBestreitungderGrunderwerbungs-undderProjektierungskosten
für eine weitereKreisirrenanstalt,dann zur Aufbringung der
erstenBaukostenfür dieselbleßn.. .. . ... 270000—

3 Sonstige Krankenanstalten.
111—— — — — — — — — — — — — — — — — — —
2| Für die Universitäts=Augenklinik ...... 1000——
3AndieGentnerscheHeilanstaltfür Sprachtranke.. 300—-
4 An denFrauenvereinvom rotenKreuz für die Krieger'ice ortho=

pädischeAnstalt in München .. 1 200—
5| Zuschuß an die freiwilligeSanitäts=Hauptkolonne München .. 1000——
6FilrdasDrvonHauner’scheKinderspitalinMünchen.... 1200
7 Für die Anstalt für männlicheUnheilbarein Attl:

a) denbisherigenJahresbeitrag ...... 4000 —
b) für 2 FreiplätzeII. KlassedieserAnstalt .. 552—

8 An denSamariter=Vereinfür chirurgisch=orthopädischeHilfeiiin Minqhen 100 —
9 An die Kinderpoliklinik im Reisingerianum in Muünchen . .. 700 —
10An die medizinischeUniversitätsPoliklinik in München 700 —
11|/An die gynäkologischeUniversitäts=Poliklinikin München 700—
12/ An die chirurgischeUniversitäts=Poliklinik in München 700—
13/ An das orthopädischeAmbulatorium der chirurg.Klinik in WMiunchen 500—
14 An die Universitäts=OhrenpoliklinikinMünchen . 300—

415 An die Poliklinik für Hals- und NasenkrankeinMünchen ... 200—

5 niversitäts=Frauenklinikin München 8000—
6 3ur teilweisenDeckungder Kostender eiate vonHebammen

an den Repetitionskursen . .. 1500 —

141
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Tit. Vortrag Betrag

2
VI

—

Kretinenanstalten.
a) aah für dieAnstalt in Ecksbergfür 18 ganzeund6ßhalbe

Freiplätze .
bb) an dieseAnstalt weitererZuschuß ..

b) für die Anstaltenin NeuendettelsauundPolsingen
0) für die Anstalt in Schönbrumn
4) a) Zuschußan dieKretinen=,Plinden=undTaubstummen=

AnstaltUrsbergzurVerwendungfür armeAngehörige
des KreisesOberbayheen

6) Zu Freiplätzenfür bedürftigePfleglingebieserAnstalt
aus Familien, die nicht der öffentlichenArmenpflege
zur Last fallen wollen

Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder.
Beiträgean Rettungsanstalten:

a) an die St. Nikolaus=Anstaltfür katholischeKnabenin Andechs
b) an die Rettungsanstaltfür katholischeMädchen in Inders=
dorf und zwar:
3000 AMAfür 15Freiplätze,für PfleglingeausdemKreise

Oberbayern
300 „ Gehaltserhöhung
300 „ Aufbesserung
200 „ Wohnungsentschädigung

„ Holzentschädigung
900 „ Gehalt
300 „ Gehaltserhöhung
200 „ Wohnungsentschädigung
120 „ Holzentschädigung

10. 1000 „ Gehalt
11. 120 „ Wohnungsentschädigung
12. 25 „ Holzentschädigung
13. 160 „ für Zeichnungsunterricht
14. 128„ für Realexigenz der Anstalt

c) an die Netiungsanstalifür katholischeKnabenin Eschelba
bei Pfaffenhofen .

d) an das protestantischeRettungsbaus in zeldtirchen.
aa) für 8 Freiplätze à 2000

2

—□ S

III.LehrerII.LehrerI.Lehrer

".

bb) außerordentlicherBauzuschu
e) an dieMädchenretkungsanstalt Etmamsehorf. K. n
amt Burglengenfeld ·

Zur Unterstützung der aus Etrafanstalten und Arbeits=
häusern Entlassenen . ...

Gocgle

7350
4000
200
2500

1500

1000

6 933



Nr. 61. 787

5 vriu
Kap. Vortrag Betrag

——il

VI 11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.
1 Zur Unterhaltung der Suppenanstalt für arme Schultinder n

Berchtesgaden 500—
2| Zuschußan dasprotestantischeWaisenhausinMünchen .. 1000—
3 Für die Suppenanstaltenfür armeKinder protestantischerSchulen

in München 600—
4Renten desMimilians Hlsefords für außerordentliheNot⸗ und

Unglücksfälle 6000.—
5/ An denAsylvereinfürObdachlosein Mnchn: 500—
6/Zuschuß demMaria-Marthastift .. . 500—
7 Zuschuß der Diakonissenanstaltin München . 500—
8ZuschußzumDistriktswaisenhauseiiiGaimersheim 200—
9|fZuschußzum Rekonvaleszenten=UnterstützungsvereininMünchen 1000—
10“ Zuschußan die Verpflegsanstaltfür armeKinder in Traunstein 200.—
11| Zuschußan denVerein „Lehrlingsschutz“in München 1000—
12¼Zuschuß an denElisabethen=Verein in München 200 —
13¼Zuschußan denerstenevangelischenLehrlingshortt 200—
14¼Buschußan denLehrlingshortdes evangelischendbendwertererein

in München . . 200—
IHZuschußanden Frauenverein„Arbeiterinnenheim 400—
16 Zuschußan die oberbayerischeArbeiterkoloniebenpofügmühlebei

Schongau . 1500 —
171Zur FörderungdesWanderunterstützungswesens. . 3000—
18ZuschußandiefreiwilligeRettungsgesellschaftmMünchen ... 1000-
19DeiStadtgemeindeRosenheini,Zuschußzurgemeindlichen Suppens

anstalt.. . 200—
20AndieHeilstatte für strophulöseKinder in Bad Reichenhall. 300 —
21¼Buschußan denVerein „Marianum“ in München:

a) ordentlicherZuschuß .. .. 500—
b)außerordentlicherZuschuß.. 1000-—

22ZuschußandenPensionsvereinder Distriktsstraßeiiwcirterim dies=
rheinischenBayern 500|—

23 a) Unterstützungdes baherischenFrauenvereins von rotenKreuz
zur Förderungder Landkrankenpflege 1500—

b) An denFrauenverein für Kranken=und Kinderpflegeaus dem .
LandeinBayerii.. ... 600|—

24¼Zuschußan denVerein „Marienheim“ in# ... 300—
25ZuschußandieGemeindePeitmgKBezSchongau,zur Unter-

haltung der dortigen Suppenanstalt 150 —
26|Desgl. an die GemeindeFreising für dieSuppenanstalt inNeustift 200—
27| Desgl. an dieStadtgemeindeSchrobenhausenfür diedortigeSuppen=

anstalt 200 —
28 An den katholischenCharitas-Verein, Zuschuß zu den Kosten der

Ausbildungvon Landkrankenpflegerinnen . 500—
29| Zuschuß an den Verein „Seraphisches Liebeswerk“ in Altötting 200|—

— 141*
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VI 1180“ Zuschußdem Vereine für Volksheilstättenin Oberbayernfür die
Anstalt in Krailling bei Planegg 1000—

31¾Zuschuß für die SchulsuppenanstalteninSchneitzlreuth undetiah 140—
32 An denVerein „FreundinnenjungerMädchen"“ . . 200—
33“ Un den Gisela=Kinderspital=VereinMünchen 500.—
34“ An dieOrtsgruppeMünchenderdeutschenGesellschaftzurBekämpfung
l derGeschlechtskrankheiten . 250——
35 An denPensionsvereinbayer.Polizeisoldatenund Schutzmänner 500—
36 An den kath. MarianischenMädchenschutzverein,Beitrag zu den
I Kosten der Bahnhofmission in München 200—

37“ An die Krankenfürsorgedes III. Ordens bei St. Anton inMünchen 100—
38F An dieDihzesanpräsidentinderPatronagenfür jugendlichekatholiche
I Personen . 100—
39 An denprotestantischenKrankeupflegevereinMünchen=Ost . 200.—
I40AndenkatholischenVerein zur ErziehungderverwahrlostenJugend
I in München . 500—

12 Zuschuß an die Distrittsgemeinden zur Unterstübung der
II mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nachArt. 38 l

Abs. V des Armengesetzes in der Fassung der K. De— I
I klaration vom 10. Mai 1902 und zwar: i
I I a) zu drei Vierteilen der Kosten für die Unterbringungvon I
I GeisteskrankenundBlodeninJrren-undBlüdenanstalten. 65358;——
I I b) zur Hälfte des Aufwandes fur allgemeine Armenlasten der I
I Gemeinden. · .. 36542—

13. Ersatzleistung an#unmittelbare Gemeinden für die Unter=
s I bringung von Geisteskranken und Blöden in Irren= und 1

BlödenanstaltennachderK.Deklaration vom10.Mai 1902 266463,02
I I SummeKap.V12057 213I02
I

VII I Auf Straßen=,Brücken=undWasserban. 6
1 1!) Beiträge zu Distriktsstraßen 190000 —
*2 Desgleichen zur Verbesserung der materiellen Verhältnisse "¾ "

der Distriktstechniker . 1637665
3 Für Uferschubauten und Korrektionen an öffentlichen 1
I Flüssen 167256—

4 Für Schutzbauten, welche den beteiligten Gemeinden I
iI oderGenossenschaftenobliegen.. 256241—
5 Zur Unterstützung von Gemeinden für Herstellung und I
I! UnterhaltungderGemeindeverbindungswege.. 20000 —
6,Zuschuß zur Verzinsung und Tilgung des Anlehens be=
I hufs der Umpflasterung bezw. Reparatur der Orts— I
I Irizvetsen ander Distriktsstraße über Ober- und Unter— z

öhring ... . —

Gocgle
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Festgesetzter
Kablaess — Vortrag * Betrag
= 55 MA 1

VII 7 An die Stadtgemeinde Tittmoning —Zuschuß zur Bildung
eines Brückenbaufonds — 7. Rate des bewilligten
Gesamtzuschusses von 50000 K. 8 000—

8 An die Gemeinde Apfeldorf Zuschuß — 3. Rate —zu den
Kosten einer eisernen Brückeüber denLech bei Apfeldorf 1500—

9 An die Distriktsgemeinde Wolfratshausen Zuschuß —
2. Rate — von 24000 .+ zu den Kosten der Brücken
über die Isar bei Puppling und Tattenhofen 8 000—

10 An die Gemeinde Unterfinning Beitrag zur deckung der
I Brückenbauschuld 200—
I Summe K=# ui 672576/65

VIII ÜbrigeKreisausgaben.
1 1 Für Hebung bestehender und Gründung neuer Feuer=

wehren 6 000—
2 JFür Inspektion der oberbayerischen Feuerwehren und
I fürRegiedesKreisausschussesderselben... 1200—
3 a) Beiträge gemäß 832 des Bauunfallversicherungs.

gesetzes für 19007 14405|77
b) Nachzahlung der Hälfte dieser Beiträge für 1906 720288

4 HBeitrag zu den Vorausleistungen der Interessenten für
die staatliche Schiffahrt auf demn Ammersee und der
Amper. 400 —

Summe Kop= 29208/65
IX AllgemeinerReservefonds □□□U□ 147252/94

" Summe Kap. IX für sich! — —
Summe der Kreisausgaben 8551 25055

II. Abschnitt.

Kreis-Einnahmen.
1 EEXIIIIIEIEEEIIE 16685135

Summe Kap. I für sich!

II ZuschüsseausderStaatskasse.
A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und Bildung.

1 Lateinschulen.
1 Die auf speziellenRechtstitelnundBewilligungenberuhendenFun-

dationsbeiträge . — —
2 Aus derKreisschuldotation 2576/32

— " 1 2576|32
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Tit. Vortrag Betrag

II

3

S

—1

Gewerblich=technische Schulen.
Staatszuschuß zumAufwande fir die K.Luitpold.Kreisoberrealschule
in München 32514

Emn " 2. für ih

Volksschulen.
Auf speziellenRechtstitelnundBewilligungenberuhendeFundations.
beiträge

Leistungenfür ständigeBauausgaben .
BudgetmäßigeKreisschuldotationund zwar

a) seitherigebudgetmäßigeKreisschuldotatio
b) neue Kreisschuldotationzur 1nterstütung der mitSchullasten

überbürdetenGemeinden. .
Zuschüssean die Kreisfonds gemäßArt. 16Abs. 2zifl 2 und
Abs.3 des Schulbedarfgesetzesvom 28.Juli 1902, die bisherigen
Beiträge zur Ergänzung und AufbesserungdesLehrereinkommens,
dann die Zulagen an alle Schulverweser,weltlichenLehrerinnen
und Schulgehilfenaus Staatsfonds und zwar für Gemeinden
mit wenigerals 10000 Einwohnern

Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeinden mit 10 o00 und
mehr Einwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulen dieser Gemeinden seither aus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs. 1 des
Schulbedarfgesetzes— Kap. III § 1 Tit. Ga derKreisausgaben —

FinanzgesetzlicherZuschußzur Durchführungdes Schulbedarfgesetzes
vom 28. Juli 1902 (Art. 16 Abs. 2 * 4 des angeführten
Gesetzes)

Dienstalterszulagen für das Lehrpersonal an den Volksschulender
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern nach Maßgabe der zum
Budgetder XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse— Kap.III
§ 1 Tit. 3 der Kreisausgaben—.

Zur UnterstützungdienstunfähigerältererSchullehrer,die bereits vor
demEntstehender gesetzlichenKreisvereine quiesziert worden sind
a) Zuschuß an die Kreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr=

personen
) zur BelassungeinesDrittels der zuletztbezogenenDienst=

alterszulagen im Pensionsfalle
I0)zur Unterstützungder vor dem 1.Januar 1896 pensionierten
Lehrpersonen und zur Gewährung von Zuschüssenan die
Pensions= und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an spemeindl.Pensionseinrichtungennicht teilnehmendeLehr⸗
personal . . .. ....

15 908
13

76 018

31 500

216 880

39
94

10

— — — —

6
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ig. Festgesetzter
Kap Vortrag Betrag

n“ MA E.

II 10UnterftiitzungsbeiträgefürSchullehrerreliktem
a)je240.«oder300.«fürdieWitwen,130.«oder150.«
für die Doppelweisenund 100 .X für die einfachenWaisen 139 490—

b) zur Unterstützungder vor dem 1. Januar 1896 zugegangenen
Lehrerreliktenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkasse,für das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal 5 300—

J) für dürftige,demunterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2000—
11 ur Anordnung außerordentlicherSchulvisitationen 1 715
12 Zur UnterstützungdürftigerSchuldienstexspektantenwähern derAb=

leistungihrer gesetzlichenMilitärdienstzeit . 1000-
Summe z z 1818698/20

Summe Kap. I A3 2

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.

I Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenuberhaupt. 2572—
Zu den Ausgaben des kulturtechnischenDienstes . 22300—

Summe — II 24 872—
Summe Kap. IJI]B78660„52

II Fundations=undDotationsbeiträgeder Gemeinden. — —

IV Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen:

a) Die Rentendes allgemeinendeutschenSchulfondsnachAbeug
der Verwaltungskosten . 55000—

b) Rentenaus demMarimilianshilfsfond . 6000—
c)ÜbrigeEinnahmen

Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung
derGebäulichkeitenundGrundstückeder aufgelassenen
KreisirrenanstaltMünchen . 10000—

— Kap##In 71 000—

V Kreisumlagezu 44 Prozent
von derSteuerprinzipalsummezu 14734917.# 76 nachAbzug
von ¾ Prozent für Nachlässe,im Nettobetragevo# 6434 738,68

Summe Kap. V für sichl
Summe der Kreiseinnahmen8551 250,55

1"
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Abschied für denLandrat vonNiederbayernüber dessenVerhandlungenfür das Jahr 1908.

Im NamenSeinerMajestätdesRKönigs.

Kuitpold.
UonGottesGnadenFönilicherVrin vonHayem,

Regent.
Wir habenUns überdie von demLandratevon Niederbayernin seinenSitzungen

vom4. bis 16. November1907 gepflogenenVerhandlungenVortrag erstattenlassen,und
erteilen hierauf folgendeEntschließungen:

*’r

L

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1906.

Die gemäßArt. 15. lit. b und c des Landratsgesetzesvom 28. Mai 1852 dem
Landrate vorgelegtenRechnungenüberdie Kreisfonds und Kreisanstaltenfür das Jahr 1906
wurden von demselbenohne Erinnerung anerkannt und derenHauptergebnissedurch das
Kreisamtsblatt bereits veröffentlicht.

II.

Steuerprinzipale für das Jahr 1908.

Die Steuerprinzipalsummedes RegierungsbezirkesNiederbayernbeträgtfür das Jahr
1908: 2972591 98 J, wovonein Steuerprozentauf29725 91 J sichberechnet.

II.
! Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen für das Jahr 1908.

Dem von dem Landrate geprüften Voranschlage der Kreis=Ausgaben und Kreis=
Einnahmen erteilenWir in den in derBeilage enthaltenenSätzen Unsere Genehmigung.

IV.

Auf die vom Landratebei Prüfung des VoranschlagsgestelltenAnträgeund gefaßten
BeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:

1. Der Landrat hat gebeten,es möchtenkünftig für die Fachschulefür Maschinenbau
und Elektrotechnikin Landshut erhöhte Staatszuschüssegewährt werden. Die Zuschüsse
zu den Maschinenbauschulenfließen aus der einschlägigenPosition des Staatsbudgets. Ob
diesePosition desStaatsbudgetserhöhtwerdenkann,mußspätererWürdigungvorbehaltenbleiben.

Oriqinal from
OigitizedbyCor gle ONWVERSITÖOFMICHICAN
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2. Die auf dieKreistaubstummenanstaltin Straubing und ihr Lehrpersonalbeziglichen
Beschlüssedes Landrateswerdengenehmigt. 6„

3. Der Landrathat bei Genehmigungdes Etats für dieKreisoberrealschulein Passau
denBetrag von 1455 —7Gehalt für denneuaufgestelltenAktuar und 990 —¾als Honorar
für denMehrunterrichtin der drittenParallelabteilungder I. Klasseaus der Kreisreserve
bewilligt, die GenehmigungbeiderPostulateaber von einerBedingungabhängiggemacht,
wie sie im Landratsprotokollvom 16. November1906 niedergelegtist. Dabei ist bemerkt,
daß als Grundlage für die Abrechnungjetztund künftig mit der Stadt Passau der Etat
der Kreisrealschulepro 1907 diene. Wir genehmigendie Bewilligung derMittel. Die
vomLandratebeigefügteBedingung,daß derEtat für 1907 als Grundlagefür dieErsatz=
pflichtder StadtgemeindePassaugeltensoll, stehtabermit demim Jahre 1906 gefaßten
und von Uns genehmigtenBeschlussenicht vollständigim Einklang. Das Staatsministerium
des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenwird dem Landratehierüberweitere
Eröffnungzugehenlassen.

4. Der Bitte des Landrats die ZentralfondszuschüssenachKapitel 1 § 3 Titel 9
lit.e und Titel 10 lit b des Kreiseinnahmen=Etatsin der durch das Kreisbudget
für 1906 zugewiesenenHöhefortzugewährenund die Kreisregierungzu ermächtigen,frei=
werdendeUnterstützungender Kreispensionsanstalt und dem Kreisverein zur Unterstützung
der Hinterbliebenender Volksschullehrerzur Ausgleichungder Pensionender vor dem
1. Januar 1904 zur Ruhe gesetztenLehrersowie zur Unterstützungvon Lehrerreliktenzu
überweisen,kann als der Bestimmungder bezüglichenStaatsfonds zuwiderlaufendeine
Folge nichtgegebenwerden.

5. Die Beschlüssedes Landrats überBauvornahmenbei der Kreisackerbauschulein
Schönbrunn und die Herstellungeiner elektrischenLicht=und Kraftanlage bei dieserAnstalt
erhaltenUnsere Genehmigung.

6. Der Beschlußdes Landrats,zu denKosten derHandwerkskammereinenZuschuß
von 9000 —Xzu bewilligen,wird mit derMaßgabegenehmigt,daß der etwaigeMehrbedarf
bis zum Betrage des von der Kreisregierung festgestelltenVoranschlags für den Zuschuß
mit 12000 .“ der Kreisreservezu entnehmenist.

7. Hinsichtlichder Beschlüsseüber die Irrenpflege verweisenWir auf Unsere Ent=
schließungvom30. Dezember1907 und auf dieEntschließungdesStaatsministeriumsdes
Innern vom 9. Januar 1908, indemWir die vom LandratebewieseneOpferwilligkeit
wohlgefälliganerkennen.

8. Die auf die EntwässerungdesVilstales und auf die Regulierungdes Roßbachs
bezüglichenBeschlüssewerdengenehmigt.

9. Den auf ReservefondsüberwiesenenWilligungen erteilenWir Unsere Genehmigung.
142
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Indem Wir demLandrategegenwärtigenAbschiederteilen,sprechenWir ihm für die

ersprießlicheund opferwilligeFörderungder KreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus und versichernihn Unserer Huld #undGnade.

Vorderriß,den8. September1908.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

J. V. J. V.
Dr. Frhr. v. Podewils. Dr. v.Wehner. Staatsrat v. Pausch. Staatsrat v.Krazeisen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Keller.

Google # * 4.
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E ( * Abersicht ¾n «
der Kreis=Ausgaben und Kreis=Ginnahmen des NRegierungs=

bezirkes Aiederbapern für das Jahr 1908.

- Festgesetzter
Vortrag Betrag

4—
Tit.Kap.8

I. Abschnitt.

Kreis-Aus gaben.

I Auf ErhebungundVerwaltungderKreis=Einnahmen 500
Summe Kap. I für A#h

II Bedarf des Landrates.

1 Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder 2 836—
2 Diäten und Neisekosten? derMitglieder! des Landrats= "

ausschusses . .... 1242—
3 Regiekosen 1377—

SummeKof= # 5455—
li .

III Auf ErziehungundBildung.

1 Volksschulen.

1Ständige Bezüge des Lehrpersonals:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 8 80809
b) aus der Kreisschuldotatio 4644 48
c) AnschlagderärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe

80 .4 23 — — —
2 Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonal in Orten ohne

Statuten 804 974,07
3 Dienstalterszulagen für das Lehrpersonal an den Volksschulender

Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabe der zum
. Budgetder XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse 409476.80
14/Zur Beschaffung von Aushilfen für erkrankte, beurlaubte oder aus

sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902
a) im allgemeinen 11000—
b) an Stelle des zu mmiitrischnabungen tinbecusenenLihr.
personasls 500—

1427
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Festgesetzter
Kap. 7 Bvortrag — Betrag

4
r

III 58esondere RemunerationenundUnterstützungenfür das aktiveLehr= «
personal:
a) im allgemeine 5000—

1 b) für Volksschullehrer,welcheZeichnungsunterrichtmit hervor=
ragendemErfolge erteilen,oder an Informationskursenfür
Zeichenunterrichtteilnehmen 2500 —

H c) zur UnterstützungdürftigerSchuldienstexspektantenwährend «
O der Ableistung ihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 1 000 —
6|Allgemeine Beiträge an Schulkassen:

a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
# und mehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan

½ den Volksschulen dieser Gemeindenseither aus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemäß ·
Art14Abs1desSchulbedarfgefetzes.. . 33 91361

b) Weitere Beiträge an die SchulkassendieserGemeinden 23 40560
J) Zuschüssean die Schulkassen der übrigen Gemeinden mit I
Ortsstatuten an Stelle der seitherigenBewilligungen an das
Lehrpersonalan denVolksschulendieserGemeindenaus Staats= »
und Kreisfonds .. ·. 794335

4) Weitere Beiträge an die SchulkassendieserGemeinden . 12610 —
e) Sonstige Zuschüssean Schulkassen:

a) aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsärars —
8) aus Kreisfonds:
an) an dieSchulkassennachdenseitherigenBewilligungen 11608
bb) Beiträge an die weiblichenKlosterschulen ·. 10003k12

» ce) zur Aufstellung vonChor=undMesnerdienstsubstituten 1 500
7) aus der neuen Kreisschuldotation behufs nerunne «
der mit SchullastenüberbürdetenGemeinden —

7¼4Beiträge zur Realexigenz der Schulen und eenn
Realexigenzbeiträge .. 1720(-—

b) für Schulpreise . 343 —
für SchulbücherundSchulgeld armer Kinder 11714

4) zum Unterhaltevon Schulhäusern 15720
e) zu Schulhaus=Neubauten 1 ' o!—

8StändigeBauauggaben 2
9|Prüfungs= und Aufsichtskosten:

a) Entschädigungder Distriktsschulinspektoren: ·
ij a) für Vornahme der ordentlichenSchulprüfungen 11 300—
59 8) für Vornahme der außerordentlichenSchulvisitationen 1 715—

b) Für den I. Kreisschulinspektor:
aün)Gehalt 4080
bb) Gehaltszulage 640
Ickh)Diäten undReisekosten. 1 000 —

— —
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Tit. Vortrag Betrag

4

III . ) Für denII. Kreisschulinspektor:
aa) Gehalt ..
bb) Gehaltszulage
cc) Diäten undReisekosten.

d) PensiondesKreisschulinspektorsJosefFischer

a) zur Unterstützungdienstunfähigerälterer Schullehrer, die
bereits vor dem Entstehender gesetzlichenKreisvereine
quiesziertwaren:
aa) aus Zentralfonds.
bb) aus Kreisfonds

b) zurUnterstützungdesdienstunfähigW Lehrpersonals
und zwar:
aa) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunsähige

Lehrpersonen:
a) aus Zentralfonds.
8) aus Kreisfonds:

1. ordentlicherZuschß
2. zur Erhöhung derPensionen des vor dem
Jahre 1896 pensioniertenLehrpersonals

bb) zur Belassungeines Drittels der zuletztbezogenen
Dienstalterszulagenim PensionsfalleausZentralfonds

cc) zur Unterstützungder vor dem 1. Januar 1896 pen=
sioniertenLehrpersonenund zur Gewährung von Zu=
schüssenan diePensions=undRelikten=Unterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionsein=
richtungennicht teilnehmendeLehrpersonal

dd) zur Unterstützungvon Lehrpersonen, die vor dem
1. Januar 1904 pensioniertwurden, aus Kreisfonds

I) Unterstützungsbeiträgefür Schullehrerrelikten:
aa) aus Zentralfonds:

æ)je 240 X oder 300 ./ für die Witwen,
130 X oder 150 für die Doppelwaisen
und 100. für die einfachenWaisen.

6) zur Unterstützungdervor dem1.Januar 1896
zugegangenenLehrerreliktenund zur Ge=
währungvon Zuschüssenan die Pensions=
und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür
das an gemeindlichenPensionseinrichtungen
nichtteilnehmendeLehrpersonal .

y) für dürftige, dem Unterstübungsalter ent=
wachseneLehrerwaisen

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8 Vortrag Betrag

—
III|110 bb) aus Kreisfonds:

#a)im allgemeinen(in bisherigerWeise) 8200—
6) zur BestreitungdernachälterenBewilligungen
zu leistendenAbsent 8580

d) Zuschußan denKreisverein zurUnterstützungder Hinter=
6 bliebenender Volksschullehrerund zwar:

#a)ordentlicherZuschuf 11500—
68)außerordentlicheZuschüsse: «
1. für die vor dem 1. Januar 1896 zu⸗
gegangenenLehrerwitwen 4650 —

2. für die nach dem 1. Januar 1907 zu=
gehendenSchullehrer=Witwenund=Waisen 800—

3. für die bis Ende des Jahres 1906 zu=
gegangenenSchullehrerwitwen 8910—

e#)Beitrag an denPrivatvereinzurUnterstützungdienstunfähiger
Schullehrerin Niederbayhern 1000—

11 Unterstützungfür dürftigeSchulamtszöglingeundSchtrabtnen:
a) a) für dürftigeSchulamtszöglinge 2:000.—
6) fürSchulpraktikanten . . 1000-—-

b) für Präparandinnenim Praparandinneninstiiitezu ine
und Weichsin Oberbayern 540 —

12|ÜbrigeAusgaben:
a) zur Förderung der Distriktsschulbibliothekenfür die Fort=
bildungder Schullehrer 500 —

b) zur Organisierung von Schilechrersrchdungeturen (Kon=
ferenzbezirken) . 4280—

c) Remunerationenbezw. unterstühungenfür fortbildungs=
pflichtigeSchuldienst=Exspektanten 500—

3 d) Remunerationenfür die Lehrerinnender weiblichenHand=
arbeiten 11500—

1 e) zur Unterhaltungunderginung dert Lchrmittelausellung
in Straubing . 500—

13/|Reservefondfür dieWolksschulen 133970
s Summe § I 1898000—
2 Lateinschulen.
E a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars — —

b) aus Kreisfonds für die LateinschuleAbensberg — —
c) Unterhaltsbeiträge. .... — —

*4-P Summe 82 — —
3 Taubstummenanstalten.

1 Dotationsbeiträgge — —
29 a) Freiplätze fürZöglinge in der srieistunbsiummenanfiut in

Straubing 1210.—
3 b) Für denTaubstummenunterrichtüberhaupt . 22265—

Cogle
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4.. Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

4 3

III 33 a) Verzinsungund Tilgung der für denNeubauder Anstalts⸗
gebäudein Straubing aufgenommenenPassivkapitalien. 8100 —

b) Zur Refundierungdes zum Neubau der Vorstundswohnung
eingezehrtenKapitalvermögens . 500—

c) An Zinsentgangaus deneingezehrtenKapitalien . 588—
4/ Pensionder TaubstummenlehrerswitweJosephaWagner 740/40
56BuschußzumZweckederVersorgungaustretenderZöglingeEchroeld

Einkauf von Mädchenin Versorgungsanstalten). .. 300—
S#u## z z 33 73340

4 Blindeninstitute.
1/Dotationsbeiträge — —
2 Freiplätzefür Zöglinge imZentral=Blindeninstitute=in München 2520|—

Summe § 4 2520—
5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
1/Dotationsbeiträüge —- —
2 Freiplätze für Zöglinge in derBentralanstalt für Erzichuns und

Bildung krüppelhafterKinder in München 2 880/—
Summe § 5 2 880 —

6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten speziell für die
weibliche Jugend.
Zuschuß an 1 Haushaltungsschule für erwachseneMaͤdchen in der
Stadt Deggendorf 500 —

E## ẽ 500

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten:
Zuschußan die vom Marianischen?VereingeleiteteRettungs·Anstalt
in Landshut . . 500—

Summe ;für sicht=

8 Kreis=Stipendien für Studierende an Gymnasien . 540—
Summe§8fürsichl

9 Übrige Ausgaben.
1 Zur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 400—
2|Beitrag an denHistorischenVerein von Niederbayern 260—
3| Beiträge an sonstigeVereineund Institute:

a) an denNaturwissenschaftlichenVerein für Niederbaern in
Passau 172—

b) an denNaturwissenschaftlichenvormals BoianischenVerein
in Landshut . 86——

c)andagGermanische Mufeiim in Nürnberg 100—
d) an denHistorischenVerein in Straubing 100—
e#.)an denLehrlingsvereinZwiesel ..... 300—

Summe§9 1418«:

Google
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l

III 10 Gewerblicher Unterricht.
1 Oberrealschulenund Realschulen und zwar: l

a) KreisoberrealschulePassau:
Exigenzbedarf .. 7797752

b) übrigeRealschulenund zwar:
. 1. in Landshut:

a) Aversalbeitrag. 29 500—
D b) Bedarf für dieGehaltsaufbesserungderpragmatischen

und nichipragmatischenBeamtenund Bediensteten 6574.—
« c)BedarfzurErhöhungder Nebenstundenauf 90*

l pro Wochenstunde 1240 —
2. in Straubing:
a) Aversalbeitrag 16600—
b) Bedarf für dieGehaltsaufbesserungder pragmatischen
end nichtpragmatischenBeamten und Bediensteten 5391—

3. in Deggendorf:
a) Aversalbeitrag 15600 —
b) Bedarf für dieGehaltsaufbesserungderpragmatischen

- und nichtpragmatischenBeamtenund Bediensteten 3339.—
2|Allgemeine gewerblicheFortbildungsschulen: «

a) Aversalbeitragzur Belohnungvon Lehrern, welchesichum
dengewerblichenFortbildungsunterrichtverdientgemachthaben 2 000—

b) Zuschußzu dengewerblichenFortbildungsschulen 5 000 —
I 3/ BesondereSchulenzur EntwicklungeinzelnerIndustriezweiger
*1 a) Kreiswebschulein Passau . 2900—
IT b) KeramischeFachschulein Landshut 1715—

) Steinhauerschulein Mettern 140—
d) Steinhauerschulein Büchlberg 100—
Jac)Unterhaltsbeitrag für die derFachschule für Glasindustrie

« in Zwiesel angegliederteAbteilung für Holzschnitzerei,vor=
malige Distriktsschnitzschulein Kötzting 200—

1) Unterhaltsbeitragfür dieFachschulefürGlasindustrieiinzwiesei 1000 —
8) Beitrag zur Baugewerkschulein Passau . 2000—-

« h) Stipendien für Schüler der BaugewerkschulePassau . 300—
i) Unterhaltsbeitragfür die FachschulefürMaschinenbauund
Elektrotechnikin Landshut . 2000»:

SummeF õ 17357652
11, Landwirtschaftlicher Unterricht. #
1 1|Kreisackerbauschulein Schönbrunn:
. l :s)Ex-gssssdssSch«IsZülkåfåekaxlsäw-32800:—

b) zur Tilgung des zumAnkaufder Frank'schenGrundstüce «
aufgenommenenAnlehenszu 12700 in 30 Jahresraten—
auf Kreisfonds treffendeHälfte der 10 Rate — ... 212

Google
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4#

III 1 1 c) KostendesNeubaueseinesWohn=undSchlafsaalgebäudesrc.
bei der K. Kreisackerbauschulein Schönbrunnim bosenanschlage
zu 55000 ./, pro 1908 5. und letzteRate . 11000—

2 K. andwirtschaftsschulePfarrkirchen:
a) Aversalbeitrag 10000—
b) Bedarf für dieGehaltsaufbesserungdes Lehrerpersonals 6060—
P) Betriebszuschußfür das Versuchsfeld. 200—
d) Zuschußzur VerzinsungundTilgung der für denNeubau

1 einesLandwirtschaftsschulgebäudes,einerkulturtechnischenund
einer Winterschule ausgenommenenAnlehenssummevon

6 l 254000 A nachMaßgabe des im Jahre 1943 ablaufenden
*= Schuldentilgungsplanesvom 20.September 11905 an die
*r: StadtgemeindePfarrkirchen .. . 2500—
I e) Stipendienfür niederbayerischeSchüler 600—

I 3LandwirtschaftlicheWinterschulen
.l a) Zuschußan die LandwirtschaftlicheWinterschulein Landshut 1620—

b) Zuschußzu denKostendes Internates dieserSchuke 1300 —
l c) Zuschüssean die LandwirtschaftlichenWinterschulenin
O1 a) Deggendorf1700.K, 6) Passau953 .X, 7) Pfarr=
I kirchen1200+ . 3853—
I d) Zuschußan dieLandwirtschaftlicheWmierschuleKötzting 1 810—

1 "„ e) Zuschußan die LandwirtschaftlicheWinterschuleStraubing 1 550—
4 gundediSsehun Fortbildungsschulen:

a) für denBaumwärterkursin Landshut 600|—
*1 b) für die KandwirtschaftlichenForchiltungeshule undveer
# an denselben . 860—
I Summe F m 74965—

12 ÜMbrigeAusgaben auf den gewerblichen und landwirt=
I schaftlichen Unterricht.
1 Diüätenund Reisekostender Prüfungs-Kommissäre 260—
20 Pensionenund Alimentationenfür dienstunfähigeLehrer au Neal= «
I undLandwirtschaftsschulenundfürReliktensolcherLehrer.. 376002
3, Förderungder Obstbaumzucht,hier AbhaltungeinesObstbaukurses
« für Lehrer, Geistliche,Verwaltungsbeame rc. *iÜ Stipen=

dien)in Landshut 500—
« Summe § 4520|02

Summe Kap. II1 1931524W

IV Auf Industrieund Kultur.
1- Auf Industrie.
1 Auf Industrie überhaupt.. 1029—
2| Beitrag zur Handels=und Gewerbekammer 1000—
3 Kostender Handwerkskammer . 439 000—

1
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IV 1 4 Für sonstigeindustrieelleZweckeund zwar:
a) Beitrag zur Muster=und Modellsammlungin Landshut 858—
b) Beitrag zum Gewerbemuseumin Nürnberg 100—

5Zur Unterstützungdes Arbeitsamtesr als Bentrale inr
Arbeitsvermittlung 800—

2 Auf Kultur.
1Beitrag zur Förderungder Landwirtschaftüberhaupt 3000 —
2| Für denkulturtechnischenDienst:

a) Kreiskulturingenieur:
1.Gehalt 5340—
2. Gehaltszulage 645—
3. Reiseaversum 700 —
4. Regie 600 —

b) Kucturingenienrafffie
1. Gehalt . . 1500—
2. Gehaltszulage 210—
3. Reiseaversum . 500

c) Kulturingenieurpraktikant 1200 —
d) Unterpersonal:
1. Erster uspeif = o in *

I a)Gehalt.. 1920——
’ 6)Gehaltszulage 210—
I y)Neiseavcisuni. 500—-
I ) BureaumieteeinschließlichBeheizung,Beleuchtungund

Reinigung . 100-
l 2. Sss arfeisenrs alberidebdorfer ii Denbendorh

a) Gehalt. . 1800—
» 8) Gehaltszulage 210 —
. I y)Reiseaiuisuiii.. 500—
’l ) Bureaumieteeinchih Beheizung,Veieuchningund

Reinigung 100 —
1 3. Dritter esaibenmeter Gulus Brand inabbtng

a) Gehalt 1 800 —
I I 8) Gehaltszulage 210 —
I Reiseaversum.. 500—
I ä) BureaumietetinschliebliehVeheizung,Beleuchningund I

Reinigung . 100-
4. Vierter s Gn Goller inVahh

I a)Gehalt.. 1 500—
8)Gehaltszulage 210—
7) Reiseaversum. 500—
) Bureaumieteeinhleßuh Beheizung,Beieuchtungund

4 Reinigung « · 100 —

Oriqinel from
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IVV 22 5. Erster Bienbaugchise (Ambros EschenbachinHelheim).

a) Gehalt .. 1200—
65)0Reiseaversum. 400—

6. Zneiter Biesinbaugehifer
a) Gehalt. 1200—
6) Reiseaversum. 400—

7. Bureauaushilfe 400—
3| Für sonstigeZweckeund zwar: «

a) für Förderungder Pferdezucht:
1.Beitrag zur HLebu derPferdezuchtbehufsPrämiierung
von Privatbeschälern. 6000—

2. Beitrag an denPferdezuchtvereinfür die Fohlenweiden
Schöfbachund Wifling 500—

3. ZuschußzurFohlewokde Gaishausen . 500—
b) Stipendienzum BesuchedesHufbeschlagunterrichtes . 1200—
P) zur Förderungder Rindviehzucht,insbesonderemittels Ge=
nossenschaftsbildung . . .. 20 000—

d) Beitrag zumKreisbienenzuchtverein 600
e) zur Hebung des Obstbauesund ünterstützungderObstbau=
vereinein Niederbayern . 1 500

f) Beitrag zumMilchwirtschaftlichenVerein inNiederbayern.. 4000—
g)zurBerbesserungund Vermehrungdert Schweinezuchtin
Niederbayern 2 500—

h) Stipendien:
a) zumBesuchedes Molkereikursesin Weihenstephan 500—
8) für Studierende der K. Akademie in Weihenstephan 400—
7) für Studierendeder K. TierärztlichenHochschulein
München 600—

i) Zuschußan den tziefi hereiverein uur Micherbehen zur
Hebungder Fischzucht 500—

k) zur FörderungderZiegenzucht . 300—
1)Zuschußan denKrelsgeflügelzuchtverein.. 150—

4|Für denKreiswanderlehrerfür Obstbau.
a) Gehalt 2325.—
8) Gehaltszulage. 315—
7) Reiseaversum. 1 500—
) Regie . 100—

— Summe Kap. IV 83832—

V Auf Gesundheit.

1 Remunerationen für prakt. Arzte in armen Gegenden 5 800—
2 Beihilfen an Hebammen behufs Teilnahme an den

Repetitionskursen . .. ...... 200—

143*
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V 8 a) Beiträge an Distriktsgemeinden zur Sustentation |
von Distriktstierärzten (bezw. prakt. Tierärzten) 7900.—

b) Zur Sustentation der Distriktstierarztenswitwe
Hiller in Rotthalmünster ...... 200

« Summe Kap. V: 14 100—

VI Auf Wohltätigkeit.
111— — — — — — — — — — — — — — — —

1

2 Kreisirrenanstalten.
1|Für denBetrieb derHeil=undPflegeanstaltDeggendorfeiuschließlich

der Bauunterhaltungskosten 7628318
2| Für Verzinsungund Tilgung derSchulden und zwar: -

a) desKreisobligationen=AnlehensvomJahre 1887zu ursprüng=
lich 215000.4 (SchuldenstandmitSchluß1907: 43 500.4) 13600 —

b) der Refundierungsschuldvom Jahre 1888 und 1892 zu
ursprünglich102932.¾#65 J. (SchuldenstandmitSchluß1907 I
24825J69J) 6850—

o)deszumNeubau einesPavillons für unruhigemännliche |
Kranke in den Jahren 1901 und 1902 aufgenommenen
Anlehensvon 148.000 .X (dieKapitalsheimzahlungbeginnt I
erstimJahre1911). 5920—

4) des zum Neubau einesPavillons fur unruhige weibliche U
Kranke in den Jahren 1904 und 1905 aufgenommenen
Anlehensvon 154000 /#(SchubdenstandmitSchluß1907:
140548 A 60 J 12000 —

3 Für weitere Vorarbeiten zwecs Errichtung einer zweitenund zwar
einer landwirtschaftlichenIrrenanstalt ...... 20 000 —

3 Sonstige Krankenanstalten.
— — — — — — — — — — — — — — — —
2 An die Augenheilanstalten:

a) an die Universitäts=Augenklinikin München 343—
I b) an die Augenklinikdes prakt.Arztes Dr. Driver in Landahui 200—

ann das Dr. Hauner'scheKinderspitalin München . 300—
A An das Giselakinderspitalin München 100—
5 Für diePflegerinnenanstaltdesBaherischenFrauenvereinsvomroten Ü
1 Kreuz in München 500 —
31 6/An die gleicheAnstalt zurAusbildung vovon Londtrankenpflegerinnen W“—

I 5 An dieie Vebammenschilein Munchen 1 500
6 — —
7 1Beiträgefür Pfleglingeiinden Anstalienfür 2 innSaeubins

Deggendorf,Ecksbergund Ursberg 2•000—I .

Go gle
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1 19 MA =

VI I 72 Zuschuß zurErweiterungdderKretinenanstaltStraubing . 2000——
3 — — — — —
4 guschuß an dieSt. Josephs⸗Kongregation inyursberg 500—

I 8 An das Seraphische Liebeswerk für arme und ver—
wahrloste Kinder 100—

I 9 Unterstützung an gemeindliche und distriktive Armen-
pflegen:
Zum Unterhaltevon Irren 7000—

(10. 1 Beitrag zur Unterhaltungder ArbeiterkolonieinHerzogsägmühle . 300—
2| ZuschußbehufsGründung neuer und Erhaltung der bestehenden

I NaturalverpflegsstationenfürwanderndeArbeiter.5000.« — —
1 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit und zwar:

I BBereitstellungvon Mitteln für Fälle der Not und außerordentliche
Unglücksfälll .144 N..4 —-

12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung
n der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
I K. Deklaration vom 10. Mai 1902 . 4962375
3 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für die

Unterbringung von Geisteskranken und Blöden in Irren=
und Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom
10. Mai 1902 . . 1300-

Summe Kap.VI:5143.« 20091993

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserbauten.
1 a) Beiträge zu Distriktsstraßen 50 000 —
. b) Beiträge für wichtigeGemeindewegeund Brücken ... 12000—
2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff= und

Floß fahrt dienen, und zwar:
1/Für gewöhrlicheferschutzttmen,ferner für die bisherregelmäßig

wiederkehrendenPositionen zur Unterhaltung der bestehenden
Uferschutzbautenan der Donau, am Inn und am Regen, sowie
für die gewährtenRemunerationenaus Kreisfonds .. 21610—

LZumallmähligenAusbauundzurUnterhaltungderfrühervoni
Kreiseallein unternommenenKorrektionenan der Isar . 3500—

3|Korrektionenan der Isar auf gemeinsameKostendes Staates und
des Kreises:

Dotation aus Kreisfonds 70000—
4/Für Verzinsungund Tilgung derSchulden und zwar:

a) des bei den eigenenHilfskassenaufgenommenenAnlehens
für die außerordentlicheDotation dergemeinschaftlichenIsar=
korrektionim Jahre 1889 zu ursprünglich100000 .K als
neunzehnte Tilgungs=und Verzinsungsrate. .. 6000———
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VIII 14 b) l HeisobligationenanlhensvomJahre 1890zuursprünglich

1. achtzehnte Tilgungs=und Verzinsungsratefür 1908. 3315—
2. 1% Tantiemender Kreiskassebeamtenhieraus 49/72

5|Kreisfondswasserbaureserde 4425 28
6 Zuschüssezur Erbauungund Unterhaltungvon Hochwasserdämmen:

l–— —
D)derGemeindeNeutiefenweg,BezirksamtsVilshofen,Gesamt= ’
betrag2250.«,in2Jahresraten,für1908ersteRate. 1 125 —

d) der DammgenossenschaftPlattling, BezirksamtsDeggendorf,
Gesamtbetrag2150AM,in 2 Jahresraten,für 1908 ersteRate 10755—

e) der GemeindeReibersdorf,BezirksamtsStraubing 800—
) den GemeindenSteinkirchenund Fischerdorf,Bezirksamts
Deggendorf 73750

Buschußzur VerstärkungdesunterhaltungsfondsfürdieWildbach .
verbauungenin denObernzellerBächenin 2 Jahresraten1500.4; .
für19083weiteundletzteRate.. 750 —

8 Zuschuß an die GemeindeLoiching,Bezirksamts Dingolfing, zur
Erbauung einer eisernenBrücke über die Isar 10000 M, in
5 Raten à 2000 .XA;für 1908 ersteRate 2000—

Summe Kap=VO 17738750

VIII ÜübrigeKreis=Ausgaben.

1 Zur Hebung bestehender und Gründung neuer Feuer=
wehren, dann zum Ankaufe von Löschgeräten für arme
Gemeinden 6000—

2 Zur Bestreitung der Reisekosten der Kreisausschuß=
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren 300—

3 Beiträgegemäß § 32bes Bauunfallversicherungsgesetzes
für das Jahr 1906 (Rest) und 1907 8000—

4 Beitrag an den Pensionsverein der Distriktsstraßen=
wärter des Königreichs Bayern diesseits des Rheins 200—

5 ur Verstärkung des Fond= für besondere Unglücks
Notfälle . . 4000—

Sunme Ka= Vu# 18500|—

IX AllgemeinerReservefonds 24576006
Summe Kap. IX für sich!

Summe der Kreis=Ausgaben:5143.41 12 48

E
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II. Abschnitt.

XKreis-Einnahmen.

Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Zentrolfonds für Erziehung und
ildung.

Lateinschulen.

Gewerblich-technischeSchulen.
Staatszuschußfür die KreisoberrealschulePassau. 16 114

Summe 9 2
Volksschulen.

Auf speziellenRechtstitelnundBewilligungenberuhendeFundatious-
eiträge

LeistungenfürständigeBauausgaben ..
BudgetmäßigeKreisschuldotationund zwar:

a) seitherigebudgetmäßigeKreisschuldotation..
b) neueKreisschuldotationbehufsUnterstützungdermit Schul=
lastenüberbürdetenGemeinden

Zuschüssean die Kreisfonds gemäßArt. 16 Abs.2 Ziffer 2 und
Abs.3 des Schulbedarfgesetzesvom 28.Juli 1902, die bisherigen
Beiträge zur ErgänzungundAufbesserungdesLehrereinkommens,
dann die Zulagen an alle Schulverweser,weltlichenLehrerinnen
und Schulgehilfenaus Staatsfonds und zwar für Gemeinden
mit wenigerals 10000 Einwohnern

Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehr Einwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulendieserGemeindenseither aus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs. 1 des
Schulbeharfgesetzes— Kap. III 8 1 Tit. 6 a der Kreis=Aus=
gaben —.

FinanzgesetzlicherZuschuß zurDurchführung desSchulbedarsgesetzes
um 28. Juli 1902 (Art. 16 Abs. 2 ifer 4 des angeführten
esetzes)

Dienstalterszulagenfür dasLehrpersonal an denVolksschulender
Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabe der zum
Budget der XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse

Zur Unterstützungdienstunfähigerälterer Volksschullehrer,diebe=
reits vor dem Entstehender gesetzlichenKreisvereinequiesziert
wordensind
a) Zuschußan die *9* für dintunsthggebelr.
personenin Niederbayern .

Google
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I 9 b) zur Belassungeines Drittels der zuletztbezogenenDienst=

alterszulagenim Pensionsfalle 36298 —
J%)zur Unterstützungder vor dem1.Januar 1896pensionierten
Lehrpersonenund zur Gewährung von Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das s
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende

« Lehrpersonal.. ..... . 4300 —
10|UnterstützungsbeiträgefürSchullehrer=Relikten: "

a) je 240 .X#oder 300 A fuür die Witwen, 130 .4 oder
150 .4 für die Doppelwaisen und 100. für die einfachen
Waisen 98 870 —

b) zurünterstützungder vor dem 1. Januar 1896 zugegangenen 1
Lehrerreliktenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die «
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal 4220—

IP)für dürftige,demunterstützungaalterentwachseneLehrerwaisen 2000—
11¼Zur AnordnungaußerordentlicherSchulvisitationen 1 715—
12|Zur UnterstützungdürftigerSchuldienstexspektantenwährendderAb=

leistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht . 1000: I
Summe § z 1317701ZL1

SummeKapIA133381591

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1. Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaunt 2572— J
2. Zu denAusgabendeskulturtechnischenDienstes 7500— 1

Summe Sn# 1 1 10 072
Summe Kap. I1343887/91

II Fundations=undDotationsbeiträgederGemeinden .. —- —
Summe Kap. II — —

III ZuflüsseaussonstigenEinnahmsquellen.
Zuschuß aus den Renten des Maximilianshilfs=Maga=

zinsfonds und zwar:
(a)zur BereitstellungvonMitteln für Fälle derNot oderaußer=
ordentlicheUnglücksfälle. 143.

b) zur GründungneuerundErhaltung derbestehendenNatural==
verpflegsstationenfür wanderndeArbeiter 5000 .4

Renten des allgemeinen deutschen Schulfonds dann
zufällige eEinnahmen . .

Übrige Einnahmen .
l

Summe Kap. II 5143 4

Go gle
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IV Kreisumlagezu 441½Prozentvon derSteuerprinzipalsummezu
2972591 4 98 —( nachAbzug von 2 Prozent für Rückstände
und Nachlässeim Nettobetragevon . .....;.129634736

SummeKap.IVfürsich! — —

V Aktivresteder KreisfondsfrühererJahre . 78188/16
Summe Kap. V für sich! — —

SummederKreiseinnahmen:51434 — J218 43|“3

Gocgle
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Abschied für denLandrat der Pfalz über dessenVerhandlungenfür das Jahr 1908.

ImNamenSeinerMafestätdesKöniggs.
Tnitpold.

znSntesGunhneimtuucermimumgmen,
Regent.

Wir habenUns süberdie von demLandrateder Pfalz in seinenSitzungenvom
4. bis 16. November1907 gepflogenenVerhandlungenVortrag erstattenlassen,underteilen
hierauffolgendeEntschließungen:

I.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1906.

Die gemäßArt. 15 lit. b und c desLandratsgesetzesvom 28. Mai 1852 demLand=
rate vorgelegtenRechnungenüber die Kreisfondsund Kreisanstaltenfür das Jahr 1906
wurdenvon demselbenohneErinnerunganerkanntund derenHauptergebnissedurchdasKreis=
Amtsblatt bereitsveröffentlicht.

II.

Steuerprinzipale für das Jahr 1908.

Die SteuerprinzipalsummedesRegierungsbezirksderPfalz beträgtfür dasJahr 1908:
5 159 627 + 35 J, wovonein Steuerprozentauf 51 596 & 27 J sichberechnet.

III.

Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen für das Jahr 1908.

Dem von demLandrategeprüftenVoranschlagederKreis=AusgabenundKreis=Einnahmen
erteilenWir in den in der Beilage enthaltenenSätzenUnsere Genehmigung.

IV.

Auf die vom Landratebei Prüfung des VoranschlagsgestelltenAnträgeund gefaßten
BeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:

1. Die Bitte des Landrats die Kreisbaugewerkschulein Kaiserslauternunter Berück=
sichtigungder vom bayerischenTechnikerverbandein Verbindungmit einerReihe verwandter
OrganisationenaufgestelltenLeitsätzeumzugestalten,wird sorgfältigeWürdigung erfahren,
wobei auf die demLandtagein seinerverflossenenTagung zugegangeneDenkschriftüber
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den Vollzug des § 13 des Landtagsabschiedesvom 23. März 1907, betreffenddie
realistischenMittelschulenundden gewerblich=technischenUnterricht(DrucksachenderKammer
der Abgeordneten1908, Beilagenband2, Beilage 219 S. 114/15), hingewiesenwird.

2. Der Beschlußdes Landratsüberdie Bemessungder Gehalteder drei Kreisschul=
inspektorennachKlasseVIId der Verordnungvom 11. Juni 1892 überdie Gehaltsbezüge
der pragmatischenStaatsdienerwird genehmigt. "“

3. Wir beauftragenUnser StaatsministeriumdesInnern für Kirchen=und Schul=
angelegenheitendie Bitte desLandrateswegenAbänderungderBestimmungenderPfälzischen
Schul=undLehrordnungüberdieHauptferienanStadtschulenzu prüfenund zuverbescheiden.

4. Der Landrathat seinenim Beschlussevom 12. November1906 gemachtenVor=
behalt wegenÜbernahmeder Leistungendurchdie StadtgemeindeLudwigshafenals erfüllt
aufgehoben,der VerteilungdesStaatszuschusseszur OberrealschuleLudwigshafenfür 1907
und 1908 je zur Hälfte zwischenKreisgemeindeundStadtgemeindezugestimmtund wegen
Verteilung des Zuschussesfür 1909 sowiewegeneinesetwaigenhöherenStaatszuschusses
für 1907 und 1908 weitereBeschlußfassungvorbehalten.

Wir genehmigendiesenBeschlußmit demwiederholtenBeifügen, daß die Höhe des
Staatszuschussesnur innerhalbder in der seinerzeitigenRegierungsvorlagegezogenenGrenzen
bemessenwerdenkann. Im übrigenwird auf Seite 87 ff. der obenangeführtenDenkschrift
sowie auf die Verhandlungender Kammer der Abgeordnetenvom 12. Juni 1908
(Stenogr.BerichtBd. 5 Seite 413) hingewiesen.

Über die Verhandlungenzur Erzielung einer Vereinbarungmit der Stadtgemeinde
KaiserslauternwegenUbernahmeihrer Leistungenund zwischenStaat und Kreisgemeinde
wegenÜberlassungder Räume undEinrichtungsgegenständederIndustrieschuleKaiserslautern
an dieKreisoberrealschulewerdendemLandratewenntunlichbeiseinernächstenVersammlung
weitereVorlagen zugehen.

5. Nachdemder Landrat die Mittel zur Aufnahmedes Unterrichtesin der Elektro=
technikin das Lehrprogrammder mechanischenLehrwerkstättean der Kreisoberrealschulein
Kaiserslauternbereitgestellthat, ist die EinführungdiesesUnterrichtesverfügtworden.

Wegen der weiterenAusgestaltungdieserLehrwerkstätteund der Pensionsverhältnisse
ihres technischenLeiters sind nochVerhandlungenim Gange, über derenErgebnis dem
LandrateVorlage gemachtwerdenwird.

Dem Beschlusseüber Einreihung der WerkmeisterReiling und Cherdron der
mechanischenLehrwerkstättein die KlasseIII desGehaltsregulativsfür die nichtpragmatischen
StaatsbedienstetenerteilenWir Unsere Genehmigung.

6. Das Projekt der Umwandlungder KreisackerbauschuleKaiserslauternin eineland=
wirtschaftlicheMittelschulehat die Kreisregierungweiterzu bereifen.Auf die LEntschliung

1 *
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desStaatsministeriumsdesInnern für Kirchen=undSchulangelegenheitenvom15. April 1908
Nr. 5655 wird Bezuggenommen.

7. HinsichtlichderweiterenAusgestaltungderWein=undObstbauschulein Neustadta.H.
und ihrer Verbindungmit einerWeinbauversuchsstationhabendie Staatsministeriendes
Innern beiderAbteilungendie geeignetenVerfügungenzu treffen.

8. HinsichtlichderBitte desLandratsumÜbernahmeder sämtlichenKostendeskultur=
technischenDienstesauf denStaat verweisenWir auf die einschlägigenVerhandlungenund
Beschlüsseder beidenKammerndes Landtags.

9. Die auf dieWohltätigkeitbezüglichenBeschlüssegenehmigenWir, soweitdies nicht
schongeschehenist. In letztererHinsicht verweisenWir auf Unsere Entschließungvom
30. Dezember1907 und die Erntschließungdes Staatsministeriumsdes Innern vom
9. Januar 1908.

10. Die die RheindämmebetreffendenBeschlüssebegegnenkeinerErinnerung.
11. Den aufReservefondsüberwiesenenWilligungenerteilenWir Unsere Genehmigung.
Indem Wir demLandrategegenwärtigenAbschiederteilen,sprechenWir ihm für die

ersprießlicheund opferwilligeFörderungder KreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus undversichernihn Unserer Huld undGnade.

Vorderriß, den8. September1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

J. V. J. V.
Dr.Frhr. v.Podewils.Dr. v.Wehner. Staatsratv.Pausch. Staatsratv.Krazeisen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Keller.

Gocgle *
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3½ Abersicht
der Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen des Regierungs=

bezirkes der Ffalz für das Jahr 1908.

. Festgesetzter
Kap.8 Vortrag Betrag

A.

I. Abschnitt.

Kreis-Ausgaben.

l Auf ErhebungundVerwaltungder Kreis=Einnahmen 400—
Summe Kap. 1 für 7 — —

II Bedarf des Landrates.
1. Diäten und Reisekostender Landratsmitglieder 2400
2 Diäten undReisekosten der Witglieder des Landrats=

Ausschusses . .. 650—
3 Regiekosten.. . 1240—

Summe Fep. # 4290—

III Auf Erziehungund Bildung.

1 Volksschulen. ·
IIStändigeBezügedesLehrpersonals:
I a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars. — —

b) aus der Kreisschuldotatio — –
„P)Anschlag der ärarialischenDienstwohnungen undDienstgründe — —-

2|Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonalin Orten ohne
Statuten 900 301|7

3 a) Dienstalterszulagenfür dasLehrpersonal.andenVolksschulen
derGemeindenbis zu10000 EinwohnernnachMaßgabe der

l

l

I zumBudgetderXXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsseaus
Zentralfonds 607971|63

I b) DienstalterszulagenausKreisfonds vomzweitenJahre nach
I bestandenerAnstellungsprüfungbeginnendbis zum Eintritte
I in die zweitestaatlicheAlterszulage 25 77750

l

sc- Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beuriaubteoderaus
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902:
a) im allgemeinen..
b) an Stelle des zunilitarijhen übungen ruben zon 10500—
personals ·

Google
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· Festgesetzter
Kap.8 Vorrtrag Betrag

« Als
IIII5BesondereRemunerationenundUnterstützuiigenfürdasaktiveLehrs

personalund zwar zur UnterstützungdürftigerSchuldienstexspek=
tantenwährendderAbleistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 2 500—

6 AllgemeineBeiträge an Schul=(bezw.Gemeinde=)Kassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonal an
denVolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes.. 19468355

b) WeitereBeiträge an die KassendieserGemeinden 9548—
c) Zuschüssean die Kassender übrigenGemeeindenmit Orts=
statutenan Stelle der seitherigenBewilligungen an das 6
Lehrpersonalan den Volksschulendieser Gemeindenaus
Staats=und Kreisfonds ... 13320—

d) WeitereBeiträge an dieKassendieserGemeinden“ ... 2583-—
e) Sonstige Zuschüssean Gemeindekassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnisen — —
69)aus Kreisfonds — —
7) aus der neuenKreisschuldotationbehufsUnterstützung
der mit SchullastenüberbürdetenGemeinden — —

7|Beiträge zur Realexigenzder Schulenund zuSchulhausbamen=
a) Realerigenzbeiträge" ihen ., . — —
b) Zum Unterhaltvon Schulhäuern —
c) Zu Schulhaus⸗Neubauten l"«···'« 25000

8Ständige Bauausgsen — —
9 Prufungs⸗ und Aufsichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektorenfür dieVornahme der
ordentlichen . 33000—
und außerordentlichenSchulvisitationen ....... 1715——
dannfilrFormularpapiere........... 200—

)) Für dieKreischulinspektoren:
aa) Gehalte. . .. ...-·..·.. II610—
bb) Gehaltszulagen ......... 2070—-
ce)Diatenund Reisekosten . 4120—
dd) Pension des quiesziertenKreisschulinspektorsKn

KreisschulratesWendelinMatt 5340 —
Gehaltsaufbesserungfür die aktivenKreisschulinspektoren . 1620—

10Pensionen und Alimentationen:

5 d�runterstützungdesdienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa) Zuschußan die Kreispensionsanstaltfür dienstunfähige

Lehrpersonen:
æ)aus Zentralfonds.. 15092139

" 689)ausKreisfonds zurDeckung desDefizitesfür 190 44 100—
· y)augKreiSfondsmehrbedarffllr1908... 25400 —

gle — —— — — .
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5 Festgesetzter
Kap.9 Vortrag. Betrag

r——*
III 110 b) bb) Zur BelassungeinesDrittels der zuletztbezogenen

Dienstalterszulagenim PensionsfalleausZentralfonds 42352|39
c) Zur Unterstützungder vor dem 1. Januar 1896 ·

pensioniertenLehrpersonen und zur Gewährung von
Zuschüssenan diePensions=undReliktenunterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensions=
einrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal. 8 800—

) Unterstützungsbeiträgefür Schullehrerrelikten:
aa) aus Zentralfonds:

ao)nach der in der XX. und bezw. XXIII. Finanz=
periodefestgesetztenNorm (240.4&bezw.300 MA
für eine Witwe, 130 .4 bezw. 150 .4 für eine
Doppelwaiseund 100.4 für eineeinfacheWaise) 143873,61

6) zur Unterstützungder vor dem1. Januar 1896
zugegangenenLehrerreliktenund zur Gewährung
von Zuschüssenan die Pensions=und Relikten=
Unterstützungs=Zuschußkassefür dasangemeindlichen
Pensionseinrichtungennicht teilnehmendeLehr=
personal 6500—

7) für dürftige, dem 2 crdwachien
Lehrerwaisen 2000—

bb) aus Kreisfonds:
d) Zuschußan denKreisverein zur UnterstützungderOinter·
bliebenender Volksschullehrer. .. 40000—

e.)Zuschußan dieKreisschulinspektorswitweinig zu ihrem
Bezugeaus der Lehrerwitwenkasse 336—

) Zuschußan das pfälzischeLehrerwaisenstift. 515—
11|Unterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten:

a) FürdürftigemännlicheSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten 10000—
b) Für SchülerinnenweiblicherUilhungsanstalten,dieescht dem
Lehrberufewidmenwollen 1500—

12/UbrigeAusgaben:
a) Für Elementarfortbildungsschulen 2 050—
b) Zur Förderung derDistriktsschulbibliothekenfür die Fort=
bildungder Schullehrer 700—

c) Zur FörderungdesFortbildungswesensdesVoltsschulleyrer=
personals(Bildung von Konferenzbezirken) 7200—

d) Zur HebungdesUnterrichtsin denweiblichenHandarbeiten 2000—
13|Reservefondsfür die Volksschulen . . 7200—

Summe § I 234730844
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. Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

——3
III1 2¼ Progymnasien und Lateinschulen.

Exigenzzuschüsse:
6)Kreisanstalten:
1. Progymnasiumin Frankenthal 17390|83

„ Grünstadt 20 139|98
b)Gemeindeanstalten:

aa) 46% des Gesamtaufwandes.
1. Progymnasiumin Bergzabern 9 498/22
2. („ „ Dürkheim. 11 183—
3 („% „ Edenkoben 10549|64

I 4 » »Germershei·in. 837584
3 5. „ „ Homburg 9 288|26

1 6. " „ St. Ingbert 11.095|59
7. „ „ Kirchheimbolanden 7925341 8 » Kuii 7720—

1 9. (2 „ Ludwigshafen c4 1211947
10. « „ Pirmasens 12 085—

I 11. Lateinschule „ Annweiler 5 91836
12. » „ Blieskastel. 6 51084

I 13... »Landstuhi. 871948
i 14. „ Winnweiler 7774—
s bb) zoxcdes Gesamtaufwandesfür tostspieligereBauvor-
I nahmen und umfangreichereMobiliaranschaffungen

auf besonderesAnsuchen 5 598 39
I c) 4% des Gesamtaufwandesfür alleAustalten unter

BerücksichtigungderLeisungsfähigteitder Gemeinden 11 19678
2 Prüfungskosten 343—
I 3Unterhaltsbeitrageaus Kieisfonds fürRelikten von mdienehrer
I dieserSchulen 120—

Summe 183 55202
I 3 Taubstummenanstalten.
I Kreistaubstummenanstaltin Frankenthal:
IFiür denBetrieb, einschließlichder Bauunterhaltungstostenundfür

II außerordentlicheAusgaben . 50 885,63
II Summe z 5088563
4 Blindeninstitute.

1 — — —
2 Freiplãbefür Zöglinge im2 gonral Bandemufee in Min 4320—
3/Zur Verfügungder Regierung 2000—

I I Summe§4 6320——
5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
1|Freiplätze für Erziehungund Bildung truppelhafter &Kinder in der
l Zentralanstaltin München . 720—
I 2EinmaligerVeitragandieselbe Anstalt 200

Sunme ¾5 920/—
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Festgesetzter
2— Vortrag Betrag

. MA 14

III 6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten speziell für die
weibliche Jugend — —

— z 6 für sichl=

7 Sonstige Unterrichts= und2 Erziehungsanstalten=
Schwimmschulen 472—

I Summe § 7 für sichl

I 8 Kreisstipendien für Studierende anUniversitäten und
I Gymnasien .... 3000—

Summe J für sich
9 Übrige Ausgaben.

1 Zur Erhaltung von Naturdenkmälern,Kunstdenkmälernund Alter=
I tümern,insbesondereder vorhandenenRuinen 2000
i--,——-———-—-—-———— —-
l4 Beitrage an Vereineund Institute:
I a)AndasGermanischeMuseuminNürnber. 200—
I b) An die Naturwissenschaftliche— Polichia in
l BadDürkheim... . . 345—
I c)AndasMuseuniin Speyer . 345—
II d) An denHistorischenVerein der Pfalz . 655—
II e) An den PfälzischenLerschönerungsperein 800.—

s) An den Pfälzer Waldverein . 800—
*§5½½½2g) An denPfälzischenKunstverein 300—

I h) An denPensionsvereinstaatlichgeprüfterLehrerinnenBayerns 200—
i) Beitrag an denPfälzischenMuseumsvereinfür denNeubau
des Museums 10000—

k) Einmaliger Beitrag an denbaer Vereinsir Voltetunt und
Volkskunde . 150—

Sunne - /l 15 795—
10 Gewerblicher Unterricht.

1 — — — — — — — — — — — — — — — —

2 Oberrealschulenund Realschulen,nämlich:
a) Kreisoberrealschule in Kaiserslautern:

1. Hauptabteilung 12427833
2. Nebenabteilung(Mechanischedehrwertnite 7163—

b) Oberrealschulein Ludwigshafena/Rh. . 67457—
) Übrige Realschulenund zwar:

aa) in Speyer. 22 360—
bb) in Landau 28 740—
c) in Zweibrücken 25 695/—
dd) in Neustadt a./H. 31 50750
ee) in Pirmasens 22 830—

d) Für LehrattributetechnischerSchulen 1370—
e.)Reservefondsfür dieselben . 52000 —

14

Google



818

Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

v 4—3
III 10|0 /AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen:

a) GewerblicheFortbildungsschulen . 4000—
b) Exigenzder KreisbaugewerkschuleinKaiserslautern . 72 591|54
c) BeitragandieWebschulein Lambrecht .. 2000——

Summe §10 41199237
11 Landwirtschaftlicher Unterricht.
11— — — —
2 9KreisackerbauschuleKaiserslautern fürddenBetrieb (aufende -

Ausgaben) 2098091
1 b) Stibendien für Schüler landwirtschaftlicherSchulen, ins-

besondereder Kreisackerbauschulein Kaiserslautern 3000—
, e)StipendienzumBesuchederKAkadeniiesür Landwirtschaft
« in Weihenstephanund der TechnischenHochschulein München 1500 —

4) Stipendien zum Besucheder K. Wein=,Obst=und Garten= I
Is bauschulein Veitshöchheim,sowiederWein⸗ undObstbauschule
I in Neustadta/H. .. 1000-

IZLandipirtschaftliche Winterfchuleii
I 2)siikeiisenz.. .2000——
- b) für Zweibrücken 2000—
6 c) für Landau . . 2000 —
I d) für Frankenthal 2000 —

e) für Wolfstein 2000| —
f) für Bellhei. 2000—
g) für Kirchheimbolanden 2:000 —
h) für Homburg 2000—
i) für die Kgl. Wein=und ObstbauschuleinNeustadt a/H. 2 400 —
k) Ehrengabenan Nichtfachlehrer,welche,sichum die Hebung

I I derLandwirtschaftverdientgemachthaen.. 200—
. 1) Außerordentl.einmaliger Zuschußfür landw.Winterschule
’# Alsenzfür außerordentlicheBedürfnise 300—

m) Außerordentl.einmaligerZuschußfür landw.Winterschule
5ê Kirchheimbolandenfür UmzäunungeinesObstgartens 200—
# I Summe§ll 4558091

12 ÜMbrigeAusgaben auf den gewerblichen und landwirt=
« schaftlichen Unterricht.

I 1| Diäten und Reisekostender Prüfungskommissäre 690 —
2PPPensionsfond der pfälzischenKreisgemeindefür dieLehrer an ech= «

lI iiischenMittelschulenundderKreisackerbauschulederPfalz . 32 04203
! 1 3 — — —

4 Siipendien fürStudierende, Schüler undEleven:
( a) der höherenund mittlerengewerblichen1nterrichtsanstalten
I I einschlOberrealschulen.. . . 3 460
l b) für Studierendeder Kgl.TierärztlichenHochschule 500.—
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Festgeseter
Kap. 8# Vortrag Betrag

—
III 12 4 c) estpendeenfür arme Schuer anProal= nealchuen r„ 1000—

4) Stipendienfür BesucherdesMolkereikursesin Weihenstephan 300—
e) für Wanderkochkurse . 2000—
(Positionenlit. a und c wechselseitigübertragbar.)

Summe 7 12 3999203
Summe Kap. III13105 818|40

IV Auf IndustrieundKultur.
1 Auf Industrie.
1|Beitrag für die Entwickelungder Industrieüberhaupt 860—
2| Beitrag an die Handels=und Gewerbekammer 1200—
3| Beitrag an die Handwerkskammer 14500—
4 Fur sonstigeindustrielleZwecke:

Beitrag zum GewerbemuseumKaiserslauternund zwar zur freien
Verfügungdes Verwaltungsrates 6000—

5|Stipendienfür Gewerbsmeister“undGeerbegehilfenzum Beue
vonMeisterkursen .. . 500 —

6 – – – Eie «- — — – Wi — — —

2 Auf Kultur.
1 Auf Landeskulturund landwirtschafliheInteresseniberbaupt:

a) aus Zentralfonde 2572
b) aus Kreisfonds 928—

3Auf denkulturtechnischenDienst:
I. Persönlicher Bedarf.

Gehalt und Gehaltszulage:
a) des K. Kreis=Kulturingenieuns 6 390—
b) des 1. K. Bezirks=Kulturingenieurs 3 495—
c) des 2. K. Bezirks=Kulturingenieurs 3 315—
d) Funktionsbezügeder Praktikanten 900 —
e) Gehalt des Kulturtechnikers 2295/—
s) Lohnzuschußfür dieKulturvorarbeiter 1900—
II. Sächlicher Bedarf.

I Reisekostenund Tagegelder:
a) für den Kreis=Kulturingenieur 1 000—
b) für den 1. Bezirks=Kulturingenieur 1000—
) für den2. Bezirks=Kulturingenieur 1000—
d) für die Praktikanten . . 400-
e) für denKulturtechniker 500—

Bureaubedürfnisse:
() des Kreis=Kulturingenieurs 100—
99 des 1. Bezirks=Kulturingenieurs 80.—
des 2. Bezirks=Kulturingenieurs 80|—

145“
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Kap.8 Vortrag Betrag

=——7z#au
IV 23Sonstiger Bedarf:

i) Instrumenteund Bureaueinrichtung 170—
k) Literaliin 170—
) Drucksachenund Portoauslagen 130|—
m) WeitereAusbildungder Kulturvorarbeiter — —
Un)Beschaffungvon Katasterplänen 150—
o) Bedienungim 2. Kulturbezirk 72—
p) Bedienungim 3. Kulturbezirk. 70—
d) Beheizungdes Dienstzimmersim 3. * 75.—
) BeleuchtungdiesesDienstzimmers. . 151—
s) Versicherungdes Inventars gegenFeuer 28—

4Für sonstigeZwecke: 1
a) Stipendienzum Besuchedes Lufbeschlagunterrichtes. 350—
b) für Stammzuchtbezirke . . 4000|—
P) UnterstützungvonStammzuchtgenossenschaften. 20000
d) Beitrag an denpfälzischenKreisfischereiverein —
e) für Hebungder Bienenzucht 200—
f) für die landwirtschaftlicheFeldversuchsstationinKaiserslautern I
für laufendeAusgaben 7 o

8) Zuschußan denVerbandpfülzischer landwirtschaftlicherGe=
nossenschaften 750|—

h) Zuschußan denNaiffeisen'schenNevisionsverbandderPfalz 250—
i) ZuschußzumPfälzischenGnossenschaftsverbandVochenhein 200—
k) für Hebungder Schweinezucht 2000 —
1)für HebungderGeflügelzucht 250|—
m) für Hebungder Ziegenzucht 300—
Mun)Gehalt und GehaltszulagedesFrsobfba-handerüehrer 2640—

Reiseaversumdesselben . 1500—
Bureaukostendesselben . 100 —

Eum Ken= 7TS 90 5—
l
l

V Auf Gesundheit. i

II Remunerationen für Arzte in armen Gegenden 2 20—
21 Unterstützung dürftiger Hebammen bezw.despfälzischen g
i Hebammenvereins 400|—
Ü2| Unterstützungvon Hebammenfür. Repetitionskurse .
I3BeitragandieHebammenschuleinErlangen.
3 Zur Sustentation von Distriktstierärzten
4 Zur Bekämpfung des Typhus, hier Förderung und

Unterstützung! dergemeindlichen Maßnahmen zu diesem
Zwecke

Summe Kap V.
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Ii Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

–
V AufWohltätigkeit.

1 — —— 7" — . — — — — — —

2 Kreis=Irrenanstalt Klingenmünster.
1| Für denBetrieb, einschließlichderBauunterhaltungskosten 28845096
2| Für Instandsetzungsarbeiten 20 640—
3 Für Neubauten — —
4/Rückzahlungsratean denMaximiliansgetreidefondzurTilgung des

aus demselbenentnommenenunverzinslichenAnlehensimBetrage
von 250000 ff. 3805613

5 ierte Rate fürErbauung der pfälzischenHeil= undPflegeanstalt
i nHomburg, dann fürBerzinsung derBauschuld undsur den
I Betrieb der Anstalt . 330000—

3 Sonstige Krankenanstalten.
1— — — — —— — — — — — — — — — — — — — —
2| Für Heilung armer Augenkranker 840 —

k 31Zur FörderungderLandkrankenpflegeandenbayerischenFrauenverein 600—
6— — — — — — — — — — — — —

6 Kreis=Kranken= und Pflegeanstalt Frankenthal.
1/Für denBetrieb, einschließlichderBauunterhaltungskosten 24980393
2|Für Instandsetzungsarbeiten . — —
3— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

7 — — — — —
8 Zum UnterhalteverlassenerKinder und armerWaisenbei Privaten,

dann in Waisen=und Rettungshäusern 53000—
9|1 Zur Unterbringungschwachsinniger,epileptischerund trlippelhasier

Kinder in entsprechendenAnstalten . 6000—
2BeitragzurKinderheilstätteinBad Dürkheim . 1800—
3#Beitrag zum Verein für Volksheilstätten 500—

10 — — — — — — — — — — — — —. — —

11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.
1| UnterstützungArmer außerhalbdes Armenhauses 7100—
2ZUnterstützungarmer,durchElementarereignissebeschädigterFamilien 2040—

4| Beitrag an denpfälzischenArbeiterkolonie=Verein 3 500—
51Zuschüssean Vereine und Einrichtungenzur Unterstützungunher-

ziehenderPersonen . 5500—
SZurUnterstützungder GemeindenbeiErrichtung vonArbeitsämtern 1000—
|eZuschußfür das ArbeitersekretariatKaiserslauteen 100—

12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung der
mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
Kgl. Deklaration vom 10. Mai 1902 E 1123750

Summe Kob= 1 020 168s52
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Festgesetzter
Kap.8 Vortrag etrag

44
. l

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserbau.

1 Beitrag zu den Distriktsstraßen. 100000k4
2 Beitrag zu den Gemeindestraßen . 5000I—
3 Beiträge für Vorkehrungen gegen den Eintritt von

Notständen in der Pfalz. — —
4 Zur gewöhnlichenun ehaltung derNheindämme 15000—

Summe Kap. VII 120000—

l
VIII übrigeKreisausgaben. I

I Belohnung für, Erlegung von Raubtieren dann von
wilden Kaninchen im Gebiete der Hauptrheindämme, so—
wie für Beanzeigung von Baumbeschädigungen und Ent— I

! deckungdesTäters.. 600—
2 Unterstützung des pfälzischen Feuerwehrverbandes und n

zwar zur Gründung, Ausrüstung und Bildung von D
. Feuerwehren 2 000 —
3 Zuschuß zu demPensionsvereine für pfälzische Kreis= «

bedienstetebehufsBildungeinesStanimkapitales(26
I von36Raten). 7000-
;4. Ansammlung eines Pensionsfonds für die Beamten des

kulturtechnischen Dienstes 4690 —
5 Beiträge gemäß § 32 des VBauunfallversicherungs=
] gesetzes 13 530—
6 Fbrspirtichaftiche Kreisversuchsstation und öffent.
; liche Untersuchungsanstalt kür Nahrungs= und Genuß==
« mittel in Speyer 5712—
I« SummeKap VIlI 3353290

IX AllgemeinerReservefonds ..... .... 1251473
D Summe Kap. IX für sich! —
D SummederKreisausgaben. 397 5



Vortrag Betrag

½

S

0f0

II. Abschnitt.

Kreis-Einnahmen.

Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und
Bildung.

Gewerblich technischeSchulen:
Zuschußfür die KreisoberrealschuleKaiserslautern und für die
OberrealschuleLudwigshafena/Rh. .

Summe 8 fle ISc
Volksschulen.

gemnäfigeKreisschuldotation:
a) —
b) NeueKreisschuldotationzurruneerni dermit Schullasten
überbürdetenGemeinden

Zuschüssean die Kreisfonds gemäßArt. 16 Abs. 2 Zif. 2 und
Abs. 3 desSchulbedarfgesetzesvom28. Juli 1902, diebisherigen
Beiträge zur ErgänzungundAufbesserungdesLehrereinkommens,
dann die Zulagen an alle Schulverweser,weltlichenLehrerinnen
undSchulgehilfen aus Staatsfonds und zwar für Gemeinden mit
wenigerals 10000 Einwohnen

Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehr Einwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs. 1 des
Schulbedarfgesetzes— Kap. III § 1 Tit. 6a der Kreisausgaben

FinanzgesetzlicherZuschußzur DurchführungdesSchulbedarfgesetzes
vom 28. Juli 1902 (Art. 16 Abs. 2 zif 4 des angeführten
Gesetzes)

Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonalan den Volksschulender
Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabe der zum
Budget der XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse—Kap. III
8 Tit. Za derKreisausgaben ..

"4Zuschußaan dieKreispensionsanstaltfürdienstunfähigeLehr=
personen

b) Zur Belassung einesDritteis der zilebt bezogenendien=
alterszulagenim Pensionsfalle

Gocgle
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J Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

4—2
1

1 39 P) Zur Unterstützungder vor dem 1. Januar 1896pensionierten
U Lehrpersonenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die I

Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das I
angemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende s
Lehrpersonal.. . . .. 8 800—

10|]UnterstützungsbeiträgefürSchullehrerrelikten: "
a) nachder in der XX. und XXIII. Finanzperiodefestgesetzten I
Norm(240««bezw300«füreineWitwe,130.«bezw I
IWMfüreineDoppelwaifeundIOOJfüreineeinfache «
Waise).. 14387361

b) zurünterstützungder vordem1. Januar 1896 zugegangenen I
Lehrerrelikten und zur Gewährung von Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das D
angemeindlichenPensionseinrichtungennichtteilnehmendeLehr=
personal 6 500 —

P) für dürftige,demunterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2000|—
11¼Zur AnordnungaußerordentlicherSchulvisitationen 1 715—
12NZur UnterstützungdürftigerSchuldienstexspektantenwährendoderAb-

leistung ihrer gesetzlichenMilitärdienstpflich 2500|—
13| Reservefondfür dieVolksschulen — —

Eu# z 3 1 7943747
Summe Kap. IA14 965/47

B.Zuschüsseaus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1 Auf Landeskultur und landwirtschaftliche Interessen 2572
2 Zu den Ausgaben des kulturtechnischen Dienstes 7400—

Summe Kap. 1 B -9972—

C. Zuschüsse aus Zentralfonds für Wohltätigkeit.
1!23— — ———— — — — — — — — — — —
3 Budgetmäßige Entschädigung der pfälzischen Kreis=

fonds für den Entgange eines Drittels der Polizeistraf—
gelder 8571I-

Summe Kap I c 857II—-
SummeKapIIsbö 508I47

II Fundations=undDotationsbeiträgederGemeinden. —I —

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen.
1 Rheindammpacht bei den Hemshöfen 2c. 14495,05
2 Pachtertrag der Rheindammgräsereien 10095/74
3 Erkennungsgebühren für Benützung kleinerer Kiein=

dammflächen zu verschiedenen Anlagen 285—
" Summe ## m 75 7

Google
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Festgesetzter
Kap. 8. Vortrag - Betrag

— 1—
IV Kreis=Umlagezu 45 Prozent

1 von derSteuerprinzipalsummevon 5 159627.4 35 J nachAbzug
von ½% für ungiebigePostenim Nettobetragevon. .. 2314 092|87

Summe Kap. IV für sich!

V AktivrestederKreisfondsfrühererJahrr 2051242
Summe Kap. V für sich!

Summe der Kreis=Einnahmen 39763955

146
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Abs hied für denFandrat der Oberpfalz und von RegensburgüberdessenVerhandlungenfür
dasJahr1908.

Im NamenKeiner Majestätdes Königs.

Kritpol),
vonGottesGnadenMönialicherPrin,vonHayern,

W
Wir habenUns über die von demLandrateder Oberpfalzund von Regensburg

in seinenSitzungenvom 4. bis 23. November1907 gepflogenenVerhandlungenVortrag
erstattenlassen,und erteilenhierauffolgendeEntschließungen:

J.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds für
das Jahr 1906.

Die gemäßArt. 15 lit. b und c des Landratsgesetzesvom 28. Mai 1852 dem
LandratevorgelegtenRechnungenüberdie KreisfondsundKreisanstaltenfür dasJahr 1906
wurdenvon demselbenohneErinnerunganerkanntund derenHauptergebnissedurchdasKreis=
Amtsblatt bereitsveröffentlicht.

II.

Steuerprinzipale für das Jahr 1908.
Die Steuerprinzipalsummedes Regierungsbezirksder Oberpfalz und von Regensburg

beträgtfür das Jahr 1908: 2 455 386 —), wovoneinSteuerprozentauf24 553 & 86 —
sichberechnet.

III.

Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen für das Jahr 1908.
Dem von demLandrategeprüftenVoranschlagederKreis=AusgabenundKreis=Einnahmen

– erteilenWir in den in der Beilage enthaltenenSätzenUnsere Genehmigung.

IV.

Auf die vom Landratebei Prüfung des VoranschlagsgestelltenAnträgeund gefaßten
BeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:

1. Den Beschlüssendes Landrats über die Aufstellung eines zweiten ständigen
fachmännischgebildetenMitglieds der Kreisschulkommissionmit demTitel einesKreisschul=
inspektorsund über die Regelung seinerGehalts= und PensionsverhältnissehabenWir
durchEntschließungvom 1. August 1908 Unsere Genehmigungbereitserteilt. Für die
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bei diesenBeschlüssen,wie auch durchdie Bewilligung von Zuschüssenan armeSchul=
gemeindenzur Anschaffungvon LehrmittelnbewieseneFürsorge für dasVolksschulwesendes
KreisessprechenWir demLandrategerneUnsere Anerkennungaus.

2. Der Landrat hat die Mittel zur Errichtung einer Handelslehrerstellean der
KreisoberrealschuleRegensburgvom 1. September1908 ab zur Verfügunggestellt.Wir
erteilendiesemBeschlusseUnsere Genehmigung. Das Staatsministeriumdes Innern
für Kirchen=und Schulangelegenheitenwird gemäß§ 2 Abs. 4 der Raalschulordnungdie
weiterenVerfügungenbezüglichder Eröffnungder Handelsabteilungtreffen.

3. Die auf den Neubau der Kreistaubstummenanstaltin Regensburgbezüglichen
Beschlüssedes Landrats werdengenehmigt.Die Kreisregierungder Oberpfalz und von
Regensburgwird beauftragt,die erforderlichenVerhandlungenwegenErwerbungdes Bau=
platzes,Veräußerungdes alten Anstaltsgebäudesund weitererBereifung des Projekts zu
pflegenund hiebeinachArt. 33 und 34 des LandratsgesetzesdenLandratsausschußgut=
achtlichzu hören.

4. Den erhöhtenWilligungenfür landwirtschaftlicheZwecke,insbesonderefür Kultur=
zweckeund Hebungder PferdezuchterteilenWir gerneUnsere Genehmigung.

5. Die auf WohltätigkeitbezüglichenBeschlüssewerden,soweites nichtschongeschehen
ist, gleichfallsgenehmigt.Wir verweisenhiebei auf das Gesetzvom 27. März 1908,
betreffendAnlehenfür Zweckevon Kreisgemeinden,sowieauf Unsere Entschließungenvom
30. Dezember1907 und 16. Juli 1908, dann die Entschließungdes Staatsministeriums
des Innern vom 31. Dezember1907, Erbauung einerzweitenoberpfälzischenKreisirren=
anstaltbetreffend.

6. Den aufReservefondsüberwiesenenWilligungenerteilenWir Unsere Genehmigung.
Indem Wir demLandrategegenwärtigenAbschiederteilen,sprechenWir ihm für die

ersprießlicheund opferwilligeFörderungder KreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus und versichernihn Unserer Huld und Gnade.

Vorderriß, den 8. September1908.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

des KönigreichsBayern Verweser.
J. V. - J. V.

Dr. Frhr. v. Podewils. Dr. v.Wehner. Staatsrat u. Pausch. Staatsrat v. Krazeisen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Keller.
146“
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1 « Abersicht

III

Festgesetzter
Vortrag Betrag

4—

1. Abschnitt.

Kreis-Aus gaben.

Auf ErhebungundVerwaltungder Kreis=Einnahmen 500— 1
Summe Kap. I1 für sch

Bedarf des Landrates.

Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder 2 800 —
Diäten undReisekosten derMitglieder ddes Landrats=

Ausschusses 400—
Regiekosten . 1200—

Samme #Kap=II 4400——

Auf Erziehungund Bildung.

Volksschulen.

Ständige Bezügedes Lehrpersonals:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 13950/33
b) aus der älterenKreisschuldotatin 41 469|87
P) AnschlagderärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe

3021 4 98 — —
Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonal in Orten ohne
Statuten 65030908

Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonal an den Volksschulen
der Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabe der
zum Budgetder XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse 35948325

Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus «
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäßArt. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902:
a) im allgemeinen 6 600—
b) an Stelle des zu militärischenlbungen eiiberusenen*
personals(aus Kreisfonds) . . .
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· Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

–
III 51BesondereRemunerationenund Unterstützungenfür das aktiveLehr⸗

personal:
a) Remnnerationen — —
b) Unterstützungen 2•000—
IP)Unterstützungenfürdie;zummilfiärhn ausebebeneSüur
dienstexspektanten . 1000-

6AllgemeineBeitrageandie Schulkassen
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
und mehr Einwohnernan Stelle der demLehrpersonalean
den Volksschulen dieser Gemeinden seither aus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters- und sonstigenZulagen gemäß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes. .. 4370821

b) WeitereBeiträge an die SchulkassendieserGemeinden 12 119|70
) Zuschüssean die Schulkassender übrigenGemeindenmit .
Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonalan den Volksschulendieser Gemeinden aus
Staats=und Kreisfonds 791638

d) WeitereBeiträge an die Schulkassendieser Gemeinden. 8860—-
e) SonstigeZuschüssean Schulkassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 82184
6) aus der alten Kreisschuldotation 4 733/40
7) aus der neuenKreisschuldotationbehufsünterstützung
der mit Schullasten überbürdetenGemeinden — —

7| Beiträge zur RealexigenzderSchulenund zu Schulhausneubauten:
a) Realexigenzbeiträge:
aa) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 56778
bb) aus der Kreisschuldotatio 34/28

b) zumUnterhaltevonSchulhäusernundzuSchulhausneubauten 30000—
c) Zur GewährungvonZuschüssenan armeüberbürdeteSchul.
gemeindenbehufsAnschaffungbezw.NachschaffungvonnLehr.
mitteln .. 1000—

8Ständige Bauausgaben ... 412——
9|Prüfungs= und Aufsichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahme der
ordentlichenund außerordentlichenSchuloisitationen,dann
für Formularpapirer . .. .. 10500—

b) für die Kreisschulinspektoren:
a) für denI. HKreisschulinspektor
Gehalt 4275
Gehaltszulage . 645—
TagegelderundReisekosten .. 1000—

6) für denII.Kreisschulinspertor,
Gehalt . 3360—
Gehaltszulage 645—
TagegelderundReisekosten 1000.—
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Vortrag
Festgesetzter
Betrag

4—
III 110 Pensionenund Alimentationen:

a) zur UnterstützungdienstunfähigerältererVolksschullehrer,die
bereitsvor demEntstehender gesetzlichenKreisvereineguies=
ziert waren:
aa) aus Zentralfodggg
bb) aus Kreisfonds

b) Unterstützungdesdienstunfähig gewordenenLehrpersonols
und zwar:
aa) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähige

Lehrpersonen:
#) aus Zentralfonds.
6) aus Kreisfonds:
1. im allgemeinen
2. zur Bildung höhererPensionsklassenundzur
GewährungvonZulagenaufGrundderAller=
höchstgenehmigtenLandratsbeschlüsse

bb) zur Belassung eines Drittels der zuletztbezogenen
Dienstalterszulagenim PensionsfalleausZentralsnds

c) zur Unterstützung der vor dem 1. Januar 1896
pensioniertenLehrpersonenund zur Gewährungvon
Zuschüssenan die Pensions=und Relikten=Unter=
füühunge=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPen=
ionseinrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal:
#) aus Zentralfods
6) aus Kreisfonds=

„P)UnterstützungsbeiträgefürSchullehrerrelikten:
aa) aus Zentralfonds:

#) je 240 .X oder 300.∆Mfür die Witwen, 130 4
oder 150 ∆ für die Doppelwaisenund 100 .
für die einfachenWaisen

6) zur Unterstützungder vor dem1.Jannar 1896zu=
gegangenenLehrerreliktenundzur Gewährungvon
Zuschüssenan die Pensions=und Relikten=Unter=
stützungs=Zuschußkassefür dasangemeindlichenPen=
sionseinrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal

7) für dürftige, demUnterstitungsalter entwachsene
Lehrerwaisen ,,. ...

bb) aus Kreisfonds:
a)im allgemeine .
6) für besondersdürftigeSchullehrerwitwen ...

d) Zuschußan denKreisverein zur Unterstützungder Hinter=
bliebenenoberpfälzischerVolksschullehrer

e) Pension derKreisschulinspektorswitweZitzeelsbergerinRegens=
burg

s) Pension der Relikten des Kresschlufpetore Eierner in
Regensburg
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— — 4—
III/111| Unterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten

aus Kreisfonds:
#a)für dürftigeSchulamtszöglinge. 4000—
b) für dürftigeSchulpraktikanten 1000 —

12 ÜbrigeAusgaben.
a) zur FörderungderDistriktsschulbibliothekenfür dieFortbildung
der Schullehrter — —

b) zur Organisation von Schhllehrersortbidungstursen(Kon=
ferenzbezirken) 3 000 —

P) zur Bestreitun der Absentengelder,mit welcheneinzelne
I Schulen noch belastetsind ... . ... 13320
!13ReservefondsfürdieVolkgschulen. 333951

Sume
2 Progymnasien und Lateinschulen.

1| Zuschußan die StadtgemeindeWeidenzr den*&#*o%des Gym.
nasiums(Progymnasialetat) . 10000—

Sünne z ẽ 10000 —
3 Taubstummenanstalten.
1/Dotationsbeitragan die Kreistaubstummenanstaltin Regensburg 22200—
2|Freiplätze für Zöglinge: I

a) in der Taubstummenanstaltin Regensburg 6 400—
b) in der PrivattaubstummenanstaltZell 1 620—
P) BeitragzurPrivat=TaubstummerversorgungsanstaltMichelfeld 100—

Summe § 3 30 320—
4 Blindeninstitute.
1/Dotationsbeiträ . — —
2 FreiplätzefürGBgtingerimZentralblindeninstitutein München. 1 800—
3Buschuß an denKreisblindenunterstützungsvereinin Regensburg 100—

Summe § 4 1900—

5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
1/Dostationsbeiträge — —
2| Freiplätze für Zöglinge in derZentralanstalltfür Erzichuns und

Bildung krüppelhafter Kinder in München 3 600—
Summe " 5 3 600—

6 Unterrichts=und Erziehungsanstalten, speziell für die
weibliche Jugend.

1 — — — — — — — —

2 Untersabuna der Arbeitslehrerinnen auf demLande 6 900—
3— — — — — — — — — —

Summe 8 6 6900|—
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4

III/7 Sonstige Unterrichts- und Erziehungsanstalten — —
Summe 8 *5 – —

8 Kreisstipendien für Studierende anUniversitäten
und Gymnasien . . . . — —

Elün# *55 — —
9 Übrige Ausgaben.
1 Zur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 300—
2Fur denhistorischenVerein der Oberpfalz und vonRegensburg . 800-
3 Beiträge an dieBibliothel inRegensburg aus derKeeisschuldatätion 1000—
4 — — — — — —
5 Beiträge an sonstigePVereine und Institute, sowieSammlungen:

a) an das GermanischeMuseum in Nürnberg. 200 —
b) an die BotanischeGesellschaftin Regensburg . 300—
) an denNaturwissenschaftlichenVerein in Regensburg 300—

Summe § 9 2900—
10 Gewerblicher Unterricht.

1 Oberrealschulenund Realschulen:
a) KreisoberrealschuleRegensburg. 94 500 —

5 b) ÜbrigeRealschulenundzwar:
3 sechsklassigeRealschuleAmberg. 21.000

« « Neumarkti. O. 18000—
, Weiden 15000—

D F0°)behufsDeckungdes Mehrbedarfsfür dieGehalte der Pro=
" fessorenan denRealschulendes Kreises nachMaßgabe der
# Landratsbeschlüssevom 12. November 1897, 11. November

** 1898und16. November19000 1560—
*ê 4) zur GleichstellungderBesoldungendesLehrpersonalsan den
" 3 RealschulenAmberg,NeumarktundWeidennachden für
# das Lehrpersonalan den staatlichenAnstaltenmaßgebenden

NormennachdenBeschlüssenvomJahre 18996 4 569|/—
**4 e) Bedarf für außerordentlicheZulagen an dasLehrpersonal

der RealschulenAmberg,Neumarktund WeidennachMaß=
1 gabeder AllerhöchstenVerordnungvom 11. August1904 n

(Ziffer 3 des Landratsabschiedesvom 26. April 1905) 3 330—
2 Allgemeine gewerblicheFortbildungsschulen: «

a) für dengewerblichenFortbildungsunterrichtüberhaupt 2 500—
b) Beitrag für die städtischeFortbildungsschuleRegensburg 2000—

3) Beiträge zur städtischenBaugewerkschuleRegensburg 3000—
1uschuß für die Lehr=und Versuchsanstaltfür ** ac

druckundGravürein München . — —
**= SummeF 1.f—689—
11. Landwirtschaftlicher Unterricht. 1
" 1|Für Stipendien zum Besuche der Weihenstephaner Moltereischule

unddesMelkkursesdortselbst . 125/—
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· » Festgesetzter
Kap. 8 Vortrag Betrag

1
III 112 LandwirtschaftlicheWinterschulen 12000.—

3ndwirtschaftliche Fortbildungsschulenüberhaupt . 2230-—
4Für Freiplätzein der Haushaltungsschulezu Anberg 160—
5| Beitrag für die Wanderkochturse 200—

– F ñ 14 715.—

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichenund landwirt=
schaftlichen Unterricht.

1/Tagegelder und Reisekostender Prüfungskommission 400|—
2| Pensionenund Alimentationenfür dienstunfähigeLehrer an Real=
schulen undfür HinterbliebenesolcherLehrer .. 14300—

3 — —
4 StipendienffürSindierende,Schüler und(Eleven der landwirtschaft=

lichenund Realschulen,dann derlandwirtschaftlichenundgewerb=
lichenFortbildungsschulensowie für Schüler der Akademiefür
Landwirtschaftin Weihenstephan . . Z500—

Summe F c 17200—
SummeKap.II7769 87483

IV Auf IndustrieundLandwirtschaft.

1 Auf Industrie.
1 — — — — — — — — —
2 Beitrag zurAHandels= undGewerbekammer .. 1200-
3BeitragzurDeckungderKostender Handwerkskammerin Regensburg 11800—

2 Auf Landwirtschaft.
1/|Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenaberhaupt . 6000—
2FürKulturunternehmungenüberhaupt.. . — —

3 Fur denkulturtechnischenDienst
a) PersönlicherBedarf

1. Kreiskulturingenieur.
Gehalt 5046A. 77
Gehaltszulage 645 4 — 4
TagegelderundReisekosten. 1500.M—J

2. Kulturingenieur=Assistent.
Gehalt .... 1500«—-kf
Gehaltszulage . 210 ∆ — 4
TagegelderundReisekosten 800 4 — 4

3. Aulturingenieur-Praktikanten.
Besoldung,TagegelderundReisekosten 1110 4 — 3

Gocgle
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Festgesetzter
— Vortrag Betrag

3

I28 4. Drei Wiesenbaumeisteruund einWiesenbaugehilfe. 1
Gehallt 7230 4 — 23
Gehaltszulagen ’ 630 4 — „0
TagegelderundReisekosten z3650 4+— J s

! Alters= und Invaliditäts=Versiche=
rungsbeitragfür denWiesenbau=
gehilhkhfen . 9 4 36 J 3

5. Schreibaushilfe . 120 4 — 7
6. Kulturvorarbeiter 223430 4+ — J U

Summeà 24881& 13JN 274881,13
- b) SächlicherBedarf ·
I LFürdeninnerenDienst...1020.«—4

2. fürdieWiesenbaumeisterimäußeren
Dient 840 + — J »

3. Reservo ... 58«87J I
! Summeh1918.«87«t 191887
41f8ür sonstigeZweckeund zwar: 6

| · a) Beitrag zur Hebungder landwirtschaftlichenViehzucht 6000.—
b) zu Prämien für den erfolgreichenBesuchdes vusteciag

i unterrichtes.. . 600—
T c)fürden landwirtschaftlichenWanderunterricht 500 —

d) für die Förderungder FischzuchtEichoteremie). 500 —
e) Beitrag für denKreisfischereiverein . 1000 —
s) für Hebungder Pferdezucht 2500 —
g) zur Förderung des Obst=undGartenbaues 2c.

6 1. im allgemeinenund zu Stipendienfür den Unterricht r
I! indenObst-undGartenbauschulenieöOcX... 1000 —

2. für den Kreiswanderlehrerfür Obst=,Gartenbau und
Bienenzucht:

aa)Gehalt . 2280 —
, bb) Tagegelderund 2 1000 —

c) Regiebedürfnisse 100—
h) zur Hebungder Waldwirtschaft 1000—

6 für Hebungder Geflügelzucht 300—
*ê#m k) für Hebung der Bienenzucht 200—

3 Fürdie oberpfälzische Kreisausstellung für Industrie,
Gewerbe und Landwirtschaft im Jahre 1910:
Zuschußan denAusstellungshauptausschußin Regensburg . 4000—

* SummeKap. IV. 66780—
o Auf Gesundheit.
"1 Vergütung für praktische Arzte in armen Gegenden. 11000—
2 Unterstützung von Hebammen behufs Teilnahme an

den Wiederholungskursen 300 —
3 Beitrag zur Sustentation von Distriktstierärzten . 2400 —

Summe Kap. V 13700
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Z Festgesetzter
Kap.8 Vortrag Betrag

—.„˙’1

VI AufWohltätigkeit.
1 Maximilians=Kreishilfs sonds 8 480—

(AusdenRentendesMaximilians=Kreishilfsfondssollenbestriteenwerden:
a) Jahresbeitragan denVerein zur ErrichtungeinerHeilstätte
für Lungenkrankeim KreiseOberpfalz 10004—

b) Beitrag zum DeutschenZentralkomiteezur Errichtung von
# Heilstättenfür Lungenkrankein Berlln# 20·4 — 4
D c) Renienrestmit ca. .. . 7460 A —

zuUnterstützungenin außerordentlichenNot⸗ undUnglücksfällen)

2 Kreisirrenanstalt.
1| Für denBetrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten 41000—

2erzinsung und Tilgung der Kreisanlehenaus Anlaß der Bauten:
I a) Frist nach demTilgungsplane für das Kreisanlehenvom

Jahre 1880:
(Verlosungsbetrggg 10000-4 — 4,1 zinsscheine 108380 4— ·

1 b) Vergütung fürEinlösung der verlostenObligationen und
Zinsscheine 70—

JD)zur VerzinsungundTilgung desKreisanlehensbei derVer=
*á4 sicherungsanstaltder Oberpfalz und von Regensburgvom "
* Jahre 1899 im Betrage von 500000=K (3½%Verzinsung

und 1% Tilgung;
10. Tilgungsrate 636s14.4 49 J,
und Zinsen z·l15 685·4 51 3) 22 500

d) zur VerzinsungundTilgung desKreisanlehens bei derselben
I AnstaltvomJahre19011mBetragevon200000.«
1 (3½% Verzinsungund 1%Tilgung; -

8. Tilgungsrate 2544.4 56 J, I
« und Zinsen 6455•4 44—½) 9 000 —
D e) zur VerzinsungundTilgung desKreisanlehens bei derselben

Anstalt vom Jahre 1904 im Betrage von 245 000 4
I « (37X100X0Verzinfungund170 Tilgung, I
I 4Tilgungsrate... ..2732.«14J, I
I undZinsen........8782««86-f) 11515·-·

3 Sonstige Krankenanstalten.
1/ der Dr. Schneider'schenPrivataugenheilanstaltin Regensburg 400—
2der Dr. Brunhuber'TschenPrivatangenheilanstaltin Regensburg 200—
131 der Dr. Roscher'schenPrivataugenheilanstaltinRegensburg 300 —
4 / derMaximiliansanstaltin Nürnberg 315
5 der orthopädischenAnstalt desbaherischen“rauenvereins vvomNoten
I Kreuzin München . 100

147“

Gocgle



836
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Festgesetzter
Kap. s8 Vortrag Betrag

4 1

VM6 Zuschuß an den bayerischenFrauenverein vom roten Kreuz in I
Münchenzur Förderungder Landkrankenpflege ... 1000-

7deinDrHauner7schcnKinderspitalin München .. 200I
8IdemMathilden-Margarethen-KinderspitalinRegensburg 200 —

4 Beitrag an die Diakonissenanstalt in Neuendettelsau 250—
5 Für Entbindungsanstalten:

a) in Regensburg(Kreis=Entbindungsanstaltt) 2950—
b) in München(Universitäts=Frauenklinik,bebammerschil) 650 —
2 inErlangen (Universttäts=Frauenklinikt) . 500—

6 — — — — — —

7 Beiträge zu den Anstalten für Blödsinnige usw.
1| der KretinenanstaltLauterhofen:

a) für 30 halbeFreiplätzezu je 120.4 3600/—
b) für UnterbringungunheilbarerweiblicherIrren 500|—

2|der urn für Schpachsinnigein Holnsteinfür 17 halbeFrebiute 2 040
zu je 120 —

31 der vesn Tageits=und PflegeanstaltinReichenbach:
t 30halbeFreiplätzezuje 13954% 4050—

b) für BesoldungdesAnstaltsarztes 500—
4 Zuschuß an die UrsbergerAnstaltenfür * * rat

stumme,Epileptischeund Krüppelhafte . 300-

8 Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder.
1 zumBetriebederRettungsanstaltBurglengenfeld 9300—
2 für Freiplätzeebendort 2219/20
3 der RettungsanstaltfürMädchen in Etmamabar fur*

und als Betriebszusch. . . . 5300—
4dem SeraphischenLiebeswerkin Aliötting 100—

9 — — — — — — —

10——————————————.— — —

11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.
1 a) an denVerein für Arbeiterkolonienin Bayern#. 600—

b) an denVerein zur Obsorge für entlasseneVesangeneder I
- KreishauptstadtRegensburg.. . 50J—
l2ZuschußaiidenKreisverbandoberpf Verpflegsstationen ——
3 Unterstützungan Private zum Unterhaltevon Angehörigenin der I

Kreisirrenanstalt . ... . 2500I—
4Uiiterftittzuiigarmer Kreisangehöriger .. 500-—
»5ZuschußandenVeremderFreundinnen jungerMädchenin Mürchen 50—
6 Zuscuß an denMarianischenMädchenschuvereinLotalstelleKegens.

urg. .. 50 —

Google
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E— Feteschter
Kap. 8 Vortrag Betrag

——
VI 12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützun

der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nac
Art. 38 Abs. V des Armengesetzes . 63 38175

13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für ünter=
bringung von Geisteskranken und Blöden in FIrren=
und Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom
10. Mai 1902. —-

SummeKap.VI 221050/95

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserbauten.

1 a) Beiträge für Distriktsstraßenund wichtige Gemeindever⸗
bindungswege 56 000—

b) zur Gewährung von ZuschüssenzumGehaite der Bezirks=
bautechniker 15200—

D) ZuschußdemPensionsverein der Distriktsstraßenwärterim -
— diesrheinischenBahern. »Wo-

2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche derSchiff= .
und Floßfahrt dienen 24000—

3 Beiträge zu Brücken= und Wosserbanten, weice den
Gemeinden obliegen. 8000—

St### — #u 103400—

VIII lübrigeKreisausgaben.

1 Auf Förderung des Feuerlöschwesens:
1 a) Unterstützungfreiwilliger Feuerwchren und armer Ge=

meindenzu Feuerlöschzwecken 1 800.—
b) Reiseentschädigungder Mitglieder bes Kreisfeuerwehr=
Ausschussesund für RegiezweckediesesAusschusses 200—

2Bauschalentschädigungdes Kreisfenerwehrvertretersfür Besichti=
gungsreisen 200—

2 Beiträge gemäß '8 32 des Uanunfallversicherung
gesetzes . 9700—

3 Unterstützung von gemeindlich en Arbeitsämtern 400—
- SummeKapVIII 12 300—

IX AllgemeinerReservesonds .. 72005/73
Summe Kap. IX für sich!
SummederKreis=Ausgaben284 010s|91
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.- Festgesetzter
Kap. 53 Vortrag Betrag

—

II. Abschnitt.

Kreis=-Einnahmen.

I - Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsseaus Zentralfonds für Erziehung und Bildung.

1 Lateinscusen — —

2 Gewerblich=technische Schulen:
Ka)Seitheriger Zuschußfür die KreisrealschulenunKreisober. «
realfchuleRegenöbur. . 97715

b) Zuschußfür dieHreisoberreallchuleRegensburg .... 19592—
Summe § 2 20 569|15

3 Volksschulen.
Auf speziellenRechtstitelnundBewilligungenberuhendeFundations=
beiträge 2444971

Anschlagber ArarialischenDienstwohnungenun *
3021 98

Leistungenfür ständigeBauausgaben .. 412
a) ältere budgetmäßigeKreisschuldotation .. 6944656
b) neueKreisschuldotationbehufsUnterstützungder mit Schul=
lastenüberbürdetenGemeinden 23 600 —

Zuschüssean die KreisfondsgemäßArt 16 bs. 2ziff. 2 undAbs. s
desSchulbedarfgesetzesvom 28.Juli 1902, diebisherigenBeiträge
zur Ergänzung und AufbesserungdesLehrereinkommens,dann
die Zulagen an alle Schulverweser,weltlichenLehrerinnenund "
Hilfslehrer aus Staatsfonds und zwar für Gemeindenmit I
wenigeralsIOOOOEiiiwohnern. 186536,10

Bauschbeträgean die SchulkassenderGemeinden mit 10000 und |
mehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks= "
schulen dieser Gemeinden seither aus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs. I des
Schulbedarfgesetzes—Kap.III § 1 Tit. 6a derKreisausgaben— 13 70821

FinanzgesetzlicherZuschußzur DurchführungdesSchulbedarfgesetzes
vom 28. Juli 1902 (Art. 16 Abs. 2 Ziffer 4 des angeführten "
Gesetzes). 255000 —

Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonalan denVolksschulender
Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabe der zum
Budget der XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse—Kap. III ·
§ 1 Tit. 3 der Kreisausgaben 35948325

Zur UnterstützungdienstunfähigerältererSchullehrer, die bereitsvor
demEntstehender gesetzlichenKreisvereinequiesziertwaren 270—

—

——

—

S.

—

2
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Festgesetzter
— Vortrag Betrag

14
113 a) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr=

personen 105620—
b) zur Belassungeines Drittels der zulett bezogenenDienst=
alterszulagenim Pensionsfalle 26 698—

=D)zur Unterstützungdervor dem1. Januar 1896 pensionierten
Lehrpersonenund zur Gewährung von Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht eilnehmende
Lehrpersonal . . ... 5200—

10|Unterstützungsbeiträgefür Schullehrerrelikten
a) je240 .4 oder300 4 für dieWitwen, je 130K¾oder1504
für die Doppelwaisen,100 .# für die einfachenWaisen 86 880

b) zur Unterstützungdervor dem1. Januar 1896 zugegangenen
Lehrerreliktenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal 4100—

« c)fürdürftige,dein unterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2000—
11| Zur AnordnungaußerordentlicherSchulvisitationen 1 715—
12|Zur Unterstützungdürftiger Schuldienstexspektantenwährendder

Ableistungihrer gesetzlichenMilitärpflicht 1000—
Summe 9 F 1 196 118|83

Summe Hap. I XK 1716 687098

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1|Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 2572—

29zu denAusgabendeskulturtechnischenDienstees 400—
Summe z 10 972—

Summe Kap. |1227659/98

II Fuudutions-uiidDotatioiisbeiträgederGemeinden. — —

III ZuflüsseaussonstigenEinnahmsquellen:
Die Jahreszinsen desMaximilians-reishüfsfonde 1908 durch=
laufend . 8480—-

Sumnie . für sich

IV Kreisumlagezu 39,8 Prozent
von der Steuerprinzipalsummezu 2455 386 & — Jnach Abzug
von 1½½Prozent= 14658#66 7 für RuchtändenundNachlasee
im Nettobetragevon 96258497

V Aktivresteder Kreisfonds frühererJahre .. 8528596
Summe der —5 2284 010|91
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Abschied für denLandrat von Oberfrankenüber dessenVerhandlungenfür das Jahr 1908.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs

Zityol
vonGottesGnadenSöniglicherPrinzvonHarern,

Regent.
Wir habenUns über die von demLandratevon Oberfrankenin seinenSitzungen

vom 4. bis 16. November1907 gepflogenenVerhandlungenVortrag erstattenlassen,und
erteilenhierauffolgendeEntschließungen:

IJ.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1906.

Die gemäßArt. 15 lit. b und c des Landratsgesetzesvom 28. Mai 1852 dem
LandratevorgelegtenRechnungenüberdieKreisfondsundKreisanstaltenfür dasJahr 1906
wurdenvon demselbenohneErinnerung anerkanntund derenHauptergebnissedurch das
Kreisamtsblattbereitsveröffentlicht.

II.

Steuerprinzipale für das Jahr 1908.

Die SteuerprinzipalsummedesRegierungsbezirkesOberfrankenbeträgtfür dasJahr 1908:
3 145815 K+K66 J, wovonein Steuerprozentauf 31 458 MA15 J sichberechnet.

III.

Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen für das Jahr 1908.

Dem vondemLandrategeprüftenVoranschlagederKreis=AusgabenundKreis=Einnahmen
eerteilenWir in den in der Beilage enthaltenenSätzenUnsere Genehmigung.

IV.

Auf die vom Landratebei Prüfung des VoranschlagsgestelltenAnträgeund gefaßten
BeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:

1. DenBeschlüssendesLandratsüberdieAufstellungeineszweitenfachmännischenMitgliede
der Kreisschulkommissionmit demTitel einesKreisschulinspektors,sodanndenWilligungen
des Landratsfür dieAufbesserungderTagegelderundReisekostenentschädigungenderDistrikts=
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schulinspektoren,für dieNeuregelungderFunktionsremunerationenderBezirksoberlehrersowie
zurUnterstützungderfortbildungspflichtigenSchuldienstexspektantenfürdenBesuchderKonferenzen
erteilenWir gerneUnsere Genehmigung.

2. Die BeschlüssedesLandratsüberBauvornahmenbeiderKreisackerbauschulein Bayreuth
und die Abtretungeines Grundstückesaus dem Schulgutean das Eisenbahnärarwerden
genehmigt.Die Kreisregierungwird beauftragt,gemäßArt. 29 Abs. IV des Landrats=
gesetzesdie weiterenVerhandlungenhinsichtlichder Grundabtretungim Benehmenmit dem
vomLandrateBevollmächtigtenzu führenund denGrundabtretungsvertragabzuschließen.

3. Dem BeschlussedesLandratsüberdenNeubauder Kreisoberrealschulein Bayreuth
habenWir bereitsUnsere Genehmigungerteilt.

4. Die auf die Gehaltsverhältnissedes Lehrpersonalsan derTaubstummenanstaltin
BayreuthsichbeziehendenBeschlüssedes Landratswerdengenehmigt.

5. Den auf WohltätigkeitbezüglichenBeschlüssenerteilenWir die Genehmigung,
soweitdies nicht schongeschehenist. In letztererHinsicht verweisenWir auf Unsere
Entschließungvom 30. Dezember1907 und auf dieEntschließungdes Staatministeriums
des Innern vom 1. Januar 1908.

6. Den aufReservefondsüberwiesenenWilligungenerteilenWir Unsere Genehmigung.
Indem Wir demLandrategegenwärtigenAbschiederteilen,sprechenWir ihm für die

ersprießlicheund opferwilligeFörderungder KreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus und versichernihn Unserer Huld und Gnade.

Vorderriß, den8. September1908.

Luitpold,
Prinz vonHLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

J. V. J. V.
Dr.Frhr. v.Podewils. Dr. v.Wehner. Staatsratv.Pansch. Staatsratv. Krazeisen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Keller.
148
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Abersicht

bezirkes GOberfranken für das Jahr 1908.

» Festgesetzter
Kap. 8 Vortrag Betrag

—
li

I. Abschnitt. "„
Kreis - Ausgaben. I

I AufErhebungundVerwaltungderKreis=Einnahmen 500—
Summe Kap.l für sich! «

II I Bedarf des Landrates. I
1I Diäten und Reisekosten der Landrats=Mitglieder . 3 500—
2 Diäten und Reisekosten dder WMitglieder? des Landrats= I

Ausschusses 1000
3 Regie=Kosten. 1500—

Summe D#e##II 6000I

IIIl Auf ErziehungundBildung. I
1 Volksschulen.
1Ständige Bezügedes Lehrpersonales:
I a)augfundiitionsmüßigenReichnissendegStaatsärars 1041782

*= b) aus derKreisschuldotation. 16133.25
P) AnschlagderärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe — —

2)ehaltsergänzungszuschüsse für dasLehrpersonalin OrtenohneStatuten 76697689
3Dienstalterszulagen für das Lehrpersonalan denVolksschulender

*=* Gemeindenbis zu 10.000 EinwohnernnachMaßgabe der zum
I I Budget der XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse 434 42999
A ZaurBeschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus

sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
p= Statuten gemäßArt. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom

*1* 28. Juli 1902:
**= a) im allgemeinen
II b) an Stelle des zumilitärischen ubungen einberufenen
s Lehrpersonals 38 000 —

# ) zur Honorierung desLehrpersonalsfür Erteilung des
Abteilungsunterrichtesan überfülltenSchulen

5 a) BesondereRemunerationenundUnterstützungenfür das aktive
Lehrpersonal 6 500 —

b) Unterstützungenfür diezumaktivenMilitärdienst ausgehobenen
Schuldienstexspektanten 1 000 —

) zur Unterstützungder Arbeitslehrerinnen“für Erteilung des ,
. Unterrichtsin weiblichenHandarbeitenan denVolksschulen 2000.—
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Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

·# # =

III 5 d)Zurnntersttung fortbildungspflichtigerSchuldiensterspektanten
zumBesuchder Konferenzen — —

6/ AllgemeineBeiträge an Schulkassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassender Gemeindenmit 10000
und mehrEinwohnern an Stelle der demLehrpersonalan
den Volksschulen dieser Gemeinden seither aus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemä
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes . 8569326

b) Weitere Beiträge an die Schulkassendieser Gemeinden . 4643334
c)ZuschüsseandieSchulkassenderübrigenGemeindenmit
OrtsstatutenanStelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonalan den Volksschulendieser Gemeindenaus
Staats=und Kreisfonds 40 08040

d) WeitereBeiträge an dieSchulkassendieserGemeinden 16968|117
e) SonstigeZuschüssean Schulkassen:

a aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 1947 03
6) aus Kreisfonds 3 120—
7) 1. aus derKreisschuldotation,wie bisher . 153266
2. aus der neuenKreisschuldotationbehufsunter-
stützungdermit SchullastenüberbürdetenGemeinden — —

7/|Beiträgezur Realexigenzder Schulenund zu Schuhausnenbauten:
a) Realexigenzbeiträge . 6000—-—
b) zum UnterhaltevonSchulhäusern ....... 66000—
c)zuSchulhaus-Neubauteii ......

8|tändige Bauausgaben 981
I 9IPrüfungs-undAufsichtskoften:
I a) Diäten und Reisekostender Distriktsschulinspektorenfür die

— Vornahme der ordentlichenund außerordentlichenSäl=
*1 visitationen,dann für Formularpapiere .. . 18000—

I b) 1. für den I. Kreisschulinspektor:
aa) Gehalt 4620 —
bb) Gehaltszulage 420—
c) AußerordentlicheZulage .. 225—
dd) Diäten=und Reisekostenaversum. 1080—

2. für denII. Lreisschulinspeltor.
II aa) Gehalt 3720
l bb) Gehaltszulage 420—

c) AußerordentlicheZulage ... 225 —
dd) Diäten=und Reisekostenaversum. 1080 —

I 10] Pensionenund Alimentationen:
: a) zur Unterstützungdienstunfähigerälterer Schullehrer, die I

I I bereitsvor demEntstehendergesetzlichenKreisvereinequiesziert I
I waren — —

II b) zurünterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
II und zwar: 148=
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—
III nio aa) Zuschuß an die Kreis=Pensionsanstaltfür dienst=

I unfähigeLehrpersonen:
E a) aus Zentralfonds 98840
*# 6) aus Kreissonds 93 760—
15½ bb) zur Belassung eines Drittels der zulett bezogenen
*=½ Dienstalterszulagenim PensionsfalleausZentralfonds 34712—

bCc)zur Unterstützungder vor dem1. Januar 1896 pen=
sioniertenLehrpersonenund zur Gewährungvon Zu=
schüssenan diePensions=undRelikten=Unterstützungs=

II Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionsein=
5 richtungennichtteilnehmendeLehrpersonal 3 500—
Is c) Unterstützungs-Beiträgefür Schullehrerrelikten:
E aa) aus Zentralfonds:
I I a) je 240 .X oder300 .X für die Witwen, 130 A
II oder150.«fürdieDoppelwaisenundIOOÆ s.
II füreineeinfacheWaise. 114000I——
II 6) zur Unterstützungder vor dem1. Januar 1896 %
D zugegangenenLehrerreliktenund zur Gewährung ·

* vonZuschüssenan diePensions=undRelikten= I
7 Unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeind= I
I lichen Pensionseinrichtungennicht teilnehmende I

Lehrpersonal.. 6100·—
I y) für dürftige,demuneriingsaitr eitwachen⸗ I
I Lehrerwaisen. . 2000—
I bb) aus Kreisfonds: I
’ d)ZuschußandenKreisvereinzurUnterftützungdahinter-
I bliebenender Volksschullehrer
I aa) im allgemeine 17000—

bb) besondererZuschußanbenfelbenzurErgänzung des
II Stammvermögens — —
« cc)Zuschußandenselben für oberfränkischeLehrerwaisen 343—

e) Zuschußan das bayerischeLehrer=Waisenstift 200/—
11s1 Umerstütungenfür dürftigeSchulamtszöglingeund Schul-Prakii= I

anten: i

Zur Gewährungvon Unterstützungenan: I
a) dürftige Schulamtszöglinge (Schulpräparanden) 5000
b) dürftigeSchulpraktikanten 1000—
D) dürftige Schulamtszöglingean öfentlihen undprivaten

I LehrerinnenBildungsanftalteii. 1990—
12|ÜbrigeAusgaben:

a) zur Förderung der Bezirks=Lehrerbibliothekenfür die Fort= «
! bildiingdesVolksfchullehrpersonals. 1000 —
1 b) zur OrganisationvonSchullehrer=Forthildungskursen(Kon= „
- ferenzbezirken)und Remunerationenfür dieBezirksoberlehrer 4920 —

Go gle
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III 12 c) Zuschußan denBayreutherProvinzial-Schulfondsaus fun=
dationsmäßigenReichnissendesStaats· Arars .. 3 428|60

d) Gratiale ausZentralfondsan das englischeFräulein.Institut
in Bamberg wegen des öffentlichenUnterrichtes aan den
dortigenMädchenschulen .. . .. 224915

13ReservefoiidfürdieBolksfchulen 2000«-
Summe § I 196507537

Progymnasien und Lateinschulen.
1 Exigenzzuschüsse:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsürars — —-
b) aus Kreisfonds:
1 für das Luitpold=ProgymnasiumForchheim 15000—
2. „ „ ProgymnasiumWunsiedel. 13500—
3. außerordentlicheZulagen für das Personalan den1 Po
gymnasien . . 1 800—

2 Prüfungst#esten.. 100-
ZUnterhaltungsbeitrügefür quieszierteStudienlehrerund für Studien=

lehrer=Relikten + —
Eimz z z 30400—

Taubstummen=Anstalten.
1otationsbeiträge: ·

a)andieTaubstummensAnftaltBamberg 3 455—
b) an die Taubstummen=AnstaltBayreuth:

a) 1. Gehalt des I. Lehrerrs . 2240 —
2. bisherigeGehalts=Aufbesserungaus Kreisfonds . 100—
3. Dienstalterszulagen=AnteildesKreises 90

6) 1. Gehalt des II. Lehrers .. . 1 880—
2. bisherigeKreisfonds=Zulage . 100—
3. Dienstalterszulagen-Anteildes Kreises 198—

7) Dotationsbeitrtg 1875—
) AußerordentlicherT zua Neube eeinesAnscilis-
gebäudes ... 3000—-

LFreiplatzefürZöglinge ·
a)fürFreiplatzeimZentral-TaubstunimeiianftituteinMilnchen — —
b) behufsUnterstützungarmer Taubstummerin “*

Anstalten 1 650—
3) Pension der TaubstimmerLehrers·WiweKaroline Mnwceei in "

Bahreuth ... . . «250—
, Summe§ z 14838—
Blindeninstitute.

1 Dotationsbeiträge .. —- —
2|Freiplätze für Zöglinge:

Für Freiplätzeim Zentral-=Blinden=Institutein München 3240—
Summe § 4 3240|—

Gocgle



846

Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

4

III 5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
1/ Dotationsbeiträüge — —
2| Freiplätze für Zöglinge in derZeutralanstalt für Erziehung und

Bildung krüppelhafterKinder in München 1440 —
3 Beitrag zur ErbauungeinesAnstaltsgebaudesfür die vorgenannte
. Zentralanftalt.. .. 300—

— 5 1740/|—

6 Unterrichts= und Erziehungs= anstalten, speziell für
die weibliche JIugend ...... —- —

Summe § 6 — —

* Sonstige Unterrichts= und Erziehungs=Anstalten.
1 An die Pfarrwaisenanstaltin Windsbach ..... 500—

Summe 8 7 500 —

8 Kreis=Stipendien für Studierende an1Universitäten
und Gymnasien ·. — —

Summe " " — —
9 übrige Ausgaben.
1 Hr Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 800·—
2|ur die Kreis=BibliothekeninVamberg und2Bayreuthalaus berKreis= f

schuldotation.. . . 1 73690
IZFürdie Naturalienkabinette

a) in Bamberg 260
b) in Bayreuth 172—

4 Zuschußan dasGermanischeMuseum in Nürnberg .. 200I-
5ZuschußandenPensionsvereinftaatlichgeprüfter Lehrerinnen,au= I

erkannterVerein, mit demSitze in Schweinfurt 100—
6Beitrag an die Gesellschaftfür fränkischeGeschichtez. 9 mit dem i
I SitzeinWürzburg.. 50().—
7| BesondererBeitrag an denHistorischenVereinForchheimzumZwecke I
« der InstandsetzungderKaiserpfalzund zumdortigenLokalmuseum 500
I Summe§9 Uhr-IV

10 Gewerblicher Unterricht.
1— — — — — — — — — — — — — — — —
I 2 Oberrealschulenund Realschulen: 6

A. aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars:
Für die RealschuleKulmbach · 122974

B. aus Kreisfonds:
a) KreisoberrealschuleBayreuth

Google * — —-

63420I-s—
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III 102 b) Ubrige Realschulenund zwar.

1. Bamberg . . 6365834
2Hof. 51645—

. 3. Kronach 16500—
I 4. Kulmbach 13000—
1 5. Wunsiedlel 31 725—
1 c) AußerordentlicheZulagen für das hsonel an den menl.
1 I schulenKronachund Kulmbach ... 2385——
IIZAllgemeinegewerbliche Fortbildungsschulen . 6500—

4 BesondereSchulenzur EntwickelungeinzelnerIndustriezweige:
I a) KöniglichhöhereWebschulein Münchberg ... 3343—
; b) Zuschußzur Baugewerkschulein Bamberg 3000—
I ) Zuschußzur Fachschulefür Korbflechtereiin Lichtenfels 1500|—

Summe § 10 257 906)008
11 Landwirtschaftlicher Unterricht.

1|KreisackerbauschuleBayreuth:
Exigenzzuschuß 1320399

2— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3|LandwirtschaftlicheFortbildungsschulen. ...... 1000-

Sumnie§11 1420399

12I ÜbrigeAusgabenaufdengewerblichenundlandwirts
I fchaftlichenUnterricht
1Diäten und Reisekostender Prüfungskommissäre 150—

2| Pensionenund Alimentationenfür dienstunfähigeLehrer an Real=
T und Landwirtschaftsschulen,dann für Relikten solcherLehrer 7 703|84
3ä Zuschuß zu den Kursen für Gemüse=und Obstbau, eventuell auch

für Blumenzuchtin Bamberg . 300—
4tipendien für oberfränkischeStudierende,Schiler undEleven:

a) dergewerblichenÜnterrichtsanstalten . 1080—
I bIderlandwirtschaftlichenUnterrichtsanstalten.. 540—

c) zum Besucheder Wein=,Obst=und Gerteibauschue.in
I Beitshochheim.. . 225—
I d) zum BesuchederMolkereischule in Weihenstephan 150—
I e) zum Besucheder Kgl. Akademie in Weihenstephan 300—

Summe § 12 10 448|84
SummeKap.II TSTSGF

IV Auf Industrieund Kultur.
1 Auf Industrie.
11Zuschußan das Gewerbemuseumin Nürnberg 200—
2| Beitrag zur Handels=und Gewerbekammer. 2500—

I BedarfderHandwerkskammerfür Oberfranken 13700—

Gocgle
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IV] 1 meewährung vonStipendienan unbemittelteoberfränkischeHand=
werkerzum Besucheder Meisterkurse,eventuellan vberfränkische
Besuchervon Hufbeschlagkursen . 800-

5ZurForderungdergemeindlichen Arbeitsvermittlung. 1200—

2 Ausgaben für Kulturzwecke.
1| Beitrag zur Landwirtschaftüberhaupt — —
2|Kosten des kulturtechnischenDienstes:

a) Gehaltsbezügedes Kreis=Kultur=Ingenieurs,K. Okonomie=
rates Heuschmid:

a) Gehalt 5520—
8) Gehaltszulage 420—
7) AußerordentlicheZulage 225—
) Reisekostenaversum . 1575—

b)GehaltsbezügedesK. öhie Aulur Iigenteurt in Banber
a)Gehalt. ... 2280—
5) Gehaltszulage . 180-
7) AußerordentlicheZulage 135
) Reisekostenaversumeinschließlichder 2 1ur
Meßgehilfen . . 1800

s) für Bureaumieteund Bureauaversum. 400—
P) GehaltsbezügedesKultur Ingenieur=Assistnten

a)Gehalt .. 1500—
6) Gehaltszulage . 120-
7) AußerordentlicheZulage 90—
) Bureau=und Zeichenaversum 40—

d) FunktionsbezügederKultur=Ingenieur-Praktitanten .. 1000-
3 e) Gehaltsbezügeder Wiesenbaumeisterund zwar desWiesen=

baumeisters
a) Burkhard ScheurmanninnForchheim.

Gehalt 2 820—
Gehaltszulage 180—
AußerordentlicheZulage 135—
für BureaumieteundBureauaversum 400—

8) JosefScheurmam inLaoft
Gehalt 2 640—
Gehaltszulage ... 180-

· AußerordentlicheZulage 135—
für BureaumieteundBureauaversum 400—

"„ 7) Adam Roth inBayreuth.
I ehalt... 2280—
« Gehaltszulage 180—

Außerordentlichegulage . 135—
Bureau=und Zeichenaversum 60—

Google
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I# 2 f) Gehaltsbezügeder Kulturbauführer und zwar des Kultur=
bauführers:

a) AlbrechtMüller in Forchheim
Gehalt 1 650—
Gehaltszulage 120—
AußerordentlicheZulage 90—
Bureau=undZeichenaversum. 30—

8) Kaspar Hofmannin Bayreuth:
Gehalt 1 650 —
Gehaltszulage 120 —
AußerordentlicheZulage 90—
Bureau=und Zeichenaversum. 30—

7)Heimich!Strunz invof.
Ge .. 1500—
Gehaltszulage 120I——
AußerordentlicheZulage 90 —
Zeichenaversum 30—

L) FunktionsbezügedesKulturzeichnersbezw.Kulturgehilfen . 1080—
h) Diäten und Reisekostendes kulturtechnischenHilfspersonals,
sowiefür Vorarbeiterund Gehilfen 10000—

i) für Regie, Stenerblätter,Geräte, = undd Schreib-
aushilfe 1 600

k) allgemeineReserve. . 1056—
1)Pensionder WiesenbaumeisterswitweCharlotteHorn in Staffel-
stein. . . 531—

Für sonstigeZweckeund zwar:
a) für FörderungdesWiesenbaues,der lußtorrektionen, der
Bewässerungenund Entwässerungen . — —

b) für Förderungder Rindviehzucht 5000.—
) für Förderungder Pferdezucht .. 1500-—
d) Prämien auf Erlegungvon Fischottern 150—
e) zur Förderungdes Obstbaues . 500——
OzurFörderungder Kaninchenzucht . 150-—
)BeitragzudenKosteiidergelegentlich der43.Wanderver-
sammlungbayerischerLandwirteimdahre 1908 zuBamberg
abzuhaltendenKreistierschau. . 5000I:

Summe Kap IV 75317——

V Auf Gesundheit.

Remunerationen für Arzte in armen Gegenden 10000—

Beiträge an bistrikts gemeinden zur Sustentation von
Distrikts=Tierärzten . ........ 3000—

Cogle
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ÆH :

V Zuschüsse an Desinfektoren zum Besuche von Desin— I I
fektorenschuleiibezwiUiiterrichtskursen . 500—

Zur Unterstützung von Hebammen für die Teilnahme an
denWiederholungskursen der Hebammenschule in Bam=
berg . .. . . 100·——

Summe Kap V 13600

VI Auf Wohltätigkeit.
Zuschuß aus den Jahreszinsen des Maximilians=Kreis==

hilfsfonds zur Unterstützung in außerordentlichen Unglücks=
und Notfällen, dann für arme Gemeinden zur Ermög= I

I lichung der Unterbringungund Verpflegungihrer Geistes=
kranken in den oberfränkischen Heil= und Pflegeanstalten 6000 —

l

2 Kreisirrenanstalten.
I 1| Heil- und Pflegeanstalt Bayreuth:
I Für denBetrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten 72900 — ·
«2FürVerzinsungundTilgungderSchuldenundzwar I
I a)desKreisanlehensvon500000fl857142J86JResk
I schuldEnde1906311057.«I4-J,Ende1907280542J «

85J,dieTilgungsperiodeendet1915).. 44 42086
b) des Kreisanlehens von 99000 fl. — 169714 4# 29 r

. (Restschuld Ende 1906: 65 828 4& 57 J; Ende 1907: I
I 59914Æ99Jdie Tilgiingsperiodeendet1916). 895329
I c)desKreisanlehensvon153500JL(RestschiildEnde1906 I
I 1148004, Ende1907: 106200.4 dieTilgungsperiode I

sI endet1918).. 12617—
5 d) des Kreisanlehensvon 250000. (die Tilgung beginniim I
I Jahre19loundendet1920).. 8750-—

3Kosten der Verwaltung desSchulden-Tilgungsfondsundzwar:
I a) Tantiemen der Kreiskassebeamtenaus 53549 4 15 J

Tilgungfonds für 1908 à 1½% ...... 80324
b) Remuneration des Kassedieners 35.—

I c)Regieausgabeii. 90—
eil= und PflegeanstaltQubenberg:

Für denBetrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten 56200
5| Für Verzinsungund Tilgung der Schuldenund zwar:

a) des Kreisanlehensvom Jahre 1904 über1100000 .X (das=
I selbekann bis zum Jahre 1916 einschließlichweder ge= I

kündigt noch verlost werden, muß aber spätestensam
31. Dezember 1936 getilgt sein) .. 38500 —

b) desKreisanlehensvon 185000 .K (in Jahresraten von bei=
läufig15.000.X zutilgen;RestschuldEnde1907:170000.#4) 21 325.—

Gocgle
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VMI ) des demMaximilians=Kreishilfsfondezu entnehmendenVor=
schussesvon 115.000 .K 6 000—

d) des dem Pensions= und unterstühungfond der Heil= und
PflegeanstaltBayreuth zu entnehmendenVorschussesvon
47000 4 . 11145-—

6|Kosten derVerwaltung. desKreisanlehens vom Jahre#1904:
a) Tantiemender Kreiskassebeamtenaus 38500.4nach!1 “ 48125
b) Remunerationdes Kassedieners 25—
c) Regieausgaben 25.—
d) Provision (/8⅝%)für Einlösung derZinsabschnittedirchdie

I Bankanstaltenund beteiligtenBankfirmen . 50——

3 Sonstige Krankenanstalten.
1| Beitrag zum chirurgischenKlinikum in Erlangen 400—
2| Beitrag zur ophtalmologischenAbteilungdesselben. 400|—
3| Beitrag zur Maximilians=HeilanstaltfürAugenkrankein Nirnbers 300—
Beitrag zur Augenheilanstaltin Bayreuth . 500—

5 Beitrag zur Universitäts=Frauenklinikin Erlangen 400—
4 Beitrag an die Diakonissen=Anstalt in Neuendettelsan 300|—
5 Beitrag zur Blödenanstalt in Himmelkron 1000,
6 Beitrag zum Kretinenhilfsverein für Oberfranken l

1nBurgkundstadt. 5001-
7 a) Beitrag zurWohltätigkeits. und Pflegeanstalt in I

Gtemsdorf.. 1200—-
b) Beitrag für die St. Joseph—Uerforgungsanfalt
in Ursberg 200 —

8 Beitrag für das Liebfrauenhaus. inHerzogenaurach 250—
9 a) Beitrag zur Blindenanstalt in Nürnberg 1 000 —

b) Beitrag zum Blindenhilfsverein für Oberfranken 900—
) Beitrag dem lebtgenannten Verein zu seinem künf=
tigen Anstaltsbau. . 3 000 —

10 Beiträge zur Unterhaltung von Blödsinnigen in 6
Anstalten 8000 —

11 a) Auf Anterstübuns von Nettungsankealten in Ober=
franken 4000 —

b) Beiträge zur ünterbringung armer verlafsener
Kinder in Rettungsanstalten . 8000I—

c) Zuschuß an die Erziehungsanstalt Rummelsberg . 200—
12 Unterstützung von Gemeinden zum Unterhalte von

Jrren in Heil= und Pflegeanstalten 15000—
13 Unterstützung von aus Strafanstalten und Arbeits⸗

häusern Entlassenen 500—
14 Zur Gewährung von Freibädern und unterstützungen

an bedürftige Kurgäste:
a) in Alexandersbad 300 —

I b) im Bade Steben 700 —
149
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4
VI 15 Zuschuß an die Distriktsgemein den zur Unterstützung I

der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach
Art. 5 Abs. IV des Gesetzes vom 3. Februar 1888, bezw.

3 nach der K. Deklaration vom 10. Mai 1902 3001625
16 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für die

Unterbringung von Geisteskranken und Blöden in
Irren= und Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom

I 10Ma11902.. 2000.—
17 Zuschuß an den Verein für Arbeiterkolonien in Bayern
I zum Unterhalte der beiden Kolonien Simonshof und I

Herzogsägmühle * 500—
1½ Zuschuß an die Kinderheilanstalt. Bad Kissingen . 200—
19 Zuschuß an den bayer. Frauenverein vom roten Kreuz I

zum Unterhalte von Land=Krankenpflegerinnen 2000 —
20 Zuschuß andieorthopädische Anstalt des ayer. Frauen= „

vereins vom roten Kreuz in München . 200—
21 Zuschuß an die freiwilligen Sanitätskolonnen 200—
22 Zuschuß an den Verein für Volksheilstätten in Ober= Ü
I franken e.V. 1 500—
23 Zuschuß an den Kreisverband oberftäntijcher Wander= I

unterstützungsstationen 1500 —
Sun# Kar# I 373 *'

VII Auf Straßen=,Brücken=und Wasserbauten. I
Ij «
1 Beiträge zu den Distriktsstraßen . 50 000 —
2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff=

und Floßfahrt dienen, nach Art. 2 des Gesetzes vom
228.Mai 1852 bezw. Art. 92 des Wassergesetzes vom

I 23Märzl907.. 20 000—
3 Behufs Gewährung von Zuschüssen an Gemeinden
» oder Ortschaften des Kreises zur Förderung im Wegbau 20000 —
4 Zuschuß zur Pensionskasse der Distriktsstraßenwärter 200—
5. Zuschuß an den Allgemeinen Sterbekassen verein der .

Distriktsstraßen wärter von Oberfranken zum Reservefond 100—
. Summe Kap. VII 90 300—

#

VIII Übrige Kreis=Ausgaben.

1 Zur Hebung bestehender und Gründung neuer Feuer=
wehren . 5500——

2 Beiträge gena 6 32 bes Sauunfan versichernng
gesetzes 7000—

Eorse
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VIII 3 Zum Zweckedes oberfränkischen Verbandes der Raiff= I

eisen'schen Darlehenskassenvereine 150
4 Zuschußan denNorbbayerischenBertehrs—Berein(E V. I
IinNurnberq).. 100-

Suimne Kap Vlll 12750i

IX AllgemeinerReservefondsund, soweitnichtanderweitigersorderlich,
zur außerordentlichenSchuldentilgung . 29 535|10

II SummeKaplx für stchl I.
II SummederKreisAiisgabeii2904110I17

H I
I I II.Abschnitt.
6 Kreis- Ginnahmen.1 .

I I Zuschüsseaus der Staatskasse. I

I A. Zuschüsse aus Zentralfonds fr Erziehung und Bildung. 1
1 Lateinschulen. . . . — —

Summe z ĩ — —Gewerblich=technischeSchulen.
I a) Für die KreisoberrealschuleBayreuth 12 00

b) Für die Realschulein Kulmbach ..... 122974
Summe§2 1377972

3 Volksschulen.
1 Auf speziellenRechtstitelnundVenillizungen beruhendeFundations.

beiträge . 1804260
2| LeistungenfürständigeBauausgaben osi
3 a) BudgetmäßigeKreisschuldotation.. 125 1rT,37

b) NeueKreisschuldotationbehufsUntersiübing der mit Schul=
lasten überbürdetenGemeinden 24 200—

4%Buschüssean die Kreisfonds gemäßArt. 16 Abs. 2 giff. 2 und 1
I Abs. 3 desSchulbedarfgesetzesvom28. Juli 1902, die bisherigen
I Beiträge zur Ergänzungund AufbesserungdesLehrereinkommens, J

dann die Zulagen an alle Schulverweser,weltlichenLehrerinnen
und SchulgehilfenausStaatsfonds und zwar für Gemeindenmit I
wenigerals10000Emwohiiern. 233603I02

5Bauschbetrageandie Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonal an denVolks=
schulendieserGemeindenfrüher aus Staatsfonds zugeflossenen H
Dienstalters-und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs. 1 des I
Schulbedarfgesetzes— Kap. III § 1 Tit. 6a derKreisausgaben— 853

Cocgle
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A4 42—
I1 3/6Finanzgesetzlicher Zuschußzur DurchführungdesSchulbedarsgesetes I

:- vom 28. Juli 1 . 285WJ—
I (Art. 16 n 2 ziff. 4 des angeführtenGesetzes.) "%

7/Dienstalters=Zulagenfür das Lehrpersonalan denVolksschulender
Gemeindenbis zu 10000 Einwohner nachMaßgabe der zum

I Budget der XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse— Kap. III I
! slTitZderKreissAusgaben.. 43442999

8ZurUnterstutzungdienstunfähiger ältererSchullehrer, die bereits
I tfiorddemEntstehender gesetzlichenKreisvereinequiesziertworden
« in. — —

9 a) Zuschuß an dieKreis⸗Pensions=Anstalt für dienstunfähigeLehr= I
I personen.. 98 840 —
E b) zur Belassungeines Drittels derzuletzt bezogenenDienst= «
s alterszulagenim Pensionsfalle . 34712 —

D) zurUnterstützungder vor dem1.Jannar 1896pensionierten
Lehrpersonenund zur Gewährung von Zuschüssenan die s
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPenstonseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal ..·.... 3 500 —

10|UnterstützungsbeiträgefürSchullehrerrelikten=
a) je 240 A oder 300A für dieWitwen, 130.C oder150.4 E

s für die Doppelwaisenund 100 . für die einfachenWaisen 114000 —
b) zur Unterstützungder vor dem1.Januar 1896zugegangenen
Lehrerreliktenund zur Gewährung von Zuschüssenan die
Pensions=undReliktenunterstützungs=Zuschußkassefür das an I
gemeindlichenPensionseinrichtungennichtteilnehmendeLehr= «

s personal.. 6 100 —
s« c)fürdiirftige, demUnterstutzungsalterentwachseneLehrerwaisen 2000—
11¼ ur AnordnungaußerordentlicherSchulvisitationen 1 715—
1 I#ß Zur Unterstützung dürftiger Schuldienstexspekantenwihrend der

Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstzeit — 1000 —
Sumus z ʒ 1 467 —

Summe Kap. 1 1 1 6/2/79

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
I Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 2572—
I Zu den Ausgabendes kulturtechnischenDienstes 11200 —
# Summe 14372—
I Summe Kap. II1149601479

L Fundations=undDotationsbeiträgeder Gemeinden.
Schulgeldanfall der Realschulen Bamberg, Hof und Wunsiedel e 13 900—

Summe Kap. II für sich!

Co gle
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· Festgesetzter
Kap.8 Vortrag Betrag

r“—

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen.
Zuschußaus denJahreszinsendes Maximilians⸗Kreishilfsfondszur
Unterstützungin außerordentlichenUnglücks=und Notfällen,
dann für armeGemeindenzur Ermöglichungder Unterbringung
undVerpflegungihrerGeistestrantenin denoberfränkischenHeil
undPflegeanstalten . 6000—-

Summe Kap für *

IV Kreisumlagezu 40 Prozent
der Steuerprinzipalsummevon 3145 815 4 66 J nach Abzug
von 2 Prozent für RückständeundNachlässeimNettobetragevon ]1233 159/73

Summe Kap. 1V für sich!

V Aktivresteder KreisfondsfrühererJahre ....... 15503565
Summe Kap. V für sich!

Summe der Kreis=Einnahmen04 110|17
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Abschied für den Landrat von Mittelfranken über dessenVerhandlungenfür das Jahr 1908.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Tittpol!,.
vonGottezGnadenKöniglicherPrinz vonZayern,

Regent.
Wir habenUns überdie von demLandratevon Mittelfrankenin seinenSitzungen

vom4. bis 16. November1907 gepflogenenVerhandlungenVortrag erstattenlassen,und
erteilenhierauffolgendeEntschließungen:

J.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1906.

Die gemäßArt. 15 lit. b und c des Landratsgesetzesvom 28. Mai 1852 dem
LandratevorgelegtenRechnungenüberdieKreisfondsundKreisanstaltenfür dasJahr 1906
wurdenvon demselbenohneErinnerung anerkanntund derenHauptergebnissedurchdas
Kreis=Amtsblattbereitsveröffentlicht.

II.

Steuerprinzipale für das Jahr 1908.

Die Steuerprinzipalsummedes RegierungsbezirksMittelfranken beträgt für das
Jahr 1908: 6921 689 —, wovoneinSteuerprozentauf 69 216 89 J sichberechnet.

III.

Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen für das Jahr 1908.

Dem vondemLandrategeprüftenVoranschlagederKreis=AusgabenundKreis=Einnahmen
erteilenWir in den in der Beilage enthaltenenSätzen Unsere Genehmigung.

IV.

Auf die vom Landratebei Prüfung des VoranschlagsgestelltenAnträgeund gefaßten
BeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:

1. Die Beschlüssedes Landratshinsichtlichdes PersonalsderKreistaubstummenanstalt
in Nürnberg,dann überdie Erhöhungdes Zuschussesfür die Blindenanstaltin Nürnberg
und über die Bewilligung eineseinmaligenBeitragesvon 1000 —&aus der Kreisreserve

Gocgle
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des Jahres 1908 für die Herstellungeines neuenAnstaltsgebäudeszur Heilung krüppel=
hafterKinder in Münchenwerdengenehmigt.

2. Die auf die HerstellungneuerAnstaltsgebäudefür die Kreislandwirtschaftsschule
bezüglichenBeschlüssedes Landrats erhaltenUnsere Genehmigung. Die Kreisregierung
wird beauftragt,die Verhandlungenüber die Erwerbungdes neuenBauplatzes,die Ver=
äußerungdes bisherigenSchulbesitzesund die Abfindung des beteiligtenIndustrie=und
Kulturvereinesin Nürnbergzu führenund eventuellzum Abschlussezu bringen, sowiedas
Projekt auchim übrigenvollständigzubereifen und nachArt. 33 und 34 desLandrats=
gesetzeshiebei den Landratsausschußgutachtlichzu hören. Dabei verweisenWir auf die
Entschließungdes Staatsministeriumsdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten
vom 28. April 1908 Nr. 8514.

3. Der Landrat hat beschlossendie Staatsregierungzu ersuchen,denStaatszuschuß
zur KreisoberrealschuleNürnbergvon ¼ des aus demEtat der sechsklassigenKreisrealschule
für 1907 sichergebendenGesamtaufwandesmit 28 084 auf ½ mit 37 445 J& zu
erhöhen.EntsprechenddiesemBeschlussehat derLandrat letzterenBetrag in das Kreisbudget
eingesetzt.Durch die Vorlage überdie Errichtungder Kreisoberrealschulein Nürnbergwar
als Staatsleistungzunächstein jeweiligerin halbjährigenRaten vorauszahlbarerStaats=
zuschußvon 28 084 / mit demBeifügenzugesichertworden,daß ein unüberschreitbarer
Staatszuschußbis zu ½ des nachdemEtatentwurfefür 1907 nachAbzug der eigenen
Einnahmen sich ergebendenGesamtbedarfesder sechsklassigenAnstalt in Aussicht genommen
werdenkönne,wenn sichherausstellensollte, daß mit demViertel der durchAnfügungder
drei oberenKlassenverursachteMehrbedarfnichtgedecktist.

Der Landrat hat dieserVorlage vorbehaltlosaber in derErwartung zugestimmt,daß
der Zuschußvon 28 084 Jx auf 37 445 —Xerhöhtwerde,wenn der erstereBetrag zur
DeckungderMehrkostennachdemAusbau der Oberrealschulenicht hinreicht. Die Ent=
scheidungübereineim StaatsbudgetvorzusehendeErhöhungder Zuschüssekann erst dann
getroffenwerden,wennder Bedarf der neuenAnstaltennach erfolgtemAusbau überblickt
werdenkann. Im Hinblick hierauf konntebei der Aufstellungdes Staatsbudgets für
1908 und 1909 für die KreisoberrealschuleNürnbergzunächstnur der Staatszuschußmit
28 084 — in Ansatzgebrachtwerden. Es ist sonachnur dieserstaatsbudgetmäßigzur
VerfügungstehendeBetrag im Kreisbudgeteingesetztund die Kreisreserveum denBetrag
von 9 361 —N&gekürztworden. Es bleibt aber unterBezug auf die Verhandlungder
Kammer der Abgeordnetenvom 12. Juni 1908 (StenographischerBericht Bd. V S. 413)
hinsichtlichder Festsetzungder Staatszuschüssedas Weiterevorbehalten.

4. Der beschlußmäßigausgesprochenenBitte um EinführungfakultativenLateinunter=
richtesan der Oberrealschuleist inzwischenstattgegebenworden.

150
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5. Dem Beschlussedes Landrats als Teilbetragzur AusführungeinesErweiterungs=
bauesder Kreisoberrealschulein Nürnbergmit einemAufwand von im ganzen65000 4#
denBetrag von 25000 —MXfür 1908 zurVerfügungzu stellen,habenWir bereitsUnsere
Genehmigungerteilt.

6. Die vermehrtenBewilligungendes Landrats für landwirtschaftlicheZwecke,ins=
besonderedie Bereitstellungvon Mitteln zur AufstellungeineszweitenObstbauwanderlehrers
und einesFischerei=Sachverständigenwerdengernegenehmigt.

Mit besondererBefriedigungerteilenWir der Bewilligung eines auf achtJahre zu
verteilendenZuschussesvon200 000 —X zur KorrektionderAltmühl Unsere Genehmigung.

7. Die auf WohltätigkeitbezüglichenBeschlüssegenehmigenWir, soweit es nicht
schongeschehenist. In dieserHinsichtverweisenWir auf Unsere Entschließungvom
30. Dezember1907 und auf die Entschließungdes Staatsministeriumsdes Innern vom
31. desselbenMonats.

8. Den aufReservefondsüberwiesenenWilligungenerteilenWir Unsere Genehmigung.
Indem Wir demLandrategegenwärtigenAbschiederteilen,sprechenWir ihm für die

ersprießlicheund opferwilligeFörderungderKreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus und versichernihn Unserer Huld und Gnade.

Vorderriß, den8. September1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

desKönigreichsBayernVerweser.

J. V. J. V.
Dr. Erhr. v. Podewils. Dr. v.Wehner. Staatsrat v. Pausch. Staatsrat v. Krazeisen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessen.Statt:

Ministerialrat Keller.
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Abertsicht
der Kreis=UAusgaben und Kreis=Einnahmen des Regierungs=

bezirkes Mittelfranken für das Jahr 1908.

4 Festgesetzter
Kap. Vortrag Bertrag

=E——
I. Abschnitt.

Kreis- Ausgaben.

I Auf Erhebungund Verwaltungder Kreis=Einnahmen 500—
Summe Kap. 1 für sicht

II BedarfdesLandrates.

1 Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder 4 800—
2 Diäten undNeisetostend der Mitglieder ddes Landrats=

ausschusses . .. . 1200—
3 Regiekosten:: . 2000:

’ Summe Kap. II 8000—-

III Auf Erziehungund Bildung.
1 Volksschulen.
1/Ständige Bezügedes Lehrpersonals:

a) aus fundationsmäßigen Reichnissendes Staatsärars 32 159/09
b) aus der Kreisschuldotationwie seither 18378/07
D) Anschlag der ärarialischenDienstwohnungenund Dienst=
gründe 333 4 08 — —

2 Gehaltsergänzungszuschüssefür das Kobhroersonalin Orten ohne
Statuten 694659/01

3| Dienstalterszulagenfür dasLehrpersonal an denVolksschulender
Gemeindenbis zu 10.000 EinwohnernnachMaßgabe der zum
Budget der XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse 438 562 47

4¼“ur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902:
a) im allgemeinen 14200 —
b) an Stelle des zu militärischenübungen einberufenenLehr=
personass 2000—

51 a) BesondereRemunerationenundunterstützungenfür das aktive
Lehrpersonal:. 7000—

b) Unterstützungenfür dürftigeSchuldienstexspektantenwährend der
AbleistungihrergesetzlichenMilitärdienstpflichtausZentralfonds 300 —

150“
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· Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

4–

III 16AllgemeineBeiträge an Schulkassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonal an
denVolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt.
14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes . 34903330

b) WeitereBeiträge an die SchulkassendieserGemeinden 1392775
P) Zuschüssean die Schulkassender übrigenGemeindenmit
Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das

„: LehrpersonalandenVolksschulendieserGemeindenausStaats=
v und Kreisfonds .. 3033006

d) WeitereBeiträge an die SchulkassenbieserGemeinden 1 100—
e) SonstigeZuschüssean Schulkassen:

aa) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars — —
bb) aus Kreisfonds:

I Behufs Gewährung von Zuschüssenan Schulkassen
· aus Anlaß der Trennung des Mesnerdienstesvom

Schuldienste 1500 —
ce) aus der neuenKreisschuldotationbehufsnerstzung

" der mit SchullastenüberbürdetenGemeinden — —
dd) StändigerBeitrag zur älterenSchulfondskassein

Ansbach . 3430—
7 Beiträge zur RealexigenzderVolksschulen und zuSchulhausnen

auten:
a) Realexigenzbeiträgefür Volksschulen 172—
b) Beiträge zur UnterhaltungvonSchulhäusern .... 78000
P) Beiträge zur Ausführungvon Neubauten

8 Ständige Bauausgaben 220 —
9|Prüfungs= und Aussichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahme der
I ordentlichenund außerordentlichen— dannfür

II Formularpapiere ... 17000—-
I b) für dieKreisschulinspektoren
II 22)Geharte.·.. 8160—
I I bb)Gehaltszulage .. 1290—
*ê=tm c) Tagegelder undReisekosten . 2400——
I» c) Pension des K. Kreisschulrates,Kreisschulinspektorsa D.
I I Friedrich Methsieder 5 340—
I d) Pensionsbezügefür dieVinterbliebenendes K. Kresschu
5 inspektorsJohann Kern — —
10 Pensionenund Mimentationen:

a) — — — —
b) zurunterstützungbesdienstunfähiggewordenenLehrpersonals

I und zwar:
Il

Google E
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. Festgesetzter
Kap.. Vortrag Betrag

—
III 110 aa) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähige

Lehrpersonen
a)aus Zentralfondsss 145500—
6) aus Kreisfods, 95000—

bb) zur Belassungeines Drittels der zulett bezogenen
Dienstalterszulagenim PensionsfalleausZentralfonds 47270—

cc) Zur Unterstützungder vor dem1.Jannar 1896 pen=
sioniertenLehrpersonenund zur Gewährungvon Zu=
schüssenan diePensions=undRelikten=Unterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionsein=
richtungennichtteilnehmendeLehrpersonal:
a)aus Zentralfoddds 5600—
5) aus Kreisfonds . 4200—

dd) Pensionszuschüssean das in derZeit vom 1. Januar
1896bis 31.Dezember1903pensionierteLehrpersonal 4836—

D)Unterstützungsbeiträgefür Volksschullehrerrelikten
aa) aus Zentralfonds:

a) je 240 MAoder300 A für die Witwen, 1304
oder 150 .K für die Doppelwaisenund 100 .4
für die einfachenWaisen 114680 —

8) zur Unterstützungder vor demi. Januar 1896
zugegangenenLehrerreliktenund zur Gewährung
von Zuschüssenan die Pensions=und Relikten=
unterstützungszuschußkassefür das angemeindlichen
Pensionseinrichtungennicht teilnehmendeLehr=
personal 6200—

7) für dürftige,demUnieriubungsaiter eitwachene
Lehrerwaisen 2:000.—

bb) aus Kreisfonds:
d) Zuschußan denKreisverein zur UnterstütungderHinter·
bliebenender Volksschullehrer 30 000 —

e) Zuschuß an das bayerischeLehrerwaisenstiftund andie
Reliktenkassedes katholischenLehrervereiins 1 100—

s) Sustentationenund AlimentationenfürvormaligeVoltsschul=
lehrer, deren Familien und Relikten in Fällen, welche in
denvorstehendenPositionennichtberücksichtigtind 2 000—

11| Unterstützungenfür dürftige Schuldienstzöglinge,Schulpraktikanten
und Schuldienstexspektanten
a) an dürftigeSchulpräparandenund Schuldienstexspektanten 7500 —
b) auf Reiseentschädigungfür die fortbildungspflichtigenEx=
spektanten 1 500—

c) zur Gewährungvon Stipendienan dürftigeSchulpräparan=
dinnenund SchülerinnenhöhererBildungsanstalten 1300—

Gocgle



862

Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

4
III 112 Übrige Ausgaben:

a) zur Förderung der Distriktsschulbibliothekenfür die Fort=
bildung der Volksschullehrer,zur Ergänzung der Bibliothek
der Kreisschulinspektorenund zu Nachschaffungenfür das
Lehrmittelmagazin 2600 —

b) für die Volksschullehrer=Fortbildungskurse(Konferenzbezirke) 7000—
) RemunerationenfürVolksschullehrer,welcheZeichenunterricht
erteilen 3 300—

d) zurNeueinführung des Turnunterrichts in Landgemeinden
und Gewährungvon Remunerationenan Turnlehrer 800 —

e) zur Gewährungvon Zuschüssenan arme Gemeindenbehufs
BeschaffungwarmerMittagskostfür auswärtigeSchulkinder 1200|—

) zur Gewährung von Remunerationenan Lehrer zur Aus=
bildung im #Wabenhandfertigkeitunterrich. . .. 600—-

13RefervefondfürdieBolksschulen . ·.... 1515—
Summe § 1 2e204862/75

“ Progymnasien und Lateinschulen.
Erigenzzuschüsse:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 4067 10

- b) aus der Kreisschuldotation 8228665
I ) aus allgemeinenKreisfonds:
3# 1. für das Progymnasiumin Dinkelsbühl 17450|13

2. „ „ bisherige Progymnasium inFürth 28216|880
3. „ „ Progymnasium in Hersbruck 19 019—
4. „ „ » »Neustadta-A.. 18851-—
5.»» » »RotheiiburgojT. 2122050
6. 7. 57“. * 5 Schwabach - 23 752 85

7. „ „ „ „ Uffenhei . 1887450
I 8. „ „ " „ Weißenburgi#/B. 21 793.50
1 9. „ „ » „Windsbach 1441929

10. Windsheim 18 123—
II 11fürdieLateinschuleniFeuchtwangen 426525

2|Prüfungs=und Visitationskosten ... .... 600:
I Summe 82 218881/57

3 Taubstummenanstalten.
I. Kreistaubstummenanstaltin Nürnberg I

a) zur Bestreitungder Betriebskosten 36 000—
b) Verzinsung und Tilgung des zurDeckung derKosten für 1
ErbauungderKreistaubstummenanstaltvonderVersicherungs= n
anstalt für Mittelfranken ausgenommenenAnlehens von „
625 00000 29 800—

ZZünterstützungfür 36glingei#in TaubstunimenanstaitenundTaub-
I stummenschulen . . .· 10600—
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Festgesetzter
Kap. § Vortrag Betrag

— =3

III| 33emunerationen für Erteilung des Unterrichts an Taubstumme 200—
4/ehalt des Taubstummenlehrersin Altdorf — —
51 Für ohrenärztliche Antersuchung der42 mittelrantisher

Taubstummenanstalten 500 —
Summe § 3 77 100 —

4 Blindeninstitute.
1/ Jährlicher Betriebszuschußzur Blinden=Erziehungs=,Unterrichts=,

Beschäftigungs=und Versorgungs=AnstaltinNüruberg . 7500—
2|Freiplätze für Zöglinge in derselben . 720——

Summe § 8220 —
5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
1/Dotationsbeiträgeg — —
2|Freiplätze für Zöglinge in derZentralanstalt für Ethiehungund

Bildung krüppelhafterKinder in München 1800—
— z 5 1 800 —

6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten, speziell für
die weibliche Jugend.

1| HöhereTöchterschule(Theresieninstitut)in Ansbach 1 500—
2 HöhereweiblicheBildungsanstaltin Erlangen 1500—
3öhere Töchterschulein Rothenburgo/T. 500
3Städtische höhereMädchenschulein Fuͤrth .. 1000—
4/ Beiträge an Gemeindenzum Zweckedesunterrichts in weiblichen

Handarbeitenund zur Ausbildungvon Arbeitslehrerinnen. 9 500 —
5|Beiträge an gut organisierteund genügendbesuchteFrauenarbeits=

schulen 1000—
6|Fuür die mitderNürnberger FrauenarbeitsschuleverbundeneKochschule 100—

Summe § 6 15 100—

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten.
Der Pfarrwaisen=Anstaltin Windsbach — — 1000—

— Summe§7 1000—

8 Kreisstipendien für Studierende an Universitäten und
Gymnasien. ... .... — I:

Summe § 8 — —
9 Übrige Ausgaben. I
1FürErhaltungvonKnnstdenlinalernundAltertünierii 500j-—
2FürdenHistorischenVereinvonMittelfranken. 6001—
3/Beiträge zu denKreisbibliotheken . 300

I4Beitrageansonstige Institute, Vereine,Sammlungenund zwar:
a) an das GermanischeMuseumin Nürnberg . 2500

- b) an denVerein für die Geschichteder Stadt Nürnberg . 350—
I sc)andieNaturhistorischeGesellschaftinNürnbeig. 400 —
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Kap § Vortrag Betrag

A1
III I 94 d) zur Bestreitungder Kostenfür Erwerbungder das Römer= I

I kastellbei WeißenburgzumTeil bedeckendenGrundstüce für
den Kreis Mittelfranken . 2000.—

I e) Beitrag an dieGesellschaftfür fränkischeGeschichte. 1000-
5 Beiträge an Gemeindenzur DrucklegungvonOrtsgeschichten 100—

Summe § 9 8 750—
10 Gewerblicher Unterricht. I

1 Kreisoberrealschulein Nürnberg: 1
a) Personal=und Realexigenz 15139047
b) Verzinsungund Tilgung des zumZweckederErrichtungder %
KreisrealschuleII in Nürnberg — nunmehrKreisoberreal= I

I schule—aufgenommenenKreisanlehenszu600000.« 35290—
I c)TeilbetragzurAugfiihriingdesErweiterungsbaues 25 000—

2 Realschulenund zwar:
a) KreisrealschuleI in Nürnberg:
Personal=und Realexigenz

b) Übrige Realschulen:
1. Realschulein Ansbach

» „ Dinkelsbühl
» „ Eichstätt
» .,Erlangeii

»Furth..
» „ Gunzenhausen

„ Rothenburg o/T.
ü„Weißenburg H.

c)Mehrbedarf aus Kreisfonds an Gehältern“und Gehaltszu=
lagen infolge Beförderungvon ReallehrernzuProfessoren
(an denunter lit. b angeführtenRealschulen) .

AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen:
a) Oblig. Fortbildungsschulein Ansbach

%S

b) „ „ „ Dinkelsbühl
à *Pr "r 7 Eichstätt

3 "„ » „ Erlangen
„ Fürth

5 Technikum in Fürth .
g) ObligatorischeKuabenfortbildungsschule in Nürnberg. ..
h) GewerblicheFortbildungsschulein Nürnberg (einschließlich

136.4 80 =J Zuschuß aus Staatsfonds nach ap. I § 2
Tit. 1 der Einnahmen)
Oblig. Fortbildungsschulein Rothenburg0/T.

„ Schwabach
) GewerblicheFortbildungsschulein Weißenburgi. 3.
m) Für anderegewerblicheFortbildungsschulenin nichtzu den

unmittelbarenStädten gehörigenGemeindendes Kreises

Google

130 991 32

34 964 —
23.771—
25 268 —
34 050—
57 96240
25 252 —
25 056—
27 80619

D.
—

18200—
700 —

1200 —
1 900 —
8.500 —
400 —

28 000 —

3 92750
700 —

2 000 —
900

1400 —
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. Festgesetzter
Kap.# Vortrag Betrag

——11
I 104 BesondereFachschulen:

a) Baugewerkschulein Nürnberg 37000—
b) FachschulefürMaschinenbausundElektrotechnikander Real=
schulein Ansbach . 11648——

c)HandwerkerfachschulefürHolzindustrieinFürth 1200—
d) An den kaufmännischenVerein Merkur in Nürnbergzur
Unterstützungder Unterrichtsanstalt 300—

e) An denkaufmännischenVerein in Schwabachiu Abbaliung
vonUnterrichtskursen . . 100—

Summe F 708 39188

11 Landwirtschaftlicher Unterricht.
1|Kreislandwirtschafts=,dann Acker=und Wiesenbauschulen:

a) KreislandwirtschaftsschuleLichtenhof,bier dieZiusen aus
731400 4 Verkaufserlö 27099—

b) Kreisackerbauschulein Triesdorf:
1. Kreisfondszuschußfür die Schule und das Kreisgut. 1921250
2. XIV. RatezurRefundierungderdemKreisgetreidemagazins=
fonde entnommenen140 000 MAzum Ankaufe des staats=
ärarialischenund zivillistischenBesitzesin Triesdorf. 7000—

2 Für die landwirtschaftlicheKreisversuchsstationin Triesdorf 6695—
38LandwirtschaftlicheWinterschulen:
Zuschüssean die K landwirtschaftlichenWinterschulenin Altdorf,
Ansbach, Eichstätt, Fürth, Hersbruck, Neustadta A. und Weißen=
burgiB. à 1400 , fernerzur AufstellungständigerAssistenten ·
an 4 Schulenmit größeremWanderlehrbezirkeàà 80. 4 13000—

4/LandwirtschaftlicheFortbildungsschulen . . 5000—
5LandwirtchaftlicheSpeziallehrkurseundzwar

a)fürAbhaltungeineöSchäferlehrkursesinTriesdorf. 36070
b) zur Gewährungvon Stipendienfür denBesuchderObstbau=
lehrkursein Triesdorf 500—

) für Abhaltung vonInformationskursen an diemitelfchn#s=
Darlehenskassein Ansbach 500—

6| Zuschußfür die Haushaltungsschulein Henfenfeld 3 300—
/|uschuß für die gärtnerischeFachschuleinNürnberg 400—
8¼Zuschußzur Abhaltungvon Wanderkochkursen ... 800-

Summe § 11 83 867|20

12 ÜMbrige Ausgaben auf den gewerblichen und land=
wirtschaftlichen Unterricht.

1|Diäten und Reisekostender Prüfungskommissäre 700 —
2 Pensionen und Alimentationen für dienstunfähigeLehrer anReal=

und Landwirtschaftsschulenund derenRelikten,dannfür Studien=
lehrer an unvollständigenLateinschulenund derenRelikten 27 10121

151
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D *r 6 r Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

414

III 123 Für Lehrattribute .. —
4 Stipendienfür Studierende,Schiler, SchllerinnenundEleven:

a) an technischenSchulen im allgemeinen 2500—
b) am Technikumin Nürnberg 900 —

% c) am Realgymnasiumdaselbst. 200—
I d)anderBangewerkschuledaselbst.. 1 000—

e) an der KreislandwirtschaftsschuleLichtenhof 1 800—
f)0an der Kreisackerbauschulein Triesdorf. .. 3 600—
8) an der K. Akademiefür Landwirtschaft und Brauerei in
Weihenstephanund an der K. TierärztlichenHochschulein

" München . 500—
I h) an derHaushaltungsschule in Henfenfeld 500
# i) an den landwirtschaftlichenWinterschulen 4 000—
I k) an der Wein=,Obst=und Gartenbauschuleinbeishöcheim,
I sowiezumBesucheder Obstbaumlehrkursedaselbst 200—

40an der Molkereischule in Weihenstephan 300—
1 m) an einer von einemFrauenordengeleitetenHaushaltungs=
*=1“ schulefür katholischeLandmädchen 100—

5 Hn)an der Lehr=und Versuchsanstaltfür Phoiographie Licht=
I I druckund Gravüre in München 300—

— 470
# Summe Kap. 1II 371 67461

II
Ivk I Auf IndustrieundKultur. I

»I -. I- II Auf Industrie. J

I 2| Beitrag an die Handels=und Gewerbekammier 600 —
I 3 Beitrag für ZweckederWittelsbacher Landesstiftung . . 1 soo
4 — — — — —

I I5 Beiträgefür sonstige:zwecke
I· a) für das Gewerbemuseumin Nürnberg 8000 —

b) Bedarf der Handwerkskammer 15000—.
- c)zurUnterstützungvonGeineiiidenbeiEinrichtungundBeirieb

vonArbeitsaͤmtern 1000—
I I .

2 Auf Kultur.
IBeitrag zur FörderungderLandwirtschaftüberhaupt,demlandwirt—
E schaftlichenKreisausschussevon Mittelfranken . . 3 000—
2Demselben zur Förderungder Pferdezucht . 2 500—
3Demselben weiteren Beitrag zur Gewährung vonPrämien bei An= D

schaffungvon landwirtschaftlichenMaschinen und Geräten seitens
minderbemittelterGemeinden,Genossenschaftenund Privaten —

Go gle
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Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

4
IV. 4/ Für denkulturtechnischenDienst:

a) Bezügedes K Kreistulturingenieurs 2Otto0 Döpping:
1. Gehalt . 4620—
2. Gehaltszulage 645—
3. Neekostenaberfum einschließlich derPosten für den

Transport und die Aufbewahrungder Instrumente 1800—
4. Bureauaversum(gleichzeitigfür dieBedienstetenunter
e und g) 120—

b) Bezügedes K. brhisbiiuringentur * Seder=
1. Gehalt 3000 —
2. Gehaltszulage 315—
3. Reisekostenaversumeinschließlichder Losten für den
Transport und die Aufbewahrung der Instrumente 1 400

4. Bureauaversum 60—
c) Beige des K. Veairtatuturingenieursbeirrih Sbon.
1. Gehalt 2 640 —
2. Gehaltszulage 315—
3. ReisekostenaversumeinschließlichderKosten für denTrans=
port und die Aufbewahrungder Instrumente 1400—

4. Regieaverfum 60—
5. BureauaversumeinschließlichderVergütung fur Bureau=
miete,Beleuchtungund Beheizung . 800-

d) BezügedesWiesenbaumeistersJoham nin=
1. Gehalt 2460—
2. Gehaltszulage 360—
3. ReisekostenaversumeinschließlichderLosten für denTrans=
port und die Aufbewahrungder Inttrumente . 1400

4. Bureauaversum 300—
e)Begig des zulwrhanflhrer Eduard *
1. Gehalt . 1500—
2. Gehaltszulage 210—
3. ReisekostenaversumeinschließlichderKosten für denTrans=
port und die Aufbewahrungder Instrumente 600—

f) BezügeeinesAssistenten:
1. Gehalt . 1500-
2. Gehaltszulage 210—
3. Bureauaversum. 60—
4. Reisekostenaversumeinschl. derKosten für den Trans=
port und die Aufbewahrungder Instrumente . 800-—

g)BezilgederKulturingenieurpraktikanten 1200—-
h)fürKulturvorarbetterundGehiler.. 10000—
i) Regie des kulturtechnischenDienstes,insbesondereKostender
Instrumente, Steuerblätter, Literalien, Einrichtungsgegen=
stände,Porti . . 1000—

151“
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Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

4

IV 5| Für sonstigeZwecke:
a) für Förderungder Rindviehzuchtund zwar:
1 an dieDistrikte, insbesondereauchzur Unterstützungärmerer
Gemeindenim Benehmenmit den landwirtschaftlichenBe=
zirksausschüssen . 12000—

2. an denlandwirtschaftlichenKreisausschuß zurVeranstaltung
von RinderschauennachMaßgabe der neuenGrund⸗
bestimmungen 3 000—

3. an denselbenweiterenBeitrag zurUnterkilbuig derbeiden
mittelfränkischenZuchtverbände 10000—

b) an denselbenfür FörderungderSchweinezucht . . 1500-
c)surStipendienziimBesnchedes Hufbeschlagunterrichtg. 1200—
d) für denlandwirtschaftlichenWanderunterricht . . 900-—
e) für Förderungder Fischzuchtund zwar:
1. Prämien zum Schutze der Fischzuchtfür Erlegung! von
Fischotten 100—

2. Zuschußan denKreisfischereiverei 1 800—
3.Zuschuß an denFischereivereinAltmühl zur debuns der
Krebszucht 300—

s) für FörderungderVienenzuchtdem mitelfräntischenKreis= D!
bienenzüchterverbande 700—

8) fürFörderung derObstbaumzuchtdemKreisverbandemittel=
" r S 1 200—
h) zur Unterstützungvon Bezirks=,Distrikts=und Verbands=
Obstbaumwärten 2000—

i) Reiseaversumfür denSueiswanderlchrr für Obitbau und
Obstbaumzucht . . 1 000—

6 Beitrag zu denWildbachverbauungenim Taubertale 11 000—
7| Beitrag zur Instandhaltungder Altmühl (1. Rate) 25 000—

Summe Kap. # 145 0/5—

V Auf Gesundheit.

Remunerationen für praktische Arzte in armen Gegenden 6 300—
Zur Unterstützung an die zu Repetitionskursen einzu=

berufenden Hebammen . 1000—
Für 19Distriktstierärzte je 250.4 Subventionsbeitras

und den Tierarzt zu Burghaslach . 5000——
Zur Gewährung von Buschußleistungen zur ustildung

von Desinfektoren. 500—
Smr Ke# V. 12Win
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. Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

—4
VI Auf Wohltätigkeit.

1 Maximilianshilfsmagazine — —

2 Kreisirrenanstalten.
1|Kreisirrenanstalt Ansbach:

Für denBetrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten 157300 —
2|Kreisirrenanstalt Erlangen:

Für denBetrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten. 291687—
3Für Verzinsungund Tilgung der Schulden:

a) Kreisanlehenzur Deckungder Kosten für Errichtung der
Kreisirrenanstaltin Ansbachund für denNeubaudesKüchen=
undWerkstätten=Gebäudesbei derKreisirrenanstaltErlangen
vom Jahre 1901 und 19002. 27269250
fernervon derVersicherungsanstaltfür Mittelfrankenfür

NeubautenderKreisirrenanstaltAnsbachin denJahren 1905
und 1906 aufgenommenes3½% igesAnlehenzu 200000.4 11000—

b) KonvertiertesKreisanlehenvom Jahre 1878 und Schuld für
die Erweiterungder KreisirrenanstaltErlangen . 12006992

c) Schuld für Erbauung eines Arztewohnhausesi in derKreis=
irrenanstaltErlangen. . 281347

4UnterstützungenundFreipleitze «
a) Unterstützungvon Gemeindenzum Unterhalte von Irren
in denKreisirrenanstaltenAnsbachund Erlangen 8 000 —

b) Zur Gewährungvon Freiplätzenanmiteelfränkischenwinder·
bemittelteGeisteskrankein denselben . 15000—

3 Sonstige Krankenanstalten.
Zuschüssean Kranken=undGebäranstalten undsonstigeVeranftl=
tungenzur Krankenpflege . 8 730—

4 Beitrag für die Diakonissenanstalt in Neuendettelsean 800—

66— ——— — — — — — — — — — — — — —

7 Unterstützungen zum Zwecke der Unterbringung von
Blöden und Epileptischen in geeigneten Anstalten 6000—

8 Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder.
1/ Zur Unterstützungvon Rettungshäuserndes Regierungsbezirks 7 000
2 Beitrag zur UnterbringungverwahrlosterKinder 8575—
3|Beitrag an die Erziehungsanstaltfür armeMädchenin Nürnberg 500

9 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung der
mit Armenlasten überbürdeten Gemeindennach derK. Det
laration vom 10. Mai 1902. . ... . 4004725

Google
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Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

1
l

V1103sErsatzleistunganunmittelbareGemeindenfürdie !
Unterbringung von Geisteskranken undBlöden in Irren= 6
und Blöden=Anstalten nach der K. Deklaration vom „
10. Mai 1092 4800 —

11 Zur Gewährung vonBeiträgen an Vereine für Volks=
erziehung und Volksbildung 1800—

12 Unterstützung von aus Straf= und Polizei=Anstalten
Entlassenen 515—4

13 Zur Gewährung von unterstützungen KanGesellen=, Her=
berg= und Arbeiter · Bereine⸗ sowie an Vereine ähn=
licher Art. 1700 —

14 Zuschuß an das Stellenvermittlungs Bureau des i
BereinsderFreundinnenjungerMädcheninMilnchen. 100 —

u15 Unterstützungsbeitrag an den Verein für Arbeiter= 3
kolonien in Bayern 1000 —

16 Zuschuß zur Unterstützung der Natural=Verpflegs= %
stationen 4000

17 Zuschuß an den Luthardtschen unterstützungsverein für
verschämte Arme jeder Konfession in Nürnberg 200—

1 SummeKap. VI 964330|14

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserbau.
1 Beiträge zu den Distriktsstraßen:
* a) Beiträge zurHerstellungundUnterhaltungderDistriktsstraßen 110000 —
II b) Zur AufstellungundHonorierungberufsmaßigerundvorzüglich
*•=• qualifizierter Bautechniker,eventuellzur außerordentlichen
1 ünterstütungderDistriktsgemeindenimStraßenbau .. 25 000 —

3 Beiträge zu den Brückenbauten, welche denGemeinden
Fbbliegen 5000

4 Beiträge für Gemeindewege:
* a) für Neubauenr 15000—

b) für Wegunterhaltung.. 75000
Summe Kap. VII 230000—

VIII ÜbrigeAusgaben.
1 a) Zum Ankaufe von Feuerlöschgerätschaften für neu

zu gründende und bestehendeFeuerwehren, ferner
zu gleichem Zwecke für arme Gemeinden von 2500
Einwohnern und darunter 5000 —

b) Zuschuß zur Bestreitung derRegiekosten des Kreis=
feuerwehrausschusses von Mittelfranken 100—

2 Beiträge gemäß§ 32 des Bauunfallversicherungsgesetzes 10000—
3 Beitrag an den Nordbayerischen Verkehrsverein .. 500

SummeKap.VI 15600—

Google *—.f
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» che— Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

4

IX AllgemeinerReservefonds
I (enischl13000.«fürbesondereNot-undUnglückssälle) . 3482209

Summe Kap IXXfür sich!
1 Summe derKreis=Ausgaben75160184

u..Abschnitt.
* Kreis-Einnahmen.

1 I Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und
2 ildung.
D

11 Progymnasien und Lateinschulen. i
i’
1| Die auf speziellenRechtstitelnundBewilligungenberuhenden*5*

1 I dationsbeittäge . 406710
««2Ausder Kreisschuldotation 8 40008
3] Pensionenfür quieszierteepmmafal. undd Stidienlehrer unduur
*=* Reliktenvon solchen — —
E Süe J 12467/18
2 Gewerblich=technische Schulen.
1| Für die Kreisoberrealschulein Nürnberg 28084—
2| Für die Kreisrealschule1 in Nürnberg bezw.snr die damit ver=

bundenegewerblicheFortbildungsschule 136/80
3 Für die Realschulein Ansbah 515—
4| Für die Realschulein Gunzenhausen ..... 10839

Summe§ 2 28844/19
3 Volksschulen:
1 Auf speziellenRechtstitelnundBewilligungenberuhendeFundations-

beiträge 32 159/09
2 Leistungenfür ständigeBauausgaben 220—
3] Kreisschuldotationundzwar:
« a) seitherigebudgetmäßigeKreisschuldotation .. 9101481

b) neueKreisschuldotationbehufsUnterstützungdermit Schul=
lastenüberbürdetenGemeinden 22 800—

4¼Buschüssean die Kreisfonds gemäß Art. 16 A#bs.2 Zif. 2 und
I Abs. 3 desSchulbedarfgesetzesvom 28. Juli 1902,diebisherigen
"„ Beiträge zur ErgänzungundAufbesserungdesLehrereinkommens,

dann die Zulagen an alle Schulverweser,weltlichenLehrerinnen
undSchulgehilfenausStaatsfonds und zwar für Gemeindenmit
wenigerals 10000 Einwohnern .. . 197482.66

Google
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.·"« " Festgesetztet
Kap·§Fz Vortrag Betrag

4 1□
I

I35BauschbeträgeandieSchullassenderGemeindenmit10000und
mehr Einwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulen dieser Gemeinden seither aus Staatsfonds zuzeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs.1 des
Schulbedarfgesetzes 34903330

6s FinanzgesetzlicherZuschußzurDurchführung desSchulbedarsgesetzs
vom 28. Juli 1902 (Art. 16 Abs. 2 zif= 4 des angeführten
Gesetzes) 210000—

7 Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonalanden Voltsschulender
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern nachMaßgabe der zum
Budget der XXVI. Finanzperiode gefaßtenBeschlusse 438 56247

8 — —
9 9 ZuschußaanbieKreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr=
s personen.. 145500«—

b) zur Belassungeines Drittels derzuletztbezogenenDienst= i
alterszulagenim Pensionsfalle. .. 47270—

D) zur Unterstützungder vor dem1.Jannar 1896penstonierten
Lehrpersonenund zur Gewährung von Zuschüssenan die
Pensions=undRelikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das an
gemeindlichenPensionseinrichtungen nicht eilnehmende Lehr=
personal . . ... 5600,—

10UnterstützungsbeitragefürBolksschullehrerrelikten
a) je 240 A oder300 A fuürdieWitwen, 130 A oder 160 MA.
für die Doppelwaisen und 100 .4 für die einfachenWaisen 114 680.—

b) zurUnterstützungder vor dem1.Januar 1896 zugegangenen ·
Lehrerrelikten und zur Gewährung von Zuschüssen an die
Pensions- und Reliktenunterstützungs-Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal 6200—

D) für dürftige,demunterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2 000
11 Zur AnordnungaußerordentlicherSchulvisitationen 1 715—
12Zur Unterstützungdürftiger Schuldienstexspektantenwährend der

D Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht . 300—
Ü Summe z 166453733
x Summe Kap. IA]1 705 S48 70

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.

1 Auf Landeskultur und landwirtschaftliche Interessen -
überhaupt .. 2572 —

2 Zu den Ausgaben des kulturtechnischen Dienstes 11000—
Summe Kap 1 B 13572—
Summe Kap. 171945070

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8. Vortrag ZBetrag

–
II Fundations=undDotations=Beiträgeder Gemeinden — —

III ZuflüsseaussonstigenEinnahmsquellen.

4 Übrige Einnahmen. ·
Zinsen aus dem Vermögen des Kesses infolge Verkaufs von
Grundstückenin Lichtenhof. .. 27099/—

SummeKas# I 27099—

IV Kreisumlagezu 39,5 Prozent
der Steuerprinzipalsummevon 6 921689.A — J nach Abzug
von 2% für Rückständeund Nachlässeim Nettobetragevon 2679 38582

Summe Kap. IV für sich!

V. Aktivresteder KreisfondsfrühererJahrer ...· 357 196/32
Summe Kap. Vfür sich! —

Summe der Kreis=Einnahmen3

152
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Abschied für den Landrat von Unterfrankenund Aschaffenburgüber dessenVerhandlungenfür
das Jahr 1908.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

1uitpo 1D,
vonGottesGnadenRKöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir habenUns über die von demLandratevon Unterfrankenund Aschaffenburgin

seinenSitzungenvom4. bis 16. November1907 gepflogenenVerhandlungenVortragerstatten
lassen,und erteilenhierauf folgendeEntschließungen:

IJ.
Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds

für das Jahr 1906.
Die gemäßArt. 15 lit. b und c desLandratsgesetzesvom28. Mai 1852 demLand=

rate vorgelegtenRechnungenüber die Kreisfondsund Kreisanstaltenfür das Jahr 1906
wurdenvon demselbenohneErinnerung anerkanntund derenHauptergebnissedurch das
Kreisamtsblattbereitsveröffentlicht. «

Il.

Steuerprinzipale für das Jahr 1908.

Die SteuerprinzipalsummedesRegierungsbezirkesUnterfrankenundAschaffenburgbeträgt
für das Jahr 1908: 4056 801 4 35 J, wovoneinSteuerprozentauf40 568 4# 01 J
sichberechnet.

III.

Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen für das Jahr 1908.
Dem vondemLandrategeprüftenVoranschlagederKreis=AusgabenundKreis=Einnahmen

erteilenWir in den in der Beilage enthaltenenSätzenUnsere Genehmigung.

IV.

Auf die vom Landratebei Prüfung des VoranschlagsgestelltenAnträgeund gefaßten
BeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:

1. Dem BeschlussedesLandratsüberdieBereitstellungvonMitteln zurVeranstaltung
von Zeichenkursenfür das Volksschul=LehrpersonalerteilenWir unter Anerkennungdes
bekundetenInteressesfür die Hebung des Zeichenunterrichtsin den Volksschulengerne
Unsere Genehmigung.

Google
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2. Hinsichtlichder dieÜbernahmederMaschinenbauschuleWürzburgauf denStaat und
die Erhöhungdes Staatszuschusseszur KreisbaugewerkschuleWürzburgbetreffendenAnträge
wird auf Ziffer 4 Abs.2 des Landratsabschiedesvom 16. Mai 1907, hinsichtlichder beiden
weiterenAnträgeauf Verstaatlichungder Mittelschulenund auf Einräumung von Berech=
tigungenan die Oberrealschulenauf die einschlägigenVerhandlungendes Landtagesin der
abgelaufenenSessionBezug genommen.Eine Erhöhungdes für denBau der Maschinen=
bauschulezugesichertenZentralfondszuschusseskann nicht eintreten.

3. Den BeschlüssendesLandratszumNeubaueinesOberrealschulgebäudesin Würzburg
habenWir inzwischenUnsere Genehmigungerteilt und ist dieInangriffnahmedesBaues
verfügtworden.

4. Nachdemder Landrat im Etat der MaschinenbauschuleWürzburg die Mittel zur
BeförderungeinestechnischenReallehrerszumProfessorzur Verfügunggestellthat, habenWir
diesemBeschlusseUnsere Genehmigungerteiltund diebezüglichePersonalverfügunggetroffen.

5. AnerkennungverdientdasBestrebendes Landrats,das landwirtschaftlicheVersuchs=
wesendurchübernahmeder Versuchsstationin Würzburgauf denKreis zu fördern. Diesem
BeschlusseunddensonstigenBewilligungenfür landwirtschaftlicheZwecke,insbesonderefür die
VerbreitunghauswirtschaftlichenUnterrichtsaufdemLandeerteilenWir gernedieGenehmigung.

6. Die auf WohltätigkeitbezüglichenBeschlüssewerdengleichfallsgenehmigt.Wir
verweisenhiebei auf das Gesetzvom 27. März 1908, betr. Anlehenfür Zweckevon
Kreisgemeinden.

7. Den aufReservefondsüberwiesenenWilligungenerteilenWir Unsere Genehmigung.
Indem Wir demLandrategegenwärtigenAbschiederteilen,sprechenWir ihm für die

ersprießlicheund opferwilligeFörderungderKreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus und versichernihn Unserer Huld und Gnade.

Vorderriß,den8. September1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

J.V. J. V.
Dr. Frhr. v. Podewils. Dr. v.Wehner. Staatsrat v. Pausch. Staatsrat u. razeisen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Keller.
152“
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Abersicht

· Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

Ü

I. Abschnitt.

Kreis- Ansgaben.

I Auf ErhebungundVerwaltungderKreiseinnahmen 500—
Summe Kap. I für sich. 3

II Bedarf des Landrates.
1 Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder 3600—
2 Diüäten und Neisekosten der Mitglieder des Landrats=

ausschusses . . ..·. 500—
3 Regiekosten. . 800 —

Sue= — II 4900—

III Auf Erziehungund Bildung.
1 Volksschulen.
18tändige Bezügedes Lehrpersonals:
I a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 25 860|92
E bsausderKreisSchuldotation.. 7202—

c) Anschlagder ärarialischenDienstwohnungenund)Diensiarinde
—.. — —

2| Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonal in Orten ohne
Statuten 793 000—

3e.Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonal!an denVolksschulender
# Gemeinden bis zu 10000 Einwohnern nach Maßgabe der zum

Budget der XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse 551 77478
Ahr Beschaffung von Aushilfen für erkrankte, beurlaubte oder aus

sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
I Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
z« 28. Juli 1902: I
15 a) im allgemeinen 11 600 —

b) an Stelle des zu militärischenuübungeneinberufenenLehr=
# personals . 1200—
II a) BesondereRemunerationenundUnterstützungenfür das aktive

* Lehrpersonal aus Kreissfonds 3 000 —
1 b) Unterstützungenfür dürftigeSchuldienstexspektantenwährend
I derAbleistunsihrergeseblichenMilitärdienstpflichtauss Bentral⸗

fonds 1 000 —

Gocgle



Nr. 61. 877

Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

4–4
III 6 AllgemeineBeiträge an Schulkassen:

a) Bauschbeträgean dieSchulkassender Gemeindenmit 10000
und mehr Einwohnernan Stelle der demLehrpersonalan
den VolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters- und sonstigenZulagen gemaß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes. . 7559764

b) WeitereBeiträge an die Schulkassendieser Gemeinden — —
c) Zuschüssean die Schulkassender übrigen Gemeindenmit
Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonalan den Volksschulendieser Gemeindenaus
Staats= und Kreisfonds 900—

d) WeitereBeiträge an dieSchulkassendieserGemeinden. — —
e) Sonstige Zuschüssean Schulkassen:
æ)aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars — —
5) aus Kreisfondds 70 000—
7) aus der neuenKreisschuldotation behufs ünterstützugder
mit Schullasten überbürdetenGemeinden . —

f)FürFörderungdegweiblichen Handarbeitsunterrichtes 4000 —
7|Beiträge zur Realexigenzder Schulenund zuSchulhausbauten:

a) Realexigenzbeiträge . — —
b) zum UnterhaltevonSchulhäusern . — —
c)zuSchulhausbautenundzwarzur Unterstützungdürftiger
Gemeindenfür diesenZweck . 60000—

8Ständige Bauausgaben 16863
9|]Prüfungs=und Aufsichtskosten:

a) Aversen der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahme
der ordentlichen Schulvisitationen undKosten für Formular⸗
papiere ..... 15 570—

b) Diäten für außerordentlicheSchulvisitationen . 1715—-
c)fürbie Kreisschnlinspektoren

aa)Gehalte . 8790—
bb)Gehaltszulagen . 1 380—
ccc)DiätenundReisekosten 3200—

10 Pensionen und Alimentationen:
à – — — – — — — — — — — — —

b) zur UnterstützungdesdienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa) Zuschußan die Kreispensionsanstaltfür dienstun⸗

fähigeLehrpersonen:
a) aus Zentralfonds 143920—
5) aus Kreisfonds . 123000—

bb) zur Belassung eines Drittels der zuletztbezogenen
Dienstalterszulagenim PensionsfalleausZentralfonds 42 408—

Google
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· Festgesetzter
Kap § Vortrag Betrag

rz——

III 110 c) zur Unterstützungder vor dem 1. Jannar 1896
pensioniertenLehrpersonenund zur Gewährungvon
ZuschüssenandiePensions=undRelikten=Unterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionsein=
richtungennicht teilnehmendeLehrpersonal. . 7000—

„P)Unterstützungsbeiträgefür Schullehrerrelikten:
aa) aus Zentralfonds:

#a)je 240 .X oder 300.4 für eineWitwe, 130 .4
oder 150 .4K für eine Doppelwaise und 100 .4
für eineeinfacheWaise 137020 —

8) zur Unterstützungder vor demi. Januar 1896
zugegangenenLehrerreliktenund zur Gewährung
von Zuschüssenan die Pensions=und Relikten=
Unterstützungs=Zuschußkassefür dasangemeindlichen
Pensionseinrichtungennicht teilnehmendeLehr=
personal 6 600—

7) für dürftige, demAiterstbunasaiier itwachiene
Lehrerwaisen 2.000—

bb) aus Kreisfonds . 1600—
d) Zuschuß an denKreisvereinzur Uniersubing der dinter
bliebenender Volksschullehter 20000—

e) Zuschußan das bayerischeLehrerwaisenstift 360—
) Pension der KreisschulinspektorswitweFischer in Würzburg 888—

I g)PensiondesKreisschulinspektorsDrAdalbertWeber.. 3672—
11 h) Zuschußan denPensionsvereinstaatlichgeprüfterLehrerinnen
I Bayerns in Schweinfurt . 200—
11 lunterstützungenan dürftigeSchulamiszöglingeund Schulpraktikanten.

a) für dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten . 6000—-
b) Freiplätze für dürftigeSchulamtszöglingein der höheren
weiblichenBildungsanstaltin Aschaffenburg ... 1 860—

12|Übrige Ausgaben:
*2 a) zur Förderungder Distriktsschulbibliothekenfür Fortbildung
*5 der Schullehrer 516—
1 b) zur OrganisationvonSchullehrer=Fortbildungskursen(Kon= "

I ; ferenzbezirken). 690—-
5 c) Beitrag zurSterbekassederunterfränkischenvolleicullehrr 250/0
1 I d) für Fortbildungsschulen . 11000—-

e) für dieKreislehrmittelanstalt(Schulmuseum). 1000—
V7 ) zur Begründungund UnterhaltungvonSchülerbibliotheken. 500—
II g) für Zeichenkursedes Volksschullehrerpersonals . 2200—
13|Reservefond für dieVolksschulenzurBestreitungsonstigernichtvovher= I
II sehbarerAusgaben,ferner zurGewährung von Unterstüzungenin I

außerordentlichenFällen . ... 4000—
Sünur z 1 7 1501609

Gocgle
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· Festgesetzer
Kap. 8. Vortrag Betrag

4

III 2 Progymnasien und Lateinschulen.
1 Exigenz=Zuschüsse:

a) fundationsmäßigeReichnissedes Staatsärars:
aa) an die Lateinschulein Mainbernheim 12857
bb) an dieLateinschuleinNenstadt ãa. d. Saale 10714

b) aus der Kreisschuldotaton . — —
c) sonstigeBeiträge aus Kreisfonds:

an das seitherigeProgymnasiumin Lohr 5917—
„ „ Progymnasiumin Kitzingen 7627—
„ „ "„ „ Miltenberg 5327—
» » Hammelburg 7382—
» die Lateinschulein Haßfurt 6 657—
„ „ Privatlateinschule iin ãmorbach 1 000 —

2|Prüfungskosten . ..... 312—
Summe § 2 34 457/71

13 Taubstummenanstalten.
1. Dotationsbeiträgezu den Besoldungender Lehrer an dem Taub=

stummeninstitutein Würzburg. . . . 2606620
2 a) Freiplätzefür Zöglinge indiesem Injtnite 6 869—

b) für sonstigeRealexigenzbedürfnisse — —
c) Zuschuß an den UniversitätsprofessorDr. Kirchner für I
Spezialuntersuchungender Zöglinge 300 —

d) Zuschußan die Hofrat Dr. RosenbergerscheKlinik inWürz=
burg für die chirurgischeBehandlungder Boglinge 200 —

3| Pensiondes früherenAnstaltsvorstandesWolf 1903.50
4/Verzinsung und Tilgung des zur ErbauungeinesneuenAnstalts=

gebäudesaufgenommenenAnlehensund zwar:
a) Zinsen zur K. FilialbankWürzburg aus 250000 .4 Konto=
korrentkredtt 8 750—

b) ersteAnnuitätenquote aus 300000 # Darlehen der Ver=
sicherungsanstaltfür Unterfranken und Aschaffenburg 12 60729

Summe 8§3 56 695 99

4 Blindeninstitute.
1|DotationsbeitragzurVesoldungdedesLehrersanderBlindenerziehungs.

anstaltin Würzburg 1350—
2|Freiplätze für Zöglinge:

I a) im Zentralblindeninstitut inMünchen .. 720 —
b) in der BlindenerziehungsanstaltinWürzburg . 300—

I 3TeilbetragderPensionderWitwedes BlindenlehreröMarschall
I Magd Marschall . 6238

— z 7 2 432/38
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· Festgesetzter
Kap. § Vortrag Betrag

□—□
III 5 Anstalten für Sen Kinder.

18otationsbeiträge
2Freiplätze für Zöglinge in der Zentralanstaltfür Erzichungund I

I Bildung krüppelhafterKinder in München . 1 800—
§W z 5 1 800—

6 Unterrichts= und sts r-m„Q für die
weibliche Jugend . —

Summe § 6 — —

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten.
Beitrag zum Pfarrwaisenhause in Windsbach. 360—

E J ; 360—

8 Kreisstipendien für Studierende an Universitaten und
Gymnasien . ........ – q

Sur — z — *
9 Übrige Ausgaben.
18 Zur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 1 300 —
2 Beitrag an denHistorischenVerein in Würzburg 700—
3Beitrag zum GermanischenMuseum in Nürnberg 300 —
4/Beitrag zum BayerischenGewerbemuseumin Nürnberg 300—
5/ Beitrag an den Kunst=und Altertumsverein in Würzburg 400—
6|Beitrag an die Gesellschaftfür fränk. Geschichte ... 1000I:

Summe § 9 4000—
10 Gewerblicher Unterricht.

1| Zuschuß zu den Industrieschulen — S
2 Realschulen und zwar:

a) Kreisoberrealschulein WürzburgmitMaschinenbauschuleund
Kreisbaugewerkschule 14997581

b) Ubrige Realschulenund zwar: I
1. in Aschaffenburg 2529751
2. in Bad Kissingen 1624962
3. in Kitzingen. 22 256/—
4. in Schweinfurt 2794225

3 Allgemeine gewerblicheFortbildungsschulen und zwar:
a) die einschlägigenSchulen des PolytechnischenZentralvereins
Würzburg 5000—

b) die mit den Realschulen verbundenenirwnhlichn *n
bildungsschulen . . . 2000—

I c)die HolzschnitzschuleBischofsheimv. Rh. 2500—
HAAuschußzu der Schifferschulein Miltenberg 500—
H9uschuß zu der Steinhauerschulein Miltenberg .... 200I:

Summe § 10 251 921/19

Oriqineal from
Digitizedby Go gle ONIVERSITNYOP l .. n —
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- . Festgesetzter
Kap. 8 Vortrag Betrag

4 1□

I1111 Landwirtschaftlicher Unterricht.
1Für Haushaltungsschulen 1000—
2 a) LandwirtschaftlicheWinter=bezw.vauerrschiie in Würzburg 8 800—

b) Zur Tilgung des für ErbauungeineseigenenGebäudesfür
die landwirtschaftl.Winter- bezw.Bauernschulein Würz=
burg ausgenommenenBauanlehens von 250000 fl —
VIII. Tilgungsquote .. . ... 1124729

c)ZurVerzinsungdieses Anlehens 6342/98
3|LandwirtschaftlicheFortbildungsschulen — —
4 Zu Stipendien:

a) für denBesucheinesMolkereikursesrrr sonstigerlandwirt=
schaftlicherLehrkurse 150—

b) für FreiplätzezumBesucheder Wein=,obir undGarten=
bauschulein Veitshöchheim . 1300—

Summe F ñ 28 840|27

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt=
schaftlichen Unterricht.

1/ Diäten und Reisekostender Prüfungskommissäre 300—
2Pensionen undAlimentationenfür dienstunfähigeLehrer andenReal=

undLandwirtschaftsschulenund für Reliktenvon solchenLehrern 13928|90
31Stipendienfür Studierende,Schüler und Eleven technischerUnter=

richtsanstalten . 1500—
4 StipendienzumBesuchevon Fachschulenfür r . 500
5| Zuschuß an dieWittelsbacher Landesstiftungbezw. denKreis=

stiftungsrat . 500—-
6Stipendienzuni Besuchevon Meisterkursenin Nürnberg . 500—

Summe § 12 17228 80
SummeKap.u11 754789741

IV Auf IndustrieundKultur.

1 Auf Industrie.
1 — — — — — — — –
2 Beirag zurHandels undGeverbelammer . 2500—
3 — — — — — — — — — —

4/ Beitrag zumpolytechnischenVerein inWarzburg·
a) für die allgemeinenVereinszwecke . 8000—-
b) für Anschaffungvon Mustern,Wertzeugen und Modellen 800—
c) für Hebungder Rhönindustrie .. — —
d) für die Fachschulendes Polytechnischen *** 2500—

5| Beitragzur Handwerkskammerin Würzburg 15000—

Goccgle
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Festgesetzter
Kap.8 Vortrag Betrag
· 4
IVD Auf Kultur.

1/uf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressen überhaurt 3 500
2 Hebungder Obstbaumzucht 2 800—
3Bur Einrichtung der Wasserleitung für die Jungviehweide auf dem
I Pilsterhofean denZuchtverbandfür gelbesFrankenvieh,Abteilung

UnterfrankenIII. von 10 Raten à 500 zur Tilgungdeder ent= —
I standenenSchuld zu 6000 fl. 600—
4Für sonstigeZweckeund zwar:
s a) für kulturtechnischeUnternehmungen
I 1. für dieGehaltederBeamten 118850.4

2. für die übrigenAusgabenaufKulturunter⸗
nehmungen .. . 14360 M 26210.

— b) für HebungderRindviehzucht,insbesonderemittelstGenossen= I
I schaftsbildung 13000—
. e)fürHebungder Pferdezucht,einschließlichder usaaben aui

Hufteschtagglehre . 4000—
d) für den landwirtschaftlichenWanderunterricht .....
e) Zuschußan denunterfränkischenWeinbauvereen 900
f) Zuschußan denunterfränkischenGartenbauvereen 500—
g) Zuschußan denunterfränkischenKreisfischereiverein 900—
h) Zuschußan denlandwirtschaftlichenKreisausschußzurunter= «-
stützungder landwirtschaftlichenVersuchsstationin Würzburg 1500 —

3 Ausgaben auf Verbesserung der landwirtschaftlichen
tgnndgewerblichen Verhältnisse im Spessart 5000

I Summe Kap.7r 88610—

V. I « Auf Gesundheit.
1 a) Beiträge an Distrikte und Gemeinden zur Gewin= I
« nung praktischer Arzte 14400—
I b) Beitrag an einenArzt in Rothenbuch zur Haltung
I einerHandapothele. 500—
2 Zuschüsse zu dem ständigen Eintommen derDistrilts I
» Tierärzte . 4 100|—

Summe Kos=V. 19000—

VI AufWohltätigkeit. T
1— — — — — — — — — — — — — — — —

2 KA.Kreisirrenanstalt Werneck.
1|Für denBetrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten 71000—
2|Für Verzinsungund Tilgung der Schulden . 35000-
3PensionderAssistenzarztcnswitweLanGrafniid derenSohn 61040
4PensionderVerwalterswitweMariaElisabetha FriederikaReindl 960

E 5] Pensiondes AssistenzarztesDr. Schm 1974—

Co gle e
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1 Festgesetzter
Kap.§ Vortrag Betrag

: MA I

VI. 2 B. Kreisanstalt für Unheilbare 16500—

3 Sonstige Krankenanstalten.
1/ Beitrag zumSanatoriumLuitpoldheimin Lohr aa.M. zurSchaffung

von Freiplätzen 3000—
2 Beiträge zu folgendenAugenheilanstalten: «

, a)zurAnstaltdesPiivatdozentenDkArensinWürzbut.·» 1000-
I b) zur AnstaltdesK. UniversitätsprofessorsDr. Helfreichdaselbs 1000—

) zur Anstalt des Dr. Sorger in Schweinfurt .. 500—
d zur AnstaltdesDr. Apetzin Würzburg 500—

3 Der Kinderheilanstaltfür skrophulöseKinder in BadKissingen. 400—
4Für die orthopädischeAnstalt des Georg Hessingin Marktbreit — —
5|/Zuschußan den bayerischenFrauenvereinvom Roten Kreuz zur

FörderungdererKrankenpflegeaufddemLande ... 500—
4 — — — — — — —

5 Kreis-Entbindungsanstalt Würzburg resp. an die
K. Universität daselbst:
VertragsmäßigesJahresfixum .. 000

66 Für Hebammen=Wiederholungskurse 000|—
2 Zum Besuchevon Desinfektionskursen 800—

7 Beiträge für Blödenanstalten. 6 6

1/ Beitrag zur Gründungvon Freiplätzenin denmit der Diakonissen=
Anstalt in NeuendettelsauverbundenenAnstalten für Blödsinnige 1400

2 Beitrag zur Gründung von Freiplätzenin derIdiotenanstalt bei —
Gemünden 8000

8 Beiträge für sonstigeWohltätigkeitsanstalten undVereine 18000—

9 Für Unterstützung gemeindlicher und distriktiver Armen=
pflegen.

1| Unterstützungarmer Gemeindenzum Unterhalte von Kindern in
Rettungshäusern. 50

2 UnterstützungzurBegründungdistriktiver Krankenanstalten 5s —
3 UnterfüütungdemVerein für Arbeiterkolonienin Bayern 500—
4| Unterstützungvon Naturalverpflegsstationen · 2000—

10 —— — — —— — —— — ——————— —
11 Sonstige usgaben auf Wohltütigkeit.

1
2 Fur unterstützungenbei außerordemtlichenNot= undunglücksfällen — —

aus den Renten des Kreisgetreidemagazinsfonds,eventuellzur
Förderungder RaiffeisenschenDarlehenskassenvereine 6 392—

153*
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» Festgesetzter
Kap Vortrag Betrag

— 13
VI 12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung

der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
K. Deklaration vom 10. Mai 19002 41 042.25

13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für Unter=
bringung von Geisteskranken und Blöden in Frren=
und Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom
10. Mai 102 — —

» Summe Kap VI 2275771

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserbau.
1 Beiträge zu den Distriktsstraßen bezw. zum Bau und 4

zur Unterhaltung wichtiger Gemeindeverbindungswege 110000 —
2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff= und

Floßfabrt dienen, nach Art. 2 des Gesetzes vom 28. Mai .
852.. 3400 —

3 Zuschuß an den lensiensverein, ber Distritisstra en-
wärter in Bayerner/Rh.. 100—

ESummeTep. M. 113500—

VIII ÜbrigeKreis=Ausgaben.
1 a) Zur Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren 1500—

b) Zuschuß an die Sterbekasse der unterfränkischen
Feuerwehren 500—

2 Beiträge gemäß § 32 des Bauunfallversicherungs= 4
gesetzes. 7500 —

3 Zur Verzinsung der bereits ausgenommenen und noch -
aufzunehmenden Anlehen für die Gebäude der neuen
Kreisirrenanstaltund ber Kreisoberrealschule Würzburg
zu vorerst mindestens 2000 000 XKbezw. zur Bestreitung
des Bauaufwands sind vorzusehen ....... 318539PZ

Summe Kap. VIII 328 03992

IX AllgemeinerReservefond ......... 45864—
Summe Kap. IX für sich! —
Summe der Kreisausgaben 3 375 89004

Google



Tit. Vortrag
* 2

5

II. Abschnitt.

XKreis=-Einnahmen.
Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsseaus Zentralfonds für Erziehung und
Bi=ldung.

Lateinschulen.
Auf ziellen Rechtstitelnund BewilligungenberuhendeFundations=

eiträge .
Aus derKreisschuldotation . .
Pensionenfür quieszierteStudienlehrer undStudienlehrerrelikten.

235

Summe § 1
Gewerblich=technische Schulen.

Zuschußfür die KreisoberrealschuleinWürzburg

235

24059
SEumme § 7 f= ##

Volksschulen.
Die auf speziellenRechtstitelnund BewilligungenberuhenbenIm-
dationsbeiträge .

Leistungenfür ständigeBauausgaben .
a) BudgetmäßigeKreisschuldotatio
b) NeueKreisschuldotationbehufsunterstützungder mitSchul=
lasten überbürdetenGemeinden

Zuschüssean die Kreisfonds gemäßArt. 16 Abf. 2Zif. 2 und
Abs.3 desSchulbedarfgesetzesvom 28. Juli 1902, die bisherigen
Beiträge zur ErgänzungundAufbesserungdesLehrereinkommens,
danndie Zulagen an alle Schulverweser,weltlichenLehrerinnen
undSchulgehilfenaus Staatsfonds und zwar für Gemeindenmit
wenigerals 10 0O00Einwohnen

Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs. 1 des
Schulbedarfgesetzes— Kap. III § 1 Tit. 6a der Kreisausgaben

FinanzgesetzlicherZuschußzur DurchführungdesSchulbedarfgesetzes
vom 28. Juli 1902 (Art. 16 Abs. 2 Ziff. 4 des angeführten
Gesetzes)

Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonalan denVolksschulender
Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabe der zum
Budget der XXVI. Finanzperiodegefaßten * Kap. III
81 Tit. 3 derKreisausgaben ...

G

Cogle

25 860
168

24600

247506

75 597

320000

551774

1E

63
86

37

64

87



.. " Jena-letter
Kap.§«ss Vortrag Betrag

—
l .

139 a)ZuschußandieKreispensionsanstaltfürdienstunfähigeLehrs ’
personen 143920—

b) zurBelassungeinesDrittels derzuletztbezogenenDienstalters=
zulagenim Pensionsfalle . 42408—

c)zurUnterstützungdervordeml Januar 1896pensionierten
Lehrpersonenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal .... .. 7000-—

10 Unterstützungsbeiträgefür Schullehrer=Nelikten
a) je 240 4 oder 300 .4 für eine Witwe, 130 .X oder
150 .XKfür eineDoppelwaiseund 100 .4 für eineeinfache
Waise 137 020—

-b) zurünterstützungdervordem 1. Januar 1896 zugegangenen
Lehrerreliktenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal 6 600—

D) für dürftige,demunterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2 000—
11 Zur AnordnungaußerordentlicherSchulvisitationen 1 715—
12äZur UnterstützungdürftigerSchuldienstexspektantenwährendderAb=

leistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 1000/—
Si#me z 1 634 60520

Summe Kap.l A 1658 89991

B. Zuschüsseaus Zentralfonds für Industrie und Kultur.

3 1 Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenlberhaunt . 2 572—
2 Zu denAusgabendes kulturtechnischenDienstes 8 600—

Summe Kap= I+ 11 172/
Summe Kap. I 1670U07191

I Fundations=undDotationsbeiträgederGemeinden. .. —z:
SummeKapIIfür sichs — —

II Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsguellen. D

1 Aus demMaximilians=Hilfs=Getreide=Magazinsfonde . 6 zor —
2| Rentenanfallaus demFondefür UnterbringungarmerWöchnerinnen
« mderUmversitatgsFrauenklmtkzuWürzburg,aus792004

Aktwkaprtalrenzusve Oxopro 1908 (uachAbzug der Ad⸗
ministrationskosten) 24480—

Summe* In *5
1
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E— Festgesetzter
Kap. Vortrag

. J

IV Kreisumlagezu 40 Prozent

von der Steuerprinzipalsummevon 4056801& 35 J nachAbzug
von 2 Prozent für RückständeundNachlässeim Nettobetragevon 1590 26613

SummeKap.IV fürsich!

V AktivrestederKreisfondskrühererJahre 106660—
Summe 7V für sich —

Summe der Kreis=Einnahmen 375556|64
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AbschiedfürdenLandratvonSchwabenundNeuburgüberdessenVerhandlungenfürdasJahr 1908.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.

Tutpolrm.
vonGottesGnchenöniglicherPin vongahern,

Regent.
Wir habenUns überdie von demLandratevon Schwabenund Neuburgin seinen

Sitzungen vom 4. bis 20. November1907 gepflogenenVerhandlungenVortrag erstatten
lassen,und erteilenhierauffolgendeEntschließungen:

J.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1906.

Die gemäßArt. 15 lit. b und c des Landratsgesetzesvom 28. Mai 1852 dem
LandratevorgelegtenRechnungenüberdieKreisfondsundKreisanstaltenfür das Jahr 1906
wurdenvon demselbenohneErinnerung anerkanntund derenHauptergebnissedurch das
Kreisamtsblattbereitsveröffentlicht.

II.

Steuerprinzipale für das Jahr 1908.

Die Steuerprinzipalsummedes RegierungsbezirksSchwabenund Neuburgbeträgtfür
dasJahr 1908: 5 063 711 + 23 J, wovoneinSteuerprozentauf 50 637 11 —
sichberechnet.

III.

Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen für das Jahr 1908.

Dem vondemLandrategeprüftenVoranschlagederKreis=AusgabenundKreis=Einnahmen
erteilenWir in den in der Beilage enthaltenenSätzenUnsere Genehmigung.

IV.

Auf die vom Landratebei Prüfung des VoranschlagsgestelltenAnträge und gefaßten
BeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:

1. Die vom LandratebeschlosseneErhöhungdes Zuschussesaus Kreismittelnfür die
Blindenanstaltin Augsburgwird genehmigt.

Google
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2. Die auf dieErrichtungeinerViehhaltungs=undMelkerschulebei demOkonomiegute
Gaishof in der GemeindeMemmingerbergbezüglichenBeschlüssedes Landratserhalten
Unsere Genehmigung.

3. Hinsichtlichder Bitte um baldigsteÜbernahmeder Oberrealschulenauf den Staat
wird auf AbschnittIV Ziffer 5 Absatz3 des Landratsabschiedesvom 17. Mai 1907
Bezug genommen.

4. Das für die landwirtschaftlicheEntwicklungdes Kreises so wichtigeMoltereiwesen
hat dieanerkennenswerteBerücksichtigungbei demLandrategefunden. SeineBeschlüsseüber
dieAufstellungeineseigenenSachverständigenfür dasMolkereiwesenundüberdieGewährung
einesunverzinslichenDarlehensfür eineFachschulegenehmigenWir mit besondererBefriedigung.

5. Die Beschlüsseüber die Verwendungder Renten des Maximilians=Hilfsfonds
werdengenehmigt.

6. Zu den auf die WohltätigkeitbezüglichenBeschlüssenverweisenWir auf die
Entschließungdes Staatsministeriumsdes Innern vom 5. Februar 1908 und auf das
Gesetzvom 27. März 1908, betr.Anlehenfür Zweckevon Kreisgemeinden.
Auch im übrigenerteilenWir denBeschlüssenUnsere Genehmigung. .
7. Die, wie seitJahren, bereitwilliggewährtenfreiwilligenZuschüssezur Ausführung

undFortsetzungvon Korrektionenan Privatflüssenund vonWildbachverbauungengenehmigen
Wir mit Befriedigung.

8. Den aufReservefondsüberwiesenenWilligungenerteilenWir Unsere Genehmigung.
Indem Wir demLandrategegenwärtigenAbschiederteilen,sprechenWir ihm für die

ersprießlicheund opferwilligeFörderungderKreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus und versichernihn Unserer Huld und Gnade. -

Vorderriß, den8. September1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

J. V. J. V.
Dr.Frhr.v.Podewils. Dr. v.Wehner. Staatsratv.Pausch.Staatsrat v.Arczeisen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Keller.
154
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Abersicht

· Festgesetzter
Kap. 8 5 Vortrag Betrag

—

I. Abschnitt.

Kreis -Aus gaben.

1. Auf Erhebungund Verwaltungder Kreis=Einnahmen 500—
SummeKap. 1 für ficht

II BedarfdesLandrates.

1 Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder 4800—
2 Diäten und Reisekosten dder Mitgliederd des batn

Ausschusses . 1000-—
3 Regiekosten . 1700:

Summe Kap. 7500—

IIi Auf ErziehungundBildung.
1 Volksschulen.
1|Ständige Bezügedes Lehrpersonals:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 5503 92
I b) aus der Kreisschuldotation:
E aa) ältere ständigeBezüge . 2590110
’s bb) neuerevom LandratebewilligteständigeBezüge 4964 —

c) AnschlagderärarialischenDienstwohnungen di

1 2Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonalin Orten ohne
Statuten 75730092

3)Diienstalterszulagen für das Lehrpersonalan denVolksschulender
Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabederzumBudget D.

*= der XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse 508 26101
üü8ur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus 1.

sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne 1
1 Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom «

Ei 28. Juli 1902:
E a) im allgemeinen 17000—
— b) an Stelle des zumitschn abungeneiiberufenenLehr.

personals 1000—
1

Google
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. Festgesetzter
Kap. 8 Vortrag Betrag
— — — — — 1.
III| 1 9Besondere Remunerationenund Unterstützungenfür das aktiveLehr=

personal: .
a) Unterstützungenfür das aktiveLehrpersonal . 3000—
b) Aufwendungenzur Honorierung der während des Sterbe=
und SterbenachmonatsaufgestelltenSchulverwesermit Aus=
nahmejenerin unmittelbarenStädten 1 500—

P) Unterstützungenfür dürftigeSchuldienstexspektantenwährend
der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht:
aa) aus Staatsfonds .. ... 1000-
bb)ausKreissouds-..—......... 1 000—

d) BesondereZulagenfür:
aa) Lehrer in Gemeindendes Donaumooses
bb) denLehrer in der GemeindeBalderschwang 1
cc) denSchulverweserin Birgsau.
dch die Hilfslehrerin in Röhrmoos
eee)die Schulverweserinin Kornan

AllgemeineBeiträge an Schulkassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
und mehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan
denVolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagengemä
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzee . 8958995

b) WeitereBeiträge an die Shrserk dieser Gemeinden — —
c) Zuschüssean die Schulkassender übrigenGemeindenmit I
Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonalan den Volksschulendieser Gemeindenaus
taats=und Kreisfonds .. 1068360

(d,) WeitereBeiträge an dieSchulkassendieserGemeinden 9 80932
e) SonstigeZuschüssean Schulkassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars — —
4) aus Kreisfonds 1095572
7) aus der neuenKreisschuldotationbehufsunterstützung
der mit SchullastenüberbürdetenGemeinden – —

Beiträge zur Realexigenzder Schulenund zuSchulhausneußautent
a) Realexigenzbeiträge
b) zum Unterhaltevon Sbulhiufer.

] 6 300—

S

—

D) zu Schulhausneubauten ....... 46300
8StandigeBauausgaben.............. — —
9Prüfungs-und Aufsichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahme der
ordentlichenund außerordentlichenSchulvisitationen 16770—
dann für Formularpapiere und sonstigeRegiebedürfnisse 300—

b) für dieKreisschulinspektoren
aa) Gehalte .......... 8880
bb)Gehaltszulagen............ 1380-—
cc)DiätenundReisekosten.........· 4000—

154“
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J Festgesetzter
Kap. 8 Vortrag Betrag

—

II c) für Verweservon Inspektionsbezirken . 720—
d) für SchulvisitationendurchdenKreisschulreferenten. 1000-
e)PensiondesKreisschulinspektorgHeißinAugsburg... 3552—
f) PensiondesKreisschulinspektors,WeisschulratesBrizelmayr
in Augsburg . 4644—

10 Pensionenund Alimentationen.
a) Zur Unterstützungdienstunfähigerälterer Schullehrer, die
bereits vor dem Entstehen der gesetzlichenKreisvereine
quiesziertwaren:
aa) aus Zentralfonds 540—
bb) aus Kreisfonds .. 180-

b) zurUnterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähige

Lehrpersonen:
a) aus Zentralfonds 14031982
6) aus Kreisfonds:
1. für die bis 1879 pensioniertenSchullehrer 270—
2. für das seit 1880 quieszierteSchullehrer=
personal 102021|82

3. zurGewährungeinerbesonderenZulage von
je 50 ∆ für die vor dem1. Januar 1891
in denRuhestandgetretenenLehrer, welche

% eineDienstzeitvon 30 Jahren und darüber
% zurückgelegthaben . 500—

4. Zur Gewährung einerbesonderenZulage
# von 10%⅝der Pension für die vor dem

1.Januar 1896inRuhestandgetretenenLehrer 220460
ê½ 5. zur Gewährungvon Pensionszuschüssenfür

dasvom1.Januar 1896bis 1.Januar 1904
« pensionierteLehrpersonal . 1 000—

bb) zur Belassung eines Drittels der zuletztbezo enen
Dienstalterszulagenim PensionsfalleausVenengenn 40 842 —

c) zur Unterstützungder vor dem1. Januar 1896 pen=
sioniertenLehrpersonenund zur GewährungvonZu=
schüssenan die Pensions=undRelikten=Unterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensonsein=
richtungennichtteilnehmendeLehrpersonal 5 600—

) Unterstützungsbeiträgefür Schullehrerrelikten
aa) aus Zentralfonds:

#a)je 240 .á4oder300 .4 für die Witwen,
je 130 4 oder 150 .4 für die Doppelwaisen
und je 100 X für die einfachenWaisen 109290 —

Google
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Festgesetzter
Kap.. Vortrag Betrag

M E

III 110 6) zur Unterstützungder vor dem 1. Januar 1896
zugegangenenLehrerreliktenundzurGewährungvon
Zuschüssenan diePensions=undRelikten=Unterstüt=

- zungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPen=
sionseinrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal 5900—

7) für dürftige, demüntersthsungsalterentwachsene
Lehrerwaisen . 2 000

bb) aus Kreisfonds:
) Zuschußan den Kreisverein zur Unterstützungder Hinter=

liebenenderVolksschullehrerdesNegierungsbezursSchwäben
. undNeuburg.. 22 050—

e) Zuschußan das baherischeLehrerwaisenstift. 515—
s) AußerordentlicheUnterstützungenfür dlenstunfähigeSchu=
lehrer aus Kreissfonds= 1 800—

g) Außerordentlicheunterstützungenfi Schullehrerreliktenaus
Kreisfonds 7000—

h) UnterhaltsbeiträgeausKreisfondsanAngehörigevonLehrern,
welchewegenUnverbesserlichkeitentlassenwerdenmußtenund .
keinenAnspruchandenKreisvereinmehrhaben.. 3300—

i) zur UnterstützungminderjährigerschwäbischerLehrerwaisen,
derenVäter nicht dem bayerischenLehrervereinangehörten 300—

11| Unterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeundSchuspraktikanten:
a) für dürftigemännlicheSchulamtszöglinge . 12000—
b) für Schulpräparandinnen 5000—

12|ÜbrigeAusgaben:
a) zur Förderungder Fortbildungder Schullehrer 12460—
b) zurUnterstützungvonSchuldienstexspektantenbehufsmethodischer
Ausbildungund zur Honorierungihrer Lehrer 4500—

UOzur Unterstützungdürftiger undwürdiger —— ·
tanten,die länger als ein Jahr in Praxis stehen 1 500—

d) Stipendienzur Erlernung desHandfertigkeitsunterrichs 500—
13] Reservefondsfür die Volksschulen 5000—

E—. z 1 2 027908/78

2 Progymnasien und Lateinschulen.
1|/Exigenzzuschüsse:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatskrarsfür das
Gymnasiumin Günzburg . 197618

b) aus Kreisfonds: 1
1. für das Gymnasiumin Günzburg 14910—
2. „ „ Progymnasium in Donauwörth 17 627—
* " „ Kaufbeuren 1207250
4. „ „ „ „ Memmingen 1826683
5. „ „ („ „ Nördlingen. 14228—
6. „ „ „ „ Ottingen 16319.—
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»s. Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

— — 4 —

III 1 7. für die Lateinschulein Lindau 9694—
8. „ » ..Wallerstein 124—

2| Prüfungskosten ...... .. .-. 400--
Suninie§2 10561701

Taubstummenanstalten.
1 Dotationsbeiträge:

a) für dasTaubitummeninntnri in Augsburgund zwar:
aa) ordentlicherDotationsbeitrag ... 1849359
bb) für außerordentlicheBedürfnisse 2275—

b) für das Taubstummeninstitutin Dillingen:
aa) ordentlicherDotationsbeitrag 1000—
bb) für außerordentlicheBedülrfrisse .. 3 000—

) Aversum des Spezialarztes für dieTaubstummenanstalten
in Augsburgund Dillingen 1000—

d) Pension des früheren Direktors dersrstbsiunmenanfal
in Augsburg SebastianKoch 2750—

2 Freiplätzefür Zöglinge:
(a)für 25 Knabenà 260.A im TaubstummeninstitutinAugsburg 6 500—
b) für 28 Mädchenà 250 .4 im Taubstummeninstitutin
Dillingen 7000—
c) für 6Mnche à 250 4 in der Taubstummenversorgungs=
anstalt zu Dillingen 1 500 —

d) für ein protestantischesMädchenim Zentral=Taubstummen=
Institut in München, event. für Freiplätze im Taubstummen=
Institut zu Dillingen oder für UnterbringungvonKindern
in protestantischenRettungshäusern . 390—

Summe 5 3 43 908,59

Blindeninstitute.
1 a) Dotationsbeitragfür die Blindenanstaltin Augsburg 5.000—

b) Beitrag zurPensionskassefür dasLehrpersonaldieserAnstalt 1000—
2| Freiplätzefür Zöglinge:

a) imZenhrh-BändeninstiutMünchen — —
b) in der BlindenanstaltAugsburg . 3 600—

Summe § 4 9600 —

Anstalten für krüppelhafte Kinder.
1| Dotationsbeiträge — —
2|Freiplätze in der Zentralanstalt für Erziehung und Bildung krüppel=

hafterKinder in München:
Für 9 Freiplätze à 360 MA ..... 3240 —

Summe § 5 3240—

Google
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- .- Festgesetzter
Kap. 88 Vortrag Betrag

l »,,-H
1116 Unterrichtg und Erziehungsaustalten speziell für? die

weibliche Jugend.
1 a) Beitrag zur Unterhaltungder Präparandinnenanstaltbeim

Ludwigs=Lehrerinnenseminarin Memmingen . 1500-
b)AußerordentlicherZuschußfürdieselbe.. 100-

LZuschußandieKochundHaushaltungsschulein Augsburg . 300-
ZsZuschußandie Frauenarbeitsschulefür Schwaben!undNeuburg in

Augsburg .. 1600—
Summe § h 3500——

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanftalten,
1 Beitrag an die Musikschulein Augsburg 500
2| Beitrag an die PfarrwaisenanstaltinWindsbach .sFx““ 500—

Summe 8§97 1 000—

8 reisstipendien für Studierende an Universitäten und
Gymnasien . — —

Summa z ẽ — —
9 Übrige Ausgaben.
1/ Zur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 1000—
2|Für den historischenVerein von Schwabenund Neuburg 1000—
3/ Beitrag an denNaturwissenschaftlichenVerein vonSchwaben?und

Neuburg . . 515—
4/ Beitrag zumUnterhalte der Kreisbiliothet. .. 2000——
5| Beitrag an das GermanischeMuseum in Nürnberg 250 —
6/ Zuschußan denPensionsvereinstaatlichgeprüfterLehrerinnen in

Bayern . 200—
Iuschuß an das Bayer.Gewerbemuseumin Nürnberg . 150-
SZuschiißandenVereinfürwirtschaftlicheFrauenfchulen auf dem

Landein Münchenzu denKostenfürWanderkochkursein Schwaben 100—
9| Zuschußan das deutscheMuseum vonMeisterwerkender Natur=

wissenschaftund Technikin München 1000—
Si#n#e z / 6215—

10 Gewerblicher Unterricht.
1| Realschulenund zwar:

a) Kreisoberrealschulein Augsburg 95 92250
b) übrigeRealschulen:

in Kaufbeuren 27 162850
"o in Kempten 38 540—
3. in Lindau 22 430—
4. in Memmingen 24 143/67
5. in Neuburga. D. 22262—
6. in Neu=Ulm. 20285—
7. in Nördlingen 25 85248

Google
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tgesetzter
Kap. s3 Vortrag etrag

4 —J

III 10|2/ AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen:
a) Zuschußzur FörderunggewerblicherFortbildungsschulen 44000—
b) Zuschußzur städtischenBaugewerkschulein Augsburg 10785—

1 0) Zuschußzur städtischenHandwerkerfachschulein Augsburg 13097—
d) Zuschußzur städtischenWebschulein Augsburg 2 125—
e) Lehrgeldbeiträgefür armeKnaben im Donaumoose 1200—

Summe 8 1# 347 805|15

11 Landwirtschaftlicher Unterricht.
11Zuschußzur landwirtschaftlichenWinterschulein Immenstadt 3000—
2| Zuschußzu denlandwirtschaftlichenWinterschulenin Lauingenund

Neuburga. D. 3000
31 Zur Aufstellungvon 3Assistentenan denlandwirtschaftlichenWinter=

schulenKaufbeuren, Lauingen undNeuburg a. D. . 2000
4ZuschnßzurOdst-iindWeindauschuleiuSchonaudei Lindau.. 1500-
5StipendienfürkreisangehorigeBauernsohne,welchelandwirtschaftliche

Winterschulenund Ackerbauschulenbesuchen . 5000
Summe F II 14 500

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt=
schaftlichen Unterricht.

und der gewerblichenFortbildungsschulen
Pensionenund Alimentationenfür dienstunfähigeLehrer an Neal=
und Landwirtschaftsschulenund derenRelikten, dann für Studien=
lehreran unvollständigenLateinschulenundfür Reliktenvonsolchen:

Zuschußan die Kreispensions=und Unterstützungskassefür dieselben
Stipendienfür Studierende,Schüler und Eleven:

a) der TechnischenHochschuleinMünchenunddesK. Technikums
in Nürnberg

b) desK.RealgymnasiumsundderKreisoberrealschulei in Augs=
burg, ferner der Realschulenund der gewerblichenTages=
fortbildungsschulen

P) derAkademiefürLandwirsschaftundBrauereiinWeihensiephan
d) der TierärztlichenHochschulein München
e) Förderung der Obstbaumzucht,speziell Gewährungvon
StipendienzumBesucheder K. Gartenbauschulein Weihen=
stephan,insbesondereder dortselbststattfindendenObstbau⸗
und Baumwärterkurse .

k)fürBesucherder Molkereischiilein Weihenstephan ..
8) für Besucherder Obst=und Weinbauschulein Schönau .

1200

20000

3500

500
500
1200

Summe § 12 #37200
SummeKap. 111-

Google
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·... « Festgesetzter
Kap.8 Vortrag Betrag

x——.

IV Auf Industrieund Kultur.
Auf Industrie.

1/8Zuschußan die allgemeineHandelslehranstaltinAugsburg:
a) für Schulgeldbefreiungen. . 1000-
b) zumBetriebe 2000—

2 a) Beitrag an dieHandeis⸗ und Gewerbekammer 3 000
b) Zur BestreitungderKostenderHandwerkskammerfürScͤwaben
und Neuburgfür das Jahr 19008 . 15000—

3Beitragfilr8wecke derWittelsbacherLandesstiftung .. 3000—
4 Stipendienan tüchtigeund unbemittelteHandwerkerdesMegierungs=

bezirkeszum Besuchevon Meisterkursen 500—
5|Beitrag zurFörderungdesArbeitsnachweisesinSchwabenundNeuburg 1600—

Ausgaben für Kulturzwecke.
1|Für Beseitigung unhaltbarer Ansiedelungenim Donaumooe 2000—
2 Beiträge an die landwirtschaftlichenVereine: -

a) Beitrag zur Exigenzdes landwirtschaftlichenKreisausschusses 27000—
b) Zuschußzur Prämiierung von Privatbeschälernim Kreise 3000—
Pc)ZuschußzudemAufwandefür diebeidenObstbauwanderlehrer 6000—
d) Beitrag an die Allgäuer Herdebuchgesellschaft. 2000—
e) Zuschußan denZuchtverbandfür das schwäbischeFleckvieh 2 000—
4) Beitrag an denmilchwirtschaftlichenVerein im Allgin. 4000—
g) Fakultativer Beitrag an die Verbände der Darlehenskassen=
Vereine Raiffeisen'scher Organisation zur Bestreitung der
Kostender Verbandsleitungund Rechnungsrevisio 1200|—

h) AblösungdinglicherVerpflichtungenzur Zuchtstierhaltung 1650—
3] Beitrag an denFischereivereinvon Schwabenund Neuburg. 2000—
4/Kosten des kulturtechnischenDienstes:

I. Innerer Dienst.
a) für denK.LreistulturingenieurHausbofer:

Gehalt. . 4260 44
Gehaltszulage . 6090 „
Diäten undReisekosten. 2000»
Regieaversum 100 7050|—

b) für einenFultmingenterafifenten
Gehalt 1500 A
Gehaltszulage 210 „
Diäten undReisekoste . ..«.1100»

Regieaversum.. ... 60» 2 870—
J%für denBauführer vorttelne Anton:

Gehalt 2040 4
Gehaltszulage . 210 „
Diäten undReisekosten. ...1000» «
Regieaversum... .....560» 3310—

Z DD00fürKulturingenieurpraktikanten 2 400|—

Google
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Festgesetzter
Kap. 8 Vortrag Betrag

1v 214 II. Außerer Dienst.
1. Bezirk Donauwörth— bisher Bezirk A.

a) für den K. VezirtehilturingenieurN.:

Tit.

Gehalt 2280-4
Gehaltszulage ... ...315»
Diäten undReisekosten 1400 „
Regieaversum 80 „ 1
Aversum für Beheizing Beleuchtung und
Reinigung 300 4175—

68)für denBauführer extra stat.4.Dnrwen Alois:
Gehalt 1500.4#
Gehaltszulage 2s10 „
Diäten undReisekosten 10 00 „
Regieavern 60 2770—

2. Bezirk Günzburg—bisher Bezirk D.
a) für denK. BezirkskulturingenieurEdelmann:

Gehaltt. 3000.4
Gehaltszulage 315
Diäten undReisekosten 1400 „
Regieaversum 80 „ 1
Aversum für Beheizing Beleuchtun und
Reinigung 300 . 4 895—

8) für denBauführer 2
Gehalt 13387.4 50
Gehaltszulage 210 „ —„ I
Diäten undReisekosten 109000 „— „
Regieavern 60 „„ — , 2 85750

3. Bezirk Kaufbeuren— bisher Bezirk C.
1 Wa)für denK. BezirkskulturingenieurBauer:

Gehalt.. 2640-—1
Gehaltszulage 315 „
Diüten undReisekosten 124200 „
Regieaveriu . 80»

I Aversumfür Bureaumiete,Beheizung,Be=
I leuchtungundReinigung.....400.. 4 635 —
« 8) für denBauführer Kerber:

Gehallt. 13500·4
Gehaltszulage 210 „ D

*ê½ Diäten undReisekosten 1000 „ #
" Regieaversum.... 60 „ 2770 —
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IV4 4. Bezirk Kempten— bisher Bezirk B.

a) für denK.BezirtstulturingenieurEisenmeier:
Gehalt 2640 M
Gehaltszulage 315 „
Düten undReisekosten 1400 „
Regieaversum 80 „
AversumfürBureaumiete, Beheizung. Be=
leuchtungund Reinigung . 400 „ 4635—

6)0für denBauführer Krenn:
Gehalt 2220-4
Gehaltszulage 210 „
Diäten undReisekosten . 109000 „
Regieaversum. ... 60 „ 3 490 —

III. Kulturvorarbeiter.

a) Für3 statusmäßigemit einemJahresgehaltevon je 780.4
und einerGehaltszulagevon je 150 /∆ jährlich 2 790—

b) Für einenweiterenKulturvorarbeiter,welcherab15.April 1908
in denStatus einrückt 658|75

P) Für die übrigenVorarbeiterund fürGeschäftsaushilfesowie
für die Feldzulagender statusmäßigenVorarbeiter . 23500—

IV. Allgemeine Realexigenz.

(Bureaueinrichtung, Instrumente, Literalien, Steuerblatter, Druck=
und Buchbinderkosten,Portokosten) .. . . 2000-—

V. Reserve 2000—

VI. Kosten für Durchführung der Neuorganisation 1 800—

VII. Pensionen.

Pension für denK. II. KreiskulturingenieurKarl Bauer in Augsburg 3186—
5| Kreismolkereisachverständiger.

I. Ständige Ausgaben:
a) Personalbedarffff. 3755.4
b) Realbedarffff 500. 4255—

II. Einmalige Ausgaben:
Für Bureaueinrichtungen,Beschaffungder Apparate und Literalien 800|—

Summe Kap. IV 163797|25
155“
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l

v AufGesundheit. I
Remuneration praktischer Ärzte in armen Gegenden 830—
Zuschuß zur Universitäts=Frauenklinik in München

wegenBenützung derselben zumUnterrichte derhebammen⸗ I
schülerinnen aus Schwaben und Neuburg 1 300—
Unterstützung von Hebammen zum besuce der Repe.

titionskurse 500.
Beiträge an die Distriktsgemeinden zur Sustentation 1

von Distriktstierärzten 7800—
Unterstützungen zum befuche von Desinfettionstursen

für Desinfektoren 500—
Summe Dp. V. 10930%

VI Auf Wohltätigkeit. I

Kreisirrenanstalten: I
1 a) Für den Betrieb der Heilanstalt Kaufbeuren,einschließlich I

der Ergänzungsbauten und der Bauunterhaltung 63 000 —
b) für den Betrieb der PflegeanstaltIrsee, einschließlichder 1
Ergänzungsbautenund der Bauunterhaltung 27000.—

) für die landwirtschaftlicheKolonie für Gelsesfranteber. r
HeilanstaltKaufbeuren — —

2|Neubauten:
a) Zur teilweisenDeckungder Kostenfür die Vergrößerung
der Heilanstaltenbei Kaufbeuren,bezw.zur Verzinsungund
Tilgung der hiefür aufgenommenenKreisschuld. 25000—

b) Für VerzinsungundTilgungdesKreisanlehensvon284000 20 000.—
) Für Verzinsungeines neuenKreisanlehenszu 586000 4 15000—

Sonstige Kranken=Anstalten. #
1|Der Augenheilanstaltdes Dr. E. Mayr in Augsburg 2 500—
2 Der Dr. ReisingerschenAnstalt in Augsbung 515.—
3er orthopädischenAnstaltdesBayerischenFrauenvereinsinMürchen 300—
4Der Anstalt für männlicheUnheilbarein Shweinspoint: 3
I a) zur Sustentationdes Hausarztes 700—
1 b) für Freiplätze 1800—
I D) außerordentlicherZuschußzur DeckungderLeichenhausbau=
. undGrunderwerbungskosten— zweitevon6gleichendahres.

raten —. . 1000-
5 Der Anstalt für weiblicheUnheilbareiniLauingen:

a) für denBetrieb .. 2•000—
b) für 8 halbeFreipläze 1200—

I c)fürchuldentilgungund Verzinsung 1000-—-
6] Der Kinderheilanstaltin Augsburg 300/—
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EEEHIITIIIIIIIIIIIIIIIIIxI 300—
5— — — — — — — — — — — — — — — — — —
6— — — — — — — — — — — — — — — — —

7#eiträge an Anstalten für Blödsinnige:
1 a) für Freiplätzein der Kretinenanstaltin Ursberg 6250—

b) für Unterstützungder Kretinenanstalt in Ursberg als se 2400—
2Fur unterstützungder Blödenanstaltin Neuendettelsau 2400—

I 3 a) für die weiblicheKretinenanstaltin Deybachbei Lautrach 2000—
6 b) für 20 halbeFreiplätzein dieserAnstalt 2400—

I, Luschs zurSchuldentilgungausAnlaß derVerlegungdieser
Anstalt von Glött nachDeybachund zu derenErweiterung
bezw.zur Vermehrungder Freiplätze 3000—

S8usgaben für verwahrloste und verlassene Kinder.
1| An das Institut für verwahrlosteKnabenin Ottobeuren 8080
2|/ An das Institut für verwahrlosteMädchenin Wörishofen 6058—
3|Für Unterbringungvon Kindern protestantischerKonfessionin ,

Rettungghausern.. 600—
I4Für Unterbringungverwahrlosterund verlassenerMädchen aus dem

Donaumoosein Erziehungs=und Rettungsanstaleon 1000—

9 unterstützung gemeindlicher und distriktiver Armen=
pflegen.
Fakultative Unterstützungan gemeindlicheArmenpflegenzum

Unterhalte von Geisteskrankenin Kreisirrenanstalten 3000—
10 % — — ———

11 Sonstige Ausgaben für Wohltätigkeit.
1|Für die Suppenanstaltin Altenberg ... 350—
2|fFür dieKrippenanstalt in derWertachvorstadtAugsburg ... 300-

I3Für das Kinderasylin Gundelfingen 1000—
48ür außerordentlicheNotfälle, eventl.für Mehring desa Verndgens

desMaximilians=Hilsssonds .. 6500-
15DemVereinfürAreiterkolonienin Bayern .. 1200-
6 a) dem Verein zur Errichtung einer sHerbergezur beinat=

in Augsburg 500—
b) ebendemselbenfür seinLehrlingsheim .. .... 150—

Dem kathol.St. Johannis=ZweigvereininAugsburg .... 200—
8|Dem Verein „kathol.Lehrlingsheim“in Augsbug 150—

9Dem Verein der Freundinnen junger Mädchen in München 200 —
10 Dem Bayer. Frauenvereinzur Förderung derLandkrankenpflege

durch den Frauenverein vom roten Kreuz im Kreise Schwaben
und Neuburg .... 2500—

11 Der Wohltätigkeitsanfoltdes Dr.Kohnle inPfronten .... 500—
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VI111/12/ Bethausder Wertachvorstadtin Augsburgfür Linderpflege 300
13] SchutzengelhausMöhren 200 —
14%Der Kinderbewahr=undKrippenanstalt in Pfersee . 300
151Dem MarianischenMädchenschutzvereinfürBayern — Zweigverein

Augsburg 200—
16 DemVerei= füröffentlicheSpeiseanstaltenin denWhertchrorsüte

Augsburg 200—
17Dem FrauenvereinfürGründung und ünterhelnungeinesuc

nerinnenheimsin Augsburg k 1 000—
18) Dem Waisenhaus Lohhof 200 —
19 Der ZwangserziehungsanstaltRummelsberg. 100—
20)Dem Volkserziehungs=VereinAugsbunrg 100—

12 ZuschußanDistriktsgemeindenzurUnterstützungdermit Armenlasten
überbürdetenGemeindennachderK. Deklarationvom10.Mai 1902 34 725—

13 Ersatzleistungan unmittelbareGemeindenfür dieUnterbringungvon
Geisteskrankenund Blöden in Irren= und Blödenanstalten.nach
der K. Deklarationvom 10. Mai 1902 9 500—

Sumi Seh V 259 178—

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserbau.

1/1 Beiträge zu denDistriktsstraßen 120000l
2|)Beiträge zu denGemeindewegen 25000—
3 AußerordentlicherZuschußandieGemeindenMayerhöfenunddGrunen-

bachzum Brückenbauüber den Argentobel . 10000—
2 Für den Uferschutz an öffentlichen Flüssen . 88000—
3 Für Instandhaltung und Korrektionen der sonstigen

Flüsse und Bäche:
1 Beitrag für SicherungsbautenundWaldkulturenzur Verhütungjäher

Überschwemmungen,dritteRate des auf dieJahre 1906mit 1913
verteiltenAufwandesmit 115200 KH. 14600—

2| BeitragzurFortsetzungderKorrektionderoberenIller —— 7. Rate— 25 000—
3|Beitrag für dieWiederinstandsetzungs=Ergänzungs=undVerstärkungs=

3 bautenam Hirschbach,GemeindeHindelang,K. Bez.=AmtsSont=
j hofen— Einzige Rate 2 875.—
4 Beitrag zur VerbauungderWertacherStarglach, dritte von acht
I. gleichenRaten des auf die Jahre 1906 mit 1913 verteilten
5 Aufwandesvon25000 .4 3 125
5Beitrag zur Herstellungvon ferschutzbautenamHalblechin den

* GemeindenBuching und Trauchgau,K. BezirksamtsFüssen,—
zweiteRate des auf die Jahre 1907 mit 1910 verteiltenAuf= "
wandesvon 154004. ..... 3850zs

eitrag zur Korrektion der Achbei Immenstadt, K. Bez.=Amts s
Sonthofen,erstevon drei Raten desaufdieJahre 11908mit 1910 ;
verteiltenKreisaufwandeszu110004 . "
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VII 7| Beitrag für dieVerbauungdesWald=undHornbachesin Görisried,
K. Bez=AmtsOberdorf.— Erste von 4 gleichenRaten. 3000—

Beiträge an die Distrikte zur Ablöhnung von Dammwarten 1 14250
1)FakultativeBeiträge an Distrikte und Gemeindenzu den Kosten

für HerstellungvonHockwasserämmenund Uferschutzbauten 2000—
2 An dieStadtgemeinde Neu=UlmZuschußzumNeubaueinerDonau=

brücke— Erste von 4 gleichenRaten. 3000—
Summe Kap. VII 305“24250

VIII ÜübrigeKreisausgaben.
Zur Förderung des Feuerlöschwesen 6200—
Beiträge 9emäß 8 32 des Baununfailverjiwerunas-
gesetzes . 1192209

Summe Kap VIII 18 122s09

IX AllgemeinerReservefonds ......... 3162408
Summe Kap. IX für sich
Summe der Kreisausgaben 3392 388/45

II. Abschnitt.

Kreis.-Einnahmen.
I ZuschüsseausderStaatskasse.

A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und
Bildung.

Lateinschulen.
1)Die auf speziellenRechtstitelnundBewilligungenberuhendenIun=

dationsbeiträüge . 197618
2 Aus derKreisschuldotation -. — —

Summe § I 197618
Gewerbliche technische Schulen.

Staatszuschußzu denAusgaben nr die K. Kreisoberrealschule
Augsburg 16294—

Summe z ale =sich
Volksschulen.

1 Auf speziellenRechtstitelnundVewilligungenberuhendeFundatious=
beiträge. .. 5503|92

2 Leistungenfür ständigePBauausgaben.. . — —
3 a) SeitherigebudgetmäßigeKreisschuldotation... 6908226

b) NeueKreisschuldotationbehufsUnterstüzungdeder mitSthu=
lastenüberbürdetenGemeinden. - 23 600—

W.
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3 4Zuschüse an die Kreisfonds gemäßArt. 16 Abs. 2 Ziff. 2 und

Abs. 3 desSchulbedarfgesetzesvom 28.Juli 1902, die bisherigen
Beiträge zur ErgänzungundAufbesserungdesLehrereinkommens,
danndie Zulagen an alle Schulverweser,weltlichenLehrerinnen
undSchulgehilfen aus Staatsfonds und zwar für Gemeinden
mit wenigerals 10000 Einwohnen 234522·94

5|8Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulen dieser Gemeinden seither aus Staatsfonds zeeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs.1 des
Schulbedarfgesetzes 89 589°95

6|FinanzgesetzlicherZuschuß zurDurchführung desSchulbedarsgesetzes
vom 28. Juli 1902 (Art. 16 Abs. 2 iffer 4 des angeführten «
Gesetzes) 250000—

7|Dienstalterszulagenfür das Leyrpersonal.an denVolksschulender
Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabe der zum
Budget der XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse 508261.01

18Zur UnterstützungdienstunfähigerältererSchullehrer,die bereitsvor
demEntstehender gesetzlichenKreisvereinequiesziertwordensind 540—

9 a) Zuschußan die Kreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr=
personen 140319/82

b) zurBelassung einesDrittels der zuletzt bezogenenDienst=
alterszulagenim Pensionsfalle 40 842—

ID)zurUnterstützungder vor dem1.Jamar 1896°pensionierten
Lehrpersonenund zur Gewährung von Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das

" an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal. ....... 5600——

I10Unterstützungsdeitragefür Schullehrerrelitten
I a)1e240.-Øoder300dcfürdieWitweiyIZOJLoder
E 150«fürdieDoppelwaisenund 100 für die einfachen
U Waisen 109 290—
" 1 b) zurUnterstützungdervordem I. Januar 1896 zugegangenen
5. Lehrerreliktenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
II Pensions=undReliktenunterstützungs=Zuschußkassefür das an

gemeindlichenPensionseinrichtungennichtteilnehmendeLehr=
«« personal.. 5900—
! 1 ) für dürftige, demunterstützungsalier entwachseneLehrer

waisen . 2000——
ElIZurAnordniing außerordentlicherSchulvisitatioiicii . 1 715—
12KZur Unterstützungdürftiger Schuldienstexspektantenhrend der
I Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 1000

Summe F z 1 487 766 90
Summe Kap. 1 A
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1 B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1 Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 2572 —
21 Zu denAusgabendes kulturtechnischenDienstes 21 700—

1. 3 Zu denAusgaben für Aufstelung!eines* raiimollerilSacheerst -
II digen 1500;
II SummeKap 1153180908

II Fundations=undDotationsbeiträgeder Gemeinden. — —

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen.
1|Rente aus Kreisfonds für Förderung landwirtschaftlicherInteressenrc. 3 150—
2| Renteaus demMaximilianshilfsfondsbehufsVerleihungvonUnter= ·

stützungenin außerordentlichenNotfällen 6 500
Summe Kap III 9650—

IV Kreisumlagezu 33½Prozent
von derSteuerprinzipalsummevon 5 063 711.4 23J nachAbzug
von 2 Prozent für RückständeundNachlässeim Nettobetragevos 1 662 41639

Summe Kap. V für sich!

V. Aktivresteder KreisfondsfrühererJahre 18851298
Summe#e# Wfür 2

Summe der Kreis=Emnahmen: 3392 388|45

I
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ich-undücrarduungg-gülaII
für das

KönigreichBayern.

Nr. 62.
München, den 21. September 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 12. September 1908, die Hausgeistlichenbei den Gerichtsgefängnissenbetreffend.—

Bekanntmachung vom 12. September 1908, die Errichtung eines gemeinsamen Handelsbureaus für die
staatlichenBerg=,Hütten=und Salzwerke betreffend.— Hofdienst=Nachrichten.— Auszug aus der Adels=
Matrikel des Königreiches.

— — —

Nr. 35457.

Bekanntmachung, die Hausgeistlichenbei denGerichtsgefängnissenbetreffend.

f#.Staatsministeriumder Justiz, K. Staatsministeriumdes Innern für Rirchen-und
Schulangelegenheiten.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habendurchAllerhöchsteEntschließungvom 6. September1908 allergnädigst
zu genehmigengeruht,daßdieBestimmungenderAllerhöchstenVerordnungvom26. Juni 1894,
die Dienstverhältnisseder nichtpragmatischenStaatsbeamtenundStaatsbedienstetenbetreffend,
auf die Hausgeistlichenbei den GerichtsgefängnissenAnwendung finden, daß dieseBeamten
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in die Klasse1IdesGehaltsregulativsfür die nichtpragmatischenStaatsbeamtenundStaats=
bedienstetenim Geschäftskreisedes StaatsministeriumsderJustiz eingereihtwerdenunddaß
sie denRang der Hausgeistlichenbei denStrafanstalten ehhalten. «

München, den 12. September 1908.

J. V.
StaatsratDr. v. Henle.

3J. V.
Staatsrat v. Schätz.

Nr. 23988.

Bekanntmachung, bieErrrrichtungeinesgemeinsamenHandelsbureausfür die staatlichen
Berg=,Hütren=und Salzwerkebetreffend.

fl. Staatsministeriumder Finanzen.

Im MNamenSeiner Mazjestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenmit AllerhöchsterEntschließungvom 8. September1908 zu bestimmen
geruht,daß bei der K. Generalbergwerks=und Salinenadministrationin Münchenunter
Vereinigungder Salinenhauptbuchhaltungund desHandelsbureausder Berg=und Hütten=
werkeein einheitlichesHandelsbureauzur Besorgungder Handelsgeschäfteder staatlichen
Berg=,Hütten=und Salzwerkemit der Bezeichnung„Handelsbureau der K. B. Berg=
werksverwaltung“ errichtetwerde.

München,den 12. September1908.

J. V.
Staatsrat v. Pausch.

Hofdienst=Nachrichten.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
mit AllerhöchstemSignate vom 6. Sep=

tember1908 die erledigteHofpriesterstellein
Fürstenfeldmit demTitel einesHofkaplans

AugustAumiller in Unteralting zu ver=
leihen,
unterm13.September1908denK.Kammer=

junkerundHauptmannim GeneralstabJosef

Google

von Tannstein genanntFleischmam
auf sein alleruntertänigstesAnsuchenzum
K. Kämmererzu ernennen.

Auszug aus der Adels-Matrikel
des Königreiches.

Der Adels=Matrikel wurde einverleibt:

am 10. September1908 der K. General=
major z. D. Richard Ritter von Hoff=
mann in Münchenfür seinePersonals
Ritter des Verdienstordensder Bayerischen
KronebeiderRitter=KlasseLit. H, Fol. 102,
Akt Nr. 21703.



GesetzzundVerorhunugs-hint
für das

Königreich Bayern.

Nr. 63.
München, den 26. September 1908.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 25. September1908, die Einfuhr von Rindern und Ziegen aus der Schweiz betreffend.

Nr. 25044.

Bekanntmachung, die Einfuhr von Rindern und Ziegenaus der Schweizbetreffend.

Kl. Staatsministeriumdes Innern.

Im Hinblickauf denStand der Maul= und Klauenseuchein der Schweizwird auf
Grund des § 7 des Reichsgesetzesvom 23. Juni 1880/1. Mai 1894, die Abwehrund
Unterdrückungvon Viehseuchenbetreffend,folgendesverfügt:

Die Einfuhr undDurchfuhrvonRindern undZiegenaus denschweizerischenKantonen
Appenzell, Genf, Glarus, Graubünden, Luzern, Schwyz, St. Gallen,
Tessin, Thurgau, Unterwalden, Uri, Waadt, Wallis, Zürich und Zug nach
und durchBayern ist bis auf weiteresverboten.

Die Einfuhr und DurchfuhrvonRindern undZiegenaus den schweizerischenKantonen
Aargau, Basel, Bern, Freiburg, Neuenburg, Schaffhausen und Solothurn
nachund durchBayern ist unter folgendenBedingungengestattet:

1. Die BeförderungdurchKantone, aus denendie Einfuhr und Durchfuhr von
Rindern und Ziegennachund durchBayern verbotenist oder in den letzten30 Tagen
verbotenwar, darf nur auf der EisenbahnohneAusladung, Umladungund Zuladung
erfolgen.
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2. Die Einfuhr und Durchfuhr über die schweizerisch=bayerischeGrenze ist nur über
die GrenzeintrittsstellenLindau=Hauptzollamtund Lindau=Rangierbahnhofund nur an
Wochentagenwährendder Tagesstundenzulässig.

3. Wer Rinder oderZiegen aus der Schweiz überdie schweizerisch=bayerischeGrenze
einführenoderdurchführenwill, hat Tag undStunde derAnkunft derTiere an derGrenz=
eintrittsstelledemGrenztierarztin Lindau i. B. mindestens24 Stunden vorheranzumelden.

4. Bei der Einfuhr undDurchfuhr ist ein in deutscherSprache ausgestellterViehpaß
beizubringenund demGrenztierarztvorzulegen.Der Viehpaßmuß folgendeBescheinigungen
enthalten:

A. Das Ursprungszeugnis.
Das Ursprungszeugnisist von der Ortsbehördeodervon demViehinspektorder Her=

kunftsgemeindeauszustellenund hat über folgendePunkteAufschlußzu geben:
Herkunftskantonund Herkunftsort(letzterdauernder Standort) des Tieres; Name

und Wohnortdes Tierbesitzers(d. i. der Besitzeram Herkunftsort);
Tiergattung und Geschlecht;Beschreibung des Tieres nach Alter, Rasse (Schlag),

Farbe, Abzeichenund besonderenMerkmalen (Brandzeichen,Ohrmarken und dergleichen)
Bestimmungsort.

Außerdemmuß das Ursprungszeugnisdie Bestätigungenthalten,daß
a) das Tier in den letzten30 Tagen vor der Absendung nicht in einem Kanton
gestandenhat, aus demdie Einfuhr von Rindern und ZiegennachBayern ver=
boten ist oder in den letzten30 Tagen verbotenwar und

b) am Herkunftsortund in denNachbargemeindeninnerhalbder letzten30 Tage
vor der Absendung eine auf Rinder oder Ziegen übertragbare Seuche nicht
geherrschthat.

B. Die Gesundheitsbescheinigung.
Auf demUrsprungszeugnisist durcheinenbeamtetenTierarzt zu bescheinigen,daß er

das Tier frühestens24 Stunden vor der Absendunguntersuchtund frei von Seuchenund
seuchenverdächtigenErscheinungenbefundenhat.

C. Die Desinfektionsbescheinigung.
Sie ist von der Eisenbahnbehördedes Verladeortesauszustellenund hat dahin zu

lauten, daß das Tier in einemunmittelbarvor der Beladungmit Tieren ordnungsmäßig
desinfiziertenEisenbahnwagenverladenwordenist.

SämtlicheBescheinigungensind unterAngabevon Ort, Tag, Monat und Jahr der
Ausfertigunghandschriftlichzu unterzeichnenund mit demDienststempelzu versehenoder
in Ermangelungeinessolchenamtlichzu beglaubigen.
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Für Rinder, mit Ausnahme der Kälber im Alter unter 3 Monaten, sind Einzel=
pässeauszustellen,für Kälber im Alter unter 3 Monaten und für ZiegensindGesamt==
pässezulässig. Jedochmüssendie Tiere in denGesamtpässennichtnur nachderStückzahl,
sondernauch nachGattung, Geschlecht,Rasse(Schlag)und Farbe so gekennzeichnetsein,
daß die Feststellungder Identität gesichertist.

SämtlicheBescheinigungenhabennur 6 Tage Giltigkeit, denTag der Ausstellung
mit eingerechnet. .

5. An der Eintrittsstelle hat der Grenztierarzt die vorgeschriebenenViehpässeauf ihre
ordnungsmäßigeAusfertigungzu prüfen,die Identität derTiere festzustellenund die Tiere
auf das Freiseinvon Seuchenund seuchenverdächtigenErscheinungeneinzelnzu untersuchen.

Findet der Grenztierarztdie Viehpässein Ordnung, die Identität der Tiere gesichert
undihren Gesundheitszustandunverdächtig,so hat er demEinbringer zur Erwirkungder
zollamtlichenEintrittsbehandlungdieEinfuhrerlaubnisschriftlichzu erteilenund dieDistrikts=
polizeibehörde(Bezirksamt,Stadtmagistrat,Oberamt,Landratsamtusw.)desBestimmungs=
ortesauf Kostendes Einbringerssofort telegraphisch geeignetzu verständigen.

6. Tiere, die nicht mit einem vorschriftsmäßigenViehpaß versehensind, oder deren
Identität nichtgesichertist, fernerTiere, die bei der grenztierärztlichenUntersuchungmit
eineransteckendenKrankheitbehaftetodereinersolchenverdächtigbefundenwerden,endlich
Tiere, die mit krankenoder verdächtigenTieren zusammenbefördertoder sonst in Berührung
gekommensind,müssenvomGrenztierarztzurückgewiesenwerden. Den Grund der Zurück=
weisunghat der Grenztierarztauf demViehpaßzu vermerkenund außerdemdie bayerische
Zollbehördesofort geeignetzu verständigen.

7. Die Kosten der grenztierärztlichenUntersuchungsind von dem Einbringer zu tragen
(sieheBekanntmachungvom 7. Februar 1906 Nr. 2760 — Gesetz=und Verordnungsblatt
S. 42 —).

8. Nach erfolgtergrenztierärztlicherund zollamtlicherAbfertigungsind die Tiere un=
verzüglichauf dem kürzestenWege und ohneAufenthalt an denBestimmungsortzu ver=
bringen. Der Transport dorthin hat nachMöglichkeitauf der Eisenbahnzu erfolgen;
Umladungen und Zuladungen dürfen dabei nicht stattfinden.

9. Das Eintreffen derTiere am Bestimmungsort hat derEinbringer alsbald, spätestens
aberbinnen24 Stunden der Ortspolizeibehördeanzuzeigen.

10. Am Bestimmungsortsind die Tiere in gesondertenabgeschlossenenStallräumen
unterzubringenund dort einerzehntägigenpolizeilichenBeobachtungzu unterstellen.

Ist die Unterbringung der Tiere in gesondertenabgeschlossenenStallräumen nicht
möglich,so unterliegensämtlichein demGehöfteuntergebrachtenWiederkäuerund Schweine
gleichfallseinerzehntägigenpolizeilichenBeobachtung.Bei Transporten,die nicht für die
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Wirtschaftdes Einbringerssondernzur Versteigerung,VerlosungodersonstigenAbgabean
Dritte eingeführtwerden,hat als BestimmungsortderjenigeOrt zu gelten,an demder
Transport vor der Abgabeder Tiere erstmalsuntergebrachtwird.

11. Die unter BeobachtungstehendenTiere dürfen, abgesehenvon zwingendenNot=
fällen, aus den Beobachtungsräumennur nachvorgängigerEinholungder Erlaubnis der
Ortspolizeibehördezum Zweckesofortiger innerhalb der Gemeindeunter polizeilicherAussicht
zu vollziehenderSchlachtungentferntwerden.

12. Am letztenTage der Beobachtungsfristsind die Tiere amtstierärztlichzu unter=
suchen.Für rechtzeitigeBeiziehungdesAmtstierarzteshat derEinbringerSorge zu tragen.
Die Kostender UntersuchungfallendemEinbringerzur Last.

13. Ergibt die Untersuchungdas Freisein der Tiere von Maul= und Klauenseuche
und von seuchenverdächtigenErscheinungen,so gilt die Beobachtungals aufgehoben.

Wird dagegenbei der Untersuchungauchnur ein Tier als seuchekrankoderseuche=
verdächtigbefunden,so ist nach denallgemeinenseuchenpolizeilichenVorschrifteuzu verfahren.

14. Die Bestimmungenüber die polizeilicheBeobachtungfinden keineAnwendung auf
Tiere, die in öffentlicheSchlachthöfeeingeführtwerden. Jedochsind solcheTiere, wenn
ihre Abschlachtungnicht unmittelbar nach der Einbringung in den Schlachthoferfolgt, dort
in besonderenStallungen, getrenntvonanderennichtzur alsbaldigenSchlachtungbestimmten
Tieren unterzubringenund längstensinnerhalb4 Tagen abzuschlachten.

Zuwiderhandlungenunterliegender Strafbestimmungdes § 66 Ziff. 4 des Reichs=
viehseuchengesetzesund des § 328 des Strafgesetzbuchesfür das DeutscheReich.

Die Bekanntmachungtritt am 1. Oktober1908 in Kraft. Von demgleichenZeit=
punktean werdendie Bekanntmachungvom 17. Januar 1908 Nr. 1061 (Gesetz=und
VerordnungsblattS. 46) und alle sonstigenentgegenstehendenVerfügungenaufgehoben.

München,den25. September1908.

v. Grettreich.
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Nr. 24975.
Bekanntmachung,die Bekämpfungder Pferdeinfluenzabetreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 29. Juli 1908
(Reichs=GesetzblattS. 479) sowieauf § 1 derBundesrats=Instruktionvom27. Juni 1895
zurAusführungdesGesetzes,betreffenddieAbwehrundUnterdrückungvon Viehseuchen,vom

*§ (Reichs=Gesetzblatt1894 S. 409) wird folgendesbekanntgegebenund verfügt:

§ 1.

Bricht in einemPferdebestandeeineder als Influenza der PferdebezeichnetenKrank=
heiten (Brustseucheund Rotlaufseucheoder Pferdestaupe)aus oder zeigensich bei Pferden
Erscheinungen,die den Ausbruch einer dieserKrankheitenbefürchtenlassen,so hat derBesitzer
oder dessenVertreternichtnur sofortdie vorgeschriebeneAnzeigebei der Ortspolizeibehörde
zu erstatten,sondernauchschonvor der amtlichenSeuchenfeststellungdie PferdevonOrten
fernzuhalten,au denendie Gefahr der AnsteckungfremderPferdebesteht.
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8 2.
Der Ortspolizeibehördeliegt ob, sobaldsie durchdie Anzeigeoderauf anderemWege

von demAusbrucheder Pferdeinfluenza(§ 1) odervon demVerdachtederselbenKenntnis
erhält,so raschals möglich,wenntunlichtelephonischoder telegraphisch,an die Distrikts=
polizeibehördezu berichten.Diese hat sofortdenBezirkstierarztzur FeststellungdesTat=
bestandesbeizuziehen.

§ 3.

Ist in einemPferdebestandedie Jufluenza amtstierärztlichfestgestelltoderderVerdacht
derselbenfür begründeterklärt,sohatdieDistriktspolizeibehördedienachstehendvorgeschriebenen
Schutzmaßregelnanzuordnenund auf die Dauer der Gefahr wirksamdurchzuführen.

In eiligenFällen hat der Bezirkstierarztnach § 12 Abs.2 und3 des Viehseuchen=
gesetzeszu verfahren;auch ist er ermächtigt,bei größererVerbreitungder Pferdeinfluenza
in einer OrtschaftdurchzeitweiligeNachschauan Ort und Stelle von demStande der
SeucheEinsicht zu nehmenund denVollzug der getroffenenAnordnungenzu überwachen.

Die Bestimmungenin § 3 des Viehseuchengesetzes,dann in § 11 der K. Verordnung
vom 23. März 1881 (G. u. V. Bl. S. 129) und dieMinisterialentschließungvom9. Novem=
ber 1881 (M.A.Bl. S. 454) geltensinngemäßauchfür dieBekämpfungderPferdeinfluenza.

Außerdemwerdendie Befugnissenach§ 3 Abs. 1 des Viehseuchengesetzesin Bezug
auf die Bekämpfungder PferdeinfluenzadenVorständender Kliniken an der K. Tierärzt=
lichenHochschuleMünchen rücksichtlichder in den Kliniken aufgestelltenPferde mit der
Maßgabe übertragen,daß die genanntenVorständedenMagistrat der K. Haupt=und
ResidenzstadtMünchenvon demAuftreteneinesSeuchenverdachtsund von demAusbruce
der Seuchesofortzu benachrichtigenund von demVerlaufe sowievon demErlöschender
Seuchein Kenntnis zu setzenhaben. 4

· 8

Der Ausbruchder Pferdeinfluenzain einembis dahin seuchefreienGehöft ist vonder
Ortspolizeibehördesofortortsüblichbekanntzugebenund von derDistriktspolizeibehördezur
öffentlichenKenntnis zu bringen.

Außerdemhat die Distriktspolizeibehördeden erstenAusbruch der Pferdeinfluenzain
einer bis dahin seuchefreienOrtschaft sofort den Ortspolizeibehördenaller dem Seuchenorte
benachbartendeutschenGemeindenmitzuteilen. Die hiernachin Betrachtkommendenbayerischen
OrtspolizeibehördenhabenihrerseitsgleichfallsdenSeuchenausbruchortsüblichbekanntzumachen.

Ferner hat die Distriktspolizeibehördevon jedemerstenAusbruchder Pferdeinfluenza
in einerbis dahin seuchefreienOrtschaftder K. Regierung,KammerdesInnern, dann dem
GeneralkommandodesjenigenArmeekorps,sowie demVorstandedesjenigenlandesherrlichen
Gestüts,K. Landgestütsund K. Stammgestüts,in dessenBezirke der Seuchenortliegt,
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sofortschriftlichMitteilung zu machen. Ist derSeuchenorteinTruppenstandort,so ist die
Mitteilung auchdemGouverneur,KommandantenoderGarnisonältestenzu machen.

§95.

Das SeuchengehöftistamHaupteingangstoreoderan sonstgeeigneterStelle in augen=
fälliger und haltbarerWeisemit der Inschrift „Pferdeinfluenza“zu versehen.

§ 6.

In demSuuchengehöftsind, soweitirgendtunlich,die gesundenPferdevondenseuche=
krankenund seucheverdächtigennachAnordnungdes Bezirkstierarztesabzusondern.

§ 7.

Die seuchekrankenund seucheverdächtigenPferdeunterliegender Gehöftsperre.
Die Distriktspolizeibehördeist ermächtigt,auf Grund bezirkstierärztlichenGutachtens

die Erlaubnis zur Entfernungseuchekrankerund seucheverdächtigerPferde aus demSeuchen=
gehöftzu erteilen,wenn bei der Ausführungder Pferde jedemittelbareoderunmittelbare
Berührungmit gesundenPferdenvermiedenwird. Im Falle derÜberführungin ein anderes
Gehöft ist dort die Gehöftsperrefortzusetzen.

Vor Erteilung derErlaubnis zurÜberführungseuchekrankerund seucheverdächtigerPferde
in einenanderenPolizeibezirkist die PolizeibehördediesesBezirkesgeeignetzu verständigen.

88.

Pferdeaus verseuchtenGehöftendürfenin fremdeGehöftenichteingestelltwerden,auch
dürfenfür solchePferdefremdeFutterkrippen,TränkeimerundGerätschaftennichtbenütztwerden.

Die Distriktspolizeibehördeist ermächtigt,in Fällen, in denendie vorbezeichnetenMaß=
regelnbesondersempfindlicheBetriebsstörungenverursachenwürden(z.B. beigrößerenBrauereien,
Pferdehandlungenu. dergl.),aufGrund bezirkstierärztlichenGutachtensAusnahmenzuzulassen.

89.
Das Seuchengehöftist für fremdePferde zu sperren.
Die Sperre kann in besondersgelagertenFällen (vergl.§ 8 Abs.2) von derDistrikts=

polizeibehördenachbezirkstierärztlichemGutachtenauf Teile des Gehöftesbeschränktwerden.

8 10.
Die Seuchegilt als erloschenund die angeordnetenSchutzmaßregelnsind aufzuheben,

wennnachAbheilungdes letztenKrankheitsfalleseineFrist von 5 Wochenvergangen,nach
159“
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derselbendie Unverdächtigkeitder Pferde durchdenBezirkstierarztfestgestelltund wenndie
vorschriftsmäßigeDesinfektion(§ 11) erfolgtist.

Nach Aufhebungder Schutzmaßregelnist das Erlöschender Seuchein gleicherWeise
wie ihr Ausbruchöffentlichbekanntzu gebenund den in § 4 Abs. 3 genanntenStellen
zur Kenntnis zu bringen.

8 11.
Die Desinfektionder Stallungen und sonstigenRäumlichkeiten,in denenseuchekranke

Pferde gestandenhaben,ist vomBezirkstierarztnachMaßgabedes § 9 derAnweisungfür
dasDesinfektionsverfahrenbeiansteckendenKrankheitenderHaustiere(AnlageA derBundesrats=
Instruktionvom 27. Juni 1895 zum Viehseuchengesetze)anzuordnen.

Der währenddesSeuchenverlaufesaus demStalle geschaffteDünger ist mit gelöschtem
Kalk zu untermischenund womöglichnurmitdurchgeseuchtenPferdenodermitRindergespannen
und in derWeiseabzufahren,daß eineAnsteckunggesunderPferdenichterfolgenkann. An
Stelle der Düngerabfuhrist unterUmständendie Ansammlungund längere(mindestens
vierwöchentliche)Lagerungdes Düngers an abgelegenenOrten zu gestatten.

Die ordnungsmäßigeAusführung der Desinfektionist von der Ortspolizeibehördezu
überwachen.Handelt es sichumPferdeinfluenzainGast(Einstell=sstallungenoderin Stallungen
vonPferdehändlernoderin sonstigenfür dieVerbreitungderSeucheals besondersgefährlich
zu erachtendenBetrieben,so hat derBezirkstierarztfestzustellen,obdieDesinfektionordnungs=
mäßig vollzogenwordenist.

8 12.
Zuwiderhandlungenunterliegender Strafbestimmungdes § 66 des Viehseuchengesetzes

und des8 328 des Strafgesetzbuchesfür das DeutscheReich.

§ 13.
GegenwärtigeVorschriftentreten am 1. Oktober1908 in Kraft. Gleichzeitigwird

die Ministerialentschließungvom 20. Januar 1890 Nr. 751, amtlicheVeröffentlichungen
überdas Auftretenund Erlöschender Influenza der Pferdebetreffend,soweitsie sichnicht
auf die denK. Regierungen,Kammerndes Innern, obliegendeBerichterstattungüber die
Bewegungund denStand der Pferdeinfluenzabezieht,aufgehoben.

München,den25. September1908.

v. Brettreich.
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Gemeinfaßliche Belehrung über die als Influenza der Pferde bezeichneten
Krantkheiten.

Der Begriff derPferdeinfluenzaumfaßtzwei ihremWesennachverschiedeneseuchenhafte
Krankheitender Pferde. Die eine dieserKrankheitenist eine ansteckendeLungenbrustfell=
entzündungund wird daherals Brustseuche bezeichnet.Die andereist durchhochfieber=
hafteAllgemeinerkrankung,durchSchwellungender Haut und Augenschleimhautsowiedurch
Entzündungder Magen=und Darmschleimhautgekennzeichnet.Diese Krankheitwird als
Pferdestaupe oderRotlaufseuche oder als Influenza im engeren Sinne
bezeichnet.Zuweilen erkranktein und dasselbePferd gleichzeitigan Brustseucheund an
Pferdestaupe.

1. Die Brustseuche.

Wesen. Die Brustseucheist eine ansteckende Entzündung der Lunge und
des Brustfells. Der Ansteckungsstoffist zur Zeit nochnichtsicherbekannt. Auch die
Art und Weiseder Ansteckungstehtnochnichtfest. Vermutlichwird der Ansteckungsstoff
durch die Atmungsluft und die Ausscheidungen,außerdemaber auch durch Zwischenträger
(Dünger, Streu, Personenusw.) von denkrankenPferdenauf gesundeübertragen.Die
Seuche tritt namentlichin den größerenPferdebeständenderStädte auf und zeigt gewöhnlich
im Winter eine größereVerbreitung als im Sommer. Erkältungen, Überanstrengungen,
Transporteerhöhendie Empfänglichkeitder Pferde für die Erkrankung.

Das einmaligeÜberstehender Brustseucheschütztdie meistenPferde gegenwiederholte
Erkrankung.Die durchgeseuchtenPferdekönnenjedochnochvieleWochennachderGenesung
denAnsteckungsstoffauf gesundePferdeübertragen.

Nach der Aufnahme des Ansteckungsstoffswerden die Erscheinungender Brustseuche
nicht sofort sichtbar. ZwischendemEindringen des Ansteckungsstoffsin denKörper und
demAuftretender erstenoffensichtlichenKrankheitserscheinungenliegt vielmehreineverschieden
lange,sogenannteInkubationszeit,die vielfach5—10 Tage beträgt.

Merkmale an den lebendenTieren.

Die erstenErscheinungenderBrustseuchesind gelbroteFärbung der sichtbarenSchleim=
häute (Augenbindehaut,Maulschleimhaut), verminderteoder aufgehobene Freßlust,
Verstopfung, Mattigkeit und in schwerenFällen SchwankenderNachhand.Außer=
dembestehtFieber; die Mastdarmtemperatursteigtauf 40—410.
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Sehr bald, schonin den erstenTagen, tritt das Krankheitsbildder Lungen=
entzündung hinzu. Diese gibt sichzu erkennendurchmattenHusten, Beschleunigung
und ErschwerungderAtmung, rostfarbigen oderbernsteingelbenNasenausfluß, der
zuweilenauch ausbleibt,und durchbesondere,beim Beklopfen und Behorchen der
Brustwandungenin denunterenPartiennachweisbareVeränderungen(Dämpfung,Trommelton,
Unterdrückungder Atemgeräusche,Rasselgeräuscherc.).

Das HinzukommeneinerBrustfellentzündungwird durchSchmerzhaftigkeitder Brust=
wand (Stöhnen beimBetastenund bei der Bewegung),durchstarkeAtembeschwerdenund
durchbesondere,beimBeklopfenund BehorchenfeststellbareVeränderungen(horizontalver=
laufendeDämpfung,Reibungsgeräusche)dargetan.

Verlauf. Die Krankheiterreichtbei regelmäßigemVerlauf am 5. oder6. Tage
ihrenHöhepunkt.Von da ab sinktdieFiebertemperaturrasch,der Appetit stelltsichwieder
ein, die Munterkeit kehrt zurück,die Harnabsonderungist auffallendreichlichund die
Dämpfungenhellensichauf; nachetwaeinerWochesind die meistenKrankheitserscheinungen
verschwunden.Bis zur vollständigenGenesungvergehenjedoch,auchwenn die Krankheit
in diesermildenWeiseverläuft,mehrereWochen.

Zeitweisenimmt dieKrankheiteinensehrschwerenVerlauf, namentlichbei schwächlichen
Pferdenund solchenTieren, die, obwohlbereitserkrankt,nochzurArbeit verwendetwerden.
Es tretenin diesenFällen gefährlicheRebenerscheinungen auf, die häufig zum Tode
führen: Herzschwäche und Herzlähmung (80—120 schwachePulse, Herzklopfen),
Lungenbrand (übler Geruch der ausgeatmetenLuft, Lungenblutung),Darment=
zündung (Kolik,Durchfall),Gehirnentzündung (Krampfanfälle,Lahmung),Nieren=
entzündung (Eiweißharnen,Blutharnen). AndereNebenerscheinungenundNachkrankheiten
sind: Sehnenscheidenentzündung(Lahmheit),innere Augenentzündung(Lichtscheue,flockige
Gerinnsel in der vorderenAugenkammer),Kehlkopfpfeifen,Lungen=und Herzdämpfigkeit,
Kreuzschwäche,Schweiflähmung,Blasenlähmung,Mastdarmlähmung,Lähmungder Rute.

In besondersmildenSeuchengängenkommtendlichein sogenannterabgekürzterVerlauf
der Brustseuchevor; die Krankheitsdauerbeträgtdann nur einigeTage.

In deneinzelnenPferdebeständenverläuftdieKrankheitverschieden.Häufig erkranken
innerhalb8—14 Tagen alle empfänglichenPferde des Stalles, so daß die Seuche nach
etwa6 Wochenvollständigwiedererloschenist. In anderenFällen ist die Verbreitung
unregelmäßigund sprunghaft;derSeuchengangkanndann in einemgrößerenPferdebestande
mehrereMonate andauern.

Die Häufigkeitder Todesfällebei der Brustseuchewechselt,jedenfallsist sie aberviel
höher, als bei der Pferdestaupe(Rotlaufseuche,Influenza im engerenSinne); sie beträgt im
Durchschnitt4—15 Prozent.
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Merkmale an den totenTieren.

Die EntzündungderLunge erstrecktsichin derRegel auf die mittleren,unterenund
die in der Nähe der LungenwurzelgelegenenTeile. Die Ausbreitungder Entzündungist
verschieden;bald sind größereAbschnitteder Lungen, bald kleinereHerde in Form von
Knoten erkrankt. Auch derGrad derLungenentzündungzeigtAbweichungen. Im allgemeinen
weistdie LungenentzündungeinenblutigenCharakterauf, der häufig zu einemAbsterben
der betreffendenLungenteileführt. In den leichtenGraden sind die entzündetenLungenteile
braunrot, luftleer, auf demDurchschnitt glatt und glänzend,anfangs feucht,spätertrockener
und derb anzufühlen. In den schwerenGraden sind sie schwarzrot(Blutungen), auf dem
Durchschnittkörnigund derbanzufühlen. Die abgestorbenenLungenherdesind graugelblich;
aus den abgestorbenenHerdenkönnensichbrandigeHöhlenoderEiterherdein der Lunge
entwickeln.

Die Entzündung des Brustfells äußert sich in Rötung und Trübung, in der
Auflagerunggelblicher,geronnener,abziehbarerMassenund in der Ansammlungeinermeist
trüben, rotgelbenoder schmutziggraugrünen, mit Flocken vermischtenFlüssigkeit im freien
Raume der Brusthöhle(bis zu 30 Liter und darüber).

Außerdemfindetman entzündlicheVeränderungenan der Nasen-,Kehlkopf=und Luft=
röhrenschleimhdaut,sowieVeränderungenam Herzen, an der Leber, an der Milz und an
den Nieren.

Wennin einemPferdebestandezwei odermehrPferdegleichzeitigoderbald hintereinan=
der unter den beschriebenenErscheinungenerkranken,wenn mithin ein ansteckenderCharakter
der Lungenentzündungdargetanist, muß angenommenwerden,daß die Brustseuche aus=
gebrochen ist. Bei vereinzeltenFällen von Lungenentzündungist namentlichdann anzu=
nehmen,daß Brustseuchevorliegt,wennsiemit GelbfärbungderSchleimhäute,rostfarbigem
Nasenausfluß und schwerenAllgemeinerscheinungen(hohes Fieber, Schwanken)verlaufen,und
andereUrsachender Lungenentzündungsich nicht nachweisenlassen. Die nichtunterden
Begriff der Brustseuche fallenden, nicht ansteckenden,durch andere UrsachenbedingtenLungen=
entzündungenentstehennachdemEindringenvon Fremdkörpernin die Lunge(Eingüssebei
Kolik, Verschlucken bei Halsentzündung undGehirnentzündung), nach äußeren Verletzungen
und Quetschungender Brustwand, nach längeremHochbindenund anhaltendemLiegen der
Pferde, nach Erkältungen, durch Einatmung von Rauch sowieim Verlaufe derBlutvergiftung
im Anschlußan eitrigeEntzündungenund verunreinigteWunden.

Der Verdacht der Brustseucheliegt schonbei jedemPferde vor, das ohne nachweis=
bare äußereVeranlassung(Eindringen von Fremdkörpern,Hochbinden,Verletzungen,Erkältung,
Raucheinatmung,Blutvergiftung)auchnur einigeder nachstehendaufgeführtenKrankheits=
erscheinungenzeigt: Husten, Fieber, Mattigkeit oder Schwanken,gelbroteFärbung der
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Schleimhäute,rostfarbigenNasenausfluß,beschleunigtesund erschwertesAtmen, Dämpfung
und unterdrücktesAtemgeräuschin der Lunge.

Von dem Ausbruchder Brustseucheund demBrustseucheverdachtist der zuständigen
Behördesofort Anzeigezu erstatten. Bis zu behördlichemEinschreitenempfiehltes sich,
die krankenund verdächtigenPferdeunverzüglichabzusondern,mit Arbeit zu verschonenund
alsbald einenTierarzt zu Rate zu ziehen.

2. Pferdestaupe (Rotlaufseuche, Influenza im engeren Sinne).

Wesen. Die Pferdestaupe(Rotlaufseuche)ist eine außerordentlich leicht über=
tragbare, hochfieberhafte Krankheit, die mit entzündlichenSchwellungender Haut
und der Augenschleimhautverläuft. Eine Lungenentzündungbestehtbei der Pferdestaupe
meistnicht. Ihre Ansteckungsfähigkeitübertrifftdie aller übrigenPferdeseuchen.Sie ver=
breitetsichdahergewöhnlichin ganzkurzerZeit übergroßeBestände.Der Ansteckungsstoff
ist nicht bekannt;er wird von denkrankenPferdenauf die gesundenwahrscheinlichdurch
die Atmungsluftübertragen.Das einmaligeÜberstehender PferdestaupeschütztvielePferde
gegeneinenochmaligeErkrankung.Die durchgeseuchtenPferdekönnenjedochdenAnsteckungs=
stoffnochMonate nachihrer Genesungauf gesundePferdeübertragen.Zwischender Auf=
nahmedes Ansteckungsstoffsund demAuftretender erstensichtbarenKrankheitserscheinungen
liegt gewöhnlichein Zeitraum von 4—7 Tagen.

Merkmale an den lebendenTieren.

Die Tiere zeigenplötzlichgroßeMattigkeit, aufgehobeneFreßlust und sehr hohes
Fieber (40—420 und darüber);die Krankheitkann schonim Verlaufe des erstenTages
ihrenHöhepunkterreichen.GleichzeitigwerdendiePferdevon schwerer Benommenheit
desKopfesundSchlafsucht befallen,sodaßhäufigderVerdachtaufGehirnerkrankung
entsteht;außerdembestehtauffallendeMuskelschwäche, die sichin Zittern, Schwanken
und Taumeln äußert. KennzeichnendeErscheinungensind ferner schnellauftretendeund
oft ebensoschnellwiederverschwindendeSchwellungender Haut und Unterhaut an
denBeinen, an der Unterbrust,am Unterbauchund Schlauche,SchwellungderAugenlider,
sowieglasige,wulstigeSchwellungder Augenbindehäute mit Lichtscheueund Tränen=
fluß. Sehr häufigbestehtfernerVerstopfung, wobeidie spärlichabgesetztenharten und
kleinenKotballenmit schleimigenMassenüberzogensind; in anderenFällen beobachtetman
Durchfall und Kolikerscheinungen. Manchmal stellensich auch wässerigeroder
schleimigerNasenausfluß,Husten und leichteSchwellungder Kehlgangslymphdrüsenein.
Viele Pferde zeigenaußerdemeine auffallend rascheAbmagerung.

Google I



Nr. 64. . 921

Verlauf. Die Pferdestaupeverläuftin der Regel gutartig. Die überwiegende
Mehrzahl derPferdeist nacheinerWochewiederfieberfreiund nach1—2 weiterenWochen
wiedergesund. Nur in einer geringenAnzahl von Fällen, bei ausnahmsweiseschwerem
Seuchenverlaufesowiedann, wenndie nochnichtganz genesenenPferdezu früh wiederzur
Arbeit verwendetwerden, treten gefährlicheunter UmständentötlicheNebenerkrankungenwie
Lungenentzündung,Herzschwäche,Magen=,Darmentzündungund Gehirnentzündunghinzu.

Merkmalean dentotenTieren.
Bei der Eröffnungder an PferdestaupegestorbenenTiere findetman außerdenVer=

änderungender Haut und Unterhautim Bereicheder Beine durchEntzündungbedingte
Schwellungender Schleimhautdes Magens und Darmes, der Kehlkopfschleimhaut,der
Augenbindehautvon sulzigeroderglasigerBeschaffenheit,SchwellungderbenachbartenLymph=
drüsen, Vergrößerung der Milz, sowie trübe Schwellung der Leber, der Nieren und des
Herzmuskels.

Wenn in einemPferdebestandezwei odermehrPferdegleichzeitigoderraschhintereinander
unterdenbeschriebenenErscheinungenerkranken,ist anzunehmen,daß die Pferdestaupeaus=
gebrochenist. Bei vereinzeltenKrankheitsfällenistdasVorhandenseinderPferdestaupenamentlich
dann anzunehmen,wenn ein Pferd sehr hohesFieber, starkeBenommenheitund Mattigkeit
sowieSchwellungender Haut- und Augenschleimhautzeigt.

Der Pferdestaupeverdächtig sind allePferde,die auchnur einigeder nachstehenden
Krankheitserscheinungenzeigen:sehrhohesFieber, starkeBenommenheit,glasigeSchwellung
der Augenschleimhaut,SchwellungenderHaut an denBeinen, anderBrust oderamBauche.

Von demAusbruchederPferdestaupe(Rotlaufseuche)und demVerdachtedieserKrankheit
ist der zuständigenBehördesofortAnzeigezu erstatten. Bis zu behördlichemEinschreiten
empfiehltes sich, die krankenund verdachtigenTiere im Stalle zu belassenund alsbald
einenTierarzt zu Rate zu ziehen.

Nr. 7/B n.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=undBetriebsordnung für dieHaupt=undNebeneisenbahnen
Bayerns betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.
Auf die am 1. Oktober1908 zur Eröffnung kommendeBahnlinie Bamberg—

Scheßlitz findendie in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und
NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905 — G. u. V.Bl. 1905
S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München,den 25. September1908.

* Pranendorrer.
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FlattFrrtundVerordnungs
für das

Königreich Vayern.

Nr. 65.
München, den 3. Oktober 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 17.September1908, GesamtverzeichnisderjenigenLehranstalten,die zur Ausstellung von

Zeugnissen über die Befähigung für den einjährig=freiwilligen Militärdienst berechtigt sind, betreffend. —
Bekanntmachung vom 12. September 1908, Anderung der Landwehrbezirkseinteilung für das Königreich
Bayern betreffend. — Bekanntmachung vom 26. September 1908, Landwehrbezirkseinteilung betreffend. —
Bekanntmachung vom 28. September 1908, die Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung für die Haupt= und
Nebeneisenbahnen Bayerns betreffend.

St.M. d.J. Nr. 24311.
Kr. Min. Nr. 17870.

Bekanntmachung, GesamtverzeichnisderjenigenLehranstalten,die zurAusstellungvonZeugnissen
über die Befähigungfür deneinjährig=freiwilligenMilitärdienst berechtigtsind,betreffend.

Kl. Staatsministeriumdes Innern und K. Kriegsministerium.

Im Hinblick auf § 90 Ziffer 3 derWehrordnungfür das KönigreichBayern folgt
nachstehendAbdruckdes als Anhangzu Nr. 37 des Zentralblattesfür das DeutscheReich
vom 21. September1908 veröffentlichtenGesamtverzeichnissesderjenigenLehranstalten,
welchezur Ausstellungvon Zeugnissenüber die Befähigungfür den einjährig=freiwilligen
Militärdienst berechtigtsind.

München,den 17. September1908.

J. V. J. A.
Staatsrat Frhr. v.Speidel. Ministerialrat v.Schreiber.
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Abdruck. 1 1

Gesamtverzeichnis
derjenigenLehranstalten,welchegemäß§ 90 derWehrordnungzurAusstellungvonZeugnissen

überdie Befähigungfür deneinjährig=freiwilligenMilitärdienst berechtigtsind.

DVemer kunngen.

1. Die mit * bezeichnetenAnstaltengymnasialenoder realgymnasialenCharakters sind befugt,
Befähigungszeugnisseauchihrenvon demUnterrichtimGriechischen beziehungsweiseEnglischen
befreitenSchülern auszustellen,wenn diesean demfür jenen UnterrichteingeführtenErsatz-
unterrichteregelmäßigteilgenommenund nachmindestenseinjährigemBesucheder Sekundaein
Zeugnis übergenügendeAneignungdes entsprechendenLehrpensumserhaltenhaben.

2. Die mit einem bezeichnetenLehranstaltenhabenkeinenobligatorischenUnterrichtim Latein.

üversicht.
Seite Seite

Gffentliche teranfalten. Realprogymnasien(C. b5b. . 938
Gymnasien (A. a33) "24 Realschulen(Ch ch) 9339
Realgymnasien(A. h5h5) 631 OffentlicheSchullehrerseminare (0. d) 911
Oberrealschulen(A.e J334 Andere öffentlicheLehranstalten(C. e) 47
Progymnasien (B. a) 9335 privat-Lehranstallen:
Realprogymnasten(B. h5h)) P9836 a) Schullehrerseminren 9t
Realschulen(B. c) . 99V36 I b) Andere Privat=Lehranstalten 348
Progymnasien (C. a). pDp37 Tehranstalten im Auslade P3350

OffentlicheLehranstalten.
A. Lehranstalten,bei welchender einjährige, erfolgreicheGesuchder zweiten ülase.
d. h. der einjährige erfolgreicheBesuchder Untersekunda(nach weit verbreiteter

gezeichnung)bei Vollanstalten,zur Darlegungder Befähigunggenügt.
a. Gymnasien.

I. KönigreichPrcußen. Andernach,
Aachen: Kaiser Karls=Gymnasium, Anklam,

Kaiser Wilhelms=Gymnasium, Anunsberg,
Allenstein, Aschersleben: Gymnasium (verbundenmit Real=
Altona: Gymnasium (verbundenmit Realpro= schule),

gymnasium), Atbptendorn,
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Aurich,
Barmen,
Bartenstein,
Bedburg: Ritter-Akademie,
Belgard,
Berlin: AskanischesGymnasium,

FranzösischesGymnasium,
Friedrichs=Gymnasium,
Friedrich=WerderschesGymnasium,
FriedrichWilhelms=Gymnasium,
Humboldts=Gymnasium,
JoachimsthalschesGymnasium,
Gymnasiumzum grauenKloster,
Köllnisches Gymnasium,
KönigstädtischesGymnasium,
Leibniz=Gymnasium,
Lessing=Gymnasium,
Luisen=Gymnasium,
LuisenstädtischesGymnasium,
Sophien=Gymnasium,
Wilhelms=Gymnasium,

Beutheni. Oberschlesien,
Bielefeld: Gymnasium (verbundenmit Real=

gymnasium),
Bocholt,
Bochum,
Bonn: KöniglichesGymnasium,

Städtisches Gymnasium (verbundenmit
Realgymnasium),

Boppard,
Borbeck,
Brandenburg: Gymnasium (verbundenmit Real=

gymnasium),
Ritter=Akademie,

Braunsberg,
Breslau: Elisabeth=Gymnasium,

Friedrichs=Gymnasium,
GymnasiumzumheiligenGeist (ver=
bundenmit Realgymnasium),

Johannes=Gymnasium,
König Wilhelms=Gymnasium,
Magdalenen=Gymnasium,
Matthias=Gymnasium,

Brieg,
Brilon,
Bromberg,
Brühl,
*Bunzlau,
Burg i. d.Provinz Sachsen,
*Burgsteinfurt,

Google
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Cassel: Friedrichs-Gymnasium,
Cell Wilhelms=Gymnasium,
elle, #
Charlottenburg:Kaiser Friedrich=Schule(Gym=

nasiummit JRealschule),
Kaiserin Augusta=Gymnasium,
Mommsen=Gymnasium,

"Clausthal,
Cleve,
Coblenz,
Cöln: Gymnasiuman der Apostelnkirche,

FriedrichWilhelms=Gymnasium,
Kaiser Wilhelms=Gymnasium,
Gymnasium an Marzellen,
Städtisches Gymnasium in der Kreuz=
gasse(verbundenmitRealgymnasium),

"Schiller=Gymnasium,
Coesfeld,
Cöslin,
Cottbus,
Crefeld,
Culm,
Cüstrin,
Danzig: KöniglichesGymnasium,

StädtischesGymnasium,
Demmin,
Deutsch=Krone,
Deutsch=WilmersdorfbeiBerlin: Bismarck=Gym=

nasium,
DOillenburg,
*Dorsten,
Dortmund,
Dramburg,
*Duderstadt,
Düren,
Düsseldorf:Hohenzollern=Gymnasium,

StädtischesGymnasium(verbunden
mit Realgymnasium),

Duisburg.
Eberswalde,
Eisleben,
Elberfeld,
Elbing,
Emden,
Emmerich,
Erfurt,
Eschwege:Gymnasium (verbundenmit Real==

schule),
Eschweiler:Gymnasium(verbundenmit Real=

progymnasium),
61“
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Essen?“StairlichesBesmastan,
'StädtischesGymnasium,)

Euskirchen, "
Flensburg: Gymnasium(verbundenmit Real=

gymnasium),
Frankenstein,)
Frankfurta. Main:KaiserFriedrichs=Gymnasium,

Goethe=Gymnasium,
Lessing=Gymnasium,

Frankfurt a.d.Oder,
Fraustadt,
Freienwaldea.d.Oder,
Friedebergi. d.Neumark,
Friedenau,
Fürstenwalde,
Fulda,
Gartz a.d.Oder,
Glatz,
Gelsenkirchen,
Gleiwitz,
Glogau: EvangelischesGymnasium,

2

KatholischesGymnasium,
Glückstadt,
Gnesen,
Görlitz,
Göttingen,
Goslar: Gymnasium (verbunden mit Real=

gymnasium),
Graudenz,
Greifenbergi. Pommern,
Greifswald: Gymnasium (verbundenmit Real=

schule),
Groß=Lichterfelde:Schiller=Gymnasium(oer=

bunden mit Realgym=
nasium),

Groß=Strehlitz, .
Guben: Gymnasium(verbundenmitRealschule),
Gütersloh, I
Gumbinnen:Friedrichsschule(Gymnasium,ver-

bundenmit Realschule), I
Hadamar,
*Hadersleben: Gymnasium (verbundenmit Real-

schule),
Hagen i. Westfalen:Gymnasium (verbunden

mit Realgymnasium),
Halberstadt,
Halle a. d. Saale: LateinischeHauptschule der

FranckeschenStiftungen,
StädtischesGymnasiim

1. Mit rückwirkenderGeltung für den Ostertermin

Google

Hameln: Gymnasium (verbunden„mit Real=
schule), « .

-I*Hamm, 6
Hanau,
Hannover:Lyzeum1,

Goethe=Gymnasium,
Kaiser Wilhelms=Gymnasium,
Leibnizschule(Gymnasium,verbunden
mit Realgymnasium),

Heiligenstadt,
*Herford,
* Hersfeld,
erssehe#w GymnasiumAndreanum,

GymnasiumJosephinum,
Hirschberg,
Höchsta. Main: Gymnasium(verbundenmit

Realschule),
Höxter,
Hohensalza,
Homburgv. d. Höhe: Gymnasium (verbunden

mit Realschule),
*Husum,
Jauer,
Ilfeld: Klosterschule,
Insterburg:Gymnasium(verbundenmit Real=

gymnasium),
Jülich,
HKalk,
Kattowitz,
Kempeni. d. Rheinprovinz,
Kiel,
Königsberg i. d. Neumark,
Königsbergi. Ostpreußen:

AltstädtischesGymnasium,
Friedrichs=Kollegium,
KneiphöfischesGymnasium,
Wilhelms=Gymnasium,

Königshütte:Gymnasium(verbundenmitReal=
schule),

Kolberg: Gymnasium (verbundenmit Real==
gymnasium),

Konitz,
Kreuzburgi. Oberschlesien,
Kreuznach,
Krotoschin,
Landsberga.d.Warthe:Gymnasium(verbunden

mit Realschule),
*Lauenburgi. Pommern,
Lauban,

1908.
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Leer: n u (verduiiden tRealm-

Leobschütz,
Liegnitz:Gymnasium Fehe

StädtischesGymnasium,
Limburga.d.Lahn: Gymnasium(verbundenmit

Realprogymnasium),
Linden bei Hannover,
'Lingen,
»Lissa,
Lötzen,
Luckau,
Lüneburg: Gymnasium(verbundenmit Real=

gymnasium),
Lyck,
Magdeburg: Pädagogiumdes Klosters U. L.

Frauen,
Dom=Gymnasium,
König Wilhelms=Gymnasium,

Marburg,
Marienburg i. Westpreußen,
Marienwerder,
Meldorf,
Memel,
Meppen,
Merseburg:Dom=Gymnasium,
Meseritz,
Minden: Gymnasium (verbundenmit Jber=

realschule),
*Mörs,
Montabaur,
Mühlhauseni. Thüringen,
Mülheim a.Rhein: Gymnasium(verbundenmit

Realschule),
Mülheim a. d. Ruhr: Gymnasium(verbunden

mit Realschule),
München=Gladbach,
*Münden,
Münster i. Westfalen:PaulinischesGymnasium,

Schiller=Gymnasium,
Städtisches Gymnasium
(verbundenmit Real=
gymnasium),

Münstereifela.
Myslowitz,
Nakel,
Naumburga. d.Saale: Dom=Gymnasium,
Neisse,
Neuhaldensleben,

Google
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Neumünster:r — Gesufhenmit Real⸗

»Neuruppin,
Neuß,
Neustadt i. Oberschlesien,
Neustadti. Westpreußen,
Neustettin,
Neuwied: Gymnasium (verbundenmit Real==

progymnasium),
Norden,
Nordhausena. Harz,
Northeim,
Oberlahnstein:Gymnasium(verbundenmitReal=

progymnasium),
Ols,
Ohlau,
Oppeln,
Osnabrück:Carolinum,

Rats=Gymnasium,
Osterodei. Ostpreußen,
Ostrowo,
Paderborn,
Patschkau,
Pforta: Landesschule,
Pleß,
Plön,
Posen: AugusteViktoria=Gymnasium,

FriedrichWilhelms=Gymnasium,
Marien=Gymnastum,

Potsdam,
Prenzlau,
Preußisch=Stargard,
Prüm,
Putbus: Pädagogium,
Pyritz.
Quedlinburg,
Rastenburg,
Ratibor,
Ratzeburg,
Rawitsch,
Recklinghausen,
Rendsburg:Gymnasium(verbundenmit Real=

gymnasium),
Rheine,
Rheydt: Gymnasium (verbundenmit Oberreal=

schule),
Rinteln,
Rössel,
Rogasen,
Roßleben:Klosterschule,
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Saarbrücken,
Saarlouis, «-««
Sagan, «
Salzwedel,
Sangerhausen,
Schleswig: Gymnasium(verbundenmit Real=

schule),
Schleusingen,
Schneidemühl,
Schöneberg:Prinz Heinrichs=Gymnasium,

Hohenzollernschule(Gymnasium,
verbunden mit Oberrealschule),

Schrimm,
Schwedt a. d. Oder,
Schweidnitz,
"Schwetz,
Siegburg,
Sigmaringen,
Seest,
Solingen: Gymnasium (verbundenmit Real=

schule),
Sorau,
Spandau,
Stade,
Stargard i. Pommern,
*Steele,
Steglitz,
Stendal,
Stettin: König Wilhelms-Gymnasium, I

Marienstifts-Gymnasium,
Stadt=Gymnasium,

Stolp: Gymnasium(verbundenmitRealschuleh,
Stralsund,
Strasburg i. Westpreußen, 1
Strehlen,
Thorn: Gymnasium (verbundenmit nen

gymnasium), -
Tilsit, I
Torgau,
Traben=Trarbach, 1
Treptow a. d. Rega,
Trier: Friedrich Wilhelms=Gymnasium,

*KaiserWilhelms=Gymnasium(verbunden
mit Realgymnasium),

Verden,
*Viersen,
Waldenburg,
Wandsbek: Gymnasium (verbundenmit Real—

schule),
Warburg,

Google

Warendorf, .-
*Wattenscheid, i
Weilburg,
Wernigerode,
Wesel:Gymnasium(verbundenmitRealschule),
*Wetzlar,
Wiesbaden,
*Wilhelmshaven,
Wipperfürth,
Wittenberg:Melanchthon=Gymnasium,
Wittstock,
Wohlau,
Wongrowitz,
Zaborze,
Zeitz: Stiftsgymnasium,
Zehlendorf,
Züllichau: Pädagogium.

II. KönigreichBayern.
Amberg,
Ansbach,
Aschaffenburg,
Augsburg: Gymnasiumbei St. Anna,

Gymnasiumbei St. Stephan,
Bamberg: Altes Gymnasium,

Neues Gymnasium,
Bayreuth,
Burghausen,
Dillingen,
Eichstätt,
Erlangen,
Freising,
Fürth,
Günzburg,
Hof,
Ingolstadt,
Kaiserslautern,
Kempten,
Landau,
Landshut,
Lohr,
Ludwigshafena. Rhein,
Metten,
München:Ludwigs-Gymnasium,

Luitpold-Gymnasium,
Maximilians-Gymnasium,
Theresien: Gymnasium,
Wilhelms-Gymnasium,
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München:Wittelsbacher=Gymnasium,)
Münnerstadt,
Neuburg a. d.Donau,
Neustadta.d.Haardt,
Nürnberg: Altes Gymnasium,

NeuesGymnasium,
Passau,
Regensburg:Altes Gymnasium,

Neues Gymnasium,
Nosenheim,
Schweinfurt,
Speyer,
Straubing,
Weiden,
Würzburg: Altes Gymnasium,

Neues Gymnasium,
Zweibrücken.

III. KönigreichSachsen.
Bautzen,
Chemnitz,
Dresden: König Georg=-Gymnasium,)

Kreuzschule,
VitzthumschesGymnasium,
WettinerGymnasium,

Dresden=Neustadt,
Freiberg,
Grimma: Fürsten=und Landesschule,
Leipzig: König Albert=Gymnasium,

Königin Karola=Gymnasium,
Nikolaischule,
Thomasschule,

Meißen: Fürsten=und Landesschule,
Plauen i. Vogtlande,
Schneeberg,
Wurzen,
Zittau,
Zwickau.

IV. KönigreichWürttemberg.
Blaubeuren: Evangelisch=theologischesSeminar,
*Cannstatt: Gymnasium (verbunden mit Real=

progymnasium),
*Ehingen,
WEllwangen,
*Eßlingen,
*Hall,

I
I
I

I
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Heilbronn,
*Ludwigsburg,
Maulbronn: Evangelisch=theologischesSeminar,
Ravensburg,
Reutlingen,
Rottweil,
Schöntal: Evangelisch=theologischesSeminar,
Stuttgart: EberhardLudwigs-Gymnasium,

Karls· Gymnasium,

Ulm,
Urach: Evangelisch=theologischesSeminar.

V. GroßherzogtumBaden.
Baden,
Bruchsal,
Donaueschingen,
Freiburg: Bertholds=Gymnasium,

Friedrichs=Gymnasium,
Heidelberg,
Karlsruhe: Gymnasium,

Gymnasialabteilung(verbundenmit
Realgymnasium),

Konstanz,
Lahr,
Lörrach: Gymnasium (verbunden mit Real=

progymnasium),
Mannheim: Karl Friedrichs=Gymnasium,
Offenburg,
Pforzheim:Reuchlin=Gymnasium,
Nastatt: Ludwig Wilhelm=Gymnasium,
Tauberbischofsheim,
Wertheim.

VI. GroßherzogtumHessen.
Bensheim,
Büdingen:Wolfgang Ernst=Gymnasium,
Darmstadt: Ludwig Georgs=Gymnasium,

Neues Gymnasium,
Friedberg: Augustinerschule(Gymnasium und

Realschule),
Gießen: Landgraf=Ludwigs=Gymnasium,
Laubach: Gymnasium Fridericianum,
Mainz: Oster=Gymnasium,

Herbst=Gymnasium,
Offenbach a. Main,
Worms.

Google
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V1I. GroßherzogtumMecklenburg=Schwerin.
Doberan:GymnasiumFridrrico=Francisceum,
Güstrow:Domschule, (1½
Parchim: Friedrich Franz=Gymnasium(ver=

bundenmit Realprogymnasium),
Rostock:Gymnasium(verbundenmit Realgym=

nasium),
Schwerin: Gymnasium Fridericianum,
Waren,
Wismar: Große Stadtschule(verbundenmit

Realschule).

VIII. GroßherzogtumSachsen.
Eisenach,
Jena,
Weimar.

IX. GroßherzogtumMecklenburg=Strelitz.
Friedland,
*Neubrandenburg:Gymnasium(verbundenmit

Realschule),
Neustrelitz.

X. GroßherzogtumOldenbmirg.
*Birkenfeld,
Eutin,
Jever: Marien-Gymnasium,
Oldenburg,
»Vechta.

XI. HerzogtumBraunschweig.
Blankenburg,
Braunschweig:Gymnasium Martino=Cathari=

neum,
Wilhelm=Gymnasium,

Helmstedt,
Holzminden,
Wolfenbüttel.

XII. HerzogtumSachsen=Meiningen.
Hildburghausen: Gymnasium Georgianum,
Meiningen: GymnasiumBernhardinum.

XIII. HerzogtumSachsen=Altenburg.
Altenburg: Friedrichs=Gymnasium,
Eisenberg:Christians=Gymnasium.

Google

XIV. HerzogtumSachsen=Cohurgund Gotha.
Coburg: Gymnasium Casimirianum 1½764
Gotha: GymnasiumErnestinum(verbundenmit

Realgymnasium).

XV. HerzogtumAnhalt.
Bernburg: Karls=Gymnasium
Cöthen:Ludwigs=Gymnasium,
Dessau: Friedrichs=Gymnasium,
Zerbst:Gymnasium Francisceum (verbunden

mit Realklassen).

XVI. FürstentumSchwarzburg=Sondershausen.
Arnstadt,
Sondershausen.

XVII. FürstentumSchwarzburg=Rudolstadt.
Rudolstadt:Gymnasium(verbundenmit Real=

klassen).

XVIII. FürstentumWaldeck.
Corbach.

XIX. FürstentumReuß ältererLinie.
Greiz: Gymnasium(verbundenmit Realschule).

XX. FürstentumReuß jüngererLinic.
Gera,
Schleiz.

XXI. FürstentumSchaumburg=Lippe.
Bückeburg:GymnasiumAdolphinum(verbunden

mit Nealgymnasiumund Lehrer=
seminar).

XXII. FürstentumLippe.
Detmold:GymnasiumLeopoldinum(verbunden

mit Realschule),
Lemgo.

XXIII. Freie und HanusestadtLübeck.
Lübeck:Katharineum(verbundenmit Realgym=

nasium).
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XXIV. Freie HansestadtBremen.
Bremen: Altes Gymnasiuin, on u

Neues Gymnasium,
Bremerhaven:Gymnasium(verbundenmitReal=

schule).

XXV. Freie und HansestadtHamburg.
Hamburg:Gelehrtenschuledes Johanneums,

Wilhelm=Gymnasium.

XXVI. Elsaß=Lothringen.
Altkirch,
Buchsweiler:Gymnasium(verbundenmitReal=

abteilung),
Colmar: Lyzeum,
Diedenhofen,
Gebweiler,
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Hagenau: Gymnasium (verbundenmit Real=
½: . abteilung),

Metz: Lyzeum(verbundenmit Realgymnasial=
abteilung),

Montigny bei Metz: BischöflichesGymnasium
(Knabenseminar),

Mülhausen i. Elsaß,
Saarburg,
Saargemünd:Gymnasium(verbundenmitReal=

abteilung),
Schlettstadt,
Straßburgi.Elsaß:Lyzeum(verbundenmitReal=

gymnasialabteilung),
BischöflichesGymnasiumbei
St. Stephan, -

« ProtestantischesGymnasium
»Weißenburg,
*Zabern,
Zillisheim: BischöflichesGymnasium.

I. KönigreichPreußen.
Aachen,
Altena,
Altona: Realgymnasium(verbundenmit Real=

schule),
Barmen,
Berlin: Andreas=Realgymnasium(Andreasschule),

DorotheenstädtischesRealgymnasium,
Falk=Realgymnasium,
Friedrichs=Nealgymnasium,
Kaiser Wilhelms=Realgymnasium,
KönigstädtischesNealgymnasium,
LuisenstädtischesRealgymnasium,
Sophien=Realgymnasium,

Bielefeld: Realgymnasium(verbundenmit Gym=
nasium),

Bonn: Realgymnasium (verbundenmit Städti=
schemGymnasium),

Brandenburg:Realgymnasium(verbundenmit
Gymnasium),

Breslau: Realgymnasiumzum heiligen Geist
(verbundenmit Gymnasium),
Realgymnasiumam Zwinger,

Bromberg,
Cassel,
Charlottenburg,

Coblenz,
Cöln: Realgymnasiumin der Kreuzgasse(ver=

bundenmit StädtischemGymnasium),
Realgymnasium(verbundenmitOberreal=
schule),)

Crefeld,
Danzig: Johannisschule,
Deutsch=Wilmersdorfbei Berlin: Goetheschule

(verbundenmit Realschule),)
Dortmund,
Düren,
Düsseldorf: Realgymnasium(verbundenmit

Städtischem Gymnasium),
Duisburg,
Duisburg=Meiderich:Realgymnasium(verbunden

mit Realschule),1)
Eilenburg,
Einbeck,
Elberfeld,
Erfurt,
Essen,
Flensburg:Realgymnasium(verbundenmitGym=

nasium),
Frankfurt a. Main: Musterschule,

Wöhler=Realgymnasium,
Frankfurt a.d.Oder,
Görlitz,

Google
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Goslar: Realgymnasium(verbundenmit Gym=
nasium),

Groß=Lichterfelde:Haupt=Kadettenanstalt,
Schiller=Realgymnasiumt(ver=
bundenmit Gymnasium),

Grünberg,
Hageni. Westfalen:Realgymnasium(verbunden
Halberfadi, mit Gymnasium),
albersta

Hannover:Realgymnasium,
Leibnizschule (Realgymnasium,ver=

bundenmit Gymnasium),
Harburg: Realgymnasium(verbundenmitReal=

schule),
Hildesheim:Andreas=Realgymnasium(verbunden

mit Realschule),
Insterburg: Realgymnasium

Gymnasium),
Iserlohn: Realgymnasium (verbundenmit Real=

schule),
Kiel: Realgymnasium(verbundenmit Realschule),
Königsberg i. Ostpreußen:StädtischesRealgym=

nasium,
Kolberg: Realgymnasium(verbundenmitGym=

nasium),
Landeshut,
Leer: Realgymnasium(verbundenmit Gym=

nasium),
Lindenb. Hannover:Humboldtschule(Realgym=

nasium, verbunden mit

(verbundenmit

Realschule),.) .
Lippstadt:Realgymnasium(verbundenmitReal-

schule),
Lüdenscheid:Realgymnasium (verbundenmit

Realschule),
Lüneburg:Realgymnasium(verbundenmitGym=

nasium),
Magdeburg:Realgymnasium,

Realgymnasium(FrankfurterSy=
stem), -

Münsteri.Westfalen:StädtischesRealgyniiiafiuiii
(verbundenmit Gym—
nasium),

Naumburga. d. Saale: Realgymnasium(ver—
bundenmit Real—
schule),

Neisse,
Neunkirchen,
Nordhausen a. Harz.,

Google

Osnabrück: Rektlgymnasium(verbundenmit
Realschule),

Osterrode i. Hannover,
Perleberg,
Potsdam,
Quakenbrück,
Ratibor,
Reichenbachi. Schlesien: Wilhelmsschule,
Remscheid: Realgymnasium (verbunden mit

Realschule),
Rendsburg: Realgymnasium(verbundenmit

Gymnasium),
Rixdorf: Kaiser Friedrich=Realgymnasium,
Ruhrort,
Schönebergbei Berlin:

I
Oberhausen, « ’ I

II

Helmholtz=Realgym=
nasium,1)

Siegen,
Stettin: Friedrich=Wilhelmsschule,

Schiller=Realgymnasium,
Stralsund,
Striegau,
Tarnowitz,
Thorn: Realgymnasium(verbundenmit Gym=

nasium),
Tilsit,
Trier: Realgymnasium(verbundenmit Kaiser

Wilhelms-Gymnasium),
Ulzen,
Unna: Realgymnasium(verbundenmit Real=

schule),))
Wiesbaden,
Witten: Realgymnasium (verbundenmit Real=

schule).

II. KönigreichBayern.
Angsburg,
München:Realgymnasium,

Kadettenkorps,
Nürnberg,
Würzburg.

III. KönigreichSachsen.
Annaberg,
Borna,
Chemnitz,
Döbeln: Realgymnasium(verbundenmit höherer

Landwirtschaftsschule),
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Dresden: Annen=Realgymnasium,
Dereikönigsschule (Realgymnasium)h.

Kadettenkorps,
Freiberg, -
Leipzig,
Meißen: Realgymnasium(verbundenmitReal=

schule))
Plaueni.Vogtlande:Realgymnasium(verbunden

mit Realschule),)
Zittau: Realgymnasium(verbundenmitHandels=

abteilung),
Zwickau:Realgymnasium(verbundenmitReal=

schule).)

IV. KönigreichWürttemberg.
Gmünd,
Heilbronn,
Stuttgart,
Ulm.

V. GroßherzogtumBaden.
Baden: Realgymnasium(verbundenmit Ober=

realschule),
Ettenheim,
Karlsruhe:Realgymnasium(verbundenmitGym=

nasialabteilung),
Mannheim: Realgymnasium,

Realgymnasium (verbundenmit
Realschule).

VI. GroßherzogtumHessen.
Darmstadt, I
Gießen: Realgymnasium(verbundenmit Ober-

realschule), I
Mainz. I

VII. GroßherzogtumMeckleuburg=Schwerin.
Bützow,
Güstrow:Realgymnasium(verbundenmitReal=

schule), ê
Ludwigslust, D
Malchin,
Rostock:Realgymnasium (verbundenmit Gym=

nasium).
Schwerin.
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VIII. GroßherzogtumSachsen.
Eisenach, nnien#

Weimar.

IX. HerzogtumBraunschweig.
Braunschweig.

X. HerzogtumSachsen=Meiningen.
Meiningen,
Saalfeld.

XI. HerzogtumSachsen=Altenburg.
Altenburg: Ernst=Realgymnasium(verbundenmit

Realschule).

XII. HerzogtumSachsen=CoburgundGotha.
Gotha: Realgymnasium des Gymnasium Erne=

stinum.

XIII. HerzogtumAuhalt.
Bernburg: Karls=Realgymnasium.

XIV. FürstentumReuß jüngererLinie.
Gera: Realgymnasium (verbunden mit Real=

schule).

XV. FürstentumSchaumburg=Lippe.
Bückeburg:Realgymnasium(verbundenmitGym=

nasium und Lehrerseminar).

XVI. FreieundHausestadtLübeck.
Lübeck:Realgymnasiumdes Katharineums.

XVII. Freie HansestadtBremen.
Vegesack.

XVIII. Freie undHansestadtHamburg.
Hamburg: RealgymnasiumdesJohanneums.)

XIX. Elsaß=Lothringen.
Metz: Realgymnasialabteilungdes Lyzeums,
Straßburgi. Elsaß: Realgymnasialabteilungdes

Lyzeums.

Google
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—
I. KönigreichPreußen.

Aachen:#Oberrealschule(verbundenmit Real=
progymnasium),

Altona: #Oberrealschule(mit wahlfreiemUnter=
richt in der Handelswissenschaft)!)

#Barmen=Wupperfeld,
Berlin: Friedrichs=Werdersche Oberrealschule,

LuisenstädtischeOberrealschule,
[Beuthen i. Oberschlesien,
1#Bitterfeld,
Bochum,
Breslau,
1Cassel,
Charlottenburg,
Cöln: 1Oberrealschule(verbundenmit Real=

gymnasium),
(Crefeld,
Danzig: Oberrealschule zu St. Petri,
7Delitzsch,)
Dortmund,
Düsseldorf,
1#Elberfeld,
Elbing,
1Erfurt,
Essen,
Flensburg: Oberrealschule (mit wahlfreiem

UnterrichtinderHandelswissen=
schaft— verbundenmitLand=
wirtschaftsschule—),

Frankfurt a.Main: Klinger=Oberrealschule,
#SachsenhäuserOberreal=

schule,
Freiburg i. Schlesien,
Fulda,
Gleiwitz,
Göttingen,
1Graudenz,
1Groß=Lichterfelde,
#Hagenil. Westfalen,
.Halberstadt,
Halle a. d. Saale: #Oberrealschule,

JOberrealschule bei den
FranckeschenStiftungen,

Hanau,
Hannover: JOberrealschule am Clevertore,

9 · 6(siii-ii-si«··»i
atiowitz, ·.

faier ·« »
Königsbergi. Ostpreußen:Burgschule (Ober=

realschule),
Magdeburg:1Guericke=Schule,
Marburg,
Minden: Oberrealschule(verbundenmitGym=

nasium),
sMühlhauseni. Thüringen,)
München=Gladbach,
Posen: Berger=Oberrealschule,
Nheydt;1Oberrealschule(verbundenmit Gym=

nasium),
St. Johann=Saarbrücken,
Schmalkalden,
Schöneberg:Hohenzollernschule(#Oberrealschule

nebstGymnasium),
Steglitz,
sWeißenfels,
Wiesbaden: Oberrealschule (verbundenmit

Realprogymnasium).

II. KönigreichBayern.

Augsburg: Kreis=Oberrealschule,
Bayreuth: Kreis=Oberrealschule,
Kaiserslautern: Kreis=Oberrealschule,)
Ludwigshafena. Rhein: 1Oberrealschule,
München:sLuitpold=Kreis=Oberrealschule,)
Nürnberg: Kreis=Oberrealschule,)
Passau: Kreis=Oberrealschule,
Regensburg:Kreis=Oberrealschule,
Würzburg:Kreis=Oberrealschule.

III. KönigreichWürttemberg.
Cannstatt,
Eßlingen,
Göppingen,
#Hall,
sHeilbronn,
Ravensburg,
Reutlingen,
Stuttgart: Friedrich=Eugens=Realschule,

Wilhelms=Realschule,

Google
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IV. GroßherzogtumBaden.
Baden: Oberrealschule(verbundenmit Real=

gymnasium),
Freiburg: JOberrealschule,

#Oberrealschulemit realgymnasialer
Abteilung,))

Heidelberg,
Karlsruhe,
Konstanz,
Mannheim: Oberrealschule (verbundenmit

Handelsschulabteilung),
Pforzheim.

V. GroßherzogtumHessen.)
Darmstadt,
Gießen: 1Oberrealschule(verbundenmit Real=

gymnasium),
Mainz,
Offenbach a. Main,
Worms.

VI. GroßherzogtumOldenburg.
sOldenburg.

VII. HerzogtumBraunschweig.
Braunschweig.
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VIkl. HerzogtumSachsen=CoburgundGotha.
Coburg:7berrealschule(Ernestinuny.

IX. HerzogtumAnhalt.
Dessau: Friedrichs=Oberrealschule.

X. Freie HansestadtBremen.
Bremen: Oberrealschule,
’ #Realgymnasium(fürdieKlassenIII

bis 1 nochOberrealschule).

XI. Freie undHansestadtHamburg.
Hamburg: (Oberrealschule in Eimsbüttel,

sOberrealschulevor demHolstentore,
#Oberrealschuleauf derUhlenhorst.

XII. Elsaß=Lothringen.
Colmar,
Metz,
Mülhauseni. Elsaß: Oberrealschulemit Ma=

schinenbauabteilung,
Straßburgi. Elsaß:sOberrealschule(Manteuffel=

straße),
#Oberrealschulebei St. Jo=
hann.

I. GroßherzogtumBaden.
Durlach: Progymnasium(verbundenmitReal=

abteilung).

II. GroßherzogtumHessen.“)
Alzey: Progymnasium (verbunden mit Real=

schule),

Bingen: Progymnasium(verbundenmit Real=
chule),

Dieburg: Progymnasialabteilungder höheren
Bürgerschule (verbundenmit Real⸗
schule).

ablegen.

Google
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stertermin1903 könnenauchNichtschülerdiesePrüfung



936

Ir dNI

I. KönigreichWürttemberg."
Aalen:Realprogymnasium(verbundenmitReal=

schule,,
Böblingen,
Calw,
Geislingen,
Heidenheim:Realprogymnasium(verbundenmit

Realschule),
Nürtingen.

II. GroßherzogtumBaden.
Durlach: Realabteilungdes Progymnasiums,
Lörrach: Realprogymnasium (verbunden mit

Gymnasium),

Weinheim:Realprogymnasium(verbundenmit
Realschule).

III. GroßherzogtumMecklenburg=Schwerin.
Ribnitz. «

IV. GroßherzogtumMecklenburg-Strelitz.
Schönberg:Realschule.

V. FürstentumSchwarzburg=Rudolstadt.
Frankenhausen. «

I. KönigreichWürttemberg.
Aalen: Realschule (verbundenmit Realpro=

gymnasium),
1Biberach,
Ettlingen,
Heidenheim:Realschule (verbundenmit Real=

progymnasium),
sLudwigsburg,
Rottweil,
Singen,
Tübingen.

II. GroßherzogtumBaden.

[Bruchsal,
##Eulingen:Realschule (verbundenmit Realpro=

gymnasium),
Karlsruhe,
Mannheim: Realschule (verbundenmit Real=

gymnasium),
Singen,

progymnasium),

progymnasium).

III. GroßherzogtumHessen.)
##Alsfeld(imAusbauzur Oberrealschulebegriffen),
Alzey: ienfalchune(verbundenmit Progymna=

ium),
Bingen: Realschule (verbundenmit Progym=

nasium),
1#Butzbach,
Dieburg:RealschulabteilungderhöherenBürger=

schule (verbundenmit Progym=
nasium),

Friedberg:Realschule (verbundenmit Gym=
nasium),

716ernsheim,
*Groß=Umstadt:Realschule(verbundenmitLand=

wirtschaftsschule),
Heppenheim a. d.Bergstraße(im Ausbau zur

Oberrealschulebegriffen),
Michelstadt,
Oppenheim,
Wimpfen am Berg.

IV. GroßherzogtumMecklenburg=Strelitz.
Neustrelitz.

V. Freie HausestadtBremen.
Bremen: ealschule in der Altstadt,

#RealschulebeimDoventore.

(der Untersekunda:oder vor Absolvicrung des siebenten(der Obersekunda)die Anstalt verlassenund sichden Be=
rechtigungsschein zum einjährig freiwilligen Dienste erwerben wollen, haben sich der fakultativen Abschlußprüfung
zu unterziehen, für welche die HessischePrüfungsorduung vom 15. Dezember 1890 maßgebend ist. Nach einer
neueren Bestimmung mit rückwirkender Geltung für den Ostertermin 1903 können auch Nichtschüler diese Prüfung
ablegen.

Google
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C. Lehranstalten,bei welchendas Hestehender Reifeprüfung(Schlußprüfung)zur
" Darlegungder Sefähigunggefordertwird.

a. Progymnasien.
I. KönigreichPreußen. 1*Sprottau,

Ahrweiler, *Stolberg i. d. Rheinprovinz,)
*Berent, Tremessen.

1

eHerg.Gladbach) · II. KönigreichBayern.etzdorf=Kirchen, D · ·
Bueri.Westfalen,1) Dinkelsbühl,
Crossen:Progymnasium(verbundenmit Real= Donauwörth,

progymnasium), Dürkheim,
*Deutsch=Eylau, Edenkoben,
Dirschau:Progymnasium(verbundenmitReal= Forchheim,

schule), Frankenthal.
*Eupen, Germersheim,
Forst i. d.Lausitz:Progymnasium(verbunden Grünstadt,

mit Realschule), Hammelburg,
*Geldern, Hersbruck,
*Goldberg, Homburg(Pfalz),
*Grevenbroich Kaufbeuren,
*Hattingen, Kirchheimbolanden,
Herne: Progymnasium(verbundenmit Real- Kibingen,

schule), Kusel,
*Hörde, Memmingen,
*Dofgeismar, Miltenberg, #
Kempeni. Posen, Neustadta. d. Aisch,
Kosel i. Oberschlesien, Nördlingen,
Langfuhr: von Conradi'scheErziehungsanstalt Oettingen,

(verbundenmit Realschule), Pirmasens,
Linz, Nothenburgo. d. Tauber,
Löbau i. Westpreußen, St. Ingbert,
*Malmedy, Schhäftlarn,
Mayen, I Schwabach,
*Neumarki. Westpreußen, Terannstein,
Nienburg, 6 Uffenheim,
Oynhausen, Weißenburg i. B.,
*Pasewalk, · Windsbach,
Preußisch=Friedland, I Windsheim,
Ratingen, VWunsiedel.

gestinkan I III. KönigreichWürttemberg.
St. Wendel, Korntal: Gemeinde=Lateinschule,Progymna=
*Schlawe, I sium (verbundenmit Realschule),
Schwelm:*Progymnasium(verbundenmitReal⸗ I Mdergenthciin,s)

schule), Ohringen.
Schwerte, I »Riedlingen.

1) Mit rückwirkender Geltung für den Ostertermin 1908.
2) Bezüglich des Ersatzunterrichts (*) mit rückwirkender Geltung für den Ostertermin 1908.
3) Mit rückwirkender Geltung für die Schlußprüfung im Juli 1908.

Google
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XV. PMogtumBr#unschweig.
Gandersheim: Progymnasium nebst Real=

abteilung,
Bad Harzburg: StädtischesProgymnasium:.)

V. HerzogtumAnhalt.
Ballenstedt:ProgymnasialabteilungdesStädti=

schen Pädagogiums Wolters=
torff.“)

VI. Freie####HausestebtHamsurg.
Bergedorf: Progymnasialabteilung der Hansa=

schule(verbundenmitRealschule),
Cuxhaven:Progymnasialabteilungder höheren

Staatsschule(verbundenmitReal=
schule).

VII. Elsaß=Lothriugen.
Oberehnheim.

I. KönigreichPreußen.
Aachen:Realprogymnasium(verbundenmitOber=

realschule),
Alfeld a. d. Leine,
Altona:Realprogymnasium(verbundenmitGym=

nasium),
Biebrich: Realprogymnasium(verbundenmit

Realschule)),“)
Biedenkopf,
Brieseni. Westpreußen,
Bünde i. Westfalen,
Cöln=Nippes,
Crossen:Realprogymnasium(verbundenmitPro=

gymnasium),
Dillingen,?)
Düsseldorf: Realprogymnasium (verbundenmit

derRealschuleanderRethelstraße),
Elberfeld-)
Eschweiler:Realprogymnasium(verbundenmit

Gymnasium),
Friedrichshagenbei Berlin,

Realschule),
Gelsenkirchen,
Goldap,
Grunewaldbei Berlin,

Realschule),

Realschule),
Langenberg,
Langensalza,
Lennep: Realprogymnasium

Realschule),

Limburg a. d.Lahn: Realprogymnasium(ver=
bundenmitGymnasium),

Luckenwalde,
Merzig,
Mettmann: Realprogymnasium(verbundenmit

Realschule),.)
Nauen,
Neuwied: Realprogymnasium(verbundenmit

Gymnasium),
Oberlahnstein:Realprogymnasium(verbunden

mit Gymnasium),
Papenburg,
Peine: Realprogymnasium (verbundenmit Real=

schule),)
Rathenow,Realprogymnasium(verbundenmit

Realschule),
Spremberg,
Swinemünde,
Velbert: Realprogymnasium(verbunden mit

Realschule),.)
Völklingen,
Wanne,)
Wiesbaden: Realprogymnasium (verbundenmit

Oberrealschule),)
Wolgast,
Wollin,
Wriezen,
Zoppot.

II. KönigreichSachsen.

Realschule),#)
Großenhain:Realprogymnasium(verbundenmit

Realschule),)

Google
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Pirna: zieasiagmmstm (verbundenmit Real=
ule),

Riesa: Realprogymnasium(verbundenmitReal⸗
klassen).

III. KönigreichWürttemberg.
Cannstatt: Realprogymnasium (verbundenmit

Gymnasium).#)

IV. GroßherzogtumBaden.
Buchen,
Ettlingen: Realprogymnasium(verbundenmit

Realschule),
Mosbach,
Schwetzingen,
Villingen: Realprogymnasium(verbundenmit

Realschule))

V. GroßherzogtumMecklenburg=Schwerin.
Grabow,
Parchim: Realprogymnasium(verbundenmit

Gymnasium).
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VI. GroßherzogtumSachsen.
Realprogymnasium (verbunden mit
ZimmermannsRealschule).

Apolda:

I VII. HerzogtumAuhalt.
Zerbst:Realklassendes Gymnasiums.

VIAII. FürstentumSchwarzburg=Rudolstadt.
Rudolstadt:Realklassendes Gymnasiums.

IX. FürstentumWaldeck.
Arolsen.

X. FürstentumSchaumburg=Lippe.

Stadthagen.

XI. Freie undHansestadtLübeck.
Lübeck:Realprogymnasiumdes Johanneums

(verbundenmit Realschule).

- I. KönigreichPreußen.
Allenstein,
Altona: Realschule (verbundenmit Realgym=

nasium),
#Arnswalde,
Aschersleben:„Realschule(verbundenmitGym=

nasium)
sBarmen,
Berlin: Erste Realschule,

Zweite Realschule,
Dritte Realschule,
Vierte Realschule,
Fünfte Realschule,
Sechste Realschule,
#SiebenteRealschule,
[Achte Realschule,
#NeunteRealschule,
Zehnte Realschule,

Berlin: ##ElfteRealschule,
Zwölfte Realschule,
1DreizehnteRealschule,

Biebrich:Realschule (verbundenmit Realpro=
gymnasium),

1Bielefeld,
Blankenese,
Breslau: ##ErsteevangelischeRealschule,

#Zweite evangelischeRealschule,
KatholischeRealschule,

DsBromberg,)
IBuxtehude,
Calbe a. d. Saale,)
Cassel,
Celle,
Charlottenburg:KaiserFriedrich⸗Schule(fReal⸗

schulenebstGymnasium),
Realschule,

Google
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Cöln: Realschule,
Handelsschule(Realschule),

Cöpenick:RealschulemitprogymnasialenNeben=
abteilungenin den drei unteren
Klassen,

Cottbus,
(Crefeld,!)
Culm.
Deutsch=Wilmersdorfbei Berlin: 1Goetheschule

(Realschule,verbundenmit Real=
gymnasium),

Diez,
Dirschau:Realschule (verbundenmitProgym⸗

nasium),
#Dortmund,!)
#Dülken, «
Düsseldorf:fRealschiileanderScharnhorststraße,

fNealschuleanderRethelstraße(ver-
bundenmit Realprogymnasium),

Duisburg,
Duisburg=Meiderich(bisherMeiderich):sReal=

schule (verbundenmit
Realgymnasium),

+Eisleben,
#Elberfeld,
Elmshorn,
Emden:Kaiser Friedrichs=Schule,
Ems,
Eschwege:Realschule (verbunden mit Gym=

nasium),
ssEssen,)
Finsterwalde,
Forst i. d.Lausitz: sRealschule (verbundenmit

Progymnasium),
Frankfurta.Main: Realschulederisraelitischen

Gemeinde,
MRealschulederisraelitischen

Religionsgesellschaft,
„bdlerflychtschule,
#Liebig=Realschule,
(Selektenschule,
Handelsrealschule,

Gardelegen:Realschule mit progymnasialen
Nebenabteilungenin den drei
unterenKlassen,

Geestemünde:Realschule(verbundenmitReal=
progymnasium),

4

Geisenheim,
Gelsenkirchen,
Gevelsberg,
Görlitz,
Greifswald: Realschule (verbundenmit Gym=

nasium),
##Gronau i. Westfalen,
Guben:RealschuleverbundenmitGymmasium),
Gumbinnen:Friedrichsschule(Realschule,ver=

bundenmit Gymnasium),
#Gummersbach,
Hadersleben:sRealschule(verbundenmitGym=

nasium),
Realschule (verbundenmit Gym=Hameln:

nasium),
#Hamm,)
Hannover: #Erste Realschule,

Zweite Realschule,
Harburg: Realschule(verbundenmitRealgym=

nasium),
1Haspe,
Havelberg,
Hechingen,
sHeide,Provinz SchleswigHolstein,
Herford: Realschule (verbundenmit Landwirt=

schaftsschule),
Herne: sRealschule(verbundenmit Progym=

nasium),
Hildesheim: Realschule (verbundenmit dem

Andreas=Realgymnasium),
Hirschberg i. Schlesien,) vl
Höchsta. Main: (Realschule(verbundenmit

Gymnasium),
Homburgv.d.Höhe:Realschule(verbundenmit

Gymnasium),
Iserlohn: Realschule(verbundenmit Realgym=

nasium),
Itzehoe:sRealschule(verbundenmit Realpro=

gymnasium),
Jüterbog: Realschule(verbundenmitRealpro=

gymnasium),
Kiel: Realschule 1 (verbundenmit Realgym=

nasium),
Realschule II,)

Königsbergi.Ostpreußen:s#Löbenicht'scheReal=
schule,

2) Mit rückwirkenderGeltung bis zum

Google
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Königsbergi. Ostpreußen:Steindammer Real⸗
schule,

VorstädtischeReal=
schule,

Königshütte:Realschule(verbundenmitGym=
nasium),

Kreuznach,
Landsberga. d.Warthe: Realschule(verbunden

mit Gymnasium),
Langendreer,
Langfuhr: f#vonConradi'scheErziehungsanstalt

(verbundenmit Progymnasium),
[Lehe i. Hannover,#)
Lennep: Realschule (verbundenmit Realpro=

gymnasium),
Liegnitz:Wilhelmsschule,
Lindenbei Hannover: sHumboldtschule(Real=

schule, verbunden
mit Realgymna=
sium),

Lippstadt: Realschule (verbundenmit Real=
gymnasium),

1#Löwenberg,
Lübben,
Lüdenscheid:Realschule (verbundenmit Real=

gymnasium),
Magdeburg,
Marne,
Mettmann: Realschule (verbundenmit Real==

progymnasium),
1Mewe,)
Mülheim a. Rhein: Realschule (verbundenmit

Gymnasium),
Mülheim a. d. Ruhr: Realschule (verbunden

mit Gymnasium),
Münster i. Westfalen,
Naumburga.d.Saale: #Realschule(verbunden

mit Realgymnasium),
Neumünster:Realschule (verbundenmitGym=

nasium),
sOhligs=Wald,
1Oldesloe,
Oschersleben:#Realschule mit gymnasialem

Nebenkursusin den drei
unterenKlassen,

Osnabrück:sRealschule (verbundenmit Real=
gymnasium),

#Otterndorf,
Pankow,
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Peine: Realschule (verbundenmit Realpro=
gymnasium),

Pillau,
Potsdam,
sQuedlinburg,
Rathenow: Realschule (verbundenmit Real=

progymnasium),
Remscheid:#Realschule(verbundenmit Real=

gymnasium),
Riesenburg,
Rixdorf,
Seehausen i. d. Altmark,
Schleswig: fRealschule(verbundenmit Gym=

nasium),
Schönebeck:Realschule mit gymnasialemNeben=

kursusin dendrei unterenKlassen,
Schönebergbei Berlin: ##ErsteRealschule,1)
Schwelm: Realschule (verbundenmit Pro=

gymnasium),
Sobernheim,
Solingen: Realschule (verbundenmit Gym=

nasium),
Sonderburg,
#Stargard i. Pommern,
Stolp: Realschule(verbundenmit Gymnasium),
Suhl,
Tegel bei Berlin,)
Tiegenhof,
ürdingen,
Unna: Realschule (verbundenmit Realgym=

nasium),
Velbert: Realschule (verbundenmit Realpro=

gymnasium),)
Wandsbek:fRealschule(verbundenmit Gym=

nasium),
Wehlau,
Weißenseebei Berlin,)
Wesel:Realschule(verbundenmitGymnasium),
Wiesbaden,
Wilhelmshaven,
Witten: Realschule (verbundenmit Realgym=

nasium),
Wittenberge,
#eitz.)

II. KönigreichBayern.
+Amberg,
#Ansbach,
[schaffenburg,

Google
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Bamberg,
Deggendorf,
Dinkelsbühl,
Eichstätt,
fErlangen,
Freising,
Fürth,
esiben en,

nhposstadt,
Kaufbeuren,
Kempten,
Kissingen,
Kitzingen,
Kronach,
Kulmbach,
Landau,
—Landsberg,
Landshut,
Lindau,
Memmingen,
München:Gisela=Kreisrealschule,

Ludwigs=Kreisrealschule,
Maria Theresia=Kreisrealschule,

#Neuburg a. d. Donau,
Neumarkt i. d. Oberpfalz,
Neustadt a. d. Haardt,
Neu=Ulm,
Nördlingen,
Nürnberg:KreisrealschuleI,
Pirmasens,
Rosenheim,
[Rothenburg o. d. Tauber,
Schweinfurt,
#Speyer,
Straubing,
Traunstein,
Wasserburg,
Weiden,
Weilheim,
Weißenburg i. Bayern,
#Wunsiedel,
Zweibrücken,

III. KönigreichSachsen.
+Aue,1)
fAuerbach,)
[Bautzen,

Realschule Seevorstadt,
sRealschule Dresden=Neustadt,
Striesen: Realschule (Freimaurer=

Institut),

progymnasium),

Großenh

Leipzig:

ain: Realschule (verbundenmit Real=
progymnasium),

Erste Realschule,
Zweite Realschule,
Dritte Realschule,
Vierte Realschule(Lindenau),
Fünfte Realschule(Reudnitz),)

#Löbau,u)

Meißen: 1Realschule(verbundenmit Realgym=
nasium),

Pirna:

Plauen

Realschule (verbundenmit Realpro=
gymnasium),

i. Vogtlande: „Realschule(verbunden
mitRealgymnasium),

„Reichenb
Rochlitz

achi. Vogtlande,)

Werdau,
Realschule (verbundenmitRealgym=

nasium).

IV. KönigreichWürttemberg.

unterenKlassen),

Ebingen,
unterenKlassen),

Heilbron n,

der Gymnasien entsourechen.

Diqitized by, Oo= gle
Original from
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Korntal: Gemeinde⸗Lateinschule,Realschule
(verbundenmit Progymnasium),

Mergentheim,
#Schorndorf(mitLateinabteilungenan denfünf

unteren Klassen),
#chramberg (mit Lateinabteilungenan denfünf

unterenKlassen),
Schwenningen,
#Sindelfingen,
Stuttgart,
#Tuttlingen.

V. GroßherzogtumBaden.
#chern,
#Breisach,
s#Bretten,
Bühl,
#Eberbach,
#Emmendingen,
Eppingen,
Kehl,
Kenzingen,
sLadenburg,
Meßkirch,
[Müllheim,
sNeustadt,
1Oberkirch.
#Offenburg,
Radolfzell,
#heinbischofsheim,
#Schopfheim,
Sinsheim,
Überlingen,
Waldshut,
(Wiesloch.

VI. GroßherzogtumHessen.
Großgerau:Höhere Bürgerschule,
Langen:sHöhereBürgerschule,
Lauterbach:#HöhereBürgerschule.

VII. GroßherzogtumMeckleuburg=Schwerin.
Güstrow: JRealschule (verbunden mit Real=

gymnasium),
Rostock. .

943
Teterow, .
Wisniar:I-RealschuledergroßenStadtschiile.

VIII. GroßherzogtumSachsen.
Apolda: fWilhelm und Louis Zimmermanns

Realschule(verbundenmit Real=
progymnasium),

Ilmenau,
#Neustadta. d. Orla.

IX. GroßherzogtumMeckleuburg=Strelitz.
Neubrandenburg:Realschule (verbundenmit

Gymnasium).)

X. GroßherzogtumOldenburg.
Delmenhorst,
#Oberstein=Idar.

XI. HerzogtumBraunschweig.
+#Wolfenbüttel.

XII. HerzogtumSachsen=Meiningen.
Sonneberg,
Pößreck.

XIII. HerzogtumSachsen=Altenburg.
Altenburg:Realschule(verbundenmitdemErnst=

Realgymnasium),
HSchmölln.

XIV. HerzogtumSachsen=Coburgund Gotha.
Gotha,
Ohrdruf: fRealschule

Stiftung).
(Gräflich Gleichensche

XV. HerzogtumAuhalt.
Ballenstedt:RealschulabteilungdesStädtischen

PädagogiumsWolterstorff,)
Cöthen: Friedrichs=Realschule.
Dessau:JStädtischeHandelsrealschule.)

Google
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XVI. FürstentumSchwarzburg=Sondershausen.
Arnstadt:Realschule (verbundenmitHandels=

abteilung),
Sondershausen.

XVII. FürsteutumWaldeck.
#BadWildungen.

XVIII. FürstentumReuß ältererLinie.
Greiz: Realschule (verbundenmit demGym=

nasium).

XIX. FürstentumReuß jüngererLinie.
Gera: Realschule (verbundenmit Realgym=

nasium).)

XX. FürstentumLippe.
Detmold:Realschule(verbundenmitGymnasium

Leopoldinum),
Salzuflen.

XXl. Freie undHansestadtLübeck.
Lübeck:Realschule desJohanneums (verbunden

mit Realprogymnasium).

XXII. FreieHansestadtBremen.
Bremerhaven:Realschule(verbundenmitGym=

nasium).

XXIII. Freie und HansestadtHamburg.
Bergedorf:RealschulabteilungderHansaschule

(verbundenmit Progymnasium),
Cuxhaven: Realschulabteilungder höheren

Staatsschule(verbundenmitPro=
gymnasium),

Hamburg: (Realschulein Eilbeck,
Realschule vor dem Lübeckertore,
#Realschulein St. Pauli.

XXIV. Elsaß=Lothringen.
Barr,
Bischweiler,
Buchsweiler:Realabteilung desGymnasiums,
Forbach,
Hagenau:Realabteilung des Gymnasiums,

Münster,
Rappoltsweiler,
Saargemünd:RealabteilungdesGymnasiums,
Straßburg i. Elsaß: #NeueRealschule,
Thann.

I. KönigreichPreußen.
Alfeld
Altdöbern
Angerburg
Anklam
Arnsberg
Aurich
Barby
Bederkesa.
Berent
Berlin
Voppard
Braunsberg
Breslau
Brieg
Bromberg:)
Brühl
Büren

Königliches
Schullehrer=
seminar.

Bütow
Bunzlan
Cammin
Coesfeld
Cöpenick
Cöslin
Cornelimünster
Cottbus
Danzig=Langfuhr
Delitzsch
Deutsch=Krone
Dillenburg
Dorsten
Dramburg
Drossen
Düren
Eckernförde
Eisleben

Königliches
Schullehrer=

seminar.

Google
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Elsterwerda
Elten
Erfurt
Exin
Frankenberg
Frankenstein
Franzburg
Fraustadt
Friedebergi. d. Neumark
Fulda
Genthin
Graudenz
Gütersloh
Gummersbach
Habelschwerdt
Hadersleben
Halberstadt
Hameln
Hannover
Havelberg
Heiligenstadt
erdecke
erford
Hilchenbach
ildesheim
ohenstein

Homberg
Jüterbog
Karalene
Kempen(Regierungsbezirk
Düsseldorf)

Kettwig
Königsbergi. d. Neumark
Koschmin
Kreuzburg
Krotoschin
Kyritz
Leobschütz
Liebenthal
Liegnitz
Linnich
Lissa
Löbau
Lüdenscheid
Lüneburg
Lyck
Marienburg i. Westpreußen
Memel
Merseburg

Königliches

Schhllehrer=

seminar.

Merzig
Mettmann
Mörs
Montabaur
Mühlhauseni. Thüringen
Münsterberg
Münstermaifeld
Naumburg a. d. Saale
Neuhaldensleben
Neuruppin
Neustadti. Westpreußen
Neuwied
Neuzelle
Northeim
Oberglogan
Odenkirchen
Ols
Oranienburg
Ortelsburg
Osnabrück:)
Osterburg
Osterrodei. Ostpreußen
Ottweiler
Paderborn
Paradies
Peiskretscham
Petershagen
Pilchowitz
Pölitz
Prenzlau
Preußisch=Cylau
Preußisch=Friedland
Proskau
Prüm
Pnritz
Quedlinburg
Ragnit
Ratibor
Ratingen
Ratzeburg
Rawitsch
Reichenbachi. d. Oberlausitz
Rendsburg
Rheydt
Rogasen
Rosenberg
Rüthen
Sagan
Schlüchtern

945
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Schneidemühl ,
Schweidnitz
Schwerina.W.
Segeberg
Siegburg
Soest
Stade
Steinau a. d. O.
Tarnowitz
Thorn:)
Tondern
Tuchel
Ülzen
Utersen
Unna
Usingen
Verden
Waldau
Warendorf
Weißenfels
Werl
Wetzlar
Wipperfürth
Wittlich
Wollstein
Wongrowitz
Wunstorf
Ziegenhals
Züllichau
Zülz.

Königliches
Schullehrer=
seminar.

II. KönigreichBayern.
Altdorf: Königliches Schullehrerseminar,
Amberg:KöniglicheLehrerbildungsanstalt,
Bamberg: Königliches Schullehrerseminar,
Bayreuth: KöniglicheLehrerbildungsanstalt,
Eichstätt:KöniglicheLehrerbildungsanstalt,
Freising: Königliches Schullehrerseminar,
Kaiserslautern:KöniglicheLehrerbildungsunstalt,
Lauingen:KöniglicheLehrerbildungsanstalt,
Schwabach: Königliches Schullehrerseminar,
Speyer: KöniglicheLehrerbildungsanstalt,
Straubing: Königliches Schullehrerseminar,
Würzburg:KöniglichesSchullehrerseminar.

III. KönigreichSachsen.
Annaberg:KöniglichesSeminor.
Auerbach:KöniglichesSeminar,

Google

Bautzen:LandständischesevangelischesSeminar,
DomstiftlicheskatholischesSeminar,

Borna: KöniglichesSeminar,
Dresden=Friedrichstadt: Königliches Seminar,
Dresden=Neustadt:Freiherrlichv. Fletcher'sches

Seminar,
Dresden=Plauen:KöniglichesSeminar,
Frankenberg: Königliches Lehrerseminar,
Grimma: KöniglichesSeminar,
Leipzig: KöniglichesLehrerseminar,
Löbau: KöniglichesSeminar,
Nossen: Königliches Seminar,
Oschatz:KöniglichesSeminar,
Pirna: KöniglichesSeminar,
Plauen i. Vogtlande:KöniglichesSeminar,
Rochlitz:KöniglichesSeminar,
Schneeberg:KöniglichesSeminar,
Stollberg: KöniglichesLehrerseminar,
Waldenburg: FürstlichSchönburg'schesSeminar,
Zschopau: Königliches Seminar.

IV. KönigreichWürttemberg.
Eßlingen:EvangelischesSchullehrerseminar,
Gmünd: KatholischesSchullehrerseminar,
Künzelsau: EvangelischesSchullehrerseminar,
Nagold: EvangelischesSchullehrerseminar,
Nürtingen: EvangelischesSchullehrerseminar,
Saulgau: KatholischesSchullehrerseminar.

V. GroßherzogtumBaden.
Ettlingen: GroßherzoglichesLehrerseminar,
Karlsruhe: GroßherzoglichesLehrerseminar1,

GroßherzoglichesLehrerseminar II,
Meersburg:GroßherzoglichesLehrerseminar.

VI. GroßherzogtumHessen.
Alzey: GroßherzoglichesSchullehrerseminar,
Bensheim:GroßherzoglichesSchullehrerseminar,
Friedberg:GroßherzoglichesSchullehrerseminar.

VII. GroßherzogtumMecklenburg=Schwerin.
Neukloster:GroßherzoglichesLehrerseminar.

VIII. GroßherzogtumSachsen.
Eisenach: GroßherzoglichesSchullehrerseminar,
Weimar: GroßherzoglichesSchullehrerseminar.
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IX. GroßherzogtumMecklenburg=Strelitz.
Mirow: GroßherzoglichesLehrerseminar.

X. GroßherzogtumOldenburg.
Oldenburg: EvangelischesSchullehrerseminar.
Vechta:KatholischesSchullehrerseminar.

XI. HerzogtumBraunschweig.
Braunschweig:HerzoglichesLehrerseminar,
Wolfenbüttel:HerzoglichesLehrerseminar.

XII. HerzogtumSachsen=Meiningen.
Hildburghausen:HerzoglichesLandes=Schul=

lehrerseminar.

XIII. HerzogtumSachsen=Altenburg.
Altenburg:HerzoglichesLehrerseminar.

XIV. HerzogtumSachsen=CoburgundGotha.

seminar,
Gotha: HerzogErnst=Seminar.

XV. HerzogtumAnhalt.
Cöthen:HerzoglichesLandesseminar.

XVI. FürstentumSchwarzburg=Sondershausen.
Sondershausen: Fürstliches Landesseminar.

XVII. FürstentumSchwarzburg=Rudolstadt.
Rudolstadt: Fürstlich

Landesseminar.

1
i

I
I
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XVIII. FürstentumReußältererLinie.
Greiz: FürstlichesSchullehrerseminar.

XIX. FürstentumReußjüngererLinie.
Schleiz: FürstlichesSeminar.

XX. FürstentumSchaumburg=Lippe.
Bückeburg:FürstlichesLehrerseminar(verbunden

mit Gymnasium, Adolphinumund
Realgymnasium).

XXI. FürstentumLippe.
Detmold: FürstlichesLehrerseminar.

XXII. FreieundHausestadtLübed.
Lübeck:Schullehrerseminar.

XXIII. Freie HansestadtBremen.
Bremen: Staatliches Volksschullehrerseminar.

XXIV. FreieundHansestadtHamburg.
Hamburg: StaatlichesLehrerseminar(Binder⸗

straße),
Staatliches Lehrerseminar(Stein⸗
hauerdamm).)

XXV. Elsaß=Lothringen.
Colmar: Lehrerseminar,
Metz: Lehrerseminar,
Oberehnheim:Lehrerseminar,
Pfalzburg: Lehrerseminar,
Straßburg i. Elsaß: Lehrerseminar.

I. KönigreichPreußen.

Bitburg: #Landwirtschaftsschule,
Brieg: sLandwirtschaftsschule,
Cleve: Landwirtschaftsschule,
Dahme: sLandwirtschaftsschule,
Eldena: sLandwirtschaftsschule,
Flensburg: sLandwirtschaftsschule(verbunden

mit Oberrealschule),
Heiligenbeil:sLandwirtschaftsschule,

Is
I
I

HerfordfLandwirtschaftsschule(verbundenmit
Realschule),

Hildesheim:#Landwirtschaftsschule,
Liegnitz: sLandwirtschaftsschule,
Lüdinghausen:##Landwirtschaftsschule,
Marggrabowai. Ostpreußen:#Landwirtschafts=

schule,
Marienburg i. Westpreußen:#Landwirtschafts=

ule,

Google
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Samter: fLandwirtschaftsschule, «
Schivelbeini.Pommern:fLandwirtschaftsschule,
Weilburg:fLandwirtschaftsschulr.

II. KönigreichBayern.
Lichtenhof:[Kreis=Landwirtschaftsschule, "%
München:Handelsschule, s
Nürnberg-fHandelsschule,
PfarrkirchemfLandwirtschastsschule.

III. KönigreichSachsen.
Bautzen: Höhere Abteilung der städtischen

Handelsschule,)
Chemnitz:1ffentliche Handelslehranstalt,
Döbeln: sHöhere Landwirtschaftsschule(ver=

bbounden mit Realgymnasium),
Dresden: 10ffentlicheHandelslehranstaltder

DresdenerKaufmannschaft,
Leipzig: s#OffentlicheHandelslehranstalt,
Zittau: sHandelsabteilungdesRealgymnasiums.

IV. GroßherzogtumBaden.
Mannheim: fHandelsschulabteilung(verbunden

mit der Oberrealschule).

V. GroßherzogtumHessen.
Groß=Umstadt:Landwirtschaftsschule(verbun=

denmit Realschule).

VI. GroßherzogtumOldenburg.
Varel: sLandwirtschaftsschule.

VII. HerzogtumBraunschweig.
Helmstedt:sLandwirtschaftlicheSchuleMarien=

bergnebstRealabteilung.

VIII. FürstentumSchwarzburg=Sondershausen.

IX. Elsaß=Lothringen.
Rufach:fLandwirtschaftsschule.

a) Schullehrerseminare. I
I. KönigreichPreußen.

Berlin: JüdischeLehrerbildungsanstalt,
Niesky: Seminar der Brüdergemeinde.

b) Andere Privat=Lehraustalten.)

KönigreichPreußen.

Berlin: sHandelsschulevon RichardEngelberg,
Falkenbergi. d. Mark: Viktoria=Institutvon

HermannSchulz,
Frankfurt a. Main: Ruoff=Hassel'schesEr=

ziehungsinstitutvon Karl Schwarz, #
Friedrichsdorfbei Homburgv. d.Höhe: /Gar= I

I

I
I
I
I
I
I
I

nier'scheLehr- undErziehungsanstalt
unterLeitungdesDr.Karl Marmier,)

Gaesdonck(Rheinprovinz):Privat=Unterrichts=
und ErziehungsanstaltunterLeitung
des I#r.JosephBrunn,)

Gnadenfrei:RealschuleunterLeitungdesDiakonus
Kücherer,

Godesberg:(Rheinprovinz):EvangelischesPäda=
gogium•4Srealistischeund " progym=
alale Abteilung)vonProfessorOtto
Kühne,

Kemperhofbei Coblenz:sKatholischeKnaben=
Unterrichts=und Erziehungsanstalt
unterLeitung desOberlehrersa. D.
Anton Stukenberg,

Bad Lauterbergi. Harz: #Ahn'scheRealschule,
höhere Privat =Knabenschule des
Dr. Paul Bartels,

Niesky:PädagogiumunterLeitungdesVorstehers
FriedrichDrexler,)

Leitung eines Regierungskommissars abgehaltenen Entlassungsprüfung ausstellen, sofern für diese Prüfung die
Prüfungsordnung von der Aufsichtsbehördegenehmigt ist. Befreiungen von der mündlichen Prüfung
oder einzelnen Teilen derselben sind unstatthaft.

2) Die Berechtigungist der Anstalt zunächstbis zum Ostertermin 1910 einschließlichbelassenworden.
9) Die Anstalt ist befugt, das Befähigungszeugnis für deneinjährig freiwilligen Militärdienst denjenigen

Schülern der Untersekundaauszustellen, welchedie Entlassungsprüfungunter Vorsitz eines staatlichenKommissars
auf Grund derOrdnung derReifeprüfung für die preußischenProgymnasienvom 6. Januar 1892 bestandenhaben.
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Nr. 65.

ObercasselbeiBonn:fUnterrichts=undErziehungs=
anstalt von Ernst Kalkuhl,

Osnabrück:Nölle'sche Handelsschuledes Dr.
L. Lindemann,

Ostrau bei Filehne:ProgymnasialeundReal=
schulabteilungdes Pädagogiumsdes
ProfessorsDr. Max Beheim=Schwarz=
bach(Mitleiter istDr. Felix Beheim=
Schwarzbach),

Paderborn:fUnterrichtsanstalt(Privatrealschule)
vonFeinrich Reismann,

Plötzenseebei Berlin:Pädagogium(Progym=
nasium) des evangelischenJohannes=
stiftsunterLeitungdesStiftsvorstehers
Pastors W. Philipps und desOber=
lehrersTheodorMenzel,

St. Goarshausen:Erziehungsinstitut(Institut
Hofmann)desProfessorsDr. Gustav
Mülller,

Telgte:ProgymnasialeundFhöhereBürgerschul=
abteilungdesErziehungsinstitutsdes
Karl Linpinsel,##)

öherePrivat=Knabenschulevon
Hofrat Karl Faber (Realschuleund
Realprogymnasium),y.

II. KönigreichBayern.
Uugsburg:Allgemeine Handelslehranstaltvon

Gustav Hoffmann,
Donnersbergbei Marnheim(Pfalz): [Meal=

Wiesbaden:

desDr. ErnstGoebelunddesGustav
Goebel,

Dürkheim a. H.: [Realschule des Heinrich
Bärmann,

Frankenthal (Pfalz: mReallehrinstitut von
Valentin Trautmann und Eugen
Wehrle,

Fürth: ##IsraelitischeRealschuledesDr. Alfred
Feilchenfeld),)

Marktbreit a. Main: [Real=undHandelsschule
unter Leitung des Franz Koeppl.“)

Miltenberga.Main: #Privat=Real=undHandels=
schuleunterLeitungdesKarl Kring,)

949

Nürnberg:Real= undHandelslehranstalt
(Institut M. Gombrich).

III. KönigreichSachsen.
Dresden: sPrivatrealschule mit Pensionat von

Oskar Koldewey,
Privatrealschule vonG. Müller=
Gelinek,

[Realschule (mit Elementarklassen)
des PredigtamtskandidatenGer=
* Grössel (früherDr. Ernst
eidler),

Leipzig: keln schule ““.b3i des
Barth

Privatschule desDr. FriedrichThomas
R oth,

PrivatrealschulevonOttoAlbertToller.

IV. KönigreichWürttemberg.
Stuttgart: #Stuttgarter Handelsschuleunter

Leitungdes Rektors Bonhöffer,
„ealistische AbteilungderPrivat=
Lehranstaltdes Karl
Widmann(desInstitutsRauscher).

V. GroßherzogtumBaden.
Waldkirch:#ErziehungsanstaltdesDr Rudolph

Plähn.)

VI. GroßherzogtumHessen.
Offenbacha.Main: ##GoetheschuleunterLeitung

des Max Reinhold'.)

VII. GroßherzogtumSachsen.
Jena: sLehr=undErziehungsanstaltvonProfessor

Ernst Pfeiffer,
##ErziehungsanstaltdesDr. HeinrichStoy

unterLeitungdesDr.LeopoldSommer.

VIII. HerzogtumBrannschweig.
Blankenburga. Harz: Lehr= und Erziehungs=

anstalt (Privatrealschule) von Wil=
brand Rhotert,

Stuttgart:

7) Die Berechtigunggilt bis 1910 einschließlich.
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Braunschweig:sJahn'scheRealschuledes Dr. XIII. FürstentumReuß jüngererLinie.
HeinrichJunker,#u I . , -- .-«

Seesena.Harz:fJacobsoii-Schule(Realschiiles Gera:
undRealprogymnasium)unter Leitung Otto Sailer.)
des Dr. Nathan Friedland.) «

Wolfeiibüttel:stSamson-Schule-unterLeitungdesDr. LudwigTachau. « XIV. FreieundHansestadtLübeck.
IX. HerzogtumSachsen-Meiningen. Lübeck:PrivatrealschuledesDr.G. A.Reimann.

Salzungen: #Privatrealschule von Heinrich XV. Freie undHansestadtHamburg.
ChristianWehner. .- -Hamburg.fPrivatrealschiiledesDr.T.A.Bieber,

X. HerzogtumSachsen=Alteuburg. Stiftungsschulevon 1815, unter
GumperdabeiKahla: #LateinloseAbteilungder Leitungdes LehrersC. StephanLehr=undErzichungsanstaltdes s—i.

).·· .
) Professors Dr. Siegfried Schaffner Privatrealschule des Drx.A. Wichard

XI. FürstentumSchwarzburg-Rudolstadt. Lange,
Keilhau: Erziehungsanstaltvon Dr. Otto PrivatrealschuledesDr.Th.Wahn=

shst I * lederTalmud=T.9 « I ealschuleder Talmud-Tora,unter
XII. FürstentumWaldeck. LeitungdesDr.JosephGoldschmidt,

Pyrmont:PädagogiumdesNatangovonTrippen= sRealschuledes unter Leitung des
bach (Progymnasialabteilungund Direktors M. Hennig und des
sRealschulabteilungmit kaufmän= I). G. Tiede stehendenPauli=
nischemRechnenund Unterrichtin nums, Pensionat des Rauhen
der Buchführung.)) I Hauses.

Lehranstaltenim Auslande
Antwerpen:Realschule der AllgemeinenDeutschenSchule unterLeitungdes Dr. BernhardGaster,
Belgrano bei Buenos Aires: DeutschehöhereKnabenschule,)
Brüssel: Realprogymnasium des deutschenSchulvereinsunter Leitung des Dr. Karl Friedrich

Wilhelm Lohmeyer,)
Buenos Aires: Germaniaschuleunter Leitungdes Dr. Willy Ruge,

1) Die Berechtigung ist bis zum Michaelistermin 1910 einschließlich verlängert worden.
* Die Berechtigungist bis zur Schlußprüfung 1910 einschließlichverlängert worden.
Die Berechtigungist bis zum Jahre 1910 einschließlichverlängert worden.

)) Die bis zum Ostertermin1907 einschließlicherteilte Berechtigung ist bis zum Michaelistermin 1910
einschließlich verlängert worden.

5, Die Berechtigung ist vorläufig vom Michaelistermin 1907 einschließlichbis zum Ostertermin 1910
einschließlicherteilt worden. -

Die Anstalten dürfen Befähigungszeugnisse nur auf Grund des Bestehens einer unter Leitung eines
RegierungskommissarsabgehaltenenEntlassungsprüfungausstellen,sofern für diesePrüfung die Prüfungsordnung
von Aufsichtswegengenehmigtist. Befreiungen von der mündlichen Prüfung oder einzelnen Teilen
derselben sind unstatthaft.

*) Die Berechtigung gilt nur bis zum 1. Jannar 1908.
n Die bis zumPrüfungstermin 1905 einschließlichgewährteBerechtigungist bis zumPrüfungstermin 1908.
einschließlich verlängert worden.

... Original from
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Bukarest: Deutsche Realschuleder övangelischenKirchengemeindeunter der bisherigenLeitung
des Dr. Ludwig Lenz-)

Constantinopel:tReachn der deutschenund schweizerSchulgemeindeunterLeitungdes Dr. Otto
ring,

Genua: Deutsche Schule unter Leitungdes Georg von Hassel,?)
Mailand: Internationale Schule protestantischerFamilien unterLeitung desWilhelm Braun.

Berlin, den15.August1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage: Just.

1) Die— hat vorläufig bis zum Prüfungstermin 1908 einschließlichGeltung.
2) Die Berechtigungist bis zum Jahre 1910 einschließlichverlängert worden.

St.=M.b.J. Nr.23596.
Kr.=M.Nr.17588.

Beka###tnachung, AuderungderLandwehrbezirkseinteilungfür dasKönigreichBayern betreffend.

K#Slaatsministerinndes Innern und K. friegsministerium.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern
Verweser, habenmit AllerhöchsterEntschließungvom 6. de. Mts. zu bestimmengeruht:

Das BezirkskommandoVilshofen wird am 15. Septemberda. JI# nachDeggendorf
verlegt. Der Landwehrbezirkführt vom gleichenZeitpunkteab die Bezeichuungnachdem
neuenStabssitze.

Die AnderungderAnlage1 zurWehrordnungfür dasKönigreichBayernbleibtvorbehalten.

München,den 12. September1908.

J. U.
Frhr. v. Horn. Ministerialratv. Schreiber.

St.=M.d.J. Nr.24194.
Kr.=M. Nr. 17813.

Bekanntmachung, Landwehrbezirkseinteilungbetreffend.

+K.Staatsministerinmdes Innern und f. fKriegsministerium.

Die neu errichtetenBezirksämterRiedenburgund Lauf bildenvom 16. Oktober1908
ab, an welchemTage sie ihre Wirksamkeitzu beginnenhaben,gemäß§. 1, W.O. selb=
ständigeAushebungsbezirkeim LandwehrbezirkeIngolstadtbzw. Nürnberg.
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Darnachist in der Anlage 1 zur Wehrordnungfür das KönigreichBayern bei den
Verwaltungs=(bzw.Aushebungs=bezirkennach„BezirksamtBeilngries“:

BezirksamtRiedenburg,
nach„BezirksamtHersbruck“:

BezirksamtLauf
einzufügen. .

Diese Anderungensind handschriftlichvorzunehmen.

München,den26. September1908.

J#.
Frhr. v.Horn. Ministerialratv. Schreiber.

Bekanntmachung, dieEisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfür dieHaupt=undNebeneisenbahnen
Bayerns betreffend.

##Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 1. Oktober1908 zur Eröffnung kommendeBahnlinie Waidhaus—
Eslarn findendie in derEisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfür dieHaupt=undNeben=
eisenbahnenBayerns(Bekanntmachungvom13.April 1905 — G. u.V.Bl. 1905 S. 251 —)
enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München,den 28. September1908.

v. Frauendorfer.

Google
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esetzundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 66.
München, den S. Oktober 1908.

Inhal t:
Bekanutmachung vom 25. September 1908, die Auflösung und anderweitige Organisation von Forstdienst

stellen betreffend. — Bekanntmachung vom 6. Oktober 1908, die Einfuhr von Rindern und Ziegen aus
der Schweiz betreffend. — Bekanntmachung vom 6. Oktober 1908, die Eisenbahn=Bau- und Betriebs=
ordnung für die Haupt= und Nebeneisenbahnen Bayerns betreffend.

Nr. 25450.

Bekanntmachung, die Auflösung und anderweitigeOrganisation von Forstdienststellenbetreffend.

K. StaatsministerinmderFinanzen,
Ministerial-Forstabteilung,

und K. Staatsministeriumdes Innern.

Im Aamen Seiner Mazjestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenunterm 23. September 1908 Allerhöchstanzuordnengeruht, daß
A) beginnendvom 1. Oktober1908:

1. das Forstamt Grafenwöhr und die Försterstellezu Weihern aufgelöstund
2. die Kommunal=Forstamtsassessorstellenzu Taubensuhl und Elmstein

in Försterstellenumgewandeltwerden;
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B) beginnendvom 1. November1908:
das ForstamtReichenhall-St. Zenoaufgelöst und demForstamteReichen—
hall-Nord ein Forstamtsassessormit dem dienstlichenWohnsitzin Reichenhall—
St. Zeno beigegebenwerde.

München,den29. September1908.
J. V. J. A.

Staatsrat v. Pausch. Ministerialrat v. Schreiber.

Nr. 25777.

Bekanntmachung, die Einfuhr von Rindern und Ziegen aus der Schweizbetreffend.

#. Staatsministeriumdes Innern.

In der Bekanntmachungvom 25. September1908 (G. u. V. Bl. S. 909) werden
bei Ziff. 1, dann bei Ziff. 4 A Abs. 4a letzteZeile, die Worte „oder in den letzten
30 Tagen verbotenwar“ gestrichen.

München, den 6. Oktober 1908.

J. A.
Ministerialrat Grenner.

Nr. 7/B n.

Bekanntmachung, dieEisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfür dieHaupt=undNebeneisenbahnen
Bayerns betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 11. Oktober1908 zur Eröffnung kommendeBahnlinie Kulmbach—
Thurnau findendiein derEisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfür dieHaupt=undNeben=
eisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905 — G. u.V. Bl. 1905
S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München,den6. Oktober1908.

J. V.
Staatsrat rhr. von Schachy.
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Iich-nndVerordnung-istaII5
für das

Königreich Bayern.

Nr. 67.
München, den 10. Oktober 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 9. Mai 1908, Anderungder Landwehrbezirkseinteilungfür das KönigreichSachsenvom

1. April 1908 ab betreffend. — Bekanntmachung vom 27. Juni 1908, Anderungder Landwehrbezirks=
einteilung für das Königreich Bayern betreffend. — Bekanntmachung vom 29. August 1908, Anderungen
in der Landwehrbezirkseinteilung sowie in der Geschäftseinteilung der Landwehrbezirke I—IV Berlin be=
treffend.— Hofdienst=Nachricht.— Königlich AllerhöchsteGenehmigungzur Annahme fremderDekorationen.

St.=M.d.J. Nr.11421.
Kr.=M. Nr. 8298.

Bekanntmachung, Anderungder Landwehrbezirkseinteilungfür das KönigreichSachsenvom
1. April 1908 ab betreffend.

K. StaatsministeriumdesInnern und fl. Kriegsministerium.
Mit Gültigkeit vom 1. April 1908 ab sind errichtetworden:

einBezirkskommandoin Auerbach— unterWegfalldesMeldeamtsAuerbach— und
einBezirkskommandoin Flöha —unter AngliederungdesMeldeamtsMarienberg,

das vomBezirkskommandoAnnabergabgetrenntwird —.
Die hiermit eintretendenAnderungenin der Abgrenzungder Bezirke des XII.

(1. Königlich Sächsischen)und desXIX. (2 Königlich Sächsischen)Armeekorps,in der
Landwehr=Bezirkseinteilungder (6. und7. KöniglichSächsischen)Infanterie=BrigadenNr. 64
und 88 sowiedie Abgrenzungder neuenBezirkskommandosgehenaus der Anlagehervor.

Die Berichtigungder Anlage 1 derWehrordnungbleibtvorbehalten.

München,den9. Mai 1908.
J.U.

rhr. v.Dorn. Staatsratv.Krazeisen.
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Anlage.

Landwehrbezirkseinteilungder InfanterieBrigadenUr. 64 und 88.

Verwaltungs= BundesstaatArmee= Infanterie= Landwehr. %
korps. brigade. beziekk,,tbm.Nukebung) Sen auz

KönigreichSachsen.AmtshauptmannschaFreiberg /bergschaft Regierungsbezirk
Dresden

1.Bezirk= q —
Eirk #tshantmannschat

. a Regierungsbezirk
XII. 64. löha

(I.K. S.) . K. S.) t Amtshauptmannschaft Chemnitz
Marienberg

ßrbßn
-- irna Regierungsbezirk

2.Bezirk“ irna
zirk'! Amtshauptmannschaft Dchen

Dippoldiswalde

it She n
1.Bezirk““)) Chemni Amtshauptmannschaft ·

z)hv Chemnitz Regierungsbezirk

Annab Amtshauptmannschaft Cherinit
xL. 88. nnaberg Annaberg

(2.K. S.) F.K.S.) Amtshauptmannschaft2.Bezirk““) Schneebergz Schwarzenberg iuuse

Amtshauptmannschaft wickau
Auerbach Auerbach

*) Der 1. B ist demKommandeurder 6. Infanterie=-BrigadeNr. 64, der 2. Bezirk demKommandeur
der 3. Leider 1. eil Nr. 32 im Friedenunterstellt.

Co gle
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Nr.67. 957

AushebungsbezirkBezirksamt Viechtachtritt zum LandwehrbezirkVilshofen,derAushebungs=
bezirkBezirksamtLandaua/J. zum LandwehrbezirkStraubing über.

München,den 27. Juni 1908.
I

Frhr. v. Horn. Staatsratv. Krazeisen.

Nr. 16721.

Bekanntmachung, Anderungenin derLandwehr=Bezirkseinteilungsowiein derGeschäftseinteilung
der LandwehrbezirkeI—IV Berlin betreffend.

f# Staatsministeriumdes Innern und fK. fKriegsministerinm.

Die Landwehrbezirkseinteilungim Bereicheder K. Preuß. III. und IV. Armeekorps
ist wie folgt geändert:

Verwaltungs= VBundesstaatHue Eictsen — cbezw. shetse — —— 5

I Ws . anzit bezirke. Provinzbzw.Regierungsbezirk).

7 Hauptstadt Berlin Königreich Preußen.
s Berlin StadtCharlottenburg
II. (Landwehr= III. Berlin „ Lichtenberg

inspektion)t) Kreis Oberbarnim R.=B.Potsdam.
*— „Niederbarnim

Stadt Halle a. S.
2. „ Eisleben

Bezirk“. Hallea.S.Saalkreis R.=B.Merseburg.
MansfelderSeekreis

. 15.

Die Anderungder Anlage 1 derWehrordnungbleibt vorbehalten.
In der Spalte III Berlin der Geschäftseinteilungder LandwehrbezirkeI—IV. Berlin

(Bekanntmachungenim V. Bl. des Kriegsministeriumsfür 1906 S. 43 und für 1907
S. 283) ist für

„des StadtkreisesCharlottenburg“
zu setzen:

der StadtkreiseCharlottenburgund Lichtenberg.
München,den29. August 1908.

« J. V.
Frhr. v. Horn. Staatsrat v. Krazeisen.
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BofdienstNachricht.

Im NamenLeinerMajestätdesKoͤnigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich mit AllerhöchstemSignate vom
30. September1908 allergnädigstbewogen
gefunden,den K. ObersthofmeisterGustav
Grafen zu Castell vom 1. Oktober1908
an, seinemalleruntertänigstenAnsuchenent=
sprechend,unterwärmsterAnerkennungseiner
langjährigenmit hervorragenderHingebung
und Treue geleistetenausgezeichnetenDienste
und unterWahrungseinesbisherigenRanges
in dendauerndenRuhestandzu versetzen.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.

Im NamenSeiner Majestätdes Känigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm18. September1908 demK. Käm=

mererund Oberstenz. D. Hans Freiherrn
von Laßberg, HofmarschallSeinerKönig=
lichenHoheitdesPrinzenLudwig vonBayern
für das ihm von Seiner KöniglichenHoheit
dem Großherzogevon Oldenburgverliehene
Ehren=Großkomturkreuzdes Großherzoglich
OldenburgischenHaus=und Verdienstordens
desHerzogsPeter FriedrichLudwig,
demK. HofratCarl BorromäusHubrich,

rechtskundigenHofsekretärSeiner Königlichen
Hoheitdes PrinzenLeopoldvonBayern, für

Google

OsterreichundApostolischenKönigevonUngarn
verlieheneOffizierskreuzdesKaiserlichOster⸗
reichischenFranz Joseph=Ordens,
dem GeheimenSekretär im K. Oberst=

kämmerer=StabeAlois Schwaiger für den
ihm von Seiner Majestät demKaiser von
OsterreichundApostolischenKönigevonUngarn
verliehenenOsterreichischenKaiserlichenOrden
der eisernenKrone III. Klasse,
demim DiensteSeinerKöniglichenHoheit

des Prinzen Leopoldvon Bayern stehenden
ChauffeurAlfons Endl für das ihm von
Seiner Majestät demKaiser von Osterreich
und ApostolischenKönige von Ungarn ver=
lieheneKaiserlichOsterreichischesilberneVer=
dienstkreuzmit derKrone und für die von
Seiner Majestät dem Könige von Groß=
britannienundIrland ihmverliehenesilberne
Viktoria=Medaille,ferner
demim DiensteSeiner KöniglichenHoheit

des Prinzen Leopoldvon Bayern stehenden
ReitknechtFriedrichHaffelt für das ihm
von SeinerKaiserlichenundKöniglichenApo=
stolischenMajestätverlieheneKaiserlichOster=
reichischesilberneVerdienstkreuzund
unterm25. September1908 demK. Käm=

merer,VorsitzendenimMinisterrateundStaats=
ministerdesKöniglichenHausesunddesAußern
Dr. KlemensFreiherrnvon Podewils=
Dürniz für das ihm vonSeinerHeiligkeit
demPapsteverlieheneGroßkreuzdesPiusordens
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.
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eseh=undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 68.

München, den 19. Oktober 1908.
— sp — — —

Inhalt:
Bekanntmachung vom 17. Oktober 1908, betreffend die Einberufung der besonderenAusschüssebeider Kammern

des Landtages zur Beratung der Gesetzentwürfe über die direkten Steuern und einiger anderer zur Anderung
der Steuergesetze in Beziehung stehender Gesetzentwürfe. — Königlich Allerhöchste Entschließung vom
16. Oktober 1908, die Einberufung der Landräte betreffend.—Bekanntmachung vom 12. Oktober 1908,
Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. — Bekanntmachung vom 13.Oktober 1908,
dieEisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für dieHaupt=undNebeneisenbahnenBayerns betreffend.— Ordens=
Verleihung. — Erhebung in den Adelsstand.— Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 26667.

Bekanntmachung, betreffenddie Einberufungder besonderenAusschüssebeider Kammern des
Landtageszur Beratung der Gesetzentwürfeüber die direktenSteuern und einiger andererzur

Anderungder Steuergesetzein BeziehungstehenderGesetzentwürfe.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Zuityol!,
vonGottesGnadenBüniglicherPrinzvonHayern,

Rerent.
Wir finden Uns bewogen,im Hinblick auf das Gesetzvom 9. August 1908,

betreffenddie Behandlungder Gesetzentwürfeüberdie direktenSteuern und einigeranderer
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zur Anderungder Steuergesetzein BeziehungstehenderGesetzentwürfe,die besonderenAus=
schüssebeiderKammerndes Landtagszur BeratungdieserGesetzentwürfeauf

Montag, den 9. November lfd. Is.
einzuberufen.

Wir beauftragenUnsere Kreisregierungen,Kammerndes Innern, die aus ihrem
KreisegewähltenMitglieder des besonderenAusschussesderKammerderAbgeordnetensogleich
unter abschriftlicherMitteilung dieserBekanntmachungaufzufordern,sichan dembestimmten
Tage in der Haupt=und Residenzstadteinzufindenund die ihnenobliegendenArbeiten zu
beginnen.

Hintersee,den17. Oktober1908.

Luitpold,
PrinzvonSLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v.Wehner. v. Frauendorfer. u. Pfaff.
Frhr. v. Hor#n.v. Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.

Nr. 26794.

Königlich Allerhöchste Entschließung, die Einberufungder Landrätebetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Kuitpoly.
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonHayern,

Pegent.
Wir finden Uns im Hinblicke auf Art. 19 und 20 des Landratsgesetzesvom

28. Mai 1852 bewogen,dieEröffnungderLandratsversammlungenfür dasJahr 1909 auf
Montag, den 16. Uovember 1008
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andenSitzenderKreisregierungenfestzusetzenundbeauftragendieKreisregierungen,Kammern
des Innern, die Einberufunghienachzu veranlassen.

Hintersee,den16. Oktober1908.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:An
die K. Regierungen, Der General=Sekretär:
KammerndesInnern. Ministerialrat v. Schreiber.

Nr. 25505.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

f#. Staatsministeriumdes Innern.

Der Vereinsbankin Nürnberg wurde die Genehmigungerteilt, innerhalb der
gesetzlichenMaximalgrenzedes PfandbriefumlaufseineneueSerie (Nr. XXXIII) 4% iger
Bodenkreditobligationen(Hypothekenpfandbriefe)auf denInhaber im Betragevon zehnMil=
lionenMark, eingeteiltin Stückezu 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 , bei
welchen die Verlosungund Kündigungbis zum Jahre1918 ausgeschlossenist, derenRück=
zahlung im übrigen aber innerhalb60 Jahren vom Tage der Ausgabe im Wege der
Verlosungerfolgt,in denVerkehrzu bringen.

München,den 12. Oktober1908.

J. V.
Staatsrat v. Krazeisen.

Nr. 7/Bn.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und Nebeneisen=
bahnenBayerns betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 15. Oktober1908 zurEröffnungkommendeBahnlinieEndorf—Obing
finden die in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und Nebeneisen=
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München,den 13. Oktober1908.

Ordens-Verleihung.6
Im NamenSeiner Maoajestätdes Mnigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 27. September1908
allergnädigstbewogengefunden,dem Heu=
meister im K. OberststallmeisterstabSimon
Mauermeyer in Rücksichtauf seineseit
50 Jahren mit Treue und Eifer geleisteten
Dienste die Ehrenmünzedes Ludwigsordens
zu verleihen.

Erhebung in denAdelsstand.

Im NamenSeinerMajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
den Staatsrat i. o. D., Staatsministerfür
VerkehrsangelegenheitenHeinrich Ritter von
Frauendorfer mitDiplom vom14. Sep=
tember1908 und denStaatsrat i. o D.,
StaatsministerderFinanzenHermannRitter

Google

von Pfaff, mit Diplom vom gleichen
Tage in denerblichenAdelsstanddesKönig-
reichs mit demPrädikate „von“, unter Vor⸗
behaltdes von ihnenbereitserworbenenper=
sönlichenRechtesauf denhöherenAdelsgrad
(Ritter),zu erheben.

Auszug aus derAdels. Matrikel!
des Königreiches.

Der Adels=Matrikel wurden einverleibt:

am 28. September1908 der Staatsrat
i. o. D., Staatsministerfür Verkehrsange=
legenheitenHeinrich Ritter von Frauen=
dorfer und sein Sohn Siegmund von
Frauendorfer inMünchenin erblicherWeise
bei der Adels=KlasseLit. F, Fol. 65, Akt
Nr. 23202 und
derStaatsrat i. o.D., Staatsministerder

FinanzenHermannRitter von Pfaff und
seineKinder Eleonore und Hermann von
Pfaff in München in erblicherWeise bei
der Adels=KlasseLit. P, Fol. 72, Akt
Nr. 23203.



ich-undMinimum-Wall
für das

KönigreichBayern.

Nr. 69.
München, den 20. Oktober 1908.

Inhalt:
Bekauntmachung vom 14. Oktober 1908, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. —

Bekanntmachung vom 17. Oktober 1908, die Errichtung neuer Strafanstalten in Aichach und Landsberg
betreffend. Staatsdienst=Nachricht.

Nr 25832.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

ft. Staatsministeriumdes Innern.

Der Pfälzischen Hypothekenbankin Ludwigshafen a. Rh. wurde die Genehmigung
erteilt, innerhalb der gesetzlichenund satzungsmäßigenUmlaufsgrenze nachstehendeauf den
Inhaber lautende, in Stücke zu 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100. eingeteilte,
mit4% verzinslicheund bis zum 1. Jannar 1917 nichtrückzahlbareHypothekenpfandbriefe
in denVerkehrzu bringen:

1. Rest der Serie 54 im Gesamtbetragevon 6960000 Mark,
2. Serie 55 im Gesamtbetragevon 10000000 Mark.

München,den 14. Oktober1908.
J. V.

Staatsrat v. Krazeisen.
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Nr. 40941.

Bekanntmachung, die Errichtungneuer Strafanstalten in Aichachund Landsbergbetreffend.

f# Staatsministeriumder Instiz.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenmit AllerhöchsterEntschließungvom16. Oktober1908 zu genehmigen
geruht:

1. daßdieKöniglicheVerwaltungderStrafanstaltAichachunddieKöniglicheVerwaltung
derGefangenanstaltLandsbergerrichtetunddaßdieKöniglichenVerwaltungenderZuchthäuser
Wasserburgund Würzburgaufgelöstwerden,

2. daß die StrafanstaltStraubing in einZuchthausmit derBezeichnung„Zuchthaus
Straubing“ und die GefangenanstaltSulzbach in eineStrafanstalt mit der Bezeichnung
„Strafanstalt Sulzbach“"umgewandeltwerden,

3. daß das Staatsministeriumder Justiz ermächtigtwerde,zu bestimmen,wann die
ErrichtungderneuenVerwaltungenin AichachundLandsberg,dieAuflösungderVerwaltungen
in WasserburgundWürzburgund dieUmwandlungderStrafanstaltStraubing in ein Zucht=
haus und der GefangenanstaltSulzbachin eineStrafanstaltin Wirksamkeitzutretenhaben.

München,den 17. Oktober1908.

v. Miltner.

Staatsdienst=Nachricht. allergnädigstbewogengefunden,denGeneral=
major und Abteilungschefim K. Kriegs=

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs. ministeriumGustav Schoch für die Dauer
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= seinerVerwendungin diesemMinisterium

pold, desKönigreichs Bayern Verweser, zum Staatsrat im ordentlichenDienste zu
haben Sich unterm 16. Oktober 1908 ernennen.
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ich-undYerordnungg-gülaII
für das

Königreich Bayern.

Nr. 70.
München, den 26. Oktober 1908.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 19.Oktober1908, denSchutz vonVögeln betreffend.— Bekannt=

machung vom 22. Oktober 1908, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.—
Bekanntmachung vom 23.Oktober 1908, Erneuerung derMeldungen der in den Bewerberverzeichnissender
BehördenaufgeführtenMilitäranwärter undInhaber desAnstellungsscheinesbetreffend. —Bekanntmachung
vom 23. Oktober 1908, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die Haupt= und Nebeneisenbahnen
Bayerns betreffend.— Bekanntmachung vom 24.Oktober 1908, die Eisenbahn=Bau=undBetriebsordnung
für die Haupt=und NebeneisenbahnenBayerns betreffend.

Nr. 27311.

Königlich Allerhöchste Verordnung, denSchutzvon Vögeln betreffend.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

Luitpold,
umGotttsGnadengöniglicherurtmvonHawem,

Begent.
Wir findenUns bewogen,auf Grund des Vogelschutzgesetzesvom 30. Mai 1908

(R.G.Bl. S. 317) und des Art. 125 Abs. 4 des Polizei=Straf=Gesetz=Buchsvom
26. Dezember 1871 nachstehendeszu verordnen:

81.
Das Fangen und die Erlegung der in der Anlage1 angeführtenVögel, sowieder

Ankauf, der Verkauf und das Feilbieten,die Vermittlung eines hiernachverbotenenAn=
170
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und Verkaufs, die Ein=, Aus=und Durchfuhr von solchenVögeln in totemZustandeist
auchaußerhalbder in § 3 Abs. 1 des Vogelschutzgesetzesvom 30. Mai 1908 festgesetzten
Schonzeit(1. März bis zum 1. Oktober),sohin währenddes ganzenJahres, verboten.

Der An= und Verkauf und die Vermittlung einessolchen,das Feilbieten,die Ein=,
Aus=und Durchfuhrist hinsichtlichder in Anlage II aufgeführtenVögel auchin lebendem
Zustandewährenddes ganzenJahres untersagt.

§ 2.

Die nach§ 5 Abs.2 und 3 des VogelschutzgesetzeszulässigenAusnahmsbewilligungen
werdenvon den Distriktspolizeibehörden,in München von der Polizeidirektion, erteilt.

Gesucheum solcheBewilligungensind seitensderBeteiligtenbei derOrtspolizeibehörde
ihresWohnortsoderAufenthaltsortesanzubringenundvonletzterermit gutachtlicherAußerung
der Distriktspolizeibehördevorzulegen.

Die DistriktspolizeibehördenhabendieGesuchezu prüfenund dieerforderlichenweiteren
Erhebungenzu pflegen. Insbesondereist die gutachtlicheAußerungder Forstbehörden,der
landwirtschaftlichenInteressenvertretung,von Vogelschutzvereinenoder von anderenSach=
verständigeneinzuholen.

f §3.·

In denFällen des § 5 Abs. 3 des VogelschutzgesetzesdürfenAusnahmebewilligungen
nur an ohneZweifel gut beleumundetePersonenerteilt werden. Bei Zulassungsolcher
Ausnahmenist einErlaubnisscheinauszufertigen,welcherzu enthaltenhat:

1. denNamenund die genauePersonalbeschreibungdes zur Führung des Scheines
Berechtigten;

2. den Inhalt derBewilligung, dann die Ortlichkeitund Zeitdauer,auf welchesich
dieselbeerstreckt;

3. denVorbehaltjederzeitigenWiderrufs der erteiltenBewilligung;
4 allesonstigenBedingungen,unterwelchendieAusnahmsbewilligunggewährtwurde;
5. das Verbot des Überlassensdes Erlaubnisscheinesan anderePersonen.

DiesenErlaubnisscheinhat der zu seinerFührung Berechtigtebei Ausübung seiner
Befugnissestets bei sich zu tragen und demPolizei=, Forst=und Jagdschutz=,dann dem
Feldschutz=Personaleauf Verlangen vorzuzeigen.

84.
Die K. Verordnungvom 5. Oktober1863, olizeiliche VorschriftenüberAusübung

und Behandlungder Jagden betreffend,(Reg.Bl. S. 1657) wird, wie folgt, abgeändert:
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1. In § 3, B, letzterSatz werdendie Worte: „Ziemer, Drosseln“ ——
dagegenwird beigesetzt:

für die Wachholderdrossel(den Krammetsvogel)vom 1. März bis
1. Oktober.

2. In § 6 Abs. 1 sind die Worte „und Lerchen“zu streichen.
3. In § 14 kommendie Worte — jene für den Fang von ZugvögelnausP
genommen— in Wogfall.

4. Der § 17 erhält folgendeFassung:
In denJagdrevierenaufsichtsloszunchersteif=Hunde,dann Haus=

katzen,welchein der Zeit vom 1. März bis 31. August in einerEnt=
fernungvon mindestens200 m von dennächstenbewohntenAnwesenoder
in öffentlichenParken oderAnlagenumherstreifendbetroffenwerden,dürfen
von demJagdausübungsberechtigtenoderdemvon ihm aufgestelltenJagd=
aufsehergetötetwerden.

5.
§1 BuchstabeB derK. Verordnung,diejagdbarenTierebetreffend,vom11. Juli 1900

(G. u. V. Bl. S. 693) wird, wie folgt abgeändert:
a) Ziffer 29 hat zu lauten:

die Adler mit Ausnahmeder Schrei=und Seeadler,
b)Ziffer 33: „die Milane“ und
Ziffer 34; „die Bussarde“

werdengestrichen.
J) Ziffer 35 erhältZiffer 33.

· 86.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit der Verkündungin Kraft.
Gleichzeitigwird die K. Verordnungvom 15. November1889. denSchus von

Vögeln betreffend(G. u. V. Bl. S. 573) aufgehoben.

Berchtesgaden,den 19. Oktober1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Greftreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialratv. Schreiber.

* Originalfrom
DigitizedbyGoogle UNIVERSITYOFMICHIGAN
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Anlage I.
Ammern,
Bachstelzen,
Blau= und Braunkehlchen,
Braunellen,
Drosselnmit Ausnahmeder Krammetsvögel,
Eulen mit Ausnahmedes Uhn,
Finken (d.s. alleFinkenarten,insbesondereBuchfink,Gimpel, Hänfling, Grünfink, Stieglitz,

Zeisig mit Ausnahmeder Bergfinken,sog.Böhemerund des Sperlings),
Fliegenschnapper,
Gartenrotschwanz,
Goldamsel(Piroh),
Goldhähnchen,
Grasmücken,
Gartenlaubsänger,Teich=und Sumpfrohrsänger,
Hausrotschwanz,
Lerchen,
Kuckuck,
Mandelkrähen(Blauracken),
Nachtigallen,
Nachtschwalben,
Pieper,
Rotkehlchen,
Schwalben,
Segler,
Schwarzkehlchen,
Schwarzplättchen,
Spechte,
Sprosser,
Stare,
Steinschmätzer,
Störche,
Wendehälse,
Wiedehopfe,
Zaunkönige.
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Aulage II.

Blau= und Braunkehlchen,
Garten=undHausrotschwanz,
Grasmücken,
Nachtigallen,
Rotkehlchen,
Schwarzkehlchen,
Zaunkönige.

Nr. 26866.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

K. Staatsministerinmdes Innern.

Der BayerischenVereinsbankin München wurdedie Genehmigungerteilt, daß sie
bei denmit Ministerialentschließungvom 25. August 1908 zur Ausgabebewilligten,mit
4% verzinslichen,vomAusstellungstagan innerhalblängstens70 Jahren im Wegeder
Kündigung oder des freihändigenRückkaufsunterAusschlußder Verlosung einzulösenden
Hypothekenpfandbriefenauf denInhaber im Betrag von zehnMillionen Mark (SerieLIV
mit LXIII) auf das Recht der Rückzahlungfür die Dauer von zehnJahren vomAus=
stellungstageab verzichtet.

München,den 22. Oktober1908.

J. V.
Staatsratv. Krazeisen.

Nr. 27733.

Bekauntmachung, Erneuerungder Meldungender in denBewerberverzeichnissender Behörden
aufgeführtenMilitäranwärter und Inhaber des Anstellungsscheinesbetreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern und fl. Kriegsministerium.

Unter Bezugnahmeauf s 2 der Anstellungsgrundsätze(Gesetz-und Verordnungsblatt

1907 Nr. 58) wird darauf aufmerksamgemacht,daß zur Vermeidungder Streichungin
den Bewerberverzeichnissendie Wiederholungder Meldung der vor dem1. Januar 1908
in denselbenvorgemerktenMilitäranwärter und Inhaber des Anstellungsscheinesdurchdie
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Bewerberbis zum 1. Dezember1908 bei derbetreffenden,die VerzeichnisseführendenBe=
hördezu bewerkstelligenist.

Hiebei sind die in den Familien=, Vermögens=,Gesundheits=und sonstigenwesentlichen
Verhältnissenetwa eingetretenenAnderungenanzugebenund ist dieRichtigkeitder bezüglichen
Angabenseitensder nichtmehrim aktivenDienstebefindlichenMilitäranwärter durchBei=
lage einesamtlichenLeumunds=und Vermögenszeugnisseszu bescheinigen.

München,den 23. Oktober1908.
J. V

krhr. v. Horn. Staatsrat v. Krgzeisen.

Nr. 7/B n.

Bekanntmachung, dieEisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfür dieHaupt=undNebeneisenbahnen
Bayerns betreffend.

#. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 31. Oktober1908 zurEröffnungkommendeBahnlinieNeustadt a.H—
Geinsheim findendie in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und
NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905 — G.u. V.Bl. 1905
S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München,den23. Oktober1908.
J. V.

Staatsrat Frhr. v. Schacky.

Nr. 7/Bn.

Bekanntmachung, dieEisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfür dieHaupt=undNebeneisenbahnen
Bayerns betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 29. Oktober 1908 zur Eröffnung kommendeBahnlinie Türkheim
i. Bayern—Ettringen findendie in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die
Haupt=und NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905 — G. u.
V Bl. 1905 S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München, den 24. Oktober 1908.

J. V.
Staatsrat Frhr. v. Schachy.

Oriqinal from
DigitizedbyCo gle ONIVESTTTFÖOFMICIIGaN



971

esehundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 71.
München, den 2. November 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 21. Oktober 1908, Landwehrbezirkseinteilung des XIII. (Königlich Württembergischen)

Armeekorps betreffend. — Bekanutmachung vom 28. Oktober 1908, die Eisenbahn=Bau= und Betriebs=
ordnung für die Haupt= und Nebeneisenbahnen Bayerns betreffend. — Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme fremder Dekorationen.

St.=M. d. J. Nr. 27312.

Kr.=M. Nr. 20122.

Bekanntmachung, Landwehrbezirkseinteilungdes XIII. (Königlich Württembergischen)Armeekorps
betreffend.

Kl. Staatsministeriumdes Innern und fl. Kriegsministerium.

Vom 1. November1908 ab wird der 2.Bezirk der 54. Infanteriebrigade(4. König=
lich Württembergischen)demKommandeurder 27. Kavalleriebrigade(2. KöniglichWürttem=
bergischen),der 2. Bezirk der 53. Infanteriebrigade(3. KöniglichWürttembergischen)dem
Kommandeurder 27. Feldartilleriebrigade(2. Königlich Württembergischen)im Frieden
unterstellt.

Die Anderung der Anlage 1 der Wehrordnungbleibt vorbehalten.

München, den 24. Oktober 1908.
J. V.

Frhr. u. Horn. Staatsrat v. Krazeisen. 57:„J

OCo gle
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Nr. 7/Nb.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und Nebeneisen=
bahnenBayerns betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 1. November1908 zur EröffnungkommendeBahnlinie von Tüßling
überHeiligenstadt nachAltötting findendiein derEisenbahn=Bau=undBetriebsordnung
für die Haupt=und NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905
—G. u.V. Bl. 1905 S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

Das Gleichegilt bis aufweiteresfür dieamnämlichenTagezurEröffnungkommendeTeil=
streckeMühldorf—Tüßling der im Baue begriffenenBahnlinie Mühldorf—Freilassing.

München, den 28. Oktober 1908.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.

Im NamenSeiner Majestät des Mönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold,desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm9. Oktober1908 demK. Hofrat

und OberstabsarztderLandwehrDr. Vinzenz
Bredauer, Leibarzt Seiner Königlichen
Hoheit des Prinzen Leopoldvon Bayern
undIhrer KaiserlichenundKöniglichenHoheit

Go gle

der PrinzessinGisela von Bayern, für das
ihm von Seiner Majestät demKaiser von
OsterreichundApostolischenKönigevonUngarn
verlieheneKomturkreuz des Kaiserlich Oster=
reichischenFranz Joseph=Ordensund
dem K. Hofgärtner Richard Ehrhardt

für das ihm von Seiner Königlichen Hoheit
demHerzog zu Sachsen=Coburgund Gotha
verlieheneVerdienstkreuzdesHerzoglichSachsen=
ErnestinischenHaus=Ordens,
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.



ers-undükrordnungg-zülaII
für das

Königreich Bayern.

Nr. 72.
München, den 14. November 1908.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 7. November1908, die Prüfung für den ärztlichenStaatsdienst

betreffend. — Bekanntmachung vom 31. Oktober 1908, Auflösung und anderweitige Organisation von
Forstdienststellenbetreffend.—Bekanntmachung vom 3.November1908, Anderung derMilitär=Trausport=
Ordnung betreffend. — Bekanntmachung vom 5. November 1908, die Einführung der Eisenbahn Verkehrs=
ordnung in Bayern betreffend. — Bekanntmachungvom 5. November 1908, Einverleibung der Landgemeinde
Haidenhof, K. Bezirksamts Passau, in die Stadtgemeinde Passau betreffend. — Hofdienst=Nachricht. — Ordens=
und Prädikats=Verleihungen.

— —

Nr. 29159.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Prüfung für den ärztlichenStaatsdienst betreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Tlitpol!,
Von Gottes GnadenKöniglicher Minz von Hayern,

Negent.
Wir finden Uns bewogen,über die Prüfung für den ärztlichenStaatsdienst zu

verordnen,was folgt:
*§1.

Zur Prüfung für den ärztlichenStaatsdienstwerdennur im DeutschenReichsgebiete
approbierteund promovierteArzte zugelassen.

Die Zulassungerfolgt frühestenszwei Jahre nacherlangterApprobation.
173
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82.
Die Gesucheum Zulassung zur Prüfung sind beimStaatsministeriumdes Innern

einzureichen,welchesüberdie Zulassungzur Prüfung bestimmt.
Als Belegesind in UrschriftdemGesuchebeizufügen:
1. die Approbationals Arzt für das DeutscheReichsgebiet,
2. dasDoktordiplomdermedizinischenFakultäteinerUniversitätdesDeutschenReiches,
3. der Nachweis,daß der Kandidat währendodernachAblauf seinerStudienzeit
an einerUniversitätdes DeutschenReiches
a) eine Vorlesung über gerichtlicheMedizin besuchtund einenSektionskurs,

sowie einen gerichtlich=medizinischenKurs, jeden derselbenvon mindestens
dreimonatlicherDauer durchgemachthat,

b) einevollständige,auf zwei SemestersicherstreckendeVorlesungüberHygiene
besuchtund einen hygienischen,sowie einen bakteriologischenKurs, jeden
derselbenvon mindestenszweimonatlicherDauer durchgemachthat,

c) die psychiatrischeKlinik währendeinesSemestersals Praktikant und ein
psychiatrisch=forensischesPraktikumbesuchthat.

§ 3.
Die Gesamtprüfungzerfällt in drei Abschnittenämlich:
a) in eineschriftliche,
b) in einepraktische,
) in einemündlichePrüfung.

Die Gesamtprüfungwird vor einerKommissionvon fünf Mitgliedernabgehalten.
Diese Kommissionhat den jeweiligenMedizinalreferentenim Staatsministeriumdes

Innern zum Vorstande;die übrigenvier Mitglieder und zwar ein Examinatorder gericht=
lichenMedizin, der öffentlichenGesundheitspflege,der Medizinalpolizeiund der Psychiatrie
werdenalljährlichvon demStaatsministeriumdes Innern ernannt. Die Examinatorender
gerichtlichenMedizin und der Medizinalpolizei sind in der Regel aus denGerichts=
beziehungsweiseVerwaltungs=Arztenzu entnehmen.

84.
Für die schriftlichePrüfung sind zwei wissenschaftlicheArbeitenzu liefern,zu welchen

die Aufgabenaus denGebietender gerichtlichenMedizin, der öffentlichenGesundheitspflege,
der Medizinalpolizeiund der Psychiatriezu nehmensind.

Diese Aufgabenwerdenjährlich von der Prüfungskommissionbestimmtund sollen
Gebietebetreffen,welchefür denAmtsarzt von praktischerBedeutungsind. Der Vorstand
ziehtfür jedenKandidatenzweiAufgabendurchdasLos undstelltsie ihm gegenNachweiszu.
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Die Arbeitensollen nicht lediglichZusammenstellungenvonliterarischenVerbffentlichungen
oderAuszügeaus solchensein,sondernunter kritischerBenützungderLiteraturselbständige,
wissenschaftlicheLeistungendarstellen,welchein gedrängterKürze die gestellteAufgabeklar
und übersichtlichlösen.

Die Aufgabensollengut und deutlichgeschrieben,geheftetundpaginiertund mit einer
vollständigen,spezialisiertenAngabe der benütztenliterarischenHilfsmittel versehensein.
Auf die betreffendenStellen der letzterenist im Texteoderin Noten zu verweisen.

§ 5.

In der praktischenPrüfung hat der Kandidat
1. an einerLeichedie Obduktionund Sektion mindestenseiner der drei Haupt=
höhlenzu vollziehenund den BefundberichtnebstvorläufigemGutachtenvor=
schriftsmäßigzu Protokoll zu diktieren;sodannein Objekt aus der von ihm

obbduziertenLeiche,welchesfür die Beurteilung des Falles wichtig erscheint,aus=
zuwählen,zur mikroskopischenUntersuchungvorzubereiten,mit demMikroskop
genau zu untersuchenund mündlichdem Examinator zu erläutern, der dem
Kandidatenübrigens aucheinen anderenfrischenLeichenteilzur Untersuchung
vorlegenkann,

2. denZustandeinesVerletztenzu untersuchenund überdenBefund sofortunter
Klausur einenschriftlichenBerichtmit gutachtlicherAußerungüberdenFall und
die in BetrachtkommendenamtsärztlichenGesichtspunkte(Erwerbsverminderung,
ursächlicheRolle einesUnfalls,NotwendigkeitderAnstaltsbehandlung2c.)abzufassen,

3. den Zustand eines Geisteskrankenzu untersuchenund überdenBefund sofort
unter Klausur einenschriftlichenBerichtmit gutachtlicherAußerungüber dessen
Zurechnungsfähigkeit,Geschäftsfähigkeit,Gemeingefährlichkeit,Anstaltsbedürftigkeitrc.
abzufassen,

4. unterAufsicht des ExaminatorsinnerhalbeinerFrist von drei Stunden eine
einfachereAufgabeaus demGebietederhygienischenoderhygienisch=bakteriologischen
Untersuchungsmethodenpraktischzu lösenund denGang sowiedas Ergebnisder
Untersuchungmündlichzu erläutern.

86.

Die mündlichePrüfung wird vor sämtlichenKommissionsmitgliedernabgehaltenund
erstrecktsichauf die Gebieteder gerichtlichenMedizin, der öffentlichenGesundheitspflege,der
Medizinalpolizeiund der Psychiatriemit besondererRücksichtauf die einschlägigenGesetze
und Verordnungen.
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Hiebei ist auchaus denfür denAmtsarzt wichtigenAbschnittenderKranken=,Unfall=,
Invaliditäts= und Altersversicherungsgesetzesowie aus Gewerbehygienezu prüsen. Jeder
Examinatorkann an die Gegenständeder schriftlichenArbeitenanknüpfen.

§ .

Für die Gesamtprüfungist ein unüberschreitbarerZeitraum von 1½ Jahren fest=
gesetzt,welchermit demTage der Zustellungdes Zulassungsdekretesbeginnt.

Wird innerhalbdiesesZeitraumesdie Gesamtprüfungnichtvollendet,so verlierendie
bereitserledigtenPrüfungsteileihre Gültigkeit.

Die schriftlichenArbeitensind innerhalbder erstensechsMonate des genanntenZeit=
raumeszu fertigenund demVorstandeder Prüfungskommissionmit der schriftlichenehren=
wörtlichenVersicherungvorzulegen,daß sie, abgesehenvon literarischenHilfsmitteln, ohne
fremdeBeihilfe von demKandidatengefertigtwordensind. Gleichzeitighat der Kandidat
anzugeben,innerhalbwelcherFrist er sichder praktischenPrüfung unterziehenwill.

Sind die schriftlichenArbeiten rechtzeitigeingereicht,so wird der Termin für die
praktischePrüfung unter tunlichsterBerücksichtigungdes Wunschesdes Kandidatenvom
Vorstandeder Prüfungskommissienfestgesetztund demKandidatenmitgeteilt.

Währendder FerienmonateMärz, April, Angust, Septemberund Oktober finden
praktischeund mündlichePrüfungennichtstatt.

VerspäteteingereichteschriftlicheArbeitenwerdendemKandidatenmit demBemerken
zurückgegeben,daß er zur Fortsetzungder Prüfung nichtzugelassenwerdenkann, und daß
ihm freisteht,um die Zulassungzu einerzweitenGesamtprüfungnachzusuchen.

Wer die praktischePrüfung in allen ihrenTeilen erledigthat, kann in die mündliche
Prüfung, welchesichan die praktischePrüfung anschließt,eintreten.

88.

Nach ErledigungderGesamtprüfungwerdendieErgebnisseeinesjedenTeiles der drei
PrüfungsabschnittenachVorschlagder betreffendenExaminatorenvon derPrüfungskommission
durchStimmenmehrheitfestgestelltund mit denNoten I, II, III und 1V beurteilt.

Die Gesamtnotewird gewonnendurchZusammenzählungder Einzelnotenund durch
Teilung der Summe mit zehn.

Von dengefundenenQuotientengeben
1/10 bis 13/10dieNoteI = „sehrgut“,
17/10bis 23/10die Note II = „gut“,
2½10bis 3/10 die Note III = „genügend“,
31/10und darüberdie Note IV „ungenügend“.
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Die Gesämtnoteund dieEinzelnotenwerdendemKandidatenalsbaldschriftlichmitgeteilt.
Über dieGesamtprüfungwird ein Protokollaufgenommenund demStaatsministerium

des Innern vorgelegt.

§ 9.

Erhält einKandidat in jedemFach der dreiPrüfungsabschnittemindestensdieNoteIII,
so hat er die Gesamtprüfungbestanden.Wer die Gesamtprüfungbestandenhat, erhält
vom Staatsministeriumdes Innern hierüberein Zeugnis, in welchemdie Hauptnoteund
die Bruchteilederselbenangegebensind.

810.

Wer die Gesamtprüfungzum erstenMal nichtbestandenhat, oderim Lauf derselben
zurückgetretenist, oderdie schriftlichenArbeitenverspätetodergar nichteingereichthat, kann
zu beliebigerZeit um die Zulassungzu einerzweitenGesamtprüfungnachsuchen.

Der Gesamtprüfungkann sichein Kandidatnur zweimal unterziehen.Übertragung
von Prüfungsergebnissenaus der erstenin die zweiteGesamtprüfungfindet nicht statt.

11.
Wer eineGesamtprüfungnicht bestandenhat, kann die Prüfung aus deneinzelnen

Fächern,in welchener die Note IV erhaltenhat, wiederholen;ergibt jedochdie Summe
der in einemPrüfungsabschnitterworbenenNotendurchdieZahl der FächerdesAbschnittes
geteiltdie GesamtnoteIlII mit Bruchteilen,so ist die Prüfung aus sämtlichenFächerndes
Abschnitteszu wiederholen.Die Prüfung aus einemFach odereinemAbschnittkannnur
einmalwiederholtwerden.

EinemKandidaten,welcherdurchNichterscheinenan einemPrüfungstermindie Prüfung
unterbrochenhat, kanndie Fortsetzungder unterbrochenenPrüfung gestattetwerden.

Sowohl bei der teilweisenWiederholungder Prüfung nachAbsatz1 als auch bei
FortsetzungderPrüfung nachAbsatz2 mußdieGesamtprüfunginnerhalbdesim § 7Absatz1
festgesetzten1½ jährigen Zeitraumes beendetsein.

8 12.
Die Gebühr für die Gesamtprüfungbeträgt110 Mark, welchebei Zustellungder

schriftlichenAufgabenzu erlegensind.
Bei Wiederholungder Gesamtprüfungist wieder die ganzePrüfungsgebührzu

entrichten,bei teilweiserWiederholungein verhältnismäßigerTeil der Gebühr,welchervom
Staatsministeriumdes Innern festgesetztwird.
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Wird die Gesamtprüfungnichtvollendet,so wird die Prüfungsgebührfür diejenigen
Teile der Prüfung zurückgezahlt,in welcheder Kandidatnichteingetretenist.

§ 13.
Diese Verordnungtritt am 1. Jannar 1909 in Kraft.
Wer zu dieserZeit die ärztlicheApprobationschonerworbenhat oderwer sie bis zum

1. Januar 1911 erwirbt, kann sich der Prüfung für den ärztlichenStaatsdienst auch
nachder Verordnungvom 6. Februar 1876 unterziehen.

Vom 1. Januar 1912 ab wird nur mehr nach den Bestimmungender neuen
Prüfungsordnunggeprüft.

München,den7. November1908.

Luitpold,
Prinz von Gayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

v. Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.

Nr. 29035.

Bekanntmachung, Auflösung und anderweitigeOrganisation von Forstdienststellenbetreffend.

R. Staatsministerinmder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenunterm30. Oktober1908 Allerhöchstanzuordnengeruht,daß
A) beginnend vom 1. Dezember 1908

dieForstamtsassessorstellezu Langenbruck, ForstamtsVilseck, aufgelöstund dieForstamts=
assessorstellezuUnterferrieden, ForstamtsAltdorf, in eineFörsterstelleumgewandeltwerde;

B) beginnend vom 1. Januar 1909
das ForstamtGroßostheim aufgelöstwerde.

München,den31. Oktober1908.

v. Pfaff.
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Nr. 7/Bmo 2.

Bekanntmachung, AnderungderMilitär=Transport=Ordnungbetreffend.

K#.Staatsministeriumfür VerkehrsangelegenheitenundK. Kriegsministerium.

Die durchdieBekanntmachungdesReichskanzlersvom6. Oktober1908 (R.G.Bl. 1908
S. 504—508) verfügtenAbänderungenderMilitär=Transport=Ordnungund derAnlage1I
hierzuhabenauchfür die bayerischenEisenbahnenzu gelten.

München,den3. November1908.

J. V.
v. Frauendorfer. StaatsratSchoch.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, die Einführungder Eisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend.

K#lStaatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(Gesetz=und Verordnungsblatt1899
S. 1075) wird in nachstehenderWeiseabgeändert:

In denNummernXIV Abs.(1),XXXV a B Abfl.(5),XXXV a)Ziffer6,
XXXVeZiffer 3 Abs.(1), XXXVd Abs.(1) undAbs.(4), XXXV#Ab#. (1)t,
XI. Abs.(2), XLIll a Ziffer 5, XIII b Ziffer 4, XLIII Ziffer 4 und LIIIaf
Abs. (1) werdendieWorte:

„einemvereidetenChemiker“
oder

„eines vereidetenChemikers“
oder

„einemvereidetenSachverständigen“
ersetztdurch:

„einemvon der EisenbahnanerkanntenChemiker“
oder

„eines von der EisenbahnanerkanntenChemikers“
oder

„einem von der Eisenbahn anerkanntenSachverständigen“.

München,den 5. November1908.

v. Frauendorfer.
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Nr. 28364.

Bekauntmachung, Einverleibungder LandgemeindeHaidenhof, K. BezirksamtsPassau,in die
StadtgemeindePassau betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Im NamenSeinerWaojestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenallergnädigstgeruht,mitWirkung vom 1. Januar 1909 dieAbtrennung
der GemeindeHaidenhof von demK. BezirksamtPassauund ihreZuteilungzumDistrikts=
verwaltungsbezirkder Stadt Passau zu verfügen.

Im Anschlußhieranwird gemäßArt. 4 Abs.1 der rechtsrheinischenGemeindeordnung
im Einverständnismit denK. Staatsministeriender Justiz, des Innern für Kirchen-und
Schulangelegenheiten,der Finanzen,sowiefür Verkehrsangelegenheitenzur gleichzeitigenEin⸗
verleibungder GemeindeHaidenhofin die StadtgemeindePassau die Genehmigungerteilt.

München, den 5. November 1908.

hosdieust Nachricht.
Im NamenSeiner Majestüt des Hönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm5. November1908 denGeneralmajor
und Seconde=Lieutenantin der K. Leibgarde
der HartschiereHeinrichReisner Freiherrn
von Lichtenstern aufseinalleruntertänigstes
Ansuchenzum K. Kämmererzu ernennen.

Ordens- undPrädikats-Verleihungen.
Im NamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm25. Oktober1908 aller=
gnädigstbewogengefunden,demlebensläng=
lichenReichsrateder KroneBayernFerdinand
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von Miller, Direktor der K. Akademie
der bildendenKünste,das Großkomturkreuz
des Verdienstordensder BayerischenKrone,
demPräsidentenderK. RegierungvonOber=
bayern Anton Ritter von Halder den
Verdienstordenvom hl. Michael II. Klasse
undAllerhöchst=Ihrem Leibarzte,HofratDr.
Wilhelm Kastner den Verdienstordenvom
hl. Michael III. Klasse,ferner
demReichsratder Krone Bayern Ludwig

Freiherrnvon Würtzburg,
demStaatsrat i. o. D. und Ministerial=

direktorim K. StaatsministeriumdesInnern
Karl Ritter von Krazeisen und
dem Präsidentender K. Regierungvon

Unterfrankenund AschaffenburgDr. Karl
Ritter von Müller
das Prädikat„Exzellenz"zu verleihen.



Greis-undIIerardnungiegülalst1
für das

Königreich Bayern.

Nr. 73.
München, den 21. November 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 19. November 1908, die Postscheckordnung für das Königreich Bayern betreffend.

—

Nr. 23/9083.

Bekanntmachung, die Postscheckordnungfür das KönigreichBayern vom 17. November1908
betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Mit AllerhöchsterGenehmigungwird nachstehendePostscheckordnungfür das Königreich
Bayern bekanntgegeben.

München,den 19. November1908.

v. Frauendorfer.
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Postscheckordnung
für das Königreich Bapvern

vom 17. November1908.

I. Beitritt zum Post=Überweisungs=und Scheckverkehr.
§ 1.

I. Zur Teilnahmeam Post=Uberweisungs=und Scheckverkehrwird jedePrivatperson,
Handelsfirma, öffentlicheBehörde,juristischePersonodersonstigeVereinigungoderAnstalt
auf ihren Antrag zugelassen.Der Antrag kann bei einemPostscheckamtodereinerPost=
anstaltgestelltwerden.
II. Die EröffnungeinesKontos erfolgtin derRegel bei demPostscheckamt,in dessen
BezirkederWohnsitzdes Antragstellersliegt, auf Verlangenauchbei einemanderenPost=
scheckamtoderbei mehrerenPostscheckämtern.

III. Auf jedesKonto muß eineStammeinlagevon 100 = eingezahltwerden.
IV. Jedes Scheckamtführt eineListeder Kontoinhaber. Der Postverwaltungbleibt

vorbehalten,die Liste in der ihr geeigneterscheinendenWeisezu veröffentlichen.
V. Die Höhedes GuthabenseinesKontos unterliegtkeinerBeschränkung.

II. Einzahlungen.
§ 2.

Allgemeines. Einzahlungenauf ein Postscheckkontokönnenbewirktwerden:
A. mittels Zahlkartebei jederPostanstaltund jedemPostscheckamt(8 3),
B. mittels Postanweisungbei jederPostanstalt(8 4),
C. mittels Überweisungvon einemanderenPostscheckkonto(8§5).

§ 3.
Einzahlungen I. Mittels Zahlkarte könnenauf ein PostscheckkontoGeldbeträgesowohlvom Konto=
Zuieeheinhaberals auchvon jederanderenPersoneingezahltwerden.Der Höchstbetrageiner

Zahlkarte wird auf 10000 & festgesetzt.
II. Zu Zahlkartendürfennur Formularebenutztwerden,die von derPostverwaltung

hergestelltsind. Die Formularewerdenvon denPostscheckämternzum Preise von 25 Pf.
für je 50 Stück an die Kontoinhaberverabfolgt. EinzelneFormularewerdenam Schalter
der Postanstaltenan das Publikum unentgeltlichabgegeben.

III. Die Ausfüllung derZahlkartekannauchdurchDruck,mit derSchreibmaschineusw.
bewirktwerden;die handschriftlicheAusfüllung darf nur mit Tinte geschehen.Der Geld=
betrag ist in der Reichswährunganzugeben. Die Marksummemuß in Zahlen und in
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Buchstabenansgedrücktsein. Auch das mit der ZahlkarteverbundeneFormular für den
Einlieferungsscheinist vomEinzahler demVordruckentsprechendanszufüllen.

IV. Der Abschnittder Zahlkarte kann zu Mitteilungen an den Konteinhaber
benutztwerden.

V. Nach Einzahlungdes Betrags wird der Postvermerkauf demEinlieferungsscheine
vollzogen. s

VI.. Der eingezahlteBetrag wird auf demin derZahlkarteaugegebenenPostschecklonto
gutgeschrieben.Das Postscheckamtübersendetnach derGutschrift demKontoinhaberden
Abschnittder Zahlkarte.

VII. Kann die Gutschriftbei demPostscheckamtenichterfolgen,weil ein Konto unter
der in der Zahlkarte angegebenenBezeichnungnicht geführtwird oderder Kontoinhaber
wegenunzureichenderAdressenicht sichererkennbarist, so ist eineUnbestellbarkeitsmeldung
zu erlassen,damit der Absenderdie Angabender Zahlkarteberichtigeoder die Rücksendung
des eingezahltenBetrags beantrage.Der eingezahlteBetrag ist an denAbsenderohneErlaß
einer Unbestellbarkeitsmeldungzurückzuzahlen,wenn für den in der Zahlkartebezeichneten
Empfängerbei demPostscheckamtzwar ein Kouto bestandenhatte, diesesabererloschenist.

Für die BeförderungjederUnbestellbarkeitsmeldungund der zu erteilendenAntwort
hat der Absender20 Pf. Porto zu entrichten.

VIII. Den Landpostbotenkönnenauf ihren ZustellgängenZahlkarten überBeträge
bis 800 A zur Ablieferungan die Postanstaltübergebenwerden. Auf das Verfahren
findendie Vorschriftender Postordnungvom 27. März 1900 § 26 IV ff. entsprechende
Anwendung. Für jededemLandpostbotenauf seinemZustellgangübergebeneZahlkarteist
bei einemEinzahlungsbetragbis zu 5 “ eineEinlieferungsgebührvon 5 Pf., bei einem
Einzahlungsbetragvon mehr als 5 X eineEinlieferungsgebührvon10 Pf. im voraus
zu entrichten.

IX. Der Absenderkann eineeingelieferteZahlkarteunter den in der Postordnung
§ 32 angeführtenVoraussetzungenzurücknehmen,solangedie Gutschriftauf demKonto des
Empfängersnochnichterfolgtist.

84.

erhält,denAntrag stellen,daß die für ihn eingehendenPostanweisungenseinemPostscheckkonto
gutgeschriebenwerden.

II. Ist ein solcherAntrag gestellt,so überweistdie PostanstaltdenBetrag der für
denKontoinhabereingegangenenPostanweisungentäglich mittels Zahlkarte an das Pest=
scheckamtzur Gutschrift, währenddie Abschnitteder PostanweisungendemKontoinhaber
übersandtwerden.
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III. Die für einenKontoinhabereinzuziehendenPostauftrags=und Nachnahmebeträge
sind unmittelbarseinemPostscheckkontozu überweisen,wenn am Fuße des Postauftrags=
formularsoderunmittelbarunter der Angabe des Nachnahmebetragsvermerktwordenist:
„Betrag an das Postscheckamtin d. zur Gutschrift auf das Konto cnr.
des 2. in M. .

IV. Die durchPostauftrag oderNachnahmeeingezogenenBeträge werdenan das
Postscheckamtmittels PostanweisungnachAbzug der Postanweisungsgebührgesandt.

Das PostscheckamtübersendetdenAbschnittder PostanweisungnachGutschrift des
Betrags an denKontoinhaber.

g6.
Die für Kontoinhabervon anderenKontoinhaberndesselbenoder einesanderenPost=

scheckamtsangewiesenenBeträgewerdendemKonto des Empfängersgutgeschrieben.

III. Rückzahlungen.

8 6.
I. Der Kontoinhaberkann über sein Guthaben, soweit es die Stammeinlagevon

100 M übersteigt,in beliebigenTeilbeträgenjederzeitverfügenund zwar:
A. durchÜberweisungauf ein anderesPostscheckkonto,
B. mittels Schecks.
Zu Ühberweisungenund Schecksdürfennur Formularebenutztwerden,die vomPost=

scheckamtebezogenwordensind.
II. Der Kontoinhaberist verpflichtet,dieUberweisungs=undScheckformularesorgfältig

aufzubewahren;er trägt alle Nachteile,die aus demVerlust odersonstigenAbhandenkommen
der Formulare entstehen,wenn er nicht das Postscheckamtvon dem Abhandenkommen
benachrichtigthat, um die ÜberweisungoderZahlung an einenUnberechtigtenzu verhindern.

III. Die Unterschriftender Personen,die zur Ausstellungvon Überweisungenund
Schecksberechtigtseinsollen,müssendemPostscheckamtevomKontoinhabermitgeteiltwerden,
damit die EchtheitderUnterschriftenunterdenbeimPostscheckamteingehendenÜberweisungen
und Schecksgeprüftwerdenkann.

IV. Die demPostscheckamtemitgeteiltenUnterschriftenhabensolangeGeltung, bis der
KontoinhaberdiesemAmte das Erlöschender Vertretungsbefugnisschriftlichmitgeteilthat.

V. Die AusfüllungderFormularezuÜberweisungenundScheckskannauchdurchDruck,
mit derSchreibmaschineusw. bewirktwerden.Die handschriftlicheAusfüllung darf nur mit
Tinte geschehen.Der Geldbetrag ist in der Reichswährungunzugeben. Die Marksumme
muß in Zahlen und in Buchstabenausgedrücktsein.
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§ 7.
I. Die FormularezuUberweisungenvonBeträgenauf ein anderesKonto bei demselbenRückzahlungen

oderbei einemanderenPostscheckamtewerdenin Blattform (zurVersendungin Briefen)hurchüber=g auf
oderin Postkartenform(Giropostkarten,zur offenenVersendung)ausgegeben. einanderes.

Die FormularewerdendenKontoinhabernvomPostscheckamtunentgeltlichgeliefert. Paostscheck=
II. Bei BenutzungderBlattform könnendieÜberweisungenauf jedenbeliebigenBetrag, konto.

der innerhalbdes verfügbarenGuthabensgelegenist, ausgestelltwerden.
Der Höchstbetragder auf einerGiropostkartezulässigenÜUberweisungwird auf 1000 #

festgesetzt.
Der Ausstellerhat die Überweisungan das Postscheckamtzu senden,bei welchemsein

Konto geführtwird. .
III. Der an den ÜberweisungsformularenbefindlicheAbschnittkann zu schriftlichen

Mitteilungenbenutztwerden.Er wird vomPostscheckamtedemGutschriftsempfängerübersandt.
IV. Der Auftrag zurÜberweisungvonBeträgenauf andereKontenkann vom Konto=

inhaberzurückgenommenwerden,solangedie Gutschrift auf dem Konto des Empfängers
nochnichterfolgtist.

88.
I. Die ScheckformularewerdendenKontoinhabernvom Postscheckamtin HeftenvonRückzahlungen

50 Stück zum Preise von 50 Pf. für das Heft geliefert. mittels

II. Der HöchstbetrageinesScheckswird auf 10000. festgesetzt. Schecks.
Von der am rechtenRande des SchecksbefindlichenZahlenreihehat der Aussteller

vor der Ausgabedes Schecksdie Zahlen abzutrennenoder mit Tinte zu durchstreichen,
welchedenBetrag des Schecksübersteigen.Ist dies versehentlichunterblieben,so hängtes
vom Ermessendes Postscheckamtsab, ob der Scheckeinzulösenist.

III. Der Scheckist binnen zehnTagen nachder Ausstellungbei demPostscheckamte
zur Einlösungvorzulegen.Wird ein SchecknachAblauf dieserFrist vorgelegt,so hängt
es vom Ermessendes Postscheckamtsab, ob der Scheckeinzulösenist.

IV. Schecks,die mit einemIndossamenteversehensind,werdennichteingelöst.
V. Hat der im ScheckbezeichneteZahlungsempfängerselbstein Konto beidemselben

odereinemanderenPostscheckamte,so wird der Betrag demKonto desZahlungsempfängers
gutgeschrieben,wennnichtdie Barzahlungausdrücklichverlangt wird.

VI. Hat der im ScheckbezeichneteZahlungsempfängerkeinPostscheckkontooderverlangt
er ausdrücklichdie Barzahlung,so wird die PostanstaltvomPostscheckamtemittelsZahlungs=
anweisungbeauftragt,denBetrag an denEmpfängerzu zahlen.

VII. Die ZahlungsanweisungenwerdendemEmpfänger,sofernkeineAbholung im
Sinne des § 38 der Postordnungstattfindet,ins Haus zugestellt.
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Die Zustellungmit demGeldbetragist auf die Fälle beschränkt,in,denensiebeiPost=
anweisungenerfolgt. Im LandzustellbezirkwerdenGeldbeträgevon mehrals 800 nicht
zugestellt.

Die Zustellgebührvon Zahlungsanweisungenmit den Geldbeträgen beträgt
a) im Ortszustellbezirk:
bis zum Betragevon 80 .. 5 Pf.,
im Betragevon mehrals 800 K# bis 2000 10 Pf.,
im Betragevon mehrals 200 H0 20 Pf.;

b) im Landzustellbezirk:
bis zum Betragevon bd 666 5 Ffl.,
im Betragevon mehrals 55 10 Ff.

für jedeZahlungsanweisung.
VIII. Die in derPostordnung,§§ 37—39 und42—45, hinsichtlichderPostanweisungen

erlassenenVorschriftenüber
die Aushändigungvon postlagerndenPostanweisungen,
die Abholung,
die Zustellung,
die Auszahlungauf Postanweisungen,
die Nachsendungder Postanweisungensowiedie BehandlungunbestellbarerPost=
anweisungenam Bestimmungsorte

findenauf die ZahlungsanweisungenentsprechendeAnwendung.
IX. Sofern der Betrag eines Schecks800 X nicht übersteigt,kann das Geld an

denZahlungsempfängermittels telegraphischerZahlungsanweisungübermitteltwerden. Der
Antrag ist auf der Vorderseitedes Schecksunterhalbder Angabedes Ortes und der Zeit
der Ausstellungzu vermerkenund vomAntragstellerzu unterschreiben.Auf dietelegraphischen
Zahlungsanweisungenfindendie Vorschriftendes § 18 der PostordnungentsprechendeAn=
wendung. Ist der Antrag auf telegraphischeUbermittlungvom Scheckausstellergestellt,so
wird der Betrag des SchecksdemZahlungsempfängerunverkürztüberwiesen.Vom Konto
des Scheckausstellerswird dieserBetrag unterHinzurechnungderTelegrammgebührund zu=
treffendenfallsdes Eilbestellgeldesfür die Zustellungan denEmpfängerabgeschrieben.Ist
dagegender Antrag auf telegraphischeUbermittlungvomZahlungsempfängergestellt,sowird
die Telegrammgebührvom Betragedes Schecksin Abzug gebracht.

X. Wohnt der im ScheckbezeichneteZahlungsempfängerimAuslande,sowirdchm,wenn
er keinPostscheckkontobei einemdeutschenPostscheckamthat, derBetragmittelsPostanweisung
oderWertbriefsübersandt. Vom Konto des Scheckausstellerswird der Betrag des Schecks
unterHinzurechnungdes Frankos für die Postanweisungoder denWertbriefabgeschrieben.
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XI. Ist im ScheckkeinZahlungsempfängerangegeben,so kannder Scheckvom In=
haber bei der Kasse des Postscheckamts,welchesdas Konto des Scheckausstellersführt, zur
Einlösung vorgelegtwerden. Hat derInhaber einessolchenSchecksselbsteinPostscheckkonto,
so kanner verlangen,daß der Betrag seinemKonto gutgeschriebenwerde.

XII. Der Inhaber einesSchecks,in demkeinZahlungsempfängerangegebenist, kann
verlangen,daß ihm der Betrag des SchecksdurchVermittlungeinerPostanstaltbar gezahlt
werde. Die Übermittlungdes Geldeserfolgt

a) mittels Zahlungsanweisung,wennder Empfängerim Inlande wohnt;
b) mittels PostanweisungoderWertbriefs,wenner im Auslandewohnt.

Im Falle zu b wird von demBetragedesSchecksdasFranko für diePostanweisung
oderdenWertbriefabgezogen.Auf dieÜberweisungdesGeldesmittelstelegraphischerZahlungs=
anweisungfindendie Borschriftenunter IX entsprechendeAnwendung.

IV. Gebühren.
§9.

I. Es werdenfolgendeGebührenerhoben:
1. bei Bareinzahlungenmittels Zahlkarte für je 500 dodereinenTeil dieser
Summe 5 Pf

2. für jedeBarrũckzahlungdurchde Kasse desPostschecamisoderdurchVermittlung
einerPostanstalt
a) einefesteGebührvo . 5 Pf.,
b) außerdem½/10vomTaufendderauszuzahlendenBetrage(Steigerungsgebühr);

3. für jedeÜbertragungvon einemKonto auf ein anderesPostscheckkonto3 Pf.
Zur Zahlung derGebührunter 1 ist derZahlungsempfänger,zurZehlung

derGebührenunter2 und 3 derKontoinhaberverpflichtet,von dessenKonto die
Abschreibungerfolgt.

4. ErheischtderKontoverkehreinesKontoinhabersjährlichmehrals 600 Buchungen,
so wird außerdenunter 1 bis 3 aufgeführtenGebührenfür jedeweitereBuchung
eineZuschlaggebührvo 7Pff.
erhoben.

II. Die Gebührensowiediefür ZahlkartenformulareundScheckheftezu zahlendenPreise
werdendurchAbschreibungvon demzur Zahlung verpflichtetenKonto eingezogen.

III. Der Preis für unbrauchbargewordeneZahlkarten=undScheckformularewird nicht
erstattet.
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V. Portofreiheit.
8 10.

Die Sendungender Postscheckämterund der Postanstaltenan die Kontoinhabersowie
dieSendungenzwischendenPostscheckämternund zwischendiesenunddenPostanstaltenwerden
im Postscheckverkehrals Dienstsacheportofreibefördert.

VI. Anderungen in den Verhältnissen eines Kontoinhabers.
§ 11.

Anderungen in den rechtlichenVerhältnisseneines Kontoinhabers, die für sein Konto
von Bedeutungsind,müssendemzuständigenPostscheckamtemitgeteiltund durchVorlegung
öffentlicherUrkundennachgewiesenwerden. UnterbleibtdieseMitteilung, so hat die Pest=
verwaltungdenetwaaus der Unkenntnisder eingetretenenAnderungenentstehendenSchaden
nichtzu vertreten.

VII. Austritt aus dem Scheckverkehr.
8 12.

I. Der Inhaber einesKontos kann jederzeitaus demScheckverkehrausscheiden.
II. Im Falle einermißbräuchlichenBenutzungdes Kontos seitensdes Kontoinhabers

ist auchdas Postscheckamtbefugt,das Konto aufzuheben.

VIII. Gewährleistung.
8 13.

I. Die Postverwaltungleistetfür rechtzeitigeBuchungderEinzahlungenauf denKonten
und für rechtzeitigeAusführung der demPostscheckamtemittels Überweisungund Schecks
erteiltenAufträgekeineGewähr.

II. Für die auf ZahlkarteneingezahltenBeträge haftet die Postverwaltungin der
gleichenWeisewie für Postanweisungen.

IX. Anderung der Postscheckordnung.
§ 14.

Werdendie Vorschriftender Postscheckordnunggeändert,so findendieneuenVorschriften
auchauf die bei ihremInkrafttretenbestehendenPostscheckkontenAnwendung.

X. Inkrafttreten.
15.

Diese Postscheckordnungtritt am 1. Januar 1909 in Kraft.
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Geseh=undVerorhunngs=glat
für das

Königreich Bayern.

Nr. 74.
München, den 26. November 1908.
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Köni'glich Allerhöchste Verordnung vom 21. November 1908, die Kollegiengelder der Hochschulprofessoren

betreffend. — Oberpolizeiliche Vorschriften vom 21. November 1908, betreffend die Beschäftigung von
Arbeiterinnen auf Bauten. — Hofdienst=Nachrichten.— Ordens=Verleihungen.— Königlich AllerhöchsteGe=
nehmigungzur AnnahmefremderDekorationen.— Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 12441.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Kollegiengelderder Hochschulprofessorenbetreffend.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.

Luitpold,
-.xlppp.———

Kegent.
Wir findenUns bewogenim Hinblick auf Artikel 187 Absatz2 und Artikel 217

des Beamtengesetzesvom 16. August 1908 zu verordnen,was folgt:

§ 1.

Soweit die EinnahmeneinesetatsmäßigenProfessorseinerUniversitätoderderTech=
nischenHochschuleaus KollegiengelderndenBetrag von 6000 .& jährlich übersteigen,hat
mit Wirkung vom 1. Januar 1909 an dem Professorvon dem Mehrbetragenur die
Hälfte zu verbleiben.Die andereHälfte des 6000= übersteigendenTeiles derKollegien=
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gelderhat einembei jederLandesuniversitätund bei der TechnischenHochschulezu bildenden
Fonds zuzufließen,der nachAnordnungdes Staatsministeriumsdes Innern für Kirchen=
und Schulangelegenheitenfür sachlicheund baulicheBedürfnisseder treffendenHochschule,
dann zur Erteilung besoldeterLehraufträgean Privatdozentensowiezur Gewährungvon
Beihilfen an etwabestehendeWitwen=und Waisenkassenzu verwendenist.

, §2.

DieBestimmungdes§1sindetaufHochschulprofesforen,dievordem1·Januar1909
angestelltsind, nur dannAnwendung,wennsieinnerhalbeinerihnenvomStaatsministerium
des Innern für Kirchen- und SchulangelegenheitenvorzusetzendenFrist ihr Einverständnis
mit der Neuregelungdes Kollegiengeldbezugeserklären. GegenüberHochschulprofessoren,die
eineErklärung in diesemSinne abgeben,ist einespätereHerabsetzungderin § 1 bestimmten
Teilungsgrenzeausgeschlossen.

§ 3.

Das Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenhat die
zum VollzugedieserVerordnungerforderlichenVorschriftenzu erlassen.

München,den 21. November1908.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. v. Wehner. v. Pfaff.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Steiner.

Nr. 27136.

OberpolzzeilicheVorschriften,
betreffenddie Beschäftigungvon Arbeiterinnen auf Bauten.

K. StaateministeriumdesKöniglichenHausesunddesÄubern.

Auf Grunddes§ 120e Abs.2 derGewerbeordnungergehennachstehendeBestimmungen,
betreffenddie Beschäftigungvon Arbeiterinnenauf Bauten:

Goosgle
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München,den21. November1908.

Hofdienst-Nachrichten.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich mit AllerhöchstemHandschreiben
vom8.November1908allergnädigstbewogen
gefunden,denK. ObersthofmarschallAlbrecht
Grafen von Seinsheim zum K. Oberst=
hofmeisterzu ernennen.

HiebeihabenAllerhöchstdieselbenzuverfügen
geruht,daß die K. Hofgärtenund das Hof=
gärtenbauwesenvom K. Obersthofmarschall=
stabelosgelöstund demK. Obersthofmeister=
stabeunterstelltwerden;fernerdaß mit der
Führung derübrigenGeschäftedesK. Oberst=
hofmarschallstabes,sowieauchmit denendes
K. Oberstkämmererstabesder K. Obersthof=
meisterGraf von Seinsheim bis auf
weiteresbetrautbleibe.

Gocgle

Ordens-Verleihungen.

Im NamenSeiner Majestät des Rönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm28. Oktober1908 demK. Käm=

mererund Generalmajorz. D. AaverFrei=
herrnvon Riedheim in Rücksichtauf seine
im Hof=undMilitärdiensteehrenvollzurück=
gelegte50 jährigeDienstzeitdas Ehrenkreuz
des Ludwigsordens,
unterm1. November1908 demK. Ober=

jägerLudwig Sckell das Verdienstkreuzdes
Ordens vom heil.Michael und.
demPräsidentendesReichsgerichts,Wirk=

lichenGeheimenRat Dr. Rudolf Freiherrn
von Seckendorff denVerdienstordenvom
heil.Michael I. Klasse
zu verleihen.
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KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.

Im NamenSeinerMajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
dennachgenanntenmitGroßherzoglichBadischen
OrdensauszeichnungenbeliehenenPersonendie
Bewilligung zur Annahmeund zum Tragen
zu erteilen,nämlich:

I. vom Orden Berthold I.
für die goldene Kette zum Großkreuz:

demK. Kämmerer,VorsitzendenimMinister=
rate, StaatsministerdesK. Hausesund des
AußernDr. KlemensFreiherrnvon Pode=
wils=Dürniz;

II. vom Orden vom Zähringer Löwen:
1. für das Großkreuz:

demK. KämmererundGeneralintendanten
derHoftheaterund derHofmusikAlbertFrei=
herrnvon Speidel,
demK. Kämmererund Oberstzeremonien=

meisterMax Grafen von Moy,
demK. Kämmererund erblichenReichs=

rat der Krone Bayern Karl Grafen von
Drechsel,
demK. Kämmerer,a. o. Gesandtenund

bevollmächtigtenMinister am Großherzoglich
BadischenHofe Otto Freiherrn von Ritter
zu Grünstein;

2. für das Kommandeurkreuz 1. Klasse:

dem K. Kämmerer und OberstenHans
Freiherrnvon Laßberg, HofmarschallSeiner

Gocgle

KöniglichenHoheit des Prinzen Ludwigvon
Bayern,
dem K. Kämmererund OberstenHart=

mann Freiherrn von Ow auf Wachen=
dorf, Hofmarschallund PersönlichenAd=
jutanten Seiner Königlichen Hoheit des
Prinzen Ludwig Ferdinandvon Bayern,
demHofsekretär,K. GeheimenRat Lud=

wig Ritter von Klug,
demMinisterialrat im Staatsministerium

desKöniglichenHausesunddesAußern,K.
GeheimenRat und GeneralsekretärMax
Ritter von Gietl,

demRegierungsdirektorund Vorstand der
K. PolizeidirektionMünchen Julius Frei=
herrn von der Heydte,

dem Oberbürgermeisterder Haupt=und
ResidenzstadtMünchen,GeheimenHofratDr.
Wilhelm Ritter von Borscht;

3. für das Kommandeurkreuz 2. Klasse
mit Eichenlaub:

demBaurat Dr. ing. Oskar von Miller;

4. für das Kommandeurkreuz 2. Klasse:

dem Oberregierungsratin der Geheim=
kanzleiSeiner KöniglichenHoheit desPrinz=
RegentenOtto Ritter von Dandl,

demPräsidentenderK. Eisenbahndirektion
Augsburg Dr. Vitus Hertel und demK.
ObermünzmeisterHermannRiederer;

5. für das Ritterkreuz 1. Klasse:

demStabsrat beimK. Oberststallmeister=
stabLudwig Appel,
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dem Referentender K. Generalintendanz
derHoftheaterundderHofmusik,Intendanz=
rat HermannZollner,
demin der GeheimkanzleiSeiner König=

lichenHoheitdesPrinz=Regentenverwendeten
GeheimenSekretär im Staatsministerium
des KöniglichenHauses und des Außern,
Hofrat Max Lehner,
dem Geheimen Sekretär im Staats=

ministeriumdes KöniglichenHausesund des
Außern Johann Kraft,
dem BezirksamtsassessorLeopoldKrafft

von Delmensingen im Staatsministerium
des KöniglichenHausesund des Außern,
demRegierungsratbei der K. Eisenbahn=

direktionAugsburgAugustKieffer,
dem erstenVorstand des Kollegiums der

Gemeindebevollmächtigten,Rentner Johann
Schwarz,
demrechtskundigenMagistratsrateDr. Karl

Kühles,
demKommerzienratJosephPschorr,
demLeiterdesVereinsMünchenerKünstler=

theater, Professor und KunstmalerBenno
Becker;

6. für das Ritterkreuz 2. Klasse mit
Eichenlaub:

dem1. VorstanddesVereinsAusstellungs=
park,KommerzienratIgnaz Schön;

7. für das Ritterkreuz 2. Klasse:

demK. Inspektorund Residenzburgpfleger
Max Walter,
dem Verwaltungsrat des Rathauses in

München,RentnerWilhelm Schenk;

Gocgle
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8. für das Verdienstkreuz vom Zähringer
Löwen:

demKonfektmeisterWilhelm Eisele,
demOberjägerLudwig Sckell,
demMarstallfourierMax Krämer,
dem SicherheitskommissärWilhelm Eßl,
dem BahnpolizeikommissärHeinrichLöwe,
dem SicherheitskommissärKarl Zobel,
demPolizeioffiziantenAndreasParzefall,
dem 1. Vorstand des BadischenHilfs=

vereins in München, Kaufmann A. Brecht;

9. für die kleine goldene Verdienst=
medaille:

dem Hofoffizianten und Obertapezierer
Max Siegner,
demMundkochFriedrichWeber,
den HofoffiziantenMax Bartl, Franz

Hunger, Karl Huber undGeorgLuckner,
demObergärtnerFranz Pinl,
den Oberwachtmeisternder Schutzmann=

schaftFranz Maier, Georg Appel und
Ignaz Einberger;

10. für die silberne Verdienst medaille:

demSchloßdienerJakob Wimmer,
demBeleuchtungsdienerHeinrichTräumer,
demTorschließerMichael Kastner,
den Hoflakaien: Joseph Hornsteiner,

GeorgKraft und LudwigHartmann,
denPostillons StephanSedlmair und

GenerosSchilcher,
denKutschernLudwigSchäfer undJoseph

Welker,
demBureaudienerJohann Sedlmayer,
demBahnhofportierRauscher in München.
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Auszug aus der Adels-Matrikel des KommandeurdesK. 1. Infanterie=Regiments
önigreiches. „König“", Robert Ritter von Fischer in

München für seine Person als Ritter des
Der Adelsmatrikelwurdeeinverleibt: VerdienstordensderBayerischenKronebeider
am 7. November1908 der Oberstund Ritter=KlasseLit. F, Fol 38,AktNr. 26658.

Gocgle
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. Inhalt: *
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 25. November1908, über die Errichtung eines Wasserwirtschafts=

rates. — Bekanntmachung vom 26. November 1908, die Eisenbahn-Bau=und Betriebsordnung für die
Haupt= und Nebeneisenbahnen Bayerns betreffend.

Nr. 26341.

Königlich Allerhöchste Verordnung über die ErrichtungeinesWasserwirtschaftsrates.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Tritpol!.
ronGottesGnadenRöniglicherPrinzvongayem,

Regent. «
Wir finden Uns bewogen,über die Errichtung eines Wasserwirtschaftsrateszu

verordnen,was folgt: -

81.

Zur Beratung von wichtigenwasserwirtschaftlichenAngelegenheiten(Ausnützungder
Wasserkräftezur GewinnungelektrischerKraft, Ausbau derWasserstraßen,großeBe= und
Entwässerungsanlagenu. dgl.) wird beimStaatsministeriumdes Innern ein Wasserwirt=
schaftsraterrichtet.
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Der Wasserwirtschaftsrathat die Aufgabein AngelegenheitenbezeichneterArt beratend
mitzuwirken,insbesondereauf VerlangenGutachtenabzugeben.Der Wasserwirtschaftsrat
ist berechtigt,auchselbständigAnregungenundWünschezurKenntnisdesStaatsministeriums
des Innern zu bringen.

§ 2.

Der Wasserwirtschaftsratbesteht
1. aus den von den Staatsministeriendes KöniglichenHauses und des Außern,
des Innern, der Finanzen und für Verkehrsangelegenheitenaus der Zahl der
MinisterialreferentenbezeichnetenMitgliedern;

2. aus den ingenieurtechnischenReferentender OberstenBaubehörde,demVorstande
desHydrotechnischenBureaus,demLandeskulturingenieurundeinemLandesgeologen;

3. aus denvomMinisteriumdesInnern im Benehmenmit denbeteiligtenMinisterien
aus der Reihe hervorragenderIngenieure,dann aus der Reihe der Hochschul=
professorenfür Volkswirtschaftslehre,Wasserbau,Wasserkraftanlagenund Elektro=
technikberufenenMitgliedern;

4. aus zwei von der Abteilungfür Industrie und Handel und aus zwei von der
Abteilungfür Handwerkund Gewerbeder Zentralstellefür Industrie,Gewerbe
und Handel nachMaßgabedes § 3 Abs.1 gewähltenMitgliedernderHandels=
kammernund der Handwerkskammern;

5. aus zwei vom BayerischenLandwirtschaftsratgewähltenMitgliedern;
6. auseinemvomVorstanddesBayerischenLandesfischereivereinesgewähltenMitgliede;
7. aus den im Bedarfsfallenach§ 3 Abs.2 und § 5 beigezogenenPersönlichkeiten.

§ 3.

Die Mitglieder der Handelskammernund Handwerkskammern(§ 2 Ziff. 4) können
auchaus der Zahl der den Abteilungenfür Industrieund Handel, bezw.Handwerkund
GewerbenichtangehörendenMitgliedern gewähltwerden.

Für denFall, daß denWasserwirtschaftsratAngelegenheitenbeschäftigen,die denBezirk
einer Handelskammeroder Handwerkskammerberühren,dem die als Mitglieder desWasser=
wirtschaftsratesGewählten (§ 2 Ziff. 4) nicht angehören,so hat das Staatsministerium
des KöniglichenHausesund des Außern auf ErsuchendesStaatsministeriumsdes Innern
dasjenigeMitglied der Zentralstelle,welchesin dem Bezirk der von der Angelegenheit
berührtenHandelskammerund Handwerkskammergewähltist, in denWasserwirtschaftsrat
abzuordnen.
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84.

Für die in § 2 Ziff. 4 bis 6 bezeichnetenMitglieder werdenvon dem betreffenden
WahlkörperErsatzmännergewählt.

Die Amtsdauerder in § 2 Ziff. 3 bis 6 bezeichnetenMitglieder, sowieder Ersatz=
männer(Abs. 1) beträgt5 Jahre.

Der Ersatzmann tritt an Stelle des Mitglieds, wenn dieses verhindert ist, an der
Sitzung desWasserwirtschaftsratesTeil zu nehmen;das gleichegilt, wenndas Mitglied
währendder Amtsdauerausscheidet,für denRest dieserAmtsdauer.

§5.

Dem Staatsministerium des Innern bleibt vorbehalten,zur Beratung einzelnerAn=
gelegenheitenim WasserwirtschaftsrateauchBeamte und Sachverständige,sowieVertreter
sonstigerbeteiligterInteressenbeizuziehen,die nichtMitglieder desWasserwirtschaftsratessind.

§ 6.

Der Wasserwirtschaftsratwird nach Bedarf durch das Staatsministerium des Innern
einberufen.

Das Staatsministeriumdes Innern kann über rein technischeFragen derWasser=
wirtschaftbestimmteMitglieder desWasserwirtschaftsrateszu besonderenSitzungenberufen.
Die Bestimmungin §#5 ist auchin diesenFällen entsprechendanwendbar.

§ 7.

Vorsitzenderdes Wasserwirtschaftsratesist der Staatsminister des Innern oder im
Falle seinerBehinderung der demRang und der Dienstzeit nach ältesteder bei der Sitzung
anwesendenMinisterialbeamten(§ 2 Ziff. 1 und 2).

88.

Zu denSitzungendesWasserwirtschaftsrateswerdendie Mitglieder unter Mitteilung
der Tagesordnungund der etwa sonstzu ihrer BelehrungerforderlichenBehelfeeine aus=
reichendeZeit vor der Sitzung durchdas Staatsministeriumdes Innern eingeladen.Für
jedeauf die TagesordnunggesetzteAngelegenheitwird ein Berichterstatterund ein Mit=
berichterstatterernannt.

Über die Sitzung wird durcheinen hiezu vom Staatsministeriumdes Innern abge=
ordnetenSchriftführer eine Niederschrift aufgenommen, aus der in Kürze der Gang der
Verhandlungensowie die Beschlüssedes Wasserwirtschaftsrateszu entnehmensind.

Oriqineal from
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§9.
Das Amt eines Mitgliedes des Wasserwirtschaftsratesist ein Ehrenamt.
Die auswärtigenMitglieder beziehenbei EinberufungErsatz ihrer Reisekostenund

Tagegelder,welchefür die bayerischenMitglieder auf 15 Mark und für nichtbayerische
Mitglieder auf 30 Mark festgesetztwerden.

Für Arbeiten, welche,wie z. B. die Berichterstattungoder die Mitberichterstattung,
einen besonderenAufwand an Zeit und Mühe erfordern, kann den in § 2 Ziff. 3—7
genannten Mitgliedern des Wasserwirtschaftsrateseine besondereVergütung durch das
Staatsministeriumdes Innern gewährtwerden.

8 10.
Das Staatsministeriumdes Innern hat im Benehmenmit den beteiligtenStaats=

ministeriendie zum VollzugedieserVerordnungerforderlichenAnordnungenzu erlassen.
München, den 25. November1908.

Luitpold,
Prinz von HBayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

v. Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-=Sekretär:

Q7Q Ministerialrat v. Schreiber.
Nr.7/NbhM„,Freilassing. *
Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die Haupt= und Nebeneisen=

bahnen Bayerns betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.
Auf die am 1. Dezember1908 zur EröffnungkommendeBahrlinie Mühldorf—

Freilassing findendie in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=
undNebeneisenbahnenBayerns(Bekanntmachungvom13. April 1905 — G. u. V.Bl. 1905
S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür Hauptbahnen,sodannauf die in der Station
Wiesmühl von der Bahrlinie Mühldorf—Freilassing abzweigendeBahnlinie Wies=
mühl——Tittmoning die in der nämlichenOrdnung enthaltenenBestimmungenfür
NebenbahnenAnwendung.

München,den 26. November1908.

v. Frauendorser.
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für das

Königreich Bayern.

Nr. 76.
München, den 28. November 1908.

Inhal tr
Bekanntmachung vom 20. November 1908, die Ausführungsbestimmungen zum Reichsstempelgesetzebetreffend.—

Bekanntmachung vom 23. November 1908, die Besorgung des Hinterlegungswesens durch die K. Bank
betreffend. — Bekanntmachung vom 25. November 1908, den Gewerbeaufsichtsdienstin Oberbayern
betreffend.— Ordens-=Verleihung.

Nr. 30694.

Bekanntmachung, die Ausführungsbestimmungenzum Reichsstempelgesetzebetreffend.

fl. Staatsministeriumder Finanzen.

Laut Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 31. Oktober1908 —Zentralblatt
für das DeutscheReich 1908 S. 468 —hat der Bundesrat in seinerSitzung vom
8. Oktober1908 beschlossen,zu genehmigen,daß die nachstehendenAnderungender Aus=
führungsbestimmungenzum Reichsstempelgesetzevom 3. Juni 1906 mit dem1. Juli 1909
in Kraft treten.

München,den20. November1908.

v. Pfaff. s
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Änderungen
derAusführungsbestimmungenzumReichsstempelgesetzevom3. Juni 1906

(Reichs=Gesetzbl.S. 695).
1. § 1 Abs. 2 erhält folgendenneuenerstenSatz:

„Für dieAbstempelungausländischerWertpapieresind, soweitnichtbezüglichder
Genußscheinenachstehendetwas anderesbestimmtist, nur die nachbezeichnetenAmtsstellen
zuständig: dieHauptzollämterBerlin=Börse,Breslau=Nord, Cöln=Apostelnkloster,Frank=
furt a. M., dieKreiskassevonOberbayernin München,das Stempelamtin Nürnberg,
die Hauptzollämter Dresden II und Leipzig II, die Hauptsteuerämterin Stuttgart,
Mannheim und Darmstadt, das Hauptzollamt Kaiserstraßein Bremen, das Stempel=
kontorin Hamburgund das Hauptzollamtin Straßburg i. E.“

2. § 10 erhält folgendeFassung:

„(1) Die Abstempelungerfolgt mittels Maschine durch Aufdrücken des Reichs=
stempelsauf die VorderseitedesWertpapiers. Bei inländischenPapieren kommtein
Flachstempel,bei ausländischenein Prägestempelzur Anwendung.“)

(2)Der Flachstempelist kreisrundmit einemDurchmesservon31 mm und trägt
in derzwischenzweiLinien laufendenUmschriftdieBezeichnung:REITCHS-STEMNPEI
ABGABE, sowiein fetterSchriftdieAngabedesSteuersatzes:WE!I VOM HUNDERT,
SECHS oder zWEI vONM TAUSEND, FO'INFZEHN MARK, 1½ MAhK oder

FUNFZIG PFENNIG; das Mittelfeld ist ausgefüllt durch einen nur in Umrißlinien
gezeichnetenReichsadler, unter welchemdas Unterscheidungszeichender betreffendenAb=
stempelungsstellesich befindet.

(3) Der Prägestempelist nebenstehendabgebildet.Die Prägungenhebensichhell
modelliert vom dunkel gefärbtenGrunde ab. Der Stempel zeigt in der Mitte das

nach links sehendeBrustbild der Germania mit Kaiserkrone und
Eichenkranz,auf beidenSeiten und unten durch gerade,obendurch
eine geschwungeneLinie begrenztund auf beidenSeiten von ein=
fachemLinienschmuckumgeben.Oberhalb des Kopfes stehenhell
auf dunklemGrunde in einemgeschwungenenBande die Worte:
REICGHS-STEMDEL-ABGABE. Unter dem Kopfe zeigt sich
dunkelauf hellemGrunde Tag, Monat und Jahr derAbstempelung,
darunter hell auf dunklemGrunde die Unterscheidungsnummerder
Abstempelungestelle.

*) Bis zum 1. Juli 1009 waren für in= und ausländische Wertpapiere Flachstempel des gleichen Musters
in Gebrauch; der Prägestemvel für ausländische Papiere ist vom 1. Juli 1909 ab eingeführt worden.

* Original from
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(4) Der Stempelaufdruckist auf der Vorderseitedes Papiersan einerStelle
anzubringen,an welcherwesentlicheAngabender Urkundewie Ausstellungstag,Reihe
und Nummerdes Stückes,durchdenAbdrucknichtverdecktwerden,auchder Abdruck
bei etwaigemZusammenfaltendes Papiers nichtgeknicktwird. Soweit dieseVoraus=
setzungenfür die linke obereEckeder Vorderseitezutreffen,ist der Stempelabdruckan
dieserStelle anzubringen“.

3. § 143 Abs. 2 erhältfolgendeveränderteFassung:
„Die VernichtungderEinnahme=undAnmeldungsbücherund der dazu gehörigen

Belegefindetnichtstatt. Die BücherundBelegesind geordnetderartaufzubewahren,
daß sie gegenFeuersgefahr,Beschädigungenusw.geschütztsindundjederzeitunverzüglich
eingesehenwerdenkönnen. Die näherenAnordnungenerläßt die Direktivbehörde."“

4. Im Abs.1 Satz 1 des§ 145 tretenvor dieWorte „Die vondenSteuerstellen
, zu verwendendenStempel“die Worte „Die Prägestempelmaschinesowie“.
5. Der Abs.2. des § 145 erhält folgendeFassung:

„Die AbstempelungderWertpapiereusw. bei denSteuerstellenist unterAufsicht
der Kassenbeamtenzu bewirken.Die Kassenbeamtenhabendie Stempel, solangediese
nichtbenutztwerden,und dasZählwerk der Prägestempelmaschinen,solangees nicht
zu Reinigungszweckenusw. freigegebenwerden muß, mindestensjedochwährendder
Dauer der Benutzungder Maschineunter amtlichemVerschlussezu halten.“

6. § 145 erhält folgendenAbs. Z:
(3) Die Aufsichtder Kassenbeamten(Abs.2) hat sichdarauf zu erstrecken,daß

der Prägestempelvor Beginn der Abstempelungauf denrichtigenTag (zu vergleichen
§ 10 Abs. 3) eingestelltwird. Auch habensie darüberzu wachen,daß nur zur
AbstempelungangemeldeteWertpapiereabgestempeltwerden,zu welchemZweckebei
Prägestempelmaschinender Stand des Zählwerkesvor Beginn und nachBeendigung
der Abstempelungfestzustellenund mit der Anzahl derzur Abstempelungangemeldeten
Papiere zu vergleichenist.

Nr. 46428. ,
Bekanntmachung, die Besorgungdes Hinterlegungswesensdurchdie K. Bank betreffend.

K. Staatsministeriumder Justiz und K. Staatsministeriumder Finanzen.

UnterBezugnahmeauf dieBekanntmachungvom 28. Dezember1899, die Übertragung
der Besorgungdes gerichtlichenHinterlegungswesensan die K. Bank betreffend(Gesetz=und
VerordnungsblattS. 1249, J. M. Bl. S. 1115, F. M.Bl. 1900 S. 65), wird hiermit
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München,den 23. November1908.

J. V.
Staatsratv. Pausch.

J. V.

Nr. 189111.

bayernLand geteilt.

bezirksOberbayern.

München,den25. November1908.

Ordens-Verleihung.

Im NamenSeiner Majestät des fönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,

Gocgle

habenSich allergnädigstbewogengefunden,
demStellvertreterdesReichskanzlers,Staats=
sekretärdes Innern Dr. von Bethmann=
Hollweg, VizepräsidentendesK. Preußischen
StaatsministeriumsdasGroßkreuzdes Ver=
dienstordensderBayerischenKronezuverleihen.
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cseh=undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Vayern.

½

Nr. 77.
München, den 5. Dezember 1908.

Inhalt:
Urkunde vom 1. Dezember1908 über eine Zustiftung zu der Prinzregent Luitpold=Stiftung für arme Kinder

in Marktheidenfeld. — Bekanntmachung vom 30. November 1908, Anderung der Militär=Transport=
Ordnung betreffend. — Bekanntmachung vom 3. Dezember 1908, die Bezirkseinteilung der Oberpost=
direktionen betreffend.— Königlich AllerhöchsteGenehmigung zur Annahme einer fremdenDekoration. —
Auszug aus der Adelsmatrikel des Königreiches.

Nr. 31222.

Urkunde über eine Zustiftung zu der Prinzregent Luitpold=Stiftung für arme Kinder in
Marktheidenfeld.

Im NamenZeinerMafestätdesKönigs.
Luitpold,

EIIIIIIIII
Regent.

Wirfinden Uns bewogen,als weitereZustiftungzu der mit Urkundevom21. De=
zember1901 für arme Kinder der GemeindenBischbrunn, Schollbrunn, Ober=
altenbuch und Unteraltenbuch, K. Bezirksamts Marktheidenfeld,sowie der Gemeinde
Weibersbrunn, K. BezirksamtsAschaffenburg,errichteten„PrinzregentLuitpold=Stiftung
für armeKinder“ in MarktheidenfelddenBetrag von 5000 —E&zur Verfügungzu stellen,
und verordnen,was folgt:

179
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81.
Der Betrag von 5000 —X ist demBermögender vorgenanntenStiftung einzuverleiben.

§ 2.
Die RentenderZustiftung sind zu Präbendenvon je 50 nachMaßgabedes § 3

der Stiftungsurkundevom 21. Dezember1901 zu verwenden.

83.

Im übrigenfindendieBestimmungenderUrkundevom 21. Dezember1901 Anwendung.

Gegebenzu Rohrbrunn,den 1. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Prettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.

Nr. 7/Bmo 2.

Bekanntmachung, Anderungder Militär=Transport=Ordnungbetreffend.

fl. Staatsministeriumfür Vertehrsangelegenheitenund K. Kriegsministerium.

Die durchBekanntmachungdesReichskanzlersvom3. November1908 (R.=G.=Bl.1908
S. 586 und587) verfügtenAbänderungenderMilitär=Transport=OrdnungundderAnlagen
1 und II hierzuhabenauchfür die bayerischenEisenbahnenzu gelten.

München,den 30. November1908.

J. V.
v. Frauendorser. Staatsrat Schoch.

8 gle — —— —
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Nr. 23/153.

Bekanntmachung, die Bezirkseinteilungder Oberpostdirektionenbetreffend.

f. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Unter Bezugnahmeauf die Bekanntmachungvom 19. Juni 1908 (Gesetz=und Ver=
ordnungsblattSeite 323) werdenim folgendendie Anderungenbekanntgegeben,die infolge
der Einrichtung und Aufhebungvon Post= und Telegraphenanstaltenin den einzelnen
Oberpostdirektionsbezirkenseit diesemZeitpunkteingetretensind.

München,den3. Dezember1908.

v. Frauendorfer.

I. Neueinrichtungen.

a) Postanstalten.

OberpostdirektionsbezirkBamberg: Ebersdorf(Oberfranken)und Ludwigschorgast;
„ München:Piding;
„ Speyer: Speyerdorf.

b) Telegraphenanstalten.

OberpostdirektionsbezirkAugsburg: Geisenried,Ried=Birklandund Rinnenthal;
» Bamberg:Ebersdorf(Oberfranken),KleintettauundLudwig-

schorgast;
» Landshut: Aufhausen b. Landau a. Isar, Berg ob Landshut,

Dornwang, Exing, Ottering, Peterskirchen,Rogglfing,
Schönbergb. Neumarkta. Rott und Walkertshofen
(Niederbayern);

» München:HühenkirchemSiegertsdrunn;
» Nürnberg: Eschenbachb. Hersbruck,Ismannsdorf und Pfünz;
» Regensburg:Frauenzell (Oberpfalz),Kirchendemenreuth,Perasdorf

und Rattiszell;
„ Speyer: Adenbach,Bischheim(Pfalz), Föckelberg,Gangloff,

Ginsweiler,Mauchenheim,Neunkirchen(Pfalz),Reiffel=
bach,Rothb.Odenbach,Schmittweiler,Vollmersweiler,
Waldhambachund Waldrohrbach;

Gocgle



1006

OberpostdirektionsbezirkWürzburg: Boxbrunn,Eichenhausen,Gefäll (Bayern),Großblanken=
bach, Heßdorf (Unterfranken),Karsbach, Königs=
hofena. Kahl, Niedersteinbach(Bayern),Obereuerheim,
Premich, Pusselsheim,Schimborn, Schmachtenberg,
Sommerkahl,Untereuerheimund Völkersleier.

OberpostdirektionsbezirkBamberg:
München:77

11

OberpostdirektionBamberg:KrummeFohre;
7

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
Annahmeeiner fremdenDekoration.

Im Namen Seiner Majestät des Küänigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 25. November1908
allergnädigstbewogengefunden,derKämmerers=
undOberhofmeistersgattinKatharinaFreifrau
von Gise, geborenenFürstin von Hohen=
lohe=Waldenburg=Schillingsfürst,die Bewilli=
gungzurAnnahmeund zumTragen des ihr

Gocgle

verliehenenEhrenkreuzesdes souveränenMal=
teser=Ritter=Ordenszu erteilen.

Auszugaus der Adels-Matrikel
des Königreiches.

Der Adels=Matrikelwurdeeinverleibt:
am26. November1908 derPräsidentdes

K. OberlandesgerichtesZweibrücken,Adolf
Ritter von Lippmann füir seinePerson
als Ritter desVerdienstordensderBayerischen
Krone bei derRitter=KlasseLit. L, Fol. 61,
Akt=Nr.28294.
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eseh-undVerordnungs=Züatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 78.
München, den 10. Dezember 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom5. Dezember1008, die Redaktion desDisziplinargesetzesfür richterlicheBeamte betreffend.

Nr. 47154.

Bekanntmachung, die Redaktion des Disziplinargesetzesfür richterlicheBeamte betreffend.

##.Staatsministeriumder Instiz.

Auf Grund der Ermächtigungim Artikel 224 Ziff. 38 des Beamtengesetzesvom
16. August 1908 wird imEinverständnissemit denK. StaatsministeriendesInnern und
der Finanzender Text des Disziplinargesetzesfür richterlicheBeamtevom 26. März 1881,
wie er sich durch die im BeamtengesetzegetroffenenAnderungen ergibt, hiermit bekannt
gemacht.

München, den 5. Dezember 1908.

u. Miltner.
180
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Disziplinargesetzfür richterlicheBeamte.

Erste Abteilung.

DienstvergehenundDisziplinarstrafen.
Artikel 1.

Ein Richter,welcher
1) die ihm durchseinAmt auferlegtenPflichtenschuldhafterWeiseverletzt,oder
2) sich durch sein Verhalten in oder außer dem Amte der Achtung, die sein Beruf
erfordert,unwürdigzeigt,

macht sich eines Dienstvergehensschuldigund unterliegt den Vorschriftendes gegenwärtigen
Gesetzes.

Artikel 2.

Die Strafverfolgungvon Dienstvergehenverjährtin fünf Jahren. Verstößtdie Tat
auchgegenein Strafgesetz,so verjährtdie StrafverfolgungdesDienstvergehensnicht, bevor
die Strafverfolgungder Straftat verjährtist.

Jede Handlung sowohldes Strafrichtersals desDisziplinarrichters,welchewegender
begangenenTat gegenden Täter gerichtetist, unterbrichtdie Verjährung. Nach der Unter=
brechungbeginnt eine neue Verjährung.

Artikel 3.

Das Rechtder Aufsicht(Artikel 69 und70 des Gesetzeszur AusführungdesReichs=
Gerichtsverfassungsgesetzes)gewährt die Befugnis, den Richtern, auf welche es sich erstreckt,
wegen geringer Dienstvergehenmündlich oder schriftlichErmahnungen oder Warnungen zu
erteilen.

Artikel 4.

Wenn die schriftlicherteilte Ermahnung oder Warnung als erfolglos sicherweist oder
wenn wegen der Schwere des Dienstvergehenseine Ermahnung oder Warnung als unzu=
reichenderscheint,tritt die Disziplinarbestrafung ein.

In diesemFalle ist Mitteilung an die Disziplinarkammer zu machen.

Artikel 5.

Der Nichter, dem von einer Aufsichtsbehörde auf Grund des Artikel 3 eineErmahnung

oder Warnung erteilt worden ist, kann die Entscheidungder Disziplinarkammer darüber
beantragen,ob ihm ein Dienstvergebhenzur Last fällt. Der Antrag schließtdie Einlegung

Gocgle „ .
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einerBeschwerdegegendie Verfügungder Aufsichtsbehörde,die EinlegungeinerBeschwerde
denAntrag aus.

Fällt demRichter ein Dienstvergehennicht zur Last, so hebtdie Disziplinarkammer
die Verfügungder Aufsichtsbehördeauf.

Fällt dem Richter ein Dienstvergehenzur Last, ohnedaß die Voraussetzungendes
Artikel4 Abs.1 gegebensind, so weistdieDisziplinarkammerdenAntragdesRichterszurück.

Sind dieVoraussetzungendesArtikel4 Abs.1 gegeben,so ist dasDisziplinarverfahren
einzuleiten.

GegendenBeschlußder DisziplinarkammerstehtdemStaatsanwalt und demRichter
die Beschwerdean denDisziplinarhofzu.

Artikel 6.
Bevor die Aufsichtsbehördeauf Grund desArtikel 3 eineErmahnungoderWarnung

erteilt, kann sie die EntscheidungderDisziplinarkammerdarüberbeantragen,ob demRichter
ein Dienstvergehenzur Last fällt.

Der Artikel 5 Abs. 5 findet Anwendung.

Artikel 7.
Die Disziplinarstrafensind:
1) Verweis;
2) Geldstrafebis zum Betragedes einmonatigenGehalts;
3) EntziehungdesAnspruchsaufVorrückungimGehalt auf dieDauer vonhöchstens
drei Jahren;

4) Strafversetzung;
5) Dienstentlassung.
Der in Ziff. 2 bestimmteHöchstbetragder Geldstrafedarf auchbeimZusammenflusse

mehrererdisziplinärstrafbarerHandlungennichtüberschrittenwerden.Die Geldstrafenwerden
den Wohlfahrtseinrichtungenfür die Beamten zugewendet.

Erkenntdas DisziplinargerichtaufEntziehungdesAnspruchsaufVorrückungimGehalte,
so hat es zugleich zu bestimmen,ob und wieweit dadurchder Zeitpunkt für die späteren
Gehaltsvorrückungenhinausgeschobenwird.

Die StrafversetzungerfolgtohneVergütungvonUmzugskostenauf ein anderesRichter=
amt von gleicherDienstesklasseund gleichemGehalte. Mit derselbenkanneineGeldstrafe
verbundenwerden,welcheein Dritteil des Jahresgehaltsnichtübersteigendarf.

Die Dienstentlassunghat denVerlust des Titels und der Dienstabzeichensowiedes
Anspruchs auf Diensteinkommen,Ruhegehalt undHinterbliebenenversorgungvonRechts wegen
zur Folge. LassenbesondereUmständeeine mildere Beurteilung zu, so kann in demUrteile

f 180“
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des Disziplinargerichts ausgesprochenwerden,daß demAngeschuldigtenvomZeitpunkte seiner
Entlassungan auf Lebenszeitoderauf bestimmteZeit als Unterhaltsbeitragein Teil des
Ruhegehaltszu gewährensei, dener anzusprechenhätte,wenner imZeitpunktederEntlassung
in denRuhestandversetztwürde. Auchkann bei gleicherVoraussetzungdenHinterbliebenen
des aus demDiensteentlassenenRichtersdurchdasUrteil desDisziplinargerichtsderAnspruch
auf Versorgungganz oderteilweise,mit oderohneZeitbeschränkungvorbehaltenwerden.

LiegenberücksichtigungswerteVerhältnissevor, so kanndurchKöniglicheEntschließung
dem aus dem Dienste entlassenenRichter oder seiner Familie ausnahmsweisesofort oder
späterein widerruflicherUnterhaltsbeitraggewährtwerden;der Unterhaltsbeitragsoll jedoch
in derRegel dieHälfte desBetragesnichtübersteigen,dersichals Ruhegehaltberechnethätte,
wennder entlasseneRichter imZeitpunkteseiner Dienstentlassungin denRuhestandversetzt
wordenwäre. Unter der gleichenVoraussetzung(Satz 1) kanndurchKöniglicheEntschließung
denHinterbliebeneneines aus demDiensteentlassenenRichtersausnahmsweiseeinwiderruflicher
Unterhaltsbeitraggewährtwerden;diesersoll in derRegel dieHälfte derBeträgenichtüber=
steigen,diesieals Witwen=undWaisengeld zu beanspruchenhätten, wennderentlasseneRichter
im Zeitpunkteder Dienstentlassunggestorbenwäre.

Artikel 8.

Welchevon den in Artikel 7 Ziff. 1 bis4 bezeichnetenStrafen anzuwendensei, ist nach
der größerenodergeringerenErheblichkeitdes Dienstvergehenszu ermessen.

Auf Strafversetzungist zu erkennen,wenndurcheineHandlung,dieeinschweresDienst=
vergehenbildet, Umständegegebensind, durchdie die amtlicheWirksamkeitdesRichters auf der
bisherigenStelle in einernichtbloß vorübergehendenArt gestörtwird. Sind solcheUmstände
zwar nicht ohne VerschuldendesRichters gegeben,ist aber das Verschuldennicht derart, daß
die Strafversetzungangemessenist, so kanndas Disziplinargerichtunabhängigvon derEnt=
scheidungüber die Strafe aussprechen,daß der Richter unter Vergütung der Umzugskosten
auf ein Richteramtvon gleicherDienstesklasseund gleichemGehalte versetztwerdenkann.

Auf Dienstentlassungist zu erkennen,wenn ein Richter durch grobeVerletzung der
Amtspflicht oder durch unsittlichesoder die Achtung, welchederBeruf erfordert, entziehendes
Handeln oderVerhaltensicheinesDienstvergehensvon solcherSchwereschuldigmacht,daß
er ohne offenbarenNachteil für das Nichteramtnichtlänger in demselbenbelassenwerdenkann.

Auf Dienstentlassungkann erkannt werden:
1) wegenVerletzungderPflichtderAmtsverschwiegenheitsowiein denin denArtikeln103

bie 105, 109 desAneführungsgesetzeszur StrafprozeßordnungaufgeführtenFällen.
2 wenn in sonstigenFällen ein Richter zufolge Artikel 1 bereits dreimaligeDisszi=
plinarbestrafungerlittenhatundsichneuerdingseinesDienstvergehensschuldigmacht.
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Artikel 9.

Ein Richter,welcherohnedenvorschriftsmäßigenUrlaub sichvon seinemAmte entfernt
hält oderdenerteiltenUrlaub überschreitet,oder im Falle seinerVersetzung,Beförderung
oderReaktivierungdie ihmübertrageneStelle rechtzeitiganzutretenunterläßt,ohnedaß ihm
ausreichendeEntschuldigungsgründezur Seite stehen,ist, sofern eine nach Artikel 4 erfolgte
Ermahnung fruchtlos war, für die Zeit der unerlaubtenEntfernung seinesDiensteinkommens
verlustig.

Artikel 10.

Die VorschriftendiesesGesetzesfindenauf die zeitlichoderdauerndin denRuhestand
versetztenRichter mit folgendenEinschränkungenentsprechendeAnwendung:

Auf Verweis oderGeldstrafekann nur wegenVerletzungder Pflicht der Amtsver=
schwiegenheiterkanntwerden. Geldstrafeist zulässigbis zum Betrage des einmonatigen
Ruhegehalts.

Im übrigen ist ein Disziplinarverfahren nur wegen solcher in der Dienstesaktivität
oderim RuhestandebegangenerHandlungenzulässig,die gegenübereinemaktivenRichter
die Dienstentlassungbegründen.An Stelle der Dienstentlassungist auf denVerlust des
Titels, der Dienstabzeichenund des Ruhegehalts sowie des Anspruchs auf Hinterbliebenen=
versorgungzu erkennen.Die Vorschriftendes Artikel 7 Abs. 5 Satz 2, 3 und Abs. 6
findenentsprechendeAnwendung.

I Artikel 11.

Das Disziplinarverfahrenwird eingestellt,wennder RichterunterVerzichtauf Titel
und Dienstabzeichensowieauf Diensteinkommen,Ruhegehaltund Hinterbliebenenversorgung
um Entlassung aus demStaatsdienste nachsucht,vorausgesetzt,daß er in Bezug auf seinen
Dienst sich nicht in verschuldetemRückstandebefindetund über eine ihm anvertrauteVer=
waltung von öffentlichemVermögen Rechenschaftabgelegthat.

Gegen einen im NuhestandebefindlichenRichter ist das Disziplinarverfahreneinzustellen,
wennder BeschuldigteseinenVerzichtauf Titel, Dienstabzeichen,Ruhegehaltund Hinter=
bliebenenversorgungerklärt.

Artikel 12.

Hat derStaatsanwalt in einemstrafrechtlichenVerfahrendie öffentlicheKlage erhoben
oderist in einemmilitärgerichtlichenVerfahrendie Anklageverfügtworden,so darf gegen
denBeschuldigtenwegender nämlichenTatsachenvor Beendigungdes strafrechtlichenVer=
fahrensein Dissziplinarverfahrenwedereingeleitet,nochein bereits eingeleitetesVerfahren
fortgesetztwerden.
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Ist wegenAbwesenheitdesAngeschuldigtendie vorläufigeEinstellungdes Strafver=
fahrensbeschlossen,so kann von diesemZeitpunktan sowohldieEröffnungdes Disziplinar=
verfahrensals die Fortführungdesselbenstattfinden.

Artikel 13.

Wenn von denStrafgerichtenaufFreisprechungerkanntist, so findetwegenderjenigen
Tatsachen, welche in dem strafgerichtlichenVerfahren Gegenstand der Aburteilung waren,
ein Disziplinarverfahrennur nochinsofernestatt,als jeneTatsachenan sichund ohneihre
Beziehungzu demgesetzlichenTatbestandeder strafbarenHandlung,auf welchedas Straf=
verfahrensicherstreckte,ein Dienstvergehenenthalten.

Die FreisprechungwegenVerjährung schließtdie Einleitung oderFortsetzungeines
Disziplinarverfahrensnichtaus, solangedieStrafverfolgungwegenDienstvergehennochnicht
gemäßArtikel 2 ausgeschlossenist.

Ist in einemstrafrechtlichenVerfahreneineVerurteilung erfolgt, welchedenVerlust
des Amtes nichtzur Folge gehabthat, so bleibt es dem zuständigenDisziplinargerichte
vorbehalten,darüberzu entscheiden,ob außerdemdas Disziplinarverfahreneinzuleitenoder
fortzusetzensei.

Zweite Abteilung.

VerfassungundZuständigkeitder Disziplinargerichte.

Artikel 14.

Die zuständigenDisziplinargerichtesind:
1) in ersterInstanz die Disziplinarkammern,
2) in zweiterInstanz der Disziplinarhof.

Artikel 15.

Bei jedemOberlandesgerichtewird eine Disziplinarkammer errichtet. Dieselbe besteht
aus fünf Mitgliedern und wird aus demPräsidentenund vier Räten des Oberlandes=
gerichtsgebildet.

Artikel 16.

Zuständig im einzelnenFalle ist jene Dissiplinarkammer, in derenBezirke der Be=
schuldigtezur Zeit der Einleitung desDissziplinarverfahrensseinendienstlichenWohnsitz hat,
und wenn sichdieserWohnsitzaußerhalb Bayerns befindet, die Disziplinarkammer bei dem
Oberlandesgerichte München.
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Hinsichtlichder in denArtikeln 10, 86 bezeichnetenRichter ist der letztedienstliche
Wohnsitzmaßgebend. #6

Streitigkeitenüber die ZuständigkeitverschiedenerDisziplinarkammernentscheidetder
Disziplinarhof. ·

Artikel 17.

Der Disziplinarhofkann auf Antrag des Staatsanwalts oder des Beschuldigtendie
Verweisung derSache an eine andereDisziplinarkammer beschließen,wennGründe vorliegen,
welchedie Unbefangenheitder zuständigenDisziplinarkammerzweifelhaftmachen.

Artikel 18.
Der Disziplinarhof bestehtaus dem Präsidentenund sechsRäten des Obersten

Landesgerichts.

Artikel 19.

Der PräsidentdesOberstenLandesgerichtsist kraft des GesetzeszugleichPräsident
des Disziplinarhofsund hat die Leitungder Geschäfteund denVorsitz in den Sitzungen.

GleichesistderFall bei denPräsidentenderOberlandesgerichtebezüglichderDisziplinar=
kammern.

In Verhinderungsfällentretendie Senatspräsidentender betreffendenGerichtshöfean
die Stelle der Präsidenten.

Unter mehrerenSenatspräsidentenist zur Stellvertretung der dem Dienstalter und bei
gleichemDienstalter der derGeburt nach ältesteberufen.

Die übrigen in Artikel 15 und 18 erwähntenMitglieder der Disziplinarkammern
und des Disziplinarhofs sowie die erforderlicheZahl von Stellvertretern derselbenwerden
auf Vorschlagdes Präsidiums der dort bezeichnetenGerichtshöfeauf die Danuerdes von
ihnen zur Zeit ihrer Ernennung bekleidctenHauptamts durch den König ernannt.

Artikel 20.

Zur Giltigkeit der Entscheidungender Disziplinarkammernsowiedes Disziplinarhofs
ist die Mitwirkung der in Artikel 15 und 18 bezeichnetenMitglieder oder ihrer Stell=
vertretererforderlich.

Artikel 21.

Die Verrichtungen der Staatsanwaltschaft bei den Disziplinarkammern obliegen dem
Oberstaatsanwalt an dem betreffendenOberlandesgerichte.
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Bei demDisziplinarhofebesorgtder Generalstaatsanwaltam OberstenLandesgerichte
die Geschäfteder Staatsanwaltschaft.

Den Dienst des Gerichtsschreibersbei den vorbezeichnetenDisziplinargerichten versehen
die Gerichtsschreiberder betreffendenGerichtshöfe.

Artikel 22.

Eine besondereVerpflichtungderMitglieder derDisziplinarkammernunddesDisziplinar=
hofs auf die Erfüllung ihrer Obliegenheitenfindetnichtstatt.

Artikel 23.

Die Bestimmungender Reichs=Strafprozeßordnungüber Ausschließungund Ablehnung
der Gerichtspersonenfinden mit Ausnahmedes § 23 Abs. 3 des vorbezeichnetenGesetzes
auf dieMitglieder derDisziplinarkammernund desDisziplinarhofsentsprechendeAnwendung.

Über die Ablehnung oder Ausschließungentscheidetdas Disziplinargericht, welchemder
betreffendeRichterangehört.

Wird die DisziplinarkammerdurchAusscheidender abgelehntenMitglieder beschluß
unfähig,so entscheidetder Disziplinarhofund verweisterforderlichenFalles die Aburteilung
der Sachean eineandereDisziplinarkammer.

AblehnungsgesuchewegenBesorgnisder Befangenheitsind bei Vermeidungdes Aus=
schlussesspätestensvor Beginn der Hauptverhandlungbei jenemDisziplinargerichteanzu=
bringen,welchemdie abzulehnendenMitglieder angehören.

Gegen den auf ein AblehnungsgesucherlassenenBeschluß des Disziplinargerichts findet
ein Rechtsmittel nicht statt.

Dritte Abteilung.

Verfahrenbei denDissziplinargerichten.

Artikel 24.

Der Verhängung einer Dissiplinarstrafe must in allen Fällen eine mündliche Hanyt=
verhandlungvor dem zuständigenDifsziplinargerichtevorhergehen.

Steht bloß eine der in Artikel 7 Abs. 1 Ziff. 1 bid 3 bezeichnetenStrafen in Aussicht,
so kann von Einlteitung einer Voruntersuchung Umgang genommen werden.

Dajegen hat in allen Fällen, in welchenStrafversetzung oder Dienstentlassungin—

Frag# siieln,rine förmlicheVoruntersuchungstattzusinden.
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Artikel 25.

Die Einleitung des Disziplinarverfahrenskann nur durchBeschlußder Disziplinar=
kammererfolgen. Die Beschlußfassungerfolgt von Amts wegennach Vernehmungdes
Staatsanwalts.

Vor der Beschlußfassungkanndie Disziplinarkammerdie VornahmeeinzelnerErmitt=
lungen, auch die Vernehmungvon Zeugen oder Sachverständigenund die schriftlicheVerant=
wortungdes Beschuldigtenanordnen. ·

Bei Gefahr aufVerzug könnenauchvor verfügterEinleitung desDisziplinarverfahrens
von denjenigenBeamten, welchendas Rechtder Aufsichtzusteht,die zur Sicherung des
BeweisesnotwendigenUntersuchungshandlungenvorgenommenwerden.

Artikel 26.

Die Bestimmungender Reichs-Strafprozeßordnungüber denFristenlaufund überdie
Wiedereinsetzungin den vorigenStand gegenAblauf von Fristen (§§ 42 bis 47) finden
auf das Verfahren in DisziplinarsachenentsprechendeAnwendung.

Artikel 27.

Zeugen undSachverständigewerden,soweit nicht durch die nachstehendenBestimmungen
Ausnahmen begründetsind, eidlich vernommen.

Die Bestimmungender Reichs=StrafprozeßordnungüberdieVerpflichtung, vorGericht
zu erscheinenund sich als Zeuge oder Sachverständigervernehmenzu lassen, über die
Folgen des Nichterscheinensund der Verweigerungdes Zeugnissesoder der Eidesleistung
sowieüberdie Zulässigkeitder Beeidigungund der Berufung auf einenfrühergeleisteten
Eid, ferner die Vorschriften dieserProzeßordnung und des Gesetzeszur Ausführung der=
selben vom 18. August 1879 über die Form der Eidesleistung und über den Gebrauch
gewisserBeteuerungsformelnan Stelle des Eides geltenauchfür Disziplinarsachen.

Artikel 28.

Die im Disziplinarverfahrenan denBeschuldigtenergehendenschriftlichenMitteilungen
sollenunter Umschlag,welchermit demDienstsiegelzu versehenist, zugestelltwerden.

Die Zustellungist als gültig erfolgtanzusehen,wennsie an denjenigen,an welchen
die Mitteilung gerichtetist, nachweislichbewirktwurde.

Wird der Beschuldigtenicht angetroffen,so kanndie Zustellungin seinerWohnung
an einenzu der Familie gehörendenerwachsenenHausgenossenoderan einein derFamilie
dienendeerwachsenePerson oder, wenn solchePersonen nicht angetroffenwerden,an den in

181
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demselbenHause wohnendenHauswirt oder Vermieter erfolgen, sofern diesezur Annahme
des Schriftstücksbereitsind.

Ist die ZustellungnachdiesenBestimmungennichtausführbar, so kanndieselbean
den Bürgermeisteroder dessenStellvertreter geschehen.

Ist der Aufenthalt des Beschuldigtenunbekannt,oder hält sich derselbeaußerhalb
seinesdienstlichenWohnsitzesim Ausland auf, so kann dieZustellung an dem letztendienst=
lichenWohnortedesselbenbewirktwerden. Eine öffentlicheLadungist unzulässig.

Hinsichtlichder Zustellungenan denStaatsanwalt findendieBestimmungendes § 41
der Reichs=StrafprozeßordnungAnwendung.

Das StaatsministeriumderJustiz ist ermächtigt,im übrigendieFormenderZustellung
durchVollzugsvorschriftennäherzu regeln.

Artikel 29.

Alle im DisziplinarverfahrenergehendenEntscheidungensindmit Gründenzu versehen.

Artikel 30.

Erachtetdie Disziplinarkammereine Voruntersuchungfür nötig, so beauftragtder
Präsident des Oberlandesgerichtsein Mitglied des Gerichtshofsoder eines untergebenen
Landgerichtsmit der Führung der Untersuchung.

Artikel 31.

Beschließtdie Disziplinarkammer,daß ein Verfahren nicht zu eröffnensei, so steht
demStaatsanwaltegegendiesenBeschlußdie Beschwerdean denDisziplinarhofzu.

Artikel 32.

Ist das Disziplinarverfahren eingeleitet,wird jedochgemäßArtikel 24 Abs. 2 von Ein=
leitung einer VoruntersuchungUmgang genommen,so ist der Beschuldigtemit seinerschrift=
lichen Verantwortung zu hören und das zur mündlichenVerhandlung etwa weiterErforder=
liche vorzubereiten. Die Disziplinarkammer kann insbesondereeinzelne Beweiserhebungen
anordnen.

Ist die Sache durch die Ermittlungen der Dienstaufsichtsbehördenoder durch Ermitt=
lungen, die von der Dissiplinarkammer auf Grund des Artikel 20 Abs. 2 angeordnet worden
sind, genügendaufgeklart und der Beschuldigteim Laufe dieser Erhebungen ausreichend
gehort, so tann von weiteren Vorerhebungen abgesehenwerden.
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Artikel 33.

Die Voruntersuchunghat denZweck,den Sachverhaltzu ermittelnund die erforder=
lichenBeweisezu erheben.

Der Angeschuldigtewird unterMitteilung der Anschuldigungspunktevorgeladenund,
wenn er erscheint,in Abwesenheitdes Staatsanwalts mit seinenErklärungen und Anträgen
gehört. Die Verhaftung,vorläufigeFestnahmeoder Vorführung des Angeschuldigtenist
unzulässig.

Den Vernehmungender Zengen oderSachverständigendarf wederder Staatsanwalt
nochder Angeschuldigtebeiwohnen.Ausnahmsweiseist denselbendieAnwesenheitzugestatten,
wennein.ZeugeoderSachverständigervernommenwird, welchervoraussichtlichamErscheinen
in der HauptverhandlungverhindertoderdessenErscheinenwegengroßerEntfernungbesonders
erschwertsein wird.

Ist zu befürchten,daß der Zeuge in Gegenwartdes Angeschuldigtendie Wahrheit
nicht sagenwerde, so kann letzterervon der Anwesenheitbei der Verhandlung ausgeschlossen
werden.

Artikel 34.
lber jedeUntersuchungshandlungist einProtokollunterBeobachtungder in § 186

der Reichs=StrafprozeßordnungenthaltenenVorschriftenaufzunehmen.

Artikel 35.

Der Staatsanwalt kann stets, ohne daß jedochdas Verfahren dadurch ausgehalten
werdendarf, von dem Stande der Voruntersuchungdurch Einsichtder Akten Kenntnis
nehmenund die ihm geeignetscheinendenAnträge stellen.

Vor demSchlussederVoruntersuchungist demAngeschuldigtendas Ergebnis itznteiln
und ihm nochmalsGelegenheitzu seinerVerteidigungzu geben.

Auch im LaufederVoruntersuchungsoll demAngeschuldigten,soweitesohneGefährdung
des Untersuchungszwecksgeschehenkann, im InteresseseinerVerteidigungvonwichtigenoder
neuenBeweisergebnissenMitteilung gemachtwerden.

Artikel 36.

Erachtet der mit Führung der VoruntersuchungbeauftragteRichter die Untersuchung
für geschlossen,so übermittelt er die Akten demStaatsanwalte zur Stellung seinerAnträge.

Beantragtder Staatsanwalt eineErgänzungder Voruntersuchung,so hat der unter=
suchungführendeRichter, wenner demAntrage nicht stattgebenwill, die Entscheidungder
Disziplinarkammereinzuholen.

1815
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Artikel 37.

Beantragt der Staatsanwalt die Verweisungder Sache zur Hauptverhandlung,so
hat er eineAnschuldigungsschriftzu fertigen,in welchedie wesentlichenErgebnisseder Er=
mittlungen aufzunehmensind. Diese Anschuldigungsschriftist demAngeschuldigtenzur Er=
klärungbinneneinervon demPräsidentenzu bestimmendenFrist mitzuteilen.

Artikel 38.

ErscheintnachdemErgebnissederVoruntersuchungoderderVorerhebungen(Artikel32)
kein Grund zur Fortsetzungdes Verfahrensgegeben,so hat die Disziplinarkammerden
AngeschuldigtenaußerVerfolgungzu setzenunddemselbenAusfertigungdesdaraufbezüglichen
Beschlusseszu erteilen.

Steht demweiterenVerfahrender Umstandentgegen,daß der Angeschuldigtenachder
Tat in Geisteskrankheitverfallenist, so kanndie vorläufigeEinstellungdes Verfahrensbe=
schlossenwerden.

Artikel 39.

Erscheintder Angeschuldigtedurchdie Voruntersuchungoderdurchdie in Artikel 32
bezeichnetenVorerhebungeneinesDisziplinarvergehenshinreichendverdächtig,so verweistdie
Disziplinarkammerdie Sache zur mündlichenHauptverhandlung.

Auf die AbfassungdesBeschlussesfindet§ 205 Abs.1 derReichs=Strafprozeßordnung
entsprechendeAnwendung.

Artikel 40.

Betrifft das DissiplinarverfahrenmehrereDienstvergehenund ist die Feststellungdes
einenoderdes anderenunwesentlich,so kanndie DisziplinarkammernachVernehmungdes
Staatsanwalts beschließen,daß in Ansehungeinessolchendas Verfahrenvorläufig einzustellenist.

Der EinstellungsbeschlußkannwährenddreierMonate nachderRechtskraftdesUrteils
von der Disziplinarkammer aufgehobenwerden.

Artikel 41.

(segenden Beschluß, durch welchender Angeschuldigteaußer Verfolgung gesetztwird,
stehtdem Staatsanwalte die Beschwerdean den Dissziplinarhof zu.

Artikel 42.

LHat die Diswlinarkammer beschlossen,daß einDissiplinarverfahren nicht zu eröffnen
der daß der Augeschuidigte außer Verfolgung zu setzensei, so kann auf Grund neuer Tat=
sachen r Beweisittel die Tisziplinarkammer von Amts wegen nach Vernehmung des
inatdanmmalis einen neuen Beschluß fassen.
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Artikel 43.

Beschließt die Disziplinarkammer die Verweisung der Sache zur Hauptverhandlung,
so hat der PräsidentTermin anzuberaumenund die erforderlichenLadungenund sonst
nötigenVorbereitungenzu bewirken.

Der Angeschuldigteist unter abschriftlicherMitteilung des Beschlussesüberdie Ver=
weisungder Sache zur Hauptverhandlung(desVerweisungsbeschlusses)mit der Warnung
zu laden, daß die Verhandlungim Falle seinesAusbleibensgleichwohlstattfindenwerde.

Zwischender Zustellungder Ladungund demTage der Hauptverhandlungmuß eine
Frist von mindestenseinerWocheliegen. Ist dieseFrist nichteingehaltenworden,so kann
der Angeschuldigtedie Aussetzungder Verhandlungverlangen,solangenicht in der Sitzung
mit der Verlesung des Verweisungsbeschlussesbegonnenist.

Die Ladung von Zeugen oder Sachverständigenerfolgt von Amts wegen, insoweit
solcheder Präsidentder Disziplinarkammernach demErgebnissedes Vorverfahrensnötig
erachtet.Anträgedes Staatsanwalts und des Beschuldigtenauf Vorladungvon Zeugen
oderSachverständigenwerden,unbeschadetderetwaigenErneuerung bei derHauptverhandlung,
von demPräsidentenbeschieden.

Diie ergehendenVerfügungensind denBeteiligtenbekanntzu geben.
Lehnt derPräsident den Antrag auf Ladung einerPerson ab, so kann derBeschuldigte

die letztereunmittelbar laden lassen und hat dies zugleichdemPräsidentenanzuzeigen.
Eine unmittelbar geladenePerson ist nur dann zum Erscheinenverpflichtet, wenn ihr bei
der Ladung die gesetzlicheEntschädigungfür Reisekostenund Versäumnis bar dargeboten
oder derenHinterlegung bei dem Gerichtsschreibernachgewiesenwird.

Der Angeschuldigtekann sich des BeistandeseinesRechtsanwaltsale Verteidigers
bedienen.Dem letzterenist die Einsichtder Aktenzu gestatten.

Artikel44.
Die Hauptverhandlungfindet statt, auch wenn der Angeschuldigtenicht erschienenist.
Derselbe kann sich durch einen Rechtsanwalt vertretenlassen. Der Disziplinarkammer

stehtes jedochfrei, das persönlicheErscheinendesAngeschuldigtenunterderWarnung anzu=
ordnen, daß bei seinem Ausbleiben ein Verteidiger zu seiner Vertretung nicht würde
zugelassenwerden.

Die Verhandlungist nichtöffentlich. Auf Antrag des Beschuldigtenkönneneinzelne
Personen nach dem Ermessendes Präsidenten als Zuhörer zugelassenwerden.

Bezüglichder Handhabungder Sitzungspolizeifinden die Bestimmungendes Reichs=
GerichtsverfassungsgesetzesentsprechendeAnwendung.
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Artikel 45.

Bei der Hauptverhandlungwird der Verweisungsbeschlußverlesen.
Hierauf folgt dieVernehmungdesAngeschuldigten.Gestehtderselbedie denGegenstand

der AnschuldigungbildendenTatsachenein und walten gegendie Glaubwürdigkeitseines
GeständnisseskeineBedenkenob, so beschließtdie Disziplinarkammer, daß eine Beweisver=
handlungnichtstattfinde.

Andernfalls gibt ein von demPräsidentender Disziplinarkammeraus der Zahl der
Mitglieder ernannterBerichterstatterauf Grund der bisherigenErhebungeneineDarstellung
der Beweisaufnahme,soweitsie sichauf die in demVerweisungsbeschlußenthaltenenAn=
schuldigungspunktebeziehtund nicht durch unmittelbareBeweiserhebungin der Sitzung
(Artikel 46 und 47) ersetztwird.

Urkundenund andere als Beweismittel dienendeSchriftstückesind zu verlesen, ebenso
die Protokolleüber die Aussagender vernommenenZeugensowiedie Gutachtender Sach=
verständigen,sofernenicht die Vernehmung dieserPersonenbei derHauptverhandlung erfolgt.

Die Verlesungder Aussageeines vor der HauptverhandlungvernommenenZeugen,
welchererstin derHauptverhandlungvon seinemRechte,das Zeugnis zu verweigern,Gebrauch
macht,hat jedochzu unterbleiben.

Zum Schlussewird der Staatsanwalt mit seinemAntrag und derAngeschuldigtemit
seinerVerteidigunggehört. Dem Angeschuldigtenstehtdas letzteWort zu.

Artikel 46.

Wenn die Disziplinarkammerim Laufe der Hauptverhandlungauf Antrag des An=
geschuldigten,des Staatsanwalts odervon Amts wegendie Vernehmungvon Zeugenoder
Sachverständigen,sei es vor der Disziplinarkammer oder durch einen beauftragtenRichter,
oder die Herbeischaffunganderer Beweismittel für angemessenerachtet, so erläßt sie den
erforderlichenBeschluß und verlegt nötigenfalls die Fortsetzung der Verhandlung auf einen
anderenTag, welcherbekanntzu gebenist.

Artikel 47.

Die Vernehmungder Zeugen und Sachverständigenmuß auf Antrag des Staatsan
walls dder des Angeschuldigtenin der Hauptverhandlung erfolgen, wenn die Tatsachen
erheblichsind, überwelchedie Vernehmungstattfindensoll, und dieDisziplinarkammerdiese
Vernehmung zur naberenAufklärung der Sache für erforderlicherachtet.

— So gle .x
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Artikel 48.

Stehen dem Erscheineneines Zeugen oder SachverständigenKrankheit oder andere
unabweisbareHindernisseentgegen,oderist derenErscheinenwegengroßer Entfernungbesonders
erschwert,so ist vonderDisziplinarkammerdieVernehmungderselbendurcheinenbeauftragten
oder ersuchtenRichter anzuordnen.

Von demzumZweckedieserVernehmunganberaumtenTerminesind derStaatsanwalt,
der Angeschuldigteund dessenVerteidigervorherzu benachrichtigen;ihrer Anwesenheitbei
der Vernehmungbedarfes nicht.

Artikel 49.

Über das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidetdie Disziplinarkammer nach ihrer
freien, aus dem Inbegriffe der Verhandlung geschöpftenÜberzeugungund erkenntauf Frei=
sprechungoder Verurteilung in die entsprechendeDisziplinarstrafe. Die Verurteilung des
Angeschuldigtenin eineDisziplinarstrafekann nur wegenderjenigenTat erfolgen,welche
in dem Beschluß auf Verweisung derSache zur mündlichenHauptverhandlungbezeichnetist.

Wird der Angeschuldigteim Laufe der HauptverhandlungnocheinesanderenDienst=
vergehensbeschuldigt,so kann diesesnach Vernehmung des.Staatsanwalts mit Zustimmung
des AngeschuldigtenzumGegenstandederselbenAburteilung gemachtwerden. DieseVorschrift
findetnichtAnwendung,wennnachdemErmessenderDisziplinarkammerwegendes anderen
DienstvergehensvoraussichtlichaufStrafversetzungoderaufDienstentlassungzu erkennenist.
Liegen bezüglichdes anderenDienstvergehensdie Voraussetzungendes Artikel 40 vor, so
kann nach Maßgabe dieserVorschrift das Verfahren vorläufig eingestelltwerden.

Zu einerjedendemAngeschuldigtennachteiligenEntscheidung,welchedie Schuldfrage
oderdie Verurteilungzur Strafe der Dienstentlassungbetrifft, ist eineMehrheitvon zwei
Dritteilen der Stimmen erforderlich.

Die Verkündung des Urteils erfolgt am Schlusse der Verhandlung oder spätestens
innerhalbder darauffolgendenvierzehnTage durchVerlesungderUrteilsformelundEröffnung
der Urteilsgründe. Die Eröffnung der UrteilsgründegeschiehtdurchVerlesungoderdurch
mündlicheMitteilung ihres wesentlichenJuhalts. War die Verkündungdes Urteils aus=
gesetzt,so sind die Urteilsgründe vor derselbenschriftlichfestzustellen. Dem Angeschuldigten
ist eineAusfertigungdes Urteils zu erteilen.

Im übrigen finden bezüglichder Beurkundungder Urteile und der Erteilung von
Ausfertigungenund Auszügenderselbendie Vorschriftendes § 275 Abs. 2 bis 4 der
Reichs=Strafprozeßordnung,dann bezüglichder Beratungund Abstimmungdie Vorschriften
der §§ 194 bis 199 des Reichs-GerichtsverfassungsgesetzesentsprechendeAnwendung.
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Artikel 50.

Über die Hauptverhandlung wird ein Protokoll aufgenommen,welchesden Ort und
denTag der Verhandlung,die Namen der mitwirkendenRichter, des Staatsanwalts und
Gerichtsschreibers,dann des Angeschuldigtenund seines Verteidigers sowie das Wesentliche
über denGang und über das Ergebnis der Verhandlung enthaltenund die verlesenen
Schriftstückebezeichnenmuß.

In dasselbesind fernerdie im Laufe derVerhandlunggestelltenAnträge,dieergangenen
Entscheidungenund die Urteilsformel aufzunehmen.

Kommt es auf die FeststellungeinesVorgangesin der Hauptverhandlungoderdes
Wortlauts einerAussageoderAußerungan, so hat der Präsidentdie vollständigeNieder=
schreibungundVerlesung anzuordnen. In demProtokoll ist zu bemerken,daß dieVerlesung
geschehenund die Genehmigungerfolgtist, oderwelcheEinwendungenerhobensind. Das
Protokoll ist von demPräsidentenund demGerichtsschreiberzu unterschreiben.Ist der
Präsident verhindert, so unterschreibtfür ihn der ältestebeisitzendeRichter.

Artikel 51.

Ist weder der Angeschuldigtenochein Vertreterdesselbenbei der Hauptverhandlung
erschienen,so kann ersterergegendas Urteil binneneinerWochenachder Zustellungdie
Wiedereinsetzungin den vorigen Stand unter den gleichenVoraussetzungenwie gegen die
VersäumungeinerFrist nachsuchen.

Artikel 52.

Gegen das Urteil der Disziplinarkammersteht sowohl demStaatsanwalt als dem
Angeschuldigtendie Berufung an den Disziplinarhof offen.

Neue Tatsachen,welchedie GrundlageeineranderenBeschuldigungbilden, dürfen in
der BerufungsInstanz nicht vorgebrachtwerden.

Jede von demStaatsanwalt eingelegteBerufung hat dieWirkung, daßdas angefochtene
Urteil auchzu Gunstendes Angeschuldigtenabgeändertoderaufgehobenwerdenkann.

War das Urteil nur von demAngeschuldigtenoderzu Gunstendes letzterenvon dem
Staamanwalt angefochtenworden, so darf dasselbenicht zum Nachteile des Angeschuldigten
abgeändertwerden.

Die Zurücknahmeeiner zu Gunsten des AngeschuldigteneingelegtenBerufung ist nur
mit Zustimmung des letzterenstatthaft.
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Artikel 53.

Die Berufungmuß bei derDisziplinarkammer,welchedas anzugreifendeUrteil erlassen
hat, entwederschriftlichoderzu Protokolldes Gerichtsschreibersangemeldetwerden. Von
Seite des Angeschuldigtenkanndie Anmeldungauch durcheinenmit schriftlicherVollmacht
versehenenBevollmächtigtengeschehen.

Die Anmeldungsfristbeträgtzwei Wochen. Sie beginntfür denStaatsanwalt mit
der Verkündungdes Urteils, für denAngeschuldigtenvon demTage ab, an welchemihm
die Ausfertigungdes Urteils zugestelltwordenist.

Die Bestimmungdes § 356 der Reichs=Strafprozeßordnungfindet, falls ein Gesuch
um Wiedereinsetzungin den vorigenStand gestelltwird, entsprechendeAnwendung.

Artikel 54.

Durch rechtzeitigeEinlegung der Berufung wird die Rechtskraftdes Urteils, soweit
dasselbeangefochtenist, gehemmt.

Artikel 55.

Zur schriftlichenRechtfertigungder Berufung stehtdemjenigen,der dieselberechtzeitig
angemeldethat, eineFrist vonzweiWochen,vomAblaufederAnmeldungsfristgerechnet,offen.

Die Berufung kannauf bestimmteBeschwerdepunktebeschränktwerden.Ist dies nicht
geschehen,oderist eineRechtfertigungüberhauptnichterfolgt,so gilt der ganzeInhalt des
Urteils als angefochten.

Artikel 56.

Die Anmeldungder Berufung und die etwaeingegangeneRechtfertigungsschristwird
demGegner,und zwar demBeschuldigtenin Abschrift,dem StaatsanwaltenachMaßgabe
des Artikel 28 Abs. 6 gegenwärtigenGesetzeszugestellt.

Innerhalb zwei Wochennach erfolgterZustellung kann der Gegner eineBeant=
wortungsschrifteinreichen.

Artikel 57.

Die Fristen zur Rechtfertigungund Beantwortungder Berufung könnenauf Antrag
von der Disziplinarkammerverlängertwerden.

Artikel 58.

NachAblauf der in den vorstehendenArtikeln bestimmtenFristen werdendie Akten
an denDisziplinarhofeingesendet.
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Der PräsidentdesDisziplinarhofskanndiezur AufklärungderSacheetwaerforderlichen
Verfügungenerlassen. Sodann bestimmtderselbeeineSitzung zur Hauptverhandlung,zu
welcherder Angeschuldigteunter der in Artikel 43 Abs. 2 erwähntenWarnung vorzuladen
und der Staatsanwalt zuzuziehenist.

Hinsichtlichder Zustellungder Ladungan denAngeschuldigtenfindet die Bestimmung
des Artikel 43 Abs. 3 mit der MaßgabeAnwendung,daß der dort erwähnteAntragauf
Aussetzungder Verhandlungvor Beginn der im nachstehendenAbsatzebezeichnetenBericht⸗
erstattungerfolgenmuß.

Bei der Hauptverhandlunggibt zunächstder von demPräsidentendesDisziplinarhofs
aus der Zahl seinerMitglieder ernannteBerichterstattereineDarstellung der bis dahin
stattgefundenen,auf die AnschuldigungspunktebezüglichenVerhandlungen.

Zum Schlussewird derStaatsanwalt sowiederAngeschuldigtemit ihrenAusführungen
und Anträgen,und zwar der Beschwerdeführerzuerst,gehört. DemAngeschuldigtengebührt
das letzteWort.

Der PrüfungdesDisziplinarhofsunterliegtdasUrteil nur, insoweitdasselbeangefochten
ist. Im übrigenwird nachMaßgabe der in Artikel 43 Abs. 4 bis 6, Artikel 44, 45
Abs. 2 bis 5, Artikel 46 bis 48, Artikel 49 Abs. 1, 3, 4, 5, Artikel 50, 51 ent=
haltenenBestimmungenverfahren.

Artikel59.
Auf die Wiederaufnahmeeines durch rechtskräftigesUrteil geschlossenenVerfahrens

sind die Vorschriftendes viertenBuches der Reichs=Strafprozeßordnungüber die Wieder=
aufnahmedesVerfahrensin denvor denSchöffengerichtenverhandeltenSachenmit Ausnahme
der Vorschriftendes § 403, § 411 Abs. 4 entsprechendanzuwenden.Wird eineBeweis=
aufnahmeangeordnet(§ 409), so ist sie nachden für dieVoruntersuchungin Disziplinar=
sachengeltendenVorschriftendurchzuführen.Wird die Erneuerungder Hauptverhandlung
angeordnet(§ 410 Abs. 2), so bemißt sichdas weitereVerfahrennachdenVorschriften
der Artikel 43 ff. des gegenwärtigenGesetzes.

Artikel 60.

Der Nichter,dessenUnschuldim Wiederaufnahmeverfahrenfestgestelltwird, kannErsatz
des ihm durchdie StrafvollstreckungerwachsenenVermögensschadensaus der Staatskasse
beanspruchen.

Wird ein verurteilterNichterim Wiederaufnahmeverfahrenmit einergeringerenStrafe
belegt,so kanndas Disziplinargerichtaussprechen,daß der ihm durchdie Strafvollstreckung
erwachseneVermögensschadenganz oderteilweiseaus der Staatskasseersetztwird.
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Im übrigenfindendie Vorschriftendes § 1 Abs. 2 bis 4, § 2 Abs.2, § 3 Abs.2,
§§ 4, 5 des Reichsgesetzesvom 20. Mai 1898, betreffenddie Entschädigungder im
WiederaufnahmeverfahrenfreigesprochenenPersonen,entsprechendeAnwendung. Der Antrag
nach§ 5 des Reichsgesetzesist bei demOberstaatsanwaltezu stellen,demdieVerrichtungen
der Staatsanwaltschaftbei der Disziplinarkammerobliegen.

Artikel 61.

Auf die Beschwerdein den Fällen der Artikel 5, 6, 31, 41, 62, 83 des gegen=
wärtigenGesetzesfindendieBestimmungenderReichs=Strafprozeßordnungüberdie sofortige
BeschwerdeentsprechendeAnwendung.

Artikel 62.

Wenn der Richter, dem der Anspruchauf Vorrückungim Gehalt entzogenwurde
(Artikel 7 Abs. 1 Ziff. 3, Abs. 3), sich nach der Verurteilung längere Zeit gut
geführthat, kanndie Disziplinarkammerdie Entscheidunghinsichtlichder Zeit, für die der
Anspruchauf Vorrückungim Gehalt entzogenist, und bezüglichdesZeitpunktsder späteren
Gehaltsvorrückungzu Gunsten des Richters ändern. Gegen die Entscheidungsteht die
Beschwerdezum Disziplinarhofoffen.

Aus besonderenGründen kann die Iustizverwaltung die teilweise oder volle Nach=
zahlungder vorenthaltenenDienstalterszulageverfügen.

Artikel 63.

Die Entziehungdes Diensteinkommensin denFällen des Artikel 9 wird von der
Disziplinarkammerbeschlossen. -

Der Beschluß wird rechtskräftig,wenn der Richterbeamtenicht binnen zwei Wochen
vomTagederEröffnungan schriftlichoderzu ProtokolldesGerichtsschreibersEinsprucherhebt.

Im Falle des Einspruchsentscheidetdie Disziplinarkammer,ob der von ihr erlassene
BeschlußaußerWirksamkeitzu setzensei. Findet dieselbesichhierzunichtveranlaßt, so
tritt das förmlicheDisziplinarverfahren ein, in welchemüber die Strafbarkeit des dem
Richterzur Last fallendenVerhaltenszu erkennenist. Wird derRichterbeamtefür schuldig
befunden,so ist nebender sonstverwirktenStrafe auf Entziehungdes in Artikel9 bezeich=
netenDiensteinkommenszu erkennen,im entgegengesetztenFalle aberderin Abs.1 bezeichnete
Beschlußaufzuheben.

Artikel 64.

Der Vollzug der rechtskräftigenDisziplinarurteileerfolgt, sofernauf Verweis erkannt
ist, durchdenPräsidentender Disziplinarkammer.
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Die Vollstreckungvon Geldstrafengeschiehtnach den Vorschriftender Zivilprozeß=
ordnungüberdie Vollstreckungder Urteile der Zivilgerichte. Der Staatsanwalt desjenigen
Landgerichts,in dessenSprengelder Wohnsitzdes verurteiltenRichtersgelegenist, hat auf
Grund einervon demGerichtsschreiberder Disziplinarkammerzu erteilenden,mit der Be=
scheinigungder VollstreckbarkeitversehenenbeglaubigtenAbschriftder Urteilsformeldie Bei=
treibungderGeldstrafezu erwirken.Die UmwandlungeinernichtbeizutreibendenGeldstrafe
in eineFreiheitsstrafefindetnichtstatt. «

Ist auf StrafversetzungoderDienstentlassungerkannt, so wird die Vollstreckungdurch
das Staatsministerium der Justiz auf Grund einer von der Disziplinarkammer und, sofern
dieEntscheidungdurchdenDisziplinarhoferging,vondiesemletzterenvorzulegendenbeglaubigten
Abschriftdes rechtskräftigenUrteils erwirkt.

Vierte Abteilung.

UnfreiwilligeVersetzungauf eineandereStelle.

Artikel 65.

Die Versetzungeines Richters auf eine andereStelle wider seinenWillen kann außer
den in § 8 Abs.3 desReichs=Gerichtsverfassungsgesetzessowiein § 21 deshierzuerlassenen
EinführungsgesetzesbezeichnetenFällen und demFalle derStrafversetzung(Artikel7 Ziff. 4
nur erfolgen: ·

1 wenn ohne sein VerschuldenUmständegegebensind, vermögewelcher seine amt=
licheWirksamkeitauf der bisherigenStelle in einernichtbloß vorübergehenden
Art gestört wird,

2 wenn die in Ziff. 1 erwahnten Umstände zwar nicht ohne sein Berschulden
gegebensind, eine Strafverfolgung aber gemäßArtikel 2 ausgeschlossenist.

Mit der Versetzungdarf keineZurücksetzungin Beziehungauf die Dienstesklasseoder
auf denGehalt verbundensein,auchdarf die VergütungderUmzugekostennichtverweigert
werden.

Artikel 66.

Von der bschrigten Anwendung der in Artikel 65 bezeichnetenMaßregel ist der
brreffende Nller im Auftra#des Staateministers der Juüz durch den Präsidenten des
Oblandernerichts. in deS###nzel er seinendienlichen Wensi dat, und wenn diese
) « » s"."··«.-«» .L..—- 1 .Sßn1..= l“l“•7½ X) ad àooeanrnn den Edenten eim Iberlandes zerik er einen Rat des Obersten Landes.
derl l1. D e ienien desletztrenannun (Berickht###oisschriftlich unter Angab#
ded rcrnndes nn ĩ
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Artikel 67.

Der Richter hat innerhalbeinerFrist von zwei WochennachEmpfang der Kund=
machungseineErklärunghieraufabzugeben.

ErhebtderselbeEinsprachegegendie Versetzungodergibt er innerhalbder bezeichneten
Frist eineErklärungnichtab, so hat, sofernnichtdie Einsprachevon demStaatsminister
der Justiz als begründetbefundenwird, das Oberlandesgericht,in dessenSprengelder
RichterseinendienstlichenWohnsitzhat, und wennes sichum die Versetzungeines Prä=
sidentenan einemOberlandesgerichtoder einesRates am OberstenLandesgerichtehandelt,
diesesletzteredurch Plenarbeschlußzu entscheiden,ob der Fall der Versetzungvorliege.

Erachtetder Staatsministerder Justiz die Einspracheals begründet,so erklärter die
Sache für beruhendund erteilt dem betreffendenRichter hierüberEntschließung. »

Willigt derRichterin dieVersetzung,so bedarfes einerrichterlichenEntscheidungnicht.

Artikel 68.

Vor der Beschlußfassungdes Gerichtshofssind die zur Aufklärung der Sacheetwa
nocherforderlichenErhebungendurchdenPräsidentenodereinenvon demselbenbeauftragten
Richterzu pflegenund die zurRechtfertigungderVersetzungdienlichenGründedembeteiligten
Richterzur AbgabeschriftlicherErklärungbinneneinerFrist von einemMonate zu eröffnen.

Artikel 69.

Die Entscheidungin der Sache selbsterfolgt in geheimerSitzung auf Vortrag eines
BerichterstattersohneZuziehungdes Staatsanwalts.

Artikel 70.

Die Entscheidungist in beglaubigterAbschriftdemRichterzuzustellen.Sodann sind
die Akten mit einerAusfertigungder EntscheidungdemStaatsministeriumder Justiz in
Vorlage zu bringen,welchesdasWeiterezu veranlassenhat, wennausgesprochenwird, daß
der Fall der Versetzungvorliege.

Fünfte Abteilung.

UnfreiwilligeVersetzungin denRuhestand.
Artikel 71.

Die VersetzungeinesRichtersin denRuhestandwiderseinenWillen tritt ein:
1) wenner das fünfundsechzigsteLebensjahrvollendethat und seineVersetzungin
denRuhestandim InteressederRechtspflegeliegt oderwenner durchein körper=
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liches Gebrechen oder Schwäche seiner körperlichenoder geistigenKräfte zur
Erfüllung seinerAmtspflichtenunfähigist,

2) wenn die in Artikel 65 bezeichnetenUmstände derart sind, daß seine amtliche
Wirksamkeitauchauf eineranderenStelle nichtbloß vorübergehendgestörtwäre,
oderwennder Fall des Artikel65 bei demPräsidentenoderbei einemSenats=
präsidentendes OberstenLandesgerichtseintritt.

Artikel 72.

Sucht der Richter im Falle des Artikel 71 Ziff. 1 seineVersetzungin den Ruhe=
stand nicht nach, so ist er schriftlichunterAngabe der Gründe darauf aufmerksamzu
machen,daß der Fall der Versetzungin denRuhestandvorliege.

Die Eröffnunghat im AuftragedesStaatsministersderJustiz durchdenPräsidenten
des Oberlandesgerichts,in dessenSprengel der betreffendeRichter seinendienstlichenWohnsitz
hat, und, wenn es sich um die Ruhestandsversetzungeines Präsidenten an einem Ober=
landesgerichtodereinesSenatspräsidentenoderRates am OberstenLandesgerichtehandelt,
durch den Präsidenten dieses letzterenzu geschehen.

Tritt der Fall bei dem Präsidenten des Obersten Landesgerichtsein, so erfolgt die
in Abs. 1 bezeichneteEröffnungan ihn durchden Staateministerder Justiz.

Ist eineVerständigungmit demRichternichtmöglichund ist für ihn ein gesetzlicher
Vertreter nicht vorhanden,so ist auf Antrag der Aufsichtsbehördevon dem Amtsgericht, in
dessenBezirk der Richter seinendienstlichenWohnsitzhat, ein Pfleger zu bestellen. Die
Eröffnung nach Abs. 2 hat an den Pfleger oder an den gesesvlichenVertreter zu erfolgen.

Artikel 13.

Wenn derRichternicht innerhalbeinesMonats vomTagederihmgemachtenEröffnung
au freiwillig um Versetzungin den Ruhestandnachsucht,oder wenn er Einwendungenerbebt.
so bal. sofern nicht derStaateminister derJustiz dieseEinwendungenals begründetcrachtet,
das Obrrlandesgericht,in dessenSprengel er seinendieunlichenWohnns bat, und, wenn es
sid##um die Ruvestando#ersetzundeines Prandemen bei einem Oderlandesgericht oder eines

Maeis des OberüenLandesgerichtahandelt. deseslegteredurchPlenarbeichus zuentscheiden,
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erhobenwordensind, vorausgesetzt,daß der Staatsminisier der Justiz die Sachenicht für
beruhenderklärt.

Artikel 74.

Vor der Beschlußfassungdes Gerichtshofssind durch einen beauftragtenRichterdie
erforderlichenZeugen und Sachverständigenzu vernehmensowie alle zur Ermittlung des
SachverhältnissesdienlichenErhebungenzu pflegen.

Am Schlussemußder in denRuhestandzu versetzendeRichterüberdasGesamtergebnis
der Erhebungenschriftlichoder zu Protokollvernommenwerden,sofernnichtder körperliche
odergeistigeZustand desselbennachärztlichemGutachtendie Zulässigkeitder Vernehmung
ausschließt. Ist ein Pfleger oder ein gesetzlicherVertreterbestellt,so ist dieserzu hören.

Behufs AbgabeseinerErklärung ist ihm die Einsichtder Aktenzu gestatten.
Das weitereVerfahren richtet sich nach denBestimmungender Artikel 69 und 70 des

gegenwärtigenGesetzes.

Artikel 75.

In denFällen des Artikel 71 Ziff. 2 findendieVorschriftenderArtikel 65 bis 70
mit derMaßgabeAnwendung,daß an Stelle der in Artikel 66 vorgeschriebenenEröffnung
die Kundgabean denbeteiligtenRichtergemäßArtikel 72 diesesGesetzeszu erfolgenhat,
und daß stattder in Artikel 67 bezeichnetenEntscheidungdurchPlenarbeschlußdesObersten
Landesgerichtsfestzustellenist, ob dieVersetzungdiesesRichtersin denRuhestandzulässigsei.

Artikel 76.

Auf die auf eineStelle außerdemStatus berufenenRichterfindenbei Einziehung
der Stelle dieBestimmungenin § 8 Abs.3 desReichs=GerichtsverfassungsgesetzesAnwendung.

Sechste Abteilung.

KostendesVerfahrens.

Artikel 77.

Für das Disziplinarverfahrensowie für das in der vierten und fünftenAbteilung
behandelteVerfahrenwerdennur bareAuslagen in Ansatzgebracht.

Wird der Angeschuldigteverurteilt, oder bleibt ein von ihm eingelegtesRechtsmittel
erfolglos,so hat er die im VerfahrenerwachsenenbarenAuslagenganz oderteilweisezu
erstatten. Dasselbegilt im Falle des Artikel5 Abs. 3, fernerwenndie von demRichter
nachArtikel 5 Abs. 5 eingelegteBeschwerdeerfolglosbleibt.
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Die Kostendes in Anwendungdes Artikel 11 eingestelltenVerfahrensträgt derBe=
schuldigte,die Kosteneines von dem VerurteiltenzurückgenommenenRechtsmittelsdieser
letztere. Barauslagen, welchein dem in der viertenund fünften Abteilung behandelten
Verfahrenfür erfolglose,durchSchuld des zu versetzendenoderzu guieszierendenRichters
veranlaßteErmittlungen erwachsensind, sind von diesemzu erstatten.

In allen übrigenFällen hat die Staatskassedie erwachsenenKostenzu tragen.
Wird der Angeschuldigteaußer Verfolgung gesetztoder freigesprochen,so könnendie

ihm erwachsenennotwendigenAuslagen einschließlichder Kostender Verteidigungder Staats=

kasseauferlegtwerden. Gleichesgilt im Falle des Artikel 5 Abs. 2, fernerdann, wenn
die vom StaatsanwaltenachArtikel 5 Abs. 5 eingelegteBeschwerdeerfolglosbleibt.

Über die Pflicht zur Tragung der Kostenist gleichzeitigmit der Entscheidungin der
Hauptsachezu erkennen.

Siebente Abteilung.

VorläusigeDienstenthebung(Suspension).
Artikel 78.

Die vorläufigeEnthebungeines Richters von seinemAmte (Suspension)tritt kraft
des Gesetzesein:

1) wennim gerichtlichenStrafverfahrengegendenselbendie Untersuchungshaftein=
getretenist, oder

2) wennwegeneinesVerbrechensodereinessolchenVergehens,welchesdenVerlust
des Amtes zur Folge habenkann, die Eröffnung des Hauptverfahrens,im
militärgerichtlichenVerfahrendie Anklageverfügungbeschlossenwurde;

3) wenn im Disziplinarverfahren ein noch nicht rechtskräftigesUrteil ergangenist,

welchesauf Dienstentlassunglautet; endlich
4) mit demAntritt einerwegenVerbrechensoderVergehenszuerkanntenFreiheits=
strafemit Ausnahmevon Haft.

Artikel 79.

Die vorläufigeEnthebungvomAmtekannvon derDisziplinarkammerverhängtwerden:
1) wenn gegenden Richter ein Diszivlinarverfahren anhängig ist, bei dem die Ver=

urteilung zur Swafversetzungoder Dienstentlassungin Aussicht steht;

2) wenn gegen den Richter eine Voruntersuchungwegen eines Verbrechens oder

Vergebens oder ein Hauptverfahbren wegen eines im Artikel 78 Ziff. 2 nicht

begriffenenVergehenseröffnet ist;
3 wenn über das Vermegen des Nichters das Konkursverfahreneröffnetist;
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4) wenngegendenRichterdas Entmündigungsverfahreneingeleitet,fernerwenner
entmündigtist;

5) wennder RichteruntervorläufigeVormundschaftgestelltist;

6) wenn die Entscheidungergangen* daß der Richter auf eine andereStelle
versetztwerdenkann;

7) wenndas Verfahrennachder fünftenAbteilungeingeleitetist.

Die Entscheidungerfolgtvon Amts wegenoderauf Antrag des Staatsanwalts.

Im Falle des Abs. 1 Ziff. 1 kann die vorläufigeEnthebungvomAmte im Laufe
desBerufungsverfahrensvomDisziplinarhof auch dannverhängtwerden,wenndieDisziplinar=
kammerdarüber nicht entschiedenoder sie abgelehnthat.

Artikel 80.

Die Suspensiondauertin denFällen des Artikel78 Ziff. 1 und4 bis zum Ablaufe
des zehntenTages nachBeendigungder Freiheitsentziehung.

In denFällen des Artikel 78 Ziff. 2 und 3 hört die Suspensionauf, sobald ein
rechtskräftigesUrteil ergangen ist, welches den Verlust des Amtes nicht zur Folge hat.
Lautet jedochdas rechtskräftigeUrteil auf Freiheitsstrafe,so dauertdieSuspensionbis zum
Ablaufedes zehntenTages nachVollstreckungder Strafe fort.

Die Suspensionkann verhängtwerdenim Falle der Ziff. 1 desArtikel 79 bis
zur rechtskräftigenErledigungdes Disziplinarverfahrensund für denFall, daß auf Straf=
versetzungerkanntwird, für die Zeit bis zum Vollzugedes Urteils, im Falle der Ziff. 2
für die Zeit bis zur rechtskräftigenErledigungdes Strafverfahrens,im Falle der Ziff. 3
für die Dauer des Konkursverfahrens,im Falle derZiff. 4 für die Dauer des Entmün=
digungsverfahrensund im Falle der Entmündigungfür die Zeit bis zu derenWiederauf=
hebung,im Falle der Ziff. 5 für die Dauer der vorläufigenVormundschaft,im Falle der
Ziff. 6 für die Zeit bis zum Vollzuge der Entscheidung,im Falle der Ziff. 7 bis zur
Beendigungdes Verfahrensund, wenn der Richter freiwillig um die Versetzungin den
Ruhestand nachsuchtoder seineVersetzungin den Ruhestand für zulässig erklärt wird, bis
zur Versetzungin denRuhestand.

Ist der Richter rechtskräftigzur Strafversetzungverurteilt oder ist er für versetzbar
erklärt, so tritt die vorläufigeEnthebung vom Amte außerWirksamkeit,wenn dieVersetzung
auf eineandereStelle nicht binnen sechsMonaten von der Rechtskraftdes Urteils oder
von der Erklärung der Versetzbarkeitan erfolgt ist.

183
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Artikel 81.
Währendder vorläusigenEnthebungeines Richters vom Amte nach Artikel 78,

Artikel 79 Ziff. 1, 2 wird vom Ablaufe des Monats an, in demsie eintritt, der dritte
Teil des Gehalts einbehalten.

Soweit für dieseZeit der Gehalt bereits vorausgezahltist, wird der zuviel gezahlte
Teilbetragan der nächstfälligenGehaltszahlunggekürzt.

In Fällen der Not des Richters ist das Staatsministeriumder Justiz ermächtigt,
die Einbehaltungauf einengeringerenTeil des Gehalts zu beschränken.

Wird die VollstreckungeinerFreiheitsstrafeohneSchuld des Verurteiltenaufgehalten
oderunterbrochen,so tritt für die Zeit der VerzögerungoderUnterbrechungeineGehalts=
kürzungnicht ein.

Das Gleichegilt in Ansehungder in Artikel 80 Abs. 1 und2 erwähntenZeit von
zehnTagen, wenn nicht vor Ablauf derselbendie Suspensionvom Amte im Wege des
Disziplinarverfahrensverfügtwird.

Artikel 82.
Der einbehalteneTeil des Gehalts ist zur Deckungder denRichtertreffendenKosten

des Verfahrens(Artikel 77), sodannzur Deckungder erkanntenGeldstrafeund in den
Fällen, in denendas Verfahren zur Strafversetzungoderzum Verlustedes Amtes führt,
zur Deckungder durchdie Vertretungdes RichtersverursachtenKosten zu verwenden,zur
Deckungder Stellvertretungskostenauch, soweitsie wegender VollstreckungeinerFreiheits=
strafe(Artikel 78 Ziff. 4, Artikel 80 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2) erwachsensind. Stell=
vertretungskosten,die durch den einbehaltenenTeil des Gehalts nicht gedecktwerden können,
fallen demRichternichtzur Last. Der nichtverbrauchteTeil desGehalts ist, wenndasVer=
fahrenzum Verlustedes Amtes führt, denWohlfahrtseinrichtungenfür die Beamten zu=
zuwenden,sonstdemRichternachzuzahlen.

Artikel 83.

GegendenBeschlußder Disziplinarkammer,wodurchdie Suspensionverhängt oder
abgelehntwird, stehtdem Staatsanwalt und gegenden Beschluß, durch welchen dieselbe
verhängtwird, demBeschuldigtendie Beschwerdean denDisziplinarhofoffen.

Achte Abteilung.
BesondereBestimmungenbezüglichderHaudelsrichterundder richterlichenMitglieder

desVerwaltungsgerichtshofes.
Artikel 84.

Auf HandelsrichterfindendieBestimmungenderersten,zweiten,dritten,fünften,sechsten
und siebentenAbteilungentsprechendeAnwendungmit derMaßgabe,daß als Disziplinarstrafe
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1) Verweis,
2) Geldstrafebis zu dreihundertMark,
3) Dienstentlassung

verhängtwerdenkann.

Artikel 85.

Auf die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofs(Artikel 1 Abs. 2 des Gesetzesvom
8. August 1878, die ErrichtungeinesVerwaltungsgerichtshofsund dasVerfahrenin Ver=
waltungsrechtssachenbetreffend),findetdas gegenwärtigeGesetzmit nachstehendenAnderungen
Anwendung.

Dieselbenunterliegenwederim Disziplinarverfahrennochaußerdemwider ihrenWillen
der Versetzungauf eine andereStelle.

Die VersetzungeinesMitglieds des Verwaltungsgerichtshofsin denRuhestandwider
seinenWillen tritt ein:

1) wennes das fünfundsechzigsteLebensjahrvollendethat und seineVersetzungin
den Ruhestand im Interesse der Rechtspflege liegt oderwenn es durch ein
körperlichesGebrechenoderSchwächeseinerkörperlichenodergeistigenKräfte zur
Erfüllung seinerAmtspflichtenunfähigist,

2) wennohnesein VerschuldenUmständegegebensind, vermögederenseineamtliche
Wirksamkeitin einernichtbloß vorübergehendenWeisegestörtist,

3) wenndie in Ziff. 2 erwähntenUmständezwar nichtohneseinVerschuldenge=
gebensind, eineStrafverfolgungabergemäßArtikel 2 ausgeschlossenist.

In Ansehungdes hiebei zu beobachtendenVerfahrens finden die Vorschriftender
Artikel 72 bis 74 und des Artikel 77 mit der Maßgabe entsprechendeAnwendung, daß
das, was dort von demOberstenLandesgerichtund dessenMitgliedernbemerktist, von dem
Verwaltungsgerichtshofund dessenMitgliederngilt, und an Stelle desStaatsministersder
Justiz der Staatsminister des Innern tritt.

Neunte Abteilung.

Schlußbestimmungen.

Artikel 86.

Die Verletzung der Pflicht der Amtsverschwiegenheitdurch vormalige Richter wird
disziplinärmit einerGeldstrafebis zu sechshundertMark geahndet.

Die Zuständigkeitund dasVerfahrenbemessensichnachdenVorschriftendiesesGesetzes.
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Artikel 87.

Hat ein Richter währendeines früherenDienstverhältnissesals nicht richterlicherStaats=
beamteroderals öffentlicherBeamtereinDienstvergehenbegangen,sounterliegtderselbeauch
wegendiesesVergehensdenVorschriftendes gegenwärtigenGesetzes.

Wegen Handlungen, welcheein Richter vor seinerAnstellung im Richteramt oder vor
dem Eintritt in eines der in Abs. 1 bezeichnetenDienstverhältnissebegangenhat, ist ein
disziplinargerichtlichesVerfahrennur dannzulässig,wennjeneHandlungendieStrafversetzung
oderdie Dienstentlassungbegründen.
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Blattctr#undVerordnungs
für das

Königreich Bayern.

Nr. 79.
— — den 11. — 1908.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 3. Dezember 1908, denObersten Schulrat betreffend. — Bekannt=

machung vom 9. Dezember 1908, den Vollzug desKrankenversicherungsgesetzes betreffend. — Bekannt=
machung vom 10. Dezember1908, die Ergänzung der GebührentarederEichanstaltenfür Maß undGewicht
betreffend. — Bekanntmachung vom 10. Dezember1908, Abänderung und Ergänzung der Eichordnung
für das Königreich Bayern vom 1. August 1885 betreffend.

. — — —

Nr. 26306.

Königlich Allerhöchste Verordnung, denOberstenSchulrat betreffend.

Im NamenBeiner Majestütdes Königs.

Luitpo I/,
VvonGottesGnadenHKöniglicherPrinzvonBHayern,

Regent.
Wir habendie Königlich AllerhöchsteVerordnungvom 22. November1872 über

dieEinrichtungeinertechnischenOberleitungder humanistischenund realistischenMittelschulen
einerRevision unterstellenlassenund findenUns bewogenhierüber zu verordnen,was folgt:

SI.
Für die Bearbeitung der Angelegenheitender humanistischenund realistischenMittel—

schulenwerdenim K. Staatsministeriumdes Innern für Kirchen-undSchulangelegenheiten
bei der Ministerialabteilungfür die genanntenMittelschulenfachmännischeBeamte im

184
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Hauptamteaufgestellt;außerdemwird dortselbstein besonderszur gutachtlichenMitwirkung
berufenesKollegiumgebildet.

82.
DiesesKollegiumführt die Bezeichnung„ObersterSchulrat“ und besteht
1. aus demVorsitzenden,
2. aus demVorstandeund denReferentender Ministerialabteilungfür die huma=
nistischenund realistischenMittelschulen,

3. aus den hauptamtlichbei derMiristerialabteilung angestelltenfachmännischen
Beamten,

4. aus den nebenamtlichjeweils zur Mitwirkung in denOberstenSchulrat ein=
berufenenMitgliedern und

5. aus einem ärztlichenSachverständigenals außerordentlichemMitgliede.

§ 3.

VorsitzenderdesOberstenSchulratesist der K. StaatsministerdesInnern für Kirchen=
und Schulangelegenheiten,bei dessenVerhinderungder Vorstand der Ministerialabteilung
für die humanistischenund realistischenMittelschulenoder ein andereshiefür besonders
bestimmtesMitglied desOberstenSchulrates. .

84.

Der Vorstandund die ReferentenderMinisterialabteilungfür die humanistischenund
realistischenMittelschulen,die bei dieserAbteilung hauptamtlichangestelltenfachmännischen
Beamtenund die nebenamtlichin denOberstenSchulrat berufenenMitglieder habengleich=
mäßig Sitz und Stimme in diesemKollegium.

85.

Die nebenamtlichin denOberstenSchulrat zu berufendenMitglieder werdenaus dem
Kreise der im Lehramteder MittelschulentätigenSchulmännerund aus demKreiseder
Hochschulprofessorengewählt. Die jeweilige Funktionsdauer dieser nebenamtlichwirkenden
Mitglieder wird auf fünf Jahre festgesetztund erstrecktsichjedenfallsnichtüberdie Dauer
ihrer Dienstesaktivitätim Hauptamtehinaus.

86.

Nach Bedarf könnenin besonderenFällen durchVerfügung des K. Staatsministers
auchandereSachverständigeund solchePersönlichkeiten,derengutachtlicheEinvernahmesach=
förderlicherscheint,zu denBeratungendesOberstenSchulrateszugezogenwerden.
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§ 7. - .

Der ObersteSchulrat ist gutachtlichesOrgan des K. Staatsministeriums,insbesondere
derMinisterialabteilungfür diehumanistischenundrealistischenMittelschulen.SeineBeschlüsse
erfolgenauf Vortrag einesReferentennach kollegialerBeratung. Er hat alle Angelegen=
heitenderhumanistischenund realistischenMittelschulen,welcheihm zurErledigungzugewiesen
werden,gutachtlichzu behandeln. 8

88.
Die Geschäftsordnungfür denOberstenSchulrat wird durchdenK. Staatsminister

festgesetzt,der auchdie Referateverteilt; der K. Staatsminister ist ermächtigtnachBedarf
für das KollegiumeinebesondereDienstesinstruktionzu erlassen.

89.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit dem 1. Januar 1909 in Wirksamkeit. Gleich—

zeitig wird die Verordnungvom 22. November1872 außerWirksamkeitgesetzt.
Das K. Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenhat

die zum VollzugedieserVerordnungweitererforderlichenBestimmungenzu treffen.

Rohrbrunn,den3. Dezember1908.

Luitpolo,
Prinz von BHayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. v. Wehner.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Steiner.

Nr. 5/Wv0.

Bekanntmachung, denVollzug des Krankenversicherungsgesetzesbetreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern, dannfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf Grund des § 84 Absatz3 des Krankenversicherungsgesetzesund des§ 5 Absatz1
derKöniglichAllerhöchstenVerordnungvom 8. Juni 1892, denVollzug der § 44 und84
des Krankenversicherungsgesetzesbetreffend(Gesetz=undVerordnungsblattSeite 185), werden
vom 1. Januar 1909 ab die Befugnisseund Obliegenheitender Aufsichtsbehördeund
zugleichder höherenVerwaltungsbehörde
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a) hinsichtlichder BetriebskrankenkasseI sowie der Bau=Krankenkasseder K. B.
Staatseisenbahnverwaltungder EisenbahndirektionMünchen,

D) hinsichtlichder BetriebskrankenkasseII der K. B. Staatseisenbahnverwaltungder
EisenbahndirektionLudwigshafen a. Rh.,

) hinsichtlichder Betriebskrankenkasseder K. B. Post- und Telegraphenverwaltung
der OberpostdirektionMünchen

übertragen. .
Mit dem genanntenZeitpunkteist die Bekanntmachungvom 24. Dezember1906

(Gesetz=und VerordnungsblattSeite 977) aufgehoben.

München,den 9. Dezember1908.

v. Franendorfer. v. FSrettreich.

Nr. 31808.

Bekanntmachung, die Ergänzung derGebührentare der Eichanstaltenfür Maß und Gewicht
etreffend.

fl. Staatsministerinmdes Innern.

Im MAamenSeiner Mojestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Ver=

weser, habenAllerhöchstzu genehmigengeruht,daß die durchdie AllerhöchsteVerordnung
vom 21. April 1894 festgesetzteGebührentaxeder Eichanstaltenfür Maß und Gewicht
(Gesetz=und Verordnungsblatt1894 S. 151 u. ff.) ergänztwerde,wie folgt:

Für die zur EichungzugelassenenFlüssigkeitsmaßezu 50 Liter werdenan Gebühren
erhoben: .

4 „ Bfür die für afung
» one

Eichung Stempelung
1

Maße von 50 Liter Raumgehalt" — 70 — 40

München,den 10. Dezember1908.

v. Brettreich.
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Nr. 1460.

Bekanntmachung, Abänderungund Ergänzungder Eichordnungfür dasKönigreichBayern vom
1. August1885 betreffend.Vom 10. Dezember1908.

Auf Grund des § 3 Abs. 2 des Reichsgesetzesvom 26. November1871, betreffend
die Einführung der Maß= und Gewichtsordnungfür den NorddeutschenBund vom
17. August 1868 in Bayern, erläßt die K. Normal=Eichungs=KommissionfolgendeVor=
schriften:

I.

Maßstäbe aus Nickelstahl.

Der §3der Eichordnungerhält folgendenAbs.4
Bei Maßen aus einerMigulsthllegteungmuß auf demMaße der Gehalt

anNickelangegebenund außerdemvermerktsein,daß dasMaterial getempertist.

II.

Eichung von Flüssigkeitsmaßen.

Nebenden im § 6 derEichordnungaufgeführtenMaßen werdenzurEichungzugelassen
Flüssigkeitsmaßezu 50 Liter Raumgehalt,sofernsie folgendenAnforderungengenügen:

a) Die Flüssigkeitsmaßezu 50 Liter müssenhinsichtlichdes Materials sowie, von
denAbmessungenabgesehen,auch in der Gestalt und Einrichtungden für die
Flüssigkeitsmaßezu 20 Liter geltendenBestimmungenentsprechen.

b) Die innereWeite des Halses darf nichtmehrals 30 Zentimeterbetragen.
c) Der Boden und die Wand der Maße müssenaus hinreichendstarkemMateriale
hergestelltsein. Bei Blechmaßenmuß die Wand durchmindestenszwei fest
umgelegteReifen, derBodendurchmindestenszwei aufgelöteteStegeversteiftsein.

4) Die Bezeichnungdes Raumgehaltshat nachHektoliterzu erfolgen,und zwar
regelmäßigin der Form0,5 hl. Für 0,5 kann auch½, für hl auchHekto=
liter gesetztwerden.

ee)Die Abweichungvon der Richtigkeitdarf höchstens100 Kubikzentimeterbetragen.
Die Stempelungerfolgtwie bei denFlüssigkeitsmaßenzu 20 Liter.

III.

Eichung von Milchmaßen.

Die Bestimmungenim8 LNr.8 derZifferIV derBekanntmachungvom28. November1905
(Gesetz-und VerordnungsblattS. 675) erhaltenfolgendeFassung:

185
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8.DerAbstandzweierdeiiachdarterEinteilungsiiiarkenfüreinenRaiini-
gehaltvon 1 Liter muß betragen:
a) bei denMaßenmit durchsichtigerSkalebis zu20 Litereinschließlichmindestens
2 Zentimeter,über20 Liter mindestens1 Zentimeter,

b) bei den Maßen mit Innenskalezu 20 Liter und bei denjenigenmit
Schwimmereinrichtungbis zu 20 Litereinschließlichmindestens1,, Zentimeter,
über 20 Liter mindestens1 Zentimeter.

Der Abstandmuß für alle gleichenTeilabschnitteeinesMaßes gleichgroß sein.

1040

IV.
Gleicharmige Wagen.

Der §60 der Eichordnungwird durchEinfügungder folgendenNr. 2a ergänzt:
2#. Die BestimmungunterNr.1 schließtnichtaus, daß die nachNr. 2 zulässige

bogen=odergabelförmigeVerzweigungnur auf einer Seite einergleich=
armigenBalkenwageausgeführtwird.

V.

Eichung von zusammengesetzten Balkenwagen mit Laufgewicht und Skale sowie
Brückenwagen mit Laufgewicht und Skale.

Der § 62b Nr. 11 erhält folgendeFassung:
11. Zuzulassensind nur solcheWagendieserArten, welchefür einegrößteLast

von nichtwenigerals 50 Kilogrammbestimmtsind.

VI.
Selbsttätige Registrierwagen.

1. Der § 66 Abs. 1 erhält folgendenZusatz:
Es ist auchzulässig,die Entleerungder Lastschalenichtselbsttätig,sondernmit
Hilfe einesbesonderen,mit derHand zu betätigendenHebelserfolgenzu lassen.

2. Die Vorschriftenim § 66 unter Nr. lo in der Fassungder Bekanntmachungvom
2. Februar 1893 (Gesetz=und VerordnungsblattS. 51) erhaltenfolgendenZusatz:

Die Schneidenund Pfannen an Gegenlenkerndürfen auchin anderenals den
gewöhnlichenFormenhergestelltwerden,z. B. in Form vonVierkantundAuge,
Ring mit schneidenförmigerKante undStift, wennsie ein freiesSpiel derWage
gewährleisten,und wenndie sichberührendenStellen genügendgehärtetsind.

München,den 10. Dezember1908.

K. Normal=Eichungs=Kommission.
Dr. Beulmann.
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esehundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 80.
München, den 12. Dezember 1908.

Inhaltt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 10. Dezember 1908, denVollzug des Beamtengesetzesbetreffend.—

Königlich Allerhöchste Verordnung vom 10. Dezember 1908, die Einrichtung der Behörden und die Be=
nennung der Beamten der Zivilstaatsverwaltung betreffend. — Königlich Allerhöchste Verordnung
vom 10. Dezember 1908, die Beamten der K. Bank betreffend.

Königlich Allerhöchste Verordnung, denVollzug des Beamtengesetzesbetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Zuitpyol!,
vonGottesGnadenBöniglicherPrinzvonHayern,

Begent.
Wir findenUns bewogenzum VollzugedesBeamtengesetzesvom 16. Augustd. Is.

zu verordnen,was folgt:

I. Allgemeine Bestimmungen.
81.

Zu Artikel 1.

Die Anordnung, durch die Personen als Beamte im Sinne des Artikel 1 desBeamten=
gesetzeserklärt werden,stehtden Ministerien in gegenseitigemBenehmenzu.

186
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§ 2.
Zu Artikel 1, 4.

1Die Ernennung der Beamten der Klassen 1 mit 13 der Gehaltsordnung behalten
Wir Uns vor. Die übrigen Beamten werden, soweitgesetzlichnichts anderesbestimmt
ist, durchdieMinisterienoderdie von diesenermächtigtenBehördenernannt.

:Die Vorschrift des Abs.1 gilt auch für die Versetzung,Wiederanstellungund
Beförderungder Beamten.

*SämtlicheetatsmäßigeBeamteführenzu ihremAmtstiteldieBezeichnung„Königlich“.

§ 3.
Zu Artikel 7.

1Die Abkürzung der Frist der Widerruflichkeit steht hinsichtlichder Beamten, deren
ErnennungWir Uns nichtvorbehaltenhaben,demvorgesetztenMinisterium imBenehmen
mit demStaatsministeriumder Finanzenzu.

2Den Militäranwärtern mit einer mindestensachtjährigenMilitärdienstzeit ist die
Hälfte der Militärdienstzeit bis zum Hoöchstbetragevon sechsJahren auf die Zeit der
Widerruflichkeitanzurechnen. Fällt das Ende derWiderruflichkeitin den Lauf einesTages,
so wird der Beamtemit dem Beginne diesesTages unwiderruflich. Soweit Rücksichten
auf die Gleichstellungder Zivilanwärter mit denMilitäranwärtern es notwendigmachen,
kann die anzurechnendeMilitärdienstzeit durch das zuständigeMinisterium imBenehmen
mit demKriegsministeriumentsprechendherabgesetztwerden.

* 4.
Zu Artikel 8 Abs. 1 Satz 2, Artikel 9 Abs. 1 Sat 2, Artikel 27 Abs. 1,

Artikel 39 Abs. 3, Artikel 52 Abs. 4.

1Für die Vergütungder Umzugskostenan die etatsmäßigenBeamtengeltenbis auf
weiteresdie Vorschriftender Verordnungvom 20. November1902 (Geses=und Verord=
nungsblattSeite 709).

*Der §1 dieserVerordnungerhält folgendeFassung:
„Etatsmäßige Beamte erhalten im Falle der Versetzung an einen anderen Ort
eine Vergütung der Umzugskostennach Maßgabe dieserVerordnung."“

Der §2 dieserVerordnung erhält folgendeFassung:
„Die in den §§ 6 bis 12 geregelteVergütung wird, unbeschadetder Vorschriften
des Artikel 8 Abs. 1 Satz 2 und des Artikel 109 Abs. 4 des Beamtengesetzes
sowie des § 13 dieserVerordnung, nicht gewährt:
1. bei der erstmaligenErnennung zum etatsmäßigenBeamten,
2. bei Versetzungenauf Ansuchen.“



Nr.80. . 1043

*Der 8 14 Abs. 1 dieserVerordnungerhält folgendeFassung:
„Wird ein im RuhestandebefindlicheretatsmäßigerBeamter nachMaßgabeder
Artikel 42, 64 oderdes Artikel 183 Abs.2 Ziff. 6 desBeamtengesetzeswieder
zur Dienstleistungberufen,so erhält er, sofern sein bisherigerWohnsitzin
Bayern sichbefindet,eineVergütung derUmzugskostennach denVorschriften
der §§ 6 bis 11.“

*Im §4 dieserVerordnungwerdendie Worte:
„oder der Erwerb pragmatischerRechte",

in dem§ 12 Abs. 1 dieserVerordnungdie Worte:
„und auchnichtdenErwerbpragmatischerRechtezur Folge haben“

gestrichen. «

6-Die§§3,5undder§20Abs.2dieserVerordnungwerdenaufgehoben.
Nicht etatsmäßigeBeamte erhaltenbei einerVersetzung,die weder auf Ansuchen

erfolgtnochdurch ihr eigenesVerhaltenverschuldetist, sowiebei ihrerErnennungzu etats=
mäßigenBeamtenals UmzugskostenTagegelderund denErsatz der Reisekostenfür ihre
PersonnachMaßgabeder für auswärtigeDienstgeschäftegeltendenVorschriften.

§Für die Beamtender Verkehrsverwaltungbleiben,soweitsie nunmehrdenKlassen16
bis 30 der Gehaltsordnungangehörenoder in der Gehaltsordnungnichtaufgeführtsind,
hinsichtlichderHöhederUmzugskostenbis auf weiteresdie bisherigenbesonderenVorschriften
mit dem Abmaß in Kraft, daß in den Fällen, in denenmit derVersetzungeinesBeamten
die Überführungin die Klasse14 der Gehaltsordnungverbundenist, vom 1. Januar 1909
an die Bestimmungender Verordnungvom 20. November1902 maßgebendsind. Ebenso
bleibenfür denBereichder Verkehrsverwaltungdie Vorschriftenüber die Gewährungvon
UmzugskostenbeiVersetzungenunter gleichzeitigerErnennungzumBeamtenbis auf weiteres
aufrechterhalten.

! Für die Gendarmeriesind, soweites sichum einenWechselderStelle innerhalbder
Gendarmeriehandelt,in Bezug auf die Vergütungder Umzugskostendie besonderenVor=
schriftenmaßgebend.

8 5B.

Zu Artikel 10 Abs. 4.

Die Erteilung der Erlaubnis zur Weiterführungdes Titels und zum Weitertragen
der Dienstabzeichenan die auf Ansuchenaus demStaatsdienstentlassenenBeamtensteht,
sofern die Entlassung nicht von Uns bewilligt wird, dem vorgesetztenMinisterium zu.
Dieses ist in einem solchenFalle auch zurZurücknahme der Erlaubnis zuständig.

186*
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§6.
Zu Artikel17Abs.2,Artikel24Abs.1,Artikel25.

1NachstehendeKlassen von Beamten bedürfenzur Eingehung einer Ehe der Erlaubnis
der zuständigenDienstbehörde:

1. die weiblichenBeamten,
2. die Aufseher der Strafanstalten und der Gerichtsgefängnisse,
3. die Aufseher der Arbeitshäuserund der Staatserziehungsanstalten,
4. die Forstassistenten,
5. die Grenzausseher.

2Für die Gendarmerieund die SchutzmannschaftMünchen sind in Bezug auf die
EingehungeinerEhe die besonderenVorschriftenmaßgebend.

§ 7.

Zu Artikel 20.

1.Die Erteilung der Erlaubnis zur Annahmevon Belohnungenund Geschenkenvon
anderenRegentenoderRegierungenstehtdemvorgesetztenMinisterium oderder von diesem
ermächtigtenBehördezu.

2Für die Staatsminister behaltenWir Uns die Erteilung der Erlaubnis vor.

88.

Zu Artikel 23, 25.

1.Die eidlicheVerpflichtungder Beamten,die den Verfassungseidnochnicht geleistet
haben,hat durchdie Abnahmedes nachstehendenEides zu geschehen:

„Ich schwöreTreue demKönige, GehorsamdemGesetzeund Beobachtungder
Staatsverfassung;ich schwöreferner alle meine Obliegenheitenals Beamter
getreuzu erfüllen,so wahr mir Gott helfe."“

Die eidlicheVerpflichtungderBeamten,die bereitsdenVerfassungseidgeleistethaben.
hat durchdie Abnahmedes nachstehendenEides zu geschehen:

„Ich schwörealle meineObliegenheitenals Beamtergetreuzu erfüllen,so wahr
mir Gott helfe.“

Die eidlicheVerpflichtungderStaatsdienstaspiranten,die nichtals Beamteim Sinne
des Artikel 1 des Beamtengesetzeserklärtsind, sowieder Personen,die, ohneals Beamte
im Sinne des Artikel 1 erklärt zu sein, mit den Verrichtungen solcherBeamten ständig
odervorübergehendbetraut sind, hat, sofern sie denVerfassungseidnochnicht geleistethaben,
durchdie Abnahme des nachstehendenEides zu geschehen:
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„Ich schwöreTreue demKönige, GehorsamdemGesetzeund Beobachtungder
Staatsverfassung;ich schwöreferneralle ObliegenheitenmeinesDienstesgetren
zu erfüllen,so wahr mir Gott helfe.“

Haben sie bereitsdenVerfassungseidgeleistet,so hatdie eidlicheVerpflichtungdurchAb=
nahmedes nachstehendenEides zu geschehen:

„Ich schwörealle ObliegenheitenmeinesDienstes getreuzu erfüllen, so wahr
mir Gott helfe.“

"“.Der Abnahmedes Eides hat eineBelehrungüber die Dienstpflichtenund über die
Bedentungdes Eides vorherzugehen.

.Die besonderenVorschriftenderArtikel2, 61 desAusführungsgesetzeszumReichs=Gerichts=
verfassungsgesetzebleiben unberührt. 9

§ 9.

Zu Artikel 26 Abs. 2.
Die Zuweisungdes Gehalts an die etatsmäßigenBeamten, derenErnennungWir

Uns nichtvorbehaltenhaben,stehtder zur Ernennungdes BeamtenberufenenBehördezu.

8 10.
Zu Artikel 27 Abs. 2.

Die Verfügungen nach dem Artikel 27 Abs. 2 des Beamtengesetzeswerden,soweit es
sich nicht um Beamtehandelt, derenErnennungWir Uns vorbehaltenhaben, von den
Ministeriengetroffen.

11.
Zu Artikel 27 Abs. 4.

1.Die Entschädigungender etatsmäßigenBeamtenfür auswärtigeDienstgeschäftebe=
messensich bis auf weiteresnachder Verordnungvom 11. Februar 1875 (Gesetz=und
VerordungsblattS. 105) und nachdenerlassenenbesonderenVorschriften.

Die Anordnungendes§ 6 und des§ 7 Abs.3 derVerordnungvom11. Februar1875
sowiedie Vorschriftender Verordnungvom 13. Juli 1892 (Gesetz=und Verordnungsblatt
S. 485) werdenhinsichtlichderetatsmäßigenBeamtendurchnachstehendeBestimmungenersetzt:

„Von den etatsmäßigenBeamten haben, vorbehaltlich der in der Verordnung
vom 11. Februar 1875 oder durchbesondereBestimmungengetroffenenAus=
nahmen,Anspruch
auf ein Tagegeldvon 19 N&die Beamtender Klassen 2 bis 5,
auf ein Tagegeldvon 14 —¾die Beamtender Klassen 6 und 7,
auf ein Tagegeldvon 11 M die Beamtender Klassen 8 und 9,
auf ein Tagegeldvon 9 & die Beamtender Klassen10 bis 15,
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aufeinTayegeldvon 7 —&die Beamtender Klassen16 und 17,
aufeinTagegeldvon 6 #X¾#dieBeamtenderKlassen18 bis 23 undderKlasse26,
aufeinTagegeldvon 3 —Xdie Beamtender Klassen24, 25, 27 bis 30

der Gehaltsordnung.
Für dieetatsmäßigenBeamten,denenohneAnderungihresDienstverhältnissesein

höhererTitel oderRang oderabweichendvonderGehaltsordnungeinhöhererGehalt
verliehenwurde,bemißtsichdasTagegeldnachihremwirklichenDienstverhältnisse.“

3Die Anordnungendes Abs. 2 geltenfür diejenigenDienstgeschäfte,die nachdem
31. Dezember1908 begonnenhaben.

4*Würd einem Beamten nach vorstehendenAnordnungen bei unverändertemDienst=
verhältnisein geringeresTagegeldzustehenals nachdenseitherigenVorschriften,so bleibtihm
für dieDauer desseitherigenDienstverhältnissesderAnspruchauf dashöhereTagegeldgewahrt.

5Für die Gendarmerieund die SchutzmannschaftMünchensind in BezugaufdieEnt=
schädigungenfür auswärtigeDienstgeschäftedie besonderenVorschriftenmaßgebend.

8 12.
Zu Artikel 28Abs.6,7, Artikel 29.

Die Entscheidungder Frage, ob und wieweitBeamtenfür dieBemessungihresGehalts
eineZeit nachMaßgabedesArtikel28 Abs.6, 7 oderdes Artikel 29 desBeamtengesetzes
anzurechnenist, stehthinsichtlichder Beamten,derenErnennungWir Uns nichtvorbehalten
haben,demvorgesetztenMinisteriumim Benehmenmit demStaatsministeriumderFinanzenzu.

§ 13.
Zu Artikel 70.

1.Die Beamtender Klassen1 bis 13 der Gehaltsordnungsind auchim Ruhestande
zum Tragen der Dienstabzeichenbefugt. Für die übrigenBeamtenstehtdieErteilungdieser
Erlaubnis demvorgesetztenMinisterium oderder von diesemermächtigtenBehördezu.

2Diese sind auchzur Zurücknahmeder Erlaubnis (Abs. 1 Satz 1 und 2) zuständig.
Sie sind ebensogegenüberden widerruflichenBeamtenzur Entziehungder Befugnis zur
Weiterführungdes Titels zuständig.

§ 14.
Zu Artikel 119, 120, 124.

1Die auf Grund derArtikel 119, 120 desBeamtengesetzeszu bildendenDisziplinar
kammernführen die Bezeichnung:

„KöniglichBayerischeDisziplinarkammerMünchen(Nürnberg,Augsburg,Bamberg,
Zweibrücken)für nichtrichterlicheBeamte“,
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deraufGrundderArtikel119, 124desBeamtengesetzeszubildendeDisziplinarhofdieBezeichnung:
„KöniglichBayerischerDisziplinarhoffür nichtrichterlicheBeamte“.

2.Die Disziplinarkammernerhalten
a) als Oblaten=oderLacksiegel

das rundeSiegel (mit Schildhaltern)der KlasseII,
b) als Schwarzdrucksiegel

das ovaleSiegel (mit Schildhaltern)der KlasseVII mit der Unschrift:
„K. B. DisziplinarkammerMünchen(Nürnberg,Augsburg,Bamberg,Zweibrücken)
für nichtrichterlicheBeamte“;

der Disziplinarhofdie gleichenDienstsiegelmit der Umschrift:
„K. B. Disziplinarhof für nichtrichterlicheBeamte“.

.Die Entscheidungender Disziplinargerichtesind unterder Formel:
„Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern“

zu erlassen.
" Die Präsidenten,Mitglieder und stellvertretendenMitglieder der Disziplinargerichte

versehenihr Amt als Ehrenamt. Sie erhaltenlediglichTagegelderund den Ersatz der
Reisekostennachden für die auswärtigenDienstgeschäfteder etatsmäßigenStaatsbeamten
geltendenVorschriften.

15.

Zu Artikel 222Abs.1 Ziff. 1Abs.2.
Zu demAmte einesSchöffensollen, abgesehenvon den in dem§ 34 des Reichs=

Gerichtsverfassungsgesetzesundin demArtikel23 desAusführungsgesetzesbezeichnetenBeamten,
die unwiderruflichenBeamtender Klassen1 bis 12 derGehaltsordnungnichtberufenwerden.

II. Dienststrafrecht für nichtrichterliche Beamte.
Zu Artikel 117.

8 16.
1.Zur VerhängungvonOrdnungsstrafengegenüberdendenMinisterienuntergeordneten

Vorständen der Zentralstellen, den Vorständen der Mittelstellen und den Vorständen der
äußerenBehördensowiegegenüberEinzelbeamtenist die ihnenunmittelbarvorgesetzteBehörde
zunächstberufen.

*.Zur VerhängungvonOrdnungsstrafengegenüberBeamten,die bei einerZentralstelle,
einer Mittelstelle oder einemordentlichenGerichte,mit Ausnahmeder Amtsgerichte,im
Dienste stehen,ist der Vorstand dieserBehörde zunächstberufen.
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*Zur Verhängungvon OrdnungsstrafengegenüberanderenBeamten ist, wenndas
VerfahrengegeneinenBeamtender Klassen14 bis 30 der Gehaltsordnungsichrichtet
und nicht eine höhereStrafe als Verweis oderGeldstrafebis zum Betragevon 30 M
in Frage kommt,der Vorstandder Behörde,bei der der Beamteim Dienstesteht,zunächst
berufen. Dagegenist die dieserBehördeunmittelbarvorgesetzteBehördezunächstzur Ver—
hängungder Ordnungsstrafeberufen,wenndasVerfahrengegeneinenBeamteneinerhöheren
KlassederGehaltsordnungsichrichtetoderwennfür einenBeamtenderKlassen14 bis 30
eine höhereGeldstrafeals im Betrage von 30 K&in Frage kommt. Für Beamte, die
durch besondereAnordnungder Staatsregierungals Beamteim Sinne desArtikel 1 des
Beamtengesetzeserklärt sind, gilt das Gleiche wie für die Beamten der Klassen 14 bis 30
der Gehaltsordnung.

4Zur Verhängungvon Ordnungsstrafengegenüberden im Artikel 25 des Beamten=
gesetzesbezeichnetenStaatsdienstaspirantenund sonstigenPersonenist derVorstandder Be=
hörde,bei der sie Dienst leisten,zunächstberufen.

“.Die PräsidentendesOberstenLandesgerichts,derOberlandesgerichteundderLandgerichte
habenbei der VerhängungeinerOrdnungsstrafedenBeschlußdes Präsidiums zu erwirken.
Ebensoentscheidet,wenn im Falle des Abs. 3 Satz 2 ein Landgerichtzur Verhängungder
Ordnungsstrafe berufen ist, das Präsidium des Gerichts.

".Das zuständigeMinisteriumkann ein anderesbestimmen.

* 17.
1.Gegen die Strafverfügungstehtdem Bestraftendas Recht der Beschwerdean die

nächsthöhereBehörde,wenndie Strafverfügungvon einemMinister erlassenwurde, an den
Staatsrat zu.

2Die Beschwerdehat aufschiebendeWirkung Sie mußbinnenzweiWochen,vomTage
der Eröffnungder Strafverfügungan gerechnet,bei der Behörde,die die Strafverfügung
erlassenhat, oder bei demBeamten, der die Strafverfügung erlassenhat, eingereichtwerden.

llüber das ihm zustehendeBeschwerderechtist derBestraftebeiderEröffnungderStraf=
verfügung zu belehren.

Die Beschwerdeinstanzentscheidetendgültig.
Die Vorschriftendes § 16.Abs. 5 finden auch im Beschwerdeverfahrenentsprechende

Anwendung.
8 18.

Hinsichtlichder im RuhestandebefindlichenBeaniten sind dieVorschriftender88 16, 17
mit der Maßgabe entsprechendanzuwenden,das die Zuständigkeit nach der letztenDienstes=
stellung des zu Bestrafenden sich bemißt.
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III. Vorschriften für sonstige etatsmäßige Beamte der Zivilstaats=
verwaltung.

8 19.
Die Vorschriftender 88 1 bis 18 findenauchauf die in der Gehaltsordnungnicht

aufgeführtenetatsmäßigenBeamtender ZivilstaatsverwaltungentsprechendeAnwendung.

IV. Beamte der Militärverwaltung.
8 20.

1.Die AnwendungdervorstehendenVorschriftenauf die BeamtenderMilitärverwaltung
bemißtsichnachdemUmfang,in demfür sie das Beamtengesetzgilt.

?Im besonderenwird verordnet:
1. Die Ernennungder etatsmäßigenhöherenBeamtenderMilitärverwaltungund der

mittlerenBeamtender Rangklasse1IbehaltenWir Uns vor.
2. Die nachArtikel 8 Abs.1 Satz 2 und Artikel 9 Abs. 1 Satz 2 des Beamten=

gesetzeszu gewährendenUmzugskostenbemessensichfür die Beamtender Militärverwaltung
nachder Verordnungvom 20. März 1902 überdie Tagegelder,die Fuhrkostenund die
UmzugskostendieserBeamten.

Der § 18 Abs. 1 dieserVerordnungerhält nachstehendeFassung:
„Nicht etatsmäßigangestellteBeamte erhaltenbei einerVersetzung,die weder
auf Ansuchenerfolgt noch durch ihr eigenesVerhaltenverschuldetist, die ver=
ordnungsmäßigenpersönlichenFuhrkostenund Tagegelderals Umzugskosten.“

In dem§ 18 Abs.2 werdennachdemWorte „Umzugskosten“die Worte eingefügt:
„nachdem§ 13“.

3. Die Beamtender Militärverwaltung bedürfenzur EingehungeinerEhe der Er=
laubnis derzuständigenDienstbehördenachMaßgabederVerordnungvom16. Dezember1890,
die Verehelichungder Beamtendes Heeresbetreffend.

4. Die Beamtender Militärverwaltung erhaltenals Mitglieder oder stellvertretende
Mitglieder der Disziplinarkammernund des Disziplinarhofs Tagegelderund Fuhrkosten
nachder in Ziff. 2 angeführtenVerordnung.

5. Die höherenZivilbeamten der Militärverwaltung sollen zu demAmte einesSchöffen
nichtberufenwerden.

6. Die Zuständigkeitin Bezug auf die Verhängungvon Ordnungsstrafenregeltdas
Kriegsministeriumin Anlehnungandie§§ 16, 18 nachMaßgabederbesonderenOrganisations=
verhältnisseseinesVerwaltungsbereichsundunterBerücksichtigungderbestehendenVorschriften.

187
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g 21.
1Die aus dem Militäretat besoldeten,nicht zu denMilitärverwaltungsbeamtenge=

hörigenBeamtenwerdenin die Gehaltsordnungfür die BeamtenderZivilstaatsverwaltung
eingereihtwie folgt:

1. Zivillehrer der Militärbildungsanstalten:
Studiendirektor in Klasse 6,
Professorenmit dem Gehalte der ordentlichenHochschulprofessorenin Klasse7,
Professorenmit demGehalteder Gymnasialprofessorenin Klasse9,
Professorenmit demGehaltederaußerordentlichenHochschulprofessorenin Klasse11,
Gymnasiallehrerin Klasse12;

2. Forstbeamte der Remontedepotverwaltung:
Försterin Klasse17,
Waldwärterin Klasse30.

2Die Dauer der Widerruflichkeitbeträgt für die unter Ziff. 1 bezeichnetenBeamten
drei Jahre, für die unterZiff. 2 bezeichnetenBeamtenzehnJahre.

V. Schlußbestimmungen.
§ 22.

Diese Verordnungtritt am 1. Januar 1909 in Kraft. Die Vorschriftenüber die
Zuständigkeittretensofortin Kraft, soweit es sichum Personalveränderungenhandelt, die
vor dem1. Januar 1909 mit Wirkung von diesemodervon einemspäterenZeitpunktan
verfügtwerden.

München,den 10. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von Hayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Erhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v. Wehner. v. Frauendorser. v. Pfaff.
érhr. v. Horn. v. Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:
Ministerialrat Moser.
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Königlich Allerhöchste Verordnung, die Einrichtungder Behördenund die Benennungder
Beamtender Zivilstaatsverwaltungbetreffend.

Im NamenSeinerMajestät des Königs.

Tritpold,
von Gottes Gnaden Königlicher Minz UonLayern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,aus Anlaß des Beamtengesetzesvom 16. Augustd. Is.

und der auf Grund diesesGesetzeserlassenenGehaltsordnungin Bezug auf dieEinrichtung
der Behördenund die Benennungder Beamten der Zivilstaatsverwaltungzu verordnen,
was folgt:

§ 1.

Staatsministerien.
Die Staatsministerien werdenbesetztmit:

einemStaatsminister,
Ministerialdirektorenals Abteilungsvorständenund
der erforderlichenAnzahl von Referentenund sonstigenBeamten.

§2.

Verwaltungsgerichtshof.
1Der Verwaltungsgerichtshofwirdbesetztmit:

einemPräsidenten,
Senatspräsidenten,
Räten,
Sekretären und
demerforderlichenKanzlei=und Dienerpersonal.

2Der Oberstaatsanwaltführt denTitel „GeneralstaatsanwaltdesVerwaltungsgerichts=
hofs“, seineNebenbeamtenführendenTitel „Staatsanwalt des Verwaltungsgerichtshofs“.

§ 3.

ObersterRechnungshof.
Der ObersteRechnungshofwird besetztmit:

einem Präsidenten,
Räten, die den Titel „Oberregierungsrat“ führen,
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Rechnungskommissären,
Sekretärenund Registratorenund
demerforderlichenKanzlei=und Dienerpersonal.

84.
Kreisregierungen.

einemPräsidenten(Regierungspräsident),
je einemDirektor für die Kammerdes Innern und die Kammerder Finanzen

(Regierungsdirektoren),
Regierungsrätenund Regierungsassessoren,
einemPräsidialsekretär,
Sekretärenund Registratorenund
demerforderlichenKanzlei=,Druckerei=und Dienerpersonal;

außerdem

Regierungs=und Bauräten,
Regierungs=und Medizinalräten,
Regierungs=und Veterinärräten,
Regierungs=und Bauassessoren,
Rechnungskommissärenund Rechnungsrevisoren;

Regierungs=und Fiskalräten,
Regierungs=und Fiskalassessoren,
Finanzassessorenund Rechnungskommissären.

85.
GeheimesHaus- und Staatsarchiv.

einem Vorstande, der diese Tätigkeit im Nebenamt ausübt,
Räten und Assessorenund
dem erforderlichen Dienerpersonal
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§ 6.

GeognostischeUntersuchung.

1Die GeognostischeUntersuchungdes Königreichswird besetztmit:
einemVorstande,
Geologen,
einemAssessor,
einemKartographenund
demerforderlichenDienerpersonal.

*Wir behaltenUns vor, Geologenden Titel und Rang eines „Landesgeologen“
zu verleihen.

87.

AllgemeinesReichsarchiv.

1Das AllgemeineReichsarchivwird besetztmit:
einemDirektor (Reichsarchivdirektor),
Räten (Reichsarchivräten)und
demerforderlichenKanzlei=und Dienerpersonal.

2.Zur Ordnung derArchivederGemeindenkönnendemReichsarchivAssessoren(Reichs=
archivassessoren)beigegebenwerden,die währendder von dieserAufgabenicht in Anspruch
genommenenZeit im Dienstedes Reichsarchivszu verwendensind.

8 8.

HydrotechnischesBurean.

1Der § 3 der Verordnungvom 18. Juni 1898, dieErrichtungeinesHydrotechnischen
Bureaus betreffend,(Gesetz=und Verordnungs=BlattS. 329) erhält folgendeFassung:

„Das HydrotechnischeBureau wird mit
einemDirektor,
Regierungs=und Bauräten,
Regierungs=und Bauassessoren,
einemSekretärund
dem erforderlichenHilfspersonal

besetzt.“

Der derzeitigeKulturingenieur führt künftig den Titel „RNegierungs=und Bauassessor“.
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89.
Flurbereinigungskommission.

Die Verordnungvom 30. November1886, dieFlurbereinigungskommissionbetreffend,
(Gesetz-und Verordnungs-BlattS. 635) wird geändert,wie folgt:

1. Der § 2 Abs. 1 dieserVerordnungerhält nachstehendeFassung:
„Die Kommissionwird zusammengesetzt:

I. aus nichtständigenMitgliedern,
als welcheje ein höhererBeamterder StaatsministerienderJustiz, des Innern
und der Finanzenaufgestelltwerden,sowieder erforderlichenZahl von Stellver=
treternfür dieseMitglieder;

II. aus ständigenMitgliedern
und zwar aus

1. Administrativbeamten,
2. Technikern(Regierungs=und Steuerräten,Regierungs=und Steuer=

Lassessoren,Obergeometernund Flurbereinigungsgeometern);
III. aus einemKassier,Sekretärenund demerforderlichentechnischenHilfspersonal

sowiedemnötigenKanzlei=und Dienerpersonal.
2. Der § 3 Abs. 6 dieserVerordnungerhält folgendeFassung:

„Der Kommissionbleibt anheimgegeben,in besonderenFällen weitereSachver=
ständigeaus dem Kreise der kulturtechnischenBeamten und der ausübendenLand=
wirte zu denSitzungenmit beratenderStimme beizuziehen.“

3. Der § 4 Abs. 2 dieserVerordnungerhält folgendeFassung:
„Die Leitungobliegt demDirektor der Flurbereinigungskommission,der in der

" Regel denAdministrativbeamtender Kommissionzu entnehmenist.“
4. Der § 6 Abs. 2 dieserVerordnung wird aufgehoben.

10.

Moorkulturanstaltund AgrikulturbotanischeAnstalt.

An die Stelle des § 3 der Verordnung vom 3. Juli 1900, die Moorkulturanstalt
betreffend,(Gesetz'und VerordnungsblattS. 570) und an dieStelle des § 4 der Verord
nung vom 9. August 1902, die Errichtung einer AgrikulturbotanischenAnstalt betreffend,
(Gesetzeund VerordnungsblattS. 454) tretenfolgendeBestimmungen:

„Die Anstalt wird mit einem Direktor, Assessorenals Nebenbeamten,einem
Sekretär und dem erforderlichenHilfspersonal besetzt.“
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§ 11.

Polizeidirektion.
Die Polizeidirektion wird besetztmit:

einemPräsidenten(Polizeipräsident),
einemPolizeidirektorals Abteilungsvorstand,
Regierungsräten,Regierungsassessorenund Bezirksamtsassessoren,
Bezirksärztenund Bezirkstierärzten,
einem Kassier,
Bezirkskommissären,Sicherheitskommissärenund Obersekretären,
Amtsanwälten, »
Polizeisekretärenund Polizeiassistenten,
Pflegerinnen,
einem Arrestverwalter,
einemRottmeisterund
dem erforderlichenKanzlei=, Druckerei=und Dienerpersonal.

§ 12.
Untersuchungsanstaltenfür Nahrungs=undGenußmittel.

An die Stelle der Verordnungvom 26. Juni 1898, Untersuchungsanstaltenfür Nah=
rungs=und Genußmittelbetreffend,(Gesetz=und VerordnungsblattS. 351) und der mit
Unserer GenehmigungerlassenenMinisterialbekanntmachungvom 10. September1906
gleichenBetreffs (Gesetz=und VerordnungsblattS. 723) tretenfolgendeVorschriften:

„§ 1.

Die Vorstände der pharmazeutischenInstitute und Laboratorien für angewandte
Chemiean denUniversitätenMünchen,Würzburgund Erlangensind im Nebenamte
zugleichVorstände der damit verbundenenUntersuchungsanstaltenfür Nahrungs= und
Genußmittel. In dieserEigenschaftführen sie den Titel „Erster Direktor“ und
erhalteneinen Jahresbezug, dessenHöhe vom Staatsministeriumdes Innern im
Benehmenmit denStaatsministerien desInnern für Kirchen=undSchulangelegenheiten
und der Finanzenbestimmtwird.

Den Untersuchungsanstaltenwird je ein zweiter Direktor, dann die erforderliche
Zahl von Inspektoren,Kanzleiassistentenund Dienernbeigegeben.

Wir behaltenUns vor, InspektorendenTitel undRang eines„Oberinspektors“
zu verleihen.
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Die erstenDirektoren werdenim Falle der Verhinderungdurch die zweiten
Direktoren und, wenn diesegleichfalls verhindertsind, durch die Inspektorennachder
Reihenfolgedes Dienstaltersvertreten.Die mit demTitel und Rang eines „Ober=
inspektors“ausgezeichnetenInspektorensind nachdenzweitenDirektorenzunächstzur
VertretungdesVorstandesohneRücksichtauf das Dienstalterberufen;untermehreren
Oberinspektorenentscheidetdas Dienstalter.

83.

Die wissenschaftlichvorgebildetennichtetatsmäßigenNebenbeamtendieserAnstalten
erhalten für die Vornahme auswärtiger Dienstgeschäftedas gleicheTagegeld wie die
Inspektoren.“

8 13.

LandwirtschaftlicheFachberater.
Die demStaatsministeriumdesInnern untergeordnetenlandwirtschaftlichenFachberater

führendenTitel „Landesinspektorfür .. .. (Tierzucht,Weinbau,Milchwirtschaft,Obst—
und Gartenbau,Bienenzucht,Fischzucht“usw.).

14.

Sektionenfür Wildbachverbauung.

Der § 5 der Verordnungvom 9. August 1902, die Errichtungvon Sektionenfür
Wildbachverbauungbetreffend,(Gesetz=undVerordnungsblattS. 456) erhältfolgendeFassung:

„Die Sektionen werdenmit einemVorstande, der denTitel „Bauamtmann“
führt, Bauamtsassessorenals Nebenbeamtenund dem erforderlichenHilfspersonal
besetzt.“

15.M.

HochschulenundAkademien.

1Die Universitätsbauinspektionenführenkünftig dieBezeichnung„Universitätsbauämter“,
die Universitätshauptkassendie Bezeichnung„Universitätsrentämter“.

Die wissenschaftlichoder künstlerischgebildetenSekretäre der Universitäten,der Tech
nischen Hochschule, der Akademie der Wissenschaften und der Akademie der bildenden Künste
führen künftig den Titel „Syndikus“
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16.

WissenschaftlicheundKunst=SammlungendesStaates.
1.Der Generalkonservatorder wissenschaftlichenSammlungendesStaates führt künftig

denTitel „Generaldirektorder wissenschaftlichenSammlungendes Staates“.
2Die Vorstände der demGeneralkonservatoriumder wissenschaftlichenSammlungen

des Staates unterstehendenSammlungenund Institute führenin dieserEigenschaftkünftig
denTitel „Direktor“.

3Die wissenschaftlichoder künstlerischgebildetenNebenbeamtendieserSammlungen,
dann derKommissionfür internationaleErdmessung,derMeteorologischenZentralstation,der
Gemäldegalerien,der GraphischenSammlung, des Nationalmuseumssowie des General=
konservatoriumsder Kunstdenkmaleund AltertümerBayerns führenkünftig, je nachdemsie
denGehalt der Klasse9 oderder Klasse12 der Gehaltsordnungbeziehen,den Titel
„Konservator“oder„Kustos“.

§ 17.
Bibliotheken.

1Die Hof= und Staatsbibliothekwird besetztmit:
einem Direktor, »
Oberbibliothekarenals Abteilungsvorständen,
Bibliothekaren und Kustoden,
Bibliotheksekretärenund
dem erforderlichenDienerpersonal.

2Die vorhandenenBibliothekareder Hof- und Staatsbibliothekführen künftig den
Titel „Oberbibliothekar“,die vorhandenenKustodenund SekretäreI. Klasse den Titel
„Bibliothekar“, die SekretäreII. Klasse dieserAnstalt den Titel „Kustos“, die vorhandenen

Offizianten dieserAnstalt denTitel „Bibliotheksekretär“.
Der Bibliothekarder Bibliothek in Bamberg führt künftig gleichfallsden Titel

„Oberbibliothekar“,die Sekretäreder Universitätsbibliothekenund derBibliothekin Bamberg
den Titel „Kustos“, die Offizianten dieserBibliothekendenTitel „Bibliotheksekretär".

8 18.
HumanistischeundReal-GymnasienundOberrealschulen.

1.Die humanistischenund die Real=Gymnasienwerdenbesetztmit:
einem Rektor, «
einem Konrektor,

188
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Gymnasialprofessoren,
Gymnasiallehrern,
soweiterforderlichmit einemOffizianten,dann mit
einemPedell.

*Die denGymnasienzur Aushilfe beigegebenengeprüftenLehramtskandidatenführen
denTitel „Gymnasialassistent".

*.Die Oberrealschulenwerdenbesetztmit:
einem Rektor,
einem Konrektor,
Professoren,
Reallehrern,
dem erforderlichentechnischenHilfspersonal sowie
demnötigenKanzlei=und Dienerpersonal.

4Die den Oberrealschulenzur Aushilfe beigegebenengeprüftenLehramtskandidaten
führen den Titel „Realschulassistent“.

*.Die Rektorender HumanistischenGymnasienin München,Nürnberg,Würzburgund
Regensburg,der Realgymnasienin Münchenund NürnbergsowiederOberrealschulenin
Münchenund NürnberghabenTitel und Nang der Oberstudienräte.

19.

Zentralturnlehrerbildungsanstalt.

Die Zentralturnlehrerbildungsanstaltwird besetztmit:
einem Direktor,
einemerstenLehrer,
Gymnasialturnlehrernund
demerforderlichenDienerpersonal.

20.
Verwaltungder Zölle und indirektenStenern.

Die Generaldirektionder Zölle und indirektenSteuern wird besetztmit:
einem Präsidenten,
Regierungsdirektorenals Abteilungsvorständen,
Regierungsrätenund Regierungsassessoren,

* 6 Original from
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Finanzassessorenund Rechnungskommissären,
einemPräsidialsekretär,
einemMaterialverwalter,
SekretärenundRegistratorenund
demerforderlichenKanzlei- und Dienerpersonal.

Die TechnischeLehr=und Prüfungsanstalt bei der Generaldirektionder Zölle und
indirektenSteuern wird besetztmit:

einemVorstande,der denTitel „Oberzollinspektor“führt,
einem Zollinspektor,
Zolloberkontrolleurenund
einemDiener.

Die Zentralzollkassewird besetztmit:
einemVorstande(Zentralzollkassier),
einemKontrolleur,
Sekretärenund
demerforderlichenDienerpersonal.

Die Hauptzollämterwerdenbesetztmit:
einemVorstande,der denTitel „Oberzollinspektor“führt,
Zoll= und Steuerinspektoren,
einemHauptzollamtsverwalter,
einemHauptzollamtskontrolleur,
Zoll=, Steuer=und Grenzoberkontrolleuren,
Sekretären,Registratoren,Zollrevisorenund Steuerrevisoren,
Hafenmeistern,
Kanzlei=und Registraturassistenten,
Oberaufsehernund Aufsehern.

Die Zollämterund NebenzollämterI. Klassewerdenbesetztmit:
einemVorstande(Zollinspektor,ZolloberkontrolleuroderZollverwalter)und
mit der erforderlichenAnzahl von Nebenbeamten(Zolloberkontrolleuren,Sekretären,

Zollrevisoren,Steuerrevisorenund Oberaufsehern).
Die Steuerämterwerdenbesetztmit:

einemVorstande(Steuerverwalter)sowiemit
Steuerrevisorenals Nebenbeamten.

Die NebenzollämterII. Klassewerdenmit Zolleinnehmernbesetzt.
Die AssistentenII. KlasseführenkünftigdenTitel „Zollkontrolleur.“

188“
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§21. .
Verwaltungder Berg=,Hütten=und Salzwerke.

1Die General=Bergwerks=und Salinen=Administrationführt künftigdie Bezeichnung
„Generaldirektionder Berg=,Hütten=und Salzwerke“. Die Generaldirektionder Berg=,
Hütten=und Salzwerkewird besetztmit:

einemVorstande,der den Titel „Generaldirektor“führt,
Oberbergrätenund Regierungsräten,
einemDirektorialsekretär,
Rechnungskommissären,
Sekretärenund Registratoren,
Bauzeichnernund
demerforderlichenKanzlei=und Dienerpersonal.

Die Bergwerks=und Salinen=Hauptkasse,die künftig die Bezeichnung„Bergwerks=
Hauptkasse“führt, wird besetztmit:

einemHauptkassier,
einemHauptkassekontrolleur,
Sekretärenund
demerforderlichenDienerpersonal.

Die derGeneraldirektionderBerg=,Hütten=undSalzwerkeunterstelltenBetriebs=
ämterführendieBezeichnung„Bergamt“, „Hüttenamt“,„Berg=undHüttenamt",„Salinen=
amt", „Berg=und Salinenamt.“ Sie werdenbesetztmit:

einemVorstande,der denTitel „Bergmeister“führt,
Oberingenieuren,
Assessoren,
Kassierenund Materialverwaltern,
Sekretären,
Hütteningenieuren,Obersteigern,Einfahrernund Oberwerkmeistern,
Steigern,Werkmeistern,Wagmeisternund Werkaufsehern,
Banzeichnernund «
demerforderlichenKanzlei- und Dienerpersonal.

8 22.
Staatsschuldenverwaltung.

*Die Staatsschuldentilgungskommissionführt künftig die Bezeichnung„Direktion
der Staatsschuldenverwaltung“. Die Direktion der Staatsschuldenverwaltungwird
besetztmit:

Gocgle



Nr. 80. 1061

einemVorstande,

Rechnungskommissären,
Sekretärenund Registratorenund
demerforderlichenKanzlei=und Dienerpersonal.

Das

einemHauptkassier,
einemHauptkassekontrolleur,
Oberbuchhaltern,
Sekretären(an Stelle der bisherigenZahlmeister,Buchhalter,Offizianten und

Kassefunktionäre)und
demerforderlichenDienerpersonal.

8 23.
Katasterburean.

Katasterbureauwird besetztmit:
einem Direktor,
Regierungs=und Steuerräten,
Regierungs=und Steuerassessoren,
Obergeometernund Katastergeometern,
einemKassier,
einemKassekontrolleur,
einemInspektorder LithographischenAnstalt,
Revisoren,
Sekretärenund Registratoren,
Katastergraveuren,
einemDruckereiwerkmeisterund
demerforderlichensonstigenHilfspersonal.

8 24.
Rechnungskammer.

einemDirektor,
Regierungsrätenund Regierungsassessoren,
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Finanzassessorenund Rechnungskommissären,
Sekretärenund Registratorenund
demerforderlichenKanzlei- undDienerpersonal.

s 26.
Hauptmünzamt.

Das Hauptmünzamtwird besetztmit:
einemDirektor,
einemMünzwardein,
einemtechnischenAssessor,
einemKassier,
einemKassekontrolleur,
einem Medailleur,
Sekretären(an Stelle der seitherigenKasseoffiziantenund Kasseassistenten),
einemDruckereifaktorund
demerforderlichenArbeiter=und Dienerpersonal.

g 26.
Zentralstaatskasse.

Die Zentralstaatskassewird besetztmit: «
einem Vorstande, der den Titel „Direktor“ führt,
einem Kontrolleur,
Sekretären(an Stelle des seitherigenZahlmeistersund der seitherigenBuchhalter,

Offizianten und Funktionäre),
GeldzählernundKassedienern.

8 27.
Kreiskassen.

Die Kreiskassenwerdenbesetztmit:
einemKreiskassierals Vorstand,
einemKontrolleur,
Sekretären(an Stelle der seitherigenZahlmeister,Offiziantenund Funktionäre),
Kassedienern.

Gocgle



Nr. 80. 1063

8 28.

Rentämter.

1.An die Stelle der Abs. 1, 2 des § 4 der Verordnungvom 10. Mai 1903, die
NeuorganisationderRentämterbetreffend(Gesetz=undVerordnungsblattSeite 315), tritt
folgendeBestimmung: ·

„Die Besetzungder Rentämtererfolgt — je nachdemGeschäftsumfange— mit:
einemAmtsvorstand,außerdembei denAmtern, bei deneneineKasseabteilung

errichtetwird, mit einemKasseabteilungsvorstand;fernermit
Rentamtsassessoren,
Rentamtssekretären,
Rentamtsassistenten,
Rentamtsdienernund Steuerboten,dann
mit der entsprechendenAnzahl von Kameralpraktikanten,Inzipientenund Hilfs=

boten.“

:Der Abs.3 des§ 4 derVerordnungvom10. Mai 1903 wird Abs. 2.

§ 29.

Hofbräuamt.

Das Hofbräuamtwird besetztmit:
einemDirektor,
einemInspektor,
Sekretären,
einemFlaschenfüllereiverwalter,
einem Materialverwalter,
einemOkonomieverwalterund
demerforderlichenDienerpersonal.

g 30.

UbrigeetatsmäßigeBeamte.

Die Benennungder vorstehendnicht aufgeführtenetatsmäßigenBeamtenbemißt sich
nachdemVortrag in der Gehaltsordnung.

Gocgle



1064

31.
Schluß=undUbergangsbestimmungen.

1.Diese Verordnungtritt am 1. Januar 1909 in Kraft. Mit diesemZeitpunkte
geltenalle entgegenstehendenVorschriftenals aufgehoben.

.Die Staatsministeriensind ermächtigt,Beamten,derenTitel eineAnderungerfährt,
die Fortführungihres seitherigenTitels zu gestatten.

München,den10. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v.Wehner. v. Frauendorfer. v. Pfaff.
Frhr. v.VLorn. v. Srettreich. #

AufAllerhöchstenBefehl:
Der Generalsekretär:
Ministerialrat Moser.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Beamtender K. Bank betreffend.

Im MamenSeiner Majestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottsSnadenKönigicherprinzvonBayern,

Regent.

Wir finden Uns bewogen, auf Grund des Artikel 191 des Beamtengesetzeszu
verordnen,was folgt:
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I. Allgemeine Bestimmungen.
§ 1.

Die Vorschriftendes Beamtengesetzesüber die etatsmäßigenBeamten finden auf die
Beamtender K. Bank entsprechendeAnwendung

. . §2.

1Die etatsmäßigenBeamtender K. Bank werdenin dieGehaltsordnungfür dieetats=
mäßigenStaatsbeamtennachMaßgabederals Anlage1beigefügtenGehaltsordnungeingereiht.auloe2

Neben demGehalte erhaltender Präsident der K. Bank, die als Bankkonsulenten—
aufgestelltenRegierungsräte,der HauptbuchhalterderBankdirektionsowiedieVorständeunddie «
KassierederHauptbankundderFilialbankenaus demReingewinnewiderruflicheNebenbezüge,
derenFestsetzungunterEinhaltungeinesangemessenenHöchstbetragsdurchdasStaatsministerium
der Finanzenerfolgt.

83.

Die Titel der etatsmäßigenBeamtender K. Bank bemessensich nachdemVortrag
in der Gehaltsordnung.Hienachhat künftig der BankdirektordenTitel „Präsident der
K. Bank“, der J. Bankier denTitel „Direktor der Hauptbank“und der II. Bankier den
Titel „Oberbeamterder Hauptbank“zu führen.

8 4.

1Das Dienstverhältnisder etatsmäßigenBeamtender K. Bank, die in demdieser
Verordnungals Anlage lI beigefügtenVerzeichnisaufgeführtsind, ist nach einer etats=am
mäßigenDienstzeitvon drei Jahren unwiderruflich. "6ö

*Das Dienstverhältnisder übrigenetatsmäßigenBeamtender K. Bank ist nacheiner
etatsmäßigenDienstzeitvon zehn Jahren unwiderruflich. -

———

II. übergangs= und Schlußbestimmungen.
W

1In Bezug auf die Überleitungder etatsmäßigenBeamtender K. Bank in die neue
Gehaltsordnunghabendie VorschriftenUnserer Verordnungvom 6. Septemberd. Js.,
die Gehaltsverhältnisseder etatsmäßigenStaatsbeamtenbetreffend,entsprechendeAnwendung
zu finden.

:.Die Nebenbezüge,die den bereits ernanntenBeamten der K. Bank auf Grund der
K. Entschließungvom 28. Februar 1879 durchdie Anstellungs=oderBeförderungsdekrete
bewilligt wurden,bleibendiesenauf die Dauer ihrer derzeitigenDienstesstellunggewahrt.
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86.

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1909 in Wirksamkeit. Mit diesemZeit⸗
punktetretenalle entgegenstehendenVorschriftenaußerKraft.

München,den 10. Dezember1908.

Luitpold,
PrinzvonBayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Pfaff.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
Ministerialrat Moser.
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Gehaltsordnung AulageI.
für die etatsmähigen Beamten oer K. Bank.

—

2 55 SteigendeGehalte

l womsvom vomvHEIIIILLL halte .- —
*sm 235 Dienstjahr

113 Präsidentder K. Bank 14000 — — — ——
7 irektor derHauptbank "„ DieserKlaffeist

Regierungsräte 1 — 6000 *= 8000/8400 Sl
39 Regierungsassessoren " . AMICI-INDEMN-

Hauptbuchhalterder
Bankdirektion... I

OberbeamterderHaupt=
bank 48005500ss006300/68007200

HauptkassierderHaupt=
bank .... s

Oberbeamteder Filial⸗ i «
banken. ...

4 Bankassessorten- zoooacooaood45005000s6006000
513 HKassierederHauptbank — DieserKlasseis

undderFilialbanken5N/1200/46000o04005S(6000 ee
614 HPräsidialsekretüürd.000|3300|350|4800
76 Buchhalterder Haupt= D

bankund derFilial= . 1
banken — w40 r 30003300|600|30 42004500/4800

817ekretäreder Bankdirek=
tion,derHauptbank D
undderFilialbankenJ1800/2100|/2400/2700 30003300/3600

922 Direktionsdiener «
Geldzählerder Haupt= 1
bank und der Filial== 1800|s1900|2000210O2200/2300|2400
bankken 1

Maschinisten
1023Kanzleiassistenten der « -

Bankdirektion, der i , « 7 i
Hauptbankund der «
Filialbankeu...—15001650118001950210022502400

1125Bankbuchhalterinnen.—1500160017001800190020002100
1227HeizekuudHausdieuer—1400 1500i16001700180019002000
1329Bankassistentinnen..—12001300s140015001600317001800

Cogle



1068

AnlageII.
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unwiderruflich sind.

Präsident.
Direktor der Hauptbank.
Regierungsräte.
Regierungsassessoren.
Hauptbuchhalterder Bankdirektion.
Oberbeamterder Hauptbank.
Hauptkassierder Hauptbank.
Oberbeamteder Filialbanken.

Bankassessoren.



2

esehundVerorduuugs·lull
flir das

Königreich Bayern.

Nr. 81.
München, den 14. Dezember 1908.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 3. Dezember1908, die Verwaltungsordnung für die Verkehrs=

anstalten betreffend. — Königlich Allerhöchste Verordnung vom 3. Dezember 1908, die Errichtung
von Eisenbahninspektionen in der Pfalz betreffend. — Bekanntmachung vom 7. Dezember 1908, die
Zuständigkeitsordnung für die Verkehrsverwaltung betreffend.

1/Oa.
Königlich Allerhöchste Verordnung, die Verwaltungsordnungfür die Verkehrsanstalten

betreffend.

Im NamenSeiner Maojestätdes Königs.
Luitpold,

ron GottesGnadenKöniglicherPrinzvonBayern,
Re�ent.

Wir findenUns bewogen,die AllerhöchsteVerordnungvom 18. Dezember1906,
die Verwaltungsordnung für die Verkehrsanstaltenbetreffend(Gesetz-und Verordnungsblatt
Seite 871), Teil A, mit Wirkung vom 1. Januar 1909, zu ändern,wie folgt:

1. 8 1 Ziffer 3 Absatz1 Satz 1 erhält folgendeFassung:
Eisenbahndirektionenbefindensich in Augsburg, Ludwigshafen a. Nh.,
München, Nürnberg, Regensburg und Würzburg.

2. In § 1 Ziffer 4 Absatz1 habendie Eingangswortezu lauten:
Zur ErledigungeinzelnerGeschäftsaufgaben,die zweckmäßigfür das ganzeVer=
waltungsgebietoder für das rechtsrheinischeBayern von einer Stelle aus
behandeltwerden,sind Amter errichtet2c. rc.
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3. 87 Ziffer 3 erhält folgendeFassung:
Als äußereDienststellensind denBetriebsinspektionendie Bahn= und Güter=
stationen,die Lokalbahnbetriebsleitungenund amtlichenAuskunftstellen,denBau=
inspektionendie BahnmeistereienundBrückenmeistereien,denMaschineninspektionen
die Betriebswerkstätten,Wagenmeistereien,Lokomotivstationen,Elektrizitätswerke
und Gasanstalten,derKanalinspektiondieKanaleinnehmereiendesLudwig=Kanals
unterstellt. - ,

Rohrbrunn,den3. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

desKönigreichsBayern Verweser.
v. Frauendorfer.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Ministerialdirektorv. Ringer.

1/Oa.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die nchtung von Eisenbahninspektionenin der Pfalz
betreffend.

Im NamenSeiner Mazjestätdes Königs.

Zuitpoly,
von Gottez GnadenKöniglicherPrim von ayern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,als Sitze der in der Pfalz zu errichtendenEisenbahn=

inspektionendie in der Beilage aufgeführtenOrte zu bestimmen.
Hienachist das Weiterezu verfügen.
Rohrbrunn,den3. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz vonSLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.
v. Frauendorfer.

Auf AllerhöchstenBefehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialdirektorv. Ringer.
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Ubersicht
überdie SitzederEisenbahninspektionenimBereichederKgl. EisenbahndirektionLudwigs=

hafena.Rh.

Gültig ab 1. Januar 1909.

Betriebsinspektionenin Kaiserslautern,Ludwigshafena.Rh. undNeustadta.H.,
Betriebs=undBauinspektionenin Homburg,LandauundZweibrücken,
Bauinspektionenzwei in Kaiserslautern(Kaiserslautern1 undKaiserslauternII), je eine

in Ludwigshafena. Rh. und Neustadta.H.,
Maschineninspektionenin KaiserslauternundLudivigshafena.Rh.,
Werkstätteinspektionenin KaiserslauternundLudwigshafena.Rh.

AußerdembestehteineNeubauinspektionin Neustadta.H.

1/Oa.

Bekanntmachung, die Zuständigkeitsordnungfür die Verkehrsverwaltungbetreffend.

##Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Aus Anlaß der Übernahmeder PfälzischenEisenbahnenin das Eigentumund den
Betriebdes BayerischenStaates (Gesetzvom 7. Dezember1905, Gesetz=und Verordnungs=
blattS. 689) wird dieZuständigkeitsordnungfür dieVerkehrsverwaltungvom21. März 1907
(Gesetz=und VerordnungsblattS. 109) wie folgt abgeändert:

A.

Für denBereichder Eisenbahnverwaltung.

1) § 1 Ziff. 7 entfällt.
2) § 1 Ziff. 22 erhält folgendeFassung:
Die Oberaufsichtüberdie Arbeiterpensionskasseder K. B. Verkehrsanstalten,überdie

BetriebskrankenkassenI und ll und die Baukrankenkasseder Staatseisenbahnverwaltung.
3) § 1 Ziff. 23 erhält folgendeFassung:
Die GenehmigungderVollzugsvorschriftenfür dieArbeiterpensionskasseder K. B. Ver=

kehrsanstalten,die BetriebskrankenkassenI und II und die Baukrankenkasseder Staatseisen=
bahnverwaltung,dann für die Unfallversicherung.

190“
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4) § 3 Buchstabeb) erhält folgendeFassung:

b) Der EisenbahndirektionMünchen:
1. Die Verwaltung,der staatlichenDampfschiffahrtauf demAmmerseeund der staat=

lichenSchiffahrt auf der Ampermit denaus der Zuständigkeitder Amter sichergebenden
Vorbehalten.

2. Die Erledigungvon Ansprüchenauf Erstattungvon Personenfahrgeldernaus der
BenützungvonVereinsfahrscheinheften,die von derAusgabestellein Münchenüberbayerische
Staatseisenbahnstreckenrechtsdes Rheins ausgestelltwordensind.

Dann für das ganze Verwaltungsgebiet:
3. Die Verwaltungdes Vermögensdes gemeinsamenUnterstützungsfondsderStaats=

eisenbahnen.
4. Die stiftungsgemäßeVerfügung über die aus der Stiftung des Betriebs=und

Kanal=IngenieursAbrahamStrauß anfallendenMittel; die Verwaltung der Spediteur
Philipp Gutmann'schenStiftung und die stiftungsgemäßeVerfügung über die hieraus
fließendenMittel.

5. Die Vertretungder bayerischenStaatseisenbahnverwaltungim deutschenFreikarten=
verband. «

6. Die Vertretungder übrigenEisenbahndirektionenim Ausschussedes deutschenEisen—
bahnverkehrsverbandesgemeinsammit der EisenbahndirektionNürnberg.

7. Die BearbeitungderBestimmungenüberdenGüterwagendienst,dasDesinfektions=
wesenund das Zollabfertigungswesenin den allgemeinenAbfertigungsvorschriften.

8. Die Behandlungder allgemeinenAngelegenheitendes Güterwagendienstes:insbe=
sonderedie Bearbeitungder allgemeinenVorschriftenfür die Ausführung und die Uber=
wachungdes Wagendienstes,die AnordnungallgemeinerMaßnahmenzur Verhütung des
Wagenmangels;die ständigeVertretungdesStaatsministeriumsfür Verkehrsangelegenheiten
imAusschußdesVereinsdeutscherEisenbahnverwaltungenfür die gegenseitigeWagenbenützung.

9. Die Beschaffung,Verwaltung und Abgabeder Tarife, Drucksachenund Regie=
materialien,soweitsie für denganzenBereichoderfür das rechtsrheinischeBayerngemeinsam
zu beschaffensind.

Weiter für das rechtsrheinische Bayern:

10. Die Befugnisseund Obliegenheitender Aufsichts=und höherenVerwaltungs=
behördehinsichtlichderBetriebskrankenkasse1 sowieder BaukrankenkassederStaatseisenbahn=
verwaltung.

11. Die Bearbeitungder Vorschlägefür die NeubeschaffungderGüterwagen,die Ab=
gabe und Beistellungvon Wagen für bestimmteZwecke,die Abstellungvon Wagen für

*!•#„;"„ [* —--
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Militärtransporte,dieEinstellungvonPrivatgüterwagenin denWagenpark,die Überlassung
bahneigenerWagenan Private oderandereEisenbahnverwaltungen,die grundsätzlicheRege=
lung des Güterwagenverkehrsmit anderenEisenbahnverwaltungenund die Vertretungder
Staatseisenbahnverwaltungin denGüterwagenverbändennachnähererAnordnungdesStaats=
ministeriumsfür Verkehrsangelegenheiten,die Überwachungder GeschäftederHauptwagen=
verteilungund der AusgleichunterdenHauptverteilungsstellen.

12. Die Abrechnungmit der Postverwaltungüber die Vergütung für Stellung und
Beförderungder Postwagenund Postbeiwagen.

13. Soweit nicht das Personalamtzuständigist, die Behandlungder gemeinsamen
militärischenAngelegenheitenund die Vertretungder Staatseisenbahnverwaltunggegenüber
derMilitärverwaltungund denübrigendeutschenEisenbahnverwaltungen;dieAbstellungdes
Bahnbevollmächtigten. . »

14. Die BehandlungderGebührenfür dieauf MilitärfahrscheineabgefertigtenMilitär—
transporteund die Abrechnunghierübermit anderenEisenbahnverwaltungen.

15. Die Genehmigungzur Anbringungvon Automatenund Plakaten in denEisen=
bahnzügenund zur unentgeltlichenAbgabevon Preßerzeugnissenan Reisende.

16. Die Herstellungder Gesamtübersichtüberdie Zugführer=und Schaffnerkurse.
17. Die Aufnahme,Verwendungund Entlassungder Dienstfrauen;die Aufstellung

der Fahrkursefür dieselben.
18. Die Verwaltungder bahneigenenPflanzgärten.

5) § 3 Buchstabec) erhält folgendeFassung:

J) derEisenbahndirektionNürnberg:

1. Die Verwaltungdes Ludwig=Kanals.
2. Die Bearbeitungder Tarife und der Bestimmungenüber die Benützungdes

Ludwig=Kanals.
3. Die Erledigungvon Ansprüchenauf Erstattungvon Personenfahrgeldernaus der

Benützung von Vereinsfahrscheinheften,die von der Ausgabestellein Nürnberg über bayerische
Staatseisenbahnstreckenrechtsdes Rheins ausgestelltwordensind.

Dannfür das ganze Verwaltungsgebiet:
4. Die Vertretungder übrigenEisenbahndirektionenim Ausschussedes deutschenEisen=

bahnverkehrsverbandesgemeinsammit der EisenbahndirektionMünchen.
5. Die Bearbeitungder allgemeinenAbfertigungsvorschriftenmit Ausnahmeder Be=

stimmungenüberdenGüterwagendienst,dasDesinfektionswesenunddasZollabfertigungswesen.
6. Die Verwaltungdes Eisenbahnmuseums.
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Weiter für das rechtsrheinische Bayern:
7. Die Vertretungder bayerischenStaatseisenbahnverwaltungbei denVerhandlungen

mit denanderenVerwaltungenüberdie Führung der direktenGüterkurse.
8. Die Bearbeitungdes Transportdienstbuches.
9. Die Aufstellungder Ladevorschriften.

6) § 3 Buchstabed) Ziffer 3 entfällt.

7) In 8§3ist als Buchstabee) einzusetzen:

e) derEisenbahndirektionLudwigshafena. Rh.:
1. Die Verwaltungdes Frankenthaler=Kanals.
2. Die Bearbeitungder Tarise und der Bestimmungenüber die Benützungdes

Frankenthaler=Kanals.
3. Die Verwaltungder Lebensversicherungsanstaltfür die Angestelltenund ständigen

ArbeiterderpfälzischenEisenbahnen.
4. Die Vertretungder Staatseisenbahnverwaltungin der ständigenTarifkommission

und in der Generalkonferenzder deutschenEisenbahnengemeinsammit demTarifamt.
Weiter für das linksrheinische Bayern:
5. Die Wahrnehmungder demVerkehrsamt,Reklamationsamt,Tarifamt, Wagenamt,

der VerkehrskontrolleI und II für das rechtsrheinischeBayern zugewiesenenAufgaben;an
Stelle derStationen I. Klasse(§ 44 Ziff. 1 und3) tretendieBahnhofverwaltungenI. Klasse
undGüterverwaltungen.

6. Die WahrnehmungderjenigenGeschäfte,die der Staatseisenbahnverwaltungals
Betriebsunternehmerinnach Gesetzund Statut hinsichtlichder BetriebskrankenkasseII der
Staatseisenbahnverwaltungobliegen,sowiedie Befugnisseund Obliegenheitender Ausfsichts=
und höherenVerwaltungsbehördehinsichtlichdieserKasse.

7. Die Abrechnungmit der Postverwaltungüber die Vergütung für Stellung und
Beförderungder Postwagenund Postbeiwagen.

8. SoweitnichtdasPersonalamtzuständigist,dieBehandlungdermilitärischenAngelegen=
heitenund die Vertretungder StaatseisenbahnverwaltunggegenüberderMilitärverwaltung
und denübrigendeutschenEisenbahnverwaltungen;die Abstellungdes Bahnbevollmächtigten.

9. Die BehandlungderGebührenfür die auf MilitärfahrscheineabgefertigtenMilitär=
trausporteund die Abrechnunghierübermit anderenEisenbahnverwaltungen.

10. Die BehandlungderAngelegenheitenderGüterwagen:insbesonderedieBearbeitung
der Vorschlägefür die Neubeschaffungvon Güterwagen,die Abgabeund Beistellungvon
Wagen für bestimmteZwecke,dieAbstellung vonWagen für Militärtrausporte, dieEinstellung
von Privatgüterwagenin denWagenpark,die UberlassungbahneigenerWagenan Private
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oderandereEisenbahnverwaltungen,die grundsätzlicheRegelungdes Güterwagenverkehrsmit
anderenEisenbahnverwaltungenund die Vertretungder Staatseisenbahnverwaltungin den
GüterwagenverbändennachnähererAnordnungdesStaatsministeriumsfür Verkehrsangelegen=
heiten,die überwachungder GeschäftederHauptwagenverteilung.

11. Die Genehmigungzur Anbringung von Automatenund Plakatenin denEisen=
bahnzügenund zur unentgeltlichenAbgabevon Preßerzeugnissenan Reisende.

12. Die Herstellungder Ubersichtüberdie Zugführer=und Schaffnerkurse. ,
13. Die Aufnahme,Verwendungund Entlassungder Dienstfrauen;die Aufstellung

der Fahrkursefür dieselben.
14. Die Beschaffung,Verwaltung und Abgabeder Tarife, Drucksachenund Regie=

materialien,sofernesie nicht für denganzenBereichvon derEisenbahndirektionMünchen
gemeinsamzu beschaffensind.

15. Die Vertretungder Verwaltung bei den Verhandlungenmit anderenVerwal=
tungenüberdie Führung der direktenGüterkurse.

16. Die Bearbeitungdes Transportdienstbuches.
17. Die Aufstellungder Ladevorschriften.

8) § 4 Abs. 1 erhält folgendeFassung:
Den Amtern ist dieErledigungeinzelnerGeschäftsaufgabenfür dasgan zeVerwaltungs=

gebietoderfür das rechtsrheinische Bayern übertragen.

9) In § 4a, b, k, g, hat dieÜberschriftzu lauten:

a) demPersonalamtder Staatseisenbahnen
für das ganze Verwaltungsgebiet:

b) demRevisionsamtderStaatseisenbahnen
für das ganze Verwaltungsgebiet:

t) demBankonstruktionsamtder Staatseisenbahnen
für das ganze Verwaltungsgebiet:

8) demMaschinenkonstruktionsamtderStaatseisenbahnen
für das ganze Verwaltungsgebiet:

10) In § 44, i, k, 1, hat dieÜberschriftzu lauten:

4) demReklamationsamtder StaatseisenbahnenrechtsdesRheins
für das rechtsrheinischeBayern:
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i) demWagenamtder StaatseisenbahnenrechtsdesRheins
für das rechtsrheinischeBayern:

k) derVerkehrskontrolle1 der StaatseisenbahnenrechtsdesRheins
für das rechtsrheinischeBayern:

1) der VerkehrskontrolleII der Staatseisenbahnenrechtsdes Rheins
für das rechtsrheinischeBayern:

11) § 4b Ziffer 3 erhält folgendeFassung:
Die PrüfungundVerbescheidungderRechnungderEisenbahndirektionLudwigshafena.Nh.

überEinnahmenund Ausgabender BetriebskrankenkasseII der Staatseisenbahnverwaltung,
dann der vom Versicherungsamtzu stellendenRechnungen.

12) § 4c erhält folgendeFassung:

Tc)demVerkehrsamtder StaatseisenbahnenrechtsdesRheins
Für das ganze Verwaltungsgebiet:
1. Die Bearbeitungund Ausgabedes Eisenbahn=Kursbuches.
2. Die Zuweisungder Lokomotiven,Trieb=,Personen=undGepäckwagenan dieEisen=

bahndirektionen.
3. Die Festsetzungder Verbrauchssätzefür dieBerechnungderBrennmaterialersparnis=

prämiendes Lokomotivpersonals.
4. Die Bearbeitungder Belastungsvorschriften,der Bremsvorschriften,der Ubersich

über die zulässigenStreckengeschwindigkeiten,sowie der Verzeichnisseüber die Fahrzeiten,
über die Maximalradstände der im internationalenVerkehrzugelassenenPersonen=und Güter=
wagen, über die auf den Vereinsstreckenzulässigengrößten festenRadständeund Raddrücke
und überdie bei BeladungoffenerWagenanzuwendendenLademaße.

5. Die Mitwirkung an derVertretungderStaatseisenbahnverwaltungin derständigen
Tarifkommissionund in derGeneralkonferenzderdeutschenEisenbahnen,soweitderGeschäfts=
kreisdesVerkehrsamtesberührtwird;dieständigeVertretungdesStaatsministeriumsfür Verkehrs=
angelegenheitenim Personenverkehrsausschussedes Vereins deutscherEisenbahnverwaltungen.

Weiter für das rechtsrheinische Bayern:
6. Die Aufstellungdes Fahrplans im Eisenbahn=und Schiffahrtsverkehreinschließlich

des Fahrplaus für die Feriensonderzüge.
7. Die BearbeitungdesÜbereinkommensüberdas Abwartenund Nachführenverspäteter

Anschlußzügeund die Bearbeitungder Wartezeitentabelle.
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8. Die VertretungderStaatseisenbahnverwaltungbeidenVerhandlungenüberdenPersonen⸗
zugsfahrplanund die Wagenbeistellungim Verkehrmit denaußerbayerischenVerwaltungen.

9. Die Aufstellungdes Zugbildungsplansfür Schnell- undEilzüge, soweitsieWagen
führen,die von odernachStreckenfremderVerwaltungenübergehen.

10. Die FestsetzungderregelmäßigenPostwagenläufein Schnell=,Eil=undPersonenzügen.
11. Die Bearbeitungund die Veröffentlichungder Beförderungsbestimmungen,der

Tarifsätzeund der Tarifvorschriftenfür die AbfertigungvonPersonen,Reisegepäck,Expreß=
gut, Leichenund vonHundenin BegleitungvonReisendenim innerenVerkehrder Staats=
eisenbahnensowiein denVerbandsverkehren,fernerim Verkehreder übrigenvonderStaats=
eisenbahnverwaltungbetriebenenUnternehmungen.

12. Die Bearbeitungder in den VerbandsverkehrenbestehendenÜbereinkommenfür
die Beförderungvon Personen,Reisegepäck,Expreßgutund Leichen.

13. Die Vertretungder Staatseisenbahnverwaltungin den Personentarifverbänden.
14. Die Vereinbarungder Grundsätzeüber die Verteilung der Einnahmenin den

PersonentarifverbändenunterMitwirkung derVerkehrskontrolleI, soweitderenDienstführung
beeinflußtwird, und die Aufstellungder aus dendirektenTarifen sichergebendenAnteileder
bayerischenStaatseisenbahnverwaltung. «

15. Die Erledigungder Ansprücheauf Rückvergütungvon Personenfahrgeldernund
von Fracht für Reisegepäck,Expreßgutund Leichenin denVerbandsverkehren.

16. Die Aufsichtüberdie PrivatbahnenundPrivatschiffahrtsunternehmungenhinsichtlich
des Fahrplans, dann der Beförderungsbestimmungenund Tarife für denPersonen-und
Gepäckverkehr.

17. Die Mitwirkung vom tarifarischenStandpunkteaus bei der Behandlungvon
Verkehrsstörungenim direktenPersonen=und Gepäckverkehre.

13) § 4 Buchstabed) Ziff. 2 erhält folgendeFassung:
2. Die Behandlungder AngelegenheitenwegenNacherhebungoderRückvergütungvon

Fracht und Frachtzuschlägenbei Außerachtlassungder Sicherheitsvorschriftenin Anlage B
zurEisenbahnverkehrsordnung(Anlage1desinternationalenÜbereinkommensüberdenEisenbahn=
frachtverkehr),dannbeiunrichtigerAngabederStückzahloderdesGewichtesundbeiÜberlastung.

14) § 4 Buchstabee) erhältfolgendeFassung:

e) demTarifamtder StaatseisenbahnenrechtsdesRheins
Für das ganze Verwaltungsgebiet:

1. Die ständigeVertretungdes Staatsministeriumsfür Verkehrsangelegenheitenim
Güterausschußdes Vereins deutscherEisenbahnverwaltungen.
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2. Die Vertretungder Staatseisenbahnverwaltungin der ständigenTarifkommission
und in derGeneralkonferenzder deutschenEisenbahnengemeinsammit derEisenbahndirektion
Ludwigshafena. Rh. und unterMitwirkung des Verkehrsamtes,fernerim internationalen
Transportkomitee.

3.Die Bearbeitung und Veröffentlichungder Bestimmungenüber die Dienstgut=
sendungenund die Mitwirkung beim Abschlußvon Lieferungsverträgenhinsichtlichder
Verfrachtungsvereinbarungen.

4. Die Herausgabedes Verkehrsanzeigersder Staatseisenbahnverwaltung.

Weiter für das rechtsrheinische Bayern:
5. Die Bearbeitungund dieVeröffentlichungderBeförderungsbestimmungen,derTarif=

sätzeund der Tarifvorschriftenfür die Abfertigungvon Gütern und lebendenTieren im
innerenVerkehreder Staatseisenbahnensowiein denVerbandsverkehren,fernerim Verkehre
der übrigenvon der StaatseisenbahnverwaltungbetriebenenUnternehmungen.

6. Die Aufstellungder Kilometerzeigerfür dengesamtenVerkehrund für dieWagen=
mieteabrechnung.

7. Die Bearbeitungder in denVerbandsverkehrenbestehendenUbereinkommenfür die
Beförderungvon Gütern und lebendenTieren.

8. Die Vertretungder Staatseisenbahnverwaltungin denGütertarifverbänden.
9. Die VereinbarungderGrundsätzeüber dieFrachtverteilungin den Verbands=

verkehrenunter Mitwirkung der Verkehrskontrollen1 und II, soweitderenDienstführung
hiedurchbeeinflußtwird, und die Aufstellungder aus den direktenTarifen sich ergebenden
Anteile der bayerischenStaatseisenbahnverwaltung.

10. Die Erledigungder Ansprücheauf Rückvergütungvon Frachtgebührenaus der
Anwendungder Güter= und Tiertarife im inneren und im Verbandsverkehre(Fracht=
erstattungsansprüche);die Behandlungder AngelegenheitenwegenNacherhebungoderRück=
vergütungvon Fracht und Frachtzuschlägenbei unrichtigerInhaltsangabe.

11. Die Behandlung der Verschleppungenvon Gütern und Reisegepäckin den
Verbandsverkehren.

12. Die Aufsicht über die Privatbahnenund die Privatschiffahrtsunternehmungen
hinsichtlichder Beförderungsbestimmungenund Tarife für denGüter=und Tierverkehr.

13. Die Mitwirkung vom tarifarischenStandpunkteaus beiBehandlungderVerkehrs=
störungenim direktenGüter=undTierverkehre.

15) § 48 Ziff. 2 erhält folgendeFassung:
2. Vorbehaltlichder Genehmigungdes Staatsministeriumsfür Verkehrsangelegenheiten

die Vergebungder Fahrzeugeund Auerüstungsgegenstände,der wichtigerenBetriebs=und
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Werkstättematerialienund derAbschlußder Verträge;die BeschaffungderWagendecken;die
Abrechnungauf Verträgeüber Lieferungvon Fahrzeugen;ferner für das rechtsrheinische
Bayern die Abrechnungauf Verträgeüber Lieferungvon Brennmaterialien.

16) § 4h) erhält folgendeFassung:

h) demVersicherungsamtder Verkehrsanstalten
Für das ganze Verwaltungsgebiet:
1. Die WahrnehmungderjenigenGeschäfte,die der Staatseisenbahnverwaltungnach

denSatzungender Arbeiterpensionskasseder K. B. Verkehrsanstaltenhinsichtlichder Ver=
waltungdieserKassezukommen.

2. Die Führung der Aufsicht über die Arbeiterpensionskasseder K. B. Verkehrs=
anstaltenals Aufsichtsbehörde.

3. Die Wahrnehmungder Befugnisseund Obliegenheitender Ausführungsbehördeim
Sinne der Unfallversicherungsgesetzefür denBereichder Eisenbahnverwaltung.

Weiter für das rechtsrheinische Bayern:
4. Die WahrnehmungderjenigenGeschäfte,die der Staatseisenbahnverwaltungals

Betriebsunternehmerinnach Gesetzund Statut hinsichtlichderVerwaltung der Betriebs=
krankenkasseI sowieder Baukrankenkasseder Staatseisenbahnverwaltungobliegen.

17) § 6b) erhält folgendeFassung:

b) derBauinspektionMünchen1:
Die Verwaltungder Sammelstellefür Baugeräteund Bauwerkzeugefür das rechts=

rheinischeBayern.

18) § 6 Burchstabec) erhält folgendeFassung:

J) Der BauinspektionNürnberg 1:
Die Beschaffungund die AbgabeelektrischerApparate und Apparatenteilefür das

rechtsrheinischeBayern.

19) § 6 Buchstabe8) erhält folgendeFassung:

8) Der WerkstätteinspektionMünchenI:
1. Die Beschaffungund die Abgabeder Betriebs=und Werkstättematerialiennach

Maßgabedes MaterialverzeichnissesI für das rechtsrheinischeBayern.
2. Die Instandhaltungder Geschwindigkeitsmesserfür das rechtsrheinischeBayern, die

chemischeUntersuchungder Materialien und die Untersuchungder Prüfungsmanometerfür
den ganzenBereichder Staatseisenbahnverwaltung.
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20) § 6 Buchstabeh) erhält folgendeFassung:

h) Der WerkstätteinspektionNürnberg 12
1. Die Beschaffungund die Abgabeder Betriebs=und Werkstättematerialiennach

Maßgabedes Materialverzeichnisses1Ifür das rechtsrheinischeBayern.
2. Die Abgabevon Ersatzstückenfür Eisenbahnwagendes rechtsrheinischenBayerns

21) § 6 Buchstabei) erhält folgendeFassung:

i) Der WerkstätteinspektionRegensburg1:
Die Beschaffungund die Abgabeder Ersatzteilefür dieLuftbremsenan die sämtlichen

Betriebswerkstättendes rechtsrheinischenBayerns.

22) In §6ist als Buchstabe)—c) einzusetzen:

1) Der BauinspektionLudwigshafena. Nh.:
1. Die Unterhaltungdes Frankenthaler=Kanals.
2. Die LeitungundÜberwachungdesBetriebsundVerkehrsaufdemFrankenthalerKanal.
3. Die Verwaltungder Sammelstellefür BaugeräteundBauwerkzeugefür das links=

rheinischeBayern.
m) Der BauinspektionKaiserslautern1:

1. Die Verwaltungder gepachtetenSteinbrüchein Rammelsbach.
2. Die WahrnehmungderjenigenGeschäfte,die der Staatseisenbahnverwaltungals

BetriebsunternehmerinnachGesetzund Statut hinsichtlichder Betriebskrankenkassefür den
Steinbruchbetriebder K. B. Staatseisenbahnverwaltungin der Pfalz obliegen.

Mn)Der MaschineninspektionLudwigshafena. Rh.:
Die Besorgungder GeschäfteeinerWerkstätteinspektionbei der HauptwerkstätteLud=

wigshafena. Nh.
0) Der MaschineninspektionKaiserslautern:

Die Besorgung der Geschäfteeiner Werkstätteinspektionbei der Hauptwerkstätte
Kaiserslautern.

p) Der WerkstätteinspektionLudwigshafena. Rh.:
Für das linksrheinische Bayern:

1. Die Beschaffungund Abgabeder Betriebs=und WerkstättematerialiennachMaß=
gabedes Materialverzeichnisses1I,dann der elektrischenApparateund Apparatenteile.

2. Die Beschaffungund Abgabeder Ersatzteilefür die Luftbremsen.
3. Die Abrechnungauf die VerträgeüberLieferungvon Brennmaterialien.
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) Der WerkstätteinspektionKaiserslautern:
Die AbgabevonErsatzstückenfürdie pfälzischenEisenbahnwagenanfremdeDienststellen.

23) § 7 Abs. 1 erhält folgendeFassung:
NachstehendeeinzelneVerwaltungsbefugnissesindimrechtsrheinischenBayerndenStationen

I. Klasse und den Güterstationen, im linksrheinischenBayern denBahnhofverwal=
tungen I. Klasse und den Güterverwaltungen hinsichtlichderbeiihnenaufgegebenen
oderin EmpfanggenommenenSendungen(Reisegepäck,Expreßgut,Leichen,lebendeTiere,
Eil= und Frachtgut)übertragen.

B.

Für denBereichder Post-undTelegraphenverwaltung.
24) § 8 Ziff. 22 erhält folgendeFassung:
Die Oberaufsichtüber die Betriebskrankenkasseder Post=und Telegraphenverwaltung

und die Arbeiterpensionskasseder K. B. Verkehrsanstalten,dann die Genehmigungder
Vollzugsvorschriftenfür dieseKassenund für die Unfallversicherung.

25) § 9 Buchstabea) erhält folgendeFassung:

a) Der OberpostdirektionMünchen
Für das ganze Verwaltungsgebiet:
1. Die Befugnisseund Obliegenheitender Aufsichts=und höherenVerwaltungsbehörde

hinsichtlichder Betriebskrankenkasseder Post=und Telegraphenverwaltung.
2. Die Behandlungder auf die Unabkömmlichkeitim Mobilmachungsfallebezüglichen

Geschäftehinsichtlichdes Personalsder Amter.
3. Die Aufstellungund Einweisungder Vergütungfür die Besorgung—

GeschäftedurchEisenbahnpersonalin denStationen.
Weiter für das rechtsrheinische Bayern:
4. Die Abrechnungmit der Eisenbahnverwaltungüber die Vergütung6 Stellung

und Beförderungder Postwagenund Postbeiwagen.
5. Die Abrechnungmit der Eisenbahnverwaltungüberdie KostenderFrsseeinerend

** Eisenbahnpersonalin denMotorwagenund leichtenZügen.

26) In 89ist als Buchstabee) einzusetzen:

c) der OberpostdirektionSpeyer
Für das linksrheinische Bayern:
1. Die Abrechnungmit der Eisenbahnverwaltungüber die Vergütungfür Stellung

und Beförderungder Postwagenund Postbeiwagen.
192
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2. Die Abrechnungmit der Eisenbahnverwaltungüberdie KostenderPostbeförderung
durchEisenbahnpersonalin denMotorwagenund leichtenZügen.

27) In § 10a)—k) hat die Uberschriftzu lauten:

a) Dem PersonalamtderPostenundTelegraphen

h) Dem NepisionsamtderPostenundTelegraphen

6) Der Verkehrskontrolleder PostenundTelegraphen

4) Dem VerlagsamtderPostenundTelegraphen

) DemTelegraphenkonstruktionsamtder PostenundTelegraphen

) Der Postanweisungskontrolleder PostenundTelegraphen

28) § 10 Ziff. 6 erhält folgendeFassung:
6. Die Abrechnungmit fremdenVerwaltungenüber den Betrieb gemeinschaftlicher

Posten,die Abrechnungüberdie Kostender Postbeförderungauf denPrivateisenbahnen.

29) § 10c Ziff. 7 erhält folgendeFassung:
7. Die AbrechnungmitdenPrivateisenbahnenüberdenTelegraphen=undTelephonverkehr.

30) § 108g#Ziff. 2 erhält folgendeFassung:
Die WahrnehmungderjenigenGeschäfte,die der Post= und Telegraphenverwaltung

nachdenSatzungen der Arbeiterpensionskasseder K. B. Verkehrsanstaltenhinsichtlichder
VerwaltungdieserKassezukommen,sowie die Führung der Aufsicht über dieseKasseals
Aufsichtsbehörde.

31) Die gegenwärtigeAnderungtritt mit dem 1. Januar 1909 in Kraft. Eine
Veröffentlichungder Zuständigkeitsordnungin der abgeändertenFassungbleibt vorbehalten.

München,den 7. Dezember1908.

v. Frauendorfer.
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ecy-undyera"rdnungg-gklatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 82.
München, den 15. Dezember 1908.

Inhal t:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 7. Dezember 1908, die BerginspektionBayreuth betreffend.—

Bekanntmachung vom 9. Dezember 1908, die K. Berginspektion Bayreuth betreffend. — Bekanntmachung
vom 9. Dezember 1908, die Schiffstelegraphiebetreffend. — Bekanntmachung vom 13. Dezember1908,
die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die Haupt=und NebeneisenbahnenBayerns betreffend.— Be=
kanntmachung vom 13. Dezember 1908, die Bezirkseinteilung für die Bayerischen Staatseisenbahnen betreffend.

Nr. 29377.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die BerginspektionBayreuth betreffend.

Im UNamenSeiner Majestätdes Königs.

Luitpold,
EEIIIIIEIIIIEILL

Re�ent.
Wir findenUns bewogenzu verordnenwas folgt:
Der BerginspektionBayreuthwird vom 1. Januar 1909 ab ein exponierterBerg=

amtsassessormit dem Amtssitze in Schwandorf beigegeben.
193
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Das Staatsministeriumdes KöniglichenHauses und desAußern wird mit dem
VollzugedieserVerordnungbeauftragt.

München,den 7. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Erhr. v. Podewils.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
GeheimerRat v. Gietl.

Bekanntmachung, die K. BerginspektionBayreuth betreffend.

K. StaatsministeriumdesKöniglichenHausesund des Außern.

Zum Vollzuge der K. AllerhöchstenVerordnungvom 7. Dezember1908 betreffend
die K. BerginspektionBayreuth,wird nachstehendesüber die dienstlicheStellung und den
Wirkungskreisdes exponiertenBergamtsassessorsin Schwandorfverfügt.

81.
Der exponierteBergamtsassessorin SchwandorfstehtunterAufsichtund Leitungdes

K. Berginspektorsin Bayreuth.
82.

Der UmfangseinesAmtsbezirksist der des RegierungsbezirksOberpfalzundRegens=
burg mit Ausnahmeder AmtsgerichtsbezirkeEschenbach,Kemnathund Erbendorf.

§ 3.

Er wird durch den Berginspektorin die Geschäfteeingewiesen.

84.
Alle in dem Bezirk des exponiertenBergamtsassessorsanfallendenSachen, für welche

die Berginspektionzuständigist, könnenbei dem exponiertenAssessorangebrachtwerden.

Gocgle
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Als NebenbeamtenderBerginspektionobliegtihm dieHandhabungderBergpolizeinach
Vorschriftdes Tit. IX desBerggesetzesund des § 4 derK. AllerhöchstenVerordnungvom
30. Juli 1900 betreffenddie Organisationund denWirkungskreisder Bergbehörden.

Inwieweit ihm die selbständigeErledigung dieserAngelegenheitenobliegt,wird im
Wegeder Dienstanweisunggeregelt. 5

§ 5.

Die eingezeichnetenSteuerkatasterpläne(Art. 34 desBerggesetzes)liegen währendder
gesetzlichenFrist (Art. 36, 37des Berggesetzes)bei demexponiertenBergamtsassessorauf,
insoweitsie sichauf Mutungen in seinemBezirk beziehen.

§ 6.

Die Ausfertigungendes exponiertenBergamtsassessorsgeschehenimNamenderK. Berg=
inspektionBayreuth unterBeifügungder Unterschriftdes Assessors,z. B.

Schwandorf, den10. Januar 1909.
K. BerginspektionBayreuth.
Der exponierteBergamtsassessor

N. JN.

§ 7.

Der exponierteBergamtsassessorerhälteigenesAmtssiegel.
München,den9. Dezember1908.

Dr. Frhr. v. Podewils.

Nr.25/8839

Bekanntmachung,die Schiffstelegraphiebetreffend.

4K#.Staatsministeriumfür Verkehrsangekegenheiten.

Auf Grund der §§ Za') und 157°) des Gesetzesüber dasTelegraphenwesendes
6.April1892. G.B.S.467) „ „„ . . .

DeutschenReichs vom Mär)1906(F.G.V.S. 75)wird überdie Errichtungund denBetrieb

optischerund akustischerTelegraphenanlagenauf bayerischenBinnenfahrzeugennachstehendes
bestimmt:

*) § 3a. Auf deutschenFahrzeugenfür Seefahrt und Binnenschiffahrtdürfen Telegraphenanlagen,welche
nicht ausschließlichzum Verkehr innerhalb des Fahrzeugs bestimmt sind, nur mit Genchmigung des Reichs er=
richtetund betriebenwerden.

*½e)§ 15. Die BestimmungendiesesGesetzesgelten für Bayern und Württembergmit der Maßgabe, daß
für ihre Gebiete die für das Reich festgestelltenRechtediesenBundesstaatenzustechen
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Bis auf weitereswird allgemeingenehmigt,Anlagen zu errichtenund zu betreiben
1. für die Vermittelungvon Nachrichten

a) durchSignale mit Flaggen, Fernsignalkörpern,SemaphorenoderKunst—
fenern; #

b) durchSignale mit Lichtblickenodermit farbigenLaternen,unterderBe=
schränkung,daß im BereichderBefeuerungderFahrwasser,Ufer undInseln
die Lichtstärkeder Signallichter nicht die für die Positionslaternen vor=
geschriebeneübersteigendarf;

I) durchSchallsignale,welchedurchdie Luft übertragenwerden;
2. für denEmpfangvon NachrichtendurchUnterwasserschallsignale.

München,den9. Dezember1908.

v. Frauendorser.
Nr. 7/Bn.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt- und Nebeneisen=
bahnenBayernsbetreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 19. Dezemberds.Is. zurEröffnungkommendeBahnlinieBrückenau—
Wildflecken findendie in der Eisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfür dieHaupt=und
NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905 — Gesetz=und Ver=
ordnungsblattS. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München, den 13. Dezember1908.

v Frauendorfer. n

Nr. 10.

Bekanntmachung, die Bezirkseinteilungfür die BayerischenStaatseisenbahnenbetreffend.

4#-Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Unter Bezugnahmeauf § 1 Ziff. 3 der Verwaltungsordnungfür die Staatseisen=
bahnenvom 18. Dezember1906 (Gesetz=u. VerordnungsblattS. 871) wird bekannt=
gegeben,daß der Bezirk der mit Wirkung vom 1. Januar 1909 errichtetenEisenbahn=
direktionLudwigshafena. Rh. aus densämtlichenLinien des pfälzischenNetzesderBayerischen
Staatseisenbahnenbesteht.

München,den 13. Dezember1908.

v. Frauendorser.

SCosle —



1087

Gesch—undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

1

Nr.83.
München, den 17. Dezember 1908.

— —— — —

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 15. Dezember1908, Anderungen der Organisation der Staats=
sorstverwaltung betreffend. — Königlich Allerhöchste Verord#nung vom 15. Dezember 1908, den
mmessungsdienstder Finanzverwaltung betreffend. — Königlich Allerhöchste Verordnung vom
15. Dezember1908, die Neuordnungder Steuerämter betreffend.

-—.=
=—— —i“"“

Königlich Allerhöchste Verordnung, m— derOrganisationderStaatsforstverwaltung
etreffend.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.

TZityol!,
vonGottesGnadenFöniglicherPrinz von Lauern,

BPegent.
Wir habendie Verordnungvom 19. Februar 1885, die Organisationder Staats=

forstverwaltung betreffend,einer Revision unterziehenlassen und finden Uns bewogenzu
bestimmen,was folgt:

194
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I. ObersteAussichtundLeitungdesStaatsforstwesens.
§ 1.

Die Verwaltung des Staatsforstwesenseinschließlichder Staats=Jagdenund =Trist=
AnstaltenverbleibtunterderoberstenAufsichtundLeitungdesStaatsministeriumsderFinanzen.

§ 2.

Die BearbeitungderaufdasStaats=Forst=,Jagd=undTriftwesenbezüglichenGegenstände
obliegtder im StaatsministeriumderFinanzengebildetenMinisterial=Forstabteilung.

Derselbenist eineForstbuchhaltungund eineKartographischeAnstalt angegliedert.
Der StaatsministerderFinanzenwird dieGeschäftebezeichnen,welchevomAbteilungs=

vorstandoderdessenStellvertretergemößUnserer Verordnungvom 26. September1907
direktzu erledigensind.

§ 3.

Das Personalder Ministerialforstabteilungbestehtaus
einemMinisterialdirektor als Abteilungsvorstand,aus
Ministerialräten,
Oberregierungsräten und
Regierungs= und Forsträtensowie der erforderlichenZahl von Hilfsarbeitern.

Für die Forstbuchhaltungund die KartographischeAnstalt werden
Geheime Sekretäre,
Ministerialsekretäre,
Kartographen und
Steindrucker
aufgestellt.

84.

In Gegenständender Forst=undJagdpolizeisowiederBewirtschaftungderGemeinde=,
Stiftungs=undKörperschafts=WaldungenbleibtdieMinisterialforstabteilungtechnischesOrgan
des Staatsministeriumsdes Innern.

II. BeaufsichtigungundLeitungdesForstwesensin denRegierungsbezirken.
§ 5.

Die Beaufsichtigungund Leitung des Staats=Forst=,Jagd=und Triftwesensin den
RegierungobezirkenbildetdenWirkungskreisderKreisregierungen,Kammern der Forsten.

Google
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86.

Die Kammerder Forstenhat alle auf das Forst-, Jagd- und Triftwesenbezüglichen
Gegenstände,soweitsie nichtAngelegenheitenderreinenFinanzverwaltungsind,zu bearbeiten
und unter der Leitungdes Regierungs-Präsidentenzu erledigen.

Das Staatsministeriumder Finanzenist ermächtigt,die näherenVorschriftenüberden
Wirkungskreisder Kammerder Forstenzu erlassen.

§ 7.

Die Kammerder Forstenwird mit einemRegierungsdirektor, welchembeziglich
aller die BeaufsichtigungundLeitungdesStaats=Forst=,Jagd=undTriftwesensbetreffenden
Angelegenheitendie Verpflichtungenund Befugnisse des Direktors der Finanzkammer nach
Maßgabe des § 131 der Formations=Verordnungvom 17. Dezember1825 zukommen,
und mit der erforderlichenZahl vonRegierungs= und Forsträten als Referentenbesetzt.

Als Hilfsarbeiterfür denReferatsdienstsind nachBedarf und innerhalbder hiefürbe=
stimmtenMittel Forstamts=AssessorenundgeprüfteForstpraktikantenin Verwendungzu nehmen.

Zur Besorgungder forsttechnischenund forstwirtschaftlichenBuchführung,desRechnungs=,
Revisions=und EinweisungsdienstessowiederRegistratur=GeschäfteunddesformellenDienstes
bestehenForstbuchhaltungen.Sie werdenmit einemRegierungs=Buchhalter und der
erforderlichenZahl von Rechnungs=Kommissären und Regierungs=Sekretären
besetzt. Im Kanzleidienstekönnen auch diätarischbeschäftigteHilfskräfte verwendetwerden.

Der Kammer der Forsten ist das erforderlicheDienerpersonal auf Rechnung des
Forstetatsbeizugeben.

88.

In GegenständenderForst=undJagdpolizei,fernerderOberaufsichtüberdieBewirt=
schaftungder Gemeinde=,Stiftungs= und Körperschafts=Waldungenverbleibtdie Kammer
der ForstentechnischesOrgan der Kammerdes Innern.

Die Geschäftsaufgabeder Regierungder Pfalz, Kammerder Forsten,in Bezug auf
die Mitwirkung bei der Direktion und oberenVerwaltung des dortigenGemeinde=und
Stiftungs=Forstwesensbemißt sichnach den hierüberbestehendenGesetzen,Verordnungenund
besonderenAnweisungen.

III. AußereForstverwaltungundBetriebsführung.
8 9.

Für die äußereVerwaltungund denBetriebderStaats=Forsten,=Jagdenund=Triften
habendie dermaligenForstämtermit derMaßgabefortzubestehen,daßeineteilweiseAnderung

1947
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ihrer BezirksbildungdurchallmählicheAuflösungund VergrößerungvonForstämternherbei=
zuführen ist und daß im Regierungsbezirkeder Pfalz besondereKommunalforstämternicht
mehrausgeschiedenwerden.

8 10.

Die Forstämter,derenVorständeauchweiterhindenAmtstitel „Forstmeister“führen,
sind der Regierung, Kammer der Forsten, unmittelbar untergeordnet.

8 11.
Als HilfspersonalwerdendenForstämtern,soweiterforderlich,für den Verwaltungs=

und Betriebsleitungsdienst:
Forstamts=Assessoren

und für den Betriebsvollzugsdienst sowie als verantwortliche Organe für
den Forst= und Jagdschutz in den Staatswaldungen

Ferster,
Forstassistentenund

# Waldwärter
beigegebenund untergeordnet.

Für den Kanzlei=, Registratur= und Rechnungsdienst sinddieForstassistenten
in Verwendungzu nehmen. Unter besonderenVerhältnissenkönnenhiefürauchdiätarisch
beschäftigteHilfskräfteaufgestelltwerden.

Forstamts=AssessorenwerdendenForstämternteils an denAmtssitzenteils außerhalb
dieserfür entferntgelegeneBezirkebeigegeben.

Die Waldwärterwerdenin zwei Kategorienausgeschieden:
vollbeschäftigteund nicht vollbeschäftigte.
Ersteresind etatsmäßigeBeamte nachMaßgabe des Beamtengesetzesvom 16. Au=

gust 1908, letzterewerdenauf Ruf undWiderruf durchbesonderenDienstvertragangestellt.

8 12.
Die Vorstände der Forstämter habendie Staats=Forst=,Jagd= und Trift=

RealitätennachdenbestehendenVorschriftenselbständigzu verwaltenund ebensodiesenach
Maßgabeder aufgestelltenForsteinrichtungswerkeund der besonderenAnordnungender vor=
gesetztenStelle zu bewirtschaften.

Weiter obliegtihnendie Mitwirkung an der Verwaltungder Forst=und Jagdpolizei
und die Besorgungdes Forstrügewesensnachden für die LandesteilerechtsdesRheins und
für die Pfalz bestehendengesetzlichenBestimmungen.

Google —
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Außerdemhabendie Forstämterrechtsdes Rheins die staatlicheOberaufsichtüberdie
Bewirtschaftungder Gemeinde=,Stiftungs= und Körperschafts=Waldungenwahrzunehmen.
Die Betriebsführungselbstfällt in diesenWaldungennur insoweitin ihrenWirkungskreis,
als sie von der Staatsforstverwaltungim Vertragswegübernommenwurde oder gesetzlich
zu betätigenist.

Die Forstämterin der Pfalz habendie Bewirtschaftungder dortigenGemeinde=und
StiftungswaldungennachMaßgabeder Anweisungvom 20. August 1885 zu führen.

Die Vorständeder Forstämtersind für den ganzenUmfangihrer Geschäftsführung
verantwortlich.

§ 13.

Die Forstamts=Assessoren habenin denihnenzugeteiltenStaats=, Gemeinde=,
Stiftungs= und Körperschafts=Waldungenden gesamtenForstbetriebnachMaßgabe der
jährlichenBetriebspläneund der besonderenAnordnungendesAmtsvorstandeszu leitenund
die ihren speziellenAnweisungenentsprechendeAusführungdesselbendurchdas untergeordnete
Betriebsvollzugspersonalzu überwachensowie denAmtsvorstandin denVerwaltungsange=
legenheiten,bei denGeschäftender Forstpolizei,der FörderungderPrivatwaldwirtschaftund
derÜberwachungdes untergeordnetenPersonalszu unterstützenund zu vertreten.

Die Assessoren,denendas erforderlicheHilfspersonalan Förstern,Forstassistentenund
Waldwärtern zugeteilt ist, sind für den richtigenVollzug der ihnen instruktionsgemäß
zukommendenoderbesondersaufgetragenenGeschäfteverantwortlich.

Zur Beförderungin den Dienstgraddes Forstmeisterssind in der Regel nur solche
hiefürqualifizierteBeamtevorzuschlagen,welchewährendangemessenerZeit denDienst auf
exponiertenAssessorstellenwahrgenommenhaben.

8 14.
Die Förster, Forstassistenten und Waldwärter haben in den Staats=

waldungenihrer Dienstbezirkeals verantwortlicheOrgane denForst= und Jagdschutzzu
vollziehenund die Protokolleund RügeverzeichnisseüberForst=undJagdpolizeiübertretungen
und überForst=und Jagdfrevelfällezu führen. Als Hilfsorganenfür denBetriebsvollzug
fällt ihnendie Ausführungdes Forstbetriebsnachder Anordnungund unter Leitung und
Überwachungder Verwaltungsbeamtensowiedie Anfertigungder hiebeianfallendenrechne=
rischenArbeitenzu.

Sind Gemeinde=,Stiftungs=und KörperschaftswaldungenihrenDienstbezirkenzugeteilt
und hat die StaatsforstverwaltungderenBewirtschaftungübernommenoder gesetzlichzu
betätigen,so habendie Försterdie Geschäftedes laufendenBetriebs in diesenWaldungen
unterder Aufsicht der Verwaltungsbeamtenund nach ihren besonderenAnweisungenzu
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führen. In denPrivatwaldungender Landesteilerechtsdes Rheins habensie denVollzug
der forstpolizeilichenBestimmungendes Forstgesetzesund der besonderenforstpolizeilichen
Anordnungenzu überwachenund anderPflegedeswirtschaftlichenBetriebsdieserWaldungen,
soweites veranlaßtist, mitzuwirken.Die letztereVerpflichtungbestehtauchfür dieFörster
in der Pfalz.

Die Forstassistentenund die vollbeschäftigtenWaldwärtersind zu denBetriebsgeschäften
in denGemeindewaldungenund zu Dienstleistungenim Interesseder Privatwaldpflegeund
Forstpolizeinur beizuziehen,wenndies unbeschadetihres Hauptdienstesgeschehenkann.

Die nicht vollbeschäftigtenWaldwärter sind ausschließlichin denStaatswaldungen
zu verwenden.

* 15.
Die Förster, Forstassistentenund etatsmäßigenWaldwärter sind verpflichtet, sich in

besonderenFällen für einekurzeZeit aushilfsweiseaußerhalbihres speziellenDienstbezirkes
ohneweitereVergütungverwendenzu lassen,falls ihnenhiedurchein besondererAufwand
nichterwächst.

IV. Bediugungenfür denEintritt in denStaats=Forstdienst.
8 16.

Hinsichtlichder Vorbedingungenfür denEintritt in den Staatsforstverwaltungsdienst
verbleibtes bei denbisherigenBestimmungender Verordnungvom 21. August 1881 und
denhiezuerlassenenbesonderenAnordnungen.

Ebensobleibt auch künftig die Aufnahmein denForstschutz=undBetriebshilfsdienst
zur Erreichung der Dienstgrade der Forstassistenten,Förster und Forstbuchhaltungsbeamten
von dem Nachweisedes erfolgreichenBesuchs einer Waldbauschulebedingt.

Als etatsmäßige Waldwärter sind unbescholtene,körperlich forstdiensttaugliche,mit
ZivilanstellungsscheinverseheneMilitäranwärter und in Ermangelungsolcherin der Regel
Personen aus der Klasse der Waldarbeiter zu wählen. Sie müssendie den Anforderungen
ihres Dienstes entsprechendeKenntnis der forst=und jagdgesetzlichenBestimmungensowieder
Forstbetriebsgeschäftenachweisenund solcheElementarkenntnissebesitzen,daß sie die mit ihrem
Diensteverbundenenschriftlichenund rechnerischenArbeitenselbständigund richtigzufertigen
vermögen.

Für die Dienststellenmit nicht voller BeschäftigungsindWaldwärteraus der orts=
angesessenenBevölkerung und insbesondereaus der Klasse der Waldarbeiter anzunehmen.
Sie habenhinreichendeFertigkeitenim LesenundSchreibennachzuweisenundmüssenfür
die Erlernungder mit ihremDiensteverbundenenObliegenheitengeeignetsein.

Google —



Nr. 83. 1093

V. BesondereBestimmungenin Bezugauf dasGemeinde-undStiftungsforstwesen.
§ 17.

Wenn in den Regierungsbezirkendiesseitsdes Rheins GemeindenoderStiftungen
nachArtikel 9 des ForstgesetzeswegenÜbernahmeder Betriebsführungin ihrenForsten
mit der StaatsforstverwaltunggegenLeistungeines verhältnismäßigenBesoldungsbeitrags
übereingekommenodergemäßArtikel 16 des Forstgesetzeszu bestimmtenLeistungenfür den
gleichenZweck verpflichtetsind, so sind dieseLeistungenund Besoldungsbeiträgein der
Forstrechnungzu vereinnahmen.Die betriebsführendenForstbeamtenhabenin solchenFällen
von denGemeindenund Stiftungen keineweiterenGebührenin Anspruchzu nehmen.

Die Gemeindenund Stiftungen in der Pfalz habenfür die Bewirtschaftungihrer
Waldungen75% des jährlichenBesoldungs=und sächlichenDienstaufwandeszu bezahlen,
welcherder Staatsforstverwaltungfür die Einrichtungjener Forstämterund Dienststellen
erwächst,die zum Zweckeder Bewirtschaftungvon Gemeinde=und Stiftungswaldungen
gebildetwordensind. Zu denKostenhabensämtlichewaldbesitzendeGemeindenundStiftungen
nachMaßgabedes Flächenumfangesihrer Waldungenbeizutragen.Die Beitragsquotesoll
in keinemFalle die bisherigevon 1 & 65 J für das Hektarüberschreiten.

VI. Schluß=undÜbergangsbestimmungen.
8 18.

DieseVerordnungtrittvom1.Januar1909anStellederVerordnungvom19.Februar1885.
Bezüglichder Leistungund Einhebungder Beiträge der pfälzischenGemeindenund

Stiftungen zu den Kosten für die Bewirtschaftungihrer WaldungendurchOrganedes
Staates, bezüglichder Leistungdes staatlichenZuschusseszu diesenKostensowiehinsichtlich
der Rechnungsstellungsoll es jedochfür das Jahr 1909 beimbisherigenVerfahrenverbleiben.

19.
DenjenigenWaldwärternauf nichtetatsmäßigenStellen,welchevordem1. Jannar 1909

ernanntwordensind, verbleibtdieihnenim FalledesWohlverhaltenszugesicherteSustentation,
wennsiemindestens5 Jahre derStaatsforstverwaltunggedienthabenunddienstunfähigund
erwerbslosgewordensind.

8 20.

Wir ermächtigendasStaatsministeriumderFinanzen,diezumVollzugegegenwärtiger
VerordnungerforderlichenDienstanweisungenundZuständigkeitsordnungenund zwar, soweit
hiebeiGegenständederForst-und JagdpolizeiunddesForstwesensderGemeinden,Stiftungen
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und Korporationen in Betracht kommen, in Gemeinschaftmit dem Staatsministerium des

Innern zu erlassen.

München,den 15. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von#ayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v.Pfaff. v. Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:
Ministerialrat Moser.

abniglich Alerhöchste Verordnung, den UmmessungsdienstderFinanzverwaltungbetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

TLityol!,.
vonGottesGnadenRöniglicherPrimvonHayern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,bezüglichdes Ummessungsdienstesder Finanzverwaltung

zu verordnen,was folgt:
A. Oberaussicht.

SI.

Die OberaufsichtüberdenUmmessungsdienstführtdasStaatsministeriumderFinanzen,
demfür das Messungswesenein technischerReferentbeigegebenwird.

B. Aufsichtin denRegierungsbezirken.
§*2.

In den Negierungsbezirkenobliegt, vorbehaltlichderBestimmung im § 3, die Ausfsicht
überdenUmmessungsdienstdenRegierungsfinanzkammern.

JederRegierungsfinanzkammerwird für das Messungswesendie erforderlicheAnzahl
lechnischerReferenten(Regierungs=und Steuerräte,Regierungs=und Steuerassessoren)bei.
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gegeben.Sie habenin denSitzungendesFinanzkammer=KollegiumsüberGegenständedes
UmmessungsdienstesundüberAngelegenheitendesimUmmessungsdiensteverwendetenPersonals
gleichdenübrigenReferentenentscheidendeStimme.

Als Hilfsarbeiter im Revisionsdienstesind Kreisgeometerund Geometerpraktikanten,
welchedie praktischeKonkursprüfungbestandenhaben(geprüfteGeometer),in Verwendung
zu nehmen.

83.
Für denStadtbezirkMünchenwird dieAufsichtüberdenUmmessungsdienstvomKataster⸗

bureauausgeübt.

C. Messungsämter.
84.

Innerhalb der bestehendenMessungsbezirkewird derUmmessungsdienst,insbesonderedie
Vornahmevon Teilungs=,Grenzermittlungs=und Baufallmessungen,Amtern übertragen,
welchedie Bezeichnung„Messungsamt“führen. Die Messungsämtertretenan die Stelle
der dermaligenMessungsbehörden.

Die AnderungeinzelnerMessungsbezirkesowiedie Verlegung des Sitzes einzelner
MessungsämterbehaltenWir Uns vor.

Das StaatsministeriumderFinanzenist ermächtigt,dieZustündigkeitenundGeschäfts=
aufgabenderMessungsämter,soweitveranlaßt im Benehmenmit denbeteiligtenStaats=
ministerien,näherfestzusetzen.

§ 5.

Die BesetzungderMessungsämtererfolgt— je nachGeschäftsumfangundBedarf—
a) mit Obergeometernals Amtsvorständen,
b) mit Bezirksgeometern,
) mit Offizianten,
4) mit Zeichnungsassistenten,
e) mit Messungsgehilfen.

Hierzu kommtdie entsprechendeAnzahl vongeprüftenGeometern,von im Vorbereitungs=
dienstebefindlichenGeometerpraktikantensowie von Anwärtern für den Zeichnungs=und
Messungsgehilfendienst.

86.

Dem Amtsvorstandobliegtnebender allgemeinenGeschäftsleitungund der dienstlichen
Überwachungdes Amtspersonalsdie Vornahme von Messungsgeschäften,namentlichdie
Durchführungder schwierigerenMessungen.
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Die Bezirksgeometerhabenals Nebenbeamtedie MessungsgeschäftenachWeisungdes
Amtsvorstandesvorzunehmenund diesenin der Geschäftsführungzu unterstützenund zu
vertreten.

Die OffiziantenderMessungsämtersind ausschließlichim innerenDienste,namentlich
mit Plan= und Flächenrechnungsarbeiten,zu beschäftigen.

Die Zeichnungsassistentensind im Zeichnungs=,Kanzlei=,Registratur=undExpeditions=
dienstezu verwenden.Ausnahmsweisekönnensie im äußerenDiensteals Messungsgehilfen
beschäftigtwerden.

Die Messungsgehilfenhabenim äußerenDienste bei der Vornahmevon Messuugs=
geschäftenbeizuhelfenund im innerenDiensteals Kanzlei=,Registratur=und Expeditions=
gehilfenmitzuarbeiten.

§ 7.

Der Amtsvorstanderhält für die mietweiseBereitstellungder erforderlichenAmtsräume
eineentsprechendeMietentschädigung,fernerzur Bestreitungder Kostenfür Beheizung,Be=
leuchtungund Reinigung der Amtsräumeein angemessenesAversumaus der Staatskasse.
Die Mietentschädigungund das Aversumsind unterRücksichtnahmeauf dieörtlichenPreis=
verhältnissevon denRegierungsfinanzkammernfestzusetzen.

Zur Bestreitungdes sonstigenAmtsaufwandesfür Regie wird jedemMessungsamt
eine bestimmteSumme zugewiesen,innerhalb derendie erforderlichenAnschaffungenund
AusgabengegenVerwendungsnachweiszu bewirkensind.

88.

Für äußereDienstgeschäftewird demAmtsvorstandund dem übrigenAmtspersonale
zur Bestreitungdes DienstaufwandesEntschädigungnachbesonderenBestimmungengewährt,
die vom Staatsministerium der Finanzen zu erlassensind.

89.
Die von den Parteien zu entrichtendenMessungsgebührensind für die Staatskasse zu

vereinnahmen.Die Regelung dieserGebührenerfolgt durchdas Staatsministeriumder
Finanzen.

D. Ubergangsbestimmungen.

10.

Die mit dem Titel „BezirkegeometerI. Klasse“ ausgestattetenVorständederMessungs
brurden führen als Vorstandeder Messungsämterden Titel „Obergeometer“.
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Die mit demTitel „BezirksgeometerII. Klasse“ausgestattetenVorständederMessungs=
behördenführenals VorständederMessungsämterdenTitel „Bezirksgeometer“,soweitWir
sie nichtzu Obergeometernernennenwerden.

8 11.
Die Vorständeder Messungsbehördensind in die neuenGehaltsverhältnissenachMaß=

gabeUnserer Verordnungvom 6. SeptemberlaufendenJahres, die Gehaltsverhältnisseder
etatsmäßigenStaatsbeamtenbetreffend,überzuleiten.Hierbei habenfür Vorstände,die nicht
die DienstesstellungeinesBezirksgeometersII. KlasseodereinesMessungsassistentenbekleiden,
die Bestimmungenim § 4 Abs. 3 Ziff. 4 jener VerordnungentsprechendeAnwendung
zu finden.

§ 12.

Die ZeichnerundübrigenGehilfen im Ummessungsdienstewerdenbei derErnennungzu
Offizianten, ZeichnungsassistentenoderMessungsgehilfenin die ersteDienstaltersstufeder
treffendenKlassederGehaltsordnungeingewiesen.Bleibt der zu verabfolgendeAnfangsgehalt
hinterder vor der ErnennungbezogenenEntlohnungzurück,so kann für denEinkommens=
-entgangeinenichtpensionsfähigepersönlicheZulage gewährtwerden.

Die persönlicheZulage wird gleichdemGehaltemonatlichvorausgezahltund unterliegt
im Falle des Ablebensmit Ablauf des Sterbemonats,im übrigenmit derBeendigungder
DienstleistungdemEinzuge.

§ 13.
Die den Zeichnernund übrigenständigenGehilfen der Messungsbehördeneröffnete

AnwartschaftaufGewährungvonUnterhaltsbeiträgennachMaßgabedermit Unserer Ermäch=
tigungerlassenenBekanntmachungdesStaatsministeriumsderFinanzenvom5. Dezember1902,
Unterhaltsbeiträgefür dasGehilfenpersonalderMessungsbehördenbetreffend,erlischtimFalle
der etatsmäßigenAnstellungderBeteiligtenundkannnachdemInkrafttretendieserVerordnung
nichtmehrerworbenwerden.

E. Schlußbestimmungen.
14.

DieseVerordnungtritt am 1. Jannar 1909 in Kraft. Mit diesemZeitpunktegelten
alle entgegenstehendenVorschriftenals aufgehoben.

Die der StadtgemeindeMünchen in Bezug auf denUmmessungsdienstwiderruflich
zugestandenenBefugnisseund die hinsichtlichder Ausübung dieserBefugnissegetroffenen
BestimmungenwerdendurchdieseVerordnungnichtberührt.
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W15.
Das StaatsministeriumderFinanzenist ermächtigt,diezumVollzugedieserVerordnung

erforderlichenVorschriftenzuerlassen,insbesondereauchdieVorbedingungenfür denZeichnungs=
und Messungsgehilfendienstfestzusetzen.

München,den 15. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von #Layern,

desKönigreichsBayern Verweser.

v.Pfas.
Auf Allerhöchsten Befehl:

Der Generalsekretär:
Ministerialrat Moser.

Nr. 31916.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Neuordnungder Steuerämterbetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

1Litpo ),
VonEsttesGnadenKöniglicherPrinzvonLayern,

Regent.
Wir findenUns bewogenzu verordnen,was folgt:

8S1.
Die Dienstesaufgaben,welche bisher von den Steuerämtern I. und II. Klasse sowie

von denmit einer ZollbehördeverbundenenSteuerhebestellenversehenwordensind, obliegen
denSteuerämtern,denmiteinerZollbehördeverbundenenSteuerhebestellenunddenSteuerstellen.

2.

Die Zuweisung der Dienstesaufgabenan die Steuerämter, Steuerhebestellenund
Steuerstellenerfolgtdurchdas Staatsministeriumder Finanzen.
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Den Steuerämternkönnenvom Staatsministeriumder Finanzen weitereDienstes=
aufgabenzugewiesenwerden.

83.

Der Stand und dieEinteilung derSteuerämter,dermit einerZollbehördeverbundenen
Steuerhebestellensowieder SteuerstellenbemißtsichnachdenbeigegebenenÜbersichten.

Das StaatsministeriumderFinanzenist ermächtigt,Anderungenin demStande und
in der EinteilungdieserAmter und Stellen eintretenzu lassen.

§ 4.

NachMaßgabeder in denUÜbersichtenverfügtenZuteilung sind die Steuerstellenden
SteuerämternsowiedenSteuerhebestellenund die Steuerämterund Steuerhebestellenden
Hauptzollämternuntergeordnet.

85.

Die Bestimmungenin § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 2 und § 16 Abs. 1 der Königlichen
Verordnungvom 6. Januar 1906, die Neuordnungder Verwaltung der Zölle und
indirektenSteuern betreffend,tretenaußerWirksamkeit.

§ 6.

DieseVerordnungtritt am 1. Januar 1909 in Wirksamkeit.

München,den 15. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von Layern,

desKönigreichsBayern Verweser.

v. Pfaff.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:
Ministerialrat Moser.
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Ld Hauptzollamt —— —-
« Steuerämter zugehörigenSteuerstellen

1 Aschaffeuburg Alzenau Spchölltrippen
2 Aschaffenburg Großostheim
3 Gemünden Gräfendorf

* Lafach
5 Marktheidenfeld Stadtprozelten
6 Miltenberg Anmorbach
7 Obernburg #Klingenberg

8 Augsburg Aichach Affing
9 Augsburg Gablingen
10 Dillingen Aislingen
11 Dinkelsbühl
12 Donauwörth Bissingen

Wemding
13 Friedberg Mering
14 Göggingen Schwabmünchen
15 Harburg Deggingen

« Monheim
16 Höchstädta.D. Tapfheim
17 Ottingen Polsingen
18 Wallerstein Weiltingen
19 Wassertrüdingen Wittelshofen
20 Wertingen Nordendorf

. Welden
21 Zusmarshausen Fischach

22 Bamberg Bamberg Walsdorf
23 Burgkundstadt Weismain

Markt Zeuln
24 Buttenheim Hirschaid
25 Ebermannstadt Heiligenstadt

Oriqinel from



Fortl Sitz und Bezeichnungder
Nr. Hauptzollamt
' · Steuerämter zugehörigenSteuerstellen

26 noch Bamberg Ebern Kirchlauter
Rentweinsdorf

27 Forchheim Kirchehrenbach
28 Frensdorf Burgebrach

Burgwindheim
Steppach

29 Gleußen Memmelsdorf
Seßlach

30 Hallstadt Rattelsdorf
Reckendorf

31 Höchstadta. A. Adelsdorf
32 Kronach Mitwitz

Wallenfels
Weißenbrunn

33 Neunkirchena.Br. Gräfenberg
34 Rothenkirchen Ludwigsstadt

Tettau
35 Scheßlitz Königsfeld

1 Litzendorf
36 Schlüsselfeld Burghaslach
37 Staffelstein Ebensfeld

38 Bahyrenth Auerbach Plech
39 Bayreuth Neudrossenfeld

Obernsees
Weidenberg

40 Berneck Gefrees
41 Creußen Trockan
42 Kemnath Fichtelberg

Kirchenlaibach
43 Kulmbach Stadtsteinach
· Untersteinach
44 Mainleus Thurnau
45 Mantel Kaltenbrunn
46 Pegnitz Gößweinstein
47 Pressath Cschenbach

Kirchenthumbach

Oriqinalfrom
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Forll. Hauptzollamt » ---——
Nr·«s Steuerämter zugehörigenSteuerstellen

48 noch Bayreuth Vilseck "
49 Weischenfeld Hollfeld

50 Flrth Burgbernheim 1Steinsfeld
51 Fürth Cadolzburg
52 Herzogenaurach Emskirchen

" Leutershausen Colmberg
53 Schhllingsfürst

6 Neustadta.A. Dachsbach
54 Mkt. Erlbach

Münchsteinach
55 Rothenburgo.T.
56 Scheinfeld Geiselwind
57 Virnsberg Bruckberg
58 Windsheim Sugenheim

59 Furth i. W. Cham Sattelpeilnstein
60 . Kötzting Konzell

" Miltach
61 Neunburgv.W. Rötz
62 Nittenau Bruck
63 Oberviechtach Alltendorf

Winklarn
64 Roding Walderbach

65 Hof Hof Rehau
66 Münchberg Helmbrechts

Marktleugast
67 Naila Berg

Lichtenberg
Nordhalben
Schwarzenbacha.W.

68 Schwarzenbacha. S. Kirchenlamitz

69 Ingolstadt Abensberg NRohr
70 Berching Beilngries

Greding
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„„ 6 Sitz undBezeichnungder
doru. Hauptzollamt -—- »s-«
k« Steuerämter zugehörigenSteuerstellen

I
71 noch Ingolstadt Eichstätt Kipfenberg
72 Indersdorf #Altomünster
73 Kelheim Abbach
74 Kösching Altmannstein
75 Mainburg
76 Neuburga.D. Rennertshofen
77 Neustadta.D. Siiegenburg

Vohburg
78 Pappenheim Dollustein

Treuchtlingen
79 Pfaffenhofen Geisenfeld

“ Worlnzach
80 Rain Burgheim
bl Riedenb =

iedenburg Diieetfurt
82 Schrobenhausen Hohenwart

Pöttmes
A

83 Kaiserslautern Ebernburg
84 Gersheim ülieskastel
85 Glanmünchweiler Steinwenden
86 Göllheim Harxheim
87 Homburg Bruchmühlbach
ss Horrbach Martinshöhe

ornba
89 St. Ingbert #Ormesheim
90 Kaiserslautern -
91 Kirchheimbolanden
92 Kusel Herschweiler=Petersheim
93 Landstuhl !
94 Lauterecken Wolfstein
95 Winnweiler Enkenbach

96 Landan i. Pf. Annweiler Dahn
97 Bergzabern
98 Edenkoben I
99 Germersheim v
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Sitz und Bezeichnungder
* Hauptzollamt ---s— — —
r.. « Steuerämter zugehörigen Steuerstellen

100 nochLandaui. Pf.. Kandel
101 Landau
102 Rheinzabern Bellheim
103 Waldfischbach Hermersberg

Zeselberg

104 Landshut Arnstorf Eichendorf
Simbachb.L.

105 Bogen Falkenfels
Obermühlbach
Schwarzach

106. Dingolfing Wörth a. J.
107 Eggenfelden Neumarkta. R.
108 Ergoldsbach Neufahrn
109 Frontenhausen Gangkofen

Reisbach
110 Hengersberg Schöllnach
111 Landau a. J. Pilsting
112 Landshut Altheim

Weihmichl
113 Langquaid Schierling
114 Moosburg Nandlstadt
116 Pfaffenberg Geiselhöring
116 Pfarrkirchen Triftern
117 Rottenburg Pfeffenhausen
118 Straßkirchen
119 Vilsbiburg Altfraunhofen

Geisenhausen

120 Ludwigshafena.Rh. Dürkheim
121 Grünstadt
122 Ludwigshafena. Rh. Schifferstadt

123 Memmingen Babenhausen Heimertingen
Jlertissen

124 Burgan Jettingen
125 Günzburg Ichenhausen

Gocgle
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1
, Sitz und Bezeichnungder

dun Hauptzollamt —-«———---—---—-- —
* Steuerämter zugehörigenSteuerstellen

l
126 nochMemmingen Kempten Glrönenbach
127 Krumbach Thannhausen
128 Lauingen Bachhagel

Gundelfingen
129 Mindelheim Erkheim

Pfaffenhansen
130 Obergünzburg Ottobeuren
131 Weißenhorn Nersingen

132 Minchen II Dorfen Velden
133 Erding Schwaben
134 Feldkirchen Haar
135 Grafing Ebersberg

Glonn
136 Haag Gars

Isen
137 München r. J.
138 Taufkirchen Perlach

1 6
139| MünchenIII Dachau Odelzhausen
140 Fürstenfeldbruck Seefeld
141 Landsberg Egling
142 Münchenl. J.
143 Oberdorf Lechbruck
144 Pasing Planegg
145 Schleißheim Garching
146 Schongau Asch
147 Starnberg Tutzing
148. Türkheim Buchloe
149 Weilheim 1Dießen

Murnau
160 Wolfratshausen Sindelsdorf

151 Nürnberg Ellingen Pileinfeld
152 Feucht Allersberg

- Altdorf
153 Feuchtwangen
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Hauptzollamt —
Nr. Steuerämter ugehörigenStenerstelenÖ zugehorig

154 nochNürnberg Gunzenhausen Berolzheim
n etenheeidenheim

155 Heilsbronn Windsbach
156 Hersbruck, Neukirchenb.S.

m Ep
au Schnaitta

159 Neumarkti. O Freystadt
160 Nürnberg Heroldsberg
161 Roth a. S. Spalt
162 Schwabach
163 Weidenbach Bechhofen

Herrieden

164# Weißenburg Nennslingen

165 Passan Hutthurm Waldkirchen
166 Osterhofen Plattling
167 Tittling Freyung
168 Vilshofen Aidenbach

Ortenburg

169 Pfrouten Immenstadt Siebratshofen

170 Regensburg Barbing
171 Burglengenfeld Kallmünz
172 Etterzhausen Eichhofen

Hemau
193 Hirschau Wernberg

171 Köfering Alteglofsheim
Moosham

1 5 Regensburg
170 Regenstauf Kürn

177 Schwandorf Nabburg
2 Schwarzenfeld
178 Sünching Aufhausen

170 Sulzbach Königstein

Original from —



Fortl « Sitz und Bezeichnungder
* Hauptzollamt — *.

Steuerämter zugehörigenSteuerstellen

180 nochRegensburg Velburg Hohenburg
Parsberg

181 Wörth a.D. Falkenstein

182 Rosenheim Aibling Feldkirchen
183 Holzkirchen Miesbach
184 Tölz Gmund
185 Wasserburg

186 Schweinfurt Bischofsheim
187 Brückenau Rupboden
188 Euerdorf
189 Gerolzhofen Donnersdorf
190 Hammelburg Bonnland
191 Haßfurt
192 Hofheim Burgpreppach

Maroldsweisach
193 Königshofeni. Gr. Sulzdorf
194 Mellrichstadt Fladungen
195 Münnerstadt «
196 Neustadta. S. Saal a. S.
197 Schweinfurt Poppenhausen
198 Stadtlauringen Maßbach
199 Werneck
200 Zeil Eltmann

Untersteinbach

201 Simbach Mühldorf Kraiburg
202 Neuötting Tann
203 Rotthalmünster Griesbach
204 Trostberg Weald a. Alz

205 Waldsassen Neustadta.W. N. Floß
206 Redwitz Waldershof
207 Reuth Windischeschenbach
208 Tirschenreuth Wiesan
209 Vohenstrauß Tännesberg

Oriqinal from
UNIVEBRSITTOF MICHIGAN
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n Hauptzolloaont — « —-—--—
' Steuerämter zugehörigen Steuerstellen

210 nochWaldsassen Weiden
211 Wunsiedel Arzberg

212 Würzburg Aub Röttingen
213 Karlstadt Arnstein
214. Mainbernheim Markt Einersheim
215 Ochsenfurt Giebelstadt
216 Uffenheim
217 Volkach Prosselsheim
218 Würzburg Geroldshausen

lttingen

219 Zwiesel Grafenan Schönberg
220 Regen Bodenmais
221 Viechtach Ruhmannsfelden



——

Sitz und Bezeichnungder

—————

l.* Hauptzollamt — —-
Steuerhebestellen zugehörigenSteuerstellen

1 Augsburg Nördlingen

2 Banberg Lichtenfels
8 Fürth Erlangen

4 Furth i W. Furth i/W.
5 Schwaxzach
6 Waldmünchen

7!Hof Selb
8 Angolstadt Ingolstadt Eitensheim

NReichertshofen

Kaeiserslautern Zweibrücken Wallhalben

10 Landan NeustadtaH.
11 Pirmasens Trulben

Landshut Deggendorf
Straubing Leiblfing

4 Saulb
Lindau Lindau

Lindenberg Wohnbrechts
Oberstaufen

Ludwigshafena/Rh. Frankenthal
Speyer

Memmingen Memmingen Legan
Neu=Ulm

Original from



* Hauptzollamt — — — -----—-
' Steuerhebestellen zugehörigenSteuerstellen

21MinchenIII Freising
22 Kaufbeuren

23 Nürnberg Ansbach

24 Passan Obernzell l
25 Passau Fürstenzell

» Heining
26 Schärdinga.Th.
27 Wogscheid

28 Pfronten Bödmen
29 Füssen
30 Linderhof
31 Mittenwald
32 Oberstdorf
33 Pfronten

34 Regensburg Amberg Ensdorf
Kastl

35 Reichenhall Berchtesgaden
36 Laufen
37 Reichenhall Teisendorf
38 Reit i/W.
39 Schleching
40 Traunstein Waging

41 Nosenheim Bayrischzell
42 Fall
43 Reisach -
44 Rosenheim Prien
45 Sachrang
46 Windshausen

17 Schweinfurt Kifsingen Burkardroth
Original from
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Forl. Sitz und Bezeichnungder
# Hauptzollamt - — — ——
r. Steuerhebestellen zugehörigenSteuerstellen

48 Simbach Burghausen
49 Egglfing
50 Simbach
51 Tittmoning

52 Wialdsassen Bärnau
53 Georgenberg
54 Mähring
55 Waidhaus
56 Waldsassen Mitterteich

57 Würzburg Kitzingen Dettelbach
Wiesentheid

58 Marktbreit

59 Zmwiesel Zwiesel

Co gle
197
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cseh-undVerordnungs=Blalt
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 84.
München, den 19. Dezember 1908.

Jnhali
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 16. Dezember 1908, den Vollzug des Ausführungsgesetzes vom

23. Februar 1879 zum Reichs=Gerichtsverfassungsgesetzebetreffend.—Bekanntmachung vom 16.Dezember
1908, Abänderung des Verzeichnisses der denMilitäranwärtern usw. im Reichsdienst vorbehaltenen Stellen be=
treffend.— Hofdienst=Nachrichten.—Ordens=Verleihung.— KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur Annahme
einer fremden Dekoration.

Nr. 49582.

Königlich Allerhöchste Verordnung, den Vollzug desAusführungsgesetzesvom23.Februar 1879
zum Reichs=Gerichtsverfassungsgesetzebetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

EZuitpold.
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonHayern,

Begent.
Wir findenUns bewogen,unterteilweiserAbänderungder KöniglichenVerordnung

vom23. August 1879 über den Vollzug des Ausführungsgesetzeszum Reichs=Gerichts=
verfassungsgesetzeGesetz=und Verordnungs=Blatt S. 1043) Nachstehendeszu verordnen:

198
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Artikel 1.

1. Der § 2 erhält folgendeFassung:
Die Mitglieder derLandgerichteführendenTitel Landgerichtsrat.Wir behaltenUns

vor, Mitglieder der Landgerichte,die zur Führung des stellvertretendenVorsitzessowohlin
einerZivilkammerals in einerStrafkammergeeignetsind, zu stellvertretendenDirektoren
zu befördern.

2. Der §3 erhält folgendeFassung:
DerjenigeRichter, demuntermehrerenRichterneinesAmtsgerichts(Amtsrichtern)die

allgemeineDienstaufsichtübertragenist oder der als einzigerRichterdes Amtsgerichtsdie
Dienstaufsichtübt, führt den Titel Oberamtsrichter.

Das Staatsministeriumder Justiz kannbei denAmtsgerichten,derenBezirk nachder
jeweils letztenVolkszählungmindestens50 000 Einwohnerzählt, Richter bestimmen,die
demVorstandedes Gerichtsin einzelnenSparten der DienstaufsichtHilfe zu leistenhaben
(Abteilungsvorstände).Sie handelnhierbeials Vertreterdes Vorstandesund habenseinen
Weisungennachzukommen.

Wir behaltenUns vor, dieVorständederAmtsgerichte,derenBezirk nachder jeweils
letztenVolkszählungmehrals 40 000 Einwohnerzählt und dieVorständederAmtsgerichte,
derenBezirk nachder jeweils letztenVolkszählungmehrals 100000 Einwohnerzählt, zu
Amtsgerichtsdirektoren,die ersterenmit dem Gehalt der Klasse 7, die letzterenmit dem
Gehalt der Klasse6 der Gehaltsordnung,denVorstanddes AmtsgerichtsMünchen I zum
Amtsgerichtspräsidentenmit dem Gehalt der Klasse5 der Gehaltsordnungzu befördern.
Ferner behaltenWir Uns vor, die Abteilungsvorständeder Amtsgerichte, deren Bezirk
nachder jeweils letztenVolkszählungmindestens50 000 Einwohnerzählt, zu Oberamts=
richtern,die Abteilungsvorständeder Amtsgerichte,derenBezirk nach der jeweils letzten
Volkszählungmehr als 100000 Einwohnerzählt, zu Amtsgerichtsrätenmit dem Gehalt
der Klasse 7 der Gehaltsordnung zu befördern.

3. Der § 11 Abs. 1 erhält folgendeFassung:

Dem Generalstaatsanwaltbei demOberstenLandesgerichtund denOberstaatsanwälten
bei denOberlandesgerichtenwerdennachBedarf einerodermehrereStaatsanwältebeigegeben.

4. Der § 17 erhält folgendeFassung:
Die Gerichtsschreibereienwerdenmit Gerichtsschreibernund der erforderlichenZahl von

Kanzleiexpeditoren,SekretariatsassistentenundGerichtsschreibergehilfenbesetzt.Die Vorschriften
überdie Einrichtungder Gerichtsschreibereienerläßt das Staatsministeriumder Justiz.

Den StaatsanwaltschaftenwerdennachBedarf Gerichtsschreiber,Kanzleiexpeditorenund
Sekretariatsassisientenbeigegeben.
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5. Der § 18 erhält folgendeFassung:
Zum Gerichtsschreiberkannernanntwerden,wer die FähigkeitzumRichteramterlangt

oderdie Prüfung für das Gerichtsschreiberamtbestandenhat. Zum Gerichtsschreiberin den
GerichtsvollziehereienkönnenGerichtsvollzieherauchdann ernanntwerden,wenn sie diese
Voraussetzungennichterfüllt haben.

Die Prüfung zumGerichtsschreiberamtsollzeigen,daßderVewerberimGerichtsschreiber=
. dienste,besondersauf demGebieteder streitigenGerichtsbarkeitund auf demdes Kosten=

und Rechnungswesens,die erforderlichenKenntnisseerworbenhat und daß er die nötige
Geschäftsgewandtheitbesitzt. -

Die Prüfung ist schriftlichund mündlich.
6. Der § 22 erhält folgendeFassung:
Die geschäftsleitendenSekretäre der Landgerichteund der höherenGerichte fuhren den

Titel Obersekretär,die übrigenGerichtsschreiberdenTitel Sekretär.
Die Vorschriften,wonachdieseBeamtengewisseSchriftstückeunter der Bezeichnung

Gerichtsschreiberals ihrer Amtseigenschaftzu vollziehenhaben,werdenhierdurchnichtberührt.
Wir behaltenUns vor, Sekretärebei denGerichtenund Staatsanwaltschaftennach

Maßgabeder Gehaltsordnungzu Obersekretärenzu befördern.
7. Der § 23 erhält folgendeFassung:
Die Verhältnissedes den Gerichtsschreibereienund staatsanwaltschaftlichenKanzleien

nebendenGerichtsschreibernbeigegebenenPersonals werdendurchdasStaatsministeriumder
Justiz geregelt.DiesessetztauchdieVorbedingungenzurAufnahmedes Personalsfest und
bestimmtüberdie Einrichtungvon Prüfungen.

————

8. Die §§ 27 bis 29 werdendurchfolgendeVorschriftenersetzt:

527.
Bei demOberstenLandesgerichte,denOberlandesgerichtenund denLandzerichtenwird

zur Besorgungdes Boten=und Sitzungsdienstesdie erforderlicheZahl von Boten, bei den
Amtsgerichtenzur Besorgungdes Boten=,Sitzungs=und Gefängnisdienstesdie erforderliche
Zahl von Amtsgerichtsdienernund Gefängniswärternaufgestellt.

528.
Bei denLandgerichtsgefängnissenund beijenenAmtsgerichtsgefängnissen,dieals ständige

landgerichtlicheAushilfsgefängnissedienen,werdeneinGefängnisverwalterund die erforderliche
1. Zahl vonOberaufsehernund Gefängnisaufsehernaufgestellt. Auch beigrößerenAmtsgerichts=

gefängnissenkönnen ein Gefängnisverwalter und die erforderlicheZahl von Oberaufsehern
und Gefängnisaufsehernaufgestelltwerden.

198*
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8 29.
Die Vorschriften zur Regelung des Dienstes und der sonstigenVerhältnissedesBoten=

und Gefängnispersonalswerdenvom Staatsministerium der Justiz erlassen.
9. Die Vorschriften der §§ 1, 4 bis 6, 9, 10, 12 bis 15, 24, 30 bis 32, 34,

36, 38 bis 42 werdenaufgehoben.
Artikel 2.

Diese Verordnungtritt am 1. Januar 1909 in Kraft. Die Verordnungenvom
22. Mai 1890 und vom 24. Juni 1896 überdenVollzug desAusführungsgesetzeszum
Reichs=Gerichtsverfassungsgesetze(Gesetz=undVerordnungsblatt1890 S. 298; 1896 S. 303,
und die Verordnungvom 26. November1881 überdie Titulatur derObergerichtsschreiber
und Gerichtsschreiber(Gesetz-und Verordnungsblatt1881 S. 1319 werdenvon diesem
Zeitpunktan aufgehoben.Die Titel und die Rechte,die Richtern oderSekretärennach
MaßgabedieserVerordnungensowienachMaßgabederVerordnungvom 23. August 1879
verliehenwurden,bleibenunberührt.

München,den 16. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Miltner. v. Pfaff.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Heinzelmann.

St.M.d.J. Nr.32912.

Bekanntmachung, AbänderungdesVerzeichnissesder denMilitäranwärtern usw. im Reichsdienst
vorbehaltenenStellen betreffend.

l. Staatsministeriumdes Innern und K. Kriegsministerium.

Mit Bezug auf die Ministerialbekanntmachungenvom 30. Septemberund 12. Ok=
tober1907 (Gesetzeund VerordnungsblattS. 685 und S. 771) folgt nachstehendAbdruck
der im Zentralblatt für das DeutscheReichNr. 54 S. 506 veröffentlichtenBekanntmachung
des Reichskanzlersvom 21. November1908.

München, den 16. Dezember1908.
J. A.

###hr.u. Vorn. Slaatsrat v. Urazeisen. 6

* Oriqinal from
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Abdruck.

Bekanntmachung.

Das Verzeichnisder denMilitäranwärternusw. imReichsdienstevorbehaltenenStellen
(Anlage F der Anstellungsgrundsätzefür Militäranwärter usw. vom 20. Juni 1907 —
ZentralblattS. 331 —) wird an denbetreffendenStellen abgeändert,wie folgt:

III. Militärverwaltung.
Hinter Ziffer „27. Militäreisenbahn:

Werkstättenvorsteher“.
ist einzuschalten:

„28. Verkehrsoffiziere vom Platz in den Festungen:
Maschinenmeister".

IV. Marineverwaltung.
Auf Seite334 in Zeile3 ist dasWort „und“ zu streichen,dafüreinKommazu setzen

und in Zeile 4 hinter dem Worte „Marine“ ebenfallsdas Komma zu streichenund anzu=
fügen: „und des Gouvernementsvon Kiautschon,"“.

Vor denWorten:„Werftbuchführer(fürdenRegistraturdienst)“isteinzuschalten:„Werft=
registratoren,“.

Am SchlussedesAbschnitts:„a) Mittlere Beamte.“ isthinterdenWorten:„Marine
ergänztwerden“an Stelle des Punktes einKommazu setzenund hinzuzufügen:„Bureau=
gehilfenbei denWerften zur Hälfte, Rechner beimObservatoriumin Wilhelmshaven“.

In demAbschnitte:„b) Unterbeamte." iststattderWorte:„beidenArtilleriedepots“
zu setzen:„bei den Artillerie=und Minendepots,.

Hinter demWorte: „Küster“ ist aufzunehmen:„Schulwärter bei der Garnisonschule
in Friedrichsort,“.

Nach demWorte: „Brückenwärter," ist einzuschalten:„Bauschreiberbei denWerften,“.

V. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung.

Der Abschnitt: „a. Mittlere Beamte.“ erhält am SchlussefolgendenZusatz:
„10. Diätare zu einemViertel."

Gleichzeitig wird das Verzeichnisder Behördenusw, die hinsichtlichder denMilitär=
anwärtern und den Inhabern des Anstellungsscheinsim NeichsdienstevorbehaltenenStellen
als Anstellungsbehördenanzusehensind(Zeutralblatt— 442 von 1907),,wie folgt ergänzt:

Co gle
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Nummer » »
des Bezeichnung Bezeichnung

Stellen⸗ · . . ... Be⸗* der Behörden,bei denendie der Behörden,an die die An=verzeich= merkungen.
nisses, Stellenvorhandensind. meldungenzurichtensind.
Anlage F.

Militärverwaltung.

a) Preußisches Kontingent.

ZwischendenAbschnitten: „Artillerie=Prüfungskommission" und „Festunge=
gefängnisse“ ist einzuschalten:

Ingenieur=Komitee:
1B Hausdiener. « Der Präses des Ingenieur—

Komitees.

In der Überschrift:„Technische Institute der Artillerie:“ sind die Worte:
„Der Artillerie“ zu streichen.

Hinter den Worten: „Militär-Kirchengemeinden:“ ist aufzunehmen:

Verkehrsoffiziere vom
Platz in den Festungen:

III a. 28Maschinenmeister. Der VerkehrsoffiziervomPlatz
der betreffendenFestung.

Marineverwaltung.
Hinter dem Abschnitt: „Kommando der Marinestation der Ostsee in Kiel

und der Nordseein Wilhelmshaven:
Bibliothekassistenten,
Küster“

ist hinzuzufügen:

Kommando der Marine
station der ÖOstsee in Kiel:

1 B Schuldiener bei der Garnison= Das Stationskommando in Kiel.
schulein Friedrichvort.

Google
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Nummer
des Bezeichnung

Stellen⸗ derBehörden,beidenendieverzeich⸗
nisses, Stellen vorhandensind.
Anlage F.

Bezeichnung

der Behörden,an die die An=

meldungenzu richtensind.

Be=
merkungen.

Hinter derÜberschrift:„..
ist einzuschalten:

IVa Rechner,
LA Kanzleibeamter,

beide beim Observatoriumin
Wilhelmshaven.

Observatoriumin Wilhelms=
haven.

Gouvernementsvon Kiautschoun".

zufügen: „Büchereidiener“.

unter IVafolgende Fassung:

IV Werftregistratoren,

turdienst,
Werftbuchführer,

Berlin, den 21. November1908.

Die betreffendeKaiserlicheWerft
in Kiel oderWilhelmshaven.

Die betreffendeKaiserlicheWerft
in Danzig, Kiel oderWil=
helmshaven.

FofdiensMachrichten.
Im NamenSeiner Majestät des fKönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKonigreichs Bayern Verweser,

Co gle

habenzufolgeAllerhöchsterEntschließungvom
26. November1908 allergnädigstgeruht,
mit Wirksamkeitvom 1. Januar 1909
1. denK. SchloßverwalterFriedrichBären=

fänger in Hohenschwangauauf sein aller=
untertänigstesAnsuchenin Rücksichtauf seine
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GesundheitsverhältnisseunterAnerkennungseiner
langjährigen,treuenund eifrigenDienste in
den dauerndenRuhestandzu versetzen,
2. dieErrichtungeinerKöniglichenAdmini=

strationHohenschwangauzu genehmigen,
3. denKassebuchhalterI. KlasseMax Käß=

berger beiderK. FondskassezumK. Admini=
strator in Hohenschwangaumit demNange
und Gehalte der Beamten der KlasseIV des
Hofbeamtengehaltsregulativszu befördern,
4. demK. AdministratorPaul Fischhold

in HerrenwörthdenRang undGehaltder
BeamtenderKlasseIV desHofbeamtengehalts=
regulativs zu verleihen,
5. denVerwaltungsassistentenbeiderGuts=

verwaltungHerrenwörthTheodor Binter
zumK. Verwaltungssekretärdaselbst,
6. den ObergärtnerJohann Lang in

Linderhof zum K. Hofgärtner in Linderhof
zu befordern.

Ordens-Verleihung.
Im NamenSeiner Aajestät des Rönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,

Co gle

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
Annahmeeiner fremdenDekoration.

Im NamenSeiner Majeslät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unterm 9. Dezember1908
allergnädigstbewogengefunden,demK. Käm=
merer,VorsitzendenimMinisterrateundStaats=
minister des Königlichen Hauses und des
AußernDr. KlemensFreiherrnvon Pode=
wils=Dürniz dieBewilligungzurAnnahme
und zum Tragen des ihm von dem Groß.
meisterdessouveränenMalteser=Ritter=Ordens
motu proprio verliehenenGroßkrenzesdieses
Ordens zu erteilen.
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eset-undVerordnungs=Zlatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 85.
München, den 22. Dezember 1908.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 21. Dezember 1908 über die Bezirksämter. — Königlich

Allerhöchste Verordnung vom 21. Dezember 1908 über das K. Statistische Landesamt. — Königlich
Allerhöchste Verordnung vom 21. Dezember 1908, die Tierärzte betreffend. — Königlich Aller=
höchste Verordnung vom 21. Dezember1908, die K. Versicherungskammerbetreffend.— Königlich
Allerhöchste Verordnung vom 21. Dezember 1908, das K. Wasserversorgungsbureau betreffend. —
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 21. Dezember 1908 über die Rechtsverhältnisse der Beamten
der Versicherungsanstalten.

Königlich Allerhöchste Verordnung überdie Bezirksämter.

Im Namen Seiner Mafjestätdes Königs.

Kuitpold.
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonBapyern,

KRegent.
Wir finden Uns bewogen, in teilweiser Abänderung der Verordnungen vom

24. Februar 1862, dieEinrichtungderDistriktsverwaltungsbehördenbetreffend(Regierungs=
blatt Seite 409) und vom 25. Januar 1863, Rang und Uniform der Beamten, dann
Dienstesvorschriftenfür die Distriktsverwaltungsbehördender Pfalz betreffend(Regierungs=
blatt Seite 81), zu verordnen,was folgt:

199
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SI.
Die Einteilung des Königreichsin Verwaltungsdistriktebemißt sich nach der als

Anlage beigefügtenÜbersicht.
Für jedendieserDistriktebestehteinBezirksamt als Verwaltungsbehörde.
Die kreisunmittelbarenStädte sind von der Zuteilung zu einemBezirksamteaus=

genommen.
Ihr Verhältnis richtet sich nach deneinschlägigengesetzlichenBestimmungen,insbesondere

der beidenGemeindeordnungen,und nachdenbesonderenVerordnungen.
Die BezirksämtersinddenRegierungenunmittelbaruntergeordnet.

§2.
Die Bezirksämtersind die äußerenBehördenfür das Gebiet der innerenStaats=

verwaltungund für die ihnendurchbesondereVorschriftenzugewiesenensonstigenGegenstände.
Sie sind die Vollzugsorganeder Staatsministerienund der Regierungenfür die in

denbezirksamtlichenGeschäftsbereichfallendenGegenstände.
Im verwaltungsrechtlichenundVerwaltungsstreitverfahrensind dieBezirksämter,soweit

nicht eine andereZuständigkeitdurch besondereVorschriften begründetist, ersteInstanz.
In Bezug auf DienstaufsichtunterstehendieBezirksämterdenRegierungen,Kammern

des Innern, und dem Staatsministerium des Innern.

3.M.

Die Bezirksämter werdenbesetztmit:
einemBezirksamtmann,
einem oder mehrerenBezirksamtsassessoren,
Bezirksamtssekretären,
Bezirksamtsassistenten,
Bezirksamtsdienern,
dann mit der entsprechendenAnzahl von
Inzipienten.

Ferner könnenden Bezirksämtern durchdie Regierung, Kammer des Innern, Rechts
praktikantenzugewiesenund für denKanzleidienstdiätarischbeschäftigteHilfskräfte beigegeben
werden.

§ 4.

Wo örtliche Verhältnisse es verlangen, kann einem Assessorund dem erforderlichen
Hilfspersonal der Amtssitz an einem vom Bezirksamtssitze entfernten Orte angewiesen
werden;derWirkungekreis und die Stellung solcherexponiertenAssessorenwird vom Staats
ministeriumdes Junern geregelt.

Goosle J ——..—.——.—.— §
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§ 5.

Für dieVorbedingungen,welchedie rechtskundigenBeamtenderBezirksämter(Bezirks=
amtmännerund Bezirksamtsassessoren)zu erfüllenhaben,sind die allgemeinenVorschriften
überdie Prüfungenfür denhöherenJustiz= und Verwaltungsdienstund die Vorbereitung
für diesePrüfungen sowiedie besonderenvom Staatsministeriumdes Innern erlassenen
Bestimmungenmaßgebend.

Über die von denübrigenBeamtender Bezirksämterzu erfüllendenVorbedingungen
sinddie Vorschriftenvom Staatsministeriumdes Innern zu erlassen.

Von diesemStaatsministeriumwerdenauchdie dienstlichenVerpflichtungenderBezirks=
amtsbeamtenim Einzelnen geregelt.

86.

Die Bezirksamtmännerhabendie Amtskleidungder Regierungsräte,die Bezirks=
amtsassessorenjeneder Regierungsassessoren,beidejedochohnedieStickereiauf denTaschen=
klappenzu tragen;denmit demTitel und Rang von RegierungsrätenausgestattetenBe=
zirksamtmännerngebührtdie volleUniform der Regierungsräteder Kammerndes Innern.

Bei dienstlichenAnlässen, bei denen die Galauniform nicht angelegt werdenmuß,
andererseitsaber das Tragen einerDienstkleidungim dienstlichenInteressegebotenist,
habendie Bezirksamtmännerund Bezirksamtsassessorenin der InterimsuniformnachMaß=
gabederMinisterialbekanntmachungvom 10. Mai 1876 (AmtsblattdesStaatsministeriums
des Innern S. 219) zu erscheinen.

Die Bezirksamtssekretärehaben die Uniform der RegierungssekretäreohneStickerei
auf denTaschenklappen.

Die Bezirksamtsdienertragen als Amtsauszeichnungeinen dunkelblauenRock mit
stehendemKragen und zwei Reihen weißmetallenerKnöpfe sowie eine dunkelblaueSchirm=
mützemit einem gekröntenLöwen nach Buchstabef der Anlage VI der Verordnung vom
21. Mai 1833 (NegierungsblattS. 705).

87.
Zur BestreitungdesAmtsaufwandesfür dieRegiewird jedemBezirksamtedurchdas

Staatsministerium des Innern eine bestimmteSumme zugewiesen,innerhalb derendie er—
forderlichenAnschaffungenund sonstigenAusgaben gegenVerwendungsnachweiszu be—
wirken sind.

88.

Der Bezirksamtmann leitet die Geschäfteunter seiner ausschließlichenpersönlichenVer=
antwortlichkeit.

199*
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Er hat alleEinläufe selbstzu eröffnenoderunterseinerÜberwachungeröffnenzulassen
und für derenentsprechendeErledigungSorge zu tragen.

Von ihm sind alle EntwürfeundAusfertigungenzu unterzeichnen.Er ist jedochbe=
fugt, dieseUnterzeichnungin Bezug auf bestimmteGeschäftsgegenständeunter Fortdauer
seinerpersönlichenVerantwortlichkeiteinemAssessorzu übertragen;in diesemFalle werden
die Entwürfeund Ausfertigungenvon demAssessormit demBeisatze:„J. A.“ (Im Auf=
trage)unterzeichnet.

Bei wichtigenVorfällen, sei es bei Tage oderbei Nacht, hat der Bezirksamtmann
sichsogleichan Ort und Stelle zu begeben.

Ohne ausdrücklicheGenehmigungder Regierungdarf er sichnichtüber 24 Stunden
aus seinemAmtsbezirkeentfernen.

Dem ihm untergeordnetenAmtspersonalekanner Urlaub bis zu einerWocheerteilen;
zurGewährungeinesUrlaubs von längererDauer bis zusechsWochensinddieRegierungen
zuständig.

§ 9.
Der Bezirksamtsassessorist demBezirksamtmannuntergeordnetund hat sich nachdessen

Anweisungden ihm übertragenenGeschäftenzu unterziehen.
Bei AbwesenheitoderVerhinderungdes Bezirksamtmannesist der Bezirksamtsassessor,

untermehrerender dienstälteste,sein Stellvertreterund handeltsodannauf eigeneVerant=
wortlichkeit. Seiner Unterschriftist in solchenFällen die Bezeichnungals Stellvertreter
(„I. V.“) beizusetzen.

Der Bezirksamtsassessordarf ohneUrlaub oderAuftrag sichnicht aus demAmts=
bezirkeentfernen.

8 10.
Abgesehenvon denFällen dienstlicherAbwesenheitsollenBezirksamtmann und Assessoren

für Jedermannwährendder Amtszeit (vormittagsvon 8—12 Uhr, nachmittagsvon 2
bis 6 Uhr) in denGeschäftsräumlichkeitenzugänglichsein.

Eine gleichzeitigeEntfernungdieserBeamtenvomAmtssitzeist unzulässig,soweitnicht
unabweislicheDienstesverhältnisseeine Ausnahme rechtfertigen.

Um die Amtsangehörigengegendie UnannehmlichkeitfruchtloserGänge zum Amte
infolge dienstlicherAbwesenheit der Beamten möglichst sicherzustellen,sollen zwei Tage in
derWochefür die EutgegennahmemündlicherAnträge festbestimmtund an diesenTagen
auswärtige GeschäfteohnedringendeVeranlassungnicht vorgenommenwerden.

Diese Amtstage sind in der Regel so zu wählen, daß sie mit den Sitzungstagen des
am Orte befindlichenAmtsgerichts zusammentreffen. Sie sind durchAnschlag am Amts=
lokale, durchdas Amtsblatt und außerdemin allen (Gemeindenbekanntzu machen.

Gocgle — E— ————.—.k*2*=—
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W11.
Der Bezirksamtmannhat durchentsprechendeGeschäftsbehandlung,insbesonderedurch

fleißigeBereisungdesAmtsbezirkes(§ 12), in stetemunmittelbarenVerkehremit denzum
BezirkegehörigenGemeindenund den dortigenOrganen sowiemit einzelnenangesehenen
Persönlichkeitensichzu erhaltenund überdie Zuständeund Bedürfnissedes Bezirkesund
seinerBewohnersowieüberdenVollzug der amtlichenAnordnungensichfortgesetztpersönlich
zu unterrichten. çl

Im anmtlichenVerkehrehat der Bezirksamtmannein wohlwollendesund entgegen=
kommendesVerfahrenzu betätigen,dieGegenständepünktlichund raschund soweitsie hiezu
geeignetsind, tunlichstmündlichzu erledigensowie auf gütlicheBeilegung bestehender
Streitigkeitenund Gegensätzehinzuwirken;er hat darüberzu wachen,daß Gleichesauch
von allen ihm unterstelltenBeamtensorgfältigbeobachtetwerde. «

Der kulturellenund wirtschaftlichenHebungdesVerwaltungsbezirkeshat derBezirks=
amtmannsein vollesAugenmerkzuzuwenden.

12.
Die Reisen in AmtssachenobliegendemBezirksamtmann. Als solchewerdenbezeichnet:
1. die Reisenaus Anlaß besondererOffizialgeschäfte,die nachderNatur derSache
sichnur außerhalbdes Amtssitzesan Ort undStelle zweckmäßigerledigenlassen,

2. die Reisen,die zur erschöpfendenLösungder demBezirksamtmannein § 11 vor=
gezeichnetenAufgabenerforderlichsind, und

3. die Reisenzur Abhaltungvon Amtstagenaußerhalbdes AmtssitzesnachMaß=
gabedes örtlichenBedürfnisses.

Den Assessorenist vom Amtsvorstandeeine vom Staatsministeriumdes Innern zu
bestimmendeZahl vonAmtsreisenalljährlichzu übertragen.

8 13.
Amtstageaußerhalbdes Amtssitzessind nachMaßgabedesBedürfnissesin allenAmts=

bezirkenan denhiefür geeignetenentlegenerenOrten, insbesonderean denAmtsgerichtssitzen,
nachnähererAnordnungder Regierungzu demZweckeabzuhalten,um denBewohnernder
vom AmtssitzeentferntergelegenenGemeindenden persönlichenVerkehrmit demAmte zu
erleichtern.

Die Festsetzungder Amtstageist im Amtoblatteund in denbeteiligtenGemeinden
öffentlichbekanntzu machen.

Von denbezirksamtlichenBeamtensindauchdiesonstigenAmtsreisenzur zweckentsprechenden
Erledigung von Amtggeschäftenan Ort und Stelle zu benützen.

Co gle
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8 14.

Die verordnungsmäßigenTagegelderundReisekostenvergütungenkönnenbeiauswärtigen
Geschäftenangesprochenwerden:

1. in Parteisachen,die nicht gelegentlicheiner Amtsreise zur Erledigung kommen,
2. in Amtssachenfür Dienstesverrichtungenaußerhalbdes Amtsbezirkes,

oderwennderBezirksamtsassessorstatt desBezirksamtmannesreist, in welch'letzteremFalle
die betreffendenGebührenaus der bezirksamtlichenRegie zu bestreitensind.

§ 15.
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1909 in Wirksamkeit. Mit diesemZeitpunkte

tretenalle entgegenstehendenVorschriftenaußerKraft.
Die zum Vollzuge dieserVerordnungerforderlichenVorschriftenwerdenvom Staats=

ministeriumdes Innern erlassen.

München,den 21. Dezember1908.

Luitpold,
Hrinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Pfaff. v. Grettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.

Coge aa——8



Lde. Beziroaoämtfter. »
N Bemerkungen.
r. Sitz und Bezeichnung. Bestandteile.

I. Oberbayern:
1.|Aibling. AmtsgerichtAibling.

2. Wichach. AmtsgerichtAichach.

3. Altötting. AmtsgerichtAltötting,
,, Burghausen.

« Mit ei iert4.Berchtesgaden. imissse — 8 u —

5. Dachau. AuntsgerichtDachau.

Ebersberg. AnmtsgerichtEbersberg.

Erding. AnmtsgerichtErding,
» Dorfen.

8. Freising. Anmtsgericht Freising, Landbezirk,
« » Moosburg.

Friedberg. AnmtsgerichtFriedberg.

Fürstenfeldbruck. AnmtsgerichtFürstenfeldbruck.

Garmisch. AmtsgerichtGarmisch.

Ingolstadt. AmtsgerichtIngolstadt,Landbezirk.

Landsberg. Amtsgericht Landsberg,Landbezirk.

Laufen. AmtsgerichtLaufen,
» Tittmoning. -

Miesbach. AnmtsgerichtMiesbach, Airee *
» Tegernsee.
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Lide. BVezirésöämter.
— « ( s---— Bemerkungen.

r. Sitz undBezeichnung. Bestandteile.

16.] Mühldorf. AmtsgerichtMühldorf,
» Neumarkt a. R.

17.München. AmtsgerichtMünchenII.

18.HPfaffenhofen. AmtsgerichtPfaffenhofen,
» Geisenfeld.

19. Rosenheim. AnmtsgerichtRosenheim,Landbezirk,
» Prien.

20.Schongau. AmtsgerichtSchongau.

21.chrobenhausen. Antsgericht Schrobenhausen.

22.Starnberg. AmtsgerichtStarnberg.

23.ölz. AmtsgerichtTölz.

24. Traunstein. AmtsgerichtTraunstein,Landbezirk,
„ Trostberg.

25.] Wasserburg. AmtsgerichtWasserburg,
„ Haag.

26.] Weilheim. AmtsgerichtWeilheim.

27.Wolfratshausen. AmtsgerichtWolfratshausen.

II. Niederbayern:
28.Bogen. AmtsgerichtBogen,

„ Mitterfels.

20).Deggendorf. AmtsgerichtDeggendorf,Landbezirk,
» Hengersberg.

30. Tingelfing. AmtsgerichtDingolfing.

31. JEauenfelden. Amtsgericht Eggenfelden,
Arnstorf.

Antsgericht Grafenau.
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gfde. Bezirsämfter. «
Nr. — — Benerkungen.

Sitz und Bezeichnung.1 Bestandteile.

33.riesbach. Antsgericht Griesbach,
» Rotthalmünster.

34. Kelheim. AmtsgerichtKelheim,
„ Abensberg.

35. Kötzting. AmtsgerichtKötzting,
„ Neukirchen.

36. Landaua. Isar AmtsgerichtLandaua. Isar.

37.|Landshut. AmtsgerichtLandshut,Landbezirk.

38. Mainburg. 6AmtsgerichtMainburg.
39. Mallersdorf. AnmtsgerichtMallersdorf.

40.] Passau. AnmtsgerichtPassau,Landbezirk.

41.Pfarrkirchen. Amtsgericht Pfarrkirchen,
„ Simbach.

42. Regen. AmtsgerichtRegen.

43. Rottenburg. AnmtsgerichtRottenburg.

44. Straubing. Antsgericht Straubing,Landbezirk.

45.| Wiechtach. AnmtsgerichtViechtach.

46. Vilsbiburg. Anmtsgericht Vilsbiburg.

47. Vilshofen. AnmtsgerichtVilshofen,
« ,, Osterhofen.

48. Wogscheid. Anmtsgericht Wegscheid.

49.Wolsstein. Anmtsgericht Freyung,
I » Waldkirchen.

III. Pfalz.

50.] Bergzabern. Antsgericht Bergzabern,
1 » Annweiler.

51. Dürkheim. Amtsgericht Dürkheim.

Co
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Bezirksämter.Lfde. S
— 6Ö — — —Bemerkungen.
r. Sitz und Bezeichnung. Bestandteile.

52. Frankenthal. —AmtsgerichtFrankenthal,
» Grünstadt.

53. JGermersheim. AmtsgerichtGermersheim.
« Kandel.

54. Homburg. AnmtsgerichtHomburg,
# ,, Landstuhl,

» Waldmohr.

55. JSkt. Ingbert. AmtsgerichtSkt. Ingbert,
» Blieskastel I. Teil.

56.Kaiserslautern. 1 Amtsgericht Kaiserslautern,
» » Otterberg.

57. JKirchheimbolanden. Amtsgericht Kirchheimbolanden.

58. Kusel. AmtsgerichtKusel,
» Lauterecken,
» Wolfstein.

59. Landau. AnmtsgerichtLandau,
» Edenkoben.

60.Ludwigshafen a. Rh. Anmtsgericht Ludwigshafena. Rh.

61.Peustadt a. H. Amtsgericht Neustadt a. H.

62.] Pirmasens. AnmtsgerichtPirmasens,
» Dahn,
» Waldfischbach.

63. Rockenhausen. AmtsgerichtRockenhausen,
» Obermoschel,
» Winnweiler.

64. peyer. Amtsgericht Speyer.

65. Zweibrücken. Amtsgericht Zweibrücken,
» BlieskastelII. Teil.
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Sezir Sämfter.Lfde.
—— — — Bemerkungen.
HEIIIIIIIE Bestandteile.

I

IV. Oberpfalz und Regensburg:
66. Amberg. Antsgericht Amberg,Landbezirk,

„ Vilseck.

67.Beilngries. AmtsgerichtBeilngries.

68. Burglengenfeld. AmtsgerichtBurglengenfeld,
1 „ Schwandorf.

69.Cham. AnmtsgerichtCham,
„ Furth.

70. Eschenbach. AmtsgerichtEschenbach,
„ Auerbach.

71. Kemnath. AnmtsgerichtKemnath,
I » Erbendorf.

72. Nabburg. AmtsgerichtNabburg.

73. Neumarkt. AmtsgerichtNeumarkt, Landbezirk,
» Kastl.

74. Neunburgv.W. AmtsgerichtNeunburgv.Wald.

75. Neustadta.W.N. AmtsgerichtNeustadta. W.N.,
» Weiden.

76. JOberviechtach. AmtsgerichtOberviechtach.

77.Parsberg. Amtsgericht Parsberg,
„ Hemau.

78. Regensburg. AmtsgerichtRegensburg,Landbezirk,
„ Wörth.

79. Riedenburg. AmtsgerichtRiedenburg.

80.]Roding. AmtsgerichtRoding,
» Nittenau.

81.Stadtamheof. AmtsgerichtStadtamhof,
„ Regenstauf.
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efde BezirSämfter.
d ----- ---- Biemerkungen.
*Eitz und Bezeichnung. Bestandteile.

82.Surlzbach. AmtsgerichtSulzbach.

83. Tirschenreuth. AmtsgerichtTirschenreuth,
» Waldsassen.

84. Vohenstrauß. AmtsgerichtVohenstrauß.

85.]Waldmünchen. AmtsgerichtWaldmünchen.

V. Oberfranken:
86. AnmtsgerichtBamberg, Landbezirk

87.

88.

89.
90.

91.

92.

93.

9I.

6

BambergJ.

BambergII.

Bayreuth.

Berneck.

Ebermaunstadt.

Forchheim.

Höchstadta. Aisch.

Hof.

Kronach.

Aulmbach

Vunels

Co gle

1

Amtegericht

77.

Amtegericht
77.

Amtsgericht

Amtsgericht
77

Amtsgericht
77

Amtsgericht

Amtsgericht

Amtgericht

Amtagericht

Amtsgericht

I. Teil,
Scheßlitz.

Bamberg,Landbezirk
II. Teil,

Burgebrach.

Bayreuth, Landbezirk,
Weidenberg.

Berneck.

Ebermannstadt,
Hollfeld.

Forchheim, Landbezirk,
Gräfenberg.

Höchstadta. Aisch,
Herzogenaurach.

Hof, Landbezirk.

Kronach.

Kulmbach,Landbezirk,
Thurnau.

Lichtenfels,
Weismain.
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efde BSeziréSämfer.
—NNQ * Bemerkungen.

r. Sitz und Bezeichnung. Bestandteile.

97.]Münchberg. Antsgericht Münchberg.

98.] Naila. Antsgericht Naila.

99.]Pegnitz. Antsgericht Pegnitz,
„ Pottenstein.

100.Rehau. AmtsgerichtRehau,
» Selb.

101.Stadtsteinach. AmtsgerichtStadtsteinach.

102.]Staffelstein. AmtsgerichtStaffelstein,
„ Seßlach.

103.|Teuschnitz. AmtsgerichtLudwigsstadt,
, » Nordhalben.

104.Wunsiedel. AnmtsgerichtWunsiedel,
„ Kirchenlamitz,
„ Thiersheim.

VI. Mittelfranken:
105. Ausbach. AnmtsgerichtAusbach,Landbezirk,

„ Heilsbronn.

106.| Dinkelsbühl. AmtsgerichtDinkelsbühl, Land=
bezirk,

I » Wassertrüdingen.

107.Eichstätt. Amtsgericht Eichstätt, Landbezirk,
» Kipfenberg.

108.Erlangen. AmtsgerichtErlangen,Landbezirk.

109.|Feuchtwangen. Amtsgericht Feuchtwangen,
« - » Herrieden.

110.Fürth. AmtsgerichtFürth, Landbezirk,
» Cadolzburg.

Co gle
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ef WBezirksämter.fde. — — Bemerkungen.
Sitz und Bezeichnung. Bestandteile.

111.]unzenhausen. Amtsgericht Gunzenhausen,
» Heidenheim.

112. Hersbruck. AmtsgerichtHersbruck.

113. Hilpoltstein. AmtsgerichtHilpoltstein,
» Greding.

114.Lauf. AmtsgerichtLauf.

115.Neustadt a. A. AmtsgerichtNeustadta. A.
» Markt=Erlbach.

116.| Nürnberg. AmtsgerichtNürnberg,Landbezirk,
» Altdorf.

117.]Rothenburg o.T. AmtsgerichtRothenburgo. T.,
Landbezirk,

« Schillingsfürst.

118. Scheinfeld. Amtsgericht Scheinfeld.

119.óSchwabach. AmtsgerichtSchwabach,Landbezirk,
» Roth.

120.| Uffenheim. Amtsgericht Uffenheim,
» Windsheim.

121.] Weißenburg i. B. AmtsgerichtWeißenburg i. B.,
Landbezirk,

» Ellingen,
» Pappenheim.

VII. Unterfranken und Aschaffenburg:
122.11zenau. Amtsgericht Alzenau,

» Schöllkrippen.

123.|Aschaffenburg. AmtsgerichtAschaffenburg,Land=
bezirk.

124.Brückenau. AmtegerichtBrückenau.
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Nr — Bemerkungen.

Sitz und Bezeichnung. Bestandteile.

125.Ebern. Amtsgericht Ebern,
» Baunach.

126.|Gemünden. AmtsgerichtGemünden.

127.]Gerolzhofen. Amtsgericht Gerolzhofen,
» Volkach,
» Wiesentheid.

128. Hammelburg. AnmtsgerichtHammelburg,
« Euerdorf.

129. Haßfurt. AnmtsgerichtHaßfurt,
» Eltmann.

130.|Hofheim. AnmtsgerichtHofheim.

131.|Karlstadt. AmtsgerichtKarlstadt,
» Arnstein.

132.Kissingen. AmtsgerichtKissingen,Landbezirk,
» Münnerstadt.

133. Kitzingen. AmtsgerichtKitzingen,Landbezirk,
« » Dettelbach,

» Marktbreit.

134.|Königshofen. AmtsgerichtKönigshofen.

Lohr. AmtsgerichtLohr.

Marktheidenfeld. AmtsgerichtMarktheidenfeld,
» Stadtprozelten.

Mellrichstadt. AmtsgerichtMellrichstadt.

Miltenberg. AnmtsgerichtMiltenberg,
I « Amorbach.

Neustadt a. S. Antsgericht Neustadt a. S.,
» Bischofsheim.

Obernburg. Antsgericht Obernburg,
« Klingenberg.

Original from
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Lfde. Bemerkungen.
Nr. SisundBezeichnung. Bestandteile9

I
141·Ochfenfurt. Amtsgericht Ochsenfurt,

» Aub.

142. Schweinfurt. AmtsgerichtSchweinfurt, Land=
bezirk,

„ Werneck.

143.Würzburg. Antsgericht Würzburg,Landbezirk.

VIII. Schwaben und Neuburg:
144.ugsburg. Antsgericht Augsburg,Landbezirk.

145.|Dillingen. AntsgerichtDillingen,Landbezirk,
Höchstädt,

» Lauingen.

146. Donauwörth. Amtsgericht Donauwörth, Land=
bezirk,

„ Monheim.

147.Küssen. Amtsgericht Füssen.

148.|Günzburg. AmtsgerichtGünzburg,Landbezirk.
„ Burgau.

149. Jllertissen. Amtsgericht Illertissen,
! „ Babenhausen.

150. Kaufbeuren. Amtsgericht Kaufbeuren,Landbezirk,
„ Buchloe.

151. Kempten. Amtsgericht Kempten, Landbezirk.

152.|Krumbach. Amtsgericht Krumbach.

153.indau. AmtsgerichtLindau, Landbezirk,
„ Weiler.

154. Memmingen. Amtsgericht Memmingen, Land=
bezirk,

„ Ottobeuren.

Google
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g WBezirksämter.fde.
Nr ——————ööitichersst:

Sitz und Bezeichnung. Bestandteile.
6

155.] Mindelheim. AmtsgerichtMindelheim,
« » Türkheim.

156.| Neuburga.D. Antsgericht Neuburga.D., Land=
bezirk,

» Rain.

157.Neu⸗-Ulm. AmtsgerichtNeu=Ulm,Landbezirk,
» Weißenhorn.

158.|]Nördlingen. AmtsgerichtNördlingen,Landbezirk,
» Oettingen.

159. Oberdorf. AmtsgerichtOberdorf,
» Obergünzburg.

160.Schwabmünchen. AmtsgerichtSchwabmünchen.

161.Sonthofen. 1 Amtsgericht Sonthofen,
» Immenstadt.

162. Wertingen. AmtsgerichtWertingen.

163.Zusmarshausen. AmtsgerichtZusmarshausen.

201
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Königlich Allerhöchste Verordnung über das K. StatistischeLandesamt.

Im MamenSeiner Majestätdes Königs.

Tlitpol!,
UonGottesGuadenKöniglicherPringvonHapyern,

Regent.
Wir finden Uns bewogen,überdie Einrichtungund denDienst des K. Statistischen

LandesamtsNachstehendeszu verordnen:

I. K. StatistischesLandesamt.
§ 1.

Das bisherigeK. StatistischeBureau führt künftigdie Bezeichnung„K. Statistisches
Landesamt".

Das StatistischeLandesamtist einedemStaatsministeriumdes Innern unmittelbar
untergeordneteZentralstelle;es hat seinenSitz in München.
Sein Wirkungskreiserstrecktsichauf die sämtlichenGebieteder Landesstatistik,soweit

sienichtaufGrund besondererBestimmungvon anderenstaatlichenOrganenbearbeitetwerden.
Das StatistischeLandesamthat
1. das auf Grund von Gesetzenoder auf Anordnung des Staatsministeriums des
Innern oderauf Veranlassungeines der übrigenMinisterien für die Landes=
und Reichsstatistikzu lieferndeMaterial zu sammeln,zu prüfen, technischund
wissenschaftlichzu bearbeitenund die Ergebnissegeeignetenfallszu veröffentlichen,

2. auf Anordnungdes StaatsministeriumsdesInnern oderaufVeranlassungeines
der übrigen Ministerien statistischeNachweisungenaufzustellenund über statistische
Fragen gutachtlichzu berichten.

82.
Das Statistische Landesamt wird mit einem Direktor, der erforderlichenZahl von

Referentensowie dem nötigen wissenschaftlichenund technischenHilfspersonal besetzt.

3.
Aushilfsarbeiterwerdeninnerhalbder hierfürvorgesehenenetatsmäßigenMittel vom

Direktor aufgenommen.
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*4.
Dem Direktordes StatistischenLandesamtsstehtdie LeitungsämtlicherGeschäfteund

die Führung der Dienstaufsichtzu.

*èv
In dienstlichenAngelegenheitenverkehrtdas StatistischeLandesamtunmittelbarmit

den beteiligtenStellen und Behörden,öffentlichenund privatenVerwaltungensowiePrivat=
personen.

86.
Das StatistischeLandesamtführt ein Dienstsiegelmit der Umschrift „Königlich

BayerischesStatistischesLandesamt“.

§.
Die an der DurchführungstatistischerErhebungenbeteiligtenStellen, Behördenund

öffentlichenVerwaltungenhabendenErsuchendes StatistischenLandesamtsnachzukommen
und seineAnfragenalsbald zu erledigen.

II. StatistischerBeirat.

88.

Dem StatistischenLandesamtwird ein Statistischer Beirat beigegeben.
Der Beirat hat die Aufgabe, ein einheitlichesZusammenwirkenzwischenden ver—

schiedenenZweigen der Staatsverwaltungund der amtlichenStatistik zu vermittelnund
das StatistischeLandesamt in Bezug auf möglichstzweckmäßigeEinleitung undDurchführung
von statistischenErhebungensowie in Bezug auf möglichstsachentsprechendeAusnützung der
statistischenErgebnissezu unterstützen.

Der Beirat hat sowohl aus eigenemAntrieb wie auf Veranlassung der einzelnen
Ministerien und des StatistischenLandesamtsüber statistischeEinrichtungen,Erhebungen,
Aufstellungenusw. nachInhalt, Art und Form zu beratenund Gutachtenabzugeben.

89.

Der Beirat bestehtaus:
1. je einemVertretersämtlicherMinisterien,
2. demDirektor des StatistischenLandesamtsoderseinemStellvertreter,
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3. insgesamtvier Vertreternvon Landwirtschaft,Industrie, Gewerbeund Handel,
4. einemodermehrerenVertreternderWissenschaft

als ordentlichenMitgliedern.
Die Ministerien sind befugt, außer dem ordentlichenMitgliede auch die beteiligten

Sachreferentenzu denVerhandlungenabzuordnen.EbensokannderDirektor desStatistischen
Landesamtsauchdie beteiligtenReferentendiesesAmts zuziehen.

Dem StatistischenBeirat und seinemVorsitzendenist gestattet,zu einzelnenVer=
handlungenFachmännerbeizuziehenoderderenGutachtenzu erholen.

Stimmberechtigtsind nur die ordentlichenMitglieder.

8 10.
Der Vorsitzendeund sein Stellvertreter werden vom Staatsministerium des Innern

ernannt.

Die Wahl des Vertretersder Landwirtschafterfolgt durchdenBayerischenLandwirt=
schaftsrat,die Wahl der Vertretervon Industrie, Gewerbeund Handel durchdie Zentral=
stellefür Industrie,Gewerbeund Handel und zwar jeweilsauf die Dauer von 3 Jahren.
In gleicherWeise wird für jedenVertreterein Stellvertreterbezeichnet.

Die VertreterderWissenschaftwerdenvomStaatsministeriumdesInnern imBenehmen
mit dem Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenauf die
Dauer von 3 Jahren bestimmt.

8 11.
Das Amt einesMitgliedes des StatistischenBeirats ist ein Ehrenamt. Die aus=

wärtigenMitglieder erhaltenjedochbei EinberufungErsatzihrerReisekosten(Eisenbahnfahrt
II. Klasse)und ein Tagegeldvon 15 M.

* 12.
Der Zusammentrittdes StatistischenBeirats wird je nachBedarf durchdenVor=

sitzendenveranlaßt.
Den Schriftführerstelltdas StatistischeLandesamt.

13.
Der StatistischeBeirat regeltseineinnerenAngelegenheitenund dieGeschäftsbehandlung

durcheine der Genehmigungdes Staatsministeriumsdes Innern unterliegendeGeschäfts=
ordnung.

l » "
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8 14.

GegenwärtigeVerordnungtritt mit dem1. Januar 1909 in Wirksamkeit. Gleich—
zeitig tritt die AllerhöchsteEntschließungvom 29. Januar 1869, betreffenddie Errichtung
einer Statistischen Zentralkommission,außer Kraft.

München,den21. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. v.Miltner. Dr. v.Wehner. v. Frauendorfer. u.Pfaf.
Frhr. v.Horn.v. Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.

Königlich Allerhöchste Weuon. die Tierärzte Sctssten.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottesGunadenKöniglicherPrin;vonBayern,

Regent.
Wir finden Uns bewogen,zu verordnen,was folgt:

I. MeldepflichtderTierärzte.
§ 1.

Tierärzte, die sich zur Ausübung der Praxis niederlassen,sind verpflichtet,
1. alsbald nachder Niederlassungsich bei der Distriktsverwaltungsbehördeund bei
dem Bezirkstierarzt des Niederlassungsortespersönlichanzumeldenund dabei den
Approbationsscheinsowiebei Führung des Doktor=oder eines anderenTitels
die Berechtigungsausweisevorzulegenund

2. denWechseldesWohnortesinnerhalb desDistriktsverwaltungsbezirkes,dieAufgabe
der Praxis oder den Wegzug aus dem Bezirke vor dem Eintritt dieserVer=
änderungender Distriktsverwaltungsbehördeund demBezirkstierarztanzuzeigen.

Oriqinal from
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II. StaatlichangestellteAmtstierärzte.
82.

Den amtstierärztlichenDienst versehen:
1. im Staatsministeriumdes Innern und
2. bei jeder Regierung, Kammer des Innern,
ein tierärztlicherReferent,

3. für jedenDistriktsverwaltungsbezirkein Bezirkstierarzt.

§ 3.

Titel und Amtskleidungdes tierärztlichenReferentenim Staatsministerium des
Innern bemessensichnachdenBestimmungenfür die AdministrativreferentendiesesStaats=
ministeriums.

8 4.

Die tierärztlichenReferentenbei denRegierungen,Kammerndes Innern, führennach
der Verordnungvom 10. Dezember1908 (Gesetz=u. VerordnungsblattS. 1051) den
Titel „K. Regierungs=und Veterinärrat“. Sie tragendieAmtskleidungderAdministrativ=
referentender Regierung,Kammerdes Innern.

§ 5.

Die Bezirkstierärztesind der Regierung,Kammerdes Innern, unmittelbarunterstellt
und führendie Amtsbezeichnung„K. Bezirkstierarztfür denVerwaltungsbezirkN.“ sowie
ein entsprechendesDienstsiegel. Die Bezirkstierärztetragen die Amtskleidungund die
Dienstmützeder Bezirksärztemit der Anderung,daß für denKragen und die Armelauf=
schlägedes Galafracks an Stelle des dunkelblauenTuches solchesvon hellblauerFarbe tritt
und daß die Stickerei der Dienstmützeauf hellblauemGrunde anzubringenist.

Die DienstesaufgabendesBezirkstierarztessind dieWahrnehmungderamtstierärztlichen
Verwaltungsgeschäfteund die technischeBeratung der Distriktsverwaltungsbehörde.

Zu den Dienstesaufgabengehörenhiernachinsbesondere:
1. die unmittelbareDienstaussichtauf die mit amtstierärztlichenGeschäftenbetrauten
Tierärzte(8S 8, 10, 11),
die Mitwirkung bei der QOnalifikationder Tierärzte,
die Aufsicht auf die Arzneiführung der Tierärzte,
die Einführungin denamtstierärztlichenDienst (§ 13 Abs. 1 Ziff. 1),
die Mitwirkung bei der Bekämpfungder Tierseuchen,S1#

Google
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6. die polizeilicheUntersuchungder Hunde,
7. die Aufsichtauf die Abdeckereienund die Verscharrungsplätzefür Tiere,
8. die Mitwirkung bei der Schlachtvieh-und Fleischbeschauund bei der Prüfung
der Beschauer,die Nachprüfungvon solchensowiedieÜberwachungder gesamten
Tätigkeitder Beschauer,

9. die Beaufsichtigungder Schlachthäuserund Schlachtstätten,der Metzgereienund
ähnlicherGeschäftsbetriebe, .

10. die Mitwirkung bei der Handhabungder Gesundheits=und Nahrungsmittel=
polizei, insbesonderebei der Überwachungdes Verkehrsmit Fleisch und Milch,

11. die Mitwirkung bei derKörung der zur öffentlichenZuchtverwendungaufgestellten
männlichenZuchttieresowiedie Aufsichtüber derenHaltung und Verwendung,

12. die Mitwirkung bei den öffentlichenMaßnahmen zur Hebung der landwirt=
schaftlichenTierzucht,

13. die Förderungder Gesundheitspflegeder landwirtschaftlichenNutztiere,
14. die Unterstützungder Bestrebungender Viehversicherungsanstaltund der Pferde=

versicherungsanstalt.
Im übrigenund im einzelnenbemißtsichder bezirkstierärztlicheDienst nachder vom

Staatsministerium des Innern zu erlassendenDienstanweisung sowie nach den für die
einzelnenDienstzweigegeltendenbesonderenVorschriften.

86.
Das Verfahrenbei der BesetzungamtstierärztlicherStellen (§ 2) wird vom Staats=

ministeriumdes Innern geregelt.

III. StädtischeBezirkstierärzte.
§ 7.

Tierärzte, welchedie Vorbedingungenin AbschnittIX dieserVerordnung erfüllt haben,
dieQualifikation zumBezirkstierarztbesitzenund von kreisunmittelbarenStädten als höhere
Gemeindebeamteunwiderruflichund mit Pensionsberechtigungoder dochmit entsprechender
Aussichtauf unwiderruflicheAnstellungund auf Pensionsberechtigungangestelltsind,können
durchdas Staatsministeriumdes Innern in widerruflicherWeisemit derWahrnehmung
des bezirkstierärztlichenDienstes(§ 5 Abs. 2) für denStadtbezirkbetrautwerden.

Die städtischenBezirkstierärztesind in Ausübungdes amtstierärztlichenDienstesder
Regierung,Kammerdes Innern, unmittelbarunterstellt. Sie führendie Amtsbezeichnung
„StädtischerBezirkstierarztin N.“, sowieein dieserBezeichnungentsprechendesDienstsiegel
nach dem für die K. Bezirkstierärzte vorgeschriebenenMuster, tragen als Dienstzeichendie
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Schirmmützeder K. Bezirkstierärzteund sind beamteteTierärzte im Sinne des § 2 des
. .. - 23. Juni 1880.Reichsgesetzes,betreffenddie Abwehrund Unterdrückungvon Viehseuchen,vom1.Maii891.

In kreisunmittelbarenStädten, in denenkein städtischerBezirkstierarzt aufgestelltist,
hat das Staatsministeriumdes Innern die amtstierärztlichenGeschäfteeinemK. Bezirks=
tierarztzu übertragen.

IV. StädtischeAmtstierärzte.
88.

In größerenkreisunmittelbarenStädten könnenmit widerruflicherGenehmigungdes
Staatsministeriumsdes Innern zur Mitwirkung bei der Besorgungseuchenpolizeilicher
Geschäftenebenden städtischenBezirkstierärzten(§ 7) auchanderestädtischeTierärztever=
wendetwerden,sofernsie die Vorbedingungenin AbschnittIX dieserVerordnungerfüllt
habenund entsprechendeQualifikation besitzen.Diese Tierärzte könnendie Amtsbezeichnung
„StädtischerAmtstierarzt“ führen;in derAusübungseuchenpolizeilicherGeschäfteunterstehen
sie der unmittelbarenDienstaufsichtdes Bezirkstierarztesund der Disziplin der Regierung,
Kammer des Innern, und sind beamteteTierärzte im Sinne des § 2 des Reichsgesetzes,

betreffenddie Abwehr und Unterdrückungvon Viehseuchen,vom . Juni16600,

V. Grenztierärzte.
89.

Für die veterinärpolizeilicheBeaufsichtigungder Einfuhr von Tieren, von tierischen
Rohstoffenund von Gegenständen,die Träger des Ansteckungsstoffesvon Tierseuchensein
können,aus demAuslandewerdenGrenztierärzteund nachBedarf auchGrenztierarzt=Assi=
stentenaufgestellt.

Die Aufstellung erfolgt durch das Staatsministerium des Innern und ist widerruflich.
Die GrenztierärzteundGrenztierarzt=Assistentensind beamteteTierärzteim Sinne des

§ 2 des Reichsgesetzes,betreffenddie Abwehr und Unterdrückungvon Viehseuchen,vom
23. Juni 1880.

1.Mai 1501.
Die Grenztierärzte sind der Regierung, Kammer des Innern, unmittelbar unterstellt

und führen die Amtsbezeichnung„Bayerischer Grenztierarzt in X.“, sowie ein Dienstsiegel
nach dem für die K. Bezirkstierärzte vorgeschriebenenMuster, jedochmit der Umschrift
„VanyoerischerGrenztierarzt in J4

Die (PrenztieraritAssistentenunterstehender unmittelbarenDienstanssichtdes Grenz
li rarites und der Disiilin der Regierung, Kammer des Innern.

Google
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Als Dienstzeichentragen die Grenztierärzteund die Grenztierarzt-Assistentendie
Schirmmützeder K. Bezirkstierärztemit der Anderung,daß die Stickerei für die Grenz=
tierärztenachlit, e und für die Grenztierarzt=Assistentennachlit. f der Anlage Tafel VI
der Verordnungvom 21. Mai 1833 (Reg.=Bl. S. 705) auszuführenist; Bezirks=
tierärzte,dieals Grenztierärzteaufgestelltsind, tragendie Dienstmützenach§ 5.

VI. Distriktstierärzte.
8 10.

Von denDistriktsgemeindenmit Zustimmungder Regierung,Kammer des Innern,
aufgestellteTierärztekönnendenTitel „Distriktstierarzt“ führen.

EntsprechendgeeigneteDistriktstierärzte,welchedie Vorbedingungenfür denamtstier=
ärztlichenDienst gemäßAbschnitt IX dieserVerordnung erfüllt haben, könnenin widerruf=
licherWeisemit der BesorgungeinzelneramtstierärztlicherGeschäftefür denBereicheines
Distriktesodervon Teilen desselbenbetrautwerden.

Die Distriktstierärzteunterstehenin der Ausübung amtstierärztlicherGeschäfteder
unmittelbaren Dienstaufsicht des Bezirkstierarztes und der Disziplin der Distriktsver=
waltungsbehörde.

VII. Die VerwendungpraktischerTierärztezur BesorgungamtstierärztlicherGeschäfte.

8 11.
Die ÜbertragungeinzelneramtstierärztlicherGeschäftean praktischeTierärztebemißt

sichnachdenAnordnungendes Staatsministeriumsdes Innern. ·
Die praktischenTierärzteunterstehenin der AusübungamtstierärztlicherGeschäfteder

unmittelbarenDienstaufsichtdesBezirkstierarztesund derDisziplin derDistriktsverwaltungs=
behörde.

VIII. Verpflichtung,Diensteinweisung,Stellvertretung.
812.

Die Bezirkstierärzte,die Grenztierärzte,die Grenztierarzt-Assistentenund die mit der
BesorgungeinzelneramtstierärztlicherGeschäftebetrautenstädtischenTierärzte,Distriktstier=
ärzte und praktischenTierärzte werdendurch die Distriktsverwaltungsbehördeverpflichtet.

Die Diensteinweisungerfolgt bei den Bezirkstierärztenund bei den Grenztierärzten
durch den tierärztlichenReferenten der Regierung, Kammer des Innern, bei den mit der
Besorgung einzelner amtstierärztlicherGeschäftebetrauten städtischenTierärzten, Distrikts=
tierärztenund praktischenTierärztendurchdenBezirkstierarztund bei denGrenztierarzt=
AssistentendurchdenGrenztierarzt.
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Die Vertretungder K. Bezirkstierärzte,der Grenztierärzteund der Grenztierarzt⸗
Assistentenund die Vertretungder städtischenBezirkstierärzteund der städtischenAmtstier⸗
ärztein Ansehungder ihnenübertragenenamtstierärztlichenGeschäfteregeltdie Regierung,
Kammerdes Innern. Die Vertretungder Distriktstierärzteund der praktischenTierärzte
regelt in Ansehungder ihnen übertragenenamtstierärztlichenGeschäftedie Distriktsver=
waltungsbehörde.

IX. Vorbedingungenfür die AnstellungoderVerwendungim amtstierärztlichenDienste.
§ 13.

Tierärzte,die als Amtstierärztestaatlichangestelltwerden(§ 2), oder als städtische
Bezirkstierärzte(§ 7), städtischeAmtstierärzte(§ 8), Grenztierärzte(§ 9), Distriktstier=
ärzte(§ 10) oderin sonstigerEigenschaftzur BesorgungamtstierärztlicherGeschäfteVer=
wendungfindenwollen,habendie Erfüllung folgenderVorbedingungennachzuweisen:

1. einetierärztlicheTätigkeitvonmindestens9 Monatenbeieinembayerischenstaat=
lich angestelltenAmtstierarztoderbei einembayerischenstädtischenBezirkstierarzt,

2. eine tierärztlicheTätigkeit von mindestens3 Monaten an einemöffentlichen
SchlachthauseeinerStadt von mehrals 15000 Einwohnern,

3. das Bestehender Prüfung gemäß Abschnitt X dieser Verordnung oder gemäß
AbschnittVB der Verordnungvom 20. Juli 1872 (Reg.=Bl. S. 1585).

Die Tätigkeit bei einem bayerischenTierzuchtinspektoroder bei einer Gestütsanstalt
des BayerischenStaates oderan einerTierärztlichenHochschulekann bis zur Hoöchstdauer
von 6 Monaten auf den unter Ziffer 1 gefordertenVorbereitungsdienstangerechnetwerden.

Das Staatsministerium des Innern ist ermächtigt,
a) von den Vorschriftenin Ziffer 1 und 2 Ausnahmenzuzulassen,insbesondere
aucheineanderweitigefachlicheFortbildungganz oderteilweiseals Vorbereitungs=
dienst anzurechnen,

b) bestimmtestaatlichangestellteAmtstierärzte,städtischeBezirkstierärzte,Schlacht=
häuser,Tierzuchtinspektoren,GestütsanstaltenundHochschulinstitutezu benennen,bei
denender Vorbereitungsdienstgeleistetwerdenmuß,

die Vorbedingungenfür die Anstellung oder Verwendung im amtstierärztlichen
Dienste auch auf denNachweis über den regelmäßigenBesuchvon Vorbereitungs=
kursenauszudehnen.

X. die Prüfung für den tierärztlichenStaatsdienst.
§ 14.

Die Prüfung für den tierarztlichenStaatsdienst ist vor einer Kommission abzulegen,
de aus demticiün ztlichen Referenten im Staatsministerium des Innern als Vorsitzenden
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sowieaus einervon diesemStaatsministeriumnachBedarf zu bemessendenundzu berufenden
Anzahl von Mitgliederngebildetwird.

/15.
Zur Prüfung für den tierärztlichenStaatsdienstwerdennur imDeutschenReichsgebiete

approbierteTierärztezugelassen.
Die Prüfung kannnichtvor Ablauf von 2 Jahren nachErlangungder tierärztlichen

Approbationabgelegtwerden.
8 16.

Die Prüfung findetjährlicheinmal in derRegel im MonatOktoberin Münchenstatt.
Gesucheum Zulassungzur Prüfung sindmit demtierärztlichenApprobationsscheinbei

demStaatsministeriumdes Innern innerhalbder von diesembestimmtenZeit einzureichen.
Über die Zulassungzur Prüfung entscheidetdas Staatsministeriumdes Innern.

i
Die Prüfung umfaßtin 3 AbschnittenfolgendeGegenstände:

AbschnittI:
Veterinärpolizei.
GerichtlicheTierheilkunde.
LandwirtschaftlicheTierzucht.
Gesundheitspflegeder landwirtschaftlichenNutztiere.

Abschnitt II:
Untersuchungeines lebendenTieres odermehrerersolcherfür veterinärpolizeiliche
oder gerichtlicheZwecke;mündlicheErläuterung des Ganges und des Ergebnisses
der Untersuchung;Ausarbeitung eines Gutachtens oderBerichtes über den Unter=
suchungsbefund.

2. Vollständige oder teilweiseSektion eines Tieres oder mündlicheErläuterung eines
pathologisch=anatomischenPräparates nebst Anfertigung eines Sektions= oder

—

—

Befundberichtes.
3. AusführungeinermikroskopischenUntersuchungund mündlicheErläuterungdes

Befundes.
4. AtiologieundProphylaxisderInfektionskrankheiten(Bakteriologie,Schutzimpfungen,
Serodiagnostik).

AbschnittIll:
Das Gesamtgebietdes amtstierärztlichenDienstes(vergl.§ 5 Abs. 2 und 3).
2. GerichtlicheTierheilkunde.
—1
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8 18.
Die Aufgabendes AbschnittesI sind innerhalbder vom Vorsitzendender Prüfungs=

kommissionzu bestimmendenZeit, die für jedes Fach 8 Stunden nicht überschreitendarf,
unterAussichtschriftlichzu bearbeiten.

Die Fertigungder Gutachtenund Berichteim AbschnittII hat gleichfallsunterAuf=
sichtzu erfolgen.

Die Prüfung im Abschnitt III ist ausschließlichmündlich.
Der GebrauchgedruckterodergeschriebenerHilfsmittel ist nur für dieBearbeitungder

Aufgabendes Abschnittes1 gestattet,kann jedochdurchdas Staatsministeriumdes Innern
je nachder Art der Aufgabenauf bestimmteBehelfebeschränktoderuntersagtwerden.

19.
Bei BeurteilungderLeistungenin deneinzelnenPrüfungsgegenständen,in denAbschnitten

und in derGesamtprüfung haben folgendeNoten — Fachnoten, Abschnittsnoten,Haupt=
note— in Anwendungzu kommen:

I (1,0—1,5) = sehrgut,
II (1,6—2,5) — gut,
III (2,6—3,5) — genügend,
IV (3,60—4) = ungenügend.

Die Fachnotewird gefundendurchZusammenzählenderNotendereinzelnenExaminatoren
und Teilen der Summe durch die Zahl der Examinatoren. Die Abschnittsnoteberechnet
sichaus derSumme derFachnotendesAbschnittesgeteiltdurchdieZahl derFächerdesAbschnittes.
Die Hauptnote berechnetsich aus derSumme derAbschnittsnotengeteilt durchdrei. Bruch=
teile einesZehntelswerdenals ganzesZehntelgerechnet.

Die Fachnoten,die Abschnittsnotenund die Hauptnote werden dem Kandidaten nach
Festsetzungdes Ergebnissesder Gesamtprüfung schriftlichmitgeteilt.

liber die Prüfung ist eine Niederschrift aufzunehmenund dem Staatsministerium des
Innern vorzulegen.

8 20.

Die Prüfung ist bestanden,wenn in jedemFach mindestensdie Note III (2,6—3,5)
erteilt wird. In diesemFalle wird durch das Staatsministerium desInnern einPrüfungs=
zeugnis ausgefertigt.

8 21.
Die Gesamtprüfung kann in der Regel nur einmal wiederholt werden. Bei einer

Widabolung uundjeweils die in der letztenPrüfung erhaltenenNoten maßgebend.
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§ 22.

Wer die Gesamtprüfungnicht bestandenhat, kann die Wiederholungauf diejenigen
Fächerbeschränken,in denener die Note IV (3,6—4) erhaltenhat; ist jedochdie Ab=
schnittsnoteIV erteiltworden,so muß die Prüfung aus sämtlichenFächerndes Abschnittes
wiederholtwerden.

DieseVergünstigungkannnur dann in Anspruchgenommenwerden,wenndiePrüfung
schonim nächstenJahre wiederholtwird.

23.
Wer im Laufe einerPrüfung ohneausreichendenGrund zurückgetretenist, kann sie

in der Regel nur einmal und dann nur in allen Gegenständenwiederholen.

g 24.
Die Prüfungsgebührbeträgt für jedenKandidaten60 M und ist vor Beginn der

Prüfung zu erlegen.
Bei Wiederholungder Gesamtprüfungist die ganzePrüfungsgebührneuerdingszu

entrichten,bei teilweiserWiederholungein verhältnismäßigerTeil der Gebühr, der vom
Staatsministeriumdes Innern festgesetztwird.

Wird die Gesamtprüfungnicht vollendet,so wird die Prüfungsgebührfür diejenigen
Prüfungsabschnittezurückgezahlt,in die der Kandidatnichteingetretenist.

Xl. Übergangsbestimmungen.

8 26.
Durch das Staatsministeriumdes Innern kanndenbishermit denBefugnisseneines

städtischenBezirkstierarztesausgestattetenstädtischenTierärztendieWahrnehmungder bezirks=
tierärztlichenGeschäfteund die Amtsbezeichnung„StädtischerBezirkstierarzt“,ferner den
bisher mit derBesorgungeinzelneramtstierärztlicherGeschäftebetrautenstädtischenTierärzten,
Distrikts- und praktischenTierärzten die WahrnehmungdieserGeschäftebelassenwerden.

8 26.
Für Tierärzte, welchedie Approbationvor dem1. Januar 1909 erlangt haben,

kommtder Nachweisdes Vorbereitungsdienstesnach8 13 in Wegfall.
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Xll. Schlußbestimmungen.

§ 27.
Diese Verordnungtritt am 1. Januar 1909 in Kraft.
Vom gleichenZeitpunktean werdendie Verordnungvom 20. Juli 1872 (Reg.=Bl.

S. 1585) und alle sonstentgegenstehendenBestimmungenaufgehoben.
Das StaatsministeriumdesInnern hat dieerforderlichenVollzugsvorschriftenzuerlassen.

München,den 21. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Srettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die K. Versicherungskammerbetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottesGnadenSöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,unterAufhebungderVerordnungvom15. Dezember1896

(Gesetz=und VerordnungsblattSeite 663) zu verordnen,was folgt:

§1.
Die Königliche Versicherungskammerist eine dem Staatsministerium des Innern

untergeordneteZentralstelle.
Sie hat ihren Sitz in München.

Oo gle ——
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8 2.

Der Versicherungskammerkommtzu die Verwaltung
1. der Landes-Brandversicherungsanstalt(Art. 80 des Gesetzesvom *?
2. derLandes=Hagelversicherungsanstalt(Art. 15 desGesetzesvom13. Februar1884);
3. der Landes=Viehversicherungsanstalt(Art. 1 des Gesetzesvom 11. Mai 1890);
4. der Landes=Pferdeversicherungsanstalt(Art. 1 desGesetzesvom 15. Mai 1900).

§ 3.
Bei der Versicherungskammerwerdenvier Abteilungengebildetund zwar für Brand=

versicherung,Hagelversicherung,Viehversicherungund Pferdeversicherung.
Im schriftlichenVerkehrmit der KöniglichenVersicherungskammer,sowiebei denAus=

fertigungenderselbenist in Angelegenheitender Brandversicherungder Beisatz „Abteilung
für Brandversicherung“,in AngelegenheitenderHagelversicherungderBeisatz„Abteilungfür
Hagelversicherung“,in AngelegenheitenderViehversicherungder Beisatz „Abteilung für Vieh=
versicherung“und in AngelegenheitenderPferdeversicherungderBeisatz„Abteilungfür Pferde=
versicherung“zu gebrauchen.

84.
Die KöniglicheVersicherungskammerwird mit einemPräsidenten,der erforderlichen

Zahl von Oberregierungsrätenals Abteilungsvorständen,Regierungsräten,Regierungs=
assessoren,Oberinspektoren,Bezirksamtsassessoren,Oberbuchhaltern,Rechnungskommissären,
Sekretären,Kanzlei=und Buchhaltungsassistenten,sowieBoten und Dienern besetzt.

Die Bestimmungenüberdie Stellvertretungdes Präsidentenwerdenvom K. Staats=
ministerium des Innern getroffen. 5

Das Dienstverhältnisder Brandversicherungsinspektoren(Art. 85 des Gesetzesvom
3. April 1875) ist nach einer etatsmäßigenDienstzeit von drei Jahren unwiderruflich.

Den BrandversicherungsinspektorenwerdennachdenvomStaatsministeriumdesInnern
zu treffendennäherenBestimmungentechnischeSekretäreund technischeAssistentenbeigegeben.

§ 6.
Die Dienstkleidungbemißtsich nachden für die Administrativbeamtender inneren

Verwaltungoderdenvon Uns etwabesondersgetroffenenBestimmungen.

§ 7.
Die Gehaltebemessensichnachder dieserVerordnungals Anlage beigegebenenGehalts=

ordnung.

Google



88B.

Die Geschäftsleitungund die DienstaufsichtkommtdemPräsidentenzu.
Die Abteilungsvorständehaben die Geschäfte nach Anweisung des Präsidenten zu

führen. Der Präsident ist befugt, unter seinerVerantwortungdenAbteilungsvorständen
und derenStellvertreterndie Erledigung von GeschäftsaufgabenminderwichtigerArt nach
nähererBestimmung der zu erlassendenGeschäftsordnungzu übertragen.

§ 9.

Die Brandversicherungsinspektorensindder Versicherungskammeruntergeordnet.
Ihnen steht die unmittelbareDienstaufsichtüber die ihnen beigegebenentechnischen

Sekretäre und technischenAssistentenzu.
Im übrigen werdendie DienstesverhältnissebezüglichderBrandversicherungsinspektoren,

sowie der technischenSekretäre und technischenAssistentenvom Staatsministerium desInnern
geregelt.

8 10.
Wenn für einenInspektionsbezirkmehrereBrandversicherungsinspektorenaufgestelltsind,

so wird einemderselbenvon der Versicherungskammerdie Geschäftsleitungübertragen.

8 11.
Die Brandversicherungsinspektorenerhaltenzur Deckungdes Aufwandes bei Dienst=

reisen,sowiedes RegieaufwandesjährlichePauschbeträge,welchenachMaßgabeder örtlichen
Verhältnissevom Staatsministeriumdes Innern festgesetztwerden.

Ebenso erhalten die technischenSekretäre und technischenAssistenten zur Deckung
des Aufwandes bei Dienstreiseneinen vom Staatsministeriumdes Innern festzusetzenden
jährlichenPauschbetrag.

812.
Die Brandversicherungsinspektorensowiedie Beamten, die nach einer etatsmäßigen

Dienstzeitvon zehnJahren unwiderruflichsind, habenbei der Anstellungund bei Beförde=
rungensowiebei jederMehrung des Gehaltesdie in denSatzungendesUnterstützungsfonds
der VersicherungskammerjeweilsfestgesetztenBeiträgezu leisten.

Die hierdurchanfallendenBeträge werdenfür denUnterstützungsfondsderVersicherungs=
kammer verwendet.

Cocgle



Die Verfügungüber diesenFonds stehtdemStaatsministeriumdes Innern zu; die
Verwaltungdes Fonds obliegtder Versicherungskammer.

8 13.

GegenwärtigeVerordnungtritt am 1. Januar 1909 in Wirksamkeit.

München,den 21. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von GSayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

v. Pfaff. v. Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.
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Anlage.

Gehaltsordnung
für die etatsmäßigen Beamten im WBereicheder K. Versicherungskammer.
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Königlich Allerhöchste Verordnung, das K. Wasserversorgungsbureaubetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Luithpold,
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonGayern,
« Regent.

Wir finden Uns bewogen,über die Einrichtung und den Dienst des Wasser=
versorgungsbureausunterAufhebungder Verordnungvom 11. Mai 1900 (Gesetz=und
VerordnungsblattS. 443) zu verordnen,was folgt:

§ 1.
Das KöniglicheWasserversorgungsbureanist einedemStaatsministeriumdes Innern

untergeordneteZentralstelle.
Es hat seinenSitz in München. D

§2.
Das Wasserversorgungsbureauhat die Aufgabe,
1. Gemeindenbei Verbesserungihrer Wasserversorgungsverhältnisseund
2. bei Bildung von öffentlichenWasserversorgungsgenossenschaften

Beihilfe durchAufstellungvon Entwürfen und durchLeitung der Bauausführung,sowie
durch Begutachtungder von anderenTechnikernaufgestelltenEntwürfe zu leisten.

Außerdemhat das WasserversorgungsbureaubeimVollzug desWassergesetzesin der
durchdiesesGesetzund die hierzugegebenenVollzugsvorschriftenbestimmtenWeisemitzuwirken.

Das Staatsministerium des Innern kann dasBureau anweisen,auch in anderen,in
das GebietderWasserversorgungeinschlägigenAngelegenheitenBeirat undBeihilfe zu leisten.

Die Beihilfe desWasserversorgungsbureauswird in der Regel kostenlosgewährt.

§ 3.
Das Wasserversorgungsbureauwird besetztmit einemDirektor,der erforderlichenZahl

vonRäten, Bauamtmännern,Geelogen,Assessoren,Rechnungskommissären,Oberbauführern,
Sekretären,Bauführern,Banzeichnern,KanzleiassistentensowieBoten und Dienern.

Die Räte führen denTitel „Regierungs=und Bauräte“, die AssessorendenTitel
„Bauamtsassessoren"“.

84.
Die Dienstkleidungder Beamten bemißtsich nach den für die Staatsbaubeamten

bestehendenodervon Uns etwabesondersgetroffenenBestimmungen.
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§ 5.

Die Gehalteder Beamtenbemessensich nachder dieserVerordnungalsAnlage bei=
gegebenenGehaltsordnung.

§ 6.
Mit Ausnahmeder Beamten,die nacheineretatsmäßigenDienstzeitvon drei Jahren

unwiderruflichsind,habensämtlicheetatsmäßigeBeamtendesWasserversorgungsbureausan
demUnterstützungsfondsder Versicherungskammerteilzunehmenund zu diesemBehufedie
gleichenBeiträge zu leisten,wie die an diesemFonds teilnehmendenBeamtender Ver=
sicherungskammer.

7.

Dem Direktor kommt die Leitung der sämtlichenGeschäfteund die Führung der
Dienstaufsichtzu.

§ 8.
Die näherenAnordnungenüber denGeschäftsgangund die Tätigkeit des Wasser=

versorgungsbureauswerdenvon demStaatsministeriumdes Innern getroffen.

§9.
Die gesamtenpersönlichenund sächlichenAusgaben des Wasserversorgungsbureaus,

einschließlichder Wartegelder, der Ruhegehalte, der Sterbegehalte und der Witwen= und
Waisengelderwerdenaus dendurchdie§§ 12a undb desFinanzgesetzesvom15. Juni 1898
(Gesetz=undVerordnungsblattSeite277) verfügbargestelltenMitteln (Fonds für Förderung
des Feuerlöschwesens)bestritten.

8 10.
Der VoranschlagdesBureaus wird jährlichvomDirektor entworfenund vomStaats=

ministeriumdes Innern festgesetzt.
811.

GegenwärtigeVerordnungtritt am 1. Januar 1909 in Wirksamkeit.
München,den21. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Pfaff. v. Srettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.
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Anlage.

Gehaltsordnung
für die etatsmäßigen Beamten des K. Wasfserversorgungsbureaus.
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Königlich Allerhöchste Verordnung über se derBeamtenderVersicherungs=
anstalten.

Im UamenSeiner Majestätdes Königs.
Kritpold,

von Gottes GnadenKöntglicher Prinz von Bayern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,auf Grund des § 98 des InvalidenversicherungsgesetzesD

hinsichtlichderRechtsverhältnissederBeamtenderVersicherungsanstaltenzuverordnen,wasfolgt:

§ 1.
Auf die bei den Versicherungsanstaltenund ihren Organen im Hauptamte beschäftigten

Bureau=, Kanzlei= und Unterbeamten finden die Vorschriften des Beamtengesetzesvom
16. August 1908 mit Ausnahmejenerdes X. Abschnittessowiedie hiezuerlassenenall=
gemeinenVollzugsvorschriftenentsprechendeAnwendung.Hiebei tritt, dembestehendenDienst=
verhältnisseentsprechend,hinsichtlichaller Rechtsverhältnisseder genanntenBeamten — mit
Ausnahme der Fälle der Art. 160 und 162 des Beamtengesetzes— an Stelle des
Staates die Versicherungsanstalt.

§ 2.
WiderruflicheUnterhaltsbeiträgenach Art. 110 Abs. 3 des Beamtengesetzeskönnenauf

Antrag der Versicherungsanstaltdurch das Staatsministerium des Innern bewilligt werden.

83.
Die weiterenAnordnungen, insbesonderejene über das Diensteinkommender Beamten

der Versicherungsanstalten, werden vom Staatsministerium des Innern erlassen. Dieses
ist ermächtigt, in einzelnenBeziehungen auch Abweichungenvon den Bestimmungen des
Beamtengesetzesund der hiezu erlassenenVollzugevorschrifteneintretenzu lassen,soweit dies
durch die besonderenVerhältnisseder Versicherungsanstaltenveranlaßt ist.

84.
§5 derVerordnungvom14. Dezember1899, denVollzug desInvalidenversicherungs=

gesetzesvom 13. Juli 1899 betreffend,wird aufgehoben.
München, den 21. Dezember 1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.
v. Miltner. v. Pfaff. u. Srettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

KMi isterialrat v. Schreiber.
OigitizedbyCo= gle ONWVERSITYOFMICHIGN
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Geseh=undVerordnungs=Blalt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 86.
München, den 23. Dezember 1908.

Inh a l
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 21.Dezember1908 über dieRegelungdeskulturtechnischenDienstes.

— Bekanntmachung vom 22. Dezember 1908, Bestimmungen über die Aufnahme in den kulturtechnischen
Staatsdienst betreffend.

Königlich Allerhöchste Verordnung über die Regelungdes kulturtechnischenDienstes.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Tuitpol!.
vonGottesGnadenRöniglicherPrinzvonBayern,

Regent.
Wir finden Uns bewogenhinsichtlichder Verstaatlichungund des weiterenAusbaues

des kulturtechnischenDienstes Nachstehendeszu verordnen:

A. Einrichtung und Wirkungskreis der Behörden.
I. ObersteLeitungundAussicht.

1.

Die obersteLeitung und Beaufsichtigungdes gesamtenkulturtechnischenDienstes obliegt
dem Staatsministerium des Innern.

205 —
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82.

Zur Sicherungeines ersprießlichenZusammenwirkensder kulturtechnischenBehörden
mit jenender Stantsbauverwaltungwird der kulturtechnischeDienst dem Staatsbaudienst
angegliedert.

Die für diesenDienst giltigen allgemeinenVorschriften finden auf den kulturtechnischen
StaatsdienstentsprechendeAnwendung,soweitnichtdieseVerordnungetwasanderesbestimmt.

§ 3.

Zur Wahrnehmung der in §1 bezeichnetenGeschäftewird im Staatsministerium des
Innern ein kulturtechnischerReferent mit den erforderlichenHilfskräften aufgestelltund der
OberstenBaubehördezugeteilt.

Er hat die Amtskleidung der Referentender OberstenBaubehördezu tragen.

II. Der kulturtechnischeDienstin denRegierungsbezirken.
84.

Die Leitung und Beaufsichtigungdes kulturtechnischenDienstes in den Regierungs—
bezirkenobliegtdenRegierungen,Kammerndes Innern.

Zur Erfüllung dieserAufgabewird jederRegierung,Kammerdes Innern, ein kultur—
technischerReferent nebst dem erforderlichenHilfspersonal beigegeben. Er ist das sachver—
ständigeOrgan aller Kammernder Regierung in kulturtechnischenAngelegenheiten.Es
gelten für ihn die für die übrigen Mitglieder der RegierungenbestehendenallgemeinenVor—
schriften. Er hat die Amtskleidung der Kreisbaureferentenzu tragen.

86.
Der kulturtechnischeReferent hat an den Sitzungen der Regierung, in welchenseinen

WirkungskreisbetreffendeGegenständebehandeltwerden,teilzunehmenund ist in diesen
stimmberechtigt.

86.

In Fällen länger andauernderAbwesenheitvomDienstsitzeoder sonstigerVerhinderung
wird der kulturtechnischeReferent durch einen vom Regierungspräsidium zu bestimmenden
kulturtechnischenBeamten vertreten.

§ 7.

Der zur Erledigung laufenderGeschäfte in rein technischenAngelegenheitenzwischen
denkulturtechnischenReferentender Regierungenund denäußerenkulturtechnischenBehörden
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nötigeschriftlicheVerkehrkannunmittelbarerfolgen. Im übrigen bedürfendie Entwürfe
der kulturtechnischenReferentender Fertigungder Regierung.

III. Der kulturtechnischeDienstin denAmtsbezirken.

. 88.
Die Besorgungdes äußerenkulturtechnischenDienstes wird Kulturbauämternüber=

tragen. Sie sind der Regierung,Kammer des Innern, unmittelbarunterstelltund den
Bauämternder Staatsbauverwaltunggleichgeordnet.

Vorerstwerden21 Kulturbauämtererrichtet,derenZusammensetzung,Sitz und Be=
nennungaus der Anlage ersichtlichist. 9

8
Den Kulturbauämternobliegtdie Förderungder landwirtschaftlichenBodenkulturund

zwar insbesondere:
1. die Anregungvon BodenkulturunternehmungenjederArt und die bezüglicheBe=
ratung von Genossenschaften,Gemeindenund Privaten,

2. die Mitwirkung bei der Vorbereitung,Ausführung und Überwachungsolcher
UnternehmungennachMaßgabeder bestehendenVorschriften,insbesondere
a) durchAusarbeitung von Gutachten, Plänen und Kostenanschlägenfür alle
beimKulturbauamtezurAusführungbeantragtenBodenkulturunternehmungen,
für die Unterhaltungsarbeitenan Kulturanlagen,für die Instandhaltungs=
maßnahmenan dendenKulturbauämternzurtechnischenBeaufsichtigungunter=
stelltenPrivatflüssenund für alle sonstigenBodenkulturunternehmungen,die
unter InanspruchnahmeöffentlicherMittel (Zuschüsse,DarlehenderLandes=
kulturrentenanstaltu. a.) ausgeführtwerden,

b) durchHerstellungderDarlehensverteilungfür allevon denKulturbauämtern
aufgestelltenund mit Darlehen aus der Landeskulstur=Rentenanstaltauszu=
führendengenossenschaftlichenKulturprojektenachArt. 9 des Gesetzesüber
die Landeskultur=Rentenanstaltund der Anleitung zur Behandlungder
GesucheumLandeskultur=Rentendarlehen(M.A.Bl. 1908 S. 578), insoweit
die GenossenschaftsausschüssedieseBerechnungennichtselbstvornehmen,

c) durchErläuterungund Vertretungder Kulturprojektein Versammlungen
und amtlichenTagsfahrten,

4) durchunmittelbareverantwortlicheLeitung und ÜberwachungderBauarbeiten
bei allen von denKulturbauämternselbstprojektiertenUnternehmungenund
in derRegelauchbei sonstigenKulturunternehmungen,dieunterInanspruch=
nahmeöffentlicherMittel ausgeführtwerden,
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Jc)durchständigeBeaufsichtigungder durch die bisherigenkulturtechnischen
Kreisbeamtenund durchdie KulturbauämterausgeführtenKulturanlagen,
insbesondereder genossenschaftlichenund gemeindlichen,sowie der unter
InanspruchnahmeöffentlicherMittel zur Ausführung gelangtenAnlagen
hinsichtlichihres Unterhaltungszustandes;

3. die Mitwirkung bei der Aufstellungvon Projektenzur Instandhaltungvon
Gewässern,welchedurchdie Straßen=undFlußbauämteroderdurchdie Sektionen
für Wildbachverbauungenausgeführtwerden,soweit kulturtechnischeFragen in
Betracht kommen,

4. die Mitwirkung bei der technischenUberwachungder Privatflüsseund Bäche
nachMaßgabeder bestehendenVorschriftenund

5. abgesehenvon der in Ziffer 1 bis 4 bezeichnetenTätigkeit,die Mitwirkung in
allen jenenFällen, in welcheneine solchefür den „AmtlichenKulturingenieur“
nachdenVollzugsvorschriftenzumWassergesetzevorgeschriebenist.

Danebenbleibt es denRegierungen,Kammerndes Innern, vorbehalten,die kultur=
technischenReferentenmit wichtigenAufgaben,welchean sichdenKulturbauämternobliegen
würden, insbesonderemit der Aufstellungund AusführungeinzelnerKulturprojektezu be=
trauen.

8 10.
Die Mitwirkung der Kulturbauämterbei derAusführung der Aufgabender Flur=

bereinigungskommission,derMoorkulturanstalt und der Landeskultur=Rentenkommissionbemißt
sichnach den einschlägigenVorschriften.

§ 11.
Die Kulturbauämtersollenbei Erfüllung ihrer Dienstesaufgabenmit allenbeteiligten

Stellen und Behördenunmittelbarverkehren.

12.
Die Kulturbauämterführenein Dienstsiegelmit der Umschrift:

„K. KulturbauamtN. J.“

13.
Die Kulturbauämterwerdenzunächstmit einemBezirks=Kulturingenieurals Vorstand

und denerforderlichenNebenbeamtenund HilfsarbeiternRegierungsbaumeistern,Kulturbau
fübrern,Kulturanfsehern(5 28) und Kulturvorarbeitern(§ 15) besetzt.

7.— 3 8 � —— uisrsssssgeessV—



Nr. 86. 1163

Die BezirkskulturingenieurehabendieAmtskleidungderBauamts=AssessorenderStaats=
bauverwaltungzu tragen.

8 14.

Dem Vorstandstehtdie Verteilungder Arbeitenunterdie Nebenbeamtenund Hilfs=
arbeiterdes Kulturbauamteszu. Er ist im allgemeinenfür die Geschäftsführungverant=
wortlich, kann jedochbestimmteArbeiten denNebenbeamtenzur selbständigenBearbeitung
überweisen.

Zu denbesonderenPflichtenderVorständederKulturbauämtergehörendie unmittelbare
Leitungund Überwachungdes VorbereitungsdienstesderKulturingenieurpraktikantenund die
Obsorgefür die tüchtigeAusbildung des gesamtenmittlerenPersonalesund der Kultur=
vorarbeiter.

Im Verhinderungsfallewird derAmtsvorstanddurchdendienstältestenKulturingenieur
des Amtes vertreten.

§ 15.

Die Kulturvorarbeitersind von denKreisen zu bezahlen. Ihre Zahl ist derart zu
bemessen,daß mindestensalle genossenschaftlichenund gemeindlichenKulturprojekte,dann alle
unter Inanspruchnahmeder Landeskultur=Rentenanstaltoder unter Zuwendungvon Zu=
schüssenaus öffentlichenMitteln auszuführendenBodenkulturunternehmungenund endlichalle
Instandhaltungsarbeitenan solchenKulturanlagenund an den unter der technischenAuf=
sicht der KulturbauämterstehendenPrivatflüssenunter der unmittelbarenund dauernden
AufsichteinesKulturvorarbeitersausgeführtwerdenkönnen.

Die Aufstellungder KulturvorarbeiterobliegtdenRegierungen,Kammerndes Innern.

B. Aufnahme in den kulturtechnischen Staatsdienst.
I. HöhererkulturtechnischerDienst.

8 16.
Die Verwendungim höherenkulturtechnischenStaatsdienstesetztvoraus:
1. denErwerbdes Diplomes einesKulturingenieursan der TechnischenHochschule
in Münchenoderan eineranderenvomStaatsministeriumdesInnern im Ein—
vernehmenmit demStaatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schul=
angelegenheitenals gleichwertiganerkanntendeutschenTechnischenHochschule,
die AbleistungeinesdreijährigenVorbereitungsdienstesund

3. das erfolgreicheBestehender staatlichenpraktischenPrüfung für den häheren
kulturtechnischenStaatsdienstnachMaßgabe der hiefürbestehendenVorschriften.
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§517.
Die ZulassungzumvorgeschriebenenVorbereitungsdiensteerfolgtlediglichnachMaßgabe

desmutmaßlichendienstlichenBedürfnissesund in der Regel in der ReihenfolgedesErgeb=
nissesder Diplomprüfungdurchdas Staatsministeriumdes Innern.

§ 18.
Von demVorbereitungedienstesind zuerstzwanzigMonate im äußerenkulturtechnischen

Dienste bei einemKulturbauamt und zwar zur einenHälfte in einem der fränkischen 1
Regierungsbezirkeoderin derPfalz undzur anderenHälfte in einemderübrigenRegierungs=
bezirke,je drei Monate bei der Moorkulturanstaltund der Flurbereinigungs=Kommission,
vier Monate bei einemStraßen=und Flußbauamt oder einer Sektion für Wildbach=
verbauungenunterBeschäftigungbei Wasserbautenund schließlichsechsMonate im kultur=
technischenReferateeinerRegierungin ununterbrochenerDauer zu verbringen.

19.
Die Zeit, währendwelcherein Kulturingenieurpraktikantinfolge der Erfüllung der

Militärdienstpflichtoderinfolgevon ErkrankungdemVorbereitungsdiensteentzogenwar, ist
auf dessenvorgeschriebeneDaueranzurechnen,insofernedieUnterbrechungwährendeinesJahres
denZeitraum von neunWochennichtübersteigt.

War derPraktikantin einemJahre längerals neunWochendemVorbereitungsdienste
entzogen,so liegt es im Ermessendes Staatsministeriumsdes Innern, die Anrechnung
dieserlängerenUnterbrechungzu genehmigenodereineangemesseneVerlängerungdes Vorbe=
reitungsdiensteszu verfügen.

§ 20.

Der Kulturingenieurpraktikantsteht während des Vorbereitungsdienstesunter der «
Disziplin der AmtsvorständeoderderenStellvertreter.

Bei grobenVerfehlungenkann das Staatsministeriumdes Innern die zeitweilige
oder dauerndeEntlassung des Praktikanten aus dem Vorbereitungsdiensteverfügen.

I
Die praktischePrüfung für denhöherenkulturtechnischenDienst wird nachBedarf auf I

Anordnungdes Staatsministeriumsdes Innern abgehaltenund ist vor einervon diesem
zu berufendenKommissionschriftlichabzulegen. I

Gocgle —
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8 22.
Die Prüfung umfaßt:
1. die naturwissenschaftlichenund landwirtschaftlichenGrundlagen der Kulturtechnik,
soweit sie sich auf die klimatologischen,hydrologischen,Boden=und Vegetations=
Verhältnissedes KönigreichesBayern beziehen,

2. die eigentlicheKulturtechnikund
3. die administrativeBehandlungdes kulturtechnischenDienstes.

Die Prüfungsaufgabenwerdendurchdas Staatsministeriumdes Innern bestimmt.

§623.
Die Beurteilungder Aufgabenhat durchdie Mitglieder der Prüfungskommissionzu

erfolgen.Das Prüfungsergebnissetztdas StaatsministeriumdesInnern fest,welchesauch
die Zeugnisseausfertigt.

8 24.

Kulturingenieurpraktikanten,welchedie Prüfung nichtbestandenhaben,könnennur noch
einmal zur Prüfung zugelassenwerdenund zwar im Laufe der nächstenzwei Jahre nach
mindestenseinjährigerweitererBeschäftigungim bayerischenkulturtechnischenStaatsdienste.

g 26.
Kandidaten,die vor Ablegungder DiplomprüfungihrerMilitärpflicht Genügegeleistet

und deshalbum ein Jahr später,als dies nachdemgewöhnlichenStudiengangemöglich
gewesenwäre, der bezeichnetenPrüfung sichunterzogenhaben,sowieKulturingenieurprakti=
kanten,die nach Ablegungder Diplomprüfungihrer Militärpflicht Genügegeleistetund
deshalberstspätersichder praktischenPrüfung unterziehenkonnten,sindnachderenBestehen
auf AnsuchennachMaßgabeihrer Prüfungsnotein die Reihenfolgeder Geprüftender un=
mittelbarvorausgegangenenPrüfung einzustellen,insoferneihnendurchdie spätereAblegung
der Prüfung sonstein Nachteilerwachsenwürde.

In gleicherWeisedürfenKandidatenund Praktikantenbehandeltwerden,welchedurch
Krankheitoder andereunverschuldetezwingendeUrsachenan der rechtzeitigenAblegungoder
Vollendungeinerder beidenPrüfungengehindertwaren.

8 26.
Kulturingenieurpraktikanten,welchedie praktischePrüfung bestandenhaben,werdenauf

Ansuchenim kulturtechnischenStaatsdienstenachMaßgabedes dienstlichenBedürfnissesund
in der Regel in der ReihenfolgedesPrüfungsergebnisseszunächstprobeweiseverwendet.
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Die dauerndeAufnahmeerfolgtregelmäßigerstdann,wennderAnwärterwährendlängerer
ZeitseineallseitigeBefähigungfürdenhöherenkulturtechnischenStaatsdienstzweifellosdargetanhat.

Dem geprüftenKulturingenieurpraktikantenstehtdie FührungdesTitels „Regierungs=
baumeister“zu.

Die Einberufungder Regierungsbaumeisterwird demStaatsministeriumdes Innern
übertragen.

§ 27.

Im krulturtechnischenStaatsdiensteverwendeteRegierungsbaumeistervon besonderer
Befähigungund hervorragendemFleiße könnennachMaßgabeder verfügbarenMittel staat=
licheStipendienzu kulturtechnischenStudienreisenerhalten.

II. Mittlerer kulturtechnischerDienst.
8 28.

In den mittlerenkulturtechnischenStaatsdienstwerdenin der Regel nur Anwärter
aufgenommen,welchedie kulturtechnischeSchule in Pfarrkirchenmit gutemErfolge absolviert
und der aktivenMilitärdienstpflichtgenügthabenoderzurückgestellt,der Ersatzreserveüber=
wiesenoder als militärdienstuntauglichbefundenworden sind.

Die Aufnahmeerfolgtin widerruflicherWeisenachMaßgabedes dienstlichenBedürf=
nisses durch die Oberste Baubehörde.

Die aufgenommenenAnwärter werdendurchdie ObersteBaubehördedenKulturbau=
ämternzur aushilfsweisenDienstleistungals „Kulturaufseher"zugeteiltund von diesen
einberufenund eidlich verpflichtet.

§ 29.

Die Anstellung im mittleren kulturtechnischenStaatsdienste als „Kulturbauführer"
erfolgterstdann, wennder BewerberwährendlängererZeit seineVerlässigkeitundallseitige
Brauchbarkeitim mittlerenkulturtechnischenDienstezweifellosdargetanhat.

C. Übergangs= und Schlußbestimmungen.
§ 30.

Die bieher erponiert gewesenenWiesenbaumeisterwerden den Kulturbauämtern als
Kulturbauführer(§§ 13, 29) zugeteiltund erhaltenihrenWohnsitzin derRegel am Sitze
des Amtes.

Ülbergangsweisekann älteren und besondersbewährtenWiesenbaumeisterndie Weiter
führung diesesTitels gestattetwerden.
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§ 31.

Diese Verordnungtritt am 1. Januar 1909 in Kraft. Die Verordnungvom
15. August 1902 über die Neuregelungdes kulturtechnischenDienstes wird aufgehoben.

Das StaatsministeriumdesInnern hat die zumVollzugederVerordnungerforderlichen
Bestimmungenzu erlassen. Ihm wird auchdie Ermächtigungerteilt,im Bedarfsfallewäh=
rendder ÜbergangszeitAusnahmenhinsichtlichder Bestimmungendes § 13 dieserVerord=
nung zu treffen.

München,den21. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

des KönigreichsBayernVerweser.

v. Pfass. v. PKrettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.
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Anlage
zur K. Verordnung, die Regelung des kulturtechnischenDienstes betreffend

(zu 8 8). ·

Sitz, Benennung und Zusammensetzung der Kulturbauämter.

1 Der Kutltltur Gbauämter
Lauf. *r « -««--—--—-.—..-.---

. Zusammensetzung
Nr. S: — — —Sitz und Benennung

GanzeVerwaltungsbezirke Einzelne
Amtsgerichtsbezirke

Oberbayern.
1. München München(Stadt) Erding

» (Bezirksamt) I
Ebersberg
Freising (Stadt)
„ (Bezirksamt)

Fürstenfeldbruck
Tölz
Wolfratshausen

2. Ingolstadt Ingolstadt(Stadt) –
» (Bezirksamt)

Aichach
Dachau
Friedberg
Pfaffenhofen
Schrobenhausen

3. Weilheim Weilheim —
Garmisch
Landsberg(Stadt)

„ (Bezirksamt)
Schongan
Starnberg
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Der Kukturbauämbter
—–.r .Lauf. Zusammensettzung
Nr. Sitz und Benennung

GanzeVerwaltungsbezirke I Amtib

I
4.I Rosenheim I Rosenheim(Stadt) I —

» (Bezirksamt)
Aibling
Berchtesgaden
Miesbach
Traunstein(Stadt)

» (Bezirksamt)

I I
5. Mühldorf Mühldorf Dorfen
I Allötting I

Laufen
Wasserburg

niederbayern.

6. Deggendorf Deggendorf(Stadt) Osterhofen
„ (Bezirksamt)

Bogen
#Dingolfing
Grafenau
Kelheim
Kötzting
Landau
Landshut(Stadt)

„ (Bezirksamt)
» Mainburg

I Mallersdorf
Regen
Rottenburg
Straubing (Stadt)

„ (Bezirksamt)
Viechtach

206
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Lauf 1

7. Pfarrkirchen

S

9. Homburg

"

Pfarrkirchen
Eggenfelden
Griesbach
Passau (Stadt)
„ ()Bezirksamt)

Vilsbiburg
Wegscheid

Pfalz.

Neustadt

Frankenthal
Germersheim

Landau
Ludwigshafen
Rockenhausen
Speyer

Homburg
St. Ingbert
Kaiserslautern
Kusel
Pirmasens
Zweibrücken

I
Bilshofen

Bergzabern

Annweiler
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Der Kulturbauämter

Zusammensettzung
Sitz und Benennung

10. Regensburg

11. I Weiden

12.Bayreuth

Ganze Verwaltungsbezirke

Oberpfalz.
Regensburg(Stadt)

» (Bezirksamt)

I

I
II
I

Burglengenfeld
Cham
Neunburgv. d. W.
Parsberg
Riedenburg
Roding
Stadtamhof
Waldmünchen

I Einzelne
Antsgerichtsbezirke

Neumarkteinschl.der
Stadt Neumarkt

Neustadt a. W.

„ (Bezirksamt)

Nabburg
Oberviechtach

Tirschenreuth

Gberfranken.

Bayreuth(Stadt)
„ (Bezirksamt)

Münchberg
Naila

Kastl

Holfeld
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zarr Zusammensetzung
Sitz und Benennung. - Einzelne

Ganze Verwaltungsbezirke Amtsgerichtsbezirke

12. Bayreuth Hof (Stadt) —
„ (Bezirksamt)
Kulmbach (Stadt)

„ (Bezirksamt)
Pegnitz
Rehan

Stadtsteinach
IWunsiedel
l
i

13. Bamberg Bamberg (Stadt) I Ebermannstadt
„ (Bezirksamt1)
„ (BezirksamtII)

« (Bezirksamt)

Kronach
Lichtenfels
Staffelstein

14. Ansbach

Google

Mittelfranken.

Ansbach(Stadt)
„ (ezirksamt)

Dinkelsbühl(Stadt)
„ (Bezirksamt)

Feuchtwangen
Gunzenhausen
Nothenburg(Stadt)

„ (Bezirksamt)
Uffenheim
Weißenburg(Stadt)

„ (Bezirksamt)
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Der Kulturbauämter
Lauf. I
N Zusammensetzung
r«SitzundBenenuuug.

I GanzeVerwaltungsbezirke I Einzelne
Antsgerichtsbezirke

15. Nürnberg Nürnberg (Stadt) –
„ (Bezirksamt)

Eichstätt (Stadt)
„ (Bezirksamt)

Erlangen(Stadt)
„ (ezirksamt)

Fürth (Stadt)
„ (ezirksamt)
1Hersbruck
Hilpoltstein
Lauf
Neustadt a. A.
Scheinfeld
Schwabach (Stadt)

,, (Bezirksamt)

Unterfranken.

16. Würzburg Würzburg(Stadt)
Ü - ,, (Bezirksamt) —
I Alzenau

Aschaffenburg(Stadt)
„ (Bezirksamt)

Brückenau
Gemünden
Hammelburg
Karlstadt
Lohr
Marktheidenfeld
Miltenberg
Obernburg
Ochsenfurt

Google



Kulturbauämter

Zusammensetzung

GanzeVerwaltungsbezirke

17. Schweinfurt

* 18. Donauwörth

19. Günzburg

Schweinfurt (Stadt)
» Gezirksamt)

Ebern
Gerolzhofen
Haßfurt
Hofheim ñ
Kissingen(Stadt) -··..-
» „ (Bezirksamt)
Kitzingen(Stadt) « .I
. „ (Bezirksamt) —
Königshofen 5
Miellrichstadt 2
Neustadta.S.

Schwaben. · I ·.-.-.:
Donauwörth (Stadt) Höcchstädt —

» (Bezirksamt)
I Neuburg(Stadt)

„. Gezirksamt)
Nördlingen(Stadt)

» (Bezirksamt)
Wertingen

Günzburg(Stadt)
,, (Bezirksamt)

Augsburg(Stadt)
» (Bezirksamt)

Illertissen
Krumbach
Neuulm (Stadt)
» (Bezirksamt)

Zusmarshausen I

«-..:

Originalfrom
UNlVERSlTYOF
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I YerthxkturBauämter

Laqu I Zusammensettzung
Sitz undBenennung 12„2

GanzeVerwaltungsbezirke 6 Einzelne
Amtsgerichtsbezirke

20. Kaufbeuren Kaufbeuren(Stadt) —
I » (Bezirksamt)
Füßen
Mindelheim
Oberndorf
Schwabmünchen

21 I Kempten I Kempten(Stadt) —
„ (Bezirksamt)

Lindau (Stadt)
„ (Bezirksamt)

Memmingen(Stadt)
I ,, (Bezirksamt) 1
Sonthofen %
I

Bekanntmachung, Bestimmungenüberdie lusnahme in denkulturtechnischenStaatsdienst
etreffend.

##Staatsministeriumdes Innern.

Zum Vollzugeder §§ 16 bis 29 der K. Verordnungvom 21. Dezember1908 über
die Regelungdes kulturtechnischenDienstes,werdennachstehendeBestimmungenerlassen:

1. Höherer kulturtechnischer Dienst.
1. Vorbereitungsdienst.

* 1.

Die GesucheumZulassungzumVorbereitungsdienstsind binnenlängstensdreiWochen
nachBeendigungderDiplomprüfung(§ 16 Ziff. 1 derK.Verordnungvom21. Dezember1908)
oderim Falle derAbleistungdesMilitärdienstesnachabsolvierterHochschulebinnen14 Tagen
nachdessenBeendigungbeimStaatsministeriumdes Innern einzureichen.

207
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Dem Gesuchesind beizufügen:

1. das Geburtszeugnis,
2. das Diplom eines Kulturingenieurs und

3. ein amtsärztlichesZeugnis darüber,daß derGesuchstellernichtmit solchenkörper—
lichen Gebrechenbehaftetist, welchedie Ausübung des kulturtechnischenDienstes
hindern oder wesentlicherschweren.

§2.

Nach der Zulassungzum Vorbereitungsdiensthat derPraktikantsichunverzüglichzum
Antritt der Praxis bei dem ihm bekanntgegebenenKulturbauamt (§ 18 der Verordnung)
zu melden.

Die in denVorbereitungsdiensteintretendenPraktikantensind eidlich zu verpflichten
(§ 8 Abs. 3 der K. Verordnungvom 10. Dezember1908, denVollzug des Beamten=
gesetzesbetreffend;G. u. V. Bl. S. 1044).

Der Vorbereitungsdienstbeginntmit demTage der eidlichenVerpflichtung.

T
Die mit der Vorbereitungder KulturingenieurpraktikantenbefaßtenBeamten haben

dafür zu sorgen, daß der Vorbereitungsdienstdem Praktikanten weitgehendsteGelegenheit
biete, sich in denverschiedenenZweigen des kulturtechnischenDiensteswissenschaftlichund
praktischgenügendauszubilden und den Dienst in sachlicherund formeller Beziehung genau
kennenzu lernen. Die fachwissenschaftlicheAusbildung der Praktikanten ist durch Erteilung
praktischerUnterweisungenund durch Besprechungder einschlägigenLiteratur, insbesondere
auch schwebenderkulturtechnischerFragen, tunlichst zu fördern.

Die Praktikanten haben sich allen Verrichtungen des inneren und äußeren Dienstes
unterEinhaltungder üblichenArbeitszeitzu unterziehen.Die Art der dienstlichenTätigkeit
ist in einem Tagebuchkurz zu vermerken.

84.

Zeigen sich im Verlaufe des Vorbereitungsdienstesan einem Praktikanten auffallende
körperlicheGebrechen,welchedie Erfüllung der Anforderungen des kulturtechnischenDienstes
voraussichtlichsehr erschwerenoder unmöglich machen,so ist demselbengegenNachweis zu
eröffnen, daß hiewegenseiner künftigenAnstellung voraussichtlichein Hindernis erwachsen
werde.



85.

Den Antritt je einesAbschnittesdesVorbereitungsdienstes(§ 18 der Verordnung)
hat die Behörde,bei welcherderPraktikanteintritt, der K. OberstenBaubehördeanzuzeigen.
Bei BeendigungeinessolchenAbschnitteshat die betreffendeBehördeein Zeugnis überdie
Dauer des Vorbereitungsdienstes,überdenGang derAusbildung,überdas dienstlicheund
außerdienstlicheVerhalten,überdie FähigkeitenundLeistungendesPraktikanten,sowieüber
die hiebei hervorgetretenenMängel auszustellenund an die ObersteBaubehördeein=
zusenden.In diesemZeugnissesind auch alle Unterbrechungendes Vorbereitungsdienstes
unterAngabeder Dauer und Veranlassungzu vermerken.

Ein Wechselder Amter, Stellen und Behörden,bei denender Vorbereitungsdienst
jeweilsangetretenwurde,ist in der Regel nur aus dienstlichenGründenzulässig.

§ 6.

Urlaub darf denKulturingenieurpraktikantenin jedemJahre desVorbereitungsdienstes
nur in der Gesamtdauervon zweiWochengegebenwerden.Den Urlaub erteilt der Amts=
vorstand.

Die Urlaubszeit ist auf dievorgeschriebeneDauer desVorbereitungsdienstesanzurechnen.

§ 7.

Läßt sichder Kulturingenieurpraktikantin dienstlicheroderaußerdienstlicherBeziehung
ein ungeeignetesoder ordnungswidrigesBenehmenzu Schuldenkommen,so hat der den
VorbereitungsdienstleitendeBeamte ihn mündlich oder schriftlichzurechtzuweisenund wenn
dieseZurechtweisungfruchtlosbleibtodereinegrobeVerfehlungvorliegt(§ 20 Abs.2 der
Verordnung),der Regierung,Kammerdes Innern, Anzeigezu erstatten.

Bis zum Eintreffender Entscheidungder RegierungkanndemPraktikantendie Fort=
setzungdes Vorbereitungsdienstesvom leitendenBeamtenuntersagtwerden.

§ 8.
Die im VorbereitungsdienstestehendenKulturingenieurpraktikantenkönnenbeiErledigung

auswärtigerDienstgeschäfteaußer demErsatz der ReisekostenfolgendetäglichenVergütungen
erhalten: « ·

1. 4 A, wenn die Rückkehrzum Amtssitz nocham Reisetageselbsterfolgt,
2. 6 A, wennzur BesorgungdesDienstgeschäftesÜbernachtennotwendigist.

LetzterenFalles findet die Vorschrift des § 8 Abs. 2 der K. Verordnung vom
11. Febrnar 1875 (G. u.V.=Bl. S. 105) entsprechendeAnwendung.Für dieBerechnung
derReisekostensinddie Bestimmungendes § 10 u. f. dieserVerordnungund bei Benützung
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des Fahrrades zu auswärtigenDienstgeschäftendie Vorschriftender Min.=Entschl.vom
21. September1907 Nr. 21164 maßgebend.

Weitere Entlohnungen erhalten die im VorbereitungsdienstestehendenPraktikanten des
Kulturingenieurfachesin der Regel nicht.

Während des Vorbereitungsdienstesbei einemS#uzen= und Flußbauamte oder
bei einer Sektion für Wildbachverbauungwerden die Kulturingenieurpraktikantenhinsichtlich
der Bezahlungwie die Praktikantender Staatsbauverwaltungbehandelt(s. Min.=Entschl.
vom 30. März 1904 Nr. 12086).

2. PraktischePrüfung.
89.

Die praktischePrüfung nach§ 16 Ziff. 3 und §§ 21 bis 24 der K. Verordnung
vom 21. Dezember 1908 findet zu München in der Regel im Monat Dezemberstatt.

Die Abhaltung und der Beginn der Prüfung werdenrechtzeitigdurchdas Staats=
ministeriumdes Innern im M. A.Bl. bekanntgegeben.

10.
Gesucheum Zulassung zur Prüfung sind sechsWochenvor Beginn beimStaats=

ministerium des Innern einzureichen,das über dieselbenentscheidet.
Die GesuchehabenAufschlußzu gebenüberGeburtsortundGeburtszeit,Heimatsort,

Wohnort mit Wohnung,Familienstand(ledig,verheiratet,verwitwet),Religion und über
die dermaligeBeschäftigungdes Gesuchstellers,dann über den Namen, Stand undWohnsitz
seiner Eltern.

Mit demGesuchesind vorzulegen:
1. das Diplom eines Kulturingenieurs,
2. der Nachweis,daß der KandidatdendreijährigenVorbereitungsdienstvorschrifts=
mäßig abgeleistethat,

3. ein amtsärztlichesZeugnis darüber, daß derKandidat nichtmit solchenkörperlichen
Gebrechenbehaftetist, welchedie Ausübung des Berufes als Kulturingenieur
hindern oder wesentlicherschwerenund

4. der Nachweis, daß der Kandidat der aktivenMilitärdienstpflicht genügt hat oder
daß er vom Militärdienste ganz oder teilweisebefreit oder zurückgestelltist.

Diejenigen Praktikanten, welche zur Zeit der Anmeldung den Vorbereitungsdienstim
kulturtechnischenReferate einer Regierung nochnicht vollendethaben, habendemGesucheein
Zeugnis über den Erfolg des bisher dort abgeleistetenVorbereitungsdienstesbeizufügen
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Die Zulassungerfolgtnur unterderVoraussetzung,daß vor demBeginn derPrüfung
nochein Zeugnis überdie vorschriftsmäßigeVollendungdesVorbereitungsdienstesbeigebracht
wird. Gesucheum Anrechnungder Dauer von UnterbrechungendesVorbereitungsdienstes
auf die vorgeschriebeneVorbereitungszeitsind in der Regel mit demZulassungsgesuchezu
verbinden. Die Unterbrechungsursachensind nachzuweisen.

8 11.
Praktikanten,die nachdenvorgelegtenNachweisenungenügendvorbereitetsind,werden

zur Prüfung nichtzugelassen.SolchenPraktikantenwird eineentsprechendeErgänzungdes
VorbereitungsdienstesinnerhalbeinerbestimmtenFrist auferlegt.

Wird dieserAuflagenichtodernur in ungenügenderWeiseentsprochen,so wird der
Betreffendefür immervon der Prüfung ausgeschlossen.

8 12.
Die mit der Durchführungder praktischenPrüfung nach8 21 der Verordnungzu

betrauendeKommissionbestehtaus:
1. demkulturtechnischenReferentendes Staatsministeriumsdes Innern als Vor—
sitzendem,

2. aus einem weiterenMitgliede der OberstenBaubehörde, zugleichStellvertreter
des Vorsitzenden,

3. aus einemvom Staatsministerdes Innern zu bestimmendenAdministrativ—
Referentendes Staatsministeriums und

4. aus einernachBedarf zu bemessendenAnzahl von kulturtechnischenBeamtender
Regierungenoderder Kulturbauämter.

Der Kommissionkönnen auch kulturtechnischeBeamte beigegebenwerden, welche nur
die Aufsicht im Prüfungsraumewährendder Prüfung zu führen, sonst aber mit dem
Prüfungsgeschäftesichnichtweiterzu befassenhaben.

Die Kommissionist beschlußfähig,wenn außerdemVorsitzendenmindestensdrei der
Mitglieder anwesendsind. Bei Stimmengleichheitentscheidetder Vorsitzende.

Der Prüfungskommissionwird ein Schriftführerbeigegeben.
Mitglieder der Prüfungskommission,die nicht in MünchenihrendienstlichenWohnsitz

haben,erhaltenfür die Zeit ihrer Tätigkeiteinschließlichder notwendigenReisetageneben
denReisekostendie vorschriftsmäßigenTagegelder.
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8 13.
Der Vorsitzendeder Prüfungskommissionhat alles Geschäftlichezu besorgen;ihm

obliegtdie Eröffnungund Leitungder Prüfung, er bestimmtdie Mitglieder derPrüfungs=
kommission,welchean den einzelnenPrüfungstagen die Aufsicht im Prüfungsraumezu
führenhaben, er beruft die Kommissionsmitgliederzu den Sitzungen, führt in diesenden
Vorsitz und bewirkt die erforderlichenVorlagen an das Staatsministerium des Innern.

Bei der Abstimmungin denSitzungen der Prüfungskommissiongibt der Vorsitzende
seineStimme zuletztab.

814.

Die zur Prüfung zugelassenenPraktikantenhaben sich am Tage vor Beginn der
Prüfung demVorsitzendender Prüfungskommissionvorzustellen.

*l15.
Die Sitzordnungder Kandidatenwird täglichdurchdie Ziehungdes Loses bestimmt.

Das Ergebnis der Ziehung ist im Protokolleanzugeben.
Der Vorsitzendeder Prüfungskommissionist ermächtigt,einemKandidatenauf seinen

Wunschaus erheblichenGründen für einzelneTage oderfür die ganzeDauer derPrüfung
einenvom LoseunabhängigenbestimmtenPlatz anzuweisen.Die Verfügung ist im Pro=
tokollezu vermerken.

§ 16.
Zur Prüfung sind täglich5—9 Stunden zu bestimmen.
Die Prüfungszeitbeginntan jedemTage früh 8 Uhr.
Die Verteilung der Zeit auf die Vor= und Nachmittagehängt vom Umfange der

betreffendenAufgabenab.
§ 17.

DenKandidatenwerden11AufgabenzurschriftlichenundgraphischenBearbeitungvorgelegt.
Die Aufgaben und deren Reihenfolge, die Anzahl, die Art und der Maßstab der zu

fertigendenZeichnungen,dann die für die Bearbeitungzu gewährendeZeit werdenvom
Staatsministeriumdes Innern bestimmt.

Die Ausscheidungder Probeaufgabennach Fachdisziplinenist im Wesentlichenzu
treffenwie folgt:

1. Naturwissenschaftliche und landwirtschaftliche Grundlagen der
Kulturtechnik.

u! Klimatologie und Hydrologie: Kenntnis der klimatischenHaupteigentüm
lichkeitendes Königreichesund deren Einfluß auf die Wasserverteilung, auf die
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Vegetationsverhältnisseund die Landeskulturim allgemeinen;dann Kenntnis
der hydrographischenEigentümlichkeitendes Königreiches,namentlichhinsichtlich
der Niederschlagsverhältnisse,der Flußgebietsgliederung,der Wasserführung,Ge=
schiebeführungund Eisbildung der Hauptflüsse;
Praktische Bodenkunde: Kenntnis der geologischenGliederungdesKönig=
reiches,insbesonderehinsichtlichder bodenbildendenGesteineund ihres Einflusses
auf die Topographiedes Landes, auf die hydrographischenund Vegetations=
verhältnisseund auf die landwirtschaftlichenVerhältnisseim allgemeinen;sodann
Kenntnis der im LandevorkommendenHauptbodenarten,nachihrer Verbreitung,
Entstehungund landwirtschaftlichenBenützbarkeit,sowienachihrerVerwendbarkeit
zu Düngungszwecken;
Landwirtschaftliche Pflanzenkunde: Kenntnis der im Königreiche
angebautenHauptnutzpflanzen,der wichtigstenWiesen=und Weidepflanzen,sowie
der wichtigerenlandwirtschaftlichenUnkräuter,derenHauptverbreitungsbezirkeund
Vertilgungsmethoden.

a)Kultur der WiesenundWeiden,der Heide- undMoorländereien(Urbarmachung),

c)
anlagen zu landwirtschaftlichenZwecken,
Wasserleitungenfür einzelneGehöfteund kleineOrtschaften,

e)
h)

Teichbaues,
Wegebaufür landwirtschaftlicheZwecke,
kulturtechnischeKunstbauten(Brücken, Wehre, Schleusen,Schützen,Aquädukte,
Düker, Siphons u. dgl.),

Bestimmungender einschlägigenGesetze.

a)

b)

Kenntnis derjenigengesetzlichenBestimmungen,Vorschriftenund Einrichtungen,
welchein administrativerundtechnischerHinsichtbeimVollzugdes kulturtechnischen
Dienstesin Betracht kommenkönnen(Wassergesetz,Fischereigesetz,Landeskultur=
rentengesetz,Flurbereinigungsgesetz,Abmarkungsgesetz,Grundsteuergesetz,Weide=
gesetz,Forstgesetz,Gemeindcordnung,Versicherungsgesetze,Dienstesinstruktionen,
Einrichtungendes formellenDienstesusw.).
Abfassungeines kulturtechnischenGutachtensmit Begründung in einer ver=
waltungsrechtlichenStreitsache.
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§ 18.
Die Anzahl der Prüfungsaufgabenaus den einzelnenbezeichnetenGebietenmit der

zur Verfügungzu stellendenArbeitszeitsoll in der Regel betragen:

**&( zusammen1 Aufgabemit ½ Tag Arbeitszeeiit 1½½Tag
e) 1 Aufgabefür ½ Tag

bei 2 a) 2 Aufgabenmit je ½ Tag Arbeitszeieit 1 Tag
b) 2 Aufgabenmit je ½ Tag Arbeitszeit 1 Tag
c
3 Aufgabemit ½ Tag Arbeitszeieit 1⅛½Tag
e)
k) 2 Aufgabenmit je 1 und ½ Tag Arbeitszeit 1½ Tag
8) 1 Aufgabemit 1 Tag Arbeitszeit 1 Tag

8 Aufgabenfür 5 Tage
bei 3 a) 1 Aufgabemit ½ Tag Arbeitszit ½½Tag

b) 1 Aufgabemit 1 Tag Arbeitszieit 1 Tag
2 Aufgabenfür 1⅛ Tage

zusammen11 Aufgabenmit 7 Tagen Arbeitszeit.
Durch dieseAusscheidungder Prüfungsgegenständeist nicht ausgeschlossen,daß einzelne

Aufgaben,soweites die Natur des Gegenstandesoderder ZusammenhangtatsächlicherVer=
hältnisseerfordert,sichzugleichauf mehrereDisziplinen erstreckenoderaus mehrerenEinzel=
fragenbestehen.

§ 19.

Die AufgabenwerdenvomStaatsministeriumdesInnern in der erforderlichenAnzahl
von Abdrücken— und zwar die AbdrückejederAufgabein einementsprechendüberschriebenen
und versiegeltenUmschlag— dem Vorsitzendender Prüfungskommissionzur Verwahrung
bis zum Beginn derPrüfung und zur weiterenBehandlungnachMaßgabederBestimmungen
in § 20 zugefertigt.

8 20.

Den Kandidatenist jedesmalnur eine Aufgabezur Bearbeitungvorzulegen.
Der Vorsitzendeder Prüfungskommissionoder der von ihm mit der Aufsichtführung

im PrüfungslokalebeauftragteBeamtehat den versiegeltenUmschlagder betreffendenProbe⸗
aufgabeandemzurBearbeitungbestimmtenTage und zu der auf demUmschlagebezeichneten
Stunde in Gegenwartder Kandidaten— nachvorherigerFeststellungderUnverletztheitder
Siegel des UmschlagesdurchVorzeigen— zu öffnenund sodanndie Verteilungder Ab—
drückeder Probeaufgabean die Kandidatenvorzunehmen.
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8 21.
Alle schriftlichenund zeichnerischenPrüfungsarbeitensindimPrüfungslokalein ununter=

brochenerDauer und unter AufsichteinesPrüfungskommissärszu leisten.

g 22.
Bei der Bearbeitungder Prüfungsaufgabenist nur dieBenützungeigenhändigerAuf=

schreibungenund Skizzen gestattet.FremdeManuskripte,ZeichnungenundDrucksachen,mit
AusnahmevonGesetzestextenohneErläuterungen,vonProfiltabellen,Zahlenwerken,graphischen
Tafeln, Preis= und Gewichtstabellenu. dergl. ohne Text, dürfen in das Prüfungslokal
nichtmitgebrachtwerden.

Die zur BearbeitungeinzelnerAufgabenetwa besonderserforderlichenund deshalbvon
denKandidatenbereitzu haltendenLiteralienodersonstigenBehelfewerdendenselbenrecht=
zeitig bekanntgegeben.

Der GebrauchandererHilfsmittel und die gegenseitigemündlicheoderschriftlicheVer=
ständigungwährendder Prüfung ist verboten.

Es ist deshalbden KandidatenbeiBeginn der praktischenPrüfung zu eröffnen:
1. daß für jedeProbearbeitdie letzteZensurnoteangesetztwerdenwird, wenndieBe=
nützungnichterlaubterHilfsmittel oderfremderBeihilfe sogleichoderdurchspäter
sichergebendeAnhaltspunkteentdecktwird;

2. daß im Falle wiederholterBenützungunerlaubterHilfsmittel oderfremderBei=
hilfe oderauchschonbei der unter besondersbelastendenUmständenstattfindenden
erstmaligenZuwiderhandlungderbetreffendeKandidatvonderweiterenBeteiligung
an der Prüfung durchBeschlußder Prüfungskommissionausgeschlossenwerden
kann und daß die Prüfung sodann als „nicht bestanden“erachtetwird; und

3. daß ProbearbeitenoderTeile einer solchen,welcheein Kandidat einemanderen
zur Benützungüberlassenhat, vom aufsichtführendenBeamtenweggenommen,mit
entsprechendemVermerk versehenund sofort zu den Prüfungsaktengenommen
werdenmit der Folge, daß die Prüfungskommissionauchfür solcheArbeiteneine
geringereZensur auszusprechenbefugtist.

g 23.
Kein Kandidat darf, ausgenommenin Erkrankungsfällenoderaus anderenunabweis=

baren Gründen und dann vorbehaltlichderBestimmungendes § 25, vor Ablieferung seiner
Prüfungsarbeitan den aufsichtführendenBeamtendas Prüfungslokalverlassen.

208

Gocgle



1184

DieabgelieferteArbeitdarfvomaufsichtführendenBeamtenunterkeinemVorwande
in die Händedes Kandidatenzurückgegebenwerden.

Kein Kandidat darf überdie festgesetzteZeit hinaus arbeiten;es müssendeshalbnach
Ablauf der zur BearbeitungeinerAufgabegewährtenZeit auchdie etwa nicht vollendeten
Arbeitenvom aufsichtführendenBeamteneingesammeltwerden.

8 24.
Die AusarbeitungenderAufgabensind halbbrüchigzuschreiben,sofernnichtim einzelnen

Falle nachBeschaffenheitder AufgabeeineAusnahmeveranlaßtist.
Die einzelnenBogen undBlätter derAusarbeitungsind mit der Bezeichnungder

Probeaufgabe,dann mit demVor- und Zunamen des Kandidatenund mit der Nummer
des Sitzplatzeszu versehen,sowiefortlaufendzu nummerieren.Auf demerstenBogen der
Ausarbeitungist fernerdieAnzahl derBogen undBeilagen,welchedieAusarbeitungumfaßt,
vom Kandidatenvorzumerken.

Der aufsichtführendeBeamtekontrolliertdieAnzahl der Bogen undBeilagenderAus=
arbeitungund setztamEnde eines jedenBogens oderBeiblattes und amSchlussederganzen
AusarbeitungseinenNamen bei.

§25.
Hat ein Kandidat wegenKrankheitoderirgendeinesanderenunverschuldetenHinder=

nissesdie Prüfung vor demSchlusseverlassen,und beträgtdie Anzahl der von ihm un
bearbeitetgelassenenPrüfungs=Aufgabennichtmehrals 3 einfachzählendeAufgaben(§29)
so kann ihm für die nichtbearbeitetenAufgaben vom Staatsministeriumdes Innern auf
AnsucheneineErgänzungsprüfunggestattetwerden.

Ein derartigesGesuchist spätestensinnerhalb6 WochennachSchluß der praktischen
Prüfung beimStaatsministeriumdesInnern einzureichenund mit demNachweiseüber den
Grund der Unterbrechungzu belegen.Bestandder Grund der Unterbrechungin Krankheit,
so ist dies durch amt-ärztliches Zeugnis nachzuweisen.

Beträgt die Anzahl der einfach zählendenAufgaben, welcheder Kandidat wegenKrank=
heit odereinesals rechtfertigendanerkanntensonstigenHindernissesunbearbeitetgelassenhat,
mehr als 3, so wird die Prüfung als „nicht begonnen“erachtet.

Bleibt ein Kandidat von einzelnenPrüfungsarbeitenweg, ohnedurchKrankheitoder
ein anderesrechtfertigendesHindernis abgehaltengewesenzu sein, so wird für jedenicht
eingelieferteArleit die letzteNote erteilt, soferndie Anzahl der so ausfallendenArbeiten
einfach zahlende nicht überschreitet. Ist dies der Fall, so wird die Prüfung als „nickht

bestanden“ erachtet.
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8 26.

Bei der Zensur der Ausarbeitungen der Prüfungsaufgaben sind 5 Notenzahlen in
Anwendungzu bringenund zwar:

Note 1 für eine den Gegenstandmit Rücksichtauf die gewährteZeit
möglichst erschöpfende Ausarbeitung,

Note 2 für eine nicht in allen Teilen vollkommen befriedigende
Ausarbeitung,

Note 3 für eineim allgemeinen noch befriedigende, aberin mehreren
Punktenetwas unsichere odernicht erschöpfende Ausarbeitung,

Note 4 für eine in einzelnen Punkten ganz unrichtige oder
oberflächliche Ausarbeitungund

Note 5 für eine ganz oder in den meisten Punkten unrichtige
odergänzlich unterlassene Ausarbeitung.

Bei der Zuerkennungder Einzelnoten ist strengstensauf deiseNotenerläuterung
zu achten.

Die Zensur aus dem schriftlichenVortrag (Stil, Darstellungsgabe,Leserlichkeitder
Schrift undSauberkeitderArbeit),dannausderArt derAusführungdergefertigtenZeichnungen
und Skizzen (geometrischeRichtigkeitund Sauberkeit) ist, jedochmit Berücksichtigungder
gewährtenZeit, ebenfallsunter Zugrundelegungvon 5 Notenstufenzu erteilen.

8 27.
Über die Beurteilungder Aufgabenhat jederZensor genaueAufzeichnungenin Form

vonZensurlistenzu machen,in denendie Noten aus demsachlichenInhalte derBearbeitung,
aus demschriftlichenVortrag und aus derAusführungsweiseder Zeichnungenund Skizzen
(§ 26 Schlußsatz),dann etwaigeWahrnehmungenüberBenützungunerlaubterHilfsmittel,
über Zusammenarbeitenusw. niederzulegensind.

Die Zensurlisten sind demVorsitzendender Prüfungskommissionunterzeichuetvorzulegen.

8 28.

Sobald alle Zensurlistenvorliegen,sind die Mitglieder der Prüfungskommissionvom
Vorsitzendeneinzuberufenund die den einzelnenKandidatenzu erteilendenEinzelnotenend=
gültig festzusetzen,um daraus dieHauptnote zu ermitteln.

8 29.
Zur Ermittlung der NotensummewerdendieAufgaben(8 17) je nachihremUmfang

und der zur VerfügunggestelltenArbeitszeit(§ 18) derartbewertet,daß dieNoten für die
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Aufgabenmit halbtägigerArbeitszeiteinfach, die mit ganztägigerArbeitszeitaber doppelt
in Anrechnunggebrachtwerden.Der schriftlicheVortrag und die zeichnerischeDarstellungs⸗
weisewerdenmit je einerNote einfachin Ansatzgebracht. Im ganzenergibtsichhienach
eineMindest-Notensummevon 16.

Die Klassifikation für die Hauptnote hat nach4 Abstufungenmit der Maßgabe
zu erfolgen,daß für die Notensumme16 bis 28 dieHauptnote1 „sehr gut bestanden“,
für die Notensumme29 bis 43 die HauptnoteII „gut bestanden“, für dieNotensumme
44 bis 52 die HauptnoteIII „bestanden“ und für dieNotensummeüber52 dieHaupt=
noteIV „nicht bestanden“ zuzuerkennenist.

8 30.
Auf Grund der festgesetztenEinzel- und Hauptnotenwird von der zur Schlußsitzung

versammeltenPrüfungskommissiondie Rangliste der geprüftenKandidatenangefertigt.
In der Ranglistewerdendie KandidatennachHauptnotenund bei gleichenHaupt=

notennachderSumme derEinzelnotengereiht. Bei gleicherNotensummehat jenerKandidat
denVorrang, welcherin denAusarbeitungendie geringereNotensummezählt. Wenn auch
letztereSumme bei zwei oder mehrerenKandidatendie gleicheist, gewährtder frühere
Eintritt in denVorbereitungsdienstoderdas höhereLebensalterden Vorrang. Entscheidung
hierüberbleibtdemStaatsministeriumdes Junern vorbehalten.

*31.
Die vonden sämtlichenanwesendenMitgliedernderPrüfungskommissonin derSchluß

sitzungzu unterzeichnendeRangliste der geprüftenKulturingenieur=Praktikantenwird mit
dem über die SchlußsitzungausgenommenenProtokolle und den übrigen Prüfungsakten
durchdenVorsitzendender KommissiondemStaatsministeriumdes Innern zur endgültigen
Festsetzungdes Prüfungsergebnissesund Ausfertigungder Zeugnissevorgelegt. (§ 23 der
Verordnung.) «

Die Prüfungszeugnisseerhaltendie Kandidatendurchdie Regierungen,Kammerndes
Innern, jenesRegierungsbezirkesausgehändigt,wo sie zuletztim Referatsdienstebeschäftigt
waren (§ 18 der Verordnung).

32.

Die Kandidatenhabenfür das zu empfangendePrüfungszeugnisdie gesetzlicheGebühr
zu entrichten. BesonderePrüfungsgebühren werdennicht erhoben.

Die KostenderBereitstellungdesPrüfungslokales,dann die Ausgabenfür Beheizung,
Beleuchtungund Reinhaltungdes Prüfungslokaleswerdenvom Staatsärar bestritten.
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II. Mittlerer kulturtechnischer Dienst.

* 33.

D

—

das Geburtszeugnis,

einevondemBewerberselbstverfaßteundgeschriebeneDarstellung seinesLebenslaufes,

Gebrechenbehaftetist, welchedie Ausübung des kulturtechnischenDiensteshindern
oder wesentlicherschweren,

Dienstpapiereüber die geleisteteaktiveMilitärdienstpflicht oderüberdieanderweitige
Erfüllung der Militärpflicht,

bei Minderjährigkeit des Bewerbers die schriftlicheErklärung des Vaters oder
Vormundes, daß er mit dem Gesuche einverstanden ist und

Militär kommt, amtliche oder sonst glaubhafteZeugnisse überBeschäftigungund
Führung seit demAustritte aus der Schule oderdem aktivenMilitärdienste.

III. Ubergangs= und Schlußbestimmungen.
& 24.

35.
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Staatsdienstzu ermöglichen,wird für dasselbeeinePrüfungabgehaltenwerden,zu der jene
Bewerberzugelassenwerden,welcheseit längererZeit im praktischenkulturtechnischenDienste
in Bayern beschäftigtwaren, in jederHinsichtsehrgut qualifiziert sind und insbesondere
auchden Nachweisüber eine für praktischeZweckegenügendetheoretischlandwirtschaftliche
und technischeVorbildung zu erbringenvermögen.

Die in dieserPrüfung zu stellendenAnforderungenwerdensich im allgemeinennach
demLehrziel und Lehrplan der kulturtechnischenSchule bemessen(Minist.=Amtsbl.1908
S. 279 u. f.); hinsichtlichder Kenntnissein derPflanzenkunde,im Acker=und Pflanzenbau
und in der landwirtschaftlichenBetriebslehrewird mindestensjenes Maß von Wissen
verlangt, wie es in den bayerischenlandwirtschaftlichenWinterschulenvermittelt wird.

Bis nach dem BestehendieserPrüfung hat diesesHilfspersonal den Diensttitel
„Kulturgehilfe“ zu führen.

§ 36.

Die Bekanntmachungvom9. November1902, denVorbereitungsdienstund diepraktische
Prüfung der Kulturingenieurpraktikantenbetreffend,wird aufgehoben.

*37.
Die im VorbereitungsdienstestehendenKulturingenieurpraktikantenund das Hilfspersonal

des mittleren kulturtechnischenDienstes sind auf dieseBestimmungen aufmerksamzu machen.

München, den 22. Dezember 1908.

v. Brettreich.
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chundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 87.
München, den 24. Dezember 1908.

Inhalt:
— Königlich Allerhöchste Verordnung vom21.Dezember 1908, die K. Schutzmannschaftfür dieHaupt=
und Residenzstadt München betreffend. — Bekanntmachung vom 21. Dezember 1908, die Postordnung für
das Deutsche Reich vom 20. März 1900 betreffend. — Bekanntmachung vom 21.Dezember 1908, die Post=
ordnung für das Königreich Bayern vom 27. März 1900 betreffend.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Organisationder Gendarmeriebetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Titpold,
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonBayern.

Begent.
Wir finden Uns bewogen,zu verordnen,was folgt:

I. Abschnitt.

Bestimmung und Einrichtung der Gendarmerie.
a) Im allgemeinen.

1.
Die Gendarmerie ist im allgemeinenbestimmt, die Zivilbehörden in Erhaltung der
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8 2.
Die Gendarmerieist in Bezug auf die Disziplin und die übrige innere Verfassung

militärischorganisiertund in persönlicherunddisziplinärerBeziehungdemKriegsministerium,
in allenübrigenBeziehungendemStaatsministeriumdesInnern, denRegierungen,Kammern
des Innern, und denBezirksämternnachnähererBestimmungdieserVerordnunguntergeben.

§ 3.
Die Gendarmerieist unter dem Oberbefehldes Gendarmerie=Korpskommandosin

Abteilungen entsprechendden Regierungsbezirken, in Bezirke entsprechendden Bezirksamts=
sprengelnund in Stationen gegliedert.

Das Korps=Kommandowird von einemGeneral oder einemObersten(Gendarmerie=
Korpschef)geführt; demselbenist je ein Hauptmann als Adiutant und als Leiter der
Gendarmerieschule,ein Rendant und das erforderlicheHilfspersonal, außerdemzur neben=
amtlichenDienstleistungein vom Kriegsministeriumzu bestimmenderrichterlicherMilitär=
justizbeamterdes StandortesMünchenbeigegeben.

JedeAbteilungwird voneinemStabsoffizieroderHauptmann(Abteilungs=Kommandeur)
geführt, dem in der Regel ein Hilfsoffizier (Hauptmann, Oberleutnant oder Leutnant),
ausnahmsweisezwei Hilfsoffiziere, ferner je ein Stabsoberwachtmeisterfür denDienst und
für das Rechnungswesen,sowiedas nötigeHilfspersonalbeigegebensind.

Abgesehenvon demerwähntenHilfspersonalebestehtdie Mannschaftaus Oberwacht=
meistern,Wachtmeisternund Gendarmen.

Die am Sitze einesBezirksamtesbefindlicheStation (Hauptstation)wird von einem
Oberwachtmeistergeführt, der zugleichdem betreffendenGendarmeriebezirkevorgesetztist.
Die übrigenständigenStationen (Nebenstationen)werdenvonWachtmeisternbefehligt. Auch
den HauptstationenkönnennachBedarf Wachtmeisterbeigegebenwerden.

84.
Die Verteilungder Gendarmeriewird vom Staatsministeriumdes Innern bestimmt.
Die Regierungen, Kammern des Innern, sind jedochermächtigt,Anderungen der Ver=

teilung innerhalbihrerBezirkevorübergehendanzuordnen.Die Anordnungist demStaate
ministeriumdes Innern anzuzeigen,wenn es sichum die ErrichtungeinerStation oder
um eine die Dauer von sechsMonaten überschreitendeVerstärkung handelt.

5.
Die Bekleidung, Bewaffnung und Ausrüstung der (Gendarmeriewird auf den vom

Nriegemimisterium nach Venehmen mit dem Slaateministerium des Innern erstattetenAntrag

von Uns bestimmt.
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b) Offiziere.

86.

Über die Ernennung, Beförderung,VersetzungoderEntlassung der Offiziere sowie
über ihre Verabschiedungmit der gesetzlichenPensionwird von demKriegsministeriumnach
Benehmenmit demStaatsministeriumdes Innern Antrag an Uns erstattet.

Die Beförderungder Offiziere des Gendarmeriekorpsist unterBeachtungihresRang=
verhältnissesin der Armeenachden für diesegeltendenGrundsätzenzu beantragen.

Zur Versetzungder Hilfsoffiziereim Korps ist das Korpskommandozuständig.

87.

Der Gehalt des Korpschefsbemißtsich nachKlasse5, der Gehalt der Abteilungs=
kommandeurenachKlasse7, der Gehalt des Adjutanten des Korpskommandosund des
SchulvorstandesnachKlasse9, der Gehalt der HilfsoffizierederAbteilungskommandosnach
Klasse 12 der Gehaltsordnung für die etatsmäßigenStaatsbeamten.

§ 8.

Die Ergänzungder Offiziere des Korps erfolgtaus denOberleutnantsundLeutnants
des aktivenHeeres und aus inaktivenOberleutnants und Leutnants, denenbeimAus=
scheidenaus dem aktivenHeere die Aussicht auf Anstellung im Gendarmeriedienstvon
Uns nachAntrag des Kriegsministeriumsverliehenwordenist.

§ 9.

Die OffizieremeldensichaufdemvorgeschriebenenDienstwegeumVersetzungin dasKorps.
Die ErfordernissedieserMeldung sind
1. in der Regel eine fünfjährigeDienstzeitim Offiziersgrade,
2. ein Lebensaltervon nichtmehrals 36 Jahren,
3. vollkommeneGarnisonsdienstfähigkeit.

Die VersetzungeinesOffiziers aus demaktivenHeerein dasGendarmeriekorpssowie
die Anstellung eines inaktivenOffiziers im Gendarmeriekorpsist von einer halbjährigen
Probedienstleistungabhängig.

10.

Bezüglichder Verehelichungder Offiziere des Gendarmeriekorpssind die einschlägigen,
für das Heer bestehendenBestimmungenmaßgebend.
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c) Rendant.

8 11.
Der Rendanthat denRangderIII. KlassederSubalternbeamtenderMilitärverwaltung. I
Seine Ernennungund EntlassungsowieseineVersetzungin denRuhestandwird vom

KriegsministeriumnachBenehmenmit demStaatsministeriumdes Innern verfügt.
Die Stelle ist vorzugsweisedurchBeförderunggeeigneter,im Rechnungswesenver=

wendeterStabsoberwachtmeisterzu besetzen.

d) Mannschaften.

§ 12.

Die MannschaftergänztsichdurchfreiwilligenZugang aus der KlassederReservisten
und der Landwehrpflichtigen.

Bewerber, die im aktivenDienstestehenoderim Reserve=oderLandwehrverhällnisse
zu einerUbung eingezogensind, habensichauf demDienstwege,alle übrigenBewerberbei
demnächstgelegenenAbteilungskommandozu melden.

Zur Meldung und Aufnahmein das Korps ist erforderlich,daß
der BewerberseinerDienstpflichtim aktivenHeeregenügthat;
im Lebensaltervon 22 bis 36 Jahren steht;
ledigenStandes und
gut beleumundetist;
die nötigeGewandtheitim Lesen,Schreibenund Rechnenbesitzt;
starkengesundenKörperbauund gutenatürlicheAnlagen hat.W—

§ 13.
Die Bewerbererhaltendie erforderlicheAusbildungfür denDienst in derGendarmerie=

schule,sofernsie nicht ausnahmsweisewegenNachweiseseinerbesonderenVorbildung von
demBesucheder Schule entbundenwerden.

Die in die GendarmerieschuleaufzunehmendenBewerberbestimmtdasKorpskommando. #

8 14.
Die AbstellungvonMannschaftenzurFeldgendarmerieundderRücktrittzumGendarmerie

korps erfolgt nach Maßgabe der Feldgendarmerieordnung.

l15.
Die Stellen der Wachtmeister, Oberwachtmeisterund Stabsoberwachtmeisterwerden

durch Beförderung geeigneterGendarmen, Wachtmeisterund Oberwachtmeisterbesetzt.
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§ 16.
In Bezug auf denRang stehendieStabsoberwachtmeisterdenHartschieren,dieWacht=

meisterjenen des aktivenHeeres, die Gendarmenden Unteroffizierendes aktivenHeeres
gleich. Die Oberwachtmeisterstehenim Range zwischenden Stabsoberwachtmeisternund
denWachtmeistern. «

Nach mehrjährigerzufriedenstellenderDienstleistungin ihremDienstgradewird den
GendarmenTitel und Rang der Sergeantendurchdas Korpskommandoverliehen.

§ 17.
Die Kostender Bewaffnungund der Ausrüstung der Mannschaft,sowieder Unter=

haltungdieserGegenständewerdenvom Staate bestritten.
Den auf den Stationen befindlichenMannschaftenwerden für ihre Person Bett=

furnituren,den ledigenMannschaftenzudemdie nötigeZimmer=und Kücheneinrichtungzur
Benützungüberlassen.

Die denStationen für Schreibbedürfnisse,für Beheizung,BeleuchtungundReinigung
der Dienstzimmerzu gewährendenBeträgewerdenvom Staatsministeriumdes Innern im
Benehmenmit demStaatsministeriumder Finanzenbestimmt.

18.
Die MannschaftenbedürfenzurEingehungeinerEhe derErlaubnis desKorpskommandos.
Die Erlaubnis darf nur verweigertwerden,wenn die vom Staatsministeriumdes

Innern bestimmteHöchstzahl der verheiratetenMannschaft überschrittenwürde oder wenn
der Eingehungder Ehe sonstigedienstlicheBedenkenentgegenstehen.

e) Bureaudiener.

§ 19.
Die Stellen derBureaudienerbeimKorpskommandound beidenAbteilungskommandos

sind vorzugsweisedurchWiederanstellungpensionierterMannschaftenzu besetzen.

II. Abschnitt.
Verhältnis der Gendarmeriezu denZivil= undMilitärbehörden.

8 20.
Die Gendarmerieoffiziere,der Rendant und das sonstigePersonal des Korps=
kommandosund der Abteilungskommandossind vorbehaltlichder Bestimmungendes 8 22
ausschließlichihren militärischenVorgesetztenuntergeordnet.
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Die übrigeMannschaftstehtin Bezug auf ihreDienstleistungausschließlichunterden
Polizeistellenund -Behörden.

§21.
Dem Staatsministerium desInnern stehendie obersteLeitung desGendarmeriedienstes,

die Erlassung der erforderlichenallgemeinenAnordnungen,die Leitung der wirtschaftlichen
Verhältnisse und in denübrigenBeziehungendie durch dieseVerordnungbestimmtenBe=
fugnissezu.

§ 22.

Den Regierungen, Kammern des Innern, steht die obereLeitung des Gendarmerie=
dienstesim Regierungsbezirkezu. Sie habenzugleichhinsichtlichder wirtschaftlichenVer=
hältnisseder GendarmeriediejenigenGeschäftezu besorgen,welcheihnen vom Staats=
ministeriumdes Innern zugewiesenwerden; ihren diesbezüglichenAnordnungenhabendie
Gendarmerieoffizierenachzukommen.

Die Regierungen,KammerndesInnern, sindermächtigt,in wichtigenFällenGendarmerie=
Offizierezur persönlichenFührungeinesKommandosoderzu sonstigenin ihrenWirkungs=
kreis fallendenDienstleistungenabzuordnenund mit denentsprechendenBefehlenzu versehen.

8 28.
Das Bezirksamtist die Zivil=DienstbehördederGendarmeriemannschaftseinesBezirkes

und hat derenDienst unter Beiziehungdes Oberwachtmeisterszu leiten.
Das Bezirksamt ist infolgedessenbefugt, die Mannschaftin ihrer Dienstführungun=

mittelbar mit Anweisungen zu versehen,sie überhaupt zu genauerErfüllung ihrer Berufs=

pflichtenund zu vorschriftsmäßigerFührung anzuhaltenundsie, wosiegefehlthat, zu belehren
und zurechtzuweisen.

Die Mannschaftistverpflichtet,denAnordnungendesBezirksamtesunbedingtzu gehorchen.
Das Bezirksamthat über die MannschaftseinesBezirkeskeinerleiStrafrecht, ist aber

befugt, die Einleitung des Dienststrafverfahrenezu veranlassen, sowie nach Umständen auf

Abberufungdes Betreffendenanzutragen.
Das Bezirksamtist in dringendenFällenbefugt,dievorläufigeDienstenthebung(Art. 170.

172 des Beamtengesetzes)zu verfügen, vorbehaltlich der instanziellenEntscheidungder mili

tärischenVorgesetzten.Das Bezirksamt hat vondergetroffenenVerfügung sofortdemAbteilungs

kommando Kenntnis zu geben.
24.

Alle anderenals die derGendarmerieunmittelbarvorgesetztenZivilbehördenhaben, wenn

sie der Dienstleistung derGendarmerie bedürfen,mit Ausnahme derFälle, in welchenGefahr
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auf Verzug besteht,ihreAnforderungan das einschlägigeBezirksamtzu richten. Dieses ist
verpflichtet,derAnforderungzu entsprechen,wenndiegeforderteDienstleistungzudenObliegen=
heitender Gendarmeriegehört.

Die Justizbehördenkönnensich jedochunmittelbaran die Gendarmeriewenden,auch
wenn nichtGefahr auf Verzug besteht.

25.

Die militärischeAufsichtüberdie Gendarmeriewird ausschließlichvon ihren Militär=
vorgesetztengeführt.

Anderen Militärbefehlshabern ist die Gendarmerie nicht unterstellt, sie hat jedochan
den Sitzen der Bezirkskommandos,in Standorten und Festungenzur Ausübungder mili=
tärischenPolizei, soweit hiedurchdie ihr zugewiesenenZivildienstleistungennicht beeinträchtigt
werden, mitzuwirken und hiebei die von den Militärbefehlshabern bezüglich der militä=
rischenPolizei ausgehendenBefehle zu befolgen.

M

26.
Die Gendarmerie steht,wenn sie gemeinschaftlichmit den von der zuständigenZiovil=

behördezur Erhaltung der inneren Sicherheit oder der gesetzlichenOrdnung aufgebotenen
Truppenteilen einzuschreitenhat, unter den Befehlen der Militärbehörde. Das Kommando
gebührt in diesem Falle dem dienstältestenOffizier oder Unteroffizier, gleichviel ob er im
Heere oder in der Gendarmerie dient.

Der das KommandoführendeOffizier oderUnteroffizierdes aktivenHeeresist jedoch
verpflichtet,die Anträgedes Gendarmerieführerszu berücksichtigen.

8 27.
Die Militär-, Zivil- und Gemeindebehördenhabendie Gendarmerie und ihre einzelnen

Mitglieder auf derenErsuchenin Ausübung ihrerDienstespflichtenzu unterstützenund ihnen
die zur Aufrechthaltungihres Ansehens und zur Erreichung ihrer Bestimmung nötige Hilfe
zu gewähren,soweitdies nachden Vorschriftenüber die Zuständigkeitzulässig ist. Die
Ortspolizeibehörden haben insbesonderenoch der Gendarmeriemannschaftvon vorgefallenen
Störungen der öffentlichenRuhe, Ordnung und Sicherheit sofortigeMitteilung zu machen
und derselbenalle Aufschlüssezu geben,welcheihr die Erfüllung ihrer Dienstesobliegenheiten
erleichternkönnen.

§28.

Ladungen ergehenunmittelbar an die Mannschaft; die ladendeBehörde hat aber die
Zivildienstbehördesobald es geschehenkann und tunlichst so rechtzeitigvon der geschehenen
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Ladungzu verständigen,daß die Zivildienstbehördenochdie erforderlichenAnordnungenbe⸗
züglichdesErsatzesdesGeladenentreffenkann.

Die Zivildienstbehördeleitet die Mitteilung an den Bezirksbefehlshaberund, wenn
diesergeladenist, an das Abteilungskommando.

Der Gendarmhat von einer an ihn ergangenenLadung dem Stationsbefehlshaber
mündlicheMeldung zu erstatten.

Sind Mannschaftenals BeschuldigteoderAngeklagtevor dasMilitärgericht zu gestellen,
so ist das Ersuchenan dasAbteilungskommandozu richten; dieseshat sodanndie Zivil⸗
dienstbehördezu benachrichtigen.

III. Abschnitt.

Dienst der Gendarmerie.
§ 29.

Der Dienst derOffiziere, des Rendantenund der Mannschaftwird durchMinisterial=
vorschriftengeregelt.

8 30.

Die GendarmerieleistetihrenDienst in derRegel nur innerhalbdes ihr angewiesenen
Patrouillen- oderDienstbezirks.

Eine Ausnahmehievontritt ein:
1. wenn die überschreitungdes Dienstbezirks durch die Natur der Dienstverrichtung

selbst,wie bei Transporten, Eskorten, Streifen veranlaßt ist,
2. wennbei Gefahr auf Verzug, wie bei Unglücksfällen,VerfolgungflüchtigerVer=
brecher,die Mannschaft des in BetrachtkommendenDienstbezirksnicht gegen=
wärtig odernichtzureichendist,

3. wennaus besondererVeranlassungdie Dienstleistungeines bestimmtenBefehls=
habers oder Gendarmen außerhalb seinesDienstbezirks von der vorgesetztenZivil=
dienstbehördeangeordnetwird.

Die Station, in derenDienstbezirkdieHandlung vorgenommenwurde,ist nachträglich
zu verständigen.

31.

Die Zivildienstbehördeist befugt, bei Streifen, großen Menschenansammlungenund in
Fällen, in welchenerheblicheStörungender öffentlichenOrdnung zu befürchtenoder bereits
erfolgt sind, die Mannschaft mehrererStationen des Amtsbezirkes zu vereinigen und das
Kommando dem Öberwachtmeisteroder einem Wachtmeisterdes Amtsbezirkes zu übertragen.
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Erstrecktsicheine solcheMaßnahmeauf mehrals 24 Stunden, so hat dieZivildienstbehörde
demAbteilungskommandoMitteilung zu machen.

Unter denselbenVoraussetzungenkann die Regierung,Kammerdes Innern, mehrere
Stationen einesoderverschiedenerAmtsbezirkevereinigenund nachUmständendasKommando
einemOffizier übertragen.

Auch das Staatsministeriumdes Innern kann die Verwendungder Mannschaftzu
Dienstleistungenaußerhalb ihres Dienstbezirkesanordnen.

IV. Abschnitt.
Belohnungen der Gendarmerie.

§#32.
Die Belohnungender Gendarmeriemannschaft,welchesichdurchMut, Entschlossenheit,

Klugheit und Diensteiferin besondershervorragenderWeiseauszeichnet,bestehen
1. in öffentlichenBelobungen,
2. in Geldbeträgen,
3. in Verleihungvon Ehrenzeichen.

Die ErteilungvonöffentlichenBelobungenstehtdenRegierungen,KammerndesInnern,
die Erteilung von GeldbelohnungendemStaatsministeriumdes Innern zu.

33.
Die AllerhöchsteBewilligung zurAnnahmeund zumTragen ausländischerEhrenzeichen

ist für die Offiziere und Mannschaftenvom Kriegsministeriumim Benehmenmit dem
Staatsministeriumdes Innern zu erwirken.

V.Abschnitt.
Disziplin.
g 34.

Die Disziplin überdie Angehörigendes Gendarmeriekorpswird unterdemOberbefehle
des Korps-Chefs in jeder Abteilung von derenKommandeurund unter diesemvon den
Hilfsoffizieren, den Stabsoberwachtmeistern,Oberwachtmeisternund Wachtmeisternnach
militärischenGrundsätzenerhaltenundbemißtsichim einzelnennachdenfolgendenVorschriften.

35.
Jeder Vorgesetzteist befugt,der ihm untergebenenMannschaftmündlichoderschriftlich

ErmahnungenoderWarnungenzu erteilen.
211
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Hat sichein UnteroffizieroderGendarm einerPflichtverletzungschuldiggemacht,für
derenSchwereeineErmahnung oderWarnung unzureichenderscheint(Dienstvergehen),so
tritt Dienststrafeein.

836.
Die Dienststrafensind:
1. Verweis;
2. Geldstrafe;
3. Arrest;
4. Strafversetzungallein oder in Verbindung mit Geldstrafe oder Arrest;
5. Dienstentlassung.

UnberührtbleibtdieBefugnis des Korpskommandos,Mannschaften, solange ihr Dienst=
verhältnis widerruflich ist, aus anderenals disziplinärenGründen zu entlassenoderzu versetzen.

§ 37.
Geldstrafeist bis zumBetragedes einmonatigenGehalteszulässig;dieserHöchstbetrag

darf auchbeimZusammenflussemehrererDienstvergehennichtüberschrittenwerden.
Die GeldstrafenwerdendemUnterstützungsfondfür WitwenundWaisenderGendarmerie=

mannschaftenzugewendet.
8 38.

Die Strafe des Arrestes ist zulässig, wenn eine Handlung, die im erstenoderzweiten
Wiederholungsfalleunter das Militärstrafgesetzfallen würde,allein oderin Verbindungmit
anderenDienstvergehenden Anlaß zum Dienststrafverfahrenbildet.

Die Dauer des Arrestes darf nur nachganzenTagen, bis zum Höchstbetragevon
zwei Wochen,bemessenwerden.

Der Arrest ist von Stabsoberwachtmeisternund Oberwachtmeisternin der Wohnung
zu verbüßen; der Bestrafte darf während der Dauer desselbenseineWohnung nur, soweit
es der Dienst erfordert, verlassenund Besuchenicht annehmen.

Wachtmeisterund Gendarmen verbüßenden Arrest in Einzelhaft.

339.
Die Strafversetzungerfolgtentweder
1. durchVersetzungauf eine Dienstesstellemit dem gleichenRange und demgleichen
Gehalteoder

2 durchVersetzungauf eineDienstesstellemit einemgeringerenRange und einem
geringerenGehalte.

Die Strafversetzungschließtden Anspruch auf Vergütung der Umzugskostenaus.
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§ 40.
Die Dienstentlassunghat denVerlust des Titels und der Dienstabzeichensowiedes

Anspruchsauf Diensteinkommen,Ruhegehaltund Hinterbliebenenversorgungvon Rechts
wegenzur Folge.

Lassen besondereUmstände eine mildere Beurteilung zu, so kann durch Ministerial=
bescheidausgesprochenwerden,daß dem aus demDiensteEntlassenenvom Zeitpunkteder
Entlassungan auf Lebenszeitoderauf bestimmteZeit als Unterhaltsbeitragein Teil des
Ruhegehaltszu gewährensei, den er anzusprechenhätte,wenner im Zeitpunkteder Ent=
lassungin den Ruhestandversetztwürde. Auch kann bei gleicherVoraussetzungdenHinter=
bliebenendes. aus demDienste Entlassenendurch Ministerialbescheidder Anspruchauf
Versorgungganz oderteilweise,mit oderohneZeitbeschränkung,vorbehaltenwerden.

Liegen berücksichtigungswerteVerhältnissevor, so kann durchKöniglicheEntschließung
dem aus demDiensteEntlassenenoderseinerFamilie ausnahmsweisesofortoderspäterein
widerruflicherUnterhaltsbeitraggewährtwerden;derUnterhaltsbeitragsoll jedochin derRegel
die Hälfte des Betrags nichtübersteigen,der sichals Ruhegehaltberechnethätte, wennder
aus demDiensteEntlasseneim Zeitpunkteder Dienstentlassungin denRuhestandversetzt
wordenwäre. Unter der gleichenVoraussetzung(Satz1) kanndurchKöniglicheEntschließung
den Hinterbliebeneneines aus demDiensteentlassenenUnteroffiziersoderGendarmenaus=
nahmsweiseein widerruflicherUnterhaltsbeitraggewährtwerden;diesersoll in derRegeldie
Hälfte der Beträgenichtübersteigen,die sie als Witwen=und Waisengeldzu beanspruchen
hätten,wennder aus demDiensteEntlasseneim ZeitpunktederEntlassunggestorbenwäre.

§ 41.
Die Art und das Maß der Dienststrafe ist nach der größerenoder geringerenEr=

heblichkeitdes Dienstvergehensmit besondererRücksichtauf die gesamteFührung des Be=
schuldigtenzu ermessen.

8 42.

Hat ein UnteroffizieroderGendarm während seinesfrüherenDienstverhältnissesals
öffentlicherBeamterein Dienstvergehenbegangen,so unterliegt er auchhiewegenden Vor—
schriftendieserVerordnung.

Wegen einer Handlung, die ein Unteroffizier oder Gendarm vor dem Eintritt in den
Staatsdienstzu einerZeit begangenhat, in der er wederStaatsbeamternochöffentlicher
Beamterwar, ist ein Einschreitenim Dienststrafverfahrennur dann zulässig, wenn die
Handlung die Strafversetzungoder Dienstentlassungbegründet.

2117
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§ 3.
Die Strafverfolgungvon Dienstvergehenverjährtin fünf Jahren. Verstößtdie Tat

auchgegenein Strafgesetz,so verjährtdie StrafverfolgungdesDienstvergehensnicht,bevor
die Strafverfolgungder Straftat verjährtist.

JedeHandlung desStrafrichters oderderDisziplinarbehörde,die wegenderbegangenen
Tat gegenden Täter gerichtetist, unterbrichtdie Verjährung. Nach der Unterbrechung
beginnteineneueVerjährung.

8 44.
Das Dienststrafverfahrenwird eingestellt,wenn der Beschuldigteunter Verzicht auf

Titel und Dienstabzeichen,sowieauf Diensteinkommen,Ruhegehaltund Hinterbliebenenver⸗
sorgungum Entlassungaus demStaatsdienstenachsucht,vorausgesetzt,daß er in Bezug
auf seinenDienst sichnicht in verschuldetemRückstandebefindetund über eineihmanvertraute
Verwaltung von öffentlichemVermögenRechenschaftabgelegthat.

§*45.
Hat der Staatsanwalt in einem strafrechtlichenVerfahren die öffentlicheKlage er=

hobenoderist in einemmilitärgerichtlichenVerfahrendie Anklageverfügtworden, so darf
vor BeendigungdiesesVerfahrens gegendenBeschuldigtenwegender nämlichenTatsachen
ein Dienststrafverfahrenwedereingeleitetnochfortgesetztwerden.

Ist wegenAbwesenheitdesBeschuldigtendie vorläufigeEinstellungdesStrafverfahrens
beschlossen,so kann von diesemZeitpunktan das Dienststrafverfahreneingeleitetoder fort=
gesetztwerden.

§ 46.
Ist von den Strafgerichtenauf Freisprechungerkannt,so findetwegender Tatsachen,

die in dem strafrechtlichenVerfahren Gegenstandder Aburteilung waren, ein Dienststraf=
verfahrennur nochinsofernstatt, als dieseTatsachenan sich und ohneihre Beziehungzu
demgesetzlichenTatbestandeder strafbarenHandlung, auf die das Strafverfahrensich er=
streckte,ein Dienstvergehenenthalten.

Die FreisprechungwegenVerjährung im strafrechtlichenVerfahrenschließtdie Ein=
leitung oderFortsetzungeinesDienststrafverfahrensnichtaus, solangedie Strafverfolgung
wegenDienstvergehensnochnichtgemäß§ 43 ausgeschlossenist.

Ist in einem strafrechtlichenVerfahren eine Verurteilung erfolgt, die den Verlust des
Amtes nicht zur Folge gehabt hat, so kann von diesem Zeitpunkt an das Dienststraf
verfahreneingeleitetoder fortgesetztwerden.
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8 47.

Auf StrafversetzungoderDienstentlassungkann in ersterInstanz nur vom Korpschef
erkanntwerden.

Im übrigenwird die Dienststrafgewaltin ersterInstanz vom Abteilungskommandeur
ausgeübt,sofernesichnicht im einzelnenFalle der Korpschefhiezuveranlaßtsieht.

§ 48.
Vor der VerhängungeinerDienstesstrafeist demBeschuldigtenGelegenheitzu geben,

sichüber die ihm zur Last gelegteVerletzungseinerDienstpflichtzu äußern.
Der mit der Ausübungder DienststrafgewaltbetrauteVorgesetztehat nötigenfallsdie

AufklärungdesSachverhältnissesdurchmündlicheoderschriftlicheVerhandlungenzuveranlassen.

* 49.
Der Ausspruchder Dienstesstrafeerfolgt durch schriftlichenBescheid. Der Bescheid

muß außerder Festsetzungder Strafe die für erwiesenerachtetenTatsachenund die über=
treteneDienstesvorschriftbezeichnen.

§ 50.

Der Strafbescheidist demBeschuldigtengegenNachweiszuzustellen.Die Zustellung
gilt auchdann als bewirkt,wenndie Annahmeverweigertwird.

51.
BeschwerdengegenStrafbescheidesind innerhalbeinerunerstrecklichenFrist von fünf

Tagen, vonAblauf desTages derZustellungan gerechnet,auf demDienstwegeanzubringen.
BeschwerdengegenStrafbescheidedes Abteilungskommandeurswerdenendgültig vom

Korpschef,BeschwerdengegenStrafbescheidedesKorpschefsendgültigvomKriegsministerium
beschieden.

§ 52.
Die auf StrafversetzungoderDienstentlassunglautendenund die in zweiterInstanz

ergehendenBescheidedesKorpschefserfolgenauf schriftlichenAntrag des demKorpskommando
beigegebenenMilitäriustizbeamten;sie sind von diesemmitzuzeichnen.

g 53.
Der Bestrafte hat die im Verfahren erwachsenenbaren Auslagen ganz oder teilweise

zu erstatten.
Über die Pflicht zur Tragung der Kostenist gleichzeitigmit der Entscheidungin der

Hauptsachezu erkennen.
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Strafbescheidedürfen,solangesie mitBeschwerdeangefochtenwerdenkönnen,nichtvoll=
zogenwerden.Die gesetzlichenBestimmungenübervorläufigeDienstenthebungbleibenunberührt.

Die Vollstreckungder Geldstrafenerfolgt, soweit tunlich, im Wegeder Aufrechnung
nachdemArt. 12 Abs.1 des Ausführungsgesetzeszum BürgerlichenGesetzbuche.Andernfalls
wird sie nachMaßgabedes Art. 7 Abs. 1 des Ausführungsgesetzeszur Reichszivilprozeß=
ordnungundKonkursordnungbewirkt;einerZustellungderbeglaubigtenAbschriftdesStraf=
bescheidesbedarf es nicht.

Im übrigen ist das Kriegsministeriumermächtigt,im Benehmenmit demStaats=
ministerium des Innern Vorschriften über die Vollstreckungder Dienststrafen zu erlassen.

*55.

Der Korpschefhat darüberzu wachen,daß dieDienststrafgewaltvon denAbteilungs=
kommandeurengemäß den Vorschriften dieserVerordnung ausgeübt wird.

Findet sich,daß eineverhängteDienstesstrafederArt oderdemMaße nachunzulässig
war, so ist dieselbeabzuändernoder aufzuheben.

56.
Auf die unter Gewährungvon Wartegeld einstweilenin den Ruhestandversetzten

Mannschaften finden die Bestimmungen diesesAbschnitts mit der Maßgabe Anwendung,
daß Geldstrafebis zum Betrage des einmonatigenWartegeldeszulässig ist und daß an
Stelle der Strafversetzungauf Minderung des Wartegeldesum höchstensden fünften Teil
für die ganzeZeit oderfür einenTeil des einstweiligenRuhestandeszu erkennenist.

o##.
Auf die zeitlich oder dauernd in den Ruhestand versetztenMannschaften finden die

Bestimmungen dieses Abschnitts mit folgendenEinschränkungenentsprechendeAnwendung:
Auf Verweis oder Geldstrafe kann nur wegenVerletzung der Pflicht der Amtsver=

schwiegenheiterkanntwerden. Geldstrafeist zulässigbis zum Betrage des einmonatigen
Ruhegehalts.

Im übrigen ist ein Dienstesstrafverfahrennur wegen solcherin der Dienstesaktivität
oderim RuhestandebegangenerHandlungenzulässig,die gegenübereinemaktivenBeamten
die Dienstentlassungbegründen.An Stelle derDienstentlassungist auf Verlust des Titels,
der enstabzeichenund des Nuhegehaltssowiedes Anspruchsauf Hinterbliebenenversorgung
zu erkennen. Die Vorschriften des § 40 Abs. 2. 3 finden entsprechendeAnwendung.

*1. Originalfrom 3
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g 68.
Wegen einer Verletzungder Pflicht der Amtsverschwiegenheitkann auch nach der

Auflösungdes DienstverhältnisseseineGeldstrafebis zum Betrage von sechshundertMark
im Dienstesstrafverfahrenverhängtwerden,sofernnichteineandereStrafe verwirktist.

g 69.
In einem Dienstesstrafverfahrennach den §§ 56—58 ist der Kommandeurder

Abteilung zuständig,welcherder Beschuldigtezuletztangehörte,in Ermangelungeinersolchen
Angehörigkeitder Korpschef.

VI. Abschnitt.
Schluß= und übergangsbestimmungen.

8 60.

GegenwärtigeVerordnungtritt am 1. Januar 1909 in Wirksamkeit.
Gleichzeitigtretenalle früherenVerordnungenüberdie OrganisationderGendarmerie,

einschließlichderDisziplinarstrafordnung, vorbehaltlichderUbergangsbestimmungendesBeamten=
gesetzes,außerKraft.

* 61.

Bezüglichder Umzugskostenund der Entschädigungenfür auswärtigeDienstgeschäfte
bleibendie bisherigenBestimmungenbis auf weiteresin Kraft.

Dabei haben für die Oberwachtmeisterdie seither für WachtmeisterbestimmtenSätze,
für dieWachtmeisterdieseitherfür StationskommandantenbestimmtenSätze zu gelten. Den
bisherigenVizewachtmeisternbleibtder seitherfür WachtmeisterbestimmteSatz derUmzugs=
kostengewahrt.

§ 62.

Soweit die Pensionen der im Zivildienst angestelltenvormaligen Gendarmeriemann=
schaftennochnachdenVerordnungenvom 13. Oktober1881 und vom 16. Juli 1900
(Gesetz=u. Verordnungsblatt1881 S. 1289, 1900 S. 891) zu regeln sind, ist fortan

a) bezüglichder mit einerDienstzeitvon mindestens12 Jahren aus demaktiven
GendarmeriedienstausgeschiedenenMannschafteneinEinkommenssatzvon1400 M,

b) bezüglichder übrigenPensionistenein Einkommenssatzvon 1200
zu Grunde zu legen.

Soweit es aber für die Beteiligtengünstigerist, ist
1. bezüglichder unter der Herrschaftder Verordnungvom 13. Oktober1881 aus=
geschiedenenMannschaftender doppeltePensionsbetrag,
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2. bezüglichder unterderHerrschaftderVerordnungvom 16. Juli 1900 aus=
geschiedenenMannschaftendas in der GendarmeriezuletztbezogeneEinkommen,
einschließlichderDienstaufwandsentschädigung,des Monturgeldes,des Okonomie=
beitragsund des einjährigenBetrags eineretwaigenDienstprämie,

als Einkommenssatzzu Grunde zu legen.

§ 63.
Bis zur Erlassung anderweitigerVorschriftenüber die Bekleidung,Bewaffnungund

Ausrüstungder Gendarmeriegelten die seitherigenBestimmungenin der Weise, daß auf
die Stabsoberwachtmeisterdie seitherigenBestimmungenfürOberwachtmeister,auf die Ober=
wachtmeisterdie seitherigenBestimmungenfür Wachtmeisterund auf die Wachtmeisterdie
seitherigenBestimmungenfür VizewachtmeisterAnwendungfinden.

Sergeantentragen am Kragen die großenAuszeichnungsknöpfemit demheraldischen
Löwen.

München,den 21. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Frhr. v. Horn. v. Brettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die K. Schutzmannschaftfür die Haupt=und Residenz=
stadtMünchenbetreffend.

Im MNamenSeiner Majestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonBayern,

Begent.
Wir finden Uns bewogen,zu verordnen,was folgt:
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§ 1.

Die K. Schutzmannschaftfür dieHaupt=undResidenzstadtMünchenist im allgemeinen
bestimmt,die Zivilbehördenin Erhaltung der öffentlichenRuhe, Ordnung und Sicherheit
und in Handhabungder hierübererlassenenGesetzeund Anordnungenzu unterstützen.

82.

Die Schutzmannschaftist unter Oberleitungder Regierungvon Oberbayern,Kammer
desInnern, unddesStaatsministeriumsdesInnern derPolizeidirektionMünchenangegliedert.

Die Beamtender Schutzmannschaftsind Beamteder Polizeidirektion.

§ 3.

Die Schutzmannschaftist ein Zivilinstitut mit militärischerOrganisation.
Die Bekleidung,Bewaffnungund Ausrüstungwird von Uns bestimmt.

84.

Die Schutzmannschaftbestehtaus Polizeioffizieren(Polizeimajor, Polizeihauptmann,
Polizeioberleutnant,Polizeileutnant), einemRendanten,Oberwachtmeistern,Wachtmeistern
und Schutzmännern.

85.

Der Polizeimajor hat unter Mitwirkung der übrigenPolizeioffizierenachdenAn=
ordnungendes Vorstands der Polizeidirektiondas Kommandoüber die Schutzmannschaft
zu führen.

Im Falle der VerhinderungoderBeurlaubungdesPolizeimajorsvertritt dessenStelle
der rangältestePolizeioffizier.

86.

Die Schutzmannschaftist in Bezirksabteilungen,anschließendan die Polizeibezirke,
und in Stationen gegliedert.

AußerdembestehteineberitteneAbteilung.
Die AbteilungenwerdenvonOberwachtmeistern,dieStationenvonWachtmeisternbefehligt.
Die Stärke der Abteilungenund Stationen wird von der Polizeidirektionbestimmt.

§ 7.

Zur Meldung undAufnahmein dieSchutzmannschaftist erforderlich,daß derBewerber
1. seinerDienstpflichtin der aktivenArmeegenügthat;
2. im Lebensaltervon 24 bis 36 Jahren steht;
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ledigenStandesund
gut beleumundetist;
die nötigeGewandtheitim Lesen,SchreibenundRechnen,
starkengesundenKörperbauund gutenatürlicheAnlagen,
eineKörpergrößevon mindestens167 cm besitzt.

Von den in Ziff. 1, 2 und3 bezeichnetenVoraussetzungenkann in besonderenFällen
durchdieRegierungvonOberbayern,KammerdesInnern, Dispens erteilt werden;vondem
in Ziff. 7 vorgeschriebenenMindestmaßekann die Polizeidirektionim einzelnenFalle ab=
sehen,wennder Bewerberin sonstigerBeziehungbesondersgeeigenschafteterscheint.

88.
Der Aufnahmehat der erfolgreicheBesucheinesdrei-bis viermonatlichenVorbereitungs=

kursesin derGendarmerieschulevorauszugehen.Derselbegilt als informatorischeBeschäftigung
im Sinne der Anstellungsgrundsätze.

§ 9.
Die MannschaftenbedürfenzurEingehungeinerEhe derErlaubnis derPolizeidirektion.
Diese Erlaubnis ist in der Regel nur dann zu erteilen,wenndie Mannschaftenfünf

Jahre lang zur Zufriedenheitgedienthaben. Eingerechnetwird hiebeijeneDienstzeit,welche
sie in der K. Gendarmerieoderals Kapitulantenin der Armeezugebrachthaben.

Vor Zurücklegungeiner fünfjährigenDienstzeitkanndie Verehelichungsbewilligungmit
Genehmigungder Regierungvon Oberbayern,KammerdesInnern, beimVorhandenseinbe=
sondererVerhältnisseerteilt werden.

8 10.
Die Mannschaftensind verpflichtet,nachAnordnung der Polizeidirektionan den im

dienstlichenInteressegeschaffenengemeinschaftlichenEinrichtungenteilzunehmen.

§ 11.
Den Mannschaftenwerdenfür ihre PersonBettfurnituren, sowieauf den Stationen

die erforderlicheZimmer=und Kücheneinrichtungzur Benützungüberlassen.
Die KostenderBewaffnungundderAusrüstungderMannschaft,sowiederUnterhaltung

dieserGegenständewerdenvom Staate bestritten.
Das StaatsministeriumdesInnern bestimmtim Benehmenmit demStaatsministerum

der Finanzen:
1) das denMannschaftenfür Schreibbedürfnissezu gewährendejährlicheAversum:
2 die zum Zweckeder Reinigung, Beleuchtungund Heizung der Stationsräume

zu gewährendenZuschüsse;
3) die den PolizeioffizierenunddenberittenenMannschaftenfür diePferdehaltungzu

gewährendenLeistungen.
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8 12.
Offiziere und Mannschaften,welchenein Pferd im Dienste und erweislichohne ihr

VerschuldenzuGrunde gehtoderdienstunbrauchbarwird, erhalteneinedemSchätzungswerte
abzüglichdes etwaigenVerkaufserlösesentsprechendeEntschädigung.Hiebei wird für jeden
Monat, in welchemder BetreffendePferdegeld bezogenhat, der Betrag von 16 M abge⸗
rechnet. Die Entschädigungsoll jedochin keinemFalle mehrals vierFünftel oderweniger
als zwei Fünftel des ermitteltenSchadensbetragen. ’

Die SchätzungerfolgtdurcheineKommission,welcheaus einemPolizeioffizier,einem
Tierarzt und dem dienstältestenberittenenSchutzmannbesteht. Die Entscheidungerfolgt
durchdie Polizeidirektionvorbehaltlichdes Beschwerdeweges.

8 13.
Der Dienst der Schutzmannschaftwird auf Grund der vom Staatsministeriumdes

Innern erlassenenDienstvorschriftdurchdie Polizeidirektiongeregelt.

8 14.
Die Schutzmannschaftleistet ihren Dienst in der Regel 22 des Stadtbezirkes.
Eine Ausnahme hievon tritt ein:
1. wenndie Uberschreitungdes Stadtbezirkesdurchdie Natur derDienstverrichtung
selbst,wie bei Transporten,Eskorten,Streifen, veranlaßtist,

2. wennbei Gefahr auf demVerzuge,wie beiUnglücksfällen,Verfolgungflüchtiger
Verbrecher,die Gendarmerie=Mannschaftdes betreffendenBezirkes nicht gegen=
wärtig odernicht zureichendist,

3. wennaus besondererVeranlassungdie DienstleistungeinesbestimmtenStations=
befehlshabersoderSchutzmannesaußerhalbdes Stadtbezirkesvon der Polizei=
direktion angeordnetwird,

4. wenn bei besonderenAnlässenauf Anforderungder zuständigenDistriktspolizei=
behördeMannschaftenzur WahrnehmungdesOrdnungsdienstesin derUmgebung
Münchensvon der Polizeidirektionabgestelltwerden.

Abgesehenvon diesenFällen kann die vorübergehendeVerwendungder Mannschaftzu
Dienstleistungenaußerhalbdes Stadtbezirkesvom Staatsministeriumdes Innern ange=
ordnetwerden.

8 16.
Die Hofstellen,die Staats= und Gemeindebehördenhaben,wennsie derDienstleistung

derSchutzmannschaftbedürfen,ihreAnforderungschriftlichodermündlichandiePolizeidirektion
zu richten.
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Die Anforderungender Justizbehördenin strafrechtlichenSachenwerdenin der Regel
an diePolizeidirektiongestellt;dieJustizjbehördensind jedochbefugt,in strafrechtlichenFällen
ihre Anforderungenunmittelbaran dieSchutzmannschaftdann zu richten,wenn sichfür ein
solchesVerfahrenüberwiegendeGründe geltendmachensollten.

16.
Die Militär=, Zivil= und Gemeinde=Behördenhaben die Schutzmannschaftund die

einzelnenMitglieder derselbenauf derenErsuchenin Ausübung ihrerDienstpflichtenzuunter=
stützenund ihnen die zur Aufrechthaltungihres Ansehensund zur Erreichungihrer Be=
stimmungnötigeHilfe zu gewähren,soweitdies nachdenVorschriftenüberdieZuständigkeit
zulässigist.

§ 17.

Die Belohnungender Mannschaft,welchesich durchMut, Entschlossenheit,Klugheit
und Diensteiferin besondershervorragenderWeiseausgezeichnet,bestehen:

1. in öffentlichenBelobungen,
2. in Geldbeträgen,
3. in Verleihungvon Ehrenzeichen.

Die Erteilung von öffentlichenBelobungensteht der Regierung von Oberbayern,
Kammer des Innern, die Erteilung von Geldbelohnungendem Staatsministerium des
Innern zu.

18.
Der Vorstand der Polizeidirektion kann die Verhängung von Ordnungsstrafen gegen=

über denMannschaftenin bestimmtemUmfangedemmit demKommandoderSchutzmann=
schaftbetrautenPolizeioffizierübertragen.

*519.

GegenwärtigeVerordnungtritt am 1. Jannar 1909 in Kraft.

Gleichzeitigtretendie früherenVerordnungenüberdie Organisation der Schutzmann=
schaftmit folgendenVorbehaltenaußerKraft:

1 Bis zur anderweitigenRegelung der den etatsmäßigenBeamten für auswärtige
Dienstgeschäftezu gewährendenEntschädigungenbleibt § 21 der Verordnung vom
1. Juli 1898 in der Fassungder Verordnungvom 2. Angust 1904 (Gesetz
undVerordnungsblatt1898 S. 355; 1904 S. 267) in Geltung.
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2. Bis zur ErlassungneuerBestimmungenüberBekleidung,BewaffnungundAus=
rüstung der Schutzmannschaftbleiben die Vorschriftenvom 4. Mai 1907
(Gesetz=und VerordnungsblattS. 249) mit der Maßgabe in Geltung, daß
die Wachtmeisterdie bisherigeStationskommandanten=Uniformmit Wacht=

meisters=Kokarde,=Portepeeund Auszeichnungsknöpfen,
die OberwachtmeisterneuerNorm die bisherigeWachtmeisters=Uniform,
der Rendantdie seitherigeOberwachtmeisters=Uniform,
die im KriminaldiensteverwendetenMannschaftenausschließlichZivilkleidung

tragen.

München,den 21. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. PFrettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat v. Schreiber.

Nr. 23/10149.

Bekanntmachung, die Postordnungfür das DeutscheReich vom 20. März 1900 betreffend.

+K.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Nachstehendwird eine auf Grund des § 50 des Gesetzesüberdas Postwesendes
DeutschenReichs vom 28. Oktober 1871, demnachauchmitGültigkeit für denPost=
verkehrzwischenBayern, demReichs=Postgebietund WürttembergerlasseneVerordnungdes
Reichskanzlersvom12. Dezember1908, betreffendAnderungderPostordnungfür dasDeutsche
Reich vom 20. März 1900 (Gesetz=und VerordnungsblattNr. 18 vom 31. März 1900)
bekanntgegeben.

München,den 21. Dezember1908.

v. Frauendorfer.
. 213
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Anderung der Postordnungvom 20. März 1900.
Auf Grund des § 50 des Gesetzesüber das Postwesendes DeutschenReichsvom

28. Oktober1871 wird die Postordnungvom 20. März 1900 wie folgt ergänzt:
Im § 41 „Aushändigungvon postlagerndenSendungen“ist als zweiterAbsatzzu l

einzuschalten:
Auf Antrag sind von den PostämterngegeneineSchreibgebührvon 50 Pf. Post=

ausweiskartenauszustellen,die bei allen Postanstaltenals Ausweis gelten.
VorstehendeAnderungtritt sofortin Kreft.

Der Reichskanzler.
J. V.

Kraetke.

Nr. 23/10149.

Bekanntmachung, die Postordnungfür das KönigreichBayern vom 27. März 1900 betreffend.

Kl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Postordnungfür das KönigreichBayern vom 27. März 1900 (Gesetz=und
VerordnungsblattNr. 17 vom 30. März 1900) wird, wie folgt, geändert:

Im § 37 „PostlagerndeSendungen“ ist unter Ziffer III als zweiterAbsatzeinzu=
schalten:

Auf Antrag sind von den PostämterngegeneineSchreibgebührvon 50 Pf. Postaus=
weiskartenauszustellen,die bei allen Postanstaltenals Ausweis gelten.

VorstehendeAnderung tritt sofort in Kraft.

München,den 21. Dezember1908.

v. Frauendorfer.

Oriqinalfrom
ONIVERSTTYOF NMICHICAN

— — —

OigitizedbyCe= gle



1211

esehundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 88.
München, den 28. Dezember 1908.

Inbalt= 6
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 23. Dezember 1908, betreffend die Rangverhältnisse der Beamten.

Königlich Allerhöchste Verordnung, betreffenddie Nangverhältnisse der Beamten.

Im Aumen Seiner Maojestätdes Königs.

Tnitpoll!.
vonGottesGnadenKönialicherPrinzvonHayern,

Krgrnt.
Wir finden Uns bewogen,die Rangverhältnisseder Beamten neu zu regeln und

verordnen,was folgt:
Artikel 1.

! Der Nang der Amtsstellen richtet sich nach der unten folgendenNangordnung.
Alle in der gleichenRangklasse aufgeführten Amtsstellen stehen im gleichenRang.

Artikel 2.

Der persönlicheRang der Beamtenfällt, vorbehaltlichder Bestimmungenin Art. 3
und 7, mit demRang ihrer Amtsstellenzusammen.

214
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2Für die Reihenfolgeder Beamteninnerhalbder Rangklassensind in ersterLinie die
Ziffern der Abteilungenmaßgebend.Wo keineAbteilungenbestehen,und innerhalbder
Abteilungenentscheidetdas Dienstalter. Bei gleichemDienstalter gewährt das hähere
Lebensalter den Vortritt, soferne nicht für die Beteiligten eine andereReihenfolge aus=
drücklichfestgesetztwordenist.

Artikel 3.

1Wir behaltenUns vor, wie bisherauchkünftig einzelnenBeamteneinen höheren
persönlichenRang als den in derRangordnungfür ihreAmtsstellevorgesehenenzu verleihen.

*Ebenso wird vorbehalten,für Beamte, welcheneineAmtsstelle gemäßArt. 27 Abs. 2
oderArt. 183 Abs. 2 Ziffer 1 Satz 2 des Beamtengesetzesvom 16. August 1908 über=
tragen wird, zunächsteinen niedererenpersönlichenRang als den der Amtsstelle festzusetzen.
Soweit Wir Uns die Ernennungder Beamtennichtvorbehaltenhaben,erfolgt in diesem
Falle die Rangfestsetzungdurchdie Ministerien.

Artikel 4.

Bei der gleichenBehördegeht der dienstlichUbergeordnetedemUntergeordnetenohne
Rücksichtauf Rang und Dienstalter stets vor. Ebensogeht unter mehrerenbei derselben
BehördeangestelltenBeamtenderjenigestetsvor, welchemdieDienstaussichtoderdieGeschäfts=
leitung übertragenist.

Artikel P.

Die im Ruhestand befindlichenBeamten und diejenigenPersönlichkeiten,welchenTitel
und Rang aus einerNangklasseverliehenist, habenden gleichenRang mit den Inhabern
der Amtsstellenihrer Nangklasse. Es kommt jedochin jederKlasseoder, wo Abteilungen
bestehen,in jederAbteilung den wirklichenInhabern derAmtsstellen derVortritt zu, alsdann
folgen die inaktiven Beamten und diesen endlich die mit Titel und Rang Beliehenen.
Innerhalb dieserdrei Gruppen ist für denVortritt das Dienstalter und eventuelldas höhere
Lebensalter entscheidend(Art. 2 Abs. 2).

Die Staatsminister nehmennach ihrer Euthebungvom Portefeuille, soweit Wir
nicht anodrücklich etwas anderes bestimmen, jenen Rang ein, welcher ihnen als Staateräten

zukommt.

Artikel 6.

Die Bestimmungen dieserRangordnung sind für alle Fälle entscheidend,in welchen
d Nang einer Amtsstelle oder der persönliche Rang der in der Rangordnung Aufgeführten
in Frage kommt. An Unserem Hofe und bei den vom Hofe veranstaltetenFestlichkeiten
sind jedochdie Vorshriften der Hoftangordnung in ersterLinie maßgebend. Auch bleiben
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die bestehendenVorschriftenüberdas korporativeZusammentreffender Beamtenin festlichen
Zügen und überdas Zusammentreffender Spitzen der Stellen und Behördenaufrechter=
halten.“)

Artikel 7.

Den in der Rangordnungnicht aufgeführtenBeamten und den Beamten,welchen
bisherein höhererRang zukamals der in dieserRangordnungfestgesetzte,bleibt ihr bis=
herigerpersönlicherRang gewahrt.

Artikel 8.

Diese Rangordnungtritt am 1. Januar 1909 in Kraft. Vom gleichenZeitpunkt
an sind alle entgegenstehendenVorschriftenaufgehoben.

München,den 23. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von BLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v. Wehner. v. Frauendorfer.
v. Pfaff. u. Grettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

GeheimerRat v. Gietl.

Hiezu gehörenauchdie Vorschriften über die Nangverhältnissebei Pfarrinstallationen.
214—
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Rangordnung.
I. Klasse.

Staatsminister.
II. Klasse.

1.
Staatsräte.

Präsidentdes OberstenLandesgerichts.

Präsidentdes Verwaltungsgerichtshofs.

Präsidentdes Oberkonsistoriums.

Präsidentdes OberstenRechnungshofs.

2.
Gesandte.
Präsidentender Oberlandesgerichte.

Regierungspräsidenten.
Präsident der Versicherungskammer.

Präsidentder Generaldirektionder Zölle und indirektenSteuern.

Präsident der K. Bank.

Ministerresidenten.

III. Klasse.
Ministerialdirektoren.

(Geheime Näte.

Senatopräsidenten 3
des Obersten Landesgerichts.

(Veneralslagatsanwalt 1

enall on nd n an, die Abtellungen der Rangktassenmit arabischenZiffern bezeich
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Senatspräsidenten
Generalstaatsanwalt
Regierungsvizepräsidenten.

Präsidentder AkademiederWissenschaften.

Präsidentender Eisenbahndirektionen.

IV. Klasse.

Ministerialräte.
Regierungsdirektoren.
GeheimeHofräte.

GeheimeLegationsräteI. Klasse.
Oberbergdirektor.

Senatspräsidenten
Oberstaatsanwälte
Präsidenten der Landgerichte.

Amtsgerichts=Präsident.

der Oberlandesgerichte.

Präsident des Landesversicherungsamts.

Polizeipräsident.
Oberlandstallmeister.

Direktor des StatistischenLandesamts.
Direktor der Flurbereinigungskommission.
Direktor des HydrotechnischenBureaus.
Direktor des Wasserversorgungsbureaus.
Direktor des Reichsarchivs.
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Direktor der Hof- und Staatsbibliothek.
Direktor der Akademieder bildendenKünste.
Direktor der Gemäldegalerien.
Die jeweiligenRektorender UniversitätenMünchenund Wirzburg.
Prorektorund Prokanzlerder UniversitätErlangen.
Rektorder TechnischenHochschule.
Direktor des KonsistoriumsSpeyer.

Generaldirektorder Berg=, Hütten= und Salzwerke.

Direktor der Staatsschuldenverwaltung.
Direktor der Rechnungskammer.
Direktor des Katasterbureaus.

Oberpostdirektoren.
V. Klasse.

Oberregierungsräte.
GeheimeArchivräte.
Obermedizinalräte.
Oberbauräte.
Oberstenerräte.

GeheimeLegationsräteII. Klasse. .

Zentralinspektor für Fabriken und Gewerbe.

Räte h =iied . ·
» des OberstenLandesgerichts.

Staatsanwälte

Amtsgerichtedirektorender Amtsgerichtemit Bezirkenvon mehr als 100 000 Einwohnern.

Näte
! » des Verwaltungsgerichtshofs.
Staatsanwälte

irektor der Polizeidirektion.
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Oberstudienräte.

Direktor des Nationalmuseums.

Direktor der TierärztlichenHochschule.

Rektorender Lyzeen.
I. Direktor der Akademieder Tonkunst.
Oberkonsistorialräte.

Direktor des Hauptmünzamts.
Direktor der ForstlichenHochschule.
Oberforsträte.

Regierungsräte.
Regierungs=und Bauräte.
Regierungs=und Steuerräte.
Oberbergräte.
Archivräte.
Medizinalräte.

Legationsräte.

1.

Regierungs-und Gewerberäte.

Oberlandesgerichtsräte.
Landgerichtsdirektoren.

Regierungs=und Medizinalräte.
Regierungs=und Veterinärräte.

Gocgle
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Zentralwohnungsinspektor.

Landesinspektorfür Tierzucht.

Räte des HydrotechnischenBureaus.

Räte des Wasserversorgungsbureaus.

Reichsarchivräte.
Landtagsarchivar.
Kanzleidirektorder Kammerder Reichsräte.

Bureauvorstandder Kammerder Abgeordneten.

Direktor der AgrikulturbotanischenAnstalt.

Direktor der Moorkulturanstalt.

Landstallmeister.
Gestütsdirektoren.

Regierungs=und Studienräte.

Ordentliche Professoren der Universitäten, einschließlichder ordentlichenHochschulprofessoren

der Militärbildungsanstalten.

Ordentliche Professorender TechnischenHochschule.

OrdentlicheProfessorender TierärztlichenHochschule.

OrdentlicheProfessorender Lyzeen.

Professorender Akademie der bildendenKünste.

Mitglieder der AkademiederWissenschaften.

Rektoren der humanistischenGymnasien, einschließlich des Studienrektors der Militär=

bildungsanstalten.

Rektorender Realgymnasien.

Rektoren der Oberrealschulen.

Direktor des Technikumsin Nürnberg.

Direktoren der Kunstgewerbeschulen.

Direktor der Bangewerkschule mit Gewerbelehrerinstitut in München.

Direktor der MeteorologischenZentralstation.

Direltor der GraphischenSammlung.

Oberbibliothekare der Oof und Staatsbibliothek.

Dicitized b
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Oberbibliothekareder Universitäten.
Konsistorialräte.

Regierungs=und Fiskalräte.
Regierungs=und Forsträte.
OrdentlicheProfessorender ForstlichenHochschule.
Direktor der Zentralstaatskasse.
Forsträte.

Oberposträte.
2.)

Hofräte.
Bergräte.
K. GeistlicheRäte.
Kirchenräte.

Staatsanwälteder Oberlandesgerichte.
StellvertretendeDirektoren1— r boricht

er Landgerichte.
I. Staatsanwälte n

AmtsgerichtsdirektorenderAmtsgerichtemit Bezirkenvonmehrals 40 000 bis zu 100000 Ein=
wohnern. «

Amtsgerichtsräte.

Direktoren der Strafanstalten.

Vorstanddes StenographischenInstituts.
II. Direktoren der Untersuchungsanstaltenfür Nahrungs= und Genußmittel.

Veterinärräte.

Landgestütstierarzt.
Direktor des ArbeitshausesRebdorf.

*) Dieser Abteilung werdenauch die vor dem 1. Jannar 1900 ernanntenOberlandesgerichtsrätebei den
Landgerichtenund Amtsgerichtenzugeteilt.
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Honorarprofessorender Universitätenund der TechnischenHochschule.
Konrektorender humanistischenGymnasien.
Konrektorender Realgymnasien.
Konrektorender Oberrealschulen.
Rektorender größerenRealschulen(Art. 188 Abs.IV Ziff. 1 Satz 2 des Beamtengesetzee).
Studienräte.
Direktorender vollen Lehrerbildungsanstaltenund der Schullehrerseminare.
Kreisschulräte.
II. Direktor der Akademieder Tonkunst.
Direktor des Münzkabinetts.
Direktor der ethnographischenSammlung.
Direktor der Zentralturnlehrerbildungsanstalt.

Oberzollinspektoren.

Direktor der Hauptbank.
Direktor des Hofbräuamts.

VII. Klasse.

1.
Regierungsassessoren.
Regierungs=und Steuerassessoren.

LegationssekretäreI. Klasse.
Berginspektoren.

Oberbergamtassessoren.

Landesgeologender geognostischenUntersuchung.

Gewerberäte.

Landesgewerbearzt.

Landgerichtsräte.
II. Ztagtsanwälte der Landgerichte.

Google
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Oberamtsrichter.
Inspektorender Strafanstalten.
Inspektorender Gerichtsgefängnisse.

LandwirtschaftlicheFachberater.
Bezirksamtmänner.
Bauamtmänner.
Regierungs=und Bauasesessoren.
Vorständeder Sektionenfür Wildbachverbauung.
Kreisarchivare.

Landgerichtsärzte.
Bezirksärzte.
Zentralimpfarzt.
Obergeometerder Flurbereinigungskommission.

Oberinspektorender Untersuchungsanstaltenfür Nahrungs=und Genußmittel.
Oberinspektorender Versicherungskammer.

Syndici der Hochschulenund der Akademien.
Direktor der MusikschuleWürzburg.
Professorender Akademieder Tonkunst.
Professorender Akademiefür Landwirtschaftund Brauerei.
Oberbibliothekarin Bamberg.
AußerordentlicheProfessorenderUniversitäten,einschl.deraußerordentlichenHochschulprofessoren

der Militärbildungsanstalten.
AußerordentlicheProfessorender TechnischenHochschule.
AußerordentlicheProfessorender TierärztlichenHochschule,einschließlichdes Chemikersder

biologischenVersuchsstation.
AußerordentlicheProfessorender Lyzeen, einschließlichdes Inspektors des Naturalienkabinetts

in Bamberg.
Professorender humanistischenGymnasien,einschließlichderGymnasialprofessorenderMilitär=

bildungsanstalten.
2157
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Professorender Realgymnasien.
Professorender Oberrealschulen.
Rektorender Progymnasien.
Rektorender kleinerenRealschulenund der landwirtschaftlichenMittelschulen.
Rektorder KreisbaugewerkschuleKaiserslautern.
Subrektorender Lateinschulen.
Professorender Progymnasien.
Professorender Realschulen.
Professorender landwirtschaftlichenMittelschulen.
Professorender Kunstgewerbeschulen.
Professorendes Technikumsin Nürnberg.
Professorender Baugewerkschulemit Gewerbelehrerinstitutin München.

Universitätsbauamtmänner.
Universitätsrentamtmänner.
Universitätsforstmeister.

Universitätsmusikdirektorin Erlangen.

Vorstand der Hebammenschulein Bamberg.

Professorender Hebammenschulen.
Konservatorender Kommission für internationale Erdmessung.

Konservatorender meteorologischenZentralstation.

Konservatorender Generalkonservatorien.

Konservatorendes Nationalmusenms.

Konservatorender (zemäldegalerien.

Konservatorender GraphischenSammlung.

Bibliothekare der Hof= und Staatsbibliothek.

Bibliothekare der Universitätsbibliotheken.

Bibliothekare der Bibliothek der TechnischenHochschule.

Mibliothekareder Bibliothek in Bamberg.

Vorstande der Kreisackerbauschulen.

ierrmlmenuer

Foister.
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AußerordentlicheProfessorender forstlichenHochschule.
Bergmeister.
Oberingenieurder Hochofenanlagein Amberg.
Hauptkassierder Bergwerkshauptkasse.
Regierungs=und Fiskalassessoren.
Obergeometerund Vorständeder Messungsämter.
Obergeometerdes Katasterbureaus.
Hauptzollamtsverwalter.
Zollinspektoren.
Steuerinspektoren.
Zentralzollkassier.
Hauptkassierder Staatsschuldenverwaltung.

Kreiskassiere.
Kontrolleur der Zentralstaatskasse.

Rechnungskommissäredes OberstenRechnungshofs.

Münzwardein.
Weingutsinspektor.
Hauptbuchhalterder Bankdirektion.
Oberbeamterder Hauptbank.

Hauptkassierder Hauptbank.
Oberbeamteder Filialbanken.

DirektionsräteI ·
* der Staatseisenbahnverwaltung.
Obergeometer!
Posträte.

Postamtsdirektoren.
Telegraphenamtsdirektoren.
Telephonamtsdirektoren.)

Dieser Abteilung werden auch die Oberinspektoren,Oberbauinspektorcn,Obermaschineninspektorenund
die Oberpostinspektorender Verkehrsverwaltungzugeteilt.
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K. Räte.

Bezirkstierärzte.

Distriktsschulinspektoren.

VIII. Klasse.
1.

LegationssekretäreII. Klasse.

Assessorendes Geheimen Haus= und Staatsarchivs.
Oberbergamtsmarkscheider.
Bergamteassessoren.
Geologen)
Assessoren
Gewerbeassessoren.
Gewerbeinspektoren.

der geognostischenUntersuchung.

Amterichter.

III. Staatsanwälte.

Assessorender Strafanstalten.
HausgeistlicheOausgeis 1. der
Hausärzte

Bezirksamtsassessoren.

Bauamtaassessoren.

Reichsarchivassessoren.

Kreisarchivassessoren.

Assessorender Arbeitshäuser.

Assessorender AgrikulturbotanischenAnstalt.
Anessoren der Moorkulturanstalt.

Am##esorendes StenographischenInstitute.
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Sekretäredes Verwaltungsgerichtshofs.
Gestütstierärzte.
Grenztierärzteim Hauptamte.
Bezirkskulturingenieure.
Flurbereinigungsgeometer.
Vorständeder Staatserziehungsanstalten.
Hausgeistlicheder Arbeitshäuserund der Staatserziehungsanstalten.
Inspektorender Untersuchungsanstaltenfür Nahrungs= und Genußmittel.

Geologendes Wasserversorgungsbureaus.
Brandversicherungsinspektoren.

Hauptkassekontrolleureder Universitäten.

Universitätsbauassessoren.
Oberärzteder Universitätskliniken.
Die mit BeamteneigenschaftausgestattetenAssistentenund Lektorender Hochschulen.
Gymnasiallehrerder humanistischenund der Realgymnasien,einschließlichder Gymnasial=

lehrer der Militärbildungsanstalten.

Gymnasiallehrerder Progymnasien.
Studienlehrer der Lateinschulen.

Reallehrer der Oberrealschulenund der Realschulen.

Lehrer der Akademie der Tonkunst.

Lehrer der Akademie für Landwirtschaft und Brauerei, einschl. des Assessors der Saat=
zuchtanstalt.

Lehrerder Musikschulein Würzburg.
Präfekten

Seminarlehrer der Lehrerbildungsanstaltenund der Schullehrerseminare.
Seminarschullehrer |

Hauptlehrer der Präparandenschulen.

Lehrerder Kunstgewerbeschulen.
Neallehrerdes Technikumsin Nürnberg.
Reallehrerder Baugewerkschulemit Gewerbelehrerinstitutin München.
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Lehrerder Zentralturnlehrerbildungsanstalt.
Landwirtschaftslehrer.
Reallehrerder landwirtschaftlichenMittelschulen.
Lehrerder Kreisackerbauschulen.
Lehrerder KreisbaugewerkschuleKaiserslautern.
Kustodender Kommissionfür internationaleErdmessung.
Kustodender MeteorologischenZentralstation.
Kustodender Generalkonservatorien.
Kustodendes Nationalmuseums.
Kustodender Gemäldegalerien.
Kustodender GraphischenSammlung.

Kustodender Hof= und Staatsbibliothek.
Kustodender Universitätsbibliotheken.
Kustodender Bibliothekder TechnischenHochschule.
Kustodender BibliothekBamberg. " ’
Lokalschulinspektoren.

Zentralzollkassekontrolleur.

Hauptzollamtskontrolleure.
Kreiskassekontrolleure.

Hauptkassekontrolleurder Bergwerkshauptkasse.

Hauptkassekontrolleure

Oberbuchhalter

Finanzassessoren

der Staatsschuldenverwaltung.

der Regierungen, Kammern der Finanzen, und der Rechnungskammer.» . . .Rechnungskommissäre

Rentamtsassessoren.

Finanzassessoren » »« 2
der Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern.

Rechnungskommissäre

Zolloberkontrolleure.

Steneroberkontrolleure.

(Grenzobertontrolleure.

Originel from
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Forstamtsassessoren.
Kreisgeometer.
Bezirksgeometer.
Katastergeometer.
Assessorender Berg-, Hütten- und Salinenämter.

TechnischerAssessordes Hauptmünzamts.
Bankassessoren.

Eisenbahnassessoren.
Eisenbahngeometer.
Chemikerder Staatseisenbahnverwaltung.
Postassessoren.*)

Militärgeistliche.
2.

GeheimeRechnungskommissäre
GeheimeSekretäre der Staatsministerien.

GeheimeRegistratoren
GeheimeSekretäreder Gesandtschaften.

Obersekretärdes OberstenLandesgerichts,
Obersekretäreder Oberlandesgerichte.

Hauptkassierder Landgestütsverwaltung.
Oberbuchhalterder Versicherungskammer.

Kassierder TechnischenHochschule.
Rechnungskommissärdes Oberkonsistoriums.

KassierdesHauptmünzamts.
Inspektordes Hofbräuamts.

*) Dieser Abteilung werden auch die Direktions= und Oberpostassessoren,ferner die Inspektoren, Post=
inspektoren,Postmeisterund Offiziale der Verkehrsverwaltungzugeteilt.
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Kurgarteninspektor.
Kassiereder Hauptbankund der Filialbanken.
Oberbahnverwalter.
Oberpostverwalter.

IX. Klasse.
Sekretäre

der Staatsministerien.
Registratoren

Kanzleisekretäreder Gesandtschaften.

Sekretäredes OberstenLandesgerichts.
Sekretäreder Oberlandesgerichte.
Obersekretäreder Landgerichte.
Obersekretäreder Staatsanwaltschaften.
Obersekretäreder Amtsgerichte.

Hauslehrerder Strafanstalten.

Obersekretärdes StatistischenLandesamts.
Präsidialsekretäreder Kreisregierungen.
Rechnungskommissäreder Regierungen, Kammern des Innern.

Rechnungskommissäreder Versicherungskammer.
Rechnungskommissäredes Wasserversorgungsbureaus.
Kassierder Polizeidirektion.
Hauslehrerder Arbeitshäuserund der Staatserziehungsanstalten.
Oberbauführerdes Wasserversorgungsbureaus.

Rechnungskommissäreder Konsistorien.

Quästorender Universitäten.
Verwalterder Universitätekliniken.
Kassier der Akademieder Wissenschaften.

Kassier und Sekretär der Tierärztlichen Hochschule.
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Kassierund Sekretärder Akademieder Tonkunst.
Kassierund Sekretärdes Nationalmuseumsund des Generalkonservatoriumsder Kunst=

denkmaleund Altertümer.
Kassierder Akademiefür Landwirtschaftund Brauerei.
Zeichenlehrerder humanistischenGymnasien.
Turnlehrerder humanistischenGymnasien.
Turnlehrerder Realgymnasien.
Turnlehrerder Oberrealschulen,Progymnasienund Realschulen.
Musiklehrerder humanistischenGymnasien.
Musiklehrerder Realgymnasien.
Musiklehrerder Oberrealschulen,Progymnasienund Reaalschulen.
Lehrerinnender Kunstgewerbeschulen.
PräparandenlehrerdervollenLehrerbildungsanstalten,SchullehrerseminareundPräparandenschulen.
Inspektorender BotanischenGärten.
Lehrmeisterder KreisbaugewerkschuleKaiserslautern.

Inspektorder LithographischenAnstalt des Staatsministeriumsder Finanzen.
Präsidialsekretär
Materialverwalter
Direktorialsekretärder Generaldirektionder Berg=,Hütten=und Salzwerke.
Rechnungskommissäreder Generaldirektionder Berg=,Hütten=und Salzwerke.
Rechnungskommissäreder Staatsschuldenverwaltung.

Buchhalter der Regierungen,Kammern der Forsten.

Stenerrechnungskommissäreder Regierungder Pfalz, KammerderFinanzen.

der Generaldirektionder Zölle und indirektenSteuern.

Kassiere !
der Berg=, Hütten=und Salinenämter.

Materialverwalter gu H

Zollverwalter.
Steuerverwalter.

Kassierdes Katasterbureaus.
Inspektorder LithographischenAnstalt des Katasterbureaus.
Medailleur des Hauptmünzamts.
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Flaschenfüllereiverwalterdes Hofbräuamts.

Realienlehrerder Waldbauschulen. —

Präsidialsekretärder Bankdirektion. 1

Buchhalterder Hauptbankund der Filialbanken.

Bahnverwalter.“)
Postverwalter.“)

l

X. Klasse.

Markscheiderder Berginspektionen.
Berginspektionsassistenten. 1
Gewerbeaufsichtsassistenten.
Gewerbeaufsichtsassistentinnen.

Registratorendes Verwaltungsgerichtshofs.
Kassierder Flurbereinigungskommission.
Bezirkskommissäre .
SicherheitskommissäredderPolizeidirektion.
Obersekretäre .
Gestütsrentantin Zweibrücken.
TechnischeSekretäreder Versicherungskammer.

Sekretäre
Registratoren
Kassiereund Sekretäreder Kunstgewerbeschulen.
Kassierder Gymnasienin Nürnberg.
Kassierund Sekretärdes Technikumsin Nürnberg.

des Oberkonsistoriums.

Kassierund Sekretärder Baugewerkschulemit Gewerbelehrerinstitutin München.
Kartographender Ministerialforstabteilung.

Einschließlich der Beamten der Verkehrsverwaltung,die vor dem 1. Januar 1909 in die Kategorien der
enbahnsekretäre, Eisenbahnverwalter, Bauverwalter, Maschinenverwalter, Telegraphenverwalter, Postsekretäre
und Postverwaltter eingerückt sind.
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Sekretär

besOberst hofs..= e erstenRechnungshof

Hütteningenieure
Obersteiger
Einfahrer
Oberwerkmeister
Kassekontrolleur
Revisoren
KassiereundSekretäre
Kurgärtner
Kassekontrolleurdes Hauptmünzamts.

der Berg=,Hütten=und Salzwerke.

1 des Katasterbureaus.

der Badverwaltungen.

TechnischeEisenbahnsekretäre.
Oberbahnmeister.
TechnischePostsekretäre.

2.

Sekretärund Registratordes Oberbergamts.
Kartographender geognostischenUntersuchung.

Amtsanwälteim Hauptamte.
Sekretäreder Landgerichte.
SekretärederStaatsanwaltschaften.
Sekretäreder Amtsgerichte.
Hauslehrerinnen der Strafanstalten.

Sekretäre
des Landesversicherungsamts.

Registratoren
Sekretäre E!

des Statistischen Landesamts.
Registratorenl stisch
Sekretäre

der Flurbereinigungskommission.
Registratoren gung

Google
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Sekretäre der Landaestͤts ut
e v

Registratoren r Landgestütsverwaltung.

Selretare¶ derAgrikulturbotanischenAustalt.rRegistratoren grikulturbotanischenAnsta

Sekretä
“ derMoorkulturarstalt.

Registratoren
Sekretäre
en. der Kreisregierungen.

Revisorender Regierungen,Kammerndes Innern.
Polizeisekretäre.
Bezirksamtssekretäre.
Sekretäreder Versicherungskammer.
Sekretä
Honführe des HydrotechnischenBureaus.

Sekretäre
Bauführer 1
Bauführer der Bauämter.
Bauführer der Sektionenfür Wildbachverbauung.
Kulturbauführer der Flurbereinigungskommission.

Kulturbauführerder Moorkulturanstalt.
Kulturbauführerdes kulturtechnischenDienstes.
Pflegerinnender Polizeidirektion.

des Wasserversorgungsbureaus.

Okonomieverwalter des Arbeitshauses Rebdorf.

Kanzleisekretäre
Nassesekretäre der Hochschulenund der Akademien.

Registratoren

Bibliotheksekretärc.

Sekretäre
der Konsistorien.

Negistratoren

Google
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Zahntechnikerder Universitäten.
Bauführer der Universitäten.
Försterder Universitäten.
Verwalter der Walhalla.
Kassesekretärder KreisbaugewerkschuleKaiserslautern.

Sekretäre
» der Generaldirektionder Zölle und indirektenSteuern.

Registratoren
Sekretäre

· der Hauptzollämter.
Registratoren
Sekretäre

der Verwaltung der Berg-, Hütten- und Salzwerke.
n.n " 3. 5

Sekretäre
der Staatsschuldenverwaltung.

Registratoren1
Sekretäre

« der Rechnungskammer.
Registratoren
Sekretäre ,

» des Katasterbureaus.
Registratoren
Sekretäreder Zentralstaatskasse.
Sekretäreder Kreiskassen.
Sekretäredes Hauptmünzamts.
Sekretäre des Hofbräuamts.

Rentamtssekretäre.

Sekretäre der Regierungen, Kammern der Forsten.

Förstereinschließlichder Försterder Remontedepotverwaltung.
Zollrevisoren.
Stenerrevisoren.

Steiger der Berg=,Hütten=und Salzwerke.

Katastergraveuredes Katasterbureaus.
Okonomieverwalter

des Hofbräuamts.
Materialverwalter Hof

Google
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Sekretäreder Bankdirektion,der Hauptbankund der Filialbanken.
Steuer- und Gemeindeeinnehmer.

Eisenbahnsekretäre.
Postsekretäre.*)

**)

XI. Klasse.
1.

Kanzleiexpeditorender Gerichte und der Staatsanwaltschaften.

Buchhalterder Strafanstalten.
Druckereiwerkmeisterdes Staatsministeriumsder Justiz.
Gefängnisverwalter.
Hausverwalterder Strafanstalten.
Obermaschinistender Justizverwaltung.

Buchhalterder Arbeitshäuserund der Staatserziehungsanstalten.
Hausverwalterder Arbeitshäuserund der Staatserziehungsanstalten.

Werkmeisterder Hochschulen.
Werkmeisterder Akademien.
Werkmeisterder Generalkonservatorien.
Werkmeisterdes Technikumsin Nürnberg.
Werkmeisterder Baugewerkschulemit Gewerbelehrerinstitutin München.
Werkmeisterder mit Oberrealschulenoder RealschulenorganischverbundenenFachschulen.
Technikerder Kunstgewerbeschulen.

Technikerfür die Röckl'scheMetallgußerfindung.

Dieser Abteilung werden auch die Zollkontrolleure und derzeitigen Kapitäne I. Klasse der Bodensece=
Dampsschifahrt zugeteilt.

DOHinterden Beamten der Klasse X Abt. 2 reihen sich für ihre Person die derzeit vorhandenen Post-
erpedftoren II. Klasse nach ihrem Dienstalter an.

Oriqinalfrom
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Nr. 88.

Zolleinnehmer.
Werkmeisterder Berg-, Hütten- und Salzwerke.
Druckereiwerkmeisterdes Katasterbureaus.
Faktor der Druckereides Hauptmünzamts.
Bankbuchhalterinnen.

Oberwerkführer
Oberassistenten

Kanzlisten
Registratoren
Oberstationsmeister
Bahnmeister
Oberwagenmeister

# der Verkehrsverwaltung.

Oberrangiermeister
TechnischeOberassistentenderStaatseisenbahnverwaltung.
Oberpackmeister
Gasmeister
Oberlokomotivführer
Zugführer
Postexpeditoren
Expeditorinnen
Werkstätteleiter
Obermaschinisten

der Post- und Telegraphenverwaltung.

Kapitäne
der Bodenseedampfschiffahrt.

Oberpackmeister
Schiffsführerder Kettenschleppschiffahrt.)

2.
Kanzlei- und Registraturassistenten

der Staatsministerien.
Boten und Diener S

Kanzleiassistentender Gesandtschaften.

217
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Sekretariatsassistentendes OberstenLandesgerichtsund der Generalstaatsanwaltschaft.
Gerichtsvollzieher.
Baupaliereder Justizverwaltung.

Kanzlei=und Registraturassistentendes Verwaltungsgerichtshofs.
Kanzleiassistentendes Reichsarchivs.
Arrestverwalter
Rottmeister
Bauzeichnerdes HydrotechnischenBureaus.

Bauzeichnerdes Wasserversorgungsbureaus.

Ü der Polizeidirektion.

urcheg der Bauämter.
Offizianten

Bauzeichner
Offizianten
TechnischeAssistentender Versicherungskammer.
Baupaliereder Arbeitshäuser.
Obergärtnerder Moorkulturanstalt.
Oberaufseherder Gestütsanstalten.
Eichmeister.

der Sektionen für Wildbachverbaunng.

Kanzlei= und Registraturassistentendes Oberkonsistoriums.

Mechanikerder Hochschulenund der Akademien.
Mechanikerdes Technikumsin Nürnberg.
Mechaniker der Baugewerkschulemit Gewerbelehrerinstitutin München.

Präparatoren der Hochschulen.

Präparatoren der Akademie.

Präparatoren des Nationalmusenms.

Präparatoren der Generalkonservatorien.

Präparatoren der GraphischenSammlung.

Obergärtner der BotanischenGärten.
Fecht und Reitlehrer der Universitäten.

Google
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TechnischerOffiziant der Akademieder Wissenschaften.
Offiziantendes Generalkonservatoriumsder wissenschaftlichenSammlungen.
Offiziantender Gymnasien.
Offizianten der Realgymnasien,OberrealschulenundRealschulen.
ObergärtnerderstaatlichenGartenbauschulen,MolkereitechnikerderMolkereischuleWeihenstephan.
Die Mechanikerder mit OberrealschulenoderRealschulenorganischverbundenenFachschulen.

Kanzlei- und Registraturassistentendes OberstenRechnungshofs.
Bauzeichnerder Verwaltungder Berg-, Hütten- und Salzwerke.
Offizianten der Messungsämter.

Zeichnerder Verkehrsverwaltung.
Wagenmeister

Zis E Staatseisenbahnverwaltung.
Bauassistenten
Oberschaffner
Oberpackmeister

der Post-und Telegraphenverwaltung.
Oberbriefträger * graph 9

Banzeichner
Xll. Klasse.

Steindruckerder Staatsministerien.

Kanzlei= und Registraturassistentendes Oberbergamts.

Boten und Diener der Gesandtschaften.
Maschinist des Arbeitermuseums.

Sekretariatsassistentender Oberlandesgerichteund der Oberstaatsanwaltschaften.

Boten des OberstenLandesgerichts.
Maschinistender Instizverwaltung.
Werkführer
Oberkrankenwärter
LandwirtschaftlicheAssistenten
Küchenmeister

Waschmeister
Nachrichter

der Strafanstalten und der Gerichtsgefängnisse.

2177
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Kanzlei- und Registraturassistentendes Landesversicherungsamts.
Kanzlei=und Rechnungsassistentendes StatistischenLandesamts.
Kanzlei=und Registraturassistentender Landgestütsverwaltung.
Kanzlei=und Registraturassistentender Kreisregierungen.
Kanzlei=und Rechnungsassistentender Flurbereinigungskommission.
Kanzlei=und Buchhaltungsassistentender Versicherungskammer.
Polizeiassistenten.
Kanzleiassistentender Kreisarchive.
Kanzleiassistentendes HydrotechnischenBureaus.
Kanzleiassistentendes Wasserversorgungsbureaus.
Kanzleiassistentender AgrikulturbotanischenAnstalt.
Kanzleiassistentender Moorkulturanstalt.
Kanzlei=und Bureauassistentendes StenographischenInstituts.
Boten und Diener des Verwaltungsgerichtshofs.
Flußmeister

Werkführer
Maschinisten
Küchenmeister
Waschmeister
Oberkrankenwärter

der Arbeitshäuser.

Kanzlei., Kasse=und Registraturassistentender Hochschulen.

Kanzlei=, Kasse=und Registraturassistentender Akademien.

Kanzlei-, Kasse=und Registraturassistentendes Nationalmuseums.
Kanzlei=,Kasse=und Registraturassistentender General=Konservatorien.
Kanzlei, Kasse und Negistraturassistentendes Technikums in Nürnberg.

Kanzlei= und Registraturassistentender Konsistorien.
Nanzlei und NRegistraturassistentender MeteorologischenZentralstation.

Kanzlei und Registraturassistentender Hebammenschulen.
„ "

Maschinisten der Akademien.

Gocgle ! 4
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Maschinistendes Generalkonservatoriumsder wissenschaftlichenSammlungen.
Maschinistendes Technikumsin Nürnberg.
Maschinistender Baugewerkschulemit Gewerbelehrerinstitutin München.

Boten und Diener des Oberkonsistoriums.
Oberdiener)

erHausmeist 1 Hochschulenund der Akademien.
ausmeister

Oberdi
4 der Hof=und Staatsbibliothek.

Hausmeister
Ob '
·emuf,scher der Gemäldegalerien.

Hausmeister
Oberaufs
rraufseher des Nationalmuseums.

Hausmeister
Oberhebammender Universitätsfrauenkliniken.

Kanzlei=und Registraturassistentender Generaldirektionder Zölle und indirektenSteuern.
Kanzlei=und Registraturassistentender Hauptzollämter.
Kanzlei=und Registraturassistentender Verwaltungder Berg=,Hütten=und Salzwerke.
Kanzlei=und Registraturassistentender Staatsschuldenverwaltung.
Kanzlei=und Registraturassistentender Rechnungskammer.
Assistentendes Katasterbureaus.
Kanzleiassistentender Badverwaltungen.

Boten und Diener des OberstenRechnungshofs.
Hafenmeisterder Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern.

Wagmeister A
Schlossereiaufseher 6

Geldzählerder Zentralstaatskasse.
Maschinistendes Katasterbureaus.
Maschinistender Badverwaltungen.
Vorarbeiterdes Hauptmünzamts.
BüttnerdesWeinguts.

der Salzwerke.
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Direktionsdienerder Bankdirektion.

GeldzählerderHauptbank und der Filialbanken.

Maschinistender Bank.
Kanzleiassistentender Bankdirektion,der Hauptbankund derFilialbanken.

Werkführer
Geldzähler
Maschinisten
Kanzlei- und Bureauassistenten

Packmeister
Stationsmeister
Rangiermeister
Turmwärter
Magazinsassistenten
Lokomotivführer
Wagenwärter
Zugspackmeister
Schaffner

derVerkehrsverwaltung.

der Staatseisenbahnverwaltung.

Postadjunkten.

Fahrpostschaffner
Briefträger der Post- und Telegraphenverwaltung.

Ländemeister)
der Bodenseed · t.

Steuermänner er Bodenseedampfschiffahr

Kanalmeisterdes Ludwig=Donau=Main=Kanals.
Steuermännerder Kettenschleppschiffahrt.)

XlII. Klasse.

1.

Kanzlei-, Bureau- und Rechnungsassistentinnen.

Dieser tasse werden auch die derzeitigen Oberportiers. Imvprägniermeister und Amtsgehilfen der Staats=
eisend sermurttung zugeteilt.
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Boten und Diener des GeheimenHaus=und Staatsarchivs.
Boten und Diener des Oberbergamts.
Boten und Diener der geognostischenUntersuchung.

Sekretariatsassistentender Landgerichte.
Sekretariatsassistentender Staatsanwaltschaften.
Sekretariatsassistentender Amtsgerichte.
Kanzlei- und Rechnungsassistentender Strafanstalten.
Oberaufseher
Oberaufseherinnen
Boten der Oberlandesgerichte.
Steindruckerder Oberlandesgerichteund der Landgerichte.
Gefängniswärter.

Gerichtsvollzieherin Strafsachen.

der Strafanstaltenund der Gerichtsgefängnisse.

Bezirksamtsassistenten.
Kanzleiassistentender Bauämter.
Kanzleiassistentender Sektionen für Wildbachverbauung.

Kanzleiassistentender Untersuchungsanstaltenfür Nahrungs=und Genußmittel.
Kanzlei=und Rechnungsassistentender Arbeitshäuserund der Staatserziehungsanstalten.
Oberaufseher I «
Oberaufseherinnen(
Boten und Diener des Landesversicherungsamts.

Boten und Diener des StatistischenLandesamts.
Boten und Diener des Reichsarchivs.
Boten und Diener des HydrotechnischenBureaus.
Boten und Diener des Wasserversorgungsbureaus.

der Arbeitshäuserund der Staatserziehungsanstalten.

E#

Boten und Diener der Flurbereinigungskommission.

Boten und Diener der Landgestütsverwaltung.
Boten und Diener der AgrikulturbotanischenAnstalt.
Boten und Diener der Moorkulturanstalt.

Gocgle



Boten und Diener der Kreisregierungen.
Boten und Diener der Polizeidirektion.
Boten und Diener des StenographischenInstituts.
Boten und Diener der Versicherungskammer.
Hausmeisterdes Glaspalastes.
Steindruckerder Kreisregierungen.
Steindruckerder Polizeidirektion.
Aufseherder Gestütsanstalten.
Kulturaufseherder Moorkulturanstalt.

Forstwarteder Universitäten.

Pedelle

DienerI. Ordnung6 derHochschulen.
Diener I. Ordnung der Akademien.
Diener I. Ordnung der Generalkonservatorien.
Boten und Diener der Hof=und Staatsbibliothek.
Boten und Diener der Universitätsbibliotheken.
Boten und Diener der MeteorologischenZentralstation.
Boten und Diener der Konsistorien.
Pedelleund Diener der Lphzeen.
Pedelleund Diener der Kunstgewerbeschulen.
Pedelleund Diener des Technikumsin Nürnberg.
Pedelleund Diener der Baugewerkschulemit Gewerbelehrerinstitutin München.
Pedelle der Gymnasien.

Pedelleder Realgymnasien,Oberrealschulenund größerenRealschulen,sowiedie Diener der 6
mit diesenverbundenenFachschulen.

Pedelle der vollen Lehrerbildungsanstaltenund der Schullehrerseminare.

Hausmeister der Zentralturnlehrerbildungsanstalt. I

Diener und Aufseherder Gemäldegalerien. l
Diener und Aufseherder GraphischenSammlung.
Diener und Ausseherdes Nationalmuseums.

l

.'



Nr. 88. 1243

Oberaufseherder Ruhmeshalle.
Feuerwächterder wissenschaftlichenund Kunst-Sammlungen.

Rentamtsassistenten.
Forstassistenten.
Zeichnungsassistentender Messungsämter.
Boten und Diener der Generaldirektionder Zölle und indirektenSteuern.
Boten und Diener derGeneraldirektionder Berg=,Hütten=undSalzwerke.
Boten und Diener der Staatsschuldenverwaltung.
Boten und Diener der Rechnungskammer.
Boten und Diener des Katasterbureaus.
Boten undDiener des Hauptmünzamts.
Boten und Diener der Regierungen,Kammernder Forsten.
Boten und Diener der ForstlichenHochschule.
Boten und Diener der ForstlichenVersuchsanstalt.
Boten und Diener der Krreiskassen.
Boten und Diener des Hofbräuamts.
Steuerbotenund Rentamtsdiener.
Oberaufseherder Verwaltung der Zölle und indirektenSteuern.
Steindrucker
Buchbinder
Aufseherder Berg=,Hütten=und Salzwerke.
Ständige Arbeiterdes Hauptmünzamts.
Seewart der Hoffischereiauf demChiemsee.
Obergärtnerder Badverwaltungen.

des Katasterbureaus.

Weinbergsgärtner.
Bankassistentinnen.

Direktionsdiener der Verkebrs u
er Ver

Kanzleigehilfen ehrsverwaltung
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Stationsaufseher
Packerim Stationsdienste
Lokomotivheizer
Fahrkartendrucker
Steindrucker der Staatseisenbahnverwaltung
Weichensteller
Vorarbeiter
Magazinsgehilfen
Packerim Fahrdienste
Telephonassistentinnen.
Telegraphenassistentinnen.
Schiffsheizerder Bodenseedampfschiffahrt.
Schiffsheizerder Kettenschleppschiffahrt.

2.

HeizerderGerichtsgebäudeund derGerichtsgefängnisse.
Werkaufseher
Küchenaufseher
Waschaufseher der Strafanstaltenund der Gerichtsgefängnisse.
Gartenaufseher
Werkaufseherinnen
Amtsgerichtsdiener(ohneGefängnisdienst).
Landgerichtsboten.

—— der Strafanstaltenund der Gerichtsgefängnisse.

Gestütsschmiededer Gestütsanstalten.
Werkaufseher

Küchenaufseher

Waschaufseher der Arbeitshäuser und der Staatserziehungsanstalten.

Gartenaufseher

Werkaufseherinnen

bigitizedbyGoosgle Mas
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Diener der Bezirksämter.
Diener der Bauämter.
DienerderSektionenfür Wildbachverbauung.
Diener der Kreisarchive.
Diener der Zentralimpfanstalt.
Diener derUntersuchungsanstaltenfür Nahrungs=und Genußmittel.
Messungsgehilfender Flurbereinigungskommission.
Ausseher
Ausfseherinnen
Arrestwärterdes Schubgefängnissesin Nürnberg.

der Arbeitshäuserund der Staatserziehungsanstalten.

Diener II. Ordnung der Hochschulen.
Diener II. Ordnung der Akademien.

Diener II. Ordnung der Generalkonservatorien.
Pedelleund Diener derProgymnasien,kleinerenRealschulenund der mit diesenverbundenen

Fachschulen,,
Pedelleund Diener der KreisbaugewerkschuleKaiserslautern,der landwirtschaftlichenMittel=

schulenund Kreisackerbauschulen.
Diener der Bibliothekin Bamberg.
Diener der Musikschulein Würzburg.
Diener der Hebammenschulen.
Ausseherder Rumezhalle.

Aufseher der Walhalla.

Diener der Berg=,Hütten=und Salinenämter.
Grenzaufseher.
Messungsgehilfendes Katasterbureaus.
Messungsgehilfender Messungsämter.
Heizer und Hausdienerder Bank.

Heizer 3
der Verkehrsv 4

Bureaudiener hrsverwaltung
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Wagenwärtergehilfen
Portiers
Stationsdiener
Bahnsteigschaffner der Staatseisenbahnverwaltung.
Maschinenwärter
Streckenwärter
Blockwärter
Schaffner
Beleuchtungsdiener
Matrosender Bodensee=Dampfschiffahrt.
Matrosender Kettenschleppschiffahrt.
Kanalaufseherdes Ludwig=Donau=Main=Kanals.)

der Post=und Telegraphenverwaltung.

XIV. Klasse.
Brunnwärter.

Schleusenwärter.

Straßenwärter.
Ländeplatz=und Magazinsaufseher.
Donaumooswegmacher.
Gestütswärter.

Weinbergausfseher.
Kanalwärter.
Die vollbeschäftigtenWaldwärtereinschließlichder Waldwärterder Remontedepotverwaltung.

Bahnwärter.
Schrankenwärter. #

Postboten. #

*) Dieser Abteilung werdenauch die derzeitigenNachtwächterder Staatseisenbahnverwaltung zugeteilt. #
1

9
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PsetzundVerorduungs=Blatt
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 89.
München, den 29. Dezember 1908.

Inhal t:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 26. Dezember 1908, die Kreisschulinspektorenbetreffend.—

Bekanntmachung vom 23. Dezember1908, die Arzneitaxe betreffend. —Bekanntmachung vom23.De=
zember1008, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend. — Bekanntmachung vom
23. Dezember1908, die Errichtung einer Hauptstelle für Gefangenenobsorgein Nürnberg betreffend.—
Hefdienst=Rachrichten.— Staatsdienst=Nachricht.— Königlich AllerhöchsteGenehmigungzur Annahme fremder
ekorationen.

Nr. 29843.
Königlich Allerhöchste Verordnung, die Kreisschulinspektorenbetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

TZuitpol!,
von Gottes GnadenFöniglicherPrim von ayern,

Regent.
Wir findenUns bewogenauf Grund des Artikels 189 des Beamtengesetzeszu

verordnen,was folgt:
SI.

Die Vorschriftendes Beamtengesetzesvom 16. August 1908 über die etatsmäßigen
Beamtenfinden mit den aus Absatz2 und3 sich ergebendenAnderungenauf die Kreis=
schulinspektorenentsprechendeAnwendung.

Die vermögensrechtlichenAnsprücheaus demDienstverhältnissesowiedie den Hinter=
bliebeneneingeräumtenvermögensrechtlichenAnsprücherichtensichbei denKreisschulinspektoren
gegendie Kreisgemeinde,in der sie angestelltsind.
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Bei der Anwendungder Vorschriftendes Beamtengesetzesauf die Kreisschulinspektoren
tritt im Artikel 35, Artikel 45 Abs. 3, Artikel 62 Abs. 3 und Artikel 67 Abs. 3 an
die Stelle der Staatskasse, dann im Artikel 101 mit den Artikeln 99 und 100 an die
Stelle des Staates die Kreisgemeinde.

§ 2.
Den in etatsmäßigerEigenschafternanntenKreisschulinspektorenist mindestensder

gleicheGehalt, wie den etatsmäßigenBeamtender Klasse9 derGehaltsordnungzu gewähren.
Bei der Feststellungder der Berechnungdes Ruhegehaltszu Grunde zu legenden

Dienstzeit(Artikel53 desBeamtengesetzes)ist jedenfallsauchdieZeit anzurechnen,während
welcherder Kreisschulinspektorvor seinerErnennung,aber nachVollendungdes einundzwan=
zigstenLebensjahresim öffentlichenVolksschuldiensteständigverwendetwar.

83.
Das Dienstverhältnisder Kreisschulinspektorenist nacheiner etatsmäßigenDienstzeit

von drei Jahren unwiderruflich.
Die KreisschulinspektorenerhaltendenRang der Regierungsassessoren.

84.
Mit demZeitpunktedes Inkrafttretens dieserVerordnung gelten die im Dienste

befindlichenKreisschulinspektorenals etatsmäßigeBeamte.
Für den Eintritt der Unwiderruflichkeitdes Dienstverhältnisseswird den Kreisschul=

inspektorendie Zeit angerechnet,die sie in der Diensteseigenschaftals Kreisschulinspektoren
bereitszurückgelegthaben.

Für die Uberleitungin die neuenGehaltehabendieVorschriftenUn sererVerordnung
vom 6. September1908, dieGehaltsverhältnisseder etatsmäßigenStaatsbeamtenbetreffend,
entsprechendeAnwendungzu finden.

§ 5.
Diese Verordnungtritt am 1. Januar 1909 in Wirksamkeit.
München,den 26. Dezember1908.

Luitpold,
Prinz von#agyern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. v. Wehner.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat v. Steiner.
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Nr. 33364.
Bekanntmachung, die Arzneitaxebetreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund des § 3 der KöniglichenVerordnungvom 26. Dezember1906 (Gesetz=
und VerordnungsblattS. 887) wird die DeutscheAzneitaxe (Gesetz=und Verordnungs=
blatt 1906 S. 889, 1907 S. 1145) entsprechendeiner Vereinbarungder Bundes=
regierungenfür Bayern in nachstehenderWeisegeändert:

I. In den Grundsätzen:
A. An Stelle der Ziff. 5 Abs. I, II tretenfolgendeVorschriften:

„5. Die Preisefür galenischeArzneimittelsetzensich— unbeschadetdernachstehend
unter k, 1, m aufgeführtenAusnahmen— zusammenaus

den nach Nr. 2 bis4 berechneten,im Verhältnis der verarbeitetenMengen
geteiltenPreisen der Arzneimittel, die zur Herstellungdes galenischenArzuei=
mittels verwendetwerden,und
dennachstehendbestimmtenVergütungenfür die erforderlichenArbeiten(Defektur=
Arbeiten).

Maßgebendist dieHerstellungsmengevon 1 kg; bei solchengalenischenArzneimitteln,welche
von ApothekenmittlerenGeschäftsumfangesin Mengen unter 1 kg hergestelltzu werden
pflegen,ist die Menge von 100 g maßgebend.

Bei den unter c, d, g, h, i, 1 aufgeführtenArten von galenischenArzneimitteln
wird zur Ausgleichungdes bei der HerstellungsichergebendendurchschnittlichenMaterial=
verlustesvon 10 vom Hundert demberechnetenPreise ein Neuntel desselbenzugeschlagen.

Bei der BerechnungentstehendePfennigbrüchesind auf die nächstgrößereganzeZahl
zu erhöhen."“

B. Ziff. 12 Buchstabeo erhält folgendeFassung:
o) für das Zerquetschen(Kontundieren)oderZerreibeneinesStoffes,
insofernes nicht schonin denübrigenArbeitspreisenenthaltenist 10 Pf.“

C. Ziff. 13 Buchstabee erhält folgendeFassung:
e) Kruken:graueodergelbe(ausTon oderSteingut),bis 200g Inhalt
das Stück mit — 100P f.,

von mehrals 200 g bis 500 g Inhalt das Sta mit 20
bei solchenvon mehr als 500 g für je 500 g des Inhalts
mehr innt 10 „
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weißeoderandersfarbige(aus Porzellan oderGlas), bis 50g Inhalt
das Stück mit . 1357yf.
von mehrals 50 86Inhalt bis 100 g Jnhalt das Stück mit 20 ,
„ „ „ 100 fH „ „ 200 g „ „ „ „ 30,
„ „ „ 200 g „ „ 300 „ „ „ „ 50,
„ „ „ 300 g „ „ 400 „ „ „ „ 60,
„ „ „ 400 H „ „ 500 „ „ „ „ V75%„“

D. In Ziff. 22 Abs. I wird zwischenSatz 1 und 2 folgenderSatz eingeschaltet:

„Eine Dispensationsgebührdarf nicht berechnetwerden,soferndie Abgabe in der
unverändertenOriginalpackungund ohneZusatz einerhandschriftlichenGebrauchsanweisung
erfolgt.“

II. In der Preisliste:
Hinsichtlichder Ergänzung und Anderungder Preisliste der Arzneimittel wird auf

die amtlicheAusgabeder DeutschenArzneitaxe1909 verwiesen,die im Verlage der Weid=
mann'schenBuchhandlungin Berlin, Zimmerstraße94, erschienenist.

München,den23. Dezember1908.

v. Brettreich.

Nr. 32401.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Der BayerischenHypotheken=und Wechselbankin München wurde die Genehmigung
erteilt, innerhalbder gesetzlichenund satzungsgemäßenUmlaufsgrenzenachstehende,auf den
Inhaber lautende,zu 4% verzinslicheHypothekenpfandbriefein denVerkehr zu bringen:

a) 4%ige verlosbare Hypotheken=Pfandbriefe:

3000 Stücke lit E à 2000 + Nr. 141 001—144 000 = 6.000 O000 4,
3000 » »l«’i«1100().-f-»307001—310000=3000000-G,
1000 ( à 500 c „ 105 001—106 0O000= 500 000 T.,
2000 II à 200 + „ 286 001—288 0O00= 400 O000 .
1000 „ I 100 4 „ 176.001—177000 = 100 O000 4,
10000 Stücde Summe 10000 O00 .

—
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500 StückeLt. GG
3000 „ „ HIH à 2000 4 „
3000 „ „ I.] à 1000 „
2000 „ „ KK à 500 4 „
2000 „ „ El, à 200 „
1000, „ MMNIà 100 & „

11500 Stücke
München,den 23. Dezember1908.

3501—4000— 2500000,
19001.—22000= 60000004,
4300146.000= 30000O00“¾,
33001—35000= 1.000000.
38001J40000= 400000,
34001—35000= 1000001,

Summe 13 000 000 M.

Nr. 52037.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

München, den 23. Dezember 1908.

ofdienst-Nachrichten.

Im Namen Beiner Mazjestätdes fnigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm 19.Dezember1908denK.Kammer=
junkerundHauptmannim GeneralstabFranz

Gocgle

Freiherrnvon Berchem, den K. Kammer=
junker, Nittmeister und Eskadronschefim
3. Chevaulegers=RegimentHans Freiherrn
von Podewils=Dürniz, denK. Kammer=
junker und Bezirksamtmann in Kemnath
Karl Freiherrn von Ungelter und den
HauptmannundKompagniechefim Infanterie=
Leib=RegimentMax Grafen von Bothmer
zu K. Kämmerern,
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den Leutnant im 1. Schweren Reiter=
Regiment HeinrichFreiherrn von Könitz,
den Leutnant im Iufanterie=Leib=Regiment
Franz Grafenvon Armansperg, denLeut=
nant im Infanterie=Leib=RegimentJohann
Freiherrn von Pranckh, den Leutnant im
3. Chevaulegers=RegimentWalter Freiherrn
von und zu Aufseß und den Rechts=
praktikanten und Leutnant der Reserve des
2. Chevaulegers=RegimentsLudwigFreiherrn
von Preuschen von undzu Liebenstein
zu K. Kammerjunkern, ferner
unterm24. Dezember1908denObersten

und Kommandeurdes Infanterie=Leib=Regi=
mentsAlexanderFreiherrnHarsdorf von
Enderndorf zum K. Kämmerer,
sämtlicheauf ihr alleruntertänigstesAnsuchen,
zu ernennen.

Staatedienst Nachricht.

Im NamenSeinerMajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm10. Dezember1908
allergnädigstbewogengefunden,demK. Stabs=
sekretärI. Klasse im K. Obersthofmarschall=
stabeFriedrich Lechler die erledigteStelle
des Schatzmeistersdes K. Hausritterordens
vom heiligenHubertus zu verleihen.

KöniglichAllrhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.
Im Namen Seiner Majestät des Mönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

Google

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm12. Dezember1908
allergnädigstbewogengefunden,demK. Käm=
mererJosef Grafen zu Arco-Zinneberg,
ErblichenReichsrat der Krone Bayern, für
das ihm von Seiner Heiligkeit demPayste
verlieheneKomturkreuzdesPäpstlichenPius=
ordens,

dem K. Kämmerer, Staatsrat i. a. o. D.,
a. o.Gesandtenund bevollmächtigtenMinister
am K. PreußischenHofe undBevollmächtigten
zum Bundesrat,Hugo Grafen von und zu
Lerchenfeld auf Köfering und Schön=
berg für das ihm von Seiner Königlichen
Hoheit demGroßherzogvonHessenverliehene
GroßkreuzdesGroßherzoglichHessischenLude=
wigs=Ordens,

dem K. HofschauspielerFranz Jacobi
in Münchenfür das ihmvon Seiner König=
lichenHoheitdemGroßherzogvon Sachsen=
Weimar=EisenachverlieheneRitterkreuz2. Ab=
teilung des GroßherzoglichSächsischenHaus=
ordens der Wachsamkeitoder vom weißen
Falken, und

unterm21. Dezember1908 demK. Käm=
mererundOberstzeremonienmeisterMaximilian
Grafen von Moy für das ihm von Seiner
Majestät demKönige von Rumänien ver=
lieheneGroßkrenzdes Ordens des Sternes
von Rumänien
dieBewilligungzurAnnahmeundzum Tragen
zu erteilen.

—
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seh-undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 0.
München, den 30. Dezember 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 30. Dezember 1908, den Allgemeinen Unterstützungsverein für die Hinterlassenen der

K. B. Staatsdiener und die hiemit verbundene Töchterkassebetreffend. — Bekanntmachung vom 30. De=
zember 1908, den Allgemeinen Unterstützungsverein für die Hinterlassenen der K. B. Staatsdiener und die
hiemit verbundene Töchterkasse betreffend. — Verleihung der Würde eines lebenslänglichen Reichsrates der
Nrone Bayern. — Prädikats=Verleihung.

Nr 35043.

Bekanntmachung, den Allgemeinen Unterstützungsvereinfür dieHinterlassenen der K. B. Staats=
diener und die hiemit verbundeneTöchterkassebetreffend.

K. Staatsministerinmder Finanzen.

Im UamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Lnitpold, des Königreichs Bayern Ver=

weser, habenmit AllerhöchstemSignate vom29. Dezember1908 denvonderaußerordentlichen
Generalversammlung des Allgemeinen Unterstützungsvereins für die Hinterlassenen der
K. B. Staatsdiener und der hiemit verbundenenTöchterkassevom 22. November 1908

beschlossenenAnderungen der Satzungen mit Wirksamkeit vom 1. Jannar 1909 an die
AllerhöchsteGenehmigung zu erteilen geruht.

Die hienacham 1. ZJannar 1909 in Krafttretenden Satzungen werdennachstehendveröffentlicht.

München, den 30. Dezember 1908.

v. Pfaff.
221
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Abdruck.

Revidierte Satzungen
des AllgemeinenUnterstützungsvereinsfür die Hinterlassenender fl. 6. Staatsdiener

und der hiemit verbundenenCöchterkasse

nach den auf Grund der Beschlüsseder außerordentlichenGeneralversammlungvom 22. No=
vember1908 festgestelltenundunterm29. Dezember1908 AllerhöchstgenehmigtenAnderungen.

I. Abschnitt.

AllgemeinerUnterstützungsverein.

8SI.

Der Zweckdes Vereins ist, denHinterbliebenenseinerMitglieder Pensionen(Vereins—
pensionen)zu gewähren, unbeschadetder Ansprüche, die ihnen auf das gesetzlicheWitwen—
und WaisengeldoderandereBezügezustehen.

82

Abs. 1. Der Verein ist vom 1. Jannar 1909 an für denBeitritt neuer ordent=
licherMitglieder gesperrt.

Abs. 2. Die am 31. Dezember1908 vorhandenenordentlichenMitglieder des
Allgemeinen UnterstützungsvereinsbehaltendieseMitgliedschaft mit allen hieraus nach den

gegenwärtigenSatzungen sich ergebendenRechtenund Pflichten auch fernerhin bei.

§ 3.

Als Ehrenmitglieder könnendemVereine zu jederZeit Beamte im Sinne des Beamten
gesetzesvom 16. August 1908 beitreten,welchenicht ordentlicheVereinsmitglieder sind und,

« ohne für ihre dereinstigenHinterbliebenenAnsprüche an den Verein zu machen, seinem
Zweckeihre Teilnahme dadurchzuwenden,daß sie

#u)sichentwederzur Entrichtungdes ihremGehalt entsprechendeneinfachenBeitrags
eines ordentlichen Mitglieds auf die Dauer ihrer Dienstesaktivität verbindlich

erklären oder

einen einmaligen Betrag in der Höhe von mindestens zehn einfachen Jahres
beiträgen der unter lil. ##bezeichnetenArt sofort bei der Anmeldung zur Auf
nahme als Ehrenmitglied in die Vereinskassebezahlen.

.
(½%in stehl nuler der I#aht der K. Staatsregierung.r** —*=

# —
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85.

Dem Vereine stehendie Rechte der Körperschaftendes öffentlichenRechtes zu.

86.

Vorbehaltlichder Bestimmungender § 7 Abs. 1, 8 8 Abs.4 und 8 28 Abs.1 ist
jedesordentlicheMitglied verpflichtet,demVerein in dieserEigenschaftlebenslänglichan—
zugehören.

7.

Abs. 1. Der Verlust der Vereinsmitgliedschafttritt von selbstein:
1. wenn ein Vereinsmitgliedzufolge strafrechtlicherVerurteilung der bürgerlichen
Ehrenrechteoderder Fähigkeit,öffentlicheAmter zu bekleiden,dauerndoderzeit=
weilig verlustigwird; .

2. wenn gegenein VereinsmitglieddurchUrteil des Disziplinargerichtsauf Dienst=
entlassung oder auf den Verlust des Anspruchs auf Ruhegehalt und Hinter=
bliebenenversorgungrechtskräftigerkanntist;

3. wennein Vereinsmitgliedaus dem DienstverhältniseinesBeamten im Sinne
des Beamtengesetzesfreiwillig oderaus einemanderenals den in Ziff. 1 und2
bezeichnetenGründen unfreiwillig ausscheidet;

4. wennein VereinsmitgliedinfolgeAnstellungbei derMilitärverwaltung die Mit=
gliedschaftdes Unterstützungsvereinsfür die Hinterbliebenenvon Offizieren,
Sanitätsoffizierenund oberenBeamtendes KöniglichBayerischenHeereserwirbt.

Abs. 2. Die ordentlicheVereinsmitgliedschaftkann jedochin denFällen der Ziff. 2,
3 und 4 des vorhergehendenAbsatzesaufrechterhaltenwerden, wenn

a) in dem Falle der Ziff. 2 durch Urteil des Disziplinargerichts denHinterbliebenen
des Vereinsmitglieds der Anspruch auf Versorgung ganz oder teilweise,mit oder
ohne Zeitbeschränkungvorbehaltenwurde und das Mitglied sich binnen einer
angemessenenFrist dazu verpflichtet,den Vereinsbeitrag in der Höhe, in welcher
es ihn zuletztzu zahlen hatte, fortzuentrichten,

b) in den Fällen der Ziff. 3 und 4 das Mitglied entweder sofort bei dem Aus=
scheidenaus dem bieherigenDienstverhältnis oder binnen einer angemessenen
Frist sich verpflichtet, auch fernerhin den zuletzt entrichtetenVereinsbeitrag nebst
einem jährlichenBeitragszuschlagefortzuzahlen. Dieser Zuschlag bemißt sich
nachder Höhe desjenigenBetrags, welchersichvor dem1. Jannar 1900 aus
den von dem Mitglied in seiner bisherigen Dienstesstellungzuletzt innegehabten
Bezügenan einjährigenWitwen=undWaisenfondsbeiträgenberechnethabenwürde.

2217
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Abs. 3. Dem Verwaltungsratebleibt vorbehalten,denHinterbliebeneneines ehe=
maligenMitglieds, welchesdieseEigenschaftnachAbs. 1 Ziff. 1 und 2 verlorenhat, im
Falle der Dürftigkeit nachMaßgabe der bereits geleistetenBeiträge Unterstützungenzu
gewähren.

88.

Abs. 1. Die ordentlichenMitglieder haben einenbestimmtenjährlichenBeitrag zu
leisten, welcherin der Regel mittels Abzugs an demGehalte, demWartegeldoderdem
Ruhegehaltezu erhebenist.

Abs. 2. Außerdem haben die als Beamte im Sinne desBeamtengesetzesin Dienstes—
aktivität stehendenordentlichenMitglieder von jeder Diensteinkommensmehrung,welche
gegenübereinemvon ihnen nachdem1. Januar 1909 bezogenenDiensteinkommeneintritt,
eine fünfprozentigeAbgabezur Vereinskassezu entrichten.

Abs. 3. Für dieseAbgabe habendie Vorschriftender KöniglichenVerordnungvom
30. März 1881 entsprechendeAnwendungzu finden.

Abs. 4. Vereinsmitglieder,derenBeiträge (Abs.1 und2) durchAbzug nicht erhoben
werdenkönnen,werden,wenn siehiemitüber einhalbesJahr im Rückstandeverbleibensollten,
nachfruchtloserMahnung des Verwaltungsratsvom Verein ausgeschlossen.

9.

Ein Rückersatzder satzungsgemäßgeleistetenEinzahlungen findet nicht statt.

8 10.

Der Vereinsfondswird gebildet:
a) durchdie Pflichtbeiträgeder ordentlichenMitglieder und die jährlichenBeiträge
der Ehrenmitglieder,

) durch das dem Vereine zufolge des Allerhöchsten Landtagsabschieds vom
10. Juli 1865 8 10 lit. a Ziff. 1 zugewieseneFondsvermögen,welches im
Falle der Auflösung des Vereins im Kapital ungeschmälertder Staatskasse
zurückzuerstattenist,

c) durch die bewilligten Zuschüsseaus Staatsmitteln,
1 durch die einmaligen Beiträge der Ehrenmitglieder und andereSchenkungen, Erb

schaften,Vermächtnisseu. dgl.
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§ 11.
Abs. 1. Die ordentlichenVereinsmitgliederteilensichin drei Klassen.
Abs. 2. Vom 1. Januar 1909 an gehörenvorbehaltlichderBestimmungenin § 12

die Mitglieder mit einemjährlichenGehalte
a) vonmehrals 6000 M in die I. Klasse,
b) von mehrals 3000 “ bis 6000 Jx einschließlichin die II. Klasse,
c) von3000 = unddarunterin die III. Klasse.

Abs. 3. Die KlassenzugehörigkeiteinesMitglieds bleibt durchdieeinstweilige,zeitliche
oder dauerndeVersetzungin den Ruhestand unberührt.

12.
Abs. 1. Kein Mitglied tritt auf Grund der vorstehendenKlasseneinteilungin eine

niedrigereKlassezurück,als der es am 31. Dezember1908 angehörte.
Abs. 2. Die Vorrückungin die höhereKlasseerfolgtnachMaßgabederBestimmungen

des § 11.
Abs. 3. Würde jedocheinMitglied nachMaßgabederfrüherenSatzungsbestimmungen

unddesvor dem1. Januar 1909 in GeltunggewesenenGehaltsregulativsin einehöhere
Klasseeinrücken,als dies nachS 11 und § 12 Abs.1 der Fall ist, so ist diesesMitglied
auf seinenAntrag vom Verwaltungsratin die höhereKlassezu versetzen.

Abs. 4. Im Falle einersolchenVersetzungsind die Beiträgeder höherenKlassevon
demZeitpunktan zu entrichtenodernachzuzahlen,in welchemdieVorrückungnachMaßgabe
des früherenGehaltsregulativsund der früherenSatzungsbestimmungeneingetretenwäre.

Abs. 5. Der Antrag auf Versetzungin eine höhereKlasse kann nachdemAbleben
einesMitglieds von dessenAngehörigenoderErben nichtmehrgestelltwerden.

13.

Abs. 1. Der zu leistendeBeitrag bestehtin der Regel für die ordentlichenMit=
glieder der

I. Klassein jährlich90 =,
170.„ 54 „
111IL . „ 24„

Abs. 2. Die Größe diesesBeitrags erhöhtsichdurchalle drei Klassenum 25 vom
Hundert für jene ordentlichenMitglieder, welche

a) am Tage des Erwerbes der Vereinemitgliedschaftdas 50. Lebensjahrbereits
überschrittenhattenund dabeientwederverheiratetoderWitwer mit einemoder
mehrerenKindern waren,welchedas 20. Lebensjahrnochnichtvollendethatten,

Gocgle
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b) nachvollendetem50. Lebensjahresichmit einerum mehrals 10 Jahre jüngeren
Frau verehelichthaben oder verehelichen,sofern sie nicht bereits denerhöhten
Beitrag gemäßder Bestimmungunter lit. a zu entrichtenhaben.

8 14.

Aus denMitteln des Vereins erhalten:
1. die Witwen auf die Dauer des WitwenstandesWitwenpensionen,
2. die ehelichenoderdurchnachgefolgteEhe legitimiertenKinder im Falle der Ver—
waisungbis zum vollendeten20. Lebensjahroderbis zur früherenVerheiratung.
Waisenpensionen.

* 15.

Der Anspruchauf die Witwenpensionstehtder geschiedenenEhefraueinesverstorbenen
Vereinsmitgliedeszu, wenn die Scheidung ohne ihr Verschuldenerfolgte, ihr vormaliger
Ehemannwährenddes Bestehensder Ehe mit ihr schonMitglied des Vereins war und
keinezum Bezugedes gesetzlichenWitwengeldesberechtigteWitwe vorhandenist.

§ 16.

Abs. 1. Der Anspruch auf die Witwenpensionerlischt für die Bezugsberechtigten
durchWiederverehelichung.

Abs. 2. Denselbenwird jedochin diesemFalle auf Anmelden eine vomVerwaltungs.
rate zu bestimmendeAbfertigung verabfolgt, welche nicht unter dem fünffachen und nicht
überdemzehnfachenBetrageder jährlichenWitwenpensionzu bemessenist.

8 17.
Die WitwenpensionbestimmtsichnachKopfteilenin der Weise, daß die Witwen der

Vereinsmitglieder
der I. Klasse 3 Kopfteile,

11. „ 2 „
„ III. „ 1 Kopfteil

als jährlicheWitwenpensionerhalten.

77.

8 18

Die Größe eines solchenRopfteils ist vorläufig auf denBetrag von 225 — bestimmt.
Eine Erhöhung diesesBetrags kann nur auf dem für Satzungsänderungenvorgeschriebenen
Wege eimtreien.
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19.

Von den hinterbliebenenKindern erhaltenbis zum vollendeten20. Lebensjahroder
bis zur früherenVerheiratung

eine einfacheWaise ½, eine Doppelwaise 3/10
der Witwenpensionals jährlicheWaisenpension.

20.
Die Kinder einesverstorbenenVereinsmitglieds,welcheeine Stiefmutter haben,sind

als einfacheWaisen zu behandeln.
* 21.

An KindesstattangenommeneoderangeheirateteKinder sind vom BezugederWaisen=
pensionausgeschlossen,sofern sie den Anspruch hierauf nicht von ihrem leiblichen Vater
herleitenkönnen.

22.

Die Waisenpensionverbleibt den Kindern auch bei Wiederverehelichungder Mutter
oder Stiefmutter. «

8 23.

Abs 1. Der Bezug der Vereinspensionenbeginnt mit dem Ablaufe desjenigen
Monats, für welchen noch der Sterbegehalt (Artikel 72 des Beamtengesetzes)verabfolgt
wurde, und für Waisen, die erst nach Ablauf dieserZeit geborenwerden,mit demBeginne
des Monats der Geburt.

Abs. 2. Für das auf denSterbemonatfolgendeVierteljahrwerdendieVereinsbeiträge
des verstorbenenMitglieds durchAbzug amSterbegehaltefür dieVereinskassenocherhoben.

Abs. 3. Für diejenigenzum Bezug einer VereinspensionberechtigtenHinterbliebenen,
derenGatte oder Vater nicht im Bezug eines Gehaltes, Wartegeldesoder Ruhegehaltesauf
Grund der Bestimmungender IX. Beilage zur Verfassungsurkundeoder desBeamtengesetzes
stand, beginnt der Bezug der Vereinsvensionenmit dem ersten Tage des auf den Todestag
des Gatten oder Valers folgendenKalendermonats.

Abs. 1. Der #ezugder Vereinsvensionenendigt mit demAblaufe dessenigenMonats,
in welchenndie Berechtigungaufhört.

291.

Abs. 1. „lmimi isschollen, so können den Hinterbliebenen vom Ver=
malmmmmmmmn yyer Weise bereits vor der Todeserklärung

NNIllienen Mitgliede mit hober Wahrscheinlichkeit
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Abs. 2. VorstehendeBestimmungfindetauf die GewährungderWaisenpensionenfür
DoppelwaisenentsprechendeAnwendung,wenndie Witwe oderdie geschiedeneEhefraueines
Vereinsmitgliedsverschollenist oderderFall einergleichzeitigenVerschollenheiteinesMitglieds
und seinerEhefrau vorliegt.

Abs. 3. Der Tag, von welcheman in den Fällen der Abs. 1 und 2 die Zahlung
der Vereinspensionenbeginnt,wird vom Verwaltungsratebestimmt.

II. Abschnitt.

Töchterkasse. -

§25.
Abs. 1. Neben und in Verbindung mit dem Allgemeinen Unterstützungsvereinefür

die Hinterlassenender K. B. StaatsdienerbestehteinebesondereTöchterkasse.
Abs. 2. Aus derselbenerhalten diejenigenehelichenoder durch nachgefolgteEhe

legitimiertenTöchter der ordentlichenMitglieder dieses besonderenVereins, welchedas
20. Lebensjahrvollendethabenund wederverehelichtsind nochbereitsverehelichtwaren,
nachdem Ablebender beidenleiblichenEltern jährlichePräbendenbis zur Verehelichung
oder bis zur Ablegung lebenslänglicherGelübde in einem Kloster.

8 26.

Abs. 1. Der Verein für die Töchterkasseist vom 1. Jannar 1909 an für den
Beitritt neuerordentlicherMitglieder gesperrt.

Abs. 2. Die am 31. Dezember1908 vorhandenenordentlichenMitglieder des
Vereins für die TöchterkassebehaltendieseMitgliedschaft mit allen hieraus nach den gegen
wärtigen Satzungen sich ergebendenRechtenund Pflichten auch fernerhin bei.

27.

Die Bestimmungen der S§ 3, 4, 5, S,/]) und 23 Abs. 2 finden auch auf den
Verein für die TLochterlasseAuwendung.

S 28.

Aus, 1 ZJedesordenilicheVereinsmitglied ist verpflichtet,dem Verein in dieserEigen

lare anzugenren, als es oerdentlichesWitglied desAllgemeinenUnterstützungsvereins
, 8. 2.EIIIIIBI n dichrit in dem Algemeinen Unterstützungsvereinerlischt

eine jur die Techterkasse. Die Aufrechterhaltung der
Enunilun Unterusinungerereinegemäß 8 7 Abs2 schließt
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von selbstzugleichdie Aufrechthaltungder bisherigenordentlichenMitgliedschaftin dem
Vereine für die Töchterkasseund die Verpflichtungzur ununterbrochenenFortzahlungdes
zuletztentrichtetenVereinsbeitragsin sich. Wird ein Mitglied in entsprechenderAnwendung
des § 8 Abs. 4 aus demVereinefür die Töchterkasseausgeschlossen,so verliertes hiemit
auchdie Mitgliedschaftim AllgemeinenUnterstützungsvereine

Abs. 2. Die Bestimmungdes § 7 Abs. 3 findet auf denVerein für die Töchter=
kasseentsprechendeAnwendung.

§ 29.

Abs. 1. Der Fonds der Döchterkassewird gebildet:
a) durchdie Pflichtbeiträgeder ordentlichenMitglieder und die BeiträgederEhren=

mitglieder,
b) durchdie einmaligenBeiträgederEhrenmitgliederund andereSchenkungen,Erb=
schaften,Vermächtnisse,etwaigefreiwilligeZuwendungenoderZuschüsseaus der
Staatskasseu. dgl.

Abs. 2. Die Zweckeund die gesonderteVerwaltungdes einenBestandteildes Ver=
mögensder TöchterkassebildendenEmma Schulerschen Erbvermögensbleibenunberührt.

§ 30.

Der zu leistendeBeitrag bestehtfür jedes ordentlicheMitglied in jährlich27 +.

8 31.
Der Betrag derPräbendeist vorläufig auf jährlich 255—¾bestimmt.Eine Erhöhung

diesesBetrags kann nur auf demfür SatzungsänderungenvorgeschriebenenWegeeintreten.

8 32.

Abs. 1. Der BezugderPräbendebeginntmit demEintrittein das 21.Lebensjahr,
wennin diesemZeitpunktedie beidenleiblichenEltern bereitsverstorbensind, außerdemmit
demauf denEintritt der DoppelverwaisungfolgendenTage und endigt mit demAblaufe
desjenigenMonats, in welchemdie Berechtigungaufhört.

Abs.2. Bei VerschollenheitdesVatersoderderleiblichenMutter findendieBestimmungen
des 8 24 entsprechendeAnwendung.

8 33.

Präbendierten,welchesich verehelichenoder in einemKloster lebenslänglicheGelübde
ablegen,wird aufAnmeldeneinevomVerwaltungsratezubestimmendeAbfertigungverabfolgt,
welchenichtunter demfünffachenund nichtüberdemzehnfachenBetragederJahrespräbende
zu bemessenist.
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Verwaltung.

8 34.

Abs. 1. An derSpitze derbeidenVereinestehteinVerwaltungsrat,welcherin München
seinenSitz hat

Abs. 2. Derselbebestehtaus:
1. einem Vorstande,
2 einemstellvertretendenVorstande,welchebeidevon Seiner Majestät demKönig
aus derZahl der in MünchenwohnendenhöherenStaatsbeamtenbestimmtwerden
und nichtnotwendigMitglieder der Vereineseinmüssen,

3. aus 12 in München wohnenden,ordentlichenVereinsmitgliedern, welchevon der
Generalversammlung durch absoluteStimmenmehrheit gewählt werden, und von
welchenmindestenssechsauchordentlicheMitglieder der Töchterkasseseinmüssen.

§ 35. . .

In gleicherWeise werden12 Ersatzmännergewählt,welchenachder Reihenfolgeder
Wahl, jedochunterBerücksichtiguugdesUmstandeseinzutretenhaben,daß sichjederzeitsechs
Mitglieder der Töchterkasseim Verwaltungsratebefindenmüssen.

§ 36.

Abs. 1. Der Verwaltungsrathat die Leitungund GeschäftsbehandlungderBereins=
angelegenheitenunentgeltlichzu besorgen.

Abs. 2. Er faßt seine Beschlüsseauf dem Wege kollegialer Beratung, bei welcher
außerdemVorstandeoderseinemStellvertreterwenigstensachtMitglieder desVerwaltungs=
rats und davon mindestensvier, welchezugleichMitglieder der Töchterlassesind, anwesend
sein müssen. Bei Beschlüssen,welcheausschließendAngelegenheitenderTöchterkasseberühren,
kommteine entscheidendeStimme außer denVorständennur jenenVerwaltungsräten zu,
welchezugleichMitglieder der Töchterkassesind.

Abs. 3. Wenn wegenVerhinderungeinzelnerMitglieder desVerwaltungsrats die zur
BeschlußfassungerforderlicheAnzahl nichtbereitsteht,ist die nötigeAnzahlvonErsatzmännern
nachderReihenfolgeihrerWahl und unterBerücksichtigungdesUmstandes,daßsichmindestens
vier Mitglieder der Töchterkasse im Verwaltungsrate befinden müssen, zu den betreffenden
Beratungen einzuladen.

Abs. 4. Bei Stimmengleichheit entscheidetder Vorstand oder dessenStellvertreter
er letztereist, auch wenn er nicht zur Stellvertretung berufen erscheint,gleichwohl befugt,

—
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jedochnichtsvenfchte, endenBeratungen und #bstimmmigendes Verwaltungsratsteil=
zunehmen. ’

Abs. 5. Der Verwaltungsratübt die naffch überdieVerwaltung desVermögens
beider Vereine. Diese wird von der K. Zentralstaatskassenach einer vom Verwaltungsrat
aufgestelltenund oberaufsichtlichgenehmigtenInstruktion geführt.
Abs. 6. Der Verwaltungsrat vertritt die Vereine in allen Rechtsangelegenheiten.
Er kann zur Besorgung einzelnerVereinsgeschäfteeines oder mehrereseinerMitglieder als
Bevollmächtigteaufstellen.

Abs. 7. Er ist befugt, die zu seiner GeschäftsführungerforderlichenAusgaben aus
Vereinsmittelnzu bestreitenund zur Zahlung bei der Zentralstaatskasseanzuweisen.

Abs. 8. Der Verwaltungsrat bringt die Ergebnisseder vorschriftsmäßigerledigten
Generalrechnungalljährlichzur öffentlichenKenntnis, und legt solcheseinerzeitderGeneral=
versammlungzur Prüfung und Beschlußfassungvor.

Abs. 9. Der Verwaltungsrathat die Befugnis, in gegebenenFällennach Maßgabe
der SatzungendenAusschlußvon Vereinsmitgliedernaus demVereinezu beschließen.

37.
Abs. 1. Die Generalversammlungenwerdenalle zwei Jahre in München abgehalten.
Abs. 2. An ihnenkann jedesMitglied der Vereineteilnehmen.
Abs. 3. Die Zusammenberufungerfolgt durch den Verwaltungsrat, welcherauch

befugtist, außerordentlicheGeneralversammlungenzu berufen.
Abs. 4. Den Vorsitz führt der Vorstanddes Verwaltungsrats.
Abs. 5. Die Beschlüssewerdennach absoluterStimmenmehrheitder Anwesenden

gefaßt und zwar in der Art, daß bei Beschlüssenüber Angelegenheiten,welcheausschließend
die Töchterkasseberühren,auch nur die Mitglieder diesesNebenvereinszur Abgabe einer
entscheidendenStimme berechtigtsind.

8 38. .

De— Generalversammlungsteht zu:

1. die Wahl des Verwaltungsrats mit Ausschluß der Vorstände,

2. die Prüfung der Rechnungenund Beschlußfassunghierüber,
3. die Beratung und Beschlußfassungüber Anderungender Satzungenvorbehaltlich
der AllerhöchstenGenehmigungSeiner Majestät des Königs,

4 die Beratung und Beschlußfassungüber sonstigeGegenstände,welche der Ver=
waltungsrat an die Generalversammlungzu bringen sich veranlaßt findet,
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5. die Beratung und BeschlußfassungüberAuflösungder Vereineund Verwendung
des Vermögensvorbehaltlichder AllerhöchstenGenehmigungSeiner Majestät
des Königs.

8 39.

Abs. 1. Die Beiträge der Vereinsmitgliederwerdenvon denjenigenKassen und
Amtern, welchedieBesoldungs=undPensionsbezügederVereinsmitgliederauszuzahlenhaben,
auf Mitteilung derjenigenStellen, welchendie Kassendirektionzusteht,in monatlichenRaten
durchGehalts=oderPensionsabzugerhobenund am Schlusseeines jedenVierteljahrsan
die einschlägigeK. Kreis=,Bezirks=oderHauptkasseabgeliefertunterMitteilung einesVer=
zeichnissesder etwaigenRückstände.

Abs. 2. Die letzterenKassenliefern die bei ihnen anfallendenund eingegangenen
GeldbeträgesowieetwaigeweitereEinnahmen gleichfallsam Schlusseeines jedenViertel=
jahrs an die K. Zentralstaatskasseab und gebenihr zugleichvon etwaigenZahlungsrück=
ständenKenntnis, welchesofortzur Kenntnis des Verwaltungsratszu bringensind.

Abs. 3. Im Falle eintretenderVersetzungoderWohnortsveränderungvon Vereins=
mitgliedernsetzendiejenigenKassenund Amter, welchedie Einhebungder Vereinsbeiträge
bisher zu besorgenhatten, die einschlägigenKassenund Amter, bei welchendie Bezahlung
der Besoldungs=und Pensionsbezügefernerhinzu erfolgenhat, von der eingetretenenVer=
änderungrechtzeitigin Kenntnis.

* 40.

Abs. 1. DiejenigenStellen, welchendie Regulierungund Anweisungder gesetzlichen
Reliktenbezügezusteht,bewirkenauchdieZahlungsanweisungender durchdieSatzungenoder
durch den Verwaltungsrat festgesetztenBezüge aus Vereinsmitteln bei den einschlägigen
Kassenund Amtern.

Abs. 2. Die zahlendenAmter sendenvierteljährlichein Verzeichnisder eingehobenen
Beiträgeund der etwaigenweiterenEinnahmen,dann der geleistetenBezügeaus Vereins=
mitteln— untergehörigerAusscheidungderbeidenVereine— mit dentreffendenQuittungen
an die einschlägigeKreis=, Bezirks=oder Hauptkassesamt den Überschußlieferungenein.

41.
Die K. Kreis=und Hauptkassenführenüber dieEinnahmenundAusgabender beiden

Vereine gesonderteBücher und stellenjährlich — für jede der beidenVereinsgattungen
ausgeschiedene— Rechnung,welch letzterenach den für das staatlicheRechnungswesen
geltenden Vorschriften der Re und Superrevision unterstellt und deren Abschlüsse der
N. Zentralstaatskassemitgeteilt werden.
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8 42.
Die K. Zentralstaatskasseerhebtdie treffendenVereinsbeiträgevon den bei ihr un—

mittelbarzu bezahlendenBesoldungenundPensionen,zahlt die bei ihr eingewiesenenBezüge
aus Vereinsmittelnaus und stellthierübermit Einschlußder an sie gelangendenÜberschuß-⸗
lieferungenund weiterenEinnahmenRechnung,welchegleichfallsderRe=undSuperrevision
unterstelltwird. «

§43.
Am SchlussejedesEtatsjahrs fertigendie in den §§ 41 und 42 bezeichnetenKassen

ein Verzeichnisder jeweiligenMitglieder der beidenVereine und der von ihnen zu ent=
richtendenBeiträge, dann derWitwen und Waisen und der ihnenaus Vereinsmittelnge=
währtenBezügeund bringensolchesbei demK. StaatsministeriumderFinanzen in Vorlage,
vonwelchemhievonsowohldenübrigenK. Zivilstaatsministerienals auchdemVerwaltungsrate
Mitteilung gemachtwird.

8 44.

Von demK. OberstenRechnungshofewird eineGeneralrechnunghergestellt,und solche
nebsteinemVermögens-Ausweise— ausgeschiedenfür die beidenVereinsgattungen— dem
K. Staatsministeriumder Finanzen vorgelegt,von welchemsolchean den Verwaltungsrat
der Vereineabgegebenwird.

8 46.
Abs. 1. Streitigkeiten zwischenVereinsmitgliedern oder derenHinterlasseneneinerseits

und den beidenVereinen andererseitsüber Ansprüche aus Vereinsverhältnissensind durch
ein SchiedsgerichtnachMaßgabe des 10. Buches derReichs=Zivilprozeßordnungzu entscheiden.

Abs. 2. Dieses hat zu bestehenaus:
2 von dem Verwaltungsrate und aus
2 von dembeteiligtenVereinsmitgliedeoderdessenHinterlassenenzu bestimmenden
Vertrauensmännern und

1 von den vier letzterenzu wählendenObmanne.
Abs. 3. Im Falle sich die vier Vertrauensmänner über die Wahl des Obmanns

innerhalbeinesvon demVerwaltungsratezu setzendenperemptorischenTermins nichtver=
einigen, ist der I. Vorstand des VerwaltungsratszugleichObmann des Schiedsgerichts.

Abs. 4. Für Anträge auf gerichtlicheEntscheidungenim Sinne des § 1045 und
für Klagen nach§ 1046 der Zivilprozeßordnungist das K. LandgerichtMünchen1 oder
das K. AmtsgerichtMünchenI zuständig.
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Nr. 35043.

Bekannt machung, den AllgemeinenUnterstützungsvereinfür dieHinterlassenenderK. B. Staats=
dienerund die hiemit verbundeneTöchterkassebetreffend.

fl. StaatsministerinmderFinanzen.

Im NamenSeiner Mlajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenSich unterm29. Dezember1908 allergnädigstbewogengefunden,vom
1. Januar 1909 an —

1. den Präsidentendes K. ProtestantischenOberkonsistoriumsDr. AlexanderRitter
von Schneider entsprechendseinemalleruntertänigstenAnsuchenvon der Funktion des
Vorstandes des Verwaltungsrats desAllgemeinenUnterstützungsvereinsfür die Hinterlassenen
der K. B. Staatsdienerund der hiemit verbundenenTöchterkasseunter wohlgefälligerAn=
erkennungseinerlangjährigenund hervorragendenDienstleistungzu entheben,

2. zum VorstandediesesVerwaltungsrats den dermaligenstellvertretendenVorstand,
Präsidentendes K. OberstenRechnungshofsAnton Ritter von Ulsamer und zum stell=
vertretendenVorstande den K. Staatsrat im ordentlichenDienste und Ministerialdirektor
im K. Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und SchulangelegenheitenAugustRitter
von Schätz zu ernennen.

München,den 30. Dezember1908.

v. Pfaff.

VerleihungderWürdeeines Prädikats-Verleihung.
lebenslänglichenReichsratesder

Krone Gayern. Im Namen Seiner Maojestät des ——

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit
pold, desKönigreichs Bayern Verweser.
habenSich unterm 24. Dezember 1908
allergnädigstbewogengefunden,demVorstande
des Verwaltungsratesder PfälzischenEisen
bahnen,lebenslänglichenReichsratederKront
Bayern, Kommerzienrate und Gutsbesitzer
Ur. August Ritter von Clemm das Pra
dikat „Exzellenz“ gebührenfreizu verleihen

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 24. Dezember1908
allergnädigstbewogengefunden, den K. Ge=
heimenRat, Negierungsdirektor,Direktor der
Pfälzischen Eisenbahnen, Karl Jakob Nitter
von Lavale in Ludwigshafenzum lebens=
länglichen Reichsrate der Krone Bayern zu
ernennen.
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eseh.undVerorduungs=Blalt
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 91.
München, den 31. Dezember 1908.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 27. Dezember 1908, den Vollzug des Reichserbschaftssteuergesetzesvom 3. Juni 1906

betreffend. —Bekanntmachung vom 27. Dezember 1908, den Vollzug des Reichserbschaftssteuergesetzes
vom 3. Juni 1906 betreffend. — Bekanutmachung vom 29. Dezember 1908, die Beförderung von Leichen
betreffend. — Bekanntmachung vom 30. Dezember 1908, den Vollzug des Beamtengesetzes betreffend.
Bekanntmachung vom 30. Dezember1908, Vollzug des Süßstoffgesetzesvom 2. Juli 1902 betreffend.

Nr. 34561.

Bekanntmachung, den Vollzug des Reichserbschaftssteuergesetzesvom 3. Juni 1906 betreffend.

f#.Staatsministerium der Finanzen.

Auf Grund des§ 6 Abs. 4 des Reichserbschaftssteuergesetzesvom 3. Juni 1906 ist
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats mit Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom
8. Dezember1908 — Zentralblatt für das DeutscheReich 1908 Seite 516/17 —
folgendes angeordnet worden:

1. War beim Eintritt eines Lehens=oderFideikomißfallsder zuletztBerechtigte
dänischerStaatsangehöriger, so unterliegt das zu einem inländischenLehen oder
FideikommißgehörigebeweglicheVermögen der Erbschaftssteueruneingeschränktauch
dann, wenn der zuletztBerechtigtewederseinenWohnsitz noch seinen gewöhnlichen
Aufenthalt in einemBundesstaate hatte. Die Anordnung findet auf die Bezüge
aus im Inlande befindlichenFamilienstiftungen entsprechendeAnwendung.
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Tode seinenWohnsitzoderin ErmangelungeinesWohnsitzesseinengewöhnlichen
Aufenthaltin einemBundesstaatehatte,unterliegtderErbschaftssteuerauchdann,
wenndie Nachlaßgegenständesichim Auslandebefinden.

K. Staatsministerium der Finanzen.

1

Zum Nachlaß eines französischenErblassers gehörendebeweglichekörperlicheSachen

mit Ausnahme der Wertpapiere sind, wenn sie sich im Inlande befinden, zur
ErbschaftssteuerohneRücksichtdarauf, ob derErblasser zur Zeit seinesTodes einen
Wohnsitz oder seinen Aufenthalt in einem Bundesstaate hatte, uneingeschränkt
heranzuziehen.
Zum Nachlaß eines französischenErblassers gehörendeWertpapiere, Forderungen

und andereVermögensrechtesind,wennderErblasserzurZeit seinesTodes einen
Wohnsitz in einem Bundesstaate hatte, zur ErbschaftsstenerohneRücksichtdarauf,
ob der Schuldner im Inland einen Wohnsitz hat oder die Wertpapiere sich im

Inlande befinden,uneingeschränktheranzuziehen.Hatte der Erblasserzur Zeit
seines Todes keinenWohnsitz in einem Bundesstaate, so sind sie zur Erbschafts

steuernur dann, wennder Schuldnerim Juland einenWohnsitzhat, in diesem
Falle jedochauch dann uneingeschränktheranzuziehen,wenn die Wertpapiere sich
im Auslande besinden.

—

v. Pfaff.
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Nr. 32689.
Bekanntmachung, die Beförderungvon Leichenbetreffend.

# Staatsministeriumdes Innern.

Mit Bezug auf die Ministerial=Bekanntmachungvom 3. August 1904 (Gesetz=und
VerordnungsblattS. 270) wird eine Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 16. De=
zember1908 (Zentralblattfür das DeutscheReich S. 520) zur Beachtungveröffentlicht.

München,den 29. Dezember1908.

J. A.
Staatsratv. Krazeisen.

Bekanntmachung.
Nachstehendwird ein VerzeichnisderjenigenschweizerischenBehörden,welchezur Aus=

stellungvon Leichenpässenbefugtsind, zur öffentlichenKenntnis gebracht.
Das Verzeichnistritt an dieStelle desdurchdieBekanntmachungvom18. Juli 1904

(ZentralblattS. 267) veröffentlichtenVerzeichnisses.

Berlin, den 16. Dezember1908.

· Der Reichskanzler.
Im Auftrage: von Jonquières.

Verzeichnisder zur Ausstellungvon LeichenpässenzuständigenBehördenundDienststellen
in der Schweiz.

I. Für Leichentrausporte im Innern der Schweiz und nach dem Auslande.

1. Zürich: Polizeidirektion.
2. Bern: Regierungsstatthalterämter.
3. Luzern: Statthalterämter.
4. Uri: Standeskanzlei.
5. Schwyz: Kantonskanzlei.
6. Obwalden: Polizeidirektion.
7. Nidwalden: Polizeidirektion.
8. Glarus: Militär= und Polizeidirektion.
9. Zug: Kantonspolizeidirektion.
10. Freiburg: Polizeidirektionund Oberamtmänner.
11. Solothurn: Polizeidepartement.
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12. Baselstadt: Sanitätsdepartement.
13. Basellandschaft: Polizeidirektion.
14. Schaffhausen: Polizeidirektion.
15. AppenzellA.=Rh.: Kantonskanzlei.
16. AppenzellJ.=Rh.: Polizeidirektionund Bezirkshauptmannamtin Oberegg.
17. St. Gallen: Bezirksämter.
18. Graubünden: KantonalesPolizeibureau.
19. Aargau: Bezirksämter.
20. Thurgau: Polizeidepartement.
21. Tessin: Staatskanzlei.
22. Waadt: Departement des Innern und Oberamtmänner.
23. Wallis: Justiz=und Polizeidepartement.
24. Neuenburg: Departementdes Innern.
25. Genf: Justiz=und Polizeidepartement.

II. Für Leichentransporte in oder durch die Schweiz.

1. Der Direktor des schweizerischenGesundheitsamts.
2. Die schweizerischenGesandtschaftenin Paris, Rom, Wien, London,St. Petersburg,

Washington und Buenos=Aires, das Generalkonsulatin Rio deJaneiro und die schweizerischen
GeneralkonsulateundVizekonsulatein Belgien,Dänemark,FrankreichundAlgerien,Griechen
land, Großbritannien, Italien, in denNiederlanden,Norwegen,Osterreich=Ungarn,Portugal,
Numänien, Nußland, Schwedenund Spanien.

Nr. 2 0MI9.
Betanntmachung, denVollzug des Beamtengesetzesbetreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Seine Königliche Hoheit der Prinzregent habenmit AllerhöchsterEntschließung
vom 20. Dezember1908 auf Grund des Artikel 210 Absatz3 Satz 2 des Beamten
gesetzesvom 16. August 1908 „Gesetzeund VerordnungsblattS. 581) zu bestimmen
geruht, daß, unbeschadetder Vorschrift in Artikel 210 Absatz3 Satz 1 des Beamtengesetzes,
auf diejenigenBeamten und BedienstetenderPfälzischenEisenbahnen,dieam 1. Januar 1909
gemäß Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 1905, die Erwerbung der
Pfalzischen Eisenbahnen für das R. Staatsdärar betreffend(Gesetzeund Verordnungsblatt

„6#80, unter denselben Vedingungen übernommen werden, unter denen sie von den

Pfeliseten Osenbahngesollschaftenangesteilt worden sind, die nachbenannten Vorschriften des
mlimeseue Anwendung zu sinden haben:
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vom I. Abschnitte der Artikel 8 Absatz1;
vom II. Abschnitte die Artikel 11—23 und der Artikel 24 Absatz2, soweitin

letzteremdie Artikel 14 und 20 in Bezug genommensind;
vom III. Abschnitte der Artikel 26 Absatz3—5, der Artikel34 Absatz3 und 4,

die Artikel 35 und 37;
vom IV. Abschnitte der Artikel 47 Ziffer 2, der Artikel 48 Ziffer 2, die

Artikel 49—51, 62, 63, der Artikel 64 Absatz2, derArtikel70 Absatz1 und Absatz2
Satz 1 und 2, der Artikel 71 Absatz2;

vom V. Abschnitte der Artikel 83 Absatz2 Satz 1, der Artikel 84;
der ganze VI. Abschnitt;
vom VII. Abschnitte die Artikel 102—104, ferner, soweitsie sichauf Zwangs=

und Ordnungsstrafenbeziehen,die Artikel 105—107, 111—117, 162 und 163, dann
die Artikel 168 und 169;

der ganze VIII. Abschnitt;
vom IX. Abschnitte die Artikel 176 und 177, dann Artikel 178 Ziffer 1 —4,

6—8, 10—12;
vom X. Abschnitte die Artikel 179 und 180.
München,den 30. Dezember1908.

v. Franendorfer.

Nr. 33697.

Bekauntmachung, Vollzug des Süßstoffgesetzesvom 2. Juli 1902 betreffend.

Kl. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Bezug auf die Ministerial=Bekanntmachungvom 28. März 1903 (Gesetz=und
VerordnungsblattS. 97) wird eine Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 17. De=
zember1908 (Zentralblattf. d. DeutscheReichS. 522 bis S. 530) im Einverständnis
mit demK. Staatsministeriumder Finanzen zur Beachtungveröffentlicht.

München,den30. Dezember1908. «
J. A.

Staatsrat v. Krazeisen.

Der Bundesrat hat in seinerSitzung am 17. Dezember1908 nachstehendeAnderungen
der Ausführungsbestimmungenzum Siüßstoffgesetze(Zeutralblatt 1903 S. 103) beschlossen.

Berlin, den17. Dezember1908.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:Kühn.
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Anderungender Ausführungsbestimmungenzum Süßstoffgesetze.

1. Im 8§5 Abs. 2 werdendas Wort „Zollgrenze“durchdie Worte„Grenze gegen
das Ausland“ und die Worte „und amtlichenVerschluß“ durchdie Worte „oder
amtlicheBewachung“ersetzt.

2. Im § 5 Abs. 4 kommendie Worte „und der Verschlußanlage“ in Fortfall.
3. Abs. 1 bis 3 des § 10 erhaltenfolgendeFassung:

„Die in derSaccharinfabrikzuSalbke=WesterhüsenhergestelltenRöhrchen=
packungenzu 25 SachharintäfelchenNr. 1 mit höchstens20 v. H. und
zusammennichtüber 0)/ Gehalt an raffiniertemSachharindürfenvon der
Fabrik nichtunter einemPreise von 9 Pfennig das Stück abgegebenwerden.
Ihre Abgabeseitensder ApothekenunterliegtkeinerBeschräukung.

Andere Süßstoffsortenoder SachharintäfelchenNr. 1 in andererPackung
dürfendie Apothekennur gegenVorlegung des amtlichenBezugscheins(§ 7)
und vorschriftsmäßigausgestellteBestellzettel(§ 8) odergegenschriftliche,mit
Ausstellungstagund UnterschriftverseheneAnweisungeinesArztes, Zahnarztes
oderTierarztesverabfolgen.

Arzte, ZahnärzteoderTierärzte dürfenAnweisungenzum Bezuge von
Süßstoff nur in Ausübung ihres ärztlichenBerufs und über nicht größere
Mengen ausstellen,als sie zur Erhaltung oderWiederherstellungoder zur
Abwehrvon Schädigungender Gesundheitvon MenschenoderTieren in dem
zur Behandlung stehendenFalle erforderlichscheinen.Gegen eine solche
Anweisung dürfen nicht mehr als 50g raffiniertes Sachharin oder eine ent=
sprechendeMenge der übrigen Süßstoffarten abgegebenwerden.“

1. Bei § 11 Abs. 1 ist am Rande hinzuzufügen: viie

5. An die Stelle der Muster 1 und 2 (Süßstoff Bezugsschein für Apotheken und
Süßstoff. Bezugsscheinfür anderePersonen als Apotheker treten die anliegenden
Muster.

6. Den Anueführungsbestimmungen wird als Muster 4 das anliegendeMuster für
das SüßstoffAusgabebuchder Apothekenangefügt.

Google — 14
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Nr.91. 1273

Direktivbezirk Muster1.

Büßstoff=Zezugsscheinfür Apotheken.
Nr. für 19 .

(NamedesBezugsberechtigter. .

ist berechtigt,im Kalenderjahr19

Apothekezu (Ort,Straße,Hausnummeernrny+

Süßstoff aus andereninländischenApothekenoder unmittelbar aus derSachharinfabrik zu

Salbke=WesterhüsenbeiMagdeburggegenvorschriftsmäßigausgestellteBestellzettelzubeziehen.

(Ort und Tgag.

Haupt amt.
tempel.) Unterschrift.)

Ein Muster zum Süßstoff-Bestellzettelliegt an.

Anleitung zum Gebrauche.
1. Vei der Sühästobestellung int dieserBezugsschein demLieferer vorzulegen. Letzterer hat den gelleferten
lißo't auf der Rückseite dieses Scheines in den Spallen 1 bis 16 einzutragen, die Nick#igkeit der
Eintragung düreh Ansfüllung der Spalten 17/18 zu bescheinigen und alsdann den Bezugsschein dem
Besteller zurückzugeben, den Bestellzettel aber als Beleg zum Süßstoff Ausgabebuche (Lagerbuche) zurück
zur ehm onl.

2. Der Besteller Inhaber des Bezugsscheins hat in Spalte 19 den Tag des (intreffens der bestellten
Süßstoffsendung zu vermerken. Am Jahresschlusse hat er die Eintragungen der Lieserer des Süßstoffs
auf der Ruüllseite dieses Scheines abzuschließen, von der Summe die nach dem Süßstoff=Auegabebuch
abgegebene oder vermendete Menge abzusetzen und den verbliebenen Bestand in dem Bezugsscheine für
das neue Jahr vorzutragen.

#. Der ebgelaufene Bezugsschein ist alsdann mil dem abgeschlossenenSüßstoff Ausgabebuch und den zu
diesem gehörigen Belegen cerledigte Bestellzettel und ärztliche Anweisungen: der Bezirkesteuerstelle ein
Sureichen.

Gocgle
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Eintragungen des Lieferers. Eintra=
gungen

- i- desEmpsu 1 :3 E sluegettefert; ¶DesLieferersengers
Z 8 b. derOriginal-Fabritpackungen von Andere Oniginal-Fabrikvackungen "

Je au.leicht aff. -."" DieS SaccharintäfelchenKristall.# slichem#e Zahl und Gehaltan Firma Süßstoff=
2## Nr. 1 (2000raff. Sachharin, raff. Sachharin,Achsowie raffiniertem Namens-sendung5. ..» " ein. .— . " s-2# Saccharin 75%) 2 (1000,) . gewicht Süßstoff= Sachharin und ½½ ist

272 des In „# „beischrift einge-* z5 in zu zu zu zu halts der sorte 6 im Wohrsitz troffen
* Nöhr==F 4 »,, «» s «HFZJZTTHTIPMHY50!2:-;»020 soHERR ganzen am:
J (6∆ u 20 zu 300 kg kK. 11 o
* Hic Stück s kr 6 8 » g» gq ks s à
1 3 166 78 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10

. . —
Bestand .
ausdem «
Vor= # .
jahre

Mustereintragung.

2 Gueser //. v#|. o Saccharin-
7. . %% „% 7 . .-.l" :««jr-f.-3««»s,Furt-,,.IF« !ll«,J»-riä««-1.(;.JMILOHBJYIII.-V

W , l«l««-’-··s(:)«Skalaklmrfm 5404%%
*%%%0%0%1/u/rrect « List 4 #

XNA.4 · «««k·)-i»d’«-se«- .Xifspf 32/ %% # "

Jsern

*“

5%%
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Muster 2.

Süßstoff=Bezugsschein
für die im § 4 Abs. 2 des SüßstoffgesetzesgenanntenPersonen.

Nr. für 19 .

wird hiermit unter Vorbehalt jederzeitigenWiderrufs die Erlaubnis erteilt, im Kalender=

v (Ort und Tag)

(Bezeichnungder Direktivbehörde)

(Stempel und Unterschrift)

0

18

Anleitung zum Gebrauche.

Süßstoff auf der RückseitediesesScheines in den Spalten 1 bis 6 einzutragen,dieRichtigkeit derEin=
tragung durch Ausfüllung der Spalten 7 und 8 “=. bescheinigenund alsdann den Bezugsscheindem
Sssteulr zurückzugeben,den Bestellzettelaber als Belegzum Süßstoff=Ausgabebuche(Lagerbuche)zurück=
zubehalten.

Sißstofssendung zu vermerken.
Der= üßstoffdarf nur zu den im vorstehendenBezugsscheinangegebenenZweckenverwendet
verden. «

der RückseitediesesScheines abzuschließen,die verwendeteSüßstoffmengeabzusetzenund den verbliebenen
Bestand in dem Bezugsscheinefür das neueJahr vorzutragen.

vorgeschriebenenBescheinigung— mit den im § 17 der AusführungsbestimmungenvorgeschriebenenAn=
schreibungen— der Bezirkssteuerstelleeinzureichen.

225
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Eintragungen des Lieferers. Ein⸗
tragungen

n des
Lfd. Tag Es sind geliefert Des Lieferers ön
Nr. der llb .=.... Fempfängers
der sendung5 n Gehalt gi DieSüß=
wjefe-k wie Reingewicht an raffiniertem irma stoffsendung

beefe : Abdgast veSJuhaltsder,SüßstosssokteSaccharin und ist
de einzelnen III. Wohnsi eischrift eingetroffen

genSüßstoffs Lackugen „ in chun hnsitz erro

111 „ sisiiidsiiiddi*i
= » »

Bestand
ausdemVorjahre.---— I — — —

i Ei
Mustereintragung.

4. %. 7.09 2Blechdosenau ristall- 35 — 375 Zruettels 1. 1. 09

je 25008 BSaccharin e„
2 Gläser euje Saccharin- 33 0900 Kanonier-

100 tafelclken Nr. æ Forare 74

7.20.

.
|A
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Nr.91. 1277

Muster 1.

Süßstoff=Ausgabebuch

des Leiters der

Apotheke

in

b straße Nr.

für das Kalenderjahr 19 .

Anleitung zum Gebrauche.
1. Jede gegenBestellzettelauf Grund von BezugsscheinenabgegebeneSüßstoffmenge ist sofort nachder Abgabe unter
Angabe des Tages der Abgabe und des Empfängers einzeln einzutragen.

2. Die Eintragung der gegenärztlicheAnweisung abgegebenenMengen, der Zahl der ohne ärztlicheAnweisung und
ohne BestellzettelabgegebenenRNöhrchenpackungenund der im ApothekenbetriebeverwendetenMengen kann monatlich
im Gesamtbetrag erfolgen.

3. Die Bestellzettelund dic ärztlichenAnweisungensind zurückzubehaltenund, geordnetnach demTage der Abgabe des
Süßstoffs, dem Süßstoff=Ausgabebuchals Belege beizufügen.

4#.Am Schlusse des Jahres ist das Süßstoff=Ausgabebuchabzuschließen.Die abgegebenenoder verwendetenGesam
mengen sind auf dem Bezugsscheinevon den empfangenenGesamtmengenabzusetzen;das Ausgabebuchmit den
erledigtenBestellzetteln und ärztlichenAnweisungen ist alsdann mit dem abgelaufenenBezugsscheineder Bezirks=
steuerstelleeinzureichen. .

Falls in dem Süßstoff=Ausgabebuche nur die Verwendung von aus dem Vorjahr übertragenen Süßstoff—
mengennachgewiesenwird, ist beim Abschlussedes Süßstoff=Ausgabebuchsanzugeben,auf welchenBezugsscheinder
Süßstoff seinerzeitbezogenworden ist.

). Umrechnungstafeln— siehelete Seite.

Gocgle
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Des Empfängers Stückzahlder abgegebenenOriginal⸗

Lau⸗ Ta ... Kristall!9 " SaccharintäfelchenNr. 1 Ean.
fende oderMonat (20 raffiniertesSaccharin) (750))

"
Nr. berAbgabe Name Wohnort mmm z

Röhrchen "%Fläschchen . 3 K E 5 "0.—
zu Suuc„e0 Srütbfrant,„k 258 508

W IE .. ..,»,-»««-»»»J.l---.1»-----
1 2 3 4 5 6 85 16°

-b I ,

.!«Mts
Flefanten-Apolhehe

J. 2. Janudr . Hob bauer) herlin, I.eipriger-Str. 71 200 50 170 77 — 455 ... »...,., »,, , »
I

3 . D. liedel 4%%Cerichtsstr.12/73 —
lLictoria-. Ihothele

::. 5. (I.aboxchiu) Iicrliu, Friedrielistr. 77, 100 70 —

7%/%%#%%%%%¼%%%%
7. . ((7%%%/5/srotn 1%% %%Fersfr. 20 30 — —

5. 3. 5. 7 %%%% 1 (rünau — —

vltazar=
.3 ————————l—– 6 20 3o„„)I

7/%%%%#rk Riaer r WeeS7/ 75

5% %%ekpcbe- vrernicn#deig- — — —
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Nr. 91. 1279

Fabrikpackungenvon In anderenOriginal=Fabrikpackungenund lose abgegeben

leicht Si · .«"—·"J
ttemkaf-·kassiniertem Gehalt an raf—
siniertem Saccharin Zahl und Art finiertemSac= Bele BemerkuSachharin(100% ie Reingewich charin 6emerkungenSuhen sowieReingewicht Sußstoffsorte
zu#zzu desInhaltsder “ in imganzen
255 2 5 einzelnenPockungen! r % kg 8

— E— Ar.
11 12 131 15 16 4 17 18 19 20

T I s - i -

eintragungen.

s 2 Blechdosæenau je leiehtlüsliehesrauffiniertes
— 5 10 — 250% Saccharin % — 450 1

—— LGias mit10004raffiniertesSaccharin100 1 —
Kacch arintAfelehen

— — l-lt)(r"t(175(77-1;24;ci303, XJIZ *6“ — 320 ·8

Q — — — — 19
7 7 JTuicchdose P

— — — — 1000% Kristall. Sacenarin 16 — 7501256
2,3,617,
25—257 . — ——ä

— — — 20 q leiehtlösliches raffiniertes Saccharin 5% — 18 —
— « — — — —

3

« —.)

l

226
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raffiniertem Eacchari=täfelchenNr. -itäfelchenNr. 2täfelchenNr.3 Saccharin Saccharin tiäfelchen
in Gramm (20½) #33% (6450) (75%) n T Nr. 1

P GrammraffiniertesSaccharin an Fuet

— 2 # 3 1 5 6 l —
C0 .

1 I 0,20 0,3:i 0,o4 0,75 .0,9 25 O,s2or
2 · 0,40 0,06 1,26 1,60 1, 50 O,%%“
2,25 0% 0,½ 1½ 1,0 2,os 75 Liaiiii
2,50 1 O,o O, ss 1,00 1.88 2,26 100 11½1ç
5 | 1 Q 1,%% 3,20 3,76 4,6 125 1,81
7,00 1500 2,46 4,80 Z,as 6,75 150 2, 22222
10 2 3,80 6% 7,50 9 200 2,062%½
— 2,,00 4.½ 8 O,ss 11,26 250 3,os7o
15 3 “ 4%% **m 11,26 13, 300 4.
— 4,60 7,43 14% 16 20,26 400 5,2%
25 5 8,26 16 187% 22,60 500 7.1074%
50 D 10 16,50 32 37,60 45 600 —

83½ (1/3kg) 16,0% — — — — 700 10,20
100 20 33 64 75 90 1 000 14,1½
200 40 66 128 150 180 1 250 18, uisso

250 50 82,,% 160 187% 225 2500 3720%
500 100 165 320 375 450 12500 185.1850%

1 000 200 330 640 750 900 25000 370,6606

III. Auf eine ärztliche Anweisung dürfen nicht mehr als

250 „
isin.
2
66 „ „
55. „

Originalfrom


